
 

 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
       
 
 

 

 
 
 

06.038 Agrarpolitik 2011. Weiterentwicklung 
 

Dokumentationsdienst 
3003 Bern 
Tel.  031 322 97 44 
Fax  031 322 82 97 
doc@parl.admin.ch 

  



06.038 - Agrarpolitik 2011. Weiterentwicklung - Curia Vista - Geschäftsdatenbank-... Seite 1 von 4 

~ V Die Bundesversammlung - Das Schweizer Parlament 

Curia Vista - Geschäftsdatenbank 

06.038 - Geschäft des Bundesrates 

Agrarpolitik 2011. Weiterentwicklung 

Einreichungsdatum 
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Erledigt 
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2006 6337) 

Dokumente 

Botschaft des Bundesrates 17.05.06 (BBI 2006 6337) 

Zusammenfassung Botschaft/ Bericht und Beratungen 

Dossier 

Medienmitteilungen 

Anträge, Fahnen 

Amtliches Bulletin - die Wortprotokolle 

Text des Erlasses 1 (AS 2007 6095) 

Text des Erlasses 5 (AS 2008 785) 

Text des Erlasses 4 (AS 2008 323) 

Text des Erlasses 6 (AS 2008 2269) 

Text des Erlasses 2 (AS 2008 3585) 

Text des Erlasses 3 (AS 2008 3589) 

Chronologie / Wortprotokolle 

Entwurf 1 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Datum Rat 

20.12.2006 SR· Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 

14.03.2007 NR Abweichend. 

05.06.2007 SR Abweichend. 

11.06.2007 NR Abweichend. 

13.06.2007 SR Abweichend. 

14.06.2007 NR Abweichend. 
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19.06.2007 

20.06.2007 

22.06.2007 

22.06.2007 

Entwurf 2 

SR Beschluss gemäss Antrag der Einigungskonferenz. 

NR Beschluss gemäss Antrag der Einigungskonferenz. 

SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung 
angenommen. 

NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung 

angenommen. 

Bundesblatt 2007 4677; Ablauf der Referendumsfrist: 11. 

Oktober 2007 

Amtliche Sammlung des Bundesrechts 2007 6095 

Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) 

Datum 

15.03.2007 

11.06.2007 

18.09.2007 

20.09.2007 

25.09.2007 

26.09.2007 

05.10.2007 

05.10.2007 

Entwurf 3 

Rat 

SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 

NR Abweichend. 

SR Abweichend. 

NR Abweichend. 

SR Abweichend. 

NR Zustimmung. 

SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung 
angenommen. 

NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung 
angenommen. 

Bundesblatt 2007 7183; Ablauf der Referendumsfrist: 24. 
Januar2008 

Amtliche Sammlung des Bundesrechts 2008 3585 

Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) 

Datum 

15.03.2007 

11.06.2007 

18.09.2007 

05.10.2007 

05.10.2007 

Entwurf 4 

Rat 

SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 

NR Abweichend. 

SR Zustimmung. 

SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung 
angenommen. 

NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung 
angenommen. 

Bundesblatt 2007 7185; Ablauf der Referendumsfrist: 24. 

Januar2008 

Amtliche Sammlung des Bundesrechts 2008 3589 

Bundesgesetz über die ~amilienzulagen in der Landwirtschaft (FLG) 

Datum 

15.03.2007 

Rat 

SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
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11.06.2007 

05.10.2007 

05.10.2007 

Entwurf 5 

NR Zustimmung. 

SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung 
angenommen. 

NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung 
angenommen. 

Bundesblatt 2007 7189; Ablauf der Referendumsfrist: 24. 
Januar2008 

Amtliche Sammlung des Bundesrechts 2008 323 

Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände 
(Lebensmittelgesetz, LMG) 

Datum 

15.03.2007 

11.06.2007 

05.10.2007 

05.10.2007 

Rat 

SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 

NR Zustimmung. 

SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung 
angenommen. 

NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung 
angenommen. 

Bundesblatt 2007 7191; Ablauf der Referendumsfrist: 24. 
Januar2008 

Amtliche Sammlung des Bundesrechts 2008 785 

Entwurf 6 
Tierseuchengesetz (TSG) 

Datum 

15.03.2007 

11.06.2007 

18.09.2007 

20.09.2007 

05.10.2007 

05.10.2007 

Entwurf? 

Rat 

SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 

NR Abweichend. 

SR Abweichend. 

NR Zustimmung. 

SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung 
angenommen. 

NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung 
angenommen. 

Bundesblatt 2007 7195; Ablauf der Referendumsfrist: 24. 
Januar2008 

Amtliche Sammlung des Bundesrechts 2008 2269 

Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in den Jahren 
2008-2011 

Datum 

20.12.2006 

14.03.2007 

05.06.2007 

Rat 

SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 

NR Abweichend. 

SR Zustimmung. 

Bundesblatt 2007 4949 
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2. Bundesbeschluss betreffend das Abkommen zwi
schen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Republik Guyana über die Förderung und den gegensei
tigen Schutz von Investitionen 
2. Arrete federal relatif a l'Accord entre la Confederation 
suisse et la Republique de Guyana concernant la pro
motion et la protection reciproque des investissements 

Gesamtberatung - Traitement global 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Titre et preambule, art. 1, 2 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 40 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

3. Bundesbeschluss betreffend das Abkommen zwi
schen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regie
rung der Republik Aserbaidschan über die Förderung 
und den gegenseitigen Schutz von Investitionen 
3. Arrete federal relatif a l'Accord entre le Conseil 
federal suisse et le Gouvernement de la Republique 
d'Azerbai"djan concernant la promotion et la protection 
reciproque des investissements 

Gesamtberatung - Traitement global 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Titre et preambule, art. 1, 2 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 39 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(O Enthaltungen) 

4. Bundesbeschluss betreffend das Abkommen zwi
schen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
dem Königreich Saudi-Arabien über die Förderung und 
den gegenseitigen Schutz von Investitionen 
4. Arrete federal relatif a l'Accord entre la Confederation 
suisse et le Royaume d'Arabie saoudite concernant l'en
couragement et la protection reciproque des investisse
ments 

Gesamtberatung - Traitement global 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Titre et preambule, art. 1, 2 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 39 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

5. Bundesbeschluss betreffend das Abkommen zwi
schen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Republik Kolumbien über die Förderung und den gegen
seitigen Schutz von Investitionen 
5. Arrete federal relatif a l'Accord entre la Confederation 
suisse et la Republique de Colombie concernant la pro
motion et la protection reciproque des investlssements 

Gesamtberatung - Traitement global 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Titre et preambule, art. 1, 2 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 40 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

06.038 

Agrarpolitik 2011. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2011. 
Evolution future 

Erstrat - Premier Conseil 
Botschaft des Bundesrates 17 .05.06 (BBI 2006 6337) 
Message du Conseil federal 17.05.06 (FF 2006 6027) 

Ständerat/Conseil des Etats 19.12.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung - Suite) 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Wir behandeln die Vorla
gen 1 und 7. 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Kosten sen
ken, die Wettbewerbsfähigkeit stärken: Unter dieser Maxime 
steht die «Agrarpolitik 2011 » ( «AP 2011 » ). Dies ist die 
Stossrichtung des Bundesrates. Diese Stossrichtung hat 
auch Ihre WAK als vorberatende Kommission verfolgt. 
Kosten senken, die Wettbewerbsfähigkeit stärken: Das tönt 
gut; aber ist es uns auch gelungen? 
Mit der «AP 2011 » wird die bisherige Strategie des Bundes
rates in der Landwirtschaftspolitik konsequent weitergeführt. 
Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass Ihre WAK ei
nige vom Bundesrat abweichende Entscheide getroffen hat. 
Man bewegt sich im Grossen und Ganzen entlang der fünf 
vom Bundesrat definierten Handlungsachsen. Sie lauten: 
1. die Konkurrenzfähigkeit von Produktion und Verarbeitung 
verbessern durch Umlagerung von Marktstützungsmitteln in 
Direktzahlungen und durch Massnahmen zur Kostensen
kung; 
2. die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft 
mit einem zielgerichteten Direktzahlungssystem sicherstel
len und die ökologische Weiterentwicklung fördern; 
3. die Wertschöpfung und die nachhaltige Entwicklung des 
ländlichen Raumes fördern durch Erweiterung der Produkte
differenzierungsmöglichkeiten und der Investitionshilfen so
wie durch Unterstützung gemeinwirtschaftlicher Projektinitia
tiven; 
4. den Strukturwandel sozial abfedern und durch eine 
Lockerung des Boden- und Pachtrechtes fördern; 
5. die Administration vereinfachen und die Kontrollen besser 
koordinieren. 
Noch lässt sich nicht definitiv beurteilen, ob sich die Mass
nahmen entlang der fünf Handlungsachsen dereinst bewäh
ren werden. Denn ohnehin stehen in der heutigen Ratsde
batte nur zwei von sieben gesonderten Erlassen zur De
batte: das Landwirtschaftsgesetz und der Bundesbeschluss 
über die finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in den Jah
ren 2008-2011. 
Aber was heisst hier «nur»? Es handelt sich dabei zweifellos 
um die beiden Kernelemente der Vorlage. Die übrigen fünf 
Gesetze - über das bäuerliche Bodenrecht, über die land
wirtschaftliche Pacht, über die Familienzulagen in der Land
wirtschaft sowie das Lebensmittel- und das Tierseuchenge
setz - werden im nächsten Frühjahr in unseren Rat kom
men. Die Hearings haben deutlich gezeigt, wo Handlungs
bedarf geortet wird, wo es Kostensenkungspotenzial gibt, 
wo die Zukunftschancen gesehen werden. Aber diese Hea
rings haben uns auch vor Augen geführt, wie unterschiedlich 
die Erwartungen an die Landwirtschaft sind, zum Teil auch 
vonseiten der Landwirtschaft selber und den vor- und nach
gelagerten Branchen. Nebst den zahlreichen Vorschlägen 
erhielten unsere Kommissionsmitglieder laufend gute und 
gutgemeinte Ratschläge quer durch das ganze Spektrum, 
von Leuten, die agrarpolitisch lieber wieder ins vorige Jahr
hundert zurückkehren möchten, bis hin zum befreiten Bau
ern von Avenir Suisse. Da mag es Sie nicht erstaunen, dass 
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wir ob solch unterschiedlicher Positionierungen am Ende gar 
nicht so weit entfernt vom Bundesrat gelandet sind. 
Damit komme ich zum Inhalt des Landwirtschaftsgesetzes 
und zum Inhalt des Finanzierungsbeschlusses, die die Kom
mission in den letzten fünf Monaten an mehreren Sitzungs
tagen beraten hat. Was heisst es, wenn ich sage, dass wir 
uns nahezu entlang der bundesrätlichen Handlungsachsen 
bewegt haben? Konkret bedeutet das: weniger Geld für die 
Förderung von Produktion und Absatz, also Marktstützungs
massnahmen, dafür mehr Direktzahlungen zur Abgeltung 
des Leistungsauftrages, den der Bund der Landwirtschaft 
erteilt. 
Der Finanzierungsrahmen der «AP 2011 » wird gegenüber 
dem der «AP 2007» von etwas über 14 auf knapp 13,5 Milli
arden Franken für vier Jahre gesenkt. Diese halbe Milliarde 
hat man der Landwirtschaft freilich bereits im Rahmen der 
jüngsten Entlastungsprogramme weggenommen, sodass 
man sich im Prinzip auf dem heutigen Zahlungsniveau be
wegt. Damit steht fest, dass sich der harte Strukturwandel in 
der Landwirtschaft unvermindert fortsetzen wird. 
Mit einer weniger starken Absenkung respektive einer Er
höhung des Rahmenkredites könnte man ihn allenfalls 
sozialverträglicher gestalten. Darum teilen sich hier in der 
Kommission die Meinungen - wen wundert's? Man kann mit 
gutem Recht darüber streiten, ob der Bund seinen 
Leistungsauftrag an die Landwirtschaft angemessen abgilt 
oder eben nicht. In der Kommission war der Vorschlag einer 
deutlichen Erhöhung des Rahmenkredites gegenüber dem 
bundesrätlichen Vorschlag chancenlos. Die Kommissions
mehrheit bleibt bei den 13,499 Milliarden Franken im Ge
samtrahmen für die vier Jahre 2008 bis 2011 und damit auf 
dem Niveau des Bundesrates - wenn auch die Akzente 
leicht von den Direktzahlungen zurück zur Marktstützung 
verschoben werden, zumindest beim Mehrheitsvorschlag. 
Bei den Minderheitsanträgen werden die Akzente stärker in 
Richtung Marktstützung verschoben: Bei dem einen wird 
aber nur teilweise bei den Direktzahlungen kompensiert, bei 
dem anderen hingegen wird voll kompensiert. 
Der maximale Gap zwischen dem, was der Bundesrat vor
schlägt, und dem, was wir heute im Rahmen der Anträge 
entscheiden können, liegt bei rund 150 Millionen Franken, 
das sind 37,5 Millionen Franken pro Jahr; innerhalb dieses 
Spielraums kämpfen wir also heute im Prinzip. Daraus kön
nen sie leicht ermessen, dass das volkswirtschaftlich nicht 
entscheidend ist. Es ist auch für die Einkommen der Bauern 
nicht entscheidend; sie bleiben tief, sie bleiben sehr tief im 
Vergleich zur übrigen Wirtschaft. 
Volkswirtschaftlich entscheidender ist freilich die Frage, ob 
wir mit der «AP 2011 » der Landwirtschaft in unserem Land 
wieder eine echte Zukunftsperspektive verleihen können. 
Diese Frage, da waren wir uns in der Kommission ohne 
übertriebenen Zweckoptimismus einig, wagen wir zu beja
hen; denn immerhin hat die Kommission von ihren Möglich
keiten Gebrauch gemacht, den Landwirten zu mehr Wettbe
werbsfähigkeit zu verhelfen und die Vorlage des Bundesra
tes in dieser Beziehung aus unserer Sicht etwas nachzubes
sern. Mit der Zulassung von Parallelimporten patentge
schützter Güter im Landwirtschaftsbereich ist eine Tür auf
gestossen worden. 
Mit dieser sektoriell auf die Landwirtschaft begrenzten Lö
sung tragen wir dem Umstand Rechnung, dass die Schweiz 
in anderen Branchen auf die konsequente Durchsetzung ih
rer Interessen beim Patentschutz dringend angewiesen ist. 
Der Zufall will es, dass just am heutigen Tag im Nationalrat 
über die Revision des Patentgesetzes debattiert wird. Für 
die Kommission ist letztlich entscheidend, dass die Land
wirte künftig besser gegen überhöhte Preise auf Importpro
dukten geschützt werden können. Die Abschöpfungen für 
überhöhte Preise auf Produktionsmitteln oder auf Landma
schinen, Stalleinrichtungen, Futtermitteln, Dünger usw. fin
den nämlich fast ausschliesslich im Ausland statt und nicht 
etwa bei den einheimischen Anbietern. Die Vertriebs
systeme tragen das Ihre dazu bei, das System, mit dem man 
die hohe Kaufkraft des Schweizer Marktes ausnutzen kann, 
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zu stützen und zu erhalten. Diesem Einfallstor wollen wir ei
nen Riegel vorschieben. 
Mit hochwertigen Produkten zu konkurrenzfähigen Preisen 
haben die Schweizer Landwirte in den Exportmärkten eine 
echte Chance. Das beweist auch das Beispiel Österreich: 
Der Bund hilft dort bei der Durchsetzung von Ursprungsbe
zeichnungen und beim Markenschutz, was auf internationa
ler Ebene von grosser Bedeutung ist. Die «AP 2011 » ist zu
dem von einer Konzentration auf die Kernkompetenzen der 
Schweizer Landwirtschaft geprägt: die Produktion von Milch 
und Fleisch. Über die Umlagerung von Marktstützungs
massnahmen in Direktzahlungen werden hier entsprechen
de Akzente gesetzt. Auch wenn das die Vertreter der typi
schen Ackerbaukantone - ich gehöre auch dazu - schmer
zen mag; die Gesamtstrategie stimmt wohl, und die gilt es im 
übergeordneten Landesinteresse zu vertreten. 
In der Kommission hat es zur Kernfrage der Milchwirtschaft 
fast ein Patt gegeben. Es geht in den Artikeln 38 und 39 des 
Landwirtschaftsgesetzes darum, ob sich mehr Marktstüt
zung bei der Milch, in Form der bisherigen Verkäsungszu
lage sowie der Siloverzichtszulage, oder eine Abgeltung 
über WTO-konforme Direktzahlungen durchsetzt. Ersteres 
wird von einer Minderheit vertreten und die WTO-konformen 
Direktzahlungen von der Mehrheit und vom Bundesrat. Es 
fragt sich, welches das probatere Mittel für mehr Wettbe
werbsfähigkeit ist; ich bin gespannt. 
In den gängigen ökonomischen Berichten hat sich immer 
wieder gezeigt, dass das Instrument der Marktstützung ver
fälschend auf die Produktion und die Verarbeitung wirkt. Von 
der Wirksamkeit her gelten Marktstützungen als ein schwa
ches Element. Gemäss Untersuchungen der OECD kom
men zudem nur 25 Prozent der ausgegebenen Mittel wirk
lich beim Bauern an. Ein Teil landet in der verarbeitenden 
Industrie, ein Teil bei den Verpächtern von Land - immerhin 
rund 50 Prozent sind Pachtland - und ein anderer Teil, rund 
ein Viertel, kann gar nicht klar zugeordnet werden. Vor die
sem Hintergrund sind die Marktstützungen nach Ansicht der 
Kommission wohl nicht das, was unsere Landwirtschaft auf 
die Dauer weiterbringt. Die Kommission hat sich darauf kon
zentriert, die knapper werdenden Mittel möglichst aus
schliesslich direkt den Bäuerinnen und Bauern zugutekom
men zu lassen. 
Die erwähnten Kostensenkungsmassnahmen werden der 
Schweizer Landwirtschaft ebenso weiterhelfen wie die Un
terstützung von Selbsthilfeorganisationen oder der erwähnte 
Schutz von Ursprungsbezeichnungen auf internationaler 
Ebene. 
Wenn Sie jetzt ein Bekenntnis zu den Direktzahlungen an
stelle von Markt- und Produktstützungsmassnahmen her
ausgehört haben, so täuscht Sie Ihr Eindruck nicht. Trotz
dem sei es dem Kommissionspräsidenten erlaubt, auch ein 
kritisches Wort zu den Direktzahlungen anzumerken. Die Di
rektzahlungen ändern nämlich nichts am Problem, dass 
zwar bei einem Strukturwandel von minus 2,5 Prozent pro 
Jahr bei knapp 60 000 Betrieben weit über 1000 Betriebe -
also drei bis vier Betriebe pro Tag - aufgeben müssen, dass 
aber das freiwerdende Land kaum weitergegeben werden 
kann; und das ist ein Problem. Man hat gar den Eindruck, 
dass der Strukturwandel mit steigenden Direktzahlungen 
wenn nicht verhindert, so doch behindert wird. Hier gilt es 
abzuwarten, welche Signale im Bodenrecht oder beim 
Pachtrecht noch gesetzt werden können. 
Wie auch immer: Wir haben in diesem Land ökologisch ein
wandfreie und qualitativ hochwertige Produkte. Trotzdem will 
es uns einfach nicht so richtig gelingen, die notwendigen 
Zeichen für eine produzierende Landwirtschaft zu setzen. 
Denn, wie erwähnt, wir haben die geforderten Topprodukte, 
aber wir müssen diese auch zu akzeptablen - will heissen: 
marktfähigen - Preisen anbieten können. Nur wenn wir dar
über hinaus auch eine starke Vermarktungsstrategie haben, 
lassen sich die Exportmärkte erfolgreich bearbeiten, so wie 
wir uns das wünschen. Wir sind also - das sei schon ein
gangs erwähnt - auch über die jetzige Gesetzgebung hinaus 
gefordert, die Weichen richtig zu stellen. 
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Darum schlagen wir Ihnen in einer Kommissionsmotion vor, 
das Direktzahlungssystem kritisch unter die Lupe zu neh
men, um die erwähnten unerwünschten Nebeneffekte zu 
verhindern. Der Bundesrat soll demnach bis spätestens 
2009 einen Bericht über die Weiterentwicklung des Direkt
zahlungssystems vorlegen. Angestrebt wird unter anderem 
ein möglichst zielgenauer Einsatz der Mittel bezüglich der zu 
erzielenden Wirkungen wie z. B. Produktivität, Ökologie, de
zentrale Besiedlung oder auch Einkommenssicherung. Das 
übergeordnete Ziel besteht darin, der Landwirtschaft einen 
stabilen Rahmen zur Verfügung zu stellen, der es ihr erlaubt, 
den verfassungsmässigen Auftrag weiterhin zu erfüllen. Dies 
ist der Inhalt der Motion, für die wir uns am Ende der Bera
tungen entschieden haben, weil wir überzeugt sind, dass es 
diese Motion braucht, um das heutige System in ein Erfolgs
system Oberzuführen. In diesem Sinne freue ich mich auf 
eine angeregte Debatte und weise Entscheidungen. 
Ich bitte Sie namens der Kommission, auf die Vorlage einzu
treten und das Landwirtschaftsgesetz und den Finanzie
rungsbeschluss am Ende gutzuheissen. 

Wicki Franz (C, LU): Ein Druckfehler in der «Neuen Zürcher 
Zeitung» ist eine Rarität - doch auch das gibt es. Als die Zei
tung am 24. November 2006 die Studie von Avenir Suisse 
zum Umbau der Agrarpolitik vorstellte, wies sie auf das Buch 
hin, das da und dort sehr für Aufregung sorgte, nämlich auf 
das Buch mit dem Titel «Der befreite Bauer». Doch in der 
Zeitung ging das F verloren, und die «NZZ» zitierte das 
Buch mit dem Titel «Der bereite Bauer». Es stellt sich die 
Frage: Sind die Schweizer Bauern tatsächlich bereit, sich 
den Herausforderungen durch die Entwicklungen in der 
Landwirtschaft zu stellen? Ich bin der Meinung, dass diese 
Frage mit Ja beantwortet werden kann. Die Schweizer Bau
ern haben dies in den letzten Jahren auch gezeigt. Viele 
Bauern, besonders die jüngere und jüngste Generation, sind 
innovativ, trotz des unbestrittenermassen bestehenden öko
nomischen Drucks. Die Landwirtschaft ist daher grundsätz
lich für weitere Reformen in der Agrarpolitik bereit. 
Parlament und Bundesrat sind andererseits gefordert, unse
rer Landwirtschaft eine echte Zukunftsperspektive zu verlei
hen, sind doch rund 65 000 Bauernfamilien in der Schweiz 
von unseren Beschlüssen betroffen. Doch ist das mit der 
«Agrarpolitik 2011 » angeschlagene Reformtempo zu hoch. 
Dies wurde auch im Hearing unserer Kommission mit den 
Kantonsvertretern bestätigt. Im Schreiben der kantonalen 
Landwirtschaftsdirektoren vom 28. November 2006, das an 
alle Standesvertreterinnen und -vertreter ging, wird noch
mals betont, dass sich mehr als die Hälfte der Kantone ge
gen das forsche Tempo ausgesprochen haben. Die Konfe
renz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren weist mit 
Recht darauf hin, dass es den Konsumenten, der Landwirt
schaft und der übrigen Wirtschaft keinen Vorteil bringe, 
wenn die Marktstützungen schneller als von der WTO und 
den bilateralen Verträgen mit der EU vorgegeben abgebaut 
würden. 
Daher liegen die Anträge der Kommission, welche diesen 
Anliegen der Bauern und den Begehren der Kantone entge
genkommen, richtig. Ich unterstütze sie und werde mich al
lenfalls in der Detailberatung noch näher äussern. 
Beim Eintreten möchte ich kurz auf folgende Punkte hinwei
sen: 
1. Die Schweiz verdankt einen Teil ihrer Wohlfahrt, speziell 
aber auch ihre gut gepflegte Landschaft, dem vielfältigen 
Schaffen unserer Bäuerinnen und Bauern. Diese Landschaft 
stellt für viele Wirtschaftsbereiche auch die Visitenkarte un
seres Landes dar. Mit ihr rühmt man sich. Daher ist am Ver
fassungsauftrag festzuhalten, der die multifunktionellen Auf
gaben der Landwirtschaft verlangt. 
2. Die Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren 
schreibt mit Recht an unseren Rat: «Die Schweiz ist ein 
Grasland.» Und sie fügt hinzu: «Die Nutzung des Raufutters 
zur Milchproduktion und zur Verarbeitung zu Käse tragen 
wesentlich zur flächendeckenden Pflege des Kulturlandes 
bei. Schweizer Käse ist ein handwerklich hergestelltes Na
turprodukt, das auch auf sich öffnenden Märkten und bei 

entsprechender Positionierung gerade in der EU mit grosser 
Wertschöpfung verkauft werden kann.» Deshalb will die 
Mehrheit der Kantone im heutigen Mass an der Verkäsungs
zulage und der Siloverbotszulage festhalten. Denn es steht 
fest: Auf Landwirtschaftsbetrieben, wo Kühe gehalten wer
den, gemolken wird und die Milch für die Käseproduktion 
oder als Molkereimilch abgeliefert wird, geht es nicht ohne 
arbeitsintensiven Einsatz der Bauern. Die Kühe müssen am 
Morgen und am Abend gemolken werden, und dies tagtäg
lich. Die Kühe kennen weder den Sonntag, noch kennen sie 
Feiertage. Die Kühe wissen nichts von Betriebsferien. Die 
Kühe können auch nicht wissen, dass es Betreibungsferien 
gibt und einen Rechtsstillstand. 
In unserer Gegend, der Luzerner Landschaft, gab es bis vor 
kurzem sehr viele milchproduzierende Betriebe. Die Gegend 
eignet sich auch gut dazu. In den letzten Jahren haben je
doch eine erstaunlich grosse Anzahl Bauern die Milchwirt
schaft eingestellt, weil ihnen der Aufwand und die Ansprü
che an die zeitliche Präsenz zu gross wurden. Wenn das 
Sterben der Milchwirtschaftsbetriebe weitergeht, wird in der 
Schweiz in Zukunft zu wenig Milch produziert. Die Milchwirt
schaft ist eine Kernkompetenz der schweizerischen Land
wirtschaft. Daher dürfen die Massnahmen zur Unterstützung 
der Milchwirtschaft nicht zurückgeschraubt werden. 
3. Insbesondere ist die silofreie Milchwirtschaft auf die 
Förderung angewiesen, denn die Produktion von silofreier 
Milch ist viel arbeits-, viel kosten- und viel kapitalintensiver 
als die Fütterung mit Silage. Das Produzieren von Heu ist 
durch die Abhängigkeit vom Wetter viel arbeitsaufwendiger 
und auch mit einem grösseren Kostenaufwand verbunden. 
Dazu kommt, dass das Lagern von Heu und Emd auch ent
sprechende Hochbauten benötigt - dies im Gegensatz zu 
den Silagepaketen, die irgendwo hinter dem Stall oder ir
gendwo auf dem Feld gestapelt werden können. Ob diese 
das Landschaftsbild verschönern, diese Frage lasse ich da
hingestellt. Letzthin hat mir einer gesagt, das seien Dinosau
riereier. 
4. In unserer Kommission haben wir uns sehr eingehend 
auch mit der Kostenseite in der Landwirtschaft auseinander
gesetzt. Wir haben vom Bundesamt für diesen Bereich einen 
Zusatzbericht verlangt. Konkrete Massnahmen sind nun in 
den Anträgen unserer Kommission formuliert. Ich bin jedoch 
der Auffassung, dass sich der Bundesrat die Frage der 
Kostensenkung in der Landwirtschaft als Dauerthema vor
merken muss und sich noch vertiefter mit dieser Thematik 
auseinanderzusetzen hat. 
5. Und schliesslich noch ein Letztes: Ich habe bereits bei frü
heren Diskussionen verlangt, dass die Administration in der 
Landwirtschaft vereinfacht wird. Die Kontrollen sind zu koor
dinieren, und die Kontrollen haben in einem adäquaten Ver
hältnis zur kontrollierten Sache zu stehen. Denn die Verein
fachung der Administration und die Vereinfachung der Kon
trollen tragen wesentlich auch zur Akzeptanz der Massnah
men bei und führen langfristig auch zu einem konsequenten 
Vollzug. Ich hoffe, Frau Bundesrätin, dass die administrative 
Entrümpelungsaktion, die Sie und der Bundesrat letzte Wo
che angekündigt haben, auch im Sektor Landwirtschaft Wir
kung haben wird. 
Ich bin für Eintreten. 

Berset Alain (S, FR): L'agriculture represente un domaine 
d'activite important pour notre pays. II y a bien sür des rai
sons historiques qui l'expliquent, mais il y a aussi des rai
sons sociales, politiques et economiques. C'est un secteur 
d'activite important, qui represente des centaines de milliers 
d'emplois, une production d'une valeur de pres de 10 mil
liards de francs, et on peut dire que des dizaines de milliers 
de familles dans notre pays vivent directement de l'agricul
ture. 
Pendant longtemps, l'agriculture a ete concentree sur l'ap
provisionnement interieur. La situation a change, eile a 
beaucoup evolue, et l'environnement international a mainte
nant de plus en plus prise sur l'interieur, sur notre pays, et 
cela vaut aussi pour l'agriculture. L'ouverture des frontieres, 
la diminution des coüts de transport expliquent une partie de 
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cette evolution. La politique agricole qui a ete mise en place 
il y a une quinzaine d'annees doit permettre de faire face a 
ce nouvel environnement et doit donner a l'agriculture des 
outils qui Jui permettent de se developper et de se projeter 
dans l'avenir. 
Vous connaissez Jes fonctions de l'agriculture: production, 
developpement durable, approvisionnement interieur, entre
tien du paysage, occupation decentralisee du territoire. II est 
effectivement dans l'interet de l'ensemble du pays que ces 
fonctions soient remplies au mieux. Et l'interet de Ja popula
tion en particulier, c'est aussi de disposer en quantite suffi
sante de produits dont Je niveau de qualite est eleve. Et je 
crois qu'on peut le dire, Jes consommateurs sont prets a 
payer Je juste prix pour des produits de qualite. Et on peut Je 
dire aussi, les producteurs doivent absolument gagner un 
juste revenu pour le travail fourni et pour Ja qualite des pro
duits. 
On doit pourtant constater que, d'un cöte, les consomma
teurs paient Jes produits de plus en plus eher mais que, de 
l'autre cöte, Ja situation des producteurs, elle, ne s'ameliore 
pas. C'est tout le paradoxe de ce secteur. Les prix plus ele
ves payes par les consommateurs ne vont pas toujours, ou 
pas suffisamment, dans Ja poche de ceux qui produisent. 
C'est un sujet de preoccupation; cela a preoccupe votre 
commission. Je crois que nous devons essayer d'evoluer 
pour apporter des reponses a cette question. 
Les reformes qui sont en cours depuis quinze ans tentent de 
resoudre notamment cette question. On peut dire que, sur 
Jes principes, cette evolution est soutenue par tous Jes ac
teurs responsables de J'agriculture. Cela n'exclut jamais, 
bien sür, J'un ou l'autre ecart. Mais en general, Je climat de 
discussion est bon. Je dois dire que Je climat de discussion 
dans notre commission a ete bon aussi, avec Ja conscience 
de tout ce qui avait deja ete effectue; avec la conscience 
aussi que Jes reformes sont toujours en cours et qu'elles se 
poursuivent pour J'avenir. 
Maintenant, bien sür, ces reformes ont deja eu des effets ex
tremement importants sur J'agriculture. Un nombre tres im
portant d'exploitations ont deja disparu. La restructuration du 
paysage agricole se poursuit a un rythme eleve, il taut aussi 
le dire. L'objectif doit etre et doit rester pour nous de donner 
a l'agriculture suisse les moyens de continuer a se develop
per. Mais il taut que cela se fasse sans casser J'agriculture et 
sans consequences sociales qui soient inacceptables. C'est 
pour moi veritablement un sujet de preoccupation, et c'est 
un sujet qui est au centre de mes reflexions sur la «Politique 
agricole 2011 ». 

Depuis le debut des discussions, il a ete enormement ques
tion de rythme. Est-ce que le rythme de la reforme est trop 
eleve? Certains le pretendent. Est-ce qu'il est trop lent? Est
ce que ce rythme serait adapte? Je dois dire que, pour moi, 
ces questions gardent un tour vraiment trop technique. Car 
derriere chaque exploitation, derriere chaque unite de main
d'oeuvre standard - c'est J'appellation qu'on utilise -, il y a 
des personnes, il y a des familles qui, pour certaines, sont 
actives depuis des generations sur un domaine. Et c'est sur 
ce plan-Ja que la question doit prioritairement se poser. Est
ce que l'evolution en cours permet a l'agrlculture de faire 
face a ces defis? C'est clair. Mais de l'autre cöte, est-ce que 
l'evolution en cours garantit que Jes consequences economi
ques et sociales du changement restent toujours accepta
bles? Je crois qu'on peut pretendre que nous sommes ici a 
la limite et qu'il taut etre extremement attentifs a cette ques
tion. 
Dans l'ensemble, la commission a propose, sur tous les 
points les plus importants, de ne pas toujours suivre le Con
seil federal et je soutiens cette nouvelle voie - cela a ete rap
pele tout a !'heure-, meme si un accord s'est degage, tres 
largement d'ailleurs, pour poursuivre Je sens general du 
transfert des soutiens au marche vers les paiements directs. 
Et pourtant, dans les elements decisifs, de nouvelles propo
sitions sont arrivees. C'est notamment le cas dans le do
maine du lait. La commission propose par exemple le main
tien d'une prime de non-ensilage de 3 centimes par kilo
gramme de lait. C'est une garantie importante pour une pro-
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duction de qualite et Ja commission, sur le principe, a refuse 
Ja suppression de cette aide. 
La commission ne veut pas non plus d'une diminution a 10 
centimes des 2009 du supplement par kilogramme de Jait 
transforme en fromage. Le projet du Conseil federal a ete 
juge un peu dur dans ce domaine et je crois que ces propo
sitions vont dans Je bon sens. Elles tiennent compte de Ja si
tuation sur le terrain et elles ne contraignent pas Jes produc
teurs de lait a renoncer a Ja production plus que necessaire. 
Pour terminer, et meme si nous ne parlons aujourd'hui que 
de la loi sur J'agriculture - il ne taut pas oublier que le projet 
du Conseil federal a ete scinde en deux parties par Ja com
mission -, je rappelle que d'autres propositions extreme
ment importantes seront contenues dans Je second paquet, 
notamment dans Je domaine du droit foncier rural. Nous 
aurons donc J'occasion d'en reparier l'annee prochaine; ce 
serait anticiper que de vous en parler aujourd'hui. 

Slongo Marianne (C, NW): Die Agrarpolitik ist ein schwieri
ges und emotionales Thema. Wir stellen uns dieser Heraus
forderung. Wir wollen die Agrarpolitik feinfühlig und voraus
schauend weiterentwickeln, um möglichst einen produzie
renden und ertragsbringenden Bauernstand erhalten zu 
können. Ich konzentriere mich in der Landwirtschaftspolitik 
vor allem auf unsere zahlreichen Familienbetriebe. Unsere 
innovativen Bauernfamilien beanspruchen zu Recht die 
Chance eines möglichst harmonischen Umbaus und der 
hierfür erforderlichen Umbauzeit seitens der Politik. Ihre Zu
kunftsperspektive muss auf verlässlichen politischen.und ge
sellschaftlichen Eckwerten basieren. Der Strukturwandel im 
Agrarsektor wird vor allem im Rahmen des Generationen
wechsels stattfinden. Hierfür und deshalb brauchen wir das 
Vertrauen der Bauernfamilien in eine verlässliche und zu
kunftsorientierte Agrarpolitik. Wie fördern wir die Bereit
schaft, wichtige Weichen für die Nachfolge, für eine berufli
che Neuorientierung oder für notwendige betriebliche In
vestitionen zu stellen? 
Ich habe vor einiger Zeit über hundert Briefe von Bäuerinnen 
allein aus dem Kanton Nidwalden erhalten, in welchen diese 
Zukunftsfragen eindrücklich zum Ausdruck gebracht worden 
sind. Wir tragen eine grosse, sehr grosse Verantwortung. Ich 
habe beispielsweise im letzten Sommer das Maderanertal 
im Kanton Uri, welches wie Obwalden und Nidwalden sehr 
stark vom August-Unwetter 2005 betroffen war, besucht. 
Trotz Grosseinsatz waren die verheerenden Schäden an 
Fluren, Gebäuden und Infrastrukturen ein Jahr später immer 
noch sieht- und spürbar. Die Menschen in den Bergen leben 
mit diesen Naturgefahren und trotz dieser Naturgefahren; 
die zahlreichen Lawinenhäuschen am Weg zwischen Haus 
und Stall lassen uns Flachländer erahnen, mit welchen Na
turgefahren diese Bauernfamilien dort das ganze Jahr hin
durch leben. 
Sie pflegen und hegen mit unendlicher Geduld und intensi
ver körperlicher Arbeit, meist in Handarbeit, die paradiesisch 
anzusehenden, prächtig buntblühenden Alpweiden. Es ist 
mir einmal mehr bewusst geworden, dass diese Bauernfami
lien - dies ist in unserem ureigensten Interesse - auch mor
gen und übermorgen eine Zukunftsperspektive haben müs
sen. Daher lohnt es sich, sich politisch solide und mit 
Sensibilität für die Vielfalt unserer Landwirtschaftsbetriebe 
einzusetzen. Wir wollen einerseits naturnah, tiergerecht und 
gesund produzierte Erzeugnisse und andererseits die wert
vollen gemeinwirtschaftlichen Leistungen - sprich: Land
schaftspflege. 
Unsere Bauernfamilien sind wichtige Partner für die vor- und 
nachgelagerte Wirtschaft. Die Tourismusbranche und die 
Landwirtschaft ergänzen sich gegenseitig. Auch die grossen 
Leistungen im sozialen Bereich und in der Gesellschaft will 
ich hier ganz bewusst betonen. 
Ich bin bereit, auf dieses Reformpaket einzutreten, erwarte 
aber, dass bei der vernünftigen Umsetzung im ganzen 
Agrarsektor behutsam vorgegangen wird. Ich will zudem mit
helfen, dass die unternehmerischen Möglichkeiten im Agrar
bereich finanziell bessere Perspektiven zulassen. Ziel ist es, 
dass sich die Arbeit für die Bauernfamilien als Produzenten 
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finanziell lohnt und rechnet. Damit die bäuerlichen Familien
betriebe im Milchbereich auch morgen unternehmerisch exi
stieren können, werde ich in der anschliessenden Detailbe
ratung für die Weiterführung der Verkäsungszulage und die 
Weiterführung der Zulage für Fütterung ohne Silage von 
3 Rappen pro Kilogramm stimmen. In meinem Kanton, ei
nem Kanton mit über fünfhundert Betrieben, und in der gan
zen Region Zentralschweiz liegt das Hauptgewicht klar bei 
der Milchwirtschaft. Gute Nischenprodukte werden produ
ziert, allein die Topographie und das Klima ermöglichen kei
ne Grossbetriebe wie im Mittelland. Wir wollen uns heute für 
einen selbstbewussten und kostendeckendarbeitenden Bau
ernstand in allen Regionen unseres Landes einsetzen. 

Forster-Vannini Erika (RL, SG): Die schweizerische Land
wirtschaft ist hochgradig komplex. Die Auswirkungen einzel
ner Anreize und Instrumente sind oft nur schwer vorherzusa
gen. Umso wichtiger erscheint mir, dass wir: 
1. die grossen Linien abstecken und damit die Vorausset
zungen für ein wegweisendes agrarpolitisches Regelwerk 
schaffen; 
2. die Agrarpolitik transparenter und mit der Vereinfachung 
auch effizienter machen; 
3. die Vereinfachungen und Entlastungen der Wirtschaft ent
lang der ganzen Wertschöpfungskette zugutekommen las
sen. 
Wir Parlamentarierinnen und Parlamentarier müssen uns zu 
Beginn der Debatte die Frage stellen, inwieweit wir am Re
formprojekt, das wir vor vier Jahren verabschiedet haben, 
festhalten wollen und wohin die Reise langfristig gehen soll. 
Nachdem das vor vier Jahren aufgegleiste Konzept von den 
Akteuren insgesamt als machbar und zielführend beurteilt 
worden ist, ist es richtig, daran festzuhalten. Obwohl wir hier 
nicht über ein Freihandelsabkommen sprechen, müssen wir 
auch bei der «AP 2011 » wissen, wohin wir langfristig gehen 
wollen. Denn die Unternehmungen - da zähle ich die Bau
ern dazu - brauchen für ihre Investitionspolitik langfristige 
Planungssicherheit. Nach allen gängigen ökonomischen Be
richten, sei es von der OECD oder aus anderen Quellen, ist 
erwiesen, dass sich das Instrument der Marktstützung ver
fälschend auf die Produktion und die Verarbeitung auswirkt. 
In der Regel kommen nur 25 Prozent der ausgegebenen Mit
tel wirklich beim Bauern an. Die künftige Weiterentwicklung 
der Agrarpolitik in der Schweiz - wie übrigens auch in der 
EU - sieht deshalb mit der geplanten Umlagerung der Mittel 
zu Instrumenten, welche von der Produktion entkoppelt sind, 
einen starken Abbau der Marktstützung vor. Dass das bei 
den Betroffenen nicht überall auf Gegenliebe stösst, ist ver
ständlich und führt zur Frage, ob das Tempo der Reform zu 
verlangsamen ist und ob weitere Korrekturen in der Ausge
staltung vorzunehmen sind. 
Nachdem die WTO-Runde unterbrochen und dadurch die Li
beralisierung verzögert worden ist, können wir uns auf den 
Standpunkt stellen, dass das Reformtempo zu verlangsa
men sei. Doch, so meine ich, dürfen wir die Augen nicht vor 
der Realität verschliessen. Die WTO-Runde ist nicht abge
brochen, sondern nur unterbrochen. 
Persönlich vertrete ich deshalb die Meinung, dass es unab
hängig vom WTO-Abkommen und unabhängig von einem 
allfälligen Agrar-Freihandelsabkommen mit der EU zweck
mässig und notwendig ist, die anstehende Reform durchzu
ziehen. Sie bildet auch den Ausgangspunkt für ein allfälliges 
Agrar-Freihandelsabkommen. Der Rede von vorauseilen
dem Gehorsam, die hier und dort kursiert, kann ich nicht zu
stimmen. Denn eines ist sicher: Der internationale Wettbe
werbsdruck bezüglich Marktzutritt wird weiter zunehmen, in 
der Folge auch der Druck auf die handelsverzerrenden For
men von lnlandstützung und Exportsubventionen. Diese Re
formen sind aber weniger wegen des internationalen Drucks 
nötig; die Reformen sind in unserem, so meine ich, ureige
nen Interesse. Deshalb ist es wichtig, die Zeit zu nutzen, um 
die Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft wie auch 
jene der vor- und nachgelagerten Stufen weiter zu verbes
sern. Jetzt massiv auf die Bremse zu treten wäre ein Fehler, 

der die Landwirtschaft später teuer zu stehen kommen 
würde. 
Eine Verlangsamung dürfte sich zudem nicht nur kontra
produktiv für die marktorientierten Landwirte auswirken, 
sondern ebenfalls die nötigen Investitionen auf der Stufe der 
Verarbeitung gefährden. Mit der «AP 2011 », wie sie vom 
Bundesrat vorgeschlagen wird, können die Rahmenbedin
gungen verbessert werden. Damit können die landwirt
schaftlichen Betriebsstrukturen weiterhin angepasst, die 
Produktion auf den Markt ausgerichtet und Nischenmärkte 
erschlossen werden. Mit mehr Marktchancen und mehr Fle
xibilität soll den jungen Bauern eine Zukunft vermittelt wer
den, die nicht vor allem von Beiträgen abhängt und in denen 
die Produktion nicht weitgehend vorgeschrieben wird. Sie 
sollen eine Unterstützung erhalten, die ihnen die unterneh
merische Freiheit belässt zu produzieren, was sie produzie
ren wollen. Dabei soll vor allem die Innovation und die Ver
besserung der Produkte belohnt werden und nicht die 
Mehrproduktion. Mit Ausnahme der Umlagerung der Mittel 
zur Marktstützung in Direktzahlungen stellt sich auch der 
Schweizerische Bauernverband hinter die Ziele des Bundes
rates. Dabei fordert er unmissverständlich - und das ist nicht 
zu überhören -, dass das Tempo bei der Umlagerung der 
Marktstützung zu drosseln sei. Diese Opposition wird haupt
sächlich mit der Bedeutung des Rohmilchkäses für den Ex
port, mit der Aufrechterhaltung vor.i dessen Produktion in 
Berg- und Randgebieten, mit der Offnung der Märkte und 
mit der Qualitätsstrategie begründet. Diesen Anliegen ist die 
Kommission ein Stück weit entgegengekommen. So ist sie 
bereit, das Tempo bei der Reduktion der Verkäsungszulage 
zu drosseln und zeigt auch Verständnis für das Anliegen, die 
Zulage für die Fütterung ohne Silage weiterzuführen. Da wir 
diese Fragen in der Detailberatung sicher noch intensiv dis
kutieren werden, möchte ich dazu keine weiteren Ausführun
gen dazu machen. 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten im Bewusstsein, 
dass die Vorlage nur ein weiterer Schritt in die richtige Rich
tung ist. 
In diesem Sinn bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten. 

Leumann-Würsch Helen (AL, LU): Wir scheinen im Moment 
einen Damenreigen zu haben. 
Die bisherigen Reformen in der Landwirtschaft haben den 
Bauern bereits einiges abverlangt. Trotzdem stehen die 
Landwirte unter grossem Druck, denn noch immer sind die 
Preise im Vergleich zum Ausland zu hoch, da die bisherigen 
Reformschritte zu wenig zielgerichtet erfolgten. Der freie 
Markt würde die schweizerische Landwirtschaft in der heuti
gen Struktur denn auch nur zu einem kleinen Teil tragen. 
Entsprechend ist es illusorisch, bei den gegebenen Marktzu
gangsbeschränkungen über die Wettbewerbsfähigkeit der 
Landwirtschaft zu philosophieren. 
Mit der Weiterentwicklung in der «Agrarpolitik 2011 » ver
sucht der Bundesrat zwar, die Landwirtschaft aus dem 
Spannungsfeld zwischen internen und externen Restriktio
nen zu befreien. Die Zweifel an der gewählten Strategie wa
ren aber unüberhörbar. Diese Zweifel bestehen nach wie 
vor, auch wenn mit dem Abbau von Marktstützungen und 
Exportsubventionen ein Schritt gemacht wird. Die heutige 
Vorlage bereitet die Landwirtschaft nur ungenügend auf all
fällige WTO-Gespräche und auf eventuelle Freihandelsab
kommen vor. Auf längere Frist scheint einzig ein Agrarfrei
handelsabkommen mit der EU der Landwirtschaft eine ver
lässliche Perspektive zu geben. Dies wäre auch die logische 
Weiterentwicklung des bilateralen Agrarabkommens aus 
dem Jahre 1999. Ein solches müsste ja nicht von heute auf 
morgen umgesetzt werden, sondern liesse sich etappieren, 
um den Anpassungsprozess erträglicher zu gestalten. 
Die Direktzahlungen für Tal- und Berggebiete sollten stärker 
differenziert werden. Anstelle des heutigen Giesskannen
prinzips bräuchte es vielmehr eine zielorientierte Leistungs
abgeltung und einen Markt für öffentliche Güter, an dem die 
Bauern als Unternehmer teilhaben können. Weiter sollten 
die Landwirte für explizite gemeinwirtschaftliche Leistungen 
entschädigt werden. 
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Der Kanton Luzern, in welchem ich lebe, ist ein in allen Fa
cetten landwirtschaftlich orientierter Kanton. So haben wir 
Grossbetriebe im Tal, aber auch in Berggebieten - ich erin
nere an das Entlebuch -, wir haben Biobetriebe, aber auch 
IP-Betriebe, wir finden Grossbetriebe für Fleisch oder Geflü
gel, Betriebe der Milchwirtschaft, Käsereien und Obstbau 
vor - kurz: eine Landwirtschaft, für welche die Regelungen 
der «AP 2011 » nicht unerheblich sind. 
Es sind denn auch bereits grosse Veränderungsprozesse im 
Gang, und so leben heute nur noch etwa 65 000 Familien 
von der Landwirtschaft. Mit der vorliegenden Botschaft wird 
der Druck ziemlich erhöht. Ob er unverhältnismässig ist, wird 
sich in der Diskussion zeigen. Denn wir dürfen nie verges
sen, dass die Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft mit 
vielen anderen Branchen vernetzt ist, und wenn man die Ge
winne vergleicht, so zeigt es sich schnell, dass der grösste 
Teil auch in unserem Kanton nicht bei der Landwirtschaft 
verbleibt. Es darf auch nicht vergessen werden, dass durch 
die Vernetzung mit Gewerbebetrieben die Auswirkungen auf 
Arbeitsplätze auch dort zu berücksichtigen sind. Unbestrit
ten ist, dass Veränderungen im Gang sind - nicht nur bei 
uns, sondern auch im europäischen Raum. Die heutige Re
vision sollte deshalb verhältnismässig sein und kann auch 
nur als Zwischenlösung bis 2015 verstanden werden, einem 
Zeitpunkt, zu dem wir wissen werden, wohin die WTO steu
ert. Denn im Rahmen der Agrarverhandlungen sind substan
zielle Reduktionsverpflichtungen zu erwarten. Ob eine Auf
hebung der Marktstützungsinstrumente dann vorgesehen 
sein wird, wird sich zeigen. 
Natürlich müssen die Bauern auf Veränderungen reagieren 
können. Denn neue Produkte und Dienstleistungen bieten 
immer auch die Chance, sich bei veränderten Marktsituatio
nen als Unternehmer erfolgreich behaupten zu können. Der 
dazu notwendige Spielraum muss aber gewährleistet sein, 
und es fragt sich, ob gewisse Vorschriften nicht auch für die 
Landwirtschaft abzubauen oder abzuschaffen sind. Auch die 
landwirtschaftliche Produktion orientiert sich am Markt, und 
deshalb sind auch Mengenregelungen Aufgabe der Produk
tion und ihrer Branchen. Deshalb bin ich der Meinung, dass 
wir heute zwar Anpassungen vornehmen müssen, sie aber 
in einem vernünftigen und tragbaren Rahmen bleiben soll
ten. 
In diesem Sinn habe ich in der Kommission die Anträge zu 
Artikel 38 und Artikel 39 eingereicht. Hier geht es um die 
Zulage für verkäste Milch und die Weiterführung der Zulage 
für die Fütterung ohne Silage von 3 Rappen pro Kilo. Im Ge
gensatz zum Bundesrat, der die Zulage für die Verkäsung 
von heute 18 auf neu 10 Rappen reduzieren will, was zu ei
ner Kürzung von 188 Millionen Franken führen würde, sieht 
der Antrag der Minderheit vor, die Zulage auf 15 Rappen 
festzuschreiben. Diese Zulagen wurden im Rahmen der bila
teralen Verträge mit der EU als Ausgleichsmassnahmen ein
geführt. 
Die Verkäsungs- und Siloverzichtszulagen haben entschei
dend dazu beigetragen, dass sich die Käsewirtschaft in jün
gerer Vergangenheit positiv entwickelt hat. Der Absatz von 
Schweizer Käse konnte in den vergangenen Jahren in er
freulichem Ausmass gesteigert werden, was mit der vom 
Bundesrat vorgesehenen massiven Kürzung nun gefährdet 
würde. Zudem besteht vonseiten der internationalen Ver
pflichtungen keine Notwendigkeit für eine Abschaffung be
ziehungsweise Kürzung der Zulagen. Denn beide Zulagen 
sind in der sogenannten Green Box notifiziert und unterlie
gen daher grundsätzlich keinen Abbauverpflichtungen. Für 
die Weiterführung der beiden Zulagen spricht zudem die 
Notwendigkeit, trotz der vollständigen Liberalisierung des 
Käsemarktes mit der EU im Rahmen der Bilateralen I ab 
dem Sommer 2007 zwischen den Preisen von zu Käse ver
arbeiteter Milch und der übrigen Milch ein Gleichgewicht auf
rechtzuerhalten. Ohnehin muss ja mit zunehmendem Druck 
auf die schweizerische Käsewirtschaft gerechnet werden. 
Die Milch aus silofreier Produktion bildet die Basis für den 
Export von Schweizer Käse. Mengenmässig die wichtigsten 
Käsesorten sind solche aus Rohmilch wie Gruyere, Sbrinz, 
Emmentaler und Appenzeller, und die Abschaffung der Si-
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loverzichtszulage würde Schweizer Rohmilchkäse schwä
chen. Zudem haben auch Konkurrenten aus der EU ähnliche 
Instrumente zur Förderung von Rohmilchkäse. So führt zum 
Beispiel Österreich ein der Siloverzichtszulage entsprechen
des Instrument. Die Siloverzichtszulage gleicht ein Rohstoff
handicap gegenüber der Silomilch aus, das seine Ursache 
im Wesentlichen in den höheren Produktionskosten für silo
freie Milch hat. Rohmilchkäse wird insbesondere auch in 
Berg- und Randregionen produziert. Eine Abschaffung die
ser Zulage würde daher diese Regionen besonders treffen, 
und indirekt verlöre auch die Bewirtschaftung der Wiesen 
und Weiden in Berggebieten an Attraktivität. 
Noch eine grundsätzliche Bemerkung zur Arbeit der Kom
mission: Das Geschäft 06.038, «Agrarpolitik 2011. Weiter
entwicklung», ist für Laien eine komplizierte Vorlage, und wir 
mussten oftmals unter ungünstigen Bedingungen arbeiten. 
Dies war einerseits der Fall, weil wir zwischen der «Agrarpo
litik 2011 » und der Unternehmenssteuerreform immer wie
der hin und her pendelten, andererseits weil wegen den eid
genössischen Abstimmungen unsere Anwesenheit oftmals 
gleichzeitig in den Kantonen erforderlich war. 
Ich bin mir deshalb nicht sicher, ob die Kommission beim Ar
tikel zu den Parallelimporten die richtige Entscheidung ge
troffen hat. Nachdem nun das Patentgesetz im Nationalrat 
behandelt wird und die Parallelimporte dort herausgenom
men werden, wäre es eine Überlegung wert, ob wir dies 
nicht auch so tun sollten. 
In diesem Sinne bin ich für Eintreten auf die Vorlage. 

Lauri Hans (V, BE): Jede ernsthafte Diskussion zur Landwirt
schaftspolitik hat bei den Aufgaben und der Stellung der 
Landwirtschaft in unserer Gesellschaft aus einer ganzheitli
chen Sicht heraus zu beginnen. Denn nur auf diese Weise 
werden wir ihrer volkswirtschaftlichen und kulturellen Bedeu
tung gerecht. Landwirtschaftspolitik ist für mich nicht nur 
eine isolierte Sachpolitik, sondern immer auch Gesell
schaftspolitik. 
Im Vordergrund steht die Produktion von gesunden Nah
rungsmitteln. Wir wollen vorab eine produzierende Landwirt
schaft. Hat man das gesagt, sind aber sofort auch ihre ande
ren in der Verfassung verankerten Aufgaben zu nennen und 
ernst zu nehmen: die Erhaltung der natürlichen Lebens
grundlagen, die Pflege der Kulturlandschaft und auch die 
dezentrale Besiedlung des Landes. Ich bin persönlich nicht 
bereit, wesentliche Abstriche an dieser in der Verfassung 
verankerten Multifunktionalität zu machen. In einer Stellung
nahme der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz steht dazu 
völlig zu Recht, die verschiedenen Funktionen liessen sich 
nicht trennen, sie seien nur gemeinsam zu haben. Verant
wortungsvolle Landwirtschaftspolitik bedeutet deshalb stets, 
auch ihre Bedeutung für die regionale Wirtschaft, den Tou
rismus und ganz allgemein für die Entwicklung des ländli
chen Raumes sowie der dezentralbesiedelten Regionen im 
Auge zu behalten. Aus einem allfälligen Auseinanderdriften 
von Agglomerationen und ländlichem Raum könnte anson
sten politischer Sprengstoff entstehen. 
Die Schwierigkeit, vor die sich die WAK gestellt sah, bestand 
nun darin, diese Forderungen mit dem selbstverständlich 
ebenfalls zu Recht erschollenen Ruf nach einer wettbe
werbsstärkeren Landwirtschaft, einer wirkungsvollen Diffe
renzierung nach Berg- und Talregionen und einem noch ver
kraftbaren Einsatz öffentlicher Finanzmittel einigermassen in 
ein Gleichgewicht zu bringen. 
Die schwierigen Rahmenbedingungen der schweizerischen 
Landwirtschaft werden meines Erachtens oft unterschätzt, 
Vergleiche mit dem Ausland vorschnell oder auf ungenügen
der Basis angestellt. Wenn ich höre, dass im EU-Ausland 
selbst Betriebe mit 200 und mehr Hektaren nicht mehr 
konkurrenzfähig sind und zum Teil unter für uns inakzepta
blen Bedingungen für Mensch und Tier produzieren, so steht 
für mich fest, dass wir bei aller Betonung der Rolle des 
Schweizer Bauern als Unternehmer auch in der Zukunft um 
eine starke Landwirtschaftspolitik nicht herumkommen wer
den, was ohne Einsatz von entsprechenden Finanzmitteln 
nicht zu machen ist. Leider werden von wirtschaftsnahen 
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Kreisen die objektiv unterschiedlichen Rahmenbedingungen 
und Chancen der Produktion in der Landwirtschaft, in der In
dustrie und im Dienstleistungssektor oft zu wenig wahrge
nommen. Die Zeit reicht leider nicht, hier auf Einzelheiten 
einzugehen, obwohl dies sehr lohnend wäre. 
Aus diesen und anderen Überlegungen hat die WAK das 
vom Bundesrat mit der «AP 2011 » angeschlagene Reform
tempo etwas zurückgenommen, was ich unterstütze. Gleich
zeitig haben wir das sich immer weiter ausdehnende Direkt
zahlungssystem zugunsten der Marktstützungen leicht kor
rigiert und den Bundesrat beauftragt, im Hinblick auf die 
«AP 2015» das Direktzahlungssystem generell kritisch zu 
hinterfragen. 
Dieser Auftrag ist für mich einer der wesentlichen Teile der 
zurückliegenden Arbeit unserer Kommission. Die Bundes
verwaltung und andere Kreise kritisieren mit wachsender In
tensität die nach ihrer Meinung schlechte Einkommenswir
kung der Marktstützung. Ich teile diese Kritik nur teilweise; 
im vorgetragenen Umfang und in dieser Allgemeinheit teile 
ich sie nicht. Auch Marktstützungen haben ihre Stärken: Sie 
belohnen den investierenden und produzierenden sowie auf 
Qualität konzentrierten Bauern, der bereit ist, selbst grosse 
wirtschaftliche Risiken zu tragen. Sie leisten einen wesentli
chen Beitrag zur Sicherung von Wertschöpfung und Einkom
men. Oft wird vergessen, dass es auch in der EU Marktstüt
zungsinstrumente gibt, die in überblickbarer Zeit nicht 
aufgehoben werden sollen. 
Ein letzter Gedanke: Mit viel Kraft muss an der Senkung des 
Kostenniveaus gearbeitet werden. Grössere Betriebseinhei
ten sind in dieser Beziehung das eine; diese Entwicklung ist 
im Talgebiet unabwendbar, wobei ausländische Massstäbe 
aber eben nicht das Ziel sein können. Soll es nicht zu einer 
Verletzung der wichtigen Verfassungsziele kommen, sind 
dieser Entwicklung in einer weiteren Zukunft also Grenzen 
zu setzen, weshalb insbesondere auch eine viel stärkere Zu
sammenarbeit zwischen den Betrieben und innerhalb der 
landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette zu fordern ist. 
Hier hat die Landwirtschaft, das muss ich betonen, ihre Be
währungsprobe noch zu bestehen. 
Mit dem Ziel, Kosten zu senken, hat unsere Kommission ei
nen neuen Artikel eingeführt, der die internationale Erschöp
fung für landwirtschaftliche patentgeschützte Produktions
mittel bringt. Der Effekt dürfte mit etwa 25 Millionen Franken 
oder allenfalls etwas mehr allerdings gering sein. Vor viel zu 
optimistischen Schätzungen sei deutlich gewarnt; darauf 
werde ich bei der Beratung der entsprechenden Artikel noch 
zurückkommen. 
Wesentlich ist mir beim Eintreten der Hinweis, dass mit 
dieser Öffnung für den Landwirtschaftsbereich bezüglich 
der Parallelimporte im allgemeinen Patentrecht nichts präju
diziert wird. Das scheint mir wesentlich, denn bekanntlich 
soll die grundsätzliche Frage der Parallelimporte patentge
schützter Produkte nach Auffassung der Mehrheit der natio
nalrätlichen Kommission bei der zurzeit vom Nationalrat be
arbeiteten Revision des Patentgesetzes ausgeklammert und 
aufgrund einer Sonderbotschaft gründlich geprüft werden, 
da die Landwirtschaft und die übrige Wirtschaft in diesem 
Punkt eben unterschiedliche Interessen haben können. 
Auch darauf werde ich in der Detailberatung noch zurück
kommen. 

Sommaruga Simonetta (S, BE}: Wir beschliessen heute kei
ne neue Agrarpolitik. Vielmehr beschliessen wir die Fortset
zung einer Agrarpolitik, die wir seit über zehn Jahren verfol
gen und die von der Bevölkerung mehrmals bestätigt wor
den ist. Es geht um eine Landwirtschaft, die sich am Markt 
orientieren soll, eine Landwirtschaft, deren Produkte ge
schätzt und gekauft werden, weil sie von guter Qualität sind, 
weil sie natürlich und tiergerecht produziert werden. Trotz
dem können wir die Augen nicht davor verschliessen, dass 
sich das Umfeld verändert, dass sich die Märkte öffnen, 
dass auch in anderen Ländern qualitativ hochstehende Nah
rungsmittel produziert werden. Wir sollten den Bauern des
halb nicht Sand in die Augen streuen, wir sollten ihnen nicht 
mit Marktstützungen vormachen, man könne die Preise bis 

auf weiteres ohne Probleme hochhalten. Vergessen Sie 
nicht, dass die Konsumentinnen und Konsumenten im letz
ten Jahr für über 2 Milliarden Franken Lebensmittel im Aus
land gekauft haben. Ganz unabhängig davon, ob Sie das gut 
finden oder nicht, es ist eine Tatsache. Dieses Geld fehlt den 
Bauern, dieses Geld fehlt aber auch dem Schweizer Detail
handel. Es geht um verpasste Steuereinnahmen und damit 
letztlich auch um gefährdete Arbeitsplätze in der Schweiz. 
Ich ziehe daraus nicht den Schluss, dass wir nun die Le
bensmittelpreise auf Teufel komm raus senken müssen. 
Aber wir müssen uns schon intensiv damit auseinanderset
zen, welches die Gründe dafür sind, dass die Lebensmittel
preise in der Schweiz so viel höher sind als jene in den um
liegenden Ländern. Dabei stösst man in der Botschaft des 
Bundesrates auf interessante Angaben. Die Produzenten
preise in der Schweiz sind in den vergangenen zehn Jahren 
gesunken, und zwar stärker als in der EU. Das heisst, dass 
sich unsere Produzentenpreise jenen der EU angenähert 
haben. Es heisst auch, dass die Anstrengungen unserer 
Bauern beachtlich sind. 
Schaut man sich die Situation bei den Konsumentenpreisen 
an, fällt auf, dass diese nicht entsprechend gesunken sind. 
Nein, sie sind sogar gestiegen, und sie· sind bei uns noch 
stärker gestiegen als in der EU. Die Differenz zu den EU
Preisen hat um sage und schreibe 28 Prozent zugenommen. 
In absoluten Zahlen ausgedrückt: Wir geben jedes Jahr 
knapp 12 Milliarden Franken mehr für Lebensmittel aus, als 
wenn wir sie in der EU einkaufen würden; nur gerade 3 Milli
arden davon sind die Folge von höheren Produzentenprei
sen. Eine knappe Milliarde Franken Differenz machen die 
Zölle aus. 8 Milliarden Franken bezahlen wir hingegen mehr, 
weil wir in der Verarbeitung und im Handel teurer sind als die 
EU. Die Bauern sind also nur zu einem Viertel an den höhe
ren Preisen in der Schweiz schuld, zwei Drittel der Preisdif
ferenz gehen auf Verarbeitung und Handel zurück. Das sind 
eindrückliche Zahlen; diese Einsicht muss unsere Entschei
dungen bei dieser Agrarreform beeinflussen. 
Ich ziehe daraus zwei Schlüsse: 
1. Wenn wir die Produzentenpreise noch mehr senken wol
len, dann müssen wir den Bauern bessere Einkaufsbedin
gungen ermöglichen. Das Stichwort dazu ist Parallelimporte, 
aber auch andere Erleichterungen, die wir in dieser Vorlage 
beschliessen sollten. Hingegen bringt es überhaupt nichts, 
wenn wir bei der Ökologie oder beim Tierschutz Lockerun
gen beschliessen, denn das geht auf Kosten des guten 
Image der Schweizer Produkte und bringt den Bauern des
halb mittel- und langfristig überhaupt nichts. 
2. Wir müssen nun endlich bei den verarbeitenden Betrieben 
und beim Handel ansetzen. Sie sind in erster Linie für die 
enormen Preisunterschiede zur EU verantwortlich. Was 
nützt es den Bauern, dass sie ihre Produktion auf Effizienz 
trimmen und die Produzentenpreise senken, wenn ihre Pro
dukte nachher auf dem Weg zum Konsumenten wegen Inef
fizienzen wieder übermässig verteuert werden? Der Umla
gerung der Marktstützungen ins Direktzahlungssystem und 
damit hin zu den Bauern kommt deshalb in dieser Agrarre
form oberste Priorität zu. Marktstützungen halten die Preise 
hoch, sie behindern den Strukturwandel in den nachgelager
ten Bereichen, und das schadet den Bauern und den Konsu
menten. 
Nun kann man gegenüber dem System der Direktzahlungen 
gewiss auch Vorbehalte anbringen. Niemand behauptet, 
dass unser heutiges Direktzahlungssystem perfekt sei. Im
merhin hat es den Vorteil, dass es Transparenz in die Fi
nanzflüsse bringt und dass das Geld ganz direkt und ohne 
Umwege in die Landwirtschaft fliesst. Dass bei uns plötzlich 
wieder Forderungen auf dem Tisch sind, mit staatlichen Gel
dern nur die Bauern mit den grössten Kartoffeln respektive 
mit den Kühen, die am meisten Milch geben, zu unterstüt
zen, ist doch sehr erstaunlich. 
Ich sehe also wirklich keinen Grund dafür, unsere Landwirt
schaft wieder zu intensivieren - im Gegenteil: Wir haben al
len Grund, die Extensivierung unserer Landwirtschaft noch 
ein gutes Stück weiter voranzutreiben. Allein wenn man sich 
vor Augen führt, wie hoch der Antibiotika-Einsatz in der Tier-
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haltung nach wie vor ist - es werden ja in der Landwirtschaft 
mehr Antibiotika eingesetzt als für die Menschen -, aber 
auch, wenn man sich die Probleme mit der Lufthygiene und 
dem Gewässerschutz, die Stickstoffüberschüsse, die zu 
hohen Phosphorkonzentrationen, die Ammoniakemissionen 
und die Voll.?ugsprobleme im Bereich der Hofdünger vor Au
gen führt: Uberall besteht nach wie vor Handlungsbedarf, 
wie das der Bundesrat auch selber in der Botschaft schreibt. 
Ich kann deshalb wirklich schlecht verstehen, wie man da 
auf die Idee kommen kann, die erneute Intensivierung der 
Landwirtschaft noch mit staatlichen Geldern anzukurbeln. 
Ich will allerdings nicht bestreiten, dass unser Direktzah
lungssystem ein paar Blüten treibt, die wir uns nicht so vor
gestellt haben. Ich bin deshalb gerne bereit, dieses System 
gut zehn Jahre nach seiner Einführung zu überprüfen. Un
sere Kommission möchte dem Bundesrat in Form einer Mo
tion einen entsprechenden Auftrag erteilen. Es geht aber 
nicht, die «AP 2011 » deswegen nun auf Eis zu legen und 
den ganzen Prozess zu stoppen oder massiv zu verlangsa
men. 
Ich bitte Sie also, auf die Vorlage einzutreten und unsere 
Landwirtschaft in Position zu bringen, damit ihre Produkte 
von den Konsumentinnen und Konsumenten weiterhin ge
schätzt und vor allem auch gekauft werden. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Ich beginne ganz hinten in un
serem Bundesbüchlein: beim Geld. Geld ist etwas, das nor
malerweise in diesem Rat zuerst genannt wird; ich habe bis
her eigentlich noch wenig davon gehört. Ich will es ganz klar 
machen: Ich stehe zum bundesrätlichen Vorschlag, dass wir 
für diese Agrarpolitik einen Kreditrahmen in Höhe eines Be
trages von rund 13,5 Milliarden Franken für die nächsten vier 
Jahre bewilligen. Ich stehe dazu, ich unterstütze das. 
Sobald ich das aber gesagt habe, muss ich ebenfalls klar sa
gen: Wenn Sie wesentlich über diesen Betrag hinausgehen 
wollen, dann verursachen Sie möglicherweise mittel- und 
längerfristig Probleme für die Landwirtschaft, für unsere 
Bauern, die dann einmal zu tragen sein werden. So hohe 
Subventionen - es geht ja letztlich um rund 6 Prozent der 
Staatsausgaben, gar nicht mitgerechnet, was an der Grenze 
mit Abschöpfungen, mit Zöllen noch passiert-, so hohe 
Bundesbeiträge setzen eine grosse Bereitschaft im Volk vor
aus, das tatsächlich zu bezahlen. Es ist - auch in der Kom
mission - schon mehrmals darauf hingewiesen worden: Ein 
Teil der Bevölkerung, der ins Ausland einkaufen geht, hat 
sich aus dieser Solidarität mit unserer Bauernschaft bereits 
verabschiedet und fühlt sich noch superschlau dabei und 
ökonomisch handelnd. Ich appelliere also daran, dass wir 
ganz intensiv unseren Bauern helfen und im Volk die Bereit
schaft, diese Stützungen zu bezahlen, auch tatsächlich mit
tel- und längerfristig erhalten. Wir wollen vermeiden, dass es 
eines Tages zu einem Kippeffekt kommt. 
Mir liegt sehr daran, dass wir es in dieser Vorlage auch 
schaffen, den Bauern etwas zu helfen, indem wir die Mittel 
ihnen direkt zuleiten und weder den vorgelagerten noch den 
nachgelagerten Bereichen zugutekommen lassen. Und dem 
Herrn sei es geklagt: Die inzwischen schon wieder halbbeer
digte Geschichte mit den Parallelimporten - ich schmunzle 
etwas über die Voten, die ich jetzt höre, nachdem ich auch in 
der Kommission intensiv zugehört habe-, sie gehört zu die
sem Paket. Ich werde immer hellhörig, wenn in der Schweiz 
jemand sagt, man könne da keine Detailmassnahme an
packen, man brauche ein Gesamtkonzept. Ich habe in mei
nen langen Jahren in diesem Bundeshaus nur eines gelernt: 
Wenn etwas in der Schweizer Politik ganz sicher scheitert, 
dann sind es Gesamtkonzepte. Es sind immer nur die Ein
zelmassnahmen, manchmal sogar die Provisorien, die tat
sächlich dauern. 
Ich komme bereits zum Schluss und noch einmal zum Geld 
und sage es ganz deutlich: Alle jene politischen Heilsverkün
der, die derzeit im Land herumreisen und den Bauern hö
here Geldbeträge versprechen, machen den Bauern ein Da
naergeschenk, weil - ich wiederhole es - dies sich so 
auswirken könnte, dass es eines Tages zu einem Kippeffekt 
käme. 
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Ich bitte um Eintreten, und ich bin bereit, diese 13,5 Milliar
den Franken gemäss dem Entwurf des Bundesrates hier zu 
bewilligen. 

Frick Bruno (C, SZ): Wir sind uns in diesem Saal alle einig, 
dass die Richtung des Bundesrates in der Agrarpolitik 
stimmt. Aber es stellen sich zwei zentrale Fragen. Zum Er
sten: Welches Tempo dürfen wir den Bauern zumuten? Zun 
Zweiten: Müssen wir die Bauern nicht auch auf der Kosten
seite entlasten? Auf diese beiden Fragen will ich eingehen. 
Zuerst zum Tempo, und ich nehme es vorweg: Der Bundes
rat schlägt ein hohes, ein zu forsches Tempo an. Wir alle 
wissen, dass der Strukturwandel weitergeht. Aber warum 
hetzen? Es soll weiterhin gleichzeitig mit dem Generationen
wechsel auf den bäuerlichen Betrieben entschieden werden, 
ob der Betrieb weitergeführt oder aufgegeben wird. Viele 
Bauern werden das bundesrätliche Tempo kaum durchhal
ten. Die neuen Zahlen zu den Einkommen in der Landwirt
schaft sprechen ebenso dafür, einen Gang zurückzuschal
ten - nicht abzubremsen, aber einen Gang zurückzuschal
ten-, wie auch der gegenwärtige Stillstand in den WTO-Ver
handlungen dafür spricht. Vergessen wir eines nicht: Es geht 
nicht nur um die Bauern. Vergessen wir nicht, dass der Nah
rungsmittelsektor in der Schweiz 450 000 Arbeitsplätze bie
tet und dass die Ernährungswirtschaft mit einer Wertschöp
fung von jährlich über 30 Milliarden Franken einen wichtigen 
Beitrag, nämlich ganze 8 Prozent, an unsere Volkswirtschaft 
leistet. 
Aus zwei Gründen rechtfertigt es sich, das Tempo etwas zu 
drosseln. Zum Ersten hat sich der Abstand des bäuerlichen 
Einkommens zu den übrigen Einkommen in den vergange
nen fünfzehn Jahren weiter vergrössert. Nur jeder vierte 
Bauer verdient so viel wie der vergleichbare Nichtbauer. Im 
Durchschnitt verdienen Bauern immer noch 40 Prozent we
niger. Mit der «Agrarpolitik 2011 » wird sich das bäuerliche 
Gesamteinkommen nochmals um rund 500 Millionen Fran
ken reduzieren. Bauern brauchen Einkommen. Von der fri
schen Luft und vom Blick in die Natur leben auch Bauernfa
milien nicht. 
Zum Zweiten ist das Tempo des Strukturwandels rasant: Seit 
1990 hat sich die Zahl der Haupterwerbsbetriebe um 30 Pro
zent, um ein ganzes Drittel, die Zahl der Nebenerwerbsbe
triebe sogar um 40 Prozent reduziert. Kaum eine andere 
Branche hat so viele Betriebe aufgeben müssen. Ginge es 
noch dreissig Jahre im gleichen Tempo weiter, wir könnten 
im Jahre 2035 die letzte Bauernfamilie im Freilichtmuseum 
Ballenberg ausstellen. Es muss und kann nicht in diesem 
Tempo weitergehen. 
Doch unser System, das gilt es auch festzuhalten, ist stark 
auf Direktzahlungen konditioniert und soll in dieser Richtung 
weiter verstärkt werden. Die WTO verlangt das nach heuti
gem Stand nicht. Bisher waren die Leistungen des Bundes 
noch mehr auf Leistung und Qualität ausgerichtet. Auch 
Bäuerinnen und Bauern wollen - wie wir alle - für Qualitäts
arbeit und eigene Produkte bezahlt sein; nicht bloss dafür, 
dass sie Tiere auf die Weide stellen. Auch darum gilt es, das 
Tempo für die Umlagerung der Marktstützung zu drosseln. 
Die grosse Eile ist nicht nötig. Marktstützung hilft, Wert
schöpfung und Einkommen in der Landwirtschaft zu gene
rieren. Sie hilft, den Übergang in der Entwicklung besser zu 
schaffen. 
Wir verlangen daher namentlich, dass die Verkäsungszulage 
für Milch bis ins Jahr 2011 im heutigen Umfang von 15 Rap
pen pro Liter erhalten bleibt, ebenso, dass die Siloverzichts
zulage von 3 Rappen pro Liter Milch, also für das Produkt, 
bestehen bleibt. Wir vertreten damit die gleiche Haltung, 
welche wir bereits in der Vernehmlassung geäussert haben, 
denn in der Käseproduktion liegt neben dem Fleisch die 
grösste Marktchance der Schweizer Bauern. Dies ist vor al
lem so, weil ab Juni nächsten Jahres der Käsemarkt in Eu
ropa frei ist. Diese Chance gilt es zu nutzen, durch erstklas
sige Produkte und durch cleveres Marketing. 
In den Hügel- und Bergzonen, wo der Grossteil unserer Bau
ern lebt, lässt sich nun mal kaum etwas anderes als Milch -
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und daraus Käse - produzieren. Von Dattel- und Bananen
kulturen kann bei uns niemand leben. 
Wir haben im Zahlungsrahmen eine massvolle Erhöhung 
verlangt. Ich frage mich heute allerdings, ob diese massvolle 
Erhöhung hoch genug ist, und ich überlasse es dem Natio
nalrat, gut zu überlegen, ob nicht eben doch ein höherer Zu
schlag, als ihn die Minderheit verlangt, angemessen wäre. 
Wir wollen die Politik weiterführen, wie wir sie vor zehn Jah
ren aufgenommen haben, aber im richtigen, in einem klugen 
Schrittmass. Damit liegen wir auch auf der Linie der grossen 
Mehrheit der Kantone, und das ist für den Ständerat wichtig. 
Der Bundesrat hat leider die Anliegen der Kantone zu einem 
grossen Teil übergangen, und es ist an uns, die nötigen Kor
rekturen anzubringen. 
Nun habe ich bisher über die Ertragsseite der Landwirt
schaft gesprochen. Lassen Sie mich auch kurz auf die Auf
wandseite eingehen, denn auch die Aufwandseite bedarf der 
Korrektur. Bauern zahlen heute zu viel, wenn sie Leistungen 
einkaufen müssen. Rund 1 Milliarde Franken wenden unsere 
Bauern mehr auf als ihre Berufskollegen in der Euro
päischen Union; das hat uns das Bundesamt vorgerechnet. 
Von diesen Mehrkosten ist ein grosser Teil hausgemacht: 
hohe Baukosten, hohe Arbeitnehmerlöhne usw. Aber rund 
300 Millionen Franken Überteuerung stammen aus dem Im
port von Saatpflanzengut, aus den Preisen für Tierarzneien, 
Maschinen- und Ausrüstungsgegenstände usw. Bei diesen 
300 Millionen Franken unserer Bauern müssten wir anset
zen. Es ist nötig, den Bauern diese Last abzunehmen. Es 
geht einfach nicht an, die Bauern noch schneller durch den 
Strukturwandel laufen zu lassen und ihnen gleichzeitig 1 Mil
liarde Franken zusätzliche Lasten in den Rucksack zu legen. 
Das erträgt auch ein Schweizer Bauer nicht. 
Es ist daher richtig, dass die Kommission im landwirtschaftli
chen Sektor die Parallelimporte zulässt, es ist aber kein Al
lerweltsmittel, da gebe ich Herrn Lauri Recht. Aber es ist ein 
richtiger Beitrag, damit die Bauern auch auf der Kostenseite 
Einsparungen machen können. Es ist richtig, die Bauern von 
diesen zusätzlichen Lasten zu befreien. Was wir ebenfalls in 
der Kommission beschlossen haben, ist, die Bauern aus vie
len Abhängigkeiten zu entlassen. Es geht nicht an, dass 
Bauern ihre Produkte nur verkaufen können, wenn sie 
gleichzeitig beim abnehmenden Betrieb wieder ihre Einkäufe 
tätigen. Wir kennen das. Das kann zu Knebelungsverträgen 
führen, und diese wollen wir für die Bauern nicht. 
Wir glauben alle an die Kraft und das Können unserer Bau
ern. Aber wir müssen ihnen faire Chancen geben. Die Chan
cen sind dann angemessen fair, wenn wir das forsche Tem
po etwas, einen Gang nur, zurücknehmen und wenn wir den 
Bauern einige Lasten abnehmen, welche sie heute zu doch 
überteuerten Einkaufspreisen bezahlen müssen. 

Schiesser Fritz (RL, GL): Als Kommissionsmitglied wollte ich 
zum Eintreten eigentlich nicht sprechen, aber ich sehe mich 
nun doch veranlasst, zwei, drei Bemerkungen zu machen. 
Bei verschiedenen Voten, die ich heute Morgen verfolgt 
habe, ist mir ganz spontan ein Gedanke durch den Kopf ge
gangen. Mir ist, als spüre man die Wahlen. Wenn ich die 
«AP 2011 » mit der letzten Vorlage, der «AP 2007», ver
gleiche - ich war damals Kommissionspräsident und -spre
cher -, so muss ich sagen, dass wir damals viel grössere 
Schritte gemacht haben, als sie jetzt vom Bundesrat vorge
schlagen sind und von der Kommissionsmehrheit noch ab
gedämpft werden. Die Kommissionsmehrheit drosselt, Herr 
Kollege Frick; ich komme nachher noch darauf zurück. Ich 
nenne ein Beispiel; Herr Büttiker wird dann ein anderes Bei
spiel aufzeigen, wo es nicht so herausgekommen ist, wie 
man vorausgesagt hat. 
Bei der Milchkontingentierung hat man damals - 2003 - ei
gentlich den Teufel an die Wand gemalt. Namhafte Vertreter 
dieser Branche gestehen heute ein, dass es wesentlich bes
ser herausgekommen ist, als man damals befürchtet hat. 
Herr Kollege Frick hat zwei- oder dreimal darauf hingewie
sen, dass das Tempo zu drosseln sei. Wenn ich die Arbeiten 
der Kommission betrachte, so meine ich, dieser Tenor sei in 
verschiedenen Anträgen der Kommissionsmehrheit - oder 

auch der Kommissionsminderheiten, je nach Artikel - zu 
spüren. Es war in der Kommission fast einhellig die Meinung 
vorhanden, wir möchten vom Tempo des Bundesrates etwas 
zurückgehen. Die Anträge der Kommissionsmehrheit - oder 
auch der -minderheiten, je nachdem - gehen in diese Rich
tung. Ich glaube nicht, dass wir gegenüber dem Tempo, das 
vom Bundesrat angeschlagen worden ist, eine Verschärfung 
haben. Was aber zum Teil von Minderheiten verlangt wird, 
das ist nicht Drosselung des Tempos, sondern Zementie
rung auf fünf Jahre hinaus. 
Es könnte also während dieser Jahre nichts mehr geändert 
werden. Damit gehen wir vom heutigen Rechtszustand weg, 
ich spreche z. B. von der Verkäsungszulage. Bis jetzt hat der 
Bundesrat die Möglichkeit gehabt, flexibel zu entscheiden 
und zu agieren. Nach dem Antrag der Minderheit wird es 
das nicht mehr geben, sondern da wäre eine Zementierung 
im Gesetz, an die der Bundesrat bis zum Jahre 2011 gebun
den wäre. Ich gehe nicht davon aus, dass das Parlament 
dann innerhalb dieser vier Jahre nochmals eine Revision 
des Landwirtschaftsgesetzes vornimmt. 
Ich bitte Sie also zu unterscheiden zwischen Drosselung des 
Tempos, das der Bundesrat vorgegeben hat, und Zementie
rung. Zementieren sollten wir nicht. Ich weiss nicht, ob wir 
der Landwirtschaft einen Dienst erweisen, wenn wir so tun, 
als ob sich in den nächsten vier Jahren in gewissen Berei
chen nichts bewegen müsse. Ich glaube, das wäre ein Bä
rendienst. Wir müssen - so leid es uns tut - nach wie vor, 
wie das in anderen Lebensbereichen der Fall ist, auch von 
der Landwirtschaft verlangen, dass sie sich bewegt. Ich bin 
auch nicht sicher, ob wir mit neuen Massnahmen im Bereich 
der Produktionskosten nicht viel mehr versprechen, als letzt
lich gehalten werden kann. Da geht es nicht um diese 
300 Millionen Franken, sondern der Schweizerische Bauern
verband spricht in einem Papier im Zusammenhang mit der 
Einführung der internationalen Erschöpfung bei den Produk
tionsmitteln selber von einer kostenseitigen Entlastung um 
etwa 25 bis 30 Millionen Franken jährlich. Die Kostentreiber 
sind an einem anderen Ort zu suchen, bei den technischen 
Handelshemmnissen - da ist ja Frau Bundesrätin Leuthard 
aktiv - und bei den Zöllen. Namentlich diese beiden Berei
che müssten wir genau anschauen. Ich zweifle - das wer
den wir dann bei der entsprechenden Bestimmung, Arti
kel 27b, sicher noch diskutieren-, ob wir mit diesem «Pa
tentrezept» der Parallelimporte bzw. des Wechsels des 
Systems den Landwirten wirklich so viele Kosten abnehmen, 
wie das behauptet wird. 
Ich wollte nach diesen zahlreichen Wortmeldungen aus der 
Kommission einfach noch auf diese Punkte hingewiesen ha
ben. Es wird in der Detailberatung darum gehen, beim einen 
oder anderen Punkt noch etwas ausführlicher darzulegen, 
worum es geht. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Wir haben festgestellt, 
dass die Agrardebatte immer vor den Wahlen stattfindet. 
(Heiterkeit) Zu ergänzen wäre: auch die Bildungsdebatte. 

Brändli Christoffel (V, GR): Gestatten Sie mir, dass ich trotz 
der sachlichen Feststellung von Herrn Schiesser, dass im 
nächsten Jahr Wahlen stattfinden, als ehemaliger Landwirt
schaftsdirektor des Kantons Graubünden - ich war zwölf 
Jahre als solcher tätig - ein paar ganz kurze Bemerkungen 
zu dieser Vorlage mache. 
Ich möchte vorerst den Bundesrat zitieren. Er führt in der 
Botschaft aus, dass das Paket die bisherige Landwirt
schaftspolitik konsequent weiterführt, sodass die Landwirt
schaft auch in Zukunft die verfassungsmässigen Aufgaben 
erfüllen kann. Diese Aussage beinhaltet zwei Kernpunkte: 
Erstens einmal sind wir in der Ausgestaltung der Landwirt
schaftspolitik nicht frei, wir haben hier einen Verfassungsarti
kel umzusetzen. Das müssen wir immer im Auge behalten, 
wenn wir hier Massnahmen diskutieren und beschliessen. 
zweitens wird von einer konsequenten Weiterführung der 
bisherigen Agrarpolitik gesprochen. Mit einer konsequenten 
Weiterführung der bisherigen Agrarpolitik bringt der Bundes
rat zum Ausdruck, dass sich die bisherige Agrarpolitik grund-
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sätzlich bewährt hat. Es geht also heute nicht darum, das 
Rad neu zu erfinden, sondern dort Modifikationen vorzuneh
men, wo solche aufgrund internationaler Entwicklungen, 
aber auch nationaler Erfahrungen notwendig sind. 
Wenn wir die heutige Vorlage an diesen Vorgaben messen, 
stellen wir fest, dass wir durchaus eine gute Vorlage beraten 
dürfen. Es wird immer wieder Leute geben, die sagen wer
den, es sei kein grosser Wurf. Aber darum geht es bei dieser 
Vorlage auch nicht. Vielmehr geht es darum, Bewährtes wei
terzuentwickeln, damit die vom Volk mit dem Verfassungsar
tikel festgelegten Ziele erreicht werden können. Wir müssen 
uns dabei bewusst sein, dass die Einkommenssituation der 
Landwirtschaft insgesamt nicht so ist, dass davon gespro
chen werden kann, dass die flächendeckende Bewirtschaf
tung von vornherein sichergestellt ist. Auch die These, dass 
sich die Situation der Bergbauern besser entwickelt habe als 
jene der Talbauern, stimmt so nicht. Vielmehr hat das Berg
gebiet nur etwas vom ausgewiesenen Rückstand aufgeholt. 
Nach wie vor bestehen wesentliche Einkommensunterschie
de zwischen Berg- und Talbauern. 
Deshalb sind enge Grenzen gesetzt, um innerhalb des Bud
gets allfällige Mehraufwendungen zu kompensieren. Die von 
der Minderheit der Kommission vorgesehene Aufstockung 
des Kredites um 150 Millionen Franken in vier Jahren ist aus 
dieser Sicht und auch in Würdigung der Teuerung durchaus 
gerechtfertigt und bescheiden. Sie liegt auch im Rahmen der 
Ausserungen von Herrn Leuenberger. Er hat davon gespro
chen, dass dieser Kredit rund 13,5 Milliarden Franken betra
gen soll. Wir sprechen also von einer Differenz von plus/mi
nus ein Prozent. 
Es stimmt im Übrigen nicht, dass wir mit allen Gesamtkon
zeptionen Schiffbruch erlitten haben. Ich möchte immerhin 
daran erinnern, dass das grösste Konzept, das wir realisiert 
haben, der NFA ist. Dort haben wir durchaus auch eine Ge
samtkonzeption realisiert. 
Die Vorlage muss meiner Meinung nach dazu beitragen, die 
heute feststellbare Verunsicherung in der Landwirtschaft ab
zubauen, und sie muss Anreize in Richtung Produktion, ins
besondere einer qualitativ hochstehenden Produktion, ent
halten. Erfreulicherweise liegen Anträge vor, die in diese 
Richtung gehen, leider nicht von der Mehrheit und vom Bun
desrat. Es geht dabei um folgende Punkte: Zulage verkäste 
Milch, Zulage Fütterung ohne Silage und der Antrag Mais
sen betreffend Viehzucht und Beitragsabstufung. Es geht 
dabei also nicht um höhere Kredite, sondern darum, diese 
Aufgabe auch mit dem Kreditrahmen zu erfüllen. 
Herr Schiesser hat argumentiert, die Landwirtschaft müsse 
sich bewegen, und hat dann im Sinne der Kommissions
mehrheit indirekt gesagt, man solle diese Anträge ablehnen. 
Es ist nicht so, dass wir etwas zementieren. Die Landwirt
schaft bewegt sich, muss sich sehr stark bewegen. Wenn 
Sie den ganzen Strukturwandel betrachten, dann ist es 
durchaus so, dass hier einiges in Bewegung ist. Aber wir 
müssen auch Massnahmen haben, damit Landwirte am 
Schluss nicht nur Subventionsempfänger sind, sondern 
auch noch hochqualitative Produkte herstellen. Es macht 
deshalb Sinn, dass für eine qualitativ gute und sichere Pro
duktion wichtige Instrumente in die Vorlage aufgenommen 
werden. Und ich möchte Ihnen empfehlen - wir werden das 
in der Detailberatung dann behandeln-, diese Punkte auch 
in die Vorlage aufzunehmen. Dann haben wir durchaus eine 
gute weitere Entwicklung der bisherigen Landwirtschaftspo
litik ermöglicht, und auch beim Finanzrahmen sind wir, 
glaube ich, trotz Wahlen durchaus im Rahmen der Vorschlä
ge des Bundesrates. 
Ich bitte Sie, in diesem Sinne auf die Vorlage einzutreten. 

Büttiker Rolf {AL, SO): Der von einer grossen Mehrheit des 
Volkes angenommene Verfassungsartikel wird umgesetzt. 
Die Aufträge werden grosso modo erfüllt. Niemand bestreitet 
ernsthaft, dass vor allem auch zur Berglandwirtschaft be
sondere Sorge getragen werden muss. Wir haben noch - ich 
betone: noch - eine ausgezeichnete Lebensmittelindustrie 
und ein Nahrungsmittelgewerbe, welche die einheimischen 
Rohmaterialien zu qualitativ hochstehenden Produkten ver-

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

arbeiten. So weit, so gut. Man kann sich also die Frage stel
len: Ist alles in Butter? Keineswegs! 
Wenn man nicht nur in der Theorie und in der Botschaft des 
Bundesrates nachliest, sondern wenn man im Schorgraben 
der alltäglichen bäuerlichen Politik verkehrt, dann muss man 
am einen oder anderen Ort feststellen - und diese Feststel
lung macht mir Sorge -, dass die Bäuerinnen und Bauern 
dieses Landes die Köpfe hängen lassen! Man spürt, dass 
die Bedenken gegenüber der Landwirtschaftspolitik und die 
Kritik an ihr wachsen. Unser Rückstand in der Konkurrenzfä
higkeit gegenüber den umliegenden Ländern verringert sich 
nicht. Die Perspektive für die Agrarzukunft fehlt, auch mit 
«AP 2011 ». Bei all diesen Bedenken muss sofort eine Klar
stellung erfolgen. 
Wir wollen und brauchen eine produzierende Landwirt
schaft. Gerade auch aus der Sicht der Verarbeiter von Agrar
produkten ist diese Präzisierung wichtig. Nahrungsmittelge
werbe und Lebensmittelindustrie brauchen eine leistungs
fähige Primärproduktion in diesem lande, genauso wie die 
Bauern Verarbeiter brauchen, die ihnen ihre Produkte ab
kaufen. 
Die Konsumenten schätzen Schweizer Nahrungsmittel aus 
schweizerischen Rohstoffen; Voraussetzung ist, dass das 
Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Die Agrarpolitik darf sich 
deshalb nicht damit begnügen, nur eine Politik für die Land
wirtschaft zu sein. Sie muss sich für das Wohl der gesamten 
Wertschöpfungskette, von den vorgelagerten Stufen über 
die Primärproduktion bis zur Verarbeitung und zum Handel, 
einsetzen. 
Eine effektive Eiterbeule in dieser gesamten Wertschöp
fungskette ist die Versteigerung der Zollkontingente für 
Fleisch. Das schlimmste Beispiel dafür, dass wir die Pflicht 
zur Kosteneindämmung sträflich vernachlässigt haben, ist 
die Versteigerung der Zollkontingente für Fleisch, die mit der 
«Agrarpolitik 2007» eingeführt worden ist. Man kann heute, 
vier Jahre danach, sachlich und nüchtern feststellen: Es war 
ein Flop. Im laufenden Jahr werden durch den Bund 100 Mil
lionen Franken abgeschöpft, 2007 werden es 150 Millionen 
Franken sein. Das ist nichts anderes als eine Sondersteuer 
auf einem der wichtigsten Sektoren der Nahrungsmittelwirt
schaft. Ich frage mich, ob sie eine Strafsteuer zulasten der 
Fleischbranche sein soll. Die Versteigerung löste einen Kon
zentrationsschub aus. Das haben wir in diesem Saal vor vier 
Jahren vorausgesagt; und ich muss Ihnen heute sagen, 
dass es noch schlimmer - ein Bauer würde sagen: noch 
«verreckter» - gekommen ist, als wir damals gesagt haben. 
Es gibt natürlich Leute, die sagen, dass dies im Sinne der 
Rationalisierung gewollt sei. Ich bin aber nicht der Meinung, 
dass ein Staat, der die KMU zu fördern vorgibt, derart rigo
ros - in diesem Fall möchte ich sagen: brutal - vorgehen 
darf. Im Jahr 2000 gab es 1003 importberechtigte Firmen -
das ist die offizielle Zahl aus dem Agrarbericht-, darunter 
etwa 800 gewerbliche Metzgereien. 
Bei der letzten Versteigerung von Nierstücken haben, und 
das ist Fakt, noch 76 Bieter - Sie haben richtig gehört: noch 
76! - einen Zuschlag erhalten. Das heisst, dass die Zahl der 
beteiligten Firmen innert kürzester Zeit auf einen Zehntel zu
rückgegangen ist. Ich frage Sie heute: Haben wir das ge
wollt? Wenn diese Betriebe nicht mehr mitmachen können, 
haben sie einen Geschäftszweig verloren. Das hat einigen 
Unternehmen bereits den Kragen gekostet, und sie werden 
nicht die Letzten sein. Sie wissen: Nächstes Jahr wird es 
noch schlimmer kommen. Letztes Jahr wurde ein Drittel ver
steigert, dieses Jahr sind es zwei Drittel, und im Jahr 2007 
wird das Ganze der Versteigerung unterworfen. 
Es stimmt einfach nicht, dass die Versteigerung ein markt
wirtschaftliches Instrument ist. Sie ist auch kein marktwirt
schaftliches Instrument, nur weil das ein ETH-Professor 
sagt. Die Praxis zeigt etwas ganz anderes: In der Schweiz 
ist die Versteigerung in der Anwendung, in der Praxis, nichts 
anderes als eine Lotterie. Je nachdem, ob ein Spekulant 
hoch pokert und teure Gebote macht, gehen die andern In
teressenten leer aus, auch wenn sie die Ware benötigen. Ein 
Beispiel aus der Vorweihnachtszeit: An einer ganz normalen 
Auktion erhält ein Bieter 65 Prozent der Menge, 15 Bieter 
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teilen sich die Restmenge, und 20 Bieter erhalten nichts. 
Letztere müssen in der Weihnachtszeit den Laden wohl 
schliessen. Der Markt wird unberechenbar. Die Leute kön
nen auf diese Weise wirklich nicht mehr vernünftig geschäf
ten. Also noch einmal und ohne Emotionen: Die Versteige
rung hat sich nicht bewährt; sie hat zu einem Desaster ge
führt. Ich möchte, ohne zu übertreiben, sagen: Im Bereich 
Geflügel und Schaf hat sie für die betroffenen Leute wirklich 
zu einem wirtschaftlichen Blutbad geführt. 
Wir wären nach diesen vier Jahren jetzt eigentlich bei Phil
ippi angelangt. Aber weil jetzt Vorweihnachtszeit ist, möchte 
ich sagen: Herr vergib ihnen, denn die Theoretiker wissen 
auch heute noch nicht, was sie den Praktikern und den Be
troffenen angetan haben. Es liessen sich noch andere Fehl
entwicklungen aufzählen, die von der Versteigerung ausge
löst oder mindestens gefördert werden. Beispielsweise ist 
nachweisbar, dass die Zusatzkosten, die sie bewirkt, den Im
port schlechter Qualität begünstigen, was ja nicht im Sinne 
der Konsumenten liegen kann. 
Aber wir dürfen uns nicht darauf beschränken, Probleme zu 
beklagen; das habe ich jetzt getan. Wichtiger ist die Frage, 
was wir daraus für die Zukunft lernen müssen. Auch wenn 
ich persönlich bis zuletzt gegen das Versteigerungsverfah
ren gekämpft habe, sehe ich leider nicht, dass das alte 
System einfach wieder etabliert werden kann. Nur schon 
praktische Gründe stehen dem entgegen. Der Fehler ist pas
siert, der Schaden ist angerichtet. Wir müssen nun aufpas
sen, dass wir die Situation nicht noch mit einem Hüft
schuss - bei Hüftschüssen ist man zwar schnell, aber man 
trifft schlecht - verschlimmbessern. Deshalb haben wir dar
auf verzichtet, bei Artikel 48 einen Antrag zu stellen. Wir ha
ben den anderen Weg gewählt, wir haben alle Interessenten 
an den Tisch geholt; und es ist uns gelungen, entgegen den 
Voraussagen der Auguren den Schweizerischen Bauernver
band, die Migros, Coop, Proviande, den Schweizerischen 
Viehhändlerverband und die Fleischfachverbände - damit ist 
auch meine Interessenbindung offengelegt - an einen Tisch 
zu bringen und eine einheitliche Strategie zu entwickeln. 
Wir haben im Nationalrat und im Ständerat gleichlautende 
Vorstösse eingereicht, die etwa wie folgt in der Stossrichtung 
zusammengefasst werden können: Bezüglich Versteige
rungsverfahren sind wir uns einig, dieses soll nun möglichst 
rasch beendet und dem Bundesrat der Ball zugespielt wer
den. 
Frau Bundesrätin: Man soll dem Bundesrat den Ball zuspie
len für eine Lösung, die in Bezug auf Aussenhandel und auf 
lnlandleistung kompatibel ist, die für die Bauern, für die 
Grossverteiler, für die Viehhändler und für die Fleischfach
verbände tragbar ist. Ich meine, das sei ein gangbarer Weg, 
der auch eine Lösung für die Zukunft bringen könnte. Ich 
fasse meine grundsätzliche Haltung in drei Punkten wie folgt 
zusammen: 
1. Die «AP 2011 » soll mit konsequenter Ausrichtung auf 
Massnahmen zur Kostensenkung realisiert werden. Dazu 
gehört selbstverständlich auch, dass auf zusätzliche Bela
stungen der Betriebe, z. B. durch Gebühren, verzichtet wird. 
2. Die «AP 2011 » muss auf das, ich betone, mittel- bis lang
fristige Ziel eines umfassenden Agrarfreihandelsabkom
mens mit der EU im Agrar- und Lebensmittelbereich ausge
richtet sein. An diesem Projekt ist mit Priorität zu arbeiten. 
Ich stelle mit Freude fest, dass Frau Bundesrätin Leuthard in 
dieser Richtung bereits aktiv geworden ist. 
3. In der Zwischenzeit sind im Sinne der eingereichten Vor
stösse im National- und Ständerat die Marktordnungen wei
terzuentwickeln. Die durch die Versteigerung benachteiligte 
Viehwirtschaft, Landwirtschaft, Fleischwirtschaft und Konsu
mentenschaft haben eine bessere Lösung beim Importre
gime und eine wirksame Entlastung verdient. 
Frau Bundesrätin, ich danke Ihnen, wenn Sie die eingereich
ten Vorstösse unterstützen, und ich werde Sie vor allem jetzt 
in der Weihnachtszeit ins Abendgebet mit einschliessen. 
(Heiterkeit) 

Bürgi Hermann (V, TG): Meine Interessenbindung: Ich bin 
Präsident der Branchenorganisation Molkereimilch, die sich 

der schwierigen Aufgabe unterzieht, eine Milchmarktord
nung nach der Abschaffung der Milchkontingentierung zu 
finden. Ich habe noch eine andere Interessenbindung: Ich 
bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, und ich habe einen 
Bruder, der im Zuge des Generationenwechsels vom Struk
turwandel eingeholt worden ist; ich weiss also, wovon ich 
spreche. 
Bevor wir über die Weiterentwicklung der Agrarpolitik disku
tieren, müssen wir uns die Frage stellen, ob die Reformen 
der Vergangenheit die an sie gestellten Erwartungen erfüllt 
haben. Diesbezüglich kann festgestellt werden, dass die 
Agrarreformen einen umfangreichen Anpassungsprozess 
ausgelöst haben. Die Bauernfamilien sind diese Herausfor
derungen - und von denen müssen wir heute sprechen - mit 
grossem Einsatz angegangen und haben auf vielfältige Art 
und Weise auf die sich verändernden Rahmenbedingungen 
reagiert. Die Agrarreformen haben viel bewegt, sei es im Be
reich Ökologie, im Sozialbereich, aber auch in wirtschaftli
cher Hinsicht. Eine Kurzbilanz zeigt Folgendes - ich ver
weise auch auf den Bericht des Bundesrates, er hat eine 
ausgezeichnete Standortbestimmung gemacht-: Wenn 
man das betrachtet, sieht man Folgendes: Man darf unbe
stritten feststellen, dass die Erwartungen im Bereich Ökolo
gie und Tierwohl weitgehend erfüllt wurden. 
Was den sozialen Bereich anbelangt, präsentiert sich die Si
tuation zwiespältig. Seit 1990 sind rund 30 000 Betriebe 
oder 65 000 Arbeitsplätze in der Landwirtschaft verschwun
den. Dieser erhebliche Strukturwandel erfolgt - ich habe es 
angetönt - weitgehend beim Generationenwechsel, weshalb 
man ihn jetzt, das ist der Grund, als sozialverträglich be
zeichnet. Die Bauernfamilien sind jedoch zur Sicherung ihrer 
Existenz - und das muss klar festgehalten werden - immer 
mehr auf einen Nebenerwerb angewiesen. Das ist mit einer 
zusätzlichen Arbeitsbelastung gleichzusetzen. Belastend 
wirkt sich auch die Tatsache aus, dass viele Bauernfamilien 
mit Besorgnis einer ungewissen Zukunft entgegensehen. 
Diese Feststellungen führen mich nun nahtlos zur Beurtei
lung der Frage der Wirtschaftlichkeit, also zur Frage, ob wir 
dort die Ziele erfüllt haben. Aus meiner Sicht haben die 
Agrarreformen der Vergangenheit die Erwartungen in ökono
mischer Hinsicht nicht erfüllt. Ich verweise auch auf die Aus
führungen von Herrn Frick, der das dargelegt hat. 
Die Produzentenpreise sind seit 1990 um 25 Prozent gesun
ken. Der landwirtschaftliche Jahresarbeitsverdienst je Fami
lienarbeitskraft beträgt nur rund 50 Prozent des Vergleichs
einkommens in den übrigen Wirtschaftszweigen. Was heisst 
das? In der Landwirtschaft haben wir zur Kenntnis zu neh
men, dass unterdurchschnittliche Einkommen vorliegen und 
dass eine tiefe Kapitalrentabilität vorliegt. Deshalb komme 
ich zum Schluss, dass die Erwartungen und Zielsetzungen, 
die mit den Agrarreformen in ökonomischer Hinsicht gesetzt 
worden sind, nicht erfüllt sind. Das ist die Ausgangslage, vor 
der wir nun die «AP 2011 » zu diskutieren haben. 
Denken Sie auch daran, dass die landwirtschaftliche Tätig
keit zudem in einem bedeutenden Ausmass aus einem Ne
benerwerb - und ich verwende diesen Ausdruck, weil man in 
den übrigen Wirtschaftszweigen davon sprechen würde -
quersubventioniert wird. Das Fazit dieser Standortbestim
mung liegt in der Feststellung, dass sich die wirtschaftliche 
Situation in den Betrieben weiter zugespitzt hat. Und vor die
sem Hintergrund vermag die «AP 2011 » eben nicht vollum
fänglich zu genügen. Es ist nämlich eine Tatsache, dass die 
«AP 2011 » zu einer weiteren Verschärfung der Einkom
menssituation in der Landwirtschaft führen wird. Auch wenn 
ein Teil dieser Einkommensverluste, Frau Bundesrätin - da 
bin ich durchaus einverstanden -, in den Betrieben durch 
den Strukturwandel aufgefangen werden kann, wird den 
Bäuerinnen und Bauern, und das ist so, ein weiterer Ein
kommensverlust zugemutet. In Anbetracht der Tatsache, 
dass die vorangegangenen Agrarreformen die wirtschaftli
che Nachhaltigkeit für die Bauernbetriebe nicht gesichert ha
ben, komme ich deshalb zum klaren Schluss, dass die 
«AP 2011 » noch einiger Korrekturen bedarf. In diesem 
Sinne hat die Minderheit der Kommission die Marschrich-
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tung vorgezeichnet, und ich werde deshalb die Minderheit 
unterstützen. 
Noch eine Zwischenbemerkung: Ich bin nicht etwa grund
sätzlich gegen den in der Agrarreform eingeschlagenen 
Weg - überhaupt nicht. Aber man muss nicht so tun, wie 
wenn alles zum Besten bestellt wäre. 
Eine zweite Bemerkung: Auch in konzeptioneller und strate
gischer Hinsicht überzeugt mich die «AP 2011 » in einem be
stimmten Bereich nicht. Ich meine damit die im Zentrum ste
hende Reduktion der Marktstützungsmassnahmen. Durch 
das Scheitern der WTO-Verhandlungen ist Druck wegge
nommen worden. Im Hinblick auf allfällige zukünftige WTO
Verhandlungen scheint es mir aus verhandlungstaktischer 
Sicht nicht angebracht - aus einer blossen innenpolitischen 
Motivation heraus, in vorauseilendem Gehorsam-, im Be
reich Marktstützung diejenigen agrarpolitischen Instrumente 
radikal abzuschaffen oder weitgehend umzulagern, die in 
Zukunft vielleicht hilfreich sein könnten, um die negativen 
Folgen des WTO-Agrarabkommens, wenn es einmal kom
men sollte, zu dämpfen. Was in diesem Zusammenhang in 
strategischer Hinsicht viel entscheidender ist, das ist ein all
fälliges Freihandelsabkommen mit der EU im Agrarbereich. 
Im Hinblick auf die diesbezüglichen Verhandlungen ist die 
radikale Abschaffung der Marktstützung in jeder Hinsicht 
verfehlt. Auch in der EU-Agrarpolitik gibt es Marktstützungs
instrumente - ja, das gibt es! Und weshalb sollen wir jetzt 
vorangehen und unsere abschaffen? Sie müssen doch noch 
einen Verhandlungstrumpf in der Hand haben! Oder wollen 
Sie die Landwirtschaft in Bezug auf ein Freihandelsabkom
men einfach opfern? Das können wir doch nicht tun! Also 
müssen Sie verhandlungstaktisch etwas in der Hand haben, 
wenn Sie über ein Freihandelsabkommen verhandeln wol
len. Auch hier gilt der bewährte Grundsatz, den wir bei uns 
im Thurgau bei jeder passenden und unpassenden Gele
genheit zu zitieren pflegen, nämlich: Man soll nicht schneller 
marschieren, als die Musik spielt. 
Ein letzter Aspekt zur «AP 2011 », ein Aspekt, der hinterfragt 
werden muss: die mit der «AP 2011 » ganz klar angestrebte 
weitere Extensivierung in der Landwirtschaft. Mit der Umla
gerung der Marktstützungsmittel in Direktzahlungen wird die 
wirtschaftliche Attraktivität bezüglich der Produktion von 
Nahrungsmitteln und Rohstoffen sinken! Sie wird sinken! 
Der Anreiz, eine möglichst extensive Produktion zu betrei
ben, wird zunehmen, weil die Direktzahlungen unabhängig 
von der Produktionsintensität gleich hoch sein werden. Be
rechnungen zeigen, dass im Bereich der Ackerfläche mit ei
nem Rückgang um zehn Prozent zu rechnen ist; für den 
Milchsektor bestehen solche Berechnungen auch. Über
spitzt gesagt, Frau Bundesrätin - man muss ja überspitzt re
den, sonst wird man nicht zur Kenntnis genommen -: Die 
«AP 2011 » basiert meines Erachtens zu stark auf dem 
Grundsatz: Wer viel Fläche hat und wenig produziert, fährt 
besser als jemand mit einer kleinen Fläche und hoher Pro
duktivität. 
Ich bin nicht Ökonom, ich bin ein einfacher Feld-, Wald- und 
Wiesenanwalt. Dennoch gestatte ich mir die Frage, ob es 
tatsächlich ökonomisch Sinn macht, die Produktivität zu 
dämpfen. Bis jetzt habe ich immer zur Kenntnis genommen, 
das Ziel müsse sein, die Produktivität zu steigern. Die Folge 
der Ausrichtung der Landwirtschaftspolitik im Sinne einer 
Dämpfung der Produktivität wird sein, dass die Produktion 
von Nahrungsmitteln und Rohstoffen in der Schweiz sinken 
wird, wodurch - das ist auch schon erklärt worden - die 
Land- und Ernährungswirtschaft Marktanteile verliert. Das 
bezieht sich nicht nur auf den kleinen Anteil der landwirt
schaftlichen Bevölkerung, sondern denken Sie auch an die 
vor- und nachgelagerten Betriebe in der Landwirtschaft. Das 
sind Zahlen, die für die Volkswirtschaft keine Peanuts sind. 
Ich komme deshalb zur Schlussfolgerung: Für mich ist es 
mehr als fraglich, ob mit dieser Umlagerung der Markt
stützungsmittel in die Direktzahlungen die mit der 
«AP 2011 » explizit anvisierte Zielsetzung, nämlich die Ver
besserung der Konkurrenzfähigkeit und die Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, tatsächlich er
reicht wird. Diese Frage werden wir dann sehr genau prüfen. 
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Als Fazit halte ich fest, dass die vom Bundesrat vorgeschla
gene «AP 2011 » für mich nicht das Gelbe vom Ei ist. Die Si
tuation auf den Einzelbetrieben wird sich verschlechtern, die 
veränderten handelspolitischen Parameter sind nicht be
rücksichtigt worden, die Stossrichtung hin zu einer flächen
deckenden Extensivierung der Landwirtschaft entspricht 
nicht meinem Gusto. Selbstverständlich haben wir in Anbe
tracht der gegebenen Situation auf die Vorlage einzutreten. 
Ich werde mich aber den Minderheitsanträgen anschliessen. 
Noch eine letzte Bemerkung: ein Kompliment an die Kom
mission. Ich danke ihr für die Einreichung der Motion 
06.3635, «Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems». 
Das ist das Entscheidende. Das scheint mir das Allerent
scheidendste zu sein, dass jetzt das Direktzahlungssystem 
a fond hinterfragt wird. Frau Bundesrätin, Sie sind hier meine 
Hoffnungsträgerin im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Sie 
haben jetzt die Chance, das unvoreingenommen - unvorein
genommen - zu überprüfen. Das ist ganz notwendig. Die 
Stellungnahme des Bundesrates liegt nämlich bereits vor. 
Wenn ich diese lese, dann werde ich den Verdacht nicht los, 
dass diejenigen, die Ihnen diesen Text verfasst haben, jetzt 
schon der vorgefassten Meinung sind, es sei alles bestens. 
Ich bitte Sie deshalb, Ihren Einfluss geltend zu machen, 
dass diese Direktzahlungen tatsächlich hinterfragt werden. 
Ich danke Ihnen zum Voraus. 

Hess Hans (RL, OW): Ich gestatte mir, beim Eintreten auf 
diese Vorlage die besonderen Verhältnisse und die beson
dere Ausgangslage der Obwaldner Landwirtschaft etwas de
taillierter darzulegen. Ich hoffe und rechne dann damit, dass 
Sie nach meinen Ausführungen für meine Haltung in dieser 
Frage Verständnis zeigen. 
In meinem Kanton arbeiten 9,2 Prozent der Vollzeitbeschäf
tigten, berechnet nach Vollzeitäquivalenten im Verhältnis zu 
allen Vollzeitbeschäftigten, in der Landwirtschaft. Damit lie
gen wir im Vergleich zum schweizerischen Mittel im obersten 
Bereich des Anteils der Bevölkerung, die in der Landwirt
schaft ihr Auskommen findet. Dazu kommt, dass der grösste 
Teil dieser landwirtschaftlichen Bevölkerung von der Berg
landwirtschaft lebt. Ich nehme es vorweg: In meinem Kanton 
ist die Situation für die landwirtschaftliche Bevölkerung sehr 
schwierig. Die durchschnittliche Grösse der Obwaldner Be
triebe ist nur gerade 10,5 Hektaren, der Durchschnitt der 
schweizerischen Betriebe liegt bei 16, 7 Hektaren. Rund drei 
Viertel der Betriebe produzieren Milch mit einem durch
schnittlichen Kontingent bzw. Lieferrecht von rund 60 000 Ki
logramm Milch; der schweizerische Durchschnitt beträgt gut 
95 000 Kilogramm. 
Mit den bisherigen Reformschritten konnten in den Berei
chen der Ökologie und des Tierwohls auch im Kanton Ob
walden grosse Fortschritte erzielt werden. Heute werden in 
Obwalden rund 98 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflä
che nach den Grundsätzen des ökologischen Leistungs
nachweises oder des Bioanbaus bewirtschaftet. Verbunden 
mit grossen Investitionen wurden Ställe für eine besonders 
tierfreundliche Haltung gebaut und eingerichtet. Der regel
mässige Auslauf der Tiere auf die Weide oder im Winter in 
den Laufhof ist praktisch zur Selbstverständlichkeit gewor
den. Für die vielen der rund 800 Betriebe im Kanton Obwal
den ist das Einkommen bereits heute sehr tief. Das durch
schnittliche landwirtschaftliche Familieneinkommen der aus
gewerteten Obwaldner Betriebe betrug 2005 lediglich 
40 079 Franken. Dabei gilt es zu beachten, dass dies das 
landwirtschaftliche Einkommen der ganzen Familie mit rund 
1,5 Familienarbeitskräften ist. 
Mit anderen Worten verdient ein Obwaldner Landwirt, zu
rückgerechnet auf eine Arbeitskraft, nur gerade 26 719 Fran
ken aus der Landwirtschaft. Dies entspricht einem vergleich
baren Monatslohn von nur 2226 Franken. Rund ein Drittel 
der ausgewerteten Obwaldner Betriebe weist zudem einen 
Eigenkapitalverzehr aus. Die wirtschaftliche Lage ist also 
bereits heute für viele Betriebe derart angespannt, dass die 
langfristige Existenzfähigkeit nur noch mit ausserlandwirt
schaftlichen Tätigkeiten in Erwerbskombination gesichert 
werden kann. Diese Erwerbskombinationen finden sich mei-
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stens im Zusammenhang mit touristischen Einrichtungen. 
Mit diesen Erwerbskombinationen steigen aber auch die so
zialen und psychischen Risiken, und nicht zuletzt sinkt auch 
die Motivation, den Beruf des Landwirts oder der Landwirtin 
auszuüben. 
Die Auswirkungen der vorliegenden «AP 2011 » auf die Ein
zelbetriebe sind tiefgreifend und verschärfen die Einkom
menslage nochmals. Insbesondere die Mittelkürzungen, der 
Finanzrahmen und die Umlagerung der Marktstützungsmit
tel mit sinkenden Produktepreisen drücken die Einkommen 
in der Landwirtschaft weiter. Mit der «AP 2011 », wie sie jetzt 
vorliegt, würden die landwirtschaftlichen Einkommen trotz 
der Erhöhung der Direktzahlungen durchschnittlich noch
mals um rund 20 Prozent sinken. Bei den Milchproduktions
betrieben im Berggebiet dürften diese Einkommenseinbus
sen noch höher sein. 
Die Frage stellt sich nun wirklich: Wollen wir die ange
spannte wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft bei der wei
teren Ausgestaltung der «AP 2011 » im vorgesehenen Aus
mass und Tempo weiter verschärfen, oder wollen wir diese 
ausserordentliche Lage bei der weiteren Ausgestaltung der 
«AP 2011 » berücksichtigen? Ich bin klar der Meinung, dass 
die angespannte Ausgangslage der Landwirtschaft bei der 
weiteren Entwicklung besser berücksichtigt werden muss. 
Ich werde deshalb in der Detailberatung für die Erhöhung 
des Finanzrahmens stimmen und mich auch für die Weiter
führung der Verkäsungszulage sowie der Siloverzichtszula
ge einsetzen. Wiederholt trifft es dort nämlich vor allem die 
auf Milchprodukte ausgerichtete Berglandwirtschaft. 
Im Zusammenhang mit der Berglandwirtschaft hören wir ge
legentlich den Vorwurf, dass die Strukturen nur verändert 
würden, wenn die Zahlungen an die Betriebe gekürzt wer
den. Hier muss ich mit allem Nachdruck festhalten, dass Be
triebe in der Berglandwirtschaft nicht beliebig zusammenge
legt und erweitert werden können. Trotz der grossen Mecha
nisierung ist es aufgrund der Topografie nicht möglich, die 
Maschinen überall einzusetzen; häufig ist mühsame Handar
beit gefordert. Auch in den Bergen hat der Tag nur vierund
zwanzig Stunden. Mit anderen Worten: Der menschlichen 
Leistung sind bei der Betriebsgrösse Grenzen gesetzt. 
Wir brauchen die Berglandwirtschaft, aber nicht nur, um den 
Bergbauern die Existenz zu sichern. Wir brauchen sie auch, 
um den Tourismus zu sichern; Frau Slongo hat bereits auf 
diesen Zusammenhang hingewiesen. Nur eine gepflegte 
Landschaft sichert uns langfristig Gäste, die uns besuchen 
wollen. Um eine verödete Landschaft anzuschauen und zu 
besuchen, braucht der Tourist nicht in die Schweiz zu reisen. 
Ich bin selbstverständlich für Eintreten, werde mich aber, wie 
bereits ausgeführt, für die Erhöhung des Finanzrahmes und 
auch für die Weiterführung der Verkäsungs- sowie der Si
loverzichtszulage einsetzen. 

Schweiger Rolf (RL, ZG): Erstens meine Interessenbindung: 
Ich bin Präsident der Fial, der Föderation der schweizeri
schen Nahrungsmittelindustrien, somit also eines wesentli
chen Teiles desjenigen Bereiches, den man den vor- und 
nachgelagerten nennt. 
Zweitens mein Votum: Ich habe beim C02-Gesetz geäus
sert, dass wir Parlamentarier - da nehme ich den Ständerat 
nicht aus - immer mehr dazu neigen, eine Politik des Zei
chensetzens zu betreiben. Die Sache selbst hat hinter das 
Zeichen zurückzutreten. Hinsichtlich des Zeichens selbst ist 
sekundär, ob es überhaupt etwas bewirkt. Entscheidend ist 
vorab, dass wir medial den Eindruck erwecken, etwas getan 
zu haben. So denken und handeln wir, weil wir genau wis
sen, dass ein Teil der Medienwelt dies genauso will. Sie neh
men dort unsere Zeichen als Politevents genüsslich auf und 
kommentieren sie losgelöst vom tatsächlich Bewirkten. Der 
Grund hiefür ist schlicht, dass Zeichen immer einfach zu 
deuten und plakativ darzustellen sind. Die Sache profund zu 
durchleuchten und kompetent zu werten wäre dagegen un
gemein schwieriger. Die Einfachheit, ja die Schlagworte fei
ern Triumphe, durchdachte Kolumnen und Kommentare ge
niessen immer mehr ein Schattendasein. 

Warum sage ich das? Wenn es auch hart klingen mag, ich 
finde, dass wir eine solche Situation auch am Ende der De
batte um die «AP 2011 » haben werden. Es werden nach 
meiner Beurteilung zwei Dinge, und nur zwei Dinge, sein, 
welche am Schluss unserer Debatte die mediale Szene be
herrschen werden, nämlich erstens die Frage, ob wir den 
Zahlungsrahmen 150 Millionen Franken höher setzen und 
beschliessen werden als der Bundesrat, und zweitens, wie 
wir hinsichtlich der Parallelimporte entscheiden. Wer diese 
beiden Dinge bejaht, wird von einem nicht unwesentlichen 
Teil der Bauernschaft als ihr Freund, wer sich skeptisch äus
sert als ihr Gegner beurteilt - ein wahltaktisch nicht uner
heblicher Unterschied. 
Die finanziellen Auswirkungen allerdings, welche diese bei
den Belange zur Folge haben, werden maximal 2 Prozent 
dessen sein, was wir für die nächsten vier Jahre zugunsten 
der Landwirtschaft bewilligen werden. Es sind pro Beschäf
tigten in der Landwirtschaft unter Berücksichtigung der Sozi
alabzüge etwas mehr als 60 Rappen pro Tag; ich wieder
hole: 60 Rappen. Für mich ist es nun tröstlich zu wissen, 
dass sowohl ein Teil der Bauernschaft - ich schätze ihn auf 
einen Drittel - wie auch weite Teile der Bevölkerung nicht 
glauben, dass diese 60 Rappen für die Zukunft der Landwirt
schaft auch nur irgendwie entscheidend sein werden. Nein, 
entscheidend wird anderes sein, nämlich schlicht die zen
trale Frage, was wir eigentlich tun müssten, um eine die 
Zukunft bewältigende Landwirtschaft auch tatsächlich zu er
halten. Ob wir es nun wahrhaben wollen oder nicht: Die 
«AP 2011 » mag zwar auf dem richtigen Weg sein, die Lö
sung aber bringt sie nicht. Die Lösung kann allein - da bin 
ich mit Herrn Kollege Bürgi vollumfänglich einverstanden-, 
nur und ausschliesslich ein radikaler Umbau des Direktzah
lungssystems sein. 
Dazu einige Gedanken: Von einem umgestalteten Direktzah
lungssystem, gepaart mit Erleichterungen verschiedenster 
Art, wird und soll die Berglandwirtschaft profitieren. Der 
Grund hiefür ist ein einfacher. Die Strukturen im Berggebiet 
lassen sich aus topografischen, aber auch aus gesamtwirt
schaftlichen Gründen der jeweiligen Regionen nicht funda
mental ändern. Wir alle aber wollen ein Berggebiet, das uns 
nicht nur landschaftlich, sondern auch emotional in der Zu
kunft plus/minus das bringt, was wir heute haben. 
Dabei sehen wir das Potenzial qualitativ hervorragender 
und durch geeignete Labels hervorgehobener Spezialpro
dukte des Berggebietes. Wir erkennen weiter die enge 
Verknüpfung der Landwirtschaft mit dem Tourismus, mit der 
sonstigen Wirtschaft dieser Regionen, ja, auch mit den 
Leistungen der öffentlichen Gemeinwesen. Ein Aufbrechen 
dieser Verknüpfungen und ein Auseinanderbrechen gewach
sener Strukturen dörflicher Gemeinschaften wären für das 
Berggebiet fatal. Wir brauchen im Berggebiet Personen, die 
sowohl Bauern wie auch Skilehrer, Gemeindeschreiber, Sa
kristane und vieles andere mehr sein können. 
Nun ein völlig anderer Punkt: Für die Talgebiete ist die Optik 
eine völlig andere. Im Talgebiet sind Strukturbereinigungen 
unausweichlich. Das Geld, das wir noch heute für den Struk
turerhalt aufwenden, wäre effektiver ausgegeben, wenn es 
für begrenzte, soziale Härten abfedernde Begleitmassnah
men verwendet würde. 
Für mich ist bei der Beurteilung der Zukunft der Landwirt
schaft entscheidend, dass eine forcierte Strukturbereinigung 
auch im ureigensten Interesse der Landwirtschaft selber 
liegt. Auch hiefür ist der Grund an sich ein einfacher. Anders 
als im Berggebiet, wo nicht zuletzt die Verknüpfung mit der 
lokalen Wirtschaft und Öffentlichkeit motivierend für den 
bäuerlichen Nachwuchs ist, kann im Talgebiet die Motivation 
nur eine andere sein: Wer bauern will und als junger Mensch 
vor der Entscheidung steht, ob er das tun soll, muss darin 
eine Chance für seine Zukunft sehen. Das aber tut ein für 
die Landwirtschaft optimal qualifizierter junger Mann dann 
und nur dann, wenn er weiss, dass er auch tatsächlich volks
wirtschaftlich wertvolle Leistungen erbringen kann und nur 
sehr subsidiär von Leistungen des Staates abhängig ist. Ein 
junger Bauer will, dass für ihn regionaler, nationaler und in
ternationaler Erfolg möglich wird. Er will sein Know-how mit 
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unternehmerischen Leistungen, vor allem aber mit produkti
vem Erfolg umsetzen können. Dazu aber sind geeignete 
Strukturen nötig. Dabei ist nicht allein die Grösse entschei
dend, es sind dies auch die betrieblichen Einrichtungen, die 
Marktnähe, der erzielbare Qualitätsstandard, die Eignung für 
Nebenbetrieb und Nebentätigkeiten und vor allem dasjenige 
Wissen, das für all dies erforderlich ist. 
Für einen jungen Bauern im Talgebiet muss es frustrierend 
sein zu sehen, wie sein Nachbar, der auf seinem Hof selbst 
wenig tut, sein Geld anderweitig verdient, Vieh und Fahr
habe und vieles Ähnliche verlottern lässt, vom Staat den ge
nau gleichen Betrag erhält wie er, der mit viel intellektuellem, 
finanziellem und persönlichem Einsatz seinen Hof bewirt
schaftet, im Wissen darum, dass sein Hof eigentlich nur 
dann effektiv bewirtschaftbar wäre, wenn endlich der Hof 
des Nachbarn dazuerworben werden könnte. Genau das 
aber verhindert unser heutiges Direktzahlungssystem, dies 
sowohl aus systematischen Gründen wie auch wegen der 
Höhe der Direktzahlungen und des dadurch bewirkten ho
hen Anreizes, ja nichts wegzugeben. 
Die vorstehend umschriebene Optik hat mich veranlasst, in 
der WAK den Antrag zu stellen, man möge die «AP 2011 » 
nur für eine Dauer von zwei Jahren beschliessen. Ich war 
der Meinung, dass diese zwei Jahre ausreichen sollten, um 
die Umgestaltung des Direktzahlungssystems aufzugleisen, 
deren Umsetzung vorzubereiten und dem Parlament ent
sprechend Antrag zu stellen. Im Grundsatz haben dies fast 
alle Mitglieder der WAK und - dies leider vorab hinter ver
schlossenen Türen - viele Landwirte auch so gesehen und 
mir zugestimmt. Leider aber überwog die Ansicht, man 
müsse sich Zeit lassen, die Probleme seien zu vielgestaltig, 
ein zu forsches Tempo behindere die Umsetzung usw. usw. 
usw. 
Ich habe resigniert und werde auch heute keinen entspre
chenden Antrag auf eine verkürzte AP stellen, obwohl dies 
an sich richtig wäre. Ängstliche Bedachtsamkeit ist mir ei
gentlich ein Gräuel. Für mich hat von jeher die Regel gegol
ten, dass eine vertretbare Entscheidung zur rechten Zeit un
endlich viel besser ist als ein Topentscheid, der zu spät 
kommt. 
Ein zu langes Zuwarten aber könnte für die Landwirtschaft 
fatal sein. Denn wenn wir uns in acht bis zehn Jahren nicht 
international positioniert haben, kann der Zug für eine kom
petente, qualitätsmässig hochpositionierte internationale 
Marktteilnahme abgefahren sein. 
Ein Ausweg steht noch offen: Ihre WAK beantragt Ihnen 
nämlich, die Motion 06.3635 anzunehmen, welche den Bun
desrat beauftragt, bis im Jahre 2008 eine Umgestaltung des 
Direktzahlungssystems zu prüfen und hierüber zu berichten. 
Dabei habe ich eine leise Hoffnung: Vielleicht wirft der Bun
desrat seine Stellungnahme zur Motion doch noch in den 
Papierkorb und wird bei der geforderten Überprüfung zum 
Schluss kommen, eben doch früher als ursprünglich vorge
sehen zu handeln. Die «AP 2011 » würde so vielleicht doch 
noch zu einer «AP 2009» oder, für mich weniger begei
sternd, zur «AP 2010». 
So denkend beantrage auch ich Ihnen, auf die «AP 2011 » 
einzutreten, dabei im Hinterkopf habend, dass die Zahl 2011 
möglicherweise obsolet und das Enddatum einer früher be
ginnenden AP das Jahr 2015 sein wird. Denn so und nur so 
hätte die Landwirtschaft endlich diejenige Perspektive, die 
sie für eine erfolgreiche Zukunft braucht. Mir ist bewusst, 
dass Mentalvorbehalte juristisch unbeachtlich sind, politisch 
aber sehr wohl Realität werden können. Das hoffe ich. 

Fetz Anita (S, BS): Ich habe der Debatte mit Interesse zuge
hört und manchmal innerlich schmunzelnd gedacht: Vermut
lich ist die Mehrheit meiner Vorrednerinnen und Vorrednern 
heute Morgen um fünf noch selbst im Stall gewesen. Man 
könnte es manchmal meinen; mit solch einer Inbrunst wird 
das bäuerliche Leben hier geschildert. Um es offen zu sa
gen: Ich vertrete einen Kanton, der weniger als zehn Bau
ernhöfe hat. Jetzt werden Sie sich natürlich fragen: Ja, was 
soll denn eine Städterin zur nationalen Agrarpolitik sagen? 
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Nun, wir Städterinnen sind die Konsumentinnen der Schwei
zer Landwirtschaft. Wir sind bereit, für die Qualitätsprodukte 
unserer Bauern die höchsten Preise in Europa zu bezahlen, 
weil wir artgerechte Tierhaltung, umweltgerechte Anbaume
thoden und naturnahe Produkte wichtig finden, weil wir die
se ja essen, weil es uns das wert ist. Wir schätzen auch die 
Leistungen unserer Bauern für die Landschaft in den 
Randregionen und in den höheren Lagen. Die Schweiz hat 
ja deren viele. 
Wir wissen, dass das Einkommen der rund 200 000 Bauern 
nicht hoch ist und zu fast 70 Prozent aus staatlichen Sub
ventionen stammt. Für diesen Service public sind wir als 
Steuerzahlerinnen bereit, tief in die Tasche zu greifen. Aller
dings sind die Voraussetzung und die Bedingung dafür, dass 
die Produktion ökologisch und nachhaltig bleibt und diese 
Strategie noch weiter intensiviert wird. 
Wir wollen auch, dass unsere Kinder noch wissen, dass 
Milch von einer Kuh stammt und nicht aus der Migros. Wir 
finden den Gesellschaftsvertrag zwischen Stadt und Land in 
Form von Direktzahlungen an die Bauern gerechtfertigt, ge
nauso, wie es andere Gesellschaftsverträge in unserer Ge
sellschaft gibt, bei denen die eine mit der anderen Seite soli
darisch ist. Denn das ganze Gemeinwesen gewinnt da
durch. 
Wir wollen auch keinen befreiten Bauern a. la Avenir Suisse. 
Sogar für die Schutzzölle haben wir ein gewisses Verständ
nis. Genauso wie wir Lohndumping bei der Personenfreizü
gigkeit abgelehnt haben, wollen wir kein Preisdumping auf 
Kosten unserer einheimischen Bauern. Was wir jedoch ganz 
entschieden ablehnen, sind die Milliardensubventionen für 
die Marktstützung zugunsten der Verarbeitungsindustrie. Mit 
diesen Subventionen werden börsenkotierte Firmen wie 
Nestle, Emmi oder Nutritec Hochdorf subventioniert. Des
halb unterstützen wir den Bundesrat in seiner Strategie, die 
Marktstützungen abzubauen und einen Teil mit Direktzah
lungen zu kompensieren. Wir wünschen Ihnen, geschätzte 
Frau Bundesrätin, den Durchhaltewillen, den es braucht, um 
die Lobby-Attacken von allen Seiten auszuhalten. 
Warum sind wir für Direktzahlungen? Wir wollen die Einkom
men der Bauern erhöhen und nicht die Renditen von Fir
men. In der ganzen Agrarpolitik gibt es - wohl nicht nur aus 
städtischer Sicht - ein paar Grotesken, die jetzt doch endlich 
abgeschafft werden sollen. Ich nenne nur zwei: Auf der ei
nen Seite wird der Tabakanbau subventioniert, und auf der 
anderen Seite muss das BAG millionenschwere Präventi
onskampagnen gegen das Rauchen machen. Da fehlt doch 
die Kohärenz in der Politik, und man fragt sich, ob die beiden 
zuständigen Bundesämter noch miteinander reden. Das 
Gleiche sehe ich bei den Zuckerfabriken. Es gibt für mich 
keinen einzigen Grund, Zuckerfabriken zu subventionieren. 
Erstens ist das nicht unbedingt das beste Lebensmittel für 
die Gesundheit, und zweitens müssen Fabriken meiner Mei
nung nach nicht subventioniert werden. Sonst müssten wir in 
städtischen Gebieten auch anfangen, Gewerbetreibende zu 
unterstützen, die auch mit dem Strukturwandel Probleme 
haben. 
Zum Tempovorwurf von Kollege Frick möchte ich Folgendes 
sagen. Ich verstehe, dass ein Teil der Bauern diesen Druck 
empfindet. Das kann ich gut nachvollziehen. Wir aus der 
Stadt kennen das gnadenlose Tempo des Strukturwandels 
schon lange. Daran sind viele städtische KMU eingegangen: 
weil sie den Wettbewerb nicht mehr gewinnen konnten. Des
halb finden viele ältere Menschen in der Stadt keine Arbeit 
mehr: weil sie als unproduktiv gelten. Deshalb haben wir 
über 200 000 - etwa so viele, wie es Bauern gibt - soge
nannte Working Poor, die weniger verdienen als die Bauern. 
Mir geht es nicht darum, das eine gegen das andere auszu
spielen. Beides ist nicht in Ordnung. Mir geht es darum, eine 
gewisse Verhältnismässigkeit in diese Debatte zu bringen. 
Ich werde also die Strategie des Bundesrates unterstützen. 
Ich werde mir erlauben, in der Detailberatung einen Einzel
antrag zu stellen, nämlich dort, wo es darum geht, die ökolo
gischen und tiergerechten Massnahmen in der Schweizer 
Landwirtschaft zu verstärken. Weshalb? Ich gebe Ihnen ei
nen kleinen Bericht aus der Basler Grenzstadt. Vielleicht ist 
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das auch für Kollege Büttiker interessant, er ist ja hier unser 
Fleischbaron. Warum soll ich als Konsumentin mehr für 
Fleisch zahlen, ungefähr 30 Prozent mehr, wenn ich es hun
dert Meter weiter günstig bekomme? Das mache ich nur -
und das machen viele Konsumentinnen und Konsumenten 
in der Schweiz so -, wenn wir darauf zählen können, dass 
unser Fleisch nicht nur qualitativ besser ist, sondern vor al
lem tiergerecht produziert wird. Das ist der einzige, aber 
ganz, ganz wichtige Grund, warum wir bereit sind, höhere 
Preise zu zahlen: weil es uns nicht egal ist, auf welche Art 
unsere Nahrungsmittel produziert werden. 
Zum Schluss möchte ich klar sagen: Ich bin bereit, die 
13,5 Milliarden Franken zu sprechen. Und das ist nicht we
nig. Aber ich möchte Sie warnen: Riskieren Sie nicht mit mil
lionenschweren Zusatzanträgen, dass die Solidarität der 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mit den Bauern mittel
fristig kippt! Das wäre ganz schlecht für beide Seiten. 
Und noch ein Wort an die Bauern und Bäuerinnen: Ich stam
me nicht aus diesem Umfeld, ich möchte hier einfach etwas 
klar sagen. Kollege Schiesser hat darauf hingewiesen: Wenn 
Ihnen in den nächsten Monaten Dutzende von Politikern und 
Verbandsfunktionären das Blaue vom Himmel versprechen, 
dann stellen Sie ihnen nur eine Frage, nämlich ob sie in der 
Abstimmung die Motion Schweiger unterstützt haben. Diese 
Motion verlangt nämlich weitere Sparmassnahmen im Bun
deshaushalt von mindestens zwei Milliarden Franken. Das 
heisst, es wird vermutlich neue Entlastungsprogramme ge
ben, und das wird auch auf Kosten der Landwirtschaft ge
hen. Also, man sollte einem geschenkten Gaul immer auch 
ins Maul schauen. So viel habe ich aus der bäuerlichen Welt 
verstanden. 
In diesem Sinne bin ich für Eintreten und für diese 13,5 Milli
arden, aber auch für ökologische Auflagen für unsere Nah
rungsmittel und in diesem Sinne auch für die Unterstützung 
unserer einheimischen Bauern. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Frau Fetz, ich möchte Sie 
bitten, irgendwelche Abqualifikationen unserer Kolleginnen 
und Kollegen hier im Saal zu unterlassen. 

Büttiker Rolf (RL, SO): Ich habe meine Interessenbindung 
offengelegt: Ich bin Vizepräsident der Schweizer Fleisch
Fachverbände. Nachdem das Versteigerungssystem einge
führt worden ist, gibt es da keine Barone und keine Sofaim
porteure mehr. Ich möchte Frau Fetz bitten, bei den Tatsa
chen zu bleiben und nicht Kolleginnen und Kollegen mit 
Ausdrücken wie «Fleischbaron» und derartigen Bezeichnun
gen abzuqualifizieren. Sie müssen sich - grundsätzlich - an 
die Tatsachen halten. 

Maissen Theo (C, GR): Als Ständeräte, d. h. als Vertreter der 
Kantone, müssten wir die Botschaft samt den vorgeschlage
nen Gesetzesänderungen eigentlich an den Absender zu
rückschicken. In der Vernehmlassung hat sich nämlich ge
zeigt, dass mehr als die Hälfte der Kantone grösste Vorbe
halte gegen die vorgeschlagene «AP 2011 » haben. Sie ha
ben zwar keine Probleme mit der grundsätzlichen Ausrich
tung und mit der Fortsetzung der bisherigen Agrarpolitik, 
aber ein grosser Teil der Kantone hat grösste Mühe mit dem 
Reformtempo und entsprechende Vorbehalte. Dazu ist auch 
zu sagen, dass die ganze Reform der Agrarpolitik so neu ja 
nicht ist; Direktzahlungen gibt es nämlich schon viel länger, 
als die meisten hier drin vermuten: Es gibt sie seit 1959. Da 
wurden im Berggebiet die sogenannten Kostenbeiträge ein
geführt. 
Bezüglich des Reformtempos: Es gibt keine Vorteile, weder 
für die Landwirtschaft noch für die Konsumenten, noch für 
die übrige Wirtschaft, wenn wir die Marktstützungen schnel
ler abbauen, als es aufgrund der WTO oder der bilateralen 
Verträge mit der EU erforderlich ist. Da muss man sehen -
ich wende mich damit kurz an Frau Forstar-, dass man 
nicht einfach Zahlen übernehmen und Schlussfolgerungen 
für die Schweiz ziehen kann. Ich höre immer wieder diese 
Zahl von 25 Prozent; ich höre immer wieder, dass die OECD 
sagt, nur 25 Prozent der Marktstützungen gingen direkt in 

die Landwirtschaft. Das stimmt, wenn Sie es agrarökono
misch betrachten, für Länder mit einem sehr hohen Export
anteil, also für Länder, die mehr exportieren, als sie importie
ren. In der Schweiz ist es umgekehrt: Wir haben eine 
Selbstversorgungsrate von nur noch etwa 55 Prozent, wir 
sind also ein Importland. Ich wäre deshalb froh, wenn das 
Bundesamt für Landwirtschaft einmal berechnen würde, was 
in der Schweiz von der Marktstützung effektiv in die Land
wirtschaft geht. Da kämen wir ganz sicher auf einen anderen 
Wert als auf 25 Prozent. 
Noch einmal zu den Kantonen: Zwanzig Kantone sind geg_en 
einen tieferen Zahlungsrahmen. Sie sind auch gegen die An
derungen beim Bodenrecht und bei der landwirtschaftlichen 
Pacht; das behandeln wir zwar nicht heute, es ist in der 
«AP 2011 » aber auch ein Thema. Es ist so, dass der Bun
desrat nach der Vernehmlassung bei den Kantonen an sei
ner Vorlage praktisch nichts geändert hat. Man kann sich 
fragen, warum man überhaupt Vernehmlassungen macht, 
warum man überhaupt Stellungnahmen einholt, wenn man 
die Stellungnahmen jener Beteiligten, nämlich der Kantone, 
die von der Umsetzung am direktesten betroffen und die in 
der Praxis am direktesten damit konfrontiert sind, einfach 
völlig unbeachtet lässt. 
Für mich sind vor allem drei Punkte in der «AP 2011 » einer 
besonderen Kritik zu unterziehen. 
Da ist erstens einmal das Tempo der Reform. Wir haben be
reits bei der «AP 2007» gesagt, wir sollten nun einmal eine 
Beruhigung hineinbringen, die Verunsicherung abbauen, da
mit die Landwirte wieder Planungssicherheit haben. Wir ha
ben gesagt, dass man nicht unnötig Dinge aufbricht wie nun 
auch im Bodenrecht und im landwirtschaftlichen Pachtrecht, 
die von niemandem gefragt sind. Dann muss man zweitens 
feststellen, dass wesentliche Grundprobleme bleiben, und 
drittens entfernen wir uns als Folge davon noch weiter von 
einer produzierenden Landwirtschaft. 
Das Tempo der Reform, das wir bis jetzt hatten, kann man 
anhand des Rückgangs der Landwirtschaft, des Rückgangs 
der Arbeitsplätze um jährlich 2,5 Prozent ausmachen. Nun 
ist es so: Wenn man das auf die Betriebe bezieht und viel
leicht noch landesräumlich etwas aufteilt, war dieser Rück
gang natürlich noch viel stärker. So haben wir im Berggebiet 
in den letzten vierzehn Jahren einen Rückgang von 27 000 
auf 18 000 Betriebe gehabt, also um einen ganzen Drittel. 
Da möchte ich einfach zu Kollege Schiesser sagen: Wenn 
er, auch aus Sicht eines Berggebietkantons, feststellt, dass 
von den Landwirten zu erwarten sei, sie sollten sich bewe
gen, dann denke ich, dass gerade im Berggebiet diese Be
wegung in einem Ausmass erfolgt, dass man eher zur Sorge 
neigen sollte. 
Mathematisch gesehen, Frau Bundesrätin - ich habe Ihnen 
das bereits in der Kommission gesagt, als ich dabei sein 
durfte-, ist es einfach: Wenn Sie mit diesem Tempo von 
heute 2,5 Prozent Rückgang pro Jahr weiterfahren, ist es 
mathematisch so, dass wir in dreissig Jahren keine Land
wirtschaftsbetriebe mehr haben. Wenn jedes Jahr 2,5 Pro
zent der Betriebe verschwinden, ist die Landwirtschaft in 
dreissig Jahren weg. Wenn Sie also den Sinkflug, den wir 
jetzt bereits haben, noch beschleunigen, werden Sie keine 
saubere Landung hinbringen, sondern Sie werden eine 
Bruchlandung haben; das ist das Problem. 
Ich anerkenne, dass es in der Botschaft wertvolle Analysen 
hat. Aber es gibt kritische Bereiche - und ich werde zwei, 
drei davon andeuten -, die eindeutig beschönigt werden. Zu 
bestimmten Problemen werden einfach Behauptungen auf
gestellt, andere Probleme werden vom Tisch gewischt oder 
nicht beachtet. 
Konzentriert wird die Botschaft an und für sich auf ein sehr 
technokratisches Element, nämlich darauf, dass man, wenn 
man weiterhin 2,5 Prozent Strukturwandel und 2,5 Prozent 
weniger Mittel hat, dann gleichbleibende Einkommen hätte. 
Es wird dann in der Botschaft behauptet, dass die Landwirt
schaft den Einkommensrückgang, der durch die «AP 2011 » 
verursacht wird, durch Kostensenkung und Strukturwandel 
verkraften könne. Für mich ist ganz klar die Sozialverträg
lichkeit so nicht mehr gegeben. Lesen Sie das doch selber in 
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der Botschaft nach, was in Bezug auf die Indikatoren der Le
bensqualität gesagt wird. Da wird festgestellt, dass in der 
Landwirtschaft vor allem die Lebensqualität als vermindert 
betrachtet wird, weil zu wenig Freizeit und zu wenig Zeit für 
die eigene Familie verfügbar seien und man eine negative 
Einkommensentwicklung habe. Sie können doch nicht davon 
ausgehen, dass, wenn Sie nun den Reformprozess noch be
schleunigen, die bereits nichtgegebene Sozialverträglichkeit 
dadurch immer noch gegeben oder gar verbessert werde. 
Es stimmt auch die Aussage nicht, die hier erfolgte, dass es 
vor allem auslaufende Betriebe und Betriebe im Generatio
nenwechsel seien, die aufgegeben würden. Das stimmt 
nicht! Es handelt sich heute auch um aktive Landwirte, die 
weiterhin bauern möchten, die keine Zukunft mehr sehen 
und den Betrieb aufgeben. Deshalb ist die Situation bedeu
tend gravierender, als sie in der Botschaft dargestellt wird. 
Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wie die Botschaft sich teilweise 
selber widerspricht: Wenn Sie auf Seite 6359 die Tabelle 
über die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren seit An
fang der Neunzigerjahre ansehen, sehen Sie, wie auf der 
obersten Zeile betreffend die Kapitalerneuerung geschrie
ben steht, dass diese positiv sei. Gehen Sie dann zu Tabel
le 10 auf Seite 6383 der Botschaft, so sehen Sie bei der Ei
genkapitalbildung, dass sich in den Jahren zwischen 1992 
und 2004 die Zahl der Betriebe, welche eine positive Ein
kommensbildung haben, um 15,4 Prozent verringert hat. Die 
Zahl jener Betriebe, die eine negative Eigenkapitalbildung 
haben, ist um 54,5 Prozent gestiegen. Das heisst: Heute ha
ben rund 30 Prozent der Betriebe eine negative Einkom
mensbildung, d. h., sie sind längerfristig nicht überlebensfä
hig. Die leben heute vom Vermögen, und irgendwann ist es 
dann zu Ende mit diesen Betrieben. 
Es sind für mich zwei Grundprobleme, die Sie mit der 
«AP 2011 » nicht lösen und die auch zu wenig angegangen 
werden: Das eine Grundproblem ist das Kostenumfeld, Herr 
Frick es bereits gesagt; ich erwähne nur noch einmal die 
Zahlen. Die - preisbedingten - Differenzen zwischen den 
landwirtschaftlichen Fremdkosten in der Schweiz und in der 
EU betragen jährlich 1, 1 Milliarden Franken. Wenn man das 
nun in Bezug setzt zu den finanziellen Mitteln in der Höhe 
von rund von 3,5 Milliarden Franken, die der Bund jährlich in 
die Landwirtschaft gibt, heisst das, dass ein Drittel dieser 
3,5 Milliarden Franken des Bundes nicht Subventionen für 
die Landwirtschaft sind, sondern Subventionen für die üb
rige Wirtschaft, weil diese die Leistungen für die Landwirt
schaft mit zu hohen Kosten erbringen. Auch das muss man 
sehen. Das Geld fliesst durch die Landwirtschaft hindurch, 
unabhängig davon, ob es Marktstützungen oder Direktzah
lungen sind; es sind die zu hohen Fremdkosten, welche so 
mitsubventioniert werden. 
Das zweite Grundproblem, das auch von Frau Sommaruga 
angesprochen wurde, ist der Unterschied zwischen den 
Produzentenpreisen und den Konsumentenpreisen in der 
Schweiz und der EU. In der Schweiz sind die Produzenten
preise, also die Preise, welche der Landwirt für seine Pro
dukte erhält, in den letzten zwölf Jahren um 25 Prozent ge
sunken, in der EU nur um 21 Prozent. Im gleichen Zeitraum 
sind aber die Konsumentenpreise in der Schweiz um 2 Pro
zent gestiegen, in der EU sind sie um 10 Prozent gesunken. 
Es ist also klar: Von der Landwirtschaft wird an und für sich 
die Leistung am Markt erbracht; hingegen nicht in Verarbei
tung und Handel. Dazu gibt es in der Botschaft auch Zahlen. 
Ich muss sagen, dass diese Analysen sehr wertvoll sind: Wir 
haben in der Schweiz Nahrungsmittelausgaben in der Höhe 
von 30 Milliarden Franken; gegenüber der EU müssen wir 
über 11 Milliarden Franken mehr ausgeben. Aber von diesen 
über 11 Milliarden Franken, die wir mehr ausgeben als die 
EU, sind 8 Milliarden Franken Mehrkosten aufgrund der 
Marktspanne. Das bedeutet auch wieder, Frau Bundesrätin: 
Wir können die Produktepreise bei der Landwirtschaft noch 
weiter senken, es schlägt doch nicht bis zu den Konsumen
ten durch. Ich weiss nicht, wie hoch die Preise am Laden
tisch noch wären, wenn die Landwirte in der Schweiz ihre 
Produkte der Verarbeitung und dem Handel gratis überge-
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ben würden; ich weiss nicht, ob das überhaupt eine Wirkung 
hätte. 
Nur noch einige Punkte aus der Sicht der Berggebiete. 
Es wurde folgendes ganz klar dargestellt: Es gibt im Berg
gebiet natürliche Grenzen, welche verhindern, dass Sie die 
Betriebe beliebig vergrössern können. Das heisst, dass wir 
im Berggebiet besonders bei den Anpassungen achtgeben 
müssen. Da braucht es noch Änderungen im Konzept des 
Bundesrates, damit der Strukturwandel sozialverträglich ge
staltet wird, damit die Landwirtschaft den Beitrag an die de
zentrale Besiedlung weiterhin leisten kann und damit es 
auch im Berggebiet weiterhin eine produzierende Landwirt
schaft gibt. Die produzierende Landwirtschaft müssen wir 
nicht nur wegen der Landwirtschaft fördern. Es geht immer 
auch um Arbeitsplätze im vor- und nachgelagerten Bereich. 
Je weniger produktiv unsere Landwirtschaft ist, umso weni
ger Arbeitsplätze gibt es auch im gewerblichen Bereich. 
Zum Schluss, Frau Bundesrätin, möchte ich doch noch die 
positiven Punkte bezüglich des Berggebietes anführen. Die
se sind zum Teil in den Verordnungen vorgesehen. Ich 
möchte das hier festhalten, damit es dann in den Verordnun
gen auch umgesetzt wird. Vorgesehen sind Erhöhungen der 
sogenannten TEP-Beiträge, das sind die Beiträge für die 
Tierhaltung unter erschwerten Produktionsbedingungen. Es 
ist zu Recht eine Erhöhung der Sömmerungsbeiträge vorge
sehen. Da hätte ich, Frau Bundesrätin, einen Wunsch: Man 
sollte auch die Höhe der Beiträge der Abgeltung für die Be
wirtschaftung von Hanglagen ansehen, denn mit der techni
schen Entwicklung in der Mechanisierung ist es so, dass der 
Grad der Erschwernisse bei der Bewirtschaftung der Hang
lagen im Verhältnis zu den günstigeren Lagen höher wird. 
Das heisst, dass hier eine Verbesserung der Anpassung der 
Beiträge notwendig wäre. 
Erfreulich ist für mich auch die Neuformulierung von Arti
kel 107 Absatz 1 Litera d, wo neu Investitionskredite für Pro
dukte zur regionalen Entwicklung, zur Förderung von einhei
mischen landwirtschaftlichen Produkten vorgesehen sind. 
Auch das ist ein sehr positiver und wünschenswerter Ansatz. 
Schliesslich bleibt mir noch ein Dank an Kollege Schweiger, 
seine sehr sympathischen Worte für das Berggebiet unter
stütze ich. Ich sehe, dass hier Verständnis da ist. Ich habe 
nur eine Anmerkung zu machen, Kollege Schweiger: Ver
sprechen Sie sich nicht zu viel von einem Umbau des Direkt
zahlungssystems. Jedes Direktzahlungssystem hat seine 
Vorteile und Nachteile, es ist immer ein Abwägen, was 
schlussendlich besser ist. 
In diesem Sinne schliesse ich hier beim Eintreten, ohne zu 
sagen, ich beantrage Ihnen einzutreten. 

Schwaller Urs (C, FR): Von 1992 bis 1996, als für die Land
wirtschaft verantwortlicher Freiburger Staatsrat, und von 
1997 bis 2003, als Präsident der Beratenden Kommission 
Landwirtschaft des Bundesrates, habe ich mich für die An
passung und die Weiterentwicklung des Wirtschaftssektors 
Landwirtschaft sowohl auf kantonaler als auch auf eidgenös
sischer Ebene immer ganz besonders interessiert. Der von 
Hans Burgar, dem früheren Direktor des Bundesamtes für 
Landwirtschaft, entworfene und vom heutigen Direktor Man
fred Bötsch fortgesetzte Reformweg ist richtig und notwen
dig. 
Nachdem ich dies gesagt habe, ist daran zu erinnern, dass 
wir in der Schweiz seit mehr als zehn Jahren jährliche Struk
turbereinigungen von rund 2,5 Prozent haben. Waren es 
einstmals 95 000 Betriebe, zählen wir heute noch gut 
60 000. Es braucht keine besonderen Vorkenntnisse oder 
prophetische Gaben, um vorauszusagen, dass dieser Pro
zess der Strukturanpassung unabhängig von der Landwirt
schaftsgesetzgebung weitergehen wird und dass sich die 
Zahl in zehn, zwölf Jahren bei etwa 30 000 Betrieben ein
pendeln wird. 
Diese Anpassungen fordern den Bauernfamilien bereits 
heute einiges ab. Ohne die 250 000 Arbeitsplätze in den vor
und nachgelagerten Stufen zu vergessen, ist es für mich 
deshalb unabdingbar, dass nun bei der Umlagerung der Fi
nanzmittel - zusätzlich zu den Strukturbereinigungen von 
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2,5 Prozent jährlich - nicht das Reformtempo erhöht wird. 
Ebenso wenig bringt vorauseilender Gehorsam gegenüber 
der EU und der WTO; es bringt nichts, aber auch gar nichts. 
Noch wichtiger ist für mich, dass wir in der Schweiz eine 
Landwirtschaft erhalten, die noch produziert, die gerade 
auch den jungen Landwirten eine Zukunft bietet und künftige 
Bauern nicht blass zu extensiven Landschaftspflegern 
macht. Eine qualitativ hochstehende Produktion ist im Ubri
gen auch unter dem Titel der Versorgungssicherheit notwen
dig. 
Niemand wird bestreiten, dass es in der Landwirtschaft noch 
Potenzial für Kostensenkungen gibt. Es ist aber unabding
bar, dass nicht nur das Potenzial in der produzierenden 
Landwirtschaft, sondern auch das Potenzial in den vor- und 
nachgelagerten Stufen ausgeschöpft wird, und dass dort 
nicht über den Umweg von Direktzahlungen überholte Struk
turen aufrechterhalten werden. Die Kostensenkungspoten
ziale sind dementsprechend entlang der gesamten Wert
schöpfungskette auszunutzen. Nur bei effizienten Strukturen 
ebenfalls in Verarbeitung und Handel spürt dann auch der 
Konsument etwas vom Preisdruck bei den heutigen Produ
zenten. 
Dies gesagt habend, unterstütze ich die Vorlage in ihrer 
Hauptstossrichtung. Ich bin zumindest erstaunt, dass ein
zelne Votanten, noch bevor wir einen Schritt gemacht haben, 
bei den Parallelimporten in der Landwirtschaft bereits wie
derum zurückbuchstabieren wollen. Im Übrigen, damit 
schliesse ich, unterstütze ich die Minderheitsmeinung in Sa
chen Verkäsungszulage, Siloverzichtszulage sowie, aus 
ökologischen Überlegungen, Schafwolle, während ich ganz 
und gar nicht davon überzeugt bin - aber wir werden darauf 
zurückkommen -, dass es richtig ist, im Biolandbau noch 
mehr Ausnahmen vom Prinzip der Gesamtbetrieblichkeit 
vorzuschlagen. 

Amgwerd Madeleine (C, JU): En tant que deputee non mem
bre de la commission et sans etre une specialiste de la 
question agricole, je me permets taut de meme d'inteNenir 
dans ce debat d'entree en matiere. J'ai plusieurs raisons 
pour oser le faire, meme si l'importance et la complexite du 
dossier «Politique agricole 2011 » et ses implications pour 
notre pays et nos regions peripheriques - souvent paysan
nes - pourraient effrayer les plus temeraires des parlemen
taires. 
Premierement, en tant que representante d'un canton qui 
campte pres de 10 pour cent de sa population active dans le 
domaine agricole, il est bien clair que la politique agricole at
tire taute mon attention. Quelques chiffres concernant mon 
canton: l'agriculture represente 3500 places de travail, plus 
de 2000 a temps complet et 1500 a temps partiel. Dans ce 
nombre de temps partiels sont compris par exemple non 
seulement le travail des epouses des agriculteurs qui partici
pent aux travaux de la ferme, mais aussi celui des paysans 
qui ont une autre activite lucrative. II y a encore environ 1200 
exploitations agricoles dont plus de 1000 a titre principal. 
Les exploitations a titre accessoire sont donc peu nombreu
ses, et heureusement. Ces quelques chiffres manifestent 
l'importance economique et sociale du monde agrieole dans 
le Jura. 
Deuxiemement, je suis attaehee a la produetion de biens de 
eonsommation de qualite et du terroir. II est juste et opportun 
d'aeheter suisse, non pas par patriotisme simpliste, mais 
paree qua ces produits sont d'exeellente qualite, qua nous 
las consommons pendant leur periode de produetion - pas 
de fraises ou de framboises a Noäl importees a grands 
frais - et done paree qua leur transport et leur eonditionne
ment n'ont pas oeeasionne des frais superflus, ou en tout 
eas non necessaires. 
Et troisiemement, j'ai le souei d'une eonsommatriee, et done 
des eonsommateurs en general, qui souhaite qu'il y ait le 
moins d'intermediaires possibles et qua le prix de production 
profite justement aux produeteurs. Nous vivons dans une 
ere de teehnologies de pointe qui fait parfois oublier que tout 
ne saurait se regler par des proeessus totalement meeani
ses et deshumanises. L'agrieulture nous donne l'exemple 

contraire, taut en utilisant aussi les dernieres techniques et 
moyens modernes a son service pour faciliter un travail sou
vent penible. 
Nous oublions bien trop facilement - et plus particulierement 
les citadins - que la vache produit du lait. Les enfants cita
dins emmenes a la campagne sont parfois etonnes de voir 
qu'une vaehe se trait et qu'elle donne ainsi le lait du petit-de
jeuner, et que la poule pond des oeufs. Ce que nous retrou
vons quotidiennement dans nos assiettes et nos refrigera
teurs ne se resume pas aux etageres de deux grands 
distributeurs de notre pays. 
L'agriculture a subi d'importantes transformations et une 
grande evolution technologique. Les paysans d'hier ou 
d'avant-hier etaient paysans presque naturellement. lls ap
prenaient leur metier sur le tas. Aujourd'hui on ne s'impro
vise pas paysan, on le devient. C'est une profession qui 
s'apprend et qui demande de nombreuses connaissances 
dans des domaines tres divers. De plus, le paysan doit orga
niser ses activites comme une petite entreprise, qui doit etre 
rentable; mais il doit aussi investir dans de nouveaux 
moyens de production; il doit egalement trouver des solu
tions pour reduire les coüts et optimiser les processus de 
production. 
Malgre et avec les changements inteNenus dans la profes
sion, le postulat de base reste le meme: assurer l'approvi
sionnement de la population, conserver les ressources natu
relles et entretenir le paysage. L'agriculture a encore et 
toujours cette mission a remplir. La Constitution est la pour 
nous le rappeler et souligner l'ancrage de l'agriculture dans 
notre societe. 
Cette mission doit cependant repondre aux defis actuels: 
des marches toujours plus globalises; une production et des 
prix competitifs; mais aussi une utilisation du sol dans une 
perspective de developpement durable; des moyens de pro
duction moins nocifs et plus respectueux de l'environne
ment; et une qualite irreprochable des produits, pour repon
dre a la demande des consommateurs. Taus ces elements 
doivent etre pris en campte et integres lorsque nous discu
tons de l'avenir de l'agriculture suisse. 
Face a ces exigences, en partie nouvelles depuis cette der
niere decennie, les milieux agricoles ont fait leurs devoirs et 
ont consenti des efforts exiges par les differents projets de 
loi de politique agricole anterieurs, comme l'ont deja souli
gne certains de mes preopinants. Mais je suis peut-etre la 
seule a le dire en franc;ais, et je crois que c'est important, 
parce que la paysannerie est aussi representee en Suisse 
romande. Cependant, par rapport a ces efforts consentis, la 
recompense se fait attendre. Entre 1990 et 2004, les prix a 
la production ont chute d'environ 25 pour cent. Pour la 
meme periode, les prix a la consommation des produits ali
mentaires ont augmente d'environ 15 pour cent; les baisses 
des prix a la production n'ont donc pas ete repercutees sur 
les consommateurs. Taut a disparu ou presque dans les 
marges de l'industrie de la transformation et de la distribu
tion et cela n'est pas acceptable! 
De plus, les prix moyens de production agricole ont aug
mente de 7 pour eent. Exprime differemment: on sait qua las 
eonsommateurs suisses depensent environ 46 milliards de 
franes par annee pour se nourrir et seul 1,2 milliard de 
franes revient aux produeteurs agrieoles. En poureentage, 
eela represente 3 pour eent des depenses affeetees a l'ali
mentation, 69 pour eent allant par exemple a l'industrie de 
transformation, au eommeree et a la restauration. 
Las eonsommateurs et las paysans n'ont pas profite de la 
reduction des prix a la produetion. Seuls les intermediaires 
an ont retire un benefiee integral. lls ont aehete les produits 
moins eher et les ont revendus plus eher: cette double spi
rale du benefiee n'est pas normale. Le fait que le produit est 
paye moins eher au producteur doit, dans une eertaine me
sure, se retrouver dans le panier de la menagere. 
Sur ee theme, le projet de la «Politique agrieole 2011 » ne 
donne pas de reponse satisfaisante, et on ne peut que le re
gretter. L'introduetion d'un artiele dans la loi sur l'agrieulture 
qui permettrait d'affirmer la volonte de la transparenee des 
prix et des marges serait souhaitable. Les agrieultriees et 
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agriculteurs de notre pays ne doivent pas etre les seuls a 
faire des sacrifices face aux mesures d'economie, aux con
ditions dictees par l'OMC et a la liberalisation generalisee. 
Autre sujet de preoccupation, l'ecart de revenus entre la po
pulation agricole et non agricole en Suisse: celui-ci doit ces
ser de se creuser. D'apres les dernieres statistiques, il est 
estime a 50 pour cent du salaire comparable. Le faible ni
veau de bien-etre materiel des familles paysannes par rap
port au reste de la population est preoccupant, meme si cer
taines beneficient de revenus accessoires, dus au travail de 
l'epouse ou a la diversification de leurs activites. Du point de 
vue de ce que l'on appelle la durabilite sociale, il y a du tra
vail a faire pour ameliorer la situation. 
Depuis 1993 et par les reformes «PA 2002» puis «PA 2007», 
l'agriculture suisse a fourni de gros efforts d'adaptation, par 
des vagues successives et a un rythme soutenu, obligeant 
les familles paysannes a des adaptations de plus en plus dif
ficiles. L'agriculture suisse a ameliore sa productivite et son 
efficacite. Ses exploitations ont diminue de 31 pour cent en
tre 1999 et 2004. Aujourd'hui, «PA 2011 » demande encore 
un effort supplementaire qui devrait etre rapide et radical. 
Je pense qu'il n'est ni raisonnable ni possible de faire ce pas 
aussi vite et de maniere aussi forte et imperative que le sou
haitent le Conseil federal et certains milieux proches de 
l'economie. On doit pouvoir attendre de ce projet qu'il contri
bue a ameliorer de maniere substantielle les points suivants: 
premierement, corriger l'ecart croissant entre les prix a la 
production et les prix a la consommation; deuxiemement, et 
parallelement ou en consequence, contribuer a la baisse 
des coOts de production et en consequence a la baisse des 
coOts pour le consommateur; et troisiemement, ameliorer le 
revenu agricole des familles paysannes et par la meme re
duire l'ecart entre le revenu agricole et les salaires compara
bles. 
Pour atteindre ces objectifs, les mesures actuelles de sou
tien au marche, qui ont fait leurs preuves, doivent absolu
ment etre maintenues. II faut encourager la diversification 
des activites et des productions, ainsi que la transformation 
et la mise en valeur des produits par les exploitants. Meme 
si la pression economique necessite des ajustements struc
turels, ceux-ci doivent etre realises de maniere harmonieuse 
et sans la precipitation souhaitee par le Conseil federal et 
certains milieux. La diminution, la disparition des exploita
tions se fera naturellement, avec le changement de genera
tion, et cela se fait deja quotidiennement. II n'est pas neces
saire d'accelerer ce processus naturel par des mesures qui 
mettraient en peril la solidarite sociale a l'egard de la classe 
paysanne. 
C'est avec ces preoccupations et ces objectifs que je suis fa
vorable a l'entree en matiere, en restant attentive et favora
ble a toutes les propositions qui permettent de realiser cette 
politique. 
Je me suis permis de faire deux propositions, tardives il est 
vrai, dans la discussion par article. Je suis consciente que 
ces propositions interviennent en plus des modifications qui 
figurent dans le depliant, mais je pense qu'elles meritent no
tre attention, notre etude et une decision de principe. J'ad
mets aussi que le departement concerne, le Conseil federal, 
et ensuite le Conseil national, peuvent les reformuler, voire 
resoudre la problematique d'une autre maniere, plus judi
cieuse juridiquement. 

Altherr Hans (RL, AR): Ich werde mich nicht an das Motto 
«last but not least» halten, sondern an «last and least», ich 
werde mich sehr kurz halten. Ich ·stehe zwar regelmässig um 
05.30 Uhr auf, aber nicht, um in den Stall zu gehen, und ich 
möchte auch nicht so tun als ob. Ich möchte mich lediglich 
auf ein Beispiel beschränken, das die sehr fulminanten Vo
ten der Kollegen Schweiger und Bürgi etwas illustriert und 
Ihnen vielleicht auch zeigt, dass Direktzahlungen nicht unbe
dingt das Gelbe vom Ei sind, und das Ihnen aufzeigt, wes
halb ich die Minderheitsanträge zu einem grossen Teil unter
stützen werde. Zugleich legt das Beispiel meine Interessen
bindung offen. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Meine Mutter besitzt eine landwirtschaftliche Liegenschaft, 
etwa sieben Hektaren mit Haus und Stall. Es war lange ein 
landwirtschaftliches Gewerbe, das integral verpachtet war. 
Nach dem Tod des Pächters, etwa vor zehn Jahren, hat sie 
sich entschlossen, das Land und den Stall zu verpachten, 
das Haus aber an eine Familie zu vermieten, die nicht in der 
Landwirtschaft tätig ist. Meine Mutter konnte dadurch ihr 
Einkommen ganz erheblich steigern, und sie unterstützte zu
gleich den Strukturwandel. Wenn ich die Liegenschaft der
einst erbe, müsste ich mir überlegen, das Land als Selbstbe
wirtschafter zu übernehmen und mich als Nebenerwerbs
bauer zu betätigen. Ich beabsichtige das zwar nicht, könnte 
aber so dank den Direktzahlungen den Ertrag nochmals 
deutlich steigern, selbst wenn ich mich darauf beschränken 
würde, das Gras auf dem Land im Jahr einmal zu mähen 
und zu verschenken. Ich frage mich und Sie - wahrschein
lich ist es eine rhetorische Frage -, ob das richtig ist und ob 
das den Strukturwandel unterstützt. Wie gesagt, ich werde 
es nicht machen, obwohl es einen gewissen Reiz hätte und 
ich mich als Bauer in Ihrem Rat sehr wohl und sehr gut ver
treten fühlen würde. (Heiterkeit) 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich danke Ihnen für diese in
tensiv geführte Eintretensdebatte. Die Bäuerinnen und Bau
ern in diesem Land werden sich über das grosse Interesse 
freuen, das der Ständerat diesem Teil der Volkswirtschaft zu
kommen lässt, und auch ich freue mich über die Voten, vor 
allem über das einhellige Plädoyer für Eintreten auf diese 
Vorlage. Ich glaube allerdings, angesichts der verschiede
nen Erwartungen, Wünsche und Hoffnungen, die geäussert 
wurden, bleibt mir wirklich nichts anderes als die Hoffnung 
auf das Gebet von Herrn Büttiker, und wahrscheinlich ist er 
bereits in der Kirche und hat mit dem Beten angefangen. 
Die Botschaft zur «AP 2011 » ist keine Revolution, sondern 
eine weitere Etappe dieses kontinuierlichen Reformprozes
ses, der nun seit bald fünfzehn Jahren läuft. Die erste Etap
pe begann 1993 mit der Einführung der produkteunabhängi
gen Direktzahlungen und dem entsprechenden Abbau von 
Marktstützungen. Der neue Verfassungsartikel, der von eini
gen angerufen wurde, hat diese Neuausrichtung bestätigt. 
Seither hält die Verfassung fest, dass die Landwirtschaft 
nachhaltig und auf den Markt ausgerichtet produzieren soll. 
Herr Lauri hat auch auf die Gesamtsicht hingewiesen, auf 
die Bedeutung der produzierenden Landwirtschaft für die 
Gesellschaft, für den Tourismus und auch für die Raumpla
nung und den Kulturlandschutz. Getreu diesem Grundsatz 
hat die «AP 2002» die Preis- und Abnahmegarantien aufge
hoben und den ökologischen Leistungsnachweis verankert. 
Gleichzeitig hat das Parlament entschieden, die Bundesmit
tel für Produktion und Absatz von 1998 bis 2003 um einen 
Drittel zu reduzieren. Die Milchmarktstützung wurde ebenso 
gemäss Beschluss des Parlamentes auf zehn Jahre, bis 
2009, befristet. 
Die «AP 2007» ging in dieselbe Richtung. Hier haben wir die 
Aufhebung der Milchkontingentierung auf 2009 sowie die 
Einführung der Versteigerung von Fleischimportkontingen
ten eingeführt, was zu flexibleren Marktstrukturen geführt 
hat. 
Insbesondere erhält die Milchwirtschaft optimale Bedingun
gen, um die Chancen zu nutzen, welche gerade die Öffnung 
des Käsemarktes gegenüber der EU im nächsten Jahr mit 
sich bringen wird. Die Marktstützung wurde in dieser Etappe 
um weitere 10 Prozent reduziert. Zusätzlich hat der Bundes
rat die Kompetenz erhalten, Mittel des Zahlungsrahmens für 
Produktion und Absatz in den Zahlungsrahmen für Direkt
zahlungen zu verschieben. 
Die Bäuerinnen und Bauern haben bewiesen, dass sie auf 
die neuen Rahmenbedingungen konstruktiv und innovativ 
reagieren können. An Beispielen sieht man, wie gut sie die
se Herausforderungen, die tatsächlich gross waren, gemei
stert haben. Obwohl die Produzentenpreise in den letzten 
fünfzehn Jahren um einen Viertel gesunken sind, sind die 
Gesamteinkommen pro Betrieb im Schnitt stabil geblieben. 
Dies war nur mit einer markanten Senkung der Struktur
kosten möglich, durch rationellere Verfahren auf Hof und 
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Feld, durch eine stärkere Zusammenarbeit der Betriebe, 
durch moderne Melk- und Stalleinrichtungen, wirkungsvolle 
Feldbewirtschaftung usw. Seit 1990 hat die Landwirtschaft 
ihre Arbeitsproduktivität um mehr als 20 Prozent gesteigert. 
Dafür darf man unseren produzierenden Bäuerinnen und 
Bauern ein Lob aussprechen. . 
Der Selbstversorgungsgrad konnte auf dem bisherigen 
Niveau gehalten werden; 97 Prozent der gesamten landwirt
schaftlichen Nutzfläche wurde nach den Vorgaben des öko
logischen Leistungsnachweises (ÖLN) bewirtschaftet. Die 
Landwirtschaft selber hat im Bereich der Ökologie weitere 
Fortschritte gemacht: Fünf von sieben im Rahmen der 
«AP 2007» gesteckten Ziele wurden erreicht. Bereits mehr 
als die Hälfte der Milchproduzenten sind freiwillig aus der 
einzelbetrieblichen Milchkontingentierung ausgestiegen, vie
le nehmen neue Marktchancen wahr und können grössere 
Mengen produzieren. Nicht zuletzt hat eine Befragung über 
die Lebensqualität ergeben, dass die bäuerliche Bevölke
rung heute zufriedener ist als vor vier Jahren. 
Die Landwirtschaft hat also die geforderten Reformen gut 
gemeistert. Sie ist bereit und fähig, die Herausforderungen 
anzugehen. Selbstverständlich ist es dem Bundesrat nicht 
verborgen geblieben, dass in Regionen unserer Schweiz 
Einkommensverluste, dass bescheidene Verhältnisse vor
handen sind und dass auch die Anzahl der Betriebe und Be
schäftigten kontinuierlich zurückgeht. Aber auch das ist kein 
Phänomen der Neunzigerjahre, sondern diese Entwicklung 
hat bereits in den Fünfzigerjahren eingesetzt, als sich un
sere Volkswirtschaft von der Agrar- zur Industriegesellschaft, 
hin zur heutigen Dienstleistungsgesellschaft bewegt hat. 
Diesen Strukturwandel können weder Sie noch ich aufhal
ten, der wird weitergehen. Ich glaube deshalb, vor diesem 
Hintergrund ist es auch wichtig, dass wir dieser Realität ins 
Auge schauen. 
Auf der anderen Seite haben wir das Spannungsfeld, dass 
wir in der Schweiz nach wie vor hohe Kosten haben, die auf 
höhere Preise bei den Produktionsmitteln und Produktions
faktoren und die geringere Effizienz zurückzuführen sind. Es 
wurde von mehreren von Ihnen gesagt: Gegenüber der EU 
haben wir allein Preisdifferenzen von 1, 1 Milliarden Franken. 
Dieses Preisniveau führt natürlich auch zu Verlusten am 
Markt, indem der Einkaufstourismus zu Buche schlägt, was 
für die produzierende Landwirtschaft eine zusätzliche Hürde 
darstellt. Wichtig ist mir, dass wir in dieser Entwicklung nicht 
stillstehen. Der Bundesrat will die Zeit nutzen, um die künfti
gen Herausforderungen besser angehen zu können. 
Damit komme ich zu den Zielen der Vorlage. Eines der drei 
Ziele ist ganz klar, die Wettbewerbsfähigkeit nochmals zu 
verbessern, und zwar - auch das wurde betont - selbstver
ständlich in Berücksichtigung der vor- und nachgelagerten 
Bereiche, die einen wesentlichen Teil der hohen Kosten ver
ursachen. Es muss ein Druck aufrechterhalten werden, da
mit in der Lebensmittelkette die Kosten sinken und damit die 
Verletzlichkeit infolge weiterer Marktöffnungen reduziert 
wird. Das zweite Ziel ist, einen sozialverträglichen Anpas
sungsprozess zu ermöglichen. Hier geht es um das von Ih
nen genannte Tempo, das schlussendlich - nach Ansicht 
des Bundesrates - gegenüber der bisherigen Politik weder 
verschärft noch verlangsamt werden soll. Der Anpassungs
prozess soll nach wie vor im Rahmen des Generationen
wechsels auf den Familienbetrieben erfolgen. Drittes Ziel: 
Wir wollen die ökologische Entwicklung mit der «AP 2011 » 
durch ein Anreizsystem weiterführen, um die auch hier vor
handenen Potenziale zur Verbesserung der Effizienz beim 
Einsatz von Stickstoff, Phosphor, Pflanzenschutzmitteln und 
Energie noch besser ausnutzen zu können. Die ökologi
schen Ausgleichsflächen im Talgebiet sind entsprechend 
weiter auszudehnen. 
Wenn wir diese drei Ziele erreichen wollen, sind - nach An
sicht des Bundesrates - fünf Handlungsachsen entschei
dend: 
1. Die Konkurrenzfähigkeit von Produktion und Verarbeitung 
wollen wir verbessern: durch die Umlagerung von Marktstüt
zungsmitteln nochmals hin zu Direktzahlungen und durch 
Massnahmen zur Kostensenkung. Ich bin überzeugt, dass 

wir der Bauernschaft nicht einfach den Wettbewerb auf der 
Preisseite aufdrücken können; wir müssen effektive Mass
nahmen auf der Kostenseite treffen. Ich danke hierbei für die 
Unterstützung aus Ihrem Rat. 
2. Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft 
sind mit einem zielgerichteten Direktzahlungssystem sicher
zustellen. Hier sind wir auch der Überzeugung, dass dieses 
Direktzahlungssystem weiterentwickelt werden kann. Die 
Motion Ihrer Kommission für Wirtschaft und Abgaben ist si
cher richtig, damit wir dieses System für die nächste Etappe 
nochmals hinterfragen und, wenn nötig, anpassen können. 
3. Die dritte Handlungsachse: Die Wertschöpfung und die 
nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes sind zu för
dern durch die Erweiterung der Produktedifferenzierungs
möglichkeiten und der Investitionshilfen sowie durch die Un
terstützung gemeinschaftlicher Projektinitiativen. 
4. Die vierte Achse bildet die soziale Abfederung des Struk
turwandels durch eine Lockerung des Boden- und Pacht
rechtes. Das werden wir im zweiten Durchgang beraten. 
5. Die Vereinfachung der Administration und eine bessere 
Koordination der Kontrollen, wie sie Herr Wicki angetönt hat, 
bilden die letzte Handlungsachse. Wir wollen gerade im Be
reich der koordinierten Kontrollen mit der «AP 2011 » diese 
Kontrollen für unproblematische Betriebe auf eine pro Jahr 
reduzieren. Was wir nicht koordinieren können, sind alle 
Kontrollen der verschiedenen Labels, die existieren. Hierfür 
ist nicht die Bundesverwaltung zuständig. 
Das Kernstück der Vorlage ist die Abschaffung der Export
subventionen und die Umlagerung des grössten Teils der 
Marktstützungsmittel in Direktzahlungen. Dazu werden die 
Zölle für Futtermittel und Getreide gesenkt, was die Kosten 
für die Fleischproduktion senkt. Der Bundesrat beantragt mit 
diesem Massnahmenpaket - das wurde auch gesagt - ei
nen Zahlungsrahmen von 13,5 Milliarden Franken. Somit 
liegt die Gesamtsumme in gleicher Höhe wie die effektiv auf
gewendeten Mittel der laufenden Zahlungsperiode, wobei 
sich das Gewicht einfach hin zu den Direktzahlungen ver
schiebt. 
Ich bin froh und dankbar, dass die vorberatende Kommission 
diese Ziele der Reform grundsätzlich unterstützt und bei den 
Massnahmen weitgehend auf der Linie des Bundesrates ge
blieben ist. Erlauben Sie mir im Folgenden noch, auf gewich
tige Teile der Vorlage hinzuweisen, bevor ich auch zu Ihren 
konkreten Äusserungen noch ein paar Bemerkungen ma
che. 
Zum Tempo, das viele von Ihnen kritisiert haben: Das Tem
po, das der Bundesrat vorschlägt, ist dasselbe wie in den 
bisherigen Reformschritten. Die «AP 2011 » ist weder eine 
politische Raserei noch eine Beschleunigung der heutigen 
Reform, sondern wir wollen die Reformschritte im bisherigen 
Rhythmus weiterführen. Auch wenn wir alle aussenpoliti
schen Überlegungen ausklammern, gibt es gute Gründe, 
dieses Reformtempo beizubehalten. Heute erhalten Schwei
zer Landwirte für ihre Produkte rund 3 Milliarden Franken 
mehr als ihre Kollegen in der EU, und auch mit den Direkt
zahlungen werden sie stärker unterstützt. Entsprechend ha
ben wir heute hohe Kosten, vor allem auch im vor- und nach
gelagerten Bereich. Es ist unbestritten, dass entlang der 
ganzen Lebensmittelkette ein Potenzial für Kostensenkun
gen besteht. Angesichts der agrarpolitisch bedingten Mehr
kosten für die Konsumenten, aber auch für die Steuerzahler, 
ist es unsere Pflicht, eine Agrarpolitik zu verfolgen, welche 
diese Potenziale zur Senkung der Kosten konsequent aus
nützt. 
Dies gilt noch in verstärktem Ausmass im Hinblick auf die 
Marktöffnung aufgrund der WTO oder eines allfälligen Agrar
freihandels mit der EU. Diesbezüglich möchte ich korrigie
ren, was einige hier ausgesagt haben: Die Doha-Runde ist 
nicht gescheitert. Die Sistierung wurde Ende November auf
gehoben, und die zuständige Kommission hat ihre Arbeiten 
fortgeführt. Wir wissen nicht, wie schnell diese Runde zum 
Abschluss kommt, aber sie ist nicht gescheitert. Der Druck 
auf unser Landwirtschaftssystem, auf unsere Subventions
und Preispolitik, bleibt seitens der WTO somit bestehen. 
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Sie wissen, dass wir bezüglich Agrarfreihandelsabkommen 
mit der EU in der exploratorischen Phase stehen; der Bun
desrat will seriös alle Auswirkungen eines solchen Schrittes 
prüfen. Im frühesten Fall werden wir im nächsten Jahr über 
ein Mandat entscheiden, ob wir in diese Richtung gehen 
oder nicht. Selbstverständlich werden wir Sie konsultieren. 
Die Äusserungen, die heute sehr positiv dazu zu vernehmen 
waren, bleiben, hoffe ich, dann auch so positiv, wenn Sie die 
Berichte mit allen Konsequenzen auf Ihren Tischen liegen 
haben werden. Bei einem solchen Abkommen wird es Ver
lierer geben. Das ist heute schon klar. Die Frage wird sein, 
ob es eben eine Perspektive für die Ernährungswirtschaft in 
der Schweiz ist, die wir nutzen sollten, und wie wir Konse
quenzen negativer Art abfedern könnten. Begleitmassnah
men würden auch hier einen Einsatz von noch mehr Bun
desmitteln fordern. 
Wenn Sie die AP diskutieren, müssen Sie die Doha-Runde 
im Hinterkopf behalten wie auch die Marktöffnungen durch 
Freihandelsabkommen, die wir mit vielen Staaten abschlies
sen; im Hinterkopf behalten müssen Sie auch die Situation, 
die entsteht, wenn Sie jetzt bremsen oder Umlagerungen 
nicht durchziehen: Wenn Sie weitere Öffnungsschritte be
schliessen, wird das dann umso schmerzvoller für die produ
zierende Landwirtschaft wie auch für einen Teil der Nah
rungsmittelindustrie sein. Es würde wohl bedeuten, mehr 
Geld in die Hand zu nehmen, als wenn man mit einem ge
mässigten Tempo konsequent Reformen weiterführt. Die 
Umlagerung der Marktstützungsmittel in Direktzahlungen ist 
unseres Erachtens ein System, das sich bewährt hat. Es 
wurden Studien der OECD genannt. Man kann sicher dar
über streiten, Herr Maissen, aber unter Ökonomen ist es un
bestritten, dass Marktstützungen verzerrende Wirkungen 
haben, dass die Direktzahlungen vor allem auch für den pro
duzierenden Bauern eine bessere Wirkung erzielen als eine 
künstliche Investition in die Produktion, womit der Staat ihm 
dann noch vorgibt, ob er Kartoffeln, Zuckerrüben oder was 
auch immer anbauen soll. Wenn wir in der Landwirtschaft 
ein Unternehmertum wollen, sollten wir den Bauern auch 
keine Vorgaben machen, was sie produzieren sollen. Dann 
soll vor allem der Konsument bestimmen, was er kaufen will 
und was entsprechend angebaut werden soll. 
Die EU weist - das wurde richtig gesagt - nach wie vor ein 
um 46 Prozent tieferes Preisniveau für die Produzenten
preise und ein um 39 Prozent tieferes Niveau für die Konsu
mentenpreise auf. Die Tendenz ist nicht abnehmend, son
dern zunehmend. 
Herrn Lauri kann ich noch darüber informieren, was in der 
EU passiert: Auch hier wird die Marktstützung abgebaut, 
auch hier geht die Entwicklung hin zu Flächenbeiträgen. 
Dies auf einem wesentlich tieferen Niveau, als wir es in der 
Schweiz aufweisen. Im Bereich der Milch z. 8. werden wir im 
Jahr 2010, wenn Sie den Vorschlägen des Bundesrates fol
gen, von 5 Rappen pro Liter Milch ausgehen, währenddem 
in der EU dann mit 0,5 Rappen pro Liter Milch abgegolten 
wird. Das sind Entwicklungen, die Sie im Kopf haben müs
sen, wenn Sie unsere Agrarpolitik in einer internationalen 
Betrachtung begleiten wollen. 
Ich bin überzeugt: Ohne Umlagerung würde der Druck auf 
die nachgelagerten Branchen reduziert, und auf der Verwer
tungsebene würde man der Erhaltung ineffizienter Struktu
ren Vorschub leisten. Diese sind zu einem grossen Teil für 
die hohen Konsumentenpreise in der Schweiz mitverant
wortlich und stellen im Hinblick auf die angetönten Marktöff
nungen ein Risiko dar; dies ganz besonders eben für die 
produzierende Schweizer Landwirtschaft. Aufseiten der Ver
arbeiter orte ich natürlich auch einen Teil des Widerstandes 
gegen diese Reform. Das ist nicht ganz unverständlich: 
Etwa 500 Millionen Franken Marktstützungsgelder werden 
heute noch direkt an Verwertungs- und Handelsfirmen aus
bezahlt. Nach der «AP 2011 », wie sie Ihnen der Bundesrat 
vorschlägt, wären es nur noch etwa 150 Millionen Franken. 
Ich erinnere daran, dass das Parlament bisher konsequent 
und folgerichtig auf einem Umbau der Marktstützungen in 
Direktzahlungen bestanden hat. Die Produktion ist deswe
gen nicht zurückgegangen. Die Reform als grossangelegtes 
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Extensivierungsprogramm darzustellen ist meines Erach
tens daher verfehlt. Vielmehr wollen wir durch eine Reduk
tion der Preisdifferenz zum Ausland die produzierende Land
wirtschaft stärken; nicht zuletzt eben im Hinblick auf 
Marktöffnungen. 
Schliesslich macht die Umlagerungsstrategie auch aus 
ökologischen Gründen Sinn. Die gemeinwirtschaftlichen 
Leistungen werden mit Direktzahlungen nämlich gezielter 
abgegolten als mit Markteingriffen. Für die Marktstützung 
gibt es keinen ökologischen Leistungsnachweis. Jede Form 
der Marktstützung schafft lntensivierungsanreize. Mit der 
«AP 2011 » wird die Landwirtschaft nicht extensiviert, son
dern die ökologische Effizienz wird gesteigert. 
Wichtig ist mir auch, dass Sie bei der Beratung das Gleich
gewicht dieses Pakets nicht aus den Augen verlieren. Das 
Paket ist austariert zwischen den verschiedenen Betriebs
zweigen, die in der landwirtschaftlichen Produktion zu be
rücksichtigen sind. Bei den Ackerkulturen werden wir mit 
den Schwellenpreissenkungen den Grenzschutz reduzieren, 
und die Verarbeitungsbeiträge wollen wir abschaffen. Die 
Fleischproduktion auf Raufutterbasis leistet ihren Beitrag 
durch die Senkung des Beitrages für Raufutterverzehr von 
900 auf 600 Franken pro Stück Vieh. Der Milchpreis wird in
folge der Grenzöffnung für Käse und des Abbaus der Markt
stützung zwar sinken, auf der anderen Seite führen wir die 
600 Franken RGVE-Beitrag pro Kuh ein, was zu einem Teil 
diese Reduktion wieder kompensiert. 
Dieses ganze System ist ein Mobile, ein austariertes, in sich 
kohärentes Ganzes, und Sie müssen aufpassen, dass Sie 
nachher nicht bestimmte Produktionszweige stärker unter
stützen, sonst gerät dieses Konzept aus dem Gleichgewicht, 
und das wäre in sich für die gesamte Landwirtschaft dann 
problematisch. 
Die Modellrechnungen zeigen, dass sich die Landwirtschaft 
unter den Bedingungen der «AP 2011 » etwas weiter in Rich
tung Milchwirtschaft entwickelt. Das finde ich richtig, weil die 
Milchwirtschaft wie die Fleischwirtschaft diejenigen Bereiche 
sind, wo wir das grösste Chancenpotenzial orten. Es ist 
auch richtig, weil unter unseren Verhältnissen die Milchpro
duktion komparative Kostenvorteile hat und weil hier eben 
Marktchancen bestehen. Das beweisen die Gesuche der 
Produzenten und Verwerter für grössere Mengen. Die offene 
Ackerfläche geht um rund zehn Prozent zurück. Es besteht 
also keine Gefahr, dass mit der «AP 2011 » die Milchproduk
tion verschwindet, im Gegenteil: Sie wird unserer Ansicht 
nach gestärkt. 
Zu den von Ihnen geäusserten Bemerkungen möchte ich 
kurz Felgendes festhalten: Zu Herrn Lauris Kritik am Abbau 
der Marktstützung habe ich bereits gesagt, dass auch die 
EU diese Marktstützungen abbaut. Was die Äusserungen 
von Herrn Schiesser zu den technischen Handelshemmnis
sen und den Zöllen betrifft, stimme ich ihm natürlich zu. Wir 
werden diesen Abbau von technischen Handelshemmnissen 
weiterführen. Beim Abbau von Zöllen liegt das Problem ge
nau bei der WTO. Wir haben im Bereich der Landwirtschaft 
einen Zollschutz, einen Grenzschutz, der unter Beschuss ist. 
Wenn man den abbaut, dann hat das natürlich den entspre
chenden Preisdruck zur Folge. Auch hier bewegen wir uns in 
einem Spannungsfeld. 
Zu Herrn Büttiker und seinen Ausführungen zur Kontingen
tierung der Fleischimporte möchte ich auf den Bericht über 
die Auswirkungen dieser Importkontingentversteigerungen 
beim Fleisch hinweisen - er kennt ihn wahrscheinlich -, den 
der Bundesrat im Juni erstellt hat. Sie wissen auch, dass 
dieser Bericht eigentlich ein positives Zeugnis ist. Er sagt 
aus, dass die Zahl der Zollkontingent-Anteilsinhaber sehr 
unterschiedlich ausgefallen ist. Bei Gitzi- und Pferdefleisch 
sowie bei Rindsbinden war sie relativ stabil, gesunken ist sie 
hingegen bei Rinds- und Schweinefleisch. Man müsste das 
halt sehr sektoriell, differenziert betrachten. Was mir aber 
wichtig ist: Wenn man bei einer differenzierten Betrachtung 
bleiben will, so muss man sagen, dass es neue Teilnehmer 
gibt, die jetzt bei diesen Versteigerungen mitwirken. Die hat
ten wir vorher, unter dem alten System, nicht. Das ist mehr 
Wettbewerb, das ist eigentlich positiv. Ich stelle auch fest, 
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dass zum Beispiel die Schafpreise 2005/06 höher sind als in 
den vergangenen zwei Jahren. Ich habe gerade auch noch 
zum Bereich Geflügel einen interessanten Artikel einer grös
seren Organisation gelesen, wonach man in der Sparte Ge
flügel wieder mehr Gewinn feststellt, und das in markanter 
Grösse. Ich stelle fest, dass irgendwo halt die Befürchtungen 
schon nicht stimmen, wenn ich dann die konkreten Ergeb
nisse der Fleischimporteure sehe - hier ging es konkret um 
die Firma Bell und somit um Coop. 
Volkswirtschaftlich ist diese Versteigerungsaktion für die 
Konsumenten im Moment ein Vorteil. Ich bin mit Ihnen ein
verstanden, dass es für die bisherigen Bezüger von Impor
trenten natürlich ein Verlust an Einkommen war. In dieser Si
tuation ist aber auch darauf hinzuweisen, dass sehr viele 
gewerbliche Metzgereien heute nicht mehr selbst Tiere 
schlachten und ihr Rückgang natürlich zu einem grossen Teil 
auch auf diesen Strukturwandel zurückzuführen ist. 
Zum Votum von Herrn Bürgi und zur Motion betreffend die 
Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems, der ich wirk
lich positiv gegenüberstehe, möchte ich noch anfügen: Wir 
können ja nicht alle vier Jahre mit weiteren Reformschritten 
kommen, ohne dieses System nicht auch mal über einen 
längeren Zeithorizont zu hinterfragen. Gerade die Herausfor
derung des allfälligen Freihandels und der Doha-Runde, 
diese ganze internationale Herausforderung, die wir nicht 
umgehen können, wird uns die Gelegenheit geben, hier eine 
intensive Prüfung zu veranlassen; das werde ich unterstüt
zen. Ich glaube, es ist auch wichtig - wie es auch Herr 
Schweiger gesagt hat-, dass wir sicher nicht bis 2011 damit 
warten, sondern in anderthalb, zwei Jahren mit diesen Ar
beiten beginnen. Ich denke, dass wir im nächsten Jahr auch 
erhebliche Antworten dazu erhalten, was mit der Doha
Runde passiert und ob der Bundesrat und auch das Parla
ment einmal grünes Licht für ein Mandat betreffend den Frei
handel mit der EU geben. Das sind für mich wichtige Para
meter. 
Ich bin einverstanden: Die Bauern haben in den letzten fünf
zehn Jahren regelmässig viele Veränderungen mittragen 
müssen, und es braucht auch Perspektiven und Sicherheit -
da bin ich einverstanden -, weil wir den Beruf des Landwirts 
ja gerade auch für die jungen Menschen attraktiv halten wol
len. 
Ich bin nicht einverstanden, Herr Maissen, mit der Aussage, 
dass es das Ziel des Bundesrates sei, jedes Jahr so viele 
Betriebe abzubauen, dass es irgendwann mal gegen null 
geht. Das wäre eine Unterstellung. Unser Ziel ist es, eine 
Produktion zu ermöglichen und dem Verfassungsauftrag ge
recht zu werden. Wir können aber nicht die Strukturentwick
lung aufhalten. Ich habe auf die generelle Entwicklung der 
Volkswirtschaft hingewiesen. Wenn wir genau hinschauen -
Sie haben die Darstellung, welche Betriebe aufgegeben 
wurden, in Ihrer Botschaft-, stellen wir fest, dass das schon 
eine richtige Entwicklung ist: Rund die Hälfte der Betriebe, 
die aufgeben mussten, waren Kleinstbetriebe mit einer Flä
che von bis zu drei Hektaren: Ich glaube wirklich, dass das 
Betriebe sind, die kaum mehr eine Existenzberechtigung ha
ben und einer Familie per se kein Einkommen bieten kön
nen, das sie überlebensfähig macht. Gerade in den Bergre
gionen haben wir eine Entwicklung, die zu unterstützen ist. 
Wir haben mit abgestuften Beiträgen - in Berücksichtigung 
der Schwerarbeit, die dort geleistet werden muss - gezielt 
einsetzbare Unterstützungsmöglichkeiten, sodass eigentlich 
gerade in den Berg- und Hangregionen die Unterstützung 
des Bundes grosszügig ausfällt, in Anerkennung der 
Leistungen, die dort erbracht werden. 
Den Status quo über die nächste Legislaturperiode beizube
halten wäre nach all diesen Ausführungen ein Rückschritt 
gegenüber der heutigen Situation. Die fortschrittlichen Ak
teure des Nahrungsmittelsektors kennen die Herausforde
rungen, und sie sind bereit, diese anzunehmen. Die Zeit, die 
wir jetzt haben, wollen wir nutzen, um die Kostensenkungs
potenziale entlang der ganzen Wertschöpfungskette auszu
nutzen, um optimale Verwertungen, ohne Marktstützungen, 
zu erreichen, um in der Landwirtschaft, im Handel und in der 
Verarbeitung effizientere Strukturen zu schaffen. Wir wollen 

die Zeit nutzen, um die Chancen der Schweizer Produkte auf 
dem in- wie auf dem ausländischen Markt zu steigern und 
um die Kosten künftiger Marktöffnungen zu senken. 
Mit der «AP 2011 » hat der Bundesrat seine politische Ver
antwortung, in Erfüllung des Verfassungsauftrages und der 
bisherigen Beschlüsse des Parlamentes, wahrgenommen. 
Er agiert, um nicht später - unter wesentlich erhöhtem 
Druck - reagieren zu müssen. 
Ich empfehle Ihnen daher, auf diese Vorlage einzutreten und 
die Stossrichtung des Bundesrates und Ihrer vorberatenden 
Kommission zu unterstützen. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L 'entree en matiere est decidee sans opposition 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Loi federale sur l'agriculture 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, eh. 1 introduction 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 2 Abs. 1 Bst. bbis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 2 al. 1 let. bbis 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: In Artikel 2 
wird mit dem Einschub von Buchstabe bbis in Absatz 1 die 
Grundlage dafür geschaffen, die nachhaltige Nutzung natür
licher Ressourcen im Bereich der Landwirtschaft unterstüt
zen zu können. 

Angenommen - Adopte 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Reimann 
Abs. 1 Bst. d 
d. die auf Verordnungsstufe abschliessend aufgelisteten pa
ralandwirtschaftlichen Tätigkeiten. 

Art. 3 
Proposition de Ja commission 
Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Reimann 
Al. 1 let. d 
d. les activites para-agricoles, qui sont enumerees de ma
niere exhaustive au niveau de l'ordonnance. 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Artikel 3 re
gelt Begriff und Geltungsbereich des Landwirtschaftsgeset
zes. In diesem Zusammenhang hat die Kommission eine ge
forderte Ausweitung des Geltungsbereiches auf paraland
wirtschaftliche Tätigkeiten diskutiert. Dazu gehören touristi
sche Angebote wie etwa Schlafen im Stroh oder andere mit 
der Landwirtschaft einhergehende Möglichkeiten zur Er
schliessung zusätzlicher Einnahmequellen. Diese paraland-

Bulletin officiel de !'Assemblee federale 



19. Dezember 2006 1191 Ständerat 06.038 

wirtschaftlichen Tätigkeiten haben sich seit Beginn der 
Agrarreform sukzessive zu einer wichtigen Einnahmenquelle 
für viele Landwirtschaftsbetriebe entwickelt. Gleichzeitig 
wurde in Anträgen einerseits die Gleichstellung von para
landwirtschaftlichen Tätigkeiten mit übrigen Betriebszweigen 
der Landwirtschaft sowie andererseits eine Regelung in Arti
kel 24 des Raumplanungsgesetzes verlangt. 
Nach allen Güterabwägungen sieht die Kommission aller
dings davon ab, den Begriff der Paralandwirtschaft ins Land
wirtschaftsgesetz aufzunehmen. Ausschlaggebend waren 
namentlich Befürchtungen, dass es durch Bautätigkeiten 
ausserhalb der Bauzone oder durch den landwirtschaftli
chen Anspruch auf Direktzahlungen - das löst nämlich die 
Verankerung in Artikel 3 eben aus - zu Wettbewerbsverzer
rungen kommen könnte. Investitionshilfen für solche Tätig
keiten können bereits nach geltendem Recht ausgerichtet 
werden. Derartige Investitionshilfen stützen sich auf Arti
kel 106 des Landwirtschaftsgesetzes, wobei der landwirt
schaftliche Betrieb einen Mindestumfang aufweisen muss. 
Das, was man in der heutigen Praxis als derartige paraland
wirtschaftliche Tätigkeiten auslegt - eben Schlafen im Stroh, 
Ferien auf dem Bauernhof, Führen einer Besenbeiz usw. -, 
wird im Raumplanungsgesetz als landwirtschaftsnahes Ge
werbe in der Landwirtschaftszone im Sinne einer Ausnahme 
genehmigt. Würden diese Tätigkeiten künftig als landwirt
schaftliche deklariert, hätte das zur Auswirkung, dass sie im 
Raumplanungsgesetz nicht mehr als Ausnahme vorkommen 
würden. Das war der Grund, warum wir in der Kommission 
gesagt haben: Wir wollen das nicht hier lösen, es läuft in die
ser Beziehung ja auch noch eine Revision des Raumpla
nungsgesetzes; dort ist diese Problematik in extenso disku
tiert worden. Man sagt von der Tendenz her: Agrotourismus 
Ja, aber bei der Landmaschinenwerkstatt, die das konkur
renzierende Gewerbe in der Bauzone, also auf teurerem Bo
den, bauen muss, sagt man Nein. 
Fazit: Wer den Begriff der Paralandwirtschaft hier aufneh
men will, muss einfach wissen, dass damit der Anspruch auf 
Direktzahlungen entsteht. Das wollte die Kommission nicht. 
Ein identischer Antrag, wie ihn jetzt Herr Kollege Reimann 
stellt, ist darum nach gewalteter Diskussion zurückgezogen 
worden. 

Reimann Maximilian (V, AG): Ich danke dem Kommissions
sprecher, dass er zu meinem Antrag bereits Stellung ge
nommen hat, bevor er dessen Begründung gehört hat. 
Nichtsdestotrotz werde ich ihn jetzt begründen. 
Ich meine einfach, wenn wir unseren Bauernstand bzw. das, 
was von ihm noch übriggeblieben ist, in seiner Substanz er
halten und von Bundesseite unterstützen wollen, dann 
braucht es eben nicht nur finanzielle Mittel. Es braucht vor 
allem auch klare Rahmenbedingungen, was Landwirtschaft 
ist, was sie tun darf und was sie lassen muss. Dabei ist es 
mit der Produktion von landwirtschaftlichen Produkten, der 
Tierhaltung und der Flächenbewirtschaftung, wie hier in den 
Buchstaben a bis c aufgelistet ist, allein nicht mehr getan. Es 
braucht eine Ergänzung in Richtung paralandwirtschaftliche 
Tätigkeiten. Dieser Grundsatz sollte meines Erachtens nicht 
allein der Legiferierung im Raumplanungsgesetz überlassen 
werden, sondern er muss auch in der Spezialgesetzgebung, 
im Landwirtschaftsgesetz selber, verankert werden, hier neu 
als Buchstabe d eingeführt. 
Nun ist mir klar, Herr Kommissionspräsident, dass wir natür
lich nicht die Büchse der Pandora offnen können, denn in 
der Paralandwirtschaft liegt ein signifikantes Wertschöp
fungspotenzial, um das sich eben auch andere Marktteilneh
mer bewerben. Deshalb muss gebührend auf das ange
stammte Gewerbe und auf die Erbringer angestammter 
Dienstleistungen Rücksicht genommen werden. Aber der 
Paralandwirtschaft kommt aus der Sicht der Einkommens
verbesserung für den Bauernstand nun einmal je länger, je 
mehr Bedeutung zu, und folglich sollte auch ihre rechtliche 
Basis aufgewertet und in diesem Gesetz hier verankert wer
den. 
Mein Antrag zielt entsprechend darauf ab, den Begriff der 
paralandwirtschaftlichen Tätigkeit als Grundsatz hier formell 
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im Landwirtschaftsgesetz zu verankern. Was dann letztlich 
an solchen Tätigkeiten zugelassen werden soll, das, meine 
ich, kann getrost auf Verordnungsstufe geregelt werden. Das 
soll in die Kompetenz des Bundesrates gelegt werden, der 
im Einvernehmen mit dem Bauernverband, mit dem Gewer
beverband oder allenfalls mit anderen KMU-Vertretungen 
und auch mit den Kantonen dann zweifellos eine sinnvolle 
Auswahl an paralandwirtschaftlichen Tätigkeiten treffen und 
definieren wird. Davon bin ich überzeugt, das wird gelingen; 
und auf Verordnungsstufe kann diese Liste auch relativ 
schnell modifiziert werden, wenn es die Umstände verlan
gen. 
Der Bauernstand selber hat bekanntlich vier spezifische Ka
tegorien geortet, wo paralandwirtschaftliche Aktivitäten der 
Landwirtschaft offenstehen sollen: erstens unmittelbare 
landwirtschaftliche Dienstleistungen wie Lohnarbeiten, Han
del mit Futter, Vieh usw.; zweitens Umweltdienste wie Bio
massenverwertung, Feldrandkompostierung oder Waldpfle
ge usw.; drittens Aktivitäten, die dann wahrscheinlich am 
meisten umstritten sein werden, Aktivitäten nämlich im Be
reich von Tourismus, Gastronomie und Freizeit; und viertens 
Dienstleistungen im Sozial- und Bildungsbereich wie etwa 
Kindergarten auf dem Bauernhof, Jugend-, Alten- oder Be
hindertenbetreuung. 
Man ersieht aus dieser Auflistung, dass da natürlich Kon
flikte mit nichtlandwirtschaftlichen, anderen Marktteilneh
mern vorprogrammiert sind, aber diese lassen sich, guter 
Wille und eine tüchtige Bundesrätin - die wir ja haben - vor
ausgesetzt, auf Verordnungsstufe zweifellos lösen. Der 
Landwirtschaft können auf dieser Basis effektiv verbesserte 
Rahmenbedingungen geboten werden; sie ist darauf auch 
unbedingt angewiesen. Vor allem aber sollen die Landwir
te - bevor es zu spät ist - wissen, wo und in welchen para
landwirtschaftlichen Sektoren sie überhaupt investieren dür
fen und sollen. 
Deshalb bitte ich Sie: Stimmen Sie diesem Antrag zu. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich muss Sie bitten, diesen An
trag abzulehnen, trotz Sympathie für den aargauischen 
Ständerat Maximilian Reimann. Wie der Kommissionspräsi
dent erklärt hat, wurde ein analoger Artikel in der WAK inten
siv diskutiert, und man ist zum Schluss gekommen, es sei 
wirklich ein «no go». Zum einen ist der Begriff der paraland
wirtschaftlichen Tätigkeit, Sie haben selber darauf hingewie
sen, nicht definiert; es ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. 
Ihn mit dem Gewerbe zu einer klaren Definition zu führen, ist 
ein schwieriges Unterfangen. Die Tätigkeiten, die Sie aufge
zählt haben, sind heute zum grössten Teil möglich, gestützt 
auf das Raumplanungsrecht, bei dem wir eine jahrzehnte
lange Praxis haben, auch ausserhalb des Baugebietes, und 
bei dem das Parlament im Rahmen der Teilrevision ja so
eben einen Kompromiss ausgehandelt hat. Bei diesem Kom
promiss ging es ja genau darum, eine Abgrenzung zu fin
den: Wo lässt man ausserhalb des Baugebietes gewerbliche 
Aktivitäten zu, wo wäre es eine Diskriminierung des eigentli
chen Gewerbes, und wo ist es wegen dem Schutz des Kul
turlandes nicht wünschenswert? Mit diesem Antrag bringen 
Sie diesen Kompromiss doch aus dem Gleichgewicht. Des
halb warne ich davor. 
Die raumplanerischen Anliegen - was soll man ausserhalb 
des Baugebietes alles tun können - werden Ihnen im Rah
men einer Gesamtrevision nochmals vorgelegt werden. Dort 
sollte man dieses Problem nochmals diskutieren, aber nicht 
hier beim Landwirtschaftsgesetz. Bei Artikel 3, der Kommis
sionspräsident hat darauf hingewiesen, ist es dann eben so: 
Wenn Sie das hier verankern, führt es zu einem Anspruch 
auf Direktzahlungen. Ich gehe nicht davon aus, dass das 
Ihre eigentliche Absicht ist. Ausserdem sind wir überzeugt, 
dass im Bodenrecht mit dieser Verankerung wieder mehr 
Betriebe als landwirtschaftliches Gewerbe anerkannt wür
den. Das würde unsere Pläne zur Erhöhung der Gewerbe
grenze wieder neutralisieren. Es gibt Abgrenzungsprobleme, 
deshalb meinen wir, es verschärfe eben einfach die Un
gleichbehandlung des Gewerbes. Das kann man aus unse
rer Sicht nicht verantworten. 
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Deshalb empfehle ich Ihnen, den Antrag zurückzuziehen. 
Andernfalls müsste ich den Ständerat dazu ermuntern, ihn 
abzulehnen. 

Präsident (Brändli Christoffel, erster Vizepräsident): Wie rea
giert Herr Reimann auf die aargauische Empfehlung? (Hei
terkeit) 

Reimann Maximilian (V, AG): Er nimmt die Empfehlung an. 
Aber ich bin froh, dass wir darüber diskutiert haben, Frau 
Bundesrätin, und dass wir jetzt in den Materialien stehen ha
ben, dass dieses Problem auch ein solches ist und dass es 
im Raumplanungsgesetz gelöst werden soll. Ich möchte 
diese Lösung hier nicht mit einem formellen Nein belasten 
und ziehe den Antrag deshalb nolens volens zurück. 

Präsident (Brändli Christoffel, erster Vizepräsident): Der An
trag Reimann ist zurückgezogen worden. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte se/on /a proposition de /a commission 

Art. 9 Abs. 1-3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 9 al. 1-3 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Die Unter
stützung von Selbsthilfemassnahmen gemäss Artikel 9 ist 
unbestritten. Nichtmitglieder einer Selbsthilfeorganisation 
können unter bestimmten Umständen zur Leistung von Bei
trägen verpflichtet werden. Wir hoffen allerdings nicht, dass 
diese für die Finanzierung der Verwaltung der Selbsthilfeor
ganisationen herangezogen werden. Das ist die Neuerung. 

Maissen Theo (C, GR): Herr Kollege Schiesser hat ja beim 
Eintreten in einer vorauseilenden Beurteilung gesagt, dass 
man bei der letzten Revision des Landwirtschaftsgesetzes 
zu grosse Befürchtungen betreffend die Milchkontingentie
rung hatte und das nun alles auf bestem Wege sei. Es ist al
lerdings zu bedenken, dass die Milchkontingentierung ge
mäss der jetzigen Gesetzgebung noch bis zum 30. April 
2009 Gültigkeit hat. Die ganze Phase der Umstellung ist also 
noch nicht abgeschlossen und eine Beurteilung so deshalb 
noch nicht möglich. 
Nun, Artikel 9, mit dem sich die Kommission offenbar nicht 
so intensiv auseinandergesetzt hat, hat es in sich. Mit der 
vorgesehenen Änderung von Artikel 9 wird der Erlass von 
bundesrätlichen Vorschriften zur Anpassung der Produktion 
und des Angebotes an die Erfordernisse des Marktes bzw. 
zur Stabilisierung der Angebotsmenge im Rahmen der Auf
nahmefähigkeit des Marktes explizit auf den Fall ausseror
dentlicher Entwicklungen beschränkt, die nicht durch struk
turelle Probleme bedingt sind. Hier stellt sich für mich die 
Frage, ob das ausreichend ist oder ob im Gesetz nicht etwas 
griffigere und positiver formulierte Bestimmungen zu den 
Eingriffen des Bundesrates aufzunehmen wären. Diese of
fene Frage kann nach meinem Dafürhalten erhebliche, heute 
nicht absehbare Konsequenzen zur Folge haben. 
Ich wäre deshalb froh, wenn sich der Bundesrat im Hinblick 
auf die Beratung im Nationalrat doch noch mit der Interpreta
tion von Artikel 9 Absatz 3 beschäftigten würde, in Bezug auf 
den Ausstieg aus der Milchkontingentierung. Für mich ste
hen folgende Fragen hier im Vordergrund: Ist die gesetzliche 

· Grundlage so ausreichend, um zu verhindern, dass die 
Milchmenge in den ersten Jahren nach der Aufhebung der 
Milchkontingentierung unkontrolliert ausgeweitet wird? Müs
sen mit dieser Regelung keine wettbewerbsrechtlichen Ein
schränkungen durch Massnahmen der Branche erwartet 
werden? Wäre der Bundesrat bereit, eine Branchenregelung 
für eine marktgerechte Milchmenge, welche beispielsweise 
von mindestens drei Vierteln der Milchproduzenten und der 

Milchverarbeiter beschlossen wird, mit entsprechenden Vor
gaben auch für die übrigen Akteure zu unterstützen? 
Schliesslich ist für mich die Frage: Könnte es der Bundesrat 
andernfalls verantworten, dass der Milchmarkt infolge der 
Aufhebung der Milchkontingentierung und der Dynamik des 
freien Marktes in einer ersten Phase völlig aus dem Gleich
gewicht geriete und die Produzenten wie auch die Verarbei
ter massive wirtschaftliche Einbussen in Kauf nehmen müs
sten? 
Es wäre wertvoll, wenn man sich mit diesen Fragen, die mei
nes Erachtens offen sind, im Hinblick auf die Beratungen im 
Nationalrat noch auseinandersetzen könnte, wenn man al
lenfalls Antworten hätte und gegebenenfalls auch noch Än
derungen in diesem Artikel vorsehen würde. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ein Antrag liegt nicht vor. Des
halb halte ich natürlich einmal an der grundsätzlichen Ver
sion des Bundesrates fest. Falls dann im Nationalrat diese 
Debatte nochmals geführt wird, können wir das tun. Über die 
Folgen der Aufhebung der Milchkontingentierung wurde in 
der WAK einlässlich gesprochen. Gerade Artikel 9 ist ja als 
Kann-Formulierung so festgehalten, dass eine rechtliche Ba
sis gegeben wäre, die es dem Bundesrat ermöglichte, bei 
kurzfristigen situativen Problemen am Milchmarkt einzu
schreiten; es ist eine Funktion. Wir haben in der Botschaft ja 
auch beschrieben, dass es damit aber wirklich darum geht, 
nicht dauerhafte Marktverfälschungen, sondern kurzfristig 
auftretende Marktstörungen zu bekämpfen. Falls das nach 
2009 bei der Kontingentierungsaufhebung der Fall wäre, 
wäre es somit eine rechtliche Grundlage für Massnahmen 
des Bundesrates. 

Angenommen - Adopte 

Art. 15 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
. ... kann namentlich für Betriebe .... 

Antrag Bonhöte 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.15 al. 2 
Proposition de /a commission 
.... derogations notamment a des exploitations .... 

Proposition Bonhöte 
Adherer au projet du Conseil federal 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Hier muss im 
Gesetz präzisiert werden, dass der Grundsatz der Gesamt
betrieblichkeit ausdrücklich nur für den biologischen Land
bau gilt und nicht für andere Kennzeichnungsregelungen, 
also z. B. die Geflügelkennzeichnung. Der Bundesrat schlägt 
deshalb vor, Artikel 15 Absatz 2 zu ändern, um dessen 
rechtliche Tragweite auf den biologischen Landbau zu be
schränken. Er hält dabei am Prinzip der Gesamtbetrieblich
keit grundsätzlich fest. Dies ist für eine Mehrheit der konsul
tierten Kreise und auch der Kantone ein unverzichtbarer 
Grundwert des biologischen Landbaus. Allerdings stossen 
gewisse Ausnahmen von der Gesamtbetrieblichkeit auch im 
biologischen Landbau auf Akzeptanz. Dabei handelt es sich 
namentlich um die Entkoppelung von Obst- und Weinbau 
vom übrigen Betrieb. Darum schlägt der Bundesrat vor, dass 
für Betriebe mit Dauerkulturen Ausnahmen möglich sein sol
len, dies unter der klaren Bedingung, dass weder die Integri
tät der biologischen Wirtschaftsweise noch deren Kontrollier
barkeit beeinträchtigt werden. 
Dem hat sich die Kommission angeschlossen, nachdem 
auch vonseiten des BWL klargestellt wurde, dass die Not
wendigkeit zur Anpassung dieser Bestimmung aus der Vor
schrift für Biobetriebe abgeleitet worden ist. Es gehe viel
mehr darum, die gleichen Bestimmungen für die verschie
denen Tierhaltungssysteme anzuwenden. Konkret betrifft 
sie die Deklaration der Haltungsformen für Geflügel, welche 
die Schweiz mit der EU im Agrarabkommen vereinbart hat, 
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um gleichlautende Bestimmungen auch in der Schweiz ein
zuführen. Für Biobetriebe gibt es demnach bereits heute 
Ausnahmen. Das BWL hat die Absicht, diese Ausnahmepra
xis wie bis anhin weiterzuführen. Ausnahmen werden bei
spielsweise im Wein- und Obstbau gewährt, weil diese Be
reiche klar separiert bewirtschaftet werden können. 
Von der EU hat die Schweiz Äquivalenz in allen Bereichen 
verlangt, sodass die EU in einigen Jahren auf demselben 
Stand sein wird wie die Schweiz. Aus diesen Gründen ist der 
Kommission kein Antrag auf Ablehnung dieser Bestimmung 
gestellt worden. Aber nun sehen Sie ja, dass wir den Ein
schub «namentlich» noch eingeführt haben, und das ist ja 
das, was Herr Bonhöte in seinem Antrag begründen wird. 
Die Kommission hat damit einfach ihren Willen kundgetan, 
unseren Biolandwirten gleich lange Spiesse zu verschaffen 
wie ihren Konkurrenten aus der benachbarten EU. Wir kön
nen nicht nur dauernd über mangelnde preisliche Konkur
renzfähigkeit klagen und gleichzeitig an allen unseren einen
genden gesetzlichen Auflagen festhalten; das gilt natürlich 
nicht nur, aber auch für den Biolandbau. 
Auf Maximalforderungen namentlich aus der Westschweiz, 
die Möglichkeit des parzellenweisen Biolandbaus zu schaf
fen, sind freilich weder der Bundesrat noch die Kommission 
eingegangen. Die jetzt zur Debatte stehende Formulierung 
stellt einfach den notwendigen Spielraum für eine vernünf
tige Auslegung des Begriffs der Gesamtbetrieblichkeit si
cher. 
Ich behalte mir vor, allenfalls nach der Begründung von 
Herrn Bonhöte noch einmal Stellung zu beziehen. 

Bonhöte Pierre (S, NE): La production biologique est une 
des filieres les plus interessantes pour notre agriculture, une 
filiere porteuse de valeur ajoutee et certainement encore 
porteuse d'un important potentiel de croissance. Son avenir 
repose sur des exigences elevees et egalement avant tout 
sur sa credibilite et sur la confiance du consommateur. Le 
principe de globalite, c'est-a-dire celui qui veut que le res
pect des exigences de l'agriculture biologique ait lieu dans 
taute l'exploitation, fait partie des exigences elevees qui sont 
necessaires afin de donner confiance au consommateur. 
Celui-ci doit effectivement pouvoir identifier clairement les 
exploitations biologiques; il doit pouvoir meme s'identifier a 
elles. 
Pour eviter de repandre le doute, un doute qui pourrait etre 
fatal a la filiere de l'agriculture biologique, il taut que les ex
ceptions au principe de globalite soient precisement decrites 
dans la loi. Le projet du Conseil federal pour l'article 15 res
pecte cette condition, puisque la seule exception prevue l'est 
pour les cultures perennes pour lesquelles on peut effective
ment admettre que l'on n'applique pas les memes conditions 
que pour les cultures annuelles qui sont entreprises dans la 
meme exploitation. 
Cette precision represente un progres par rapport au droit 
en vigueur du point de vue de l'exactitude puisque le droit 
existant prevoit que des derogations sont possibles a titre 
exceptionnel. II est des lors regrettable que la commission 
ait opte pour une formulation vague, un libelle qui laisse la 
porte ouverte a des exceptions de nature indefinie, ce qui re
presente une menace pour la confiance dans la filiere de 
l'agriculture biologique. La mise en oeuvre de ces excep
tions risque en plus de conduire a une reglementation com
plexe de maniere a eviter les melanges entre produits biolo
giques et non biologiques. 
Alors, ne tuons pas la poule aux oeufs d'or en laissant le re
nard de l'imprecision s'introduire dans la loi. II en va de la 
competitivite de la Suisse et de son agriculture, en particu
lier sur le marche international, avec une filiere biologique 
qui doit repondre aux plus hautes exigences de qualite. 
Je vous demande donc, dans l'interet de cette agriculture 
biologique, d'en rester a la formulation restrictive des excep
tions proposee par le Conseil federal. C'est une formulation 
qui est garante de ce que la qualite suisse raste synonyme 
de notre agriculture biologique. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Schwaller Urs (C, FR): Nach meinen Informationen besteht 
heute in der Biolandwirtschaft das Prinzip der Gesamtbe
trieblichkeit. Entweder betreibt der gesamte Betrieb Bioland
wirtschaft, oder er tut es eben nicht. Eine Ausnahme von 
diesem Grundsatz wird offenbar nur für die Dauerkulturen 
Obst und Wein gemacht, die nach biologischen Anbauvor
schriften geführt werden können, während dies für den Rest 
des Betriebes nicht gilt. 
Wenn ich nun die Vorlage richtig interpretiere, will man in
skünftig auch den umgekehrten Fall zulassen; zudem würde 
es nach dem Vorschlag unserer Kommission mit der Einfü
gung des Wortes «namentlich» ermöglicht, noch mehr Un
terteilungen und Ausnahmen auf ein und demselben Betrieb 
vorzusehen. Mit anderen Worten: Es scheint möglich zu 
sein, die Weizenfelder im Osten des Betriebes nach biologi
schen Grundsätzen anzubauen, während dies für die Wei
zenfelder im Westen des gleichen Betriebes dann nicht gel
ten würde. Das kann es ja wohl nicht sein, und ein klärendes 
Wort des Kommissionspräsidenten und/oder vor allem auch 
der Bundesrätin tut not. Mit einer Durchmischung von Bio
und Nichtbioteilen auf ein und demselben Landwirtschafts
betrieb wird ohne Not mit der Glaubwürdigkeit der nach bio
logischen Grundsätzen hergestellten Produkte und damit 
auch letztlich mit dem Vertrauen der Konsumenten gespielt. 
Dieses Vertrauen und auch die Kontrollen - wir haben das 
während Jahren gesehen - sind ganz sicher besser und ein
facher, wenn der Gesamtbetrieb auf die biologische Produk
tion ausgerichtet ist oder, wenn wie heute, blass für Dauer
kulturen Ausnahmen bestehen. Eine weitere Aufweichung 
scheint mir fehl am Platz zu sein. Man ist der biologischen 
Produktionsweise ganz oder nicht verpflichtet. Nur ein bis
schen Bio überzeugt mich nicht. 
Ich danke für ein klärendes Wort und werde mich falls not
wendig dem Antrag Bonhöte anschliessen, der uns minde
stens wieder etwas näher an die heutige Wirklichkeit bringt. 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Es wird ja vom 
Sprecher ein klärendes Wort gewünscht. Ich bin sehr froh 
über die Äusserungen von Herrn Schwaller. Es gibt offenbar 
Auslegungsprobleme. 
Ich glaube, eine Klarstellung ist hier ganz wichtig. Sowohl 
auf internationaler Ebene als auch auf nationaler Ebene -
Bioswiss, M-Bio usw. - steht fest, dass innerhalb derselben 
Fruchtfolge konventionelle und biologische Kulturen nicht 
aufeinanderfolgen können. Die Umsetzung dieser Vor
schläge würde der Glaubwürdigkeit und der internationalen 
Äquivalenz unserer Gesetzgebung schweren Schaden zufü
gen. Nun sollten wir auf der anderen Seite - es geht ja 
darum, für die Landwirtschaft positive Weichenstellungen 
vorzunehmen - den Spielraum etwas erweitern, ohne bei 
der Qualität nachzulassen. Wir müssen die Realität sehen. 
Pro Jahr gehen in diesem Land 1000 bis 1500 Betriebe ein. 
Der Wahrscheinlichkeit nach können das herkömmliche Be
triebe sein, es können aber auch solche sein, die nach biolo
gischen Grundsätzen bewirtschaftet werden. Nun sollte 
doch ein Bauer neben seiner Viehwirtschaft oder seinem 
Rebbau, die er nach IP-Grundsätzen führt, mit seiner Fami
lie beispielsweise einen verwaisten Biobetrieb mit Mutter
kuhhaltung übernehmen können. Was spricht denn dage
gen, dass der Sohn oder die Frau sich schwergewichtig um 
diesen zweiten Biobetrieb kümmert? Wir müssen sehen: Mit 
dieser Flexibilität stellen wir einfach sicher, dass die Bewirt
schaftung so gemacht wird. Andernfalls würde man diesen 
Bauern ja zwingen, den übernommenen Betrieb von Bio 
wieder zum Herkömmlichen zurückzuführen oder seinen al
ten Betrieb auf Bio umzustellen, was manchmal nicht mög
lich ist. 
Fest steht: Der Biobauer mit seinem in der Gesamtheit biolo
gischen Betrieb musste ja bis zu seinem Ausscheiden stets 
den Nachweis erbringen, dass ihm sein Freund in der Nach
barschaft mit einem herkömmlichen Acker- und Futterbau
betrieb nicht gelegentlich mit Produktionsmitteln unter die 
Arme griff. Dieses Problem haben wir heute schon. Aber of
fenbar gelingt es heute, in den Schweizer Verhältnissen, die 
überschaubar sind, und mit einem hohen Mass an Selbst-
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kontrolle, das glaubwürdig zu tun; entscheidend ist, dass der 
Biobauer die Stoffflüsse einwandfrei nachweisen kann. Das 
muss er jetzt schon. 
Einen Biobauern aus meiner Nachbargemeinde haben sie 
früher immer hochgenommen und haben ihm gesagt: Du 
profitierst, wenn die links und rechts spritzen, dann bekommt 
dein Feld auch genügend mit ab. Das ist heute je länger, je 
weniger so, denn die Biobetriebe sind im Kommen - und das 
sollten wir auch fördern. Ich heisse das absolut gut und 
stehe zu strengsten Kontrollen. 
Vielleicht könnte die Frau Bundesrätin noch auf die Entwick
lung in der EU hinweisen. Dann sieht man, dass man wirk
lich kein Risiko eingeht. Die Glaubwürdigkeit steht und fällt 
mit den Kontrollen und dem Nachweis des Warenflusses. 
Bis jetzt haben wir unseren Behörden vertraut, und ich ver
traue unseren Vollzugsbehörden auch weiterhin. Aber geben 
Sie doch unserer Landwirtschaft dieses bisschen Flexibilität! 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Es ist tatsächlich ein sehr wich
tiger Artikel, und der Bundesrat wie auch die Kommission 
wollen an diesem Prinzip der Gesamtbetrieblichkeit unbe
dingt festhalten. Auch die Vernehmlassung hat klar gezeigt, 
dass die Mehrheit der konsultierten Kreise und auch der 
Kantone dieses Prinzip als unverzichtbaren Grundwert des 
Biolandbaus erachtet, das gerade auch zu dessen Glaub
würdigkeit beiträgt. Das hat auch Herr Bonhöte klar gesagt, 
und daran wollen wir festhalten. Diese Einschätzung teilen 
wir absolut. 
Im Entwurf des Bundesrates sind bereits heute mit der For
mulierung, wie Sie sie zu Recht erwähnt haben, diese Aus
nahmen für die Dauerkulturen, das wären der Obst- und der 
Weinbau, gegeben. Das gilt natürlich auch reziprok. Da ha
ben wir keine Problematik. 
Was jetzt diese leicht modifizierte Interpretation der Kom
mission angeht, so kann ich mich dem anschliessen, aller
dings unter der Bedingung, dass geklärt wird, wie das zu in
terpretieren ist. Herr Germann hat es schon angetönt: Es ist 
ganz wichtig für die Glaubwürdigkeit des Biolandbaus, dass 
Ausnahmen nur für selbstständige Betriebseinheiten zuläs
sig wären, und das mit einem unabhängigen und räumlich 
getrennten Warenfluss. Diese klare räumliche Trennung 
wäre aus unserer Sicht unabdingbar. Weiter könnten inner
halb eines nichtbiologisch geführten Betriebs nicht einzelne 
Ackerkulturen biologisch angebaut werden. Auf der gleichen 
Parzelle darf die Produktionsweise auch nicht von Jahr zu 
Jahr ändern. Das wären Voraussetzungen, an denen wir 
festhalten würden. Es lässt sich so interpretieren, auch unter 
Hinzufügung des «namentlich». Aber ich sage das so auch 
für die Materialien, denn wenn das anders interpretiert wür
de, könnten wir der Version der Kommission nicht zustim
men. Räumliche Trennung, klare, auch parzellenmässig 
mehrjährige Produktionsweise und nur selbstständige Be
triebseinheiten mit räumlich getrennten Warenflüssen: Wenn 
man es so interpretiert, könnte man auch der Kommission 
zustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 21 Stimmen 
Für den Antrag Bonhöte .... 13 Stimmen 

Art. 16b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 20 
Antrag der Kommission 
Abs. 2, 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 7 
Die Zollansätze dürfen keine Industrieschutzelemente ent
halten. 

Art. 20 
Proposition de Ja commission 
Al. 2, 4 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 7 
Les taux des droits de douane ne doivent pas contenir d'ele
ments de protection industrielle. 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: In den Ab
sätzen 2 und 4 wird die Terminologie des neuen Zollgeset
zes übernommen, das ist unbestritten. In Absatz 7 hat die 
Kommission das Anliegen festgelegt, dass Zollansätze keine 
Industrieschutzelemente enthalten dürfen. Bei der ganzen 
Problematik um den Zollschutz handelt es sich um ein äus
serst komplexes Gebilde. Im Rahmen der WTO hat man seit 
den Neunzigerjahren Industriezölle konsequent abgebaut. 
Die Schweiz hat nach wie vor Industriezölle im Umfang von 
drei bis vier Prozent, allerdings - das sei hier auch deutlich 
gesagt - nicht nur im Agrarbereich. Der Bundesrat hat dar
gelegt, wie er Industrieschutzzölle stufenweise weiter ab
bauen will, hier im Bereich der Futtermittel; das können wir 
der Seite 6428 der Botschaft entnehmen. Nach längerer Dis
kussion um die Zollschutzelemente fand dieser Passus in 
Artikel 7 eben im Einverständnis mit dem Bundesrat letztlich 
Aufnahme in unsere Fassung. 

Angenommen - Adopte 

Art. 22 Abs. 2 Bst. e 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 22 al. 2 let. e 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 22a 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art. 22a 
Proposition de Ja commission 
Bitter 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Artikel 22a 
bildet die Grundlage, um auch das Teilzollkontingent Kartof
feln, inklusive Saatkartoffeln, in einer wettbewerbsgerechten 
Art zu verteilen. Das Versteigerungsverfahren hat sich für 
die Verteilung des Teilzollkontingents Kartoffelprodukte nach 
Ansicht des Bundesrates seit 1999 bewährt. Das neue Ver
teilungssystem soll in zwei Etappen eingeführt werden: Für 
die Kontingentsperiode 2008 wird das Teilzollkontingent je 
hälftig nach bisherigem Recht und per Versteigerung zuge
teilt, und ab der Kontingentsperiode 2009 sollte es nach dem 
Y,Villen des Bundesrates vollständig versteigert werden. Der 
Ubergang zum neuen System soll in der Agrareinfuhr- und in 
der Kartoffelverordnung konkretisiert werden. 
Der Bundesrat sieht vor, die Teilzollkontingente nach dem 
Gebotspreisverfahren zu verteilen. Die Versteigerung könnte 
zeitlich verschoben in Tranchen durchgeführt werden, um 
die Bedürfnisse der Importeure zu berücksichtigen. Es wäre 
dabei weiterhin möglich, die Einfuhr nach Anhörung interes
sierter Kreise zeitlich gestaffelt freizugeben. 
Trotzdem schlägt Ihnen die Kommission vor, Artikel 22a in 
der Fassung des Bundesrates zu streichen. Konkret heisst 
das, dass wir die angestrebte ab 2009 vollumfängliche Ver
steigerung des Zollkontingents von Kartoffeln, inklusive 
Saatkartoffeln und Kartoffelprodukte, ablehnen. Der Grund: 
Die Kommission befürchtet, dass die Versteigerungserlöse, 
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die der Bundeskasse zufliessen, mindestens zu einem Teil 
auf die Konsumenten überwälzt würden. In der Kommission 
wurde mit 7 zu 5 Stimmen ein Streichungsantrag gutgeheis
sen. Auslöser waren die negativen Erfahrungen, von denen 
Produzenten und Handel bei der Versteigerung der Fleisch
importe sprechen. Sie haben das heute Morgen eindrücklich 
vor Augen geführt bekommen. Beim Fleisch hat das BLW ei
ne Rente von 300 Millionen Franken pro Jahr berechnet. 
Nach zwei Jahren Versteigerung werden diese Berechnun
gen durch den Versteigerungserlös bestätigt. Etwa die Hälfte 
der Rente fliesst als Versteigerungserlös in die Bundeskas
se. 
Die Kommission ist der Überzeugung, dass der Bundesrat 
mit dem heutigen System das flexiblere Instrument in der 
Hand hat, um die Importschleusen bei Bedarf mehr oder 
weniger zu öffnen. Zudem will die Kommission - auch je
ne sieben Mitglieder übrigens, die der Streichung zuge
stimmt haben - ihren Entscheid nicht so verstanden haben, 
dass der Bundesrat künftig keine Versteigerungen mehr 
veranlassen könnte. Mit einer Streichung von Artikel 22a 
bliebe es schlicht und einfach bei der bisherigen Kompetenz
ordnung, und die Flexibilität für den Bundesrat bliebe ge
wahrt. 
Darum bitte ich, hier nicht denselben Fehler zu machen wie 
bei der Fleischversteigerung, sondern das Kartoffelregime 
so zu belassen, wie es ist. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Der Bundesrat ist überzeugt, 
dass die Versteigerung ein richtiges Element ist. Wir haben 
die Fleischdiskussion schon geführt. Auch hier sagen wir 
halt, dass eine andere Zuteilung volkswirtschaftlich und 
wettbewerblich eigentlich kein richtiges Instrument ist. Die 
Versteigerung führt eben gerade auch für Konsumenten und 
Produzenten zu Vorteilen. Die Versteigerung, das haben wir 
beim Fleisch gesehen, öffnet den Kreis der lmportberechtig
ten, erleichtert auch Neueinsteigern eine Beteiligung am Im
portmarkt und verstärkt den Wettbewerb unter Importeuren. 
Die Versteigerung hat sich seit 1999 auch bei der Verteilung 
des Teilkontingents Kartoffelprodukte bewährt. Preis
unterschiede zwischen Import- und lnlandware sind in 
diesem Bereich kleiner geworden. Die teilweise Abschöp
fung der Kontingentsrenten veranlasst den Handel deshalb 
auch, mehr inländische Kartoffeln einzulagern; das ist zum 
Vorteil der inländischen Produktion. Die Versteigerungs
erlöse belasten die Konsumenten nicht zusätzlich, sondern 
entsprechen einem Teil der bisherigen lmporteurrenten. 
Zuletzt hat dieses System auch eine administrative Ent
lastung der Importeure und der Verwaltung zur Folge, weil 
die Erhebung der Daten über die Zukäufe von inländischen 
Waren und die Kontrolle der Belege entfallen. Auch in die
ser Hinsicht ist das also eigentlich etwas, was auch Ihr Rat 
immer unterstützt. Ich habe es heute Morgen mehrfach ge
hört: Macht was bei der Bürokratie, senkt Kosten! Mit der Zu
stimmung zur Versteigerung können Sie etwas dazu beitra
gen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 26 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 7 Stimmen 

Art. 26 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Artikel 26 
soll aufgehoben werden. Dies kann als Folge des schritt
weisen Abbaus der Exportbeiträge geschehen. Der Bundes
rat sieht vor, diese Aufhebung auf den 31. Dezember 2009 
zu beschliessen. Bis dahin können also weiterhin Ausfuhr
beiträge ausgerichtet werden, aber dann ist mit dieser 
Marktstützungsmassnahme ganz im Sinne der bundesrätli
chen Strategie Schluss. Zuhanden der Materialien: Wir 
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haben diese Strategie mit 7 zu 3 Stimmen gestützt und ei
nen entsprechenden Ablehnungsantrag abgewiesen. 

Angenommen - Adopte 

Gliederungstitel vor Art. 27; Art. 27 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre precedant I'art. 27; art. 27 al. 1 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Als Folge der 
vielfach verlagerten umfassenden Beobachtung der Märkte 
soll der Titel geändert werden und statt «Preisbeobachtung» 
neu «Marktbeobachtung» lauten. Damit bei einer verstärk
ten Marktbeobachtung die gewünschte Mitwirkung erreicht 
werden kann, soll der Bundesrat entsprechende Vorschriften 
erlassen können. 

Angenommen - Adopte 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.50 Uhr 
La seance est tevee a 12 h 50 
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Agrarpolitik 2011. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2011. 
Evolution future 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 17.05.06 (BBI 2006 6337) 
Message du Conseil federal 17.05.06 (FF 2006 6027) 

StänderaVConseil des Etats 19.12.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

StänderaVConseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung - Suite) 

StänderaVConseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung - Suite) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Loi federale sur l'agriculture 

7. Abschnitt Titel 
Antrag der Kommission 
Patentgeschützte Produktionsmittel und landwirtschaftliche 
1 nvestitionsgüter 

Section 7 titre 
Proposition de Ja commission 
Moyens de production et biens d'investissement agricoles 
proteges par un brevet 

Angenommen - Adopte 

Art. 27b 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
Hat der Patentinhaber ein Produktionsmittel oder ein land
wirtschaftliches Investitionsgut im In- oder Ausland in Ver
kehr gebracht oder dessen Inverkehrbringen zugestimmt, so 
darf dieses eingeführt, weiterveräussert und gewerbsmässig 
gebraucht werden. 
Abs.2 
landwirtschaftlich sind Investitionsgüter, welche für die 
grossmehrheitliche Verwendung in der Landwirtschaft be
stimmt sind, wie zum Beispiel Traktoren, Maschinen, Geräte 
und Einrichtungen sowie deren Bestandteile. 

Antrag der Minderheit 
(Sommaruga Simonetta, Berset, Leuenberger-Solothurn) 
Streichen (siehe auch Art. 9a, S. 46) 

Art. 27b 
Proposition de Ja majorite 
Al. 1 
L'importation, la revente et l'utilisation a titre professionnel 
d'un moyen de production ou d'un bien d'investissement ag
ricole sont autorisees si le titulaire d'un brevet a mis ces der
niers en circulation en Suisse ou a l'etranger ou a donne son 
consentement a leur mise en circulation. 
Al. 2 
Sont consideres comme agricoles les biens d'investissement 
destines en majeure partie a une utilisation dans l'agriculture 
comme les tracteurs, les machines, las equipements et les 
installations ainsi que leurs composants. 

Proposition de Ja minorite 
(Sommaruga Simonetta, Berset, Leuenberger-Solothurn) 
Bitter (voir aussi art. 9a, p. 44) 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Die Ausgangs
lage bei Artikel 27b präsentiert sich bezüglich des Importes 
patentgeschützter Produktionsmittel und landwirtschaftlicher 
Investitionsgüter wie folgt: Der Bundesrat will beim gelten
den Recht bleiben, während die Mehrheit eine sektorielle, 
auf das Landwirtschaftsgesetz beschränkte Regelung will. 
Die Minderheit Sommaruga Simonetta dagegen bevorzugt 

eine generelle Lösung in Artikel 9a des Patentgesetzes. 
Wenn Frau Sommaruga das begründet, müssen wir Seite 46 
der Fahne aufschlagen. Das sind die beiden Modelle, die 
sich gegenüberstehen, also auf den Seiten 8 und 46 - Arti
kel 9a - der Fahne. 
Dass der Nationalrat just dieser Tage die Beratungen über 
die Revision des Patentgesetzes führt, ist zwar reiner Zufall, 
macht die Sache aber nicht wirklich einfacher. Was das Ver
fahren betrifft, schlage ich vor, die Versionen von Mehrheit 
und Minderheit einander gegenüberzustellen. Darum geht 
es hier und jetzt; wir müssen einen Richtungsentscheid fäl
len. 
Der Lösung der Kommissionsmehrheit ging aufgrund mehre
rer Anträge zu Artikel 24a, aber auch zu anderen Artikeln, 
eine intensive Diskussion voraus. Über allem stand der Wil
le, der Landwirtschaft nicht nur über Direktzahlungen, son
dern auch durch Reduktion auf der Kostenseite entgegenzu
kommen. Die jetzt vorliegende Lösung der Kommissions
mehrheit basiert auf einem Vorschlag des Bundesamtes für 
Landwirtschaft, der nach der Ämterkonsultation im Bundes
rat auf der Strecke geblieben ist. Die Kommission hat aber 
ausdrücklich gefordert, dass man diese Lösung beraten 
kann. 
Wo liegt beim heutigen Regime die Problematik? Heute sind 
Parallelimporte nur bei nicht durch immaterialgüterrechtlich 
geschützten Produkten sowie Produkten mit abgelaufenem 
Schutz, also z. B. bei sogenannten Generika im Pharma
bereich, möglich. Davon betroffen sind auch landwirtschaftli
che Produktionsmittel wie Pflanzenschutzmittel, Dünger, 
Futtermittelzusätze sowie Saat- und Pflanzgut. Die Zulas
sung von Parallelimporten für immaterialgüterrechtlich ge
schützte landwirtschaftliche Produktionsmittel würde dazu 
beitragen, dass die Preise in der Schweiz, vor allem aber na
türlich die Produktionskosten, sinken. In seinem Bericht «Pa
rallelimporte und Patentrecht. Regionale Erschöpfung» vom 
3. Dezember 2004 weist der Bundesrat darauf hin, dass mit 
der Einführung der regionalen Erschöpfung im Patentrecht 
das Potenzial der in Tabelle 8 der Botschaft - das ist auf Sei
te 6377 - aufgeführten frei importierbaren Pflanzenschutz
mittel erweitert würde, da auch unter Patentschutz stehende 
Produkte in die Liste aufgenommen werden könnten. 
Nach Auffassung des Bundesrates wäre eine nach Produk
ten differenzierte Lösung mit den internationalen Verpflich
tungen der Schweiz vereinbar. Eine Ausweitung auf die re
gionale oder auf die internationale Erschöpfung würde die 
Forschung nicht tangieren, da Lizenzgebühren während der 
Schutzdauer nach wie vor an die Schutzrechtsinhaber be
zahlt werden müssen. 
In der Schweiz war bis anhin die Frage der Erschöpfung im
materialgüterrechtlich geschützter Produkte im Bundesge
setz über die Erfindungspatente nicht geregelt. Das Bundes
gericht hat indessen die Auffassung vertreten, dass im 
Patentrecht die nationale Erschöpfung gilt. Gemäss Bot
schaft zur Änderung des Patentgesetzes vom 23. November 
2005 ist vorgesehen, die nationale Erschöpfung rechtlich zu 
verankern. Dieser kleine Exkurs war nötig, um nachher die 
Diskussion auf einer fundierten Basis führen zu können. 
Darum und weil mit einer regionalen Erschöpfung, wie sie 
die Minderheit vorsieht, die WTO-Regeln tangiert würden, 
plädiert die Kommissionsmehrheit für eine separate Rege
lung der Parallelimporte patentgeschützter landwirtschaftli
cher Güter im Landwirtschaftsgesetz. Mit dieser sektoriell 
klar abgegrenzten Regelung will die Mehrheit verhindern, 
dass für ausländische Produktionsmittel, die im Schweizer 
Markt abgesetzt werden, wegen der hohen Kaufkraft zu 
hohe Margen abgeschöpft werden. Unter den landwirt
schaftlichen Produktionsmitteln sind namentlich importiertes 
Saat- und Pflanzgut, Dünger und Pflanzenschutzmittel ge
genüber den umliegenden Ländern um 20 bis 25 Prozent 
teurer. Aktuell zahlen die Bauern in der Schweiz für identi
sche Produktionsmittel gegenüber den Nachbarstaaten um 
rund 90 Millionen Franken höhere Preise. Das mag in Anbe
tracht des gesamten Kostenvolumens vielleicht nicht sehr 
viel sein. Aber immerhin: Könnten 30 bis 40 Millionen Fran
ken Sparpotenzial genutzt werden, so wäre das allemal bes-
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ser, als weiterhin überhöhte Preise auf patentgeschützte Im
portprodukte zu bezahlen. 
Bei den Futtermitteln kann das noch weit höhere Potenzial 
wegen der bestehenden Schutzzölle freilich nicht genutzt 
werden. Ohnehin stellt sich bei den Futtermitteln die Frage, 
ob es sich zum Beispiel bei in der Schweiz aufgezogenen 
Schweinen, die ausschliesslich importierte Futtermittel be
kommen, immer noch um echte Schweizer Schweine, also 
Swiss porcs, handeln würde. Aber diese Frage ist, wie ge
sagt, zurzeit wegen des Zollschutzes noch hypothetisch. 
Bei landwirtschaftlichen Investitionsgütern nach Absatz 2 
von Artikel 27b handelt es sich um Traktoren, Maschinen, 
Stall- und andere Einrichtungen sowie Geräte. Auch wenn 
Parallelimporte vor allem in diesem Bereich bereits heute 
möglich sind, muss angefügt werden, dass hier Patente 
nicht selten zum Schutz von vertikalen Vertriebssystemen 
dienen. In diesem Bereich liegt das theoretische Einsparpo
tenzial deutlich höher als bei den Produktionsmitteln, näm
lich irgendwo im dreistelligen Millionenbereich. 
Das will freilich nicht heissen, dass das ganze Kostensen
kungspotenzial mit der neuen Regelung genutzt werden 
könnte. Aber es ist ein wichtiges Signal für unsere Bäuerin
nen und Bauern. Die Politik will ihnen helfen, die Kosten zu 
senken und damit an Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen, 
und will ihnen damit zusätzliche Chancen im Inland, aber 
auch auf den Exportmärkten eröffnen. Der Kampf gegen die 
Hochpreisinsel Schweiz ist auch eine Kampfansage gegen 
den nach wie vor zunehmenden Einkaufstourismus entlang 
der Grenze. 
In diesem Sinne mache ich Ihnen beliebt, sich der Lösung 
der Mehrheit anzuschliessen. Mit der internationalen Er
schöpfung, wie wir sie vorschlagen, verletzen wir keinerlei 
internationale Abkommen. Alles ist weiterhin möglich. Die 
Version der Minderheit mit der regionalen Erschöpfung ist 
unserer Ansicht nach problematisch, vor allem gegenüber 
der WTO. Und die nationale Erschöpfung, wie sie der Bun
desrat will, hilft unseren Bauern leider nicht weiter. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Ich kann eigentlich nahtlos 
an das Votum meines Vorredners anknüpfen. Ich habe be
reits in meinem Eintretensvotum darauf hingewiesen, dass 
wir unseren Bäuerinnen und Bauern nicht dauernd sagen 
können, sie sollen konkurrenzfähig produzieren, wenn wir 
sie gleichzeitig mit viel zu hohen lnputkosten belasten. Im 
Vergleich zu den Bauern in Baden-Württemberg bezahlen 
unsere Bauern eine Milliarde Franken mehr für ihre Input
kosten. Dazu gehören unter anderem auch Maschinen, Ge
räte, Saatgut, Dünger. 
Artikel 27b respektive Artikel 9a des Patentgesetzes gernäss 
meinem Minderheitsantrag spielen eine zentrale Rolle, wenn 
wir die Ausgangslage für unsere Landwirtschaft verbessern 
wollen. Denn bei sehr vielen Geräten, Maschinen, Dünge
mitteln, Pflanzenschutzmitteln gibt es Patente oder paten
tierte Bestandteile; werden diese Produkte importiert, unter
stehen sie - das ist die Folge des Bundesgerichtsentschei
des von 1999 - einem eigentlichen Importmonopol. Das 
heisst, die Schweizer Händler dürfen diese Produkte nicht 
direkt aus dem Ausland importieren, sondern sie sind ge
zwungen, sie über den Alleinimporteur zu beziehen. Dass 
diese Produkte sehr häufig zu überteuerten Preisen in die 
Schweiz geliefert werden, ist bekannt, und es ist ärgerlich. 
Deshalb müssen wir endlich etwas dagegen unternehmen. 
Was Ihnen nun die Kommissionsmehrheit vorschlägt, ist ein 
erster Schritt für die Landwirtschaft. Parallelimporte sollen 
für Produktionsmittel und landwirtschaftliche Investitions
güter zugelassen werden. Wir haben gestern immer wieder 
gehört, dass hier ein Einsparungspotenzial von ungefähr 
25 Millionen Franken vorhanden sei; von diesen Zahlen wur
de auch gesagt, dass sie vorn Schweizerischen Bauernver
band berechnet worden seien. Ich möchte Sie darauf hin
weisen, dass sich diese Berechnungen ausschliesslich auf 
landwirtschaftliche Produktionsmittel beziehen. Die Kommis
sionsmehrheit hingegen hat diesen Bereich auf die landwirt
schaftlichen Investitionsgüter ausgeweitet, welche in den 
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Berechnungen des Bauernverbandes nicht eingeschlossen 
sind. 
Was mir an der Lösung der Kommissionsmehrheit gefällt, ist, 
dass sie von der internationalen Erschöpfung ausgeht. Die 
Frage, ob wir diese Regelung allein oder nach Verhandlun
gen mit der EU einführen können, stellt sich mit diesem 
Vorschlag nicht. Wir können ihn so beschliessen und müs
sen mit niemandem verhandeln. Auch die Frage, ob wir da
mit Trips- oder WTO-konform sind, wurde vorn Eidgenössi
schen Institut für Geistiges Eigentum positiv bewertet. Po
siti"'.. an diesem Vorschlag ist ausserdern, dass die Regelung 
in Ubereinstimmung mit den beiden anderen immaterial
güterrechtlichen Regelungen, nämlich dem Urheberrecht 
und dem Markenschutz, steht. Die Schweiz kennt ja be
kanntlich in diesen beiden irnrnaterialgüterrechtlichen Rege
lungen auch die internationale Erschöpfung. 
Wir wären hier also kongruent. Der Antrag der Mehrheit ist 
deshalb juristisch unbestritten und brächte wohl auch volks
wirtschaftlich einiges. Am Antrag der Mehrheit gefällt mir je
doch nicht, dass nur die Bauern profitieren sollen. Warum 
soll nur die Landwirtschaft parallel importieren dürfen? 
Patente kommen ja auch in der Medizinaltechnik, in der 
Haustechnik und in der Energietechnik vor, bei Kunststoffen 
und Verbundwerkstoffen, in der Mikrotechnik, in Kranen und 
Baggern, in Röntgengeräten, Funkrufdiensten und in Hun
derten von Konsumgütern. Das sind Ausrüstungsgüter für 
unsere KMU, die diese zu überhöhten Preisen kaufen müs
sen. Ein grosser Teil davon sind nämlich importierte Kon
sumgüter. Logisch und konsequent wäre es deshalb, wenn 
wir Parallelimporte auch zugunsten der Gewerbebetriebe, 
der KMU und der Konsumentinnen zulassen würden. 
Ich beantrage Ihnen aber, in einem ersten Schritt nur Paral
lelimporte aus dem europäischen Raum zuzulassen. Die 
Frage, ob dies mit dem Abkommen zu vereinbaren sei, wird 
von den Juristen unterschiedlich beurteilt. Eine einhellige 
Meinung dazu gibt es nicht. Ich beantrage Ihnen mit meiner 
Minderheit auch, jene Produkte auszunehmen, deren Preise 
staatlich reguliert werden. Natürlich besteht bei den Preisen 
für kassenpflichtige Medikamente auch Handlungsbedarf, 
ich möchte das überhaupt nicht bestreiten, aber das müssen 
wir meines Erachtens mit den Preisregulierungsmechanis
men angehen. Es gehört deshalb ins Krankenversicherungs
und ins Heilmittelgesetz. Übrigens haben die Bauern selber 
nie verlangt, dass man Parallelimporte nur für ihre Branche 
zulässt. Der Vorstand des Schweizerischen Bauernverban
des hat explizit beschlossen, sich für generelle Parallelim
porte einzusetzen. Die Bauern sind ja bekanntlich auch Kon
sumenten. 
Dass die Schweizerische Gesellschaft für Chemische Indu
strie nun auch gegen unsere Minimallösung für die Landwirt
schaft, also gegen die Mehrheitsvariante, Sturm läuft, er
staunt mich nicht, ihre Argumente sind nicht neu. Obwohl es 
immer wieder behauptet wird, tangiert die Frage der Paten
terschöpfung den Patenschutz nicht. Denn auch mit der 
internationalen Erschöpfung verfügt der Patentinhaber wäh
rend der gesamten Dauer des Patentschutzes über das ihm 
zu Recht zustehende Monopol. Hingegen soll der Patentin
haber das Patent nicht dazu missbrauchen können, Märkte 
zu segmentieren und abzuschotten und je nach Land unter
schiedliche Preise zu verlangen. 
Wenn nicht der Patentschutz der Grund für die grossen 
Preisdifferenzen ist, wie die chemische Industrie behauptet, 
müsste die Chemie von der Zulassung von Parallelimporten 
gar nichts befürchten. Das tut sie aber ganz offensichtlich. 
Richtig ist, dass wir auf verschiedenen Ebenen ansetzen 
müssen, um die überhöhten Preise bei den Importen abzu
bauen. Das haben wir im Rahmen des Landwirtschaftsge
setzes auch getan, bzw. darüber werden wir heute noch dis
kutieren. Ausserdern ist die Revision des Gesetzes über die 
technischen Handelshemmnisse zum sogenannten Cassis
de-Dijon-Prinzip in der Vernehmlassung. Aber wenn wir den 
Bereich der patentierten Produkte nun ausklammern, be
kommen wir das Problem der Hochpreisinsel nie in den Griff. 
Ich habe vor sieben Jahren meinen ersten Vorstoss zum 
Thema Parallelimporte eingereicht. Seit sieben Jahren 
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schieben wir dieses Geschäft vor uns her. Die Probleme sind 
nicht kleiner, sondern grösser geworden. Ich bitte Sie jetzt, 
einen Schritt zu tun und sich nicht aus Rücksicht auf eine 
einzige Branche auf der ganzen Linie blockieren zu lassen. 

Lauri Hans (V, BE): Wir stehen jetzt in einem sehr wesentli
chen Teil unserer Beratungen. Und Sie mögen sich erinnern, 
dass wir beim Eintreten von verschiedenen Seiten gewisse 
Vorbehalte angebracht haben. Diese gilt es nun hier etwas 
weiter darzulegen. 
Der Kommissionspräsident hat sich leicht versprochen, als 
er ausführte, der Unterschied zwischen Mehrheit und Min
derheit bestehe darin, und einzig darin, dass die Minderheit 
die regionale Erschöpfung anstrebe und die Mehrheit die in
ternationale. Das ist falsch. Es gibt einen kategorialen Unter
schied zwischen der Mehrheit und der Minderheit: Die Mehr
heit beschränkt die Ausweitung, also die internationale Er
schöpfung, auf Produktionsmittel und landwirtschaftliche In
vestitionsgüter. Die Minderheit möchte hingegen über das 
Landwirtschaftsgesetz, mit einer Ergänzung zum Bundesge
setz über die Erfindungspatente, die regionale Erschöpfung 
ganz generell einführen. Frau Kollegin Sommaruga hat uns 
das nun in einem gewissen Sinn vielleicht schmackhaft 
gemacht, indem sie sagte, sie wolle damit etwas für die KMU 
tun. Aber diese Einschränkung steht im Antrag der Minder
heit nirgends. Um es zusammenzufassen: Die Minderheit 
will die regionale Erschöpfung, das heisst den freien Zugang 
aus der EU. Das ist das eine. 
Zum anderen werden in diesem Zusammenhang - Verschie
dene haben es beim Eintreten gesagt - falsche Erwartungen 
hinsichtlich der finanziellen Konsequenzen der Erschöpfung 
geweckt. Die finanziellen Konsequenzen sind nach unserer 
Auffassung gering. Ich habe von 25 Millionen Franken oder 
allenfalls etwas mehr gesprochen und möchte eigentlich da
bei bleiben. Das ist deshalb so, weil den Patenten im land
wirtschaftlichen Bereich generell eine relativ geringe Bedeu
tung zukommt. Und es kommt ihnen auch in dem Bereich 
eine geringe Bedeutung zu, den wir jetzt gemäss Mehrheit 
neu zu den landwirtschaftlichen Produktionsmitteln hinzuge
fügt haben, nämlich jenem der landwirtschaftlichen Investiti
onsgüter. Für diesen Bereich sind die finanziellen Konse
quenzen gering. Auf der andern Seite kommt es aber aus 
zahlreichen anderen Gründen zu Preissteigerungen, bei
spielsweise wegen Zöllen, technischen Handelshemmnis
sen, Typenprüfungen, Anwendungsvorschriften und ande
rem. Und für Pflanzenschutzmittel, einen wesentlichen Teil, 
ist in der Schweiz und im Ausland zusätzlich eine Zulassung 
erforderlich. Hier haben die Parallelimporte nur einen klei
nen Stellenwert. 
Nun haben gestern die Kollegen Schiesser und Schweiger in 
einem andern Zusammenhang eindringlich auf die hohe Be
deutung der Patente und des Patentschutzes für unser Land 
hingewiesen. Wir leben zu einem wesentlichen Teil von In
novationen. Wir sollten diese Stellung, die sich aus dem 
Schutz ergibt und innovationsreiche Industrien in unserem 
Land behält, nicht leichthin aus der Hand geben. Das führt 
mich in der Konsequenz eben dazu zu sagen: Es soll bei der 
Mehrheit bleiben, also bei der Beschränkung auf den Land
wirtschaftsbereich. 
Ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel dafür, dass mit Parallel
importen kaum sehr viele Probleme - um es etwas pole
misch zu sagen - gelöst werden können: Griechenland und 
Deutschland beispielsweise, beides Mitglieder der EU, ha
ben seit rund zwanzig Jahren die Möglichkeit von Parallelim
porten. Aber niemand würde sagen, dass deshalb in 
Deutschland die Preise gesunken seien. Weshalb? Weil es 
eben zahlreiche andere Aspekte gibt, die für die Preisbil
dung wesentlich sind. 
Ein letzter Gedanke, und der scheint mir eigentlich gegen
über dem Antrag der Minderheit fast der wesentlichste: Wir 
sollten es unterlassen, im Rahmen einer Landwirtschaftsdis
kussion das Patentgesetz in seinen Gründzügen generell zu 
ändern. Ich gebe Ihnen hier ein ganz profanes Beispiel für 
diesen wichtigen Gedanken: Wenn wir auf den Gedanken 
kämen, im Postgesetz oder im Postorganisationsgesetz 

Sonderbestimmungen für die Lastwagen der Post einzufüh
ren, käme niemand auf die Idee, gleichzeitig generell in Be
zug auf Lastwagen im Strassenverkehrsgesetz neue Nor
mierungen vorzunehmen. Bleiben wir also beim Thema, das 
wir uns vorgenommen haben; es ist ein Landwirtschaftsthe
ma. Zu dieser beschränkten Öffnung können wir heute ste
hen, aber nicht zu mehr. 
Deshalb bitte ich Sie, mit der Mehrheit zu stimmen. 

Schiesser Fritz (RL, GL): Gemäss Antrag der Mehrheit wür
den wir in einem Teilbereich der Landwirtschaft das Prinzip 
der internationalen Erschöpfung im Patentrecht einführen. 
Ich hätte von Frau Bundesrätin Leuthard gerne eine Antwort 
auf die Frage: Welche anderen, mit der Schweiz vergleich
baren Industriestaaten kennen das System der internationa
len Erschöpfung - in Teilbereichen oder generell? Ich be
haupte, wir wären einer der ganz wenigen Industriestaaten, 
die zum System der internationalen Erschöpfung übergehen 
würden. 
Immerhin geht es bei diesen Teilbereichen gemäss Absatz 2 
von Artikel 27b auch um Traktoren, Maschinen, Geräte und 
Einrichtungen sowie deren Bestandteile. Über die Bedeu
tung der Maschinenindustrie in der Schweiz brauche ich 
keine Ausführungen zu machen. 
Ich teile die Auffassung von Herrn Kollege Lauri, dass die 
Auswirkungen einer Parallelimportmöglichkeit im Bereich 
von Patenten überschätzt werden. Bereits für den Minder
heitsantrag haben wir Aussagen über die finanziellen Wir
kungen, die umstritten sind. Im Papier, das ich vom Schwei
zerischen Bauernverband bekommen habe, wird vom Antrag 
der Mehrheit der WAK ausgegangen. Da sind also die Ab
sätze 1 und 2 enthalten, also auch die Investitionsgüter. In 
diesem Papier wird in Würdigung dieses Antrages von 25 bis 
30 Millionen Franken Kostenreduktion gesprochen. Entwe
der ist dieses Papier falsch, oder dann hat man wirklich das 
Ganze einbezogen und ist auf einen doch relativ bescheide
nen Betrag gekommen. Ich weise noch einmal darauf hin, 
dass das ein Papier des Schweizerischen Bauernverbandes 
ist. Das sollte mindestens in dieser Frage eine unverdäch
tige Seite sein. 25 bis 30 Millionen Franken wären im Promil
lebereich dessen, was hier an Kosten anfällt. Ob dann auch, 
selbst wenn dieser Betrag anfallen würde, alles in die Ta
schen der Bauern flösse, bezweifle ich, obwohl ich es hoffe. 
Ich frage mich, ob nicht das eine oder andere noch abge
zweigt würde. 
Frau Bundesrätin Leuthard, ich bitte Sie, zuhanden des Amt
lichen Bulletins drei Fragen zu beantworten: 
1. Ergeben sich aus der Einführung des Prinzips der interna
tionalen Erschöpfung in einem Teilbereich der Landwirt
schaft, also gemäss Artikel 27b, präjudizierende Wirkungen 
für andere Branchen der Wirtschaft, namentlich für patent
sensible? 
2. Ergeben sich - ich spreche immer vom Mehrheitsantrag -
negative präjudizierende Wirkungen auf die Einführung ei
nes andern Erschöpfungssystems durch die Schweiz? Ich 
spreche von der regionalen Erschöpfung, z. B. in einem Ab
kommen mit der EU. Damit es klar ist: Wenn wir jetzt die in
ternationale Erschöpfung in diesem Bereich einführten, hät
te das negative Auswirkungen auf ein späteres Abkommen 
mit der Europäischen Union über die regionale Erschöpfung 
zwischen der Europäischen Union und der Schweiz? Das 
wäre im Übrigen das, was Frau Sommaruga anstrebt. 
3. Wie verträgt sich die internationale Erschöpfung in Teilbe
reichen der Landwirtschaft - es geht wiederum um Arti
kel 27b - mit einem allfälligen Freihandelsabkommen mit der 
Europäischen Union? 
Das sind die drei Fragen, die ich gerne beantwortet hätte, 
damit der Rat in Kenntnis dieser Fakten entscheiden kann. 
Ich weise einfach darauf hin, dass der andere Rat in diesen 
Minuten über eine Revision des Patentrechtes entscheidet 
und genau diese Frage ausgekoppelt hat - weil er offenbar 
gesehen hat, dass ein ausserordentlich schwieriges Gebiet 
mit besonderen Fragestellungen genauer anzuschauen ist. 
Wir aber gehen heute hin und fällen - gleichsam als Neben
effekt in der «AP 2011 » - einen Entscheid, von dem ich nicht 
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be.urteilen kann, welche Auswirkungen er auf andere Berei
che hat, die ich in meinen Fragen genannt habe. Ich kann 
diese Frage jetzt nicht beurteilen. Wir hatten uns in der Kom
mission - und das ist verständlich - mit anderen Fragen zu 
befassen; und es ist auch kein Antrag des Bundesrates vor
handen; in der Botschaft steht über diese Problematik 
nichts. Das ist eine Ausgangslage, welche die Sache nicht 
erleichtert. 
Darf ich auf einen Punkt zurückkommen, zu dem ich einlei
tend etwas bemerkt habe? Ich behaupte, wir überschätzen 
die Auswirkungen von Parallelimporten im patentgeschütz
ten Bereich. Wenn ich richtig orientiert bin, und sonst möge 
mich Frau Bundesrätin Leuthard korrigieren, hat die Wettbe
werbskommission auch mehr als zwei Jahre nach Inkrafttre
ten des Kartellgesetzes noch keinen Fall identifiziert, in dem 
Parallelimporte durch Patente verhindert worden wären, um 
missbräuchliche Preise zu erzwingen. Und ich erinnere mich 
noch gut an die Revision des Kartellgesetzes hier, insbeson
dere daran, dass wir gesagt haben: Jetzt machen wir Nägel 
mit Köpfen! Oder - so müsste ich eigentlich fragen - macht 
die Weko ihre Arbeit nicht richtig? 
Zum Konzept der Kommissionsminderheit, also der einseiti
gen Einführung der regionalen Erschöpfung, kann ich nur 
festhalten, was der Kommissionssprecher, unser Kommissi
onspräsident, gesagt hat: Es gehen weite Kreise davon aus, 
dass ein solcher Entscheid rechtlich unzulässig wäre, weil er 
gegen internationale Abkommen verstossen würde. Ich teile 
Ihre Auffassung, Frau Sommaruga, dass keine einhellige 
Meinung besteht. Eine einhellige Meinung werden wir nie 
haben; Sie finden immer einen Juristen, der eine abwei
chende Auffassung vertritt. Für mich ist aber massgebend, 
was die grosse Menge der Experten in diesem Bereich sagt. 
Wenn wir diesem Antrag zustimmen sollten, dann wäre 
das - und Frau Sommaruga lächelt - ein Husarenstreich 
sondergleichen. Dann könnte der Nationalrat seine Übung 
abbrechen. Ich bitte Sie, diese Aspekte zu bedenken. Ich 
weiss, wir werden wiederum kritisiert, wir wollten keine Par
allelimporte. Doch ein für unsere Wirtschaft derart wichtiges 
Thema darf nicht so behandelt werden. 
Ich bitte Frau Bundesrätin Leuthard, die drei Fragen so klar 
als möglich zu beantworten, damit wir eine Ausgangslage 
für die Entscheidung bei Artikel 27b haben. Eine Lösung 
über Artikel 9a des Patentgesetzes gemäss Antrag Somma
ruga kann für mich unter keinen Umständen infrage kom
men. 

David Eugen {C, SG): Ich möchte zuerst eine grundsätzliche 
Überlegung anführen, auch zu dem, was jetzt Kollege 
Schiesser gesagt hat. Worum geht es eigentlich, wenn man 
es einmal zivilrechtlich anschaut? Es ist eine Kollision von 
zwei Eigentumspositionen. Wer beispielsweise im Ausland 
einen Traktor kauft, ist Eigentümer und kann normalerweise 
über sein Eigentum verfügen. Wenn Sie sonst irgendeinen 
Gegenstand im Ausland kaufen, denken Sie: Ich habe den 
Gegenstand gekauft, ich kann jetzt über diesen Gegenstand 
verfügen. Das Verfügen beinhaltet normalerweise auch, 
dass Sie mit diesem Gegenstand über die Grenze nach 
Hause reisen und diesen daheim brauchen können; Sie 
nehmen Ihr Recht als Eigentümer wahr. Und nun kommt ein 
anderer, der auch Eigentumsrechte geltend macht, und sagt: 
Du darfst mit diesem Gegenstand nur bis zur Grenze fahren, 
über die Grenze hinausfahren darfst du nicht. Das ist der Ei
gentümer des Patentes, das in diesem Gegenstand ver
steckt ist. 
Es geht um eine Kollision von zwei Eigentumspositionen, die 
das Recht beseitigen muss. Das Immaterialgüterrecht hat 
das Problem - das wissen wir inzwischen - im Urheberrecht 
und im Markenrecht zugunsten des Sacheigentümers ge
löst: Danach kann der Eigentümer den Gegenstand über die 
Grenze nehmen, der Inhaber des Markenrechtes oder des 
Urheberrechtes kann ihm das nicht verbieten. Der Patentei
gentümer kann dies heute aber noch tun. Es ist aber kein in
härentes Recht des Eigentümers des lmmaterialgutes. Es ist 
ein reines Werturteil der Abgrenzung der beiden Rechtspo-
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sitionen Sacheigentum und Eigentum eines lmmaterialgu
tes. 
Nun kann man sich in solchen Situationen fragen: Gibt es 
wirklich gute Rechtfertigungsgründe, hier den Patenteigen
tümer so zu bevorzugen? Nach meiner Meinung gibt es die
se nicht. Denn das hiesse, wir würden regelmässig einen 
Rechtsanspruch auf staatlichen Schutz einer Marktsegmen
tierung zur Durchsetzung nationaler Preise einräumen. Das 
Patentrecht wird hier überstrapaziert, wenn man einen sol
chen Rechtsanspruch behauptet und geltend macht. Er er
gibt sich nicht automatisch aus dem Patentrecht, überhaupt 
nicht, weder national noch international. Man kann ihn als 
Gesetzgeber so anordnen, aber man muss sich auch mit 
den negativen Folgen auseinandersetzen, die mit einem sol
chen Rechtsanspruch für den Patenteigentümer, für eine be
stimmte Interessenposition, für die gesamte Volkswirtschaft 
entstehen. Wir wissen jetzt, das ist ein Fakt - da hat Frau 
Sommaruga einfach Recht -: Für die Volkswirtschaft der 
Schweiz bedeutet das einfach einen Druck in Richtung hohe 
Preise, hohe nationale Preise, die sich eben aus der Markt
segmentierung, aus diesem Recht, das wir einräumen, erge-
ben. · 
Nach meiner Meinung ist es daher berechtigt, dass wir die
ses Recht nach und nach untersuchen und bewerten und 
fragen: Ist es so, wie wir es heute haben, in dieser sehr weit
gehenden Form, wirklich berechtigt? Ich bin der Meinung, 
wir müssen jetzt bei der Landwirtschaft einen Schritt ma
chen. Es ist hier nicht berechtigt, diesen Kostendruck auf die 
Bauern auszuüben. Ich teile die Meinung nicht, die jetzt ge
rade vertreten wurde, wir könnten den Bauern diese Kosten 
aufhalsen, um hier die Segmentierung der Märkte und den 
nationalen Preisschutz durchzusetzen. Wenn ich diese bei
den Interessen abwäge, ist es für mich klar, dass es heute 
wichtiger ist, dass wir für die Bauern in diesem Land ein gu
tes Kostenniveau schaffen; diesen Schritt müssen wir jetzt 
machen. 
Ich bin auch einverstanden - ich muss das sagen -, dass wir 
jetzt dabei bleiben und es nicht auf die übrigen Bereiche 
ausweiten; aber die Diskussion muss weitergeführt werden. 
Wir müssen auch bei den anderen, bei den KMU usw., die 
auch darunter leiden, diese Interessenabwägung vorneh
men - da gebe ich Frau Sommaruga Recht. Ist es tatsäch
lich richtig, dass wir all diesen KMU usw. dieses hohe 
Kostenniveau zumuten, um einigen, die auch wichtig sind -
das gebe ich zu -, einen staatlichen Schutz der Marktseg
mentierung und der nationalen Preisdurchsetzung zu ge
währen? Das müssen wir abwägen. Es gibt sicher Pro- und 
Kontra-Argumente, aber es ist nicht ein eindeutiges Urteil 
einfach zugunsten der «beati possidentes», die jetzt dieses 
Recht haben. 
Ich möchte noch als letzten Punkt anfügen, wie es mit dem 
internationalen Recht ist; wir haben das in der Kommission 
schon diskutiert. Ich möchte nochmals unterstreichen, dass 
ich der gängigen Meinung widersprechen möchte, dass uns 
die WTO-Vereinbarungen, denen wir beigetreten sind, als 
Gesetzgeber in irgendeiner Form einschränken. Ich möchte 
das doch einmal zuhanden des Amtlichen Bulletins aufzäh
len: Es ist einmal das WTO-Trips-Abkommen vom 15. April 
1994. In Artikel 6 sieht es vor, dass die Frage der Erschöp
fung nicht unter das Streiterledigungsverfahren der WTO 
fällt; das ist der erste Punkt. Zweitens ist in Doha am 20. No
vember 2001 genau zu diesem Punkt eine Ministererklärung 
erfolgt. Diese Ministererklärung hält unter Ziffer 5 Buchsta
be a fest - ich habe mir das herausgeschrieben -, dass 
nach dem Trips-Abkommen jedes WTO-Mitgliedland frei ist, 
seine eigene Regelung für die Erschöpfung von lmmaterial
güterrechten zu wählen. Jedes Mitgliedland ist völlig frei. Die 
Schweiz und die USA haben sich, das möchte ich hier sa
gen, in Doha mit aller Kraft gegen diese Ministererklärung 
gewehrt. Aber sie haben verloren. Die Entwicklungsländer 
und die EU haben diese Erklärung durchgesetzt. Die 
Schweiz hat sie nachher auch akzeptiert. Sie ist heute für 
mich klar die Basis für die Auslegung dieses Trips-Abkom
mens. 
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Die EU-Kommission, das möchte ich als dritten Punkt beifü
gen, hat am 2. Juni 2003 auch zu dieser Frage Stellung ge
nommen, und zwar in einer ausdrücklichen, rechtsverbindli
chen Erklärung für die EU-Mitglieder. Sie hat erklärt, dass 
die WTO-Mitgliedstaaten frei sind - jedes EU-Mitglied ist 
frei! -, sich für eine nationale, eine regionale oder eine inter
nationale Erschöpfungsregelung zu entscheiden. Ich bin 
überhaupt nicht der Meinung - und ich glaube auch nicht, 
dass das der EU-Standpunkt ist -, dass wir irgendeinen Ver
trag mit der EU brauchen, wenn wir uns für die nationale, re
gionale oder internationale Erschöpfung entscheiden wollen. 
Das ist allein unsere Sache. Wir können selbst entscheiden 
und das Gesetz nach der internen Interessenabwägung ma
chen. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn man hier immer 
sagt, wir müssten mit weiss Gott wem verhandeln, mit der 
EU oder der WTO, ob wir das überhaupt dürften. Wir können 
das selbst entscheiden. Und ich bitte auch, dass wir im wei
teren Fortgang dieses Geschäftes diese Interessenabwä
gung hier vornehmen und uns selbst darüber schlüssig wer
den, wo die Grenzen zu ziehen sind. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zu folgen und dann in den weite
ren Geschäften, die zur Behandlung kommen, weitere 
Schritte in diese Richtung zu unternehmen. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Herr Kollege Lauri hat rich
tigerweise darauf hingewiesen, dass es zwischen der Mehr
heit und der Minderheit zwei Unterschiede gibt. Der erste 
Unterschied besteht darin, dass bei der Minderheit der An
wendungsbereich offen ist. Ausgeschlossen werden die Be
reiche der administrierten Preise, aber sonst sollten eben 
auch - aus meiner Sicht, und ich stehe dazu - die KMU und 
die Konsumentinnen und Konsumenten von Parallelimporten 
profitieren können. Ich finde es nach wie vor stossend, wenn 
wir hier ausschliesslich für die Landwirtschaft etwas tun. Der 
zweite wichtige Unterschied zwischen der Minderheit und 
der Mehrheit besteht in der Frage der Erschöpfung. Wir ha
ben die internationale Erschöpfung, Herr Kollege Schiesser, 
in der WAK ausführlich diskutiert, und das Eidgenössische 
Institut für Geistiges Eigentum hat ganz klar gesagt, dass es 
mit dieser Regelung keine Probleme gebe, dass das juri
stisch unbedenklich sei, und es wurden auch in volkswirt
schaftlicher oder anderer Hinsicht keine Hinweise gegeben, 
dass wir uns mit der internationalen Erschöpfung irgendwel
che Probleme einhandeln würden. Es ist nicht so, dass wir 
das nicht angeschaut hätten. 
Ich gebe Herrn Kollege David Recht, dass wir das bei der 
Revision des Patentgesetzes sicher anschauen müssen. Ich 
bin deshalb bereit, heute meinen Minderheitsantrag zurück
zuziehen. Ich zähle aber darauf, dass wir auf die Anliegen 
der Konsumenten und der KMU zurückkommen. Wir müs
sen etwas tun, auch für sie. Aber ich gebe meinen Vorred
nern Recht: Wir sollten das im Rahmen des Patentgesetzes 
tun. Ich möchte auch noch einmal unterstützen, was Herr 
Kollege David gesagt hat. Es ist nicht so, dass bei der Er
schöpfungsfrage einfach ein paar Juristen so reden und ein 
paar Juristen anders reden. Wir haben die Unterlagen, wir 
haben die Dokumente, und aus meiner Sicht wurde im Rah
men des Trips-Abkommens ganz klar gesagt, dass die Er
schöpfungsfrage nicht Bestandteil dieses Abkommens sei. 
Aber ich bin damit einverstanden: Die Patentgesetzrevision 
kommt in unseren Rat, wir sollten das dort anschauen. Ich 
bin deshalb, wie gesagt, bereit, meinen Minderheitsantrag 
zurückzuziehen. 
Ich bitte Sie aber, heute für die Landwirtschaft diesen ersten 
und wichtigen Schritt zu tun. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Die Frage der Parallelimporte 
bewegt das Parlament ja seit Jahren. Es ist schlussendlich 
kein rechtlicher Entscheid, den Sie zu fällen haben, sondern 
klar ein politischer. 
Sie wissen, dass der Bundesrat im Jahr 2004 in Erfüllung ei
nes Postulates der WAK des Nationalrates einen ausführli
chen Bericht zur generellen Problematik der Parallelimporte 
vorgelegt hat. In diesem Bericht sind die Auswirkungen der 
generellen Einführung von Parallelimporten ausführlich dar-

gelegt. Es wurde auch nochmals festgehalten, dass die Fra
ge der Erschöpfung des immateriellgüterrechtlichen Schut
zes von Produkten in der heutigen Gesetzgebung nicht ge
regelt ist. Wir beziehen uns heute auf das Bundesgericht, 
das die Auffassung vertritt, dass im Patentrecht die nationale 
Erschöpfung gilt. Es wurde auch richtig gesagt, dass des
halb die Revision, die jetzt im Nationalrat hängig ist, und die 
Frage eines allfälligen Übergangs zu einer regionalen oder 
internationalen Erschöpfung Gegenstand der Diskussionen 
über das Patentrecht sind. Der Bundesrat hat bis anhin am 
Prinzip der nationalen Erschöpfung festgehalten; er hat es 
auch im Rahmen des Landwirtschaftsgesetzes nicht anders 
gemacht, weil es nicht Gegenstand unserer Empfehlungen 
in der Botschaft war. Es ist so, und das belegen auch Stu
dien, dass gerade Pflanzenschutzmittel in der EU durch
schnittlich 24 Prozent billiger sind als in der Schweiz. Es ist 
so, dass der Direktimport von patentgeschützten landwirt
schaftlichen Produktionsmitteln zu einem positiven Wohl
fahrtseffekt und somit, dank einer Angleichung der Schwei
zer Preise an die Preise der EU, zu Kostenreduktionen für 
die Agrarwirtschaft führen würde. 
Ihre Kommission möchte nun dieses Kostenelement beto
nen. Der Bundesrat teilt grundsätzlich die Auffassung, dass 
wir im Hinblick auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähig
keit der Bauern Kostenreduktionen vornehmen sollten. Da 
komme ich zur Frage, die mir auch gestellt wurde: Ist das 
der richtige Weg? In rechtlicher Hinsicht ist es kein Problem, 
sektoriell eine andere Erschöpfung vorzunehmen als gene
rell im Patentrecht. Rechtlich ist das machbar. Aber ob es 
ordnungspolitisch sinnvoll ist, müssen Sie entscheiden. Das 
ist eben der politische Teil dieser Frage. Es gibt viele Länder, 
die die internationale Erschöpfung kennen, Herr Schiesser, 
vor allem im ostasiatischen und im südamerikanischen 
Raum: Singapur, Thailand, Taiwan, Indonesien und Indien, 
Argentinien, Venezuela, Kolumbien und Peru. Das ist dort 
nichts Neues. Für Europa wäre es hingegen etwas Neues. 
Die Regelung beschränkt sich auf den geografischen Teil 
der Welt, den ich aufgelistet habe. Dies kommt auch daher, 
dass in diesen Ländern vor allem der Urheber- und der Mar
kenschutz im Vordergrund stehen und weniger der Patent
schutz. Das zu Ihrer ersten Frage. 
Es wurde weiter über das Kostenvolumen gestritten. Wir ha
ben in der Diskussion in Ihrer Kommission dargelegt, dass 
der Bereich der Produktionsmittel zu Einsparungen von 
schätzungsweise 25 Millionen Franken führen könnte. Die 
Mehrheit der Kommission hat dann einen zweiten Absatz 
hinzugefügt, eine Erweiterung, mit der auch Investitionsgüter 
wie Traktoren und Maschinen hinzukommen. Damit reden 
Sie nach unseren Schätzungen von vielleicht 40, maximal 
50 Millionen Franken; es sind aber Schätzungen. Es ist si
cher nicht mehr, aber mit dieser Kostenreduktion dürfte man 
etwa rechnen können. 
Was die Produktionsmittel betrifft, möchte ich in rechtlicher 
Hinsicht auf Artikel 158 des Landwirtschaftsgesetzes ver
weisen, wo das definiert ist. Hier haben wir eine klare Aus
gangslage. Damit wären Stoffe und Organismen, insbeson
dere Dünger, Pflanzenschutzmittel und Futtermittel gemeint. 
Das sind die Grundlagen, die für die Getreideproduzenten, 
aber auch für die Schweinemastbetriebe anfallen würden; 
sie könnten dann von günstigeren Pflanzenschutz- und Fut
termitteln profitieren. 
Zu den landwirtschaftlichen Investitionsgütern, die in Ihrer 
Kommission erwähnt wurden: Hier möchte ich noch festhal
ten, dass sie grossmehrheitlich für die Verwendung in der 
Landwirtschaft bestimmt sind. Eine Kontrolle der Anwen
dung in der Praxis wäre unseres Erachtens nicht nötig. Ge
gebenenfalls müsste sich ein Generalimporteur auf dem 
Rechtsweg gegen Parallelimporte eines nichtlandwirtschaft
lichen Investitionsgutes zur Wehr setzen. 
Zuhanden der Materialien ist auch noch zu erwähnen, dass 
wir davon ausgehen, dass die Liste der Pflanzenschutzmit
tel, die frei eingeführt werden können - das ist die vielleicht 
bekannte rosa Liste -, weiterhin von der zuständigen Stelle 
geführt würde. Mit dem neuen Artikel wäre es möglich, auch 
patentgeschützte Produkte auf diese Liste der frei importier-
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baren Produkte zu setzen. Die produktespezifischen schwei
zerischen Anforderungen an die eingeführten Waren und 
Güter blieben aber in jedem Fall anwendbar. 
Zu den Fragen von Herrn Schiesser: Sie haben gefragt, ob 
sich im Allgemeinen präjudizierende Wirkungen ergäben. 
Hier nochmals: Wir gehen davon aus, dass in rechtlicher 
Hinsicht - weil es möglich ist, sektoriell zu öffnen - keine 
Probleme entstehen, wenn Sie diesen Weg begehen. 
Der Bundesrat möchte das nicht; aber es wäre auf jeden Fall 
eine Möglichkeit, die in rechtlicher Hinsicht auch keine präju
dizierende Wirkung hätte. Zu beurteilen, ob das politisch 
richtig ist, muss ich Ihnen überlassen; das ist nicht meine 
Aufgabe. 
Zur zweiten Frage nach einer negativen präjudizierenden 
Wirkung, vor allem auch verbunden mit der dritten Frage zu 
unserem Verhältnis mit der EU: Nach unserer Einschätzung 
haben wir so oder so auch bei einem allfälligen Freihandels
abkommen mit der EU eine Differenz. Wenn wir bei der na
tionalen Erschöpfung bleiben, wie das heute der Fall ist, und 
auch wenn Sie in diesem Bereich zur internationalen Er
schöpfung übergehen würden, hätten wir eine unterschiedli
che Systematik. Somit müsste dann so oder so verhandelt 
werden. Hier ist die Ausgangslage also nicht anders. Sie ist 
rechtlich anders, aber sie ist nicht für die Art der Verhandlun
gen anders, weil wir so oder so diesen Punkt im Rahmen ei
nes allfälligen Freihandelsabkommens zu verhandeln hät
ten. Auch dort würde sich wieder die Frage stellen, ob es 
sektoriell sei - jetzt gemäss der Definition Ihrer Kommission 
auf die Produktionsmittel und Investitionsgüter beschränkt -
oder ob wir das in einem grösseren Rahmen diskutieren 
müssten. Hier brauchten wir also dann auch noch klarere 
Eingrenzungen für allfällige Verhandlungen. Ich gehe davon 
aus, dass bei einer allfälligen Verhandlung natürlich auch 
nur in diesem gemäss der Mehrheit Ihrer Kommission be
schränkten Bereich verhandelt würde und nicht generell. 
Hier würde der Bundesrat meines Erachtens nicht Hand bie
ten für eine generelle Verhandlung der Parallelimportproble
matik mit der EU. 
Zu Ihrem Hinweis auf die Weko und das Kartellgesetz: Es ist 
natürlich so, dass das Kartellgesetz vor allem eine präjudi
zierende Wirkung hat, auch wenn es keine konkreten Fälle 
gibt, bei welchen diese Problematik tatsächlich zu einer 
Sanktion geführt hat. So weiss ich von der Tätigkeit der 
Weko, dass in vielen Fällen diese Problematik bei Importeu
ren natürlich gerade bei Preisabsprachen horizontaler und 
vertikaler Natur diskutiert wird, was dazu geführt hat, dass 
man bei der Preisgestaltung sehr aufmerksam ist. Deshalb 
hat es diese positive Wirkung, die vom Kartellgesetz aus
geht, auf jeden Fall gegeben. Wir werden das im nächsten 
Jahr evaluieren und dann genauer vorlegen können, wo al
lenfalls im Hinblick auf die Parallelimportproblematik Preis
verzerrungen vorhanden sind. Mehr kann ich Ihnen dazu 
heute nicht sagen, weil dieser Bericht erst im nächsten Jahr 
vorliegen wird. 
Zusammenfassend: In rechtlicher Hinsicht wäre der Antrag 
der Mehrheit für einen Übergang zu einer internationalen Er
schöpfung WTO-kompatibel. Es wäre rechtlich machbar, das 
hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum aus
drücklich bestätigt. So oder so ergäbe sich eine Differenz zur 
EU; es wäre eine sektorielle Öffnung, die Ihr Rat bestimmen 
würde. Der Vorteil läge darin, dass es bei der landwirtschaft
lichen Produktion zu Kosteneinsparungen führen würde. Ob 
Sie das wollen oder nicht, ist letztlich ein politischer Ent
scheid, den Sie zu fällen haben. 

Schwelger Rolf (RL, ZG): Meines Erachtens ist etwas zu we
nig zum Ausdruck gekommen, dass der Bundesrat an sei
nem Antrag festhält. Ich gehe davon aus, dass dem so ist. 
Gestatten Sie mir, zwei Dinge zu sagen: 
1. Der Nationalrat hat vor etwa fünf Minuten mit 118 zu 69 
Stimmen beschlossen, die gesamte Problematik der Er
schöpfung auszuklammern und· diese bis Ende 2007 dem 
Rat neu vorzulegen. 
2. Aus dem Votum von Frau Bundesrätin Leuthard hat sich 
folgende, auf den einfachsten Nenner gebrachte Konse-
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quenz ergeben: Wir können durch die Zustimmung zur 
Mehrheit 40 bis 50, von mir aus 60 Millionen Franken ein
sparen. Mit dieser Einsparung werden wir das erste Land 
der OECD sein, das die internationale Erschöpfung einführt. 
Wir werden ein Land, das sich in eine Reihe mit Argentinien, 
Venezuela und Indonesien stellt. Ob wir das wollen, müssen 
Sie entscheiden. Dies ist die auf den einfachsten Nenner ge
brachte Konsequenz. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Der Antrag der Minderheit 
ist zurückgezogen worden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 25 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 13 Stimmen 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Diese Abstimmung gilt 
auch für Ziffer la Ziffer 2 Artikel 9a. 

Art. 36b 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2 
. ... abschliessen, der zumindest eine Vereinbarung über 
Milchmenge und Milchpreise enthält. 
Abs. 5 
.... bis am 30. April 2015 anwendbar. (Rest streichen) 

Art. 36b 
Proposition de /a commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.2 
A cet effet, ils doivent conclure un contrat d'une duree mini
male d'un an comprenant au moins un accord sur la quantite 
de lait et les prix du lait. 
A/.5 
.... jusqu'au 30 avril 2015. (Biffer le reste) 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Lassen Sie 
mich Artikel 36b integral begründen. Wir kommen jetzt in 
den Bereich der Milchwirtschaft und damit eigentlich zu ei
nem Kernthema der «AP 2011 ». Mit Artikel 36b sollen die 
Möglichkeiten zum Milchkauf nach dem Ausstieg aus der 
Milchkontingentierung eingegrenzt und den Milchproduzen
ten soll eine stärkere Verhandlungsposition verschafft wer
den. Um dem Milchhandel klare Schranken zu setzen bzw. 
um das Entstehen von Spotmärkten zu limitieren, sieht Arti
kel 36b vor, dass Produzenten ihre Milch nur einem Verwer
ter der eigenen Branchenorganisation, einer Produzenten
gemeinschaft oder einem regionalen Milchverwerter verkau
fen dürfen. Die Gesetzesbestimmung ist 2006 in Kraft getre
ten und dauert längstens bis 2012. Die Voraussetzungen für 
einen Ausstieg aus der Milchkontingentierung sind in Arti
kel 36a enthalten. Der Ausstieg erfolgt per 30. April 2009. Ab 
diesem Zeitpunkt sind die Artikel 30 bis 36 des Abschnittes 
«Produktionslenkung» im Kapitel «Milchwirtschaft», in dem 
wir uns jetzt befinden, obsolet. 
Zu den Absätzen 1 und 2: Mit der vorgeschlagenen Ergän
zung wird einerseits der Zwischenhandel mit Milch durch 
Einzelpersonen vermieden und andererseits die Zusammen
fassung des Milchangebotes ermöglicht. Mitglieder einer 
Produzentenorganisation sollen zu diesem Zweck ihre Milch 
auch der eigenen Organisation verkaufen dürfen. Ohne die
se Ergänzung dürfte die Produzentenorganisation lediglich 
die in Verbindung mit Artikel 36a vorgesehene Mengenrege
lung durchführen. Nach der organisatorischen Neuausrich
tung der Produzenten erweist sich die geltende Regelung 
als nicht mehr genügend. Sie würde den Spielraum der Pro
duzentenorganisationen und der örtlichen Milchkäufer, also 
der Dorfkäsereien, stark einschränken. Um ihnen beim 
Milchkauf die gleichen Chancen wie den Branchenorganisa
tionen und den regionalen Verwertern zu gewähren, wird be
antragt, Artikel 36b Absatz 1 so zu ergänzen, dass Produ-
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zenten ihre Milch nur einer Produzentenorganisation oder ei
nem örtlichen Milchverwerter verkaufen dürfen. Dies ist ins
besondere für Lieferanten von Käsereimilch von Bedeutung. 
Das dort bestehende enge Verhältnis zwischen Käser und 
Milchproduzent kann so unverändert beibehalten werden. 
Hinzu kommt das Erfordernis einer Vertragsdauer von min
destens einem Jahr; das ist in Absatz 2 festgehalten. Damit 
bleibt der eigentliche Milchhandel bzw. das Entstehen eines 
Spotmarktes eingegrenzt. 
Mit der Präzisierung betreffend Milchkaufverträge in Ab
satz 2 hat die Kommission einem Anliegen der Milchbauern 
entsprochen. Das soll ihnen in der unsicheren Zeit des Aus
stieges aus der Milchkontingentierung wenigstens etwas Si
cherheit auf der Einkommensseite geben. Mit der Präzisie
rung in Absatz 5 soll zudem bezüglich der Gültigkeitsdauer 
der Absätze 1 bis 3 mehr Klarheit geschaffen werden. 
Meines Erachtens können wir über die Absätze 1 bis 5 inte
gral abstimmen, denn es sind ja keine Anträge gestellt wor
den. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich kann den Antrag der Kom
mission, die bei den Absätzen 2 und 5 den Entwurf des Bun
desrates leicht modifiziert hat, unterstützen. Die Konkretisie
rung des Vertragsinhaltes ist sachlich gerechtfertigt. Preis 
und Menge gehören nach den bekannten Regeln des Obli
gationsrechtes zu den wesentlichen Bestandteilen eines 
Kaufvertrages. Das ist unbestritten, insofern ist das eine 
Präzisierung. Gute flankierende Massnahmen für die Milch
produzenten nach dem Ausstieg aus der Milchkontingentie
rung sind wichtig für die Stabilisierung der Preise und Men
gen in einem dann eben nicht mehr mengenbegrenzten Um
feld, und dies bei einer guten Transparenz auch der jeweili
gen Marktverhältnisse. 
Das kommt auch den Milchproduzenten entgegen. Durch 
die Annahme des Antrages kann auch einem wichtigen An
liegen der Milchproduzenten entsprochen werden, und das 
kann zu einer gewissen Beruhigung im Hinblick auf die Zu
kunft nach 2009, nach Aufhebung der Milchkontingentie
rung, beitragen. Ebenso betrachten wir die Verlängerung in 
Absatz 5 um drei Jahre als unproblematisch. 
Ich kann den Antrag Ihrer Kommission somit unterstützen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 37 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Ohne produk
tionslenkende Massnahmen macht die in Artikel 37 festge
schriebene Pflicht, eine Direktvermarktung vorgängig zu 
melden, keinen Sinn mehr, zumal die Meldepflicht in Arti
kel 43 enthalten ist. Artikel 37 und mit ihm der 3. Abschnitt 
können folglich aufgehoben werden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 38 Abs. 2 
Antrag der Minderheit 
(David, Frick, Leumann, Maissen, Slongo) 
.... Voraussetzungen. Die am 1. Januar 2007 geltende Zu
lage von 15 Rappen wird während der Periode 2008-2011 
weitergeführt. 
(Siehe auch Art. 187c Abs. 4) 

Art. 38 al. 2 
Proposition de la minorite 
(David, Frick, Leumann, Maissen, Slongo) 
.... conditions d'octroi. Le supplement de 15 centimes appli
cable le 1 er janvier 2007 est reconduit durant la periode 
2008-2011. 
(Voir aussi art. 187c al. 4) 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Bei den für die 
Vorlage zentralen Artikeln 38 und 39 geht es um die Umla
gerung von Milchpreisstützungen in Direktzahlungen. 
Warum das? 
Hintergrund für die Umlagerung von Geldern der Marktstüt
zung für Milch in sogenannte RGVE-Beiträge auch für Milch
kühe ist die Aufhebung der Milchkontingentierung auf 2009. 
Ohne Begrenzung der Gesamtmilchmenge macht die Milch
marktstützung im bisherigen Umfang, welche pro Kilogramm 
Milch ausgerichtet wird, ökonomisch keinen Sinn. Sie würde 
einen Anreiz darstellen, die Milchmenge zu erhöhen, was in 
der Folge auf den Preis drücken würde. Die Bundesgelder 
wären nicht effizient eingesetzt. 
Ein anderer Aspekt ist, dass im Zusammenhang mit der Auf
hebung der Kontingentierung vielfach befürchtet wurde, 
dass sich die Milchproduzenten in der Schweiz entlang der 
Autobahnen konzentrieren könnten. Die Flächenbindung der 
Beiträge für die Haltung raufutterverzehrender Nutztiere -
ich spreche künftig dann von RGVE-Beiträgen - wirkt die
sem Trend räumlicher Konzentration an den Hauptverkehrs
achsen entgegen, und darum ist dieser Übergang von 
Marktstützungsmassnahmen zu Direktzahlungen vor allem 
auch für die Berggebiete und den ländlichen Raum sehr, 
sehr wichtig. Das Parlament hat deshalb im Rahmen der 
«AP 2007» mit Artikel 73 des Landwirtschaftsgesetzes die 
Grundlage für die Umlagerung von Geldern aus der Milch
marktstützung hin zu RGVE-Beiträgen geschaffen, die neu 
grundsätzlich für alle raufutterverzehrenden Nutztiere, also 
für Milchkühe, ausgerichtet werden. Für Betriebe mit Milch
produktion werden die Beiträge heute entsprechend der ver
markteten Milch und unter Berücksichtigung der für die 
Milchmarktstützung eingesetzten Mittel gekürzt. Dies erfolgt 
über den Abzug für vermarktete Milch. Pro 4400 Kilogramm 
vermarktete Milch verringert sich die Anzahl beitragsberech
tigter Tiere um eine RGVE, also um eine raufutterverzeh
rende Grossvieheinheit. 
Jetzt ist es dann nicht mehr so kompliziert. Ein erster Umla
geschritt wurde im März 2006 vom Bundesrat beschlossen 
und wird auf 2007 umgesetzt. In den Jahren 2007 und 2008 
wird für die vom Abzug für vermarktete Milch betroffenen 
Grossvieheinheiten ein Beitrag von 200 Franken ausbezahlt. 
Das ergibt Kosten von 113 Millionen Franken pro Jahr. Fi
nanziert wird dieser Beitrag durch eine Reduktion der jährli
chen Milchmarktstützung um 66 Millionen Franken, ergänzt 
durch Mittel aus den allgemeinen Direktzahlungen. 
Mit der «AP 2011 » ist auf 2009 ein zweiter Umlagerungs
schritt geplant. Wegen des starken Abbaus der Milchmarkt
stützung auf 2009 - nach dem Willen des Bundesrates soll 
lediglich die Verkäsungszulage auf wesentlich tieferem Ni
veau beibehalten werden - kann bei den RGVE-Beiträgen 
auf den Abzug für vermarktete Milch verzichtet werden. Das 
ist die gemäss Botschaft vorgesehene Streichung von Arti
kel 73 Absatz 5 Buchstabe d. Weil die gesetzliche Basis be
reits mit der «AP 2007» geschaffen worden ist, geht es bei 
diesem Artikel, den wir als Kern der gesamten Vorlage bera
ten, um einen Artikel, den der Bundesrat gar nicht ändern 
will. Der Grund ist einfach: Im Bereich des Landwirtschafts
gesetzes kann die «AP 2011 » zu einem grossen Teil auf 
Verordnungsebene realisiert werden. 
Eine der vorgeschlagenen Änderungen im Milchbereich be
inhaltet die Aufhebung der Befristung der Zulage für verkä
ste Milch, also diese sogenannte Verkäsungszulage. Diese 
Massnahme soll im Hinblick auf den auf 2007 zur EU voll
ständig offenen Käsemarkt in reduziertem Umfang bestehen 
bleiben, während die Gesetzesgrundlagen für die anderen 
Massnahmen zur Milchpreisstützung aufgrund der Befri
stung im Gesetz ab 2009 wegfallen. 
Der Bundesrat will, seiner Strategie getreu, die Verkäsungs
zulage für 2008 auf 15 Rappen pro Kilogramm belassen und 
ab 2009 um 5 Rappen auf 10 Rappen reduzieren. Für die
sen Entwicklungsschritt hat der Bundesrat, wie gesagt, die 
gesetzliche Kompetenz bereits mit der «AP 2007» erhalten . 
Als Ausgleich würden beim bundesrätlichen Modell die 
RGVE-Beiträge für Milchkühe ab 2009 von 200 auf 600 
Franken pro Kuh erhöht. Bei den Raufutterbeiträgen handelt 
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es sich im Gegensatz zur Milchmarktstützung um WTO-kon
forme Direktzahlungen. Eine Weiterführung der produkteori
entierten Unterstützung mit der Verkäsungs- oder der Si
loverzichtszulage, über die wir in Artikel 39 diskutieren, ist 
gemäss Bundesrat und Kommissionsmehrheit ein konzept
fremdes Element, das es zu ersetzen gilt. Denn die Wirk
samkeit ist schlechter, und der Strukturwandel wird damit 
gebremst. Genau diese Verzögerung des Reformtempos will 
die Minderheit mit der Verankerung der 15 Rappen Verkä
sungszulage hier im Gesetz erreichen. Doch das wird Ihnen 
nachher der Minderheitssprecher begründen. 
Jetzt zum Konzept der Mehrheit: Das Konzept der Mehrheit 
stellt einen Kompromiss zwischen Bundesrat und Minderheit 
dar. Es basiert zunächst ebenfalls auf geltendem Recht. Die 
Mehrheit geht von einem schrittweisen Abbau aus, wie er in 
der Übergangsbestimmung in Artikel 187c Absatz 4 definiert 
ist. Wenn Sie diese Fassung sehen wollen, müssen Sie in 
der Fahne nach hinten blättern. Demnach würde die Verkä
sungszulage erst per 1. Januar 2011 auf die vom Bundesrat 
per 2009 angestrebten 10 Rappen gesenkt. Im Jahr 2008 
soll sie nach dem Mehrheitskonzept, auch gemäss dem 
Bundesamt für Landwirtschaft, bei 15 Rappen pro Kilo
gramm Milch bleiben. Dann soll sie in den Jahren 2009 und 
2010 in einem Zwischenschritt auf 12,5 Rappen abgesenkt 
werden. Damit blieben die Marktstützungen gegenüber dem 
Entwurf des Bundesrates in diesem Vierjahresrahmen um 
insgesamt 80 Millionen Franken höher. Die Mehrheit kom
pensiert diese wiederum bei den Direktzahlungen. Dort wer
den dann die RGVE-Beiträge von 200 statt auf 600 nur auf 
480 Franken erhöht. Und dann, 2011, würden sie wie beim 
Bundesrat ebenfalls auf 600 Franken pro RGVE hinaufge
setzt. 
Die Mehrheit ist der Überzeugung, dass man auf diesem 
Weg zwischen Bundesrat und Minderheit eine Brücke bauen 
kann. Zum einen bleibt man auf dem eingeschlagenen 
agrarpolitischen Kurs. Wir erinnern uns: In der «AP 2007» 
haben wir die Aussetzung der Milchkontingentierung be
schlossen. 70 Prozent der Bauern sind schon ausgestiegen. 
Damit ist die Richtung eingeschlagen und konsolidiert. Wir 
haben auch die Öffnung des Käsemarktes beschlossen. Das 
heisst, dass wir ab 2007 konkurrenzfähig sein müssen. Nun 
käme es nach Ansicht der Mehrheit fast schon einem Ana
chronismus gleich, wieder zum früheren Markt- und Produk
tionsstützungskurs zurückzukehren und die Entwicklung auf 
Jahre hinaus zu blockieren. 
Zum anderen wurden punkto Rohmilch für Käse Bedenken 
geäussert: Was, wenn der heute gegenüber Verkehrsmilch 
deutlich höhere Milchpreis wegen des Produktionsanreizes 
plötzlich zerfällt? Heute erhalten innovative Milchbauern, 
beispielsweise die Produzenten von Gruyere und Vacherin 
Mont-d'Or, Milchpreise von 80 Rappen. Bei weniger innovati
ven Milchbauern sind es ungefähr 10 Rappen weniger. Aber 
die Gefahr eines Preisdruckes auf die Milch ist bei der Lö
sung der Kommissionsmehrheit unseres Erachtens deutlich 
geringer. 
Darum empfehle ich Ihnen, der Mehrheit zu folgen. Ich will 
das auch hier transparent machen: Die Mehrheit ist mit 6 zu 
5 Stimmen bei 1 Enthaltung zustande gekommen. 

David Eugen (C, SG): Ich möchte vorweg sagen, dass alle 
Anträge der Minderheit zusammenhängen, also die Anträge 
der Minderheit zu Artikel 38 Absatz 2, Artikel 39 Absatz 2, 
Artikel 75a - da geht es um die neue Direktzahlung, die die 
Mehrheit einführen möchte-, Artikel 187c, in dem die Mehr
heit die Verkäsungszulage auf 10 Rappen absenken möch
te, und Artikel 188 Absatz 3 sowie schliesslich der Antrag 
der Minderheit I zu Artikel 1 Buchstaben b und c des Finan
zierungsbeschlusses. Es ist aber durchaus klar und richtig, 
dass die Anträge einzeln beraten werden. Ich werde mich je
doch hier zu allen äussern, zwar nicht zu den Artikeln im 
Einzelnen, aber zum Grundgedanken, der hinter diesem 
Konzept steht. Ich möchte wirklich deutlich betonen, dass 
wir voll hinter dem Ziel stehen, das Frau Bundesrätin Leut
hard gestern auch hier dargelegt hat: Das prioritäre Ziel der 
Landwirtschaftspolitik muss heute sein, dass wir wettbe-
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werbsfähige Betriebe erhalten. Das ist das A und 0, auch 
nach der Meinung der Minderheit. 
Das heisst bezüglich der Schweizer Landwirtschaft insbe
sondere, dass wir eine leistungs- und wettbewerbsfähige 
Milchwirtschaft brauchen. Denn die Milchwirtschaft ist die 
Hauptsäule der schweizerischen Landwirtschaft. Innerhalb 
der Milchwirtschaft ist es wieder der Käse, der das wichtig
ste Produkt ist. In der Schweiz werden jedes Jahr 170 000 
Tonnen Käse produziert, davon geht ein Drittel, 60 000 Ton
nen, in den Export. Wenn wir vor allem die letzten Jahre an
sehen, stellen wir fest, dass die schweizerische Landwirt
schaft anfängt, sich auch mit diesem Produkt auf dem euro
päischen Markt zu positionieren. Ich sehe, dass z. B. der Ap
penzellerkäse einen Zuwachs von 12 Prozent hat; die Käse
spezialitäten aus dem Berggebiet kennen wir ja, sie sind 
jetzt aufgekommen, weil man die Marktchancen wahrnimmt; 
ihr Absatz ist um 68 Prozent gestiegen. Auch der Gruyere, 
der dritte Käse, erlebt einen positiven Verlauf. Der einzige 
Käse, bei dem es nicht ganz funktioniert, ist der Emmenta
ler, und das hat mit seiner Geschichte und den Altlasten zu 
tun: Dieser Käse ist eigentlich sehr lange amtlich verwaltet 
worden, statt dass er mit einem guten Marketing auf den eu
ropäischen Märkten verkauft wurde. Vor allem aber haben 
wir die Marke Emmentaler in der Schweiz und international 
nicht rechtzeitig geschützt. 
42 Prozent der Milch wird zu Käse verarbeitet. Das heisst, 
der Käse ist auch ein zentraler Teil des bäuerlichen Einkom
mens. Darum verstehen wir von der Minderheit sehr gut, 
dass die Bauern mit grösstem Interesse verfolgen, was wir 
hier tun. Es geht um die wichtigsten Rahmenbedingungen 
für die Vermarktung ihres Hauptproduktes. Ich verstehe es 
auch, dass uns die Bauern zuschauen und sich Fragen stel
len, wenn Professoren, Redaktoren, Bundesbeamte, aber 
auch wir Parlamentarier - alle mit schön gesichertem Ein
kommen - über ihre Haupteinkommensquelle diskutieren. 
Ich verstehe, dass sie von uns verlangen und erwarten, dass 
wir hier überlegt und mit Sorgfalt ans Werk gehen. Ich 
möchte auch all denen entgegentreten, die gestern angetönt 
haben, das sei nur Wahlkampfrhetorik. Es ist mehr als legi
tim, wenn wir uns hier mit der Haupteinkommensquelle der 
Bauern sehr sorgfältig auseinandersetzen. 
Ich komme nun zum Punkt, bei dem Minderheit und Mehr
heit unterschiedlicher Meinung sind, nämlich zur Frage, wie 
vorzugehen ist. Im Ziel sind wir uns einig. Die Mehrheit will 
jetzt aber so vorgehen, dass sie weiter in Richtung allge
meine Direktzahlungen marschiert, und wir von der Minder
heit sind der Meinung: Nein, wir müssen wieder mehr auf 
den produzierenden Bauern achten. Wir müssen hier eine 
gewisse Neuorientierung vornehmen. Ich sage ganz ehrlich, 
dass wir die Schwerpunkte anders setzen. Wir bestreiten mit 
Nachdruck, dass das, was die Mehrheit will, eine Reform ist. 
Man geht vielmehr auf dem Weg «allgemeine Direktzahlun
gen erhöhen» unvermindert weiter, obwohl wir damit an ei
nem Punkt angelangt sind, wo weitere allgemeine Direktzah
lungen keine Reform mehr sind. Sie schwächen vielmehr die 
Produktionsfähigkeit der schweizerischen Landwirtschaft, 
insbesondere wenn wir in Betracht ziehen, dass sie sich im 
europäischen Markt bewähren muss. 
Heute ist das bäuerliche Einkommen bereits zu mehr als der 
Hälfte vom Staat, von den allgemeinen Direktzahlungen, ab
hängig. Und es ist ganz klar, dass sich die Bauern in dieser 
Situation immer mehr an dem orientieren, was der Staat 
macht. Man will diese Abhängigkeit jetzt eigentlich noch er
höhen und sagt: Es ist eine Reform, das ist gut, wir wollen 
eher in Richtung Direktzahlungen gehen. Die Minderheit ist 
der Meinung, dass die Direktzahlungen, wenn man sie wei
terausbaut, die Effizienz und die Wettbewerbsfähigkeit der 
bäuerlichen Betriebe beeinträchtigen. Die Bauern nehmen 
nicht mehr hauptsächlich die Signale wahr, die der Markt 
gibt, weil diese für ihr Einkommen sekundär werden. Sie 
nehmen wahr, was wir hier machen, was die Politik, der 
Staat, die Bundesangestellten im Bundesamt für Landwirt
schaft machen. Das sind ihre Leuchttürme. 
Das ist aber nicht mehr der gute Weg. Ich habe die Direkt
zahlungen mitgetragen, und ich trage sie noch mit, aber es 
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ist eine Frage des Masses. Nach der Meinung der Minder
heit müssen wir alles tun, damit die Bauern Freude an ihrem 
Produkt haben, für ihr Produkt eintreten und für ihr Produkt 
arbeiten. Das heisst, wenn wir auf dem Weg mit der Verkä
sungszulage und der Siloverzichtszulage bleiben, belohnen 
wir jene Bauern, die mit ihrem Produkt arbeiten. Wenn wir 
weiter nur Direktzahlungen leisten, ist das produkteunab
hängig. Da wird praktisch nur der Besitz von Land und Tie
ren entschädigt. Das ist nicht mehr der richtige Weg. Es ist 
bis zu einem gewissen Punkt richtig, aber man darf nicht zu 
weit gehen. Daher sind wir der Meinung, dass das Instru
ment der Rohmilchverbilligung, das wir bei diesen beiden 
Zulagen hier haben, das richtige Instrument ist, gerade jetzt, 
wo es darum geht, in die europäischen Märkte hineinzuge
hen. 
Ich möchte unterstreichen: Dieses Instrument hat, das wird 
von vielen übergangen, weder eine Preisgarantie noch eine 
Absatzgarantie. Früher war es anders, aber das hat sich 
schon vor langer Zeit geändert. Dieses Instrument ist so be
schaffen, dass der Preis schwanken kann. Der Milchpreis 
gibt Signale ab. Der Mehrheitssprecher hat vorhin gesagt, es 
sei ein Nachteil, wenn der Preis schwanke; die Lösung der 
Mehrheit sei viel vorteilhafter, weil die Bauern die Preis
schwankungen mit den Direktzahlungen gar nicht spürten. 
Ich finde, das ist nicht richtig. Wir müssen dafür sorgen, 
dass die Bauern die Preisschwankungen des Marktes über 
das Produkt spüren, sodass sie sich richtig orientieren, die 
richtigen Käsesorten produzieren und auf die richtigen 
Märkte gehen, auf die Märkte, auf denen sie die Chance ha
ben, mit ihren Qualitätsprodukten ihre Preise zu erzielen. 
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass mit dieser Zulage der 
Milchpreis und seine Schwankungen sehr wohl die richtigen 
Signale an die Bauern weitergegeben haben und dass die 
Bauern mit diesen Signalen arbeiten und arbeiten wollen. 
Aber das tun natürlich jene Betriebe, die produzieren möch
ten, die Freude am Produkt haben, die mit dem Produkt et
was machen. Es gibt auch Pflegebetriebe. Ich möchte diese 
Betriebe gar nicht etwa schlecht machen, die braucht es 
auch; Landschaftspflege und all diese Dinge sind wertvoll, 
aber sie dürfen im landwirtschaftlichen Bereich nicht über
handnehmen. Sie sind ein Teil, aber das Wichtige müssen 
die Produktion, der Wille und die Freude am Produkt sein. 
Jetzt kann man sich fragen: Ja, ist das überhaupt wichtig? 
Da müssen wir wahrscheinlich bezüglich des Marktes um
denken. Bis vor wenigen Jahren hatten wir nur den Schwei
zer Markt, die sieben Millionen Konsumenten in diesem 
lande. Da kann man sich schon fragen: Lässt sich mit so 
wenigen Konsumenten eine marktorientierte Landwirtschaft 
konzipieren? Ist das möglich? Die Dinge haben sich jetzt ge
ändert. Wir haben das Abkommen mit der EU, und wir ha
ben ab dem 1. Juni 2007 den gegenseitigen Käsefreihandel. 
Frau Bundesrätin Leuthard hat auch wieder vom Freihan
delsabkommen mit der EU gesprochen, das man anstrebe 
usw. Das ist richtig, das sind Visionen; ich habe nichts dage
gen. Hier geht es aber um Realitäten. Wir haben bei der 
wichtigsten Säule der Agrarwirtschaft der Schweiz den Frei
handel ab nächstem Sommer bereits installiert - wegen die
ser Marktöffnung. Wegen der Abschaffung der Kontingentie
rung 2009 dürfen wir jetzt mit Fug und Recht Hoffnung in die 
vermehrte Marktöffnung setzen. Die Bauern und der Milch
verwerter Emmi haben einen Markt von 400 Millionen Kon
sumenten. Sie können sich jetzt in diesen Markt begeben 
und die guten schweizerischen Produkte verkaufen. 
Ich möchte Sie noch an das Beispiel Österreich erinnern: 
Österreich musste vor zehn Jahren mit dem EWR diese 
Marktöffnung vornehmen. Österreich, ein Alpenland wie die 
Schweiz, hat den Export in den EU-Raum in dieser Phase 
verachtfacht - verachtfacht! Man hatte dort auch Angst, wie 
sich das entwickelt, aber man hat diese Chance wahrge
nommen. 
Ich bin der Meinung, mit dem Instrument der Rohmilchverbil
ligung können wir in der Phase von 2008 bis 2011 diesen 
Markt besser erobern, als wenn wir weiter in Richtung allge
meine Direktzahlungen gehen, wie das die Mehrheit möchte. 

Es gibt noch ein gutes Beispiel für ein Gesetz, das wir schon 
haben und bei dem es wirklich gut funktioniert: Denken Sie 
an das «Schoggigesetz». Im «Schoggigesetz» machen wir 
genau das Gleiche. Wir machen Rohmilchverbilligungen; wir 
verbilligen die Milch für die Schokoladeproduzenten, die ihre 
Schokolade in Europa verkaufen. Die schweizerische Scho
kolade ist ja ein internationaler Verkaufsschlager. Mit diesem 
Instrument der Rohmilchverbilligung kann sehr viel Milch 
verkauft werden. 
Zum letzten Punkt, zur internationalen Marktöffnung: Es 
geht wieder um die berühmte WTO, der man in diesen Räu
men immer alles in die Schuhe schiebt. Wenn man nichts 
machen möchte, sagt man immer: Das ist WTO-widrig, wir 
wollen nicht, wir können nicht, wir dürfen nicht. Die WTO 
schreibt uns überhaupt nicht vor, allgemeine Direktzahlun
gen zu leisten. Die rechtlichen Verpflichtungen, die jetzt exi
stieren, sind klar: Die Verkäsungs- und die Siloverzichtszu
lage hat die Schweiz seinerzeit in der Green Box der WTO 
notifiziert. Dies ist immer noch in dieser Green Box enthal
ten. Es ist total vertragskonform, wenn wir das in der näch
sten Phase bis 2011 weiterführen. Wenn sich die Dinge in 
dieser Phase ändern - was möglich ist, ich möchte das nicht 
ausschliessen -, gibt es neue Verträge. Aber diese wirken 
sicher erst nach 2011. Dann müssen wir wieder darüber dis
kutieren, wie weiter vorzugehen ist. Aber für den heutigen 
Entscheid ist das absolut irrelevant. 
Wenn wir also das Hauptziel - wettbewerbsfähige Landwirt
schaft auf den Märkten, die sich eröffnen - wirklich ernsthaft 
verfolgen wollen, bitte ich Sie, die Rahmenbedingungen so 
zu lassen, mit diesen beiden Zulagen, die sich bewährt ha
ben, die auch marktorientiert sind und den Bauern eine 
echte Chance geben, ihre Produkte in den nächsten Jahren 
auf dem europäischen Markt zu platzieren. 
Ich bitte Sie also, der Minderheit zu folgen. 

Leumann-Würsch Helen (RL, LU): Kollege David hat immer 
gesagt: Die Minderheit will, die Minderheit will, die Minder
heit will .... Ich möchte hier mit aller Deutlichkeit festhalten, 
dass ich bei der Minderheit bin. Ich bin nach wie vor der Mei
nung, dass wir die Verkäsungszulage von 15 Rappen bis 
2011 weiterführen sollen, und ich bin ebenfalls der Meinung, 
dass wir die 3 Rappen für die Non-Silage bis 2011 weiterfüh
ren sollen. Diese beiden Anträge habe ich in der Kommis
sion gestellt, sie sind dann auch von den entsprechenden 
Mitgliedern gutgeheissen worden. Ich habe in meinem Ein
tretensvotum begründet, weshalb ich für diese Minderheiten 
eintrete. Meine Gründe unterscheiden sich ein bisschen von 
denen, die Herr David erwähnt hat. Aber das ist nicht so 
wichtig. 
Wo ich nicht mehr bei der Minderheit David bin, das ist beim 
Zahlungsrahmen, beim Bundesbeschluss über die finanziel
len Mittel. Dort habe ich dann eine andere Meinung. Ich 
habe nämlich diese beiden Anträge in der Kommission nicht 
gestellt, ohne mir Überlegungen gemacht zu haben, wie die 
Ausfälle zu kompensieren sind. Ich möchte Ihnen daher be
liebt machen, die Erhöhung der Beiträge für Milchkühe, die 
ja vom 1. Januar 2007 von 400 auf 600 Franken erhöht wer
den sollen, hinauszuschieben bis 2011 und dann erst diese 
Direktzahlungen zu erhöhen. Ich spreche hier nur von der 
Milchkuhzulage und nicht von den Fleischkühen, denn es 
scheint mir, dass Zulagen, welche innovative Leistungen un
terstützen, bei den Milchkühen sinnvoller eingesetzt sind, als 
wenn man einfach den Betrag für die Kühe aufstockt. Dort 
könnte man diesen Betrag kompensieren. Wir alle wissen ja, 
dass Schweizer Käse im Ausland einen ausgezeichneten 
Ruf geniesst. Es können durchaus auch neue Sorten kreiert 
und auf den Markt gebracht werden. Ich bin mir bewusst, 
dass davon auch die Industriemilch profitiert. Diese Kürzun
gen können wir aber nicht über das Gesetz regeln, denn das 
ist Sache der Verordnung. 
Deshalb hatte ich keine andere Möglichkeit, als den Betrag 
beim Zahlungsrahmen einzugeben. Wenn mein Minderheits
antrag beim Zahlungsrahmen durchgeht, heisst das, dass 
diese 200 Franken pro Milchkuh nicht ausbezahlt werden, 
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bis man auf die in der neuen Botschaft vorgesehenen 
10 Rappen hinuntergeht, die ab 2011 Gültigkeit hat. 
Es war mir einfach ein Anliegen, hier noch festzuhalten, 
dass ich grundsätzlich von einem anderen Konzept ausge
gangen bin als dem, das Herr David jetzt vorgestellt hat. 

Frick Bruno (C, SZ}: Wir haben uns beim Eintreten zahl
reich dahingehend ausgesprochen, dass die Richtung des 
Bundesrates stimmt, aber dass das Tempo zu schnell ist. 
Ein Gang zurück, das Tempo etwas drosseln, das war ge
stern die Losung. Hier ist der entscheidende Artikel. Wenn 
wir das Tempo drosseln wollen, müssen wir es hier tun. Und 
wir müssen es tun, weil die Bauern sehr viel zum Struktur
wandel beitragen. Aber sie sind ·an der Grenze des Zumut
baren. Ich erinnere daran: Das bäuerliche Einkommen be
trägt im Schnitt nur 60 Prozent des Einkommens für eine 
vergleichbare Tätigkeit; 40 Prozent der Nebenerwerbsbetrie
be und ein Drittel der Haupterwerbsbetriebe sind in den letz
ten fünfzehn Jahren eingegangen. Das verlangt doch klar, 
dass wir das Tempo vorsichtig dosieren. Wir wollen nicht, 
dass die Landwirtschaft zur Kurve hinausgetragen wird. 
Eine zweite Überlegung spricht für die Minderheit: Der Markt 
in Europa geht auf. Die Schweiz hat ab dem nächsten Juni 
weit grössere Chancen zu exportieren. Geben wir den Bau
ern diese Zeit für den Aufbau eines Marketings ihrer Pro
dukte im europäischen Raum. Wir wissen, dass unsere Pro
dukte Chancen haben. Helfen wir den Bauern, dass sie 
diesen Markt aufbauen können. In diesem Rat haben wir 
uns wiederholt für Anschubfinanzierungen ausgesprochen, 
damit nachher die Produkte selbsttragend werden, damit 
sich die Branche selber helfen kann. Hier ist ein Beispiel, wo 
wir das sehr gut tun können. 
Ein letzter Punkt - da unterscheide ich mich von Frau Leu
mann -: Frau Leumann will die Verkäsungszulage nicht re
duzieren. Soweit hat sie Recht. Aber sie will dafür nicht mehr 
Mittel geben. Den Bären waschen, ohne ihn nass zu ma
chen, das geht nicht. Wer den Bauern diese Hilfe geben 
will - und sie brauchen sie -, der muss auch dafür ein bis
schen in die Tasche greifen. Die rund 40 Millionen Franken 
pro Jahr, welche die Minderheit verlangt, kosten zwar etwas. 
Aber wir können sie bezahlen, und die Bauern brauchen es. 
Seien wir konsequent, verzichten wir auf die Kürzung dieser 
Beiträge, aber wenden wir dafür auch einen bescheidenen 
Betrag auf. 

Sommaruga Simonetta (S, BE}: Ich gehe davon aus, dass 
wir jetzt über die Verkäsungszulage sprechen und nicht über 
die Siloverzichtszulage. Ich sage das, weil die Siloverzichts
zulage vorher angesprochen worden ist. 
Ich möchte Ihnen gerne das Konzept der «AP 2011 » in Erin
nerung rufen: Eine der grundlegenden Stossrichtungen die
ses Konzeptes ist, dass wir mit der «AP 2011 » Marktstützun
gen abbauen und in Direktzahlungen umlagern, und zwar 
tun wir das konsequent in den verschiedensten Bereichen. 
Für die Milch - darüber diskutieren wir jetzt gerade - soll die 
Verkäsungszulage gesenkt und dafür die Kuhprämie erhöht 
werden, und die Kuhprämien sind ja auch an die Raufutter
Grundlagen gebunden. Also ist es nicht so, dass man ein
fach a gogo Kühe hinstellen kann, wie das ab und zu sugge
riert worden ist. Für das Getreide und die Futtermittel sen
ken wir den Grenzschutz und erhöhen die Direktzahlungen 
in Form von Anbaubeiträgen. Für den Zucker und die Kartof
feln bauen wir die Marktstützungen ab und erhöhen die An
baubeiträge. Für all diese Produkte - Getreide, Zucker und 
Kartoffeln - wird auch der Beitrag für das offene Ackerland 
um 200 auf insgesamt 600 Franken pro Hektare erhöht. 
Frau Bundesrätin Leuthard hat gestern gesagt, dass diese 
Reform wie ein Mobile sei, und ein Mobile muss im Gleich
gewicht sein. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns 
bewusst sind: Was wir für das Getreide entscheiden, hat 
Auswirkungen auf das Fleisch und die Milch; und was wir für 
die Milch entscheiden, hat Auswirkungen auf das Fleisch 
oder das Getreide und die Futtermittel. 
Gestern haben wir einen ersten, ganz gewichtigen Ent
scheid gefällt - ohne zu diskutieren. Der Kommissionsspre-
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eher hat das Geschäft vorgestellt. Wir haben gestern ent
schieden, dass wir für Getreide und Futtermittel die 
Schwellenpreise senken und dass wir diesen Schritt in die
sem Mobile machen: Wir senken die Schwellenpreise, wir 
senken den Importschutz, und wir erhöhen die Anbaubei
träge. So ist die ganze «AP 2011 » aufgebaut: wie ein Mo
bile. Und wir haben gestern beschlossen, dass der Bundes
rat entscheidet, wie diese Schwellenpreise gesenkt und die 
Anbaubeiträge entsprechend erhöht werden. Diese Kompe
tenz haben wir dem Bundesrat gegeben. 
Ich muss einfach sagen: Es gab gestern keine Diskussion. 
Niemand hat sich plötzlich für die Getreidebauern einge
setzt, obwohl - das kann ich Ihnen sagen, ich habe mit die
sen Leuten gesprochen - es um ganz massive Auswirkun
gen auf die Futtermittelproduzenten geht. Und die Futtermit
telproduzenten haben keine Freude an dieser Umlagerung, 
denn sie bekommen am Schluss nicht mehr Geld, sondern 
tendenziell eher weniger. Wir haben offenbar einfach keine 
Westschweizer Getreideproduzenten in diesem Rat, die sich 
hier ins Zeug gelegt hätten. Aber diesen Entscheid haben 
wir gefällt, und jetzt kommen wir zum Bereich Milch, und es 
wäre nichts als konsequent, wenn wir jetzt hier ganz genau 
gleich vorgehen würden. Wir müssen diesem Mobile treu 
bleiben. Wir senken die Verkäsungszulage, und wir erhöhen 
die Kuhprämie. Das ist das Konzept. Nachher werden wir 
noch über Zucker und Kartoffeln sprechen, und wenn wir 
jetzt in einem Bereich dieses Gleichgewicht nicht beibehal
ten, dann gibt es eben Verschiebungen vom Getreide bei
spielsweise hin zur Milch, oder es gibt zwischen Fleisch und 
Milch ebenfalls ein Ungleichgewicht. 
Der Vorschlag des Bundesrates ist ja nicht ein Totalabbau 
der Verkäsungszulage. Er will nach vier Jahren bei 10 Rap
pen stoppen. Er will eigentlich nichts anderes tun, als was 
wir in der «AP 2007» entschieden haben, nämlich einen Ab
bau der Verkäsungszulage - das kommt jetzt auch - und 
entsprechend eine Erhöhung der Raufutterbeiträge bzw. der 
Kuhprämien. 
Was Ihnen die Mehrheit beantragt, ist jetzt noch etwas zu
rückhaltender. Herr Frick, wenn Sie sagen, man müsse das 
Tempo drosseln, dann sage ich, dass das die Kommissions
mehrheit macht. Was Ihnen hingegen die Minderheit bean
tragt, ist nicht Drosseln, sondern Anhalten; Herr Schiesser 
hat es gestern gesagt: Das ist Zementieren. 
Noch etwas: Wir verlassen jetzt dieses ganze Konzept, in
dem wir nicht mehr sagen, der Bundesrat solle das entschei
den, sondern wir sagen, dass wir es entscheiden; wir schrei
ben es ins Gesetz. Die Minderheit will also jetzt, dass wir für 
die nächsten fünf Jahre zementieren: 15 Rappen. Der Bun
desrat hat dann keinen Spielraum mehr. Wir haben hier ei
nen grundsätzlich neuen Entscheid in diesem Mobile, und 
ich bitte Sie schon zu bedenken, was wir dann nachher mit 
den Kartoffeln und dem Zucker machen und was wir den 
Getreideproduzenten sagen. Für sie soll es offenbar kein 
Problem sein; bei der Milch aber soll es nicht zumutbar sein. 
Wenn wir jetzt Entscheide fällen, bitte ich Sie einfach zu be
denken: Wir geraten unter Umständen mit diesem ganzen 
Mobile in Schieflage. 
Vielleicht noch ein Wort zur Verkäsungszulage an sich: Wir 
wissen, dass das an sich eine effiziente Form von Marktstüt
zung ist, innerhalb aller Marktstützungen wahrscheinlich die 
effizienteste. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass 
diese Marktstützung an die Milchverarbeiter geht: 73 Millio
nen Franken an Emmi, über 50 Millionen an Cremo, und wir 
wissen, dass die Bauern auch bei den nachgelagerten Stu
fen auf effiziente Betriebe angewiesen sind. Wir wissen alle, 
dass wir im Milchbereich bei der Verarbeitung noch gewisse 
Effizienzsteigerungsmöglichkeiten haben, und ich sage Ih
nen: Wenn wir jetzt bei 15 Rappen für die nächsten fünf Jah
re blockieren, dann zementieren wir auch die Strukturen in 
einem Bereich, in dem die Landwirtschaft elementar darauf 
angewiesen ist, dass auch die Effizienz steigt. 
Ich bitte Sie also, der Mehrheit zu folgen. Das heisst Tempo 
drosseln und schrittweiser Abbau; und vor allem heisst es -
das müssen wir den Bauern auch sagen -, dass das Geld 
direkt an die Bauern geht. Es geht nicht mehr an die Verar-
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beiter, sondern es geht direkt an die Bauern. Ich bitte Sie, 
auch im Sinne der ganzen Konzeption der «AP 2011 » der 
Mehrheit zu folgen. 

Schwaller Urs {C, FR): Der Kanton Freiburg, den ich hier im 
Ständerat mitvertreten darf, hat in den letzten zehn, fünfzehn 
Jahren grosse Anstrengungen in den Bereichen Zucht, Er
halt von silofreien Zonen und gewerbliche oder artisanale 
Verarbeitung von Milch in Dorfkäsereien, Alpkäsereien bzw. 
in nichtindustriellen Betrieben mittlerer Grösse gemacht. Die 
Erfolge lassen sich sehen. Die Züchter geniessen internatio
nale Anerkennung, und sowohl der Freiburger Gruyere wie 
auch der Freiburger Vacherin sind auf den Wettbewerb und 
damit auf den freien Markt Mitte 2007 vorbereitet. 
Die Mehrheitsmeinung sowohl zu Artikel 38 als auch zu Arti
kel 39 untergräbt nun diese Bemühungen. Ich werde in bei
den Fällen dem Antrag der Minderheit zustimmen. 
In der Sache begründe ich meine Haltung kurz wie folgt: 
1. Von allen Instrumenten der Milchmarktstützung ist die 
Verkäsungszulage nach Artikel 38 als einziges Instrument 
gegenüber der EU völkerrechtlich klar und unbestritten ab
gesichert. Es gibt hier keinen Grund, der europäischen 
Landwirtschaftspolitik vorauseilen zu wollen. 
2. Die geplante Umlagerung der Zulage gemäss Artikel 38 
und - mit der gleichen Begründung - Artikel 39 in Direktzah
lungen und Grünlandbeiträge hat zur Folge, dass die wirt
schaftliche Attraktivität für eine auf Produktion ausgerichtete 
Landwirtschaft sinkt. Denn mit der Mehrheitsmeinung wird 
das Schwergewicht klar auf eine extensive Bewirtschaftung 
gelegt. Mit dieser Gewichtsverlagerung, gekoppelt mit der 
Einführung von Beiträgen pro Milchkuh, werden diejenigen 
Milchproduzenten am meisten gestützt, die eine tiefe Milch
leistung pro Kuh aufweisen. Eine ganz einfache Rechnung: 
Wenn ich die Verkäsungszulage in einen Kuhbeitrag von 
zum Beispiel 600 Franken pro Milchkuh umlagere, so be
kommt ein Milchproduzent, dessen Kühe durchschnittlich 
8000 Kilogramm Milch pro Jahr geben, rund 7,5 Rappen 
Stützung je Kilogramm Milch. Ein Produzent, dessen Kühe 
durchschnittlich nur 5000 Kilogramm Milch geben, bekommt 
dann umgerechnet rund 12 Rappen je Kilogramm Milch. Der 
Abbau der Milchmarktstützung und deren teilweiser Umbau 
in Beiträge pro Kuh bestrafen also vor allem die Züchter. 
zusammenfassend kann gesagt werden, dass die geplante 
Umlagerung jene Landwirte am meisten trifft, die in profes
sioneller Art und Weise auf die Produktion von Nahrungsmit
teln und Agrarrohstoffen setzen. Es sind dies eben diejeni
gen Landwirte, die erstens grosse Investitionen in die Pro
duktionseinrichtungen getätigt haben oder tätigen, die zwei
tens bereit sind, ein grosses, marktbedingtes wirtschaftli
ches Risiko zu tragen, und die drittens Rohstoff als Grund
lage für die Wertschöpfung der inländischen Verarbeiter 
produzieren. Diese Landwirte sind von der geplanten Umla
gerung der Marktstützung besonders negativ betroffen. Das 
ist für mich problematisch. 
Die Unterstützung des Minderheitsantrages zu Artikel 38 
und, wie gesagt, dann eben auch des Minderheitsantrages 
zu Artikel 39 ist klar im Interesse der produzierenden Milch
wirtschaft, die meines Erachtens in unserem Land weiterhin 
Zukunft hat. 

Germann Hannes {V, SH), für die Kommission: Lassen Sie 
mich noch eine ganz kurze Anmerkung machen. Ich glaube, 
Herr Frick hat ein wichtiges Problem angesprochen. Wir ha
ben diese Diskussion nicht mit dem Zahlungsrahmen ver
knüpft, aber wenn Sie in der Fahne den Zahlungsrahmen 
anschauen, dann sehen Sie eben, dass Frau Leumann - sie 
hat es hier auch offengelegt - dort eine andere Lösung will. 
Ich muss Ihnen sagen: Wenn es zu dieser Konstellation kä
me, dann würden wir innerhalb der Landwirtschaft eine Zer
reissprobe heraufbeschwören. Ich will einfach, dass Sie das 
wissen, wenn Sie jetzt den Entscheid fällen. Sollte nämlich 
nachher alles innerhalb der Milchwirtschaft kompensiert 
werden müssen - und so sehen eigentlich die Mehrheiten 
aus der WAK aus-, dann haben Sie die hohe Verkäsungs
zulage, haben aber kein Geld, um sie auszurichten. Sie 

müssen sie aber ausrichten, weil es im Gesetz steht, und 
sind dann gezwungen, entweder in diesem Milchmobile -
Frau Sommaruga hat dieses Mobile ja angesprochen - der 
anderen Gruppe, die nicht Käse macht, sehr viele Mittel zu 
entziehen oder aber zum Ackerbau zu gehen und dort noch 
mehr wegzunehmen. Ich muss Ihnen sagen: Beim Ackerbau 
geht die Botschaft sehr weit. Dort ist man an einer Schmerz
grenze angelangt und sollte absolut nicht mehr tiefer gehen. 
Das wollte ich einfach noch sagen. Wir sind natürlich am 
Schluss frei, über den Zahlungsrahmen zu befinden, aber 
man muss einfach wissen, auf welches Modell man sich ein
lässt. 
Darum bitte ich Sie, auf der sicheren Seite zu bleiben - bei 
der Mehrheit. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Es geht hier tatsächlich um ei
nen wichtigen Artikel dieser ganzen Vorlage. Die Diskussion 
hat die Bedeutung auch zum Ausdruck gebracht. Ich möchte 
auf die heutige Gesetzgebung hinweisen, wo das Parlament 
ja mit der letzten Revision des Landwirtschaftsgesetzes 
grundsätzlich beschlossen hat, sämtliche Marktstützungs
massnahmen in den Artikeln 38 bis 42 auf zehn Jahre zu be
fristen. 2009 würden also sämtliche Marktstützungsmass
nahmen auslaufen. Wir haben Ihnen, auch in Berücksichti
gung des Auftrages, die Konsequenzen der Aufgabe der 
Milchkontingentierung per 2009 zu untersuchen - Herr Lauri 
hat gestern auch darauf hingewiesen -, im September 2005 
den sogenannten Milchbericht unterbreitet. Darin haben wir 
unsere Überzeugung dargelegt, dass wir im Bereich der 
Milch nicht so weit gehen können, wie das einmal vorgese
hen war, nämlich die ganze Milchpreisstützung ab 2009 auf
zugeben. 
Deshalb schlägt Ihnen der Bundesrat vor, hier, eigentlich als 
Ausnahme vom Konzept, Stützungsmassnahmen beizube
halten; das ist diese Verkäsungszulage. Die Gründe, wes
halb wir diese Zulage aufrechterhalten wollen, liegen vor al
lem in drei Bereichen: 
Der erste Bereich betrifft den Vergleich mit der Butter, mit 
der sogenannten weissen Linie. Bei diesen Produkten ha
ben wir nach wie vor einen Grenzschutz. Den haben wir im 
Bereich Käse, der sich ab Mitte 2007 ja öffnet, dann nicht 
mehr. Deshalb ist die Zulage für die verkäste Milch ein Aus
gleich für den fehlenden Grenzschutz im Bereich Käse. Es 
wurde mehrmals angetönt, dass der Käse ein Exportprodukt 
ist, bei dem sich wirklich Chancen auftun; einige Käsepro
duktionen konnten ihre Exportanteile auch steigern. Deshalb 
ist es richtig, dass wir hier die Stützung nicht aufgeben und 
eben auch im Vergleich zur Butter mit dieser Zulage einen 
Ausgleich schaffen. 
Ein zweiter Grund, die Stützung aufrechtzuerhalten, war, 
dass bei einer vollständigen Aufhebung der Marktstützung 
die Gefahr eines zu grossen Rückganges der Milchproduk
tion bestünde oder gar ein Strukturbruch drohte. Die Beibe
haltung dieser Zulage soll deshalb dazu beitragen, dass der 
Milchpreis nicht abrupt sinkt und dass weiterhin ein grosser 
Teil der Milch zu Käse verarbeitet wird. Beim Konzept des 
Bundesrates haben Sie die konsequente Weiterführung des 
Umbaus der Marktstützung in die Direktzahlungen. Wir 
haben heute, im Jahr 2006, noch rund 440 Millionen Fran
ken an Milchmarktstützung, die wir bezahlen, und diese wol
len wir konsequent weiter reduzieren. Mit den 1 O Rappen 
hätten wir schlussendlich eine Milchmarktstützung von noch 
160 Millionen Franken im Jahr. Das wird, wie gesagt wurde, 
zum Teil kompensiert, indem wir neu diesen Kuhbeitrag be
zahlen. Insofern muss das Ganze wirklich in einem Gleich
gewicht stehen. 
Es wurde zu Recht auch von Frau Leumann darauf hinge
wiesen: Wenn man die Verkäsungszulage nicht oder nur 
etappenweise reduziert, muss das entsprechende Kompen
sationen beim Kuhbeitrag, bei diesen 600 Franken, zur Fol
ge haben. Sie müssen bei Ihren Entscheiden dann konse
quenterweise auch den Zahlungsrahmen berücksichtigen, 
ob Sie ihn beibehalten und damit kompensieren oder ob Sie 
ihn erhöhen, was der Bundesrat Ihnen nicht beantragt. 
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Nun zur Position der Mehrheit Ihrer Kommission: Ich kann 
diesen Entscheid grundsätzlich unterstützen. Er entspricht 
dem Konzept des Bundesrates und stellt die Umlagerung 
nicht infrage, sondern fasst lediglich eine Verzögerung der 
Umsetzung ins Auge. Wir haben auf den 1. Januar des 
nächsten Jahres bereits diese 15 Rappen Verkäsungszu
lage in Kraft gesetzt. Wenn jetzt nicht sofort auf 1 O Rappen 
reduziert wird, sondern mit einem Zwischenschritt von 
12,5 Rappen, können wir damit leben. Es gibt allerdings bei 
diesem Konzept gegenüber dem Entwurf des Bundesrates 
Mehrkosten von je 40 Millionen Franken in den Jahren 2009 
und 2010. Wie gesagt, wäre das dann bei den RGVE-Beiträ
gen zu kompensieren. Aber grundsätzlich kann ich dieses 
Konzept der Mehrheit mit einem stufenweisen Abbau von 15 
auf 10 Rappen pro Kilo Milch unterstützen. 
Beim Konzept der Minderheit wurde bereits darauf hinge
wiesen, dass es für die Milchproduzenten und für die Kä
seproduzenten durchaus wünschbar sein kann, dass diese 
15 Rappen bleiben, aber es führt zu einem Ungleichgewicht 
des Konzeptes. Es führt einmal zu einem Ungleichgewicht 
innerhalb der verschiedenen Branchen der Landwirtschaft. 
Ich habe erwähnt, dass dies alles zwischen den Getreide-, 
Fleisch- und Milchproduzenten in der Botschaft sehr austa
riert war. Wir haben dann einen einheitlichen RGVE-Beitrag 
von 600 Franken pro Tier. Auch diese Vereinheitlichung ist 
natürlich gefährdet, wenn man jetzt Ausnahmen für den Be
reich der Käsewirtschaft macht. Es gibt auch innerhalb des 
Milchbereiches eine ungleiche Situation, nämlich eine zu 
hohe Stützung von Käse im Gegensatz zu anderer Verwer
tung. 
Schlussendlich möchte ich darauf hinweisen, dass auch im 
Vergleich zur EU - hier bin ich mit den Ausführungen von 
Herrn David und Herrn Frick nicht einverstanden - die Stüt
zung massgeblich verstärkt wird. Ich habe schon beim Ein
tretensvotum gesagt, dass die EU ihre Milchpreisstützungen 
ebenfalls herunterfährt. Sie hat weit mehr andere Instru
mente als wir. Es wird so sein, dass in der EU im Jahre 2010 
der Stützungsbetrag noch 0,5 Rappen pro Liter betragen 
wird und in der Schweiz, sogar nach dem Konzept des Bun
desrates, 5 Rappen pro Liter. Wir haben hier also einen im
mensen Unterschied. Wenn Sie das Konzept der Minderheit 
unterstützen, wird sich dieser Unterschied in der Stützung 
natürlich noch verstärken. 
Zu den Fragen von Herrn David: Sie haben gesagt, die Ge
samtsumme der Direktzahlungen sei etwa die Hälfte des 
Einkommens. Der Gesamterlös auf dem Markt ist aber etwa 
10 Milliarden Franken; somit wären wir mit dem Konzept bei 
einem Fünftel - und nicht bei der Hälfte - Direktzahlungen 
an der Gesamtsumme. Bei der Frage des Gleichgewichts 
habe ich darauf hingewiesen, dass es mit Ihrem Konzept für 
die Bereiche Milch, Fleisch, aber auch Getreide, Kartoffeln 
und Hülsenfrüchte problematisch sein könnte. Wir befürch
ten, dass die Vertreter aller anderen Bereiche auch sagen 
werden: Wir wollen eine Gleichbehandlung und nicht eine 
Favorisierung des Käsebereichs. Ich glaube, diese Befürch
tungen sind berechtigt. 
Zum «Schoggigesetz», das Sie erwähnt haben: Wenn Sie 
diesen Vergleich heranziehen, dann muss ich sagen, dass 
es nicht ganz dasselbe ist. Beim ccSchoggigesetz» haben wir 
Stützungen, bei denen es sich um sogenannte Exportsub
ventionen handelt, die wir mit der «AP 2011 » grundsätzlich 
abschaffen. Hier sprechen wir ja über eine interne Marktstüt
zung und nicht über eine Exportsubvention. Insofern hinkt 
der Vergleich ein bisschen. Ich bin aber damit einverstan
den, dass wir dort noch eine Ausnahme für eine beschränkte 
Zeit als Exportsubvention zulassen. 
Zusammenfassend also nochmals: Ich kann mit dem Kon
zept der Mehrheit leben, das eine stufenweise Herabsetzung 
der Verkäsungszulage vorsieht. Ich lehne aber namens des 
Bundesrates das Konzept der Minderheit ab. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 24 Stimmen 
Dagegen .... 15 Stimmen 
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Präsident (Bieri Peter, Präsident): Die Abstimmung gilt auch 
für Artikel 187c Absatz 4. 

Art. 39 Abs. 2 
Antrag der Minderheit 
(David, Frick, Leumann, Maissen, Slongo) 
.... Voraussetzungen fest. Die am 1. Januar 2007 geltende 
Zulage von 3 Rappen wird während der Periode 2008-2011 
weitergeführt. 
(Siehe auch Art. 75a und 188 Abs. 3) 

Art. 39 al. 2 
Proposition de la minorite 
(David, Frick, Leumann, Maissen, Slongo) 
. ... conditions d'octroi. Le supplement de 3 centimes appli
cable le 1 er janvier 2007 est reconduit durant la periode 
2008-2011. 
(Voir aussi art. 75a et 188 al. 3) 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Bei Artikel 39 
geht es um die Zulage für Fütterung ohne Silage, die Si
loverzichtszulage. Beim Entscheid über die Siloverzichtszu
lage stehen sich wiederum Bundesrat, Mehrheit und Minder
heit gegenüber. Der Bundesrat empfiehlt Streichen ab 2009. 
Das können Sie aber auf der Fahne nicht erkennen. Das ist 
dann in den Übergangsbestimmungen in Artikel 188 Ab
satz 3 geregelt, auf den unser Ratspräsident hingewiesen 
hat. 
Die Minderheit macht Ihnen beliebt, diese 3 Rappen Silover
zichtszulage auf dem Kilogramm Milch weiterzuführen, also 
analog zur Verkäsungszulage, die wir vorhin behandelt ha
ben. Die Mehrheit beantragt Ihnen, diese 3 Rappen eben
falls weiterzuführen, aber nicht als Marktstützungsmassnah
me, sondern als WTO-konforme Direktzahlung. Das zieht ei
ne Umlagerung der Siloverzichtszulage in einen Grünflä
chenbeitrag für die Haltung von raufutterverzehrenden 
Milchkühen ohne Silagefütterung nach sich. Es ist also haar
genau derselbe Empfängerkreis wie beim Modell der Min
derheit. Nur wird dort über die Menge ausbezahlt; dort be
steht ein Mengenanreiz. Beim Modell der Mehrheit wird pro 
Fläche beziehungsweise dann pro Tier ausbezahlt. 
Heute wird auf der Basis von Artikel 39 des Landwirtschafts
gesetzes für Milch, die zu extra- oder halbhartem Käse ver
arbeitet wird und aus einer Produktion ohne Silagefütterung 
stammt, dem Produzenten eine Zulage entrichtet. Sie be
trägt, wie erwähnt, 3 Rappen pro Kilogramm Milch. Im Fahr
plan 2008 sind dafür 28 Millionen Franken vorgesehen. Mit 
der «AP 2011 » schlägt der Bundesrat vor, die Zulage für die 
Fütterung ohne Silage auf das Jahr 2009 auslaufen zu las
sen. Von der Marktstützung im Milchbereich soll lediglich die 
Verkäsungszulage weitergeführt werden. Diesen Entscheid 
haben wir ja jetzt gefällt. 
Die Siloverzichtszulage, über die wir jetzt sprechen, war be
reits in der «AP 2002» umstritten. Artikel 39 ist denn auch 
bis Ende April 2009 befristet. Der Mehrwert, der durch diese 
Produktionsweise geschaffen wird, ist im Prinzip vom Markt 
und nicht vom Staat abzugelten. 
In Anbetracht der verstärkten Marktorientierung der land
wirtschaftlichen Produktion ist die Zulage nicht mehr ge
rechtfertigt; es geht nicht um eine öffentliche Leistung. Die 
Marktchancen von silofrei produziertem Käse können gleich
wohl als intakt beurteilt werden. Allgemein besteht bekannt
lich eine starke Bewegung zur Erlangung einer AOC. AOC
Milch aus silagefreier Fütterung ist oft Voraussetzung dafür, 
dass die Produkte als Spezialitäten mit eher überdurch
schnittlichem Wertschöpfungspotenzial positioniert werden 
können. Ein sprunghaftes Wachstum liegt kaum im Bereich 
der Möglichkeiten, doch sollte ein bescheidenes, aber steti
ges Wachstum möglich sein. Zu beachten ist dabei, dass die 
Verkäsung von Rohmilch aus silagefreier Fütterung in unse
rem Land einen relativ hohen, in anderen Ländern jedoch ei
nen relativ kleinen und eher schwindenden Anteil ausmacht. 
Was will die Kommissionsmehrheit, die bei 6 zu 6 Stimmen 
mit Stichentscheid des Präsidenten zustande gekommen ist, 
mit dem zusätzlichen Grünlandbeitrag für Betriebe mit sila-
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gefreier Produktion gemäss dem neuen Artikel 75a errei
chen? Ich kann es kurz machen, ich habe auch eingangs 
darauf hingewiesen: Die Mehrheit versteht den Grünlandbei
trag als Alternative zur heutigen Siloverzichtszulage. Er er
möglicht es, den gleichen Produzenten die gleichen Mittel 
für ihre besonders wertvollen Leistungen zuzuführen wie mit 
der Siloverzichtszulage, einfach via Tier und damit auch Flä
che statt via Milchmenge. Der Grünlandbeitrag ist eine neue 
produktungebundene Direktzahlung. Die Lösung hat den 
Vorteil, dass sie als allgemeine Direktzahlung ausgerichtet 
werden kann. Sie ist im Gegensatz zu den Produktstützun
gen beim Abschluss internationaler Verträge nicht in Gefahr. 
Mit dem Entscheid, den Sie vorhin für eine Marktstützungs
massnahme gefällt haben, die mit internationalen Verträ
gen - also z. B. mit einem Freihandelsabkommen mit der 
EU, was ja gewisse Leute hier drin auch wollen, oder auch 
im Rahmen der WTO - dann nicht mehr konform ist, haben 
Sie der Landwirtschaft möglicherweise ein Ei gelegt. Darum 
meine ich: Tun Sie es hier jetzt nicht auch noch, und drehen 
Sie das Rad nicht wieder zurück, sondern folgen Sie hier der 
Mehrheit. Sie setzen damit auch in ökologischer Hinsicht ein 
Signal und nehmen den Raufutter verzehrenden und Roh
milch produzierenden Kühen oder deren Besitzern keinen 
Franken weg; Sie binden das Geld einfach anders. Ich bin 
daher felsenfest davon überzeugt, dass der Weg der Mehr
heit der bessere, der zukunftsträchtigere ist. 

David Eugen (C, SG): Ich habe vorher ausgeführt, dass wir 
in der Minderheit grundsätzlich der Meinung sind, die Umla
gerungspolitik müsse hinterfragt werden. Wir sind grund
sätzlich der Meinung, die Umwandlung in Flächenbeiträge 
sei in dem Mass, wie wir es betreiben, nicht mehr zielfüh
rend, es sei nicht mehr der Weg, um in unserem Land eine 
gute, qualitäts- und leistungsorientiert produzierende Land
wirtschaft zu haben. Das ist unsere Grundausrichtung. 
Hier entscheiden Sie, jetzt wieder an einem konkreten Bei
spiel, bei der silofreien Milch - diese ist übrigens sehr wich
tig für den Qualitätskäse, also genau jenen Käse, der die 
grössten Exportchancen hat-, ob es besser ist, wenn wir 
einfach einen Flächenbeitrag geben, unabhängig davon, wie 
die Milch produziert wird und ob Käse verkauft wird. 
Einen ganz wichtigen Punkt möchte ich nochmals unterstrei
chen: Die Zulage gemäss Absatz 2 fliesst nur, wenn Käse 
verkauft wird, und sonst fliesst gar nichts. An die Adresse 
der Leute, die immer wieder sagen, man mache wieder Pro
duktionsförderung und Überschussförderung: Das gibt es 
nicht mehr, die Uberschüsse werden nicht abgenommen; 
Emmi kauft die Milch, die sie nachher in den Käse bringen 
und auf europäischen Märkten verkaufen kann. Die übrige 
Milch kauft sie nicht. Es gibt keine Absatzgarantie. Die Kon
tingentierung fällt im Jahr 2009. Die Bauern können nicht 
einfach produzieren und irgendjemand nimmt ihnen dann al
les ab und zahlt; das stimmt einfach nicht. Aber sie haben 
bessere Preise, wenn die Milch knapp ist, und, das müssen 
sie übrigens auch in Kauf nehmen. Der Preis sinkt - das ist 
sichergestellt-, wenn der Milchmarkt zu viel Milch hergibt. 
Also ist die Siloverzichtszulage viel marktorientierter als die 
Einführung eines zusätzlichen, neuen Flächenbeitrages, zu
sätzlich zu den bisherigen allgemeinen Direktzahlungen. 
Ich bitte Sie, diese Grundidee nicht weiterzuverfolgen, son
dern der produzierenden Landwirtschaft wieder mehr Ge
wicht einzuräumen. 

Frick Bruno (C, SZ): Lassen Sie mich kurz beleuchten, wo
hin das Konzept der Kommissionsmehrheit, die Silover
zichtszulage in Flächenbeiträge umzuwandeln, führt. Davon 
betroffen sind etwa 150 000 Hektaren in der Schweiz, auf 
denen unter Siloverzicht Milchwirtschaft betrieben wird. Der 
Betrag, der zur Verfügung steht, weist eine Höhe von rund 
30 Millionen Franken auf. Das heisst, künftig sollen anstelle 
der 3 Rappen pro Liter pro Hektare 200 Franken ausgerich
tet werden. Was sind die Konsequenzen? 
Zum Ersten ist es ein ungeheurer administrativer Aufwand, 
ein System, das eingespielt ist und funktioniert, nun durch 
ein anderes zu ersetzen. Es muss völlig neu aufgebaut wer-

den, für einen Betrag, der in der Gesamtsumme doch nur 
30 Millionen Franken ausmacht. 
Zum Zweiten hat Herr Kommissionspräsident Germann ge
sagt, es gehe nur um eine neutrale Umlagerung. Doch die 
Wirkung ist nicht neutral. Heute werden die Bauern für sila
gefrei produzierte Milch besonders vergütet; diese Milch 
braucht es für Hartkäse. Wer auf seinem Land viel Milch pro
duziert, erhält mehr, wer weniger Milch produziert, erhält 
weniger. Wenn nun das, was bisher ein Leistungsbeitrag 
war - ein Beitrag an erstklassige Milch, die verkäst werden 
kann-, einfach auf die Fläche umgelagert wird, dann wer
den jene bestraft, welche gut und genug Milch produziert ha
ben, und es werden jene belohnt, welche weniger produzie
ren. Insofern ist der Antrag der Mehrheit eine Umverteilung 
von gut produzierenden Bauern auf wenig produzierende 
Bauern. Das ist die Konsequenz, und diese müssen wir uns 
vor Augen halten. 
Zum Dritten - das hat die Minderheit bereits vorher darge
legt -: Wir wollen Bauern nicht dafür belohnen, dass sie 
Milchkühe auf die Weide stellen, sondern wir wollen sie da
für belohnen, dass sie mit ihnen erstklassige Produkte her
stellen. 
Darum ist das Konzept der Minderheit, bei der silagefrei pro
duzierten Milch bei 3 Rappen zu bleiben, konsequent und 
richtig. Es verteilt nicht um. 

Ory Gisele (S, NE): Je parle pour la minorite David a la
quelle je me rallie. La prime de non-ensilage est un element 
important de la politique agricole dans le secteur laitier. 
Cette prime permet a un nombre important d'agriculteurs de 
notre region de vivre de leur production de lait et de fro
mage. Si nous comprenons tout a fait que l'agriculture doive 
se restructurer, nous ne voulons pas non plus que cette res
tructuration se fasse d'une maniere trop abrupte. C'est pour
quoi nous pouvons accepter le maintien d'un petit soutien a 
la production dans ce domaine. 
La prime de non-ensilage a l'avantage d'etre bien ciblee et 
d'etre entierement attribuee aux producteurs de lait. Elle 
peut etre versee avec la prime pour le lait transforme en fro
mage. Le versement conjoint de ces deux primes permet 
une gestion tres efficiente et un minimum d'administration. 
La prime de non-ensilage encourage la production de spe
cialites fromageres indigenes au lait cru interessantes et ori
ginales. Le lait et le fromage sont des produits tres bien 
adaptes a la Suisse et nous pourrons encore en developper 
l'exportation. Rappelons que sur dix fromages exportes, 
neuf sont fabriques a base de lait de «non-ensilage». Ce 
sont des marches tres prometteurs et que nous pourrons 
certainement encore developper, mais pour cela il taut en
courager les agriculteurs a utiliser ce creneau et leur oc
troyer un soutien qui rende cette activite attractive. Sans cet 
encouragement, ils pourraient se tourner vers la production 
laitiere ordinaire et nos exportations diminueraient. Les agri
culteurs qui travaillent dans ce secteur le font souvent de 
maniere decentralisee, ce qui a aussi l'avantage de mainte
nir des emplois dans des zones rurales qui en comportent 
assez peu. 
Le systeme de la prime de non-ensilage a fait ses preuves et 
il n'est pas necessaire d'introduire une nouvelle forme de 
paiements directs a la surface, comme le preconise la majo
rite de la commission de notre conseil. Ces paiements · a la 
surface sont une modification de la pratique et sont lies a 
une diminution du soutien a cette forme de production. Rien 
ne nous oblige aujourd'hui a adopter un rythme de restructu
ration si eleve. Nous pouvons nous permettre de laisser per
durer la prime de non-ensilage quelques annees encore, ce 
qui permettra une transition en douceur, ce qui nous permet
tra aussi de developper des marches et motivera les agricul
teurs concernes a investir dans des structures efficientes. 
Je vous propose donc d'adopter la proposition de la minorite 
David. 

Bürgl Hermann (V, TG): Ich erinnere Sie an mein Eintretens
votum von gestern. Ich habe unter anderem meiner Sorge 
Ausdruck gegeben, dass hier eine Agrarpolitik verfolgt wer-
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de, die zulasten der produktiven Landwirte und zugunsten 
einer Extensivierung gehe. Ich bitte Sie, hier nun den Tatbe
weis anzutreten und sich für die produzierende Landwirt
schaft auszusprechen. Der Kommissionspräsident hat dar
auf hingewiesen, dass es um einen grundsätzlichen System
wechsel geht. 
Die Minderheit beantragt jetzt diesen Mengenanreiz, die An
knüpfung an die Anzahl der Tiere und damit an die Produkti
vität. Das ist ein himmelweiter Unterschied zum Plan, in den 
Direktzahlungen weiterzugehen. Denn mit der Grünlandflä
che gehen Sie weiter in die Richtung der Direktzahlungen 
und der Extensivierung. Ich bitte Sie deshalb, dem entspre
chend, was ich gestern gesagt habe, die Weichen noch ein
mal zu stellen. Frau Bundesrätin, es besteht kein Grund, 
jetzt einen Systemwechsel zu vollziehen. Sie haben mit der 
Motion den Auftrag, das Direktzahlungssystem zu überprü
fen, und wenn es nötig ist, können wir dann wieder darüber 
sprechen. Herr Frick hat auch darauf hingewiesen, welchen 
administrativen Aufwand das verursacht usw. 
Ich bitte Sie also dringend, jetzt im Interesse der produzie
renden Landwirtschaft am bisherigen System festzuhalten. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich kann gerade beim Votum 
von Herrn Bürgi ansetzen: 
1. Wir brechen nichts übers Knie, Herr Bürgi. Ich möchte Sie 
nochmals daran erinnern, dass das heutige Landwirtschafts
gesetz, das Ihr Parlament - Sie waren wahrscheinlich bei 
der Ausgestaltung bereits dabei - beschlossen hat, diese 
Zulage befristet. Sie läuft nach heutigem Gesetz 2009 aus. 
Wir machen nichts anderes, als Ihren Auftrag umzusetzen. 
2. Der Verzicht auf die Zulage für silagefreie Fütterung hat 
bereits im Vorfeld zur «AP 2002» kontroverse Diskussionen 
ausgelöst. Damals einigte man sich auf den Kompromiss, 
das nochmals zehn Jahre weiterzuführen. Ich stelle fest: Mit 
den Anträgen der Mehrheit wie der Minderheit ist auch diese 
Diskussion bereits wieder hinfällig, und ich glaube, das Par
lament muss sich hier schon auch den leisen Vorwurf ma
chen, eine Zickzackpolitik zu betreiben. Sie stellen hier Ihre 
eigenen Beschlüsse wieder infrage. Man kann seine Mei
nung immer ändern, aber vom Markt her hat sich nichts ge
ändert, weswegen die Beurteilung dieser Frage anders aus
fallen müsste. Wenn die Direktzahlungen grundsätzlich hin
terfragt werden, bin ich einverstanden, aber das ist ja mit der 
Konzeption der «AP 2011 » nicht der Fall. 
Nochmals zur grundsätzlichen Haltung des Bundesrates: 
Weshalb sagen wir auch, es brauche diese Zulage nicht 
mehr? Wir sagen das nicht nur, weil es dem Willen des 
Gesetzgebers entspricht, sondern weil wir auch an den 
Verfassungsauftrag erinnern möchten. Im Verfassungsauf
trag steht, dass der Bund Zahlungen für gemeinwirtschaftli
che Leistungen auslösen soll. Jetzt ist es so, dass die silage
freie Produktion einen Mehrwert bringt. Sie hat auch mehr 
Aufwand für den Bauern zur Folge. Aber diesen Mehrwert, 
indem eben Rohmilchkäse mit seinem unverwechselbaren 
Geschmack produziert wird, honoriert der Markt auch mit 
höheren Rohstoffpreisen. Wir honorieren deshalb keine ge
meinwirtschaftliche Leistung, wenn Sie diese Zulage beibe
halten, sondern eine marktwirtschaftliche Leistung. Der Bun
desrat ist der Auffassung, für marktwirtschaftliche Leistun
gen brauche es eben keine staatliche Beihilfe, sondern das 
honoriere bereits der Markt. 
Wir haben hier ja auch den Tatbeweis. Im Falle der Produk
tion von Gruyere und Täte de Moine wird für die Milch rund 
10 Rappen mehr bezahlt als für Molkereimilch. Beim Em
mentaler hatten wir lange Zeit ein Problem wegen der Über
produktion. Aber auch hier ist seit einigen Monaten die Kor
rektur des Marktes im Gang. Insofern ist es einfach nicht 
ganz verfassungskonform, wenn Sie marktwirtschaftliche 
Leistungen abgelten und nicht gemeinwirtschaftliche; daran 
möchte ich erinnern. 
Zum Argument von Herrn Frick, es sei im Vollzug sehr müh
sam, wenn wir das nach dem Konzept der Mehrheit Ihrer 
Kommission an die Grünlandfläche anbinden würden, 
möchte ich Ihnen zwei Gegenargumente liefern: Erstens ist 
es eine Tatsache, dass wir im Vollzug bereits beim Direkt-
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zahlungssystem alle Flächen erheben müssen. Diese Arbeit 
ist also im Rahmen des Systems der Direktzahlungen so
wieso gemacht. Es gibt keinen Mehraufwand, wenn wir jetzt 
die Zulage für Silageverzicht an die Fläche anbinden. Zwei
tens besteht auch die Auszahlung via Direktzahlungssystem 
bereits; das bringt also auch keinen Mehraufwand mit sich. 
Daher ist für uns der Hinweis auf den Vollzug keine Begrün
dung, gegen die Grünlandanbindung zu votieren. Sie kön
nen politisch dagegen argumentieren, aber nicht aufgrund 
des Vollzugs. 
Aus Gründen der Gesetzgebung, aus Gründen der Verfas
sung halten wir grundsätzlich daran fest, dass wir diese 
3 Rappen ab 2009 aufheben möchten. Wenn Sie daran fest
halten wollen, würde ich bei Artikel 188 Absatz 3 aber klar 
das Konzept der Mehrheit bevorzugen, weil es wenigstens 
für die Mehrkosten von 30 Millionen Franken die Kompensa
tion innerhalb des Zahlungsrahmens vorsieht, also beim 
RGVE-Beitrag für Milchkühe. Das wäre dann für uns grund
sätzlich die richtige Variante. Den Flächenbeitrag würden wir 
dem Konzept der Minderheit vorziehen, weil diese Flächen
anbindung den ökologischen Leistungsnachweis beinhal
tet - das ist die Konzeption der Agrarpolitik - und somit auch 
eine geringere Koppelung an die Milchmenge darstellen 
dürfte. 
Wenn schon, würde ich Ihnen also empfehlen, der Mehrheit 
zuzustimmen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 35 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 2 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 27 Stimmen 
Dagegen .... 13 Stimmen 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Die Abstimmung gilt auch 
für Artikel 75a und Artikel 188 Absatz 3. 

Art. 44 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Die Bestim
mungen der Artikel 10 und 11 über die Qualität erweisen 
sich für den Bereich der Milch allgemein als ungenügend. Im 
Zusammenhang mit der aktuellen Totalrevision des Lebens
mittelgesetzes werden zudem die Hygienevorschriften über 
Milch und Milchprodukte neu auf das Lebensmittelgesetz 
abgestützt. Die gesetzliche Grundlage für die Bewilligungs
pflicht findet sich in Artikel 17a des Lebensmittelgesetzes. 
Die milchspezifische Bestimmung zur Qualitätssicherung in 
Form einer Bewilligungspflicht für Milchverarbeiter ist folglich 
nicht mehr nötig. Artikel 44 kann somit aufgehoben werden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 47bis 
Antrag Maissen 
Für die Ausfuhr von Zucht- und Nutzvieh kann der Bund un
ter Beachtung internationaler Verpflichtungen Ausfuhrbeihil
fen gewähren und sie nach den Marktverhältnissen in den 
einzelnen Ländern abstufen. 

Art. 47bis 
Proposition Maissen 
Dans Je respect des engagements internationaux, Ja Con
federation peut accorder des aides a l'exportation pour Je 
betail d'elevage et de rente, et les modular dans les dif
ferents pays selon les conditions du marche. 

Maissen Theo (C, GR): Dieser Artikel ist an und für sich nur 
teilweise neu. Er steht in Bezug zu Artikel 26 des Landwirt
schaftsgesetzes, wo bis heute die Ausfuhrbeihilfen generell 
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geregelt sind. Artikel 26 wird mit der Vorlage des Bundesra
tes gestrichen. Das heisst, dass auch Ausfuhrbeihilfen, wie 
ich sie hier für die Ausfuhr von Zucht- und Nutzvieh bean
trage, wegfallen. 
Ich möchte auf die Botschaft hinweisen. Auf Seite 6420 steht 
folgender Satz: «Die Viehaufzucht ist und bleibt eine wich
tige Alternative zur Milchproduktion im Berggebiet.» Auf Sei
te 6424 wird weiter ausgeführt: «Deshalb wird der Export 
von Nutz- und Zuchttieren auch in Zukunft ein wichtiges 
Marktsegment für die inländische Viehwirtschaft bleiben.» 
Wie ist nun die Situation im Viehexport? Während Jahrzehn
ten konnte die Schweiz jährlich 10 000 bis 15 000 Tiere der 
Gattung Rindvieh ausführen, und zwar in der Regel mit Un
terstützung durch den Bund und teilweise mit Unterstützung 
durch die Kantone. Diese Exporte sind im Zusammenhang 
mit der BSE-Seuche, die vor einigen Jahren über Europa 
hinwegzog, relativ abrupt eingebrochen. Mit der BSE-Seu
che war eine sehr starke Einschränkung des ganzen Tier
verkehrs verbunden. Deshalb haben wichtige Importländer 
für Zucht- und Nutzvieh aus der Schweiz, insbesondere 
Italien, die Grenze für Importe von Vieh über Jahre hinweg 
geschlossen. Wobei es für mich rückblickend eher so ist, 
als habe Italien die ganze Situation mit der BSE-Seuche 
missbraucht, indem mit dem Importverbot gegenüber der 
Schweiz Protektionismus betrieben wurde. Vor einiger Zeit 
wurde bekannt, dass Italien Importe aus anderen Ländern 
zuliess, während Importe aus der Schweiz noch nicht zuge
lassen waren. 
Nun ist die ganze Geschichte mit BSE vorüber, das sollte 
kein Problem mehr sein. Der ganze Viehexport zieht lang
sam wieder an, aber es braucht sehr viel Aufbauarbeit. So 
konnten wir aus dem Kanton Graubünden Ende des letzten 
Monats 23 Kühe in die Region Parma exportieren. Diese 
Ausfuhr war aber nur dank der heute noch bestehenden 
Ausfuhrbeihilfen des Bundes möglich; es sind rund 600 Euro 
je Tier. Nun will man mit dem Entwurf des Bundesrates, in 
welchem Artikel 26 aufgehoben wird, diese Förderung ab
brechen, und zwar auf einmal, ohne irgendwelche Uber
gangsregelungen, auf das Jahr 2008. Das würde bedeuten, 
dass der Viehexport, der nun wieder im Entstehen ist, mit 
dem Wegfall der Förderung sehr grosse Probleme bekäme, 
respektive man muss davon ausgehen, dass eine Weiterent
wicklung des Viehexports so nicht mehr möglich wäre. 
Damit Sie wissen, um welche Grössenordnung es hier geht: 
Im Budget des Jahres 2007 haben wir noch 6 Millionen Fran
ken für den Viehexport gesprochen. Es ist zwar richtig, dass 
die WTO-Mitgliedländer untereinander abgemacht haben, 
sämtliche Exportsubventionen auf das Jahr 2013 aufzuhe
ben. Es macht aber keinen Sinn, wenn wir nun in vorausei
lendem Gehorsam - um diesen Begriff zu gebrauchen - die
se Exportsubventionen, diese Ausfuhrbeihilfen für den Vieh
export, bereits auf das Jahr 2008 einstellen. Das ist auch 
von den WTO-Bedingungen her nicht nötig, zumal davon 
ausgegangen wird, dass dieser Zielhorizont für die Abschaf
fung der Exportsubventionen im Jahr 2013 wahrscheinlich 
noch hinausgeschoben wird. 
Ich möchte also anstelle von Artikel 26, der eine generelle 
Regelung für die Ausfuhrbeihilfen enthält, den Vorschlag 
machen, dass für die Zucht- und Nutztiere die Ausfuhrbeihil
fen weiterhin möglich sind. Ich möchte das in zweifacher 
Hinsicht einschränken: Erstens soll es «unter Beachtung der 
internationalen Verpflichtungen» möglich sein, dies im Hin
blick auf die Abmachungen innerhalb der WTO zum Abbau 
der Exportbeiträge. Ich möchte zweitens auch, dass es dem 
Bundesrat möglich ist, den unterschiedlichen Marktverhält
nissen in den einzelnen Ländern Rechnung zu tragen. Es ist 
nicht notwendig, bei jedem Land die gleich hohe Exportsub
vention zu erbringen, damit der Viehexport funktioniert; es 
gäbe also eine Abstufung nach verschiedenen Ländern. 
Ich möchte mit meinem Antrag dem nun wiederaufkommen
den Viehexport die Möglichkeit geben, sich anzupassen. Ich 
möchte auch, dass der schweizerische Viehexport gegen
über anderen Exportländern, die nach wie vor solche Unter
stützungsmassnahmen kennen, keine Nachteile hat, im Hin-

blick darauf, dass sich die Konkurrenzsituation heute auch 
hier verschärft hat. 
Ich bitte Sie also aufgrund dieser Überlegungen, mit einer 
Kann-Formulierung dem Bundesrat weiterhin die Möglichkeit 
zu geben, die Ausfuhr von Zucht- und Nutzvieh zu unterstüt
zen. Ich danke Ihnen, wenn Sie meinem Antrag zustimmen. 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Erlauben Sie 
mir eine Vorbemerkung: Wir haben heute dieses Gesetz und 
eine ganze Reihe von Einzelanträgen zu beraten. Ich habe 
einfach den Wunsch - ich kann Ihnen da nichts befehlen, 
aber ich verbinde den Wunsch mit einer Bitte -, dass Sie 
sich kurz halten. Einen grossen Teil dieser Anträge haben 
wir in der Kommission beraten, und in der Regel sind sie ein
stimmig oder mit relativ klaren Mehrheiten abgelehnt wor
den. Deshalb meine ich, dass wahrscheinlich die Meinungen 
gemacht sind. Ich will einfach der Fairness halber darauf hin
gewiesen haben. 
Zum Antrag Maissen: Diesen Antrag haben wir in der Kom
mission nicht explizit beraten. Immerhin kam im Rahmen ei
nes Antrages zur Weiterführung von Artikel 26 des Landwirt
schaftsgesetzes die Thematik zur Sprache, wo sich die 
gesetzliche Grundlage für Exportsubventionen befinde. Herr 
Maissen hat ja auch auf diesen Artikel verwiesen. Er will mit 
seinem Antrag auf einen neuen Artikel 47bis bei Ausfuhrbei
hilfen für Zucht- und Nutzvieh einen Subventionstatbestand 
schaffen. In der Vergangenheit verstand man unter Ausfuhr
beihilfen insbesondere die Exportbeiträge im Bereich der 
Milchwirtschaft. Beim ganzen Käsehandel mit der EU ist das 
jetzt obsolet geworden, weil im Käsebereich ein freier Han
del besteht. Es gibt aber noch Ausfuhrbeiträge für gewisse 
andere Produkte im Bereich der Milchverarbeitung und für 
den Viehexport, um welchen es hier geht. Der Bundesrat be
absichtigt, die Exportbeiträge mittelfristig aufzuheben. Die 
Kommission unterstützte dies mit ihrem Entscheid im Rah
men von Artikel 26, wo ein sinngemässer Antrag zu dessen 
Weiterführung mit 7 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen abge
lehnt wurde. 
Die Kommission unterstützt die grundsätzliche Stossrich
tung der ganzen Vorlage, mit der Bundesrat und Kommissi
onsmehrheit generell alle Verfälschungen des Marktes und 
des Wettbewerbs ausmerzen wollen. Im Rahmen der WTO 
sind Exportsubventionen ohnehin nicht länger haltbar. Ge
rade bei den Exportbeiträgen rechtfertigt sich ein frühzeitiger 
Abbau. In den Berichten haben der Bundesrat und das Bun
desamt für Landwirtschaft dargelegt, dass diese Exportbei
träge bezüglich dessen, was wir exportieren, mitunter zu 
seltsamen Ergebnissen führen. Aus den subventionierten 
Exporten resultiert in der Regel eine schlechte Wertschöp
fung. 
Statt auf Marktstützungen setzen Bundesrat und Kommissi
onsmehrheit auch hier auf die Umlagerung in Direktzahlun
gen, die effizienter sind. Sie kennen ja die Studien der 
OECD usw. Ich muss das nicht weiter ausführen. Damit er
halten wir auf jeden Fall mehr Spielraum bei unseren Ver
handlungen im Rahmen der Aussenwirtschaftspolitik oder 
bei Freihandelsabkommen. 
Aus diesem Grund mache ich Ihnen im Namen der Kommis
sion beliebt - ich erlaube mir das hier-, den Antrag Maissen 
auf Ausfuhrbeihilfen für Zucht- und Nutzvieh in Analogie zur 
Aufhebung von Artikel 26 abzulehnen. Übrigens: Im Jahr 

· 2004 beliefen sich die Exportsubventionen insgesamt noch 
auf 68 Millionen Franken, wovon 44 Millionen auf den Milch
bereich, 7 Millionen auf das Vieh, 16 Millionen auf den Obst
bereich und 1 Million auf die Kartoffeln fielen. Es geht also 
beim Antrag Maissen um Beiträge in der Grössenordnung 
von 7 Millionen Franken pro Jahr. Aber es geht mir vor allem 
um die Frage des Prinzips. 
Darum bitte ich Sie generell, bei diesen Einzelanträgen sehr 
zurückhaltend zu sein und sie weitgehend abzulehnen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Das war ja genau die Befürch
tung, die ich geäussert hatte, die sich jetzt halt schon mit 
diesen Einzelanträgen bewahrheitet, dass wir natürlich 
nebst den 30 Millionen Franken für den Silageverzicht und 
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nebst der Verkäsungszulage nun in allen Bereichen halt 
auch wieder Bedürfnisse nach der Aufrechterhaltung von 
Subventionen auf dem Tisch haben. 
Dieser Antrag Maissen wurde in abgeänderter Form in der 
WAK diskutiert; dort betraf er nämlich alle Exportsubventio
nen. Der Antrag ist jetzt einfach auf den Viehbereich be
schränkt, aber es geht um ein- und dasselbe. Wir wollen das 
abschaffen, weil wir überzeugt sind, dass Exportbeiträge 
den Markt verfälschen. Sie vermitteln insbesondere der Pro
duktion falsche Signale, und sie verfälschen den Inland
markt. Das war übrigens auch in der Vernehmlassung einer 
der Gründe, weshalb hier eine breite Zustimmung der Ver
nehmlassungsteilnehmer geäussert wurde; unter anderen 
war es auch Ihr Kanton, der hier sein Einverständnis dar
legte. 
Wir haben bei der Qualität der Zucht- und Nutztiere in den 
letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht. Heute haben wir 
gerade mit den qualitativ hochstehenden Zuchttieren im Ex
port eine Zukunft, die gut ausschaut, und der Bund unter
stützt ja weiterhin die züchterischen Grundlagen zur Verbes
serung der Viehbestände. Das scheint mir auch richtig zu 
sein. Im Bereich der Viehwirtschaft ist deshalb nebst der Un
terstützung bei der Züchtung und Forschung der Grenz
schutz das entscheidende Stützungsmittel, nicht aber die 
Exportbeiträge. Heute haben wir rund 4000 Stück Vieh im 
Export, die betroffen sind, wir haben alleine mit der EU im 
Jahre 2004 ein bilaterales Rinderkontingent über 4600 Tiere 
beschlossen. Damit ist das abgedeckt. Das verbessert kon
kret die Exportmöglichkeiten von Nutztieren. Dazu kommt, 
dass reinrassige Zuchttiere weiterhin ohne jegliche Zollbela
stung in die EU exportiert werden können. 
Ich bitte Sie aus diesen Gründen, diesen Antrag abzulehnen 
und konsequent - in Befolgung der Aufhebung von Arti
kel 26 - hier nicht für die Zucht- und Nutztiere eine Aus
nahme zu machen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Maissen .... 10 Stimmen 
Dagegen .... 18 Stimmen 

Art. 51bis 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Maissen, Frick, Germann) 
Unverändert 

Art. 51bis 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite 
(Maissen, Frick, Germann) 
lnchange 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Der Bundes
rat schlägt vor, die Beiträge an die Verwertung von Schaf
wolle zu streichen. Er will dies per 31. Dezember 2009 tun. 
Die Aufhebung von Artikel 51 bis ist ein Element im Gesamt
konzept des Bundesrates. Er macht geltend, dass die Schaf
züchter im Gegenzug von den angepassten Beiträgen für 
Raufutterverzehrer profitieren, wozu auch Schafe gehören. 
Der Bundesrat und die Kommissionsmehrheit sind über
zeugt, dass dieser Schritt zu wettbewerbsfähigen Strukturen 
in der Schafwollverwertung führen wird. Total geht es freilich 
lediglich um den vergleichsweise bescheidenen Beitrag von 
600 000 bis 800 000 Franken. Dieser Betrag ist sicher nicht 
matchentscheidend für die Existenz des gesamten Wirt
schaftssektors. Aber er führt nach Ansicht des Bundesrates 
und der Kommissionsmehrheit zu Verzerrungen. Wenn die
se Beiträge wegfallen, stellt sich ein richtiges Verhältnis un
ter den Tierbeständen automatisch ein. Deshalb plädiert die 
Mehrheit Ihrer Kommission mit dem Bundesrat für die Strei
chung dieser Bestimmung, womit auch die entsprechende 
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Administration verschwindet. Die Diskussion hat gezeigt, 
dass die Direktzahlungen in der Höhe von insgesamt 7 Mil
lionen Franken in Form von RGVE-Beiträgen, die an die 
Schafhalter ausgerichtet werden, keinen Anreiz darstellen, 
weniger Schafe zu halten. Es ist auch kein Anreiz für den 
Schafhalter, die Kosten für die Wollverwertung künftig selber 
zu tragen. Ein Antrag auf eine Reduktion der RGVE-Beiträge 
ist freilich nicht gestellt worden. Dennoch will die Kommissi
onsmehrheit hier ein Zeichen setzen. Es zeigt sich hier im 
Verhältnis von 5 zu 3 Stimmen bei 4 Enthaltungen, dass 
diese Mehrheit auf relativ wackligen Beinen steht - aber im
merhin steht sie. Ich bitte Sie, ihr zu folgen. 

Maissen Theo (C, GR): Am 12. Juni 2002 hat der Ständerat 
gegen den Willen des Bundesrates mein Postulat 02.3117, 
«Eine Zukunft für die Schweizer Schafwolle», überwiesen. In 
der Botschaft zur «AP 2007» sind dann aber vom Bundesrat 
keine konkreten Vorschläge gemacht worden. Daher haben 
wir, National- und Ständerat, wiederum gegen den Willen 
des Bundesrates diesen Artikel 51 bis eingefügt. Es war also 
der klare Wille des Parlamentes in den letzten Jahren, dass 
man die Verwertung der Schafwolle weiterhin unterstützt. Ich 
frage mich, ob es zum Umgang in der Politik gehört, dass 
die Verwaltung und der Bundesrat trotz dieser klaren Ent
scheide immer wieder, fast mit einer gewissen Sturheit, auf 
solche Punkte zurückkommen. Die Situation ist die, dass die 
Schafhalter vor Jahren pro Kilo Schafwolle 7 Franken erhiel
ten; heute ist der Weltmarktpreis massgebend und damit die 
Verwertung nicht kostendeckend. Es geht um rund 800 Ton
nen Schafwolle pro Jahr. 
Es handelt sich um zwei Gesetze, die in dieser Sache mass
gebend sind: Auf der einen Seite ist dies das Tierschutzge
setz, in welchem vorgeschrieben wird, dass einmal im Jahr 
die Schafe zu scheren seien - die Wolle fällt also an, ob man 
will oder nicht-, und auf der anderen Seite ist es das Um
weltschutzgesetz, wonach Abfälle zu vermeiden, zu verwer
ten und nur dann zu vernichten sind, wenn keine Alternative 
besteht. Wenn heute die Beiträge abgeschafft werden, wie 
das der Bundesrat will, wird diese Wolle ein Abfallprodukt 
sein, das nicht mehr verwertet, sondern vernichtet wird, was 
nicht dem Umweltschutzgesetz entspricht. Es ist auch so, 
dass der Hinweis in der Botschaft, dass höhere Beiträge an 
die Schafhalter ausbezahlt würden, nichts nützt, weil sich 
die Leute marktwirtschaftlich verhalten. Frau Bundesrätin 
Leuthard, Sie reden doch immer von Marktwirtschaft: Wenn 
die Wolle keinen Wert hat, dann können Sie die Beiträge pro 
Tier noch so hoch ansetzen; der grosse Teil der Wolle wird 
nicht verwertet, weil es für die einzelnen Landwirte nicht 
ökonomisch ist. Nur diejenigen, die eine besonders hohe 
ethische, moralische Verpflichtung gegenüber diesem Pro
dukt haben, werden das auf sich nehmen. 
Ich bin überzeugt, dass es richtig ist, diese Verwertung 
weiterhin zu fördern. Es ist nicht verantwortbar, dass wir die
ses Produkt einfach der Vernichtung übergeben. Wir müs
sen auch den Zusammenhang mit den Billiglohnländern se
hen, wo viele Textilien heute herkommen, wo diese Textilien 
unter zum Teil problematischen Arbeitsbedingungen herge
stellt werden. Daher dürfen wir es nicht verantworten, ein 
Produkt, das bei uns anfällt, einfach zu vernichten. 
Zum Letzten möchte ich Sie bitten: Schlagen Sie die Seite 2 
auf der Fahne auf; dann sehen Sie, was der Bundesrat dort 
vorschlägt. Er schlägt dort in Artikel 2 Absatz 1 einen neuen 
Buchstaben bbis vor: «Er unterstützt die nachhaltige Nut
zung natürlicher Ressourcen.» Wenn Sie also der Verwer
tung der Schafwolle nicht mehr zustimmen, dann stellen Sie 
sich damit in Widerspruch zum Grundsatz, den Sie vorne bei 
Artikel 2 bezüglich der Massnahmen beschlossen haben. 
Ich bitte Sie also, hier der Minderheit zuzustimmen und kon
sequent zu bleiben. 

Schwaller Urs (C, FR): Erlauben Sie mir ein letztes Mal heu
te, ganz kurz etwas zur Schafwolle zu sagen. Vor vielleicht 
fünf oder sechs Jahren habe ich einmal die lnlandwollzen
trale in Niederönz besucht und mich vor Ort über Annahme, 
Sortierung und Verkauf von lnlandwolle informieren lassen. 
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Ich habe dabei festgestellt, dass ein Betrieb für das Sortie
ren, für das Lagern und für die Aufbereitung von Wolle in der 
Schweiz nur zu halten ist, wenn der Bund - das heisst wir -
bereit ist, eine solche Organisation finanziell zu unter
stützen. Es kann ja nicht sein, dass wir inskünftig die heute 
noch verarbeiteten hundert Tonnen Schafwolle in der Keh
richtverbrennungsanlage verbrennen. 
Ich werde deshalb für den Minderheitsantrag stimmen und 
lade Sie ein, das Gleiche zu tun und damit einen Beitrag für 
eine sinnvolle Verwertung mindestens eines Teils der Schaf
wolle zu leisten. Wenn man weniger Schafe will und den ab
nehmenden Trend der letzten Jahre noch verstärken will, so 
ist nicht am Schluss, sondern am Anfang der Produktions
kette anzusetzen, und zwar indem man die Direktzahlungs
beiträge überprüft. Wir bezahlen heute für die Schafhaltung 
ohne die Flächenbeiträge noch rund 38 Millionen Franken 
pro Jahr. Wenn man also weniger Schafe will, ist da anzuset
zen. Man kann aber nicht diese Beiträge hochhalten und am 
Schluss das an sich wertvolle Produkt, nämlich die Schaf
wolle, ganz einfach verbrennen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich kann es kurz machen. Ich 
möchte einleitend sagen, dass es relativ schwierig ist, im 
Bereich der Schafwolle eine klare Meinungsäusserung des 
Parlamentes zu finden: Im Jahr 2002 waren Sie im Rahmen 
der «AP 2002» für die Abschaffung der Subventionen; dann 
haben wir uns darauf eingestellt. Im Rahmen der «AP 2007» 
kamen Sie auf Ihren Entscheid zurück und wollten wieder 
Subventionen. Es ist relativ schwierig herauszufinden, was 
dieses Parlament bezüglich Schafwolle jetzt will. Ich bin mit 
Herrn Maissen und auch mit Herrn Schwaller einverstanden, 
dass die Wolle ein wertvolles Produkt darstellt und es scha
de wäre, wenn sie verbrannt würde; da bin ich völlig einver
standen. Ich frage mich allerdings: Wenn wir die Beiträge 
pro Tier an die Schafhalter erhöhen, und zwar von 400 auf 
600 Franken, dann haben wir insgesamt 7 Millionen Fran
ken, um die sich die Einnahmen für die Schafhalter erhöhen. 
Damit könnte man doch wirklich etwas Sinnvolles tun, oder 
man könnte einen Teil der Gelder für die Verwertung der 
Schafwolle verwenden. 
Ferner, als Ergänzung zu dem, was der Kommissionspräsi
dent gesagt hat: Wir werden weiterhin innovative Projekte 
zur Verwertung der Wolle unterstützen. Das kennen wir heu
te, und das wollen wir weiterführen. Insofern haben wir hier 
ja auch eine spezifische Rechtsgrundlage in der «AP 2011 », 
die für neue innovative Projekte aufrechterhalten bleibt, bei 
denen eine Anschubfinanzierung sinnvoll ist. 
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 18 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 14 Stimmen 

Art. 54 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
.... für die Produktion und Verarbeitung von Zuckerrüben .... 
(siehe auch Art. 187c Abs. 3) 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Forster, Berset, David, Schiesser) 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 54 
Proposition de la majorite 
Al. 1 
.... a la production et a la transformation de betteraves .... 
(voir aussi art. 187c al. 3) 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Forster, Berset, David, Schiesser) 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: In Artikel 54 
Absatz 1 soll beim Zucker, wie bei den anderen Ackerkultu
ren, nur noch der Grundsatz der möglichen Unterstützung 
einer angemessenen Produktion verankert werden. Die bis
herige Pflicht der Zuckerfabrik, mit den Pflanzern die Zucker
rübenmenge sowie die Preis- und Übernahmebedingungen 
zu vereinbaren, wird auf privatrechtliche Basis gestellt. 

Forster-Vannini Erika (RL, SG): Mit dem neuen System sol
len die Marktstützungsmassnahmen entfallen. Das haben 
wir heute schon einige Male gehört. Auch bei den Zucker
rüben werden demnach keine Marktstützungen, sondern 
Flächenbeiträge für den Anbau ausgerichtet. In Absatz 1 
von Artikel 54 soll folgerichtig analog zu den anderen Acker
kulturen nur noch der Grundsatz für eine mögliche Unter
stützung einer angemessenen Zuckerproduktion verankert 
werden. Um eine angemessene Versorgung sicherzustellen, 
soll der Bund künftig für die Produktion von Zuckerrüben 
Beiträge ausrichten können. Die bisherige Pflicht der 
Zuckerrübenfabriken, mit den Pflanzern die Zuckerrüben
menge sowie die Preise und Übernahmebedingungen zu 
vereinbaren, ist durch eine privatrechtliche Regelung zu er
setzen. 
In der Kommission wurde von einigen Votanten festgestellt, 
dass bei der industriellen Entwicklung der beiden Zuckerfa
briken in den letzten Jahren gewaltige Fortschritte gemacht 
worden sind. Es wurden grosse Investitionen in die Energie
versorgung und in das Marketing getätigt. Die Resultate der 
Zuckerfabriken sind gut bis ausgezeichnet. Wenn es Proble
me gäbe, entstünden sie, weil die Energiepreise und Trans
portkosten höher wären als jene in der EU. Trotz dieser gu
ten Ausgangslage vertritt die Mehrheit der Kommission die 
Meinung, dass die Möglichkeit zur Entrichtung von Bundes
beiträgen nicht nur auf die Produktion zu beschränken sei. 
Nach ihrer Meinung soll auch für die Verarbeitung die Mög
lichkeit bestehen, auf Bundesgelder zurückzugreifen. 
Die Minderheit vertritt demgegenüber die Meinung, dass 
die Zuckerrübenproduktion auch nach der Reform für die 
Schweizer Landwirte attraktiv bleibt, wenn nicht sogar at
traktiver wird, wird doch die Produktion von Zuckerrüben 
nach der Reform mit 33 Franken, d. h. mit 7 Franken zusätz
lich pro Tonne, unterstützt. Eine Unterstützung seitens des 
Bundes für die Verarbeitung ist deshalb nach Meinung der 
Minderheit nicht notwendig. 
Ich möchte in diesem Zusammenhang doch noch auf einen 
besonderen Umstand aufmerksam machen. Ich verweise 
auf Artikel 56, Ölsaaten und Körnerleguminosen; Sie finden 
ihn auf Seite 12 der Fahne. Mit dem Hinweis auf die konse
quente Umsetzung des Grundsatzes, die Mittel direkt den 
Produzenten zukommen zu lassen, soll in Artikel 56 die 
Möglichkeit von Bundesbeiträgen an die Verarbeitung gestri
chen werden. Da macht sich keine Mehrheit dafür stark, 
dass auch hier für die Verarbeitung noch Gelder auszurich
ten sind. Ich möchte Sie also bitten, sich entweder so oder 
so zu entscheiden. Die Minderheit ist eben der Meinung, 
dass für die Verarbeitung keine Beiträge mehr ausbezahlt 
werden sollen. Es ist eine Kann-Formulierung, das ist mir 
auch klar, das ist der Minderheit klar. Aber wir sind ganz klar 
der Meinung, man sollte hier der Linie des Bundesrates fol
gen und eben nur noch für die Produktion Beiträge ausrich
ten können. 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Ausschlagge
bend für den Entscheid der Kommissionsmehrheit war die 
Tatsache, dass es im Bereich der Zuckerproduktion eine 
sehr enge Symbiose zwischen den Rübenproduzenten und 
den verarbeitenden Zuckerfabriken gibt. Es geht um rund 
18 000 Hektaren, die mit Zuckerrüben bepflanzt werden. Sie 
stellen eine bedeutende Einkommensquelle für rund 7000 
Rübenpflanzer dar. Es geht in diesem Bereich auch um ei-
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nige Hundert Arbeitsplätze und viele indirekt Beteiligte. Ins
gesamt werden in der Schweiz pro Jahr rund 220 000 Ton
nen Zucker produziert, was in guten Jahren 100 Prozent des 
lnlandkonsums ausmacht. Damit sei aber auch angedeutet, 
dass wir uns nicht im Bereich einer Überschussproduktion 
bewegen, im Gegenteil, es kommt immer wieder zu Phasen 
mit einer prekären Versorgungslage, wie dies gerade gegen
wärtig der Fall ist. Die erwähnten Engpässe rühren auch da
her, dass Einfuhrzucker sehr oft die Anforderungen der Kon
sumentenschaft und der inländischen Verarbeitungsindustrie 
nicht erfüllt. Den beiden Werken Aarberg und Frauenfeld 
darf attestiert werden, in den letzten Jahren hinsichtlich wirt
schaftlicher und ökologischer Produktionsweise sehr grosse 
Fortschritte gemacht zu haben. Ihr Qualitätsstandard darf 
als hoch bezeichnet werden. Aber sie sind auf einen ausrei
chenden Zufluss an hochwertigen Rüben angewiesen, was 
die enge Zusammenarbeit als besonders sinnvoll erschei
nen lässt. 
Durch die Verabschiedung der Zuckermarktordnung der EU 
im November 2005 und im Zusammenhang mit dem Frei
handelsabkommen zwischen der Schweiz und der EU aus 
den Bilateralen II kommt es beim Zucker zur sogenannten 
Doppelnulllösung. Sie gewährt auf der einen Seite Freihan
del für den in verarbeiteten Produkten enthaltenen Zucker. 
Auf der anderen Seite beeinflusst der EU-Preis mit dieser 
neuen Ordnung den Schweizer Preis massiv. Das ist effektiv 
eine neue, schwierige Ausgangslage für den Zuckerbereich. 
Darum hat sich die Mehrheit - es war eine Mehrheit von 5 zu 
5 Stimmen mit Stichentscheid des Präsidenten - dafür ent
schieden, dem Bundesrat die Möglichkeit zu belassen, die 
Verarbeitungsstufe weiterhin zu unterstützen. Es geht - das 
ist ganz wichtig - dabei um maximal 10 Millionen Franken, 
während es im Jahr 2006 immerhin noch 26 Millionen sind, 
und im Jahr 2000 waren es sogar noch 45 Millionen Fran
ken. Das zeigt Ihnen, dass die Zuckerfabriken auf dem richti
gen Weg sind. Aber wir sollten jetzt nicht so kurz vor dem 
Ziel das Erreichen des Zieles verhindern. 
Mit Anreizen für möglichst hohe Qualität ist es besser mög
lich, die hohe Zuckerqualität in unserem Land sicherzustel
len, als wenn wir ausschliesslich einen Flächenbeitrag an 
den Produzenten ausrichten, der aber keinerlei Qualitätsan
reiz bietet, sondern lediglich den Anreiz, eine Fläche über
haupt mit Rüben zu bepflanzen. 
Mit der Mehrheitslösung befinden wir uns für die Industrie 
auf der sicheren Seite, wir befinden uns aber auch für die 
Versorgungssicherheit in diesem unserem Land auf der si
cheren Seite, und damit bitte ich Sie, hier unbedingt der 
Mehrheit zu folgen. 

Amgwerd Madeleine (C, JU): Je soutiens Ja majorite de Ja 
commission, mais j'aimerais quand meme, meme si Je presi
dent nous demande d'etre bref, vous donner quelques infor
mations au sujet de Ja politique assez restrictive menee par 
Jes sucreries ces dernieres annees. J'aimerais rendre Ma
dame Ja conseillere federale Leuthard, voire l'OFAG, atten
tifs a ce probleme, en esperant qu'ils puissent utiliser leur in
fluence et leur pouvoir pour eventuellement ameliorer la 
situation. 
En effet, pour la deuxieme fois en trois ans, les producteurs 
de betteraves a sucre des regions peripheriques de notre 
pays - bien sOr le Jura, par exemple, mais pas seulement -
ont ete discrimines lors de l'attribution de nouveaux quotas 
de production. En 2003, de nouveaux planteurs n'ont ete ad
mis que s'ils habitaient a proximite des sucreries, soit dans 
un rayon de 40 kilometres autour de Frauenfeld et dans un 
rayon de 20 kilometres autour d'Aarberg. C'est extremement 
limitatif, vous en conviendrez. En 2006, donc tout recem
ment, Jes sucreries ont decide d'augmenter les quotas de 
production de 20 000 tonnes de sucre. L'attribution de ces 
quotas, en novembre dernier, a encore ete plus severe pour 
les regions excentrees des cantons de Vaud, de Geneve, du 
Valais ou du Jura: non seulement aucun nouveau produc
teur n'a ete admis en Suisse occidentale, mais Jes anciens 
producteurs d'une partie de ces regions, en particulier de 
l'Ajoie, n'ont obtenu aucun supplement. Les sucreries pre-
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tendent que Ja rationalisation des coOts de transport justifie 
cette discrimination. On constate donc que, par deux fois, on 
a privilegie Jes producteurs du Plateau, et plus particuliere
ment ceux qui sont tres proches soit de Frauenfeld, soit 
d'Aarberg. Or Ja Suisse, avec ses regions peripheriques, est 
plus vaste que deux petits perimetres autour des sucreries. 
Je soutiens donc Ja prolongation du mandat de prestations 
en faveur des sucreries. Toutefois, je demande au Conseil 
federal de veiller a ce que Ja repartition de cette culture tou
che l'ensemble de Ja Suisse et ne preterite pas les regions 
peripheriques, a l'exemple de ce qui s'est passe lors des 
deux dernieres augmentations de quotas de production de 
betteraves a sucre. 

Fetz Anita (S, BS): Zum Antrag der Minderheit: Ich ergreife 
nochmals als Städterin das Wort; Sie haben mir das ja auch 
schon gesagt. Ich möchte Sie dringend bitten, hier die Min
derheit zu unterstützen. Mit dem Antrag der Minderheit ver
bessern Sie das Einkommen der Zuckerrübenbauern. Der 
Bundesrat und die Minderheit setzen sich dafür ein, ich tue 
dies auch. Mit dem Antrag der Mehrheit subventionieren Sie 
mit 30 Millionen Franken zwei Zuckerfabriken. Das ist die 
Realität. Zucker gehört nicht zu den Nahrungs- und Produk
tionsmitteln, die wir für unsere Gesundheit dringend brau
chen. Deshalb müssen hier auch keine Firmen subventio
niert werden. 
Dann noch etwas Grundsätzliches: Die Mehrheit dieses Par
lamentes, das in den letzten Jahren rigorose Sparmassnah
men beschlossen hat, hat den Bundeshaushalt innerhalb 
von fünf Debattenstunden bis jetzt um 350,6 Millionen Fran
ken aufgestockt. Ich rechne Ihnen das vor: 230 Millionen für 
die Subventionen an die «Verkäserei», 90 Millionen für die 
Silageverzichtszulagen, 0,6 Millionen für die Schurwolle. Ich 
stelle fest: Die Schafe haben offenbar weniger Lobbys als 
andere Produktionsbereiche. Jetzt sind Sie daran, für zwei 
Zuckerfabriken noch 30 Millionen dazuzugeben. Das gibt 
summa summarum 350,6 Millionen Franken mehr als der 
Rahmenkredit, der von Bundesrätin Leuthard vorgeschlagen 
wird. Das ist eine Politik, die vollkommen in die falsche Rich
tung geht. Wir haben in der ersten Sessionswoche das Bud
get 2007 und den Finanzplan 2008-2010 diskutiert. Dort ha
ben fast alle von Ihnen vor weiteren Ausgaben, die den 
Bundeshaushalt belasten, gewarnt. Was Sie jetzt machen, 
ist eine neue Belastung des Bundeshaushaltes, und wir dür
fen dann nach den Wahlen wieder die entsprechenden Ent
lastungsprogramme beschliessen; ich habe es beim Eintre
ten schon gesagt. Dann wird es die Landwirtschaft wieder 
treffen. 
Ich bitte Sie, masszuhalten und nicht zwei Zuckerfabriken zu 
finanzieren. 

Lauri Hans (V, BE): Dem Rat ist meine Interessenbindung 
als Verwaltungsrat der Zuckerfabriken Aarberg und Frauen
feld bekannt. 
Ich gestatte mir, gerade zum letzten Argument von Frau Kol
legin Fetz eine Ausführung zu machen. Wenn Sie jetzt von 
der offenbar exaltierenden Entwicklung der Ausgaben für die 
Landwirtschaftspolitik sprechen, so muss ich Sie korrigieren. 
Wenn Sie anschauen, was in den letzten zwei Zahlungsrah
men effektiv zur Verfügung gestellt wurde und das in Ver
gleich setzen zu dem, was jetzt mit der «AP 2011 » beantragt 
wird, und wenn Sie nicht bloss davon ausgehen, was wir hier 
beschlossen haben, sondern von dem, was tatsächlich nach 
Abzug der Entlastungsprogramme und nach anderen Spar
programmen übrig bleibt, so werden Sie feststellen, dass im 
Vergleich zur Periode 2000 bis 2003 beim Zahlungsrahmen 
der «AP 2007» eine Verminderung in der Grössenordnung 
von etwa 350 Millionen Franken stattgefunden hat. Es ist 
also nicht mehr, sondern weniger. 
Wenn Sie den Vergleich - wiederum bezüglich der effektiven 
Ausgaben - zwischen «AP 2007» und «AP 2011 » gemäss 
Antrag des Bundesrates machen, stellen Sie fest, dass in 
diesem Antrag des Bundesrates ganze 40 bis 50 Millionen 
Franken mehr beantragt werden. Wenn Sie jetzt noch eine 
andere Überlegung machen, wenn Sie beispielsweise die 
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alte AP nehmen und die Teuerung aufrechnen und das mit 
dem neuen Betrag vergleichen, dann sehen Sie, dass man 
weit, weit hinter der Teuerungsentwicklung zurückgeblieben 
ist. Sie werden feststellen, dass selbst dann, wenn man die 
Strukturbereinigung von 2,5 Prozent mit einrechnet, auf der 
Stufe des bäuerlichen Haushaltes weniger zur Verfügung 
steht. Das ist Fakt. Ich habe mir doch gestattet, das hier 
noch ganz kurz anzufügen. 
Nun aber, wenn Sie gestatten, zum Thema, das hier eigent
lich verhandelt wird, nämlich zum Zucker: Die wesentlichen 
Unterschiede zwischen den beiden Konzepten hat der Kom
missionspräsident richtig dargestellt. Der Bundesrat möchte 
auf den Leistungsauftrag verzichten. Er möchte ihn teilweise 
durch einen kulturspezifischen Flächenbeitrag und durch ei
nen flächengebundenen Ausgleich ersetzen, auch wiederum 
als Beitrag an den Pflanzer - Ausgleich deshalb, weil die 
EU-Zuckermarktordnung uns hier neue Vorgaben macht. 
Die Mehrheit der Kommission möchte, dass auch Beiträge 
an die Fabriken gezahlt werden können. Und hier, Frau 
Kollegin Fetz, muss ich Ihnen gleich sagen: Das ist keine 
Subventionierung der Fabriken; ich wehre mich gegen die
sen Ausdruck. Diese Mittel kommen mit dem Erlös aus dem 
Zuckerverkauf - selbstverständlich nach Abzug der Be
triebskosten und der Investitionen - wiederum den produzie
renden Bauern zugute. Das ist der Mechanismus. 
Ich darf Sie darauf aufmerksam machen, dass wir jetzt nicht 
von Kleinigkeiten im Landwirtschaftsbereich sprechen, son
dern wir sprechen von der Zuckerwirtschaft, die in unserem 
Land wesentlich ist. Der Kommissionspräsident hat darauf 
hingewiesen. Ich will seine Zahlen nicht wiederholen, nur ei
ne ergänzend dazufügen: Die beiden Zuckerfabriken haben 
einen lnventarwert von je deutlich über einer halben Milli
arde Franken. Es sind sehr grosse Fabriken, auf vielen Hekt
aren aufgestellt. Sie sehen also, es ist schon am Platz, mit 
grosser Ernsthaftigkeit an diese Geschichte heranzutreten. 
Nun möchte ich angesichts der knappen Zeit nur noch ein
mal auf den Kern der Argumentation zugunsten der Mehrheit 
zurückkommen. Die Zuckerfabriken sind hochspezialisierte 
Werke. Sie können keine andern Güter herstellen, ohne 
dass man wiederum einige Hundert Millionen Franken in die 
Hand nähme. Sie können nichts anderes als Zucker produ
zieren. Sie sind also auf einen kontinuierlichen Fluss von 
Zuckerrüben in die Fabriken angewiesen. Wenn der aus
bleibt, dann stehen die Fabriken still. Es ist richtig, was Frau 
Forster gesagt hat: Dank grossen unternehmerischen An
strengungen, dank wesentlichen Investitionen und wesentli
chem Kostendruck ist es in den letzten Jahren gelungen, die 
Fabriken immer produktiver werden zu lassen. Es ist ihnen 
auch gelungen, sich einen bestimmten finanziellen Freiraum 
zu erarbeiten. Aber, Frau Kollegin Forster, der wäre in kürze
ster Zeit weg, wenn wir nicht auf andere Weise sicherstellen 
könnten, dass die Zuckerrübenbauern weiter bei dieser 
Ackerfrucht bleiben. Weil das so ist, müssen wir Sie wirklich 
bitten, uns zur Erhöhung der Handlungsfreiheit - das ist das 
Entscheidende - die Möglichkeit zu belassen, eben auch für 
die Verarbeitung im Rahmen eines gegenüber bisher deut
lich reduzierten Leistungsauftrages einen Beitrag zu krie
gen. Das Risiko, das man eingeht, wenn wir hier nicht rasch 
reagieren könnten, wäre ein rasches Absinken der Produk
tion auf dem Feld, mit der Konsequenz, dass die Fabriken 
sehr schnell grosse Probleme kriegen würden. 
Ein letzter Punkt: Wir sind hier nicht in einem Überschussbe
reich; wir können die Zuckerproduktion ohne Schwierigkei
ten absetzen. Die Qualität, die wir produzieren, ist verlangt. 
Das sehen wir daran, dass die ausländischen Kontingente, 
die zur Verfügung stehen, nicht ausgeschöpft werden - teil
weise sogar bei weitem nicht. 
Denken Sie also auch hier an den Konsumenten, der offen
bar an dieser Qualitätsware interessiert ist, und eröffnen Sie 
die Möglichkeit, auch in der Zukunft Verarbeitungsbeiträge 
einzusetzen. 

Fetz Anita {S, BS): Ich möchte Herrn Kollege Lauri, den ich 
in der Finanzkommission sehr schätze, Folgendes zu be
denken geben: Ich habe in der Finanzkommission viel von 

ihm gelernt, und ich bestätige die Zahlen, die er genannt hat: 
minus 350 Millionen Franken bei der Landwirtschaft im Ent
lastungsprogramm, das stimmt. Bei der «AP 2011 » kommt 
noch mehr dazu. Wenn wir die Teuerung und die flankieren
den Massnahmen für den Strukturwandel, den wir ja auch in 
anderen Bereichen fordern, dazunehmen, kommen wir, wür
de ich sagen, auf Sparanstrengungen der Landwirtschaft in 
der Höhe von gut einer halben Milliarde Franken. Das aner
kenne ich, das unterstütze ich. Aber ich möchte Sie einfach 
daran erinnern, dass wir gleichzeitig 1,3 Milliarden Franken 
bei Bildung, Forschung und Innovation gekürzt haben. Mir 
geht es darum, die Verhältnismässigkeit in Bezug auf die 
Zahlen zu wahren. Jeder muss seinen Beitrag an die Spar
massnahmen des Bundes leisten, aber es gibt offenbar ein
fach Bereiche, die sehr viel besser verteidigt werden als an
dere. 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Ich bitte Sie 
dringend, über den Finanzrahmen zu befinden, wenn er an 
der Reihe ist, und hier nicht Behauptungen in die Welt zu 
setzen, die einfach nicht stimmen. Beim Kostenrahmen sind 
wir am Schluss völlig frei, wir können alles ausgabenneutral 
machen und von der Landwirtschaft verlangen, dass alle 
Umlagerungen intern kompensiert werden. Es läuft nicht wie 
in den Wachstumsbereichen, die Sie vielleicht fördern und 
pushen. Man muss der Fairness halber sagen, dass die 
Landwirtschaft nebst der Armee der einzige Bundesbereich 
ist, der über Jahre hinweg die Kosten herunterfuhr, und man 
setzt dies fort. Dahinter stehen ein schmerzvoller Prozess 
und viele persönliche Schicksale. 
Ich möchte Sie dringend bitten, die Finanzdiskussion am 
Schluss zu führen. 

Forster-Vannini Erika (RL, SG): Ich habe Verständnis für 
Ihr Votum, Herr Lauri. Das Einzige, was mir nicht ganz in den 
Kopf will, ist, dass wir in Bezug auf die Ölsaaten und Körner
leguminosen in Artikel 56 - wir kommen noch darauf zu 
sprechen - die Möglichkeit streichen, an die Verarbeitung 
Gelder zu geben. Ich verstehe leider nicht allzu viel von der 
Produktion, aber ich kann mir vorstellen, dass bei den 
Zuckerrüben wie bei den Ölsaaten und den Körnerlegumino
sen die gleichen Probleme bestehen. Wenn man hier der 
Mehrheit folgt, möchte ich zumindest beliebt machen, dass 
diese Frage im Nationalrat noch einmal geprüft wird. 

Stähelin Philipp (C, TG): Angesichts meiner Interessenlage, 
die Sie kennen, wollte ich das Wort gar nicht ergreifen. Ich 
sage nur kurz etwas zur Frage von Frau Forster: In eine Öl
mühle sind, wenn es sehr hoch geht, vielleicht ein Dutzend 
Millionen Franken investiert worden. Ich kenne das. Ich ken
ne die Verhältnisse einer Ölmühle im Kanton Thurgau sehr 
genau. Sie wird mit ganz wenigen Investitionen betrieben. 
Sie haben gehört, welche Beträge in die Zuckerfabriken in
vestiert worden sind. Das ist ein Riesenunterschied, dessen 
müssen Sie sich bewusst sein. Übrigens kostet dann auch 
der Rückbau einiges. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Hier haben wir einen weiteren 
Tatbestand, bei welchem Sie die Büchse der Pandora öff
nen. Obwohl es eine Kann-Bestimmung ist, ist es natürlich 
so, dass auch das mehr kostet, wenn Sie für die Verarbei
tung von Zuckerrüben weiterhin Beiträge sprechen wollen. 
Nochmals zum Hintergrund: Sie wissen, dass wir mit der EU 
das am 1. Februar 2005 in Kraft getretene revidierte Proto
koll II und damit die sogenannte Doppelnulllösung abge
schlossen haben. Die Zuckerpreise kamen zusätzlich unter 
Druck, weil die EU selber eine Zuckermarktreform verab
schiedet hat, wonach bei den Zuckerpreisen gewaltige 
Preissenkungen in Kauf genommen werden mussten, bis zu 
36 Prozent. Wir haben faktisch mit der EU im Bereich des 
Zuckers einen Freihandel. Deshalb hat der Bundesrat ja 
diese Umlagerung vorgenommen, indem wir den Zuckerrü
benbauern zusätzlich zum Anbaubeitrag von 600 Franken 
pro Hektare eine spezielle Stützung von 1300 Franken pro 
Hektare als Ausgleich für diese Preissenkungen als Folge 
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der EU-Zuckermarktordnung zugestehen. Das bedeutet, 
dass wir somit die künftigen Beiträge pro Hektare gegenüber 
heute wesentlich erhöhen werden. Damit eben genügend 
Bauern nach wie vor einen Anreiz haben, Zuckerrüben an
zubauen - denn das Hauptinteresse der Verarbeitungsindu
strie muss sein, dass genügend Bauern Zuckerrüben an
bauen; auf die sind sie massgeblich angewiesen-, hat der 
Bundesrat die Marktstützungen direkt auf die Produzenten 
~usgerichtet und nicht auf die Verarbeiter. Das entspricht im 
Ubrigen - und hier hat Frau Forster schon einen richtigen 
Hinweis gemacht - konsequent der gesamten Industrie. Ob 
es Fleisch ist, ob es Milch ist oder ob es Zuckerrüben sind: 
Wir unterstützen prinzipiell die Produktion und nicht die Ver
arbeitung. Insofern wäre es einfach nicht ganz konsequent, 
wenn Sie jetzt hier als Ausnahme für die Verarbeitung Stüt
zungsbeiträge in nicht genannter Höhe vorsehen würden. 
Für mich ist auch wichtig, dass man nochmals in Erinnerung 
ruft, dass wir aufgrund der Statistiken, die wir über den 
Zuckerrübenanbau haben, feststellen konnten, dass die An
baufläche seit 1999 praktisch gleich gross geblieben ist. So
mit sind wir überzeugt, dass wir mit den zusätzlichen Beiträ
gen für die Fläche auch diese weitere Preisreduktion stützen 
können. 
Deshalb bitte ich Sie, hier dem Bundesrat zu folgen und kon
sequent die Produktion der Zuckerrübenbauern zu unterstüt
zen, aber nicht die Verarbeitung. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 21 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 15 Stimmen 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Diese Abstimmung gilt 
auch für Artikel 187c Absatz 3. 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 25 Stimmen 
Dagegen .... 3 Stimmen 
(0 Enthaltungen) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Wir beabsichtigen, min
destens bis um 13 Uhr zu tagen. Sollten wir bis dahin nicht 
fertig sein, so beabsichtigen wir, mindestens die Vorlage 1 
zu Ende zu beraten; es könnte also später als 13 Uhr 
werden. Allenfalls müsste die Vorlage 7 dann in der Früh
jahrssession 2007 behandelt werden. Ich möchte Sie aber 
bitten, auszuharren, zumal es bei verschiedenen Ab
stimmungen darum geht, die Ausgabenbremse zu lösen, 
und wir noch die Schlussabstimmungen durchzuführen ha
ben. Letztlich möchte ich Sie auch darauf aufmerksam ma
chen, dass Sie Ihr Salär für den ganzen Tag erhalten. (Hei
terkeit) 

Forster-Vannini Erika (RL, SG): Gestatten Sie mir, dass ich 
einen Ordnungsantrag stelle. Ich denke, es wäre richtig, 
wenn wir heute fertig beraten und die gesamte Vorlage be
enden. Herr Präsident, Sie haben gesagt, wir seien für den 
ganzen Tag bezahlt. Ich möchte beliebt machen, dass wir 
heute fertigmachen; wir könnten allenfalls halt eine Mittags
pause einlegen, damit wir nicht alle von den Stühlen fallen. 

Wicki Franz (C, LU): Zum Ordnungsantrag: Ich unterstütze 
Sie, Frau Forster, aber mit Auflagen. Erstens möchte ich kei
ne Mittagspause. zweitens darf ich meine Kolleginnen und 
Kollegen bitten: Wir hatten gestern eine lange Eintretensde
batte; es ist eigentlich alles gesagt worden. Ich habe heute 
zugehört und habe nicht viel Neues vernommen. Deshalb 
können wir uns ziemlich kurz halten und das Ganze durch
ziehen. 
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Präsident (Bieri Peter, Präsident): Es sind zwei Ordnungsan
träge gestellt worden, wonach die Beratung der Vorlage 
durchzuziehen sei. Frau Forster möchte eine Mittagspause 
einschalten, Herr Wicki möchte auf eine Mittagspause ver
zichten. 

Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsantrag Wicki .... offensichtliche Mehrheit 
Für den Ordnungsantrag Forster .... Minderheit 

Art. 56; 57; Gliederungstitel vor Art. 60 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 56; 57; titre precedant l'art. 60 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 63 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Der Bundesrat definiert die Anforderungen, die von Trauben, 
Sauser und Weinen zu erfüllen sind, damit diese die in Ab
satz 1 genannten Bezeichnungen erhalten. 
Abs. 3 
Die Kantone legen die zusätzlichen Anforderungen an die 
Produktion für Weine mit kontrollierter Ursprungsbezeich
nung und Landweine, die auf ihrem Gebiet unter einer eige
nen traditionellen Bezeichnung produziert werden, fest. 
Abs. 4 
Der Bundesrat kann .... 
Abs. 5, 6 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Epiney 
Abs.2 
Der Bundesrat definiert die Kriterien der Pflichtenhefte für 
Trauben, Sauser und Weine, welche auf die in Absatz 1 er
wähnten Bezeichnungen Anspruch haben. 
Abs. 3 
Die Kantone legen die Anforderungen an die Pflichtenhefte 
der Produktion für Weine mit kontrollierter Ursprungsbe
zeichnung und für Landweine, die auf ihrem Gebiet mit einer 
eigenen traditionellen Bezeichnung produziert werden, fest. 
Der Bundesrat genehmigt die Pflichtenhefte. 
Abs. 4 
Der Bundesrat legt die Anforderungen an die Landweine, die 
ohne traditionelle Bezeichnung auf den Markt gebracht wer
den, und an die Tafelweine fest. Er kann vor allem für tradi
tionelle Bezeichnungen besondere weinwirtschaftliche Be
griffe festlegen und deren Verwendung regeln. 

Art. 63 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2 
Le Conseil federal definit les exigences auxquelles doivent 
repondre les raisins, les moOts et les vins pour pouvoir ätre 
designes par les termes mentionnes a l'alinea 1. 
Al.3 
Les cantons fixent les exigences supplementaires con
cernant la production des vins beneficiant d'une appellation 
d'origine contrölee et les vins du pays produits sur leur terri
toire sous une propre denomination traditionnelle. 
Al. 4 
Le Conseil federal peut definir .... 
Al. 5, 6 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Proposition Epiney 
Al. 2 
Le Conseil federal definit les criteres des cahiers des char
ges pour les raisins, moüts et vins qui pretendent aux desi
gnations citees a l'alinea 1. 
Al. 3 
Les cantons fixent les exigences des cahiers des charges en 
matiere de production pour les vins d'appellation d'origine 
contrölee et pour les vins de pays produits sur leur territoire 
sous une denomination traditionnelle propre. Le Conseil 
federal homologue les cahiers des charges. 
Al. 4 
Le Conseil federal fixe les exigences des vins de pays com
mercialises sans denomination traditionnelle et des vins de 
table. II peut definir des termes vinicoles specifiques, en par
ticulier pour les designations traditionnelles, et regler leur uti
lisation. 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Hier befinden 
wir uns im 5. Kapitel, Weinwirtschaft. Es geht um Klassifizie
rung und Kennzeichnung, um die Aufteilung der Weine in 
AOC, Landweine und Tafelweine; das ist eigentlich die 
grosse Neuerung. Wir haben eine kleine Modifizierung vor
genommen, die meines Erachtens aber kein Problem macht. 
Es geht um Artikel 63 Absatz 3. Ich würde diesen Absatz 3 
gerne kommentieren, bevor der Einzelantrag Epiney begrün
det wird. Herr Epiney könnte seinen Antrag eigentlich zu
rückziehen. 
Die Kommission hat bei Artikel 63 Absatz 3 an folgendes 
gedacht: Es geht um gewisse Aufgaben und Zuständigkei
ten, die an die Kantone delegiert werden können. Dies be
trifft in erster Linie die Regelung von AOC-Weinen, deren in
dividuelle Definition im Zuständigkeitsbereich der Kantone 
bleibt; es kann sich aber auch auf kantonale Landweine be
ziehen. Wie bis anhin sollen die Produktionsbedingungen für 
die traditionellen Bezeichnungen wie beispielsweise Goron 
oder Nostrano im Ressort der Kantone liegen. Angesichts 
des hierarchisch aufgebauten Systems und der internationa
len Verpflichtungen der Schweiz ist eine Regelung der Ver
wendung bestimmter Begriffe sowie der Kennzeichnung zen
tral. 
Nun zum Anliegen von Herrn Epiney: Ich kann Ihnen einfach 
sagen, dass wir einen Antrag in diese Richtung, mit dem 
Passus «Der Bundesrat homologiert die Anforderungen», 
bereits besprochen haben. Diesen haben wir herausgestri
chen, und der Grund war folgender: Der Bund delegiert die 
Kompetenz, zusätzliche Anforderungen für Weine mit kon
trollierter Ursprungsbezeichnung und für Landweine festzu
legen, an den Kanton. Wir erachten es als unsinnig, zuerst 
eine Kompetenzdelegation zu machen und diese nachher, 
wenn ich das so frei interpretieren darf, von den Kantonen 
quasi wieder zurückzunehmen - sie müssten es sich bewilli
gen lassen. Also entweder delegiert man eine Kompetenz, 
dann soll sie auch dort sein, oder man macht es eben nicht. 
Darum macht der Antrag Epiney aus meiner Sicht keinen 
Sinn; wir haben das einhellig so beschlossen. 

Epiney Simon (C, VS): Contrairement a d'autres secteurs de 
l'agriculture, la viticulture ne sollicite aucune aide publique. 
Par le passe, alle a notamment pu utiliser le fonds viticole 
alimente par las taxes sur l'importation. Mais alle n'a guere 
sollicite las finances publiques, et nous sommes tous Ja pour 
nous en rejouir. 
Elle est donc consideree plutöt comme une banne eleve, et 
ce d'autant plus qua, tout Je monde Je sait, saufe la qualite 
permet aujourd'hui d'affronter Ja concurrence. La Suisse im
porte plus de la moitie des vins qu'elle consomme, et la pro
fession n'a pas attendu que la Confederation s'immisce dans 
ses affaires pour faire des vins qui remportent aujourd'hui 
les concours las plus prestigieux dans le monde. 
Le projet du Conseil federal, ou plutöt de l'Office federal de 
l'agriculture, a suscite l'irritation de ceux qui se battent pour 
la promotion des AOC. La commission a compris cette oppo
sition et alle a fait un pas dans Ja bonne direction. Mais, a 
notre avis, en fori;:ant l'administration a revoir sa copie, alle 

n'a pas rei;:u a ce jour de reponse satisfaisante, et cela pour 
les motifs suivants: 
1. Comme l'a ecrit l'Union suisse des paysans dans ses ob
servations, les cantons sont les porteurs et les proprietaires 
de leur nom. L'autonomie des cantons en matiere d'exigen
ces pour les AOC est tres importante. 
2. II n'y a pas de standard «AOC Vin suisse». Une AOC uni
forme est une aberration. La Confederation doit des lors se 
limiter a definir et a verifier les points que chaque AOC doit 
remplir pour obtenir le label. 
3. Le projet du Conseil federal empeche les cantons de con
duire leur propre politique en matiere d'AOC. Or ce n'est un 
secret pour personne que des regions sont favorables pour 
faire tel vin et ce n'est pas par hasard, par exemple, que le 
pinot noir des Grisons est sorti a deux reprises champion du 
monde. 
Fixer les memes regles de production est une heresie, cela 
füt-il decide a Berne. La qualite du vin depend en effet de 
plusieurs facteurs, et l'on ne peut pas reduire cette qualite a 
une question de sucre et de degres, comme voudraient le 
faire certains technocrates, par des ordonnances. La qualite 
du vin, vous Je savez tous, depend d'autres facteurs que les 
gens du terrain connaissent mieux que les technocrates: ce 
sont le climat, l'ensoleillement, l'exposition, Je terroir, Je 
mode de production, etc. 
En lisant le proces-verbal de la commission, je dois vous 
dire, Madame Ja conseillere federale, que j'ai ete un peu 
etonne de la position de vos fonctionnaires dans ce do
maine. Comme l'office federal n'a pas repris Je concept de 
cahier des charges qui existe au sein de l'Union euro
peenne, cet office a dü construire un systeme qui va a l'en
contre non seulement de la realite du terrain et de Ja defense 
des AOC, mais aussi de Ja situation europeenne. Lorsque je 
lis qu'on a dit, durant les travaux de la commission du Con
seil national, que Ja Confederation doit fixer des exigences 
pour que les AOC soient reconnues en Europa, c'est, Ma
dame Ja conseillere federale, meconnaTtre le droit europeen. 
Le cahier des charges que je propose exige que les sept cri
teres de l'Union europeenne y figurent, a savoir Ja zone de 
production, l'encepagement, Ja qualite, le rendement, la me
thode de vinification, les pratiques culturales et l'appreciation 
organoleptique. En revanche, ce sont les cantons qui fixent 
les exigences pour qu'un vin obtienne l'AOC. Et cela, Ma
dame la conseillere federale, correspond a Ja pratique euro
peenne, contrairement a ce que semble dire l'Office federal 
de l'agriculture. En effet, chaque AOC doit definir les exigen
ces specifiques a ces criteres, et ce n'est pas a la Confede
ration de fixer des exigences uniformes pour toutes les re
gions en Suisse. C'est exactement Ja philosophie de la legis
lation europeenne, qui prescrit aux Etats membres de 
l'Union de legiferer en etablissant un cahier des charges 
avec sept criteres - c'est exactement ma proposition - pour 
chaque appellation, en fonction des usages locaux. En 
aucun cas l'Europe n'impose a ses Etats membres de fixer 
des regles uniformes, comme l'administration semblait Je 
dire en commission. En effet, il suffit de lire les articles 55 
et 57 du reglement CE 1493/1999 et vous aurez la reponse. 
Des lors, avec ma proposition, nous allons tout a fait dans le 
sens de l'Union europeenne, avec laquelle nous devons har
moniser le cahier des charges. Et Ja definition des compe
tences est plus claire: les cantons, qui ont l'experience du 
terrain, fixent les exigences pour satisfaire aux sept criteres 
europeens, et si un canton devait avoir une pratique lacu
naire ou se montrer trop laxiste dans la fixation de son ca
hier des charges, eh bien la Confederation pourrait le sanc
tionner et le mettre au pas puisque c'est alle qui a Je dernier 
mot en homologuant le cahier des charges. De Ja sorte, la 
Confederation assure a la fois la credibilite et Ja coherence 
entre las differentes AOC viticoles regionales. Si chacun fait 
son travail, chacun a sa place, les AOC ont encore un bei 
avenir devant elles. 
Cela correspond non seulement au concept de perequation 
financiere, mais aussi au programme d'abandon de täches 
qui est en cours, et qui veut que tous les offices renoncent 
aux prerogatives qui ne sont pas necessaires au fonctionne-
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ment de l'administration federale. La Confederation pourra 
des lors se concentrer sur les domaines de l'agriculture qui 
posent probleme, et non la Oll il suffit de responsabiliser l'in
terprofession et la Oll ya marche bien. 
A la page 6124 de son message, le Conseil federal rappelle 
a juste titre: «Les vins AOC sont la fine fleur des vins suis
ses». Malheureusement, le Conseil federal ajoute: «La Con
federation sera desormais chargee de preciser les regles a 
respecter dans la production et a (sie) fixer les exigences mi
nimales en vue d'une harmonisation entre les cantons et 
avec les autres AOC agricoles.» Or, au sein de l'Union euro
peenne, avec un cahier des charges comprenant sept crite
res, on parvient a cette harmonisation. 
C'est exactement ce que je veux faire avec ma proposition, 
et je vous invite a ne pas suivre la version MacDo de l'Office 
federal de l'agriculture, qui ne veut pas harmoniser mais uni
formiser. Dans un marche aussi liberalise que celui du vin, 
Oll les excedents sont notoires a l'etranger, avec des prix qui 
defient taute concurrence, seule la typicite peut servir d'atout 
et de rempart contre l'invasion des vins etrangers. L'AOC, 
c'est le verrou qui nous protege. Le labe! ne s'accommode 
pas du mot «uniformisation»; le labe! permet de mettre en 
valeur des emotions, un terroir, des references, des saveurs, 
des racines; et le consommateur peut identifier un produit 
gräce au labe! AOC. Le labe! peut fideliser un consomma
teur et, finalement, le labe! permet de se differencier des as
sortiments standards banalises et anonymes. C'est taut le 
sens de ma proposition. 

Ory Gisele (S, NE): La proposition Epiney ne peut en aucun 
cas etre adoptee. Sous couvert d'une approche qui peut pa
raitre exigeante, cette proposition supprime de facto le cadre 
general defini par la Confederation et dont le but est juste
ment de contenir certaines derives locales. La proposition 
d'un simple cahier des charges dont les exigences seraient 
definies par les cantons avant d'etre homologuees par la 
Confederation laisse la porte ouverte a de nombreuses et 
tres diverses interpretations, qui ne pourraient que nuire aux 
objectifs que nous nous sommes fixes a cet article. 
La Confederation doit au moins definir le cadre general. Elle 
peut ensuite eventuellement habiliter les cantons a definir 
des criteres supplementaires pour les vins d'appellation 
d'origine contrölee et pour les vins de pays produits sur leur 
territoire saus une denomination traditionnelle propre. II ne 
s'agit en aucun cas d'une standardisation. Mais nous ne 
pouvons pas accepter de remettre aux cantons taute la res
ponsabilite de ce domaine et d'abandonner taut cadre fede
ral solide. 
Nos amis valaisans ont declenche une petite polemique au 
sujet de l'article 63 et on a pu lire dans le journal «Agri» que 
les cantons romands soutenaient cette fronde contre l'arti
cle 63. Ce n'est pas le cas! Si on peut comprendre certains 
des arguments valaisans, nous soupyonnons cependant 
que derriere cette position se cache le refus de la limitation 
de la production applicable aux AOC de taute la Suisse. 
II va de soi que les cantons peuvent toujours etre plus res
trictifs, ce que fait d'ailleurs le canton de Neuchätel, en fixant 
des limitations draconiennes de 800 grammes par matre 
carre pour les pinots et les specialites et de 900 grammes 
par matre carre pour le chasselas. Les cantons ne peuvent 
en revanche pas fixer des quotas plus eleves et c'est cela 
que craignent les Valaisans. II faut donc savoir que, malgre 
ce qui est dit dans la presse, la Federation suisse des vigne
rons et les cantons romands soutiennent le texte propose 
par la commission, qui apporte entre autres la garantie d'un 
traitement equitable et non pas standardise de toutes les re
gions viticoles de ce pays. 
Nous vous invitons donc a rejeter la proposition Epiney. 

Escher Rolf (C, VS): Im Wallis wird rund die Hälfte des 
Schweizer Weins produziert. Gestatten Sie mir deshalb 
doch eine kurze Intervention. · 
Es ist schon so, dass das Wallis in Bezug auf den Rebbau in 
manchem doch sehr bevorzugt ist, sei es durch die Qualität 
der Böden, sei es durch längere Sonnenexpositionen oder 
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sei es durch intensivere Föhnlagen. Trotzdem haben wir 
vor fünfundzwanzig Jahren unsere eigene Weinproduktion 
kaputtgemacht. Wir haben nicht auf Qualität, sondern auf 
Quantität gesetzt, mit vier bis fünf Kilogramm Rebgut pro 
Quadratmeter. Wir haben in falschen, zu hohen, zu schatti
gen Lagen Reben anpflanzen lassen, und wir haben schlus
sendlich noch den grünen Veltliner importiert. All diese Tod
sünden führten dazu, dass plötzlich unsere Weinproduktion 
zerstört am Boden lag. Das war eine Tragödie - eine Tragö
die für Tausende von kleinen Rebbauern, eine Tragödie für 
Hunderte von Kellereien. 
Zum Glück ist es uns selbst gelungen, das zu korrigieren, 
und zwar, weil wir auf die Qualität gesetzt haben, unter der 
Führung einer starken Hand, nämlich des kantonalen Wirt
schaftsministers, des ehemaligen Kollegen hier im Stände
rat, Guy Genoud. Wir haben Reben in schlechten Lagen 
ausrotten lassen, unter Polizeischutz; es wurden Mengenbe
schränkungen eingeführt, die bis zu 500 oder 600 Gramm 
pro Quadratmeter gehen. Wir haben Qualitätsvorschriften 
durchgesetzt. Wir deklassieren heute beste Weine, die bei 
einer durchgehenden schweizerischen Regelung in der 
höchsten Klasse bleiben würden. Damit ist es schlussend
lich gelungen, ein hervorragendes Produkt zu gestalten. 
Darum bitte ich Sie, den Antrag Epiney zu unterstützen und 
das gleiche System beim Weinbau zu belassen, das wir 
beim Käse als Selbstverständlichkeit akzeptieren. Wir wollen 
mit diesem Antrag kein Geld, keinen Franken. Wir wollen 
aber nicht, dass durch quasi abschliessende eidgenössi
sche Regelungen, die dadurch flächendeckend und durch
schnittlich sind, die Weinqualität bei uns vermindert wird. 
Ich bitte Sie wirklich, dem Antrag Epiney zuzustimmen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Die Weindiskussion führten wir 
auch in der Kommission. Es wurde richtig dargestellt, dass 
die Version der Kommission verdeutlicht, was der Bundesrat 
will. Ich glaube deshalb, Herr Epiney geht mit seinem Antrag 
von einem Missverständnis darüber aus, was der Bundesrat 
wirklich will. Wir schlagen nichts Weiteres vor, als was wir 
schon heute tun, nämlich dass der Bund Minimalanforderun
gen für alle festlegt. Diese Minimalanforderungen können 
von den Kantonen übertroffen werden. Die Kantone haben 
die Freiheit, zusätzliche Anforderungen an die Produktion 
festzulegen. Das ist heute der Fall, und das können die Kan
tone auch morgen tun. 
Dass der Bund für diese drei Weinklassen - AOC, Landwein 
und Tafelwein - Mindestanforderungen festlegen können 
muss, hat damit zu tun, dass wir mit dieser Definition für die 
Konsumenten Glaubwürdigkeit schaffen müssen; und es hat 
auch mit der internationalen Anerkennung zu tun, gerade im 
Hinblick auf die EU. Würden wir keine bundesrechtlichen Mi
nimalanforderungen stipulieren, hätten es die Konsumenten 
mit sehr unterschiedlichen Definitionen von AOC-Wein zu 
tun. Dann hätten wir also erstens quasi einen AOC-Salat, 
und zweitens würden wir ein Mindestqualitätsniveau für 
AOC-Weine infrage stellen. Das Risiko wäre, dass ein unge
nügend definierter AOC den andern AOC schaden würde. 
Das wollen wir nicht. Wir brauchen diese Mindestanforde
rungen. Die Behörden des Kantons Wallis können für des
sen Weine in Ausnützung von Absatz 3 dieser Bestimmung 
selbstverständlich zusätzliche Anforderungen festlegen. 
Herr Epiney benützt in seinem Antrag das Wort «Pflichten
hefte». Ich möchte darauf hinweisen, dass der Begriff 
«Pflichtenheft» für die landwirtschaftlichen AOC zwar in Arti
kel 16 des Landwirtschaftsgesetzes verwendet wird, dass er 
hier aber falsch ist. Mit dem Begriff «Pflichtenheft» nach Arti
kel 16 ist nämlich ein öffentliches Einsprache- und Rekurs
verfahren sowie die Eintragung in ein Bundesregister ver
bunden. Kompetent für solche Einträge ist nicht der Kanton, 
sondern eine Produzentengruppierung. Beim Wein, Herr 
Epiney, geht es eben um Rahmenbedingungen des Bundes 
und kantonale Definitionen für die einzelnen AOC. Deshalb 
ist der Begriff «Pflichtenheft» hier falsch, und er steht auch 
im Widerspruch zur Forderung nach kantonalen Kompeten
zen. Ich möchte Sie auch darauf hinweisen, dass die Ge
nehmigung der Pflichtenhefte durch den Bundesrat, wie Sie 
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es formulieren, auch zum ersten Satz von Absatz 3 in Wider
spruch stehen würde, mit dem Sie die Kompetenz der Kan
tone anstreben. Nicht zuletzt sei darauf hingewiesen, dass 
wir heute etwa 600 AOC-Weine haben; wenn Sie wirklich 
diese Pflichtenheftbürokratie einführen möchten, dann wird 
das zu gewaltiger Zusatzadministration führen; ich glaube, 
dass das weder im Sinne der Qualität noch im Sinne der 
Aufwandbegrenzung ist. 
Der Bundesrat schliesst sich deshalb bei Artikel 63 der von 
der WAK einstimmig genehmigten Änderung an, weil sie 
präziser formuliert, was der Bundesrat will, und weil die 
Kann-Formulierung den Kantonen die Freiheit lässt, die An
forderungen an ihre Weine mit kontrollierten Ursprungsbe
zeichnungen festzulegen. Aber die Mindestanforderung 
muss bundesrechtlich für alle AOC-Weine einheitlich gere
gelt sein. 
Ich bitte Sie daher, der Kommission zu folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Epiney .... 17 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 12 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 64, 65, 67-69 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 70 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 6 Bst. b 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Berset, Leuenberger-Solothurn, Sommaruga Simonetta) 
Abs.4 
Die Einhaltung der für die landwirtschaftliche Produktion 
massgeblichen Bestimmungen der Gewässerschutz-, der 
Umweltschutz- und der Tierschutzgesetzgebung sowie der 
Bestimmungen über den Normalarbeitsvertrag in der Land
wirtschaft ist Voraussetzung und Auflage für die Ausrichtung 
von Direktzahlungen. (Siehe auch Ziff. Ja Ziff. 1 Art. 359 OR) 

Antrag Fetz 
Abs. 7 
Der Bundesrat legt ökologische Ziele und besonders tier
freundliche Produktionsformen mit Zeitvorgaben fest. Er ge
staltet die Direktzahlungen so, dass die vorgegebenen Ziele 
innerhalb des gesetzten Zeitrahmens erreicht werden. 

Art. 70 
Proposition de la majorite 
Al. 6 let. b 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Berset, Leuenberger-Solothurn, Sommaruga Simonetta) 
Al. 4 
.. .. applicables a l'agriculture, ainsi qua las dispositions du 
contrat-type de travail dans l'agriculture. (Voir aussi eh. la 
eh. 1 art. 359 CO) 

Proposition Fetz 
Al. 7 
La Conseil federal fixe des objectifs ecologiques et des mo
des de production particulierement respectueux des ani
maux avec des delais a. respecter. II organise las paiements 
directs de teile fa9on qua las objectifs fixes soient atteints 
dans le cadre du calendrier convenu. 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Artikel 70 re
gelt den Grundsatz und die Voraussetzungen für die Aus
richtung von allgemeinen Direktzahlungen, Ökobeiträgen 
und sogenannten Ethobeiträgen, also Beiträgen für beson
ders tierfreundliche Produktionsmethoden. Diese Zahlungen 
und Beiträge basieren auf dem ökologischen Leistungsnach
weis, wie er in Absatz 2 unter den Buchstaben a bis f fest
gelegt ist. Absatz 4 besagt bereits heute, dass die Einhal
tung der Gewässerschutz-, der Umweltschutz- und der Tier
schutzbestimmungen eine unabdingbare Voraussetzung für 
den Anspruch auf Direktzahlungen, Öko- und Ethobeiträge 
ist. 
Die einzige Änderung, die Bundesrat und WAK vorschlagen, 
ist eine formelle Anpassung in Absatz 6 Buchstabe b. Im 
neuen Zollgesetz ist der bisherige Begriff «ausländische 
Wirtschaftszone» neu definiert worden, und dabei ist im 
Landwirtschaftsgesetz der Verweis in Buchstabe b nicht an
gepasst worden. Mit der vorgeschlagenen Anpassung wird 
dieser Verweis nun aktualisiert. 
Die Minderheit Berset beantragt, in Absatz 4 nebst den Ge
wässerschutz-, Umweltschutz- und Tierschutzbestimmun
gen auch noch die Bestimmungen über den Normalarbeits
vertrag ins Gesetz aufzunehmen. Die Mehrheit lehnt es ab, 
solche Normalarbeitsverträge als Voraussetzung für Direkt
zahlungen ins Gesetz aufzunehmen. Wir sind der Meinung, 
dass das Sache der Sozialpartner ist. 
Vonseiten der Landwirtschaft wird auch gesagt, dass heute, 
was die Arbeitsverhältnisse in der Landwirtschaft anbelangt, 
keineswegs ein rechtsfreier Raum bestehe. Das landwirt
schaftliche Arbeitsverhältnis wird durch Normalarbeitsverträ
ge geregelt, die die Kantone erlassen. Diese kantonalen Re
gelungen haben sich sehr bewährt und bieten Gewähr, dass 
den bestehenden kantonalen Besonderheiten Rechnung ge
tragen werden kann. Die kantonalen Normalarbeitsverträge 
werden laufend den neuen Gegebenheiten angepasst, und 
in den letzten Jahren sind ganz wesentliche Verbesserun
gen zugunsten der Arbeitnehmenden vorgenommen wor
den. Wo es sinnvoll war, sind die Bestimmungen der Norma
larbeitsverträge zwischen den Kantonen weitgehend harmo
nisiert worden. 
Schliesslich wäre die Landwirtschaft im Falle der Annahme 
des Minderheitsantrages die einzige Branche, in der auf ge
setzlicher Basis ein Mindestlohn verordnet würde, und dies, 
obwohl die soeben ausgewerteten Kontrollen, die die tripar
titen Kommissionen im Jahr 2006 durchgeführt haben - das 
sind also die neuesten Ergebnisse -, klar zeigen, dass, wie 
bereits 2005, überhaupt kein Missbrauch im Sinne der flan
kierenden Massnahmen zum freien Personenverkehr festge
stellt worden ist. 
Weil kein Grund besteht, das bewährte System der kantona
len Normalarbeitsverträge durch ein zentralistisches System 
zu ersetzen, das nicht mehr auf die regionalen Unterschiede 
eingehen kann, beantragen wir Ihnen, bei der Fassung von 
Bundesrat und Mehrheit zu bleiben. 

Berset Alain (S, FR): II taut voir cette proposition de minorite 
an parallele avec l'article 359 alinea 2 du Code des obliga
tions. 
Aujourd'hui deja, le Code des obligations prevoit qua chaque 
canton edicte un contrat-type pour l'agriculture - c'est l'ali
nea 2 de l'article 359 dudit code. II existe donc aujourd'hui 
26 contrats-types cantonaux qui sont an vigueur, qui sont 
tous differents las uns des autres et qui posent, pour l'agri
culture, des exigences variables entre las cantons . 
Ma proposition de minorite demande an premier lieu qua l'on 
remplace ces 26 contrats-types cantonaux par un seul 
contrat-type national. Vous vous souvenez qu'il y a deux se
maines, Monsieur Wicki, rapporteur de la commission du 
Conseil des Etats sur l'unification de la procedure penale 
(05.092), a dit: ccNous allons passer de 29 a. 1 ». lci l'objectif, 
ca serait de passer de 26 a. 1 . 
Pourquoi est-ce qua la minorite vous propose cela? II n'y a 
aujourd'hui plus de justification a avoir 26 contrats-types dif
ferents entre las cantons. C'etait peut-etre une banne solu
tion a. l'epoque ou l'agriculture locale approvisionnait an pre-
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mier lieu le marche local. Mais ce n'est plus le cas aujour
d'hui. Aujourd'hui, le marche est au minimum national, voire 
international. 
II faut - et sur ce point, je me permets de contredire Je rap
porteur - preciser qu'un contrat-type national permettrait 
aussi de tenir campte des specificites cantonales. Cela pour
rait etre fait au moment de la negociation du contrat-type lui
meme. Ou alors, il serait aussi possible de deroger simple
ment au contrat-type en prevoyant a chaque fois un contrat 
de travail ecrit. 
Je dois vous dire encore que la proposition que je defends 
n'est pas nouvelle. Elle a ete deposee en 2001 par un con
seiller national qui est un paysan genevois et qui s'appelle 
John Dupraz (initiative parlementaire 01.449). II a depose 
une proposition de meme teneur. Je le dis ici. Et en fran9ais, 
on appelle cela rendre a Cesar, dans le fand, ce qui appar
tient a Cesar. 
Je propose egalement, avec la minorite, de fixer des salaires 
minimaux dans le contrat-type national. Vous savez qu'ac
tuellement, il existe des recommandations pour les salaires, 
qui sont publiees par !'Union suisse des paysans. Ce sont 
des recommandations qui pourraient taut a fait faire office de 
reference legale. Cela permettrait aussi d'empecher une 
forme de concurrence deloyale de la part de ceux qui ne res
pectent pas les recommandatio·ns, au detriment des pay
sans qui, au contraire, font leur possible pour payer des sa
laires correspondant aux recommandations. Enfin, cela per
mettrait d'eviter cette tres grande diversite que nous avons 
entre les cantons: aujourd'hui, sept cantons deja prevoient 
dans leurs contrats-types des salaires minimaux, alors que 
les autres ne les prevoient pas. 
Je l'ai dit, il existe des recommandations pour les salaires, 
qui sont produites par !'Union suisse des paysans. C'est une 
banne chose, mais 9a ne suffit pas parce que l'agriculture 
est un secteur bien particulier. En effet, il faut quand meme 
rappeler ici que l'agriculture est un secteur economique qui 
echappe a la loi sur le travail - il y a d'ailleurs de bonnes rai
sons a cela, car c'est un secteur particulier. Mais enfin, cela 
appelle quand meme de notre part une certaine responsabi
lite dans les conditions de travail qui sont permises. Ensuite, 
c'est un domaine, un secteur d'activites dans lequel nous 
nous appretons a verser environ 13,5 milliards de francs. Or 
dans un secteur economique dans lequel nous nous appre
tons a verser une teile somme mais qui echappe a la loi sur 
le travail, nous devons aussi nous preoccuper et nous in
quieter des conditions de travail qui y regnent. 
Je dois vous dire qu'au moment Oll la commission s'est pen
chee sur cette question, eile a dü dans un premier temps 
constater que personne n'arrivait a dire precisement quel 
etait l'etat des salaires dans l'agriculture. J'ai depose ma 
proposition un ou deux mois avant Ja seance de Ja commis
sion et, au moment Oll eile a eu lieu, ni !'Office federal de 
l'agriculture, ni le Secretariat d'Etat a l'economie n'ont ete en 
mesure de presenter une situation claire quant aux salaires 
qui sont effectivement verses dans Je secteur agricole. A ce 
moment-la, j'avais en mains une information qui indiquait 
que certains salaires seraient fixes a 1700 ou 1800 francs 
brut par mois pour 55 heures de travail par semaine. J'ai de
mande si cela etait vrai. Personne n'a pu me repondre sur Je 
moment. On m'a indique par la suite que ce n'etait pas le 
cas, mais il a fallu que j'attende un moment pour qu'on ait ef
fectivement cette reponse. 
II serait bon a l'avenir - c'est une demande que je me per
mets de formuler ici a l'egard du Conseil federal - que cette 
question soit suivie de pres, que nous ayons une idee pre
cise, dans un domaine qui echappe a la loi sur le travail mais 
dans lequel nous allons verser 13,5 milliards de francs pour 
les quatre prochaines annees, qu'on sache quelles sont les 
conditions de travail, qu'on ne laisse pas cela entierement 
aux cantons, qu'on sache aussi quels sont les salaires qui 
sont effectivement verses. 
Oll en est-on aujourd'hui? 26 contrats-types cantonaux exis
tent, mais il y a aussi un canton, celui du Valais, qui connait 
une converition collective de travail. Toutes les personnes 
avec lesquelles j'ai pu en parler en Valais et qui connaissent 
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cela m'ont indique que les experiences se passaient tres 
bien, que cela avait effectivement permis d'aboutir a un par
tenariat social - une institution dans notre pays - dans Je do
maine de l'agriculture. II n'y a pourtant qu'en Valais que cela 
existe. C'est quand meme un signe interessant. Cela veut 
dire que Je partenariat social peut aussi se developper dans 
l'agriculture. 
D'ailleurs, !'Union suisse des paysans a aussi lance une con
sultation aupres de ses membres - consultation qui court 
actuellement -, dans laquelle eile essaie de voir s'il y aurait 
une possibilite de developper une convention collective de 
travail sur Je plan national. C'est une demarche interessante 
qu'il taut encourager, car eile permettrait d'accorder aussi 
une sorte de label social au secteur agricole. Cela me parait 
aller dans le bon sens. 
Pour l'instant, nous en restons avec ces 26 contrats-types 
cantonaux. II y a un pas que je vous propose de faire ce ma
tin, qui est finalement de donner suite, avec un certain delai, 
un certain retard, a !'initiative parlementaire Dupraz 01.449. 
C'est dans ce sens que je vous invite a adopter ma proposi
tion de minorite. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich bitte Sie «ausnahmsweise» 
wieder, Ihrer Kommissionsmehrheit und dem Bundesrat zu
zustimmen und den Minderheitsantrag Berset abzulehnen, 
und zwar aus folgenden Gründen: Wir sind grundsätzlich 
einverstanden, dass auch die Situation der Löhne im Land
wirtschaftssektor genau wie in anderen Sektoren zu unter
suchen ist. Das passiert auch, ich komme nachher noch dar
auf zurück. Das Problematische an diesem Minderheitsan
trag ist aber vor allem, dass man die Direktzahlungen jetzt 
mit einer Problematik verknüpft, die nichts mit der erbrach
ten Leistung zu tun hat. Die Direktzahlungen schütten wir für 
erbrachte Leistungen aus. Kürzungen aufgrund eines Ver
stosses, welcher nichts mit dieser Leistung zu tun hat, halten 
wir für nicht angebracht. Es ist auch so, dass natürlich auch 
hier die Aufnahme von Bestimmungen betreffend den Nor
malarbeitsvertrag die Administration, vor allem die Kontrol
len, wesentlich verkomplizieren würde, und ich bin auch ord
nungspolitisch der Ansicht, dass Verstösse allenfalls im 
Arbeitsrecht zu regeln sind und nicht im Landwirtschaftsge
setz. Das wäre ordnungspolitisch nicht korrekt. 
Herr Berset hat zu Recht auf das OR hingewiesen, und tat
sächlich ist es ja so, dass die Kantone verpflichtet sind, Nor
malarbeitsverträge zu erlassen. Im Rahmen der flankieren
den Massnahmen zum freien Personenverkehr mit der EU 
haben wir ja seither auch diese tripartiten Kommissionen in 
den Kantonen, welche die Situation zu untersuchen haben. 
Der Bund kann Normalarbeitsverträge mit Mindestlöhnen er
lassen, wenn innerhalb einer Branche die orts-, berufs- oder 
branchenüblichen Löhne wiederholt oder in missbräuchli
cher Weise unterboten werden. 
Wir haben die Ergebnisse der Sommer- und Herbstkontrol
len dieser tripartiten Kommissionen mittlerweile erhalten; sie 
liegen vor. Zwanzig Kantone haben keine auffälligen Be
schwerden festgestellt, in vier Kantonen sind 10 bis 15 Pro
zent der kontrollierten Betriebe problematisch. Ich sage das 
hier, denn das ist nicht geheim. Das sind Betriebe in den 
Kantonen Genf, Solothurn, Tessin und Wallis. Hier haben wir 
also Problemfälle. Zwei Kantone haben uns bis heute die 
Meldungen dieser tripartiten Kommissionen nicht zugestellt. 
Tatsache ist somit aber gemäss diesen neuen Erhebungen, 
dass zwanzig Kantone unproblematisch sind. Sie haben ein 
gutes Zeugnis ausgestellt, dass die kontrollierten Betriebe 
branchenübliche Löhne ausbezahlen, insbesondere auch an 
Praktikanten aus den Oststaaten. Herr Berset hat darauf hin
gewiesen, dass hier ein gewisses Missbrauchspotenzial vor
handen ist. Diese Kontrollen haben offenbar doch im weitaus 
grössten Teil der Fälle korrektes Verhalten festgestellt. Wir 
haben somit keine Missbräuche im Sinne des OR, welche 
den Bund verpflichten würden, zu handeln und einen Nor
malarbeitsvertrag zu erlassen, ausser bei den vier Kanto
nen, die ich genannt habe; dort müssen sich die Kantone 
das überlegen. Wir gehen davon aus, dass die betroffenen 
Kantone dieser Pflicht nachkommen werden. Es zeigt sich 
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somit aber auch, dass die bestehenden Instrumente ausrei
chend sind, sodass Sie hier auf die Verankerung einer zu
sätzlichen Bestimmung verzichten können. 
Ich bitte Sie daher, der Mehrheit und dem Bundesrat zu fol
gen. 

Berset Alain (S, FR): J'ai entendu avec beaucoup d'interet 
et de satisfaction la reponse de Madame la conseillere fede
rale Leuthard, qui confirme la necessite de suivre de plus 
pres cette question que cela n'a ete le cas jusqu'a aujour
d'hui. 
Je l'ai dit, actuellement des discussions sont en cours pour 
une eventuelle elaboration d'une convention collective de 
travail sur le plan national. Cette question devrait etre appro
fondie dans le cadre des deliberations au deuxieme conseil. 
II y a peut-etre d'autres possibilites qui peuvent encore ap
paraitre, notamment le fait de prevoir que les contrats-types 
cantonaux qui existent deja fixent eventuellement aussi des 
salaires minimaux. C'est peut-etre une piste a suivre, mais il 
peut y en avoir d'autres. 
Dans ce sens, en souhaitant qu'effectivement le deuxieme 
conseil puisse approfondir encore cette question, je retire 
ma proposition de minorite. 

Fetz Anita (S, BS): Ich möchte mit einem neuen Absatz 7 er
reichen, dass die Direktzahlungen noch verstärkt mit ökolo
gischen und tiergerechten Auflagen verbunden werden. Ich 
habe bereits beim Eintreten gesagt, dass die Strategie des 
Bundesrates - Umlagerung von der Marktstützung zu den 
Direktzahlungen an die Bauern - politisch richtig ist. Denn 
ich denke, wir haben alles Interesse daran, die Einkommen 
der Bauern zu erhöhen und ihre Produktionsweise zu beein
flussen. 
Im Gegenzug dazu sollten, meine ich, die Direktzahlungen 
aber noch stärker an ökologische und tiergerechte 
Leistungsziele gebunden werden. Das möchte ich mit die
sem Zusatz erreichen. Denn ich bin tief überzeugt, dass die 
Chance der Schweizer Bauern in der biologischen Produk
tion liegt. Dafür sind die Konsumentinnen und die Steuer
zahler bereit, mehr zu bezahlen. Das macht unsere Schwei
zer Landwirtschaft aus, da hat sie den grossen Vorteil. Das 
ist auch der Unterschied zu vielen umliegenden EU-Län
dern, die ja immer wieder Lebensmittelskandale kennen. 
Hier haben wir das weit bessere System, und das müsste, 
meine ich, ausgebaut werden. 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Die Äusserun
gen von Frau Kollegin Fetz kommen mir irgendwie bekannt 
vor. Ich meine, das hätten wir verschiedentlich gehört und 
auch in verschiedenen Artikeln gelesen. Aber verstehen Sie 
das nicht als Vorwurf; es ist ein berechtigtes Anliegen. Was 
ich sagen will, ist: Ich meine, dass das bereits aufgenommen 
ist. Die Ausgangslage sieht wie folgt aus: Der Bundesrat legt 
in der Botschaft ökologische Ziele fest, beispielsweise be
züglich Stickstoff, Ammoniak, Phosphor und Biodiversität. 
Das steht in der Botschaft in der deutschen Fassung auf 
Seite 6390. Der Bundesrat hat dies schon in der «AP 2002» 
getan und die Direktzahlungen entsprechend ausgestattet. 
Von sieben Zielen in diesen erwähnten Bereichen wurden 
fünf erreicht und zwei nicht ganz. Die Reduktion der Stick
stoffüberschüsse nehmen wir darum in Artikel ?Obis als kon
krete Vorgabe auf. Zwei Ziele wurden nicht ganz erreicht, 
weil die Entwicklungen nicht immer völlig vorhersehbar sind, 
wenn man Ziele festlegt. Bei der besonders tierfreundlichen 
Haltung wurde zu Beginn das Ziel festgelegt, dass 50 Pro
zent der Bestände in diesen Programmen gehalten werden 
sollten. Dieses Ziel ist heute bei allen wichtigen Tiergattun
gen übertroffen. Die Festlegung der quantitativen Ziele ist 
Aufgabe des Bundesrates, die er - wie ich persönlich mei
ne - wahrnimmt. Eine weitere Anreicherung des Gesetzes 
mit einer diesbezüglichen Bestimmung scheint mir daher 
eher überflüssig, weil bereits erfüllt. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Der Bundesrat hat alles fest
gelegt. In der Botschaft auf Seite 6390 finden Sie die ent-

sprechende Tabelle, wo wir diese Ziele offenlegen. Insofern 
stossen Sie offene Türen auf, und es braucht keine zusätzli
che Verankerung. Denn das ist unsere Haltung, das machen 
wir, aber nicht mit dem Gesetz, sondern wir müssen es auch 
jeweils mit dem Bafu absprechen. Das Bafu setzt zusätzlich 
langfristige Umweltziele, die dann wieder abzustimmen sind. 
Insofern wird Ihrem Anliegen vollumfänglich Rechnung ge
tragen. 

Fetz Anita (S, BS): Ich habe das selbstverständlich schon 
gesehen. Ich nehme jetzt einfach Frau Bundesrätin beim 
Wort und hoffe, dass das auch weiterhin entsprechend ge
fördert wird. Es geht natürlich nicht nur darum, die Ziele zu 
erreichen, sondern dies auch weiterhin zu fördern, insbe
sondere wenn ich daran denke, dass dieses Parlament ge
stern die Gesamtbetrieblichkeit beim Bioanbau «durchlö
chert» hat. Da mache ich mir schon Sorgen, ob diese Ziele 
wirklich umgesetzt werden, und zwar auch leistungs- und 
zeitgerecht. Aber wenn ich mich darauf verlassen kann -
und der Bundesrätin glaube ich auch, dass das entspre
chend forciert wird und insbesondere nachher im Zusam
menhang mit der Motion auch weiterverfolgt wird -, dann 
kann ich diesen Antrag zurückziehen. 

Präsident (Brändli Christoffel, erster Vizepräsident): Der An
trag der Minderheit und der Antrag Fetz sind zurückgezogen 
worden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Art. ?Obis 
Antrag der Kommission 
Titel 
Reduktionsziele für Stickstoffemissionen 
Abs. 1 
Die jährlichen Emissionen von Stickstoffverbindungen aus 
der landwirtschaftlichen Produktion sind bis zum Jahre 2015 
gegenüber 1994 gesamthaft um mindestens 23 Prozent zu 
vermindern. 
Abs.2 
Der Bundesrat legt die Zwischenziele nach Massgabe von 
wissenschaftlichen und agronomischen Erkenntnissen in 
Berücksichtigung der ökonomischen Verträglichkeit fest. 

Antrag Bürgi 
Streichen 

Art. ?Obis 
Proposition de la commission 
Titre 
Objectifs concernant la reduction d'emissions d'azote 
Al. 1 
Les emissions annuelles de composes d'azote issues de la 
production agricole doivent etre reduites, d'ici a 2015, d'au 
moins 23 pour cent au total par rapport a 1994. 
Al. 2 
Le Conseil federal fixe les objectifs intermediaires en 
fonction des connaissances scientifiques et agronomiques 
et campte tenu de la compatibilite economique. 

Proposition Bürgi 
Biffer 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Ein Blick auf 
die agrarökologischen Zielsetzungen zeigt, dass in den Be
reichen Ammoniakemissionen, der Reduktion der Nitratge
halte von Wasser, der Phosphorbilanz sowie bezüglich des 
reduzierten Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln die ehrgei
zigen Zielsetzungen per 2005 erreicht worden sind. Auch bei 
der Biodiversität zeigt sich gesamthaft ein gutes Bild. Das 
angestrebte ökologische Ziel mit den Ausgleichsflächen ist 
gesamthaft erreicht worden. Einzig im Talgebiet liegt man 
noch leicht hinter dem Soll zurück. 
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Nicht erreicht worden ist hingegen die angestrebte Reduk
tion der Stickstoffüberschüsse. Hier schlägt Ihnen die Kom
mission vor, die Reduktionsziele für Stickstoffemissionen mit 
klaren Vorgaben ins Gesetz aufzunehmen. Konkret sind die 
jährlichen Emissionen von Stickstoffverbindungen aus der 
landwirtschaftlichen Produktion bis ins Jahr 2015 gegenüber 
1994 um 23 Prozent zu reduzieren. Mit der exakten Angabe 
von 23 Prozent drücken wir im Gesetz nichts anderes aus 
als das vom Bundesrat gemäss Botschaft auf Seite 6390 im 
Jahr 2005 festgelegte Ziel. 
Effizienzziele haben wir übrigens auch ins Energiegesetz 
aufgenommen. Insofern scheint es mir opportun, dass wir 
das machen. 
Nach Überzeugung der Kommission handelt es sich erstens 
um eine realistische Vorgabe, und zweitens wird klarge
macht, dass wir nicht einfach deklamatorisch Ziele formulie
ren, sondern alles unternehmen, um sie auch tatsächlich zu 
erreichen. 
In diesem Sinne bitte ich um Zustimmung zur Kommission. 

Bürgi Hermann (V, TG): In Anbetracht der fortgeschrittenen 
Zeit ziehe ich diesen Antrag zurück. Er ist rein formeller Na
tur. Inhaltlich teile ich die Zielsetzung, aber aus gesetzeshy
gienischen Gründen bin ich der Meinung, dass dieser Artikel 
nicht ins Gesetz gehört. Ich gebe zuhanden des Zweitrates 
die Bitte mit, das noch einmal zu überprüfen. Damit 
schliesse ich meine Ausführungen zum Rückzug meines An
trages. 

Präsident (Brändli Christoffel, erster Vizepräsident): Der An
trag Bürgi ist zurückgezogen worden. Es gibt damit ausser 
dem Antrag der Kommission keine anderen Anträge mehr. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Es gibt noch einen Antrag des 
Bundesrates. (Heiterkeit) Es handelt sich hier um einen neu
en Antrag, und ich hätte an sich die gleiche Ansicht wie Herr 
Bürgi. Es handelt sich um dasselbe Problem wie vorhin bei 
Frau Fetz. Die Ziele haben wir zwar festgelegt, sie gehören 
aber nicht in das Landwirtschaftsgesetz, das wäre ord
nungspolitisch falsch. 
Auch hier muss ich deshalb eigentlich erstens sagen, dass 
wir uns mit der Zielrichtung einverstanden erklären können. 
Die 23 Prozent finden sich tatsächlich in unserer Bilanz, al
lerdings in der Stickstoffbilanz und nicht bei den Emissionen, 
wie es die Kommission formuliert hat. Zweitens möchte ich 
darauf hinweisen, dass für den Vollzug im Umweltrecht die 
Kantone die Verantwortung tragen. Von der Stickstoffemis
sion ist vor allem der Gewässerschutzbereich betroffen. 
Auch in diesem Bereich unterstützt der Bund die Kantone 
mit Abgeltungen, aber die Umsetzung liegt bei den Kanto
nen. Deshalb ziehe ich es natürlich vor, das nicht zu veran
kern, wie es Ihnen der Bundesrat vorgeschlagen hat. Mit 
dem Ziel bin ich absolut einverstanden. Wir müssen auch 
das mit dem Bafu und mit den Kantonen koordinieren. Des
halb ist es für mich ordnungspolitisch falsch, das im Land
wirtschaftsgesetz anzubringen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag des Bundesrates .... 13 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 11 Stimmen 

Präsident (Brändli Christoffel, erster Vizepräsident): Damit 
gibt es keinen Artikel 70bis. 

Art. 73 Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Bst. d 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Maissen 
Bst. b 
b. die Beiträge nach der Tierkategorie, der Tierzahl, den 
Grossvieheinheiten oder der Zone abstufen; 
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Bst. e 
e. Produzenten und Produzentinnen ausserhalb des Berg
gebietes für Tiere, die sie aus dem Berggebiet zukaufen, für 
befristete Zeit einen erhöhten Beitrag ausrichten. 

Art. 73 al. 5 
Proposition de la commission 
Let. d 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Maissen 
Let. b 
b. moduler les contributions selon la categorie, le nombre 
d'animaux, le nombre d'unites de gros betail ou la zone; 
Let. e 
e. accorder aux producteurs se trouvant hors des regions de 
montagne une contribution plus importante, pour une duree 
limitee, pour des animaux achetes dans les regions de mon
tagne. 

Bst. b - Let. b 

Maissen Theo (C, GR): Es geht hier um so etwas wie die 
Feinmechanik in der Agrarpolitik. Es geht bei meinem Antrag 
zu Artikel 73 Absatz 5 Litera b nicht darum, dass man das im 
Gesetz festschreiben soll; vielmehr soll der Bundesrat auf 
Verordnungsebene mehr Spielraum erhalten. Es geht um die 
Beiträge an die Haltung von raufutterverzehrenq~n Nutz
tieren; wir wissen, dass mit der vorgesehenen Anderung 
eine Reduktion von heute 900 Franken auf 600 Franken pro 
Grossvieheinheit (GVE) vorgesehen ist. Nach den Beschlüs
sen, die wir bei der Milch, bei der Verkäsungszulage, gefasst 
haben, gehe ich davon aus, dass es nun bei den Milchkühen 
für die Verkehrsmilchproduktion nicht mehr zwingend 
600 Franken sind. Diese Berechungen werden Sache des 
BLWsein. 
Was nun mit dieser Reduktion noch verschärft wird, das sind 
die Differenzen zwischen den verschiedenen Viehhaltungs
formen. Verlieren werden bei dieser Reduktion von 900 auf 
600 Franken pro GVE vor allem die Mutterkuhhalter und die 
Kälbermäster. Gerade die Kälbermäster sind bereits bei der 
letzten Revision bestraft worden. Deshalb sollte man dem 
Bundesrat in Bezug auf die Abstufung mehr Spielraum ge
ben. Ich weiss, dass es administrativ einfacher ist, wenn 
man einfach gesamtschweizerisch einen Betrag hat, z. B. 
600 Franken. Damit aber die Unterschiede, die nun hier ent
stehen werden, aufgefangen und ausgeglichen werden 
können, beantrage ich, dass neu als zusätzliche Möglichkeit 
der Differenzierung auch die Zone aufgenommen wird. Ich 
sage noch einmal: Es ist eine Kann-Vorschrift; der Bundes
rat kann dann im Rahmen der Verordnung die Beiträge nach 
Tierkategorie, nach Tierzahl und GVE festlegen, und neu 
kann er allenfalls - falls sich das in der Feinmechanik als 
notwendig erweisen sollte - auch die Zone berücksichtigen. 
Ich bitte Sie also, diesem Antrag zuzustimmen, damit bei der 
Ausgestaltung der Verordnungen im Hinblick auf die «Agrar
politik 2011 » solche sachgerechten Anpassungen gemacht 
werden können. 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: In der Kom
mission haben wir über einen ähnlich lautenden Antrag dis
kutiert; er ist mit 7 zu 1 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt 
worden. Der Grund dafür: Wir tragen den berechtigten Anlie
gen der Berg- und Hügelregionen mit erschwerten Bedin
gungen ja mit sogenannten TEP-Beiträgen - für die Tierhal
tung unter erschwerten Produktionsbedingungen - bereits 
Rechnung. Der TEP-Beitrag wird gemäss Bundesrat in der 
Vorlage um 70 Millionen Franken erhöht. Mit anderen Wor
ten fliessen gemäss dieser Version innerhalb des Zahlungs
rahmens in den nächsten vier Jahren viermal 70 Millionen 
Franken mehr als bisher in die TEP-Gebiete. Das ist also 
mehr als die gesamte Differenz, über die wir im Zahlungs
rahmen diskutieren. Es ist ein berechtigtes Anliegen, aber es 
wird bereits über die TEP-Beiträge abgegolten. Wir können 
nicht auf allen Kanälen Geld fliessen lassen. 
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Ich bitte Sie, bei diesen TEP-Beiträgen zu bleiben und nichts 
darüber hinaus zu geben. 

Maissen Theo (C, GR): Ich insistiere angesichts der fortge
schrittenen Zeit nicht gerne. Aber der Kommissionspräsident 
versteht die Mechanik nicht. (Unruhe) Es geht hier wirklich 
um etwas anderes. Es geht auch nicht um mehr Geld. Es 
geht um das Problem, das wir mit den Beschlüssen bezüg
lich der Verkäsungszulagen selber geschaffen haben. Da
durch braucht man nicht mehr die gleiche Höhe der Beiträge 
für die Milchkühe der Verkehrsmilchproduktion. Damit gibt 
es dort einen Spielraum. Es braucht also die Möglichkeit, 
dass man entsprechende Anpassungen machen kann. Ich 
möchte noch einmal sagen: Es ist eine Kann-Formulierung, 
damit der Bundesrat, wenn nötig, in der Feinmechanik, wie 
sie der Kommissionspräsident offenbar nicht ganz verstan
den hat, austarieren kann. Nur das ist gemeint. Es ist nichts 
Zwingendes, es ist eine Kann-Formulierung. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Der Herr Kommissionspräsi
dent hat die wesentlichen Argumente geliefert. Es geht tat
sächlich auch darum, dass die TEP-Beiträge erhöht werden. 
Es geht darum, dass aktuell bei den allgemeinen Direktzah
lungen bereits eine Differenzierung nach Zone besteht, dass 
Hügel- und Berggebiete zu Recht begünstigt werden. Mit der 
«AP 2011 » sind vom Abbau der Marktstützungen generell 
weniger die Bergbetriebe betroffen als die Betriebe im 
Flachland. Eine nochmalige Differenzierung - auch wenn es 
eine Kann-Formulierung ist- widerspricht natürlich auch un
serem Ziel eines einfacheren, transparenteren Systems mit 
RGVE-Beiträgen. 
Deshalb bitte ich Sie, den Antrag abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Maissen .... 6 Stimmen 
Dagegen .... 20 Stimmen 

Bst. e - Let. e 

Maissen Theo (C, GR): Hier geht es um folgendes Problem: 
Es wird ja immer gesagt, dass mit den Direktzahlungen an 
und für sich marktwirtschaftlich nicht eingegriffen werde, 
sondern dass man demgegenüber mit den Marktstützungen 
Marktverzerrungen hätte. Nun muss ich Ihnen sagen: Bei 
den Direktzahlungen stimmt das so auch nicht ganz, auch 
mit ihnen ergeben sich Auswirkungen auf die Strukturen und 
Marktverhältnisse. Konkret geht es darum, dass es, wenn 
wir mit den Direktzahlungen die Flächen bevorzugen, im 
Flachland und im Talgebiet interessanter wird, die Flächen 
zu bewirtschaften als zum Beispiel in Steillagen durch Be
weidung mit eigenen Aufzuchttieren. 
Das heisst, dass mit der heutigen Agrarpolitik auch mit be
einflusst wird, dass die Aufzucht von Zucht- und Nutztieren 
im Talgebiet interessanter wird. Das ist der Grund dafür, 
dass beim seinerzeitigen agrarpolitischen Konzept mit der 
Milchkontingentierung die Arbeitsteilung zwischen dem 
Berg- und Talgebiet so gefördert wurde, dass jene Bauern 
aus dem Talgebiet, welche ein Rind im Berggebiet gekauft 
haben, dann für ein Jahr ein Zusatzkontingent von 2000 Ki
logramm Milch erhalten haben. Es bestand also ein gewis
ser Anreiz, Tiere nicht selber aufzuziehen, sondern solche 
im Berggebiet zuzukaufen. Mit dem Wegfall der Milchkontin
gentierung funktioniert dieses Zusatzkontingent nicht mehr, 
und damit entfällt diese Förderungsmassnahme für den Ab
satz von Zuchtvieh aus dem Berg- ins Talgebiet. 
Ich möchte Ihnen deshalb beliebt machen, dass Sie hier als 
Ersatz für das Wegfallen des Zusatzkontingents in Artikel 73 
Absatz 5 neu eine Litera e, eine Kann-Formulierung, aufneh
men, wonach die Produzenten und Produzentinnen ausser
halb des Berggebietes für Tiere, welche sie im Berggebiet 
kaufen, während einer befristeten Zeit einen erhöhten Bei
trag an die Haltung raufutterverzehrender Nutztiere erhalten. 
Das ist ein einfaches, transparentes System und kann als 
Ablösung für die verlorene Möglichkeit des Zusatzkontin
gents gelten. 

Auch hier muss ich sagen: Was diesbezüglich in der Bot
schaft steht, stimmt funktionsmässig natürlich nicht. In der 
Botschaft wird gesagt, es brauche keine Ersatzmassnahme 
für das Wegfallen des Zusatzkontingents, weil ja die Direkt
zahlungsbeiträge an die Landwirte im Berggebiet erhöht 
würden. Aber das hat keinen Effekt auf die Förderung in Be
zug auf die Arbeitsteilung zwischen dem Berg- und dem Tal
gebiet. 
Deshalb bitte ich Sie, dass Sie hier, nachdem Sie den ande
ren Antrag abgelehnt haben, gegenüber dem Berggebiet so 
tolerant sind und dem Bundesrat mit einer Kann-Formulie
rung die Möglichkeit geben, eine Ersatzmassnahme für das 
Wegfallen des Zusatzkontingents zu treffen. Ich danke Ih
nen, wenn Sie für diesen Antrag Ihr wohlwollendes Ver
ständnis haben. 

Germann Hannes (V. SH), für die Kommission: Es handelt 
sich hier um eine Ersatzmassnahme für die Zusatzkontin
gente bei der Milch, die dem Berggebiet entgangen sind, wie 
es Herr Maissen als Antragsteller ausgeführt hat. Sie sollte 
für Flachlandbauern ein Anreiz sein, ihre Tiere im Bergge
biet zu kaufen. Bei solchen Mechanismen besteht die Ge
fahr, dass die Mittel im Talgebiet abgeschöpft werden, weil 
der Talbauer ja natürlich um die Zusatzmittel seines Kolle
gen im Berggebiet weiss. Es ist eine Massnahme, die mir 
auch fragwürdig erscheint. 
Ich kann jetzt an dieselbe Begründung anknüpfen: Man hat 
den TEP-Beitrag auf jeder Stufe, angefangen bei der Hügel
zone bis in die Bergzone IV, wo die Produktion dann sehr 
schwierig ist, konstant hochgefahren. Am Schluss macht 
das, wie erwähnt, 70 Millionen Franken pro Jahr aus. Damit 
sind diese Gebiete angemessen abgegolten worden. 
Darum bitte ich Sie, diesen Einzelantrag ebenfalls abzuleh
nen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich kann mich den Ausführun
gen des Kommissionspräsidenten anschliessen und verzich
te auf weitere Erläuterungen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Maissen .... 5 Stimmen 
Dagegen .... 20 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 75a 
Antrag der Mehrheit 
Titel 
Grünlandbeitrag für die Haltung raufutterverzehrender Milch
kühe ohne Silagefütterung 
Abs. 1 
Der Bund richtet zur Förderung der Milchproduktion ohne 
Silagefütterung Beiträge aus. 
Abs.2 
Die Beiträge werden ausgerichtet für die Grünlandfläche auf 
Verkehrsmilchbetrieben, die raufutterverzehrende Nutztiere 
ohne Silagefütterung halten. 
Abs. 3 
Der Bundesrat bestimmt den Beitrag je Flächeneinheit und 
regelt die Einzelheiten. 
(Siehe auch Art. 39 und 188 Abs. 3) 

Antrag der Minderheit 
(David, Frick, Leumann, Maissen, Slongo) 
Streichen 

Art. 75a 
Proposition de la majorite 
Titre 
Contribution a la surface herbagere pour la garde sans en
silage de vaches laitieres consommant des fourrages gros
siers 
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Al. 1 
La Confederation octroie des contributions pour promouvoir 
la production de lait sans ensilage. 
Al. 2 
Les contributions sont versees pour la surface herbagere 
d'exploitations produisant du lait destine a la commercialisa
tion et gardant des animaux consommant des fourrages 
grossiers qu'ils n'alimentent pas a l'ensilage. 
Al. 3 
Le Conseil federal fixe le montant de Ja contribution par unite 
de surface et regle les details. 
(Voir aussi art. 39 et 188 al. 3) 

Proposition de /a minorite 
(David, Frick, Leumann, Maissen, Slongo) 
Bitter 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Sie haben über diesen 
Artikel bei Artikel 39 entschieden. 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon /a proposition de la minorite 

Art. 76 Abs. 3 
Antrag Amgwerd Made/eine 
.... auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche und auf den ex
tensiven Flächen von Sömmerungsgebieten. 

Art. 76 al. 3 
Proposition Amgwerd Made/eine 
.... sur les surfaces agricoles utiles et sur les surfaces exten
sives en zone d'estivage. 

Amgwerd Madeleine (C, JU): Ma proposition concerne l'ar
ticle 76, qui ne figure pas dans Je depliant. Elle merite ce
pendant votre attention. Cette proposition concerne les con
tributions ecologiques non seulement pour les surfaces 
agricoles utiles (SAU), mais egalement pour les surfaces ex
tensives en zone d'estivage, c'est-a-dire en grande partie ce 
qu'on appelle les päturages boises. Je Je dis en allemand, 
parce que les termes sont assez specialises: nicht nur die 
landwirtschaftlichen Nutzflächen, aber auch die extensiven 
Flächen von Sömmerungsgebieten, d. h. besonders - aber 
nicht nur - das, was wir Waldweide nennen. 
L'article 76 traite des contributions ecologiques dans Je ca
dre du chapitre relatif aux paiements directs ecologiques. 
Dans les premiers alineas figurent Je principe du versement 
des contributions et les objectifs poursuivis, a savoir l'encou
ragement des modes de production respectueux de la na
ture et de l'environnement, Ja conservation des especes. 
Pour cela, Ja Confederation octroie des contributions qui fa
vorisent une compensation ecologique sur les SAU. 
Dans la politique agricole actuelle, les päturages extensifs et 
les päturages d'estivage ne beneficient pas des paiements 
directs lies a Ja compensation ecologique. La «PA 2011 » a 
prevu de combler en partie cette lacune en octroyant des 
contributions pour las päturages extensifs situes dans Ja sur
face agricole utile. On comble donc ici une partie de la la
cune connue et reconnue. Cependant, il raste las päturages 
non situes en zone SAU et ceux-ci representent des surfa
ces importantes, plus particulierement dans l'Arc jurassien. 
Ce sont en grande partie ce qua l'on appelle, je l'ai dit, las 
päturages boises, «Waldweide». Vous connaissez certaine
ment bien ces paysages, car ils sont typiques de la chaYne 
jurassienne, dans le Jura mais aussi dans Je canton de Neu
chätel et dans le canton de Vaud: ce sont las !arges eten
dues de päturage avec de grands sapins, abris naturels pour 
le betail en estivage, ou vivent en liberte vaches et chevaux. 
Ces päturages sont donc en grande partie hors SAU et ne 
peuvent pas beneficier des paiements directs ecologiques 
selon le projet de loi. Par ma proposition, je demande qu'on 
puisse en accorder. En effet, toutes las etudes scientifiques 
ont demontre la valeur ecologique de ces päturages dans le 
milieu sylvopastoral. lls remplissent une fonction importante 
de par leur haute diversite biologique. II est necessaire qua 
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les paysans ou que les proprietaires entretiennent ces pätu
rages boises, car sans entretien soigne et regulier, Ja foret 
s'etend. 
Les päturages boises ne sont pas une surface agricole 
comme une autre. C'est vrai qu'ils ont un tres faible apport 
economique. Les agriculteurs pourraient etre enclins a ne 
plus les entretenir et a laisser ainsi la foret prendre toujours 
plus d'emprise sur Je sol. Plus on distinguera precisement Ja 
surface d'herbe de celle des sapins, plus les agriculteurs se
ront encourages a entretenir les päturages boises. 
Si les paiements directs ne sont pas octroyes pour l'entretien 
de ce paysage, on peut fort bien imaginer que les paysans 
pourraient laisser faire Ja nature. Ce serait dommage non 
seulement pour le paysage typique que nous connaissons et 
apprecions, mais aussi et surtout par rapport a l'emprise 
toujours plus grande de la foret, que nous ne voulons pas 
voir s'etendre encore plus sur les surfaces exploitees en her
bage. Entretenir ces päturages boises, c'est preserver des 
ecosystemes originaux et concilier des interets agricoles, fo
restiers, touristiques et ecologiques. C'est aussi concretiser 
un des trois objectifs principaux de Ja «PA 2011 », c'est-a
dire Ja poursuite du developpement ecologique. 
Un groupe de travail intercantonal a ete mis sur pied par !'Of
fice federal de l'agriculture. La majorite de ce groupe de tra
vail est arrivee a la conclusion que l'octroi de contributions 
pour les päturages situes dans Ja zone d'estivage etait ne
cessaire. Les milieux de Ja protection de Ja nature, les repre
sentants de !'Office federal de l'environnement, les societes 
d'economie alpestre ainsi que les gouvernements des can
tons concernes - Berne, Neuchätel, Vaud et Jura - parta
gent cet avis et soutiennent cette proposition. 
Cette adjonction impliquera certainement une modification 
ulterieure de l'ordonnance sur la qualite ecologique. 
De plus, il existe un projet lnterreg IIIA intitule «Actions 
transfrontalieres en faveur d'une gestion integree des paysa
ges sylvopastoraux de l'Arc jurassien». Ce probleme ne con
nart pas de frontieres, c'est pourquoi Je groupe qui le pilote 
est franco-suisse. 
L'Assemblee interjurassienne a egalement redige une reso
lution dans ce sens, et demande aux cantons de Berne et du 
Jura d'intervenir aupres de Ja Confederation pour qu'elle 
mene une politique agricole forestiere et environnementale 
coordonnee dans ce domaine. II est clair aussi que les can
tons s'engagent, comme ils Je font deja actuellement pour Ja 
qualite ecologique des prairies, a participer financierement a 
ces mesures. 
Ma proposition est tardive et je vous prie de m'en excuser. 
De plus, j'ai encore fait parvenir une version corrigee. Etant 
donne que cette problematique, a ma connaissance, n'a pas 
ete discutee en commission et qu'elle est nouvelle par rap
port au projet, je vous demande de !'integrer dans Ja re
flexion et l'etude qui sera faite par le second conseil. C'est 
pourquoi adopter ma proposition serait une bonne solution, 
cela pour que Ja commission du Conseil national puisse 
prendre connaissance de la problematique et peut-etre trou
ver une solution meilleure que Ja mienne. 
Dans cette optique, je vous remercie de soutenir ma propo
sition. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 
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Mitteilungen des Präsidenten 
Communications du president 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Ich begrüsse auf der Tribü
ne die Sternsinger und heisse sie im Ständerat herzlich will
kommen. (Beifall) 

06.038 

Agrarpolitik 2011. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2011. 
Evolution future 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 17.05.06 (BBI 2006 6337) 
Message du Conseil federal 17.05.06 (FF 2006 6027) 

StänderaVConseil des Etats 19.12.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

StänderaVConseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung - Suite) 

StänderaVConseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung - Suite) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Loi federale sur l'agriculture 

Art. 76 Abs. 3 - Art. 76 a/. 3 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Der Antrag 
Amgwerd wurde in der vorliegenden Form in der Kommis
sion nicht diskutiert. Ich glaube aber, trotzdem eine Antwort 
im Sinne der Kommission geben zu können. 
Es handelt sich um einen Zusatz; es ginge um Öko-Beiträge. 
Das würde eine Ausweitung des Direktzahlungsrahmens 
auslösen. Würde dieser Zusatz angenommen, müssten wir 
auch über die Ausgabenbremse befinden, nur ist das ein 
bisschen heikel. Im Moment kann ich dazu nichts sagen, 
vielleicht könnte Frau Bundesrätin Leuthard mehr sagen. 
Bevor wir einen solchen Antrag annehmen, müssen wir zu
mindest wissen, was für Auswirkungen er hat. Das wissen 
wir in der Kommission nicht. Falls es um mehr als 2 Millionen 
Franken ginge, müsste man das noch der Ausgabenbremse 
unterstellen. Man könnte dieses Problem auch durch Umla
gerung von den einen Direktzahlungen zu den anderen lö
sen. Das wäre vielleicht der einfachere Rahmen. 
Als Antragstellerin, Frau Amgwerd, möchte ich Ihnen Fol
gendes empfehlen: Wir befinden am Schluss über eine Mo
tion. In dieser Motion hat es sehr viele einzelne Bestandteile. 
Ich glaube, dort könnten wir Ihren Antrag aufnehmen. Das 
wäre vielleicht in Ihrem Sinn; ich sage das im Sinne einer 
Empfehlung. Frau Bundesrätin Leuthard müsste noch sa
gen, ob man das so machen könnte. Es wäre sinnvoller, die
ses Anliegen in die Motion aufzunehmen. Einen Antrag müs
sten wir jetzt klar ablehnen, und dann wäre das auch ein 
materielles Nein, obwohl es eher um ein formelles Nein 
ginge, weil wir Ihr Anliegen nicht diskutiert haben. 
Dans ce sens, je vous invite a retirer votre proposition, mais 
apres avoir ecoute Madame la conseillere federale Leuthard. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Nachdem Frau Amgwerd ihren 
Antrag begründet hat, glaube ich schon, dass er in das Kon
zept hineinpasst. Ich glaube, dass diese Idee weiterzuverfol
gen ist. Aber im Moment sind wir nicht in der Lage, das hier 
einzubauen. Denn es wäre, wie der Kommissionspräsident 
gesagt hat, ein weiterer Subventionstatbestand. Wir können 
Ihnen nicht sagen, welches die Auswirkungen sind, weil die
se Flächen im heutigen System der Direktzahlungen nicht 

einmal erfasst sind. Deshalb kann ich auch nicht abschät
zen, welches die finanziellen Folgen wären und ob der An
trag wirklich einem Bedürfnis entspricht. Deshalb meine ich 
auch, dass hier vertiefte Abklärungen nötig sind. Wir haben 
uns ohnehin positiv zur Motion gestellt, die Herr Germann 
erwähnt hat (06.3635). Dieses Anliegen passt in diese Mo
tion, sodass ich Ihnen offerieren kann, dass wir die Verfeine
rung des Direktzahlungssystems im Rahmen dieser Motion 
prüfen. Dann haben wir eine fundierte Grundlage hinsicht
lich der finanziellen Konsequenzen, und je nachdem können 
wir das Anliegen beim nächsten Durchgang einbauen und 
damit auch die Ökologie für Sömmerungsflächen implizie
ren. 
Deshalb empfehle auch ich Ihnen, den Motionsweg zu be
schreiten. 

Amgwerd Madeleine (C, JU): J'etais consciente que Ja pro
blematique que j'abordais etait nouvelle. Elle figure mainte
nant au Bulletin officiel et je pense que Je deuxieme conseil 
pourra s'en saisir. 
Suite aux explications qu'a donnees Je president de Ja com
mission et que vous avez donnees, je retire ma proposition. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Der Antrag Amgwerd Ma
deleine ist zurückgezogen worden. 

Gliederungstitel vor Art. 77a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre precedant l'art. 77a 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 77a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 35 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 77b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 36 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 
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Art. 78 Abs. 2; 79 Abs. 1 bis; 80 Abs. 1; 82 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 78 al. 2; 79 al.1bis; 80 al. 1; 82 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 86a 
Antrag Amgwerd Made/eine 
Abs. 2bis 
Die Beihilfe gemäss Absatz 1 kann im Falle einer Scheidung 
an die Person gewährt werden, die den Betrieb verlässt, 
auch wenn der landwirtschaftliche Betrieb nicht aufgegeben 
wird. Der Bundesrat kann zusätzliche Bedingungen und 
Pflichten festlegen. 
Abs. 3 
Umschulungsbeihilfen werden längstens bis Ende 2015 aus
gerichtet. 

Art. 86a 
Proposition Amgwerd Made/eine 
Al. 2bis 
L'aide visee a l'alinea 1 peut etre alloue en cas de divorce a 
la personne qui quitte l'exploitation meme si l'activite agri
cole n'est pas abandonnee. Le Conseil federal peut fixer des 
conditions supplementaires ainsi que des charges. 
Al. 3 
Les aides a la reconversion professionnelle sont versees 
jusqu'a la fin de l'annee 2015 au plus tard. 

Amgwerd Madeleine (C, JU): C'est la derniere fois que j'in
terviens. Ma proposition concerne l'article 86a, qui ne figure 
pas non plus dans le depliant, comme l'article 76, mais il me
rite lui aussi notre attention. Cette proposition concerne 
l'aide a la reconversion professionnelle des femmes ou des 
hommes - mais je pense que cette situation concerne plus 
particulierement les femmes - qui doivent quitter l'exploita
tion agricole familiale suite a un divorce. 
A l'article 86a, il est indique que la Confederation peut al
louer une aide a la reconversion professionnelle a la per
sonne qui exerce une activite independante dans l'agricul
ture ou a son epouse s'il y a cessation de cette activite. Le 
versement de cette aide est actuellement limite a la fin de 
l'annee 2011. Cette aide fait partie des mesures d'accompa
gnement social. II s'agit du cas particulier de la reconversion 
professionnelle. La plupart du temps, cette aide peut entrer 
en ligne de compte lorsqu'une entreprise agricole n'est pas 
ou plus rentable et que les proprietaires doivent orienter dif
feremment leur avenir professionnel. Les aides a la recon
version professionnelle sont une bonne mesure, necessaire 
vu la situation actuelle de l'agriculture. 
Souvent, des paysans doivent prendre la decision doulou
reuse de changer de metier, et un fonds leur permet d'avoir 
un prät ou un montant pour leur permettre de se former. 
Nous savons que ce fonds est relativement peu sollicite et 
donc peu utilise. A ma connaissance, jusqu'a present, il y a 
eu treize requetes qui ont toutes pu ätre satisfaites. Peut
ätre est-il aussi trop peu connu. Ce droit a la reconversion 
professionnelle est en vigueur depuis le 1 er janvier 2004. 
L'augmentation de la pression economique sur le monde 
agricole fera certainement que le fonds sera plus utilise. Les 
differentes restructurations, Ja disparition des petites entre
prises agricoles feront aussi qu'il pourra ätre mis davantage 
a contribution. Pour ces raisons, il convient donc, de mon 
point de vue, de prolonger son delai d'utilisation jusqu'en 
2015. 
Je demande que cette aide, reservee jusqu'a present aux 
agriculteurs et a leurs epouses, puisse aussi profiter aux 
femmes qui doivent quitter l'exploitation agricole suite a un 
divorce. Les divorces sont toujours plus nombreux aujour
d'hui et touchent aussi les agricultrices et les agriculteurs. 
Suite au divorce, c'est toujours ou presque toujours la fern-
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me qui quitte la ferme, lieu et outil de travail que conserve 
l'ex-mari. Elle se trouve non seulement sans domicile, mais 
egalement sans outil de travail. Sa situation est precaire 
puisqu'elle a travaille le plus souvent a plein temps dans l'ex
ploitation et qu'elle doit partir les mains vides. Generale
ment, il n'y a pas non plus de deuxieme pilier a partager, car 
il est entierement investi dans l'exploitation. 
C'est pourquoi je vous demande, par ma proposition, que la 
personne divorcee puisse aussi beneficier de cette aide aux 
conditions qui sont celles octroyees par l'ordonnance sur les 
mesures d'accompagnement social dans l'agriculture. Pour 
en avoir parcouru Je texte, je sais que les criteres d'attribu
tion sont tres stricts et tres precis. II ne pourra donc pas y 
avoir d'abus dans ce domaine. 
Je vous remercie d'adopter cette proposition importante 
pour les femmes agricultrices divorcees. Je pense que des 
modifications devront aussi etre faites dans l'ordonnance 
pertinente. 
La maniere dont j'ai presente cette proposition n'est peut
etre pas encore la plus appropriee, par exemple a cause de 
la repetition de la phrase: «Le Conseil federal peut fixer des 
conditions supplementaires ainsi que des charges», aux ali
neas 2 et 2bis. II y a certainement une maniere plus ele
gante sur le plan juridique de regler ce probleme de detail. 
Je suis ouverte a toute proposition d'amelioration et suggere 
aussi que cela soit encore verifie lors de l'examen par Je 
Conseil national. 
Cependant, le soutien a la reconversion professionnelle des 
femmes paysannes me paraTt important, d'autant plus qu'il 
existe un fonds a cet effet et que les femmes divorcees ne 
peuvent pas en etre beneficiaires actuellement. 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Diesen Antrag 
haben wir in der Kommission nicht behandelt. Ich muss also 
eine persönliche Einschätzung abgeben: Der Antrag leuch
tet mir irgendwie ein, aber es müsste abgeklärt werden, wie 
er sich auswirkt, ob es allenfalls einen Präzedenzfall gibt, 
was das finanziell bedeutet. Ich könnte mir vorstellen, dass 
die Auswirkungen nicht so weltbewegend sind. Ich meine, 
man könnte das Anliegen hier an sich wohl aufnehmen. 
Aber ich weiss nicht, ob wir es machen sollen; ich glaube, 
das ist von der Antwort von Frau Bundesrätin Leuthard ab
hängig. Wenn wir das Anliegen prüfenswert finden, könnte 
man es an den Zweitrat weitergeben, damit es dort vertieft 
geprüft wird. Für mich sind beide Möglichkeiten offen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Frau Amgwerd greift tatsäch
lich ein Problem auf, das gehäuft vorkommt. Auch bei Bau
ernfamilien haben wir heute Scheidungen, und zum Teil hat 
das wirklich gravierende Folgen, insbesondere für die Frau, 
die den Hof verlassen muss. Deshalb wurde das Problem 
von Frau Amgwerd wirklich richtig erkannt. 
Beim heutigen Artikel 86a ist die Voraussetzung für eine 
Umschulungsbeihilfe in der Regel, dass der Betrieb auf
gegeben wird. Nun wird in diesem Fall ja nicht der ganze Be
trieb aufgegeben, sondern die eine Person muss wegen 
Ehescheidung den Betrieb verlassen. Also wäre es in die
sem Sinne eine weitere Interpretation des Anwendungsfal
les. Ich kann aber grundsätzlich zustimmen, dass wir das 
vermehrt prüfen würden. 
Wir haben im Hinblick auf die heutige Sitzung noch weitere 
Möglichkeiten angeschaut. Es gibt das Weiterbildungsge
setz, das an sich geeigneter wäre, weil die Umschulungs
beihilfe dann nicht nur auf die landwirtschaftsbetrieblichen 
Scheidungen beschränkt wäre. Aber unsere Abklärungen 
haben ergeben, dass es beim Weiterbildungsgesetz keine 
Unterstützungsmöglichkeit gibt. Mangels Alternativen würde 
ich eigentlich beliebt machen, dass wir das Anliegen entge
gennehmen, mindestens im Zweitrat, und dass wir noch eine 
vertiefte Analyse durchführen, um allenfalls auch zu sehen, 
was das frankenmässig ausmacht. 
Unproblematisch ist auf jeden Fall Absatz 3, nämlich die Ver
längerung der Umschulungsbeihilfen bis ins Jahr 2015. Mit 
der Befristung und mit der Einschränkung auf Härtefälle -
um diese muss es gehen - können wir diesem in der heuti-
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gen Zeit berechtigten Bedürfnis in Einzelfällen gerecht wer
den, auch im Hinblick auf die Bäuerinnen, die den Betrieb 
verlassen müssen. Ich würde mich dem Ansinnen also nicht 
entgegensetzen. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Wenn Sie den Antrag 
Amgwerd Madeleine mit dem geltenden Recht vergleichen, 
stellen Sie fest, dass ein neuer Absatz 2bis beantragt wird 
und dass die Frist gemäss Absatz 3 um vier Jahre bis 2015 
verlängert wird. 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Nach diesen 
Ausführungen meine ich doch, dass es besser wäre, diesen 
Antrag entweder zur Prüfung entgegenzunehmen, wie Frau 
Bundesrätin Leuthard sagt, oder ihn dann im Zweitrat einzu
bringen. Es scheint mir doch ein bisschen problematisch, 
das ohne vertiefte Diskussion so aufzunehmen, weil es doch 
Abgrenzungsprobleme innerhalb der Rechtsfragen zu geben 
scheint. 
Ich möchte die Antragstellerin bitten, den Antrag zurückzu
ziehen oder das Anliegen im Zweitrat wieder einbringen zu 
lassen. 

Amgwerd Madeleine (C, JU): Suite aux explications qui m'ont 
ete donnees par Madame la conseillere federale, je prefere 
retirer ma proposition, plutöt que de la voir rejetee, et que le 
deuxieme conseil verifie cela et adopte une formulation qui 
soit tout a fait correcte. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Der Antrag Amgwerd Ma
deleine ist zurückgezogen worden; das Anliegen soll aber im 
Nationalrat noch einmal diskutiert werden. 

Art. 87bis 
Antrag der Kommission 
Der Bund kann Beiträge und Investitionskredite an gewerbli
che Betriebe ausrichten, welche durch Verarbeitung und 
Vermarktung landwirtschaftlicher Rohstoffe und Erzeugnisse 
einen wesentlichen Beitrag zur höheren Wertschöpfung für 
regionale Produkte erzielen. 

Art. 87bis 
Proposition de /a commission 
La Confederation peut allouer des contributions et des cre
dits d'investissements a des entreprises artisanales qui con
tribuent substantiellement a l'augmentation de la valeur 
ajoutee de produits regionaux par la transformation et la 
commercialisation de matieres premieres agricoles et de 
produits agricoles. 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Hier muss ich 
einige Erklärungen abgeben, weil wir in der Tat diesen Arti
kel in der Kommission neu eingefügt haben. Wir haben ihn 
mit 6 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen aufgenommen. 
Konkret ging es uns darum, eine Ungerechtigkeit in der Be
handlung von gewerblichen Betrieben zu beseitigen, die 
durch die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher 
Rohstoffe und Erzeugnisse einen wesentlichen Beitrag zur 
höheren Wertschöpfung für regionale Produkte erzielen. Wir 
haben diesen Artikel trotz gewissen Bedenken aufgenom
men, denn das Anliegen als solches ist mehr als berechtigt. 
Konkret geht es um die Beseitigung einer Ungleichbehand
lung bei den Investitionskrediten. Wir haben einen konkreten 
Fall von zwei privaten Käsereien besprochen, welche die 
Rechtsform einer GmbH oder einer AG hatten. Jetzt müssen 
Sie gut aufpassen: Nur die rein bäuerliche GmbH oder AG 
bekommt dann Investitionskredite. Wenn dieser Betrieb for
mell gewerblich geführt ist, bekommt er diese Kredite nicht, 
obwohl die beiden Betriebe völlig identisch wirken; aber die 
Voraussetzungen sind einfach in einer Formalität anders. 
Beide Käsereien machen in diesem Fall wahrscheinlich das
selbe, sie stellen hervorragenden Käse her und vermarkten 
ihn. 
Die ablehnenden Stimmen äusserten Bedenken wegen ei
ner Überschneidung mit der Regionalpolitik, oder sie äusser-

ten sogar Bedenken in verfassungsrechtlicher Hinsicht. 
Trotzdem haben wir die Gleichbehandlung zweier völlig 
gleichwertiger Betriebe stärker gewichtet und darum diesen 
Passus aufgenommen. Wenn Sie uns zustimmen, hat der 
Zweitrat oder vielleicht auch der Bundesrat die Möglichkeit, 
vor dem Entscheid die Bedenken, die geäussert wurden, 
nochmals sorgfältig abzuwägen. 
Ich bitte Sie im Namen der Kommission um Zustimmung, da
mit man dieses echte Anliegen im Sinne der Gerechtigkeit 
aufnehmen kann. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Mit diesem Antrag wird ein Be
dürfnis abgedeckt; das ist so. Wir haben heute gewerbliche 
Betriebe, die keine Kredite erhalten. Das ist das Anliegen 
dieses Antrages. 
Unsererseits haben wir ein formelles Problem: Was ist die 
Definition eines «gewerblichen Betriebes»? Ich habe das in 
der Kommission schon dargelegt. Wir müssen noch genauer 
wissen, was alles darunter fällt. Sind das Kleinbetriebe oder 
Kleingewerbe? Sind die Arbeitsplätze das Messkriterium, 
oder ist es der Umsatz, wie das zum Beispiel in der EU die 
Regel ist? Diese Messgrössen müssen wir noch klären, 
sonst schaffen wir einen undefinierten Rechtsbegriff. Ich 
gehe nicht davon aus, dass es die Meinung Ihres Rates ist, 
auch Grossbetriebe mit solchen Krediten zu unterstützen. 
Diese Abgrenzungsfragen für die Definition sind das eine 
Problem. 
Dann gibt es natürlich auch Fragen der Abgrenzung gegen
über den reinen Vermarktungsorganisationen wie zum Bei
spiel den «Landi», die alle kennen. Das wäre auch noch eine 
Frage, die zu klären wäre. In Bezug auf die Herkunft der zu 
verarbeitenden Rohstoffe stellen sich auch Fragen. Es ste
hen schon noch sehr viele Fragezeichen hinter diesem An
trag. Diese Fragen müsste man noch seriöser prüfen, um die 
Auswirkungen des Antrages zu kennen. 
Die Stossrichtung bekämpfe ich nicht. Deshalb glaube ich, 
dass wir dieses Anliegen grundsätzlich übernehmen kön
nen. Aber es gibt noch sehr viele Mängel in der Definition. 
Ein für mich rein formeller Aspekt ist noch: Artikel 87bis ist 
aus unserer Sicht nicht der richtige Ort. Ich würde vorschla
gen, den Antrag unbedingt bei Artikel 93, 105 oder 107 ein
zufügen, wo es um die Gleichstellung mit Bauten bäuerlicher 
Produzenten geht. Dann wäre der formaljuristische Konnex 
klar. 
Insofern muss ich beim Entwurf des Bundesrates bleiben, 
bei aller Sympathie für diesen Antrag, aber in Kenntnis all 
der Definitionsprobleme, die bestehen. Wir müssen genau 
wissen, was der Antrag, auch finanzpolitisch, bedeutet, was 
als Gewerbe zu qualifizieren ist, damit wir weiterkommen. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Frau Bundesrätin Leuthard 
hat zwar Sympathien für den Antrag der Kommission, wird 
aber am bundesrätlichen Antrag festhalten. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 21 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 8 Stimmen 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 23 Stimmen 
Dagegen .... 3 Stimmen 
(0 Enthaltungen) 

Das qualifizierte Mehr ist nicht erreicht 
La majorite qualifiee n'est pas acquise 

Art. 88 Titel; 89 Abs. 2; 91 Abs. 1; 97 Abs. 3, 4; 98 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Art. 88 titre; 89 al. 2; 91 al. 1; 97 al. 3, 4; 98 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 106 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 Einleitung, Bst. d, Abs. 2 Bst. e 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Epiney 
Abs. 1 Bst. d 
d. für Massnahmen zur Verbesserung der Produktion und 
der Marktanpassung von Spezialkulturen sowie zur Erneue
rung von Dauerkulturen. 
Abs. 2 Bst. e 
e. für Massnahmen zur Verbesserung der Produktion und 
der Marktanpassung von Spezialkulturen sowie zur Erneue
rung von Dauerkulturen. 

Art. 106 
Proposition de la commission 
Al. 1 introduction, /et. d, a/. 2 /et. e 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Epiney 
Al. 1 let. d 
d. a ameliorer la production et l'adaptation au marche des 
cultures speciales ainsi que pour le renouvellement des cul
tures perennes. 
Al. 2 let. e 
e. a ameliorer la production et l'adaptation au marche des 
cultures speciales ainsi que pour le renouvellement des cul
tures perennes. 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Ein identi
scher Antrag wurde in der Kommission diskutiert und mit 8 
zu 1 Stimmen abgelehnt. In diesem Sinne bitte ich im Anbe
tracht der fortgeschrittenen Zeit, den Antrag begründen zu 
lassen. 
Wenn keine neuen Argumente mehr kommen, bitte ich Sie, 
den Antrag Epiney abzulehnen. 

Epiney Simon (C, VS): La Confederation met a la disposi
tion des cantons des credits d'investissements en matiere 
agricole. Les cantons disposent d'une certaine marge de 
manoeuvre pour adapter les criteres d'octroi des credits 
en fonction de leurs besoins. Dans le domaine des vergers 
et des vignes, l'investissement, c'est le capital plantes. Celui
ci est au verger et a la vigne ce qu'est par exemple une eta
ble a une exploitation agricole. Dans les vergers et les vi
gnes, la plantation est realisee souvent pour une duree de 
plus de vingt ans. Elle coüte souvent plus eher que le prix du 
terrain. 
II est des lors judicieux pour les cantons qui sont concernes 
par ce probleme de pouvoir utiliser les credits d'investis
sements en fonction de leurs propres besoins. II taut 
preciser que les remboursements en matiere de credits 
d'investissements agricoles sont actuellement dans certains 
cantons plus importants que les prets. Cela est dü bien sür 
au recul du nombre d'exploitations et du nombre de tetes 
de betail. En accordant cette souplesse, on donne aux 
cantons la possibilite d'utiliser mieux et differemment les 
credits d'investissements a leur disposition, en particulier 
pour les cultures perennes. Celles-ci etant confrontees a 
un marche liberalise, il est important d'avoir cette souples
se, puisque c'est la base meme de l'exploitation qui est en 
jeu. 
Aucun moyen financier supplementaire n'est demande, mais 
il s'agit de laisser aux cantons une plus grande flexibilite 
dans le cadre de la gestion des credits d'investissements qui 
sont mis a leur disposition. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Ich bleibe 
beim Antrag auf Ablehnung. Es wäre nur eine Ausdehnung 
der Tatbestände, die einen solchen Kredit rechtfertigen. In 
dieser Beziehung wäre es auch eine Ausdehnung der heuti
gen Anwendungsfälle, in denen der Bund solche Kredite 
leisten muss. Auch hier weise ich darauf hin, dass die heute 
bestehenden Instrumente bis 2011 befristet sind. Es ist ge
setzlich vorgesehen, dass diese Investitionskredite dann 
auslaufen werden. Mit diesem zusätzlichen Subventionstat
bestand würde man diese Absicht unterlaufen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich bitte Sie auch, den Antrag 
Epiney abzulehnen. Es wurde gesagt: Wir haben darüber 
bereits diskutiert. Wir haben geklärt, dass Beiträge für die 
Marktanpassung noch bis Ende 2011 bestehen, dass es 
nicht nötig ist, das zu ergänzen beziehungsweise weiterzu
führen. Auch mit dem Ansatz bei den Literae d und e für die 
Dauerkulturen schaffen Sie halt auch wieder eine neue Sub
vention. Investitionen in lnventarbestandteile sollen auch 
künftig in keinem Betriebszweig einzelbetrieblich mit Investi
tionskrediten unterstützt werden. Mit dem Antrag Epiney 
würden diese Bestrebungen wieder unterlaufen. Deshalb ist 
es wichtig, dass wir die Verbesserungen der Produktion ins 
Auge fassen und die Marktanpassungsmechanismen dem 
Markt überlassen. 

Abs. 1 Bst. d - Al. 1 /et. d 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 20 Stimmen 
Für den Antrag Epiney .... 8 Stimmen 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 32 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Abs. 2 Bst. e - Al. 2 /et. e 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 22 Stimmen 
Für den Antrag Epiney .... 8 Stimmen 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 32 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 107 Abs. 1 Bst. b, d 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 107 al. 1 let. b, d 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 
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Abs. 1 Bst. b - Abs. 1 /et. b 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 33 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Abs. 1 Bst. d - Al. 1 /et. d 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 32 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 115 Abs. 2; 136 Abs. 3bis; 147 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 115 al. 2; 136 al. 3bis; 147 al. 3 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 152 Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
Pflanzenschutzmittel, die im örtlichen Geltungsbereich des 
Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossen
schaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen vom 21. Juni 1999 
verkehrsfähig sind und rechtmässig in Verkehr gebracht wor
den sind, dürfen in Verkehr gebracht werden. Bei Gefähr
dung öffentlicher Interessen kann der Bundesrat Einfuhr und 
lnverkehrbringung beschränken oder untersagen. 

Art. 152 al. 1 bis 
Proposition de la commission 
Les produits phytosanitaires qui peuvent etre mis en circula
tion et ont ete mis en circulation legalement dans le champ 
d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la 
Confederation suisse et la Communaute europeenne sur le 
commerce de produits agricoles peuvent etre mis en circula
tion. Le Conseil federal peut restreindre ou interdire l'impor
tation et la mise en circulation en cas de danger immediat 
pour des interets publics. 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Mit der Ein
fügung von Absatz 1 bis in Artikel 152 will die Kommission ei
nen Beitrag zur Beseitigung von technischen Handelshemm
nissen leisten. Dies ist ganz im Sinne des Bundesrates, 
der...:. wie Sie wissen, Frau Bundesrätin - das Postulat 
Leuthard 04.3390 in dieser Sache zur Annahme empfohlen 
hat; so schnell holt einen die Vergangenheit ein. Es geht da
bei um eine ähnliche Idee wie beim Cassis-de-Dijon-Prinzip. 
Für die Pflanzenschutzmittel als bewilligungspflichtige Pro
dukte ist das Cassis-de-Dijon-Prinzip so jedoch nicht an
wendbar. Heute sind technische Handelshemmnisse nach 
wie vor der grösste Hemmschuh für die Preisbildung in die
sem Bereich. Insbesondere die Vorschriften über die Pro
dukteinformation und über die Zulassung werden bei uns in 
der Schweiz so gehandhabt, dass es praktisch unmöglich 
ist, vollkommen zugelassene Mittel aus dem angrenzenden 
Ausland zu importieren. Zum Teil haben diese Vorschriften 
mit der Etikettierung, mit Beipackzetteln, mit Datensicher
heitsblättern, mit der Dreisprachigkeit usw. zu tun. Diese 

Vorschriften sind enorm preistreibend. Der Bundesrat stellt 
eine Lösung der Verpackungsproblematik im Bundesgesetz 
über die technischen Handelshemmnisse in Aussicht. 
Betreffend Pflanzenschutzmittel gibt es keine Regelung, die 
auch die Zulassung beinhaltet. In der EU sind die Zulas
sungsanforderungen harmonisiert, aber nicht die Zulassung 
als solche. Die Kriterien für die Zulassung der Pflanzen
schutzmittel in der Schweiz sind heute schon mit jenen der 
EU äquivalent. Grundsätzlich könnten wir die Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln aus EU-Staaten erst dann anerken
nen, wenn wir auch Zugang zu den Informationen über das 
Zustandekommen dieser Entscheide haben, beispielsweise 
zu Dateien oder Dokumentationen über Toxikologie und Um
weltverträglichkeit solcher Mittel. Dafür brauchen wir die Zu
lassungsinformationen, für die erst noch ein Informations
system geschaffen werden muss. 
Die EU kennt für die einzelnen Produkte zwar auch strenge 
Kontrollen. Es ist aber möglich, dass Produkte eines Tages 
auf dem Markt erscheinen, und dann muss versucht werden, 
diese mithilfe von Stichproben zu kontrollieren und sie gege
benenfalls aus dem Verkehr zu ziehen. Es ist also auch in
nerhalb der EU nicht ganz leicht, das auf einen allgemeinen 
Standard zu bringen, bei dem man sagen kann, es sei ge
währleistet, dass Gesundheit und Terrain nicht gefährdet 
seien. 
Die Kommission beantragt deshalb, dass zumindest jene 
Pflanzenschutzmittel direkt importiert werden können, die 
bereits in allen EU-Mitgliedstaaten zugelassen sind. Von der 
Lösung, die wir für den Bereich Pflanzenschutzmittel gefun
den haben, dürfen wir uns also noch keine allzu grossen 
Wunder erhoffen. Immerhin verfügt der Bundesrat aber über 
den notwendigen gesetzlichen Spielraum, mit dem auch die 
Sicherheitsbedürfnisse bezüglich der Pflanzenschutzmittel 
befriedigt werden können. Der Bundesrat hat jedenfalls si
gnalisiert, mit dieser Lösung leben zu können - wenn ich 
das richtig in Erinnerung habe. Das ist doch auch schon et
was. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich bekämpfe diesen Antrag 
nicht. Er liegt in der Stossrichtung, die wir generell jetzt mit 
der Revision des Bundesgesetzes über die technischen 
Handelshemnisse verfolgen. Einfach nochmals, um das klar
zustellen: Die Formulierung würde wirklich so verstanden, 
dass ein Pflanzenschutzmittel EU-weit auf dem Markt sein 
müsste; für Pflanzenschutzmittel gibt es bis heute in jedem 
EU-Staat ein eigenes Zulassungsverfahren. Unser Problem 
ist bis heute, dass wir diese Verfahren zum Teil nicht kennen. 
Wir können uns über Internet oder über einen schriftlichen 
Antrag informieren. Es wäre aber dann eigentlich die Folge
arbeit, die dieser Antrag auslösen würde, dass wir ein 
Abkommen mit der EU abzuschliessen hätten, um diese Zu
lassung transparenter zu gestalten, insbesondere ginge es 
um den Informationsaustausch über Risiken für Mensch und 
Umwelt durch diese Pflanzenschutzmittel. Zudem geht es 
auch kostenseitig wieder um eine Hilfe für unsere Agrarwirt
schaft. 

Angenommen - Adopte 

Art. 169 Abs. 1 Bst. h, Abs. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 169 al. 1 let. h, al. 2, 3 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 170 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Art. 170 al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich halte an unserem Antrag 
fest und habe keine weiteren Bemerkungen. 

Angenommen - Adopte 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Wir kommen zu Arti
kel 171 a, «Gegengeschäfte marktbeherrschender Unter
nehmen» - oder mit anderen Worten: Knebelungsverträge. 

Art. 171a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Gegengeschäfte marktbeherrschender Unternehmen 
Abs. 1 
Im Markt für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Produkti
onsmittel sind Gegengeschäfte marktbeherrschender Unter
nehmen, welche die Übernahme von Waren und Dienst
leistungen zu unangemessenen Preisen an den Abschluss 
des Vertrages koppeln, in jedem Fall ein unzulässiges Ver
halten gemäss Artikel 7 des Kartellgesetzes und werden 
nach Massgabe seiner Artikel 49a oder 50 geahndet. 
Abs. 2 
Die Unangemessenheit eines Preises im Sinne von Absatz 1 
wird vermutet, wenn dieser erheblich vom Preis für ver
gleichbare Waren oder Dienstleistungen im örtlichen Gel
tungsbereich des Abkommens zwischen der Schweizeri
schen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemein
schaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnis
sen vom 21. Juni 1999 abweicht. 
Abs. 3 
In den von den Wettbewerbsbehörden nach Absatz 1 durch
geführten Verfahren entfallen die Artikel 8 und 31 des Kar
tellgesetzes. 

Art. 171a 
Proposition de la commission 
Titre 
Affaires de reciprocite realisees par des entreprises ayant 
une position dominante 
Al. 1 
Sur le marche des produits et moyens de production agri
coles, les affaires de reciprocite realisees par des entrepri
ses ayant une position dominante qui lient la prise en charge 
de marchandises et de services a des prix disproportionnes 
a la conclusion du contrat constituent en tout etat de cause 
une pratique illicite au sens de l'article 7 de la loi sur les car
tels et seront sanctionnees conformement aux articles 49a 
ou 50 de ladite loi. 
Al. 2 
La disproportion d'un prix au sens de l'alinea 1 est presu
mee lorsque celui-ci diverge notablement du prix de mar
chandises ou services comparables dans le champ d'appli
cation territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confe
deration suisse et la Communaute europeenne relatif aux 
echanges de produits agricoles. 
Al. 3 
Les dispositions des articles 8 et 31 de la loi sur les cartels 
ne s'appliquent pas dans les procedures intentees au sens 
de l'alinea 1 par les autorites en matiere de concurrence. 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Beim neuen 
Artikel 171a geht es um das sogenannte Knebelungsverbot. 
Es soll die Bauern vor unfairen Gegengeschäften mit markt
beherrschenden Unternehmen schützen. Die Kommission 
sieht allerdings davon ab, Knebelungsverträge generell zu 
verbieten. Gegengeschäfte mit marktbeherrschenden Unter
nehmen sind demnach nur dann zu untersagen, wenn sie zu 
unangemessenen Preisen führen. Man hat festgelegt, dass 
das im Falle von erheblichen Abweichungen der Preise von 
denjenigen vergleichbarer Waren und Dienstleistungen in 
der EU als Vermutung anzunehmen ist. Dann werden diese 
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Gegengeschäfte nach den entsprechenden kartellgesetzli
chen Vorschriften geahndet. Für die Unangemessenheit 
wird, wie erwähnt, eine Vermutung impliziert. Das heisst, 
dass man immer noch den Beweis antreten kann, dass für 
den angesetzten Preis gute Gründe bestehen. Das Gesetz 
vermutet einfach, er sei ab einer gewissen Differenz unange
messen. Das schützt den Bauern und verteilt die Beweislast 
auf diejenigen, die in der Vertragsbestimmung genannt wer
den. 
Die Gegengeschäfte an sich sind in Artikel 171a nicht das 
Problem, denn sie sind in Artikel 7 des Kartellgesetzes defi
niert. Das praktische Problem besteht wohl eher in der Un
angemessenheit. Denn das ist ein unbestimmter Rechtsbe
griff. Die getroffene Regelung ist gleichwohl eine Verbesse
rung gegenüber heute, weil sie von einer Vermutung aus
geht und weil die Beweislast verteilt wird. 
Auch die präventive Funktion dürfte nicht zu unterschätzen 
sein. Man wird wohl bereits bei der Ausarbeitung solcher 
Verträge vorsichtiger sein, wodurch der Schutz der schwä
cheren Partei erhöht wird. Die Bestimmung impliziert aber 
auch, dass sich die Unternehmen, die mit Gegengeschäften 
arbeiten, sehr genau überlegen müssen, wo die Grenze ist, 
was sich begründen lässt, was bei der Preisgestaltung eines 
solchen Gegengeschäftes als lauter gilt. 
Fazit: Nicht alle der vielen Gegengeschäfte sind an sich un
lauter und unschicklich. Darum sind wir überzeugt, auch mit 
dieser für die einen etwas zu «soften» Formulierung des 
Knebelungsverbotes einen richtigen Schritt zum Schutz der 
Bauern zu tun. 

Pfisterer Thomas (RL, AG): Das ist eine von verschiede
nen Bestimmungen, bei denen man mindestens die Frage 
aufwerfen muss, wie sie in die allgemeine Ordnung, in unser 
Rechtssystem, hineinpasst. Was hat das für Auswirkungen 
auf das Obligationenrecht, das Wettbewerbsrecht, eventuell 
das Kartellrecht? Ich bitte Sie, Frau Bundesrätin, uns hier 
bzw. im Zweitrat diese Fragen zu beantworten, sie mitzuneh
men und einmal näher anzuschauen. Es ist für ein Nicht
kommissionsmitglied praktisch nicht möglich, sich hier eine 
Meinung zu bilden - um nicht mehr zu sagen -, weil keine 
Botschaftsaussagen vorhanden sind und weil es mühsam 
ist, die Diskussion in den Kommissionsprotokollen zu verfol
gen. Hier bewegen wir uns sicher in einem Grenzbereich, 
um nicht mehr zu sagen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Heute ist es so, dass sich ein 
Landwirt häufig mit der Situation konfrontiert sieht, dass so
wohl der Zulieferer wie auch der Abnehmer dieselbe Firma, 
derselbe Geschäftspartner ist. Das bringt den Landwirt zu
weilen in eine spezielle Situation; die Gegengeschäftspraxis 
hat sich in vielen Bereichen eingebürgert. Beim Gemüse
und beim Kartoffelanbau notabene gibt es sehr viele solche 
Gegengeschäfte, sie sind in der Praxis üblich. Der Landwirt 
ist dann oft am kürzeren Hebel; das ist klar. 
Die Kommission hat deshalb diese Problematik aufgegriffen 
und nach einer Lösung gesucht. Ich kann die Lösung, die 
vorliegt, unterstützen. 
Herr Pfisterer, mit der neuen Formulierung von Artikel 7 des 
Kartellgesetzes können unzulässige Verhaltensweisen 
marktbeherrschender Unternehmen generell in allen Bran
chen sanktioniert werden. Als ein Beispiel für solche Verhal
tenweisen wird dort auf Vertragsabschlüsse verwiesen, die 
den Vertragspartner zur Abnahme oder Erbringung zusätzli
cher Leistungen verpflichten, sodass sie volkswirtschaftlich 
schädlich sind bzw. nicht aus sachlichen Gründen gerecht
fertigt werden können. Das ist die allgemeine Regel. Sie 
würde hier natürlich gelten. In diesem Artikel zu den Gegen
geschäften wurde das einfach explizit noch für die Landwirt
schaft verdeutlicht. Insofern wurde es auch vom Herrn Kom
missionspräsidenten richtig erwähnt, dass es hier zu einer 
Beweislastumkehr führt, im Vergleich mit der allgemeinen 
Regel, die wir im Kartellgesetz haben. Hier wird in Arti
kel 171 a Absatz 2 bezüglich der Unangemessenheit festge
legt, wie diese zu bestimmen wäre, nämlich über die Abwei-



06.038 Conseil des Etats 1258 20 decembre 2006 

chung von den Referenzpreisen in den die Schweiz umge
benden Ländern. 
Wir können im Moment nicht mehr zu den Auswirkungen 
sagen. Die Wettbewerbskommission hat aber diese Formu
lierung geprüft und bestätigt, dass sie mit dem Kartellgesetz 
vereinbar ist, dass sie somit einfach eine Präzisierung dar
stellt und die Beweislastumkehr für den Bereich der landwirt
schaftlichen Gegengeschäfte stipuliert. Insofern ist sie mit 
der jetzigen Rechtsprechung kohärent. 
Ich akzeptiere daher diese Ergänzung im Rahmen der 
«AP 2011 ». 

Angenommen - Adopte 

Art. 172; 173 Abs. 1 Bst. a, cbis, gbis, gter, gquater, i, k, 
kbis, kter, Abs. 3 Bst. a; Art.179 Abs. 2; 181 Abs.1, 1bis; 
182 Abs.1; 185 Abs. 5, 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 172; 173 al. 1 let. a, cbis, gbis, gter, gquater, i, k, 
kbis, kter, al. 3 let. a; art. 179 al. 2; 181 al. 1, 1bis; 182 
al.1; 185 al. 5, 6 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 187b Abs. 8 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art. 187b al. 8 
Proposition de la commission 
Bitter 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Diese Bestim
mung müssen wir streichen, und zwar basierend auf Arti
kel 70 Absatz 5 Buchstabe d, den wir beibehalten haben. Ar
tikel 187b Absatz 8 lautet: «Die Aufhebung von Artikel 70 
Absatz 5 Buchstabe d tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.» Wir 
haben in der Kommission einen Antrag angenommen, dass 
dieser Buchstabe weitergeführt wird. In diesem Sinn - da wir 
diesen weiterführen - müssen wir hier dem Streichungsan
trag folgen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich möchte hier nur ergän
zend folgendes anfügen: Sie haben jetzt diese Etappierung 
beschlossen bzw. die 15 Rappen. Dann brauchen Sie diese 
Rechtsgrundlage. Wir haben ja für die Streichung plädiert, 
weil wir diese Marktstützung konsequenterweise reduzieren 
wollten. Ich möchte einfach nochmals darauf hinweisen, 
dass im Rahmen des EP 2003 die Inkraftsetzung der Strei
chung der Abstufung auf den 1. Januar 2008 verschoben 
wurde. Bei einer Weiterführung dieser Abstufung müssten 
die Grenzwerte für die Abstufung entsprechend moderat er
höht werden. Nach Erreichen der obersten Grenze sollten 
die Direktzahlungen bei 25 Prozent weitergeführt werden. 
Das müssen wir dann also nachbessern. 
Aber grundsätzlich müssen Sie hier im Rahmen der Be
schlüsse, die Sie - entgegen dem Willen des Bundesrates -
gefällt haben, diese Bestimmung streichen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 187c 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 3 
Streichen (siehe Art. 54 Abs. 1) 
Abs. 4 
Die Zulage für verkäste Milch nach Artikel 38 wird vom Bun
desrat stufenweise zurückgeführt. Am 1. Januar 2011 soll 
sie höchstens noch 1 O Rappen pro Liter betragen. Vorbehal-

ten bleiben ausserordentliche Mehrmengen an Verkehrs
milch. (Siehe auch Art. 38 Abs. 2) 

Antrag der Minderheit 
(Forster, Berset, David, Schiesser) 
Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
Abs. 4 
(David, Frick, Leumann, Maissen, Slongo) 
Streichen 

Art. 187c 
Proposition de la majorite 
Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 3 
Biffer (voir art. 54 al. 1) 
Al. 4 
Le supplement pour le lait transforme en fromage mentionne 
a l'article 38 est reduit par etapes par le Conseil federal. II 
s'elevera a 1 O centimes au plus par litre de lait le 1 er janvier 
2011. Demeurent reservees des quantites supplementaires 
exceptionnelles de lait commercialise. (Voir aussi art. 38 
al. 2) 

Proposition de la minorite 
(Forster, Berset, David, Schiesser) 
Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
Al. 4 
(David, Frick, Leumann, Maissen, Slongo) 
Biffer 

Abs. 3-AI. 3 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Über diese Bestimmung 
ist bei Artikel 54 entschieden worden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Abs. 4-AI. 4 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Über diese Bestimmung 
ist bei Artikel 38 entschieden worden. 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon la proposition de la minorite 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 188 Abs. 3 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(David, Frick, Leumann, Maissen, Slongo) 
Die Artikel 40 bis 42 gelten .... 

Eventualantrag Bürgi 
(falls bei Art. 39 Abs. 2 und 75a der Antrag der Kommissi
onsmehrheit angenommen wird) 
Die Artikel 39 bis 41 gelten bis zum 31. Dezember 2008. 
(falls bei Art. 39 Abs. 2 und 75a der Antrag der Kommissi
onsminderheit angenommen wird) 
Die Artikel 40 und 41 gelten .... 
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Art. 188 al. 3 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite 
(David, Frick, Leumann, Maissen., Slongo) 
Les articles 40 a 42 sont .... 

Proposition subsidiaire Bürgi 
(au cas Oll aux articles 39 al. 2 et 75a la proposition de la 
majorite l'emporterait) 
Les articles 39 a 41 sont applicables jusqu'au 31 decembre 
2008. 
(au cas Oll aux articles 39 al. 2 et 75a la proposition de la mi
norite l'emporterait) 
Les articles 40 et 41 sont .... 

Bürgi Hermann (V, TG): Im Gegensatz zu meinem letzten 
Einzelantrag kann ich diesen Antrag nicht von vornherein 
zurückziehen, weil es um eine grundsätzliche Frage geht. 
In Artikel 188 Absatz 3 wird in der Fassung der Minderheit 
vorgeschlagen, u. a. die Geltung von Artikel 42 - das heisst 
die Bestimmung über die Buttereinfuhr, Sie finden sie unver
ändert im Landwirtschaftsgesetz - bis zum 31. Dezember 
2008 zu beschränken. Damit kommen wir zu einem ganz 
grundsätzlichen Problem. In der Botschaft des Bundesrates 
auf Seite 6420 wird erklärt: «Die bisherige Regelung der 
Buttereinfuhr nach Artikel 42 wird wie die Zulagen und Bei
hilfen auf Ende 2008 aufgehoben.» Und: «Eine Verlänge
rung ist nicht nötig, weil der Butterimport über die allgemei
nen Bestimmungen zur Einfuhr .... geregelt werden kann.» 
Das ist richtig. Das ist nicht der Grund für meinen Antrag. 
Der Grund für meinen Antrag ist ein ganz anderer, und jetzt 
kommen wir zum Kern des Problems. Wissen Sie, was das 
ist? Das ist die Frage, wie der Butterimport zu regeln ist. 
Denn der Bundesrat hält in dieser Botschaft klammheim
lich - die Botschaft ist zwar, Frau Bundesrätin, öffentlich, 
aber man muss diese Stelle finden, und ich habe sie gefun
den - Folgendes fest: «Um den Wettbewerb unter den im
portierenden Verarbeitungs- und Handelsfirmen zu verstär
ken, soll die lnlandleistung als Zuteilungskriterium für Im
portkontingente durch die Versteigerung ersetzt werden.» 
Das ist der wahre Grund für meinen Antrag! Und dieses Pro
blem kann ich nirgends anders thematisieren als jetzt am 
Schluss der Beratung dieses Landwirtschaftsgesetzes. 
Ich muss Ihnen sagen: Es bleibt mir nichts anderes übrig, als 
diesen Antrag auf Aufhebung von Artikel 42 zu bekämpfen -
in der Meinung, dass die bisherige Importregelung beibehal
ten werden soll. Die geltende Butterordnung ist nämlich ein 
gutes Beispiel für die mit dem Landwirtschaftsgesetz ange
strebte Zielsetzung. Ich verweise Sie auf Artikel 8, der expli
zit festhält: «Die Förderung der Qualität und des Absatzes 
sowie die Anpassung der Produktion und des Angebotes an 
die Erfordernisse des Marktes sind Sache der Organisatio
nen der Produzenten und Produzentinnen oder der entspre
chenden Branchen.» Und bei der Buttereinfuhr haben wir 
genau diese Lösung der Branchenorganisation: Die Bran
chenorganisation regelt aufgrund des vom Bundesamt für 
Landwirtschaft gewährten Kontingentes, wie die Butter men
genmässig und zeitlich eingeführt werden soll. Diese be
währte Branchenregelung hat zur Folge, dass keine Butter
überschüsse entstehen. Wenn Sie mehr wissen wollen, kön
nen Sie mich fragen; dann führe ich das noch etwa zehn Mi
nuten lang aus. Aber ich verzichte jetzt darauf. Diese Bran
chenlösung funktioniert, und es gibt keinen vernünftigen 
Grund, dieses bewährte System aufzuheben und durch die 
Versteigerung zu ersetzen. Weder die internationalen Vorga
ben noch allfällige Probleme der Marktpartner geben hiezu 
Anlass. Ein Versteigerungssystem wäre auch in keiner Art 
und Weise liberaler als die bestehende Regelung. 
Ich wiederhole: Der Antrag auf Aufhebung von Artikel 42 
kann nur in dem Sinne verstanden werden, dass man eine 
neue Lösung will, wie sie in der Botschaft des Bundesrates 
skizziert ist. 
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Wir haben Artikel 22a, das heisst die Versteigerung von Kar
toffeln, gestrichen. Was für die Kartoffeln billig ist, soll auch 
für die Butter gelten. Ich erinnere an das fulminante Votum 
von Kollege Büttiker im Zusammenhang mit Fleisch: Die Mo
tion ist gestartet, und wir haben den Tatbeweis, dass dieses 
Versteigerungssystem nicht funktioniert. Es heisst, gebrann
te Kinder scheuten das Feuer; und weil die Erfahrungen im 
Fleischbereich eindeutig sind, sollten wir bezüglich der But
tereinfuhr nicht neue Fehler begehen. Aus diesen Gründen 
stelle ich Ihnen diesen Antrag. 
Ich kann ihn zurückziehen, Frau Bundesrätin, wenn Sie mir 
aufgrund der Erfahrungen, die Sie mit den Versteigerungslö
sungen gemacht haben, erklären, dass Sie nicht ohne Not 
vom bisherigen System abweichen werden, sondern dass 
Sie es weiterlaufen lassen. Dann kann ich den Antrag zu
rückziehen; dann steht Ihre Erklärung im Amtlichen Bulletin. 
Ich möchte noch Folgendes sagen: Sollte es sich im Zusam
menhang mit der WTO oder allfälligen bilateralen Abkom
men als notwendig erweisen, müssen so oder so sämtliche 
Importregelungen für Agrarprodukte überprüft und ange
passt werden. Deshalb können wir doch bis zu diesem Zeit
punkt zuwarten und müssen am bestehenden Zustand 
nichts ändern. 
Frau Bundesrätin, geben Sie diese Erklärung ab, dann ha
ben wir die Geschichte erledigt. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Herr Bürgi, Frau Bundes
rätin Leuthard sucht nach einer Erklärung für Sie. (Heiter
keit) 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich habe natürlich eine Erklä
rung. Trotz Ihres fulminanten Votums kann ich Ihnen, Herr 
Bürgi, nicht zustimmen, und zwar einfach wegen der heuti
gen Effekte. 
Wir haben heute ja die Situation, dass das BLW die Höhe 
des Kontingentes und auch die Voraussetzungen für die 
Einfuhr festlegt; das haben Sie zu Recht erwähnt. De facto 
ist die Situation heute so, dass eigentlich der Verteilmodus 
auf drei Butterhersteller beschränkt ist: die zwei Grossen -
Creme und Emmi - und einen privaten. Sie schöpfen die 
ganzen Importrenten ab. Für das Jahr 2006 fielen für die 
Branchenorganisation Butter immerhin etwa 30 Millionen 
Franken an. Ich kann mir vorstellen, dass dies für diese 
Branche viel Geld ist - ist es auch. Doch es verfälscht 
den Markt, und darum geht es. Die Regelung, welche die 
Importrechte auf diese zwei, drei wenigen Privilegierten 
beschränkt, begünstigt kartellistisches Verhalten. Das wol
len wir nicht. Und es ist ganz klar auch ein wenig 
wettbewerbsfreundliches Verfahren. Es gibt keine Tendenz, 
dass sich diese Anzahl noch irgendwie vergrössern wird. 
Insofern muss ich Ihren Antrag schon aus diesem 
Grund bekämpfen. Wir möchten auch hier mehr Mitbewer
ber, mehr Wettbewerb und nicht eine Beschränkung auf 
diese zwei Grossen, die diese Importrente auf Butter ab
schöpfen. 
Eine weitere Ergänzung möchte ich auch noch machen: 
Es wird ja immer lautstark die Einführung des Veredelungs
verkehrs für Butter gefordert. Das ist auch Ausdruck dieser 
mit dem heutigen Regime bestehenden Problematik. Auch 
die gewerblichen Käsereien, vertreten durch Fromarte, sind 
bei uns vorstellig geworden. Diese müssen ja aus der 
Käseproduktion Rahm zur Butterherstellung abgeben. Sie 
stören sich an diesem Regime genau wegen dieser Situa
tion, die wenig Wettbewerb zulässt, und weil das eine 
Verzerrung zwischen den verschiedenen Verwertungsarten 
schafft. Diesen Exponenten muss ich einfach zuhanden 
des Amtlichen Bulletins mitteilen, dass man bei einer Beibe
haltung der heute geltenden Importregelung auch nach 
2009 mit dieser Problematik leben müsste. Ich bin froh, 
wenn Sie dann dort vorstellig werden und auch diesen ge
werblichen Käseproduzenten Ihre Argumente verkaufen. 
Aus unserer Sicht ist das ein Problem, das wir lösen müs
sen; deshalb diese Änderung der Zuteilung für die Butterein
fuhr. 
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Wichtig ist mir auch noch dies: Wenn diese Importrentenab
schöpfung in der Höhe von 30 Millionen Franken anfällt, so 
ist das doch keine Selbsthilfemassnahme. Ich bin mit Ihrem 
Votum nicht einverstanden. Die Alternative, die wir hätten, 
wenn wir hier nicht zur Versteigerung übergehen wollten, 
wäre wieder das Einzollsystem; diese Problematik haben wir 
ja auch beim Fleisch schon besprochen. Das Einzollsystem 
ist an sich generell das Beste, das wir erreichen können. 
Aber wir können das heute nicht übers Knie brechen, wir 
müssen zuerst mehr Markt, mehr Wettbewerber, haben, da
mit wir mittel- oder langfristig zu einem Einzollsystem über
gehen können, wenn die WTO das zulässt. So weit sind wir 
nicht. 
Mit der Beibehaltung der heutigen Regelung für die Butter
einfuhr zementieren Sie die Importrentenabschöpfung, die 
Tatsache, dass drei Butterhersteller davon profitieren, die 
Tatsache, dass die gewerblichen Käsereien dadurch in ihrer 
Produktion benachteiligt werden. Das möchte der Bundesrat 
nicht. 
Deshalb bitte ich Sie, Ihren Antrag zurückzuziehen. 

Bürgi Hermann (V, TG): Ich ziehe meinen Antrag nicht zu
rück, und ich halte an ihm in dem Sinne fest, dass bei einer 
Gutheissung zum Ausdruck kommt, dass am bisherigen 
System nichts geändert wird. Es ist verfehlt, von Importren
ten zu sprechen. Es ist nun einmal die Branche, die sich so 
organisiert hat. Und es profitieren alle davon, dass keine 
Butterüberschüsse mit schlechten Auswirkungen mehr ent
stehen. Wenn das Versteigerungssystem kommt, fliesst die
ses Geld einfach in die Bundeskasse; dessen muss man 
sich auch bewusst sein. 
Deshalb bitte ich Sie, in diesem Sinne meinem Antrag zuzu
stimmen. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Ich mache Sie darauf auf
merksam, dass es sich von den beiden Varianten des Even
tualantrages Bürgi hier um die zweite handelt. Wir haben ja 
bei Artikel 39 Absatz 2 und Artikel 75a bereits dem Antrag 
der Minderheit zugestimmt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 15 Stimmen 
Für den Eventualantrag Bürgi .... 15 Stimmen 

Mit Stichentscheid des Präsidenten 
wird der Antrag der Minderheit angenommen 
Avec la voix preponderante du president 
la proposition de la minorite est adoptee 

Ziff. la 
Antrag der Minderheit 
(Berset, Leuenberger-Solothurn, Sommaruga Simonetta) 
Ziff. 1 Titel 
1. Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergän
zung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: 
Obligationen recht) 
Ziff. 1 Art. 359 Abs. 2 
Für das Arbeitsverhältnis der landwirtschaftlichen Arbeitneh
mer und Arbeitnehmer im Hausdienst erlässt der Bund ei
nen Normalarbeitsvertrag, der namentlich die Arbeits- und 
Ruhezeit ordnet, Mindestlöhne festlegt und die Arbeitsbedin
gungen der weiblichen und jugendlichen Arbeitnehmer re
gelt. 
(Siehe auch Art. 70 Abs. 4 LwG) 

Antrag der Minderheit 
(Sommaruga Simonetta, Berset, Leuenberger-Solothurn) 
Ziff. 2 Titel 
2. Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspa
tente 
Ziff. 2 Art. 9a Titel 
Regionale Erschöpfung 

Ziff. 2 Art. 9a Abs. 1 
Hat der Patentinhaber eine patentgeschützte Ware im Ge
biet der Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelszone 
oder der Europäischen Union in Verkehr gebracht oder ih
rem Inverkehrbringen zugestimmt, so darf diese Ware ge
werbsmässig gebraucht oder weiterveräussert werden. 
Ziff. 2 Art. 9a Abs. 1 bis 
Weist der Patentinhaber nach, dass das von ihm oder mit 
seiner Zustimmung im Ausland rechtmässig in Verkehr 
gesetzte patentgeschützte Produkt aus einem Land einge
führt wird, wo es einer staatlichen Preisregulierung unter
liegt, so beschränken sich die Patentwirkungen auf das In
land. 
(Siehe auch Art. 27b, S. 8) 

Ch. Ja 
Proposition de la minorite 
(Berset, Leuenberger-Solothurn, Sommaruga Simonetta) 
Ch. 1 titre 
1. Loi federale du 30 mars 1911 completant Je Code civil 
suisse (Livre cinquieme: Droit des obligations) 
Ch. 1 art. 359 al. 2 
La Confederation edicte un contrat-type de travail pour les 
travailleurs agricoles et Je service de maison; notamment, ce 
contrat-type regle la duree du travail et du repos, les salaires 
minimaux et les conditions de travail des travailleuses et des 
jeunes travailleurs. 
(Voir aussi art. 70 al. 4 LAgr) 

Proposition de la minorite 
(Sommaruga Simonetta, Berset, Leuenberger-Solothurn) 
Ch. 2 titre 
2. Loi federale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention 
Ch. 2 art. 9a titre 
Epuisement regional 
Ch. 2 art. 9a al. 1 
Lorsque le titulaire du brevet a mis en circulation ou consenti 
a la mise en circulation d'une marchandise brevetee sur le 
territoire des pays membres de la zone de libre-echange eu
ropeenne ou de l'Union europeenne, cette marchandise peut 
etre utilisee ou revendue a titre professionnel. 
Ch. 2 art. 9a al. 1 bis 
Si le titulaire du brevet prouve que le produit brevete qu'il a 
mis en circulation ou qui a ete mis en circulation avec son 
consentement a l'etranger provient d'un pays ou il est assu
jetti a une regulation des prix etatique, le brevet ne produit 
ses effets que dans le pays. 
(Voir aussi art 27b, p. 8) 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Über den Antrag der Min
derheit Berset wurde bei Artikel 70 Absatz 4 des Landwirt
schaftsgesetzes entschieden, über den Antrag der Minder
heit Sommaruga Simonetta bei Artikel 27b des Landwirt
schaftsgesetzes. 

Abgelehnt - Rejete 

Ziff.11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. II 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 24 Stimmen 
Dagegen .... 1 Stimme 
(9 Enthaltungen) 
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7. Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die 
Landwirtschaft in den Jahren 2008-2011 
7. Arrete federal sur les moyens financiers destines a 
l'agriculture pour les annees 2008-2011 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 1 
Antrag der Mehrheit 

b ..... 1609 Millionen Franken; 
c ..... 11 171 Millionen Franken. 

Antrag der Minderheit I 
(David, Frick, Maissen, Slongo) 

b ..... 1759 Millionen Franken; 
c ..... 11 171 Millionen Franken. 

Antrag der Minderheit II 
(Leumann) 

b ..... 1759 Millionen Franken; 
c ..... 11 021 Millionen Franken. 

Art. 1 
Proposition de la majorite 

b ..... 1609 millions de francs; 
c ..... 11 171 millions de francs. 

Proposition de la minorite I 
(David, Frick, Maissen, Slongo) 

b ..... 1759 millions de francs; 
c ..... 11 171 millions de francs. 

Proposition de /a minorite II 
(Leumann) 

b ..... 1759 millions de francs; 
c ..... 11 021 millions de francs. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Der Antrag der Minder
heit II wird nicht von Frau Leumann, sondern von Herrn 
Schiesser begründet. 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Wenn wir es 
gleich handhaben wie in der Kommission, können wir es uns 
einfach machen und sagen: Die Mehrheit hat bei ihren 
kostenrelevanten Anträgen verloren. Es stehen sich nur 
noch die Minderheit 1 (David), die Minderheit II (Leumann) 
und der Bundesrat gegenüber. Ich bitte, dementsprechend 
vorzugehen. Ich glaube, alle wissen, wo sie stehen. Es 
braucht keine weiteren Erläuterungen von mir, denn der An
trag der Mehrheit ist hinfällig. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Der Kommissionspräsi
dent stellt fest, dass der Antrag der Mehrheit aufgrund der 
Beschlüsse zur Vorlage 1 hinfällig geworden ist. 

David Eugen (C, SG): Der Antrag der Minderheit I basiert 
auf den Beschlüssen zur Verkäsungszulage und zur Silover
zichtszulage. Wir haben dort beschlossen, die Mittel bei die
sen Instrumenten zu belassen. Die gesetzliche Grundlage 
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dafür ist gegeben. Das bedeutet, dass im Finanzbeschluss 
über diese Mittel befunden werden muss. Die Gesamtmittel 
gemäss diesen zwei Artikeln machen 320 Millionen Franken 
aus. Das war schon bisher so; im geltenden Recht sind die
se Instrumente enthalten. Wir wollen sie weiterführen. Da 
aber der Bundesrat das ja nicht wollte, sondern neue Instru
mente wollte beziehungsweise die alten Instrumente beseiti
gen wollte, hat er eine andere Finanzierungsbasis vorgese
hen. 
Wir beantragen Ihnen jetzt, die Finanzierungsfragen so zu 
lösen, dass von den 320 Millionen Franken rund die Hälfte 
im Budget kompensiert werden muss, das uns der Bundes
rat unterbreitet; 150 Millionen sollen durch eine Verbesse
rung des Budgets kompensiert werden. Die Überlegung, die 
dahintersteht, ist, dass mit den Beträgen, die uns der Bun
desrat unter Berücksichtigung der Sparvorlagen unterbreitet, 
eigentlich die Mittel, die bisher für die Landwirtschaft aufge
wendet wurden, vermindert werden. Wir wollen im Prinzip 
auch von der Finanzierungsgrundlage her beibehalten, was 
wir hatten, aber trotzdem sagen, dass die Hälfte im bisheri
gen Budget kompensiert werden muss. Wir wollen - das 
möchte ich unterstreichen - die Balance zwischen Milchwirt
schaft und Ackerbau beibehalten. Es ist in der Kompetenz 
des Bundesrates, nachher zu regeln, insbesondere inner
halb der Direktzahlungen, wie er diesen Ausgleich vorneh
men will. Wir sind also einverstanden, wenn der Bundesrat 
nachher die Balance, die sich jetzt bei Buchstabe b etwas 
verschiebt, bei Buchstabe c sucht, wenn er also, mit anderen 
Worten, die Direktzahlungen bei den Kuhbeiträgen zurück
nimmt und dafür die Flächenbeiträge im Ackerbau verbes
sert, sodass dort der Ausgleich unter den verschiedenen Be
teiligten gefunden wird. 
Wir beantragen Ihnen in diesem Sinn, der Minderheit I zu fol
gen. 

Schiesser Fritz (RL, GL): Frau Kollegin Leumann hat mich 
gebeten, den Minderheitsantrag II zu vertreten. Er unter
scheidet sich vom Minderheitsantrag I dadurch, dass - wie 
das Herr David soeben dargelegt hat - 150 Millionen Fran
ken, die Frau Leumann bei der Verkäsungszulage zusätzlich 
gewähren will, intern kompensiert werden. Die Beitragserhö
hung soll eben nicht durch eine Aufstockung der Mittel erfol
gen. Nach dem Antrag der Minderheit I gibt es mehr Geld, 
und zwar 150 Millionen Franken. Diese 150 Millionen Fran
ken gehen zulasten der Bundeskasse. Die Minderheit II da
gegen sieht vor, dass der Ausgleich, die Kompensation, also 
innerhalb des Bereiches Milch-/fierbeiträge stattfinden 
muss - das ist auch in der Kommission so begründet wor
den. Das heisst: Diese 150 Millionen Franken gehen dann 
im Bereich der Direktzahlungen zulasten der Milchkuhbeiträ
ge. Dort wird kompensiert, sodass am Schluss kein höherer 
Gesamtbetrag zustande kommt, als vom Bundesrat bean
tragt worden ist. Es findet eine interne Kompensation im Be
reich Milch-/fierbeiträge statt. Der Ackerbau ist nicht betrof
fen. Es gibt keine Verschiebung in Bezug auf die Opfersym
metrie, wie sie vom Bundesrat angestrebt worden ist. Wie es 
bei der Opfersymmetrie aussieht, nachdem wir zahlreiche 
zusätzliche Beiträge gesprochen haben, kann ich im Mo
ment nicht beurteilen. 
Ich bitte Sie, der Minderheit II zuzustimmen, also den Rah
men gleich wie im Entwurf des Bundesrates zu halten und 
diese interne Kompensation von 150 Millionen Franken - bei 
der Verkäsungszulage plus, bei den Milchkuhbeiträgen mi
nus - vorzusehen. 

Fetz Anita (S, BS): Wir kommen jetzt ja zur Grundsatzab
stimmung. In meiner Funktion als Mitglied der Finanzkom
mission muss ich Sie einfach warnen: Sie haben jetzt, ich 
habe es Ihnen vorhin aufgezählt, 350 Millionen Franken 
mehr für Absatzstützung bewilligt. Fritz Schiesser hat es 
schon aufgezeigt: Diese Summe muss intern kompensiert 
werden, wie es im Entwurf des Bundesrates steht; ich neh
me an, Frau Bundesrätin Leuthard wird ihren Antrag auf
rechterhalten. Sie werden aber auch mit dem Zusatz von 
150 Millionen Franken gemäss Minderheit I kompensieren 
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müssen. Ich stelle einfach fest, dass unser Budget und un
ser Finanzplan keine Aufstockung vertragen. Ich möchte 
Frau Bundesrätin Leuthard fragen, wo sie denn intern zu 
kompensieren gedenkt. Der Sprecher der Minderheit I hat es 
jetzt gesagt: bei den Kuhbeiträgen. Ich stelle einfach noch
mals fest: Sie wollen offenbar die Erhöhung der Marktstüt
zung auf Kosten der Direktzahlungen an die Bauern vorneh
men. Das heisst: Sie wollen erstens die Bundeskasse stär
ker belasten und zweitens der Verarbeitungsindustrie ent
sprechend entgegenkommen, und das auf Kosten der Ein
kommen der Bauern. Das muss hier klar festgehalten wer
den. Doch! Wer die Direktzahlungen herunterfährt, macht 
das auf Kosten der Einkommen der Bauern. 
Ich bitte Sie, von beidem abzusehen und hier jetzt vor allem 
keine Mehrausgaben zu beschliessen. Ich bitte Sie, sich 
dem Bundesrat anzuschliessen. 

Lauri Hans (V, BE): Nach den inhaltlichen Entscheiden, die 
wir gefällt haben, und wenn wir nicht grosse Ungleichge
wichte zwischen Rohmilch und Käse einerseits sowie 
Fleisch und Verkehrsmilch andererseits ins System hinein
bringen wollen, bleibt uns - so befürchte ich - in Gottes Na
men fast nichts anderes übrig, als der Minderheit I zuzustim
men. Denn mit dem Antrag der Minderheit II entsteht 
aufgrund der Verschiebungen inhaltlicher Art ein eklatantes 
Ungleichgewicht und damit allenfalls ein landwirtschaftsin
terner Streit. 
Deshalb werde ich mich in diesem Dilemma für die Minder
heit I entscheiden. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Mit den Beschlüssen, die Sie 
gefasst haben, gibt es, wie richtig gesagt wurde, an sich 
zwei Varianten: Entweder Sie kompensieren jeweils, in
dem Sie die Direktzahlungen entsprechend senken, weil 
Sie Marktstützungsmassnahmen erhöht haben, oder Sie 
stocken den Zahlungsrahmen auf; etwas anderes gibt es 
nicht, das wurde korrekt dargestellt. Wir sind natürlich mit 
beidem grundsätzlich nicht zufrieden. Ich muss an der Vari
ante des Bundesrates festhalten und möchte einfach noch
mals darlegen, dass Sie zwar beim Antrag der Minderheit II 
den gleichen Gesamtbetrag des Zahlungsrahmens beibe
halten, wie es der Bundesrat beantragt, nämlich 13,499 Milli
arden Franken. Sie nehmen aber intern eine Umschichtung 
vor, indem der Zahlungsrahmen für die Direktzahlungen tie
fer ausfällt, weil die Siloverzichtsbeiträge ja als Marktstüt
zungsmassnahmen beibehalten werden, und entsprechend 
schaffen Sie ein Ungleichgewicht im Bereich der Milch. Aber 
wenigstens wäre der totale Zahlungsrahmen gleich wie der
jenige, den der Bundesrat will. 
Mit dem Minderheitsantrag I würden Sie auch ein Ungleich
gewicht schaffen; das ist genau die gleiche Situation wie 
beim Minderheitsantrag II. Innerhalb des Milchbereiches 
nehmen Sie eine Bevorzugung vor respektive stellen Sie ein 
Ungleichgewicht her, und Sie haben natürlich auch hier als 
Folge eine Erhöhung des Zahlungsrahmens um 230 Millio
nen für Produktion und Absatz. Sie kompensieren teilweise, 
indem Sie eine Kürzung im Bereich der RGVE-Beiträge für 
Milchkühe und Mutterkühe vornehmen, aber trotzdem geht 
es hier um eine Erhöhung des Zahlungsrahmens um 
150 Millionen Franken. 
Ich habe dieses Geld nicht. Sie kennen die Situation des Fi
nanzplanes. Darin sind 13,499 Milliarden Franken einge
stellt; das entspricht einem generellen Wachstum von 
3,5 Prozent. Mit dem Minderheitsantrag I überschreiten Sie 
diese Grösse. Ich muss Sie dann fragen, wo ich das kom
pensieren soll. Es gibt den Bereich Bildung und Forschung, 
wo das Parlament ein Wachstum von mindestens 6 Prozent 
und zum Teil von 8 Prozent beschlossen hat; dort kann ich 
wohl kaum kompensieren. Sie können irgendwo bei der Ent
wicklungszusammenarbeit kompensieren, den Zivildienst 
könnte man gleich auflösen - Sie müssen mir also schon 
noch sagen, wie Sie mir zusätzliche Mittel geben wollen. 
Wenn ich keine zusätzlichen Mittel habe, Herr David, dann 
muss ich das innerhalb dieser 13,499 Milliarden Franken 
kompensieren, das heisst, ich muss den anderen Landwirt-

schaftsbereichen Geld wegnehmen, sonst habe ich den Be
trag für den Käsebereich nicht. Das ist die logische Konse
quenz; dessen müssen Sie sich bewusst sein. Das Gleiche 
geschähe, wenn sich die Zuckerverarbeiter tatsächlich auf 
die Kann-Formulierung berufen und die Verarbeitungsbei
träge beanspruchen würden. Dann müsste ich das innerhalb 
der Kredite kompensieren, das heisst, ich müsste es an
derswo wegnehmen; dessen müssen Sie sich bewusst sein. 
600 000 Franken bei der Schafwolle können wir noch ver
kraften, aber auch das muss ich jemand anderem wegneh
men. 
Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass diese Situa
tion entsteht, wenn Sie das so verabschieden. 
Wenn Sie die Minderheit I unterstützen, erwarte ich schon 
noch klar auch Ihre Rezepte, wo ich 150 Millionen Franken 
kürzen soll. Ich übernehme nicht die Verantwortung für Ihre 
Entscheide, die ich nicht will; aber ich darf die Suppe auslöf
feln. Wenn Sie mir das aufbrummen, bitte ich Sie, mir zu sa
gen, wo ich kürzen soll, oder mir das Geld dafür zu geben. 
Dafür sind Sie schlussendlich zuständig. 
Das möchte ich hier deklarieren, und deshalb halte ich am 
bundesrätlichen Antrag fest. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag des Bundesrates .... 14 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 8 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Minderheit 1 •••• 24 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 11 Stimmen 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 25 Stimmen 
Dagegen .... 5 Stimmen 
(0 Enthaltungen) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 24 Stimmen 
Dagegen .... 3 Stimmen 
(6 Enthaltungen) 

Abschreibung - C/assement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federal 
Classer les interventions parlementaires 
seien lettre aux Chambres federales 

Angenommen - Adopte 
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Siebente Sitzung - Septieme seance 

Dienstag, 13. März 2007 
Mardi, 13 mars 2007 

08.00h 

06.038 

Agrarpolitik 2011. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2011. 
Evolution future 

Zweitrat - Deuxieme Conseil 
Botschaft des Bundesrates 17.05.06 (BBI 2006 6337) 
Message du Conseil federal 17.05.06 (FF 2006 6027) 

Ständerat/Conseil des Etats 19.12.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung-Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 13.03.07 (Zweitrat- Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 13.03.07 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.07 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 15.03.07 (Fortsetzung- Suite) 

Antrag der Mehrheit 
Eintreten 

Antrag Zisyadis 
Nichteintreten 

Antrag der Minderheit 
(Schibli, Baader Caspar, Binder, Rime) 
Rückweisung an den Bundesrat 
mit folgendem Auftrag: 
1. Verbesserung der Einkommenssituation der Bauernfami
lien; 
2. Steigerung des Selbstversorgungsgrades; 
3. Zahlungsrahmen auf 14,09 Milliarden Franken belassen; 
4. Verfassungsauftrag umsetzen; 
5. klares Kostensenkungsprogramm. 

Antrag Föhn 
(Ergänzung zum Rückweisungsantrag der Minderheit) 

6. Verknüpfung der Direktzahlungen der Flächenbeiträge 
an die Standardarbeitskräfte (SAK) mit einem Maximalan
satz. 

Proposition de la majorite 
Entrer en matiere 

Proposition Zisyadis 
Ne pas entrer en matiere 

Proposition de /a minorite 
(Schibli, Baader Caspar, Binder, Rime) 
Renvoi au Conseil federal 
avec le mandat suivant: 
1. ameliorer le revenu des familles paysannes; 
2. augmenter le taux d'autoapprovisionnement; 
3. maintenir le plafond de depenses a 14,09 milliards de 
francs; 
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4. executer le mandat constitutionnel; 
5. prevoir un programme clair de baisse des coüts. 

Proposition Föhn 
(completant la proposition de renvoi de la minorite) 

6. lier les paiements directs des contributions a la surface 
aux unites de main-d'oeuvre standard (UMOS) en fixant un 
taux maximal. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Liebe 
Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die heutige Sitzung. 
Falls Sie über die Uhrzeit staunen: Es ist wieder so wie in 
der letzten Session; die Uhr rechts und die Uhr links von mir 
ticken nicht genau gleich. Wir verlassen uns deshalb auf 
eine Uhr, die stimmt. 
Wir haben mit der «Agrarpolitik 2011 » ein grosses Geschäft 
vor uns. Ich habe den Berichterstattern in der Eintretensde
batte etwas mehr Zeit zugestanden. Dafür haben sie mir ver
sprochen, sich nachher bewusst ganz kurz zu halten. 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Wir behandeln heu
te mit dem Reformpaket der «Agrarpolitik 2011 » eine äus
serst vielschichtige Vorlage. Wir müssen mit der «AP 2011 » 

die Rahmenbedingungen für die Schweizer Land- und Er
nährungswirtschaft für die Jahre 2008 bis 2011 definieren. 
Leitplanke für die «AP 2011 » ist der 1996 vom Schweizer 
Stimmvolk mit 77 Prozent Zustimmung angenommene neue 
Verfassungsartikel zur Landwirtschaft. Oberste Zielsetzung 
der bundesrätlichen «AP 2011 » ist die Verbesserung der 
Konkurrenzfähigkeit der gesamten Land- und Ernährungs
wirtschaft bei gleichzeitiger Ausnützung der Verbesserungs
potenziale im Bereich der Ökologie. Damit soll die Schwei
zer Land- und Ernährungswirtschaft auf die internationalen 
Herausforderungen vorbereitet werden. Stichworte in die
sem Zusammenhang sind WTO und bilaterale Freihandels
abkommen. Vorweg sei jedoch gesagt, dass bezüglich der 
Herausforderungen auf internationaler Ebene grosse Unsi
cherheiten bestehen. Gegenwärtig ist noch unklar, wann 
und in welchem Ausmass die Land- und Ernährungswirt
schaft die Umsetzung dieser internationalen Abkommen be
wältigen muss. 
Die Ziele der «AP 2011 » sollen durch ein Reformpaket er
reicht werden, das insgesamt folgende fünf Handlungsach
sen umfasst: 
1. Die Konkurrenzfähigkeit unserer Produkte und deren Ver
arbeitung sollen verbessert werden. Hauptinstrumente sind 
die Umlagerung der Gelder für die Marktstützung in Direkt
zahlungen sowie die Realisierung von Kostensenkungs
massnahmen. 
2. Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen und die ökologi
sche Weiterentwicklung sollen mit einem zielgerichteten Di
rektzahlungssystem sichergestellt werden. 
3. Der Bundesrat will die Wertschöpfung und die Entwick
lung des ländlichen Raums fördern. 
4. Die Förderung des Strukturwandels durch Lockerung des 
Boden- und Pachtrechtes umschreibt diese Handlungs
achse. 
5. Letzte Handlungsachse ist die Vereinfachung der Admini
stration und der Kontrollen. 
Zur Umsetzung der «AP 2011 » sind Anpassungen in sieben 
verschiedenen Vorlagen notwendig. Wir haben in der Kom
mission noch nicht alle Vorlagen behandelt, sondern ledig
lich die Vorlage 1, das Landwirtschaftsgesetz, sowie die Vor
lage 7, den Finanzierungsbeschluss. Die Vorlagen 2 bis 6 
werden diese Woche im Ständerat behandelt. Wir beraten 
sie in der kommenden Session. 
Eingangs kann gesagt werden, dass die Mehrheit der Kom
mission die bundesrätliche «AP 2011 » grundsätzlich unter
stützt und lediglich in einzelnen Punkten gewisse Korrektu
ren fordert. Diese zielen nicht darauf ab, die Reform zu 
blockieren. In einzelnen Bereichen soll jedoch das Reform
tempo etwas verlangsamt werden. Eine Kommissionsmin
derheit erachtet die «AP 2011 » des Bundesrates jedoch vor 
dem Hintergrund der sehr angespannten wirtschaftlichen Si-

Bulletin officiel de !'Assemblee federale 



13. März 2007 205 Nationalrat 06.038 

tuation und der Entwicklung in der Landwirtschaft in den ver
gangenen Jahren als nicht adäquate Reform und beantragt 
eine Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat. 
Kernelemente der bundesrätlichen Agrarpolitik sind sicher
lich die starke Reduktion der heute zur Preisstützung einge
setzten Mittel und deren Umlagerung in Direktzahlungen. 
Die Exportsubventionen werden vollständig abgeschafft und 
die Mittel zur internen Marktstützung mehr als halbiert. Zu
dem werden die Zölle für Futtermittel gesenkt. Der damit 
verbundene Rückgang der Preise wird als Potenzial zur Ver
besserung der Wettbewerbsfähigkeit gesehen. Durch diese 
Massnahmen werden die Produzentenpreise voraussichtlich 
um weitere 17 Prozent sinken. Davon sollen auch die Konsu
menten und Konsumentinnen profitieren. 
In der Kommission wurde in der Eintretensdebatte gerade 
dieser Punkt, das heisst die Frage, inwieweit die Konsumen
tinnen und Konsumenten von weiteren Produzentenpreis
senkungen profitieren, intensiv diskutiert. Alle stören sich 
daran, dass in den vergangenen Jahren die Produzenten
preise massiv gesunken, die Konsumentenpreise aber 
gleichzeitig gestiegen sind. Auf welche Gründe diese gegen
läufige Tendenz zurückzuführen ist, kann niemand ab
schliessend beantworten. Bezüglich der Entwicklung der 
Preise wurde in der Kommission auch auf die hohen Preise 
für die landwirtschaftlichen Vorleistungen aufmerksam ge
macht. Traktoren, Pflanzenschutzmittel oder andere Vor
leistungen sind in der Schweiz wesentlich teurer als im um
liegenden Ausland. Die Landwirtschaft ist folglich mit einer 
doppelten Preisschere konfrontiert: einerseits mit der sich 
öffnenden Preisschere zwischen Produzenten- und Konsu
mentenpreisen, andererseits mit der Preisschere zwischen 
Produzentenpreisen und den Preisen für die Vorleistungen. 
Trotz dieser kritisierten Entwicklungen der vergangenen 
Jahre trägt die Kommissionsmehrheit die bundesrätliche 
«AP 2011 » mit und erachtet die vorgesehenen Massnah
men zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im Kern als 
richtig. So unterstützt die Kommissionsmehrheit grundsätz
lich die weitere Umlagerung der Mittel für Marktstützungs
massnahmen hin zu Direktzahlungen sowie die Aufhebung 
der Exportbeiträge. Bei der Marktstützung im Bereich des 
Pflanzenbaus ist die Kommission vollständig dem Bundesrat 
gefolgt. Ab dem Jahr 2009 soll der Pflanzenbau in der 
Schweiz nur noch über Direktzahlungen unterstützt werden. 
Die bisherigen Leistungs- und Verarbeitungsbeiträge fallen 
weg. In diesen Punkten haben wir dann über Minderheitsan
träge zu befinden, die jeweils auf eine Weiterführung der ge
setzlichen Grundlagen der Marktstützungsmassnahmen ab
zielen. Die Minderheit ist der Meinung, dass die Umlagerung 
zu Direktzahlungen die Produktion von Nahrungsmitteln 
schwäche, was vor dem Hintergrund des tiefen Selbstversor
gungsgrades und der Entwicklung auf den internationalen 
Märkten nicht zu verantworten sei. 
Bei der Milch ist die Kommissionsmehrheit jedoch der Mei
nung, dass das Tempo der Umlagerung der Mittel aus der 
Marktstützung in Direktzahlungen etwas gedrosselt werden 
sollte. Namentlich bei der Verkäsungszulage und der Silo
verzichtszulage ist die Kommission der Meinung, dass sie 
nicht derart stark reduziert werden dürfen, wie dies vom 
Bundesrat vorgesehen ist. Käse ist das wichtigste Produkt 
der Schweizer Landwirtschaft. Fast die Hälfte der produzier
ten Milch wird in der Schweiz zu Käse verarbeitet, und ein 
beachtlicher Teil des Käses wird exportiert. Es wäre falsch, 
die auch aus einer volkswirtschaftlichen Sicht wichtige Käse
wirtschaft durch eine zu starke Reduktion der Zulagen zu 
schwächen; dies auch vor dem Hintergrund, dass der 
Schweizer Käsemarkt gegenüber der EU ab Juni 2007 voll
ständig liberalisiert wird. 
Eine Mehrheit der Kommission ist jedoch mit dem Bundesrat 
einig, dass künftig die Zollkontingente für Kartoffeln und But
ter zu versteigern sind. Dadurch soll die Wettbewerbsfähig
keit der nachgelagerten Stufen weiter verbessert werden. 
Eine Minderheit der Kommission fordert jedoch eine Beibe
haltung der heutigen Modalitäten zur Zuteilung der Zollkon
tingente. 
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Im Bereich der Kostensenkungsmassnahmen hat sich die 
Kommissionsmehrheit weitgehend den Beschlüssen des 
Ständerates angeschlossen. Kernpunkt in diesem Bereich 
ist der Übergang zu der mit den WTO-Bestimmungen verein
barten internationalen Erschöpfung für patentgeschützte 
landwirtschaftliche Produktionsmittel und Investitionsgüter. 
Konkret heisst das, dass für die erwähnten Produktegruppen 
künftig Parallelimporte zugelassen sein sollen. Dadurch 
kann nach groben Schätzungen die Landwirtschaft kosten
seitig um jährlich rund 40 Millionen Franken entlastet wer
den. Die Kommission ist der Meinung, dass zeitgleich mit 
den Massnahmen, die eine Senkung der Produzentenpreise 
zur Folge haben, auch Kostensenkungsmassnahmen umzu
setzen sind und dass diese nicht auf später verschoben wer
den dürfen. Eine Minderheit lehnt eine Zulassung von Paral
lelimporten für die Landwirtschaft jedoch ab. 
In der Kommission wurde auch intensiv über die Leistungen 
im Bereich der Ökologie diskutiert. In der «AP 2007» waren 
im Ökobereich sieben konkrete Ziele definiert worden; fünf 
davon wurden mehr als erreicht. Bei zwei Zielen gibt es noch 
einen gewissen Handlungsbedarf. Vor diesem Hintergrund 
ist die Kommission in Übereinstimmung mit dem Bundesrat 
der Auffassung, dass im Rahmen der «AP 2011 » die beste
henden Defizite gezielt angegangen werden sollen, dass 
aber auf eine flächendeckende Verschärfung der Auflagen 
im Bereich der Ökologie zu verzichten ist. Konkret wird in der 
«AP 2011 » mit den neugeschaffenen Anreizprogrammen 
zur Verbesserung der Ressourceneffizienz ein Instrument 
geschaffen, mit dem sehr gezielt weitere Verbesserungen im 
Bereich der Ökologie erreicht werden können, ohne durch 
zusätzliche, flächendeckende Auflagen die Wettbewerbsfä
higkeit der Landwirtschaft zu tangieren. 
Eine Kommissionsminderheit ist jedoch der Meinung, dass 
die ökologischen Leistungen weiter ausgebaut werden sol
len, indem die Ausrichtung der Direktzahlungen an ver
schärfte ökologische Auflagen geknüpft wird. Im Weiteren 
will eine Minderheit, dass die Ausrichtung der Direktzahlun
gen an die Einhaltung eines nationalen Normalarbeitsvertra
ges geknüpft wird. Die Kommissionsmehrheit lehnt dies ab 
mit dem Argument, dass die Arbeitsverhältnisse in der Land
wirtschaft heute durch die von den Kantonen erlassenen 
Normalarbeitsverträge geregelt seien. Es seien auch keine 
grossen Probleme bei den Kontrollen festzustellen. Eine Ver
bindung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen mit den Di
rektzahlungen wäre hingegen sehr sachfremd. 
Nun komme ich zum Finanzierungsbeschluss: Der Bundes
rat schlägt für die «AP 2011 » einen Zahlungsrahmen in der 
Höhe von 13,49 Milliarden Franken vor. Der Ständerat hat 
beschlossen, diesen Betrag um 150 Millionen Franken zu er
höhen. Die Mehrheit der Kommission schliesst sich bei der 
Gesamtsumme des Zahlungsrahmens dem Ständerat an. 
Eine Differenz zum Ständerat gibt es jedoch bei der Vertei
lung der Mittel auf die Massnahmen. Die Kommission hat die 
Mittel für die Produktion und den Absatz etwas höher festge
legt als der Ständerat. Im Gegenzug wurden die Mittel für 
die Direktzahlungen um den gleichen Beitrag tiefer festge
legt. Dieser Mitteltransfer ist notwendig, damit die im Land
wirtschaftsgesetz materiell beschlossenen Massnahmen 
auch finanziert werden können. 
Es gibt bezüglich des Finanzierungsbeschlusses noch vier 
Minderheitsanträge, über die wir zu befinden haben. Ein An
trag zielt auf eine Kürzung des Zahlungsrahmens auf 
13,4 Milliarden Franken ab. Eine weitere Minderheit stellt 
sich hinter den Entwurf des Bundesrates; zwei Minderheiten 
fordern eine Erhöhung des Zahlungsrahmens. Einmal wer
den 13,95 Milliarden Franken gefordert, in einem anderen 
Minderheitsantrag werden 14,092 Milliarden Franken gefor
dert, also genauso viel, wie das Parlament bei der «AP 
2007» gesprochen hat. 
Ich freue mich auf eine angeregte Debatte und bitte Sie im 
Namen der Kommissionsmehrheit, auf die Vorlage einzutre
ten und die Rückweisungs- und Nichteintretensanträge ab
zulehnen. 
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Rime Jean-Frani;:ois (V, FR), pour la commission: Depuis le 
debut des annees 1990, la politique agricole suisse a ete 
constamment remaniee, et les familles paysannes ont su 
reagir de maniere flexible a la rapidite de l'evolution des con
ditions-cadres. Elles ont optimise leurs structures, oriente la 
production de fai;:on consequente en fonction des marches, 
desservi des marches de niche et eleve la valeur ajoutee de 
l'exploitation. Malgre tout, un tiers des exploitations ont dO 
fermer leurs portes. 
Avec la «PA 2011 », il s'agit de donner le signal de la conti
nuite de la reforme, mais a un rythme qui doit rester suppor
table pour les familles paysannes sur le plan economique et 
social. 
La «PA 2011 » comprend cinq programmes d'action. 
1. La competitivite de l'economie agricole et alimentaire doit 
etre amelioree en remplai;:ant les mesures de soutien au 
marche par des mesures d'abaissement des coOts. 
2. L'apport des prestations d'interet public et le developpe
ment ecologique doivent etre assures avec un systeme de 
paiements directs cible. 
3. La creation de valeur ajoutee et le developpement durable 
de l'espace rural doivent etre encourages. 
4. Le changement de structure doit etre favorise par l'assou
plissement du droit foncier rural et du droit sur le bail a ferme 
agricole et il doit etre amorti sur le plan social. 
5. L'administration et les contröles doivent etre simplifies. 
La majorite de la commission soutient la direction dans la
quelle le Conseil federal veut concentrer les efforts et donc 
les programmes d'action. La commission a toutefois effectue 
certaines corrections au moyen de mesures concretes. En 
commission, lors du debat d'entree en matiere, il y a eu des 
discussions intenses pour determiner a quel point les refor
mes agraires passees ont repondu aux attentes. 
Tout le monde s'accorde sur le fait que l'agriculture produit 
actuellement des aliments de qualite superieure. Les atouts 
de la production indigene resident dans la diversite regio
nale, les methodes de production favorables aux animaux et 
a l'environnement, ainsi qu'a la securite des aliments. A cöte 
de cela, l'agriculture fournit d'autres prestations indispensa
bles a la societe. Elle fai;:onne des paysages cultives varies, 
de meme que des espaces vitaux et de delassement attrac
tifs. Elle contribue de fai;:on essentielle a la vitalite economi
que et sociale des espaces ruraux. 
Ce qui derange, c'est que le prix moyen de consommation 
des denrees alimentaires et des boissons non alcoolisees a 
augmente de 15 pour cent depuis le debut des reformes, et 
ceci bien que le prix moyen a la production ait chute d'envi
ron 25 pour cent depuis 1990. Les consommateurs ne profi
tent donc pas de la baisse du prix des produits alimentaires 
et agricoles. Les raisons de ce developpement en sens con
traire des prix sont sOrement diverses. Le but de l'abaisse
ment des prix pour les consommateurs a ete clairement 
manque. 
L'augmentation des coOts de production dans l'agriculture 
est un autre probleme. Depuis le debut des reformes, les 
prix de prestations prealables de l'agriculture, c'est-a-dire 
des engrais et des produits phytosanitaires, ont augmente 
de pres de 1 O pour cent. Les paysans sont donc ecarteles 
entre les prix des produits agricoles qui baissent d'une part, 
et las coOts de production qui augmentent d'autre part. Par 
consequent, las revenus stagnent a un niveau tres bas et 
nettement inferieur a celui d'autres secteurs economiques 
comparables. 
On peut dire en resume qua les reformes agricoles ont rate 
leur objectif economique. Pour cette raison, la question sui
vante a ete posee au sein de la commission: la «PA 2011 », 
qui renoue avec las reformes passees en ce qui concerne 
las efforts a faire, permettra-t-elle vraiment d'atteindre le but 
de l'amelioration de la competitivite de la filiere agroalimen
taire? 
Le developpement insatisfaisant des annees passees dans 
le domaine economique a conduit la minorite Schibli a pro
poser le renvoi de la «PA 2011 » au Conseil federal. 
Las services du ministre de l'agriculture ont ete apprecies 
differemment au sein de la commission sur le plan de l'eco-

logie et du bien-etre des animaux. Le Conseil federal et la 
majorite de la commission sont d'avis que l'agriculture a fait 
des progres considerables et que les objectifs qui avaient 
ete fixes dans les etapes des reformes passees ont ete lar
gement atteints. Par consequent, il taut, dans le cadre de la 
«PA 2011 », tendre vers une optimisation plutöt que vers un 
durcissement des obligations dans le domaine de l'ecologie 
et de la garde des animaux. II taut intervenir de fai;:on ciblee, 
la Oll il y a des deficits. 
Passons aux projets concrets. Nous deliberons sur le pro
jet 1 - la loi federale sur l'agriculture - et sur le projet 7 - l'ar
rete federal sur les moyens financiers destines a l'agriculture 
pour les annees 2008-2011. Le Conseil des Etats traitera 
les autres projets durant cette session; nous en parlerons a 
la session d'ete. 
En ce qui concerne la loi federale sur l'agriculture, la majo
rite de la commission s'est ralliee a la decision du Conseil 
des Etats sur presque tous les points. Ce ne sont pas les 
programmes d'action de la «PA 2011 » du Conseil federal qui 
sont remis en question. Pour quelques produits, le temps de 
passage du systeme du soutien au marche a celui des paie
ments directs a ete amenage. Ces adaptations sont neces
saires afin que la production de denrees alimentaires ne 
continue plus a perdre trop en attractivite. C'est notamment 
le cas du marche laitier Oll nous avons maintenu les sou
tiens au marche du fromage pour le lait transforme et la 
prima de non-ensilage. Pour le soutien au marche dans le 
domaine de la production vegetale, la commission s'est ral
liee au projet du Conseil federal. Les productions vegetales 
en Suisse ne devront etre soutenues que par des paiements 
directs a partir de 2009. Par ailleurs, la commission a large
ment accepte les decisions du Conseil des Etats dans le do
maine de l'abaissement des coOts. La necessite de reduire 
les coOts est reconnue de fai;:on generale. 
Les raisons des prix eleves des moyens de production agri
cole - machines et bätiments - sont variees. Les prix eleves 
de ces produits resultent pour une part certainement du ni
veau general des salaires, pour une autre part de la peti
tesse du marche suisse et, enfin, pour une derniere part de 
la legislation. Nous avons une marge d'action en ce qui con
cerne le dernier point, que la majorite de la commission veut 
utiliser en plaidant, comme le Conseil des Etats, pour l'auto
risation des importations paralleles. Les economies sont di
versement evaluees. Le montant prevu va de 25 a 40 mil
lions de francs. 
J'en arrive a la decision sur le financement. Je crois que Ma
dame Elvira Bader en a tres largement parle; je peux donc 
resumer. Comme le Conseil des Etats, la majorite de la com
mission augmente le montant propose par le Conseil federal 
de 150 millions de francs. Nous reviendrons durant la dis
cussion par article sur les quelques modifications que nous 
avons apportees a la decision du Conseil des Etats. 
En conclusion, j'aimerais retenir ceci: les programmes d'ac
tion de la «PA 2011 » ou les täches multifonctionnelles de 
l'agriculture ne seront pas remises en cause. II est egale
ment clair qu'il faut des efforts a tous les niveaux pour que 
nous maintenions dans ce pays une agriculture profession
nelle, productive et competitive. Mais l'agriculture ne peut 
pas relever seule las defis actuels. Le secteur complet de 
l'alimentation doit devenir plus competitif. 
Enfin, afin de respecter l'article 127 de la loi sur !'Assemblee 
federale, je vous informe egalement qua nous avons pris 
acta de deux petitions, la petition 07.2002, «Nous voulons 
des legumes suisses», et la petition 07.2003, «Pour la survie 
economique de l'agriculture suisse». Nous avons tenu 
compte de ces petitions dans nos deliberations et on peut 
donc las considerer comme traitees. 
Au nom de la commission, je vous prie d'entrer en matiere 
et, au nom de la majorite, de rejeter la proposition de la mi
norite Schibli de renvoyer le projet au Conseil federal. 

Zisyadis Josef (-, VD): Le projet de reforme de la politi
que agricole «PA 2011 » est inacceptable. «A gauche 
toute!/Links!» vous demande son rejet pur et simple parce 
qu'a notre sens, il n'est pas conforme a la Constitution fede-
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rale et au mandat qu'elle assigne a l'agriculture suisse. Nous 
ne partageons pas le bilan qui est tire par le Conseil federal 
des trois reformes anterieures. 
Nous constatons avec inquietude un refus absolu du Conseil 
federal de reconna7tre les echecs et les erreurs de sa politi
que depuis plus de dix ans, notamment en matiere de reve
nus agricoles. Le Conseil federal a une vision rigide, dogma
tique de l'evolution future de l'agriculture; une vision qui 
semble le rendre incapable de remettre en cause un certain 
nombre de ses choix. En quinze ans de poursuite obses
sionnelle d'une amelioration de la competitivite de l'agricul
ture suisse par rapport a celle de l'Union europeenne, l'ecart 
des prix a la production entre la Suisse et l'Union euro
peenne s'est reduit en taut et pour taut de 3 pour cent, pas
sant de 49 a 46 pour cent. Pendant la meme periode, l'ecart 
des prix a la consommation s'est creuse de 31 a 38 pour 
cent en moyenne. 
C'est un echec retentissant qui devrait amener a lui seul la 
Confederation a reviser ses objectifs en matiere de politique 
agricole et d'alimentation de la population. Or le Conseil fe
deral ne veut rien en savoir. Avec la «PA 2011 », il propose 
de poursuivre la fuite en avant vers des prix a la production 
toujours plus bas. C'est une aberration d'autant plus incom
prehensible que la part des produits agricoles de base dans 
le coüt de l'alimentation est toujours plus faible, voire meme 
insignifiante dans bien des cas. Le coüt de l'alimentation en 
Suisse est deja le plus bas d'Europe, voire du monde, par 
rapport au budget moyen des menages - c'est moins de 
10 pour cent environ de leurs depenses. Les prix agricoles 
ont chute en moyenne de 25 pour cent durant les quinze 
dernieres annees, et les prix a la consommation ont au con
traire augmente de plus de 10 pour cent. Cela veut dire en 
fait que les partenaires de l'agriculture ont augmente de ma
niere considerable leurs marges, notamment en accaparant 
une part majeure des marges de l'agriculture. Or au lieu de 
tirer les consequences qui s'imposent et d'intervenir pour 
freiner les abus objectifs de position dominante sur les mar
ches, au lieu de reequilibrer les forces entre 65 000 paysans 
et une poignee de transformateurs-distributeurs - je veux 
parler du duopole Migros/Coop -, la Confederation veut en
core accentuer de maniere inadmissible la pression sur le 
monde paysan a l'avenir. 
Pour nous, l'agriculture ne doit pas servir de monnaie 
d'echange. Sur le plan de la politique commerciale inter
nationale, il est en outre deplorable de constater que l'agri
culture est devenue une monnaie d'echange au benefice 
d'autres secteurs de l'economie tournes vers les exporta
tions. Cette situation menace l'existence meme de l'agricul
ture familiale en Suisse alors que le taux d'autoapprovision
nement du pays est deja l'un des plus bas de la planete: aux 
alentours de 60 pour cent. 
«A gauche toute!/Links!», avec les organisations paysannes 
combattives, considere que l'assujettissement de l'ensemble 
de la politique agricole aux objectifs de liberalisation du com
merce international est contraire a la Constitution et surtout 
aux voeux d'une majorite de consommateurs et de la popu
lation qui sont en faveur d'une alimentation de qualite et de 
proximite. Envisager, comme le fait le projet «PA 2011 », une 
reduction allant jusqu'a 25 a 30 pour cent des recettes de 
l'agriculture, meme si eile ne cree pas de distorsion de con
currence sur les marches internationaux, est taut simple
ment inacceptable pour l'agriculture helvetique. 
II y a quelques jours, 37 500 signatures ont ete deposees 
contre la politique agricole. Cette petition, intitulee «Halte a 
l'exode rural», a ete lancee par le syndicat Uniterre et la coo
perative Longo Mai et a re9u de nombreux soutiens. Pour la 
premiere fois, une petition va dans le sens d'une augmenta
tion possible du nombre de paysans: c'est quelque chose 
d'essentiel. Ce qui campte pour nous en Suisse, c'est que 
les personnes qui travaillent - familles paysannes et em
ployes - puissent y vivre avec un revenu correct et que des 
filieres agroalimentaires locales soient maintenues. 
Les differentes mesures proposees dans la loi sur l'agricul
ture menacent la mise en place du concept de souverainete 
alimentaire - c'est pour cela que je suis intervenu par un 
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amendement a l'article 2, que vous decouvrirez plus tard -, 
cette souverainete alimentaire qui veut donner la priorite a la 
production locale. 
En definitive, «A gauche toute!/Links!» vous demande la 
mise en place d'une autre politique agricole que celle propo
see par le Conseil federal. II vous propose de ne pas entrer 
en matiere sur ce projet parce que nous avons besoin d'un 
projet qui soit novateur en la matiere, qui ait des objectifs 
clairs, et que ne soit pas base sur une vision de rentabilite a 
court terme. 

Schibli Ernst (V, ZH): Obwohl der schweizerischen Land
wirtschaft ein gutes Zeugnis für ihre Leistungen ausgestellt 
wird, bietet diese «Agrarpolitik 2011 » für die Bauernfamilien 
keine Perspektiven. Die Agrarpolitik will, ganz kurz zusam
mengefasst, weniger Produktion und mehr Ökologie, und 
dies in einer Zeit, in der die Schweizer Bauern vom Einkom
men her nicht mehr mit anderen Berufsgattungen verglichen 
werden können. Trotzdem nimmt der Bundesrat mit der 
«Agrarpolitik 2011 » in Kauf, dass eine weitere Reduktion 
des Einkommens um 20 Prozent die Bauernfamilien noch 
weiter in finanzielle Existenznöte bringt. Der volkswirtschaft
liche Nutzen für unser Land und unsere Gesellschaft, den 
die Bauernfamilien leisten, sollte sich in einer massiven Ver
besserung des Einkommens auszahlen. Obwohl die Ein
kommensentwicklung selbst in der Botschaft negativ kom
mentiert wird, wird in der Bilanz festgehalten, dass die 
Zufriedenheit mit den Lebensumständen in Zukunft hinge
gen trotzdem gleich bleiben werde, auch wenn eine tenden
ziell zunehmende Einkommensdisparität festgestellt werde. 
Solche Äusserungen sind einer objektiven Beurteilung der 
Situation nicht würdig, und darum muss die «AP 2011 » zur 
Verbesserung, zur Überarbeitung zurückgewiesen werden. 
Gleich verhält es sich beim Nettoselbstversorgungsgrad. Der 
Nettoselbstversorgungsgrad beträgt jetzt gerade noch 53 
Prozent. Kein EU-Land hat einen derart tiefen Selbstversor
gungsgrad. Die Schweiz ist zudem noch ein Land ohne 
Meeranschluss, ohne Bodenschätze und darum speziell ab
hängig. Die Nahrungsmittelversorgung ist in dieser Situa
tion, bei einem solchen Selbstversorgungsgrad, in Zeiten ge
störter Zufuhr nicht mehr gewährleistet. Die Ernährungs
wirtschaft kann nicht allein über die Finanzen abgewickelt 
werden. Eine sichere Nahrungsmittelversorgung bedeutet 
auch Unabhängigkeit, Souveränität, Selbstständigkeit und 
Freiheit. 
Wie bereits angetönt, ist die Einkommenssituation in der 
Landwirtschaft dramatisch. Der Zahlungsrahmen von 
14,09 Milliarden Franken sollte deshalb beibehalten werden. 
Denn obwohl die Landwirtschaft zum Sanierungsprogramm 
des Bundes neben der Armee am meisten beigetragen hat, 
will der Bundesrat jetzt den Betrag des Zahlungsrahmens 
auf die Periode 2008-2011 um 600 Millionen Franken kür
zen. Der Zahlungsrahmen kompensiert die Produzenten
preise in der Landwirtschaft nur teilweise. Ich erinnere da
ran, dass der öffentliche Verkehr pro Jahr doppelt so viel 
kostet wie die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft pflegt aber 
riesige Flächen und erbringt gesamtwirtschaftlich eine sehr 
grosse Leistung. 
Seit Jahren ist der Bundesrat beauftragt, ein Kostensen
kungsprogramm für die Landwirtschaft zu erstellen, aber lei
der drückt er sich um diese Aufgabe. Demgegenüber erhal
ten die Bauern jedes Jahr neue Vorschriften und Auflagen, 
die die Arbeit verteuern. Der Bundesrat soll nun endlich kon
kret aufzeigen, wie er den Einkommenszerfall in der Land
wirtschaft durch Kostensenkungsmassnahmen auffangen 
will. Vorschriften müssen sich auf die Kernaufgaben be
schränken und dürfen nicht kostentreibend sein. Einfache, 
transparente Strukturen fördern die Produktivität, senken 
den Aufwand und erhöhen den Verdienst. 
Die heutige Agrarpolitik, wie sie vom Bundesrat aufgefasst 
wird, desavouiert auch den Verfassungsauftrag, der vom 
Schweizervolk mit grossem Mehr angenommen wurde. Die 
Versorgungssicherheit ist durch die heutige Entwicklung 
nicht mehr gewährleistet. Die Wettbewerbs- und Konkur
renzfähigkeit für die Produktion von hochwertigen Nah-
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rungsmitteln ist in Zukunft wieder stärker zu fördern. Der 
volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Nutzen der Land
wirtschaft gemäss Verfassungsauftrag ist auch wertmässig 
wieder richtig einzustufen. 
Heute wird die Bedeutung der Landwirtschaft herunterge
spielt. Die «AP 2011 » muss aber so ausgestaltet werden, 
dass auch in Zukunft die Produktion von hochwertigen ein
heimischen Nahrungsmitteln gewährleistet ist und die Ein
kommen der Bauernfamilien verbessert werden. Die Wettbe
werbsfähigkeit der Land- und Ernährungswirtschaft muss in 
Zukunft wieder gestärkt werden, und die Bauernfamilien dür
fen nicht weiter vom materiellen Wohlstand in der Schweiz 
abgekoppelt werden. Es braucht darum den bisherigen Zah
lungsrahmen von 14,092 Milliarden Franken, um die wirt
schaftlich und sozial sehr angespannte Situation nicht noch 
weiter zu verschlimmern. Die Marktstützungsmassnahmen, 
ein ganz wichtiger Bestandteil für die Produktion, müssen 
weitergeführt werden. 
Ich bitte Sie deshalb, die «AP 2011 » an den Bundesrat 
zurückzuweisen. Bundesrat, Verwaltung und Parlament ha
ben bei der Behandlung der Personenfreizügigkeit und bei 
Sehengen/Dublin bewiesen, dass sie sehr effizient arbeiten 
können, wenn sie wollen; das ist bei der Agrarpolitik nun 
ebenfalls angesagt. 
Ich danke Ihnen für die Unterstützung. 

Föhn Peter (V, SZ): Grundsätzlich könnte ich mit dem Rück
weisungsantrag Schibli leben. Aber ein wichtiger Punkt, eine 
Kritik, die in aller Munde war, wurde im ganzen Gesetz nicht 
aufgenommen; das kann doch nicht sein. Von niemandem 
wird ernsthaft bestritten, dass die Landwirtschaft staatliche 
Unterstützung braucht. Die Frage ist einzig, wie weit diese 
Unterstützung in den einzelnen Punkten gehen soll. In den 
vielen während der letzten Tage geführten Gesprächen be
treffend die «AP 2011 » stiess ich stets wieder auf einen Kri
tikpunkt, und ich bin enttäuscht, dass man in der Kommis
sion den Mut nicht aufbrachte, diese meistgenannte Kritik im 
Landwirtschaftsgesetz aufzunehmen. 
Es geht einzig und allein um Höchstbeträge von Direkt
zahlungen, für die viele Bauern nichts oder zu wenig leisten. 
Stellen Sie sich vor: Da kommt ein Muotathaler Bergbauer, 
welcher ein «strengwerchiges Heimet» mühsam bewirt
schaftet, nach Schwyz oder sonst irgendwohin ins Unterland 
und sieht da die schönsten ebenen Heimwesen dahinvege
tieren; das heisst, schönste Flächen sind kaum bewirtschaf
tet und vergammeln. Was muss sich da ein fleissiger Berg
bauer oder eventuell auch ein Nachbar denken, wenn er 
genau weiss, dass gerade dieser Bauer mindestens so viel 
oder noch mehr Direktzahlungen bezieht - für nichts und 
wieder nichts? Da steigt im Berufskollegen wie auch in mir 
Wut auf; das darf so nicht weitergehen. Auf diesen wunden 
Punkt ist der Finger sofort zu legen. Deshalb verlange ich, 
dass die Direktzahlungen zusätzlich an die Standardarbeits
kraft geknüpft werden. Einerseits muss in der Landwirtschaft 
nebst einer vernünftigen Ökologie besonders die produzie
rende Landwirtschaft gestärkt und somit unterstützt werden. 
Anderseits darf nicht jener belohnt werden, der eine grosse, 
schön zu bewirtschaftende Fläche vergammeln lässt, und je
ner bestraft werden, der mit viel Engagement ein «streng
werchiges Heimet» wunderschön pflegt. 
Diesen Kritikpunkt bezüglich der zum Teil unvernünftigen Di
rektzahlungen höre ich von links bis rechts, von aller Gat
tung Wirtschaftsleuten, aber auch von den Landwirten sel
ber. Deshalb verstehen Sie meine Enttäuschung, dass 
dieser Punkt in der nun vorliegenden Fassung der «AP 
2011 » nicht Aufnahme gefunden hat. In der heutigen Situa
tion verstehe ich dagegen auch, wenn der Rückweisungsan
trag nicht durchkommen sollte. Deshalb habe ich bei Artikel 
70 einen Antrag eingereicht, welcher diesem Problemfeld 
vollumfänglich Rechnung trägt, indem der Bundesrat dieses 
Anliegen aufnehmen kann - Sie hören richtig, ich habe es in 
eine Kann-Formulierung gefasst. Ich bitte Sie dann, zumin
dest Artikel 70 Absatz Sbis zuzustimmen, sodass der Bun
desrat Grenzwerte pro Betrieb und Betriebsleiter oder eben 
pro Standardarbeitskraft festlegen kann. Es kann doch nicht 

angehen, dass kaum oder schlecht bewirtschaftete Gross
flächen überproportional abgegolten werden. Mit anderen 
Worten gesagt: Wir dürfen nicht die grössten Traktoren und 
Maschinen sowie Wintergärten subventionieren. Nein, die 
produzierende Landwirtschaft sowie die guten Landschafts
gärtner sind zu unterstützen. 

Genner Ruth (G, ZH): Die Landwirtschaft ist uns Grünen lieb 
und teuer. Wir setzen uns für gute Arbeitsbedingungen der 
Bauern ein. Deshalb ist unser Engagement für Direktzahlun
gen eben auch ganz klar sichtbar, denn diese Direktzahlun
gen kommen auf dem Bauernhof an und sind für ökologi
sches Bauern und den Aufwand der multifunktionalen Land
wirtschaft richtig und sinnvoll. 
Ja, die Landwirtschaft kostet uns viel. Das viele Geld der 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ist es aber nur wert, 
wenn die Landwirtschaft im Interesse aller handelt. Es darf 
also nicht sein, dass das Landwirtschaften in unserem Land 
Umweltschäden hinterlässt, die nachher wieder von der öf
fentlichen Hand zu bezahlen sind. Wir Grünen setzen uns für 
eine Raumplanung ein, die Fruchtfolgeflächen schützt. Noch 
immer - ich möchte Sie daran erinnern - verschwinden pro 
Sekunde ungefähr 1,2 Quadratmeter wichtiges Bauernland. 
Die Lockerung der Landwirtschaftszonen richtet sich letztlich 
gegen die Bauern, und ich möchte diese daran erinnern, 
dass sie für ihren eigenen Schutz und ihre eigene Zukunft 
hier einstehen müssen. Der Strukturwandel läuft. Vorwie
gend beim Generationenwechsel werden Höfe aufgegeben, 
und wir müssen feststellen, dass das doch in einem recht 
schnellen Tempo geht: Heute gibt es noch etwa 64 000 
Höfe, das bedeutet seit 1990 einen Rückgang um etwa 
30 000 Höfe. Gerade die Bauern selber müssten einsehen, 
dass es nicht möglich ist, allein mit Produzieren ihre Exi
stenz zu sichern. Es braucht vielmehr das regionale Zusam
mengehen von landwirtschaftlicher Produktion, von Land
schaftspflege für wichtige Erholungsräume und Tourismus, 
von regionalem Spezialitätenvertrieb, von Energieproduk
tion. Es gibt Chancen, aber die sind neu zu entwickeln. 
Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Druck der Agrarin
dustrie immer vorwiegend der Industrie selber dient. Es ist 
uns deshalb unverständlich, warum die Bauern nicht ihren 
eigenen Weg gehen und ihre eigene Zukunft in die Hand 
nehmen. Warum lassen sie sich von der Industrie so stark 
vor den Karren spannen? Unsere schweizerische Landwirt
schaft hat ihre eigenen Stärken. Besinnen Sie als Landwirte 
sich darauf! Wir haben eine Vielfalt von Landschaften, die 
wertvoll sind und es wert sind, intakt zu bleiben. Das ist für 
unsere Lebensqualität von grosser Bedeutung. Das verlangt 
Ökologie und Raumplanung, bis hin zur Pflege der Hoch
stammbäume. Unsere Landwirtschaft produziert gute Pro
dukte; und wir haben einen Markt mit Konsumentinnen und 
Konsumenten, die bereit sind, die qualitativ hochstehenden 
Produkte auch gut zu bezahlen. 
Wir Grünen wollen deshalb mit den Reformen vorwärtsma
chen; wir wollen die Umlagerung der Marktstützungsmittel in 
Direktzahlungen, die aber an ökologische Leistungsnach
weise gebunden sind. Grundsätzlich verlangen wir mehr 
Ökologie, Sie sehen das auch aus den Anträgen auf der 
Fahne. Diese Massnahmen sind selbstverständlich abzugel
ten. Es ist gerade auch die Ökologie, die sich auch auf die 
Qualität der Produkte auswirkt. Das ist eine Stärke unserer 
schweizerischen Landwirtschaft, genauso, wie die gentech
freie Produktion innerhalb von Europa, aber auch der Bio
landbau wertvolle Nischen darstellen, die von den Konsu
mentinnen und Konsumenten spezifisch auch nachgefragt 
werden. Diese Nachfrage gilt es zu pflegen, das ist eine un
serer Stärken. Die Nähe zu den Kunden, die regionalen Pro
dukte und die hohe Qualität gehören zu unseren Stärken -
aber sicher nicht die Tierfabriken, die mit der Aufhebung von 
Höchsttierbeständen errichtet würden. 
Wir von der grünen Fraktion wehren uns gegen die Strei
chung der entsprechenden Artikel, die hier bei dieser Re
form unüberlegt und kurzsichtig eingebracht worden sind. 
Wir Grünen wollen Parallelimporte für die Landwirtschaft er
möglichen. Gerade das verbilligt die Produktion, so, wie das 
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Herr Schibli hier gefordert hat. Aber es ist ausgerechnet Herr 
Schibli, der hier den Minderheitsantrag stellt und diese Par
allelimporte nicht zulassen will. Ich frage mich, was das für 
eine Logik ist. 
Bei der Milch geht der Bundesrat den richtigen Weg. Die 
Raufutterzulage pro Grossvieheinheit nimmt Rücksicht auf 
die Grösse der Höfe und gibt auch den Bergregionen eine 
grosse Chance; ausserdem ist das eine sinnvolle ökologi
sche Ausrichtung. Unsere Verfassung schreibt ökologisches, 
nachhaltiges Handeln vor. Gerade die Bauern wären die be
sten Träger und Umsetzer dieser Botschaft, und im Alltag 
sind es auch viele von ihnen. Aber die Vertreterinnen und 
Vertreter der Bauern hier im Rat haben oft andere und auch 
zusätzliche Interessen: Es sind nämlich die Verbandsvertre
ter, die sich viel mehr für die Industrieinteressen einsetzen. 
Ich frage Sie: Warum sollen wir mit den Landwirtschaftsgel
dern Zuckerfabriken, Fleischverarbeiter, Grosskäsereien un
terstützen? Wir stehen für einen freien Markt von Produkten 
ein und finden es unterstützungswürdig, wenn ökologisches 
Bauern, wenn die Landschafts- und Baumpflege abgegolten 
wird. 
Ich möchte Sie bitten, auf die Vorlage einzutreten. Wir Grü
nen unterstützen auch den Kostenrahmen, so, wie das der 
Bundesrat vorgegeben hat. Innerhalb dieses Kostenrah
mens ist es für uns klar, dass es eine Verschiebung der Di
rektzahlungen direkt zu den Bauern und nicht mehr diese 
hohe Zahl von Produktestützungen geben soll. 

Recordon Luc (G, VD): A la suite de ma collegue Genner, je 
voudrais tenter de vous expliquer pourquoi les Verts consi
derent le programme «PA 2011 » et, de maniere generale, 
notre politique agricole comme un systeme extremement 
complexe, mal domine, nous semble-t-il, a ce stade-la, par le 
monde politique suisse. En effet, l'agriculture suisse, ce n'est 
pas une nouveaute, se debat entre des imperatifs forts et 
contradictoires. II y a d'abord la contrainte inevitable de l'ar
gent, il y a ensuite les objectifs proprement politiques de la 
souverainete alimentaire et d'une agriculture qui, conforme
ment a l'article constitutionnel vote par le peuple le 9 juin 
1996, a un veritable caractere ecologique au plein sens du 
terme. 
La contrainte economique, d'abord, ne saurait etre mesesti
mee. En effet, depuis la guerre, depuis la sainte alliance qui 
en est resultee, l'agriculture suisse n'a que trop ete le chou
chou de ce Parlement, et eile a dü redescendre progressive
ment sur terre et se contenter de moyens comptes un peu 
plus juste. On ne peut pas depenser l'argent public n'importe 
comment dans ce domaine. 
Mais, pourtant, il taut des sommes importantes. On ne peut 
pas se contenter de livrer l'agriculture, comme n'importe 
quel secteur economique, au jeu des forces du marche. En 
effet, les deux autres imperatifs que nous avons a sauvegar
der, celui de la souverainete alimentaire et celui d'une ecolo
gie tres marquee et tres complete dans le domaine agricole, 
impliquent passablement d'efforts. Et cela coüte de l'argent, 
une somme que nous ne pouvons pas faire descendre en 
dessous de n'importe quel plancher. En matiere de souverai
nete alimentaire, il est important non seulement que nous 
soyons capables de continuer a produire des produits dans 
la duree, mais aussi que nous ne nous mettions pas a im
porter n'importe quoi, n'importe comment, de n'importe ou. II 
y a trop, sur nos etals de marches alimentaires, de produits 
qui sentent le kerosene. Sur le plan de l'ecologie dans sa 
plus profonde acception, bien entendu, l'agriculture doit sau
vegarder non seulement des produits de qualite, non seule
ment des produits qui viennent du terroir et qui soient pro
ches, mais egalement des produits qui refletent notre capa
cite - j'aurais presque tendance a dire notre genie propre -, 
et cela aussi a un coüt. lls doivent egalement etre obtenus 
dans des conditions acceptables, car il ne s'agit pas seule
ment de sauvegarder la qualite du produit, mais aussi la 
qualite de l'instrument de travail qui n'est autre en definitive 
que l'essentiel de notre paysage, l'essentiel de notre milieu 
environnemental. 
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Enfin, on l'oublie trop souvent, l'agriculture est faite par des 
hommes et des femmes; ces personnes doivent etre respec
tees. Or, les conditions de travail, dans l'agriculture egale
ment, sont par trop insuffisantes a bien des egards et doi
vent etre garanties, en realite, idealement par une conven
tion collective de travail, au stade ou nous en sommes -
mais probablement devrons-nous nous contenter de vous 
proposer ici un contrat-type. Au fil des dispositions que nous 
aurons a examiner, il y aura donc nombre de possibilites de 
reparer les innombrables sottises de la commission. 
C'est a l'aune de cet examen que nous pourrons decider si 
nous acceptons ou si nous refusons ce projet sur lequel, en 
tout, pour l'instant, nous entrons en matiere. 

Hämmerle Andrea (S, GR): Ich möchte zuerst meine Inter
essen offenlegen, wie das Artikel 11 des Parlamentsgeset
zes vorschreibt. Ich bitte alle Rednerinnen und Redner, das 
ebenfalls zu tun, und zwar vollständig. Ich habe meinen Bau
ernbetrieb vor vier Jahren unserem Jungen übergeben, ar
beite gratis auf dem Betrieb mit und bekleide keine Funktion 
in irgendeiner landwirtschaftlichen Organisation. 
Es ist ein Irrtum zu glauben, die «AP 2011 » sei Bauernsa
che, auch wenn hier vorwiegend Bauern und Bäuerinnen re
den werden; Konsumentinnen und Steuerzahlende sind ge
nauso betroffen. Es gilt also, das Gesamtinteresse im Auge 
zu behalten. Partikularinteressen sind zurückzustellen, und 
dies nicht zuletzt im Interesse der Bauern, die mit einem 
Konsens leben müssen und sollen. 
Die in den Neunzigerjahren entwickelte Agrarpolitik ist, ob
wohl man sie manchmal schlechtredet, letztlich halt doch 
eine Erfolgsgeschichte, entstanden aus einem Scherben
haufen, aus einer von den Bauernorganisationen verlorenen 
Volksabstimmung. Diese neue Agrarpolitik heisst «Mehr 
Markt und mehr Ökologie». Die Produkte sollen am Markt 
abgesetzt werden, gemeinwirtschaftliche Leistungen sollen 
vom Staat abgegolten werden, und zwar in Form von Direkt
zahlungen. Dieses Konzept ist richtig, da der Markt in ökolo
gischer Hinsicht blind ist, genauso, wie er auch in sozialer 
Hinsicht blind ist. 
Es stellt sich nun die Frage: Sollen wir diese Reform rück
gängig machen, wie das die SVP-Fraktion mit ihrem Rück
weisungsantrag und Herr Zisyadis mit seinem Nichteintre
tensantrag in seltener Einmütigkeit wollen; oder sollen wir 
die Reform bremsen, sollen wir zögern, abwarten, so, wie 
das die Kommissionsmehrheit will; oder sollen wir die Re
form in die richtige Richtung weiterführen? Wir sind für diese 
dritte Option, weil alles andere in eine Sackgasse führt. Die 
Reform, die der Bundesrat vorschlägt, ist im Prinzip richtig. 
Der Vorschlag ist allerdings nicht wirklich vollständig, weil er 
zwei Aspekten der Nachhaltigkeit zu wenig Aufmerksamkeit 
widmet. Die soziale Dimension - vor allem für die Landarbei
terinnen und -arbeiter - wird ausgeblendet, und bei der Öko
logie ist Stillstand angesagt. Das lehnen wir ab. 
Und nun zur Ökologie: Manche Bauern, aber bei Weitem 
nicht alle, fürchten die Ökologie wie der Teufel das Weih
wasser. Zu Unrecht! Die Ökologie ist die Legitimation für Di
rektzahlungen; dies ist die gemeinwirtschaftliche Leistung 
der Bauern. Bauer sein allein ist keine abgeltungswürdige 
Leistung, genauso wenig wie die Arbeit einer Verkäuferin 
oder eines Bauarbeiters, die auch nicht auf Rosen gebettet 
sind. 
Ein weiterer Punkt: Direktzahlungen gegen Marktstützun
gen. Auch die Direktzahlungen werden von manchen Bau
ern schlechtgeredet. Das ist falsch! Ihnen gehört die 
Zukunft, und je strenger die Voraussetzungen formuliert 
sind, desto grösser ist die Akzeptanz, einerseits in der 
schweizerischen Bevölkerung und andererseits internatio
nal - Stichwort WTO. Und noch etwas: Ein Franken Direkt
zahlungen entspricht einem Franken Einkommen in einem 
Bauernhaushalt, und die Bäuerin oder der Bauer kann ent
scheiden, was mit diesem Franken zu tun ist. Ein Franken 
Marktstützung hingegen, der unter Umständen in Verarbei
tungsbetriebe bis hin zu Emmi und Nestle geht, scheint mir 
doch etwas schräg zu liegen. Marktstützung - das wissen 
die freisinnigen wohl am besten - heisst letztlich Marktver-
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zerrung, und das kann ja wohl nicht das Ziel sein. Es gibt 
auch Linke, für die der Markt nicht besonders attraktiv ist. 
Aber was wir hier wollen, ist nicht eine blinde Liberalisierung. 
Der Staat interveniert vielmehr stark, indem er gemeinwirt
schaftliche Leistungen - sozusagen den Service public - mit 
grossen Zahlungen unterstützt. 
Die Beschlüsse des Ständerates sind inkohärent. Warum? 
Er verspricht vorne im Gesetz etwas, was er hinten beim 
Zahlungsrahmen nicht leisten kann. Diese Politik funktioniert 
nicht. Wir werden im Bereich des Marktes den Bundesrat 
unterstützen und bei der Ökologie mehr fordern. Mehr dar
über in der Detailberatung und sogleich von meiner Kollegin 
Hildegard Fässler. 

Schibli Ernst (V, ZH): Herr Hämmerle, wie können Sie sagen, 
dass die Bauernfamilien die Direktzahlungen eins zu eins 
einsetzen können, wenn die Direktzahlungen den Abbau der 
Produzentenpreise nicht decken? 

Hämmerle Andrea (S, GR): Es ist so: Die Direktzahlungen, 
die aufgestockt werden, werden durch einen Abbau bei der 
Marktstützung kompensiert. Meine Behauptung ist - und es 
ist nicht nur eine Behauptung, sondern das ist Fakt-, dass 
ein Franken Direktzahlung ein Franken Einkommen beim 
Bauern oder bei der Bäuerin ist, sonst machen die etwas 
falsch, oder deren Bank macht etwas falsch. Wenn die einen 
Franken Direktzahlung bekommen, dann geht das direkt an 
die Bauernfamilie. Bei den Marktstützungen ist es tatsäch
lich nicht so. Die Marktstützungen gehen z. B. in Verarbei
tungsbetriebe, sie gehen in die Absatzförderung usw. usf. 
Zudem wissen Sie nicht, ob etwas bzw. wie viel von diesem 
einen Franken Marktstützung am Schluss bei der Bauernfa
milie landet. Das sind die Fakten. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Schade, Herr Schi
bli, dass Sie vorhin nicht auch die Gelegenheit genutzt ha
ben, Ihre Interessenbindung offenzulegen - ich warte immer 
noch darauf. Ich kann Sie beruhigen, habe ich doch weder 
einen Landwirtschaftsbetrieb, noch bin ich in irgendeiner sol
chen Organisation. Aber ich wohne auf dem Land, also habe 
ich in nächster Nähe jede Menge Bauernbetriebe. 
Die Landwirtschaftspolitik hat ganz verschiedene Anliegen 
unter einen Hut zu bringen und eine optimale Lösung für 
diese Anliegen zu finden. Es geht um folgende vier Grup
pen: die Bäuerinnen und Bauern, die Konsumentinnen und 
Konsumenten, die Umwelt und den Staat. Wenn man ge
wisse Voten hört, könnte man denken, dass diese Gruppen 
in je gegenseitiger Opposition zueinander stünden; dem ist 
nicht so. Es geht hier vielmehr darum, zu erkennen, dass es 
sich um eine eigentliche Symbiose handeln sollte. Zudem 
sind diese Gruppen auch personell schlecht trennbar: Jede 
Bäuerin ist Produzentin, aber auch Konsumentin und Steu
erzahlerin; jeder Konsument nutzt die Umwelt und zahlt 
Steuern; und der Staat hat sowohl Produzentinnen als auch 
Konsumentinnen zu dienen. 
Weiter gilt es auch festzustellen, dass es nicht einfach «die 
Bauern» gibt. Deren Wünsche und Forderungen sind sehr 
unterschiedlich: Milchbauern erwarten eine andere Unter
stützung durch den Bund als Gemüsepflanzer, Fleischpro
duzenten oder Weinbauern. Zudem gibt es in der Landwirt
schaft nicht nur Betriebsleiter, es gibt auch die Angestellten; 
auch ihnen muss die Landwirtschaftspolitik gerecht werden. 
Die SP will eine produzierende Landwirtschaft, aber eine, 
die der Umwelt und den Angestellten Sorge trägt. Die SP will 
eine Landwirtschaftspolitik, bei der jeder Bundesfranken 
zielgerichtet - und zwar verfassungskonform - eingesetzt 
wird. Das heisst gemäss Verfassung: möglichst wenig Markt
stützung. Denn Marktstützungen bedeuten eben das Ge
genteil von Markt. Die Verfassung umzusetzen bedeutet, ge
zielte Direktzahlungen auszurichten. Denn da geht, wie Herr 
Hämmerle ausgeführt hat, jeder Franken an die Bauernfami
lie. Die Landwirtschaft soll gemäss Verfassung nachhaltig 
produzieren. Daher verlangen wir neben den Einkommens
'!lassnahmen für die Bauern weitere Schritte in Richtung 
Okologie; die fehlen uns in grossem Masse in dieser Vorla-

ge. Wir verlangen aber auch Schritte zugunsten der in der 
Landwirtschaft angestellten Personen und auch Massnah
men im Bereich der Energieeffizienz. Wer etwas gegen hohe 
Preise tun will - was Produzentinnen und Konsumentinnen 
hilft-, sollte die Mehrheit Ihrer WAK in der Frage der Paralle
limporte unterstützen. 
Die SP-Fraktion steht hinter dem Rahmenkredit von 
13,5 Milliarden Franken. Wer Massnahmen beschliesst, die 
teurer werden, muss genau sagen, wie kompensiert werden 
soll. Wer nicht genügend aufstockt, muss sagen, welcher 
Landwirtschaftsbereich beschnitten werden soll. Umgekehrt 
soll derjenige, der aufstocken will, sagen, wo im Budget und 
im Finanzplan reduziert werden soll. Kompensationen zum 
Beispiel innerhalb des EVD würden weniger Geld für die Be
rufsbildung bedeuten, liebe Bildungspolitikerinnen und Bil
dungspolitiker. Bei den Anträgen der SVP-Fraktion bzw. der 
CVP-Fraktion geht es um mehrere Hundert Millionen Fran
ken, die anderweitig einzusparen sein werden. Überlegen 
Sie sich deshalb gut, ob Sie diesen Umverteilungsanträgen 
zugunsten der Milchbauern zustimmen wollen. Die SP-Frak
tion unterstützt den bundesrätlichen Rahmenkredit gross
mehrheitlich, denn 13,5 Milliarden Franken sind genug. Es 
ist das Verdienst von Frau Bundesrätin Leuthard und vom 
BLW, den Bauern mit dieser Vorlage keinen Sand in die Au
gen zu streuen. Sie sagen ihnen, wie die Zukunft aussehen 
wird und wie man hier Massnahmen für eine gute Begleitung 
treffen soll. Es ist auch ihr Verdienst, dass sie hier drin für ei
nen grossen Betrag kämpfen - einen sehr grossen Betrag. 
Die SP-Fraktion wird deshalb auf die Vorlage eintreten und 
die Nichteintretens- und Rückweisungsanträge ablehnen. 
Insbesondere werden wir den Nichteintretensantrag Zisyadis 
ablehnen, denn wir wollen keine Landwirtschaftspolitik des 
19. Jahrhunderts. 

Schibli Ernst (V, ZH): Frau Fässler, ich bin von Beruf Land
wirt mit eigenem Landwirtschaftsbetrieb. Ich produziere we
der Milch noch Fleisch, sondern bin im Gemüsesektor tätig, 
mit wenig Ackerbau, also in einem Bereich - wenn man das 
Gemüse betrachtet-, der schon weit länger liberalisiert ist 
als die herkömmliche Landwirtschaft. Aber ich setze mich 
dafür ein, dass wir weiterhin eine leistungsfähige produzie
rende Landwirtschaft haben, die auch in Zukunft ihre Verant
wortung für die Bevölkerung wahrnehmen kann. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS): La « PA 2011 » va dans le 
sens de la ligne politique du groupe radical-liberal, qui salue 
les reformes necessaires apportees par ce projet de loi sur 
l'agriculture. II s'agit de transferer progressivement les 
moyens utilises pour le soutien au marche vers un renforce
ment des paiements directs, et surtout d'offrir des perspecti
ves a ce secteur important de notre economie. A propos de 
soutien au marche, vous verrez dans Je projet que le groupe 
radical-liberal fait une exception pour soutenir la production 
de fromage, qui presente des perspectives, justement. 
Ces reformes sont la suite des programmes precedents qui 
ont ete adoptes, a savoir la «PA 2003» et la «PA 2007», qui 
ont deja permis de lancer les changements qui ont pu etre 
realises gräce a de gros efforts consentis par le monde agri
cole durant ces dix dernieres annees. Le contexte politico
economique international, l'ilot de cherte suisse, l'ouverture 
vers les marches, la competitivite de notre agriculture, la 
baisse des coüts de production, mais surtout la recherche 
de perspectives a long terme pour nos paysans, sont les ele
ments importants qui ont forge nos convictions sur ce dos
sier. Notre vision politique concernant l'agriculture s'inscrit a 
lang terme, au-dela de ces quatre prochaines annees, dans 
une participation a part entiere au grand marche europeen 
de 2015. 
Les agriculteurs, et je pense specialement a nos jeunes qui 
se lancent dans ce metier, ont besoin de veritables perspec
tives, comme je l'ai dit, pour construire leur futur. lls doivent 
savoir ou investir. lls ont droit a un discours clair qui leur per
mette de choisir leurs options a moyen et a lang terme pour 
leur avenir. Et la population suisse a aussi le droit d'avoir une 
vision claire sur ce qu'on attend de l'agriculture, dans le ca-
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dre du mandat constitutionnel, que ce soit au niveau de l'en
tretien du territoire, ou de Ja souverainete alimentaire, ou en
core de la proportion d'autoapprovisionnement du pays. 
Je veux denoncer les dangers de la mouvance conserva
trice, heureusement minoritaire dans ce conseil, qui voudrait 
empecher toute reforme et qui, par un discours populiste ir
responsable, fait croire a nos agriculteurs que tout peut con
tinuer sans changement. La panne des negociations du cy
cle OMC de Doha en 2006 - ceci dit, les discussions sur 
l'agriculture ont repris le 9 fevrier 2007 - aurait pu servir les 
partisans de ce blocage. Ce sont d'ailleurs les memes qui 
ont annonce a cette occasion un rejet de la «Politique agri
cole 2011». 
II serait faux d'aborder la «PA 2011 » sans se preoccuper des 
interets de l'ensemble de l'economie suisse qui gagne, je 
vous Je rappelle, un franc sur deux dans Je secteur de l'ex
portation. A l'evidence, notre economie ne peut se passer 
d'un acces a des marches plus ouverts. Ainsi, l'aboutisse
ment des negociations a l'OMC est un objectif largement re
connu qui doit etre atteint dans l'interet global de Ja Suisse. 
Pour l'agriculture, le multilateralisme de l'OMC reste moins 
dommageable que les relations bilaterales dans Je cadre 
d'accords avec des pays comme les Etats-Unis, l'Egypte, 
l'Afrique du Sud ou d'autres plus exotiques, qui obligeraient 
a chaque coup notre pays a des concessions encore plus 
grandes dans le domaine agricole. 
Le groupe radical-liberal ne veut en aucun cas que notre 
agriculture soit sacrifiee sur l'autel de l'OMC au profit des 
autres secteurs de l'economie. II veut contribuer a une politi
que d'accompagnement qui adapte le rythme des reformes 
aux besoins de ces negociations. II taut eviter un choc avec 
les consequences sociales que cela implique. Et pour cela, il 
taut poursuivre les reformes pour etre pret. 
Une grande partie du monde paysan est consciente aujour
d'hui que ce processus ne peut plus etre evite et qu'il y a lieu 
de se preparer a relever les defis de l'ouverture. En fait, il ne 
s'agit pas de savoir si l'on va pouvoir garder ou non nos fron
tieres fermees, mais plutöt de choisir quel accord sera le 
moins dommageable pour ce secteur de notre economie. 
Le groupe radical-liberal salue la decision du Conseil federal 
d'entreprendre des demarches exploratoires pour un accord 
de libre-echange avec l'Union europeenne dans le domaine 
agricole. Cette approche devra permettre de veritablement 
analyser les avantages et inconvenients d'une ouverture au 
marche europeen en reponse a la conclusion des accords 
dans le cadre de l'OMC. Cet accord avec l'Union euro
peenne, s'il est juge profitable, doit comprendre tous les sec
teurs en amont et en aval de notre agriculture: il est impor
tant d'eviter que les usines de transformation des produits 
agricoles quittent le pays; il taut agir pour que notre industrie 
alimentaire reste a proximite de notre production. En cas 
d'aboutissement d'un tel accord, nous sommes favorables a 
ce que des mesures d'accompagnement soient attribuees a 
notre agriculture en plus des moyens prevus par la 
«PA 2011 », pour qu'elle se prepare a cette ouverture avec 
l'Union europeenne. 
On accuse trop souvent a tort notre agriculture d'etre seule 
responsable des prix chers en Suisse. Une etude presentee 
par l'OFAG nous demontre qua, sur 32 milliards de francs 
qui sont depenses pour l'alimentation en Suisse, seuls 
6,2 milliards vont a l'agriculture. Cette proportion se retrouve 
lorsqu'on compare Je niveau de prix de notre pays avec celui 
de l'Union europeenne. S'il y a des reformes a faire pour 
ameliorer las prix en Suisse, alles concernent aussi las inter
mediaires et toute la chaine economique, jusqu'au consom
mateur. Au niveau de la consommation, plus de 2 milliards 
de francs d'achats se font hors de nos frontieres. Nous nous 
trouvons donc aujourd'hui deja dans un marche concurren
tiel. De grands efforts de restructuration ont ete faits jusqu'a 
ce jour et devront se poursuivre dans toute Ja chaine de l'ali
mentation afin d'ameliorer notre competitivite. 
II est important de renforcer la confiance dans las produits 
suisses aupres du grand public, de developper des produits 
a valeur ajoutee pour lesquels Je consommateur est d'ac
cord de payer un prix juste. Cette mesure est essentielle 
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pour les produits differencies, et l'appellation d'origine con
trölee va dans la bonne direction puisqu'elle confere une 
identite au produit, qui permet justement cette reconnais
sance. 
Le groupe radical-liberal propose d'entrer en matiere sur le 
projet «PA 2011 ». 
Nous soutenons ce projet globalement, dans le sens de la 
majorite de la commission, qui a retabli certains equilibres 
entre las differents secteurs de l'agriculture qui avaient ete 
rompus par les decisions du Conseil des Etats. Cela veut 
dire que nous soutenons aussi Ja ligne du credit-cadre pro
posee par la majorite de Ja commission. 
Nous vous demandons fermement de rejeter la proposition 
de renvoi au Conseil federal de la minorite Schibli et la pro
position de renvoi Föhn. 
Chers collegues Schibli et Föhn, Je renvoi au Conseil federal 
signifie que ce dossier agricole sera jete en päture dans les 
budgets annuels du Parlament et mettra dans l'insecurite no
tre agriculture qui a un programme a long terme. Les vrais 
amis des paysans ne se trouvent pas dans le camp de ceux 
qui veulent bloquer toute reforme et qui proposent des solu
tions de fermeture qui ne tiendront pas a terme. Par ces pro
positions, ils conduisent cette branche de l'economie droit 
dans le mur. Pour vraiment soutenir le monde paysan, il faut 
tenir un langage clair et proposer des voies qui ouvrent des 
perspectives de valeur ajoutee a long terme, en gagnant la 
confiance des consommateurs. 
Le groupe radical-liberal veut une agriculture offensive qui 
prend son destin en main, mais aussi une prise de cons
cience de la population de !'excellente prestation de nos 
paysans qui meritent notre reconnaissance. 
Entrons en matiere et travaillons dans ce sens. 

Zemp Markus (C, AG): Ich möchte meine Interessenbindun
gen offenlegen: Ich bin Präsident der Arbeitsgemeinschaft 
Schweizerischer Rinderzüchter und der Proviande. 
Seit der «AP 1992» hat der Bund in bisher drei Schritten die 
Agrarpolitik in Richtung mehr Ökologie, mehr Markt und Er
höhung der Wettbewerbsfähigkeit weiterentwickelt. Mit der 
«AP 2011 » stehen wir nun vor dem vierten Schritt, welcher 
prioritär die Umlagerung von Marktstützungsmitteln in Di
rektzahlungen vorsieht. Was haben diese Reformschritte bei 
der Landwirtschaft bewirkt? Die Landwirtschaft verfolgt seit
her eine Strategie in Richtung Wertschöpfung und Qualität. 
Die Bevölkerung hat deshalb auch grosses Vertrauen in die 
Landwirtschaft. Eine kürzlich durchgeführte repräsentative 
Umfrage hat gezeigt, dass die Schweizer Bevölkerung die 
Landwirte als diejenige Berufsgruppe bezeichnet, in die sie 
am meisten Vertrauen hat. Sie rangiert noch vor dem Bun
desrat, und das will doch weiss Gott etwas heissen. 
Die Agrarpolitik ist also besser, als sie hier gemacht wird. Al
lerdings fordert sie auch hohe Opfer. Die Zahl der Bauernbe
triebe geht jährlich um 2,5 Prozent zurück. Das bedeutet, 
dass jeden Tag fünf Bauernbetriebe verschwinden. Damit 
verschwinden auch Arbeitsplätze in ländlichen Räumen. 
Dank dem Grösseneffekt und der Steigerung der Arbeitspro
duktivität liefert heute die Landwirtschaft ihre Produkte zu 
25 Prozent tieferen Preisen an die nachgelagerten Stufen ab 
als noch zu Beginn der Agrarreformen. Trotzdem sind aber 
die Konsumentenpreise um über 10 Prozent gestiegen. 
Erfreulich ist die Tatsache, dass die Schweizer Landwirt
schaft die ökologischen und tierschützerischen Zielsetzun
gen weitgehend erfüllt hat. Keine Zielerfüllung haben wir 
aber bei den Einkommen. Das Einkommen pro Familienar
beitskraft lag letztes Jahr bei rund 35 000 Franken. Ein Ver
gleichseinkommen ausserhalb der Landwirtschaft wäre 
67 000 Franken. Trotz dieser beeindruckenden Entwicklung 
haben wir im europäischen Vergleich sehr kleine Bauernhö
fe. Wir haben nach wie vor eine Landwirtschaft, welche von 
Familienbetrieben geprägt ist. Im Hochlohnland Schweiz 
kämpft aber diese bäuerliche Landwirtschaft mit den hohen 
Kosten, welche sie weitgehend nicht selber beeinflussen 
kann. 
Was bringt eigentlich unsere Landwirtschaft unserer Ge
sellschaft? Für die Schweiz sind eine intakte Umwelt und 
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gesunde, hochwertige Nahrungsmittel von grosser Bedeu
tung, dies ganz besonders auch für den Wirtschaftsstandort 
Schweiz. Die Schweiz ist, das zeigen Umfragen, bei interna
tionalen Konzernen und ihren Führungskräften als Standort 
ausserordentlich beliebt, auch weil sie intakte Kulturland
schaften, schöne Gegenden und - heute keine Selbstver
ständlichkeit mehr - sauberes Wasser usw. bieten kann, 
also schlicht Lebensqualität. Diese sogenannt weichen Fak
toren verdanken wir weitgehend unseren Bäuerinnen und 
Bauern. Es ist deshalb unverständlich, dass in den vergan
genen Monaten die Landwirtschaft aus Wirtschaftskreisen 
der Dauerkritik ausgesetzt wurde. Wer Landwirtschaft nur 
ökonomisch begreift, gibt ein wichtiges Plus der Schweiz 
und ihrer intakten Landschaft und letztlich ihrer Lebensquali
tät preis. 
Wie beurteilt die CVP die Ausgangslage und die Weiterent
wicklung? Grundsätzlich stehen zwei in sich eher extreme 
Handlungsachsen zur Disposition. Erstens der rein ökonomi
sche Ansatz: Wir können den Strukturwandel forcieren, bis 
dann auch noch die letzten Stärken der Schweizer Landwirt
schaft verspielt sind und wir eine industrielle Nahrungsmittel
produktion haben. Oder zweitens der rückwärtsgerichtete 
Ansatz: Wir können die Augen verschliessen und insbeson
dere internationale Entwicklungen wie bei den WTO-Ver
handlungen ignorieren und Strukturerhaltung betreiben, bis 
auch der letzte Landwirtschaftsbetrieb keine Perspektiven 
mehr hat. Für die CVP kommen diese beiden Ansätze nicht 
infrage. Wir sehen folgenden Weg: 
1. Der Strukturdruck auf die Landwirtschaft darf nicht weiter 
erhöht werden, er ist hoch genug. Der Bundesrat geht 
teilweise zu schnell vorwärts. Allerdings stimmt seine Rich
tung, aber in Teilbereichen braucht es eine Korrektur. Da
durch wird der Strukturwandel sozialverträglicher, und Ar
beitsplätze im ländlichen Raum können erhalten werden. 
2. Durch gezielte Massnahmen müssen die Chancen für 
morgen ausgebaut und muss das vorhandene Potenzial op
timal auf freiere Märkte ausgerichtet werden; das heisst, die 
vielversprechenden Chancen der Viehwirtschaft und von 
Spezialprodukten auf hohem Qualitätsniveau müssen ge
nutzt und dürfen nicht durch Abbau gefährdet werden. 
3. Kosten senken: Die Landwirtschaft selber kann hier viel 
machen, und das wird sie auch. Aber wir müssen ihr dort, 
wo wir können, auch die Möglichkeiten geben; ich denke 
hier beispielsweise an Parallelimporte im Bereich patentge
schützter Produktionsmittel und landwirtschaftlicher Investiti
onsgüter. Es ist interessant festzustellen, dass ausgerechnet 
diejenigen Kreise, die immer von Liberalisierung sprechen, 
hier auf die Bremse treten. 
Die Agrarpolitik weiterentwickeln kann man nicht, ohne die 
internationalen Herausforderungen zu berücksichtigen. Die 
sich abzeichnenden Ergebnisse der WTO-Verhandlungen 
werden bei einem Abschluss den Grenzschutz markant auf
weichen und das landwirtschaftliche Einkommen weiter 
unter Druck setzen. Die Schweizer Landwirtschaft kann in 
diesem verstärkten Wettbewerb nur bestehen, wenn sie die 
Märkte mit wertschöpfungsintensiven Produkten von hoher 
Qualität beliefern kann. Die CVP sieht besonders in der 
Viehwirtschaft und bei Spezialprodukten Chancen. 
Ab dem 1. Juli 2007 ist für den Bereich Käse der Freihandel 
mit der EU in Kraft. Es ist nun wichtig, dass die Käsewirt
schaft im EU-Raum Marktanteile im hohen Preissegment 
ausbauen kann und damit die Grundlage für eine zukunfts
trächtige Milchproduktion in der Schweiz legt. Die CVP-Frak
tion wird deshalb einer Kürzung der Verkäsungszulage und 
einer Streichung der Siloverzichtszulage nicht zustimmen. 
Diese Zulagen ermöglichen es der Käsereiwirtschaft, im li
beralisierten Käsebereich die nötigen Marktsegmente erfolg
reich auszubauen. Zudem stützen diese Zulagen den Milch
preis und damit das Einkommen der.arbeitsintensiven Land
wirtschaft. 
Die Landwirtschaft hat bei der Ökologie in den vergangenen 
Jahren grosse Leistun_gen erbracht. Nun muss es darum ge
hen, den Bereich der Okologie im Einklang mit den ökonomi
schen Zwängen weiterzuentwickeln. Daher müssen mit der 
«AP 2011 » die heute noch bestehenden und oftmals regio-

nal begrenzten Defizite ganz gezielt angegangen werden 
und nicht (iber eine flächendeckende Verschärfung der Auf
lagen im Ökobereich. Die CVP-Fraktion wird deshalb alle 
Anträge in diese Richtung ablehnen. Die CVP will den Struk
turdruck in der Landwirtschaft nicht noch erhöhen. Dieses 
Ziel können wir aber nur erreichen, wenn wir den Betrag des 
Zahlungsrahmens im Vergleich zur «AP 2007» weniger stark 
kürzen, als der Bundesrat vorschlägt. 
Die Agrarpolitik des Bundes ist ein Gesellschaftsvertrag, der 
auf einen breiten Konsens angewiesen ist. Die Landwirt
schaft pflegt und bewirtschaftet die Kulturlandschaft nach
haltig, produziert hochwertige Lebensmittel zu günstigen 
Preisen. Auf der anderen Seite werden die Bauernfamilien 
mit Direktzahlungen für ihre Leistungen entschädigt. Dieses 
System funktioniert nur dann, wenn ein gegenseitiges Ver
trauen da ist - es ist ein Gesellschaftsvertrag. Wir werden 
deshalb der Aufhebung der Höchstbestände in der Tierhal
tung nicht zustimmen, denn dies würde das Image einer 
bäuerlich geprägten Landwirtschaft unnötig gefährden. 
Die CVP will der Landwirtschaft helfen, damit sie echte Zu
kunftsperspektiven hat. Rückwärtsgewandte Anträge wer
den wir ebenso bekämpfen wie Anträge von linker Seite auf 
Verschärfung von Vorschriften im Ökobereich. Wir wollen die 
produzierende Landwirtschaft stärken, welche auch im inter
nationalen Markt Zukunftsperspektiven hat. 
Ich bitte Sie, treten Sie auf diese Vorlage ein. 

Widmer Hans (S, LU): Herr Zemp, Sie haben vom sauberen 
Wasser gesprochen. Es mag an einigen Orten der Fall sein, 
dass die Dienstleistung der Landwirtschaft für sauberes 
Wasser da ist. Wie aber beurteilen Sie die Situation der Lu
zerner Mittellandseen wie etwa beim Baldeggersee und ins
besondere beim Sempachersee? 

Zemp Markus (C, AG): Ich kann hier auch noch den Hallwiler
see einschliessen, der die gleichen Probleme hatte. Man ist 
auf dem besten Weg zu einer Lösung. Heute jammern die 
Fischer schon, es gebe zu wenig Fische, weil der See zu 
sauber sei. 

Binder Max (V, ZH): Herr Kollege, Sie haben gesagt, Sie 
wollten keinen Druck für mehr Strukturwandel aufsetzen, 
sonst würde es allenfalls in Richtung einer industriellen 
Landwirtschaft gehen. Ich frage Sie: Was verstehen Sie un
ter industrieller Landwirtschaft? 

Zemp Markus (C, AG): Herr Binder, Sie haben nicht richtig 
zugehört. Ich habe den Ausdruck «industrielle Landwirt
schaft» nicht benutzt; ich habe auch nicht gesagt, wir wollten 
keinen Druck mehr. Wir wollen vielmehr den Strukturdruck 
nicht erhöhen. Eine «industrielle Landwirtschaft» gibt es in 
dem Sinn eigentlich nicht; es geht vielmehr um die Frage, 
wie man die Tiere hält, wie die Okobilanz ist usw. Letztlich ist 
es eine Imagefrage. 

Donze Walter (E, BE): Ich bin Mitglied des Vorstandes der 
Schweizerischen reformierten Arbeitsgemeinschaft Kirche 
und Landwirtschaft, bekannt durch das bäuerliche Sorgente
lefon. Ich bin aber nicht aktiver Bauer, vertrete auch keine 
wirtschaftlichen Interessen, eher die ethischen Überlegun
gen. Ich werde mir mit meinem Fraktionskollegen Markus 
Wäfler von der EDU das Votum teilen. 
Uns allen ist klar: Auch die Landwirtschaft kann sich dem 
Wandel nicht entziehen, und sie ist kein Biotop. Es geht nicht 
um musealen Schutz von Strukturen. Die Landwirtschaft 
muss mit den internationalen Entwicklungen und Abkommen 
Schritt halten und eine multifunktionale Rolle erfüllen. Die 
Globalisierung ist Tatsache, und das heisst, wir tragen auch 
Mitverantwortung, wenn wir unsere Lebensmittel im Ausland 
einkaufen. Trotzdem ist Zurückhaltung angesagt. Dies hier 
ist nicht die Stunde der Abrechnung von links mit den Wirt
schaftskreisen von rechts. Es ist auch nicht die Stunde der 
Schreibtischtäter, die die Bauern befreien wollen. Grundle
gende Bedürfnisse unserer Gesellschaft werden tangiert. Es 
geht um die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln, und es 
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geht um die Erhaltung unseres natürlichen Lebensraumes. 
Es geht auch um ländliche, gewachsene Einkommensstruk
turen. Besonders im Berggebiet gibt es einen Einkommens
mix von Landwirtschaft, Tourismus und Gewerbe, der nicht 
ungestraft tangiert oder zerstört wird. Veränderung braucht 
Zeit. 
Die EVP/EDU-Fraktion behauptet nicht, das heutige System 
sei in allen Teilen optimal. Wir schauen die Vorlage 
«AP 2011 » nicht nur aus wirtschaftlicher, sondern auch aus 
ethischer Perspektive an. Im Gegensatz zu einem Wirt
schaftsunternehmen hat die Landwirtschaft einen Verfas
sungsauftrag. Sie kann sich nicht einfach vom Markt verab
schieden, wenn die Rendite fehlt. 
Die Landwirtschaft ist wie kaum ein anderer Wirtschafts
zweig von der Witterung abhängig. Wer den Boden ausbeu
tet, zerstört die eigenen Grundlagen; den Preis für einen 
rücksichtslosen Umgang mit der Landschaft zahlen wir um
gehend: Naturereignisse gefährden nicht nur den Tourismus, 
sondern auch unsere Wirtschaft; Landflucht schafft Proble
me in den Agglomerationen; wir verlieren unseren Erho
lungsraum. 
Landwirte pflegen die Landschaft, aber sie sind nicht bloss 
«Landwarte». Mit Hingabe und Berufsstolz servieren sie uns 
gewissermassen ein Menu von Gottesgaben. Sie wissen 
nämlich, dass sie vom Boden leben, den sie bearbeiten, und 
dass der Ertrag ihrer Arbeit von verschiedenen Einflüssen 
abhängig ist. Unsere Landwirte verdienen hohe Anerken
nung und unseren Respekt für die Erfüllung des dreifachen 
Verfassungsauftrages. Wenn es ein Gebiet gibt, in welchem 
Nachhaltigkeit unabdingbar ist, dann ist es die Landwirt
schaft. 
Unsere Agrarpolitik bedarf einer vorausschauenden und ver
trauenschaffenden Sorgfalt. Dazu sieben Ideen: 
1. Zur Absicherung der Investitionen müsste die Planungs
periode nicht vier, sondern acht Jahre betragen - das wäre 
dann auch wieder ein Wahljahr; das sage ich mit einem Au
genzwinkern. 
2. Direktzahlungen sollten nicht auf der Fläche, sondern auf 
einer allenfalls neu definierten Standardarbeitskraft basie
ren. Nicht der Besitz einer Fläche, sondern die ökologische 
und - im wahrsten Sinne - kulturelle Leistung sollte abge
golten werden. 
3. Die zahlreichen bäuerlichen Organisationen sollten zu
sammenwachsen und eine Gegenkraft zu marktbeherr
schenden Verteilern bilden. 
4. Beim Bodenrecht muss Wert auf die Harmonie zwischen 
Marktwert und Ertragswert gelegt werden. 
5. Standortgerechte Produktion sollte vermehrt honoriert 
werden. 
6. Die Zusammenarbeit unter den Betrieben und die Mitar
beit der Familie sind zu fördern. 
7. Die Energiepolitik hat grundlegende Auswirkungen auf die 
Landwirtschaft, denn Energie wird für die Produktion und 
Veredelung von Nahrungsmitteln benötigt. Wenn zuneh
mend Biomasse aus dem Nahrungsbereich für die Gewin
nung von Energie abgezweigt wird - das könnte schon im 
Verlauf der nächsten Jahre der Fall sein -, zieht das eine 
Verknappung der Versorgung rriit sich. Vielleicht führt das 
schneller, als wir denken, zu kostendeckenden Produzenten
preisen. 
Die EVP/EDU-Fraktion stellt fest, dass die Beschlüsse des 
Ständerates wie auch diejenigen der nationalrätlichen Kom
mission nicht mit dem Zahlungsrahmen übereinstimmen. Die 
EVP-Vertreter stellen sich daher hinter den Minderheitsan
trag 1 (Zemp), hinter die 13,955 Milliarden Franken. Die dies
bezügliche Position der EDU wird Kollege Wäfler vertreten. 
Unsere Fraktion unterstützt die Motion 06.3635 des Stände
rates und das Postulat 07.3006 der WAK-NR und plädiert für 
Eintreten. Zu einzelnen Minderheitsanträgen werden wir uns 
später zu Wort melden. 

Wäfler Markus (E, ZH): Die Vertreter der EDU in der EVP/ 
EDU-Fraktion befürworten Eintreten auf diese Vorlage und 
deren Behandlung und bitten Sie, ebenfalls so zu stimmen. 
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Den vom Bundesrat vorgesehenen Rahmenkredit betrach
ten wir grundsätzlich als verbindlich. Deshalb sind unseres 
Erachtens allfällige zusätzliche Aufwendungen im Bereich 
Marktstützung innerhalb des Paketes zu kompensieren, z. B. 
bei den Direktzahlungen. 
In Artikel 104 der Bundesverfassung werden die Grundsätze 
unserer Agrarpolitik definiert. In den Industriestaaten be
wirkte die allgemeine Staatsphilosophie «Möglichst billiger 
Food, damit mehr Einkommensanteile für Freizeit, Luxus 
und Vergnügen zur Verfügung stehen» kostspielige Versio
nen von Landwirtschaftspolitik für die Staatskassen. Mit ge
genseitigen direkten und indirekten Subventionierungen von 
Uberschussliquidationen und mit Agrarexportsubventionen 
verfälschten sich die europäischen Staaten gegenseitig 
auch den Markt für Nahrungsmittel und Agrarprodukte. Die 
Schweizer Konsumenten und Konsumentinnen waren 
grosse Profiteure der subventionierten EU-Agrarexporte. 
Unsere Debatte über die «Agrarpolitik 2011 » erfolgt in einem 
agrarpolitisch interessanten internationalen Umfeld. Einer
seits herrscht bei uns eine «Billig-Welle» bei den Agrarprei
sen, und die Schweiz wird als Hochpreisinsel bezeichnet; 
Absatzprobleme der einheimischen Produktion sind in diver
sen Bereichen fast chronisch. Andererseits beobachten wir 
international einen Stand der Nahrungsmittelreserven, der 
beängstigend tief ist, und gleichzeitig führt die Entwicklung 
der Erdölpreise zu einer raschen Verlagerung von Produkti
onskapazitäten aus der Nahrungs- und Futtermittelproduk
tion in die Produktion von Energieträgern wie z. B. Ethanol. 
Bereits 2006 hat diese Entwicklung international zu Preis
steigerungen, z. B. bei Mais und Weizen, geführt. Eine inter
nationale Verknappung der Nahrungs- und Futtermittelver
sorgung liegt im Bereich des Möglichen, Preissteigerungen 
sind deshalb zu erwarten. 
Diesen internationalen Rahmen der Agrarproduktion gilt es 
auch hier, bei unseren Beratungen, zu beachten. Wir haben 
sowohl bei der Förderung der Energiegewinnung aus land
wirtschaftlichen Erzeugnissen als auch bei der Versorgung 
unseres Landes mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und 
Futtermitteln unsere Verantwortung wahrzunehmen und ent
sprechend weitsichtige Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Wir setzen uns deshalb für eine marktkonform und umwelt
gerecht produzierende Landwirtschaft ein, welche ihr Aus
kommen primär mit eigener Leistung am Markt und konkre
ten Leistungen für die Gesellschaft findet. Die Prinzipien von 
Fair Trade und Max Havelaar sollen auch für unsere eigene 
Landwirtschaft Gültigkeit haben. Eine profitable Landwirt
schaft ist unseres Erachtens eine wichtige Voraussetzung 
für eine motivierende Zukunftsperspektive für junge, gut aus
gebildete Landwirte und Landwirtinnen und für die Besied
lung der ländlichen Räume, aber auch für die Entstehung 
von vor- und nachgelagertem Gewerbe mit entsprechenden 
Arbeitsplätzen. 
Wir sind der Ansicht, dass das Rechtsgut des Rechtes und 
der Pflicht jedes Landes, seine Nahrungsmittelressourcen 
nachhaltig zu nutzen und zu pflegen, höher einzustufen ist 
als WTO-ldeologien eines vollständig liberalisierten Welt
handels mit Nahrungsmitteln. Wir werden deshalb in dieser 
Vorlage mehrheitlich Anträge unterstützen, welche einer
seits die unternehmerische Freiheit und die Eigenverantwor
tung der Landwirtschaft fördern und andererseits admini
strative und bürokratische Auflagen reduzieren. 
Bei Minderheits- und Einzelanträgen werden wir individuell 
entscheiden. 

Walter Hansjörg (V, TG): Ich muss offenbar die Interessen
bindung offenlegen, das ist aber öffentlich zugänglich. Ich 
kann Ihnen eines sagen, Kollege Hämmerle: Als Präsident 
des Schweizerischen Bauernverbandes bin ich in keiner Ver
wertungs- oder Nahrungsmittelfirma tätig oder irgendwie en
gagiert. Ich habe dort eine saubere Trennung. 
Der Entwurf, der nun vorliegt, diese «AP 2011 », führt die 
bisherige Agrarpolitik plus/minus mit den gleichen Instru
menten weiter. Abgeschafft werden aufgrund internationaler 
Vorgaben die Exportsubventionen. Wenn man die bisherige 
Leistung und die Ergebnisse beurteilt, so muss man zur 
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Nachhaltigkeit feststellen - das hat zum Teil Kollege Zemp 
getan -: Die ökologischen Vorgaben wurden erfüllt, die so
zialen Vorgaben plus/minus. Was aber nicht erfüllt wurde, 
sind die ökonomischen Vorgaben: Die Bauerneinkommen 
stagnieren auf einem sehr, sehr tiefen Niveau. Die Bauern 
haben ihre Produkte, wie gesagt, um 25 Prozent billiger ab
gegeben; die Schere für die Konsumenten geht auf, plus 
14 Prozent; die Kosten der Produktionsmittel nehmen auch 
um 7 Prozent zu. Das ist die Crux, und dies kann eben nur 
durch Wachstum der Bauernbetriebe aufgefangen werden, 
indem sie sich vergrössern können. Dieses Dilemma haben 
wir mit unserem System der Direktzahlungen. Die Direktzah
lung ist eine statische, an die Flächen gebundene Zahlung, 
die eben vermehrt auch den Besitzstand wahrt: Wir haben 
für diejenigen Bauernbetriebe, die wachsen möchten, eine 
zu tiefe Mobilität beim Bodenbesitz. Hier, davon bin ich über
zeugt, müssen wir mit der nächsten Reform eine bessere 
Lösung suchen, um diesen Herausforderungen gerecht zu 
werden. 
Nun zur Vorlage: Diese Vorlage weist den gleichen Trend 
auf, wie er bisher herrschte: Marktstützungsmittel werden zu 
Direktzahlungen. Das führt dazu, dass die Zahlungen ein
fach flächenabhängig und wenig an die Produktion gebun
den sind. Wir haben heute - in Europa und auf der Welt -
keine Überproduktion mehr. Wir haben zu wenig Nahrung; 
Nahrungsmittel werden weltweit für die Ethanolproduktion 
gebraucht. Wir haben eine völlig neue Ausgangslage. 
Die Vorlage des Bundesrates ist ehrlich: Der Bundesrat gibt 
vor, dass sie uns 600 Millionen Franken Einkommen kostet; 
das Einkommen sinkt also von 3 auf 2,4 Milliarden Franken. 
Ich bin überzeugt, dass dies nicht mit der Strukturentwick
lung aufgeht. Das ist sehr, sehr gefährlich. Man kann die 
Landwirtschaft schon wirtschaftlich unter Druck setzen und 
so aussortieren, wer in Zukunft weiterkommen soll und wer 
nicht; wir haben in der Schweiz aber Regionen und Gebiete, 
in denen - das ist wichtig - die verfassungsmässigen Ziele 
mit einer produzierenden Landwirtschaft erreicht werden 
sollen. 
Wenn wir nun die vom Ständerat und von der Kommission 
unseres Rates korrigierte Fassung berücksichtigen, können 
wir, davon bin ich überzeugt, diesen Einkommensausfall 
abfedern und damit auf eine Landwirtschaft setzen, die ein
kommensmässig eine bessere Zukunft hat. Wir müssen 
alles daransetzen, dass wir nicht in eine Extensivierung hin
eingeraten, dass die Strukturentwicklung positiv vor sich 
geht. Wir haben zum Beispiel in der Milchwirtschaft eine 
sehr positive Strukturentwicklung. Das ist sehr wichtig. Dann 
müssen wir aufpassen, dass dort, wo die Branche ihren Job 
gut gemacht hat, das Importregime nicht dem Staat übertra
gen wird; das soll doch die Branche machen, auch wenn der 
Staat auf Erträge in der Höhe von zwei, drei Millionen Fran
ken aus Zollkontingenten verzichten muss. 
Die Bauernfamilien haben in der letzten Zeit sehr, sehr viel 
geleistet. Aufgrund dieses Leistungsausweises bin ich über
zeugt, dass sie auch diese Reform schaffen werden. Es wird 
dazu führen, dass immer mehr Bauernfamilien auf einen Zu
satzerwerb angewiesen sind, diesem auch nachgehen, dem 
Gewerbe etwas Schmerzen machen. Heute wird ein Viertel 
des Einkommens ausserhalb der Landwirtschaft erwirtschaf
tet, nämlich eine Milliarde Franken. Diese Milliarde wird in 
die Landwirtschaft und in den Familienunterhalt investiert. 
Setzen wir also darauf, dass in Zukunft eine Landwirtschaft 
weitergeführt werden kann, welche innovative Produkte her
stellt, diese hervorragend vermarktet mit einer hohen Wert
schöpfung auch im Ausland und so zu diesem Image der 
Landwirtschaft beiträgt. 
Ich bitte Sie im Namen unserer Fraktion, auf die Vorlage ein
zutreten. Persönlich bin ich gegen einen Rückweisungsan
trag. Diese Vorlage muss nun vom Parlament beraten, dis
kutiert und verbessert werden. Ich bitte Sie, dazu Ihren 
Beitrag zu leisten. 

Veillon Pierre-Fran~ois {V, VD): Je vous demande, au nom du 
groupe UDC, de soutenir la proposition de la minorite Schibli 
de renvoyer ca projet au Conseil federal. Cette proposition a 

le merite de demander une reflexion de fand sur l'avenir de 
notre agriculture pour ces dix a quinze prochaines annees. 
Notre societe contemporaine a perdu les liens qu'elle avait 
avec le monde rural. On avait tous, il y a encore vingt au 
trente ans, un oncle agriculteur chez qui an allait passer des 
vacances et s'impregner de la realite paysanne. Avec de sur
croit l'evolution de l'economie et du niveau de vie en Suisse, 
l'agriculture se marginalise toujours un peu plus. Cela se tra
duit par une attente et par des demandes contradictoires a 
son egard de la part de la societe civile et des milieux eco
nomiques et politiques - cela a deja ete dit ce matin. 
La societe civile veut dormir sur la paille et prendre son petit
dejeuner a la ferme; eile souhaite une agriculture de proxi
mite et consommer des produits du terroir. Les milieux eco
nomiques et politiques sont partages: il y a ceux pour qui 
l'agriculture est seulement un coüt, voire un surcoüt; il y a 
ceux qui preconisent une agriculture de jardinage au la pro
duction est accessoire, afin de laisser la place aux autres 
secteurs economiques visant a developper leurs exporta
tions et les echanges internationaux; il y a enfin ceux qui se 
preoccupent de soutenir une production agricole indigene 
forte pour garantir une securite alimentaire. II taut trancher 
cette question avant de lancer la «PA 2011 ». 
Je ne suis pas sür que l'on puisse marginaliser le secteur pri
maire sans effets a moyen terme. J'aimerais dire: «Attention, 
un pays qui lächerait son agriculture pourrait bien un jour per
dre son äme. Ce pays pourrait aussi un jour avoir faim.» 
Je vous signale mes interets dans le dossier agricole: je suis 
coproprietaire et codirecteur d'une fiduciaire agricole qui suit 
350 exploitations en Suisse romande. C'est un observatoire 
privilegie de la vie rurale. Mon constat est le suivant: le re
venu agricole est regulierement a la baisse, ce qui menace 
souvent l'equilibre financier de l'exploitation. Je constate 
qu'une precarite se developpe chez de nombreux agricul
teurs äges de 50 au de 60 ans, qui ont passe leur vie active 
sur le domaine familial. lls sont ecarteles entre l'impossibilite 
de restructurer leur exploitation et la difficulte de rechercher 
un emploi complementaire extra-agricole. lls n'ont pas droit 
aux prestations de l'assurance-chömage. Je constate aussi 
que la pratique agricole est de plus en plus envahie par les 
normes, les reglements, la paperasse et les contröles. Enfin, 
il y a aussi la presence de jeunes agriculteurs bien formes 
et desireux de developper le patrimoine familial. Ces jeunes 
agriculteurs ont la volonte de produire des denrees alimen
taires. lls ne sont pas d'accord de laisser leurs terres en tri
ehe pour toucher des subventions, comme le prevoit la 
«PA 2011». 
Madame la conseillere federale, ces jeunes paysans ne 
comprennent pas les choses suivantes: an leur dit de pro
duire du lait parce que la Suisse est un pays a vocation her
bagere; an leur dit de s'engager pour des produits a valeur 
ajoutee, donc pour la fabrication de fromage; an leur dit de 
militer pour l'exportation de leurs fromages a l'etranger, 
parce qu'il y a des solutions; mais en meme temps, le Con
seil federal supprime toutes les mesures de soutien au mar
che du lait et a la fabrication de fromage. Et ces jeunes ne 
comprennent pas cette decision, d'autant plus qua l'Union 
europeenne, qui est notre principal marche d'exportation et 
d'echanges agricoles, applique un dispositif de soutien au 
marche du lait. Pourquoi est-ce qu'il y aurait deux poids et 
deux mesures? Qua dois-je leur repondre, Madame la con
seillere federale? 
Si notre conseil entre an matiere sur ca projet, alors le 
groupe UDC vous demande d'amender la version du Conseil 
federal. II s'agit an particulier de maintenir une enveloppe fi
nanciere coherente, de maintenir le systeme de soutien au 
marche du lait plutöt qua d'attribuer une contribution pour las 
vaches laitieres, et de soutenir las productions vegetales 
strategiques - je pense a la pomme de terre, a la betterave 
ou, pour l'huile, au colza. 
Las membres du groupe UDC feront des propositions de mi
norite. Ces correctifs visent a donner du temps aux agricul
teurs en phase de transition et des moyens a ceux qui rele
vent le defi d'etre agriculteurs aujourd'hui en Suisse. 
Je vous demande de soutenir ces propositions. 

Bulletin offlclel de !'Assemblee federale 
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Leuthard Doris, Bundesrätin: Wie üblich gibt es bei der Land
wirtschaftspolitik lange Eintretensdebatten mit sehr unter
schiedlichen Stellungnahmen. Ich möchte die Gelegenheit 
gerne wahrnehmen, die Auslegeordnung des Bundesrates 
nochmals darzulegen und Sie vor allem eingangs daran zu 
erinnern, was die Landwirtschaftspolitik der letzten fünfzehn 
Jahre bedeutet hat, was sie umgesetzt hat und was Sie bei 
dieser Landwirtschaftspolitik bisher auch entschieden ha
ben. 
Was Ihnen der Bundesrat mit der «AP 2011 » präsentiert, ist 
keine Revolution, sondern die kontinuierliche Umsetzung 
des Reformprozesses, die er 1993 mit einer ersten Etappe 
und mit der Einführung der produktunabhängigen Direktzah
lungen und dem entsprechenden Abbau der Marktstützung 
begonnen hat. Der neue Verfassungsartikel von 1996 hat 
diese Neuausrichtung der AP bestätigt. Seither hält unsere 
Bundesverfassung fest, dass die Landwirtschaft nachhaltig 
und auf den Markt ausgerichtet produzieren soll. Getreu die
sem Verfassungsauftrag hat die «AP 2002» die Preis- und 
Abnahmegarantien denn auch aufgehoben und den ökologi
schen Leistungsnachweis verankert. Gleichzeitig hat das 
Parlament entschieden, die Bundesmittel für Produktion und 
Absatz von 1998 bis 2003 um einen Drittel zu reduzieren. 
Die Milchmarktstützung wurde auf zehn Jahre bis 2009 be
fristet. Die «AP 2007» ging in genau dieselbe Richtung, 
auch hier haben wir die Aufhebung der Milchkontingentie
rung ab 2009 beschlossen, und die Einführung der Ver
steigerung der Fleischimportkontingente hat zu flexibleren 
Marktstrukturen geführt. Die Marktstützung wurde damals 
um weitere 10 Prozent reduziert. Gleichzeitig hat das Parla
ment beschlossen, dass der Bundesrat die Kompetenz er
hält, im Bereich der Milch Mittel vom Zahlungsrahmen «Pro
duktion und Absatz» in jenen für Direktzahlungen zu 
verschieben. 
Die Milchwirtschaft hat dadurch optimale Bedingungen er
halten, um die Chancen zu nutzen, die sich zwischen der 
Schweiz und der Europäischen Union mit der Abschaffung 
aller Zölle auf Käse ab dem 1. Juli dieses Jahres eröffnen 
werden. Die Bäuerinnen und Bauern in unserem Land ha
ben bewiesen, dass sie auf die neuen Rahmenbedingungen, 
die wir jetzt seit fünfzehn Jahren verfolgen, konstruktiv und 
innovativ reagieren können. Sie haben ihre Herausforderun
gen gut gemeistert. 
Es wurde von einigen von Ihnen erwähnt, dass die Produ
zentenpreise in den letzten fünfzehn Jahren um ein Viertel 
gesunken sind. Das ist das Verdienst der produzierenden 
Landwirtschaft. Die Gesamteinkommen pro Betrieb sind 
trotzdem im Schnitt stabil geblieben. Das war dank einer 
markanten Senkung der Strukturkosten möglich. laufend 
werden rationellere Verfahren eingeführt, moderne Melk
und Stalleinrichtungen und eine effiziente Feldbewirtschaf
tung. 
Seit 1990 hat die Landwirtschaft ihre Arbeitsproduktivität um 
mehr als 20 Prozent gesteigert. Auch der Selbstversor
gungsgrad, Herr Schibli, konnte auf dem bisherigen Niveau 
gehalten werden. Die gesamte landwirtschaftliche Nutzflä
che wird bewirtschaftet; davon 97 Prozent nach den Vorga
ben des ökologischen Leistung~nachweises. Die Landwirt
schaft hat auch im Bereich der Okologie grosse Fortschritte 
gemacht. Fünf von sieben im Rahmen der «AP 2007» ge
steckten Zielen wurden erreicht. Was noch unterstützt und 
vorangetrieben werden muss, sind die Reduktion der Stick
stoffbilanzüberschüsse und die Ausdehnung der ökologi
schen Ausgleichsflächen im Talgebiet. Wir stellen auch fest, 
dass bereits mehr als die Hälfte der Milchproduzenten frei
willig aus der einzelvertrieblichen Milchkontingentierung 
ausgestiegen ist. Viele nehmen neue Marktchancen wahr 
und können dadurch Mehrmengen produzieren. Eine Befra
gung hat auch ergeben, dass die Lebensqualität vom 
Grossteil der bäuerlichen Bevölkerung im Jahr 2005 als hö
her und zufriedenstellender taxiert wurde als vier Jahre zu
vor. 
Die Landwirtschaft hat die bisherige Reform also gut gemei
stert, und sie ist bereit und fähig, auch die weiteren Heraus
forderungen anzugehen. Das Preisniveau und die staatliche 
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Stützung sind allerdings immer noch sehr hoch. Wir haben 
gegenüber dem Hauptmarkt Europäische Union bei den 
Produzentenpreisen Differenzen von bis zu 46 Prozent und 
bei den Konsumentenpreisen solche von bis zu 38 Prozent. 
Dies belastet nicht nur die Konsumenten und die Steuerzah
ler, sondern das ist - auch im Hinblick auf weitere Grenzöff
nungen - auch für die Landwirtschaft selbst eine Gefahr. Es 
wurde auch darauf hingewiesen, dass dies einerseits den 
Einkaufstourismus ins grenznahe Ausland fördert und dass 
andererseits der Preisdruck auf unser Land weiter zuneh
men wird. Daher dürfen wir nicht stillstehen; daher will der 
Bundesrat die Zeit nutzen, um für künftige Herausforderun
gen besser gerüstet zu sein. 
Mit der «AP 2011 » werden drei Ziele verfolgt: Erstens wollen 
wir die Wettbewerbsfähigkeit verbessern, zweitens diesen 
Anpassungsprozess, diesen Strukturwandel, sozialverträg
lich ermöglichen und drittens die ökologische Entwicklung 
fortsetzen. Die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft soll 
dabei auch im vor- und nachgelagerten Bereich verbessert 
werden. Wir müssen hier einen Druck aufrechterhalten, da
mit die Kosten in der Lebensmittelkette sinken und damit die 
Verletzlichkeit gegenüber weiteren Marktöffnungen reduziert 
wird. 
Es wurde viel über die Geschwindigkeit dieses Struktur
wandels geredet. Der Bundesrat - das möchte ich nochmals 
betonen - beabsichtigt weder eine Verschärfung des Re
formtempos, noch hält er eine Verlangsamung für sinnvoll. 
Vielmehr beantragen wir Ihnen, mit dieser Reform im glei
chen Tempo fortzufahren, d. h., dass pro Jahr wie bis anhin 
rund 2000 Betriebe eingehen werden, entsprechend dem 
Einkommensverlust der bisherigen 2,5 Prozent. Diese Politik 
der vergangenen vier Jahre wollen wir mit demselben Zah
lungsrahmen fortsetzen. Hier muss ich schon auch darauf 
hinweisen - wir haben das in einer Tabelle in der Botschaft 
klar dargetan-, dass es beim Strukturwandel doch zum 
grössten Teil um Betriebe mit Flächen zwischen 3 und 
10 Hektaren gegangen ist, die im neuen Prozess, dem sich 
die Landwirtschaft ausgesetzt sieht, schlichtweg nicht über
lebensfähig sind. 
Um die genannten Ziele zu erreichen, hat der Bundesrat 
Handlungsachsen definiert, anhand derer er vorgehen will: 
1. Wir wollen die Konkurrenzfähigkeit von Produktion und 
Verarbeitung verbessern, indem wir Marktstützungen in 
Direktzahlungen umlagern und durch Massnahmen zur 
Kostensenkung. Wir haben von der OECD einen Bericht, der 
zeigt, wie effizient Marktstützungen und wie effizient Direkt
zahlungen sind. Es hat sich klar herausgestellt, dass mit 
Marktstützungen ein wenig effizientes Instrument gegeben 
ist und vor allem eines, das nur zu 25 Prozent beim produ
zierenden Landwirt wirksam ist. Das Direktzahlungssystem 
ist demgegenüber effizienter und unterstützt die Produktion 
weit besser als Marktstützungen. Deshalb ist dieser Trend 
hin zur Fläche und zu Direktzahlungen, die produktionsun
abhängig sind, auch der Trend in der EU und in anderen In
dustriestaaten. 
2. Wir wollen die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der 
Landwirtschaft gemäss Verfassung mit einem zielgerichte
ten Direktzahlungssystem weiterentwickeln und damit auch 
die ökologische Weiterentwicklung unterstützen. 
3. Die Wertschöpfung und die nachhaltige Entwicklung des 
ländlichen Raumes sind zu fördern, auch hier durch Erweite
rung der Produktdifferenzierungsmöglichkeiten und der Inve
stitionshilfen sowie durch Unterstützung von gemeinschaftli
chen Projektinitiativen. Der Strukturwandel ist sozial abzufe
dern, unter anderem auch durch eine Lockerung des Boden
und Pachtrechtes. Herr Walter, Sie haben Recht: Sie haben 
gesagt, dass der Boden zu immobil ist. Dann unterstützen 
Sie - so hoffe ich - auch die Lockerung des Boden- und 
Pachtrechtes, die genau dieses Problem angeht und die ein 
wichtiges Element der «AP 2011 » ist, damit für jene Unter
nehmen, die wachsen möchten, die Boden brauchen, auch 
solcher auf dem Markt verfügbar ist. Somit ist nicht nur die 
Pacht ein Instrument, sondern auch der Erwerb, der Kauf 
von Eigentum. Ich bin gespannt auf Ihre Position in dieser 
kommenden Debatte. 
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4. Schliesslich versucht der Bundesrat, wie generell auch 
in der KMU-Politik, die Administration zu vereinfachen und 
Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben besser zu koordi
nieren. 
Kernstück dieser Vorlage ist die Abschaffung sämtlicher Ex
portsubventionen und die Umlagerung des grössten Teils 
der Marktstützungsmittel in Direktzahlungen. Die Zölle für 
Futtermittel und Getreide sollen gesenkt werden, was eben 
auch wieder die Kosten für die Fleischproduktion reduziert. 
Sie sind damit einverstanden, dass der Bundesrat sich das 
weiterhin etwas kosten lässt. Wir sind bereit, die drei Zah
lungsrahmen auf 13,5 Milliarden Franken zu belassen, auch 
als Anerkennung der Leistungen in der Landwirtschaft, als 
Anerkennung der Bedeutung der Landwirtschaft für den 
Tourismus und für unseren Standort Schweiz. 
Wie Sie wissen, hat der Ständerat die bundesrätliche 
Vorlage in entscheidenden Punkten abgeändert. Die Verkä
sungszulage und die Zulage für silagefreie Fütterung sollen 
gemäss Ständerat beibehalten werden. Damit würde die Re
form im Milchbereich nicht nur gebremst, sondern vollstän
dig gestoppt. Zwischen 2007 und 2011 hätten Sie in diesem 
Bereich keine Veränderungen mehr und somit keine Verstär
kung des Strukturwandels. Zuckerfabriken sollen gemäss 
Ständerat weiterhin Verarbeitungsbeiträge erhalten; damit 
wird vom Prinzip abgewichen, dass die verbleibenden Mark
stützungsbeiträge im Ackerbau direkt zu den Produzenten 
fliessen sollen. Wir haben gemäss Ständerat im Bereich der 
AOC eine vollständige Delegation der Kompetenz an die 
Kantone. Hier muss ich noch einmal betonen, dass das die 
Glaubwürdigkeit und die mit der EU vereinbarte Äquivalenz 
gefährdet. Der Ständerat will auch die Importkontingente für 
Kartoffeln weiterhin nach dem System der lnlandleistung 
und nicht mittels Versteigerungsverfahren zuteilen, was wir 
falsch finden. Ebenso wenig unterstützen wir die Verwertung 
der Schafwolle mit Beiträgen. Schliesslich hat der Stände
rat - Sie wissen das - auch die Gesamtsumme der drei Zah
lungsrahmen um 150 Millionen Franken erhöht. 
Ihre Kommission hat diese Vorlage intensiv beraten und hat 
in einigen Punkten die Beschlüsse des Ständerates im 
Sinne des Bundesrates geändert. Ich hoffe, dass Sie diesen 
Anträgen folgen werden. Es handelt sich dabei insbe
sondere um die finanzielle Unterstützung der Zuckerfabriken 
und die Importkontingente für Kartoffeln mittels Versteige
rungsverfahren; auch bei der Weinklassifizierung, der 
Glaubwürdigkeit der AOC, wurde ein Kompromiss vorge
schlagen. Vor allem bleibt mit diesem Antrag die EU-Äquiva
lenz erhalten, was wir begrüssen. 
Es gibt aber auch noch Punkte, mit denen, wie ich erwarte, 
Sie sich in der Diskussion nochmals befassen und sich die 
langfristige Wirkung Ihrer Entscheide überlegen. Das gilt 
insbesondere für die Milchzulagen; immerhin will die WAK 
dem Bundesrat nun die Kompetenz geben, die Zulagen ent
sprechend der Mengenentwicklung und der verfügbaren Fi
nanzmittel anzupassen. Ich werde mich bei der Detailbera
tung selbstverständlich zu diesen Punkten äussern. 
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals grundsätzlich zur 
Milchmarktstützung äussern: Die Weiterführung der Verkä
sungs- und der Siloverzichtszulage auf dem Niveau von 
2007 ist vor allem darum problematisch, weil dadurch die 
Milchproduktion gegenüber den anderen Betriebszweigen 
stark an Attraktivität gewinnt. Das Gleichgewicht zwischen 
Käse und den übrigen Verwertungen wird somit gestört. 
Ausserdem besteht die Gefahr, dass die Milchproduktion zu 
stark ausgedehnt wird, dass ein Preisdruck entsteht und 
letztendlich die Produzenten gar nichts von dieser zusätzli
chen Stützung haben. Hier sollten wir mit einer voraus
schauenden und ausgewogenen Politik Strukturbrüche ver
hindern. Herr Veillon, wenn der Bundesrat die Marktstützung 
zurückfahren will, so ist das im Interesse der produzierenden 
Bauern, weil der Bundesrat gleichzeitig die Bauern unter
stützt, indem er den Kuhbeitrag neu auch im Milchbereich 
einführt. 
Avec la prima pour les vaches laitieres, vous obtenez aussi 
une compensation par rapport au systeme de soutien au 
marche. C'est une mesure d'equilibre dont il taut aussi tenir 

campte et qui est directement en faveur des producteurs de 
lait. Cela leur permet d'avoir un equilibre entre la production 
du lait et celle du ble, par exemple. Selon le projet du Con
seil federal, cet equilibre constitue un point cle des soutiens 
au marche que viennent remplacer des paiements directs. 
Wir sind überzeugt, dass das Mobile, das wir Ihnen hier mit 
den verschiedenen Sektoren präsentieren, labil ist. Wenn 
Sie die Zahlungsrahmen oder die Marktstützungen verschie
ben, ist somit immer auch zu bedenken, dass das Gleichge
wicht unter den verschiedenen Bereichen nicht zu gefährden 
ist und dass keine falschen Anreize für Produktionen zu set
zen sind. 
Erlauben Sie mir, auch nochmals darauf hinzuweisen, dass 
die Aufstockung des Zahlungsrahmens ein falsches Signal 
ist. Zum einen müssten Sie dann auch beim Budget konse
quent für mehr Mittel im Bereich der Landwirtschaft einste
hen. Das wird Sie vor die Herausforderung stellen, dass Sie 
auch die Schuldenbremse einzuhalten haben, also irgendwo 
kompensieren müssen. Wo Sie kompensieren, haben Sie 
bis heute nicht dargetan. Ich würde es aber von Ihnen erwar
ten, dass Sie nicht nur versprechen, sondern gleichzeitig 
konsequent aufzeigen, wo Sie diese Mittel einsparen wollen. 
Weiter glaube ich auch, dass das Signal «Mehr Mittel an die 
Landwirtschaft» falsch ist. Das Reformtempo des Bundes
rates, das möchte ich nochmals betonen, ist ja nicht ein 
schnelleres, sondern es ist eine Weiterführung im Rahmen 
der finanziellen Möglichkeiten der letzten vier Jahre im Be
reich der Zahlungen. 
Wenn Sie in dieser Vorlage gleichzeitig zusätzliche Kosten
senkungsmassnahmen gegenüber der «AP 2007» be
schliessen, werden diese Kostensenkungen, davon bin ich 
überzeugt, auch einen Mehrwert für die produzierende 
Landwirtschaft darstellen, und somit werden für den Einzel
nen mehr Mittel zur Verfügung stehen. Man sieht aber auch 
einen Grund, den Zahlungsrahmen nicht zu erhöhen, wenn 
man die europäische Situation anschaut. Heute erhalten die 
Schweizer Landwirte für ihre Produkte rund 3 Milliarden 
Franken mehr als ihre Kollegen in der EU, und mit Direktzah
lungen werden sie ebenfalls deutlich stärker unterstützt. 
Dies gilt im selben Mass auch für die vor- und nachgelager
ten Stufen. Es ist deshalb weitgehend unbestritten, dass ent
lang der ganzen Lebensmittelkette Kostensenkungspoten
ziale bestehen. Die schöpfen Sie aber nicht aus, indem Sie 
den Zahlungsrahmen erhöhen, sondern indem Sie wettbe
werbliche Instrumente verankern und so dafür sorgen, dass 
diese Potenziale genutzt und wenn möglich dann auch beim 
Bauern und beim Konsumenten spürbar werden. 
Bei agrarpolitischen Mehrkosten von mehreren Milliarden 
Franken für Konsumenten und Steuerzahler ist es, glaube 
ich, unsere Pflicht, diese Potenziale zur Senkung der Kosten 
konsequent auszunutzen. Das wird auch entscheidend sein, 
wenn unsere Landwirtschaft inskünftig im internationalen 
Vergleich wettbewerbsfähig bleiben soll. WTO oder Freihan
delsabkommen werden zweifelsfrei einen grösseren Druck 
auf unsere Landwirtschaft zur Folge haben. Die Doha
Runde wurde offiziell wieder aufgenommen; im Februar wur
den in Genf die Diskussionen in sämtlichen Dossiers weiter
geführt, und es ist nicht damit zu rechnen, dass das jahre
lang nur zu Verhandlungen ohne Ergebnisse führen wird. 
Bei diesen Verhandlungen sind Agrarexporteure mächtige 
Players; die Schweiz versucht hier ein Gesamtergebnis zu 
erreichen, das im Interesse der gesamten Volkswirtschaft 
ist. Wir wollen dort nicht die Landwirtschaft opfern, aber wir 
müssen auch realistisch und pragmatisch Chancen für die 
Industrie, Chancen für die Dienstleistungen nutzen. Wenn 
das Gesamtergebnis zum Vorteil für die Volkswirtschaft ist, 
dann kann es wohl auch nicht in unserem Sinne sein, wenn 
wir aufgrund der landwirtschaftlichen Interessen diese gan
ze Runde platzen lassen. Es gilt deshalb, auch hier ein 
ausgewogenes Resultat zu erreichen und vorzeitig zu agie
ren, damit ein allfälliger Abbau von Zöllen aufgefangen wer
den kann und damit wir eben unser Marktstützungssystem, 
das WTO-untauglich ist, in ein Direktzahlungssystem um
wandeln, das international kompatibel ist und das es uns er
laubt zu unterstützen; aber eben mit einem System, mit wel-
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ehern wir uns für die künftigen Herausforderungen auch ent
sprechend positionieren können. 
Dasselbe Problem treffen wir auch bei sämtlichen Freihan
delsabkommen an, bei welchen es ebenfalls darum geht, die 
schweizerische Exportwirtschaft auf vielen wichtigen Märk
ten in gute Position zu bringen. Das betrifft auch die Land
wirtschaft. Bei jedem Freihandelsabkommen gibt es auch 
den Bereich der Landwirtschaft: Wir wollen dabei bezüglich 
Exportmöglichkeiten Chancen für unsere Bauern eröffnen. 
Aber in der Regel ist der Preis dafür ein Abbau von Zöllen 
oder die Erhöhung von Kontingenten für Landwirtschaftspro
duzenten aus anderen Staaten. Dieses Problem lösen Sie 
weder damit, dass Sie jetzt diese Umlagerungen bremsen, 
noch damit, dass Sie auf die Vorlage gar nicht eintreten oder 
sie zurückweisen. Sie erweisen damit auf mittel- und langfri
stige Sicht der Landwirtschaft einen Bärendienst, und ich 
glaube, es ist unsere Verantwortung als Politikerinnen und 
Politiker, in längerfristigen Horizonten zu denken und Ent
wicklungen vorherzusehen. «Gouverner, c'est prevoir» - das 
zählt auch in der Landwirtschaft zu den Handlungsmaximen, 
die wir befolgen sollten. 
Ich möchte noch kurz zu den Rückweisungsanträgen und 
zum Nichteintretensantrag Stellung nehmen. Ich bitte Sie 
selbstverständlich, diese Anträge abzulehnen. 
Zum Nichteintretensantrag Zisyadis und seinen Begründun
gen möchte ich ins Feld führen, dass die «AP 2011 », Herr 
Zisyadis, ja gerade Anreize schafft, diese Kostensenkungs
potenziale auszuschöpfen, mit dem Ziel, auch die Konsu
menten zu entlasten. Wir haben hier ein Potenzial von 600 
Millionen Franken geortet. Das erreicht man nur, indem man 
diese Kostensenkungsmöglichkeiten, die wir jetzt präsentie
ren, auch umsetzt. Sonst bleiben die Preise für die Konsu
menten oben, und gerade das, was Sie zu Recht bemän
geln, dass der Konsument davon nichts hat, wird auch in 
Zukunft so bleiben. Also bitte ich Sie, uns doch in diesem 
Bereich zu unterstützen. Auch wir betonen immer - das ha
ben Sie zu Recht getan -: Es geht nicht nur um die Land
wirtschaft selber, sondern um die vor- und nachgelagerten 
Bereiche, die bei diesen Kosten eine wichtige Rolle spielen 
und die das den Konsumenten nicht oder in ungenügendem 
Ausmass weitergeben. Die «AP 2011 » will genau von der 
Produktion bis zur Distribution diese ganze Kette dem Wett
bewerb aussetzen, damit der Konsument schlussendlich von 
guter Qualität profitiert, aber zum angemessenen Preis. Die 
Tatsache, dass wir jedes Jahr über 2 Milliarden Franken ans 
Ausland verlieren, wo Konsumenten zu weit billigeren Prei
sen einkaufen, sollte uns zu denken geben. Ich bin über
zeugt, dass wir mit diesen Massnahmen einen Teil dieser 
Wertschöpfung wieder in unser Land zurückholen können. 
Das stärkt den produzierenden Bauern, das stärkt das Ge
werbe im vor- und nachgelagerten Bereich, und das hilft 
schlussendlich auch dem Staat, diese Massnahmen weiter 
zu finanzieren. 
Die Rückweisung der Vorlage wie das Nichteintreten würden 
einen Stillstand der Reformen bedeuten. Nachdem Sie ja mit 
der jetzigen Situation auch nicht zufrieden sind, glaube ich, 
dass dies das falsche Signal ist, insbesondere wenn Sie, wie 
Sie auch betont haben, Anreize für zusätzliche Ökologie set
zen wollen. Das erreichen Sie mit mehr Direktzahlungen, 
weil diese immer an den ökologischen Leistungsnachweis 
gebunden sind. Insofern ist diese Politik eben auch aus öko
logischer Sicht die richtige. 
Herr Schibli möchte mit seiner Minderheit eine Rückweisung 
mit einem Auftrag an den Bundesrat beantragen. Herr Schi
bli, ich anerkenne, dass die Einkommenssituation der Bau
ern nicht überall, aber in ausgewiesenen Bereichen eine 
schwierige ist. Der Bundesrat weiss, dass auf vielen Bauern
betrieben die Familien in bescheidenen Verhältnissen leben 
müssen. Das ist uns bewusst. Aber es ist kein Verfassungs
auftrag, dass wir das Einkommen der Bauernfamilien ver
bessern; es ist ein Auftrag, dass wir die Wettbewerbsfähig
keit der Landwirtschaft verbessern und dass wir die multi
funktionale Landwirtschaft unterstützen. Das tun wir nicht, 
wenn Sie diese Rückweisung beantragen, sondern das tun 
wir, wenn Sie den Strukturwandel unterstützen, damit dieje-
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nigen Betriebe, die wettbewerbsfähig sind, möglichst als 
Haupterwerbsbetriebe in der Zukunft ein respektables Ein
kommen haben. Indem jetzt viele Kleinbetriebe ausgeschie
den sind, hilft das den anderen. Ich glaube, das müssen wir 
fortsetzen. 
Der Selbstversorgungsgrad war bei Beginn der Reform der 
Agrarpolitik wegen der Bevölkerungszunahme vorerst um 
5 Prozent gesunken. Heute liegt er bei knapp 60 Prozent. 
Wir beurteilen diese Versorgung als ausreichend, auch in 
Krisenzeiten. Vor allem ist auch zu berücksichtigen, dass 
sich der heutige Selbstversorgungsgrad mit dem heutigen 
Kalorienbedarf der Bevölkerung berechnet, und der ist na
türlich grösser als noch zu Zeiten, in denen durch kriegeri
sche Umstände die Versorgung eine grosse Aufgabe der 
Landwirtschaft war. Wenn man mit denselben Kalorienwer
ten wie damals rechnen würde, läge der heutige Selbstver
sorgungsgrad bei 75 Prozent. Deshalb ist der Bundesrat der 
Meinung, dass wir diesbezüglich kein Problem haben, und 
er ist gleichzeitig der Meinung, dass die Autonomie auch für 
Krisenzeiten genügend ist. 
Den Zahlungsrahmen können Sie beeinflussen, indem Sie 
dort abstimmen, dafür braucht es keine Rückweisung. 
Ebenso können Sie das Kostensenkungsprogramm, das Sie 
anstreben, hier umsetzen. Wir präsentieren Ihnen diese 
Massnahmen. Wir haben in der Kommission weitere Mög
lichkeiten aufgezeigt. Das Parlament hat es in der Hand, 
diese umzusetzen oder abzuwürgen. 
Die Vorteile, die wir hier drinhaben, betreffen den Bereich 
der Futtermittelpreise: Wir haben Anpassungen im Bereich 
der Vorschriften, und wir haben den Parallelimport, den das 
Parlament beschlossen hat - nicht der Bundesrat. Es ist Ihr 
Entscheid, ob Sie das wollen. Wir sind überzeugt, dass wir 
gerade auch mit einfacheren Kontrollen eine Massnahme 
zur Kostensenkung liefern. Deshalb sind Ihre Anträge grös
stenteils Bestandteile dieser Vorlage. Es ist Ihr politischer 
Entscheid, wie Sie sich in der Detailberatung positionieren. 
Ebenso verhält es sich mit dem Antrag von Herrn Föhn als 
Ergänzung dazu. Bei den Direktzahlungen - das wissen Sie, 
Herr Föhn - ist es so, dass ja gerade die Bergregionen auch 
von einem verfeinerten System profitieren. Wir haben mit 
den Hangbeiträgen speziell für diese Gebiete eine Direkt
zahlung, die honoriert, dass dort der Aufwand viel grösser ist 
als im flachen Talgebiet. Wir haben auch entsprechende 
Verfeinerungen, was die Tiere und die Ökologie betrifft. Ich 
glaube, dass viele Ihrer Anliegen erfüllt sind. Ich möchte Sie 
auch darauf hinweisen, dass das steuerbare Einkommen 
und das Vermögen ja ebenfalls eine Rolle bei der Bemes
sung der Direktzahlungen spielen. 
Ihr Ansatz war ein Diskussionspunkt, wurde aber nicht inte
griert, weder von der Kommission noch im Vorfeld. Wir ha
ben aber die Motion 06.3635 der WAK-SR entgegenge
nommen, wonach wir das Direktzahlungssystem auf das 
Jahr 2009 hin einer Prüfung unterziehen werden, damit wir 
es nochmals überdenken und verfeinern können. Inso
fern kann Ihr Anliegen anlässlich der Behandlung dieser 
Motion - ob ein Maximalansatz ein weiteres Element wäre, 
um dieses Instrument noch zielorientierter und effizienter zu 
betreiben - sicher auch noch einmal unter die Lupe genom
men werden. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Es hat 
sich eine ganze Reihe von Fragestellern gemeldet. Es ist 
aber auch möglich, dass im laufe der Debatte die eine oder 
andere Frage beantwortet wurde. Sie können mir deshalb 
auch ruhig mitteilen, dass Ihre Frage nicht mehr gestellt wer
den muss. Ich erinnere Sie zudem daran, dass nur eine 
Frage gestellt werden darf, und zwar ohne Einleitung und 
ohne Begründung, sonst kommen wir nicht weiter. 

Büchler Jakob (C, SG): Frau Bundesrätin, was gedenkt der 
Bundesrat zu tun, damit im Bereich Butter keine Über
schüsse entstehen, wenn nach der Aufhebung der Milchkon
tingentierung die Milchmenge stark ansteigt? 
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Leuthard Doris, Bundesrätin: Das ist eine Frage, die Sie ei
gentlich dann in der Detailberatung, insbesondere bei Arti
kel 9, stellen können. Dort sieht das heutige Gesetz - und 
das will der Bundesrat beibehalten - Unterstützung von 
Selbsthilfemassnahmen vor; vor allem betrifft das die Ver
bände selber, die hier Massnahmen treffen können. Dieser 
Artikel wird uns aber ein Ventil geben, wenn wirklich Markt
ergebnisse festgestellt werden, die Massnahmen kurzfristi
ger Natur erfordern, und hier werden wir selbstverständlich 
diese Entwicklung bis 2009 beobachten. 
Nachdem diese Milchkontingente ihre Bedeutung bereits 
weitgehend verloren haben, gehen wir eigentlich davon aus, 
dass dieser Übergang zu keinen gewichtigen Problemen am 
Markt führen dürfte. Die grössere Beeinflussung dürfte wahr
scheinlich die Verkäsungszulage haben, welche einen An
reiz zu Mehrproduktion geben wird. Insofern würden wir uns 
dann einfach primär auf die Selbsthilfemassnahmen der 
Branchenorganisation der Produzenten, der Schweizer 
Milchproduzenten {SMP), abstützen, aber auch allfällige 
Ventilmassnahmen bei Marktverzerrungen ins Auge fassen. 

Parmelin Guy {V, VD): Madame la conseillere federale, je 
vous ai entendue parler du tourisme alimentaire des Suisses 
a l'etranger, mais je ne vous ai pas entendue parler du tou
risme alimentaire des ressortissants des pays limitrophes en 
Suisse. Alors, ma question est la suivante: a combien vos 
services chiffrent-ils cet aspect du tourisme alimentaire? et 
est-ce qu'il ne serait pas correct de le mettre en perspective 
pour avoir les deux aspects dans les plateaux de la balance 
au moment ou l'on va aborder les questions importantes que 
sont la reduction des coüts et la competitivite? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Primär ist der Bundesrat der 
Meinung, dass wir hier in der Schweiz die Kosten senken 
müssen, damit der Bauer seine Preise senken kann, damit 
er wettbewerbsfähiger wird. Dann ist das für den Export von 
Vorteil, aber wird natürlich auch den einheimischen Konsu
menten dienen, damit sie hier die einheimischen Produkte 
kaufen. Wir können keinem Konsumenten vorschreiben, was 
er kauft, aber nebst der Qualität spielt der Preis eine Rolle. 
Ich glaube, die Chance der Schweizer Landwirtschaft im Ex
port ist nie, dass wir unsere Qualitätsprodukte niedrigpreisig 
anbieten. Das wird nicht die Zukunft sein. Es wird ähnlich 
sein wie in Österreich, dass wir uns im Export auf «premium 
quality» konzentrieren müssen und entsprechend auf die 
hochpreislichen Segmente. Das sind die Chancen für den 
Export. Gleichzeitig dürfen wir aber Folgendes nicht ausser 
Acht lassen: Wenn die Schere der Preise vom grenznahen 
Ausland zur Schweiz so gross ist wie heute, dann wird das 
für einen Teil der inländischen Konsumentinnen und Konsu
menten weiterhin bedeuten, dass sie eben am Wochenende 
nicht im Dorf einkaufen, sondern irgendwo, wo es billiger ist. 
Das ist legitim, aber es muss uns stören, und es hilft den 
einheimischen Produzenten nicht. 

Binder Max {V, ZH): Sie haben gesagt, es gehe um die kon
tinuierliche Weiterführung der Agrarpolitik; damit aber auch 
um eine Weiterführung des Einkommensrückganges. Sie 
schreiben selber in der Botschaft, dass das Einkommen zu
rückgeht. Frau Bundesrätin, wie würde die Antwort ange
sichts dieser Zukunftsperspektiven aus der Sicht einer 
Bäuerin namens Doris Leuthard lauten? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Es ist so: Wenn Sie Struktur
veränderungen haben, dann heisst das ja nicht, dass alles 
beim Alten bleibt, sondern dann heisst es eben, dass sich 
die Struktur verändert. Das heisst, ein Preisdruck besteht, 
Betriebe werden vom Markt verschwinden. Das ist so, und 
das ist ja genau das, was der Bundesrat sagt. 
Wir haben jetzt seit fünfzehn Jahren eine Reduktion der An
zahl Betriebe entsprechend der Reduktion der Anzahl der 
Einkommen. Das ist der Strukturwandel, der unumgänglich 
ist. Man kann darauf reagieren, indem man sagt, man stelle 
sich dem nicht, man versuche nicht, kompetitiver zu werden; 
oder dann buttert man mehr Geld hinein. Wir hatten solche 

Strukturwandel z. B. im Bereich der Textilindustrie oder der 
Uhrenindustrie; diese Bereiche mussten gewaltige Struktur
veränderungen mitmachen, das zum grössten Teil ohne 
staatliche Hilfe. Sie haben es geschafft, weil sie auf den 
Markt reagiert haben, weil sie mit ihrer Produktion umgestellt 
und den Kunden ins Zentrum ihrer Politik gestellt haben. Un
sere Bäuerinnen und Bauern tun das; ich bin sehr überzeugt 
von ihrer Leistungsfähigkeit. Auf die Zahlen, die wir vorwei
sen können und die zeigen, was sie an Produktivität erreicht 
haben, auf die dürfen sie doch stolz sein. 
Ich bin überzeugt, dass es ja auch kein Strukturwandel ist, 
der bis zum Tag null weitergeht, an dem es keine Betriebe 
mehr gibt. Es geht darum, das Gleichgewicht zu finden im 
Hinblick auf die Anzahl der Betriebe, die produktiv und kom
petitiv auf dem Markt ihre Produkte anbieten und auch in ei
nem internationalen Umfeld bestehen können. Dahin führen 
wir die Landwirtschaft mit dem bisherigen Tempo und ohne 
Verschärfung, aber auch ohne Bremse. 

Schibli Ernst {V, ZH): Sie haben in Ihrem Referat für die Öff
nung des bäuerlichen Boden- und Pachtrechtes plädiert. Ich 
wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir erklären würden, wie 
ein Bauer - bei der heutigen Einkommenssituation mit sin
kenden Einkommen - in Zukunft mit Geld, das er in der 
Landwirtschaft verdient hat, Land kaufen soll. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Herr Schibli, diese Vorlage ist 
ja jetzt noch nicht Gegenstand Ihrer Debatte, sondern sie ist 
es im Ständerat, wo wir noch in dieser Session diese Libera
lisierung vornehmen wollen. Aber sie ist ein Pfeiler der bun
desrätlichen Reformpolitik. Herr Walter hat das zudem zu 
Recht angeführt: Jetzt ist etwa 1 Prozent der landwirtschaft
lichen Nutzfläche auf dem Markt, was für diejenigen Unter
nehmer, die wachsen wollen, ein Ding der Unmöglichkeit ist, 
denn es braucht ein Angebot. Das wollen wir unterstützen, 
indem wir etwa die Preisobergrenze und indem wir auch die 
Verschuldungsgrenze aufheben wollen. 
Es gibt keinen Grund, die Bauern hier zu bevormunden. 
Dass das nicht für alle möglich ist, dass das auch einen Zu
sammenhang mit dem Einkommen hat, das ist logisch. Aber 
das trifft für jeden Gewerbler zu; das ist nicht etwas, was 
bauernspezifisch ist. 

Scherer Marcel {V, ZG): Frau Bundesrätin, Sie sagten vor
hin, die Ökoausgleichsfläche im Mittelland müsse noch aus
geweitet werden. Es ist bereits so, dass 7 Prozent der Aus
gleichsfläche jetzt vorhanden sind. Gedenkt der Bundesrat, 
in der Ökologie neue Ziele zu setzen? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Herr Scherer, Sie finden in der 
Botschaft die entsprechende Tabelle. Der Bundesrat hat die 
sieben Ziele mit der «AP 2007» definiert. Ich habe ausge
führt, dass fünf dieser Ziele erreicht sind, zwei nicht, und die 
bleiben selbstverständlich unsere Ziele. Die ökologischen 
Ausgleichsflächen im Talgebiet sind ein Ziel, das nicht er
reicht ist, das der Bundesrat weiter vorantreiben will, unter 
anderem auch mit dem Systemwechsel zu mehr Direktzah
lungen. Das bleibt innerhalb der Ziele des Bundesrates, das 
geben wir nicht auf. 

Präsidentin {Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Ich 
muss einfach sagen: Wir führen hier keine Kommissions
sitzung durch. Es haben sich jetzt noch Herr Weyeneth, Herr 
Fattebert und Herr Glur für eine kurze Frage gemeldet. Ich 
möchte auch Frau Bundesrätin Leuthard bitten, kurz zu ant
worten, damit wir hier weiterkommen. Damit hat sich aber 
der Kreis der Fragesteller geschlossen - endgültig. 

Weyeneth Hermann {V, BE): Frau Bundesrätin, Sie haben 
uns die OECD-Studie vorgestellt, die nachweist, dass Di
rektzahlungen einkommenswirksamer sind als Marktstützun
gen. Stellen Sie in Ihrem Departement bzw. im Bundesamt 
für Landwirtschaft nicht ebenfalls fest, dass das Instrument 
der Direktzahlungen die Konkurrenzfähigkeit der vorgelager-
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ten und der nachgelagerten Betriebe verzögert oder sogar 
verhindert? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Wir haben die vor- und nach
gelagerten Gewerbe im Auge, auch hier mit allen Kosten
senkungsmassnahmen. Dort ist es einmal wichtig, dass wir 
vorwärtskommen, und die vor- und nachgelagerten Bereiche 
sind ja nicht direkt von den Direktzahlungen betroffen. Aber 
indem wir die Motion 06.3635 des Ständerates entgegen
nehmen, sind wir auch bereit, dieses System generell zu 
prüfen, auch die Effekte auf den vor- und nachgelagerten 
Bereich. 

Fattebert Jean (V, VD): Madame la conseillere federale, vous 
avez dit que le maintien du nombre de familles paysannes 
ne faisait pas partie du mandat constitutionnel. Certes, on 
sait qu'il y a une diminution naturelle de ce nombre et qu'on 
ne pourra pas freiner cette evolution. Neanmoins, est-ce que 
vous n'estimez pas que le maintien d'un nombre maximal de 
familles paysannes revient a. conserver un certain patri
moine suisse, des familles ou les enfants sont eleves dans 
des conditions particulierement bonnes, qui en font des 
gens responsables souvent apprecies ensuite dans d'autres 
secteurs de l'economie? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich teile Ihre Auffassung: Fa
milienbetriebe sind für dieses Land sehr wertvoll. Deshalb ist 
der Bundesrat auch bereit, 13,5 Milliarden Franken in die 
Landwirtschaft einzuschiessen. Davon kommt ein grosser 
Teil, nämlich über 2,5 Milliarden Franken, bäuerlichen Famili
enbetrieben zugute. Das ist richtig, denn es ist auch für die 
Gesellschaft wichtig. In diesen Familien wird viel für das 
Land geleistet, auch an Gemeinschaftsdienst, auch für den 
Tourismus, für unsere Gäste, die unsere Landschaft schät
zen. Das anerkennen wir und wollen es auch weiterführen. 

Glur Walter (V, AG): Frau Bundesrätin Leuthard, ein Punkt in 
Ihren Ausführungen ist paradox . . (Zwischenruf der Präsiden
tin: Ihre Frage!) Sie wollen Kostensenkungen und günstige 
Nahrungsmittel im Vergleich mit der EU. Sie setzen sich 
aber vehement für die .... (Zwischenruf der Präsidentin: Jetzt 
kommt die Frage, Herr Glur!) Das ist das schlechteste aller 
Systeme. Damit nehmen Sie z. B. beim Fleisch .... 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Entwe
der kommt jetzt die Frage, Herr Glur, oder ich gebe das Wort 
weiter. 

Glur Walter (V, AG): Warum setzen Sie sich so vehement für 
dieses schlechte System ein? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich weiss jetzt nicht genau, 
welches System Sie meinen - (Heiterkeit) ach so, die Ver
steigerung. Herr Glur, diese ist natürlich positiv. Wir werden 
im Detail gerne auf diese Problematik zurückkommen. Sie 
hat mehr Wettbewerb gebracht, und Wettbewerb ist für den 
Konsumenten in der Regel eine gute Sache. Wir werden uns 
dann in der Detailberatung mit Sicherheit darüber unterhal
ten, aber nicht jetzt in der Eintretensdebatte. 

Rime Jean-Fram,ois {V, FR), pour la commission: Apres ce 
tres long debat liminaire, je constate qua tous las groupes 
acceptent d'entrer en matiere. Las porte-parole des groupes 
ont fait part d'un certain nombre de divergences que nous 
aurons l'occasion de traiter lors de la discussion par article. 
On peut certainement partager las soucis de la minorite 
Schibli concernant l'evolution des prix pour les consomma
teurs par rapport au revenu des paysans, an peut egalement 
soutenir la proposition Föhn qui tend a favoriser l'agriculture 
productive, mais je constate que nous ne pouvons pas faire 
abstraction des negociations qui ont lieu dans le cadre de 
l'OMC et d'un eventual accord de libre-echange avec l'Union 
europeenne. 
La commission a pris sa decision par 17 voix contre 4 et 
3 abstentions. Dans ce sens, je vous demande de rejeter les 
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propositions de renvoi, tant celle de la minorite Schibli que 
celle defendue par Monsieur Föhn. 
Permettez-moi encore deux au trois remarques. Madame 
Genner nous a dit que l'agriculture etait tres chere: j'aimerais 
quand meme relever qu'actuellement, le budget agricole re
presente un peu plus de 7 pour cent du budget de la Confe
deration et que ce chiffre devrait baisser a. moins de 6 pour 
cent d'ici a 2010. Monsieur Recordon demande plus d'ecolo
gie, plus de produits de qualite, des salaires plus eleves 
pour les employes agricoles par le biais d'un contrat-type, 
des prix plus bas pour les consommateurs et il souhaite que 
le credit-cadre ne depasse pas celui du projet du Conseil fe
deral: je crois qu'il sera difficile de resoudre cette equation. 
Je releve egalement que, tres souvent, le groupe des Verts 
s'oppose aux activites para-agricoles qui permettraient 
d'ameliorer le revenu paysan. 
Monsieur Hämmerle, vous avez dit que la politique agricole 
n'etait pas uniquement l'affaire des agriculteurs: permettez
moi de relever que la commission a designe un non-agricul
teur comme rapporteur de langue fran9aise. 
Je constate que la commission de notre conseil, comme le 
Conseil des Etats, a legerement modifie le projet du Conseil 
federal afin de reduire la pression sur la restructuration de 
cette branche de l'economie, phenomene que nous ne pou
vons certainement pas stopper completement. 
Je vous demande d'entrer en matiere, donc de rejeter la pro
position Zisyadis de non-entree en matiere et de repousser 
les propositions de renvoi, celle de la minorite Schibli ainsi 
que celle defendue par Monsieur Föhn. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06.038/3935) 
Für Eintreten .... 175 Stimmen 
Dagegen .... 3 Stimmen 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Wir 
stimmen zuerst darüber ab, ob der Antrag Föhn dem 
Rückweisungsantrag der Minderheit Schibli zugeschlagen 
wird. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich nominatjf· Beilage Annexe 06.038/3936) 
Für den Antrag der Minderheit .... 130 Stimmen 
Für den Antrag Föhn .... 50 Stimmen 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Wir 
stimmen nun über den Rückweisungsantrag der Minderheit 
Schibli ab. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich nominatif· Beilage - Annexe 06.038/3937) 
Für den Antrag der Minderheit .... 43 Stimmen 
Dagegen .... 139 Stimmen 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Somit 
sind wir auf die Vorlage eingetreten und haben die Rückwei
sung abgelehnt. Ich rufe Ihnen in Erinnerung, dass wir be
schlossen haben, die Detailberatung in Kategorie IV zu füh
ren, d. h., Einzelanträge werden nur schriftlich begründet. 
Ich wurde mehrmals gefragt, ob die Antragsbegründungen 
nicht auch in der anderen Landessprache vorliegen. Da 
muss ich Ihnen sagen: Nur die Anträge werden übersetzt, 
Begründungen werden nicht übersetzt. 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Loi federale sur l'agriculture 

Detailberatung - Discussion par artic/e 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Titre et preambule, eh. 1 introduction 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 2 Abs. 1 Bst. a 
Antrag Zisyadis 
a ..... landwirtschaftlicher Erzeugnisse gemäss dem Prinzip 
der Ernährungssouveränität. 

Art. 2 al. 1 let. a 
Proposition Zisyadis 
a ..... produits agricoles conformement au principe de la sou
verainete alimentaire. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich bitte Sie, diesen Antrag ab
zulehnen. Zuerst einmal: Was bedeutet «Ernährungssouve
ränität» im Antrag Zisyadis? Ich denke, es ist das Recht je
des Landes auf eine eigene Nahrungsmittelversorgung und 
auf Selbstbestimmung bezüglich der Art und Weise, wie 
Nahrungsmittel produziert werden. Der Bundesrat hat sich in 
dieser Vorlage zum Verfassungsziel der sicheren Versor
gung bekannt. Er hält ausdrücklich fest, dass der Beitrag der 
Landwirtschaft zur Versorgungssicherheit durch eine Pro
duktion und nicht nur durch die Aufrechterhaltung des Pro
duktionspotenzials zu leisten ist. Dieses Prinzip findet daher 
nicht nur in der Verfassung Ausdruck, sondern ist auch in Ar
tikel 1 Buchstabe a und Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a des 
Landwirtschaftsgesetzes umgesetzt. Es ist implizit enthalten 
und braucht daher keine weitere Betonung. 
Ich bitte Sie, den Antrag abzulehnen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die Be
richterstatter verzichten auf das Wort. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Zisyadis .... 14 Stimmen 
Dagegen .... 145 Stimmen 

Art. 2 Abs. 1 Bst. bbis; Art. 3 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 2 al. 1 let. bbis; art. 3 al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 3 Abs. 4 
Antrag Gadient 
Für die Bienenzucht und Bienenhaltung gelten die Massnah
men im 1. Kapitel des 2. Titels, im 6. Titel und im 2. Kapitel 
des 7. Titels. 
Schriftliche Begründung 
In den letzten Jahren hat der Bestand an Bienenvölkern so
wie die Zahl der Imkerinnen und Imker in der Schweiz in be
sorgniserregendem Mass abgenommen. Gleichzeitig hat die 
Virulenz von Bienenkrankheiten wie auch die Gefahr von 
Schädlingen stark zugenommen. Der Nationalrat hat des
halb im letzten Jahr mit 125 zu 23 Stimmen eine Motion an
genommen, welche den Bundesrat auffordert, aktiv zu wer
den. Zentrale Anliegen sind die Aus- und Weiterbildung der 
Imkerinnen und Imker, Massnahmen der Qualitäts- und Ab· 
satzförderung sowie die Verstärkung der Forschung, Bera
tung und Expertentätigkeit des Bundes. 
Zur nötigen Erweiterung der heutigen Massnahmen braucht 
es die mit der Motion verlangte Grundlage im Landwirt
schaftsgesetz. Obwohl der Ständerat die Motion des Natio
nalrates erst am 15. März behandeln wird, macht es Sinn, 
diese Grundlage - es geht um die Erweiterung des Gel
tungsbereichs des Landwirtschaftsgesetzes auf die Bienen
haltung - jetzt zu beschliessen; dieses Vorgehen rechtfertigt 

sich auch, weil die vorberatende WAK des Ständerates ih
rem Rat beantragt, der Motion ebenfalls zuzustimmen. 

Art. 3 al. 4 
Proposition Gadient 
Les mesures prevues au chapitre 1 du titre 2, du titre 6 et du 
chapitre 2 du titre 7 sont applicables a l'apiculture. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich bitte Sie, auch diesen An
trag abzulehnen. Weshalb? Frau Gadient hat bereits eine 
Motion 04.3733, «Förderung der Bienen in der Schweiz», 
eingereicht, die Ihr Rat angenommen hat. Der Ständerat 
wird sie am 15. März - also noch in dieser Session - behan
deln. Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion, 
weil eine zusätzliche Verankerung der Bienenzucht und der 
Bienenhaltung aus seiner Sicht nicht erforderlich ist. Wir sind 
der Meinung, dass der Entscheid des Ständerates abzuwar
ten ist, bevor Sie in der Grossen Kammer die konkrete Um
setzung der Motion im Landwirtschaftsgesetz bereits be
schliessen. Zudem möchte ich auch inhaltlich nochmals 
betonen, dass der Bundesrat die Bienenzucht und die Bie
nenhaltung bereits heute mit verschiedenen Massnahmen 
unterstützt, etwa im Bereich der Qualitäts- und Absatzförde
rung, in der Forschung und Beratung sowie in der Förderung 
der tiergenetischen Ressourcen. 
Ich bitte Sie daher, diesen Antrag abzulehnen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die Be
richterstatter verzichten auf das Wort. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Gadient .... 83 Stimmen 
Dagegen .... 71 Stimmen 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Den 
Eventualantrag de Buman zu Artikel 5 Absatz 1 werden wir 
zusammen mit Artikel 70 behandeln. 

Art. 9 Abs. 1-3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 9 al. 1-3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 14 
Antrag der Kommission 
Abs. 4 
Der Bund kann für die in den Artikeln 14 bis 16 vorgesehe
nen Kennzeichnungen Symbole definieren. Ihre Verwendung 
ist fakultativ. 
Abs. 5 
In Absatzförderungskampagnen nach Artikel 12 ist die Ver
wendung dieser Symbole obligatorisch. 

Art. 14 
Proposition de la commission 
Al. 4 
La Confederation peut definir des symboles pour las desi
gnations prevues aux articles 14 a 16. Leur utilisation est vo
lontaire. 
Al.5 
L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour las campa
gnes de promotion selon l'article 12. 

Angenommen - Adopte 

Art. 15 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Antrag der Minderheit J 
{Binder, Baader Caspar, Favre, Germanier, Gysin Hans Ru
dolf, Rime, Schibli, Theiler, Walter Hansjörg, Wandfluh) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit II 
{Hämmerle, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gy
sin Remo, Leuenberger-Geneve, Leutenegger Oberholzer, 
Rennwald) 
Unverändert 

Art. 15 al. 2 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite J 
{Binder, Baader Caspar, Favre, Germanier, Gysin Hans Ru
dolf, Rime, Schibli, Theiler, Walter Hansjörg, Wandfluh) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorite II 
{Hämmerle, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gy
sin Remo, Leuenberger-Geneve, Leutenegger Oberholzer, 
Rennwald) 
lnchange 

Binder Max {V, ZH): Hier in Artikel 15 Absatz 2 geht es um 
das Herstellungsverfahren oder eben um die spezifischen 
Produkteigenschaften. Im Besonderen geht es eigentlich um 
die Verfahren mit ökologischer Ausrichtung respektive um 
den biologischen Landbau. Konkret geht es aber um die 
Frage, ob der gesamte Betrieb nach Biorichtlinien bewirt
schaftet werden muss oder ob eine Aufteilung unter gewis
sen Bedingungen möglich sein soll. Bei einer Wertung der 
vorliegenden Möglichkeiten für Artikel 15 Absatz 2 komme 
ich zum Schluss, dass das geltende Recht - eben die Ge
samtbetrieblichkeit - wahrscheinlich am klarsten, aber auch 
starr und einschränkend ist. Der neue Vorschlag des Bun
desrates bewirkt eine kleine Öffnung, die ständerätliche Ver
sion die notwendige Öffnung. Hier, Herr Hämmerle, müssen 
Sie dem Ständerat und meiner Minderheit folgen, nachdem 
Sie beim Eintreten gesagt haben: Agrarpolitik ist nicht nur 
eine Veranstaltung der Bauern, sondern eben auch der Kon
sumentinnen und Konsumenten. Ich werde Ihnen das im 
Folgenden zeigen. 
Heute ist es eine Tatsache, dass wir bei gewissen Biopro
dukten zeitweise Überschüsse produzieren: Ich erwähne 
hier Milch und Fleisch. Ich sage nicht «immer», ich sage 
«zeitweise». Auf der anderen Seite haben wir die Nachfrage 
im Bereich von Getreide- und Ölsaaten bei Weitem nicht mit 
einheimischer Produktion decken können. Pro Jahr werden 
heute etwa 30 000 Tonnen Biogetreide importiert - impor
tiert aus der EU, wo die sektorielle biologische Produktion 
möglich ist. Diese Möglichkeit sollten auch die Schweizer 
Bauern haben, dies umso mehr, als in Bezug auf den Import 
von aus sektorieller biologischer Produktion stammenden 
Produkten keine Unterscheidung gemacht wird. Herr Häm
merle: Frau Jacqueline Bachmann, Geschäftsführerin der 
Stiftung für Konsumentenschutz, zeigte sich kürzlich in der 
landwirtschaftlichen Presse hocherstaunt über die Import
mengen von Biogetreide. 
Laut einer Umfrage von Coop werden heute 5 von 20 Brotlai
ben aus Schweizer Getreide hergestellt, die anderen 15 wer
den aus Importgetreide nach EU-Bioanforderungen produ
ziert. Und all jene, die sich für mehr ökologische Ausrichtung 
und für mehr biologische Produktion einsetzen, haben hier 
nun eine exzellente Gelegenheit, dies zu tun, ohne dass das 
auch Kostenfolgen hätte. Deshalb unterstütze ich mit der 
Minderheit den Beschluss des 'Ständerates, der noch etwas 
weiter geht als der Bundesrat. Der Bundesrat schreibt ganz 
klar «für Betriebe mit Dauerkulturen», und wir und der Stän
derat schreiben ccnamentlich für Betriebe mit Dauerkultu
ren». 
Ich bin der Meinung, wenn wir heute eine Ausrichtung der 
Landwirtschaftspolitik, der «AP 2011 », machen, sollten wir 
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gewissen Entwicklungen nicht im Wege stehen. Heute ha
ben wir die Situation, dass ein solcher Betrieb oft auf juristi
schem Weg getrennt wird, und das kann ja sicher nicht im 
Interesse der Landwirtschaft, aber auch nicht im Interesse 
der Gesellschaft sein. Wir sagen auch ganz klar, dass eine 
strikte Trennung möglich sein muss, dass dies Vorausset
zung dafür sein muss, dass eine solche sektorielle Behand
lung überhaupt möglich ist. Wir wollen nicht, dass keine sau
bere, korrekte Kontrolle stattfinden kann, weil das letztlich 
wieder das A und O für die Glaubwürdigkeit einer Produktion 
hier in der Schweiz ist. 
Also zusammengefasst, ich sage es nochmals: Wir sind für 
die ständerätliche Lösung, weil sie der Landwirtschaft mehr 
Perspektiven eröffnet, Perspektiven, die in der Umsetzung 
kontrolliert werden können, die in der Umsetzung letztlich 
auch bedeuten, dass man gleich lange Spiesse wie die Kon
kurrenz hat. Eigentlich sollte in einem ccKrieg» das Ziel ja 
nicht gleich lange Spiesse sein; einen Krieg gewinnt der, der 
die längeren Spiesse hat. Wir sollten also für unsere Land
wirtschaft eigentlich längere Spiesse erwirken und nicht 
etwa nur gleich lange; die ungleich langen sollten wir in die 
Ecke stellen. 
Bei diesen Änderungen - ich sage nicht «epochalen Ände
rungen», wie das vielleicht Herr Hämmerle dann sagen 
wird - geht es um einen Akt der Vernunft, um eine wirt
schaftlich gute Situation. Da müsste eigentlich auch Frau 
Bundesrätin Leuthard zustimmen, die ja gesagt hat, dass wir 
wirtschaftlich gut sein müssen und dass die Strukturverän
derungen kommen. Auch das gehört natürlich ein Stück weit 
zu einer Strukturveränderung, die nichts kostet, aber immer
hin etwa 6000 Hektaren Biogetreide mehr anbauen lässt, als 
wir das heute tun. 30 000 Tonnen weniger Import, damit we
niger graue Energie, damit weniger Transport, damit mehr 
Ökologie: Herr Hämmerle, Sie müssen dem zustimmen, 
sonst sind Sie wahrscheinlich unglaubwürdig. 

Hämmerle Andrea {S, GR): Ich weiss schon selber, was ich 
sagen will und wie ich stimmen werde. 
Das gesamtbetriebliche «Bio» ist ein Markenzeichen der 
Schweiz; europaweit ist darum die schweizerische Bioland
wirtschaft auch besonders glaubwürdig und besonders aner
kannt. Die gesamtbetriebliche Biolandwirtschaft ist leicht 
kontrollierbar und, was noch viel wichtiger ist, über~eugend. 
Wissen Sie, das Herz kann man nicht teilen, die Uberzeu
gung kann man auch nicht teilen, und ccBio» kann man auch 
nicht teilen. Schon aufgrund der Überzeugung geht es nicht, 
dass man auf dem gleichen Betrieb das Obst chemisch be
handelt und das Getreide nicht. Das ist technisch zwar ohne 
Weiteres möglich, aber es widerspricht unserer Überzeu
gung und dem Prinzip. 
Wie ist nun die Interessenlage? Herr Binder, die Konsumen
tinnen und Konsumenten haben ein vitales Interesse an kla
ren Verhältnissen; sie wollen wissen, was gespielt wird, und 
am klarsten sind die Verhältnisse bei einem gesamtbetriebli
chen Ökoprogramm oder eben bei gesamtbetrieblichem 
«Bio». Nun gibt es bei den verschiedenen Programmen die 
subtile Unterscheidung zwischen Förderung und Kennzeich
nung. Das ist juristisch vielleicht möglich, aber für die Konsu
mentin und den Konsumenten ist das überhaupt nicht nach
vollziehbar. Für sie gilt ccBio gleich Bio», und das heisst 
«gesamtbetrieblich». Das ist die Interessenlage der Konsu
mentinnen und Konsumenten. Was sagen die Biobäuerin
nen und -bauern zu diesem Thema? Genau das Gleiche: 
Sie wollen die Gesamtbetrieblichkeit, sie wollen keine Auf
weichung, und sie sagen das aus Eigeninteresse und aus 
Überzeugung. Wenn nun die Biobauern und die Konsumen
tinnen die gleiche Auffassung haben, stellt sich die Frage: 
Wer hat denn überhaupt ein Interesse an der Aufweichung? 
Es ist schnell gesagt: Es sind gewisse grosse Getreidebe
triebe, vor allem in der Westschweiz. Sie möchten relativ 
einfach viel Biogetreide produzieren und daneben wie bisher 
konventionell weiterwirtschaften. Das ist nun aber überhaupt 
kein Argument für eine Aufweichung bei den Ausnahmen. 
Herr Binder hat richtig gesagt, das geltende Recht sei am 
klarsten. Es kommt hinzu, dass es sich bewährt hat und für 
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alle Ökoprogramme gilt. Der Bundesrat macht eine erste 
Einschränkung oder Aufweichung, indem er das Ganze nur 
noch auf «Bio» beschränkt, andere Ökoprogramme heraus
nimmt. Der Ständerat geht noch viel weiter; er schreibt «na
mentlich». Jede Juristin und jeder Jurist weiss, was das 
heisst: Es ist eine Öffnung. Das heisst dann nur noch «zum 
Beispiel». Das heisst, es ist fast alles möglich, und das Prin
zip der Gesamtbetrieblichkeit wird eigentlich in sein Gegen
teil verkehrt. Ich bitte Sie also, mit den Konsumentinnen und 
Konsumenten, mit der schweizerischen Biolandwirtschaft 
gegen eine Aufweichung zu stimmen und das geltende 
Recht so zu belassen. 
Frau Bundesrätin, ich möchte zum ganzen Paket der Arti
kel 14 bis 16 eine Frage stellen: Wir haben in Artikel 14 die 
Lösung, dass der Bund neu Labels einführen kann: AOC, 
Bio-, Berg-, Alpprodukte, Geflügel usw. Wie wollen Sie si
cherstellen, dass er damit nicht Marktakteur wird, dass er 
nicht mit seinen Labels in direkte Konkurrenz zu privatrecht
lichen Labels kommt? Wie soll die Konsumentin oder der 
Konsument staatliche und private Labels künftig unterschei
den können? Es ist relativ wichtig, weil darüber keine Dis
kussion geführt worden ist. 
Ich danke Ihnen, wenn Sie meinem Minderheitsantrag zu
stimmen. 

Dupraz John (RL, GE): Tout d'abord, je vous declare mes 
liens d'interets: je suis vice-president de !'Union suisse des 
paysans, president de la Federation suisse des producteurs 
de cereales et agriculteur moi-meme. 
Monsieur Hämmerle, ne pensez-vous pas qu'en autorisant 
les memes mesures que celles que !'Union europeenne pra
tique, c'est-a-dire le «bio» sectoriel dans les domaines agri
coles, nous aurions un meilleur contröle, de la qualite des 
produits bio - une meilleure tra9abilite aussi - que sur les 
quantites de ble que nous importons? 

Hämmerle Andrea (S, GR): Herr Dupraz, in Europa ist die 
Situation so, dass die Europäische Union sektoriell «Bio» 
zulässt. Es gibt aber auch in der EU Länder, in denen die 
Gesamtbetrieblichkeit vorgeschrieben ist. Wie dem auch sei: 
Die Schweizer Konsumentin und der Schweizer Konsument 
wissen bis heute, dass Schweizer Bioprodukte aus Betrie
ben kommen, wo die Gesamtbetrieblichkeit im Wesentlichen 
vorgeschrieben ist. In der Schweiz haben wir eine saubere 
Regelung, saubere Kontrollen. Unsere Konsumentinnen und 
Konsumenten wissen das. Wenn Sie auf «Bio» umstellen 
wollen, sind Sie freundlich dazu eingeladen, aber mit dem 
ganzen Betrieb. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Der wei
tere Dialog findet bilateral statt. 

Dormond Beguelin Marlyse (S, VD): Je vous demande, au 
nom du groupe socialiste, de soutenir la minorite II (Häm
merle) et d'en rester aux dispositions du droit en vigueur. 
En effet, le changement qui vous est propose revient, dans 
les faits, a enlever une bonne partie de la credibilite gagnee 
au fil de ces annees par les agriculteurs qui se sont lances 
dans la culture biologique. II taut se rappeler que ce genre 
de culture n'est pas simplement un marche: c'est aussi et 
surtout une philosophie. C'est un choix de produire en res
pectant des valeurs ethiques et non pas dans l'optique de 
s'implanter sur un marche qui seit le plus rentable possible. 
C'est aussi uri choix qui privilegie la qualite afin de tendre a. 
une production qui seit la plus naturelle possible. 
Le bio est apparu en reaction a une production qui visait un 
rendement maximal par hectare avec l'aide de produits chi
miques et en essayant d'ignorer les capacites de production 
de la terre a. long terme. Les agriculteurs qui se sont lances 
dans le bio a. l'epoque l'ont fait convaincus que les capacites 
de la terre n'etaient pas inepuisables. lls l'ont fait au prix de 
sacrifices et sous les moqueries de tous ceux qui les pre
naient pour de doux reveurs et, au mieux, sous les sourires 
narquois des representants des milieux agricoles qui n'y 
croyaient pas vraiment. 

Malgre une atmosphere peu encourageante, ces pionniers 
ont persevere, et ils ont eu raison. Le nombre croissant de 
consommateurs convaincus que ce style de production plus 
respectueux de la nature est une bonne solution, comme le 
succes du bio chez l'un des deux grands geants de la distri
bution, le demontrent. 
Du point de vue des consommateurs et des consommatri
ces, la garantie que les produits qui leur sont presentes sous 
le labe! bio correspondent vraiment a cette maniere de pro
duire est primordiale. C'est d'ailleurs parce qu'ils ont cette 
garantie que les acheteurs acceptent de payer plus eher les 
produits vendus sous le labe! bio. La confiance des consom
mateurs a ete gagnee au fil des annees par des exigences 
rigoureuses et par des contröles serieux. Elle l'a ete aussi 
parce que les agriculteurs qui produisent seien les exigen
ces du labe! bio dirigent leur exploitation en pratiquant cette 
philosophie. 
Or, la modification qui vous est proposee donnera a. n'im
porte quel agriculteur la possibilite de cultiver une partie 
seulement de sa production seien les exigences du label bio. 
On aura donc une exploitation dont l'agriculteur pourrait de
clarer que ses pommes de terre sont bio, mais pas ses poi
reaux. Cela pese quand meme de serieux problemes et sur 
plusieurs points. J'en releverai quelques-uns. 
1. Lorsque deux cultures, dont l'une sera bio mais pas 
l'autre, seront cultivees cöte a. cöte, comment ces agricul
teurs vont-ils faire pour que les traitements chimiques ne 
contaminent pas la culture bio? 
2. Actuellement, lorsqu'un contröle est effectue dans une ex
ploitation bio, il est clair que si des produits de traitement 
non acceptes s'y trouvent, les inspecteurs peuvent intervenir 
et prendre les mesures qui s'imposent. Mais si on accepte 
que dans la meme exploitation se cötoient les cultures bio et 
les autres, comment les inspecteurs vont-ils proceder? Com
ment pourront-ils avoir l'assurance que ces produits ne sont 
pas utilises pour toutes les cultures? 
3. Vis-a.-vis du secteur de l'agriculture bio, cela ne va pas 
non plus. On ouvre la la porte a des derives evidentes. En 
effet, certains agriculteurs qui voudront se lancer dans ce 
creneau ne seront interesses que par les cultures rentables, 
comme par exemple le ble bio - comme cela a deja. ete 
cite - qui est tres demande. lls laisseront de cöte les cultu
res qui le sont moins. On arrivera rapidement dans la situa
tion ou les agriculteurs «saigneront» le secteur des cultures 
bio en jouant sur les deux tableaux et ne produiront plus que 
des cultures rentables, les unes bio, les autres pas. Les agri
culteurs bio qui, actuellement, font des cultures peu renta
bles et equilibrent les comptes de leur exploitation avec les 
autres verront naitre une concurrence que j'estime deloyale 
et qui les privera des revenus necessaires a. la viabilite de 
leur entreprise. 
Et les consommateurs, dans tout cela? Comment, en tant 
que consommateur ou consommatrice, pourra-t-on encore 
avoir confiance dans des produits bio si, dans la meme ex
ploitation, on cultive du bio et du non-bio? Eh bien, si les 
acheteurs n'ont plus cette garantie, ils se detourneront pro
gressivement de ce marche. On peut donc craindre a. juste 
titre que la modification et l'ouverture proposees provoquent 
a terme la mort de la filiere bio. 
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de soutenir 
la proposition de la minorite II (Hämmerle). 

Germanier Jean-Rene (RL, VS): Le groupe radical-liberal 
veut permettre aux agriculteurs suisses d'etre concurrentiels 
vis-a.-vis des produits importes. Mais le groupe radical-liberal 
salue, bien sür, le developpement de l'agriculture biologique 
et les performances en matiere de production integree -
qu'on oublie trop souvent. 
Aujourd'hui, on entretient une querelle de chapelle entre pro
ductions integree et biologique. Nous soutenons la modifica
tion que le Conseil des Etats a apportee au projet du Conseil 
federal dans le domaine de la production biologique d'un 
point de vue sectoriel, c'est-a-dire la minorite 1 (Binder). 
Comme l'a dit Monsieur Binder dans une interview donnee 
au journal «Der Schweizer Bauer» le mois dernier, la direc-
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trice de la Fondation pour la protection des consommateurs, 
Madame Bachmann, s'etonne de voir la proportion de cerea
les importees qui est utilisee pour la fabrication du pain bio. 
II taut savoir qu'un pain sur quatre seulement, fabrique sous 
le label «Bio Suisse», l'est avec du ble suisse. Cela veut dire 
qu'en Suisse, 80 pour cent du pain bio est fait avec des ce
reales importees. Cette proportion doit nous faire reflechir a 
l'absence de concurrence qui existe dans ce domaine de 
l'autre cöte de la frontiere. A ce sujet, je pense au sketch de 
Fernand Raynaud - que les Romands connaissent: des vil
lageois ont chasse leur boulanger etranger, et depuis, ils 
n'ont plus de pain dans le village. De meme, il ne taut pas 
qu'on chasse nos producteurs de cereales bio et qu'on n'ait 
plus de cereales dans le pays. 
Dans l'Union europeenne, on reconnait la possibilite de sein
der une exploitation agricole pour produire de maniere biolo
gique et traditionnelle. Nous voulons offrir aux agriculteurs 
suisses les memes possibilites que celles qui existent sur 
notre marche pour leurs voisins europeens. II n'y a pas de 
differences avec une production suisse lorsqu'on importe 
une production qui provient d'exploitations qui pratiquent la 
culture biologique de fa9on sectorielle. Nous sommes en 
plein dans le debat qui demande a nos agriculteurs d'etre 
concurrentiels tout en leur imposant des contraintes pure
ment helvetiques. 
Madame Dormond, quand vous dites que le producteur bio 
n'a pas a se preoccuper d'une certaine competition, je vous 
reponds qu'il ne peut pas sortir du systeme: le producteur 
bio doit etre en phase avec le marche bio. 
Selon mon experience - j'aimerais aussi repondre a Mon
sieur Hämmerle -, il n'est pas vrai d'affirmer que tous les 
agriculteurs biologiques sont contre le bio sectoriel; c'est 
peut-etre vrai pour les agriculteurs biologiques fondamenta
listes, mais pas pour les agriculteurs biologiques qui sont en 
phase avec le marche. Dans ma commune, dans ma region, 
nous avons un centre de preparation de pommes bio qui re
presente 70 pour cent du marche suisse, et ce centre s'oc
cupe egalement de fruits issus de la production integree. 
II est vrai que l'exception pour les plantes perennes existe. 
Toutefois, il ne taut pas confondre, Madame Dormond, le bio 
parcellaire avec le bio sectoriel, et nous ne parlons pas de 
bio parcellaire dans ce domaine. 
Dans ce sens, la decision du Conseil des Etats, qui a ete je 
crois admise aussi par le Conseil federal lors du debat, est 
bonne et garantit que nos producteurs bio puissent mener 
un combat en phase avec le marche, et non pas un combat 
de religion entre la production bio et la production integree. 

Genner Ruth (G, ZH): Es gibt drei ganz wichtige Punkte, die 
für die Gesamtbetrieblichkeit im Biolandbau sprechen. Das 
ist erstens die bewährte Praxis. Die Gesamtbetrieblichkeit ist 
ein seit Jahren bewährtes Prinzip. Es ist nicht nur ein Denk
prinzip, sondern auch ein Arbeitsprinzip, das auf dem Hof 
mit einem integralen Ansatz auch bei den Stoffkreisläufen 
umgesetzt wird. Ein Biolandwirt arbeitet dann gesamtbe
trieblich, wenn sämtliche Aktivitäten und nicht nur einzelne 
Produktionszweige ökologisch sind. Der ganze Betrieb wird 
ganzheitlich angesehen. Alle Bewirtschaftungsmassnahmen 
werden einbezogen. Die Gesamtbetrieblichkeit passt auch 
zur Qualitätsproduktion, und so ist sie auch in der Bio-Ver
ordnung vorgeschrieben. 
Ich möchte hier meine Interessenbindung angeben, ich habe 
das am Anfang nicht gemacht: Ich bin Verwaltungsratspräsi
dentin der Bio lnspecta, die Höfe auf «Bio» kontrolliert und 
zertifiziert. Das ist gerade der wichtige zweite Punkt. Die 
Kontrollierbarkeit der Biobetriebe ist auch für die Konsumen
ten ganz wichtig. Die Gefahr der Vermischung von Bio- und 
konventioneller Ware ist nämlich gross, wenn Sie nicht die 
Gesamtbetrieblichkeit haben. Was machen wir, wenn wir ei
nen Hof kontrollieren und Pestizide und Kunstdünger finden 
und der Bauer sagt, er brauche das auf den hinteren Feldern 
und der andere Teil sei «Bio»? Das geht nicht. 
Die Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Das ist der dritte 
Punkt. Die Glaubwürdigkeit ist das, was die Konsumentin
nen und Konsumenten vom Biolandbau fordern, denn sie 
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sind auch bereit, höhere Preise zu bezahlen. Das ist auch 
der Grund dafür, warum wir im Biolandbau die Gesamtbe
trieblichkeit unter einem ganzheitlichen Ansatz mit ganzheit
lichem Denken fordern. 
Die Grünen wollen das geltende Recht beibehalten. Es ist 
die strengste und klarste Fassung, und das erfüllt auch die 
ökologischen Anliegen am besten. Wir wollen keine Aufwei
chung der Bioanliegen. Wir wollen, dass bei «Bio» wirklich 
«Bio» drin ist. Da geht es nicht an, dass sektorielle Biopro
duktion betrieben wird. 
Nun gibt es in der EU - und das wurde bereits gesagt - Aus
nahmen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die wichtigen eu
ropäischen Bioverbände in Deutschland und Österreich 
ganz klar auch auf die Gesamtbetrieblichkeit setzen. Das ist 
das Denkprinzip und in diesem Sinne auch eine Selbstver
ständlichkeit. 
Wenn Sie das heute aufweichen wollen - und, wir haben es 
gehört, es plädieren einige vor allem wegen dem Getreide
anbau für die Aufweichung -, würde nur eine ganz kleine 
Zahl von Höfen von einer Aufweichung profitieren. Wir rech
nen mit möglicherweise etwa 5 Prozent. Dies wäre aber zum 
Nachteil - und davor muss ich Sie warnen - eines Labels; es 
würde an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn wir vom Prinzip 
der Ganzheitlichkeit abweichen. 
Ich möchte Sie dringend bitten, hier bei der alten, bisherigen 
Fassung zu bleiben und in diesem Sinne die Minderheit II 
(Hämmerle) zu unterstützen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Herr 
Binder wünscht das Wort für eine kurze persönliche Erklä
rung. Er fühlt sich davon betroffen. 

Binder Max (V. ZH): Frau Präsidentin, ich fühle mich natür
lich nicht von meiner Erklärung betroffen, sondern von den 
Äusserungen von Frau Genner. Sie unterstellt mir praktisch, 
ich würde mit meinem Antrag das ganze Feld öffnen. Das ist 
nicht so; er beschränkt sich namentlich auf Betriebe mit 
Dauerkulturen. Es ist nicht so, dass einer heute etwas tun 
kann und morgen etwas anderes. Das möchte ich richtigstel
len. 

Walter Hansjörg (V, TG): Wir haben folgende Ausgangslage: 
Wir haben eine Bio-Verordnung, welche dem Gesetz nicht 
entspricht. Deshalb hat das Bundesamt für Justiz darauf auf
merksam gemacht, dass das geltende Gesetz geändert wer
den muss und dass die bundesrätliche Lösung nun der Ver
ordnung entspricht. Wenn wir also der Mehrheit zustimmen, 
passiert nichts; dann haben wir den Status quo. Wir haben 
nämlich jetzt schon den Zustand, dass Dauerkulturen - da
mit sind Reben und Obst gemeint - biologisch bewirtschaftet 
werden können und der übrige Betrieb konventionell. Mit 
dem Antrag der Mehrheit wäre eine reziproke Lösung mög
lich, dass also ein Landwirtschaftsbetrieb den Gesamtbe
trieb ohne Dauerkulturen biologisch bewirtschaften könnte 
und Obst und Reben konventionell. Das bedeutet heute den 
Einstieg in die Bioproduktion. Es ist ein grosses Risiko, wenn 
man als Gesamtbetrieb in die Bioproduktion einsteigt, und 
es gibt Regionen, wo es auch aus Parzellengründen nicht 
sinnvoll ist, biologisch zu produzieren, oder wo es zweck
mässig ist, das Land gleich zu bewirtschaften wie die Re
gion. Ich denke hier an die Abdrift von Pflanzenschutzmitteln 
usw. 
Nun, was will die Minderheit 1 (Binder)? Sie will einen kleinen 
Schritt weiter gehen, in dem Sinne, dass jemand, der zwei 
Betriebe hat, die geografisch getrennt sind, sie als Einheit 
führen kann. Sofern das über die Verordnung bewilligt wird, 
soll ein Betrieb biologisch und der andere konventionell be
wirtschaftet werden können. Das gibt mehr Flexibilität, auch 
für den Einstieg in die Bioproduktion. Ich würde es deshalb 
sinnvoll finden, hier diese Öffnung zu machen. Sonst pas
siert einfach das, was jetzt schon der Fall ist: dass zwei juri
stische Gebilde geschaffen werden, ein Biobetrieb und ein 
konventioneller Betrieb, bei gleichem Eigentümer. Das wird 
heute schon so gemacht. 
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Ich möchte auch darauf hinweisen, dass diese Öffnung noch 
lange nicht die sektorielle Bioproduktion ist, wie wir sie in der 
EU haben. Frau Dormond hat das mit ihrem Beispiel eigent
lich falsch aufgezeigt. Es ist nicht so, dass innerhalb der 
Fruchtfolge dann «Bio» oder nicht «Bio» gemacht werden 
kann. Es wird bei Minderheit und Mehrheit nicht möglich 
sein, dass zum Beispiel die Viehwirtschaft biologisch und 
der Ackerbau konventionell betrieben werden kann oder um
gekehrt. Es muss die ganze Fruchtfolge in die biologische 
Produktion eingebunden werden. Nur so macht das Sinn. 
Sie haben es gehört: Wir haben im Getreidebau einen Im
portanteil, der 6000 Hektaren entspricht. Das können die 
Getreidebauern in der Schweiz auch produzieren. Sie ge
winnen damit natürlich etwas höhere Wertschöpfung, weil 
das sonst importiert wird. Die Getreidepreise sinken ja, die 
Getreidebauern müssen sich auch etwas einfallen lassen. 
Ich möchte Sie also ersuchen, hier diese Änderungen vorzu
nehmen. Die SVP-Fraktion unterstützt die Mehrheit. Ich bitte 
Sie, ihr zu folgen, und danke Ihnen dafür. 

Genner Ruth (G, ZH): Herr Walter, Sie bedauern, dass so 
viele Bauern in der Schweiz kein Biogetreide anbauen kön
nen. Das können sie schon heute. Warum sagen Sie, dass 
sie es nicht tun können? 

Walter Hansjörg (V, TG): Es ist nun so, dass in der West
schweiz viele Betriebe Dauerkulturen haben, Obst oder Re
ben, und daneben einen Ackerbaubetrieb. Die Bauern müs
sten den gesamten Betrieb biologisch bewirtschaften. Wenn 
nun zum Beispiel keine Nachfrage für die Reben vorhanden 
ist oder die Bauern diesbezüglich in einer Produktion einge
bunden sind, wo überbetrieblich mit Flächenspritzungen 
usw. gearbeitet wird, ist das nicht möglich. 
Sie sind ja im Verwaltungsrat der Bio lnspecta. Die Verarbei
tungsbetriebe müssen ja auch die Trennung des Warenflus
ses vornehmen. Ja bitte, das können die Bauern auch, und 
das ist auch überprüfbar. 
Ich bitte, im Interesse der Natur, der besseren Ökologie, ins
besondere in der Westschweiz, diese Öffnung vorzuneh
men. Gewinner sind die Natur, die Ökologie und auch die 
Bauern, die hier einsteigen werden: Wir haben positive Si
gnale. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS): Monsieur Walter Hansjörg, 
est-ce que l'on defend bien la proposition de la minorite 1 
(Binder) et non la position de la majorite de la commission? 
II me semble qu'il y a eu un lapsus. 

Walter Hansjörg (V, TG): Die SVP-Fraktion stimmt - das ist 
richtig so - selbstverständlich der Minderheit 1 (Binder) zu, 
weil wir damit verhindern, dass die Bauern juristische Ge
bilde machen müssen, um diese Trennung vorzunehmen. 

Büchler Jakob (C, SG): Die CVP-Fraktion wird bei diesem 
Artikel die Mehrheit unterstützen. Der Unterschied zwischen 
der Minderheit 1 (Binder) und der Mehrheit ist sehr gering. 
Wir sind klar der Meinung, dass der Antrag der Mehrheit 
sinnvoll ist. Der Bundesrat kann auf Betrieben mit Dauerkul
turen auch Ausnahmen gewähren. Die sanfte Anpassung 
des geltenden Rechtes macht Sinn, denn die Parzellen vie
ler Betriebe sind geografisch voneinander getrennt. Wenn 
nun diese Biobauern auf den getrennten Parzellen eine Dau
erkultur, z. B. Reben, anlegen können, so macht das Ganze 
Sinn. Wenn ein Biobetrieb einen anderen Betrieb überneh
men möchte, sollte er die Möglichkeit haben, diesen auch zu 
übernehmen. Ob der zweite Betrieb dann auf Biobetrieb um
gestellt wird, muss der Entscheidung des Betriebsleiters 
überlassen werden. Es werden so einfach zwei Betriebs
nummern entstehen. 
Wir bitten Sie, der Mehrheit zu folgen und die Einführung 
dieser Flexibilität zu unterstützen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Vorerst muss wirklich noch
mals betont werden, wie wichtig das Prinzip der Gesamtbe
trieblichkeit ist. Es ist effektiv ein unverzichtbarer Wert für 

den Biolandbau und ein Garant für die Glaubwürdigkeit des
selben. Entsprechend ist es auch für die Konsumentinnen 
und Konsumenten eine wichtige Orientierungshilfe. 
Ich entnehme den Voten der Fraktionssprechenden, dass 
niemand daran zweifelt und dass man von diesem Prinzip 
nicht abweichen will. Das war denn auch die Haltung des 
Bundesrates, dass wir an diesem Prinzip festhalten, aber mit 
der neuen Formulierung auch auf Entwicklungen in gewis
sen Bereichen des Marktes reagieren, die eine Anpassung 
der Gesetzesformulierung erfordern. 
Dauerkulturen innerhalb von Biobetrieben können konven
tionell bewirtschaftet werden; das Umgekehrte gilt aber 
nicht. Mit der vorgeschlagenen Anpassung will der Bundes
rat, dass man biologisch bewirtschaften und den übrigen Be
trieb auch reziprok mit einem anderen Massstab bewirt
schaften kann, auch wenn es keine Dauerkultur ist. Diese 
Reziprozität ist der Grund, weshalb Ihnen der Bundesrat 
diese Modifikation der Bestimmung vorschlägt. Wir meinen, 
das entspreche einem Gebot der Fairness. Es ist auf Verord
nungsstufe bereits heute möglich, dass ein Biobetrieb sei
nen Obst- und Weinbau konventionell betreibt. Indem wir 
das nun ins Gesetz schreiben, soll künftig auch das Umge
kehrte möglich sein. Das ist logisch und gerecht und bringt 
auch bezüglich Kontrolle und Glaubwürdigkeit der Gesamt
betrieblichkeit keine neuen Probleme mit sich. 
Es hat sich aber in der Vergangenheit auch ein zweiter Fall 
eingestellt, wo es nötig ist, diese Bestimmung anzupassen. 
Es gab nämlich ein Rechtsproblem, wo das Bundesamt für 
Justiz im Bereich der Freilandhaltung von Geflügel interve
niert hat. Wir haben hier folgende Problematik: Mit einer An
passung der Verordnung sind auch bei der Erfassung des 
Geflügels Probleme entstanden. Auch hier kann die Situa
tion entstehen, dass man dann bei der Tierhaltung in etwa 
alle Tiere mit Freilandhaltung führen muss. Das ist für ge
wisse grössere Betriebe natürlich eine Problematik. Wenn 
z. 8. einmal zwei Betriebe gekauft wurden, dann gibt es 
eben zwei Produktionsstätten, und es soll möglich sein, 
dass man eine Produktionsstätte biologisch bewirtschaftet 
und die andere eben nicht. Das will der Bundesrat, aber 
mehr nicht. Deshalb erscheint es uns nach wie vor wichtig, 
dass wir bei unserer Version bleiben. 
Die Minderheit 1 (Binder) beantragt mit dem «namentlich» 
eine kleine Öffnung dieser Version. Sie lässt einen gewissen 
Spielraum zu, der auch künftigen Entwicklungen Rechnung 
trägt. Allerdings würden wir das wirklich auch einschränkend 
verstehen und sehr restriktiv auslegen. Anwendungsbei
spiele, wo das der Fall sein könnte, sind uns bis heute nicht 
bekannt. Wir opponieren aber nicht grundsätzlich gegen die
sen Spielraum, den die Minderheit I anstrebt. 
Wir meinen aber, dass man mit der Fassung der Minder
heit II (Hämmerle) die anstehenden Probleme nicht löst. Die 
aktuelle Rechtslage muss saniert werden, einerseits weil Ar
tikel 15 nicht zwischen dem biologischen Landbau und an
deren Produktionsmethoden differenziert und andererseits 
weil im Bereiche des Geflügels die Problematik mit den Frei
landhühnern bzw. der gesamtbetrieblichen Freilandhaltung 
für Tiere aufgetaucht ist, wie ich bereits erklärt habe. Da 
meinen wir eben auch, dass diese Anpassung, wie sie Ihnen 
der Bundesrat vorschlägt, diesen konkreten Problemen ge
recht wird, ohne dass das Prinzip der Gesamtbetrieblichkeit 
aufgeweicht würde. Denn wir sind uns bewusst, dass dieses 
für die Glaubwürdigkeit des biologischen Landbaus ent
scheidend ist. 
Jetzt noch zur Frage von Herrn Hämmerle zu Artikel 14, zu 
den Labels, die tatsächlich in einer Zahl vorhanden sind, die 
schon zu Verwirrung führen kann und die Übersicht sowohl 
für die Konsumenten als auch für die Verwaltung und für die 
Produktion nicht unproblematisch macht. 
Zum einen, glaube ich, können wir uns, was die Qualitätsbe
zeichnungen, die öffentlich-rechtlich sind, anbetrifft, auf das 
Landwirtschaftsgesetz abstützen. Dort haben wir Bio, Berg, 
Alp, AOC und die besonders tierfreundlichen Haltungspro
gramme BTS und RAUS festgelegt, die eigentlich zu den 
Qualitätsbezeichnungen klare Vorgaben geben. Mit der von 
der WAK des Nationalrates vorgeschlagenen ergänzenden 
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Kann-Formel hätte der Bundesrat unseres Erachtens die 
Möglichkeit, bei einem Bedarf ein Logo für solche Kenn
zeichnungen zu definieren. Aber es müsste definiert werden, 
damit auch die Verlässlichkeit wieder gegeben ist. Diese 
Möglichkeit wäre unseres Erachtens auch im Einklang mit 
dem Bestreben des Bundesrates, Schweizer Produkte im 
Export möglichst zu vereinheitlichen, mit einem einheitlichen 
Auftritt zu versehen, um eben auch die gemeinsame Kom
munikation subsidiär mit Bundesmitteln unterstützen zu kön
nen. 
Wir wollen in den Bereichen nicht intervenieren, in denen 
sich ein privates Logo bereits etabliert hat; das scheint uns 
schwierig zu sein. Ein gutes Beispiel hierfür ist ja etwa die 
Knospe im Bereich der Biolandwirtschaft, die sich wirklich 
durchgesetzt hat, die auch für die Konsumenten ein Quali
tätslabel geworden ist. Hier, denken wir, wäre eine Interven
tion deshalb nicht angezeigt. Hingegen gibt es auch Ent
wicklungen im AOC-Produktebereich, wo sich zwei Logos 
konkurrenzieren. Ich gehe davon aus, dass deshalb diese 
neue Gesetzesbestimmung diese Akteure auch animieren 
könnte, vielleicht doch eine gemeinsame Lösung zu suchen. 
Im Sinne der Konsumenten wären weniger Logos mehr; ent
scheidend muss am Schluss sein, dass die Qualität, die ver
sprochen wird, auch tatsächlich im Produkt enthalten ist. Da
für braucht es das Vertrauen in das Logo. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Ich bitte 
um kurze Fragen und um kurze Antworten. 

Binder Max (V, ZH): Frau Bundesrätin, Sie haben gesagt, Sie 
hätten viel Sympathie für den Antrag der Minderheit I; aller
dings müsste das in getrennten Produktionsstätten gemacht 
werden. Sie zwingen uns also zu einer juristischen Trennung 
der Betriebe. Das bedeutet Kostensteigerungen, härtere und 
schwierigere Verfahren. Beim Eintreten haben Sie gesagt, 
Sie wollten uns helfen, Kosten zu senken. Widersprechen 
Sie damit nicht Ihrer eigenen Politik? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Herr Binder, Sie müssen se
hen, dass wir uns hier im Bereich der Kennzeichnungen be
finden. Wir befinden uns nicht im Bereich der Förderungs
massnahmen usw. Hier geht es deshalb primär darum, dass 
man klar definiert, was Biolandbau und Biolandbauprodukte 
sind. Deshalb ist das Prinzip der Gesamtbetrieblichkeit rich
tig und wichtig. Die Art, wie man produziert, ist vorgegeben. 
Hier ist der Vertrauensschutz entscheidend. Er lässt dem 
Produzenten die Wahl, wie er produzieren will. Wenn er sich 
aber für Biolandbau entscheidet, dann muss das Vertrauen, 
dass er auch gemäss dieser Produktionsnorm produziert, si
chergestellt sein. Das will dieser Artikel, nicht mehr und nicht 
weniger. Wir versuchen, Grossbetrieben und unterschiedli
chen Produktionszweigen mit der Verfeinerung in Ihrem 
Sinne eine Perspektive zu geben. 

Dupraz John (RL, GE): Madame la conseillere federale, 
d'un cöte, le Conseil federal ne cesse de dire qu'il veut une 
agriculture productive et, de l'autre cöte, il s'engage pleine
ment pour un accord de libre-echange agricole avec l'Union 
europeenne, ce qui suppose une adhesion aux memes re
gles que l'Union europeenne en matiere de production. 
Ne pensez-vous pas, d'une part, qu'il serait temps que le 
Conseil federal cesse ce double langage - vouloir entre 
autres un rapprochement avec l'Union europeenne -, et 
d'autre part, dans ce cas precis, que vous vous declariez 
clairement en faveur de la proposition de la minorite 1 (Bin
der), qui est conforme aux normes europeennes et qu'ainsi 
vous accordiez enfin vos actes a votre discours? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Es stimmt nicht ganz, Herr 
Dupraz, so, wie Sie es sagen. Auch die Version des Bundes
rates ist mit den EU-Regeln absolut konform. Wir bemühen 
uns, gerade im Bereich der Definitionen, Kennzeichnungen 
und Herkunftsbezeichnungen mit der EU kompatibel zu sein. 
Es gibt dazu auch Verhandlungen über die AOC, die Ihnen 
bestens bekannt sind. 
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Das Ziel ist genau dasselbe, und der Unterschied zwischen 
der bundesrätlichen Formulierung und der Version der Min
derheit 1 (Binder) ist nicht ein gewaltiger, aber die bundesrät
liche Norm ist präziser und eingeschränkter. Deshalb mei
nen wir, sie sei ausreichend, um den Bedürfnissen der 
Kennzeichnung der Produktionsstätten Rechnung zu tragen; 
und sie ist auch abgeschlossener, als wenn man das Wort 
«namentlich» noch einfügt. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Frau Bundesrätin, 
verstehe ich richtig, dass Sie nicht dafür einstehen, dass 
Bioproduktion eine Frage der Philosophie ist? Ich meine, sie 
sei das, aber so, wie Sie jetzt sprechen, muss ich Ihren Aus
sagen entnehmen, dass man den Betrieb beliebig aufteilen 
kann. Sind Sie tatsächlich der Ansicht, das sei keine Frage 
der Philosophie? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Nein, sonst könnten wir ja auf 
diesen Artikel verzichten. Wir sagen ganz klar: Mit der Ge
samtbetrieblichkeit haben wir ein Merkmal des biologischen 
Anbaus, das wesentlich ist und das für die Produkte und das 
Vertrauen des Konsumenten absolut zentral ist. Deshalb hal
ten wir an diesem Prinzip fest. 
Wir sind aber nicht blind. Wir wollen die Reziprozität bei den 
Dauerkulturen verankern; das scheint uns richtig zu sein. 
Deshalb passen wir diesen Artikel an das an, was einerseits 
auf Verordnungsstufe gelebt wird und was andererseits vom 
Bundesamt für Justiz - im Bereich der Freilandhaltung der 
Tiere - zu Recht gerügt wurde. Das sind die einzigen Merk
male. Das ist nicht Philosophie oder Fantasie, sondern das 
ist ein Qualitätsmerkmal, das es mit der Kennzeichnung um
zusetzen gilt. 

Graf Maya (G, BL): Geschätzte Frau Bundesrätin, der An
trag des Bundesrates, jener der Mehrheit und jener der Min
derheit 1 (Binder) gehen ganz klar in Richtung «Bio light» 
und in Richtung der Auflösung der Gesamtbetrieblichkeit. 
Sind Sie sich bewusst, dass wir praktisch nur dank den ge
setzlichen Anforderungen für eine Gesamtbetrieblichkeit in 
Europa den Ruf einer besonders glaubwürdigen Bioproduk
tion haben und dass wir mit dem Schritt, den wir heute voll
ziehen, diese Glaubwürdigkeit und die Chancen für Exporte 
nach Europa infrage stellen? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Frau Graf, Ihre Interpretation 
teile ich überhaupt nicht. Der Bundesrat hält am Prinzip der 
Gesamtbetrieblichkeit fest; dieses wird durch die neue For
mulierung nicht aufgeweicht. Ich verweise Sie auch auf den 
Text von Absatz 2. Dort steht: «Der Bundesrat kann für 
Betriebe mit Dauerkulturen Ausnahmen gewähren, soweit 
die Integrität der biologischen Wirtschaftsweise .... dadurch 
nicht beeinträchtigt wird.» Wir wollen das beibehalten; des
halb wird Ihre Interpretation vom Bundesrat nicht geteilt; es 
ist eine Überinterpretation. 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Die Änderung bei 
Artikel 15 betrifft die Gesamtbetrieblichkeit des Biolandbaus, 
wie wir auch von anderen schon vernommen haben. Der 
Bundesrat schlägt aus verschiedenen G~9nden eine Revi
sion vor. Der erste Grund, welcher für die Anderung des gel
tenden Rechtes spricht, ist ein auf einen konkreten Fall ge
stützter Hinweis des Bundesamtes für Justiz. Das Bundes
amt für Justiz hat interveniert, weil ein Betrieb, welcher Frei
landpoulets produziert - es gibt eine Verordnung über die 
Kennzeichnung von Geflügelfleisch -, nach dem Landwirt
schaftsgesetz eigentlich eine gesamtbetriebliche Freiland
haltung für alle Tiere betreiben müsste. Das wäre jedoch 
eine unsinnige Vorgabe, weil dann Betriebe, welche Rinder 
oder Schweine anders halten, die Kennzeichnung «Freiland
poulet» nicht verwenden dürften. Daher schlägt der Bundes
rat vor, das Prinzip der Gesamtbetrieblichkeit auf den Bio
landbau zu beschränken. 
Der zweite Grund: Dauerkulturen können heute innerhalb 
von Biobetrieben konventionell bewirtschaftet werden. Das 
Umgekehrte geht jedoch nicht. Der Entwurf des Bundesra-
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tes bezweckt, dass eine Ausnahme von der Gesamtbetrieb
lichkeit zukünftig auch umgekehrt möglich sein soll. Der 
Ständerat hat den Entwurf des Bundesrates mit dem Wort 
«namentlich» ein wenig verschärft, mit der Idee, dass einem 
Betrieb mit geografisch getrennten Produktionsstätten er
möglicht werden sollte, die eine Produktionsstätte biologisch 
und die andere konventionell zu bewirtschaften. 
Die WAK hat Artikel 15 diskutiert. Die Mehrheit der Kommis
sion hat sich für die Lösung des Bundesrates ausgespro
chen, die Minderheit 1 (Binder) möchte eine Regelung ge
mäss dem Beschluss des Ständerates, und die Minderheit II 
(Hämmerle) möchte den geltenden Artikel belassen. Die 
Kommissionsmehrheit ist der Auffassung, dass die Lösung 
des Bundesrates richtig ist, um einerseits die Probleme bei 
der Kennzeichnung zu lösen und anderseits die Glaubwür
digkeit der Gesamtbetrieblichkeit im Biolandbau zu erhalten. 
Wir wollen keine Verwässerung des Prinzips, sondern eine 
Klärung der Fälle, bei welchen es Ausnahmen geben kann. 
Gerade die Reziprozität bei Betrieben mit Dauerkulturen 
wird durch die Neuformulierung ermöglicht. 
Die Kommission hat den Minderheitsantrag 1 (Binder) mit 13 
zu 11 Stimmen abgelehnt, den Minderheitsantrag II (Häm
merle) mit 15 zu 9 Stimmen. 
Wir beantragen Ihnen, der Mehrheit zu folgen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 06.038/3940) 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 102 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 81 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 06.038/3941) 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 112 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 72 Stimmen 

Art. 16b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 20 Abs. 2, 4, 7 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Triponez 
Abs. 7 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Mit meinem Einzelantrag schlage ich vor, den vom Ständerat 
eingefügten Artikel 20 Absatz 7 wieder zu streichen. Auf den 
ersten Blick erscheint die vorgeschlagene Formulierung 
«Die Zollansätze dürfen keine Industrieschutzelemente ent
halten» durchaus plausibel. Bei näherer Betrachtung zeigt 
es sich jedoch, dass dieser Absatz wieder gestrichen wer
den muss, und zwar aus folgenden Hauptgründen: 
Erstens hat die Schweiz nach wie vor Industriezölle im Um
fang von 3 bis 4 Prozent, und zwar nicht nur im Agrarbe
reich. Es gibt keinen Grund, diesen geringfügigen Schutz 
ausgerechnet im sensiblen Agrarbereich abzuschaffen. 
Zweitens sind die Kosten der inländischen Verarbeitungsin
dustrie von Agrarprodukten wesentlich höher als jene der 
ausländischen Konkurrenz, da unsere Betriebe in der Regel 
wesentlich kleiner sind und vielfach nur auf den Binnenmarkt 
ausgerichtet sind. Dies gilt beispielsweise für die Mischfut
terindustrie, die Ölsaaten-, Kartoffel- und Gemüseverarbei
tung. 
Drittens: Der Verband Schweizerischer Futtermittelfabrikan
ten hat versucht, die Mehrkosten einer schweizerischen 
Futtermühle zu beziffern. Insgesamt liegen die direkt zuteil
baren Produktionsmehrkosten in einem Bereich von Fr. 4.50 
bis Fr. 6.- pro 100 Kilogramm Mischfutter. Wenn das teure 
Schweizer Kostenumfeld nicht gewürdigt wird, so wird Arti-

kel 20 Absatz 7 mittelfristig dazu führen, dass die Produktion 
ins Ausland verlagert wird. Wollen wir das? Ich glaube nicht. 
Viertens hätte eine Verlagerung der Mischfutterproduktion 
ins grenznahe Ausland auch negative Konsequenzen für die 
inländische Getreideproduktion. Es käme zu einer starken 
Reduktion der Anbaufläche, denn das importierte Mischfut
ter würde mit ausländischem Getreide hergestellt. Mit an
dern Worten würden die Mischfutterimporte stark zuneh
men. Dagegen wäre ein Export von Mischfutter undenkbar, 
solange die schweizerischen Futtergetreidepreise 250 bis 
350 Prozent über dem EU-Niveau liegen. Eine Politik, die 
Mischfutterimporte geradezu fördert, die aber Exporte weiter 
verunmöglicht, ist weder konsequent noch glaubwürdig. 
Es kommt noch ein Weiteres dazu. Die Zölle auf den Tarifpo
sitionen «Mischfutter» werden seit dem 1. Juli 2006 mit Hilfe 
einer Standardrezeptur berechnet. Vergleiche mit dem Aus
land zeigen aber, dass das effektive Rohstoffpreis-Handicap 
höher ist als die Zolldifferenz, die mit der Standardrezeptur 
ausgewiesen wird. Das Berechnungssystem des Bundes
amtes für Landwirtschaft für die Zölle führt somit bereits 
heute zu Wettbewerbsverzerrungen gegenüber dem Aus
land. 
Und last but not least: Wenn Sie meinem Streichungsantrag 
folgen, leisten Sie einen Beitrag zu einem etwas weniger 
umfangreichen Landwirtschaftsgesetz: Das revidierte Ge
setz wird immerhin um eine Linie kürzer! 
Ich danke Ihnen für die Unterstützung meines Antrages zur 
Streichung von Artikel 20 Absatz 7. 

Art. 20 al. 2, 4, 7 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Triponez 
Al. 7 
Bitter 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Im Bereich des Zollschutzes 
muss man vielleicht die Grundsituation kurz beschreiben. 
Der Zollschutz soll gemäss landwirtschaftlicher Gesetzge
bung für den Schutz der Urproduktion und nicht für die vor
und nachgelagerte Industrieproduktion greifen. Bei den 
landwirtschaftlichen Produktionsmitteln - also dem Dünger -
haben wir bereits keinen Grenzschutz mehr. Futtermittel 
bleiben dabei eine Ausnahme, weil das Preisniveau von 
Ackerprodukten vom Grenzschutz für die Leitprodukte Ger
ste und Soja abhängig ist. 
Es gilt, den Grenzschutz so festzusetzen, dass eine Annä
herung an die umliegenden Länder stattfindet, jedoch ohne 
den Anbau von Ackerkulturen zu gefährden. Um die Wettbe
werbsfähigkeit bei der Fleischproduktion zu verbessern, hat 
der Bundesrat eine Senkung der Schwellenpreise in mehre
ren Schritten beschlossen und auch umgesetzt. Parallel hat 
er den Zollansatz für Mischfutter so festgelegt, dass auch 
die Mischfutterverarbeitung wettbewerbsfähiger wird und 
spätestens im Jahr 2011 nicht mehr geschützt ist. 
Der Antrag der Kommission zu Artikel 20 Absatz 7 entspricht 
so, wie er angenommen wurde, zwar nicht dem Antrag des 
Bundesrates, aber er bestätigt diese Politik und ist eine Ver
ankerung auf Gesetzesebene, die uns nicht stört, weil sie 
dieser geschilderten, seit langem existierenden Grenz
schutzproblematik entspricht. 

Triponez Pierre (RL, BE): Ich habe diese Erklärungen sehr 
wohl gehört. Aber ich möchte Ihnen doch für das Plenum 
noch einmal ganz konkret die Frage stellen: Gehe ich richtig 
in der Annahme, dass der Bundesrat selber diese Formulie
rung nicht vorgeschlagen hat und dass mein Antrag der Fas
sung des Bundesrates entspricht? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Das ist so. Wie ich schon ge
sagt habe, machen wir diesen ganzen Zollschutz gestützt 
auf Verordnungen und auf unsere Politik. Wir haben nicht 
beantragt, das im Gesetz zu verankern. Der Antrag ent
spricht aber unserer Politik. Wir halten ihn nicht für nötig, 
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aber er schadet nicht, er ist nicht konträr zu unserer bisheri
gen Politik. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 152 Stimmen 
Für den Antrag Triponez .... 16 Stimmen 

Art. 22 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Wäf/er 

a. durch Versteigerung unter Berücksichtigung der lnland
leistung; 
b. Streichen 
c. Streichen 

Schriftliche Begründung 
Die Vermarktung marktkonformer Schweizer Produkte von 
hoher Qualität soll Priorität haben. Diejenigen Marktteilneh
mer, welche sich in der Vermarktung der inländischen Pro
duktion engagieren, sollen bei der Zuteilung von Importkon
tingenten Vorrang haben vor allfälligen «Sofaimporteuren». 
Ein angemessener Selbstversorgungsgrad bei Nahrungs
und Futtermitteln sowie Saatgut ist ökonomisch und ökolo
gisch sinnvoll und reduziert unsinnige Transporte. Mit dieser 
Regelung können wir ohne zusätzliche Belastung der Bun
deskasse eine wirksame Marktstützung für unsere produzie
rende Landwirtschaft bewirken. 

Art. 22al. 2 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Wäfler 

a. la procedure de la mise aux encheres, en tenant compte 
de la prestation en faveur de la production suisse; 
b. Biffer 
c. Biffer 

Art. 22a 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Schibli, Baader Caspar, Bader Elvira, Binder, Germanier, 
Gysin Hans Rudolf, Rime, Walter Hansjörg, Wandfluh) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Wäfler 
.... wird unter Berücksichtigung der lnlandleistung verstei
gert. 
Schriftliche Begründung 
Die Vermarktung marktkonformer Schweizer Produkte von 
hoher Qualität soll Priorität haben. Diejenigen Marktteilneh
mer, welche sich in der Vermarktung der inländischen Pro
duktion engagieren, sollen bei der Zuteilung von Importkon
tingenten Vorrang haben vor allfälligen «Sofaimporteuren». 
Ein angemessener Selbstversorgungsgrad bei Nahrungs
und Futtermitteln sowie Saatgut ist ökonomisch und ökolo
gisch sinnvoll und reduziert unsinnige Transporte. Mit dieser 
Regelung können wir ohne zusätzliche Belastung der Bun
deskasse eine wirksame Marktstützung für unsere produzie
rende Landwirtschaft bewirken. 

Art. 22a 
Proposition de la majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Proposition de la minorite 
(Schibli, Baader Caspar, Bader Elvira, Binder, Germanier, 
Gysin Hans Rudolf, Rime, Walter Hansjörg, Wandfluh) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Wäfler 
.... est mis aux encheres en tenant compte de la prestation 
en faveur de la production suisse. 

Schibli Ernst (V, ZH): Eine ausreichende Produktion und die 
Abnahmesicherheit sind auch bei der Kartoffelproduktion 
von zentraler Bedeutung. Darum ist das Zuteilungssystem, 
das System zur Verteilung des Zollkontingentes für Kartof
feln aufgrund der lnlandleistung, beizubehalten. Bei einer 
Versteigerung würde die Attraktivität der einheimischen Pro
dukte beim Handel abnehmen. Vergessen Sie nicht, dass 
die Kartoffel ein wichtiges Grundnahrungsmittel ist, das ei
nen angemessenen Schutz verdient. Der Schritt zur Verstei
gerung bedeutete, dass die Produzentenpreise einem star
ken Zerfall ausgesetzt würden. Das dürfen wir der Landwirt
schaft aufgrund der heutigen Einkommenssituation sicher 
nicht auch noch zumuten. Machen wir hier nicht den glei
chen Fehler wie vor vier Jahren beim Fleisch. Damals hat 
man die Fleischversteigerung eingeführt. Davon profitiert hat 
der Bund, die Konsumenten sind mehr oder weniger leer 
ausgegangen, und die Produzenten sind die Verlierer. 
Stimmen Sie also bei Artikel 22a dem Minderheitsantrag zu 
und somit auch dem Ständerat, der die geltende Situation 
ebenfalls beibehalten will. 

Favre Charles (RL, VD): Je m'exprime ici au nom de la ma
jorite du groupe radical-liberal, qui est favorable a la mise 
aux encheres du contingent tarifaire de pommes de terre. 
Nous avons une experience quant au systeme de la mise 
aux encheres dans le cadre du marche de la viande. A l'epo
que, nous avions du reste soutenu son introduction pour le 
marche de la viande, et la commission a eu l'occasion de 
parler du rapport du Conseil federal sur cette question. S'il y 
a en effet quelques inconvenients a pratiquer le systeme de 
la mise aux encheres, les avantages, a nos yeux, l'empor
tent nettement, aussi bien pour les consommateurs que 
pour les producteurs. Donc, pourquoi ne pas tenter pour les 
pommes de terre la meme chose que pour la viande? 
Pour nous, l'introduction de la mise aux encheres s'inscrit 
dans le cadre d'une politique d'ouverture qui est ineluctable 
et souhaitable - nous l'avons dit lors du debat d'entree en 
matiere en ce qui concerne les possibilites de negociation 
d'un accord avec !'Union europeenne. Du reste, en ce qui 
concerne l'experience du systeme de la mise aux encheres, 
nous en avons une depuis 1999 deja pour une partie des 
pommes de terre, en l'occurence pour les produits qui en 
sont issus. Nous pensons qu'ainsi il y aura une augmenta
tion de la concurrence et que nous allons ouvrir le jeu. 
Aujourd'hui, il y a quelques importateurs; nous pensons que 
si l'on met aux encheres le contingent tarifaire de pommes 
de terres, il pourrait y avoir de nouveaux importateurs et 
donc une augmentation de la concurrence. Cette option fa
vorise aussi la transparence, element essential pour assurer 
la concurrence et la justesse des prix fixes. 
En ce qui concerne les coOts administratifs de la mise aux 
encheres, nous pensons que cette methode est simple. 
Nous l'avons testee; eile peut donc etre efficace, sans coOts 
administratifs prohibitifs. Quant a l'effet favorable sur les 
caisses federales, nous le connaissons, je ne reviendrai pas 
sur ce point. 
Si nous ne choisissons pas le systeme propose par le Con
seil federal et par la majorite, nous serons evidemment sou
mis aux critiques de l'OMC, critiques dues au protection
nisme que le systeme actuel favorise. 
Nous savons que la «PA 2011 » prevoit, selon l'un de ses 
buts, une adaptation progressive au marche de demain. 
C'est ce a quoi tend la proposition soutenue par la majorite. 
Si nous allons dans cette direction en ce qui concerne les 
pommes de terre, nous tenons a rappeler que nous avons 
soutenu des propositions favorisant des moyens supplemen-
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taires pour les terres ouvertes, ce qui montre bien que nous 
ne sommes pas insensibles a ce projet-la. 
Ainsi donc, la majorite du groupe radical-liberal vous de
mande de suivre le Conseil federal et la majorite de la com
mission. 

Müller Walter (RL, SG): Ich spreche für die ganz knappe 
Minderheit der freisinnig-demokratischen Fraktion. Ich bitte 
Sie, bei Artikel 22a der Minderheit und damit dem Ständerat 
zu folgen. Der Ständerat hat dieses Geschäft eingehend be
raten, die Vor- und Nachteile abgewogen und sich letztend
lich im Interesse des Produktionsstandortes Schweiz ent
lang der ganzen Wertschöpfungskette klar gegen die Ver
steigerung der Zollkontingente für Kartoffeln ausgespro
chen. 
Es geht bei diesem Artikel um weit mehr als um Kartoffeln. 
Unter anderem möchte der Bundesrat beim Gemüse auch 
die Versteigerung der Tiefkühlprodukte einfügen. Das hätte 
für den Anbau von Verarbeitungsgemüse und die Verarbei
tung in der Schweiz verheerende Folgen. Der heutige, gut 
funktionierende Vertragsanbau würde durch die fehlende 
Planbarkeit und Anbausicherheit infrage gestellt. Bei der 
Versteigerung würden vor allem Fertigprodukte eingeführt, 
im Gegensatz zu heute, wo die Industrie mit der Einfuhr von 
Halbfertigprodukten ihre Produktionsanlagen besser ausla
sten kann. Der äusserst harte Wettbewerb verhindert die 
Abschöpfung von Renten. Die tieferen Beschaffungskosten 
werden an die Konsumenten weitergegeben. Die Versteige
rung führt letztendlich zu höheren Preisen für die Konsu
menten und damit zu einer geringeren Wettbewerbsfähigkeit 
von Schweizer Gemüse. Bei den Kartoffeln könnte es 
schnell zu Versorgungsschwierigkeiten in der Schweiz füh
ren. 
Ich danke Ihnen, wenn Sie die Minderheit unterstützen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Herr 
Wäfler hat sowohl seinen Antrag zu Artikel 22 als auch jenen 
zu Artikel 22a zurückgezogen. 

Baader Caspar (V, BL): Bisher hatten wir bei den Kartoffeln 
ein Zollkontingent von rund 22 000 Tonnen. Davon wurde ein 
Teilkontingent von 4000 Tonnen versteigert, umfassend die 
Kartoffel-Fertigprodukte wie Chips, Pommes frites, Kartoffel
stock usw. Das macht ja noch einen gewissen Sinn. 18 000 
Tonnen Rohkartoffeln wurden nach dem lnlandleistungsprin
zip den Verarbeitern und Händlern zugewiesen, also jenen, 
die auch die inländische Produktion übernommen haben. 
Neu soll jetzt dieses zweite Teilkontingent auch noch verstei
gert werden, unter dem Vorwand einer wettbewerbsgerech
teren und transparenteren Verteilung. Die SVP-Fraktion 
lehnt diesen Wechsel aus drei Gründen ab. 
1. Das System der lnlandleistung hat sich bewährt; die Kar
toffelbranche hat mit den Grossverteilern immer gute Lösun
gen gefunden. Daher sind auch die Grossverteiler Migros 
und Coop für die Beibehaltung des jetzigen Systems. Es ist 
falsch, dies dort, wo etwas funktioniert, wo also die Branche 
eine Lösung gefunden hat, wieder ändern zu wollen. 
2. Das Zuteilungssystem ist ein wichtiger Faktor für die Ab
nahmesicherheit bezüglich der inländischen Produktion. Ein 
Wechsel zur Versteigerung würde dazu führen, dass die At
traktivität der inländischen Ware für den Handel sinken 
würde. Das müssen wir vermeiden. Es besteht sowieso die 
Gefahr, dass der Ackerbau unter der «AP 2011 » stärker lei
det als andere Sektoren. 
3. Es wird immer wieder behauptet, mit der Versteigerung 
entstehe mehr Wettbewerb. Dies geschieht aber nicht zum 
Vorteil, sondern zum Nachteil der Konsumentinnen und Kon
sumenten. Die Bundeskasse entzieht nämlich mit der Ab
schöpfung der Steigerungserlöse der Landwirtschaft den 
Verarbeitern und Händlern Mittel, die diese für die Verarbei
tung benötigen. Beim Fleisch, wo die Versteigerung bereits 
mit der «AP 2007» eingeführt worden ist, sind es rund 150 
Millionen Franken im Jahr, wovon zugegebenermassen gut 
40 Millionen für die Entsorgung zurückfliessen. Zusammen 
mit der Versteigerung der vom Bundesrat vorgesehenen 

Zollkontingente für Kartoffeln - man denkt, wie Herr Müller 
erwähnte, auch bei der Butter, beim Tiefkühlgemüse, bei 
Schnittblumen, Vollmilchpulver usw. an Versteigerungen -
würde der Steigerungserlös auf gut 200 Millionen Franken 
steigen. Das sind Mittel, die die Bundeskasse dem Landwirt
schaftssektor entzieht. 
Die SVP-Fraktion kann eine derartige Politik nicht unterstüt
zen: Mit der einen Hand gibt man dem Sektor Landwirtschaft 
3,5 Milliarden Franken Beiträge und Direktzahlungen, und 
mit der anderen Hand nimmt man wieder 200 Millionen Fran
ken weg. Für ein derart schizophrenes Vorgehen hat unsere 
Fraktion kein Verständnis. Diese Abschöpfungen führen in 
den Kanälen Fleisch, Kartoffeln und Gemüse vom Grund
satz her klar zu einer Verteuerung an der Verkaufsfront. Dar
unter haben die Konsumentinnen und Konsumenten zu lei
den. Wenn dies nicht geschieht, dann führt es zu einem 
Preisdruck beim Produzenten, beim Bauern, der die lnland
ware abliefern will, und damit zu einer Einkommensreduk
tion. 
Ich bin mir bewusst, dass dieser Effekt in der letzten Zeit von 
anderen Entwicklungen auf dem Markt wie dem Einzug aus
ländischer Detailhandelsketten oder dem erfreulich gestie
genen Fleischkonsum überlagert wurde. Aber letztendlich 
führt die Abschöpfung von 200 Millionen Franken zu einer 
Verteuerung. 
Daher empfiehlt Ihnen unsere Fraktion, diesen Wechsel 
nicht zu vollziehen und den Antrag der Minderheit Schibli 
und den Beschluss des Ständerates zu unterstützen. 

Brun Franz (C, LU): Die CVP-Fraktion ist für die Streichung 
von Artikel 22a in der Fassung des Bundesrates, das heisst 
für festhalten am geltenden Recht, wie es der Ständerat mit 
26 zu 7 Stimmen beschlossen hat. Konkret heisst das, dass 
wir die angestrebte, ab dem Jahr 2009 vollumfängliche Ver
steigerung des Zollkontingentes von Kartoffeln, inklusive 
Saatkartoffeln, ablehnen. 
Ich bin überzeugt, dass der Bundesrat mit dem heutigen 
System das flexiblere Instrument in der Hand hat, um die Im
portschleusen bei Bedarf mehr oder weniger zu öffnen. Ge
rade weil die Kartoffel ein wichtiges Grundnahrungsmittel ist, 
brauchen wir ein Zuteilungssystem aufgrund der lnland
leistung zur Verteilung des Zollkontingentes für Kartoffeln. 
Das System dieser lnlandleistung hat sich bis heute be
währt. Die Kartoffelbranche hat zudem mit den Grossvertei
lern immer eine gute Lösung gefunden. Das heutige Zutei
lungssystem ist ein wichtiger Faktor für die 
Abnahmesicherheit der inländischen Produktion, auch wenn 
wir bei den Kartoffeln keine Überproduktion haben, denn die 
Witterungseinflüsse sind zu gross dazu. 
Die bisher von der gesamten Kartoffelbranche mit dem Bun
desamt für Landwirtschaft praktizierte bedarfsgerechte Frei
gabe und Zuteilung von Zollkontingentsanteilen zwischen 
den einzelnen Warenkörben der Saat-, Veredelungs-, Spei
se- und Frühkartoffeln wird mit der Einführung der Kontin
gentsversteigerung verunmöglicht. Mit der Versteigerung 
sinkt die Attraktivität der inländischen Waren für den Handel. 
Weiter würde der Markt verfälscht, da einmal ersteigerte 
Kontingentsanteile unabhängig von der aktuellen Marktsitua
tion eingeführt würden und somit eine Konkurrenz zur hiesi
gen Produktion entstehen würde. Dort, wo etwas funktio
niert, wäre es falsch, einen Wechsel vorzunehmen und in 
den Markt einzugreifen. 
Die CVP-Fraktion bittet Sie, dem Antrag der Minderheit Schi
bli auf Streichung von Artikel 22a zuzustimmen und den An
trag der Kommissionsmehrheit abzulehnen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die grü
ne Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Mehrheit unter
stützen wird. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Die SP-Fraktion bit
tet Sie, der Mehrheit zuzustimmen. Ich persönlich wundere 
mich ein bisschen über meinen Vorredner. Die CVP hat of
fenbar in der Zwischenzeit die Meinung geändert. Immerhin 
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findet man auf der Fahne bei der Minderheit nur ein Mitglied 
der CVP-Fraktion. 
Versteigerungsverfahren sind volkswirtschaftlich sinnvoll, sie 
sind transparent und entsprechen dem Wettbewerb. All jene 
Wettbewerbsvertreterinnen und -vertreter hier drin, die sonst 
bei jeder Branche sagen, es sei wichtig, dass der Zugang für 
alle geöffnet sei, sollten der Mehrheit zustimmen. Eine sol
che Versteigerungsmöglichkeit eröffnet einem viel grösseren 
Kreis die Möglichkeit, sich um Zollkontingente zu bemühen. 
Herr Baader, mich überzeugt es überhaupt nicht, wenn Sie 
sagen, die Branche habe bisher eine Regelung gefunden, 
die ihr gefalle. Es ist ganz klar, dass dabei gewisse Interes
sierte gar nicht mehr zum Zug kamen. Ich muss sagen: 
Wenn Coop und Migros Ihrer Ansicht sind, macht mich das 
eher etwas misstrauisch, als dass es mich davon überzeugt, 
dass man dem zustimmen sollte. 
Importeure und Verwaltung werden durch die von der Mehr
heit beantragte Massnahme entlastet. Man muss nicht mehr 
schauen: Wer hat jetzt wie viel wo schon übernommen und 
hat deshalb wie viel Anteil an einem solchen Zollkontingent? 
Es ist ganz klar: Für die Verwaltung und die Importeure wird 
das zu einer administrativen Entlastung führen. 
Beim Fleisch sind wir seit einiger Zeit so weit, dass man die 
Kontingente ersteigern muss. Es hat sich bewährt; wer es 
nicht glaubt, soll bitte den entsprechenden Bericht lesen. Es 
ist erstaunlich, dass gewisse WAK-Kollegen, die ja den Be
richt gelesen haben müssen, jetzt so tun, als ob er nicht vor
läge, und die Resultate ignorieren. Dasselbe gilt auch für die 
Versteigerung der ersten 4000 Tonnen Kartoffeln. Das Gan
ze funktioniert. 
Herr Baader behauptet, es gäbe nur Nachteile für die Konsu
mentinnen und Konsumenten, wenn eine solche Versteige
rung vorgenommen würde. Im Allgemeinen wirkt sich Wett
bewerb zugunsten der Konsumentinnen und Konsumenten 
aus. Herr Baader hat mir noch keine Belege dafür vorlegen 
können, weshalb das nicht auch hier so sein soll. 
Herr Schibli befürchtet ja einen Kartoffelmangel. Das ist bei 
Weitem nicht zu befürchten. In der letzten Zeit wurde immer
hin ein Drittel der Kartoffelproduktion nicht für Menschen 
verwendet, sondern an Tiere verfüttert. Hier müssen Sie 
überhaupt keine Angst haben. 
Ich und auch die SP-Fraktion sind der Ansicht, dass das Ziel 
längerfristig ein Einzollprinzip sein sollte. Wir sollten weg
kommen davon, dass man begünstigte Einfuhren über ein 
Zollkontingent machen kann und dass man, wenn man noch 
mehr will, sehr viel mehr bezahlen muss. Das intelligenteste 
Prinzip wäre ein solches Einzollsystem; dann hätten wir die
ses ganze Problem nicht mehr. So weit sind wir noch nicht, 
aber vielleicht machen wir einen Schritt in diese Richtung. 
Ich bitte Sie, im Sinne der Konsumentinnen und der Konsu
menten und des Wettbewerbes dem Antrag der Mehrheit zu
zustimmen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: In dieser Diskussion ist es noch 
spannend, dass die SP und die Grünen für Wettbewerb sind 
und die bürgerlichen Kolleginnen und Kollegen eine staatli
che Verteilung der Zollkontingente bevorzugen. Hier weiss 
ich nicht ganz, woran ich jetzt beim Prinzip der Marktwirt
schaft glauben soll, zumal die Landwirtschaft ja Teil der 
Volkswirtschaft Schweiz ist. 
Artikel 22 sieht für die Verteilung von Zollkontingenten vor, 
dass dabei der Wettbewerb gewahrt bleibt. Das ist ein 
Grundsatz, er ist im Gesetz verankert, und er wird auch nicht 
angefochten. Es ist so, dass Sie wahrscheinlich bei der Ver
teilung von Zollkontingenten kaum ein Prinzip finden, das 
alle als gerecht und korrekt erachten, aber der Wettbewerb 
ist unseres Erachtens das gerechteste. Deshalb ist die Ver
steigerung nach dem Gebotsverfahren eben effektiv ein 
volkswirtschaftlich sinnvolles, weil wettbewerbsgerechteres 
und erst noch transparenteres Instrument der Verteilung von 
Zollkontingenten. 
Es wurde von Frau Fässler richtig gesagt: Wir haben im Be
reich Fleisch wie auch im Bereich des Teilzollkontingentes 
für die Kartoffelprodukte positive Erfahrungen gemacht - po
sitiv in dem Sinne, dass die Versteigerung den Kreis der Im-
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portberechtigten vergrössert hat. Es hat Neueinsteigern in 
die Branche eine Beteiligung am Importmarkt ermöglicht 
und den Wettbewerb unter den Importeuren verstärkt. Wir 
haben auch kleinere Preisunterschiede zwischen Import
und lnlandware. Auch das ist ein sinnvolles Resultat. 
Wenn Sie sagen, im Bereiche der Kartoffeln sollten wir beim 
heutigen System und damit beim lnlandleistungssystem blei
ben, so möchte ich doch noch kurz auf die sehr komplizierte 
Situation hinweisen, wie wir sie haben. Betriebe, die jetzt 
vom Produzenten Kartoffeln übernehmen, bekommen einen 
Anteil des Zollkontingents, welcher dem Anteil der von ih
nen übernommenen Kartoffeln entspricht. Das heisst also, 
dass das Bundesamt für Landwirtschaft die übernommenen 
Kartoffeln erheben, zusammenzählen und die Prozentan
teile dann auf das verfügbare Zollkontingent übertragen 
muss. Und das ist doch ein sehr aufwendiges Verfahren. Im 
Jahr 2005 haben 48 Unternehmen Kartoffeln übernommen; 
6 davon haben nicht selber importiert, also hatten wir 42 Be
rechtigte, die selber Importe getätigt haben. Das ist die Si
tuation. Ich bin überzeugt, dass auch hier - wie beim 
Fleisch, wie bei den Kartoffelprodukten - die Versteigerung 
die wettbewerbliche Situation verbessern wird. 
Es ist auch nicht so, dass in diesem Bereich der Staat dann 
massive Versteigerungserlöse abschöpfen wird. Wir haben 
in der Botschaft die Schätzung dargelegt; es dürfte sich um 
einen Betrag zwischen 1 Million und 2 Millionen Franken 
handeln, der aus dieser Versteigerung resultieren wird. Mit 
diesem neuen System der Versteigerung auch im Bereich 
der Kartoffeln haben Sie eine administrative Entlastung der 
Importeure und der Verwaltung, etwas, was Sie sonst in der 
KMU-Politik bei jeder Gelegenheit als zentral fordern. Tun 
Sie es hier, indem Sie der Mehrheit, dem Bundesrat folgen. 
Es wird so sein, dass das Einzollsystem auf die Länge das 
beste System sein wird. Das wird aber massgeblich davon 
abhängen, wie die laufende Doh~-Runde der WTO umge
setzt wird. Deshalb sind wir der Uberzeugung, dass dieser 
Zwischenschritt mit der Versteigerung eine gute Rückfüh
rung der Branche zu mehr Wettbewerb ist und den Struktur
wandel auch im Hinblick auf ein mögliches Einzollsystem in 
der Zukunft unterstützt. 
Stimmen Sie deshalb dem Entwurf des Bundesrates zu! 

Kunz Josef (V, LU): Frau Bundesrätin, Sie sprechen im Zu
sammenhang mit der schweizerischen Landwirtschaft sehr 
viel von Wettbewerb. Ich glaube, kein Zweig der schweizeri
schen Wirtschaft hatte sich so viel Wettbewerb zu stellen 
wie unsere Landwirtschaft. Wo ist der Wettbewerb beim Ge
sundheitswesen, bei den Versicherungen, bei der Bildung, 
bei staatlichen Betrieben; wo ist hier der Wettbewerb? Das 
würde mich interessieren. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Herr Kunz, der Bundesrat be
fürwortet auch den Wettbewerb im Gesundheitsbereich. Der 
Bundesrat hat dem Parlament entsprechende Vorschläge 
unterbreitet, etwa im Bereich der Aufhebung des Kontrahie
rungszwangs oder nur schon mit der Bewegung zu Ärzte
netzwerken, HMO-Ärztenetzwerken usw. Das ist genau die
selbe Stossrichtung, die wir auch hier verfolgen, die auch 
einer Empfehlung der OECD entspricht. Sie werden in die
ser Session ja auch beim Stromversorgungsgesetz wettbe
werbliche Systeme unterstützen. Somit ist die Politik des 
Bundesrates hier sehr kohärent. 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Der Ständerat hat 
sich in seiner ersten Lesung gegen die Einführung der Ver
steigerung bei den Kartoffelkontingenten ausgesprochen. 
Die Mehrheit unserer Kommission war im Gegensatz dazu 
der Überzeugung, dass die Versteigerung mehr Wettbewerb 
bringe, eine Zuteilung nach dem bisherigen System volks
wirtschaftlich schlechter sei und die Versteigerung sowohl 
für die Konsumenten als auch für die Produzenten Vorteile 
habe. 
Die Versteigerung - das haben wir beim Fleisch gesehen -
öffnet den Kreis der lmportberechtigten, erleichtert auch 
Neueinsteigern eine Beteiligung am Importmarkt, verstärkt 
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den Wettbewerb unter Importeuren und setzt die Margen der 
nachgelagerten Stufen etwas unter Druck. Die Versteige
rung hat sich seit 1999 auch bei der Verteilung des Teilkon
tingents Kartoffelprodukte - also Pommes Chips, Pommes 
frites usw. - bewährt. Die Preisunterschiede zwischen Im
port- und lnlandware sind in diesen Bereichen kleiner ge
worden. Die teilweise Abschöpfung der Kontingentsrenten 
veranlasst den Handel deshalb auch, mehr inländische Kar
toffeln einzulagern. Das ist zum Vorteil der inländischen Pro
duktion. Die Versteigerungserlöse belasten die Konsumen
tinnen und Konsumenten nicht zusätzlich, sondern entspre
chen einem Teil der bisherigen Importrenten. 
Die grosse Kommissionsminderheit will das heutige Zutei
lungssystem der Zollkontingentsanteile beibehalten. Die 
Zollkontingentsanteile werden heute nach dem lnland
leistungssystem zugeteilt: Zollkontingentsanteile bekom
men jene, die auch im Inland Kartoffeln kaufen. Dieses ln
landleistungssystem hat sich in den vergangenen Jahren nur 
bewährt. Das Zuteilungssystem ist ein wesentlicher Faktor 
für die Abnahmesicherheit der inländischen Produktion. Ein 
Wechsel zur Versteigerung würde dazu führen, dass die At
traktivität der inländischen Ware für den Handel sinken wür
de. Zudem sind zurzeit breitere Erfahrungen mit der Verstei
gerung der Zollkontingentsanteile für Fleisch zu sammeln, 
bevor bei weiteren Produkten die Versteigerung eingeführt 
wird. Zudem will die Minderheit auch die Diskussion über 
das Einzollsystem abwarten, damit dann die Branche nicht 
ständig ihr System wechseln muss. 
Die Mehrheit - es waren 13 zu 11 Stimmen - beantragt Ih
nen, der Versteigerung zuzustimmen und sich gegen die 
Streichung des Artikels auszusprechen. 

Rime Jean-Fram;:ois (V, FR), pour la commission: Madame Ja 
conseillere federale, je suis comme vous lorsque le groupe 
socialiste et le groupe des Verts soutiennent un projet cense 
amener plus de concurrence: je me demande si ce projet ne 
contient pas un vice cache! Mais si je prends la parole, c'est 
simplement pour relever, et c'est important, que la commis
sion etait aussi tres partagee puisque la majorite n'a ete ac
quise que par 13 voix contre 11. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Der 
Antrag Wäfler entfällt. 

Art. 22 Abs. 2 - Art. 22 a/. 2 
Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon /a proposition de /a commission 

Art. 22a 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 06.038/3945) 
Für den Antrag der Minderheit .... 88 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 75 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

07.9002 

Mitteilungen der Präsidentin 
Communications de la presidente 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Wir ha
ben Besuch. Ich freue mich, auf der Tribüne eine Delegation 
der Vietnamesischen Nationalversammlung zu begrüssen. 
Es handelt sich um Mitglieder der Kommission für Kultur-, 
Bildungs- und Jugendfragen unter der Leitung ihrer Präsi
dentin, Frau Nguyen Thi Tarn Dan. 

Die Delegation ist zu einem Studienbesuch in die Schweiz 
gekommen und interessiert sich speziell für unsere Gesetz
gebung im Bereich Bildung und Kultur. Sie wird sich heute 
Nachmittag unter anderem zu einem Gespräch mit Mitglie
dern der WBK treffen. 
Ich heisse die Delegation herzlich willkommen und hoffe, 
dass ihr Studienbesuch in der Schweiz reichlich Früchte tra
gen möge. (Beifall) 

06.038 

Agrarpolitik 2011. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2011. 
Evolution future 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 17.05.06 (BBI 2006 6337) 
Message du Conseil federal 17 .05.06 (FF 2006 6027) 

Ständerat/Conseil des Etats 19.12.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung-Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 13.03.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 13.03.07 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.07 (Fortsetzung- Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 15.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Loi federale sur l'agriculture 

Art. 26, Gliederungstitel vor Art. 27 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 26, titre precedant l'art. 27 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 27 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Leutenegger Filippo 
Unverändert 
Schriftliche Begründung 
Der Bundesrat will die Kann-Formulierung der staatlichen 
Preisüberwachung in eine Muss-Formulierung umwandeln. 
Dies hat zur Folge, dass die Preisbeobachtung ausgebaut 
und das Personal in der betreffenden Sektion des Bundes
amtes für Landwirtschaft aufgestockt werden muss. 

Art. 27 al.1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Leutenegger Filippo 
lnchange 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 94 Stimmen 
Für den Antrag Leutenegger Filippo .... 77 Stimmen 

7. Abschnitt Titel, Art. 27b 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Bulletin offlclel de !'Assemblee lederale 
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Antrag der Minderheit 
(Schibli, Baader Caspar, Binder, Bührer, Gysin Hans Rudolf, 
Rime, Wandfluh) 
Streichen 

Ordnungsantrag Baumann J. Alexander 
Aussetzen der Behandlung, bis die Diskussion über die 
Grundsatzproblematik, wie sie in der vom Nationalrat ange
nommenen Motion RK-NR 06.3633 (Parallelimportbotschaft) 
gefordert wird und vom Bundesrat zugesagt worden ist, 
stattgefunden hat. 
Schriftliche Begründung 
Der Ständerat hat neu Artikel 27b ins Gesetz eingeführt, 
welcher patentrechtlich für landwirtschaftliche Ausgangspro
dukte die internationale Erschöpfung festlegt. Der National
rat hat in der Wintersession 2006 in der Debatte zur Ände
rung des Patentgesetzes die Regelung der patentrechtlichen 
Erschöpfung vorläufig ausgeklammert und mit der Motion 
06.3633 den Bundesrat beauftragt, sich zu den verschiede
nen Möglichkeiten der patentrechtlichen Erschöpfung aus
zusprechen. Sofern diese Motion am 14. März 2007 im 
Ständerat ebenfalls angenommen wird, kann die Verwaltung 
am 15. März die verwaltungsinterne Ämterkonsultation eröff
nen, was dem Bundesrat erlaubt, vor Ende April die offizielle 
Vernehmlassung zu lancieren. 
Falls der Nationalrat den im Ständerat eingefügten Arti
kel 27b gutheisst, ist die Möglichkeit der breiten Auslegeord
nung und der vertieften Diskussion, wie sie in der Motion ge
fordert werden, verbaut, weil bereits eine präjudizierende 
Lösung getroffen worden ist. Eine breite Auslegeordnung ist 
dann im Rahmen der Sonderbotschaft nicht mehr möglich 
bzw. - falls eine solche, wie von der RK-NR verlangt, doch 
gewünscht wird - es besteht das erhebliche Risiko, dass 
schon nächsten Winter das Parlament wieder auf Artikel 27b 
zurückkommen müsste; Letzteres wäre Ausdruck einer 
Hüst-und-Hott-Politik und daher zu vermeiden. 

Section 7 titre, art. 27b 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Schibli, Baader Caspar, Binder, Bührer, Gysin Hans Rudolf, 
Rime, Wandfluh) 
Bitter 

Motion d'ordre Baumann J. Alexander 
Ajourner l'examen de Ja loi jusqu'a ce que le probleme de 
fond, a savoir la question des importations paralleles, ait pu 
etre debattu en bonne et due forme dans le cadre d'un mes
sage ad hoc tel que vise par la motion 06.3633 de la CAJ
CN adoptee par le Conseil national et approuvee par le 
Conseil federal. 

Schibli Ernst (V, ZH): Die Frage der Parallelimporte ist sehr 
komplex. Es ist darum unverständlich, dass im Landwirt
schaftsgesetz nun Parallelimporte verankert und so auch 
möglich gemacht werden sollen. Mit einer allfälligen Festset
zung würde die Aushebelung des für die Schweiz äusserst 
wichtigen Patentschutzes in die Wege geleitet. Der Patent
schutz ist für das Forschungsland Schweiz von grösster Be
deutung. Es geht um den Schutz des geistigen Eigentums, 
um die Erhaltung des Forschungsplatzes Schweiz und um 
die Erhaltung von Arbeitsplätzen. Kein Industrieland kennt 
die internationale Erschöpfung. Auch die EU, als Ganzes be
trachtet, kennt die nationale Erschöpfung, wie auch die USA 
und neu auch die aufstrebenden Wirtschaftsländer China 
und Indien. Diese Staaten wollen ihre eigenen Errungen
schaften ebenfalls besser schützen. Die gemachten Investi
tionen sollen wieder eingespielt werden, und sie wollen ihre 
Position im weltweiten Forschungswettbewerb ebenfalls ver
bessern. 
Die Regelung von patentrechtlichen Aspekten ist im Agrar
recht sachfremd. Eine Sonderlösung im Landwirtschafts
gesetz führt zu schwierigen Abgrenzungsfragen, da die 
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meisten Produktionsmittel, welche unter Artikel 27b des 
Landwirtschaftsgesetzes erfasst werden sollen, auch aus
serhalb der Landwirtschaft eingesetzt werden können. Das 
Einsparungspotenzial entspricht kaum den angegebenen 
30 bis 40 Millionen Franken, denn Untersuchungen haben 
gezeigt, dass Parallelimporteure nicht die ganze Preisdiffe
renz an die Landwirtschaft weitergeben. Zudem hat eine 
Studie im Auftrag des Bundesamtes für Landwirtschaft im 
Herbst 2005 in einem Preisvergleich zwischen Deutschland 
und der Schweiz nachgewiesen, dass bei Pflanzenschutz
mitteln nicht der Patentschutz Grund für Preisdifferenzen 
zum Ausland ist. Ausschlaggebend für die höheren Preise in 
der Schweiz sind vielmehr die hierzulande höheren Bera
tungs- und Vertriebskosten. 
Anders als in der EU würden mit der internationalen Er
schöpfung Parallelimporte patentgeschützter Produktions
mittel aus Drittstaaten in die Schweiz möglich. Die EU würde 
wohl kaum tolerieren, dass über die Schweiz der EU-Patent
schutz untergraben würde. Die Erfahrungen innerhalb der 
EU haben bei den Pflanzenschutzmitteln gezeigt, dass da
mit qualitativ schlechteren Mitteln oder gar Fälschungen die 
Tür geöffnet wird. Im Durchschnitt sind in der EU 7 Prozent, 
in einzelnen Mitgliedstaaten sogar 20 Prozent Fälschungen 
vorhanden. 
Aus all diesen Gründen und zum Schutz und zur Erhaltung 
unseres Patentrechtes bitte ich Sie, die Minderheit und zu
gleich den Bundesrat zu unterstützen. 

Baumann J. Alexander (V, TG): Ich habe meinen Ordnungs
antrag gestellt, weil wir ja die Motion 06.3633, «Klärung der 
Möglichkeiten und Folgen im Bereich der patentrechtlichen 
Erschöpfung», haben, die verlangt, dass vom Bundesrat ei
ne grosse Auslegeordnung gemacht werden müsse. Diese 
haben Sie angenommen. Nun ist das, wenn wir die stände
rätliche Fassung übernehmen, verunmöglicht; es wird quer
geschossen. Dazu kommt noch, dass wir mit der Europäi
schen Union ein Freihandelsabkommen über Agrarprodukte 
machen sollten, und da ist die regionale Erschöpfung vorge
sehen. Wir blockieren alles, wenn wir da jetzt die internatio
nale Erschöpfung hineinschreiben. 
Ich habe aber einen ungeschickten Ausdruck gebraucht, in
dem ich geschrieben habe, man solle die Behandlung «aus
setzen». Das hat schlechte Auswirkungen, weil das Agrarpa
ket dann liegenbleiben würde. Aus diesem Grunde ziehe ich 
diesen Ordnungsantrag zurück. 

Le president (Bugnon Andre, premier vice-president): La mo
tion d'ordre Baumann J. Alexander est retiree. 

Lang Josef (G, ZG): «Es ist schlussendlich kein rechtlicher 
Entscheid, den Sie zu fällen haben, sondern klar ein politi
scher.» Diese Aussage gegen jene Pharma- und anderen 
Lobbyisten, welche rechtliche Einwände vorschoben, um 
von der politischen Interessenfrage abzulenken, stammt 
nicht von mir, sondern von der Volkswirtschaftsministerin in 
der Ständeratsdebatte. Da es bei bundesrätlichen Aussagen 
keinen Patentschutz gibt, fahre ich mit dem Zitieren gleich 
weiter: «In rechtlicher Hinsicht wäre der Antrag der Mehrheit 
für einen Übergang zu einer internationalen Erschöpfung 
WTO-kompatibel. Es wäre rechtlich machbar, das hat das 
Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum ausdrücklich 
bestätigt. So oder so ergäbe sich eine Differenz zur EU; es 
wäre eine sektorielle Öffnung, die Ihr Rat bestimmen würde. 
Der Vorteil läge darin, dass es bei der landwirtschaftlichen 
Produktion zu Kosteneinsparungen führen würde.» (AB 
2006 S 1229) Übrigens bezifferte die Volkswirtschaftsdirek
torin die jährlichen Kosteneinsparungen auf 40 bis maximal 
50 Millionen Franken. Multipliziert mit vier Jahren, macht das 
zwischen 160 und 200 Millionen Franken aus. Das heisst: 
Der Zahlungsrahmenunterschied zwischen der Mehrheit der 
WAK und der Minderheit Fässler bzw. dem Entwurf des Bun
desrates ist mit 150 Millionen Franken kleiner als der Betrag, 
den die Landwirtschaft mit Parallelimporten einsparen kann. 
Herr Schibli, wenn Sie Traktoren erwähnt hätten, hätten Sie 
sicher nicht sagen können, dass das Einsparpotenzial sehr 
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klein sei. Es gibt in der Landwirtschaft Kostensenkungen, 
die auf Kosten der Beschäftigten, also des Sozialen, der 
Umwelt oder der Tierhaltung gehen. Solche Einsparungen 
lehnen wir ab, auch weil sie der Landwirtschaft die wichtig
ste Grundlage entziehen: das Kaufinteresse der Konsumie
renden und die Solidarität der Gesellschaft. Parallelimporte 
aber gehören zu den Kostensenkungen, die, abgesehen von 
Ausnahmen, nicht auf Kosten der Allgemeinheit, sondern auf 
Kosten von ohnehin fragwürdigen Sonderinteressen gehen. 
Zu den Ausnahmen gehören beispielsweise Herbizide und 
Pestizide; deren Gebrauch wollen und können wir an ande
ren Stellen dieses Gesetzes einschränken. Nach der 
Schweizerischen Gesellschaft für Chemische Industrie weh
ren sich auch Economiesuisse und Avenir Suisse gegen die
se Liberalisierung zugunsten der Bauernbetriebe. Mit dem 
Bauernbefreien ist nichts mehr los, wenn es um Lobbyinter
essen geht. Es gibt eben nicht nur Klimaheuchler, es gibt 
auch Marktheuchler; auffällig häufig handelt es sich dabei 
um dieselben. 
Im Namen der grünen Fraktion bitte ich Sie, der Mehrheit zu 
folgen und so den Bauernbetrieben das Produzieren wie 
auch das Existieren zu erleichtern. 

Pelli Fulvio (RL, Tl): Einmal mehr sprechen wir in diesem 
Rat über die sogenannten Parallelimporte. Das letzte Mal 
haben wir es am 20. Dezember getan, als wir mit der An
nahme der Motion 06.3633 entschieden haben, den Bun
desrat zu beauftragen, bis Ende 2007 in einer Botschaft eine 
Lösung des Problems einer Erschöpfung der Patentrechte 
vorzuschlagen, die die verschiedenen, miteinander in Kon
flikt stehenden Interessen berücksichtigt. Damals haben wir 
auch an die Option gedacht, für landwirtschaftliche Erzeug
nisse und Stoffe ein System der internationalen Erschöpfung 
einzuführen, dies jedoch nur nach vertiefter Prüfung der po
sitiven und negativen Auswirkungen einer solchen Lösung. 
Heute, nur zwei Monate später, sind wir alle ungeduldig ge
worden. Die Mehrh.~it der Kommission schlägt vor, sofort 
und ohne vertiefte Uberlegungen das einzuführen, was wir 
vor zwei Monaten dem Bundesrat zur vertieften Behandlung 
übergeben haben. 
Beim Patentrecht ist die Position der FDP klar: Eine interna
tionale Erschöpfung der Patentrechte ist für die Schweiz un
denkbar. Eine europäische Erschöpfung der Patentrechte, 
sollte sie sich nach der vertieften Betrachtung als opportun 
erweisen, wäre nur im Rahmen einer Vereinbarung mit der 
EU denkbar und nur unter der Voraussetzung, dass für die 
anderen Urheberrechte, insbesondere Markenrechte, wei
terhin die internationale Erschöpfung gilt. 
Fazit: kein Schnellschuss aus populistischem Grund, son
dern genaue Prüfung der Konsequenzen der möglichen 
Massnahmen. 
Der Antrag der Mehrheit verpflichtet uns heute nichtsdesto
trotz, die Frage zu beantworten, ob die Zulassung der Paral
lelimportierung von patentierten Gütern für die Schweizer 
Landwirtschaft wichtig sein könnte. Oder anders gefragt: 
Können dank der sogenannten Parallelimporte die Kosten 
der landwirtschaftlichen Produktion gesenkt werden? Einige 
Kollegen sind davon überzeugt. Ich respektiere diese Mei
nung, glaube aber, dass sie schlecht informiert sind. Eine 
wissenschaftliche Analyse der Produktionskosten der Land
wirtschaft hat klar bewiesen, dass nur 2 bis 4 Prozent der 
Kosten der Landwirtschaft Produkte betreffen, die patentge
schützt sind. Es handelt sich insbesondere um Arznei- und 
Düngemittel - ein unwesentlicher Teil der Gesamtkosten. 
Grosse Vorteile für die Landwirte kann deshalb die einsei
tige Einführung der internationalen Erschöpfung nicht brin
gen. Nicht die Existenz von Patenten ist meines Erachtens 
einer der echten Gründe für die hohen Produktionskosten in 
der Landwirtschaft; zum Teil sind sie der Landwirtschaft sel
ber zuzuschreiben, wie das Beispiel der inländischen Pro
duktion von Futtermitteln zeigt. 
Obwohl die vorgeschlagene Ausnahme vom Prinzip der na
tionalen Erschöpfung der Patentrechte zugunsten der Land
wirtschaft gar nichts bringen kann, scheint das Wort «Paral
lelimporte» so populär geworden zu sein, dass ihm fast 

magische Eigenschaften zuerkannt werden. Zur Ausschöp
fung des angeblich positiven Potenzials für die Landwirt
schaft ist in Absatz 2 des vorgeschlagenen Artikels 27b aus
drücklich geschrieben worden, welches die landwirtschaftli
chen Investitionsgüter sind, die von der ganzen Welt parallel 
importiert werden dürften: «Traktoren, Maschinen, Geräte» 
usw., die «für die grossmehrheitliche Verwendung in der 
Landwirtschaft bestimmt sind». So steht es im vorgeschla
genen Absatz. Diese Behauptung ist nicht verständlich, sie 
stimmt nicht. Es geht beim Patentschutz nicht um Traktoren, 
sondern um Dünge- und Arzneimittel. Das Anführen der 
Traktoren kann nur als Manöver verstanden werden, mit dem 
von der Tatsache abgelenkt werden soll, dass es andere 
Gründe gibt, die den Import solcher Maschinen in die 
Schweiz verteuern - Gründe, die mit der immer noch sehr 
weitgehenden Kartellisierung der schweizerischen Wirt
schaft zu tun haben. 
Artikel 27b wird auf jeden Fall weder Traktoren billiger ma
chen noch die Kosten im Bereich der Landwirtschaft senken. 
Es wäre deshalb klug, heute das Gleiche zu beschliessen, 
was wir schon im Dezember 2006 beschlossen haben. Es ist 
das, was die Minderheit vorschlägt. Bitte keinen Slalomkurs, 
lassen wir den Bundesrat arbeiten! 

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Herr Pelli, dass wir den Bun
desrat arbeiten lassen sollen, verlangen wir seit 2001. Herr 
Schibli, dass Patente für unser Land äusserst wichtig sind, 
lässt sich ganz klar auch hier unterstreichen. Ein Zusam
menhang zwischen nationaler Erschöpfung und dem er
wähnten Forschungsanreiz kann jedoch nicht, wie Sie das 
behaupten, ausgemacht werden. 
Immer wieder sind wir mit dem Thema Parallelimporte kon
frontiert. Wir haben es im Dezember vertan, diese Proble
matik effektiv zu lösen. Parallelimporte sind Teil des Freihan
dels. Abschaffung von Handelshemmnissen, Einführung des 
Cassis-de-Dijon-Prinzips, Abbau von bürokratischen Hinder
nissen und von schweizerischen Sondermassnahmen sind 
zwar sowohl für die Landwirtschaft als auch für die anderen 
KMU-Betriebe ebenso bedeutend wie die Zulassung von 
Parallelimporten. Doch wer sich nun auf die Umsetzung an
derer Vorgaben stützt oder auf später vertröstet, um die Zu
lassung von Parallelimporten im sehr spezifischen Markt der 
Landwirtschaft zu verhindern, sagt Ja zu höheren Produkti
onskosten, sagt Ja zu höheren Konsumentenpreisen und 
unterstützt ausländische Hersteller, die von den hohen 
schweizerischen Preisen profitieren können. 
Die Mehrheit der CVP-Fraktion wird dem Ständerat respek
tive der Mehrheit der nationalrätlichen Kommission folgen 
und deren Antrag auch unterstützen. Bereits in der Eintre
tensdebatte wurde auf die hohen Preise in der Landwirt
schaft hingewiesen. Angesichts der hohen Produktions
kosten, die in der Landwirtschaft beklagt werden, ist die 
Zulassung von Parallelimporten für Produktionsmittel und 
sehr wohl, Herr Pelli, auch für Investitionsgüter der einzig 
richtige Weg, um der Marktabschottung, bedingt durch die 
Anwendung des Patentrechtes, einen Riegel vorzuschieben. 
Wir schliessen uns auch dem Ständerat an, welcher das In
strument der internationalen Erschöpfung und nicht jenes 
der regionalen Erschöpfung gewählt hat, im Wissen darum, 
dass die internationale Erschöpfung - und das unterschei
det sie von der europäischen Erschöpfung - Trips- respek
tive WTO-konform ist. Wir sind uns durchaus bewusst, dass 
wir mit diesem Entscheid zugunsten der Landwirtschaft an
dere Wirtschaftszweige - ich denke namentlich an die vielen 
KMU, die auch Investitionsgüter produzieren - vorüberge
hend bevorzugen. Doch der Entscheid der Mehrheit macht 
sowohl aus Produzenten- als auch aus Konsumentensicht 
Sinn. Das Einsparungspotenzial ist hoch und kommt schlies
slich den Landwirten und den Produzenten zugute. 
Die Zulassung von Parallelimporten ermöglicht mehr Wett
bewerb und führt zu entsprechenden volkswirtschaftlichen 
Vorteilen. In der Botschaft wurde dies denn auch belegt. Zu
dem wurde die gewählte Lösung mit dem Institut für Geisti
ges Eigentum und unter Beizug des Bundesamtes für Justiz 
formuliert. Somit hat sie auch das Gütesiegel der Behörden 
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erhalten. Es mutet daher eher merkwürdig an, dass ausge
rechnet jene Kreise, die sich sonst liberal denkend und wett
bewerbsfreundlich geben, den Parallelimport für landwirt
schaftliche Güter verhindern möchten. 
Heute verlangen wir von der Landwirtschaft Anpassungen, 
Marktfähigkeit und -tauglichkeit. Die Minderheit fordert aber 
weiterhin einen territorialen Schutzanspruch. Dieser aber 
führt zu einer Verzerrung des Wettbewerbes und zu einer 
Marktabschottung respektive zur Aufrechterhaltung einer un
gerechtfertigten Hochpreispolitik. Nutzniesser dieser Politik 
sind nicht etwa Schweizer Produzenten, sondern vorwie
gend ausländische Hersteller. Die in Artikel 27b festgelegten 
Produkte und Investitionsgüter sind klar umschrieben. Es 
herrscht daher Transparenz - sowohl für den Gesetzgeber 
als auch für die Branchen. 
Die CVP erachtet es daher als angebracht, dass wir Rah
menbedingungen definieren, wie sie Ihnen nun von der 
Mehrheit in Artikel 27b vorgeschlagen werden. Dies erlaubt 
mehr Wettbewerb, ohne jedoch die Anforderungskriterien 
bezüglich Sicherheit und Qualität zu gefährden. Sie ermögli
chen der Landwirtschaft vor allem, ihre Produktionskosten 
zu senken - und das ist in einem offenen Markt von zentraler 
Bedeutung. 
Ich lade Sie daher namens der CVP-Fraktion ein, der Mehr
heit zuzustimmen. 

Parmelin Guy (V, VD): Madame Meier-Schatz, apres avoir 
(kaute votre intervention et avant de vous poser une ques
tion, je commence par annoncer mes interets: je suis admi
nistrateur de la Federation nationale des cooperatives agri
coles, active entre autres sur. le marche des produits 
phytosanitaires; mais je m'exprimerai en tant que producteur 
suisse. 
Vous avez reproche a certains membres de notre conseil -
qui combattent cet article - de perdre de vue les interets des 
agriculteurs et des consommateurs. II n'y a pas de systeme 
uniforme d'homologation des produits dans l'Union euro
peenne. L'homologation des produits finis est de la compe
tence des divers pays et, comme l'a dit Monsieur Schibli, il y 
a un trafic. 
Ma question est la suivante: ne pensez-vous donc pas qu'en 
adoptant cet article, des matieres actives qui ne sont plus 
homologuees en Suisse, et cela est extremement dange
reux, pourront se retrouver un jour sous forme de residus 
dans des produits - par exemple dans des pommes ou dans 
d'autres denrees agricoles -, et qu'en fin de campte, ce se
ront les consommateurs d'abord et Jes agriculteurs ensuite 
qui seront penalises? C'est une realite; il y a d'ailleurs eu 
une emission a ce sujet sur Ja cha1ne allemande ZDF. 

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Monsieur Parmelin, si vous 
m'aviez ecoutee jusqu'au baut, vous auriez entendu que j'ai 
dit que les criteres relatifs a la qualite et a Ja protection des 
consommateurs devaient etre maintenus. Je suis convain
cue que, vu la formulation de l'article, c'est possible, et cela 
d'autant plus que l'ordonnance pertinente sera edictee par la 
suite. Comme nous Je faisons dans d'autres Jois, nous n'ac
ceptons que les criteres qui sont homologues par Jes pays 
europeens, c'est-a-dire qu'il y a la aussi compatibilite. 

Baumann J. Alexander (V, TG): Frau Kollegin, wenn Sie an 
das Patentrecht denken - das ist ja eine nationale Ge
schichte und ist länderweise für alle Erfindungen, die infrage 
kommen, umfassend geregelt-: Wollen Sie denn der 
Schweiz ein Patentrecht zumuten, mit dem bei jedem Ge
genstand zuerst geprüft werden muss, unter welche patent
rechtliche Regelung er nun fällt? Wollen Sie die Büroklam
mern anders patentieren als die Brillen und die optischen 
Instrumente oder die Chemikalien? Das geht doch nicht. 
Wollen Sie nicht, dass der Bundesrat diese Auslegeordnung 
machen und einen Vorschlag zur Gesamtdiskussion und Lö
sung unterbreiten kann, wozu wir ihn mit der Motion beauf
tragt haben? 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Meier-Schatz Lucrezia {C, SG): Herr Baumann, ich lade Sie 
ein, die Studien des Bundesrates von 2001/02 zu lesen. Die 
Auslegeordnung ist gemacht. Sie spielen lediglich auf Zeit, 
das ist alles. Es geht darum, dass wir endlich den Mut ha
ben, den Schritt zu tun, damit Parallelimporte möglich wer
den, und dass wir damit vor allem versuchen zu verhindern, 
dass die Einfuhr gewisser Produkte mit einem angeblichen 
Patentschutz, der überhaupt nicht mehr gerechtfertigt ist, 
verunmöglicht wird. Das ist das Ziel, und was Sie im Dezem
ber mit der Annahme der Motion gemacht haben, gleicht ei
ner Zementierung respektive einem Spielen auf Zeit. Die 
Antworten des Bundesrates liegen vor, es ist ein politischer 
Entscheid, der gefällt werden muss. 

Baader Caspar (V, BL): Die SVP-Fraktion lehnt die Aushöh
lung des Patentschutzes, die der Ständerat und die Mehrheit 
der Kommission für den Bereich der landwirtschaftlichen 
Produktionsmittel und für die landwirtschaftlichen Investiti
onsgüter vornehmen wollen, kategorisch ab. Was hier ge
schieht, ist ein Angriff auf das Privateigentum. Das Privatei
gentum ist für unsere Fraktion eine zentrale Säule einer 
freien Wirtschaftsordnung. Der Schutz des Privateigentums 
ist eine der wichtigsten Aufgaben des Staates. 
Ich weiss, es gab und gibt auch heute noch politische 
Systeme, die das Privateigentum nicht schützen wollen. Wo 
das Eigentum nicht geschützt wird, macht es aber keinen 
Sinn, Eigentum anzustreben, es zu vermehren und so zum 
Wirtschaftswachstum oder zum Wohlstand beizutragen. 
Wenn wir beginnen würden, das Privateigentum wegzuneh
men, zu verteilen, also zu enteignen, bekämen zwar im Au
genblick diejenigen mehr, die kein Privateigentum haben; 
aber die Konsequenz wäre, dass niemand mehr Eigentum 
schaffen würde, dass niemand mehr Interesse an einer 
Wertvermehrung hätte und die Wirtschaft zum Erliegen 
käme. So sind die sozialistischen Systeme bankrottgegan
gen. 
Ein hochentwickeltes Land wie die Schweiz kennt nicht nur 
Privateigentum an Mobilien und Immobilien, sondern auch 
Privateigentum an lmmaterialgütern, also geistiges Eigen
tum. Deshalb schützt der Staat durch Patente Erfindungen 
als Privateigentum. Als Land, das keine Rohstoffe hat, ist die 
Schweiz ganz besonders auf Wissen, Forschung und Ent
wicklung angewiesen. Die Schweizer Privatwirtschaft steht 
punkto Forschungsausgaben an der Weltspitze. Solche In
vestitionen macht die private Wirtschaft aber nur, wenn ihre 
Erfindungen durch Patente geschützt werden. Neuerdings 
wird in einer breitangelegten Hetzkampagne bei den patent
geschützten Gütern die sogenannte internationale Erschöp
fung propagiert. Das läuft dann unter dem Stichwort Paralle
limporte. Man könnte aber auch sagen: Enteignung. 
Im Landwirtschaftsgesetz soll jetzt für landwirtschaftliche 
Produktionsmittel diese internationale Erschöpfung festge
schrieben werden, in der Meinung, dass die patentgeschütz
ten Güter - Pflanzenschutzmittel und Tierarzneimittel, wei
tere gibt es nämlich kaum - dadurch billiger würden. Damit 
wird die Schweiz in diesem Bereich aber den Entwicklungs
ländern gleichgestellt! Es gibt kein einziges Industrieland, 
das beim Patentschutz die internationale Erschöpfung 
kennt, nicht einmal die EU. Diese hat im Prinzip auch eine 
nationale Erschöpfung innerhalb ihrer Grenzen, und deshalb 
spricht sie dort von regionaler Erschöpfung. Auch China und 
Indien als aufstrebende Wirtschaftsnationen wollen jetzt den 
Patentschutz einführen. Internationale Erschöpfung heisst, 
dass der Patentinhaber nicht mehr frei über sein Produkt 
verfügen kann. Wenn er z. B. sein Produkt in ein anderes 
Land verkauft, kann er dies nicht mehr mit der Auflage tun, 
dass das Produkt nicht wieder ins Ursprungsland zurück
kommt. Das ist ein schwerwiegender Eingriff in die Rechte 
des geistigen Eigentums, vor allem weil die Patentinhaber 
mit der kürzlichen Revision des Patentgesetzes gezwungen 
wurden, Entwicklungsländern gewisse Produkte kostengün
stiger zu verkaufen. 
Würde statt der heutigen nationalen Erschöpfung die inter
nationale eingeführt, wäre die Schweiz in wichtigen Sekto
ren - in der Uhren-, in der Pharma- und in der Maschinenin-
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dustrie - arg betroffen, sofern diese patentgeschützte Güter 
produzieren. Es ist klar: Alle, auch gewisse Landwirte, mö
gen damit liebäugeln, dass vielleicht etwas billiger wird und 
man billiger einkaufen könnte, wenn man diesen Patent
schutz schwächt und damit das Privateigentum des Liefe
ranten schwächt. Aber eine derartige Enteignung lohnt sich 
auf die Dauer für niemanden. Damit es andererseits nicht zu 
einem Missbrauch des Patentrechtes kommt, sieht das neue 
Patentrecht ja vor, dass für Güter, die lediglich einen unbe
deutenden patentgeschützten Teil enthalten - also z. B. für 
die Traktoren und die Maschinen, die der Ständerat im Visier 
hatte -, der Patentschutz nicht greift. 
Letztlich geht es bei den eigentlich patentgeschützten Gü
tern nur noch um Pflanzenschutzmittel und Tierarzneimittel, 
also um eine mögliche Kosteneinsparung von 20 bis 30 Mil
lionen Franken pro Jahr. Hierfür will die SVP-Fraktion keine 
Aushöhlung des Patentschutzes. 
Ich bitte Sie deshalb, klar den Antrag der Kommissionsmin
derheit zu unterstützen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Nach dieser 
Wahlkampfrede von SVP-Fraktionschef Caspar Baader wä
re es an der Zeit, das Problem der Parallelimporte wieder 
einmal ein bisschen nüchterner anzuschauen. 
Es erstaunt Sie nicht, dass ich Sie im Namen der SP-Frak
tion ersuche, der Mehrheit und dem Ständerat zu folgen. 
Wie Sie wissen, haben wir uns bereits in der Wintersession 
mit unserem Antrag für die internationale Erschöpfung im 
Patentrecht starkgemacht. Warum sind wir nun der Meinung, 
dass wir auch diesen sektoriellen Schritt zugunsten der 
Landwirtschaft machen müssen? Das hat im Wesentlichen 
folgende Gründe. 
Auch wenn Ihnen, meine Damen und Herren der Landwirt
schaft, Herr Baader in grober Manier etwas weismachen 
möchte, ist es doch so: Sie, die Vertreterinnen und Vertreter 
der Landwirtschaft, klagen über die hohen Produktions
kosten in der Schweiz. Jetzt haben Sie die Gelegenheit, et
was dagegen zu tun, indem Sie mit der Zulassung von Paral
lelimporten Ihr Kostenniveau senken. Ergreifen Sie diese 
Möglichkeit; sagen Sie Ja zum Antrag der Mehrheit! Mit der 
Zulassung von Parallelimporten schöpfen wir ein Preissen
kungspotenzial aus, über dessen Höhe sich die Geister 
streiten; es dürfte sich im Rahmen von 50 bis 90 Millionen 
Franken bewegen. Das ist nicht nichts! Diese 50 bis 90 Mil
lionen Franken versickern heute bei den Monopolinhabern, 
dienen überhaupt nicht dem Standort Schweiz, sondern füh
ren einfach dazu, dass sich die Wettbewerbssituation unse
res Landes verschlechtert. Die Abschottung des Marktes mit 
dem Zweck, Monopolrenten privat abzuschöpfen - das ist 
das, was Herr Baader propagiert-, widerspricht ganz klar 
dem Wettbewerb und führt zu einer einseitigen Bevorzugung 
der Patentinhaber. Mit der Lösung, die wir Ihnen beantragen, 
haben wir eine Win-win-Situation für alle - für die Bauern 
und Bäuerinnen, weil sie die Kosten senkt; für die Konsu
mentinnen und Konsumenten, weil wir etwas gegen die 
Hochpreisinsel Schweiz unternehmen; für den Standort, weil 
der Kampf gegen diese Hochpreisinsel allen etwas bringt 
und niemandem schadet. 
Ich komme zum Argument von Herrn Baader, wir würden Ei
gentumsrechte aushöhlen. Das ist eine einäugige Argumen
tation. Sie wissen genau, wie die Rechtssituation ist, Kollege 
Baader. Wir haben hier zwei Eigentumsrechte, die sich ge
genüberstehen. Wir haben die Eigentümerin der Sache, die 
zum Beispiel ein Produkt in die Schweiz importieren will. Wir 
haben auf der anderen Seite heute den Eigentümer des Pa
tentrechtes, der dies verbieten lassen will. Es geht hier also 
um die Sacheigentümerin im Konflikt mit dem Monopolei
gentümer. Wir entscheiden uns in dieser Situation für den 
Wettbewerb, weil damit mehr Leute. profitieren, weil es wie 
gesagt eine Win-win-Situation ist, von der vor allem der 
Standort Schweiz profitiert. 
Dann schlagen wir Ihnen mit der Kommissionsmehrheit eine 
rechtlich unproblematische Lösung vor, nämlich die interna
tionale Erschöpfung. Wir haben uns überzeugen lassen und 
selbst rechtliche Abklärungen getroffen, dass mit der inter-

nationalen Erschöpfung der Weg frei ist, weil wir WTOffrips
konform sind. Mit dem Nein zum EWR wurde uns der Weg 
zur regionalen Erschöpfung im Moment verbaut - es mutet 
schon sehr verlogen an, wenn ausgerechnet die SVP sich 
nun auf die regionale Erschöpfung als mögliche Lösung be
ruft, die damals im Abstimmungskampf gesagt hat, ihr sei es 
egal, wenn das EWR-Nein den Weg zur regionalen Erschöp
fung im Patentrecht verunmöglichen würde. 
Nun noch zur FDP: Sie propagiert in Sonntagspredigten im
mer den Wettbewerb. Wenn es aber um die Wurst geht, 
dann kennt sie gar nichts mehr. Dann sind Herr Pelli und 
Economiesuisse-Chef Bührer Hand in Hand vereint im 
Kampf gegen den Wettbewerb und gegen die Marktöffnung 
immer auf dem Platz. Wissen Sie, wofür sie kämpfen? Sie 
kämpfen nicht für mehr Wettbewerb, sondern für die Rechte 
von einigen Monopolistinnen und Monopolisten, und zwar 
gegen die Interessen der Mehrheit der Wählerinnen und 
Wähler in der Schweiz. Wenn Sie es ernst nehmen mit dem 
Wettbewerb und mit dem Kampf gegen die Hochpreisinsel 
Schweiz, dann sagen Sie heute Ja zur Lösung der Mehrheit, 
Ja zur Lösung, von der sowohl die Bauern wie auch die Kon
sumentinnen und Konsumenten profitieren, und verschan
zen sich nicht hinter Scheinargumenten. 
Ein Hinweis: Es wurde immer wieder gesagt, man würde da
mit das Gesundheitsschutzniveau in der Schweiz aushöh
len. Das ist falsch, denn die Möglichkeit von Parallelimporten 
heisst noch nicht, dass zum Beispiel ein Pflanzenschutzmit
tel automatisch zugelassen wäre. Denn es muss immer 
noch in Bezug auf den Gesundheitsschutz überprüft wer
den, denn es braucht eine Zulassung. Sie sehen, Sie kön
nen Ja sagen; damit profitieren nicht nur die Bauern, son
dern vor allem auch die Konsumentinnen und Konsumenten. 

Schibli Ernst (V, ZH): Frau Leutenegger Oberholzer, auf der 
einen Seite erklären Sie, wie wichtig die 30 oder 40 Millionen 
Franken, die bei den Parallelimporten allenfalls eingespart 
werden könnten, für die Kostensenkungen der Landwirt
schaft seien, und auf der anderen Seite, beim Zahlungsrah
men, können Sie ohne Weiteres 600 Millionen Franken ab
streichen und dann eben sagen, das sei ein Weg in die 
richtige Richtung. Können Sie mir diesen Unterschied erklä
ren? 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Ja, das kann ich 
Ihnen gerne erklären, Herr Schibli: Bei der Frage der Paral
lelimporte haben wir eben in dem Sinn auch eine Win-win
Situation, als die Einkommenssituation der Bauern verbes
sert wird, ohne dass wir aus der Bundeskasse oder über er
höhte Produktepreise mehr zahlen müssen, weil wir eben 
Monopolrenten abschöpfen. 
Genau das ist der Vorteil für uns alle, und deswegen bitte ich 
auch Sie, Herr Schibli: Sagen Sie Ja zum Antrag der Mehr
heit. 

Le president (Bugnon Andre, premier vice-president): II me 
semblait que nous avions encore deux minutes a disposi
tion, mais il parait que c'est l'autre horloge qui est a l'heure 
juste. Nous avons donc deja depasse l'heure. Je vous pro
pose d'interrompre maintenant nos debats. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13.05 Uhr 
La seance est levee a 13 h 05 
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1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Loi federale sur l'agriculture 

7. Abschnitt Titel, Art. 27b - Section 7 titre, art. 27b 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Wir sind bei Artikel 27b, einem 
Artikel, der im Ständerat entgegen dem Antrag des Bundes
rates neu eingeführt worden ist und den auch Ihre vorbera
tende Kommission mit 17 zu 7 Stimmen angenommen hat. 
Es geht um die bereits gestern. diskutierte Frage, ob man 
hier im Landwirtschaftsrecht sektoriell den Parallelimport 
von landwirtschaftlichen Investitionsgütern und von Produk
tionsmitteln einführen soll. Sie wissen, dass der Bundesrat 
bisher in sämtlichen Berichten, die zur Frage der Parallelim
porte vorliegen, am Prinzip der nationalen Erschöpfung fest
gehalten hat. Heute ist es ja so, dass es keine gesetzliche 
Regelung gibt; dass die nationale Erschöpfung gilt, ist im be
rühmten Kodak-Fall vom Bundesgericht entschieden wor
den. Daran orientiert sich der Bundesrat. Er hat in der Bot
schaft zur «AP 2011 » darauf verwiesen, dass Parallelimpor
te von Produktionsmitteln und landwirtschaftlichen Gütern 
grundsätzlich möglich sind, wenn der Patentschutz abgelau
fen ist. Wir sind der Meinung, dass dort, wo ein Patentschutz 
besteht, ein Übergang zur internationalen Erschöpfung zwar 
Kostenreduktionen für die Landwirtschaft zur Folge hätte, 
wie gestern gesagt wurde; der Bundesrat hat die Risiken ei
nes solchen Überganges, wie ihn der Ständerat und Ihre 
Kommission für Wirtschaft und Abgaben vorschlagen, aber 
klar als höher eingestuft. 
Im Rahmen des Patentrechtes, in der generellen Frage, hat 
ja der Bundesrat, wie Sie wissen, die Annahme Ihrer Motion 
beantragt und wird in diesem Jahr nochmals Bericht darüber 
erstatten. Somit werden Sie auf diese Frage zurückkommen. 
Wie ich im Ständerat gesagt habe, ist die Formulierung, die 
gewählt wurde, in rechtlicher Hinsicht WTO- und Trips-kom
patibel; das ist so. Aber der Bundesrat hält wie gesagt die 
Risiken, wenn die Schweiz als einziger OECD-Staat zur in
ternationalen Erschöpfung übergeht, für grösser als den 
Nutzen für die Landwirtschaft. 
Wir bitten Sie daher, die Minderheit zu unterstützen. 
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Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Mit Artikel 27b sol
len Parallelimporte für patentgeschützte Produktionsmittel 
t,md Investitionsgüter eingeführt werden. Die Minderheit will 
beim geltenden Recht bleiben, während die Mehrheit eine 
sektorielle, auf das Landwirtschaftsgesetz beschränkte Re
gelung will. 
Wo liegt heute bei diesem Regime die Problematik? Heute 
sind Parallelimporte nur bei nicht immaterialgüterrechtlich 
geschützten Produkten sowie bei Produkten mit abgelaufe
nem Schutz - also zum Beispiel bei sogenannten Generika 
im Pharmabereich - möglich. Davon betroffen sind auch 
landwirtschaftliche Produktionsmittel wie Pflanzenschutzmit
tel, Dünger, Futtermittelzusätze sowie Saat- und Pflanzgut. 
Die Zulassung von Parallelimporten für immaterialgüter
rechtlich geschützte landwirtschaftliche Produktionsmittel 
würde dazu beitragen, dass die Produktionskosten in der 
Schweiz sinken. Nach Auffassung des Bundesrates wäre ei
ne nach Produkten differenzierte Lösung mit den internatio
nalen Verpflichtungen der Schweiz vereinbar. Eine Auswei
tung auf die regionale oder auf die internationale Erschöp
fung würde die Forschung nicht tangieren, da Lizenzge
bühren während der Schutzdauer nach wie vor an die 
Schutzrechtsinhaber bezahlt werden müssten. 
In der Schweiz war bis anhin die Frage der Erschöpfung im
materialgüterrechtlich geschützter Produkte im Bundesge
setz über die Erfindungspatente nicht geregelt. Das Bundes
gericht hat indessen die Auffassung vertreten, dass im 
Patentrecht die nationale Erschöpfung gilt. Darum macht 
eine separate Regelung der Parallelimporte patentgeschütz
ter landwirtschaftlicher Güter im Landwirtschaftsgesetz 
Sinn. Mit dieser sektoriell klar abgegrenzten Regelung will 
die Mehrheit verhindern, dass bei ausländischen Produkti
onsmitteln, die im Schweizer Markt abgesetzt werden, we
gen der hohen Kaufkraft zu hohe Margen abgeschöpft wer
den. Unter den landwirtschaftlichen Produktionsmitteln sind 
gegenüber den umliegenden Ländern namentlich importier
tes Saat- und Pflanzgut, Dünger und Pflanzenschutzmittel 
um 20 bis 25 Prozent teurer. Aktuell zahlen die Bauern in 
der Schweiz gegenüber den Bauern der Nachbarstaaten für 
identische Produktionsmittel aufgrund höherer Preise rund 
90 Millionen Franken mehr. Damit könnte ein Sparpotenzial 
von 30 bis 40 Millionen Franken genutzt werden. 
Bei den landwirtschaftlichen Investitionsgütern nach Ab
satz 2 von Artikel 27b handelt es sich um Traktoren, Maschi
nen, Stall- und andere Einrichtungen sowie Geräte. Auch 
wenn Parallelimporte vor allem in diesem Bereich bereits 
heute möglich sind, muss angefügt werden, dass Patente 
hier nicht selten zum Schutz von vertikalen Vertriebssyste
men dienen. In diesem Bereich liegt das theoretische Ein
sparpotenzial deutlich höher als bei den Produktionsmitteln, 
nämlich irgendwo im dreistelligen Millionenbereich. Das will 
freilich nicht heissen, dass das ganze Kostensenkungs
potenzial mit der neuen Regelung genutzt werden könnte. 
Aber es ist ein wichtiges Signal für unsere Bäuerinnen und 
Bauern, Kosten zu senken. Die Mehrheit will ihnen helfen, 
Kosten zu senken und damit an Wettbewerbsfähigkeit zu ge
winnen. 
In diesem Sinne macht Ihnen die Mehrheit beliebt, sich dem 
Ständerat anzuschliessen und den Minderheitsantrag abzu
lehnen, und das bei einem Verhältnis von 17 zu 7 Stimmen. 

Rime Jean-Francois (V, FR), pour la commission: Marne si la 
commission a pris tres clairement sa decision, par 17 voix 
contre 7, cela ne veut pas dire que les debats n'ont pas 
ete longs et animes. On s'est notamment battu pour savoir a 
combien s'elevaient les economies. On a parle de 25 a 
50 millions de francs; Madame Leutenegger Oberholzer a 
parle hier de 90 millions de francs. Mais il faut mettre cela en 
relation avec les montants en jeu dans l'agriculture, 
lorsqu'on sait notamment que la valeur des produits agrico
les provenant de l'agriculture suisse s'eleve a plus de 10 mil
liards de francs, et a 30 milliards de francs si l'on y ajoute la 
transformation. 
L'argument lie aux economies est le seul qui ait ete deve
loppe par les partisans des importations paralleles. Mais 
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peut-on vraiment faire fi des dangers que represente un 
epuisement international pour la recherche dans notre 
pays? Sans parler des dangers que pourrait egalement re
presenter l'importation de produits provenant de pays qui ne 
contrölent pas leur marche de la meme maniere que la 
Suisse - je pense par exemple aux produits phytosanitaires. 
C'est la une pesee d'interets importante qui a ete faite dans 
le cadre des discussions de la commission, et Madame la 
conseillere federale Leuthard nous a egalement fait part des 
reflexions du Conseil federal. 
En tant que rapporteur, je repete qu'une majorite des 
membres de la commission s'est declaree favorable aux im
portations paralleles - la decision a ete prise par 17 voix 
contre 7 -, mais que la discussion n'est de loin pas termi
nee. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Der 
Ordnungsantrag Baumann J. Alexander ist bereits gestern 
zurückgezogen worden. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06 038/3948) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 95 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 83 Stimmen 

Art. 36b Abs. 1, 2, 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Kunz 
Abs. 1 
Die Produzentinnen und Produzenten dürfen ihre Milch nur 
einer Produzentenorganisation verkaufen. 
Schriftliche Begründung 
Im Zusammenhang mit der Aufhebung der Milchkontingen
tierung wird die Regelung der Angebotsmenge dem Markt 
überlassen. Der Milchmarkt zeichnet sich aber durch eine 
deutliche Asymmetrie zwischen Milchproduzenten und Ver
arbeitern aus. Rund 27 000 Milchproduzenten stehen eini
gen wenigen Verarbeitern gegenüber. Bei dieser Struktur 
besteht die Gefahr von Marktversagen. Diese Gefahr wird 
sich insbesondere zum Zeitpunkt der Aufhebung der Kontin
gentierung stellen, da dannzumal gleichzeitig die Beihilfen 
abgebaut werden. Während die Aufhebung der Milchkontin
gentierung Spielraum zur unoescnranK1:en Menrproao1<t1on 
bietet, werden die Absatzmöglichkeiten der bis dahin noch 
gestützten Produkte und damit eines Teils der verarbeiteten 
Milch eingeschränkt. In dieser Konstellation besteht die Ge
fahr, dass einzelne Produzenten Milch zu Dumpingpreisen 
anbieten und in der Folge einen Strukturbruch, d. h. die Auf
gabe einer Vielzahl von Milchviehbetrieben, insbesondere in 
der Berg- und Hügelregion, verursachen. Eine solche Ent
wicklung wäre weder sozial- noch regionsverträglich. Mit der 
Bedingung, dass die Milch nur einer Produzentenorganisa
tion verkauft werden darf, würde demgegenüber sicherge
stellt, dass eine minimale Bündelung der Milch gewährleistet 
ist. Damit könnte Dumping bzw. Marktversagen weitgehend 
verhindert werden. Der Bundesrat müsste im Rahmen der 
Begriffsverordnung die minimale Grösse für Produzentenor
ganisationen bestimmen. 

Art. 36b al. 1, 2, 5 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Kunz 
Al. 1 
Las producteurs ne peuvent vendre leur lait qu'a une organi
sation de producteurs. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Herr Kunz möchte mit seinem 
Antrag das Rad der Zeit zurückdrehen. Im Rahmen der 
«AP 2007» hat das Parlament diese Marktordnung beraten 
und die notwendigen Organisationsformen für den Ausstieg 
aus der Milchkontingentierung definiert. Es war damals der 

klare Wille des Gesetzgebers, eine freiheitliche Lösung zu 
finden und nicht das staatliche Kontingentierungsmodell 
einfach mit einem privatrechtlichen Monopol zu ersetzen. 
Hevte existieren denn auch 9 Produzentenorganisationen 
und 25 Produzenten-Milchverwerterorganisationen für den 
vorzeitigen Ausstieg aus der Milchkontingentierung. Das hat 
erstens gezeigt, dass das Parlament richtig entschieden hat, 
und es hat auch gezeigt, dass die Vielfalt der Organisationen 
das Innovationsklima in diesem Bereich stark verbessert 
und auch zu verstärkten Exportanstrengungen geführt hat. 
Wir schlagen Ihnen in der Botschaft vor, dass die Produzen
ten ihre Milch einem Milchverwerter, einer Produzenten
gesellschaft oder einer Produzentenorganisation verkaufen 
können. Damit will der Bundesrat Spotmärkte verhindern 
und den Produzenten mit Verträgen von mindestens einem 
Jahr eine minimale Sicherheit geben. Mit dem Antrag Kunz 
wäre die Gefahr gross, dass man eine weniger marktorien
tierte Struktur wieder installieren würde, unter Umständen 
sogar eine Monopolorganisation. 
Deshalb bitte ich Sie, diesen Antrag abzulehnen. 

Kunz Josef (V, LU): Sie fördern mit der jetzigen Situation 
den Wildwuchs in der Milchwirtschaft. Das ist programmiert, 
und dafür hat dieses Parlament die Verantwortung. Ist es 
denn nicht freiheitlich, Frau Bundesrätin, wenn die Produ
zenten schon heute unter 32 Organisationen auswählen 
können? Wir haben schon heute über 30 Produzentenorga
nisationen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Herr Kunz, wir haben 9 Produ
zentenorganisationen und 25 Produzenten-Milchverwerter
organisationen. Diese Vielfalt ist richtig und, wie ich gesagt 
habe, hat sie zu Innovationen im Milchbereich geführt. Das 
ist ein starker Bereich, in dem sich uns Chancen für den Ex
port bieten. Diese sollten wir nutzen und nicht wieder einen
gen. Diese Situation hat sich sehr bewährt. 

Abstimmung - Vote 
{namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 06.038/3949) 
Für den Antrag der Kommission .... 134 Stimmen 
Für den Antrag Kunz .... 32 Stimmen 

Art. 37 
Antrag der Kommission 

- Zustimmung zum Beschlussdes Stam:lerates-~- ----
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 38 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
(Siehe auch Art. 188 Abs. 3) 
.... weitergeführt. Der Bundesrat kann die Höhe der Zulage 
unter Berücksichtigung der Mengenentwicklung und nach 
Massgabe der bewilligten Kredite anpassen. 

Antrag der Minderheit 
(Hämmerle, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gy
sin Remo, Leuenberger-Geneve, Leutenegger Oberholzar, 
Rechsteiner Paul) 
Unverändert 

Art. 38 al. 2 
Proposition de /a majorite 
(Voir aussi art. 188 al. 3) 
.... a 2011. Le Conseil federal peut adapter le montant du 
supplement compte tenu de l'evolution des quantites et en 
fonction des credits autorises. 

Proposition de la minorite 
(Hämmerle, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gy
sin Remo, Leuenberger-Geneve, Leutenegger Oberholzar, 
Rechsteiner Paul) 
lnchange 

Bulletin offlclel de !'Assemblee federale 
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Hämmerle Andrea (S, GR): Es geht hier um die famose Ver
käsungszulage. Hinter diesem «landwirtschaftsbürokraten
deutschen» Wort versteckt sich einer der wirklich zentralen 
Diskussionspunkte dieser Vorlage. Der Bundesrat will die 
Zulage pro Kilo verkäste Milch schrittweise von 15 auf 
10 Rappen abbauen. Er will die Zulage also nicht abschaf
fen, sondern sie schrittweise von 15 auf 10 Rappen zurück
fahren. Gleichzeitig soll die Raufutterprämie für Milchkühe 
angehoben werden, und ebenso wird ein Beitrag für Tierhal
tung unter erschwerten Produktionsbedingungen eingeführt. 
Der Ständerat will die 15 Rappen Zulage belassen, das 
kostet 230 Millionen Franken. Der Ständerat finanziert die
se 230 Millionen Franken im Rahmenkredit nur teilweise. Er 
sagt nicht, wo der Rest hergeholt werden soll. Die Mehr
heit übernimmt nun die Fassung des Ständerates - 15 Rap
pen -, aber nur im ersten Satz. Denn im zweiten Satz relati
viert sie diese 15 Rappen gleich wieder, indem sie sagt, je 
nach der Entwicklung der Menge und je nach der Entwick
lung der Kredite solle der Bundesrat diese 15 Rappen trotz
dem senken können. Damit wird den Milchbauern ganz klar 
Sand in die Augen gestreut. Es bleibt nämlich nicht bei die
sen 15 Rappen Verkäsungszulage, sondern der Bundesrat 
wird sie zurückfahren müssen, weil die Mengen unter Um
ständen ausgeweitet werden und weil die Kredite dafür nicht 
reichen. 
Diese garantierte Zulage von 15 Rappen ist übrigens auch 
total systemfremd. Warum? Ohne Kontingentierung, ohne 
klar begrenzte Mengen, kann doch nicht eine garantierte Zu
lage ausgerichtet werden, weil dann nicht klar ist, was das 
kostet. Die Kompensation dieser hohen Zulage soll also teil
weise, mindestens gemäss Ständerat, durch die Erhöhung 
des Zahlungsrahmens um 150 Millionen Franken finanziert 
werden. Der Rest fehlt. Wir werden dann beim Zahlungsrah
men sehen, wie viel unser Rat finanziert und wie viel fehlt. 
Was aber hier fehlt, muss das Departement Leuthard in an
deren Bereichen kompensieren; so ist die finanzpolitische 
Mechanik. 
Wo innerhalb der Landwirtschaft kompensiert werden soll, 
ist inzwischen klar. Es soll innerhalb des Milchbereichs kom
pensiert werden. Da ist auch klar, was das bedeutet. Es ist 
so, dass man mit Kühen, die bis zu 6000 Kilo Milch pro Jahr 
liefern, mit dem System Bundesrat ganz eindeutig besser 
fährt als mit dem System der Kommissionsmehrheit. Nur mit 
Kühen, die eine Milchleistung von 8000 bis 10 000 Kilo ha
ben, fährt man besser mit dem System der Kommissions
mehrheit. Das heisst, die Bauern werden dazu getrieben, 
wieder mit Höchstleistungskühen zu arbeiten, mit allen 
Nachteilen, die das mit sich bringt punkto Tiergesundheit, 
Kurzlebigkeit, nicht gute Fütterung usw. Dieses Konzept wi
derspricht den Prinzipien der naturnahen Tierhaltung, die 
jetzt über Jahre und zu Recht propagiert wurde. Noch ein 
Wort zum Berggebiet: Eine Kuh mit einer Milchleistung von 
10 000 Kilo im Berggebiet ist eine Absurdität bis Unmöglich
keit. Erwünscht wäre doch die Fütterung der Kühe möglichst 
mit dem betriebseigenen Raufutter. 
Fazit: Die Variante des Bundesrates ist zukunftsträchtiger, 
sie ist tierfreundlicher, sie ist darum auch konsumenten
freundlicher, sie geht finanziell auf, und sie ist ehrlich. Was 
die Kommissionsmehrheit verspricht, kann sie nicht halten, 
und das sollten wir hier nicht tun. 
Ich bitte Sie, dem Bundesrat zu folgen. 

Walter Hansjörg (V, TG): Ich möchte Ihnen beliebt machen, 
hier die Mehrheit zu unterstützen. Das System der Markt
stützung, insbesondere der Verkäsungszulage, hat sich be
währt. Dieses Instrument wurde mit der Einführung der 
neuen Agrarpolitik geschaffen, im Hinblick auf die bilateralen 
Verträge I, wo wir ein Käseabkommen mit der EU haben. 
Dieses Käseabkommen wird 2007, also Mitte Jahr, vollstän
dig in Kraft treten. Dann haben wir eine vollständige Liberali
sierung im Käsemarkt zwischen der Schweiz und der EU. 
Die Bauern haben das damals unterstützt, gestützt auf die 
Zusicherung, dass eine Verkäsungszulage einen Rohstoff
ausgleich bildet. Nun ist es so, dass wieder eine Reduktion 
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vorgenommen werden soll, bevor das bilaterale Abkommen 
in diesem Bereich in Kraft tritt. Das ist unredlich. 
Die Verkäsungszulage betrug bei der Einführung 20 Rap
pen, und die Siloverzichtszulage betrug 4 Rappen. Der Bun
desrat sieht vor, das auf 2009 auf 10 Rappen zu reduzieren. 
Bereits auf den 1. Januar 2007 wurden Reduktionen vorge
nommen, mit dem Stand jetzt von 15 Rappen. Von der Bran
che, von den Verarbeitern her sind wir ganz klar der Mei
nung, dass es sinnvoller und wirksamer ist, dieses bewährte 
System weiterzuführen. Weshalb haben wir den Betrag von 
15 Rappen aufgenommen? Weil die Absicht des Bundesra
tes besteht, es auf 10 Rappen zu kürzen. 
Ich bin der Meinung, dass mit diesem Zusatz, mit dem die 
Menge berücksichtigt werden muss, und wenn allenfalls 
auch - wir hoffen es nicht, aber es könnte ja sein - Budget
reduktionen eintreten, das dann entsprechend angepasst 
wird. Wir haben nie die Gewähr, dass das, was wir be
schliessen, dann auch umgesetzt werden kann, weil natür
lich das Budget dementsprechend auch stimmen muss. Da 
stimme ich Kollege Hämmerle zu: Eine absolute Sicherheit 
gibt es nicht. Die Umlagerung zu Raufutterbeiträgen hat eine 
weniger grosse Wirkung. Wir haben per 1. Januar 2007, mit 
dieser vorgenommenen Reduktion, nun auch für Milchkühe 
einen Raufutterbeitrag von 200 Franken eingeführt. 
Diese Massnahme der Marktstützung wurde mit der EU aus
gehandelt, das wird bis 2015 akzeptiert. Diese Verkäsungs
zulage ist auch WTO-konform. Das ist bei der WTO als 
Greenbox-Massnahme notifiziert. Ob das in einer nächsten 
Runde dann auch noch so ist, lasse ich einmal offen. Aber 
wir haben jetzt den Spielraum, dass wir das in diesem Zeit
raum von vier Jahren in diesem Masse noch weiterführen 
können. 
Ich bitte Sie also, vor allem auch aus Gründen der Sicherheit 
für die Bauern, das so weiterzuführen. Wir haben ihnen das 
vom Parlament her bei den bilateralen Verträgen so verspro
chen. Ich habe mich auch persönlich dafür engagiert, dass 
sich die Bauern für die Bilateralen I eingesetzt haben und 
bereit waren, die Herausforderung des freien Marktes mit 
der EU auf sich zu nehmen. 
Ich bitte Sie also, hier der Mehrheit zuzustimmen wie der 
Ständerat, mit der entsprechenden Ergänzung, dass das 
auch vom Budget her eingehalten werden kann, wenn wir 
mit der Aufhebung der Milchkontingentierung - ich hoffe, 
dass es bei der verkästen Milch eine Ausdehnung gibt - auf 
dem Markt Erfolg haben. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS): A l'article 38, nous sommes 
au point essentiel du projet «PA 2011 », qui concerne le sec
teur laitier, le principal secteur de notre agriculture. En 
Suisse, la moitie du lait produit est transformee en fromage. 
Ce 50 pour cent, grosso modo, de la production destine a la 
fabrication du fromage permet d'elaborer les fleurons de no
tre production de fromages AOC - je pense notamment au 
sbrinz, a l'emmental, au gruyere, a la tete-de-moine et a nos 
fromages a raclette des Alpes. 
Ces fromages sont au benefice d'une clause de libre
echange avec l'Union europeenne depuis cette annee et ils 
remportent un veritable succes a l'exportation. La differen
ciation de ces produits et la promotion de leur origine et de 
leurs specificites permettent de degager une valeur ajoutee 
et un prix juste qui est accepte par le consommateur. A 
l'exportation, les fromages suisses ne representent que 
0,5 pour cent du total du marche europeen du fromage. Or 
l'Union compte 450 millions de consommateurs. Ce sont la 
de vraies perspectives pour le secteur du lait et il est essen
tial qu'on lui permette de poursuivre son developpement 
dans ce sens. 
Le groupe radical-liberal accepte que la vitesse de la reduc
tion du soutien au marche soit ralentie, mais l'equilibre entre 
les differents secteurs de l'agriculture doit etre maintenu. 
Des decisions du Conseil des Etats ont favorise le secteur 
laitier, c'est vrai, alors que les grandes cultures etaient 
oubliees. Mais la majorite de la commission a accepte une 
enveloppe globale pour les annees 2008-2011, dont nous 
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parlerons en fin de debat sur la «PA 2011 », qui retablit cer
tains equilibres. 
L'equilibre doit etre respecte entre le secteur laitier et le sec
teur de la viande, mais egalement entre la production ani
male et la production vegetale. Alors, avec cet article 38, il y 
a aussi l'article 73 alinea 4 selon lequel le Conseil federal 
fixe dans l'ordonnance «le montant de la contribution allouee 
par animal ou par unite de gros betail» - en somme, la prime 
a la vache. Le Parlement ne peut agir sur l'enveloppe finan
ciere qu'en modifiant la repartition entre les differents sec
teurs. C'est pour cela que la majorite de la commission a de
mande une compensation integrale - a l'interieur de cette 
enveloppe - du supplement verse pour le lait transforme en 
fromage, au moyen d'une reduction de la nouvelle prime a la 
vache, introduite par le Conseil federal. 
Nous allons donc retablir l'equilibre par rapport a la solution 
adoptee par le Conseil des Etats et, comme l'a egalement dit 
mon collegue Hansjörg Walter, nous avons mis un cadre 
pour qu'en cas d'augmentation des quantites de production 
de fromage - ce que nous esperons -, le credit reste fixe se
lon la situation actuelle. 
D'autre part, je vous rappelle que ce soutien au marche est 
conforme aux exigences de l'OMC. 
Dans ce sens, le groupe radical-liberal vous demande de 
soutenir la majorite. C'est une exception au soutien au mar
che, qui va dans le sens de perspectives d'avenir et d'es
poirs pour ce secteur. 

Genner Ruth (G, ZH): Sie haben es von meinem Vorredner 
gehört: Er hat dafür plädiert, dass man hier eine Ausnahme 
mache. Ausgerechnet diejenigen, die immer für den Wettbe
werb einstehen, die für das Sparen einstehen, wollen hier 
eine doppelte Ausnahme machen: indem sie einerseits den 
Kostenrahmen nicht benennen, mit dem sie hier wirklich 
auch Milch für die Verkäsung weiterhin unterstützen wollen, 
und indem sie andererseits immer für den Wettbewerb plä
dieren und hier einfach nicht auf Wettbewerb setzen wollen. 
Die Leistungen der Milchbauern werden heute über drei ver
schiedene Aspekte abgegolten: erstens über den Produzen
tenpreis für die Milch, zweitens über die Direktzahlungen 
und drittens seit diesem Jahr neu auch über die Raufutterzu
lage. Der Bundesrat hat ja diese Raufutterzulage für die 
Tiere eingeführt, nämlich eine Zulage von 200 Franken für 
die Raufutter verzehrenden Kühe. Das begrüssen wir, das 
ist ein guter Ansatz, weil dieser Ansatz einerseits der Ökolo
gie, andererseits den Regionen - insbesondere den Bergre
gionen - und, wir haben es gehört, auch einer gesunden 
Tierhaltung Rechnung trägt. 
Die Kommissionsmehrheit kann nun nicht einfach für die 
Beibehaltung des alten Prinzips, nämlich der Verkäsungszu
lage, plädieren und die Bauern auf der anderen Seite ge
mäss dem neuen Prinzip die Raufutterzulage kassieren las
sen. Das ist genau das, wofür Sie hier plädieren. Sie wollen 
also nicht nur den Fünfer, sondern Sie wollen eben auch das 
Weggli dazu. Uns interessiert auch, wie die Bauern behan
delt werden, die Frischmilch produzieren. Mit dem neuen 
Prinzip werden alle Bauern gleich behandelt, ob sie jetzt 
Trinkmilch herstellen oder ob sie Milch für die Verkäsung 
herstellen. 
Wenn Sie für die Mehrheit stimmen, muss man den Bauern 
auch sagen, dass Sie hier ein· «Räppligesetz» produzieren. 
Wir haben in keinem Gesetz irgendwo Abgeltungen in Rap
pen festgelegt. Der Ständerat ist hier ja noch viel weiter ge
gangen und hat ohne Mengenbeschränkung Rappenbeträge 
festgelegt. Immerhin hat die Mehrheit in der Kommission 
nach heftiger Diskussion akzeptiert, dass Milchmengen und 
ein allfälliger Kostenrahmen vonseiten des Bundesrates 
doch noch eine Rolle spielen. 
Ich möchte Sie klar bitten, hier der Minderheit Hämmerle zu
zustimmen. Verhelfen Sie dem neuen Prinzip zum Durch
bruch, sodass die Leistungen der Bauern mit der Raufutter
zulage und der entsprechenden Direktzahlung abgegolten 
werden. Wenn der Wettbewerb jetzt angesichts der EU und 
des Marktes, der nach den bilateralen Verträgen markant 
grösser geworden ist, wirklich auch spielt, dann ist die 

Chance für die Bauern da, und dann werden auch für quali
tativ hochstehende Produkte entsprechend gute Preise be
zahlt. 
Ich möchte Sie bitten, hier nach dem neuen Prinzip zu ver
fahren und dem Antrag der Minderheit zuzustimmen. 

Zemp Markus (C, AG): Die CVP-Fraktion unterstützt hier die 
Mehrheit. 
Dass die Verkäsungszulage, wie sie die Mehrheit der Kom
mission jetzt beantragt, eine flexible und sinnvolle Lösung 
ist, ist offensichtlich. Grundsätzlich ist ja auch der Bundesrat 
für eine Verkäsungszulage, er hat diese aber auf 10 Rappen 
festgesetzt. Materiell gibt es hier also eigentlich keine we
sentlichen Unterschiede. Aber sehen Sie, die Milchwirt
schaft - und damit die Käsewirtschaft - steht jetzt vor der 
entscheidenden Herausforderung, vor welcher andere Teile 
der Landwirtschaft noch nicht stehen: Ab dem 1. Juli 2007 
haben wir beim Käse keinen Grenzschutz mehr. Man kann 
einerseits frei importieren, man kann andererseits frei in den 
EU-Raum exportieren. 
Worum geht es jetzt? Es geht jetzt darum, dass die schwei
zerische Käsewirtschaft die ausländischen Märkte im Hoch
preissegment erfolgreich besetzen kann. Mit der Verkä
sungszulage, wie wir sie vorschlagen, geben wir der 
Käsereiwirtschaft einen Vorsprung. Wir geben ihr bessere 
Chancen, damit sie Zukunftsmärkte ausbauen kann. Denn 
ein Ausbau ist jetzt ganz wichtig, damit wir mehr Milch pro
duzieren können; ich denke beispielsweise an Zunahmen in 
der Grössenordnung von 1 bis 2 Prozent jährlich. Das ent
spricht in etwa dem, was eine Kuh dank Zuchtfortschritt, 
dank Fortschritt in der Haltung und Fütterung jährlich mehr 
produziert. Und was gibt es ökonomisch gesehen Einfache
res, Effizienteres, als via Zuchtfortschritt mehr Milch zu pro
duzieren? Sie müssen nicht in Gebäude investieren, Sie 
müssen nicht mehr Kühe halten, Sie können die Kosten sen
ken. Ich denke, dass wir der Milchwirtschaft als Zukunfts
branche diese Chance geben sollten. 
Vielleicht noch eine Bemerkung zu den Milchbauern. Das 
Problem der Milchbauern ist das folgende: Wer Kühe hat, 
der ist an den Betrieb gebunden, am Morgen, am Abend, am 
Wochenende; er kann sein Einkommen nicht über Nebener
werb entscheidend aufbessern. Das heisst, wir sprechen 
hier von einem Haupterwerbsbetrieb. Gerade deswegen 
müssen wir schauen, dass diese Betriebe Chancen haben, 
sie müssen wachsen können. Sie konnten in der Vergangen
heit in erster Linie über den Zukauf oder die Miete von Kon
tingenten wachsen. Das Problem ist das Land, das ihnen 
fehlt. In den vergangenen zwölf Jahren haben sich die Milch
kontingente pro Betrieb fast verdoppelt - wir sind jetzt auf 
über 100 000 Kilogramm Milch -, aber die Flächenzunahme 
beträgt nur 29 Prozent. Das heisst, Wachsen wird sehr 
teuer. Deswegen müssen wir dann auch beim Rahmenkredit 
etwas nachhelfen. 
Vielleicht noch etwas zur Diskussion über diese Beiträge im 
Zusammenhang mit Hochleistung usw.: Der Bauer kann 
nicht unökologisch produzieren. Wir haben dafür ja die ge
setzlichen Grundlagen. Sagen Sie nicht, eine Kuh mit 8000, 
9000 oder 10 000 Kilogramm Milch sei ökologisch nicht sinn
voll. Das hängt davon ab, welche Futtervoraussetzungen der 
Betrieb hat. Jedenfalls ist es in der Schweiz so, dass die Le
bensleistung der Kühe, trotz beachtlicher Leistungssteige
rungen je Kuh und Jahr, ansteigt. Es soll mir niemand sagen, 
dass wir hier nicht auf dem richtigen Weg seien. 
Ich bitte Sie also, der Mehrheit zu folgen. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Wir sind hier an ei
nem zentralen Punkt dieser Vorlage: Es geht um die Umla
gerung von Geldern von der Markstützung zu Direktzahlun
gen. Dies entspricht dem Verfassungsauftrag, in welchem 
ganz klar steht, dass die Landwirtschaft mehr am Markt pro
duzieren muss. Marktstützung ist eben nicht mehr Markt, 
sondern Marktverzerrung, also genau das Gegenteil. 
Was ist passiert, was wird passieren, wenn wir dem Bundes
rat folgen? In diesem Jahr bekommt man für eine Milchkuh 
200 Franken Prämie, dazu ist ein Teil der Marktstützung -
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etwa 66 Millionen Franken - bereits umgelagert worden; bis 
2009 soll noch etwa das Dreifache zusätzlich umgelagert 
werden, sodass dann 600 Franken für alle Raufutterverzeh
rer ausbezahlt werden können. Das hilft übrigens auch Ihrer 
Klientel, Herr Oehrli, denn jene, die keine Milch für die Ver
käsung liefern, bekommen dann eben diese Raufutterver
zehrer-Beiträge auch. Es geht also hier darum, dass man 
nicht nur den Milchbauern hilft, sondern eben auch anderen. 
Es ist nicht so, dass es - wie man jetzt meinen könnte -
nach 2009 keine Verkäsungszulage mehr gäbe. Der Bun
desrat ist gewillt, weiterhin 10 Rappen auszuzahlen. Das 
muss auch gesagt werden. Neu ist jetzt die Idee des Stände
rates, die 15 Rappen beizubehalten und diese auch noch ins 
Gesetz zu schreiben. Wir wissen, dass 2009 die Milchkontin
gentierung fällt; wenn man also einen Preis stützt, dann führt 
das automatisch - denn so intelligent sind die Bauern -
auch zu einem ungewollten Produktionsanreiz, nämlich 
mehr zu produzieren. Herr Zemp hat jetzt gesagt, wie man 
sich das vorstellen könnte: nicht über mehr Kühe, sondern 
über mehr Milch produzierende Kühe. Herr Zemp, mir ist 
auch das Tierwohl etwas ganz Wichtiges; wie wohl sich 
diese Kühe dann fühlen, die nur noch Milchmaschinen sind, 
ist eine andere Geschichte. 
Sie sagen auch, Herr Zemp, der Antrag von Herrn Walter, 
wie die Mehrheit ihn jetzt unterstützt, sei ein flexibler Antrag. 
Ich sage dem Schlaumeierantrag. Lesen Sie den Antrag 
durch: Herr Walter suggeriert den Bauern, dass sie weiterhin 
15 Rappen bekommen - so steht es ja im Gesetz. Aber weil 
er weiss, dass das nicht aufgehen kann, wenn die Milch
menge sich ausweitet, schreibt er noch hinein, dass eben 
die Entwicklung der Menge berücksichtigt werden müsse. 
Gleichzeitig will er aber auch den Rahmenkredit erhöhen, 
damit er das eben auffangen kann. Das ist keine faire Politik, 
auch keine intelligente Finanzpolitik, und selbst wenn das In
strument von Herrn Walter greifen würde, könnte das dann 
den Nachteil haben, dass man überhaupt nicht mehr weiss, 
wie hoch die Verkäsungszulage ist. Sie könnte sogar schnel
ler abgebaut werden, als das der Bundesrat vorsieht. Dieser 
Zusatz verschleiert also für die Bauern, was wirklich da ist. 
Deshalb möchte ich Sie dringend bitten, dem nicht zuzustim
men. 
Noch eine finanzpolitische Auslegeordnung: Diese Bestim
mung, wenn man ihr gemäss Ständerat und Mehrheit der 
WAK folgt, kostet etwa 230 Millionen Franken für vier Jahre. 
Wo sind Sie bereit, dies zu kompensieren - Sie, die Sie 
ständig Vorstösse annehmen, die die Ausgaben einschrän
ken? Wir haben Ausgabenregeln, die sagen: kein Wachstum 
über 3 Prozent, nicht mehr Wachstum als das BIP. Wir sind 
bei den Ausgaben eingeschränkt, also müssen wir den hö
heren Rahmenkredit kompensieren. Tun wir das im Departe
ment von Frau Bundesrätin Leuthard? Okay - dann sagen 
Sie aber den Berufsbildungsleuten, dass sie weniger Geld 
kriegen werden, sagen Sie das vor Ort! Das ist faire Finanz
politik! 
Herr Bundesrat Merz ist ja auf der Suche nach einer Einspa
rung von 650 bzw. 900 Millionen Franken für 2008 und 2009. 
Sie buttern jetzt hier jedes Jahr noch einmal 100 Millionen 
Franken drauf. Sind Sie sich eigentlich dessen bewusst, was 
Sie da machen? Das ist eine Umverteilung zugunsten der 
Milchbauern, von der dann nicht einmal alle anderen Bauern 
profitieren. Wenn Sie das mit den Einsparungen verglei
chen, die Herr Bundesrat Marz bei der sogenannten Aufga
benverzichtplanung gefunden hat - es sind nicht einmal 100 
Millionen Franken pro Jahr-, sehen Sie, dass das, was Sie 
hier beschliessen werden, das wieder auffrisst. Überlegen 
Sie also auch finanzpolitisch. 
Unterstützen Sie die Minderheit Hämmerle und den Bundes
rat! 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Es ist ein wichtiger Entscheid, 
den Sie mit dieser Verkäsungszulage hier fällen. Erlauben 
Sie mir zuerst, nochmals einen kurzen Rückblick auf die bis
herigen Beschlüsse des Parlamentes zu Marktstützungen 
zu machen. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Im heutigen Landwirtschaftsgesetz hat man die Marktstüt
zungen generell auf 10 Jahre befristet. Das neue Gesetz ist 
1999 in Kraft getreten. Somit war, Herr Walter, den Bauern 
seit langem klar, dass die Marktstützungen und somit eben 
auch die Verkäsungszulage befristete Stützungen sind und 
2009 auslaufen. Das einmal die bisherige Politik. 
Der Bundesrat hat sich dann entschlossen - und das wurde 
richtig gesagt -, gerade weil der Grenzschutz im Bereich 
Käse mit der Liberalisierung des Marktes mit der EU dieses 
Jahr auslaufen wird, hier im Bereich der Milch die Marktstüt
zung als Ausnahme weiterzuführen. Er beantragt Ihnen des
halb, Artikel 38 und somit diese Verkäsungszulage grund
sätzlich weiterhin aufrechtzuerhalten. Im Bereich der Milch 
haben Sie somit weiterhin den Grenzschutz als Stützung, 
der bis auf den Käse bestehen bleibt; Sie haben die Milch
marktstützung nach Artikel 38; und Sie haben noch bis 2009 
die Milchkontingentierung. 
Die Milchkontingentierung - das wissen Sie - läuft aus. Und 
wenn Sie jetzt natürlich die Verkäsungszulage auf 15 Rap
pen belassen, die Milchkontingentierung aber aufgelöst 
wird, dann gibt das nach Ansicht des Bundesrates einen kla
ren Produktionsanreiz, wodurch Sie hier mit der Verkä
sungszulage und mit der neuen Marktsituation die Produk
tion extrem steigern. Dies ist vor allem im Vergleich zu an
deren Bereichen wie dem Ackerbau problematisch, weil Sie 
hier eine zusätzliche Unterstützung installieren, die dann 
eben auch das Gleichgewicht der verschiedenen Produktio
nen in der Landwirtschaft gefährdet. 
Wir sind deshalb ganz klar der Meinung: Wenn Sie unter Be
rücksichtigung der Aufhebung der Kontingentierung und des 
abnehmenden Grenzschutzes für den Käse ein Gleichge
wicht haben wollen, ist es bezüglich der Entwicklung der 
Verkäsungszulage eben sinnvoll, Flexibilität zu haben. Diese 
erhalten Sie mit der bundesrätlichen Version. 
Wenn Sie der Mehrheit Ihrer Kommission folgen, so ist diese 
Bestimmung immerhin schon besser als die ständerätliche 
Lösung, weil sie im Gesetzestext wenigstens die Flexibilität 
gibt, bei der Höhe der Zulage die Mengenentwicklung und 
auch die Kredite zu berücksichtigen. Ich muss das nochmals 
sagen, ich habe es im Ständerat schon gesagt: Bei der heu
tigen Milchmenge, die produziert wird, haben wir mit der Ver
käsungszulage von 15 Rappen und der Siloverzichtszulage 
eine Finanzierungslücke von 120 Millionen Franken. Ich 
habe dieses Geld nicht. Sie müssten konsequenterweise bei 
jedem jährlichen Budget die entsprechenden finanziellen 
Mittel zur Verfügung stellen, sonst ist es so, wie es Frau Fäs
sler gesagt hat: Man muss kompensieren. Entweder nimmt 
man dieses Geld dem Ackerbau weg - ich glaube nicht, 
dass das im Sinn und Geist des landwirtschaftlichen Frie
dens ist, auch nicht im Sinn und Geist Ihrer bisherigen 
Beschlüsse-, oder man kompensiert in einem anderen Be
reich des EVD. Das ist wohl auch nicht Ihre Absicht, weil das 
dann de facto im Bildungsbereich passieren würde. Das 
müssen Sie konsequenterweise schon berücksichtigen. 
Wenn Sie sagen: «Wir schreiben Zulagen im Gesetz fest, 
was sonst bezüglich der Verkäsungszulage nicht gesetzes
konform wäre», müssen Sie dann ebenso konsequent bei 
den Krediten sein, damit die Mittel auch tatsächlich zur Ver
fügung stehen. Ansonsten können wir das nicht umsetzen. 
Ich möchte nochmals betonen: Der Bundesrat kürzt ja nicht 
einfach die Verkäsungszulage, sondern er führt neu diesen 
Kuhbeitrag von 200 bis 600 Franken auch im Bereich der 
Milch ein. Das gibt somit dem produzierenden Bauern einen 
Ersatz, und das ist gerade auch für das Berggebiet wichtig, 
weil man dort nicht die Hochleistungskühe von Herrn Zemp 
als Regelfall hat; dort hat man weniger leistungsfähige Kühe, 
und da findet mit dem Kuhbeitrag auch ein Ausgleich statt. 
Ich möchte auch nochmals betonen, dass wir mit dieser Re
gelung - die Verkäsungszulage bleibt bestehen, aber auf ei
nem niedrigeren Niveau - und mit dem Kuhbeitrag eben 
trotzdem für diesen Milchbereich insgesamt eine Zunahme 
der Mittel um 60 Millionen Franken vorgesehen haben. Das 
ist auch ein Ausgleich, weil der Milchbereich von den Entla
stungsprogrammen der Vergangenheit und von den vergan
genen zwei Etappen der Agrarreformen tatsächlich über-
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durchschnittlich betroffen war. Insofern - so bin ich über
zeugt - ist der Bundesrat eben konsequent. Er setzt die bis
herigen Beschlüsse des Gesetzgebers, also von Ihnen, um, 
und er berücksichtigt zweifelsfrei, dass mit der Öffnung des 
Käsemarktes mit der EU ein Preisdruck auf den Milchpreis 
eintreten wird, aber eben auch Exportchancen für die Käse
wirtschaft entstehen werden. 
Noch etwas zu Herrn Walter und seinem Hinweis auf die 
WTO: Ich bin nicht ganz mit Ihnen einverstanden; ganz prä
zise wäre, dass unsere Verkäsungszulage effektiv notifiziert 
ist: sowohl bei der Green Box als auch bei der Amber Box 
der WTO, aber eben immer produktbezogen. Und mit der 
Doha-Runde - das wissen Sie -, wenn sie abgeschlossen 
wird, werden nicht nur sämtliche Exportsubventionen fallen, 
sondern wir werden auch etwa die Hälfte der Milchmarktstüt
zung streichen müssen. Insofern ist der Bundesrat der An
sicht, dass es auch vorausschauend klug ist, wenn wir hier 
diese Marktstützung zu den Direktzahlungen umlagern, wie 
wir das in anderen Bereichen machen, und damit eben die 
WTO-Tauglichkeit erreichen und weniger Angriffsflächen für 
die stetige Kritik an der Subventionspolitik der Schweiz bie-
ten. · 
Ich bitte Sie daher, der bundesrätlichen Fassung zuzustim
men und damit dem Antrag der Minderheit, der mehr Flexibi
lität gibt und diese Umlagerung zu Direktzahlungen vorsieht. 
Wenn Sie das nicht tun, wird auch dieser Kuhbeitrag auf 
Jahre hinweg gegenüber anderen Bereichen einen tiefen 
Stand erfahren, und das wäre nicht im Sinn und Geist dieser 
Reform. 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Bei dem für die Vor
lage zentralen Artikel 38 geht es um die Umlagerung von 
den Milchpreisstützungen zu den Direktzahlungen. Warum 
das? Der Hauptgrund für die Umlagerung von Geldern der 
Marktstützung für Milch zu den RGVE-Beiträgen ist die Auf
hebung der Milchkontingentierung auf 2009. Ohne Begren
zung der Gesamtmilchmenge, so die Argumentation des 
Bundesrates, mache die Milchmarktstützung im bisherigen 
Umfang, welche pro Kilogramm Milch ausgerichtet wird, öko
nomisch keinen Sinn mehr. Sie würde einen Anreiz darstel
len, die Milchmenge zu erhöhen, was in der Folge auf den 
Preis drücken würde. Die Bundesgelder wären nicht effizient 
eingesetzt. 
Das Parlament hat im Rahmen der «AP 2007» mit Artikel 73 
des Landwirtschaftsgesetzes die Grundlage für die Umlage
rung von Geldern aus der Marktstützung hin zu RGVE
Beiträgen geschaffen, die neu grundsätzlich für alle raufut
terverzehrenden Nutztiere, also auch für Milchkühe, ausge
richtet werden. Für Betriebe mit Milchproduktion werden die 
Beiträge heute entsprechend der vermarkteten Milchmenge 
und unter Berücksichtigung der für die Milchmarktstützung 
eingesetzten Mittel gekürzt. Dies erfolgt über den Abzug für 
vermarktete Milch: Pro 4400 Kilogramm vermarktete Milch 
verringert sich die Anzahl beitragsberechtigter Tiere um eine 
Grossvieheinheit, also um eine raufutterverzehrende Gross
vieheinheit. 
Ein erster Umlagerungsschritt wurde im März 2006 vom 
Bundesrat beschlossen und wird auf 2007 umgesetzt. In den 
Jahren 2007 und 2008 wird für die vom Abzug für vermark
tete Milch betroffenen Grossvieheinheiten ein Beitrag von 
200 Franken ausbezahlt. Das ergibt Kosten von 113 Millio
nen Franken pro Jahr. Finanzier! wird dieser Beitrag durch 
eine Reduktion der jährlichen Milchmarktstützung um 66 Mil
lionen Franken, ergänzt durch Mittel aus den allgemeinen 
Direktzahlungen. 
Mit der «AP 2011 » ist auf 2009 ein zweiter Umlagerungs
schritt geplant. Wegen des starken Abbaus der Milchmarkt
stützung auf 2009, nach dem Willen des Bundesrates und 
der Minderheit, soll lediglich die Verkäsungszulage auf we
sentlich tieferem Niveau beibehalten·werden. Dafür kann bei 
den Rindvieh-Grossvieheinheitsbeiträgen auf den Abzug für 
vermarktete Milch verzichtet werden. Das ist die gemäss 
Botschaft vorgesehene Streichung bei Artikel 73 Absatz 5 
Buchstabe d. Die Befristung der Zulage für verkäste Milch in 
Artikel 188 soll aufgehoben werden. 

Der Bundesrat will die Verkäsungszulage für 2008 auf 
15 Rappen pro Kilogramm belassen und ab 2009 um 5 Rap
pen auf 10 Rappen reduzieren. Die Siloverzichtszulage soll 
ganz aufgehoben werden. Als Ausgleich würden beim bun
desrätlichen Modell die Rindvieh-Grossvieheinheitsbeiträge 
für Milchkühe, also die Raufutterverzehrer-Beiträge, ab 2009 
von 200 auf 600 Franken pro Kuh erhöht. Die Minderheit un
terstützt den Entwurf des Bundesrates. 
Die Mehrheit der Kommission hat sich dafür ausgesprochen, 
die Zulagen für die Milchwirtschaft weiter auf dem Niveau 
von 2007, also bei 15 Rappen, zu belassen. Die Richtung 
der Vorlage stimmt auch für die Mehrheit der Kommission, 
aber das Tempo ist nach ihrer Beurteilung zu forsch. Bei die
ser Bestimmung können wir das Tempo etwas zurückneh
men. 
Heute werden 42 Prozent der Milch zu Käse verarbeitet; das 
ist also ein wichtiger Sektor. Die Milchwirtschaft ist eine 
Hauptsäule für die Produktion unserer Landwirtschaft. Die 
produzierende Landwirtschaft muss auch gestützt und 
unterstützt werden. Innerhalb der Milchwirtschaft ist der 
Käse ein Hauptprodukt. Die Schweiz produziert jedes Jahr 
170 000 Tonnen Käse, wovon 60 000 Tonnen exportiert wer
den. Wenn dieser Markt auf den 1. Juli 2007 völlig liberali
siert wird, muss sich die Schweizer Käsewirtschaft in den 
neuen Märkten positionieren können. Die Verkäsungszulage 
sehen wir in diesem Sinne als Anschubfinanzierung. 
Die Kommissionsmehrheit möchte also die Verkäsungszu
lage auf dem Niveau von 15 Rappen weiterziehen. Sie er
höht gegenüber dem Beschluss des Ständerates auch die 
Mittel für die Milch im entsprechenden Ausmass. Massnah
menkonzept und Finanzierung sind damit konsistent. Zudem 
wird dem Bundesrat die Möglichkeit gegeben, bei der Zutei
lung der Beiträge einerseits auf den Kreditrahmen und ande
rerseits auf die Mengenentwicklung Rücksicht zu nehmen. 
Damit wird ein Signal zugunsten der produzierenden Land
wirtschaft gesetzt. 
Darum empfehle ich Ihnen, der Mehrheit zu folgen und den 
Antrag der Minderheit abzulehnen. In der Kommission fiel 
der Entscheid mit 13 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Rime Jean-Franc;:ois (V, FR), pour la commission: Je ne sais 
pas si je dois declarer mes interets dans le cas particulier, 
mais je vais le faire, afin d'eviter les reproches de Madame 
Fässler. J'habite la Gruyere, et il est bien clair que cet article 
est particulierement important pour l'agriculture de ma re
gion et de mon canton. 
C'est a l'article 38 alinea 2 que le Conseil des Etats a le plus 
modifie le projet du Conseil federal. Mais je crois qu'il etait 
indispensable de le faire. En effet, taut le monde s'accorde a 
reconnaitre que l'avenir de notre agriculture passe par une 
economie laitiere tres forte, et notamment par la mise en va
leur du lait transforme en fromage. Pour s'en convaincre, il 
suffit de voir que durant des dizaines d'annees, on a accu
mule des stocks de fromage qu'on a dü brader et qu'il y a ac
tuellement une penurie pour certaines sortes de fromages, 
comme le gruyere et le vacherin fribourgeois. 
L'aspect financier de cette affaire est naturellement tres im
portant et je crois qua c'est la ou la variante de notre conseil 
ameliore celle du Conseil des Etats, puisque nous vivons 
dans une certaine incertitude par rapport a l'evolution de la 
production suite a l'abandon des contingents. Dans notre va
riante, le Conseil federal pourra eventuellement diminuer le 
supplement versa pour le lait transforme an fromage an 
fonction de l'evolution de la production. Monsieur Germanier 
l'a egalement dit: l'equilibre a ete retabli entre las differents 
secteurs de l'agriculture, notamment dans le cadre du sec
teur laitier, par la reduction de la prima a la vache. 
La commission a pris sa decision par 13 voix contre 11 et 1 
abstention. Je vous invite donc a soutenir la proposition de 
la majorite. Ainsi, vous aiderez vraiment l'agriculture a deve
nir competitive, objectif qua nous cherchons tous a atteindre. 
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Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - An.nexe 06 038/3953) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 114 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 65 Stimmen 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage -Annexe 06.038/3974) 
Für Annahme der Ausgabe .... 126 Stimmen 
Dagegen .... 51 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Meine 
Abstimmungsanlage hat nicht funktioniert, deshalb sind es 
126 und nicht wie angezeigt 125 Stimmen. 

Art. 39 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
(Siehe auch Art. 188 Abs. 3) 
.... weitergeführt. Der Bundesrat kann die Höhe der Zulage 
unter Berücksichtigung der Mengenentwicklung und nach 
Massgabe der bewilligten Kredite anpassen. 

Antrag der Minderheit 
(Fässler, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysin Remo, Hämmerle, 
Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul) 
Unverändert 
(= Aufhebung am 31. Dezember 2008) 

Art. 39 al. 2 
Proposition de la majorite 
(Voir aussi art. 188 al. 3) 
.... a 2011. Le Conseil federal peut adapter le montant du 
supplement campte tenu de l'evolution des quantites et en 
fonction des credits autorises. 

Proposition de la minorite 
(Fässler, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysin Remo, Hämmerle, 
Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul) 
lnchange 
(= abrogation le 31 decembre 2008) 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Nach dem letzten 
Entscheid mache ich mir keine Illusionen, was auch hier 
passieren wird. Es scheint so, dass finanzpolitische Überle
gungen in diesem Saal momentan keine Rolle spielen. 
Zur Siloverzichtszulage: Sie hat eine lange Geschichte: Sie 
erinnern sich vielleicht. Bei der «AP 2002» wollte der Bun
desrat diese Massnahme streichen. Schon damals hat die
ser Rat anders beschlossen, und der Ständerat hat sich dem 
angeschlossen. Wir haben damals die Massnahme, dass 
man Geld bekommt, wenn man darauf verzichtet, sein Gras 
zu silieren, verlängert und sie bis 2009 befristet. Der Stände
rat will sie bis 2011 weiterführen. Was nachher folgen soll, ist 
gemäss Ständerat offen. 
Ich habe es schon vorher gesagt: Die Mehrheit der WAK hat 
einem Antrag des Bauernverbandspräsidenten zugestimmt 
und auch hier einen Zusatz eingefügt, den ich - ich kann es 
einfach nicht anders sagen - weiterhin als Augenwischerei 
bezeichne. Ich habe vorher bei der Diskussion zur Verkä
sungszulage von niemandem gehört, wie dieser Zusatz kon
kret umzusetzen ist. Das wird auch hier so sein. 
Es ist ja nicht so, dass dieses Geld, das bisher für die Si
loverzichtszulage ausbezahlt wurde, einfach wegfällt: es 
wird umgelagert. Hier geht es jetzt um etwa 90 Millionen 
Franken, die die ständerätliche Version kosten wird. Dieser 
Betrag wird nirgends kompensiert. Der Ständerat hat es un
terlassen, in seiner Lösung den Kredit aufzustocken. Das 
macht auch die Mehrheit der WAK nicht. Auch hier: Augen 
zu und durch, koste es, was es wolle. 
Es ist mir klar: Wer den Silierungsverzicht befolgt, hat mehr 
Arbeit. Aber energetisch ist es überhaupt nicht klar, was in-
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telligenter ist: auf das Silieren zu verzichten oder Energie für 
eine Heustockbelüftung zu verwenden. Vermutlich kommt es 
auf dasselbe heraus. Aber der Vorteil liegt ja im Produkt, das 
aus dieser Milch gemacht wird: der Vorteil liegt im Produkt, 
dem Käse. Dieser Käse erzielt einen Mehrwert, und zwar ei
nen deutlichen. Man kann diesen silofrei produzierten Käse 
sehr gut verkaufen. Das ist Markt, hier spielt er. Die Mehrar
beit wird von den Konsumentinnen und Konsumenten hono
riert, auch im Ausland. Wir sollten also hier den Markt spie
len lassen und ihn nicht wieder durch eine Marktstützung 
verzerren. Kurz: Wer aufs Silieren verzichtet, löst für sein 
Produkt mehr. Durch die Umlagerung bleibt das Geld weiter
hin bei den Bauern. Was wir von den Direktzahlungen hal
ten, wurde schon mehrfach gesagt: dieses Geld soll direkt 
zu den Bauern gehen. Von Verlust für die Bauern kann keine 
Rede sein. 
Hier wieder die Frage: Wo wollen Sie das kompensieren? 
Ich habe von den Kolleginnen und Kollegen, die vorhin der 
Mehrheit zugestimmt haben und ihr wahrscheinlich auch 
hier wieder zustimmen werden, immer noch keine Antwort 
gehört. Sagen Sie mir endlich, wo Sie das kompensieren 
wollen. Wir können nicht einfach den Ausgabenplafond erhö
hen. Dafür haben Sie über die Ausgaben-, die Schulden
und alle anderen möglichen Bremsen schon längst be
stimmt. Sagen Sie nun mal endlich: Wo soll dieses Geld her
geholt werden? 

Chevrier Maurice (C, VS): Les produits laitiers issus de la 
transformation de lait de non-ensilage constituent les expor
tations les plus importantes de l'agriculture et de l'economie 
laitiere suisses, d'ou le röle central, le röle pivot de ces pro
duits pour assurer, consolider et, pourquoi pas, augmenter 
le volume du lait produit. 
Supprimer le soutien au lait de non-ensilage s'avere a notre 
sens totalement incoherent. II s'agit d'une mesure en contra
diction avec la volonte de soutenir la fabrication artisanale 
de fromage. L'elimination des surcapacites creees sous l'an
cien regime de marche, la suppression des subventions a 
l'exportation et l'ouverture totale des marches vers l'Union 
europeenne mettent deja ce secteur sous une forte pres
sion. 
La production de lait de non-ensilage est une excellente 
forme de mise en valeur des zones de prairies, des pres et 
des päturages. La production laitiere et la transformation de
centralisee du lait dans les fromageries artisanales sont une 
contribution importante a l'accomplissement de l'un des ob
jectifs de l'agriculture fixes dans la Constitution, a savoir l'oc
cupation decentralisee du territoire. Cette caracteristique, 
determinante pour l'image de l'economie laitiere suisse, 
constitue un argument de vente majeur pour l'exportation 
des produits laitiers. Rappelons que le supplement de non
ensilage compense le handicap de la matiere premiere lie 
essentiellement au coüt plus eleve de la production du lait 
de non-ensilage, en particulier lie au stockage du fourrage. 
Le marche n'est pas en mesure aujourd'hui de supporter le 
supplement des coüts pour les produits issus de la transfor
mation de lait de non-ensilage. La repercussion sur les prix 
du fromage est aujourd'hui aussi peu realiste qu'en 1999, au 
debut du regime laitier actuel. Les alternatives en matiere de 
transformation du lait d'ensilage ne sont guere realistes 
dans les regions peripheriques. Dans les zones a tres faible 
densite laitiere notamment, ce manque de debouches con
duit a la mise en peril de la transformation de lait decentrali
see, et donc de la production laitiere en general dans les re
gions peripheriques, ce d'autant que les frais de transport, 
en cas d'absence de possibilites de transformation sur 
place, seront imputes aux producteurs de lait. 
Les regions peripheriques perdent de plus en plus de leur 
importance economique. La suppression du supplement de 
non-ensilage aggraverait encore ce phenomene. Du point de 
vue de la politique regionale, ce developpement est tres ne
gatif car il entrafne non seulement une perte de valeur ajou
tee, mais aussi la disparition directe des postes de travail. 
Enfin, les produits laitiers d'appellation d'origine contrölee 
sont essentiellement issus du lait de non-ensilage. Ceci est 
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une particularite qui caracterise justement ces produits et re
presente la base essentielle du cahier des charges des pro
duits AOC. Donc, une suppression du supplement de non
ensilage serait totalement contradictoire avec la politique de 
plus-value souhaitee par la politique agricole et avec les 
principes de la politique regionale. 
C'est ainsi qu'au nom du groupe democrate-chretien, je vous 
invite a soutenir le supplement de 3 centimes pour la trans
formation du lait produit sans ensilage et, par consequent, la 
version de la majorite de la commission. 

Walter Hansjörg (V, TG): Bei der Siloverzichtszulage handelt 
es sich um eine Differenzierung der Verkäsungszulage. Mit 
der Siloverzichtszulage wird jene Milch gefördert, welche zu 
Rohmilchkäse verarbeitet wird, eine Spezialität der Schwei
zer Käsewirtschaft, die vor allem international einen guten 
Absatz hat. Mit der Beibehaltung dieser Differenzierung ver
folgen wir hier auch eine Strategie der Marktöffnung im Hin
blick auf die EU, wo wir hier eine bessere Stützung haben. 
Es geht aber auch um eine Differenzierung der Produktions
kosten. Es ist eine Tatsache, dass allein der Markt die höhe
ren Produktionskosten nicht ausgleicht. Die Umstellung auf 
Silowirtschaft belastet einen mittleren Bauernbetrieb mit In
vestitionskosten von 200 000, vielleicht 300 000 Franken. 
Das wäre auch nicht sinnvoll. 
Wir sind der Meinung, dass wir die Anwendung dieses In
strumentes weiterführen sollten, weil es sich bewährt hat. 
Kollegin Fässler hat mir vorgeworfen, dass wir hierfür die Fi
nanzen nicht hätten. Es ist so, dass mit diesem Konzept 
nachher, über den Verordnungsweg, ein differenzierter Rau
futterbeitrag eingeführt wird. In der bundesrätlichen Konzep
tion war ein einheitlicher Raufutterbeitrag von 600 Franken 
vorgesehen. Es wird damit finanziert; die Finanzierung er
folgt innerhalb der Milchbranche, innerhalb des Bereichs der 
zu verkäsenden Rohmilch. Ich möchte auch noch darauf hin
weisen, dass wir hier wiederum eine Mengenbeschränkung 
machen und dass das nicht Augenwischerei ist. Vielmehr 
wollen auch wir hiermit - wenn auch im Nachgang - die 
Budgetkonformität einhalten. 
Ich bitte Sie also höflich, den Antrag der Kommissionsmehr
heit zu unterstützen und damit diesem bewährten lnstru- · 
ment zuzustimmen. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Herr Walter, können 
Sie zuhanden des Amtlichen Bulletins nochmals bestätigen, 
dass die 90 Millionen Franken, die vom BLW berechnet wur
den und die für diese Zulage auszuzahlen wären, nicht ge
braucht werden und dass man auf dem aktuellen Stand 
bleibt - ohne diese 90 Millionen Franken? Würden Sie das 
jetzt bitte hier drin bestätigen? 

Walter Hansjörg (V, TG): Ich habe nicht gesagt, dass es da
von nichts braucht. Ich habe gesagt, dass es im Zahlungs
rahmen - jetzt haben wir 200 Franken, vorgesehen waren 
600 Franken - differenzierte Raufutterbeiträge geben soll. 
Die Milchkühe berechtigen zu den kleinsten Beiträgen, die 
Nichtverkehrsmilch-Produktion und die Mutterkuhhaltung 
werden mit diesem Konzept zu einem höheren Beitrag be
rechtigen. Wenn Sie dem Zahlungsrahmen des Ständerates 
und der Mehrheit unserer Kommission zustimmen, dann 
könnte nach unserer Berechnung - das haben wir sogar mit 
dem BLW einmal abgesprochen - der Raufutterbeitrag von 
jetzt 200 auf 300 Franken erhöht werden, weil ja noch wei
tere Stützungen bei der Milch wegfallen, wo wir keine Min
derheitsanträge gestellt haben: Die Exportsubvention und 
weitere Regulierungsstützungen fallen weg. Das könnte 
dann dort auf Stufe Verordnung ausgeglichen werden. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS): Je tiens absolument a sou
tenir, au nom du groupe radical-liberal, le principe de la 
prima de non-ensilage. En effet, celle-ci cible veritablement 
la production de specialites au lait cru. Elle cible egalement 
l'activite de production en montagne. Monsieur Chevrier 
vient de le rappeler, alle est tres importante pour las regions 
de montagne ou l'agriculture fonctionne comme le souhai-

tent, souvent et a juste titre, certains opposants. Je regrette 
qu'ils n'aient pas vu cela et n'aient pas soutenu avec nous la 
prime de non-ensilage. 
Concernant le financement de la prime precitee, qui est 
donc maintenue selon la version de la majorite: Madame 
Fässler, vous le savez car vous etiez en commission, il est 
clair que si vous votez le credit-cadre propose par la majorite 
de la commission, la prime de non-ensilage sera integrale
ment compensee - a l'interieur de l'enveloppe financiere -
par une reduction de la prime a la vache. Si la decision du 
Conseil des Etats engendre un manque de financement de 
90 millions de francs, c'est notamment parce que ledit con
seil n'a pas prevu de reduire le montant de la prime a la va
che. Notre commission a retabli l'equilibre. 
Madame la conseillere federale, c'est egalement vrai pour 
l'article 38: nous avons propose une enveloppe qui permet 
de financer totalement le maintien du soutien a la production 
de fromage; c'est une option que nous avons prise, mais en 
vous apportant la possibilite de la financer. La prime a la va
che avait ete introduite pour reduire le soutien a la produc
tion de fromage. Aujourd'hui, on ne reduit pas le soutien a la 
production de fromage, on enleve la prime a la vache. 
Le groupe radical-liberal soutient la proposition de la majo
rite, clairement et avec conviction. 

Genner Ruth (G, ZH): Milch ohne Silage-Fütterung zu produ
zieren ist zugegebenermassen etwas aufwendiger. Trotz al
lem stellen wir fest, dass auch diese Bestimmung aufzeigt, 
wie die Bauern für jeden kleinen Teilaspekt ihrer Arbeit für 
Zulagen lobbyieren und diese bisher auch immer durchset
zen konnten. Es ist, glaube ich, für die Verwaltung und den 
Bundesrat etwas frustrierend zu sehen, dass sie Reformen, 
die gut überlegt sind, einfach nicht durchsetzen können, je
denfalls nicht in dem Tempo, wie das auch notwendig wäre. 
Das hat der letzte Entscheid gezeigt, der eindeutig und klar 
gegen die WTO-Bestrebungen, Subventionen nicht an Pro
dukte zu binden, ausfiel. 
In diesem Fall könnte man in einer weiten Auslegung den 
Beitrag für die Verfütterung ohne Silage auch als WTO-kon
form bezeichnen, wenn man sagte, dass die Fütterung mit 
Gras durchaus auch die Biodiversität fördert. Der Beitrag 
könnte unter diesem Aspekt möglicherweise auch als 
Green-Box-Massnahme bezeichnet werden. Es interessiert 
mich, was die Bundesrätin dazu sagt. Es ist aber selbstver
ständlich klar, dass im Wettbewerb der Produkte der Roh
milchkäse - und die Voraussetzung für Rohmilchkäse ist un
abdingbar eine Fütterung ohne Silage - teurer ist. Das 
könnte man natürlich auch mit dem Preiswettbewerb herein
holen, weil die Produktequalität hier durchaus auch bessere 
Preise erzielt. 
Wir Grünen unterstützen den Antrag der Minderheit Häm
merle. Es gibt aber Leute in unserer Fraktion, die aus der 
Überlegung einer möglichen Green-Box-Massnahme hier 
mindestens für eine Übergangsfrist auch diesen Beitrag ge
währen wollen. 

Hämmerle Andrea (S, GR): Der Käse, der aus silagefrei her
gestellter Milch produziert wird, ist ein Spitzenprodukt, dar
über sind wir uns alle einig, er ist sehr gut. Die Frage ist nur 
die: Soll die Herstellung dieses Spitzenproduktes noch zu
sätzlich unterstützt werden? Das ist doch die Frage, die sich 
stellt. Diese Unterstützung kostet 90 Millionen Franken, das 
muss uns einfach klar sein, und die 90 Millionen Franken 
müssen irgendwie finanziert werden. Nun sagt Herr Walter 
immer deutlicher, das werde innerhalb der Milchbranche 
kompensiert. Es ist einfach so, dass die Prämie für die 
raufutterverzehrende Milchkuh immer mehr zurückgefahren 
wird. Jetzt kommt immer und immer wieder das Berggebiet 
ins Spiel. Da sage ich Ihnen ganz eindeutig und klar: Im 
Berggebiet ist das Interesse an dieser Prämie sehr viel grös
ser als im Talgebiet. Warum? Weil die Kühe im Berggebiet 
sinnvollerweise nicht Höchstleistungskühe sind, weniger 
Milch produzieren - das ist eindeutig - und deshalb die Kuh
prämie mehr «einschenkt» als im Talgebiet. Es ist also auch 
gerade in Bezug auf das Berggebiet ein ziemlich klassisches 
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Eigengoal, wenn Sie hier sagen: Wir sind ohne Weiteres be
reit, die Kuhprämie zurückzufahren, wenn Sie uns die Si
loverzichtszulage geben. 
Vielleicht noch ein Wort zu Herrn Walter: Er hat gesagt, es 
handle sich hier um eine Differenzierung der Verkäsungszu
lage. Das ist nun also wirklich schöngeredet, Herr Walter. Es 
ist ein Zusatz zur Verkäsungszulage. Die Verkäsungszulage 
wollen Sie bei 15 Rappen belassen, und die Siloverzichtszu
lage kommt dazu. Es wird nicht differenziert, überhaupt 
nicht. Alle bekommen die 15 Rappen, und die anderen be
kommen noch 3 Rappen dazu, und das macht eben 90 Mil
lionen Franken aus. 
Ich möchte Sie einfach bitten, sich sehr genau zu überlegen, 
ob Sie mit diesen Übungen mit den Marktstützungen, die Sie 
höchstens noch ein paar wenige Jahre durchziehen können, 
Ihrer Klientel wirklich einen Dienst erweisen. Es wird der Tag 
kommen - das ist ganz garantiert sicher-, wo diese Zula
gen nicht mehr zu halten sind, und dann gibt es ein ganz bö
ses Erwachen, weil der Systemwechsel bedeutend schwieri
ger wird. Ich finde es richtig und wichtig, wenn man in die 
Zukunft schaut und diesen Abbau sachte macht, ihn mit ent
sprechenden Kompensationen abfedert, einerseits mit der 
Kuhprämie, anderseits mit den TEP-Beiträgen, und nicht 
jetzt sagt: Wir bleiben überall auf dem höchsten Stand; wir 
wissen zwar, dass es eines Tages knallt, aber wir sind dann 
vielleicht nicht mehr hier, um es unserer Klientel erklären zu 
müssen. 
Ich bitte Sie, dem Bundesrat und der Minderheit Fässler zu
zustimmen. 

Recordon Luc (G, VD): Comme l'a dit Madame Genner, les 
Verts ne sont pas unanimes sur cette question. En effet, 
nous pensons - et cela a ete dit egalement - qu'il y a un as
pect ecologique non negligeable dans cette prime de non
ensilage. II serait malheureux que ce soit eile qui fasse 
maintenant les frais d'un refus, parmi les trois types de con
tributions: ce qu'on appelle la prime a la vache, la disposition 
de l'article 38 que nous venons de voter, a savoir le supple
ment verse pour le lait transforme en fromage, et la prime de 
non-ensilage. II est reel que la conception du soutien a la 
production du fromage n'est pas coherente et ne sortira pas 
non plus de maniere coherente de nos travaux. 
II est donc important, puisque des divergences seront 
creees, que le Conseil des Etats comprenne nos intentions 
et commence dans la procedure d'elimination des divergen
ces, a travailler a une solution plus differenciee et plus gra
duee. Et dans la graduation, il faut absolument que la prime 
de non-ensilage regoive une certaine priorite, parce que sur 
les plans qualitatif et ecologique, c'est certainement la dis
position la plus intelligente par rapport aux deux autres et il 
faut la mettre probablement en avant, quitte alors a devoir 
reduire les autres elements pour rester dans le budget, tout 
comme l'a rappele tout a !'heure Monsieur Germanier; car il 
ne s'agit pas ici, en soutenant la prime de non-ensilage, de 
laisser depasser le budget de maniere inconsideree, et je ne 
voudrais pas que le Conseil federal regoive ce signal. 
II y a donc une partie du groupe des Verts qui va voter cette 
prime de non-ensilage teile qu'elle est sortie des travaux de 
la commission et non pas la minorite Fässler. Certes, plu
sieurs des considerations enoncees par Monsieur Häm
merle sont tout a fait tenables. 
J'ai encore oublie de decliner ici mes interets; je vous prie de 
m'en excuser: je suis membre de la Confrerie du gruyere. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Auch ich plädiere natürlich 
nochmals dafür, dass Sie dem Bundesrat und der Minderheit 
Fässler folgen und somit diese Zulage, wie das an sich 
schon mehrfach beschlossen und widerrufen worden ist, nun 
endlich streichen. 
Wenn man die Milch aus silagefreier Produktion abliefert 
und damit den berühmten Rohmilchkäse produziert, wird da
mit zweifelsfrei ein Mehrwert geschaffen. Es ist ein Käse, der 
sich auch international, im Export, einen ausgezeichneten 
Ruf erarbeitet hat. Die Rohmilchproduktion ist aber nicht ei
ne gemeinwirtschaftliche Leistung, sondern eine klare 
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marktwirtschaftliche Leistung, und sie wird entsprechend 
vom Markt auch honoriert. Wir haben in der Praxis - das 
wissen Sie - die Produktion von Milch, die für die Rohmilch
käseherstellung verwendet wird, etwa beim Gruyere oder 
beim Täte de Meine, tatsächlich honoriert, mit einem Preis, 
der 1 O Rappen höher ist als in der Molkerei. Deshalb meine 
Frage: Weshalb soll der Staat das noch zusätzlich unterstüt
zen? Herr Walter, wenn es darum ginge, zu sagen, es brau
che jetzt für den Export, um die Marktchancen zu verbes
sern, eine Unterstützung, so könnte ich damit noch einver
standen sein. Aber dann wäre das erstens nicht eine Milch
marktstützung, sondern eine Marketingmassnahme, und 
zweitens wäre sie dann auch zu befristen, weil es ja nicht 
sein kann, dass dann über Jahre hinweg eine Marktstützung 
möglich wäre, immer mit der Begründung, man müsse damit 
die Exportchancen erhöhen. Insofern sind Sie hier also nicht 
konsequent. 
Auch noch einmal zum Grundproblem in diesem Bereich: 
Wenn Sie die 15 Rappen für die Verkäsung und jetzt auch 
noch die 3 Rappen für die Siloverzichtszulage beschliessen, 
haben Sie in diesem Bereich 18 Rappen garantierten Milch
preis. Meine Frage: Ist das fair gegenüber anderen Verwer
tungsbereichen für Milch? Ist das im Gleichgewicht zur Ver
wertung im Bereich des Fleisches? Oder sagen Sie einfach, 
der Käse ist so wertvoll und so entscheidend, dass Sie ge
willt sind, ihn gegenüber anderen Bereichen so stark zu be
vorzugen? Wenn Sie das bejahen, müssen Sie dann auch 
beim Zahlungsrahmen konsequent sein, denn das kostet ef
fektiv 30 Millionen Franken pro Jahr mehr. Es ist für mich nur 
zulässig, das zu tun, wenn Sie innerhalb des Zahlungsrah
mens für Milch kompensieren. Das heisst somit aber auch 
Felgendes: Wenn Sie die Direktzahlungen beim Kuhbeitrag 
entsprechend kürzen, wird das auf Dauer zu einem tiefen 
Kuhbeitrag führen, und der wird auch wiederum abhängig 
sein von der Menge Milch, die produziert und zu Käse ver
wertet wird. Je nach Menge der Milch, die zu Käse oder 
Rohmilchkäse verarbeitet wird, haben Sie für Milchkühe also 
einen RGVE-Beitrag, der bei 100 oder noch tiefer liegt. 
Wenn der Markt spielt - Käse ist ein Exportschlager der 
Schweiz, und der Käseexport in die EU wird weiter aus
baubar sein-, braucht es nicht noch zusätzliche staatliche 
Leistungen; dann dürfen wir uns auf den Markt verlassen. 
Deshalb beantrage ich Ihnen namens des Bundesrates, der 
Minderheit zu folgen und somit auf die Streichung von 
Artikel 39 einzuschwenken. 

Rime Jean-Frangois (V, FR), pour la commission: Cela a ete 
dit: cet article va dans le meme sens que le precedent. II 
s'agit encore une fois de donner des chances supplementai
res a la production de fromage. Monsieur Recordon a argu
mente beaucoup mieux que je ne saurais le faire, je me con
tente donc de vous dire que la commission a decide, par 14 
voix contre 9 et 1 abstention, de maintenir la prime de non
ensilage. Je vous demande d'en faire de meme. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 119 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 55 Stimmen 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
(namentlich nominatif; Beilage - Annexe 06,038/3956) 
Für Annahme der Ausgabe .... 124 Stimmen 
Dagegen .... 46 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 42 
Antrag der Minderheit 
(Walter Hansjörg, Baader Caspar, Bader Elvira, Binder, de 
Buman, Rime, Scherer Marcel, Schibli, Wandfluh, Zemp) 
Siehe Artikel 188 Absatz 3 
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Art. 42 
Proposition de Ja minorite 
(Walter Hansjörg, Baader Caspar, Bader Elvira, Binder, de 
Buman, Rime, Scherer Marcel, Schibli, Wandfluh, Zemp) 
Voir article 188 alinea 3 

Walter Hansjörg (V, TG): Mit diesem Artikel will der Bundes
rat auch das Einfuhrsystem ändern, indem er die eingeführ
ten Butterkontingente versteigern will. Das bisherige 
System, welches die Branche selbst gemacht hat, hat sich 
auch hier bewährt. Der Entscheid, der nun vor Ihnen liegt, ist 
mit der Kartoffelversteigerung zu vergleichen. Die Abschaf
fung dieser Instrumente würde zu einem massiven und un
verhältnismässigen Druck auf die verschiedenen Segmente 
der Milchwirtschaft führen. Die Abschaffung dieser Rege
lung hätte zur Folge, dass wir sogar gegenüber der EU be
nachteiligt wären, denn diese hat noch griffigere Instru
mente: Die EU sieht im kommenden Jahr eine Reduktion der 
produktgebundenen Stützung, also der Intervention, vor. Es 
ist zu befürchten, dass wir hier generell eine Benachteili
gung der Milchbranche hätten. 
Die Versteigerung der Butterkontingente würde nun der 
Bund vornehmen, und die Befürchtung der Branche ist, dass 
diese Steuerung nicht im Einklang mit der Produktion erfol
gen würde. Das bisherige System hat sich insofern bewährt, 
als die Fettüberschüsse, die es mit der Milch gibt, dement
sprechend ausgeglichen werden können. Wer kann das 
besser machen als die Branche selbst? Die Branche hat 
dann eben auch die Verantwortung dafür zu übernehmen; 
die Verantwortung kann dann nicht dem Bund zugeschoben 
werden. Ich bin überzeugt, dass sich diese Regelung auch 
in Zukunft bewähren wird. Wenn wir mit der Käsestrategie 
Erfolg haben, dann fällt automatisch auch Milchfett an, wel
ches am sinnvollsten und am besten und am billigsten zu 
Butter verarbeitet wird. Wir verzichten ja auf Exportsubven
tionen für Milchpulver und weitere Milchprodukte, die auf 
dem Weltmarkt zu Tiefstpreisen abgesetzt werden. Also ist 
es sinnvoll, dass wir die beste Verwertungsart für diese Re
guliermenge - das ist die Butterproduktion - in unserer 
Hand, in der Landwirtschaft, in der Branche behalten. 
Ich möchte auch hier sagen, dass es nicht so ist, dass ir
gendein Verarbeiter davon profitiert; nein, der Erlös fliesst in 
die Branche zurück und reguliert dann dort Menge und 
Preis. 
Der Bund kann sich also hier aus der Verantwortung heraus
nehmen. Die Aufsicht über diesen Mechanismus, der eben 
staatlich geschützt ist, obliegt dem Bundesamt für Landwirt
schaft. Es ist hier völlige Transparenz vorhanden; das Bun
desamt für Landwirtschaft wird darüber jeweils informiert. 
Wenn Sie diesem Minderheitsantrag zustimmen, schaffen 
wir eine Differenz zum Ständerat. Ich bin überzeugt, dass wir 
hier eine bessere Lösung für die Tafelbutter finden können, 
die wir dann im Gesetz verankern - wir wollen in der 
Schweiz ja möglichst wertvolle, hochwertige Produkte her
stellen. Dann sollten wir für die Industriebutter separat eine 
Lösung suchen, um hier etwas Flexibilität in den Nahrungs
industriebereich zu bringen. Sie tun gut daran, hier eine Dif
ferenz zum Ständerat zu schaffen. Dann kann hier vielleicht 
noch eine verfeinerte Lösung im Sinne aller Interessierten 
gefunden werden. 
Ich bitte Sie, hier dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Präsidentin {Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die SP
Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Minderheit ablehnt. 

Favre Charles {RL, VD): Le groupe radical-liberal se rallie ici 
a la position du Conseil federal et du Conseil des Etats. II est 
favorable a la suppression du mode d'importation actuel des 
fin 2008 et a l'introduction d'une procedure de mise aux en
cheres selon les articles 17 a 25 de la loi. 
Nous constatons qu'aujourd'hui les organisations de produc
teurs de beurre peuvent faire une demande d'importation, 
alors que les autres paient une taxe d'importation qui est 
beaucoup plus elevee. Si, theoriquement, taut le monde 
peut faire partie de l'organisation, et donc importer, en prati-

que nous voyons que la situation est en fait extremement dif
ferente puisque nous avons deux producteurs essentielle
ment, a savoir Emmi et Creme. En ce qui concerne les taxes 
supplementaires dont j'ai parle taut a l'heure, elles vont dans 
le fonds d'importation. Donc, il s'agit en fait d'un soutien aux 
producteurs, d'un soutien au prix du lait. 
Nous critiquons dans la situation actuelle le fait que c'est 
une situation de quasi-monopole a nos yeux et un soutien in
direct au marche, un soutien indirect au prix du lait. Nous ne 
sommes pas opposes au soutien, nous l'avons prouve taut a 
l'heure en votant les supplements de 15 et de 3 centimes. 
Par contre, cette situation de soutien indirect nous pose pro
bleme. 
Pour le groupe radical-liberal, la situation de monopole ou de 
quasi-monopole que nous vivons actuellement est inaccep
table, car nous avons la tous les inconvenients du systeme, 
a savoir un prix qui n'est pas transparent pour le consomma
teur, voire qui est plus eleve. 
De plus, en ce qui concerne ces elements de soutien indi
rect au marche, nous avons la aussi un manque de transpa
rence par rapport a la politique generale que nous voulons 
mener. Comme nous l'avons dit, nous soutenons la politique 
du Conseil federal qui va vers une diminution du soutien au 
marche et une augmentation des paiements directs, meme 
si, comme nous l'avons dit dans le debat d'entree en ma
tiere, il y a des limites par rapport a cette politique. 
Le groupe radical-liberal soutient la politique de mise aux 
encheres, nous l'avons dit a plusieurs reprises, seit pour la 
viande, soit pour les pommes de terre, comme nous l'avons 
encore dit dans le debat que nous avons eu hier. Le Conseil 
federal nous presente cette etape comme une etape qui 
nous permet de mieux evaluer la charge adequate a la fron
tiere en vue du passage a un droit unique. C'est une re
flexion importante qui doit avoir lieu ici. Nous n'avons pas 
encore de position par rapport a cela, mais nous nous re
jouissons d'etudier cette piste. 
En conclusion, le groupe radical-liberal rejette donc la propo
sition de la minorite de la commission. 

Brun Franz (C, LU): Die CVP-Fraktion unterstützt den Min
derheitsantrag Walter Hansjörg: Weiterführung des gelten
den Buttereinfuhrsystems, Umsetzung des Antrages durch 
Aufhebung, eventuell Verlängerung der Befristung von Arti
kel 42 bis zum 31. Dezember 2011 in Artikel 188 Absatz 3. 
Der Bundesrat will per 1. Januar 2009 die Beihilfen im Milch
bereich und das heute geltende Buttereinfuhrsystem aufhe
ben. Die Abschaffung dieser Instrumente würde zu einem 
massiven, unverhältnismässigen Druck in verschiedenen 
preissensiblen Systemen der Milchwirtschaft und zu emp
findlichen Erlös- und Einkommenseinbussen bei den Milch
produzenten führen. Die vorgesehene Teilkompensation 
über Direktzahlungen vermag den durch die Abschaffung 
dieser Instrumente ausgelösten wirtschaftlichen Druck bei 
den Milchproduzenten nur ungenügend zu dämpfen. Wenn 
schon die Beihilfen auf Ende 2008 aufgehoben werden, 
muss wenigstens die geltende Buttereinfuhrregelung weiter
geführt werden. 
Diese Buttereinfuhrverordnung ist ein sehr gutes Beispiel für 
die von der Politik eigentlich angestrebte Ordnung, wo der 
Bund den Rahmen vorgibt und die Regulierung des Marktes 
der Branche übertragen wird. Konkret erteilt das Bundesamt 
für Landwirtschaft aufgrund der lnlandleistung im Rahmen 
des Zollkontingents jährlich die Generaleinfuhrbewilligungen 
für Butter. Die Branche, vertreten durch die Branchenorgani
sation Butter, tätigt dann die Importe mengenmässig und 
zeitlich so, dass zum einen die Versorgung sichergestellt ist 
und zum anderen keine Importbutter-Überschüsse entste
hen. 
Es gibt keinen plausiblen Grund, das bewährte System 
durch eine Kontingentsversteigerung zu ersetzen. Das Ver
steigerungssystem ist in keiner Art liberaler als die beste
hende Regelung. Mit der Rückführung der Zuständigkeit in 
die Bundesverwaltung müsste hingegen damit gerechnet 
werden, dass die Butterimporte weniger marktgerecht er
folgten und das System zudem für alle Akteure völlig unbe-
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rechenbar würde. Die geltende Buttereinfuhrregelung ist ein 
zentraler Faktor für einen stabilen Gesamtmilchmarkt. Es ist 
auch nicht verständlich, dass die bisher zweckgebundenen 
Erträge aus den Buttereinfuhren zu einem grossen Teil in die 
allgemeine Bundeskasse abgezogen werden und nicht mehr 
für die Milchmarktregulierung zur Verfügung stehen sollen. 
Aus diesen Gründen ist die bestehende Buttereinfuhrrege
lung bis mindestens 2011 beizubehalten. 
Stimmen Sie dem Minderheitsantrag Walter Hansjörg zu, 
der in der Kommission nur ganz knapp mit 10 zu 11 Stim
men unterlegen ist. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Auch hier zuerst ein Rückblick: 
Die Bestimmung zur Buttereinfuhr ist eine weitere Mass
nahme, die das Parlament befristet hat und die gemäss Arti
kel 188 grundsätzlich per Ende 2008 auslaufen würde. Es ist 
somit ein grundsätzliches Problem formaler Natur, dass Sie 
immer wieder auf Entscheide zurückkommen, die eigentlich 
einmal klar gefällt worden sind, mit denen sich die Produ
zentenschaft einlässlich auseinandersetzen und bei denen 
sich der Markt einspielen konnte. Deshalb beharrt der Bun
desrat darauf, dass man Artikel 42 konsequent gemäss den 
bisherigen Entscheiden streicht. Er ist aus unserer Sicht 
nicht nötig. Wenn wir Artikel 42 streichen, schwächen wir 
nicht den Importschutz für Butter; das zu tun ist nicht das 
Ziel des Bundesrates. Vielmehr wollen wir durch die Verstei
gerung die Kontingente für den Import von Butter künftig 
besser an mehr Akteure verteilen können, wie wir es auch 
beim Fleisch diskutiert haben. 
Es ist heute so, dass praktisch der gesamte Markt von zwei 
grossen Berechtigten und einem kleinen Berechtigten kon
trolliert und bestimmt wird. Das ist ordnungspolitisch nicht 
wünschenswert und führt sehr schnell zu kartellistischem 
Verhalten der Akteure. Das haben wir in allen Bereichen der 
Volkswirtschaft als nicht wünschenswerte Situation bezeich
net. Das allein ist schon Grund genug, Artikel 42 aufzuhe
ben. Wenn wir mit der Zuteilung von Anteilen durch die Ver
steigerung weitere Akteure am Markt haben, so kann auch 
auf die Unzufriedenheit reagiert werden, die gerade in den 
letzten Monaten die Zeitungen gefüllt hat, indem die grossen 
Verteiler auf diese Problematik hingewiesen haben, auf die 
erhöhten Preise für Vorzugsbutter und die Verfälschung des 
Preises, zu der es kommt, weil mit der Preisdifferenz in der 
Regel die Industriebutter subventioniert wird. Darauf haben 
auch die Grossverteiler hingewiesen. Wenn Sie hier dem 
Bundesrat folgen, können wir auf diese berechtigte Kritik der 
Grossverteiler reagieren. 
Es ist auch so, dass die Konsumentenschaft im Vergleich mit 
dem Ausland klar hohe Preise für Vorzugsbutter bezahlt. 
Das hat natürlich auch mit dem Regime im Buttermarkt zu 
tun. Wir sind auch überzeugt, Herr Walter, dass sich mit die
sem Antrag nicht sehr viel an der Grundstruktur des Import
schutzes ändert. Sie können die Menge an Milch, die zu But
ter verarbeitet wird, nämlich auch hier nicht steuern, weder 
heute noch morgen. Über genau dieselbe Situation haben 
wir vorhin beim Käse diskutiert. Insofern halte ich das für 
kein Argument, um hier dieses Regime zu verlängern. 
Anfügen möchte ich auch noch, dass die heute von der Pri
vatwirtschaft abgeschöpfte Rente zwar privatrechtlich orga
nisiert wird, dass die Weiterleitung der Preisdifferenzeri für 
uns aber nur wenig transparent ist. Auch das ist ein Grund, 
hier mit dem neuen Importregime mehr Transparenz anzu
streben. 
Ich bitte Sie daher, dem Bundesrat zu folgen. 

Rime Jean-Franc;:ois (V, FR), pour la commission: Le vote 
sur l'article 42 a ete particulierement serre, puisque la majo
rite a ete acquise par 11 voix contre 1 o. Madame la con
seillere federale Leuthard nous l'a dit: le Conseil federal con
sidere qua le mode d'attribution actuel est problematique, 
surtout a cause du fait qu'il n'y a qua deux producteurs im
portants de beurre. Une minorite considere cependant que 
la regulation actuelle a l'interieur de la branche fonctionne et 
qu'elle permet notamment d'avoir une certaine flexibilite 
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pour le beurre industriel necessaire a l'industrie agroalimen
taire. 
Je vous demande de suivre le Conseil federal. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Diese 
Abstimmung gilt gleichzeitig für Artikel 188 Absatz 3, sonst 
macht es wenig Sinn. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 77 Stimmen 
Dagegen .... 95 Stimmen 

Art. 44 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 46 
Antrag der Mehrheit 
Aufheben 

Antrag der Minderheit 
(Genner, Bader Elvira, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Hämmerle, 
Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Walter Hans
jörg) 
Unverändert 

Eventualantrag Müller Walter 
(falls der Antrag der Minderheit angenommen wird) 
Abs. 1 
.... Höchstbestände je Betrieb festsetzen. Er berücksichtigt 
dabei den Produktionsfortschritt und die Wettbewerbsfähig
keit der Betriebe. 
Abs. 2 
Aufheben 
Schriftliche Begründung 
Zu Absatz 1: Die Landwirtschaft muss sich in zunehmend of
fenen Märkten behaupten. Es ist daher wichtig, dass bran
chenspezifisch die Bestände entsprechend den sich verän
dernden Bedingungen angepasst werden. 
Zu Absatz 2: Die Betriebsstrukturen verändern sich laufend, 
und es entstehen neue Zusammenarbeitsformen, um die 
grossen Herausforderungen in der Landwirtschaft anzuge
hen. Die grossen Investitionen in Gebäude und Einrichtun
gen können optimiert werden, wenn die Bestände entspre
chend den einzelnen Nutztierarten realisiert werden können. 
Für die Landwirte wird der unternehmerische Spielraum ver
grössert. 

Art. 46 
Proposition de la majorite 
Abroger 

Proposition de la minorite 
(Genner, Bader Elvira, Fässler, Fahr Hans-Jürg, Hämmerle, 
Leutenegger Oberholzar, Rechsteiner Paul, Walter Hans
jörg) 
lnchange 

Proposition subsidiaire Müller Walter 
(au cas ou la proposition de la minorite serait adoptee) 
Al. 1 
.... de rente. II tient campte a cet egard des gains de produc
tivite et de la competitivite des exploitations. 
Al. 2 
Abroger 

Genner Ruth (G, ZH): Sie werden sich wundern, dass wir 
hier über Tierhöchstbestände bei Nutztieren debattieren, ob
wohl das in der Revision der «AP 2011 » überhaupt nicht vor
gesehen war. In der Tat wurde ein Antrag auf Streichung der 
Artikel 46 und 47 ohne Grund - und ich würde auch sagen: 
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kurzsichtig und ohne Rücksicht auf Konsumentinnen- und 
Konsumentenanliegen - im Rahmen der Kommissionsbe
handlung eingebracht. Materiell ist dieser Antrag unhaltbar, 
zumal - und das mussten wir nach der «Agrarpolitik 2007» 
feststellen - nach einem intensiven Lobbying der Schweine
produzenten die Tierhöchstbestände um 50 Prozent pro Be
trieb erhöht worden sind. Die Tierhöchstbestände wurden 
bei den Schweinehaltern, bei den Schweineproduzenten, er
höht, wie auch die Bestände bei den Legehennen erhöht 
wurden, obschon sich die Geflügelhalter damals massiv für 
die Beibehaltung der bäuerlich geprägten Geflügelhaltung 
eingesetzt haben. 
Die Streichung der Artikel 46 und 47 ist für die Landwirt
schaft, für den Absatz der Produkte von grossem Nachteil. 
Ich möchte dazu drei Punkte hervorheben: 
1. Der Landwirtschaft wird ein Verkaufsargument bezüglich 
der schweizerischen Herkunft weggenommen. Das ist ein 
wichtiges Argument, weil die Landwirtschaft bis jetzt immer 
beanspruchen konnte, sie produziere Tierprodukte im Rah
men kleinbäuerlicher Strukturen. Das ist etwas, was für die 
Konsumenten von grosser Bedeutung ist. Das ist auch et
was, wofür die Konsumentinnen bereit sind, mehr zu bezah
len, als sie für ein Produkt aus einer Grosstierhaltung bezah
len. 
2. Wir sind besorgt, wenn die Tierhöchstbestände im Gesetz 
wegfallen, denn wir müssen annehmen, dass das nicht ohne 
Folge bleiben wird, dass bald entsprechend grosse Schwei
ne- und Geflügelanlagen nach dem Vorbild von ausländi
schen Tierfabriken in lntensivlandwirtschafts-Sonderzonen 
betrieben werden. Dann entsteht auch grösserer Druck auf 
den Gewässerschutz und die Raumplanung. Diese Tier
höchstbestände sind eine verbleibende Bremse für eine bo
denunabhängige Tierhaltung. Das macht uns enorm Sorge. 
3. Die Bedeutung von Artikel 104 der Bundesverfassung 
zum Schutz und zur Förderung der bäuerlichen Landwirt
schaft wird natürlich untergraben, wenn wir diese zwei Arti
kel streichen. Das trifft genau wieder einen der positiven 
Punkte der schweizerischen Landwirtschaft. Die von der 
Verfassung und dem Landwirtschaftsgesetz geforderte För
derung von tierfreundlichen Haltungsformen steht einer 
Massentierhaltung, wie sie hier letztlich gefordert wird, dia
metral gegenüber. 
Ich möchte Ihnen auch zu bedenken geben, dass Grossan
lagen mit Tieren durch den starken Tier- und Futtermittelver
kehr viel eher seuchengefährdet sind und dass auch die 
wirtschaftlichen Konsequenzen im Seuchenfall weit extre
mer wären als bei einem gut geführten bäuerlichen Betrieb. 
Solche Aspekte haben wir leider in den letzten Jahren, min
destens in Europa, gesehen, und wir möchten nicht eine sol
che Bedrohungslage haben. 
Ich möchte auch noch einmal hervorheben, dass es für die 
Konsumentinnen und Konsumenten ganz wesentlich ist, 
dass das Tierwohl bei der Tierproduktion und auch bei der 
Eierproduktion im Vordergrund steht, dass sie auch bereit 
sind, für diese Qualität zu zahlen. Die Bauern müssen ge
wärtigen, dass der Druck auf die Preise nicht ausbliebe, 
wenn dieser Artikel gestrichen würde; sie wären dann ver
mehrt dem knallharten Wettbewerb ausgesetzt. 
Noch ein letzter Punkt: Es ist so, dass Anwohnerinnen und 
Anwohner von bäuerlichen Betrieben mit Tierproduktion 
keine Tierfabriken um ihre Wohnhäuser herum haben wol
len, sei es wegen des Gestanks, sei es aber auch rein we
gen des Anblicks. 
Ich bitte Sie, hier bei den Tierhöchstbeständen zu bleiben, 
die Artikel 46 und 47 im Landwirtschaftsgesetz beizubehal
ten, nicht nur von der Bauernseite her zu denken, sondern 
auch vom Markt her und die Überlegungen der Konsumen
tinnen und Konsumenten bei Ihrem Entscheid mit einzube
ziehen. 

Fattebert Jean (V, VD): Vous parlez de l'abrogation de ces 
articles comme si la consequence en serait que les produc
teurs seraient obliges d'augmenter leur effectifs. Ne pensez
vous pas que ceux qui envisagent d'augmenter eventuelle-

ment leurs effectifs pensent aussi a la reaction des consom
mateurs ainsi qu'aux problemes de marche? 

Genner Ruth (G, ZH): Sie haben für höhere Tierhöchstbe
stände lobbyiert, ohne dass das Gesetz geändert werden 
musste. Es gab massiven Druck auch dagegen. Nichtsde
stotrotz sind die Tierhöchstbestände erhöht worden - nicht 
zur Freude der Konsumenten und Konsumentinnen und 
auch nicht zur Freude des Tierschutzes. Wir mussten uns 
aber, weil das keine Gesetzesänderung war, letztlich damit 
abfinden. Wir konnten da gar nichts machen. Aber wir kön
nen massiv opponieren, wenn Sie heute rücksichtslos und 
auch kurzsichtig diesen Artikel streichen wollen. 

Marty Kälin Barbara (S, ZH): In der Debatte zur «AP 2007» 
wurde die Aufhebung der Tierhöchstbestände bereits disku
tiert und damals vom Ständerat mit 32 zu 6 Stimmen, vom 
Nationalrat mit 109 zu 36 Stimmen ganz klar abgelehnt. Nun 
kommt die gleiche Debatte erneut aufs Tapet, ohne neue Ar
gumente, sondern praktisch durch die Hintertür. In der Bot
schaft des Bundesrates finden Sie nichts darüber, auf der 
Fahne des Ständerates ebenso wenig, weil weder Bundesrat 
noch Ständerat die Tierhöchstbestände antasten wollten. 
Dementsprechend dürftig sind auch die Vernehmlassungs
antworten zum Thema. 
Die Aufhebung der Tierhöchstbestände kommt nicht nur 
durch die Hintertür; sie kommt auf den ersten Blick auch so 
samtpfotig und harmlos daher. Dabei geht es aber um nichts 
anderes als um die Zulassung von Tierfabriken. Ich weiss, 
dass Sie diesen Begriff nicht gerne hören. Ich kann Ihnen 
aber versichern, dass die Konsumentinnen das genau so 
wahrnehmen und dass ihre Bereitschaft, eine Landwirt
schaft mit Tierfabriken zu finanzieren, rapide sinken wird. 
Worin werden sich dann billiges Fleisch aus der EU und 
wesentlich günstigere Eier aus dem Ausland von schweizeri
schen Produkten noch unterscheiden? Warum sollte ich, 
nachdem ich die Landwirtschaft bereits als Steuerzahlerin 
kräftig mitfinanziere, noch deutlich höhere Preise für 
Schweizer Eier und Fleisch bezahlen, wenn diese Produkte 
aus Massenbetrieben, aus Tierfabriken stammen? Galle 
Suisse, der Verband der schweizerischen Eierproduzenten, 
hat das gemerkt und setzt sich deshalb entschieden dafür 
ein, dass die Höchstbestände beibehalten werden, ebenso 
wie die Biobauern, die VKMB und die Kagfreiland. 
Batteriehennen, wie wir sie aus entsetzlichen Bildern voller 
kahler Hühner, eng in- und übereinandergepfercht in Gitter
käfigen, aus dem Ausland kennen, gibt es hierzulande nicht. 
Auch das Argument mit dem Gewässerschutz zählt hier 
nicht, weil der Geflügelmist im Unterschied zur Schweine
gülle keinen Transportlimiten untersteht. Zudem ist es nicht 
möglich, 30 000 Hühner oder 10 000 Schweine ins Freie zu 
lassen. 
Das Bild der Schweizer Landwirtschaft ist von bäuerlichen 
Familienbetrieben geprägt. Das ist gut so. Der allergrösste 
Teil dieser Betriebe ist denn auch von der geltenden Höchst
grenze weit entfernt. Es ist die Zwängerei von ein paar weni
gen, welche die Höchstgrenze abschaffen wollen und der 
Landwirtschaft insgesamt damit einen Bärendienst erwei
sen. Ein einziger Seuchenfall in einem Schweinegrossbe
trieb hätte verheerende Auswirkungen. Ich erinnere Sie ein
mal mehr an die schrecklichen Bilder von brennenden 
Rinderherden in England. In der EU wurden im letzten Jahr 
über 300 Fälle von hochansteckenden Seuchen registriert, 
in der Schweiz kein einziger. In 77 Prozent der polnischen 
Legebetriebe werden die krankheitserregenden Salmonellen 
nachgewiesen, in der gesamten EU sind es 30 Prozent der 
Geflügelherden, die befallen sind, in der Schweiz ist es ge
rade einmal ein halbes Prozent. 
Hierzulande liegt der letzte Ausbruch der Schweinegrippe 
15 Jahre zurück, in Holland wurden vor 8 Jahren noch 9 Mil
lionen Tiere getötet. Die Maul- und Klauenseuche ist in der 
Schweiz seit mehr als einem Vierteljahrhundert nicht mehr 
aufgetreten, in England und Holland wurden vor 5 Jahren 
noch 6,5 Millionen Rinder getötet, was eine Schadenssum
me von 23 Millionen Euro ausmachte. Von alldem sind wir 
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verschont; wir sind verschont, weil wir keine Tierfabriken ha
ben, weil wir keine Tierfabriken wollen. Wir wollen auch 
nicht, wie die Engländer bereits in diesem Jahr, 160 000 Tru
ten totschlagen, blass weil eine davon die Grippe hat. 
Im Tierschutzgesetz haben wir vor Kurzem die Würde der 
Tiere und auch ihr Wohlergehen festgelegt, und zwar aller 
Wirbeltiere, also auch der landwirtschaftlichen Nutztiere. 
Wie passen Tierwürde und Tierwohl zu Tierfabriken? Die 
Stimmberechtigten haben sich für eine naturnahe und 
tierfreundliche Landwirtschaft ausgesprochen. Wie passt 
Naturnähe zu industrieller Massenproduktion von Eiern und 
Fleisch? 
Ich bitte Sie deshalb, das Bild einer anständigen, ökologi
schen schweizerischen Landwirtschaft und ihrer Lebensmit
telproduktion zu bewahren und die Tierhöchstbestände ent
gegen dem Antrag der WAK-Schweinezüchter im Landwirt
schaftsgesetz zu belassen. 

Parmelin Guy (V, VD): Vous avez parle de fabriques d'ani
maux, mais je vous pose la question suivante. Si le conseil 
suit la majorite, les exploitations agricoles devraient conti
nuer a respecter les conditions inscrites dans la loi federale 
sur la protection des eaux, la loi federale sur la protection 
des animaux et la loi federale sur l'amenagement du terri
toire: n'etes-vous donc pas en train de tromper les citoyens 
de ce pays par vos declarations concernant les fabriques 
d'animaux qui sont et resteront interdites en Suisse? 

Marty Kälin Barbara (S, ZH): Sie müssten mir zuerst erklä
ren, wo genau im Raumplanungsgesetz die Frage der Tier
fabriken geregelt ist; ich kenne das Raumplanungsgesetz re
lativ gut. Dass das Gewässerschutzgesetz und die Umwelt
schutzgesetzgebung eingehalten werden müssen, ist selbst
verständlich. Ich habe speziell die Hühner erwähnt, da ist 
das Gewässerschutzgesetz die falsche Antwort; Sie können 
mit dem Hühnermist irgendwohin gehen, das ist nicht gere
gelt. Bei den Schweinen spielt das Gewässerschutzgesetz 
hingegen eine Rolle. Sie wissen aber vielleicht, dass in der 
Vernehmlassung z. B. der Kanton Luzern - er weiss wa
rum - aufgrund des Gewässerschutzes die Abschaffung der 
Höchstbestände abgelehnt hat. 

Pelli Fulvio (RL, Tl): Es geht bei den Artikeln 46 und 47 um 
die Frage der Notwendigkeit der gesetzlichen Festsetzung 
von Höchstbeständen für die Nutztierarten pro Betrieb. Wie 
die Texte der zwei Artikel klar zeigen, handelt es sich um ei
nen offensichtlichen Fall landwirtschaftlicher Überreglemen
tierung, mit Regeln, Ausnahmen, Abgaben usw. Lesen Sie 
die zwei Artikel. Bevor wir die bestehende Regelung bestäti
gen, sollten wir deshalb prüfen, ob sie immer noch notwen
dig ist. Der gute Gesetzgeber ist derjenige, der gute Regeln 
schafft, aber auch bereit ist, unnötig gewordene Regeln ab
zuschaffen. 
Die Regelung von Artikel 46 kann nur mit der Begründung 
gerechtfertigt werden, dass die Lebensqualität der Nutztiere 
zu garantieren ist. Deshalb wurde in der Vergangenheit im 
Landwirtschaftsgesetz eine Norm gegen die sogenannten 
Tierfabriken eingeführt. Zum Schutz der Nutztiere wurden 
aber in den letzten Jahren insbesondere das Tierschutzge
setz und die Luftreinhalte-Verordnung verbessert. Die Le
bensqualität der Nutztiere ist deshalb heute unabhängig von 
der Grösse der Betriebe garantiert. Tierfabriken ausländi· 
scher Art dürfen in der Schweiz nicht mehr betrieben wer
den, unabhängig davon, ob die Artikel 46 und 47 dieses Ge
setzes beibehalten werden. Es erübrigt sich deshalb, im 
Landwirtschaftsgesetz eine Regelung gegen Tierfabriken 
beizubehalten. 
Bitte, Frau Genner, keine gesetzliche Scheinübungen mehr, 
schaffen wir diese zwei unnötigen Artikel ab und auch die 
dazugehörige Bürokratie. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Herr 
Weyeneth fühlt sich von den Ausführungen von Frau Genner 
betroffen; er hat das Wort für eine kurze persönliche Erklä· 
rung. 
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Weyeneth Hermann (V, BE): Ich fühle mich durch die Aus
führungen von Frau Genner und Frau Marty Kälin herausge
fordert. Ich habe im Rahmen eines Investitionsvorhabens im 
Verlaufe des letzten Jahres etwa fünfzehn Betriebe besucht 
und dabei Folgendes festgestellt, Frau Bundesrätin: Die 
Höchstbestände gelten nur für die Bauern; wer genügend 
Land hat, um die Gülle selber zu verwerten, ist an diese 
Höchstbestandesgrenze gebunden. Bei einem Käser, der 
kein Land zur Verwertung der Gülle hat, ist es offenbar keine 
Tierfabrik, wenn er 2500 oder 3000 Stück hat. Das kümmert 
den Konsumenten offenbar auch nicht, Frau Genner. 
Zweitens habe ich Folgendes festgestellt - und ich bitte Frau 
Bundesrätin Leuthard, dazu Stellung zu nehmen -: Es geht 
nicht um die Anzahl Tiere, sondern es geht um die Eigentü
mer. Wenn Sie Personengesellschaften bilden - die Tiere 
sind zwar auf dem gleichen Betrieb, aber haben auf dem Pa
pier vier Eigentümer-, gilt diese Höchstbestandesgrenze 
auch nicht. 
Was hier mit dieser Höchstbestandesregel betrieben wird, 
ist ein Etikettenschwindel par excellence. Ich bitte Sie, das 
zu bedenken. 

Brun Franz (C, LU): Zu den Artikeln 46 und 47: Die CVP
Fraktion lehnt die Aufhebung der Höchstbestandesgrenze 
ab. 
Warum? Der Schweizerische Bauernverband war bei den 
Beratungen zur «AP 2007» noch für die Aufhebung der 
Höchstbestandesgrenze für Tiere, ist aber in den Beratun
gen nicht durchgekommen. Das Bundesamt für Landwirt
schaft hat aber für schweizerische Verhältnisse eine kor
rekte, grosszügige Lösung gefunden, mit der die Landwirt
schaft leben kann. Unsere Verfassung sieht die Unterstüt
zung und die Förderung bäuerlicher Betriebe vor, das dürfen 
Sie nicht vergessen. Man kann aber in diesem Fall tatsäch
lich geteilter Meinung sein. Die ökologischen Grenzen sind 
erwähnt worden, die Gewässerschutzverordnung, die Dün
gerbilanz usw. Wenn ich aber auf die Basis höre, ist diese 
grossmehrheitlich für die Beibehaltung der Höchstbestan
desgrenze. 
Wir müssen aufpassen, dass wir hier keine Gesetze für eine 
kleine Minderheit machen. Mit dem Wegfall der Höchstbe
standesgrenze gleicht sich die Schweizer Landwirtschaft je
ner der EU an. Das ist auf der einen Seite richtig, aber auf 
der anderen Seite verlieren wir den grossen Trumpf gegen
über der Öffentlichkeit, dass unsere Produkte bäuerlich-öko
logisch produziert werden. Schweizer Produkte sind dann 
näher bei den importierten, das heisst: Annäherung statt Ab
grenzung. Setzen wir das gute Image, das sich die Schwei
zer Landwirtschaft in den letzten Jahren bei unserer Bevöl
kerung erarbeitet hat, nicht aufs Spiel. Wenn sich das 
Umfeld in Zukunft stark verändert, ist es ja auch bei der jetzi
gen Gesetzesfassung möglich, diese Grenzen noch nach 
oben anzuheben, wie das auch schon gemacht wurde. In 
der Schweiz haben wir grösstenteils eine bäuerlich geprägte 
Tierhaltung. Letztlich haben Sie aber politisch zu entschei
den. Auch die Vereinigung der Eierproduzenten ist für die 
Beibehaltung der Höchstbestandesgrenze. 
Entscheiden Sie sich für eine bäuerlich produzierende Land
wirtschaft, lehnen Sie die Anträge der Kommissionsmehrheit 
ab, und stimmen Sie den Minderheitsanträgen zu. 

Graf Maya (G, BL): Die grüne Fraktion beantragt Ihnen drin
gend, bei diesen beiden Artikeln der Minderheit Genner zu 
folgen und somit das geltende Recht beizubehalten. Diese 
beiden Artikel dürfen nicht aufgehoben werden. Die bewähr
ten Regelungen für Höchstbestände in der Schweine- und 
Hühnerhaltung dürfen nicht aufgegeben werden. 
Warum? In der Schweiz haben wir grösstenteils noch eine 
bäuerlich geprägte Tierhaltung. Heute liegen die durch
schnittlichen Bestandesgrössen in Schweinemastbetrieben 
bei unter 200 Tieren pro Betrieb, in der Legehennen- und 
Masthühnerhaltung bei unter 5000 Tieren. Das sind viel, viel 
weniger als die durch die Höchstbestandesregel festgeleg
ten heute zulässigen maximalen Tierzahlen, die übrigens 
bereits auf Drängen der Schweinemäster vor zwei Jahren 
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durch den Bundesrat heraufgesetzt worden sind. Dies be
deutet, dass auch heute ohne Aufhebung der beiden Artikel 
ein Wachstum möglich ist. Übrigens: Die damalige Anhe
bung durch den Bundesrat löste Proteste in der Bevölkerung 
aus. Ich möchte Sie erinnern, dass eine Petition mit 87 000 
Unterschriften gegen diese Anhebung beim Bundesrat ein
gereicht wurde. 
Der Mehrheitsantrag ist daher mehr als unverständlich. Er ist 
kurzsichtig und nur auf die Interessen einiger weniger 
Schweinemäster zurückzuführen. Die Gallo Suisse, die Ver
einigung der Schweizer Eierproduzenten, wehrt sich ent
schieden gegen die Aufhebung. Sie wissen genau, warum: 
Sie würde die bäuerliche, artgerechte Tierhaltung, die vielen 
Bauernfamilien ein wichtiges Einkommen oder einen wichti
gen Nebenerwerb gerade in der Eierproduktion ermöglicht, 
infrage stellen und vor allem - und das ist entscheidend -
dem Image der Schweizer Landwirtschaft und ihrer Quali
tätsprodukte im Ganzen extrem schaden. Nämlich gerade 
der Umstand, dass es in der Schweiz keine sogenannten 
Tierfabriken gibt, dass wir keine industriellen Grossmäste
reien und Legehennenfarmen haben, zeichnet unsere 
Fleisch- und Geflügelproduktion und die Eierproduktion aus 
und macht uns glaubwürdig, auch bezüglich des Tierwohls. 
Wir haben eine artgerechte Tierhaltung und sollten gerade 
in einem sich öffnenden Markt davon profitieren. Dort hat die 
einheimische Landwirtschaft in den letzten Jahren unheim
lich viel investiert und auf dem Markt Erfolg gehabt. Hier hat 
auch die Schweizer Bevölkerung in diversen Abstimmungen 
immer wieder bestätigt, dass sie eine kleinstrukturierte, öko
logisch-bäuerliche Landwirtschaft will. Setzen wir dies heute 
nicht aufs Spiel. 
Und denken Sie daran: Die inländische Schweinefleischpro
duktion deckt heute fast den ganzen Bedarf der Schweiz. 
Das ist erfreulich. Und nun will die Mehrheit der Kommission 
ausgerechnet hier europäische Verhältnisse mit Massentier
haltung einführen. Denken Sie, Schweizer Konsumentinnen 
und Konsumenten seien nach wie vor bereit, das teurere 
Schweizer Schweinefleisch zu kaufen, wenn es genau gleich 
produziert wird wie im Ausland? Schweizer Konsumentinnen 
und Konsumenten wollen Fleisch vom Bauernhof, nicht aus 
einer industriellen Produktion. Das haben wir alle ihnen 
schliesslich seit Jahren beigebracht. 
Und nun zum Argument, die bestehenden Gesetze würden 
reichen: Dem ist nicht so. Das Raumplanungsgesetz und 
das Gewässerschutzgesetz bieten keine genügend grosse 
Barriere gegen die Aufstockung der Tierbestände. Die 
Raumplanung lässt sie in Speziallandwirtschaftszonen zu, 
welche die Bodenbindung aushebeln. Gemäss Gewässer
schutzgesetz kann über Hofdüngerabnahmeverträge oder 
durch Aufbereitung des Mistes jede Begrenzung umgangen 
werden. Dies sieht übrigens auch die Abteilung Landwirt
schaft des Kantons Luzern so. 
Wir sollten also auf keinen Fall auf unsere bewährte bäuerli
che Nutztierhaltung verzichten, die vielen Bauernfamilien 
heute ein Auskommen gibt. Es wäre unverantwortlich und 
kurzsichtig. 
Bitte stimmen Sie den beiden Minderheitsanträgen zu, und 
bleiben Sie somit beim geltenden Recht! 

Schibli Ernst (V, ZH): Finden Sie es nicht richtig, dass Bau
ern, die keine Tierhaltung haben, ihren Berufskollegen Hof
dünger abnehmen und so sogenannt biologischen Dünger 
für den Pflanzenbau ausbringen? 

Graf Maya (G, BL): Das finde ich in einem gewissen Mass 
richtig. Aber die Bindung an das eigene Land ist die ökolo
gischste Art, die Kreisläufe zu schliessen. Eine solche Land
wirtschaft möchten wir fördern. 

Scherer Marcel (V, ZG): Stellen Sie sich vor, Kollege Lusten
berger dürfte höchstens 180 Türen pro Jahr produzieren, ob
wohl er die Späne richtig entsorgt, obwohl er die Sozialaufla
gen alle erfüllt, aber er dürfte nicht mehr als eine halbe Ar
beitskraft beschäftigen. Das ist nämlich die Grösse, die wir 
jetzt bei der Schweinemast haben. Oder stellen Sie sich vor, 

Kollege Markus Hutter dürfte gesetzeshalber in all seinen 
Werkstätten höchstens fünf Autolifte haben - stellen Sie sich 
diesen Blödsinn vor-, obwohl er Alteisen und Altöl usw. 
redlich entsorgt. Einer der Beweggründe, warum diese Ge
setzesbestimmung beizubehalten wäre, wäre, dass er Werk
stätten mit nur einem Lift konkurrenziert. Oder stellen Sie 
sich vor, Kollege Wandfluh dürfte nur 100 000 Ventile anferti
gen, weil im Berner Oberland nur Familienbetriebe geduldet 
würden. Katastrophal, würden alle hier drin sagen, vor allem 
jene, denen die Arbeitsplätze in der Schweiz am Herzen lie
gen. 
Genauso unvorstellbar, genauso absurd und genauso kata
strophal waren die Artikel 46 und 47 im Landwirtschaftsge
setz. Nun hat die WAK mit grosser Mehrheit diesen Unsinn 
entsorgt. Die Höchstgrenzen bei der Schweinehaltung ent
sprechen einer halben bis einer Arbeitskraft. Wer von Tierfa
briken spricht, ist unglaubwürdig. Betriebe werden bei der 
Unterstützung der Mehrheit nicht ins Unermessliche wach
sen. Ein Zitat aus der «Neuen Luzerner Zeitung» vom Präsi
denten des Bauernverbandes: «Auch ohne Limiten der 
Höchstbestände sind in der Schweiz keine Tierfabriken zu 
erwarten.» Wichtige Begrenzungen wie Gewässerschutz, 
Umweltschutz, Tierschutz, Raumplanung, Luftreinhalte-Ver
ordnung, Einkommenslimiten bei den Direktzahlungen - all 
diese Einschränkungen geben Gewähr, dass Betriebe nicht 
ins Unermessliche wachsen werden. Dass in der Schweizer 
Landwirtschaft auch nach der Reform keine Tierfabriken ent
stehen werden, ist wohl allen klar. Mit der Streichung dieser 
Artikel helfen Sie mit, die landwirtschaftliche Gesetzgebung 
etwas zu entschlacken. Die Umgehung der Auflage ist offen
sichtlich, das wurde auch von Herrn Weyeneth schon ge
sagt: Landwirte schliessen sich zusammen, um die Höchst
grenze zu umgehen. 
Noch ein Wort zur Imagefrage: Niemandem in diesem Saal 
käme es in den Sinn, bei der Milchwirtschaft von Imagescha
den zu sprechen, obwohl die Betriebe immer grösser wer
den und diese Limiten für die Rindviehproduktion nicht gel
ten. Niemand käme darauf, von Imageschaden zu sprechen, 
wenn ein unternehmerischer Bauer fünf Hektaren Reben 
oder zehn Hektaren Obstbäume bewirtschaften würde. 
Diese Streichung ruft keine Kosten hervor, da solche Be
triebe nicht zu den grossen Bezügern von Direktzahlungen 
gehören, im Gegenteil: Bund und Kantone würden von über
flüssiger Administration entlastet. 
In der Kommission haben die CVP-Vertreter mit einer Aus
nahme dieser Streichung zugestimmt. Die FDP-Vertreter ha
ben in der Kommission einstimmig für die Mehrheit ge
stimmt, und auch die Vertreter der SVP in der Kommission 
haben mit einer Ausnahme zugestimmt. Dies alles hat die 
SVP-Fraktion grossmehrheitlich, bei einigen Gegenstimmen, 
bewogen, die Mehrheit zu unterstützen. 
Ich rufe Sie auf und bitte Sie: Kehren Sie der rückwärtsge
richteten Landwirtschaft den Rücken! Stimmen Sie für mehr 
unternehmerische Freiheiten! Stimmen Sie für eine Land
wirtschaft mit Zukunft! Die jungen, dynamischen Bauern 
werden es Ihnen danken. 

Marty Kälin Barbara (S, ZH): Herr Scherer, haben Sie schon 
einmal etwas vom Tierschutzgesetz gehört, und sehen Sie 
demnach keinen Unterschied zwischen Ihren Lebewesen -
Schweinen - und Alteisen und Ventilen? 

Scherer Marcel (V, ZG): Ich höre selbstverständlich täglich 
vom Tierschutzgesetz. Das ist ein Gesetz, das Betriebe 
wirklich einhalten müssen - vor allem Grossbetriebe. Vor al
lem Grossbetriebe - ich kann Ihnen das versichern - halten 
das Tierschutzgesetz genauestens ein, weil die Kontrollen 
so gewaltig sind. Ich habe mindestens drei bis vier Kontrol
len jährlich auf meinem Betrieb. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Ich habe auch vorweg noch 
zwei Bemerkungen zu meinem Vorredner, Kollege Scherer: 
1. Autolifte und Ventile sind keine Lebewesen, und die Ver
gleiche, die er angestellt hat, überzeugen in keiner Art und 
Weise. 
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2. Die Randbedingungen, mit denen Herr Scherer zu argu
mentieren glaubt - nämlich diese Einschränkungen durch 
andere Gesetze, die ohnehin dafür sorgen würden, dass 
nicht riesige Tierfabriken entstehen könnten, wenn wir diese 
Höchstgrenzen aufheben würden -, sind solche in den Um
weltschutzgesetzen und an anderen Orten, die immer wie
der gerade von seiner Seite her Angriffe erfahren, mit denen 
einzelne dieser Schutzbestimmungen ausser Kraft gesetzt 
oder ausgehöhlt werden sollen. Hier geht es doch nur da
rum, einen Stein nach dem anderen wegzutragen, um dann 
eben diese Einschränkungen, diese Bedingungen, die nicht 
umsonst gemacht worden sind, zu reduzieren und abzu
bauen. 
Zur Sache selber und ganz direkt: Unsere Landwirtschaft 
produziert immer noch zum grossen Teil mit bäuerlichen Fa
milienbetrieben. Das sind Betriebe, die nicht einer industriel
len Grossproduktion entsprechen, sondern eben noch auf 
die Arbeitskraft der Familie abgestimmt sind. Das ist auch 
gut so, nicht nur aus Sicht dieser kleinen Gemeinschaften, 
sondern auch aus Sicht unserer Bevölkerung, die eben nicht 
industrielle Nahrungsmittelproduktion will. Sie will nicht Eier 
aus der Fabrik, sie will auch nicht Fleisch aus der Fabrik, 
sondern unsere Gesellschaft will nach wie vor ökologisch 
und naturnah erzeugte Produkte. Und das entspricht nicht 
einer Produktion in diesen riesigen Hallen mit Tausenden 
von Hühnern oder mit Hunderten von Schweinen, die in ihrer 
Situation nicht eine natürliche Lebensweise haben können. 
Es ist bereits gesagt worden, die Höchstgrenzen sind ja 
nicht so gesetzt, sondern sind vor ein paar Jahren sogar 
noch hinaufgesetzt worden. Sie sind nicht so eng, dass sich 
nicht gewisse Betriebe noch etwas entwickeln könnten. 
Für uns ist das auch eine Wertefrage. Es geht um die Frage, 
ob eigentlich der Profit und das reine Profitdenken jener 
Bauern - man muss diese eigentlich Produzierende nennen, 
da sie relativ gut betucht sind - wichtiger sein sollen, wichti
ger als eine naturnahe, tiergerechte, ökologische Produktion 
und Landwirtschaft, die auch angemessen auf das Tierwohl 
Rücksicht nimmt. Ich meine, dass in dieser Wertefrage die 
Konsumenten schon längst entschieden haben. Ganz klar: 
Wenn diese nämlich gefragt werden, welche Art von Produk
ten sie wollen, dann geben sie die klare Antwort, dass sie 
nicht Produkte aus Tierfabriken wünschen, selbst wenn jene 
Produkte ein paar Prozent günstiger sein sollten. 
Ich bitte Sie daher namens der grossmehrheitlichen EVP/ 
EDU-Fraktion, den Minderheitsantrag zu unterstützen. 

Schibli Ernst (V, ZH): Herr Aeschbacher, auf der einen Seite 
haben Sie jetzt den Wert des Schweizer Produktes in den 
Vordergrund gestellt - was ich natürlich schätze. Auf der an
deren Seite verlangt man von der gleichen Seite von der 
Schweizer Bauernschaft mehr Konkurrenz-, mehr Wettbe
werbsfähigkeit auf dem internationalen Markt; man verlangt 
eine Angleichung an den internationalen Markt, um billiger 
produzieren zu können. Können Sie mir sagen, wie das zu
sammenpasst? 

Aeschbacher Ruedi {E, ZH): Wenn unsere Konsumentinnen 
und Konsumenten wissen, dass im Ausland produzierte 
Nahrungsmittel nicht in der Art und Weise produziert worden 
sind, wie es sich der grosse Teil unserer Bevölkerung eigent
lich vorstellt, wie landwirtschaftlich produziert werden soll, 
dann hat unser ökologisch-naturnaher Landbau eine grosse 
Chance. Es wäre eigentlich an der Zeit, dass unsere Land
wirtschaft sich vor allem auch in der Kommunikation auf die
ses Ziel ausrichten und kommunizieren würde, wie wir pro
duzieren möchten - nämlich eben naturnah und tiergerecht. 
Hierfür wird ein grosses Verständnis bei der Bevölkerung 
sein. 

Scherer Marcel (V, ZG): Herr Kollege Aeschbacher, nach Ih
ren Ausführungen haben Grossbetriebe weniger gute Bedin
gungen, was das Tierwohl betrifft. Sind Sie tatsächlich der 
Meinung, dass das Tierschutzgesetz in Klein- und in Gross
betrieben unterschiedlich angewendet wird? 
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Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Lieber Kollege Scherer, wenn 
ich meinen Sonntagsspaziergang nach Gossau mache, 
komme ich an zwei Betrieben vorbei. Der eine Betrieb ist 
eine grosse, geschlossene Halle. Dort drin gackert es - und 
es hat Abluftventilatoren, denn es ist eine fensterlose, ge
schlossene Halle. Hier werden Hühner und Eier produziert. 
Einige Hundert Meter weiter sehe ich Hühner im Freilauf. Da 
muss ich eigentlich nicht mehr überlegen, was tiergerechter 
sein soll. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Tierschutz ist - wie auch die 
ökologischen Ziele - zweifellos ein wichtiger Bestandteil der 
Schweizer Agrarpolitik. Er hat auch dazu beigetragen, dass 
wir heute hochwertige Produkte haben und dass die Konsu
menten diese Produkte schätzen und einen hohen Preis da
für bezahlen. Insofern sollten wir diese Bestimmungen nicht 
aufweichen. Der Bundesrat hat die beiden Artikel daher 
nicht von sich aus in die Diskussion gebracht, er opponiert 
aber auch nicht gegen den Streichungsantrag, und zwar aus 
folgenden Überlegungen: Es wurde zu Recht eine Diskus
sion über die Frage geführt, ob bei einer Streichung der Be
stimmung zu den Höchstbeständen die Gefahr bestünde, 
dass die Betriebe die Dimensionen von Grossbetrieben an
nähmen und Tierfabriken entstünden. Das muss man sich 
wirklich gut überlegen. 
Allerdings ist die Situation so - es wurde gerade auch von 
Frau Graf und Frau Marty Kälin gesagt-, dass 99 Prozent 
der 32 000 Betriebe mit Tierhaltung eine Anzahl von Tieren 
haben, die unter 60 Prozent des jeweiligen Höchstbestandes 
liegt. Die Situation ist also die, dass die heutige Begrenzung 
von den Betrieben nicht ausgereizt wird, sondern man sich 
in einem sehr bescheidenen Rahmen bewegt. Die meisten 
Betriebe bevorzugen offenbar die kleinräumige Produktion, 
die Produktion mit weniger Tieren, weil sie der Meinung 
sind, dass man damit eine gute Qualität erreicht und dass 
mehr Tiere gar nicht nötig sind. Die Frage ist jetzt: Besteht 
bei der Aufhebung dieser Bestimmung - da man sich schon 
heute in einem bescheidenen Rahmen bewegt - wirklich das 
Risiko, dass sich die Tierbestände plötzlich verdoppeln? Der 
Bundesrat meint, dass dieses Risiko eigentlich nicht sehr 
gross sei, weil wir effektiv in zahlreichen Bestimmungen -
vom Gewässerschutzgesetz und dem Umweltschutzgesetz 
über die Luftreinhalte-Verordnung und das Tierschutzgesetz 
bis hin zum Raumplanungsgesetz und den Bestimmungen 
über Hofdüngerabnahmeverträge - ein sehr weit gespann
tes Netz an Schutzbestimmungen haben, die garantieren, 
dass Tiergesundheit und Tierschutz ernst genommen wer
den und dass die Ziele, die wir mit den Artikeln 46 und 47 
verfolgen, in der Praxis umgesetzt werden können. 
In der EU gibt es keine vergleichbaren Vorgaben. Die mei
sten EU-Staaten kennen keine Höchstbestände, sondern 
verlassen sich auch in dieser Frage auf analoge Bestimmun
gen in Spezialgesetzgebungen, etwa im Gewässerschutzge
setz. Seit die Diskussion über die «AP 2007» geführt wur
de - das muss man korrekterweise auch anfügen -, haben 
wir natürlich ein höheres Schutzniveau installiert: über das 
Tierschutzgesetz und insbesondere aber auch über Verord
nungen, in denen wir dem Tierschutz ein grösseres Gewicht 
gegeben haben. Diese Bestimmungen blieben natürlich in 
Kraft und würden nicht ausgehöhlt, wenn Sie die Artikel 46 
und 47 streichen würden. 
Ob das politisch klug ist, ob das ein politisch kluges Signal 
ist, das Sie damit geben, das ist eine andere Frage; das 
müssen Sie entscheiden. Der Bundesrat selber war der Mei
nung, dass wir das nicht explizit brauchen und dass wir mit 
den heutigen Bestimmungen leben können. 
Zu Herrn Weyeneth, der zu Recht die Frage gestellt hat, 
ob es hier nicht auch Missbrauch gebe, indem man diese 
Bestimmungen umgehe: Wir haben in der Verordnung Aus
nahmen für Betriebe mit Nebenprodukten - etwa Schotte 
oder Lebensmittelabfälle - und für Betriebsgemeinschaften 
vorgesehen. Im Vollzug sowohl des Gesetzes wie der Ver
ordnungen ist es tatsächlich zum Teil schwierig, Abgren
zungen zu finden, und wir stellen fest, dass Rechtsformen, 
die von gewissen Betrieben gewählt werden, eine Umge-
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hungsmöglichkeit bringen. Insofern hätten wir im Sinne einer 
klareren Anwendung, eines juristisch korrekten Gebildes 
und auch einer Vereinfachung der Administration ein Inter
esse an der Aufhebung der beiden Artikel, die eben im Voll
zug effektive Probleme ergeben, die auch Aufwand verursa
chen. 

Rime Jean-Fran9ois (V, FR), pour la commission: Je ne me 
prononcerai pas sur les aspects politiques de ces articles, 
Madame la conseillere federale Leuthard l'a deja fait. Je me 
contenterai de vous rappeler que deux des objectifs princi
paux de la «PA 2011 » sont les suivants: il s'agit, premiere
ment, d'avoir des allegements administratifs et, deuxieme
ment, de donner des perspectives de croissance a notre 
agriculture. Je crois que l'abrogation de ces deux articles va 
exactement dans ce sens. La commission considere que 
ces prescriptions sont desuetes et que le bien-etre des ani
maux et la protection de l'environnement sont garantis par 
des lois specifiques. 
La commission a decide d'abroger l'article 46, par 12 voix 
contre 8, et l'article 47, par 13 voix contre 7. Je vous de
mande d'en faire de meme. 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Die Diskussion zu 
diesen Artikeln ist wirklich sehr emotionsgeladen. Die Aufhe
bung dieser Artikel wäre sehr zeitgemäss, denn die Ausnah
men können heute schon über die Verordnung bewilligt wer
den; die Gesetzgebung kann umgangen werden, wir haben 
das gehört. Wir haben heute schon mit vielen Spezialgeset
zen die Möglichkeit, die Ziele betreffend die Tierhöchstbe
stände umzusetzen. Diese Gesetzgebungen ändern wir 
nicht, wenn wir die Aufhebung der Artikel 46 und 47 beantra
gen. Aber die Kommissionsminderheit ist auch ganz klar der 
Meinung, dass wir das positive Image der Schweizer Land
wirtschaft hier aufs Spiel setzen, indem wir Ängste vor Tier
fabriken schüren. Mit ihrem Antrag bekennt sich die Kom
missionsminderheit auch ganz klar zur Tierhaltung in den 
bäuerlichen familienbetrieben. 
Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen aber - der Ent
scheid fiel mit 13 zu 7 Stimmen -, diese Artikel zu streichen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Vor der 
Abstimmung benütze ich Ihre grosse Präsenz, um unserer 
Ratskollegin Brigitta M. Gadient ganz herzlich zum Geburts
tag zu gratulieren. (Beifall) 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentlich - nominatif; Beilage - Annexe 06.038/3959) 
Für den Antrag der Minderheit .... 110 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 74 Stimmen 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Weil 
die Minderheit Genner obsiegt hat, haben wir noch über den 
Eventualantrag Müller Walter zu entscheiden. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich habe Herrn Müller schon 
gesagt, dass sein Antrag ein ccSchlaumeierantrag» sei. 
Nachdem Sie soeben beschlossen haben, dass die Bestim
mungen betreffend die Höchstbestände in Kraft bleiben sol
len, führt sein Antrag zu einer Aushebelung dieser Bestim
mungen. Herr Müller hat in seinem Antrag eine Streichung 
von Absatz 2 von Artikel 46 vorgesehen. Das würde bedeu
ten, dass man theoretisch die Höchstbestände verzehnfa
chen könnte, weil zehn Tierkategorien bestehen. Heute ist 
die Begrenzung für den Betrieb vorgesehen. Das ist somit 
ein Widerspruch zum Entscheid, den Sie soeben getroffen 
haben. Die Tierbestände können nicht um diesen Faktor an
wachsen, weil schon das Gewässerschutz- und das Umwelt
schutzgesetz sowie das Raumplanungsrecht Grenzen set
zen. Diese könnten Sie auch mit einer Streichung von Ab
satz 2 nicht umgehen. 
Ich beantrage Ihnen daher, diesen Antrag abzulehnen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Wollen 
sich die Berichterstatter dazu äussern? - Das ist nicht der 
Fall. 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 106 Stimmen 
Für den Eventualantrag Müller Walter .... 60 Stimmen 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Herr 
Scherer Marcel hat das Wort für eine kurze persönliche Er
klärung. 

Scherer Marcel (V, ZG): Im Verlauf dieser Diskussion ist im
mer wieder zum Ausdruck gekommen, dass die Federvieh
produzenten, also die Eier- und Pouletproduzenten, mit die
ser Aufhebung Mühe haben. Ich bitte die Frau Bundesrätin 
und auch das Amt, dies bei der nächsten Revision der Ver
ordnung zu berücksichtigen, denn bei der Schweinehaltung 
haben wir all diese Grenzen bezüglich Gewässerschutz, die 
ich schon erwähnt habe, aber im Geflügelbereich ist die 
Lage wirklich etwas anders. 
Ich bitte also die Verwaltung und die Frau Bundesrätin, die 
Verordnung dahingehend zu ändern. 

Art. 47 
Antrag der Mehrheit 
Aufheben 

Antrag der Minderheit 
(Genner, Bader Elvira, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Hämmerle, 
Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Walter Hans
jörg) 
Unverändert 

Art. 47 
Proposition de Ja majorite 
Abroger 

Proposition de Ja minorite 
(Genner, Bader Elvira, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Hämmerle, 
Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Walter Hans
jörg) 
Unverändert 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
Begründung zum Antrag der Minderheit Genner haben wir 
bereits gehört; die Debatte fand statt, sodass wir abstimmen 
können. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 106 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 67 Stimmen 

Art. 47bis 
Antrag der Minderheit 
(Wandfluh, Baader Caspar, Binder, Rime, Scherer Marcel, 
Schibli, Walter Hansjörg) 
Titel 
Ausfuhr Zucht- und Nutzvieh 
Text 
Der Bund kann für die Ausfuhr von Zucht- und Nutzvieh un
ter Beachtung der internationalen Verpflichtungen Beiträge 
ausrichten. 

Art. 47bis 
Proposition de Ja minorite 
(Wandfluh, Baader Caspar, Binder, Rime, Scherer Marcel, 
Schibli, Walter Hansjörg) 
Titre 
Exportation de betail de rente et d'elevage 
Texte 
La Confederation peut verser des contributions a l'exporta
tion de betail de rente et d'elevage dans le respect des en
gagements internationaux. 
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Wandfluh Hansruedi (V, BE): Es geht bei meinem Antrag um 
den Ersatz von Artikel 26 des Landwirtschaftsgesetzes. Dort 
stand geschrieben, dass der Bund die Ausfuhr landwirt
schaftlicher Erzeugnisse und deren Verarbeitungsprodukte 
mit Beiträgen unterstützen kann. Ich habe nichts dagegen 
einzuwenden, wenn diese Unterstützung künftig nicht mehr 
gewährt wird; der Ständerat hat das so entschieden. 
Notwendig ist eine Ausnahme bei den Zucht- und Nutztie
ren. Deshalb bringe ich diesen Antrag hier beim Kapitel 
Viehwirtschaft und nicht bei Artikel 26 im ersten Kapitel, wo 
die allgemeine Exportförderung im alten Gesetz geregelt 
war. Frau Bundesrätin, ich höre Ihre Stimme bereits jetzt in 
meinen Ohren. Sie werden mir jetzt dann gleich vorwerfen, 
dass die Exportunterstützung ordnungspolitisch falsch und 
deshalb abzulehnen sei. Ich weiss es, sie ist falsch. Sie ist in 
der Industrie falsch, und sie ist in der Landwirtschaft falsch. 
In der Industrie ist sie nicht üblich, in der Landwirtschaft hat 
sie Tradition. Die Exportunterstützung muss mittelfristig ab
geschafft werden, schon nur um im Einklang mit den WTO
Bestimmungen zu sein. Die WTO schreibt das vor. Es sollte 
aber im Sinne einer kohärenten, verlässlichen Politik selbst
verständlich sein, dass der Zeitpunkt für die Streichung der 
Beiträge mit dem koordinierten WTO-bedingten Stützungs
abbau gleichgesetzt wird, das heisst konkret, dass das im 
Jahr 2013 vollzogen wird. 
Hören wir doch auf, in vorauseilendem Gehorsam die Rolle 
des Musterschülers zu übernehmen. Mit der BSE-Krise in 
der Viehwirtschaft brach der Viehexport total zusammen. 
Seither wurde erfolgreiche Wiederaufbauarbeit geleistet. 
Ehemalige Märkte konnten zurückgewonnen werden, auch 
neue Märkte wurden erschlossen, ich denke beispielsweise 
an die Ostmärkte, an Osteuropa mit vielversprechenden Ab
satzmärkten. Der Marktaufbau ist aber noch nicht abge
schlossen. Wird die Exportunterstützung per sofort abge
klemmt, bedeutet dies, dass von den heute vielleicht rund 
4000 Exportkühen noch rund 200 Exemplare exportiert wer
den können, Exemplare der Spitzenklasse im Höchstpreis
segment. Die anderen Tiere, rund 3800 Tiere, bleiben auf 
dem Schweizer Markt, sie belasten den Milch-, sie belasten 
den Käse- und natürlich auch den Fleischmarkt. Der Bun
desrat schreibt in seiner Botschaft: «Die Viehaufzucht ist 
und bleibt eine wichtige Alternative zur Milchproduktion im 
Berggebiet.» Weiter schreibt er: «Deshalb wird der Export 
von Zucht- und Nutztieren auch in Zukunft ein wichtiges 
Marktsegment für die inländische Viehwirtschaft bleiben.» 
Nein, das wird er nicht, wenn mit der Unterstützung abrupt 
aufgehört wird, bevor die ausländische Konkurrenz damit 
aufhören muss. 
Frau Bundesrätin, stehen Sie bitte zu dem, was Ihr Vorgän
ger in der Botschaft geschrieben hat, und geben Sie den 
Schweizer Bauern mit der Exportunterstützung die gleich 
langen Spiesse, wie sie die ausländischen Bauern noch ha
ben. Dies kann zeitlich und betragsmässig in degressiver Art 
und Weise erfolgen, damit eine Schocktherapie im Jahre 
2013 vermieden werden kann - ich wähle bei meinem An
trag absichtlich eine Kann-Formulierung und nicht eine 
Muss-Formulierung. 
Für mich ist es selbstverständlich, dass der Zahlungsrah
men durch Änderung dieses Artikels nicht erhöht wird. Die 
Mehrbeträge in der Grössenordnung von 4 Millionen Fran
ken sind im Viehbereich zu kompensieren, konkret: bei einer 
differenzierten Regelung der Raufutterbeiträge bei den 
Milchkühen. Dies ist auch deshalb gerechtfertigt, weil durch 
die Viehexportförderung insbesondere der Milch- und der 
Käsemarkt entlastet werden. 
Ich bitte Sie, meinen Minderheitsantrag zu unterstützen und 
die Viehexporte nicht in vorauseilendem Gehorsam per so
fort zu unterbinden. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
FDP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Minderheit 
ablehnt. 

Hassler Hansjörg (V, GR): Ich möchte hier noch meine Inter
essenbindung offenlegen. Ich bin Präsident der Branchenor-
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ganisation Viehexport Schweiz und darum natürlich auch di
rekt an diesem Thema sehr interessiert. 
Der Viehexport hat in der Schweiz eine grosse Tradition. Vor 
der BSE-Krise wurden jährlich bis zu 15 000 Stück Vieh ex
portiert. In den Neunzigerjahren kam der Viehexport wegen 
der BSE-Krise völlig zum Erliegen. Das waren ganz schwie
rige Zeiten für die Schweizer Viehwirtschaft. Der inländische 
Nutz- und Schlachtviehmarkt brach völlig ein. Nach der 
BSE-Krise haben wir den Viehexport zusammen mit den 
Bundesämtern, mit dem Bundesamt für Landwirtschaft und 
dem Bundesamt für Veterinärwesen, sorgfältig wiederaufge
baut - dies mit Erfolg. In den letzten Jahren konnten wie
derum 4000 bis 5000 Tiere pro Jahr exportiert werden. Das 
Schweizer Vieh hat international wieder einen hervorragen
den Namen und ist sehr gefragt. 
Der Viehexport ist für die Viehwirtschaft in unserem Land 
von grosser Bedeutung. Er entlastet unsere inländischen 
Märkte: Sowohl der Zucht- und Nutzviehmarkt als auch der 
Schlachtviehmarkt profitieren davon. Der Export ist auch ein 
Puffer - je nachdem, wie sich Angebot und Nachfrage im In
land entwickeln. Auf die unterschiedliche Marktsituation im 
Inland kann mit dem Viehexport entsprechend reagiert wer
den. 
Um den Viehexport weiterführen zu können, sind wir aber 
weiterhin auf die finanzielle Unterstützung des Bundes an
gewiesen. Der Bund unterstützt heute den Viehexport im 
Durchschnitt mit rund 1000 Franken pro Tier. Bei 4000 bis 
5000 exportierten Tieren pro Jahr ergibt dies einen jährli
chen finanziellen Aufwand von rund 4 bis 5 Millionen Fran
ken. Das ist im ganzen Agrarbudget ein sehr bescheidener 
Betrag, das Geld ist aber auch sehr effizient eingesetzt und 
hat eine grosse Wirkung. Auf die finanzielle Unterstützung 
sind wir weiterhin angewiesen, weil die sanitarischen Anfor
derungen mit den dazugehörigen Kontrollen sehr hoch sind 
und auch der administrative Aufwand für den Viehexport 
ausserordentlich gross ist. Ohne Bundesbeitrag könnte der 
Viehexport kaum mehr weitergeführt werden, weil wir nicht 
mehr gleich lange Spiesse wie unsere Konkurrenzländer 
hätten. 
Die WTO lässt vorläufig diese Exportbeiträge zu. Wir sind 
der klaren Meinung, dass unser Land die Viehexportbeiträge 
aufrechterhalten sollte, solange dies möglich ist. Eine Strei
chung dieser Beiträge auf 2009 drängt sich überhaupt nicht 
auf. 
Ich bitte Sie daher, dieses für die Viehwirtschaft wichtige In
strument weiterhin zu unterstützen und der Minderheit 
Wandfluh zuzustimmen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Auch 
die SP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Minderheit 
ablehnt. 

Büchler Jakob (C, SG): Während der BSE-Krise in den 
Neunzigerjahren war der Viehexport total gesperrt. Nach
dem die BSE-Krise überwunden war, entwickelte sich der 
Viehexport dank der Exportbeiträge für Zucht- und Nutzvieh 
sehr erfreulich. Die in den vergangenen Jahren aufgebauten 
Exportmöglichkeiten und die Erfolge beim Zuchtviehexport 
würden mit der Abschaffung dieser Beiträge zu einem gros
sen Teil zunichte gemacht. Der Viehexport ist eine wichtige 
Alternative für das Tal- und vor allem für das Berggebiet. Es 
ist gerade das Berggebiet, welches die Streichung der Ex
portbeiträge am meisten zu spüren bekäme. Der Export von 
Zucht- und Nutzvieh wird in der schweizerischen Viehwirt
schaft auch in Zukunft ein wichtiges Marktsegment sein. 
Heute können rund 4000 Stück Vieh exportiert werden; es 
sind dies Tiere von sehr guter Qualität. Wenn die WTO-Be
dingungen dies nun einmal nicht mehr ermöglichen, können 
wir wieder darüber sprechen, aber ich möchte Ihnen beliebt 
machen, die Exportbeiträge jetzt im Sinne unserer Vieh
zucht und Nutzviehzucht weiterzuführen. 
Zudem kann man sagen, dass dieser Beitrag den Finanzrah
men unserer Agrarpolitik nicht sprengt, denn der Minder
heitsantrag brächte nur Veränderungen in einem relativ klei-



06.038 Conseil national 252 14 mars 2007 

nen Rahmen. Wir sprengen den Finanzrahmen in diesem 
Sinne nicht. 
Ich bitte Sie, bei Artikel 47bis die Minderheit zu unterstützen 
und Exportbeiträge weiterhin zu ermöglichen. 

Donze Walter {E, BE): Zum Antrag der Minderheit Wandfluh 
möchte ich betonen, dass eine frühzeitige Aufhebung dieser 
Exportbeiträge einer unter Druck geratenden Berglandwirt
schaft enormen Schaden zufügen wird. Wir haben keine 
Not, das jetzt unverzüglich zu machen. Wir stimmen dem 
Konzept zu und haben uns selbstverständlich an die interna
tionalen Regeln zu halten. Aber geben Sie besonders der 
Berglandwirtschaft die entsprechende Zeit, sich darauf ein
zurichten, und geben Sie ihr gleich lange Spiesse im inter
nationalen Wettbewerb. Für uns ist klar, dass diese Beiträge 
kompensiert werden müssen. 
In diesem Sinne unterstützen wir die Minderheit Wandfluh. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Sie wissen, schon im Eintre
tensvotum habe ich dafür plädiert, wirklich sämtliche Export
subventionen abzuschaffen, und es ist auch kein Wider
spruch gekommen. Auch die jetzige Debatte zeigt, dass es 
Ihnen allen klar ist, dass diese Exportsubvention auch im 
Bereich des Exportes von Nutzvieh zu streichen ist. Es ist ei
ne Frage des Zeitpunktes. Und hier sind wir effektiv der Mei
nung, dass es jetzt eben so umgesetzt werden soll, wie wir 
das seit Jahren vorgesehen haben; nicht per sofort, vorge
sehen ist ja, dass diese Unterstützung auf den 31. Dezem
ber 2009 aufgehoben wird. Die Viehwirtschaft kann sich also 
nach wie vor darauf einstellen und diese abnehmende Un
terstützung dann berücksichtigen. 
Es wurde richtig gesagt, dass im Moment etwa 4000 Tiere 
pro Jahr exportiert werden; das ist eine stattliche Zahl, und 
die werden exportiert, weil vor allem die Qualität stimmt. 
Dass die Qualität stimmt, erreichen Sie nicht durch einen 
Exportbeitrag; dass die Qualität weiterhin gut ist oder noch 
weiter verbessert werden kann, erreichen Sie, indem Sie 
diese Mittel etwa für die Forschung einsetzen. Sie werden 
noch bei Artikel 141 einen Antrag vor sich haben, den der 
Bundesrat unterstützt, dass mit dem Beitrag für die For
schung das Beste gemacht werden soll, damit eben die 
Qualität der Viehexporte stimmt und weiter verbessert wer
den kann. 
Exportsubventionen sind ein sehr ineffizientes marktwirt
schaftliches Instrument; Herr Wandfluh sagt selber, dass es 
auch ordnungspolitisch falsch ist. Ja, weshalb unterstützen 
Sie es dann trotzdem? Sich nur auf die Tradition zu berufen 
ist ein falscher Ansatz. Wir sollten auch hier versuchen, die 
Produktion mit den besten Mitteln zu unterstützen, und das 
sind Direktzahlungen, Beiträge, welche die Qualität weiter 
verbessern, und nicht Exportsubventionen. 
Ich bin überzeugt, dass Sie eben damit der Multifunktionali
tät der Schweiz nicht zu einer glaubwürdigeren Politik ver
helfen. Mit Exportsubventionen unterstützen Sie schlussend
lich den Geldtransfer vom schweizerischen Steuerzahler 
zum ausländischen Käufer - eine Verfälschung des Marktes, 
die ich nicht unterstützen kann, weder als Volkswirtschaftsdi
rektorin noch als Steuerzahlerin dieses Landes. Deshalb 
bitte ich Sie, keine weiteren Subventionstatbestände einzu
führen und konsequent die Exportsubventionen abzuschaf
fen. Ob die Doha-Runde diese dann wirklich 2013 oder frü
her abschaffen wird, ist noch nicht beschlossen; auch das 
bildet nach wie vor Gegenstand der Verhandlungen. Dass 
sie aber aufgehoben werden, das ist mit Sicherheit die Zu
kunft. 
ccGouverner, c'est prevoir» würde auch hier eben bedeuten, 
dass man die Strukturen mit einer vorausschauenden Politik 
rechtzeitig anpasst. 
Ich bitte Sie daher, den Antrag der Minderheit abzulehnen. 

Bigger Elmar {V. SG): Frau Bundesrätin, Sie wissen, dass 
seit über hundert Jahren Vieh exportiert wird. Der Export 
war immer ein Ventil in Bezug auf den Absatz in Zeiten der 
Höchstbestände. Aber Sie können vermutlich nicht widerle
gen, dass man für jeden Franken für den Viehexport bei den 

Fleischpreisen nachziehen kann und dass sich diese Unter
stützung auch im Nutzviehabsatz bewährt hat. Können Sie 
dies nicht nachvollziehen? Das hat sich in der BSE-Krise 
doch bestätigt. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Aber auch hier sind Direktzah
lungen und Forschungsbeiträge die effizienteren Mittel als 
Exportsubventionen, weil, Herr Bigger, am Markt und beim 
Preis die Qualität entscheidet. Das hat die Schweiz hervor
ragend gemacht, und es wird sich auch in Zukunft weisen, 
dass unsere Qualitätsstiere - wir sind ja hier im Bereich der 
Viehzucht Europameister - die beste Garantie für einen gu
ten Preis auch im EU-Absatzmarkt sind. 

Bader Elvira {C, SO), für die Kommission: Die Kommission hat 
den vorliegenden Minderheitsantrag mit 13 zu 6 Stimmen 
abgelehnt und schliesst sich bezüglich der Abschaffung der 
Exportbeiträge für Zucht- und Nutzvieh dem Bundesrat an. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage -Annexe 06.038/3961) 
Für den Antrag der Minderheit .... 69 Stimmen 
Dagegen .... 106 Stimmen 

Art. 48 
Antrag Bigger 
Abs. 1 
.... werden zu 50 Prozent versteigert. 
Abs.2 
.... werden zu 20 Prozent nach der Zahl der ab überwachten 
öffentlichen Schlachtviehmärkten ersteigerten Tiere zuge
teilt. 30 Prozent werden den Schlachtbetrieben angerech
net. Davon ausgenommen .... 
Abs. 3 
Unverändert 
Schriftliche Begründung 
In Anbetracht der ccAP 2007» betreffend Versteigerung des 
Zollkontingentes beim Fleisch und Abbau der lnlandleistung 
hat sich der Verdacht bestätigt, dass die Preise des lnland
fleisches in sich zusammenbrechen; dies ausser bei den 
Schlachtkühen und Milchkälbern, was jedoch auf den Rück
gang der Produktion der umliegenden Fleischländer zurück
zuführen ist. 
Bei den Schafen ist dies sehr gut ersichtlich. Von nur etwa 
45 Prozent Deckungsgrad des lnlandfleisches ist der Preis 
um etwa einen Drittel zusammengebrochen. Von dem Preis 
aus gesehen, hat sich die Zollkontingentversteigerung nicht 
bewährt. Die Folge davon ist, dass die Monopolisierung im
mer grösser wird. Somit werden die regionalen Schlachthof
Familienbetriebe zu stark geschwächt, und es werden keine 
Investitionen mehr getätigt. 
Die ökologischen Aspekte wurden auch zu wenig in Betracht 
gezogen. Durch mehr Transportwege für Tiere wird die Ge
fährdung oder Auslagerung der Schlachthöfe ins Ausland 
die Folge sein, was besonders bei den Schafen und Hüh
nern zutrifft. Ebenso werden Arbeitsplätze und Investitionen 
in der Schweiz beeinträchtigt. 
Dass die Regelung der ccAP 2007» noch viele offene Fragen 
hat, bestätigt sich mit den Motionen von Ständerat Büttiker 
und Nationalrat Hansjörg Walter. 
Ich bitte um Zustimmung. 

Antrag Kunz 
Abs. 2bis 
Die Zollkontingentsanteile bei Fleisch von Tieren der Geflü
gelgattung werden zu 50 Prozent nach der erbrachten 
Schlacht- und lnlandleistung zugeteilt. 
Schrift/iahe Begründung 
Unsere Geflügelmastbetriebe sowie Verarbeitungsbetriebe 
kommen mit der neuen Importregelung je länger, je mehr 
unter Druck. Wir alle sind an einer einheimischen, tierfreund
lichen Produktion interessiert. Leider werden aber die An
strengungen dieser Branche, die Produktion mindestens zu 
halten, in keiner Weise honoriert, das heisst, beim heutigen 
Versteigerungssystem hat jeder die gleichen Rechte, gleich-
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gültig, ob er eine lnlandleistung erbringt oder nicht. Dies ge
fährdet längerfristig die inländische Produktion; so hat z. 8. 
die Migros die Trutenproduktion bereits eingestellt. So redu
zierte sich z. 8. die schweizerische Geflügelproduktion in
nert zwei Jahren um 15 Prozent gegenüber 2004, während 
die Importe im gleichen Zeitraum um 3,4 Prozent zunahmen. 
Wenn wir die einheimische Produktion und die damit verbun
dene Wertschöpfung nicht gefährden wollen, ist die vorge
schlagene Korrektur ein Muss. Ich bitte Sie dringend, werte 
Kolleginnen und Kollegen, meinem Antrag zuzustimmen. 

Art. 48 
Proposition Bigger 
Al. 1 
.... aux encheres a raison de 50 pour cent. 
Al. 2 
.... sont attribuees a raison de 20 pour cent d'apres le nom
bre d'animaux acquis aux encheres sur des marches publics 
surveilles de betail de boucherie. 30 pour cent sont imputes 
aux abattoirs. Ces dispositions ne s'appliquent pas .... 
A/.3 
lnchange 

Proposition Kunz 
Al. 2bis 
Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de 
l'espece volaille sont attribuees a raison de 50 pour cent en 
fonction de la prestation d'abattage et de celle fournie en fa
veur de la production suisse. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: lch .. bitte Sie, den Antrag Big
ger abzulehnen. Er will mit einer Anderung von Artikel 48 die 
Zollkontingente neu regeln. Dieser Antrag würde einen 
Rückfall in die alte Ordnung bedeuten, und das kann ich na
türlich nicht unterstützen. Wir haben bei der Fleischverstei
gerung ja schon gestern über gewisse Grundsätze geredet, 
und es werden hier immer wieder falsche Thesen aufge
stellt, die so einfach nicht stimmen. 
Wir haben mit der Evaluation dieser Fleischimportversteige
rung festgestellt, dass kein negativer Einfluss auf die Produ
zentenpreise feststellbar ist. Wir haben beim Rindvieh seit 
der Einführung der Versteigerung sogar steigende Produ
zentenpreise. Wir haben tendenziell, auch das eine Erfah
rung, tiefere Margen für die Verarbeitung und den Handel. 
Bauern haben vor diesem System immer bemängelt, dass 
die Preissenkung der Agrarprodukte nicht an die Konsumen
ten weitergegeben wird. Ich frage Sie, weshalb man jetzt ein 
wirksames Instrument gegen die Preisschere wieder preis
geben will. Die Versteigerung - auch das können wir klar 
nachweisen - hat den Kreis der Importeure erweitert. Es ist 
somit also ein wettbewerbs- und KMU-freundliches Instru
ment. Auch hier sollte man jetzt nicht rückwärtsgerichtet wie
der ein Importsystem mit Oligopolen und vertikalen Bindun
gen innerhalb der Branche installieren. Nur dank den Ver
steigerungsmassnahmen hat der Bund zwar Einnahmen er
halten, aber tatsächlich fast 50 Millionen Franken wieder in 
die Branche zurückfliessen lassen durch die BSE-bedingten 
Entsorgungskosten von tierischen Nebenprodukten, die da
mit finanziert werden. Wir haben auch 100 Millionen Franken 
im Bereiche der Entlastungsprogramme verwenden kön
nen - damit die Agrarwirtschaft unter den Entlastungspro
grammen nicht leidet. Insofern ist das eben auch ein Grund, 
um hier beim jetzigen System zu bleiben. 
Der Antrag Bigger ist meines Erachtens auch nicht ganz klar 
formuliert. Auf welche Weise wollen Sie denn 20 Prozent 
des Geflügel-, Schweine-, Pferde- und Ziegenfleisches ver
teilen? Eine Antwort auf diese Frage bleiben Sie uns mit Ih
rem Antrag schuldig. Ein weiterer Grund, der uns dazu führt, 
Ihren Antrag abzulehnen, ist eben auch, dass seine Um
setzung einen extremen administrativen Mehraufwand beim 
Vollzug zur Folge hätte, und mit dem Versteigerungssystem 
haben wir gerade hier vom Aufwand her positive Erfahrun
gen gemacht. 
Der Antrag Bigger geht ja eigentlich in die gleiche Richtung 
wie der Antrag Kunz. Der Antrag Kunz hat einfach vor allem 
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noch die Geflügelhaltung im Visier. Auch hier ist die Wirt
schaftlichkeit der Trutenproduktion ja nicht ein Effekt, der di
rekt im Zusammenhang mit der Versteigerung der Zollkon
tingente steht. Die SEG-Poulets AG, heute die Bell AG, hat 
bereits 1999 unter dem damals geltenden lnlandleistungs
system die Trutenproduktion eingestellt. Auch die Schwierig
keiten im Jahr 2006 auf dem Geflügelmarkt, auf die Sie hin
weisen, sind nicht eine Folge des Versteigerungssystems, 
sondern sind natürlich auf die Geflügelgrippe zurückzufüh
ren, die einen erheblichen Rückgang des Konsums zur Fol
ge hatte. Vorher, in der Periode 2001 bis 2004, hatte die in
ländische Geflügelfleischproduktion jährlich 1 bis gegen 8 
Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjahr zugenommen. 
Auch das ist deshalb ein anderer Effekt als von diesem Im
port- und diesem Versteigerungssystem. 
Mit den vom Bundesrat beschlossenen Schwellenpreissen
kungen für Futtermittel um 3 Franken je 100 Kilo im Jahr 
2005 und jetzt 2007 haben wir ja insbesondere auch die 
Wertschöpfungskette Geflügelfleisch entlastet. Eine weitere 
Senkung um 4 Franken je 100 Kilo, das wissen Sie, sieht der 
Bundesrat auf den 1. Juli 2009 vor. Das sind Hilfen, die dem 
Geflügelbereich Nutzen und Wertschöpfung bringen. 

Bigger Elmar (V, SG): Frau Bundesrätin, mir tut es leid, dass 
Sie nicht mit den richtigen Zahlen beschickt worden sind. Es 
hat sich bestätigt, und das können Sie bitte nach .... (Zwi
schenruf der Präsidentin: Jetzt muss ich die Frage haben!) 
Es wird hiermit nicht einmal die lnlandleistung berücksich
tigt, das ist ja unser Ziel. Wenn wir beim inländischen Schaf
fleisch nur einen Deckungsgrad von 45 Prozent haben und 
der Preis um 2 Franken gesunken ist, können Sie doch be
stimmt nicht mit Überzeugung sagen, es habe sich gelohnt, 
diese Versteigerung einzuführen. Ich bitte darum, dass Ih
nen das Bundesamt die richtigen Zahlen zukommen lässt. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Herr Bigger, ich glaube, dass 
ich die richtigen Zahlen habe. Im Bereich des Geflügels ha
ben wir mit Sicherheit beim Importpreisindex eine stabile Si
tuation. Aber es ist so, dass im Rindfleisch-, im Schweine
fleisch- und im Lammfleischbereich der Importpreisindex 
seit 2004, seit der Einführung der Versteigerung, klar gestie
gen ist. Sie können die Zahlen gerne einsehen, wir können 
hier transparente Angaben machen. 
Ich verlasse mich gerne auf die Fakten und auf die vorlie
genden Statistiken der gesamtschweizerischen Produktion 
und der Versteigerung, die wir ja direkt kontrollieren. 

Beck Serge (RL, VD): Madame la conseillere federale, est
ce que vous etes consciente que l'analyse que vous faites 
de l'evolution de la filiere carnee est judicieuse au plan 
macroeconomique mais que par contre, au plan microeco
nomique, eile n'est pas du tout valable, en raison des mesu
res legislatives, vu que la filiere carnee est concentree entre 
tres peu de grands distributeurs? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich sage es nochmals: Ein Ziel 
der Versteigerung - und das haben wir erreicht - war, dass 
wir die Zahl der Bewerber am Markt erhöhen können, die 
Zahl der möglichen Importeure. Das hat funktioniert. Wir ha
ben heute mehr Wettbewerb. Das ist ein positiver Effekt die
ses Versteigerungsmodells. Logisch, es ist jetzt transparen
ter. Die Renten, die bisher verdient wurden, sind jetzt offen
sichtlich geworden, und das passt nicht allen. Ich habe 
schon gestern ausgeführt, dass dieses System für uns ein 
Übergangssystem ist und dass makroökonomisch am 
Schluss das Einzahlsystem mit Sicherheit das noch transpa
rentere und gerechtere ist. Aber das können wir im Moment 
nicht umsetzen. Hier ist es entscheidend, dass wir uns mit 
der WTO koordinieren. 

Kunz Josef (V, LU): Frau Bundesrätin, Sie haben jetzt das 
Versteigerungssystem hoch gepriesen, wie es keine negati
ven Auswirkungen auf den Inlandmarkt habe. Wie erklären 
Sie sich, dass im Geflügelbereich die lnlandproduktion in-
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nert zweier Jahre um 15 Prozent zurückging, während die 
Importe im gleichen Zeitraum um 4 Prozent gestiegen sind? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich habe in meinen Ausführun
gen, Herr Kunz, bereits darauf hingewiesen, dass die Pro
duktion angestiegen ist, aber dann kam die Vogelgrippe, die 
zu einem massiven Rückgang des Konsums geführt hat. 
Auch diese Zahlen liegen uns vor. Ich kann Ihnen gerne den 
Konsumrückgang belegen. Ich kann Ihnen gerne auch die 
Zahlen für die inländische Geflügelfleischproduktion der Jah
re 2001 bis 2004, mit den entsprechenden Zunahmen, vorle
gen; das sind Fakten. Der Konsum spielt in diesem Bereich 
eine entscheidende Rolle für die Produktion; das ist die Lo
gik des Marktes. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06.038/3962) 
Für den Antrag Bigger .... 61 Stimmen 
Dagegen .... 114 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06.038/3963) 
Für den Antrag Kunz .... 51 Stimmen 
Dagegen .... 114 Stimmen 

Art. 51bis 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Fässler, Berberat, Favre, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysin 
Remo, Hämmerle, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer, 
Pelli) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 51bis 
Proposition de /a majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de /a minorite 
(Fässler, Berberat, Favre, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysin 
Remo, Hämmerle, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer, 
Pelli) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Auch die Beiträge für 
die Schafwollverwertung haben eine längere Geschichte. 
Einmal, bei der «AP 2002», waren Sie in diesem Saal mutig 
und haben «Nein, das wollen wir nicht mehr» gesagt. Bei 
der nächsten Revision, der «AP 2007», haben wir sie wieder 
eingeführt, und jetzt geht es wieder um die Diskussion, ob 
wir die Schafwollverwertung weiterhin unterstützen wollen. 
Der Bundesrat schlägt vor, diese per 31. Dezember 2009 
aufzuheben. Ich möchte Sie bitten, diesem Antrag zuzustim
men, diese Massnahme aufzuheben und deshalb hier die 
gesetzliche Grundlage zu streichen. Es geht nicht um die 
Schafe, es geht um die Verwertung der Wolle, die diese 
Schafe produzieren! Schafe, wenn sie von einem Bauern ge
halten werden, der sonst noch etwas macht, berechtigen ge
nauso zu RGVE-Beiträgen wie Kühe, Ziegen und andere 
Raufutterverzehrer. Je nachdem, wo diese Schafe leben -
und die sind ja eher in der Höhe anzutreffen -, berechtigen 
sie auch dazu, TEP- und Sömmerungsbeiträge zu bekom
men wie bei allen anderen Raufutterverzehrern. Wir haben 
also in der letzten Zeit dafür gesorgt, dass auch für Schafe 
als Raufutterverzehrer Beiträge ausgerichtet werden. 
Was wir aber nicht mehr wollen, ist die Unterstützung der 
Verwertung eines Produktes, das niemand will und das kei
ne Wertschöpfung generiert. Wir haben nirgends bei dieser 
Verwertung der Schafwolle echte Wertschöpfung - nein: Wir 
finanzieren jene Organisationen, die diese Wolle einfach ein
sammeln, exportieren und dann beispielsweise nach Belgien 
transportieren und dann dort irgendwie verschwinden las
sen. Das kostet uns nicht allzu viel, das ist zwar richtig, es 
geht lediglich um einen Betrag von 600 000 Franken. Ich 

möchte Sie einfach daran erinnern, dass wir zum Teil schon 
Beiträge gestrichen haben - im Bereich der Kultur beispiels
weise -, die noch eine Null weniger hatten. Selbst wenn es 
also keinen grossen Betrag ausmacht, ist es sinnlos, ein 
Produkt weiterhin zu unterstützen, das keinen Wert mehr 
hat. Unterstützen wir die Schafe, aber nicht die Verwertung 
der Wolle; schneiden wir diesen alten Zopf, diesen alten 
Schafwollzopf, im wahrsten Sinne des Wortes ab. 
Stimmen Sie meinem Minderheitsantrag und damit der Fas
sung des Ständerates und des Bundesrates zu. Sie schaden 
nicht den Schafen, sondern nützen, wenn auch in ganz klei
nem Masse, dem Bundeshaushalt. 

Pelli Fulvio (RL, Tl): Zwischen dem politischen Wunsch, die 
Verwertung der Schafwolle zu fördern, und der Realität des 
Marktes gibt es einen Graben. Mit der «AP 2007» hat das 
Parlament beschlossen, entgegen dem Bundesrat und trotz 
der Einführung von Direktzahlungen für die Schafhaltung, 
das archaische System der Verwertungsbeiträge wieder ein
zuführen. Es wurden deshalb pro Jahr etwa 600 000 Fran
ken Subventionen an Selbsthilfeorganisationen der Schaf
halter- und Wollvertreter bezahlt. 
Volkswirtschaftlich sind diese Subventionen ein Unsinn, weil 
sich der Marktwert der Schweizer Schafwolle kaum erhöhen 
kann. Ein Mehrwert ist tatsächlich nicht entstanden, und von 
einer Verbesserung der Verwertung der Schafwolle kann 
man nicht sprechen. Was wir tun, wenn wir Artikel 51 bis wei
terhin in Kraft lassen, ist ganz einfach entweder Imagepflege 
oder Heimatschutz: Es sind beides Ziele, die nicht durch das 
Landwirtschaftsgesetz zu erreichen sind. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Bundesrat zu folgen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
CVP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Mehrheit un
terstützen wird. Die grüne Fraktion teilt mit, dass sie den An
trag der Minderheit unterstützen wird. 

Bigger Elmar (V, SG): Ich spreche für die SVP-Fraktion zu 
Artikel 51 bis. Ich möchte natürlich auch offenlegen, dass ich 
Präsident der Schafzuchtgenossenschaft Vilters - mit sie
ben Mitgliedern - bin. Ich möchte das offengelegt haben, 
Herr Hämmerle. 
Die Schafwolle ist ein immer wieder nachwachsender Roh
stoff, der etwa 800 Tonnen pro Jahr ausmacht. Die Wolle hat 
vor vielen Jahren in der Schafhaltung eine grosse Bedeu
tung gespielt, der Ertrag der Wolle eines Schafes war ein 
Fünftel der Einnahmen. Immer schon wurde die Wolle als 
gesundes und hochstehendes Produkt erkannt. Leider wer
den jetzt immer mehr synthetische Produkte in der Textil
branche verwendet. Somit erreicht die Schweizer Schafwolle 
auf dem Weltmarkt einen nicht kostendeckenden Preis und 
kann ohne Stützung im Handel nicht mehr bestehen. Die 
Schafwolle ist leider nicht ganz pflegeleicht. Sie muss ge
schoren, sortiert und gewaschen werden und hat bis zur 
Verwertung noch weitere Wege hinter sich zu bringen. 
Nur mit der Stützung des Staates können wir bewirken, dass 
der gute nachwachsende Rohstoff Wolle auf dem Markt 
noch Anschluss findet. Auch wäre es ökologisch nicht trag
bar, dass ein so guter Rohstoff für Textilien, Isolation usw. 
entsorgt werden müsste und somit über die Entsorgung die 
Umwelt belastet würde. Ich kann nicht verstehen, dass ge
rade die, die die Ökologie so hochhalten, hier dagegen sind. 
Zur Sicherung der Schafwolle würde es ja einen Stützungs
beitrag von rund 1,2 Millionen Franken brauchen. Dass der 
Betrag kleiner ist, wird für die Verwertung eine Herausforde
rung sein. 
Ich bitte Sie jedoch im Namen der SVP-Fraktion, dem Antrag 
der Mehrheit zuzustimmen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Auch bei der Schafwolle dreht 
sich die Diskussion seit Jahren im Kreis. 2002 hat das Parla
ment beschlossen, diese Beiträge für die Verwertung abzu
schaffen. Im Rahmen der «AP 2007» hat es dann die Fort
führung der Unterstützung beschlossen, und seither fliessen 
jährlich rund 600 000 Franken für das Einsammeln, das Sor-
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tieren, das Pressen, die Lagerung und die Vermarktung der 
inländischen Wolle, plus jährlich 200 000 Franken für inno
vative Projekte zur Verwertung der Wolle im Inland. 
Der Bundesrat möchte diese finanzielle Unterstützung der 
Verwertung nun wirklich konsequent aufgeben. Er will je
doch die Unterstützung innovativer Projekte beibehalten. Es 
gibt Verwertungsmöglichkeiten für Schafwolle, die sinnvoll 
sind, die innovativ sind. Da ist es weiterhin möglich, Bundes
beiträge zu erhalten. Der ganze Rest aber ist von der Wert
schöpfung her effektiv sinnlos: Es ist eben auch ein weiteres 
Marktstützungselement, das anderen Produktionszweigen 
fehlt, das wenig effizient ist und das wir deshalb abschaffen 
wollen. Wir haben die Unterstützungen für die Schafhalter 
mit dieser Vorlage gewaltig erhöht, und zwar, indem sie die 
RGVE- und TEP-Beiträge erhalten; sie erhalten frankenmäs
sig viel mehr als bisher. Deshalb meinen wir: Die Streichung 
der Wollverwertungsbeiträge von 600 000 Franken ist eine 
kleine Kompensation, ein kleiner Beitrag, der angesichts der 
massiv erhöhten Tierbeiträge nicht ins Gewicht fällt. Wir soll
ten diese Unterstützung der Wollverwertung beendigen und 
dabei bleiben, dass wie in anderen Bereichen Innovationen 
belohnt werden. Das gibt Wertschöpfung, das ist eine sinn
volle Finanzierung, die in Zukunft erhalten bleiben soll. 
Ich bitte Sie daher, dem Bundesrat und der Minderheit zu fol
gen und Artikel 51 bis aufzuheben. 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Ausschlaggebend 
für die Kommissionsmehrheit, an der Schafwollverwertung 
festzuhalten, waren folgende Gründe: Die Verwertung der 
Schafwolle ist heute ein defizitäres Geschäft. Man kann je
doch die Produktion von Schafwolle nicht einfach aufgeben, 
weil sie als Nebenprodukt bei der Schafhaltung anfällt. Die 
Kommission ist sich einig, dass die Schafhaltung in der 
Schweiz nicht verschwinden würde, wenn die Beiträge nicht 
mehr entrichtet würde':!. Einerseits aus Imagegründen und 
anderseits wegen der Okologie ist es aber sinnvoll, die Ver
wertung weiterhin zu unterstützen. Die Schafwolle landet 
sonst in der Kehrichtverbrennungsanlage, oder sie wird auf 
dem Feld liegengelassen. Um die Finanzierung budgetneu
tral zu gestalten, will die Kommissionsmehrheit die Mittel aus 
den RGVE-Beiträgen für die Schafe entnehmen. 
Die Kommission beantragt Ihnen, der Mehrheit zu folgen, 
und das in einem Verhältnis von 11 zu 10 Stimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 90 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 77 Stimmen 

Art. 53 
Antrag der Minderheit 
(Binder, Bader Elvira, Germanier, Rime, Schibli, Walter 
Hansjörg, Wandfluh, Zemp) 
Titel 
Förderung der Arbeitsteilung in der Viehwirtschaft 
Text 
Der Bund kann die Arbeitsteilung zwischen Produzentinnen 
und Produzenten ausserhalb des Berggebietes und Produ
zentinnen und Produzenten im Berggebiet bei der Rindvieh
produktion mit geeigneten Massnahmen fördern. 

Art. 53 
Proposition de Ja minorite 
(Binder, Bader Elvira, Germanier, Rime, Schibli, Walter 
Hansjörg, Wandfluh, Zemp) 
Titre 
Promotion de la repartition des täches dans la production 
animale 
Texte 
La Confederation peut promouvoir par des mesures adequa
tes la repartition des täches dans la production de betail bo
vin entre las producteurs dont l'exploitation n'est pas situee 
dans une region de montagne et ceux d'une region de mon
tagne. 
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Binder Max (V, ZH): In diesem neuen Artikel 53 geht es um 
die Aufgabenteilung der Berg- und Talbauern im Bereich der 
Viehwirtschaft. Wir hatten bis heute ein System, von dem ich 
sagen muss - weil ich selber auch erlebte, dass es eine gute 
Wirkung hatte -, dass es ein anerkanntes System war. Es 
ging dabei um die Aufzucht von Jungvieh der Talbauern im 
Berggebiet. Wenn wir unsere jungen Tiere über einen Auf
zuchtvertrag ins Berggebiet gaben oder wenn wir allenfalls 
den Bergbauern Tiere aus dem Berggebiet abkauften, wur
de ein Zusatzkontingent von 2000 Kilogramm Milch gewährt, 
allerdings nur, wenn die Tiere auch die Kriterien, die Bedin
gungen erfüllten, die zugrunde gelegt wurden. Also: Milch
kontingent mit dem Tier. Das gab natürlich einen gewissen 
Anreiz für die Talbauern, ihre Jungtiere ins Berggebiet zu ge
ben. Auf der anderen Seite ein anderes Instrument: Wenn im 
Talgebiet Milchkontingente aus dem Berggebiet gekauft wur
den, musste die Aufzucht vertraglich eigentlich ins Bergge
biet verlegt werden. 
Wie gesagt, war die Wirkung eine sehr gute. Sie war auch 
sehr wirtschaftlich für uns Talbauern, und - das sei nicht ver
gessen - sie förderte natürlich auch das Verständnis zwi
schen Berg- und Tallandwirtschaft. Heute stelle ich fest, 
dass diese Zusammenarbeit aufgrund verschiedener Rah
menbedingungen - einerseits Agrarpolitik, andererseits Ein
führung der LSVA, was massiv höhere Transportkosten zur 
Folge hat - je länger, je mehr leidet oder zum Teil auch ge
fährdet wird. Mit der Aufhebung der Milchkontingentierung 
auf 2009 fallen diese beiden erfolgreichen Massnahmen nun 
weg. Es ist in dieser Vorlage des Bundesrates auch kein Er
satz dafür vorgesehen. Aber auch im privatrechtlichen Milch
mengenmanagement konnten keine ähnlichen Vorausset
zungen mehr geschaffen werden. Was heisst das für die 
Zukunft? Ich bin überzeugt, dass die Zusammenarbeit re
spektive die Arbeitsteilung, die wie gesagt schon einer ge
wissen Gefahr ausgesetzt ist, noch schlechter würde. 
Die Extensivierung der Landwirtschaft, aber auch der Struk
turwandel haben dazu geführt, dass die Talbauern ihre Auf
zuchttiere zunehmend in spezialisierten Aufzuchtbetrieben 
im Talgebiet aufziehen und dass damit dem Bergbauern ei
gentlich etwas entgeht. Ich bin auch überzeugt, dass die Ge
sundheit der Taltiere, wenn sie im Berggebiet aufgezogen 
werden, massiv besser ist. Ich kann das aus eigener Erfah
rung sagen, ich habe lange Jahre mit Bergbauern im Kanton 
Graubünden solche Verträge abgeschlossen und wurde im
mer hervorragend und bestens bedient. 
Was kann nun heute der Anreiz sein für einen Talbauern, 
seine Jungtiere ins Berggebiet zu geben? Wirtschaftlich gibt 
es wahrscheinlich keinen mehr. Ich halte das gute Verhältnis 
zwischen Berg und Tal für ein existenzielles Kriterium; die 
Schweizer Landwirtschaft braucht es, damit es keine Tren
nung von Berg- und Talbauern gibt und damit diese auch 
nicht gefördert wird. 
Wir schlagen Ihnen hier eine Lösung vor, eine Kann-Formu
lierung: Die Idee wäre, dass man für ein Tier, das aus dem 
Berggebiet zugekauft wird oder mit einem Aufzuchtvertrag 
ins Berggebiet und dann zurück in den Talbetrieb geht, den 
RGVE-Beitrag um etwa 200 Franken für ein Jahr erhöht; 
dies nicht jährlich, sondern nur für das Jahr, in dem das Tier 
gekauft wird. Zu kompensieren wäre das bei den allgemei
nen RGVE-Beiträgen; es würde also nicht mehr kosten, den 
Kostenrahmen nicht erhöhen. 
Ich gebe ehrlich zu, dass ich die Wirkung dieser Mass
nahme nicht voraussagen kann. Aber die Erfahrung der 
nächsten vier Jahre soll zeigen, was das Instrument taugt; 
eine allfällige Korrektur könnte in einem nächsten Schritt ge
macht werden. 
Ich bitte Sie, meinem Minderheitsantrag zugunsten des Ver
ständnisses zwischen Berg und Tal zuzustimmen. 

Pelli Fulvio (RL, Tl): Erlauben Sie mir zuerst eine Bemer
kung formeller Natur: Die Minderheit schlägt eine zusätzli
che Aufgabe des Bundes und deshalb auch zusätzliche Aus
gaben vor. Sollte der Rat dem Antrag zustimmen, dann 
sollte auch hier eine Abstimmung über die Ausgabenbremse 
stattfinden. 



06.038 Conseil national 256 14 mars 2007 

Inhaltlich ist der Antrag der Minderheit abzulehnen: 
Erstens weil es nicht klar ist, was mit dem Wort «Arbeitstei
lung» gemeint ist. Der Antrag scheint weniger ein Gesetzes
artikel zu sein als der Wunsch, dass die Produzenten im 
Berggebiet und jene ausserhalb des Berggebiets die Rind
viehproduktion unter sich aufteilen. 
zweitens weil die «AP 2011 » schon eine Stärkung der Un
terstützung der Viehproduzenten in den Bergregionen vor
sieht. 
Drittens weil es nicht sehr klar ist, welche Massnahmen ge
meint sind - wahrscheinlich Anreize für die Talbauern, ver
mutlich in Geldform, damit sie mit den Bergbauern ins Ge
schäft kommen, das heisst Vieh ins Berggebiet schicken, 
also eine Art staatliche Förderung der bäuerlichen Solidari
tät. 
Viertens weil die gewünschten Massnahmen nicht finanziert 
sind und deshalb den Budgetrahmen erhöhen würden, was 
die FDP-Fraktion nicht wünscht. 
Ich bitte Sie deshalb im Namen der FDP-Fraktion, den An
trag der Minderheit abzulehnen. 

Hassler Hansjörg (V, GA): Mit der Aufhebung der Milchkon
tingentierung im Jahre 2009 fallen die Zusatzkontingente 
auch dahin. Das Milchzusatzkontingent beträgt bekanntlich 
2000 Kilogramm. Diese Zusatzkontingente erhalten die 
Landwirte im Talgebiet für jedes Tier, das sie aus dem Berg
gebiet zukaufen oder ins Berggebiet zur Aufzucht geben. 
Heute ist es so, dass knapp 20 000 Tiere jedes Jahr ein 
Milchzusatzkontingent auslösen. 
Die Vergabe der Aufzucht ins Berggebiet ist sehr sinnvoll. 
Die Aufzucht im Berggebiet ist vor allem standortgerecht. Im 
Berggebiet haben wir sehr viele extensive Flächen, die 
durch das Jungvieh optimal genutzt werden können. Durch 
die Aufzucht im Berggebiet ist auch eine bessere Bestos
sung der Alpen gewährleistet, und eine ausreichende Be
stossung der Alpen ist von grosser Bedeutung, um die Nut
zung und Pflege der Alpweiden sicherzustellen und die 
Vergandung dieser Alpweiden zu verhindern. Die Zusatz
kontingente haben den Talbauern auch den erforderlichen 
Anreiz gegeben, ihre Jungtiere ins Berggebiet zur Aufzucht 
zu geben, und mit der Streichung dieser Zusatzkontingente 
fehlen nun diese Anreize. 
Es besteht die Gefahr, dass die Aufzuchttiere in Zukunft ver
mehrt im Talgebiet selber verbleiben. Es ist denkbar - und 
es wird zum Teil jetzt bereits praktiziert -, dass sich Talbe
triebe auf die Aufzucht konzentrieren und so zu einer echten 
Konkurrenz für die Bergbetriebe werden. Die Tendenz, dass 
weniger Aufzuchttiere ins Berggebiet kommen, ist heute be
reits klar ersichtlich. Stark zu dieser Entwicklung tragen auch 
die steigenden Transportkosten bei. Mit der stetig ansteigen
den LSVA-Belastung steigen auch die Transportkosten für 
das Vieh. Die Verschiebung von Tieren ins Berggebiet und 
ins Alpungsgebiet wird für die Landwirtschaft zu einem 
ernsthaften Kostenproblem. 
Es braucht aus all diesen Gründen auch in Zukunft eine Un
terstützung der Arbeitsteilung im Rindviehbereich zwischen 
Berg- und Talbetrieben durch den Bund. Dies könnte zum 
Beispiel über einen erhöhten Raufutterbeitrag für Tiere, die 
im Berggebiet aufgezogen werden, erfolgen. Der Beitrag 
könnte analog den heutigen Bestimmungen über die Zusatz
kontingente ausgerichtet werden. Ich könnte mir vorstellen, 
einen zusätzlichen Raufutterbeitrag von 200 oder 300 Fran
ken an den Talbauern für die Tiere auszurichten, die er im 
Berggebiet aufziehen lässt. Nebst diesen wirtschaftlichen 
Argumenten für die Weiterführung dieser Unterstützung der 
Arbeitsteilung zwischen Berg und Tal trägt eben diese Ar
beitsteilung, die eigentlich eine Zusammenarbeit ist, sehr 
viel zum gegenseitigen Verständnis und zum Zusammenhalt 
in der Landwirtschaft bei, besonders zwischen der Berg- und 
der Tallandwirtschaft. 
Ich bitte Sie daher, den Antrag der Minderheit Binder zu un
terstützen. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Ich habe hier als Schreiner
meister und Unternehmer keine persönlichen Interessen zu 

vertreten, aber ich spreche als Vertreter einer Region, in der 
die Berglandwirtschaft bis heute in einem gewissen Aus
mass von dieser Arbeitsteilung profitiert hat. 
Es liegt in der Natur der Vielfalt der schweizerischen Land
wirtschaft, dass in dieser Debatte von den Direktbetroffenen 
sehr unterschiedliche Positionen und Anliegen dargelegt 
wurden; das haben wir in den letzten fünf bis sechs Stunden 
Debatte von gestern und heute hautnah erlebt. In einem 
Punkt war sich aber die schweizerische Landwirtschaft bis 
heute immer einig, und ich gehe aufgrund des Antrages der 
Minderheit Binder davon aus, dass das auch in Zukunft so 
sein wird: In einem gewissen Ausmass hat stets eine Solida
rität der Talbauern mit den Bergbauern bestanden, und 
diese soll auch weiterhin bestehen. 
Wenn sich nun die Bergbauern im Zusammenhang mit der 
Aufhebung der Milchkontingentierung Sorgen machen, soll
ten wir diese Sorgen auch ernst nehmen; denn ökonomisch 
gesehen sind die Bergbauern die Verlierer bei der Aufhe
bung der Milchkontingentierung. Herr Pelli, Sie haben hier 
vorhin einen Überlegungsfehler gemacht. Sie sagten, es be
stünden keine Rechtsgrundlagen. Die Arbeitsteilung zwi
schen Berg und Tal findet seit fünfzig, sechzig Jahren statt, 
und dazu haben wir auch rechtliche Grundlagen. Nur, mit 
dem Hinfall der Milchkontingentierung kann man das bishe
rige System nicht weiterführen. Deshalb bitte ich Sie, der 
Minderheit zuzustimmen, vor allem auch, weil die Kommissi
onsminderheit ja eine Kann-Formulierung beantragt. Ich bin 
überzeugt, Frau Bundesrätin: Sie werden mit Ihren Experten 
im Bundesamt für Landwirtschaft hier eine Lösung finden, 
die einen gewissen Übergang, die die heute bestehende So
lidarität zwischen Berg- und Talbauern auch in Zukunft ge
währleistet. 
Es kommt dazu - deshalb bin ich eigentlich überrascht, dass 
weder Grüne noch SP-Leute diesen Minderheitsantrag un
terschrieben haben-, dass die Viehzucht im Berggebiet im 
Vergleich zur Milchwirtschaft in Bezug auf die Auswirkungen 
ökologischer ist. Sie ist weniger intensiv, und deshalb macht 
diese Förderung der Arbeitsteilung auch aus ökologischen 
Überlegungen Sinn. 
Die CVP-Fraktion unterstützt den Antrag der Minderheit. 

Hämmerle Andrea (S, GA): Was Herr Hassler und jetzt auch 
Herr Lustenberger und andere gesagt haben, ist völlig rich
tig. Selbstverständlich ist das Berggebiet geeignet für die 
Aufzucht, selbstverständlich sind die Alpen geeignet für die 
Beweidung durch Jungtiere; das alles ist überhaupt nicht zu 
bestreiten. Auch dass die Gesundheit der Tiere im Bergge
biet besser ist als im Talgebiet, freut mich ausserordentlich, 
Herr Binder: Das zeigt ja, dass die extensive Tierhaltung 
nicht so ganz daneben ist, wie wir das heute vorhin ein paar
mal gehört haben - alles wunderbar und bestens. 
Nur lautet jetzt die Frage: Wie können und sollen wir eine 
Massnahme, die ausschliesslich durch die Milchkontingen
tierung begründet war und mit dem System der Milchkontin
gentierung zusammenhängt, übertragen? Da bin ich der 
Meinung, dass dieser vorgeschlagene neue Artikel 53 dafür 
nicht geeignet ist. Warum ist er nicht geeignet? Es ist eine 
Blackbox! Wir wissen gar nicht, welche Massnahmen der 
Bund ergreifen soll oder kann; wir haben keine Ahnung, wel
che Kosten entstehen sollen oder würden, und wir wissen 
nicht, wie und durch wen diese Kosten finanziert werden. Es 
kommt jetzt immer das Gleiche: Für jede Massnahme, die 
jetzt vorgeschlagen wird, sollen immer die Raufutterbeiträge 
herhalten. Am Schluss haben wir dann diese Raufutterbei
träge irgendwann mal aufgebraucht und staunen darüber, 
dass die wichtigste Massnahme der «AP 2007» jetzt dann 
einfach auf null reduziert worden ist. 
Noch ein letztes Wort; ich sehe es ähnlich wie Herr Pelli: Es 
ist schon relativ komisch, wenn wir jetzt die Solidarität oder 
das Verständnis zwischen Berg- und Talgebiet sozusagen 
vonseiten des Bundes vorschreiben sollten und auch noch 
abgelten müssten. Die Solidarität und das Verständnis zwi
schen Berg- und Talgebiet sind mir äusserst wichtig. Aber 
ich glaube nicht, dass es die geeignete Massnahme ist, so 
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etwas per Gesetzesartikel vorzuschreiben und noch abgel
ten zu lassen. 
Ich bitte Sie, den Pfad der Tugend jetzt einmal zu beschrei
ten und den Antrag der Minderheit Binder abzulehnen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich danke für die Diskussion zu 
Artikel 53 und empfehle natürlich auch, der Mehrheit zu fol
gen und damit gemäss Bundesrat hier auf die Implementie
rung einer neuen Förderabgabe zu verzichten. Es ist so: Sie 
schaffen hiermit einen neuen Subventionstatbestand, ohne 
mir sagen zu können, was das kostet, wie Sie das umsetzen 
wollen, ohne auch nur im Geringsten zu definieren, wie der 
Bund das fördern soll. Es wurde richtig gesagt: Bisher haben 
wir die Arbeitsteilung gefördert, weil das aufgrund der Milch
kontingentierung nötig war. Damals wurde zu Recht befürch
tet, dass die Talgebiete ihre Zucht- und Nutztiere selber auf
ziehen und die Tiere nicht mehr aus dem Berggebiet zukau
fen. Deshalb hat man damals dieses Zusatzkontingent Milch 
für aus dem Berggebiet zugekaufte Tiere eingeführt. Jetzt 
wissen wir aber, dass diese Milchkontingentierung aufgeho
ben wird. Somit ist auch diese Massnahme überflüssig. 
Der Bundesrat hat mit der «AP 2011 » eine ganze Reihe von 
Massnahmen, die gerade das Berggebiet unterstützen sol
len, vorgeschlagen. Ich hoffe, dass Sie diese annehmen. 
Deshalb braucht es keine zusätzlichen Massnahmen, die 
darüber hinausgehen. Ich möchte daran erinnern, dass wir 
allein die TEP-Beiträge, also für die Tierhaltung unter er
schwerten Produktionsbedingungen, von 70 auf 360 Millio
nen Franken pro Jahr erhöhen. Das wird auch im Entlebuch 
wirken. Das Geld haben Sie dann, Herr Lustenberger. Das 
ist viel entscheidender als eine Kann-Bestimmung, die Sie 
nicht näher definieren können. Herr Hassler, für das Bünd
nerland ist folgendes entscheidend: Die Sömmerungsbei
träge werden um 10 auf 100 Millionen Franken pro Jahr er
höht. Das hilft Ihnen und Ihren Kollegen. Das ist auch ein 
Marktvorteil, den Sie ausspielen können. Ich kann weiter 
nochmals in Erinnerung rufen, dass das Berggebiet von flan
kierenden Massnahmen profitieren kann. Ich erinnere an 
den Herkunftsschutz, der ganz entscheidend ist, an Absatz
förderungen und Investitionsbeihilfen wie auch an lnfrastruk
turbeiträge im Berggebiet, die ganz gezielt diese Neugestal
tung unterstützen, dieses Wegfallen des Anreizes Zusatz
kontingent ersetzen. 
Ich konnte mich auch anlässlich der Grünen Woche in Berlin 
persönlich davon überzeugen, dass die erfolgreiche Einfüh
rung etwa des Bündner Bergkäses greift und man mit dem 
Label «Piz Bever» auf dem deutschen Markt bereits kräftige 
Zuwachsraten verzeichnet - und auch hier sehr oft mit einer 
Zusammenarbeit mit dem Talgebiet. 
Solidarität können wir nicht mit dem Gesetz vorschreiben. 
Wir können sie nicht vom Staat her vorschreiben, sondern 
sie ist Sache der Bauern selber. Ich bin überzeugt: Mit den 
Kostenvorteilen, mit den Qualitätsvorteilen des Berggebiets, 
die Sie zu Recht angepriesen haben, erreichen Sie das, weil 
es schlussendlich auch vom Produkt her stimmt. Deshalb 
bin ich überzeugt: Die staatliche Förderung, die Sie hier wol
len, ist ein Fass ohne Boden, sie bringt nichts. Es ist viel ge
scheiter, die Bergbauern effektiv mit den TEP-Beiträgen, mit 
den Sömmerungsbeiträgen zu unterstützen: Diese sind ge
zielt, verhelfen ihnen zu komparativen Vorteilen und fördern 
auch die Zusammenarbeit mit dem Talgebiet. 
Ich bitte Sie daher, den Antrag der Minderheit abzulehnen. 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Die Minderheit 
möchte zur Stärkung der Landwirtschaft im Berggebiet flan
kierende Massnahmen zur Aufhebung der Milchkontingen
tierung treffen. Mit der Einführung von Artikel 53 soll die ge
setzliche Basis für eine solche Massnahme gelegt werden, 
weil mit der Aufhebung der Milchkontingentierung das Pro
blem, dass die Alpen zu wenig bestossen werden, und das 
Problem, dass zu wenig Jungtiere im Berggebiet gehalten 
werden, nicht behoben werden. Die Minderheit sieht bei
spielsweise folgende Möglichkeit vor, wie der Artikel auf Ver
ordnungsstufe umgesetzt werden könnte: Dem Talbetrieb, 
der ein Aufzuchttier aus dem Berggebiet zukauft, könnte im 
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ersten Jahr ein zusätzlicher Beitrag für Raufutterverzehr 
ausgerichtet werden. Dieser würde etwa 200 Franken betra
gen; das entspräche der Unterstützung, wie wir sie mit der 
Zusatzkontingentierung haben. Diese Massnahme würde 
etwa 4 Millionen Franken kosten. 
Die Mehrheit der Kommission ist gegen die Einführung die
ser neuen Bestimmung; die Kommission hat den Antrag mit 
12 zu 8 Stimmen bei 3 Enthaltungen abgelehnt. Die Kom
missionsmehrheit ist der Ansicht, dass die geplante Mit
telaufstockung bei den TEP-Beiträgen und den Sömme
rungsbeiträgen von insgesamt 80 Millionen Franken aus
reicht, um die negativen Konsequenzen der Aufhebung der 
Milchkontingentierung für das Berggebiet aufzufangen. Di
rektzahlungen helfen den Bauern nach Meinung der Mehr
heit mehr; wenn sie also das Geld direkt erhalten und nicht 
erst über den Umweg der Talbauern. 
Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen also, diesen An
trag abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 85 Stimmen 
Dagegen .... 98 Stimmen 

Art. 54 
(Siehe auch Art. 187c Abs. 3 und 4) 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit I 
(Schibli, Baader Caspar, Binder, Rime, Walter Hansjörg, 
Wandfluh) 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit II 
(Gysin Remo, Berberat, Fehr Hans-Jürg, Genner, Kiener 
Nellen, Leutenegger Oberholzer) 
Abs. 1 
.... für die Produktion von Zuckerrüben bis maximal Ende 
2010 Beiträge ausrichten. 

Art. 54 
(Voir aussi art. 187c al. 3 et 4) 
Proposition de la majorite 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite I 
(Schibli, Baader Caspar, Binder, Rime, Walter Hansjörg, 
Wandfluh) 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite II 
(Gysin Remo, Berberat, Fehr Hans-Jürg, Genner, Kiener 
Nellen, Leutenegger Oberholzar) 
Al. 1 
.... a la production de betteraves sucrieres jusqu'a fin 2010 
au plus tard. 

Schibli Ernst (V, ZH): Der Zuckerrübenanbau stellt in der 
Landwirtschaft nicht nur eine bedeutende Einkommensquel
le dar, sondern er nimmt innerhalb der Fruchtfolge auch eine 
sehr wichtige Stellung ein. Darum soll die inländische Rü
ben- und Zuckerproduktion über Verarbeitungs- und Flä
chenbeiträge gesichert werden können. Dies hat den Vorteil, 
dass einerseits in den kommenden Jahren die bewährten 
und für die Zuckerrübenproduzenten einkommenswirksa
men Verarbeitungsbeiträge weitergeführt werden können. 
Andererseits kann die Kompensation der Auswirkungen der 



06.038 Conseil national 258 14 mars 2007 

EU-Zuckermarktordnung über flächengebundene Direktzah
lungen erfolgen. 
Eine Produktion kann aber nur funktionieren, wenn die Ver
arbeiter eine Überlebenschance haben. Die Verarbeiter sind 
für die Produktion die wichtigsten Partner. Mit dem Abbau 
der Marktstützungsmassnahmen wird den Verarbeitern die 
Zukunftsperspektive entzogen. Aber auch für die Produktion 
kann dies das Ende bedeuten. Wenn für den Landwirt die 
Kosten bis zum Verarbeiter - bei dauernd sinkenden Produ
zentenpreisen notabene - zu hoch werden, muss er die Pro
duktion einstellen. Der Ackerbau repräsentiert aber einen 
ganz wichtigen Teil unserer Nahrungsmittelversorgung und 
darf deshalb nicht einer falschen agrarpolitischen Weiterent
wicklung geopfert werden. 
Ich bitte Sie deshalb, den Minderheitsantrag I zu unterstüt
zen, der auch dem Beschluss des Ständerates entspricht. 

Gysin Remo (S, BS): Die Minderheit II will - unabhängig von 
der Diskussion über die Anträge der Mehrheit und der Min
derheit I bzw. unabhängig davon, ob Beiträge nur für die 
Produktion oder auch für die Verarbeitung entrichtet wer
den - einen langsamen, drei Jahre dauernden, wirtschafts
verträglichen Ausstieg aus der Subventionierung der Zucker
produktion bzw. der Zuckerfabriken. Warum? 
1. Die Schweiz ist im Bereich der .Zuckerproduktion nicht 
wettbewerbsfähig. Sie müssen davon ausgehen, dass ein 
Kilo Zucker in der Schweiz zwischen 85 Rappen und 1 Fran
ken kostet. Wenn wir ein Kilo Zucker aus einem Ent
wicklungsland, wie z. B. Mauretanien, bezögen, würde es 
uns 50 Rappen kosten. Brasilien bietet das Kilo Zucker für 
6 Rappen an. 
2. Die Schweiz ist nicht auf die Produktion von Zucker ange
wiesen - dies im Gegensatz zu anderen landwirtschaftlichen 
Produkten. Das Produkt kann sich nicht selbst auf dem 
Markt behaupten. 
Wir können den Zucker leicht und günstig einkaufen, wir tun 
das auch. Wir können ihn allenfalls auch lagern. Hiermit ist 
auch das Postulat der Versorgungssicherheit voll erfüllt. 
Oder anders ausgedrückt: Aus der Sicht der Landesversor
gung, aus dem Blickwinkel der Kriegs- oder Krisenwirt
schaft, ist eine Verlängerung der Subventionen an Zuckerfa
briken und an die Zuckerproduktion schlicht nicht nötig. 
Entgegen anderen Behauptungen gibt es auch kein Problem 
mit der Verfassung. Zucker gehört nicht zu den wichtigen 
Grundnahrungsmitteln; es gibt wesentlich wichtigere. Kein 
Problem besteht auch im Hinblick auf die von uns hochge
haltene Multifunktionalität, sie ist nicht infrage gestellt. Es 
geht hier um ein einziges Produkt und nicht um die Gesamt
haltung zur Multifunktionalität in der Landwirtschaft. Die Min
derheit II steht voll hinter der Multifunktionalität. 
Die Zuckerfabriken haben in den vergangenen Jahren mit 
Hilfe der Bundessubventionen - hören Sie zu! - jährlich 
26 Millionen Franken erhalten und hiermit Reserven von 100 
Millionen Franken angelegt. Wollen Sie in dieser Situation 
Subventionen geben? Dann handeln Sie wirklich in Reinkul
tur nach dem von Ihnen meist abgelehnten Giesskannen
prinzip. 26 Millionen Franken, damit die Zuckerfabriken Re
serven anlegen können, sind ein Unsinn; das kann nicht in 
der Priorität der Landwirtschaftspolitik der Schweiz liegen. 
Dieser Punkt ist auch von der Finanzdelegation beanstandet 
worden. Hiermit liegt der Antrag der Minderheit II auf der Li
nie unserer Finanzdelegation, die empfiehlt, auf diese Bei
träge zu verzichten. 
Hie und da ist es wichtig, nicht nur an sich selbst zu denken, 
sondern auch an die Konsumenten. Ich bitte Sie, das bei 
diesem Geschäft zu tun. Der Handel bestätigt, dass bei offe
nen Grenzen im Zuckerbereich der Zucker für die Konsu
menten um mindestens 60 Rappen pro Kilo günstiger sein 
wird. Ich bitte Sie, das nicht zu vergessen. 
Es gibt einen weiteren Aspekt. Die Schweiz sollte fair und 
ökologisch produzierten Rohrzucker aus dem Süden impor
tieren. Das ist nicht nur vernünftig, das entspricht nicht nur 
einer kohärenten schweizerischen Politik, das wird auch vom 
WWF empfohlen. Wenn wir bei der Landwirtschaftspolitik 
sind, haben wir auch die Aufgabe, dazu zu schauen, dass 

wir eine kohärente Gesamtpolitik betreiben. Die Landwirt
schaftspolitik soll also auch kohärent sein mit der Entwick
lungspolitik. Auch aus diesem Blickwinkel bitte ich Sie, die 
Minderheit II zu unterstützen. 
Prioritäten zu setzen ist unsere Pflicht. Sie haben mehrfach 
überzogen; Sie haben den finanziellen Rahmen aufgestockt. 
Hier können Sie pro Jahr ohne Weiteres 26 Millionen Fran
ken sparen, und hiermit haben wir einen konkreten Finanzie
rungsvorschlag, um das zu kompensieren, was überzogen 
wurde. 
Ich bitte Sie, die Minderheit II zu unterstützen und bei den 
Übergangsbestimmungen in Artikel 187c die entsprechende 
Korrektur vorzusehen. 

Beck Serge (RL, VD): Monsieur Gysin, je vous remercie de 
nous avoir indique que le coüt de production du sucre est 
une douzaine de fois moins eleve en Mauritanie qu'en Suis
se. Est-ce qu'il vous est arrive de comparer votre salaire 
avec celui d'une personne qui exerce les memes activites 
que vous en Mauritanie? 

Gysin Remo (S, BS): Ich würde gerne mit Ihnen eine Vier
telstunde über die Einkommensvergleiche diskutieren, wie 
wir es in der WAK gemacht haben. Ein Einkommensver
gleich in der Landwirtschaft kann ja nicht der Vergleich mit 
einem Entwicklungsland sein, aber auch nicht ein Vergleich 
mit den gesamten Angestellten in der Schweiz. Die Bauern 
sind ja stolz auf ihre Selbstständigkeit. Ich bitte Sie, die Ein
kommen der Bauern mit denen der Selbstständigerwerben
den in der Schweiz, mit den Kleinst- und Kleinunternehmen 
zu vergleichen. Bei diesem Vergleich sehen Sie dann, dass 
die Bauern wesentlich höher liegen als die anderen. Und 
dann bitte ich Sie noch um etwas, wenn wir beim Einkom
mensvergleich sind: Betrachten Sie auch die Vermögens
lage, denn Einkommen und Vermögen gehören zusammen. 
Wenn Sie auch die Vermögenslage bei den Bauern an
schauen, dann sehen Sie, dass diese weit über dem Durch
schnitt liegen. Diese Klagelieder! Wir schauen, dass die 
ärmsten Leute in der Schweiz, inklusive der Bauern, zu ih
rem Einkommen kommen. Aber die SVP sorgt dann mit Vor
schlägen dafür, dass im lnvalidenbereich abgebaut wird, sie 
schaut bei der Arbeitslosenversicherung mit ihrem Vorschlag 
bezüglich 33 Jahren Beitragsdauer dafür, dass die ältesten 
und ärmsten Arbeitslosen zu kurz kommen. Hören Sie auf 
mit diesem Gejammer! 

Vaudroz Rene (RL, VD): Monsieur Gysin, je voudrais juste 
savoir si vous avez deja fait une evaluation du rendement 
des fortunes dans l'agriculture et si vous connaissez aussi le 
droit foncier rural, lequel definit la valeur que les paysans 
peuvent obtenir de la vente de leur exploitation. 

Gysin Remo (S, BS): Je regrette, ich habe die Frage nicht 
verstanden. Ich werde mich nachher bei Ihnen erkundigen. 
Es tut mir leid, ich würde die Antwort gerne geben. Mon fran-
9ais n'est pas assez bon, je m'excuse. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS): La culture de la betterave 
sucriere apporte les avantages importants pour notre agri
culture que sont Ja diversite dans l'assolement, ce qui est 
positif pour les sols, et la securite de l'approvisionnement. 
Techniquement et qualitativement, campte tenu des condi
tions climatiques dans notre pays, la production suisse se si
tue en tete, comparee aux autres Etats europeens. Et nous 
pouvons esperer, vu que le Bresil produit en alternance du 
sucre et du bioethanol a partir de la canne a sucre, que le 
prix mondial du sucre sera appele a monter, donc que la pro
duction suisse deviendra relativement plus rentable. Nous 
avons donc actuellement a traverser une phase difficile de 
transition, mais de belles perspectives se dessinent au ni
veau de la rentabilite. 
S'il reconnait les avantages de la production de betteraves, 
le groupe radical-liberal n'accepte pas le maintien du soutien 
aux sucreries. Par contre, il accepte le maintien du soutien 
direct aux paysans. II rejette dans ce sens la proposition de 
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la minorite 1 (Schibli), qui represente un soutien au marche 
d'environ 30 millions de francs sur le total de l'enveloppe -
soit 10 millions de francs par annee pendant trois ans. Ce 
soutien doit etre supprime, surtout lorsque l'on apprend, 
dans le rapport de la Delegation des finances - comme cela 
a deja ete dit par d'autres orateurs -, que les sucreries ont 
constitue des reserves de plus de 100 millions de francs 
apres avoir encaisse 284 millions de francs durant sept ans. 
II n'est pas admissible, nous en sommes convaincus, que 
des fournisseurs prives de prestations puissent constituer 
des reserves dont la necessite est pour le moins discutable, 
alors que ce n'est pas le paysan producteur de betteraves 
qui a beneficie de ce soutien au marche. Nous soutenons 
une nouvelle repartition des paiements directs en faveur des 
terres ouvertes ou de la production vegetale. 
C'est ce que la majorite de la commission propose dans l'en
veloppe des moyens financiers destines a l'agriculture. Nous 
soutenons cette aide financiere en faveur des terres ouver
tes qui retablit l'equilibre et qui a recueilli l'appui de la majo
rite de la commission. Cette enveloppe prevoit aussi le sou
tien aux sucreries. 
Monsieur Gysin Remo, tout a !'heure je n'ai pas voulu vous 
poser de question, mais je dirai que vous avez melange les 
deux types de soutien au marche: vous admettrez que la 
majorite de la commission a decide de supprimer les 30 mil
lions de francs d'aide aux sucreries. En amalgamant le sou
tien aux paysans et le soutien aux sucreries, vous creez une 
confusion qui n'est pas tout a fait acceptable, car avec vous, 
nous avons refuse le soutien aux sucreries. Neanmoins, vo
tre proposition de minorite II est grave, car eile provoquerait 
la suppression totale de la production de betteraves en 
Suisse. 
Pour le sucre, c'est un probleme: soit la culture est attractive 
et les sucreries peuvent compter sur un volume de transfor
mation stable, soit les sucreries ne sont plus rentables et 
doivent fermer, auquel cas il n'y a plus de production de su
cre en Suisse. Le nouveau regime les met en face de la rea
lite: le prix de la betterave comme celui du sucre doivent etre 
comparables aux prix europeens. 
II est vrai que la production de betteraves profite d'un soutien 
etatique plus important en Suisse qu'en Europe, avec des 
paiements directs generaux et notamment des contributions 
versees pour les terres ouvertes. Ceci nous permet, malgre 
un environnement economique plus eher et des structures 
qui restent a ameliorer, de livrer la betterave au meme prix 
que le prix europeen. C'est dans l'interet du consommateur. 
Je vous demande donc de rejeter la proposition de la mino
rite II (Gysin Remo) dont l'intention est clairement de suppri
mer la production de betteraves en Suisse; et la proposition 
de la minorite 1 (Schibli) qui souhaite maintenir un soutien 
aux sucreries, soutien par ailleurs fortement conteste, 
comme je l'ai deja dit. Appuyons la majorite! Merci de votre 
soutien. 

Zemp Markus (C, AG): Namens der CVP-Fraktion teile ich 
Ihnen mit, dass wir hier die Mehrheit unterstützen. Das 
heisst: Umlagerung der Fabrikbeiträge an die Verwertung 
der Zuckerrüben in Flächenbeiträge. Wichtig ist für uns, dass 
der Zuckerrübenanbau in der Schweiz weiterhin erhalten 
bleibt. Wir sind der Überzeugung, dass mit dieser Umlage
rung der Marktstützung direkt auf die Fläche, d. h. zu den 
Bauern, dieses Ziel erreicht werden kann. 
Die Zuckerrübenproduktion ist für die Schweiz sehr sinnvoll; 
das möchte ich auch Herrn Kollege Gysin sagen. Sie ist 
auch aus ökologischen Gründen ausserordentlich sinnvoll. 
Zuckerrüben binden eine Riesenmenge an C02 und geben 
dann Sauerstoff ab. Es ist eine der effizientesten Fruchtarten 
in Sachen C02-Umwandlung. Wenn wir den Anbau hier ha
ben, so haben wir auch die Arbeitsplätze hier und haben kei
ne sinnlosen Transporte. Ich erinnere daran, was im Bereich 
Energie abläuft. Wenn man sieht, wie Zuckerrohrpflanzen 
zunehmend in Bioethanol umgewandelt werden, ist man 
vielleicht in Zukunft froh um eine einheimische Nahrungsmit
telproduktion. Das gilt auch hier beim Zuckerrübenanbau. 
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Wichtig scheint mir: Die Fabriken haben Angst, dass sie 
nicht mehr zu den Zuckerrüben kommen. Diese Angst teile 
ich nicht, weil für die Bauern Zuckerrübenanbau attraktiv 
bleibt, beispielsweise attraktiver als der Getreideanbau. Sie 
haben ein Monopol; damit haben sie auch weiterhin die 
Frucht. Aber, Frau Bundesrätin, man muss dann bei der Um
setzung darauf schauen, dass nicht «Pseudo-Zuckerrü
ben» - der Beiträge wegen - produziert werden, sondern 
dass die speziellen Beiträge dann auch an eine Ablieferung 
gebunden werden. 
Ich bitte Sie also namens der CVP-Fraktion, der Mehrheit zu 
folgen. Sinngemäss werden wir diese Position dann auch bei 
Artikel 56 betreffend die Ölsaaten einnehmen, das heisst, 
auch dort werden wir die Mehrheit unterstützen. 

Walter Hansjörg (V, TG): Ich spreche im Namen der SVP
Fraktion. Auf der Fahne sehen Sie auch, dass die Mitglieder 
der SVP-Fraktion den Antrag der Minderheit 1 (Schibli) unter
stützen und vertreten. 
Manchmal hat man auch Vorurteile. Ich möchte mich eigent
lich gegen das Vorurteil wehren, dass die Zuckerfabriken, 
welche Reserven geschaffen haben, das auf Kosten des 
Bundes getan haben. Es ist nicht so, dass diese Beiträge al
lein dafür verwendet wurden, sondern es wurde im Einklang 
mit den Rübenpflanzern beschlossen, dass die Zuckerfabri
ken eine bessere finanzielle Ausgangslage haben sollen. 
Wir sind auf unsere beiden Zuckerfabriken angewiesen. Der 
Bund hat sich bezüglich der Finanzierung der Rübenmen
gen und der Finanzierung des Lagers sukzessive zurückge
zogen. Bezogen auf diesen Umsatz und bei den unstabilen 
Marktpreisen des Zuckers ist eine Reserve von 100 Millio
nen Franken vertretbar. Diese Geschäftsstrategie wurde in 
Absprache mit den Rübenproduzenten so festgehalten. Nun 
können Sie sagen, dass die Zuckerfabriken das Geld erhal
ten haben oder die Bauern. Wir sind darauf angewiesen, 
dass wir für die Verarbeitung funktionierende Unternehmen 
haben. 
Mit der neuen Zuckermarktordnung, welche wir in den bilate
ralen Verträgen II mit dem Lebensmittelabkommen mit der 
EU ausgehandelt haben, ist es so, dass die Zuckerpreise ab 
2009 auf das EU-Niveau fallen werden. Die Herausforde
rung für die Zuckerwirtschaft ist sehr gross, dass wir hier die 
hohen Kosten, die wir in unserem Umfeld haben, in Zukunft 
decken können. Wir werden also eine Ertragseinbusse von 
rund 70 Millionen Franken haben, und die gilt es aufzufan
gen. 
Nun sind wir der folgenden Meinung: Wenn wir hier im Ge
setz stehen haben, dass eine Mischfinanzierung zwischen 
den Produzenten und der Zuckerwirtschaft, also den Fabri
ken, vorgenommen werden kann, dann ist dies eine bewähr
te Lösung, welche es mit Vorteil noch weiterzuführen gilt. 
Die Finanzierung der Zuckerfabriken wird so oder so abneh
men, und die Flächenbeiträge an die Rübenpflanzer werden 
zunehmen. Wichtig scheint mir aber, dass das gesamte Vo
lumen zugunsten der Zuckerwirtschaft aufrechterhalten wer
den kann. 
Sollte nun - das ist anzunehmen - dieser Minderheitsantrag 
in diesem Rat nicht durchkommen, so haben wir eine Diffe
renz zum Ständerat. Wir werden dann dort überprüfen, wie 
die Zusammenarbeit zwischen Rübenfabriken und Produ
zenten geschehen soll. Es ist natürlich in der Praxis so, dass 
dann der Wettbewerb, das Preisdiktat der Fabriken gilt, dass 
7000 Rübenproduzenten einem Unternehmen gegenüber
stehen, das in seiner Preisbildung völlig frei ist. Davor haben 
wir Respekt. Wir werden sicher beim Ständerat darauf drin
gen, dass hier kein Missbrauch betrieben werden kann. 
Zum Minderheitsantrag II (Gysin Remo): Es ist jetzt schon 
so, dass die Schwellenländer die Chance hätten, zu einem 
Zolltarif, welcher 75 Prozent tiefer ist, in die Industrieländer, 
auch in die Schweiz zu liefern. Leider stimmt hier die Qua
lität noch nicht. Wenn es in Bezug auf das WTO-Abkommen, 
die Hongkonger Beschlüsse, weitergeht, so haben diese 
Schwellenländer die Möglichkeit, ihren Zucker mängelfrei 
und ohne Zölle zu liefern. Was passieren wird, ist, dass die 
westlichen Nahrungsmittelunternehmen, also europäische, 
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aber auch brasilianische, in diesen Ländern investieren wer
den. Es wird nicht so sein, dass dort die Bauern davon profi
tieren werden. Ich bin überzeugt, dass wir dank 1,mserem gu
ten Klima für Zuckerrüben, dank unserem Wasser, das wir 
zur Verfügung haben, die Pflicht haben, auch hier unseren 
Versorgungsbeitrag selbst zu leisten und nicht mit dem ho
hen Schweizerfranken der ärmsten Bevölkerung die Nah
rungsmittel abzukaufen und den Zucker für die Ethanolpro
duktion wegzuschnappen. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit II abzulehnen. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Beim Antrag der 
Minderheit 1 (Schibli) komme ich für einmal nicht darum 
herum, auch ein bisschen polemisch zu reagieren. Zuerst 
möchte ich Ihnen doch mitteilen, dass allein schon die Un
terstützung der Mehrheit - nämlich, dass wir in der Schweiz 
weiterhin eine Produktion von Zuckerrüben haben - in mei
ner Fraktion ein Kompromiss ist. Wenn man die Sache aus 
entwicklungspolitischer Optik anschauen würde, könnte man 
auch hier eigentlich einen Schritt weiter gehen und selbst 
über die Frage, ob wir Zucker produzieren wollen bzw. ob wir 
das unterstützen wollen, ernsthaft diskutieren. 
Was aber wirklich nicht geht, ist die Unterstützung der Verar
beitung, also konkret der Zuckerfabriken. Wenn ich schaue, 
wer den Antrag der Minderheit I vertritt, stelle ich fest, dass 
es insbesondere einige SVP-Männer sind, die sonst zu al
lem bereit sind: Die sparen den Staat zu Tode, wo es geht; 
die kürzen, wo es geht; die machen im sozialen Bereich nir
gends mit. Aber hier wollen sie sich wieder 30 Millionen 
Franken unter den Nagel reissen, die aber wirklich nicht zu 
den Bauern gehen. 
Ich habe in meinem Eintretensvotum zu diesem Gesetz ge
sagt: Wir wollen, dass das Geld zu den Bauern geht, wir wol
len nicht, dass es zu Fabriken geht. Da ist uns diese Unter
suchung der Eidgenössischen Finanzkontrolle natürlich 
schon gerade zur richtigen Zeit in die Hände gefallen. Wenn 
diese Fabriken 100 Millionen Franken Reserven haben -
100 Millionen Franken, geäufnet mit Geld, das der Bund zur 
Verfügung stellt-, dann geht das nicht. Ich möchte an all 
jene appellieren, die auch in irgendeiner Form mit einem Un
ternehmen zu tun haben. Natürlich ist es schön zu sagen: 
Wir haben so viele Reserven, damit wir die Produzenten, die 
uns etwas liefern, immer aus dem flüssigen bezahlen kön
nen. Aber es ist bei keinem Unternehmen so, dass der Staat 
dafür da sein soll, diese Reserven zu äufnen. So können wir 
nicht verfahren. 
Und womit hat das zu tun? Das hat auch damit zu tun, dass 
wir in den Verwaltungsräten dieser beiden Zuckerfabriken 
Parlamentarier haben. Der Präsident des Verwaltungsrates 
der Zuckerfabrik Frauenfeld sitzt im Ständerat, und ebenfalls 
im Ständerat hat sich Herr Lauri darüber beklagt, dass diese 
«armen» Zuckerfabriken jetzt höhere Beträge an die SBB 
liefern müssen; das müsse doch eigentlich auch der Staat 
übernehmen. Da sieht man, wohin es führt, wenn gewisse 
Verknüpfungen zulässig sind. 
Wir haben zu Beginn dieser Session darüber gesprochen, 
was für Verbindungen mit unserem Mandat nicht vereinbar 
sind. Wenn wir das mit dem vergleichen, was gerade hier im 
Bereich des Zuckers passiert, dann, muss ich sagen, haben 
wir falsch entschieden. Wenn also vonseiten des Ständera
tes solche Vorschläge eingebracht werden, weil mindestens 
zwei Herren an oberster Spitze dafür sorgen wollen, dass 
ihre Unternehmen weiterhin Geld des Bundes bekommen, 
dann sind wir etwas gar weit gegangen. 
Ich möchte Sie hier also wirklich bitten, nur der Mehrheit zu
zustimmen. Bei der Minderheit II (Gysin Remo) - Sie werden 
es sehen - ist unsere Fraktion etwas gespalten. Dass wir 
also diese Minderheiten zum Teil unterstützen, hat auch da
mit zu tun, wie Sie sich bis jetzt schon in der Bundeskasse 
bedient haben: mit den Geldern bei der Verkäsungszulage 
bzw. bei der Siloverzichtszulage. Da kann es einem schon in 
den Sinn kommen, einmal zu sagen: stopp, bei diesem 
Punkt nicht weiter als nur noch drei Jahre. Das haben Sie 
sich auch ein bisschen selber zuzuschreiben. 

Also, hier ist es ganz klar: Wer die Bauern und nicht die Fa
briken unterstützen will, kann getrost der Mehrheit zustim
men. Auch die Zuckerbranche, die nicht nur aus den Zucker
fabriken besteht, wird es Ihnen danken. Fragen Sie mal zum 
Beispiel bei den Zuckermühlen nach, was sie von der Unter
stützung der Zuckerfabriken halten. 

Baumann J. Alexander (V, TG): Frau Fässler, wir wissen, 
dass Sie Mathematikerin sind. Ich weiss nicht, wie weit Ihre 
mathematischen Kenntnisse zur Firmenfinanzierung gehen. 
Wenn die Zuckerfabriken nach der Ernte in der Grössenord
nung 80 bis 100 Millionen Franken bezahlen müssen, damit 
die Bauern zu Geld kommen, weil sie ihre Rüben abgerech
net haben wollen, ist es dann völlig fehl am Platz, wenn eine 
Liquiditätsreserve von 100 Millionen geschaffen wird? Sonst 
müsste man bei der Bank Geld leihen, und das würden wir ja 
alle kritisieren. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Da haben Sie völ
lig Recht, dass diese Reserven da sein müssen. Ich kenne 
zum Beispiel die Konservenfabrik Bischofszell, und sie hat 
genau dasselbe Problem. Aber es ist nicht Aufgabe des 
Staates, für diese Liquidität zu sorgen - genauso wenig, wie 
Sie das bei einer Konservenfabrik machen würden. 

Genner Ruth (G, ZH): Ich kann mich in beiden Teilen meiner 
Vorrednerin anschliessen und es deshalb sehr kurz machen. 
Wir haben den teuersten Zucker der Welt: Nirgends werden 
Zuckerrüben mit so hohen Kostenfolgen hergestellt und zu 
Zucker verarbeitet. Auch unter ökologischem Gesichtspunkt 
ist die Zuckerrübenproduktion nicht unproblematisch. Das 
müssen wir vor allem sagen, wenn wir daran denken, wie 
schwer die Erntemaschinen sind, die zum Teil in die Felder 
hineingefahren werden, was sich auf den Boden auswirkt. 
Wir Grünen wollen keine Beiträge für die Verarbeitung zah
len. Würden wir solche Beiträge leisten, würde das nämlich 
bedeuten, dass wir die Zuckerfabriken unterstützen. In die
sem Sinne ist für uns der Ständeratsentscheid unverständ
lich; er ist auch in Bezug auf unsere Landwirtschaftspolitik 
völlig inkohärent. Wir Grünen unterstützen die Minderheit II 
(Gysin Remo). Wir wollen die Beiträge an die Zuckerrüben
produktion zeitlich begrenzen. Es gibt einen riesigen Welt
markt für Zucker; der Zucker kommt auch von der WTO zu
nehmend unter Druck, wenn er mit Subventionen unterstützt 
wird. Da müssen wir eindeutig abbauen. Wir möchten hier 
also eine Übergangsfrist bis Ende 2010. 
Nun möchte ich noch etwas zu Markus Zemp sagen: Ich 
musste etwas schmunzeln, als Sie sagten, wir hätten mit 
den Zuckerrüben das Mittel, das C02 gut und schnell bindet. 
Ich glaube, Herr Zemp, Sie müssen sich einmal etwas tiefer 
in das C02-Konzept hineinknien, das dazu führt, dass wir 
eine Klimaerwärmung haben. Es ist völlig klar, dass die Kli
maerwärmung daher rührt, dass wir fossile Brennstoffe, die 
vor Hunderttausenden von Jahren entstanden sind, jetzt in
nerhalb einer kurzen Zeitdauer verbrennen. Auch diese Stof
fe wurden einmal mit Fotosynthese aus C02 gebunden, 
aber sie wurden dann eben konserviert. Was Sie hier erklärt 
haben - dass der schnell gebundene Zucker dann eben eine 
Auswirkung auf das Klima hat-, ist etwas gar kurzsichtig 
und kurzfristig gedacht; genau dieser Zucker wird nachher 
von Menschen, Tieren oder Maschinen wieder verbrannt, 
und zwar innerhalb von kurzer Zeit. Das C02-Konzept er
fährt in diesem Sinne eine Umkehr, nämlich die Umkehr der 
chemischen Gleichung der Fotosynthese: das ist der Ver
brennungsprozess. Ich glaube, Sie müssen das noch ein 
bisschen genauer anschauen. 

Schibli Ernst (V, ZH): Frau Genner, Sie kennen die miserable 
Einkommenssituation in der Landwirtschaft und benutzen 
jede Gelegenheit, den Bauern vorzuwerfen, sie produzierten 
zu teuer. Würden Sie zu diesem Einkommen, das die Bau
ern erwirtschaften, in der Landwirtschaft arbeiten bzw. über
haupt für dieses Einkommen arbeiten? 
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Genner Ruth (G, ZH): Herr Schibli, wir Grünen setzen uns 
ein für gute Preise in der Landwirtschaft, die direkt an die 
Bauern gehen; wir setzen uns auch ein für höhere Direkt
zahlungen. Wenn wir zum Zahlungsrahmen kommen, sehen 
Sie, dass wir den höchsten Zahlungsrahmen für die Direkt
zahlungen an die Bauern unterstützen. Das ist das Geld, 
das auf dem Bauernhof ankommt. Ich verstehe wirklich 
nicht, warum Sie als Bauer die Zuckerfabriken unterstützen 
wollen und nicht die Bauern. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Diese Zuckerdiskussion zeigt 
ja zwei Richtungen auf: die der Minderheit II (Gysin Remo), 
die ab 2010 eigentlich sämtliche Beiträge entfallen lassen 
möchte, und die der Minderheit 1 (Schibli), die eine ganz an
dere Bewegung aufnimmt, die Gegenbewegung zum heuti
gen Regime, und somit auch Beiträge für die Verarbeitung 
bezahlen möchte. Der Bundesrat lehnt beides ab, weil es 
Extrempositionen sind, die sich unseres Erachtens nicht mit 
der heutigen Marktsituation rechtfertigen lassen. 
Weshalb schlägt der Bundesrat überhaupt eine Revision der 
Zuckerregelung vor? Es wurde von einigen erwähnt: Es gab 
zwischen der WTO und der EU einen WTO-Panel über die 
Zuckerpreise. Er hat dazu geführt, dass die EU ihre Preise 
im Bereich Zucker jetzt massiv herunterfahren muss. Das 
wirkt sich effektiv direkt auf die Schweiz aus, weil wir im 
Rahmen der Bilateralen II für Zucker in Verarbeitungspro
dukten die Doppelnulllösung vorsehen. Wir haben mit der 
EU im Bereich des Zuckers also de facto einen Freihandel, 
entsprechend sind die Preise in etwa gleich. Die EU hat die 
massive Preisreduktion aufgefangen, indem sie sie zu etwa 
64 Prozent durch Direktzahlungen kompensiert - sonst wür
de die Zuckerproduktion aus der EU, vor allem aus Frank
reich und Deutschland, wo sehr gute Bedingungen beste
hen, praktisch verschwinden. 
Dasselbe schlägt Ihnen der Bundesrat für die Schweiz vor: 
Die Schweiz ist unter klimatischem Gesichtspunkt ein sehr 
gutes Land für den Zuckerrübenanbau, und wir wollen die 
Spitzenerträge pro Hektar, die wir im Zuckerrübenanbau er
reichen, unbedingt erhalten. In der Regel ist der Anbau von 
Zuckerrüben attraktiver als der Anbau von Getreide und er
gibt eine Wertschöpfung. Auch eine unabhängige Studie der 
ETH Zürich hat belegt, dass der Zuckerrübenanbau attraktiv 
ist und dass er auch mit der Neuregelung, wie sie Ihnen der 
Bundesrat vorschlägt, attraktiv bleiben wird. 
Wir schlagen Ihnen vor, für den Zuckerrübenanbau zusätz
lich zum Anbaubeitrag von 600 Franken pro Hektare eine 
spezielle Stützung von 1300 Franken pro Hektare vorzu
sehen; dies als Konsequenz der Preisreduktionen, die wir 
erfahren, und teilweise als Ausgleich dafür. Damit wollen wir 
den Zuckerrübenanbau stärken. Er ist wichtig und sinnvoll. 
Wir wollen damit auch eine gewisse Sicherheit für die 
Zuckerfabriken herstellen. Was wir aber ganz klar nicht mehr 
vorsehen, ist, dass wir Verarbeitungsbeiträge an die Zucker
fabriken bezahlen. Das widerspricht der generellen Konzep
tion der «AP 2011 », wo wir generell die Direktzahlungen di
rekt an den produzierenden Landwirt stärken und nicht die 
industrielle Verwertung oder Verarbeitungsbeiträge für die 
Industrie. 
Wir sind auch der Meinung, dass dies legitim ist, da Trans
ferzahlungen an die Zuckerfabriken nicht allzu effizient sind. 
Es wurde darauf hingewiesen, dass die Gefahr besteht, 
dass diese Bundesmittel nicht weitergegeben werden, son
dern zur Reservenbildung dienen. Das möchten wir mit der 
künftigen Politik nicht unterstützen. Wir sind also der Mei
nung, dass die Zuckerproduktion in der Schweiz essenziell 
ist. Wir wollen sie erhalten. Sie ist unter anderem auch wich
tig für die Schokoladenproduktion, denn dort braucht es 
Spitzenqualität, und das können wir bieten. Aber wir wollen 
mit Beiträgen nicht mehr die Verarbeitung unterstützen. Des
halb ist von der Konzeption generell der «AP 2011 », von der 
Effizienz her die Fassung von Mehrheit und Bundesrat die 
richtige und jene der Minderheit I entsprechend abzulehnen. 
Bei der Befristung gemäss Fassung der Minderheit II be
steht, wie bereits dargelegt, folgendes Problem: Wenn Sie 
diese Beiträge ganz streichen, dann ergibt sich der Effekt, 
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dass die Zuckerproduktion eingeht und damit auch diese Fa
briken ihre Tätigkeit einstellen müssen. Das ist schlecht, weil 
die Zuckerrübenproduktion wirtschaftlich sinnvoll ist, weil wir 
sonst keine eigene Versorgung mehr hätten, nicht einmal ei
ne minimale. Damit gingen auch Arbeitsplätze verloren. Das 
finden wir nicht richtig. Wir möchten den Zuckerrübenanbau 
in der Schweiz unterstützen, aber nicht über den Markt, son
dern über Direktzahlungen und mit einem Importregime, das 
eingeführt wird und das sicher auch - wie Sie richtig gesagt 
haben - von Brasilien her einen weiteren Preisdruck bringt. 
Das ist unter anderem aber auch einer der grossen Streit
punkte bei den laufenden Doha-Verhandlungen. Deshalb 
meinen wir, dass eine Streichung dieser Beiträge wirklich fa
tal und unsinnig wäre. 
Deshalb bitte ich Sie, den Antrag der Minderheit II (Gysin 
Remo) abzulehnen und die sinnvolle Lösung des Bundesra
tes zu unterstützen. 

Rime Jean-Fran<;:ois (V, FR), pour la commission: Concernant 
la proposition de la minorite 1 (Schibli), je crois que la situa
tion est claire. La minorite I demande que l'industrie sucriere 
puisse egalement profiter des subventions. Cette proposition 
a ete rejetee en commission, par 18 voix contre 6 et 1 abs
tention. 
En ce qui concerne la proposition de la minorite II (Gysin 
Remo), il faut quand meme dire que si cette proposition etait 
acceptee, cela conduirait a la disparition pure et simple de la 
production de sucre en Suisse. Partout en Europe, l'industrie 
sucriere profite d'un subventionnement substantiel et neces
saire. Nous avons interet a maintenir la culture de betteraves 
en Suisse, qui est importante pour le revenu de nombreuses 
petites et moyennes exploitations, pour la securite de l'ap
provisionnement; eile est egalement positive pour la rotation 
des cultures et les sols. En plus, on parle tres souvent de 
biocarburants et, d'apres la litterature que je connais, il sem
ble que la betterave soit probablement le produit le mieux 
adapte a la production de bioethanol. Au vote, la commis
sion a rejete cette proposition, par 16 voix contre 7 et 2 abs
tentions. 
Je vous demande donc, au nom de la majorite, de rejeter 
ces deux propositions de minorite. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Ich ge
be Ihnen hier bekannt, dass ein Ordnungsantrag eingegan
gen ist, das Geschäft «Agrarpolitik 2011 » sei heute abzu
schliessen, auch wenn wir bis nach 19 Uhr tagen müssen. 
Ich werde nach der Bereinigung von Artikel 55 über den Ord
nungsantrag abstimmen lassen. 
Die Abstimmung über Artikel 54 gilt auch für Artikel 187c Ab
sätze 3 und 4. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06.038/3966) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 116 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 •••• 62 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
(namentlich nomjnatjf· Beilage Annexe 06 038/3967) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 117 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 30 Stimmen 

Abs. 1-AI. 1 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
(namentlich nominatjf· Beilage Annexe 06 038/3966) 
Für Annahme der Ausgabe .... 172 Stimmen 
Dagegen .... 7 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 
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Art. 55 Abs. 4 
Antrag der Minderheit 
(Scherer Marcel, Baader Caspar, Binder, Schibli) 
Um eine angemessene Futtergetreideproduktion sicherzu
stellen, kann der Bund für die Produktion Beiträge ausrich
ten. 

Art. 55 al. 4 
Proposition de la minorite 
(Scherer Marcel, Baader Caspar, Binder, Schibli) 
La Confederation peut allouer des contributions a la produc
tion afin d'assurer une production de cereales fourrageres 
appropriee. 

Scherer Marcel (V, ZG): Mit meinem Minderheitsantrag zu 
Artikel 55 Absatz 4 möchte ich folgendes Problem entschär
fen: Die Fleischproduktion in der Schweiz gerät stets mehr 
unter Druck. Die Grenzen zur EU werden immer offener. Die 
Schweiz schliesst ein Handelsabkommen nach dem ande
ren ab; Anfang Woche wurde ein Abkommen mit Japan an
geschoben, dazu gehören laut Auskunft aus dem Seco auch 
Lebensmittel. 
Beim Schweinefleisch werden 10 Prozent, beim Geflügel
fleisch etwa 50 Prozent importiert. Wir werden also je länger, 
desto stärker vom Preisniveau des Auslandes abhängig sein 
und die Kosten weiter senken müssen. Der grösste Faktor 
bei der Fleischproduktion ist der Zukauf von Futter. Die 
Fleischproduzenten werden deswegen die Preise der Acker
bauprodukte - also Gerste, Weizen und Mais - verstärkt un
ter Druck setzen. Dies wiederum bringt die Ackerbauern und 
die Verarbeitung in Bedrängnis. Mit meinem Antrag hätte der 
Bundesrat die Möglichkeit bekommen, für die Futtergetreide 
wie bei Artikel 56 für die Ölsaaten oder bei Artikel 57 für die 
Kartoffeln Beiträge an den Absatz und die Verwertung aus
richten zu können. Dies war die Überlegung hinter meinem 
Antrag. 
Da sich nun die Begeisterung der Ackerbauern in Grenzen 
hält und sie mit der vermehrten Umlagerung der Geldflüsse 
in Richtung Milchwirtschaft einverstanden zu sein scheinen, 
werde ich meinen Minderheitsantrag zurückziehen, vor al
lem auch deshalb, weil er zu einer Erhöhung des Agrarkredi
tes führen könnte. Deshalb ziehe ich den Antrag meiner Min
derheit zurück. 
Diese Gesetzesänderung wäre den Ackerbauern zugute ge
kommen, die so oder so damit rechnen müssen, dass auf 
Druck der Fleischproduzenten ihre Produktepreise weiter 
rückläufig sein werden. 
Ich ziehe also meinen Minderheitsantrag zurück. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Herr 
Scherer hat den Minderheitsantrag zurückgezogen; sehr 
gut. (Heiterkeit) 
Herr Pelli begründet nun seinen Ordnungsantrag, das Ge
schäft «Agrarpolitik 2011 » heute noch abzuschliessen. 

Pelli Fulvio (RL, Tl): Wir sehen, dass die Diskussion über 
dieses Landwirtschaftsgesetz langsam vorwärtsgeht. Es 
gibt noch sehr viele Minderheiten und auch einige Anträge 
von Kolleginnen und Kollegen, die zu diskutieren sind. Mor
gen haben wir eine wichtige Serie von Themen: Mineralöl
steuergesetz, Unternehmenssteuerreform, Waffengesetz, 
Bekämpfung des Terrorismus. Ich glaube, wir können uns 
nicht erlauben, alle diese Themen zu verschieben, weil die 
Debatte heute langsamer vorwärtsgeht als vorgesehen. 
Deshalb bitte ich Sie, meinem Ordnungsantrag zuzustim
men und heute Abend die Beratung über die Landwirt
schaftspolitik abzuschliessen. Ziel ist es nicht einfach, länger 
hierzubleiben, sondern vielleicht trotzdem um 19 Uhr die Sit
zung abzuschliessen. Es werden dann nämlich alle unter 
Druck sein. 

Studer Heiner (E, AG): Ich werde gegen den Ordnungsan
trag stimmen, und zwar aus folgendem Grund: Wenn Sie 
diese Debatte erlebt haben, haben Sie gesehen, dass sich 
dieser Rat wie bei anderen Geschäften nicht an seine eige-

nen Bestimmungen hält. Vor allem wenn es um die Zwi
schenfragen geht, haben wir x-, x-, x-mal das, was nicht ge
schehen dürfte. Es heisst in Artikel 42 unserer eigenen 
Bestimmungen, dass sich Redner nur mit einer kurzen Frage 
äussern dürfen, und da gibt es kurze Antworten. Wir hören 
aber sehr viele Voten, und die Präsidentin versucht alles zu 
tun, damit das nicht mehr stattfindet. Wenn sich also alle, die 
sprechen, konzentrieren und sich an die Reglemente halten, 
bin ich zuversichtlich, dass wir bis 19 Uhr sehr viel unter 
Dach und Fach bringen. 

Genner Ruth (G, ZH): Wir sind in einem Milizsystem und kön
nen nicht einfach so kurzfristig die Nachmittagssitzung ver
längern. Sie wissen selbst, dass wir in diesem Milizsystem 
alle unsere Verpflichtungen haben. Die grüne Fraktion wird 
gegen diesen Ordnungsantrag stimmen. Ich muss Ihnen 
auch sagen, dass die WAK bereits heute Mittag von 13 bis 
15 Uhr eine Sitzung hat. Nun auch noch die Nachmittags
sitzung in die Nacht hinein zu verlängern, das geht einfach 
nicht. Wir müssen uns bemühen, die Voten kurz zu halten 
und abzustimmen, dann kommen wir durch. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
SVP-Fraktion teilt mit, dass sie den Ordnungsantrag unter
stützt; ihre Vertreter äussern sich aber nicht, um Zeit zu spa
ren. Ebenso teilen die CVP-Fraktion und die SP-Fraktion mit, 
dass sie den Ordnungsantrag unterstützen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsantrag Pelli .... 92 Stimmen 
Dagegen .... 59 Stimmen 

Art. 56 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Schibli, Baader Caspar, Binder, Scherer Marcel, Walter 
Hansjörg, Wandfluh) 
Unverändert 

Art. 56 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de /a minorite 
(Schibli, Baader Caspar, Binder, Scherer Marcel, Walter 
Hansjörg, Wandfluh) 
lnchange 

Schibli Ernst (V, ZH): Mit diesem Antrag bezwecken wir, 
dass die Versorgung mit inländischen Ölen und Proteinen 
auch künftig sowohl über einen Verarbeitungsbeitrag als 
auch über einen kulturspezifischen Anbaubeitrag gesichert 
werden kann. Die Verarbeitungsbeiträge in Form eines 
Leistungsauftrages haben sich in der Vergangenheit be
währt. Wie in der Botschaft des Eidgenössischen Volkswirt
schaftsdepartementes festgehalten wird, werden die Verar
beitungsbeiträge an die Verarbeiter ausgerichtet, gelangen 
aber via höhere Ölsaatenerlöse zu den Produzenten. Die 
Beiträge sind also einkommenswirksam auf Produktions
stufe und sichern somit auf eine effiziente, wirkungsvolle Art 
den inländischen Anbau von Ölsaaten. 
Durch die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen, 
d. h. die Streichung des Leistungsauftrages und die Reduk
tion des kulturspezifischen Direktzahlungsbeitrages von 
1500 Franken pro Hektare auf 600 Franken pro Hektare, 
würde der Anbau von Ölsaaten und Körnerleguminosen 
massiv unter Druck kommen. Gemäss Berechnungen der 
Branche würde das Einkommen der Produzenten durch die 
vom Bund vorgeschlagenen Massnahmen um rund 1100 
Franken pro Hektare zurückgehen. 
Zur Sicherung der inländischen Produktion muss die Aus
richtung des Verarbeitungsbeitrag~s weitergeführt werden. 
Der Verarbeitungsbeitrag ist nach Olsaatenarten sowie Ver-

Bulletin officiel de !'Assemblee federale 



14. März 2007 263 Nationalrat 06.038 

wendungszweck abgestuft und .ermöglicht somit den wirt
schaftlichen Ausgleich zwischen den Arten. Damit kann die 
Produktion der Nachfrage der verarbeitenden Industrie ein
fach angepasst werden. Das heutige System erlaubt eben
falls eine Feinjustierung unter verschiedenen Sorten, was 
die Förderung von Sorten mit speziellen ernährungsphysio
logischen Eigenschaften ermöglicht. 
Die Sparmassnahmen des Bundes bewirkten bereits 2005 
eine Halbierung der jährlichen Verarbeitungsbeiträge auf 
4, 1 Millionen Franken. Die Branche hat somit bereits ihren 
Beitrag zur Entlastung des Bundeshaushaltes erbracht. 
Auch hier ist es gleich wie bei den Zuckerrüben: Wenn keine 
Verarbeiter mehr da sind, wird auch die Produktion beendet. 
Die Produktion kann nur stattfinden, wenn es in unserem 
Land effiziente Verarbeitungsbetriebe gibt. Ich denke, dass 
der Ackerbau seine Stellung in der Ernährungswirtschaft 
nicht völlig verlieren darf, sondern dass er eben auch in Zu
kunft einen wesentlichen Beitrag an die Versorgung der Be
völkerung leisten sollte. 
Darum bitte ich Sie namens der Minderheit, unserem Antrag 
zuzustimmen, d. h., die Weiterführung des geltenden Rech
tes zu beschliessen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
CVP-Fraktion und die SP-Fraktion teilen mit, dass sie den 
Antrag der Minderheit ablehnen werden. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS): A l'article 56, nous nous op
posons a la minorite Schibli. Nous avons en effet voulu sup
primer ce soutien direct a la transformation d'oleagineux. 
Je vous rappelle que notre groupe soutient le credit-cadre 
propose par la majorite de la commission, qui etablit des 
paiements directs aux producteurs d'oleagineux et proteagi
neux a un niveau de 1000 francs par hectare. Selon le droit 
actuel, la contribution est de 1500 francs par hectare. La re
duction est donc de 500 francs, contrairement au projet du 
Conseil federal qui prevoyait une reduction de 600 francs. 
Nous avons donc retabli un equilibre pour ce secteur des 
oleagineux en prevoyant une contribution directe aux pay
sans, comme pour le secteur des betteraves sucrieres. 
Le groupe radical-liberal approuve la suppression du soutien 
aux fabriques d'huiles. 

Baader Caspar (V, BL): Die SVP-Fraktion lehnt die gänzliche 
Streichung der Beiträge für die Verarbeitung inländischer 
Ölsaaten und Körnerleguminosen von heute noch rund 
4 Millionen Franken ab. Diese Beiträge sind bereits im Rah
men der Sparmassnahmen der Entlastungsprogramme 
2003 und 2004 um die Hälfte gekürzt worden. Unser bisheri
ges System mit diesen Verarbeitungsbeiträgen, verbunden 
mit dem Leistungsauftrag an die Ölmühlen, die inländische 
Produktion zu übernehmen, hat sich bewährt. Diese Bei
träge gelangen via höhere Produktepreise an die Produzen
ten, und so kann ein effizienter inländischer Ölsaatenanbau 
sichergestellt werden. Herr Schibli hat es gesagt: Neu sollen 
ja zudem auch die kulturspezifischen Direktzahlungsbeiträ
ge pro Hektar um mehr als die Hälfte reduziert werden, so
dass die Produktion von Ölsaaten gleich doppelt unter Druck 
kommt. 
In der Schweiz gibt es heute noch zwei Ölmühlen, wovon 
eine in unserer Region steht. Es besteht unseres Erachtens 
die grosse Gefahr, dass mit den Massnahmen des Bundes
rates sowohl die inländische Produktion von Ölsaaten und 
Körnerleguminosen, aber auch die Verwertung zu Speise
ölen und Speisefetten weiter reduziert wird oder gänzlich 
verschwindet. Das will unsere Fraktion nicht. Wir wehren uns 
dagegen, dass die letzte Ölmühle in diesem Land ver
schwindet. 
Daher bitten wir Sie, den Antrag der Minderheit Schibli zu 
unterstützen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Konsequenterweise ist es hier, 
wie beim Zucker, nicht sinnvoll, die Verarbeitungsbeiträge 
aufrechtzuerhalten. Herr Baader hat darauf hingewiesen, 
dass heute noch zwei Betriebe diese Verarbeitungsbeiträge 
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erhalten; sie betragen rund 3 bis 4 Millionen Franken pro 
Jahr. Wir sind, wie vorher beim Zucker, ganz klar der 
Meinung: Was wir stärken müssen, ist der Beitrag an die 
Produzenten. Verarbeitungsbeiträge nützen dem Produzen
ten nichts, sie versickern sehr oft im nachgelagerten Sektor. 
Wir haben im Bereich der Ölsaaten, also bei Raps, Son
nenblumen oder Soja, zwei Instrumente, die weitergeführt 
werden: Es handelt sich um den Anbaubeitrag, der heute 
1500 Franken pro Hektare beträgt - er ist also recht statt
lich -, und diesen Verarbeitungsbeitrag. Konsequenterwei
se bildet hier, wie beim Zucker, der neue Anbaubeitrag den 
Anreiz für den Produzenten, Ölsaaten anzubauen; der Bei
trag ist marktkonform. Es sollen deshalb für den Anbau und 
die Verarbeitung einer Ölsaat auch künftig die realisierbaren 
Marktpreise massgebend sein. 
Deshalb bitte ich Sie, den Minderheitsantrag abzulehnen. 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Die Kommissions
mehrheit beantragt Ihnen auch hier, die Beiträge für die Ver
arbeitung zu streichen. Die Marktstützungsmittel sollen mög
lichst direkt den Produzenten zukommen und nicht über 
nachgelagerte Verarbeitungs- oder Handelsstufen fliessen. 
Die Kommission beantragt Ihnen deshalb - der Entscheid 
fiel mit 18 zu 7 Stimmen -, dem Ständerat zu folgen. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif; Beilage - Annexe 06.038/3971) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 93 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 62 Stimmen 

Art. 57 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Schibli, Baader Caspar, Binder, Scherer Marcel, Walter 
Hansjörg, Wandfluh) 
Unverändert 

Art. 57 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de /a minorite 
(Schibli, Baader Caspar, Binder, Scherer Marcel, Walter 
Hansjörg, Wandfluh) 
lnchange 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Wir 
beraten noch diesen Artikel. Die Fraktionssprecher haben 
mir bereits gemeldet, welchen Antrag sie unterstützen wer
den. 

Schibli Ernst (V, ZH): Die Verwertungsbeiträge für Kartoffeln 
sind ein sehr nützliches Instrument und sollen aufgrund fol
gender Überlegungen auch in Zukunft beibehalten werden: 
Im Kartoffelanbau gibt es, ungleich stärker als bei anderen 
Kulturen, grosse Ernte- und Qualitätsschwankungen auf
grund der Witterungsverhältnisse. Hinzu kommt, dass die 
Kartoffelproduktion unter Einhaltung der ÖLN-Anforderun
gen wesentlich schwieriger geworden ist. Folge davon sind 
Instabilitäten auf den Märkten, die nicht strukturell bedingt 
sind. In solchen Märkten sind aus einer agrarökonomischen 
Optik Marktstützungsmassnahmen ein sehr effizientes und 
unerlässliches Instrument. Nur durch Auslese kann die Ver
sorgung mit qualitativ hochstehender Ware im heutigen Um
fang sichergestellt werden. 
Durch die Unterstützung mittels Verwertungsbeitrag werden 
die durch Ausfälle entstehenden Einbussen verringert. Die 
komplette Streichung der Verwertungsbeiträge würde somit 
die Qualitätsproduktion - und das ist die einzig richtige Stra
tegie für unser Land - untergraben. Eine Kompensation 
durch die Erhöhung des Beitrages für die offene Ackerfläche 
um 200 Franken pro Hektare löst dieses Problem nicht und 
ist deshalb keine Alternative. Die Folge einer vollständigen 
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Streichung der Verwertungsbeiträge wären ein Qualitätsein
bruch am Markt und damit verbunden eine geringere Nach
frage, massiv tiefere Produzentenpreise und ein weiterer 
Rückgang der Fläche. 
Die Branche geht davon aus, dass unter diesen Umständen 
die heutige Anbaufläche um rund 25 Prozent auf 10 000 
Hektaren zurückgehen würde. Der heutige hohe Selbstver
sorgungsgrad von 90 Prozent würde massiv zurückgehen. 
Die Problematik eines Rückgangs der Kartoffelproduktion 
zeigt sich gerade jetzt. In Europa gibt es zu wenig Kartoffeln. 
Die Versorgung des inländischen Marktes ist infrage gestellt. 
Die Frischverfütterung hat sich als effizienteste Verwer
tungsmassnahme erwiesen. Die Branche räumt ihr denn 
auch konsequent Priorität ein. Aufgrund der eindeutig höhe
ren Effizienz der Frischverfütterung könnte ab der Ernte 
2009 auf die Trocknung teilweise oder ganz verzichtet wer
den. Damit könnten 3 bis 4 Millionen Franken eingespart 
werden. Diese Anpassungen wären auch aus ökologischer 
und ökonomischer Sicht vorteilhaft und böten zusätzlich den 
Vorteil, dass die Unterstützung ausschliesslich und direkt 
den Produzenten zugutekäme. 
Ich sage es noch einmal: Verarbeiter und Produzenten müs
sen Hand in Hand arbeiten und vorwärtsschauen. Nur wenn 
sie sich ergänzen, werden wir auch in Zukunft eine Kartoffel
produktion haben, die für unser Land wertvoll ist. Unser 
Land braucht unbedingt eine solche Kartoffelproduktion. 
Ich bitte Sie deshalb, unserem Antrag zuzustimmen und die 
Weiterführung des geltenden Rechtes festzusetzen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
CVP-Fraktion, die FDP-Fraktion und die SP-Fraktion teilen 
mit, dass sie den Antrag der Mehrheit unterstützen werden. 
Die SVP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Minder
heit unterstützen wird. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Kartoffeln sind selbstverständ
lich etwas, das wir für die Landesversorgung weiterhin wol
len. Wir wollen auch eine Produktion; aber auch hier sind wir 
halt der Meinung, dass Verwertungsbeiträge in Produzen
tenbetrieben eine falsche Allokation sind. Ich habe dafür hier 
auch wirklich Beweise, die zum Teil doch schon erstaunlich 
sind. Wir haben nämlich mit den bisherigen Verwertungsbei
trägen, die der Bund bezahlt hat, in den Jahren 2000 bis 
2005 im Schnitt 21 Prozent der Erntemengen durch die Ver
fütterung verwertet. Die Verfütterung ist sicher weder das, 
was wir zur Selbstversorgung brauchen, noch das, was der 
Staat wirklich unterstützen soll. Mehr als die Hälfte der sub
ventionierten Menge wurde der Trocknung zugeführt; Trock
nung ist erstens einmal sehr energieaufwendig, sie ist ökolo
gisch und auch wirtschaftlich bedenklich. Wir haben z. B. im 
Jahr 2005 an die Trocknungsbetriebe Fr. 161.90 je Tonne 
getrocknete Kartoffeln bezahlt; an die Produzenten bezahl
ten wir 90 Franken. Das ist wirklich ein wirtschaftlicher Un
sinn, und deshalb möchten wir hier bei den Kartoffeln wie in 
den anderen Bereichen diese Verwertungsbeiträge strei
chen. 
Im Bereich der Kartoffeln bleibt der Grenzschutz, der sehr 
hoch ist, bestehen und verbessert die relative Wettbewerbs
fähigkeit des Kartoffelanbaus. Wir haben in diesem Bereich 
auch für Saatkartoffeln einen Anbaubeitrag vorgesehen; der 
wird bei 600 Franken je Hektare liegen. Das sind auch wie
der produzentennahe Beiträge, Anbaubeiträge, die sinnstif
tend und auch von der Wertschöpfung her wirtschaftlich 
sind. Aber diesen Verwertungsbeitrag hier, den bitte ich Sie 
abzuschaffen, wie der Ständerat das beschlossen hat und 
wie es auch die Mehrheit Ihrer Kommission empfiehlt. 
Ich unterstütze daher die Mehrheit. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 103 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 52 Stimmen 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Wir 
fahren heute Nachmittag mit den Früchten und dem Gemüse 
weiter. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La seance est levee a 13 h 00 
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Neunte Sitzung - Neuvieme seance 

Mittwoch, 14. März 2007 
Mercredi, 14 mars 2007 

15.00h 

06.038 

Agrarpolitik 2011. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2011. 
Evolution future 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 17.05.06 (BBI 2006 6337) 
Message du Conseil federal 17.05.06 (FF 2006 6027) 

Ständerat/Conseil des Etats 19.12.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung-Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 13.03.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 13.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.07 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 15.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Loi federale sur l'agriculture 

Art. 58 Abs. 1 
Antrag der Minderheit 
(Genner, Baader Caspar, Recordon, Walter Hansjörg) 
.... unterstützen. Der Bund richtet eine Nutzungszulage für 
Obst von Hochstamm-Obstbäumen aus. 

Art. 58 al. 1 
Proposition de Ja minorite 
(Genner, Baader Caspar, Recordon, Walter Hansjörg) 
.... de contributions. La Confederation verse une contribution 
a l'utilisation pour les fruits d'arbres fruitiers haute-tige. 

Genner Ruth (G, ZH): Gestatten Sie mir zuerst eine persön
liche Vorbemerkung zu unserer Arbeitsweise in diesem Rat. 
Wir haben vor dem Mittag beschlossen, die «AP 2011 » in ei
ner Open-End-Sitzung zu beraten. Heute über Mittag hat die 
vorberatende Kommission dieses Geschäftes auch wieder 
von 13 Uhr bis kurz vor 15 Uhr getagt. Kolleginnen und Kol
legen, das ist eine gesundheitsschädigende Arbeitsform: 
keine gesunde Ernährung, keine Bewegung, Dauerstress 
ohne jegliche Entspannung. Ich möchte Ihnen das zu be
denken geben. Einige von uns sind offenbar noch ein bis
schen an der Sonne und geniessen im Moment noch die fri
sche Luft. 
Ich komme zum Minderheitsantrag: Ich möchte Ihnen im 
Namen der Minderheit beantragen, hier bei den Hoch
stammbäumen nicht einfach nur die Hochstammbäume per 
se, sondern ihre Nutzung zu unterstützen. Warum das? In 
den letzten vierzig Jahren ist der Feldobstbaum-Bestand -
Apfel-, Birnen- und Zwetschgenbäume - um 80 Prozent zu
rückgegangen. Trotz Baumbeiträgen konnte der Feldobst
baum nicht wirksam geschützt werden - nicht nur punkto 
Quantität, sondern auch punkto ökologischer Qualität. Für 
die verbleibenden Bestände fehlt sehr oft der Anreiz zur 
Pflege. Und das ist das, was dieser Antrag ändern will. 
Die Arbeit mit Hochstammbäumen ist arbeitsaufwendig, bis
weilen auch gefährlich. Es muss unser Anliegen sein, nicht 
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nur einfach Hochstammbäume zu haben, sondern sie eben 
auch zu pflegen; und es muss unser Anliegen sein, dass das 
Obst dieser Obstbäume auch wirklich geerntet wird. Unge
pflegte Bäume sterben langsam ab und bieten Angriffsflä
chen für Feuerbrand und andere Krankheiten. Gepflegte 
Hochstammbäume sind ein Kulturgut. Um das geht es uns 
ja: Wir wollen nicht einfach nur Bäume und Obst, sondern 
wir wollen dieses Kulturgut der Hochstammbäume, die 
Landschaften prägen und an denen Jahreszeiten sichtbar 
werden. Die Hochstammbäume sind auch Lebensräume für 
Vögel und Insekten. 
Frau Bundesrätin, hier wollen wir von unserer Seite - im Un
terschied zu dem, wofür wir uns in dieser Debatte eingesetzt 
haben - wirklich Geld vom Bund. Wir glauben nämlich, dass 
es nur auf diese Art geht. Wir müssen den Obstbaubetrie
ben den wirtschaftlichen Anreiz geben und sie mit Geld un
terstützen, auch im Hinblick auf die Nutzung von Hoch
stammbäumen, sodass diese nicht nur in der Gegend 
stehen, sondern dass gearbeitet wird, dass die Früchte ge
erntet und die Bäume geschnitten und gepflegt werden. 
Ich möchte Sie in diesem Sinne bitten, diesem Minderheits
antrag stattzugeben. 

Walter Hansjörg (V, TG): VieUeicht muss auch ich an die
sem Punkt meine Interessenlage offenlegen: Ich bin Thur
gauer, habe 60 Hochstammobstbäume, welche ich P!!ege 
und welche einen regelmässigen Ertrag liefern. Die Apfel 
werden auch aufgelesen und zu Most verarbeitet. 
Was will ich damit sagen? Wir haben heute das Problem, 
dass gerade die Hochstamm-Obstbaumpflege vernachläs
sigt wird. Der Bundesbeitrag beträgt pro Baum - ob schön, 
ob gut oder ob alt - 15 Franken. Dann gibt es noch soge
nannte Bio-Ökozulagen: Da bekommt man für einen Baum 
20 Franken, wenn man gar nichts an ihm macht, sondern ihn 
einfach stehen lässt, blühen lässt und vielleicht alle zwei 
Jahre einen Ertrag daraus zieht. 
Nun ist vorgesehen, dass dieser Beitrag erhöht wird; und 
wir - und damit auch der Schweizerische Obstverband -
möchten hier eigentlich eine intelligentere Lösung mit einer 
Nutzungszulage anregen und vorschlagen. Das heisst, es 
wird ein Beitrag entrichtet, wenn der Baum auch gepflegt 
wird und wenn das Produkt, die Mostäpfel, verwertet wird. 
Damit haben auch die Mostereien und die nachgelagerte In
dustrie einen Nutzen; sie haben einen Rohstoff, welchen sie 
verarbeiten und mit dem sie eine höhere Wertschöpfung er
zielen können. Wir haben die erfreuliche Situation, dass die 
Obstsaftprodukte bei den Konsumenten zunehmend beliebt 
sind. Das hat zur Folge, dass wir einen höheren Absatz ha
ben, und das ist ja sehr erfreulich. 
Andererseits haben wir - ich habe die Zahlen vor mir - die 
Situation, dass die Erträge zurückgehen. Für die jungen 
Obstbäume gibt es zum Teil auch noch eine Unterstützung 
von Pro Natura. Es werden eigentlich genügend junge Bäu
me gesetzt; die alten sterben aber ab, und die Erträge blei
ben aus, und auch die jungen Bäume werden zu wenig ge
pflegt. 
Es ist für die gesamte Branche ein Riesenfehler, wenn es 
wieder grosse Ernten und kleine Ernten gibt. Der Markt ist 
nicht ausgeglichen. Das hat mit der Alternanz, mit der Pflege 
zu tun. Wir stellen fest, dass die Mostereien heute zu wenig 
Rohstoffe haben. Deshalb meine ich, dass diese Mittel in ei
ner Nutzungszulage eingesetzt werden sollen. Das ist ökolo
gisch auch sinnvoller und hat keine weiteren finanziellen Fol
gen für den Bund, weil es eine andere Art der Zahlung ist. 
Ich bitte Sie also, dies zu beachten, und mache Ihnen be
liebt, den Antrag der Minderheit Genner zu unterstützen, da
mit wir in Zukunft eine sinnvolle ökologische und produkti
onsorientierte Mostobstproduktion erwirken können. Damit 
können wir die Bestände in dieser Art und Weise aufrechter
halten und insbesondere die Rohstoffe für den erhöhten Ab
satz der Mostereien selbst produzieren. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
CVP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Minderheit 
ablehnt. 
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Schelbert Louis (G, LU): Im Namen der grünen Fraktion be
antrage ich Ihnen, dem Antrag der Minderheit Genner zu fol
gen. 
Mit dem Antrag wird beabsichtigt, mit einer Zulage dem 
Rückgang der Feldobstbäume entgegenzuwirken. In den 
letzten Jahrzehnten ist der Bestand an Feldobstbäumen um 
rund 80 Prozent zurückgegangen. Es sieht ganz danach 
aus, dass dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Tat
sache ist, dass die bisher ausgerichteten Beiträge das Ver
schwinden von Hochstammbäumen nicht verhindert haben. 
Das wird auch nicht gelingen, wenn nur diese Beiträge er
höht werden, wie dies der Bundesrat möchte. Das Problem 
ist - wie von der Vorrednerin und dem Vorredner schon dar
gestellt - so: Die Beiträge werden ausgerichtet, ob die Bäu
me gepflegt werden oder nicht, ob die Früchte geerntet wer
den oder nicht. Und das rettet die Hochstammbäume nicht. 
Eine Nutzungszulage dagegen verspricht mehr Erfolg. Die 
Zulage ist als eine an den Rohstoff Früchte gebundene Ent
schädigung auszugestalten und soll nur jenen Obstprodu
zenten zugutekommen, die das Obst der Verwertung zufüh
ren. So trägt die Zulage zur professionellen Pflege bei und 
dient der Erhaltung der Bäume. Diese sind - besonders, 
wenn sie im Blust sind - nicht nur schön, sie sind nicht nur 
Teil des Kulturraums, sie sind darüber hinaus auch nützlich. 
Tatsächlich sprechen ökologische Gründe für die Zulage, 
denn gepflegte Bäume sind für das Ökosystem von grosser 
Bedeutung. Sie sind Zwischenhaltestellen für Zugvögel, sie 
bieten generell Vögeln und Insekten wichtigen Lebensraum. 
Gepflegt werden die Bäume aber eher, wenn die dafür nö
tige Arbeit besser honoriert wird. Werden sie hingegen nicht 
gepflegt, sind sie gegen Krankheiten immer weniger gefeit; 
sie gehen kaputt und werden dürr. 
In der Kommission wurden Stimmen laut, eine solche Unter
stützung des Ökosystems habe nur noch am Rande oder 
gar nichts mehr mit Landwirtschaftspolitik zu tun. Das sehen 
wir Grünen anders. Wir stützen uns dabei auch auf die Ver
fassung. Dort steht, dass die Landwirtschaft zur «Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kultur
landschaft» einen Beitrag leisten soll; das ist nachzulesen in 
Artikel 104 Absatz 1. Im Übrigen argumentiert auch der 
Bundesrat in der Botschaft zur «AP 2011 » mit den vielfälti
gen Aufgaben, die sich für die Landwirtschaft aus dem Ver
fassungsauftrag ergeben. In der Kommission wurde weiter 
gesagt, die Schweiz würde mit dieser Zulage WTO-Recht 
verletzen. Das sehen wir Grünen anders, weil diese 
Nutzungszulage primär ökologisch zu begründen ist. 
In der Kommission wurden selbst gesundheitspolitische 
Gründe angeführt, die gegen einen verstärkten Einsatz zu
gunsten der Hochstammbäume sprechen sollen - Stichwort 
Alkohol. Das kann ich nicht nachvollziehen. Es trifft zu, dass 
Obst auch gebrannt wird. Wir bestreiten auch nicht, dass ein 
zu grosser Schnapskonsum die Gesundheit schädigt. Der 
Schluss vom Obstbaum auf den Alkoholmissbrauch erfolgt 
aber etwas gar schnell. 
Es gibt im Übrigen auch wirtschaftliche Gründe, die für die 
Zulage sprechen. Da ja der Verfassungsauftrag besteht, 
macht es Sinn, wenn die sich daraus ergebenden wirtschaft
lichen Chancen genutzt werden. Für Tausende von Obst
baumbetrieben sind die Einnahmen aus der Obstproduktion 
eine wichtige Einnahmequelle. Ohne Nutzungszulage wird 
die Produktion zurückgehen, und der Import von Halbfabri
katen und Fertigprodukten wird steigen. So ginge ein gros
ser Teil der Wertschöpfung und damit der Arbeitsplätze in 
den Verarbeitungs- und Obstanbaubetrieben verloren. 
Schliesslich gibt es auch noch qualitative Aspekte zu be
rücksichtigen. Guter Most braucht gute Mostobstsorten als 
Grundlage. Heute werden im Inland viele verschiedene Sor
ten angebaut, die eine hohe Qualität haben. Insbesondere 
Hochstammobst hat eine hohe Qualität, die für jede Verar
beitungsart den angepassten Rohstoff garantiert. Das ist bei 
importierter Ware nicht im selben Mass gewährleistet; diese 
wird oft über weite Strecken transportiert. Das macht in un
seren Augen wenig Sinn - aus ökologischer Warte erst recht 
nicht. 

Wir bitten Sie, den Minderheitsantrag Genner zu unter
stützen. 

Germanier Jean-Rene (AL, VS): Je suis quelque peu cho
que de la double discrimination que cree la proposition de la 
minorite Genner a l'article 58. II y a d'abord une discrimina
tion relative au type de culture. Ce soutien aux arbres frui
tiers haute-tige ne tient absolument pas la reute. Comment 
peut-on garantir la tra9abilite d'une pomme qui vient d'un ar
bre haute-tige plutöt que d'un arbre taille de fa9on moderne 
pour la production, comme cela se fait dans certains can
tons? 
Ensuite, il y a une discrimination seien les regions: 80 pour 
cent de la production moderne de fruits en Suisse provient 
de trois cantons, a savoir Vaud, Valais et Thurgovie. Je 
trouve inadmissible d'exclure ces cultures du soutien aux ci
dreries, ceci d'autant plus que les arboriculteurs qui cultivent 
des arbres haute-tige sont soutenus au moyen des paie
ments directs. Ce sont 40 millions de francs que nous inves
tissons dans les cultures haute-tige. II y a 2,3 millions d'ar
bres haute-tige en Suisse, cela fait en moyenne un peu plus 
de 20 francs par arbre. Ce soutien est largement suffisant 
pour maintenir les cultures haute-tige. 
Je suis tres surpris que Madame Genner invente un nou
veau soutien au marche pour la culture des arbres haute
tige. C'est le contraire de notre politique: on exclut les arbori
culteurs qui essaient d'etre en phase avec le marche en pro
duisant de nouvelles varietes. 
Je vous demande vivement de ne pas suivre cette minorite, 
car je n'accepte pas cette discrimination voulue par la Fruit
Union Suisse, qui doit s'occuper de l'ensemble du secteur 
fruitier. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Herr Germanier hat völlig zu 
Recht darauf hingewiesen, dass Sie mit dieser neuen Nut
zungszulage für Obst von Hochstammbäumen natürlich eine 
neue Marktstützung einführen. Wie die Linke vorher zu 
Recht die Rechte kritisiert hat, ist an sich hier die Kritik nach 
links gerechtfertigt. Mit dieser Nutzungszulage schaffen Sie 
eine neue Subvention, und leider ist im Antrag der Minder
heit Genner diese Problematik ungelöst. Die Nutzungszu
lage ist aber auch problematisch, weil im Antrag der Minder
heit nicht unterschieden wird zwischen Tafelobst und Verar
beitungsobst. Es gelangt auch Obst aus lntensivanlagen in 
die Verarbeitung, sodass im Vollzug keine gezielte Stützung 
für Produkte von Hochstammbäumen möglich wäre. Es be
steht somit das Problem, dass mit dem Antrag der Minder
heit dieses Ziel gar nicht erreicht werden könnte. Von der 
Zulage würde klar eben nicht nur das Verarbeitungsobst pro
fitieren, das sowieso teilweise von zollfreien Importen kon
kurrenziert wird, sondern eben auch das Tafelobst. Bei Tafel
obst wie Zwetschgen und Kirschen haben wir einen 
beträchtlichen Grenzschutz, der bestehen bleibt. Das würde 
somit den Wettbewerb noch mehr verzerren, und das halten 
wir für falsch. 
Ich muss auch nochmals betonen, dass ich mit Herrn Schel
bert nicht einverstanden bin. Es ist völlig unsinnig, wenn der 
Bundesrat versucht, im Bereich von Brennobst die Attraktivi
tät herunterzufahren, indem er mit viel Geld die Präventions
kampagnen gegen Alkohol und Konsum von Alkohol an
strengt, und Sie nun mit einer Nutzungszulage Brennobst 
noch zusätzlich unterstützen wollen. Das ist schon ein Wi
derspruch, den Sie nicht auflösen können, der den gesund
heitspolitischen Bestrebungen des Bundesrates widerspricht 
und den Sie mit einer zusätzlichen Nutzungszulage sogar 
noch vergrössern. 
Wir sind aber auch der Überzeugung, dass eine solche zu
sätzliche Nutzungszulage wirtschaftspolitisch eine falsche 
Allokation darstellt. Wir haben bereits ausgeführt, dass wir in 
diesem Bereich, in dem wir auch die Exportsubventionen 
abschaffen, Mittel umlagern - gerade hier bei den Hgch
stammbäumen. Wir werden neu dann im Rahmen der Oko
qualitätsverordnung Beiträge für Hochstamm-Feldobstbäu
me einsetzen und hier gezielt Strukturverbesserungsmass
nahmen und auch regionalpolitische Ziele unterstützen kön-
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nen. Das sind viel effizienter eingesetzte Mittel. Sie dienen 
sowohl hohen ökologischen als auch landschaftlichen Inter
essen weit besser als eine Nutzungszulage, wie sie der An
trag der Minderheit vorsieht. 
Es ist so, Herr Schelbert; auch hier können Sie anderer Mei
nung sein, aber fachlich ist das unbestritten. Weil Nutzungs
zulagen produktionsgebunden sind, haben Sie effektiv ein 
Problem mit der WTO. Es wäre ein Widerspruch zur Green 
Box, und diese Zulagen wären insofern auch hier innert kur
zer Zeit wieder abzuschaffen. 
Somit empfehle ich Ihnen hier, die zusätzliche Nutzungszu
lage, wie sie die Minderheit verlangt, abzulehnen. 

Rime Jean-Fran9ois (V, FR), pour la commission: La commis
sion s'est prononcee par 10 voix contre 4 et 9 abstentions 
contre cette proposition. Je vous demande d'en faire de 
meme. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif; Beilage - Annexe 06.038/3973) 
Für den Antrag der Minderheit .... 57 Stimmen 
Dagegen .... 96 Stimmen 

Gliederungstitel vor Art. 60 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre precedant l'art. 60 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 63 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Der Bundesrat erstellt die Liste der für Weine mit kontrollier
ter Ursprungsbezeichnung und Landweine geltenden Krite
rien. Er kann die natürlichen Mindestzuckergehalte und die 
Höchsterträge pro Flächeneinheit festlegen, indem er die re
gionsspezifischen Produktionsbedingungen berücksichtigt. 
Abs. 3 
Im Übrigen legen die Kantone für jedes Kriterium die Anfor
derungen an ihre Weine mit kontrollierter Ursprungsbezeich
nung und an die Landweine fest, die auf ihrem Gebiet unter 
einer eigenen traditionellen Bezeichnung produziert werden. 
Abs. 4 
Der Bundesrat legt die Anforderungen an die Landweine, die 
ohne traditionelle Bezeichnung vermarktet werden, und an 
die Tafelweine fest. Er kann weinspezifische Begriffe definie
ren, insbesondere für traditionelle Bezeichnungen, und de
ren Verwendung regeln. 
Abs. 5, 6 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Fehr Hans-Jürg, Berberat, Fässler, Genner, Hämmerle, Kie
ner Nellen, Leutenegger Oberheizer) 
Abs. 2-4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 63 
Proposition de la majorite 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 2 
Le Conseil federal etablit la liste des criteres a prendre en 
compte pour les vins avec appellation d'origine contrölee et 
les vins de pays. II peut fixer des teneurs minimales naturel
les en sucre ainsi que des rendements maximaux par unite 
de surface en tenant compte des conditions de production 
specifiques aux diverses regions. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Al. 3 
Les cantons fixent au surplus pour chaque critere les exi
gences pour leurs vins d'appellation d'origine contrölee et 
pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une 
denomination traditionnelle propre. 
Al. 4 
Le Conseil federal fixe les exigences pour les vins de pays 
commercialises sans denomination traditionnelle et les vins 
de table. II peut definir les termes vinicoles specifiques, en 
particulier pour les designations traditionnelles, et regler leur 
utilisation. 
Al. 5, 6 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Fehr Hans-Jürg, Berberat, Fässler, Genner, Hämmerle, Kie
ner Nellen, Leutenegger Oberheizer) 
Al. 2-4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Wir sind jetzt beim Weinbau gelan
det und regeln hier die Qualitätsweine erster, zweiter und 
dritter Kategorie. Es besteht noch Einigkeit darüber, dass es 
drei verschiedene Klassifizierungen geben soll: die Weine 
mit kontrollierter Ursprungsbezeichnung, das sind die AOC
Weine, dann die Tafelweine und die Landweine. Das ist kein 
Streitpunkt. 
Die Frage, um die hier gestritten wird, insbesondere zwi
schen der Lösung des Bundesrates, die meine Minderheit 
hier vertritt, und der Lösung des Ständerates, ist die Frage, 
wer die Kriterien der kontrollierten Ursprungsbezeichnung 
«AOC» festlegt. Im Konzept des Bundesrates, das ich hier 
vertrete, ist es ganz klar, dass der Bund Mindeststandards 
festlegen muss. Wir gehen also von der Vorstellung aus, 
dass es in der ganzen Schweiz für die Festlegung dessen, 
was AOC-Wein ist, Mindeststandards geben soll. Die Ver
sion des Ständerates ist eine föderalistische Version und 
überlässt diese Bestimmung den Kantonen. Das heisst, wir 
hätten dann 26 verschiedene AOC-Standards in der 
Schweiz; sie wären von Kanton zu Kanton verschieden. 
Die Mehrheit der Kommission hat eine Art Mittelweg gefun
den. Sie folgt einem Antrag Germanier, der in der Kommis
sion eben die Mehrheit gefunden hat. Dieser Antrag ist aber 
doch auch mit mindestens zwei gravierenden Mängeln be
haftet. Zum einen legt dieser Antrag in Absatz 2 im letzten 
Satz fest, dass die Kantone nach spezifischen Produktions
bedingungen in bestimmte Regionen aufgesplittert werden 
sollen. Das heisst in der Konsequenz, dass wir in der 
Schweiz nicht nur 26 verschiedene AOC-Regimes hätten, 
sondern wir hätten darüber hinaus noch innerhalb der Kan
tone einzelne Regionen, die dann aber merkwürdigerweise 
vom Bundesrat festgelegt werden. 
Die zweite Schwäche des Antrages der Mehrheit ist, dass 
die Kantone für die besten Weine zuständig sind und der 
Bund für die zweit- und drittklassigen. Das ist ziemlich genau 
das Gegenteil von dem, was wir machen sollten. Wir sollten 
im Interesse der Qualität und im Interesse der Exportchan
cen für die guten Schweizer Weine dafür sorgen, dass das 
AOC-Label eine gewisse Qualität bekommt - nicht eine 
Qualität, die von Kanton zu Kanton schwankt, sondern eine, 
die verlässlich ist und im ganzen Land auf einem Mindest
standard beruht. 
Ich möchte Sie deshalb namens der Minderheit bitten, der 
Variante des Bundesrates zuzustimmen und nicht der Mehr
heit zu folgen. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS): Dans l'agriculture, le sec
teur viticole s'assume tres bien puisqu'il n'a pratiquement 
plus de protection. Nous sommes dans un marche libre avec 
une legere protection a la frontiere: avec Ja globalisation des 
contingents d'importation des vins blancs et rouges, nous 
sommes dans une veritable competition. 
Ce qu'il taut savoir en matiere viticole, par rapport aux autres 
cultures, c'est que nous avons un cadastre viticole qui fixe 
des zones a vocation viticole seien des criteres comme l'en-



06.038 Conseil national 268 14 mars 2007 

soleillement ou la pente de la parceile. Ceci explique un peu 
pourquoi l'ensemble des vignes de chaque region en Suisse 
peut produire du vin AOC. Ce contexte limite de production 
et de marche a fortement developpe la notion de responsa
bilite des regions, des cantons et des differents acteurs de la 
viticulture suisse. 
L'article 61 de la loi sur l'agriculture precise que les cantons 
tiennent un cadastre viticole. La Confederation fonde donc 
ses AOC sur les cantons, car il s'agit d'un produit particulier. 
D'aiileurs, dans le cadre de l'OMC, le vin est aussi traite dif
feremment. Ainsi les cantons sont les «porteurs» et les pro
prietaires des AOC viticoles. Les conditions climatiques de 
terroir, differentes d'une region a l'autre, et l'etiquette «Vin 
suisse» n'existent pas en matiere d'AOC, ce qui serait d'ail
leurs contraire au droit europeen. On ne pourrait pas faire un 
kirsch suisse AOC, mais on pourrait faire un kirsch de Zeug 
AOC; on ne peut pas prendre un pays comme zone AOC. 
Dans son message, le Conseil federal affirme vouloir definir, 
pour taute la Suisse, des prescriptions concernant la delimi
tation de la zone de production, le choix des cepages, les 
methodes de culture. II est juste que la Confederation fixe 
des criteres, ce qui correspond au droit europeen. L'exi
gence de respecter ces criteres vise a responsabiliser les 
cantons. 
Au niveau de l'eurocompatibilite, l'article 55 du reglement 
CE/1493/99 precise que les dispositions observees en ce 
qui concerne la production des vins AOC sont fondees sur 
sept criteres de qualite, dont celui de rendement a l'hectare 
et celui qui equivaut a la teneur en sucre. Le Conseil federal 
doit uniquement reprendre ces sept criteres, ce qu'il a fait 
dans son ordonnance sur le vin (RS 916.140); les exigences 
pour chaque critere - ce qui est compatible avec le droit 
europeen - doivent etre fixees par les cantons. 
La proposition de la minorite Fehr Hans-Jürg, qui suit la ver
sion du Conseil federal, ne peut pas etre acceptee, car eile 
permet une ingerence etatique dans les exigences, notam
ment en ce qui concerne la teneur en sucre et les rende
ments de production. Les possibilites d'intervention sur la 
gestion de l'offre au niveau national pourraient etre prises en 
campte, par exemple, avec l'abaissement uniforme du pla
fond de rendement actuel, ou avec un relevement des te
neurs minimales en sucre pour essayer d'influer sur l'offre. II 
est inacceptable que l'on utilise des instruments de qualite, a 
savoir les AOC, pour maitriser l'offre; il est inacceptable que 
l'on puisse intervenir de cette maniere sur le marche. Mal
heureusement, c'est trop souvent cette intention qui est a la 
base du systeme. Toutes les regions suisses sont comple
mentaires, la priorite pour le marche est de lutter contre les 
importations de vins etrangers. Les parts de marche des 
vins suisses s'elevent a 40 pour cent et les regions doivent 
s'unir contre l'importation de vins etrangers. 
La commission de notre conseil a modifie comme suit la 
decision du Conseil des Etats. II s'agit de trois critiques 
principales: premierement, eile a biffe a l'alinea 3 la phrase 
suivante: «Le Conseil federal homologue les cahiers des 
charges»; deuxiemement, a l'alinea 2, eile a retabli des indi
cations relatives au plafond de rendement; et troisiemement, 
eile a egalement elucide avec le Conseil federal le risque de 
non-reconnaissance des AOC au niveau europeen a l'ali
nea 4. 
La solution qui emane de la majorite de la commission est 
eurocompatible; eile permet a la Contederation de fixer un 
platond de rendement et des teneurs minimales en sucre; 
eile supprime la notion de cahier des charges, mais eile per
met de prendre en campte la specificite des regions, ce qui 
semble evident pour taute personne connaissant un tant seit 
peu la viticulture. Cette solution ne rencontre plus aucune 
opposition dans le monde viticole, meme si certains prete
rent la version du Conseil des Etats et d'autres celle du Con
seil tederal. Taus les courriers que j'ai reyus - et il y en a 
beaucoup -, qui proviennent de taute la Suisse, vont dans le 
meme sens: taut le monde s'accorde a dire que cette solu
tion de compromis rend service aux regions septentrionales 
comme aux regions du sud et retablit une certaine harmonie 
dans un dossier qui a beaucoup pese sur le dossier agricole. 

Je vous remercie donc de suivre la majorite de la commis
sion. 

Bugnon Andre (V, VD): L'article 63 de la loi federale sur 
l'agriculture traite des diverses classes de vins. Dans le droit 
actuel, c'est la tormulation potestative qui est utilisee, a sa
voir que le Conseil federal peut definir les notions d'appella
tion d'origine, d'appellation d'origine contrölee et d'indication 
de provenance. Ce qu'il taut savoir, c'est que dans les faits 
l'ordonnance sur le vin edicte des regles, s'agissant des di
verses classes de vins, notamment en limitant la production 
a 1,4 kilogramme au metre carre pour les cepages blancs et 
a 1,2 kilogramme au metre carre pour les cepages rouges. 
C'est la situation actuelle. 
En proposant une formulation imperative dans la nouveile loi 
quant a la definition des criteres par classe de vin, le Conseil 
tederal a jete le deute dans les milieux interprofessionnels. 
En effet, ce qui pour certains n'etait que la confirmation de la 
reglementation actueile, etait pour d'autres la porte ouverte 
permettant au Conseil tederal d'edicter des regles plus con
traignantes que les regles actueiles, tant au niveau des 
maxima de production par classe que des minima pour la te
neur en sucre. Le Conseil des Etats, voulant remedier a 
cette situation, a retenu une formulation ayant pour conse
quence de permettre un retour en arriere, ceci au nom du fe
deralisme. II n'est toutetois pas raisonnable de permettre la 
modification de criteres qui ont deja fait leur preuve sur le 
terrain depuis bientöt dix ans. En maintenant une regle qui 
fixe un maximum pour l'ensemble du territoire suisse, la ga
rantie est donnee aux consommateurs que les vins AOC, 
par exemple, ne sont pas produits avec une charge par cep 
trop elevee. 
La majorite de la commission a trouve une solution de com
promis qui, taut en laissant une certaine souplesse aux can
tons afin qu'ils edictent des regles propres definies en fonc
tion des conditions specifiques de leurs vignobles, oblige le 
Conseil tederal a etablir la liste des criteres generaux a ap
pliquer. 
Dans ce sens, je comprends tres bien la proposition de la 
minorite Fehr Hans-Jürg qui craint qu'il y ait 26 doctrines ou 
directives differentes, ce qui aurait pour consequence de 
donner une mauvaise image des vins AOC a l'etranger. 
Toutefois, vous le savez, qui peut le plus, peut le moins. II 
taut savoir - je l'ai deja dit taut a l'heure - que nous souhai
tons la reconduction de la limite existante. Si certains can
tons adoptent des limites interieures, tant mieux pour eux si 
cela repond a leurs specificites regionales, mais il ne taut en 
taut cas pas qu'un depassement de la limite superieure seit 
admise. Dans ce sens, je rejoins les soucis de Monsieur 
Fehr Hans-Jürg. Mais la formulation de la majorite de la 
commission regle cette question. 
En definitive, il faudrait que Madame Leuthard precise dans 
son intervention que le Conseil federal n'a pas l'intention de 
modifier ces maxima, mais qu'il veut les reconduire, quitte a 
ce que les cantons appliquent ensuite des directives diffe
rentes pour les valeurs inferieures. Mais ils ne doivent pas 
avoir la possibilite de depasser la limite maximale. 
C'est va le souci principal de la majorite des vignerons, et je 
vous demande de suivre la majorite de la commission, qui a 
traite cette problematique et delivre Monsieur Fahr du souci 
qu'il a exprime. 

Recordon Luc (G, VD): Taut d'abord, je declare ici aussi mes 
interets: etant membre de la Confrerie du Guillon, vous pen
sez bien que je n'ai pas une opinion absolument neutre sur 
la question. Mais, en revanche, j'espere qu'elle est autori
seel 
Ce que j'ai a vous dire, c'est qu'au fand, ni l'une ni l'autre des 
propositions entre lesqueiles nous devons opter n'est totale
ment satistaisante. 
La version du Conseil tederal, detendue par la minorite Fahr 
Hans-Jürg, tend a mettre en place des regles strictes sur le 
plan tederal pour les criteres. Cela va trop loin, il taut l'ad
mettre. En effet, ce n'est pas au Conseil tederal ni a ses ser
vices de venir dire Oll finit le Saint-Saphorin et oll commence 
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le Chardonne. La delimitation des aires de production doit 
permettre d'avoir une certaine souplesse. 
En revanche, il taut admettre - et Ja, je vais decevoir Mon
sieur Germanier, et Monsieur Bugnon meme, dans une cer
taine mesure - que Ja solution de compromis, trouvee en 
commission a l'instigation precisement de Monsieur Germa
nier, n'est pas adequate non plus. II a laisse a Ja Confedera
tion Ja competence de moduler certains criteres, mais - et je 
Je lui ai deja dit en commission et je Je lui repete - il ne pre
voit pas qu'en matiere d'encepagement, Ja Confederation 
puisse intervenir. Et cela, vraiment, ga ne va pas du taut. 
lmaginez qu'on laisse aux cantons taute liberte dans ce do
maine et qu'un canton, taut d'un coup, se decide a autoriser 
des plants completement etrangers aux nötres dans ce qui 
doit etre des appellations d'origine contrölees - c'est-a-dire 
qu'on pourrait avoir, par exemple, du pinot noir de nos can
tons mele pour une part importante avec un plant de vin ita
lien classique parce qu'un canton juge que ga va bien: je 
pense qu'alors, ce serait taute Ja notion meme de l'appella
tion d'origine contrölee qui serait menacee. Ainsi donc, il 
n'est pas acceptable de soutenir cette solution. 
Maintenant, ce qui est important, c'est de creer une diver
gence avec Je Conseil des Etats. Or, comme aucune des 
deux solutions entre lesquelles nous devons opter ne cor
respond a celle du Conseil des Etats, il est judicieux de lais
ser aux senateurs, en faisant confiance a leur sagesse, Je 
soin de reconsiderer ce probleme. J'espere qu'ils Je feront a 
Ja furniere de ce que je viens de vous dire, a savoir en 
ouvrant un peu Je champ du cöte des aires de production -
Oll les cantons doivent vraiment avoir Ja competence de con
tröler l'application du critere - et en ne laissant aucune 
marge de manoeuvre en ce qui concerne les encepage
ments - oll veritablement une regle centralisee me parait se 
justifier. 
Je pense quand meme que Ja solution de Ja minorite Fehr 
Hans-Jürg se rapproche plus de ce que je viens de vous 
dire. C'est Ja raison pour laquelle, dans sa majorite en taut 
cas, Je groupe des Verts vous Ja recommande. 

Darbellay Christophe (C, VS): Je declare d'abord mes inte
rets: je suis president du conseil d'administration d'un nego
ciant en vins, Gilliard SA a Sion, et je parle ici aussi en tant 
que petit representant d'un grand canton viticole. 
Pour Ja viticulture suisse, qui est une petite partie de l'agri
culture - 6 pour cent du rendement brut-, mais une partie si 
importante pour Ja Suisse romande et Ja Suisse italienne, 
cet article 63 est peut-etre Ja mere de toutes les batailles. 
Le groupe democrate-chretien soutient ici Ja proposition de 
Ja majorite de Ja commission. C'est Je produit ameliore de Ja 
proposition Epiney qui avait ete faite au Conseil des Etats 
(BO 2006 E 1243). 
A quoi bon nationaliser quelque chose qui est l'essence du 
terroir, a savoir les appellations d'origine contrölees? Que Ja 
Confederation fixe les exigences pour les vins de pays, pour 
les vins de table, pour les vins qui sont des vins de seconde 
ou de troisieme categorie, des vins nationaux par essence, 
c'est normal et c'est legitime et je n'y vois personnellement 
aucun probleme. Mais lorsque Berne fait du zele, lorsqu'elle 
souhaite fixer seule Ja teneur en sucre ou les rendements a 
Ja surface pour les vins de Tartegnin, de Savigny, de Satigny, 
de Sierra ou du Sottoceneri, c'est completement faux. II y a 
lieu ici de considerer l'element de base de Ja politique, qui 
consolide toujours notre action: Ja subsidiarite. C'est Ja vo
lonte de faire les choses Je plus pres possible des gens con
cernes, aussi par souci d'efficacite economique. Eh bien, il 
ne taut pas que Ja Confederation se mele de ce qui, dans Je 
fand, fonctionne tres bien sans eile. Je ne dis pas que ga ne 
Ja regarde pas, je dis que ga fonctionne aussi sans eile. 
Taut a l'heure, dans son intervention, Monsieur Germanier a 
parle d'eurocompatibilite. II est juste de parler d'eurocompa
tibilite, et Ja solution de Ja majorite de Ja commission est 
aussi eurocompatible. Allez voir en France: ce n'est pas Pa
ris qui fixe les conditions de production du bordeaux ou du 
bourgogne, ni meme des vins du Languedoc; ce n'est pas 
son affaire et ga fonctionne aussi tres bien localement. L'ap-
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pellation d'origine contrölee est un sigle, une protection qui a 
aujourd'hui une ampleur nationale, mais qui est l'essence 
meme de Ja region et de Ja production locale. Par conse
quent, c'est localement que l'on doit definir les exigences et 
les criteres dans Je detail. II y a, par Ja nature meme de l'ap
pellation d'origine contrölee, des differences climatiques re
gionales: vous ne pouvez pas produire la meme quantite de 
chasselas avec Ja meme qualite a Neuchätel et en Valais -
et c'est un Valaisan qui vous le dit! Je suis un amateur du 
non-filtre neuchätelois qui est un vin exceptionnel, mais ces 
deux cantons n'ont pas les memes conditions de production. 
Par consequent, on doit differencier les choses. 
L'appellation d'origine contrölee n'est pas un critere de ges
tion de l'offre. Aujourd'hui, oll Ja Confederation s'emploie a 
supprimer le contingentement laitier par souci de simplifier Je 
systeme, on ne peut pas commencer a renationaliser, a fixer 
des limites de rendement par unite de surface ainsi que des 
limites de teneur en sucre par litre de jus de raisin. Dans un 
secteur qui est par definition le plus liberalise et le plus 
ouvert, a quoi bon revenir en arriere sur ce qui fonctionne? 
La Confederation a la volonte de consolider la production 
des vins de pays et des vins d'appellation d'origine contrö
lee. C'est legitime, mais faisons les choses a bon escient: 
que Ja Confederation fixe de nouveau des exigences pour 
des vins de pays, aucun probleme, qu'elle Je fasse; mais il 
est necessaire que les criteres detailles pour obtenir une 
AOC, a savoir Ja production par matre carre, la teneur en su
cre, soient fixes essentiellement par les cantons. 
La version de Ja majorite de Ja commission est un bon com
promis par rapport a la decision du Conseil des Etats; eile 
prevoit que le Conseil federal peut fixer - la formulation est 
potestative - des teneurs en sucre ou des exigences de pro
duction par unite de surface en tenant campte des specifici
tes regionales. C'est aujourd'hui un tres bon compromis qui 
vous est propose par Ja commission, et je pense qu'il est rai
sonnable. 
Et je terminerai - puisque le temps qui m'est imparti est 
echu - en posant une question a Madame la conseillere fe
derale: est-il a un moment ou a un autre dans les intentions 
du Conseil federal de diminuer, s'il en avait la competence, 
les rendements maximaux par unite de surface? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Dieser Weinartikel hat schon im 
Ständerat viel zu reden gegeben. Ich bin froh, dass die 
Mehrheit gegenüber der ständerätlichen Version eine ver
besserte Lösung gefunden hat. 
Was will der Bundesrat beim Wein bewirken? Wir haben drei 
Kategorien von Wein: AOC-, Tafel- und Landwein. Diese drei 
Klassen sollen hier definiert werden, wobei es im Landwirt
schaftsrecht insbesondere um die Produktionsregeln geht. 
Im Bereich der AOC ist es für uns ganz entscheidend, dass 
diese mit denen der EU äquivalent sind. Die EU hat sieben 
Kriterien aufgestellt, die bei AOC-Weinen eingehalten wer
den müssen. Dazu kommen zahlreiche Seiten von zu erfül
lenden Mindestanforderungen. Trotz dieser verschiedenen 
Kriterien liegt in der EU die Verantwortung gegenüber der 
Union immer bei den Mitgliedstaaten und nicht etwa bei den 
Regionen. Das ist deshalb auch das System des Bundesra
tes, das jenem von Deutschland und Osterreich entspricht, 
wo auch nationale Rechtserlasse die Qualitätsweine be
stimmter Anbaugebiete definieren. 
Wenn wir hier nicht mehr mit der EU äquivalent sind, dann 
schaden wir schlussendlich nicht nur der Äquivalenz und ei
nem Exportmarkt, der wichtig ist, sondern natürlich auch der 
Glaubwürdigkeit und dem Vertrauen der Konsumenten. 
Diese Mindestanforderungen, die schweizweit gelten sollen, 
sind daher auch zentral. Sie sind auch wichtig, weil sie zu 
den Land- und Tafelweinen kohärent sein sollen, bei denen 
auch kantonsübergreifende Definitionen bestehen und bei 
denen wir auf Bundesebene Mindestanforderungen festle
gen wollen. 
Herr Bugnon, es war nie die Absicht des Bundesrates, Min
destzuckergehalte und Maximalerträge gegen den Willen 
der Kantone festzulegen; an den bisherigen Kantonskompe
tenzen bei der Definition der AOC-Weine wollten wir nie et-
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was ändern. Wenn Sie jetzt bei der Definition der Regionen 
und beim Modulieren der Mindestanforderungen keine exak
ten Parameter liefern, wird das in der Anwendung dieser 
Formulierung schon Probleme aufwerfen. Das ist das, was 
uns auch bei der Version der Mehrheit schon gewisses Kopf
zerbrechen bereitet. Deshalb sind wir nach wie vor der An
sicht: Wir verstehen das Problem; die Fassung der Mehrheit 
ist eine Verbesserung gegenüber der ständerätlichen Ver
sion, aber die Version des Bundesrates scheint uns klarer zu 
sein und für eine schweizweit einheitlichere Anwendung be
züglich dieser Mindestanforderungen Sicherheit zu geben. 
Der Bundesrat beantragt Ihnen daher, bei seiner Version zu 
bleiben. Die Version der Kommissionsmehrheit wäre dann 
die zweitbeste Variante. 

Germanier Jean-Rene (AL, VS): Madame Ja conseillere fe
derale, pouvez-vous confirmer que Ja proposition de Ja majo
rite de la commission est eurocompatible, qu'elle prend en 
compte Je souci des teneurs minimales en sucre et des ren
dements maximaux par unite de surface et que, finalement, 
elle resout aussi Je probleme du cahier des charges souleve 
par le Conseil des Etats? Surtout, pouvez-vous confirmer 
qu'il n'est pas dans les intentions du Conseil federal de bais
ser Jes rendements par unite de surface, ce qui conduirait a 
une ma1trise de l'offre par l'utilisation des instruments ser
vant a contröler la qualite? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Es stimmt, dass Ihre Formulie
rung EU-kompatibel ist, sofern Sie darunter verstehen, dass 
die Kriterien der AOC nach EU-Recht auch bei Ihrem Antrag 
die Mindestanforderungen sind, die dann auch die Regionen 
zu erfüllen haben. Wenn Ihre Version so gedeutet werden 
kann, ist sie EU-kompatibel. 
Nochmals: Ich verstand diese Aufregung, insbesondere im 
Wallis, eigentlich nicht, weil der Bundesrat hier nie betref
fend Zuckergehalt irgendwie vorgehen oder Maximalerträge 
knacken wollte - das war nie die Absicht. Wir wollten 
vielmehr die bisherigen kantonalen Kompetenzen nicht an
tasten. Aber diese schweizweiten Mindestanforderungen für 
AOC entsprechen einem Bedürfnis des Konsumenten nach 
Vertrauensschutz. Die Einheitlichkeit mit der EU ist wichtig 
für die Exportmärkte und damit wir im internationalen Kon
text die Herkunftsschutzbezeichnungen noch besser verstär
ken können. 

Rime Jean-Fran9ois (V, FR), pour la commission: Permettez
moi de vous faire remarquer que le debat sur le jus de 
pomme s'est deroule presque exclusivement en allemand, 
alors que le debat sur le jus de raisin et le vin s'est deroule 
presque exclusivement en fran9ais! C'est probablement pour 
cela que la version preparee par les professionnels de la 
branche a eu la faveur de la commission par rapport a la ver
sion concoctee par l'administration federale. 
Cet article a donne lieu a de longues discussions en com
mission et en dehors de la commission. Dans Ja viticulture, 
Jes caracteristiques des produits varient fortement d'une re
gion et d'un terroir a l'autre. Le compromis trouve par la 
commission, et fort bien defendu par Monsieur Germanier, 
donne satisfaction a la plupart - si ce n'est a toutes - des 
grandes regions de production. II donne les competences 
suffisantes aux cantons tout en permettant Je contröle de Ja 
Confederation afin d'eviter les abus. 
La commission s'est prononcee pour Ja solution defendue 
par la majorite, par 15 voix contre 8 et 2 abstentions. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 103 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 56 Stimmen 

Art. 64, 65, 67-69 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 70 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 6 Bst. b 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Hämmerle, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gy
sin Remo, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer) 
Abs. 2 Bst. b 
b. eine ausgeglichene Düngerbilanz, wobei mindestens 
50 Prozent des Hofdüngers auf der eigenen oder der zuge
pachteten Betriebsfläche ausgebracht werden müssen. 

Antrag der Minderheit 
(Genner, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Gysin Remo, 
Hämmerle, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer, Re
cordon) 
Abs. 2 Bst. f 
f ..... der Pflanzenbehandlungsmittel, das Verbot von Vorauf
lauf-Herbiziden sowie das Verbot von chemisch-syntheti
schen Insektiziden im Ackerbau. 

Antrag der Minderheit 
(Genner, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Gysin Remo, 
Hämmerle, Leutenegger Oberholzer, Recordon) 
Abs. 2 Bst. g 
g. den Verzicht auf gentechnisch verändertes Saatgut und 
Futtermittel aus importierten gentechnisch veränderten 
Pflanzen. 

Antrag der Minderheit 
(Hämmerle, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gy
sin Remo, Leutenegger Oberholzer) 
Abs. 4 
.... Tierschutzgesetzgebung sowie der Bestimmungen über 
den Normalarbeitsvertrag_ in der Landwirtschaft ist Voraus
setzung .... (Siehe auch Anderung des bisherigen Rechtes, 
1. Obligationenrecht) 

Antrag der Minderheit 
(Genner, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Gysin Remo, Hämmerle, 
Leutenegger Oberholzer, Recordon) 
Abs. 7 
Der Bundesrat legt ökologische Ziele mit Zeitvorgaben fest. 
Er gestaltet unter anderem die Direktzahlungen so, dass die 
vorgegebenen Ziele innerhalb des gesetzten Zeitrahmens 
erreicht werden. 

Antrag Wäfler 
Abs. 1 
.... allgemeine Direktzahlungen, Ökobeiträge und Etho
beiträge aus. Er fördert mit Direktzahlungen naturnahe, um
weltfreundliche und tierfreundliche Produktionsformen sowie 
die nachhaltige Nutzung von Sömmerungsbetrieben und 
Sömmerungsweiden (Sömmerungsbeiträge). 
Abs. 3 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Die bisher für Okobeiträge und Ethobeiträge verwendeten fi
nanziellen Mittel werden für die Kompensation von zusätzli
chen Marktstützungsmassnahmen und die Aufstockung der 
allgemeinen Direktzahlungen innerhalb des Rahmenkredites 
gemäss Bundesrat verwendet resp. umgelegt. 
Die bisherigen verschiedenen Kategorien von Direktzahlun
gen verursachen sowohl beim Bund und den Kantonen als 
auch bei den Landwirten einen überproportionalen admini
strativen Vollzugs- und Kontrollaufwand. Deshalb sind die 
hier eingesetzten Mittel im Rahmen der «AP 2011 » für 
zusätzliche Marktstützungsmassnahmen und die allgemei
nen Direktzahlungen zu verwenden resp. umzulegen. Auch 
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sachlich .. sind die bisherigen separaten Direktzahlungskate
gorien Oko- und Ethobeiträge im Blick auf Artikel 70 Ab
satz 4, welcher die Einhaltung der geltenden Bestimmungen 
des Gewässerschutz-, des Umweltschutz- und des Tier
schutzgesetzes voraussetzt, kaum zu rechtfertigen. 

Antrag Bader Elvira 
Abs. 5 Bst. d 
d. Grenzwerte bezüglich der Fläche oder Tierzahl je Betrieb, 
ab denen die Beitragssätze abgestuft werden; 
Schriftliche Begründung 
Im Rahmen der «AP 2007» wurde die Abstufung der Direkt
zahlungen nach Fläche und Tierzahl im Juni 2003 aufge
hoben (AS 2003 4217, 4223). Noch bevor die Aufhebung der 
Abstufung in Kraft getreten ist, wurde in der Wintersession 
2003 das Entlastungspaket 2003 behandelt. Damit wurde 
die Inkraftsetzung der Aufhebung auf den 1. Januar 2008 
verschoben, indem in den Übergangsbestimmungen in Arti
kel 187b ein neuer Absatz 8 eingefügt wurde (AS 2004 
1633, 1645). Deshalb steht Buchstabe d von Artikel 70 Ab
satz 5 in der Fahne als geltendes Recht, weil er jetzt noch 
gilt, aber nur bis Ende dieses Jahres. 
Nun schlägt der Ständerat die Wiedereinführung der Abstu
fung vor. Zur Aufhebung der Abstufung hat der Ständerat die 
Übergangsbestimmung in Artikel 187b Absatz 8 gestrichen. 
Mit der Streichung von Artikel 187b Absatz 8 wird jedoch le
diglich die Verschiebung der Aufhebung der Abstufung an
nulliert und nicht die Aufhebung der Abstufung selbst. Nun 
entspricht es dem klaren Willen sowohl des Ständerates als 
auch unserer Kommission, dass Artikel 70 Absatz 5 Buch
stabe d weiterhin gelten soll, und zwar unbefristet. Hierfür 
muss der Text von Artikel 70 Absatz 5 Buchstabe d im Land
wirtschaftsgesetz wieder eingeführt werden. 

Antrag Kunz 
Abs. 5 Bst. d 
d. nach diesem Absatz können auf einem Betrieb für die 
erste SAK (Standardarbeitskraft) höchstens 65 000 Franken 
und für jede weitere SAK höchstens 30 000 Franken ausge
löst werden. 
Schriftliche Begründung 
In der Vernehmlassung zur «AP 2011 » wurde mehrheitlich 
verlangt, die Direktzahlungen vermehrt an die SAK zu bin
den. Dieses Kriterium wurde leider nicht berücksichtigt, viel
mehr werden mit dem heutigen System grossflächige Exten
sivbetriebe bevorzugt. Mein Vorschlag macht eine minimale 
Korrektur in die richtige Richtung, ist doch eine produzie
rende Landwirtschaft mit 400 000 Arbeitsplätzen in der Er
nährungswirtschaft die günstigste Form zur Erhaltung einer 
intakten Landschaft. Mit den allenfalls freiwerdenden finanzi
ellen Mitteln sollte die Landmobilität gefördert werden. 

Antrag Müller Walter 
Abs. 5 Bst. f 
f ..... keine Beiträge ausgerichtet werden. Für verheiratete 
Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen und für verwitwete 
Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen mit Kindern, deren 
Einkommen und Vermögen in der Veranlagung des verwit
weten Bewirtschafters oder der verwitweten Bewirtschafterin 
mitberücksichtigt wird, legt der Bundesrat höhere Grenz
werte fest. 
Schriftliche Begründung 
Aus einem Brief eines betroffenen Bauern: «Durch die aktu
elle Gesetzeslage werde ich 'dank' einer guten Vorsorgelö
sung nach dem Tod meiner Ehefrau auch noch den Betrieb 
verlieren. Jetzt entsteht folgende Situation: 
Vermögen: grösseres steuerbares Vermögen (Kapital
leistung der Versicherung und kleinerer Sozialabzug). Die 
Erbschaft meiner Frau an unsere Kinder erscheint zwar in 
meiner Steuererklärung, ich kann aber nicht darüber verfü
gen. Mein Erbanteil ist im Betriebsvermögen enthalten (wie 
üblich hatten wir neben dem Betrieb nicht mehr viel andere 
Vermögenswerte). Die Vermögensgrenze senkt sich (kein 
Verheiratetenzuschlag mehr). Die Direktzahlungen werden 
gekürzt. Ich habe keine Möglichkeit, das Vermögen zu ver-
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mindern, da die liquiden Teile zum Kindsvermögen gehören, 
der Betrieb ist bis zur Belehnungsgrenze belastet. 
Einkommen: Das steuerbare Einkommen bleibt gleich, da 
der Lohnausfall meiner Frau durch die UVG und die AHV 
ausgeglichen wird. Das verfügbare Einkommen sinkt hinge
gen, da ich neue Lohnkosten für die Kinderbetreuung habe. 
Diese Lohnkosten können nur zum geringsten Teil von den 
Steuern abgezogen werden (2000 Franken pro Kind und 
Jahr im Kanton St. Gallen). Die Einkommensgrenze sinkt 
(kein Verheiratetenzuschlag mehr). Die Direktzahlungen 
werden gekürzt.» 
Im vorliegenden Fall werden die Direktzahlungen praktisch 
auf Null gekürzt, was nun für den betroffenen Bauern nach 
dem Verlust der Ehefrau unweigerlich auch zum Verlust des 
Betriebes führt. 

Antrag Föhn 
Abs. 5bis 
Der Bundesrat kann Grenzwerte pro Betrieb und Betriebslei
ter oder SAK festlegen. 
Schriftliche Begründung 
Ich will besonders die produzierende Landwirtschaft stärken. 
Denn es kann nicht angehen, dass extensiv bewirtschaftete 
Grossflächen überproportional abgegolten werden. 

Eventualantrag de Buman 
(Ergänzung zum Antrag der Minderheit Hämmerle bei Artikel 
70 Absatz 4) 
Art. 5Abs. 1 
.... Der Bundesrat wirkt darauf hin, dass mittels der zur Ver
fügung stehenden gesetzlichen Mittel (Gesamtarbeitsver
trag, Normalarbeitsvertrag) die Arbeitsbedingungen so aus
gestaltet werden, dass die Angestellten in der Landwirt
schaft Einkommen erzielen, die mit den Einkommen der üb
rigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar 
sind. 
Schriftliche Begründung 
Der bestehende Artikel 5 Absatz 1 lautet: 
Mit den Massnahmen dieses Gesetzes wird angestrebt, 
dass nachhaltig wirtschaftende und ökonomisch leistungsfä
hige Betriebe im Durchschnitt mehrerer Jahre Einkommen 
erzielen können, die mit den Einkommen der übrigen er
werbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar sind. 

Art. 70 
Proposition de la majorite 
Al. 6 let. b 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Hämmerle, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gy
sin Remo, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer) 
Al. 2 let. b 
b. un bilan de fumure equilibre, au moins 50 pour cent des 
engrais de ferme devant etre epandus sur la surface appar
tenant a l'exploitation ou affermee. 

Proposition de la minorite 
(Genner, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Gysin Remo, 
Hämmerle, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer, Re
cordon) 
Al. 2 let. f 
f ..... de traitement des plantes, l'interdiction des herbicides 
en prelevee et l'interdiction des insecticides chimiques de 
synthese dans la culture des champs. 

Proposition de la minorite 
(Genner, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Gysin Remo, 
Hämmerle, Leutenegger Oberholzer, Recordon) 
Al. 2 let. g 
g. Ja renonciation aux semences genetiquement modifiees 
et aux aliments pour animaux issus de vegetaux importes 
genetiquement modifies. 
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Proposition de Ja minorite 
(Hämmerle, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gy
sin Remo, Leutenegger Oberholzer) 
Al. 4 
.... applicables a l'agriculture ainsi que les dispositions du 
contrat-type de travail dans l'agriculture. (Voir aussi la modifi
cation du droit en vigueur, 1. Code des obligations) 

Proposition de Ja minorite 
(Genner, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Gysin Remo, Hämmerle, 
Leutenegger Oberholzer, Recordon) 
Al. 7 
Le Conseil federal fixe les objectifs ecologiques avec un ca
lendrier. II con9oit notamment les paiements directs de teile 
maniere que les objectifs fixes soient atteints dans le cadre 
du calendrier prevu. 

Proposition Wäfler 
Al. 1 
.... prestations ecologiques requises. Les paiements directs 
servent a promouvoir des modes de production respectueux 
de la nature, de l'environnement et des animaux, ainsi que la 
gestion durable d'exploitations et de päturages d'estivage 
(contributions d'estivage). 
Al. 3 
Bitter 

Proposition Bader Elvira 
Al. 5 let. d 
d. la surface ou le nombre d'animaux par exploitation au
dela desquels les contributions sont reduites; 

Proposition Kunz 
Al. 5 let. d 
d. les contributions visees par Je present alinea ne peuvent 
depasser 65 000 francs par exploitation pour Ja premiere 
unite de main-d'oeuvre standard et 30 000 francs pour cha
que unite supplementaire. 

Proposition Müller Walter 
Al. 5 let. f 
f ..... ou refusees; pour Jes exploitants maries et pour les ex
ploitants veufs qui ont des enfants dont le revenu et Ja 
fortune s'ajoutent a ceux de leur parent survivant pour Ja de
termination de l'impöt, le Conseil federal fixe des valeurs li
mites plus elevees. 

Proposition Föhn 
Al. 5bis 
Le Conseil federal peut fixer des valeurs limites par exploita
tion et chef d'exploitation ou par UMOS. 

Proposition subsidiaire de Buman 
(en complement a Ja proposition de Ja minorite Hämmerle a 
l'article 70 alinea 4) 
Art. 5 al. 1 
.... Le Conseil federal intervient pour que les employes agri
coles beneficient gräce aux moyens legaux disponibles 
(convention collective de travail, contrat-type de travail) de 
conditions de travail qui leur permettent de toucher un re
venu comparable a celui de la population active dans les 
autres secteurs economiques de la m~me region. 

Hämmerle Andrea (S, GR): Artikel 70 Absatz 2 regelt die Vo
raussetzungen für die Direktzahlungen. Direktzahlungen sol
len ja nicht einfach an alle Bauern und schon gar nicht an 
Tierfabriken, sondern einzig für besondere gemeinwirt
schaftliche Leistungen sozialer und vor allem auch ökologi
scher Art entrichtet werden. Die Bodenbewirtschaftung ist 
dabei ein wichtiges Kriterium, denn mit Direktzahlungen soll 
eine bäuerliche, bodenbewirtschaftende Landwirtschaft un
terstützt werden. 
Nun stellt der Düngertourismus ein Problem dar. Ich möchte 
deshalb den Dünger an den bewirtschafteten Boden binden, 
indem mindestens 50 Prozent des Hofdüngers auf der eige-

nen oder zugepachteten Betriebsfläche ausgebracht werden 
muss. Das ist letztlich eine bescheidene ökologische Forde
rung. Der Tierbestand eines Betriebes soll nämlich in einem 
einigermassen vernünftigen Verhältnis zur Fläche des Be
triebes stehen. 
Die bürgerliche Seite möchte ich darauf hinweisen, dass 
mein Antrag im Unterschied zu den ihrigen Anträgen dem 
Staat keinerlei Kosten verursacht - im Gegenteil: Wenn Be
triebe die Voraussetzungen für Direktzahlungen nicht erfül
len, muss der Staat sogar weniger Direktzahlungen entrich
ten. 
Die Relation zwischen der Grösse des Tierbestandes und 
der Grösse des bewirtschafteten Bodens ist ein wesentli
ches Kriterium für die bäuerliche Landwirtschaft in Abgren
zung zur nichtbäuerlichen, eher industriellen Landwirtschaft. 
Wir aber wollen mit Direktzahlungen die bäuerliche Land
wirtschaft in der Schweiz fördern. Sie - vor allem die CVP -
sprechen in diesem Zusammenhang meist von Familienbe
trieben. Entsprechend geht es also im vorliegenden Artikel 
keineswegs darum zu klären, was die Landwirtschaft darf 
und was sie nicht darf, sondern es geht nur darum zu sagen, 
unter welchen Voraussetzungen sie Direktzahlungen erhält. 
Wenn 3 oder 4 Milliarden Franken öffentliches Geld in die 
Landwirtschaft gehen, so achten die Steuerzahlenden oder, 
anders gesagt, die Konsumentinnen und Konsumenten sehr 
genau darauf, wohin dieses Geld fliesst. Sie dürften kaum 
die Vorstellung im Hinterkopf haben, dass am einen Ort der 
Landwirtschaftsbetrieb ohne Land steht und der Dünger an 
einen anderen Ort gekarrt wird. Wir stellen eine beschei
dene Forderung; es geht - wie gesagt - nur um die Voraus
setzungen, unter denen Direktzahlungen ausgerichtet wer
den. 
Ich bitte Sie, diesem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Müller Walter (RL, SG): Herr Hämmerle, im Rheintal arbeiten 
immer mehr Betriebe zusammen. Die einen haben Milch
wirtschaft, die anderen Ackerbau. Damit ist es notwendig, 
den Dünger auf den Ackerflächen auszuführen. Das ist auch 
für diese Betriebe interessant. Wollen Sie das verhindern? 
Wollen Sie diese gute, zukunftsgerichtete Zusammenarbeit 
verhindern? 

Hämmerle Andrea (S, GR): Herr Müller, es ist ja nicht so, 
dass aller Dünger auf dem eigenen Hof ausgebracht werden 
muss, sondern nur die Hälfte. Darum ist die Forderung über
aus bescheiden. Sie werden doch niemandem erklären wol
len, dass in Ihrem Betrieb Dünger anfällt, von dem mehr als 
die Hälfte an irgendeinen anderen Betrieb geht. Wie ich Sie 
kenne, müssen Sie Ihr eigenes Land vermutlich auch dün
gen - eben! 

Genner Ruth (G, ZH): Mein Vorredner hat es schon gesagt: 
Wir sind bei Artikel 70, bei den Direktzahlungen. Direktzah
lungen wurden 1992 eingeführt. Sie haben sich in der Praxis 
bewährt, und sie sind permanent erhöht worden. Sie können 
aus der Fahne ersehen, dass wir von den Fraktionen der 
Grünen und der SP dem Bundesrat folgen und den grössten 
Betrag der «Agrarpolitik 2011 » bei den Direktzahlungen allo
zieren wollen. Und das ist nicht wenig Geld: Es handelt sich 
um 11 ,25 Milliarden Franken. 
Diese Gelder sind nicht einfach an die landwirtschaftli
che Fläche eines Bauernhofes gebunden, sondern diese 
Gelder sind an Voraussetzungen gebunden, und das ist der 
ökologische Leistungsnachweis. Für diesen ökologischen 
Leistungsnachweis sind strenge ökologische Anforderungen 
zu erfüllen. Wichtige Teilziele wie Biodiversität und Nähr
stoffbilanz sind noch nicht erreicht. Und es geht nicht an, 
dass hier Lockerungen passieren. Lockerungen beim ökolo
gischen Leistungsnachweis auf der Verordnungsstufe sind 
für uns nicht akzeptabel, weil sie zu einem vermehrten Ein
satz von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln führen. 
Und das ist genau das, was ich mit meinem Minderheitsan
trag zu Buchstabe f einbringen will: den Verzicht auf chemi
sche Pflanzenbehandlungsmittel sowie ein Verbot von Vor-
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laufherbiziden und ein Verbot von chemisch-synthetischen 
Insektiziden im Ackerbau. 
Keine Konsumentin bzw. kein Konsument empfindet den 
Einsatz von Herbiziden oder Insektiziden als ökologisch. 
Aber ich muss Ihnen sagen: Das sind die Leute, die über 
Steuern bäuerliches Direkteinkommen finanzieren. Deshalb 
legen wir den Finger drauf: Wir wollen, dass diese Anliegen 
zum Durchbruch kommen, dass die ökologischen Standards 
verbessert und angehoben werden - angehoben werden zu
gunsten einer Landwirtschaft, die keine Schäden hinterlässt, 
die langfristig Böden schont, Grundwasser schützt und die 
Biodiversität fördert und pflegt. 
Das möchten wir auf der Gesetzesstufe festhalten. Es ist 
klar, dass die Verordnung in die Details gehen muss. Dieser 
Punkt im Gesetz soll ein klares Zeichen an die Bäuerinnen 
und Bauern sein, dass sich ökologisches Landwirtschaften 
lohnt, dass gerade auch aufwendige Arbeit unterstützt und 
finanziert wird. Das ist mein erster Minderheitsantrag. 
Der zweite Minderheitsantrag ist ein neuer Buchstabe g. Sie 
sehen es auf der Fahne: In diesem Buchstaben wird ver
langt, dass es einen Verzicht auf gentechnisch verändertes 
Saatgut und Futtermittel aus importierten gentechnisch ver
änderten Pflanzen gibt. Warum stellen wir hier diesen Min
derheitsantrag? Wir hatten eine Volksabstimmung über ein 
Moratorium für Auspflanzung von gentechnisch veränderten 
Pflanzen. Dieses Moratorium ist nun in Kraft und läuft, und 
noch während des Zeitrahmens der «AP 2011 » läuft das 
Moratorium aus. Das ist der Grund dafür, warum wir jetzt 
den Verzicht auf gentechnisch verändertes Saatgut und auf 
Futtermittel aus importierten gentechnisch veränderten 
Pflanzen als Voraussetzung für die Direktzahlungen im Ge
setz festschreiben wollen. 
Ich möchte auch hier festhalten: Die Bauern erhalten einen 
Mehrwert, wenn sie auf gentechnisch verändertes Saatgut 
und auf diese Futtermittel verzichten, denn sie schaffen sich 
damit eine Nische für Produkte, das sich am Markt besser 
verkaufen. Wir sind überzeugt, dass für diese Produkte auch 
ein besserer Preis gelöst werden kann. Wir sehen das vor 
allem in unseren Nachbarländern, wo Lebensmittel, die mit 
dem Begriff «gentechfrei» ausgezeichnet werden können, 
sich gut verkaufen, sich zu einem besseren Preis verkaufen. 
Ich möchte Sie also bitten, diesen Minderheitsanträgen im 
Sinne einer Ökologisierung der Landwirtschaft zum Durch
bruch zu verhelfen. 

Darbellay Christophe (C, VS): Madame Genner, j'avais pro
mis de ne plus m'exprimer, mais vous avancez des choses 
qui sont tellement fausses, tellement orientees ideologique
ment, que je suis oblige de vous poser une question. 
Vous voulez interdire les herbicides en prelevee, les produits 
chimiques ou de synthese. L'alternative, c'est l'utilisation de 
cuivre, de metaux lourds: cela, vous devez en etre cons
ciente. Alors, franchement, si vous deviez manger a la petite 
cuillere des produits chimiques de synthese ou bien du cui
vre qui est un metal lourd, qu'est-ce que vous choisiriez? 
Pour ma part, j'ai fait mon choix. 

Genner Ruth (G, ZH): Ich weiss, dass Sie das Kupfer anspre
chen, das im Biolandbau im Weinberg ausgetragen wird. 
Das geschieht blass unter ganz bestimmten Bedingungen, 
das ist im Übrigen nicht der Regelfall. Was wir hier sagen 
und was auch in der Verordnung präzisiert werden muss, ist, 
dass es hier um Vorlaufherbizide geht, also darum, ob man 
beispielsweise beim Getreide das Unkraut ausreisst oder 
nicht oder ob man im Ackerbau chemisch-synthetische In
sektizide braucht. 
Es wurde auf die Handarbeit hingewiesen. Das ist ja genau 
die Arbeit, die wir besser bezahlen. Wenn Sie das anders 
machen wollen, dann können Sie dafür keine Steuermittel 
verlangen. 

Favre Charles (RL, VD): A l'article 70 alinea 2, le groupe ra
dical-liberal soutiendra la majorite, a savoir le projet du Con
seil federal. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

A l'alinea 2, on precise quelles sont les prestations ecologi
ques requises pour avoir droit aux paiements directs. Nous 
ne souhaitons pas que l'on augmente les contraintes y don
nant droit, c'est notre position de base. Nous considerons en 
outre que tous les ajouts proposes par les minorites, a sup
poser qu'ils soient justifies, ne devraient pas figurer dans la 
loi, mais dans l'ordonnance, car il faut une certaine sou
plesse pour adapter ces differentes composantes. Ces deux 
arguments militent deja en faveur du rejet de toutes les pro
positions de minorite a l'alinea 2. 
Si nous en venons cependant aux points de detail, concer
nant la proposition de la minorite Hämmerle a l'alinea 2 
lettre b, nous constatons que la legislation actuelle fixe deja 
a cette lettre l'exigence d'un bilan de fumure equilibre. Cette 
exigence va deja assez loin sans qu'il y ait besoin, comme le 
propose Monsieur Hämmerle, que 50 pour cent des engrais 
soient epandus sur la surface appartenant a l'exploitation. 
En ce qui concerne les propositions des minorites Genner, 
concernant taut d'abord l'interdiction des herbicides a l'ali
nea 2 lettre f, nous constatons qu'il y a deja des limitations 
en la matiere; c'est une proposition jusqu'au-boutiste que 
nous ne pouvons pas accepter. En effet, taute la loi sur 
l'agriculture se base taut de meme sur un certain equilibre 
entre l'agriculture productive et une agriculture plus ecologi
que. Avec la proposition de la minorite Genner, nous allons 
beaucoup plus loin et au detriment de la productivite. En ef
fet, meme si nous voulons une agriculture qui soit ecologi
que, il faut aussi tenir campte de la gestion des entreprises 
agricoles de type extremement productif. 
Enfin, concernant la proposition de la minorite Genner a l'ali
nea 2 lettre g, il y a eu une votation populaire sur la question 
des produits genetiquement modifies. Durant taut le debat, il 
etait taut a fait clair que le vote portait sur la question du mo
ratoire. Si mes souvenirs sont bons, les partisans du mora
toire voulaient disposer d'un certain temps, d'abord pour 
analyser ce qui se passe, par exemple avec les semences 
genetiquement modifiees - pour tirer un bilan -, et pour voir 
ensuite comment poursuivre cette politique. Or, adopter 
cette proposition, c'est visiblement trahir les propos qui ont 
ete tenus durant la campagne avant la votation, ainsi que la 
confiance des votants par rapport a la notion de «genetique
ment modifie». Nous devons nous en tenir au fait que nous 
allons d'abord tirer un bilan du moratoire et decider ensuite. 
II est beaucoup trop töt aujourd'hui pour inscrire dans la loi la 
renonciation aux semences genetiquement modifiees et aux 
aliments pour animaux issus de vegetaux importes geneti
quement modifies. Ainsi, tant pour des questions de forme 
que de fand, ces elements n'ont rien a faire dans la loi. 
Je vous demande de rejeter les trois propositions de mino
rite qui vous ont ete presentees a l'alinea 2. 

Graf Maya (G, BL): Die Grünen beantragen Ihnen, in Ab
satz 2 den Anträgen aller drei Minderheiten zuzustimmen. 
Wie Sie wissen, geht es hier darum, welchen ökologi
schen Nachweis Bauernbetriebe erbringen müssen, da
mit sie Direktzahlungen - Ökobeiträge, Ethobeiträge - erhal
ten. Wir Grünen haben bei der gesamten Ausrichtung der 
«AP 2011 » bemängelt, dass wichtige Teilziele wie Biodiver
sität und Nährstoffbilanz noch nicht erreicht sind. Wir sind 
klar der Meinung, die Direktzahlungen müssten an strengere 
ökologische Anforderungen gebunden sein. Denn diese Gel
der - wir sprechen hier immerhin von 2,5 Milliarden Franken 
pro Jahr, die uns die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 
bezahlen - müssen eine ökologische Leistung, eine Gegen
leistung, erbringen. Es ist ein Geben und Nehmen. Das ist 
der Grund für die Minderheiten hier und hat rein nichts mit 
Ideologie zu tun, sondern mit unserem Verständnis, wonach 
die Bevölkerung eine Leistung erhält und die Bäuerinnen 
und Bauern eine gute, adäquate, gefragte Gegenleistung mit 
einer ökologisch ausgerichteten Landwirtschaft erbringen. 
Ich möchte hier aber noch eine ganz andere Verbindung von 
Landwirtschaft und Ökologie machen, nämlich diejenige 
zum Klimaschutz. Sie kam in dieser Agrodebatte zu wenig 
zur Sprache, obwohl sie, wie Sie wissen, ein hochaktuelles 
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Thema ist, denn eine ökologische Landwirtschaft trägt direkt 
zum Klimaschutz bei. 
Daher sind auch die in Absatz 2 bezeichneten Faktoren zu 
stärken, keinesfalls zu schwächen. Je nachhaltiger die Land
wirtschaft die Erde nutzt, umso günstiger wirkt sich das auf 
den Verlauf des Klimawandels aus. Eine Förderung der öko
logischen Landwirtschaft dient dem Klima also direkt. Ich 
möchte ein paar Beispiele geben: 
Zur ausgeglichenen Düngerbilanz mit kompostierten Ernte
rückständen und tierischem Dünger: Dadurch werden pro 
Hektare je nach Kultur 50 bis 150 Kilo synthetischer Stick
stoffdünger eingespart. Ich möchte Ihnen dazu diese Zahl 
bekanntgeben: Für die Produktion eines Kilos synthetischen 
Stickstoffes ist je nach Produktionsanlage 0,5 bis 1 Kilo 
Erdöl oder Erdgas notwendig. Ich erspare Ihnen alle Zahlen; 
wir kommen auf Zehntausende von Tonnen, die wir in der 
Schweiz allein an Erdöl für unseren Kunstdünger gebrau
chen. 
Zu den ökologischen Ausgleichsflächen: Sie dienen als Le
bensraum für Nützlinge, sie dienen aber auch als Erosions
schutz und sind somit direkt positiv als Klimaschutz zu wer
ten. 
Überhaupt zum Thema Bodenschutz: Der Erosionsschutz, 
d. h. die Verhinderung der Auswaschung von Erde, wird in 
Zukunft in der Schweiz ein wichtiges Thema sein. Hierzu ist 
zu sagen, dass heute bei rund 25 Prozent der landwirt
schaftlichen Nutzfläche eine echte Erosionsgefahr besteht. 
Bodenverdichtung ist schlecht und ist kein Hochwasser
schutz; wir werden in Zukunft mehr Hochwasser haben. Eine 
gute Bodenfruchtbarkeit durch einen guten ökologischen 
Leistungsnachweis fördert den Schutz vor Hochwasser. So
viel zum Thema Klima und dazu, warum eine ökologische 
Landwirtschaft wichtig ist. 
Nun noch kurz zur Minderheit Genner bei Absatz 2 Buch
stabe g: Wir Grünen verlangen hier, dass als weitere Bedin
gung für den ökologischen Leistungsnachweis hinzugefügt 
wird, dass auf gentechnisch verändertes Saatgut und gen
technisch veränderte Futtermittel verzichtet werden muss. 
Das ist nur logisch und konsequent, denn eine ökologische 
Landwirtschaft schliesst gentechnisch veränderte Pflanzen 
aus. Wir haben zwar heute ein Moratorium, im Jahre 2011 
werden wir es aber nicht mehr haben. Es ist daher sinnvoll, 
es hier und heute im Landwirtschaftsgesetz zu regeln. Da
mals, bei der Beratung des Gentechnikgesetzes, hat man 
nämlich gesagt, es gehöre in den Bereich Landwirtschaft. 
Alle drei Minderheitsanträge stärken also die Schweizer 
Landwirtschaft, die für Ökologie, Tierwohl und Gentech-Frei
heit im Inland und im Ausland steht. 

Büchler Jakob (C, SG): Die CVP-Fraktion wird bei Artikel 70 
bei allen Absätzen die Mehrheit unterstützen. Es ist aus öko
logischer Sicht irrelevant, ob der Hofdünger auf einer be
triebseigenen Fläche oder auf einer Fläche eines anderen 
Betriebs ausgebracht wird, solange die Düngerbilanz ausge
glichen ist. Die Landwirtschaftsbetriebe haben sich mit den 
Düngerbilanzen das Vertrauen eingeholt, dass der Tierbe
stand mit der Betriebsfläche übereinstimmt. Wer schon ein
mal eine Düngerbilanz gerechnet hat, muss klar feststellen, 
dass diese Berechnungen sehr umfangreich sind und jedes 
Detail mit einbeziehen. 
Wir bitten Sie, alle Minderheitsanträge rundweg abzulehnen. 
Dass in diesen Artikel auch noch das landwirtschaftliche Ar
beitsverhältnis mit dem Normalarbeitsvertrag (NAV) mit ein
bezogen werden soll, ist komplett fehl am Platz. Die land
wirtschaftlichen Arbeitsverhältnisse werden heute durch die 
Kantone geregelt, und wir haben hier eine gute Regelung. 
Zudem sind die kantonalen Normalarbeitsverträge beson
ders bezüglich der Löhne harmonisierend. Die CVP-Fraktion 
lehnt es ab, dass Zielsetzungen wie ökologische Ausgleichs
flächen im Gesetz festgehalten werden sollen. Diese Ver
schärfungen nehmen wir so nicht hin. Wenn schon, müssten 
konsequenterweise auch wirtschaftliche und soziale Ziele 
mit eingebracht werden. Aber auch dies lehnen wir ab. 
Wir bitten Sie, hier die Mehrheit zu unterstützen. 

Binder Max (V, ZH): Die Minderheiten verkennen bei Arti
kel 70 nach unserer Meinung durch die geforderte Verschär
fung die Leistungen der Bauernfamilien in den letzten fünf
zehn Jahren. Konsumentinnen und Konsumenten, aber 
auch das Volk anerkennen die ökologischen Leistungen, 
welche die Schweizer Landwirtschaft in der Zwischenzeit er
bracht hat. Alle diese Minderheitsanträge bedeuten Ein
schränkungen, Verschärfungen der Auflagen, Mehrkosten 
oder sogar ökologischen Rückschritt. Dem stehen die Forde
rungen nach Kostensenkung gegenüber, insofern widerspre
chen sie eigentlich sich selber. Die Schweizer Landwirt
schaft hat den Dünger- und den Spritzmitteleinsatz massiv 
reduziert. Die speziellen Tierhaltungsprogramme werden zu 
einem hohen, steigenden Anteil in Anspruch genommen. 
Zum Antrag der Minderheit Hämmerle: Es geht auch hier um 
die Verschärfung der Bedingungen. Es geht um höhere An
forderungen. Diese Einschränkungen sind nicht nötig. Hof
dünger kann nicht einfach wild ausgebracht werden; Herr 
Büchler hat es gesagt. Jeder Betrieb muss eine Nährstoffbi
lanz aufweisen und auch einhalten, auch wenn er seinen 
Hofdünger auf einen anderen Hof führt. Dazu kommt, dass 
eine solche Bedingung auch kontrolliert werden müsste, vor 
allem dann, wenn sie als Kriterium zur Ausrichtung von Di
rektzahlungen beigezogen würde. Da frage ich Sie: Wie wol
len Sie kontrollieren, ob 50 Prozent von 1000 Kubikmetern 
Hofdünger auf dem eigenen, gepachteten oder allenfalls ei
nem Drittbetrieb ausgebracht werden? Das ist völlig unmög
lich, hat Bürokratie, Kontrolle und Mehrkosten zur Folge und 
ist deshalb abzulehnen. 
Zum Antrag der Minderheit Genner zu Buchstabe f: Bereits 
heute kennen wir diese Einschränkungen. Ich muss Frau 
Genner nochmals sagen, auch zuhanden des Amtlichen 
Bulletins: Es sind keine «Vorlaufmittel»; Vorläufe gibt es in 
der Leichtathletik. Hier geht es vielmehr um Vor- oder Nach
auflauf-Mittel. Bei einem Verbot wäre die einzige Alternative 
zu diesen Herbiziden das Nachauflauf-Verfahren. Aber die 
Wirkstoffgruppen der beiden Verfahren sind sehr unter
schiedlich. Sollten nur noch Nachauflauf-Mittel eingesetzt 
werden können, würde das auch zur Bildung von Resisten
zen führen. Das bedeutet ökologischen Rückschritt. 
Unsere gut ausgebildeten Bauern werden sich zweifellos un
ter Berücksichtigung der meteorologischen und anderer An
forderungen für das entsprechend richtige Verfahren ent
scheiden. Chemisch-synthetische Insektizide im Ackerbau 
zu verbieten, ist ebenfalls nicht sinnvoll und bedeutet gleich
falls einen ökologischen Rückschritt. Schon heute ist es so, 
dass der ökologische Leistungsnachweis Schadstoffschwel
len definiert, unter denen ein Einsatz von Insektiziden nicht 
zulässig ist. Zudem gibt es auch synthetische Herbizide, die 
selektiver und nützlingschonender wirken als natürliche Her
bizide. 
Fazit: Der Antrag ist unnötig, ist ein ökologischer Rückschritt 
und verursacht steigende Kosten. Er ist deshalb abzuleh
nen! 
Zur Minderheit Genner bei Buchstabe g: Hier bitte ich Sie zu 
beachten, dass ein Gentech-Moratorium bis 2010 besteht. 
Wir haben also bereits ein generelles Verbot bis ins Jahr 
2010. Deshalb ist es völlig_ überflüssig, hier noch einmal ein 
Verbot zu verankern. Im Ubrigen ist das auch unabhängig 
vom ökologischen Leistungsnachweis. Zudem gilt hier auch 
das Gentechnikgesetz. 
Nun hat Frau Genner wirklich ihr wahres Gesicht gezeigt, in
dem sie gesagt hat, das Moratorium würde dann auslaufen, 
und deshalb brauche es jetzt nachfolgend ein Verbot. Ich er
innere Sie daran, dass in der Moratoriumsdebatte von den 
Befürwortern dieses Moratoriums immer wieder versichert 
wurde, man würde dann neu überprüfen und das Morato
rium wäre nicht der Vorläufer eines Verbotes. Ich danke Frau 
Genner für die Ehrlichkeit, die sie heute bestätigt hat; sie hat 
ihr wahres Gesicht gezeigt. 
Fazit zu diesem Minderheitsantrag: Er ist unnötig und des
halb abzulehnen! 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Die vielen Anträge zu Arti
kel 70 und die Diskussion zeigen, dass auch hier ein wichti-
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ges, auch ein emotionales Thema zur Diskussion steht. Er
lauben Sie mir daher angesichts der Komplexität und der 
Fülle der Anträge, auch nochmals die grundsätzliche Posi
tion des Bundesrates im Bereich Ökologie und das Verhält
nis zum Direktzahlungssystem darzulegen. 
Wir haben Ihnen in der «AP 2011 » mit der Handlungsachse 
2 die ökologische Weiterentwicklung der Landwirtschaft 
empfohlen. Wir wollen das weiter fördern, und zwar im We
sentlichen mit drei Instrumenten: 
1. Die Umlagerung von den Marktstützungen zu den Direkt
zahlungen. Wir haben damit sinkende Produzentenpreise 
und vermindern den Anreiz für eine intensive und ökologisch 
problematische Produktion. 
2. Wir verstärken den Anreiz für ökologische Ausgleichsflä
chen. Die «AP 2011 » führt tendenziell zu tieferen Produkte
preisen. Die Beitragssätze für Ökoprogramme bleiben je
doch gleich hoch. Somit ist die Wirkung der Ökobeiträge 
deutlich verstärkt, und es ist entsprechend auch mit Mehrbe
teiligungen an diesen Programmen zu rechnen. 
3. Es bestehen regionale Probleme, punktuelle Probleme bei 
den ökologischen Zielen. Die wollen wir aber nicht mit flä
chendeckenden Instrumenten, sondern eben mit regionalen 
Instrumenten weiter angehen. 
Sie finden in der Botschaft auf Seite 6390 die ökologischen 
Ziele - was erreicht wurde und was noch offen ist - darge
stellt. Ich möchte nochmals betonen: Diese Ziele sind in fünf 
von sieben Bereichen erreicht, in zwei Bereichen klar nicht. 
In diesen zwei Bereichen - bei der Stickstoffbilanz und den 
ökologischen Ausgleichsflächen im Talgebiet - wollen wir 
weiterhin an den Zielen festhalten. Hier wird deshalb auch 
ohne gesetzliche Verankerung die Stossrichtung des Bun
desrates zu diesen ökologischen Verbesserungen bestehen 
bleiben. 
Die Nährstoffbilanz in belasteten Gebieten ist effektiv eine 
Problematik. Aber sie ist nicht schweizweit die gleiche, son
dern vor allem in viehintensiven Gebieten ein Problem. Wir 
werden - und das ist ziemlich zentral -, auch um diese An
liegen auf Verordnungsstufe umsetzen zu können, die Grün
streifen entlang Gewässern von 3 auf 6 Meter verbreitern 
und mit einem Dünge- und Pflanzenschutzmittel-Verbot be
legen. Das können wir auf Verordnungsstufe umsetzen, 
dazu braucht es keine gesetzgeberische Aktivität. 
Und - ich habe schon vorhin darauf hingewiesen - mit der 
Ökoqualitätsverordnung lagern wir Mittel um, etwa im Berei
che der Hochstammbäume oder auch der extensiven Wei
den, die mit diesem Anreizprogramm Zusatzbeiträge erhal
ten können. Schliesslich sind wir auch einem Postulat der 
WAK-SR entgegengekommen, das von uns im Bereich der 
ausgeglichenen Düngerbilanz einen Bericht mit Resultaten 
dieses Projektes verlangt. Dem werden wir Rechnung tra
gen, das ist wichtig. 
Wir müssen aber, wenn wir über diese Ökoziele sprechen, 
auch die Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Land
wirtschaft im Auge behalten. Die Ökologie ist einerseits ein 
Qualitätsmerkmal, eröffnet Marktchancen, aber diese Instru
mente müssen trotzdem auch dazu führen, dass die Wettbe
werbsfähigkeit einigermassen erhalten bleibt. Und Sie wis
sen alle: Der wirtschaftliche Druck auf die Landwirtschafts
betriebe ist eh schon gross, und das muss bei diesen Vor
schriften, die in der Regel kostensteigernd wirken, auch be
rücksichtigt werden. 
zusammenfassend sind wir der Ansicht, dass diese beste
henden Ziele, die Ziele, die wir auf Verordnungsstufe neu ju
stieren, eine klare ökologische Weiterentwicklung mit sich 
bringen, dass aber keine zusätzlichen, keine neuen und vor 
allem keine auf Gesetzesstufe absolut fixierten Ziele erfor
derlich sind. 
Ich bitte Sie deshalb, grundsätzlich alle diese Anträge abzu
lehnen und dem Bundesrat in seiner Grundausrichtung zu 
folgen. 
Ich möchte jedoch ergänzend zu den einzelnen Minderhei
ten und den vorliegenden Anträgen noch ein paar Ausfüh
rungen machen. 
Zuerst zur Minderheit Hämmerle, welche die Hofdüngerpro
blematik aufgreift: Das ist in gewissen Fällen ein Problem, 
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aber, wie ich schon ausgeführt habe, nehmen wir dies mit 
dem Postulat des Ständerates auf, in dem wir eben über die 
Düngerbilanz und auch die Problematik von Hofdüngerver
schiebungen berichten. Grundsätzlich möchte ich aber dar
auf hinweisen, dass der ökologische Leistungsnachweis ja 
eine ausgeglichene Nährstoffbilanz verlangt - und das ist 
entscheidend. Es gibt tatsächlich auch sinnvolle überbetrieb
liche Hofdüngerverwertungen, vor allem natürlich bei Klein
betrieben, bei denen es gar nicht möglich ist, auch nur 
schon 50 Prozent des Hofdüngers auf der eigenen Betriebs
fläche auszubringen. Deshalb ist dieser Antrag mit einem fi
xen Ziel für uns an sich sogar kontraproduktiv. 
Bei der Minderheit Genner, bei der es darum geht, bei Vor
auflauf-Herbiziden und chemisch-synthetischen Insektizi
den Verbote an den Bezug von Direktzahlungen anzuknüp
fen, möchte ich einfach darauf hinweisen, dass wir hier be
reits sehr strenge Vorschriften haben. Negative Umweltaus
wirkungen in diesem Bereich können am besten in Berück
sichtigung der Witterungsverhältnisse vermieden werden, 
wenn etwa Herbizide weder bei Nässe noch bei Kälte aus
gebracht werden. Es ist eben manchmal auch unvermeid
bar, dass man Vorauflauf-Herbizide technisch anbringt. Ein 
allgemeines Verbot wäre gerade etwa beim Beispiel von 
Raps ein Problem und würde die Unkrautbekämpfung er
schweren. Herr Binder hat auch schon darauf hingewiesen, 
dass bei der Beschränkung auf Nachauflauf-Behandlungen 
die Gefahr von Resistenzbildungen bestünde. Deshalb hal
ten wir dieses zusätzliche Verbot nicht für sinnvoll und fin
den, dass die Flexibilität und die Einschränkungen, die wir in 
weiteren Gesetzen, etwa im Gewässerschutzgesetz, haben, 
genügende Instrumente bilden, um gerade im Bereich des 
Einsatzes von Herbiziden und anderen Mitteln eine gute Bi
lanz aufzuweisen. 
Ich bitte Sie daher, auch diesen Antrag abzulehnen. 
Wir haben dann noch die Einzelanträge, auf die ich kurz ein
gehen möchte. 
Bei Artikel 70 Absatz 1 möchte Herr Wäfler eine Änderung, 
indem er besondere Bereiche im Text erwähnen möchte. 
Hier, Herr Wäfler, sind wir bei der Prüfung Ihres Antrages 
zum Schluss gekommen, dass Sie damit ein Problem mit der 
Verfassung eröffnen. In der Verfassung haben wir für die 
ökologischen Direktzahlungen klare Bestimmungen, die for
dern, dass für «besonders» naturnahe, umwelt- und tier
freundliche Produktionsformen - siehe Artikel 104 Absatz 3 
Buchstabe b - Direktzahlungen gegeben werden. Mit Ihrer 
Formulierung, bei der Sie das Wort «besonders» weglassen, 
würden Sie daher diese Verfassungsbestimmung unzulässi
gerweise verletzen. Deshalb meinen wir, dass das schon 
von der Verfassung her abzulehnen wäre. 
Frau Bader möchte in Absatz 5 von Artikel 70 eine Verände
rung vornehmen, indem sie einen neuen Buchstaben d ein
fügt. Hier muss ich Sie darauf hinweisen, dass mit dem Ent
lastungsprogramm 2003 die Inkraftsetzung der Streichung 
dieser Abstufung auf den 1. Januar 2008 verschoben wurde. 
Wenn Sie das weiterführen möchten - das entnehme ich Ih
rem Antrag als Ziel -, so müsste zuerst diese Gesetzeskor
rektur wieder rückgängig gemacht werden. Das steht natür
lich im Widerspruch zu den bisherigen Beschlüssen des 
Parlamentes. Die Aufhebung der Abstufung wurde im Rah
men der «AP 2007» ja beschlossen. Entsprechend würde 
Ihr Antrag eine neue Problematik eröffnen. Die Gründe da
mals waren ja, dass man gesagt hat, die Abstufung hemme 
den Strukturwandel. Die Direktzahlungen sind ja bereits eine 
Leistungsabgeltung, die vor allem bei grösseren Betrieben 
nicht die ganze Leistung abgilt. Deshalb ist für uns auch die
ser Antrag abzulehnen. 
Beim Antrag Kunz, der mindestens in der Stossrichtung ähn
lich ist wie der Antrag Föhn, möchte ich darauf hinweisen, 
dass ein Grenzwert für Direktzahlungen pro Standardar
beitskraft bereits besteht. In Artikel 70 Absatz 5 Buchstabe c 
ist festgeschrieben, dass der Bundesrat Grenzwerte für die 
Summe aller Direktzahlungen pro SAK festlegt. Sie wissen, 
dass wir das auch umgesetzt haben, indem das heute auf 
Verordnungsstufe auf 65 000 Franken pro SAK festgelegt ist. 
Die Einkommens- und Vermögensgrenze sowie Beitragsab-
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stufungen wirken im genau gleichen Sinne. Diese bleiben 
unverändert. 
Noch ein zusätzlicher Grenzwert pro Betrieb würde natürlich 
erneut den Strukturwandel bremsen - was wir nicht möch
ten -, und er würde auch die ökologischen Direktzahlungen 
pro Betrieb beschneiden. Auch das entspricht nicht unserer 
Zielsetzung. Beim Antrag Kunz würde die Regelung vor al
lem die Betriebe mit Milchproduktion bevorteilen. Das finden 
wir gegenüber anderen Betrieben nicht gerecht und daher 
nicht zulässig. 
Bleibt am Schluss noch der Antrag Müller Walter, der bei Ab
satz 5 Buchstabe f eine Regelung unter anderem für verwit
wete Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen möchte. Hier 
muss ich sagen: Wir betreiben mit diesem Gesetz Landwirt
schaftspolitik. Probleme, die für eine ganz bestimmte Ziel
gruppe und aufgrund einer Zivilstandsänderung, also auf
grund des Steuerrechtes entstehen, kann man nicht mit dem 
Landwirtschaftsgesetz lösen. Ich räume ein, dass es sicher 
solche Fälle gibt. Ich bedauere diese. Wir können hier aber 
nicht wegen einiger Einzelfälle von zum Teil menschlich und 
finanziell schwierigen Situationen, wie es der Tod eines Part
ners sicher ist, eine Regelung vornehmen, die natürlich weit
reichende Konsequenzen hätte. Diese Einzelfälle können 
aus unserer Sicht auch nicht mit dem Landwirtschaftsgesetz 
und schon gar nicht mit dem Direktzahlungssystem geregelt 
werden. Das den Kindern vererbte Vermögen ist in solchen 
Fällen vom verwitweten Bewirtschafter oder der verwitweten 
Bewirtschafterin in der Steuerdeklaration anzugeben. Zu
dem fällt der Abzug für Verheiratete weg. Das kann im Ein
zelfall zur Kürzung oder gar zur Streichung von Direktzah
lungen führen. Es wäre aber unseres Erachtens falsch, das 
nun als Argument zu nehmen, um die Grenzwerte zu erhö
hen oder aufzuweichen. Dieses Problem sollte im Zivil- oder 
Steuerrecht angegangen werden. 
Zusammenfassend: Okologie ist wichtig; die Direktzahlun
gen sind an den ÖLN, den ökologischen Leistungsnachweis, 
gekoppelt, das ist ein Erfolgsmodell. Die nichterreichten Zie
le wollen wir auf Verordnungsstufe weiterverfolgen. 
Deshalb bitte ich Sie, der Mehrheit und damit dem Bundes
rat zu folgen. 

Müller Walter (RL, SG): Besten Dank für Ihre Antwort und 
die Anerkennung des Problems, Frau Bundesrätin. Mein An
liegen ist allerdings nicht die Erhöhung der Grenzwerte, son
dern die Gleichberechtigung von verwitweten Bewirtschafte
rinnen und Bewirtschaftern; es geht nur um die Gleichbe
rechtigung. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Es hat schon mit den Grenz
werten zu tun, die in diesen Fällen anders angewendet wür
den. Ich nehme das sehr gerne entgegen, auch als Prü
fungsauftrag. Wir haben ja bereits die Annahme der Motion 
beantragt, mit der wir dieses Direktzahlungssystem generell 
anschauen. In diesem Sinne kann ich Ihnen gerne entge
genkommen. Es gibt mit Sicherheit solche Problemfälle. Ich 
möchte aber eine ausgewogene Lösung und jetzt nicht mit 
einem Schnellschuss die Grenzwerte für Einzelfälle erhö
hen, die tragisch sein mögen. Es braucht eine vertiefte Un
tersuchung Ihres Anliegens. Wir können ihm Rechnung tra
gen, indem wir mit der Motion auch diese Problematik, die 
Sie zu Recht aufgreifen, in unseren Bericht einbauen. Wir 
werden diesen Bericht ja bereits in zwei Jahren vorlegen, 
aber im Gesamtkontext des Systems der Direktzahlungen, 
das vielleicht da und dort zu verfeinern ist. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Bevor 
ich das Wort der Kommissionssprecherin gebe, möchte ich 
schnell Bilanz ziehen: Ich stelle fest, dass Frau Bundesrätin 
Leuthard bereits zu den Anträgen Wäfler, Bader Elvira, 
Kunz, Müller Walter und Föhn Stellung genommen hat. 
Nun spricht die Berichterstatterin zu Artikel 70 Absatz 2 
Buchstaben b, f und g. 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Artikel 70 regelt 
den Grundsatz und die Voraussetzungen für die Ausrichtung 

von allgemeinen Direktzahlungen, Ökobeiträgen und soge
nannten Ethobeiträgen, also Beiträgen für besonders tier
freundliche Produktionsmethoden. Diese Beiträge basieren 
auf dem ökologischen Leistungsnachweis, den die Bauern 
erbringen müssen, wie er in Absatz 2 in den Buchstaben a 
bis f festgelegt ist. Absatz 4 besagt, dass die Einhaltung der 
Gewässerschutz-, der Umweltschutz- und der Tierschutzbe
stimmungen eine Voraussetzung für den Anspruch auf Di
rektzahlungen, Öko- und Ethobeiträge ist. Die Mehrheit der 
Kommission will an diesen auch festhalten. Der Bundesrat 
sieht in der Vorlage keine Veränderungen bei den Gesetzes
bestimmungen zum ökologischen Leistungsnachweis vor. 
Die Minderheitsanträge zu Absatz 2 fordern alle eine Ver
schärfung des ökologischen Leistungsnachweises. Sie ha
ben alle die Pro- und die Kontra-Argumente gehört, und ich 
werde nicht mehr auf alle eingehen. 
Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen, alle Minderheits
anträge abzulehnen. Die Minderheit Hämmerle wurde in der 
Kommission mit 16 zu 8 Stimmen abgelehnt, die Minderheit 
Genner zu Buchstabe f mit 15 zu 9 Stimmen und die Minder
heit Genner zu Buchstabe g mit 14 zu 10 Stimmen. 
Ich bitte Sie, dasselbe zu tun. 

Abs. 1-A/. 1 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 06.038/3978\ 
Für den Antrag Wäfler .... 5 Stimmen 
Dagegen .... 166 Stimmen 

Abs. 2 Bst. b - Al. 2 /et. b 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06.038/3979\ 
Für den Antrag der Minderheit .... 65 Stimmen 
Dagegen .... 110 Stimmen 

Abs. 2 Bst. f - Al. 2 /et. f 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06,038/3980\ 
Für den Antrag der Minderheit .... 62 Stimmen 
Dagegen .... 112 Stimmen 

Abs. 2 Bst. g - Al. 2 /et. g 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 06.038/3981 \ 
Für den Antrag der Minderheit .... 67 Stimmen 
Dagegen .... 106 Stimmen 

Abs. 4-AI. 4 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Bevor 
wir Absatz 4 beraten, kann ich Ihnen mitteilen, dass der An
trag de Buman, den wir bereits bei Artikel 5 erwähnt haben, 
zurückgezogen worden ist. 

Hämmerle Andrea (S, GR): Es geht hier um eine weitere 
Voraussetzung für die Entrichtung von Direktzahlungen an 
die Bauernbetriebe. In der Eintretensdebatte ist von ver
schiedener Seite immer wieder darauf hingewiesen worden, 
dass manche Bauern auch soziale Probleme hätten, etwa 
Einkommensprobleme. Es war die Rede von Working Poor 
usw. Es gibt in der Landwirtschaft aber nicht nur Bäuerinnen 
und Bauern, es gibt auch landwirtschaftliche Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer, und diese haben ebenfalls grosse 
Probleme, weil die Löhne und die Arbeitsbedingungen im 
Landwirtschaftssektor nicht dem üblichen schweizerischen 
Standard entsprechen. 
Wir beantragen Ihnen deshalb, dass die bestehenden kanto
nalen Normalarbeitsverträge durch einen schweizerischen 
Normalarbeitsvertrag ersetzt werden und dass die Einhal
tung dieses Normalarbeitsvertrages Voraussetzung für die 
Entrichtung von Direktzahlungen ist. Das bedingt einerseits 
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eine Änderung von Artikel 70 des Landwirtschaftsgesetzes, 
worüber wir jetzt sprechen, und andererseits auch eine Än
derung des Obligationenrechtes, das betrifft Artikel 359 Ab
satz 2. Wir legen grossen Wert auf eine nachhaltig wirt
schaftende Landwirtschaft. Zur Nachhaltigkeit aber gehören 
drei Dimensionen: die Ökonomie, die Ökologie und der so
ziale Aspekt. Es ist uns ausserordentlich wichtig, dass auch 
im sozialen Bereich Fortschritte erzielt werden. Das ist dann 
der Fall, wenn ein schweizerischer Normalarbeitsvertrag er
arbeitet wird und dessen Einhaltung auch eine Vorausset
zung dafür ist, dass Direktzahlungen ausgerichtet werden. 
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Bäuerinnen und vor al
lem die Bauern hier im Saal ein solches Anliegen daneben 
finden, es ablehnen werden. Aber ich finde es nicht sehr toll, 
einfach für sich zu schauen, für sich zu jammern, für sich al
les abzuholen und den anderen einfach jedes, auch das ge
ringste Anliegen schnöde abzulehnen. 
Das ist nicht nachhaltig, und es wird auf die Dauer auch 
nicht erfolgreich sein. In der Kommission wurde erklärt, dass 
die Normalarbeitsverträge inzwischen harmonisiert worden 
seien, man habe sogar ein nationales Lohnreglement für die 
Landwirtschaft geschaffen. Wenn das zutrifft und wenn das 
einem gewissen Standard entspricht, dann verstehe ich 
überhaupt nicht, warum Sie mein Anliegen eines nationalen 
Normalarbeitsvertrages ablehnen wollen. Dann haben Sie ja 
keine Unterschiede zwischen den Kantonen mehr, und Sie 
haben einen schweizerischen Standard, der sich sehen las
sen kann. 
Ich weiss, dass Sie systematisch alle ökologischen Anliegen 
von unserer Seite ablehnen und dass Sie auch die sozialen 
Anliegen ablehnen. Sie denken, Sie könnten ohne uns 
durchmarschieren. Vielleicht geht das noch einmal; aber es 
kommt die Zeit, vielleicht schon sehr bald, in der Sie in der 
Landwirtschaft auch auf unsere Stimmen angewiesen sein 
werden. Deshalb sollten Sie sich überlegen, ob es nicht ein 
bisschen effizienter wäre, gemeinsam für alle zu schauen, 
als den reinen Egoismus zu praktizieren. 
Ich bitte Sie, diesem bescheidenen Minderheitsantrag zuzu
stimmen. 

Baader Caspar (V, BL): Nach dem Versuch der Linken, die 
Landwirtschaft mit neuen ökologischen Auflagen zu kne
beln, wird hier jetzt auch noch versucht, für die Landwirt
schaft das heute gültige Arbeitsrecht mit einem gesamt
schweizerischen Normalarbeitsvertrag zu verschärfen. Zu
sätzlich wird noch versucht, den Bezug von Direktzahlungen 
von der Einhaltung dieses zu schaffenden Normalarbeitsver
trages abhängig zu machen. 
Das führt letztlich zu einer Kostensteigerung, zu einer Ver
teuerung der landwirtschaftlichen Produktion. Ziel eines sol
chen Normalarbeitsvertrages wäre ja sicher einerseits die 
Verkürzung der Arbeitszeit für landwirtschaftliche Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer und andererseits die Anhebung 
der Minimallöhne. Das führt zu einer Verteuerung, vor allem 
in denjenigen Bereichen der Landwirtschaft, die auf Arbeits
kräfte angewiesen sind. Ich denke an den Obstbau und den 
Gemüsebau. 
Die SVP wehrt sich grundsätzlich gegen einen gesamt
schweizerischen Normalarbeitsvertrag für die Landwirt
schaft. Auch einen Gesamtarbeitsvertrag lehnen wir ab; die
ser steht allerdings hier nicht zur Diskussion. 
Warum wehren wir uns? Die Produktionsbedingungen in 
diesem Land sind total verschieden. Man kann einen 
Beerenanbaubetrieb oder einen Rebbaubetrieb im Genfer
seegebiet nicht vergleichen mit einem Grünlandbetrieb im 
Kanton Appenzell, im Kanton Graubünden oder im Berner 
Oberland. Diese haben jeweils einen völlig unterschiedli
chen Arbeitskräftebedarf, und sie haben auch völlig unter
schiedliche Bedingungen bezüglich Lohnniveau bei der übri
gen, umliegenden Wirtschaft. Deshalb kann man in der 
Schweiz im Sektor Landwirtschaft nicht alles über einen 
Leisten schlagen. Daher hat die SVP-Fraktion seinerzeit 
auch die Motion Dupraz abgelehnt. Dort ging es darum, im 
Prinzip die Bedingungen im Kanton Genf auf die gesamte 
Schweiz zu übertragen. 
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Die SVP-Fraktion wehrt sich aber auch aus einem anderen 
Grund gegen diesen Antrag. Es wird hier eine Koppelung 
der Sozialpolitik mit der Agrarpolitik gemacht. Die sozial
politische Komponente, die Sie verfolgen, betrifft die land
wirtschaftlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die 
agrarpolitische Komponente, die mit der «AP 2011 » verfolgt 
wird, betrifft die selbstständigerwerbenden Landwirte, die 
landwirtschaftlichen Unternehmer. Man darf diese beiden 
Anliegen nicht koppeln, und vor allem darf man die Direkt
zahlungen nicht davon abhängig machen. 
Deshalb bitte ich Sie dringend, diesen Minderheitsantrag ab
zulehnen und der Mehrheit zuzustimmen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
FDP-Fraktion und die CVP-Fraktion teilen mit, dass sie den 
Antrag der Minderheit ablehnen werden. 

Rechsteiner Paul (S, SG): Was wir von den Vertretern der 
landwirtschaftlichen Verbände zur Frage der Anstellungsbe
dingungen der Beschäftigten in der Landwirtschaft geboten 
kriegen, ist nicht nur zynisch, sondern übersteigt teilweise 
das Vorstellungsvermögen. Die Bauern verlangen für sich, 
es ist in Artikel 5 des Landwirtschaftsgesetzes festgeschrie
ben, dass mittels Steuergeldern ein Einkommen gesichert 
wird, das mit dem Einkommen der übrigen erwerbstätigen 
Bevölkerung in der Region vergleichbar ist. Was die Bauern 
mit dieser Bestimmung, die von uns mit unterstützt wird, für 
sich verlangen, wollen sie für ihre Beschäftigten nicht gelten 
lassen. Bei diesen soll nicht gelten, dass sie einen existenz
sichernden Lohn beziehen. 
In Tat und Wahrheit ist es noch schlimmer: Solange wir die 
Personenfreizügigkeit nicht hatten, war es so, dass sich die 
Bauern, wenn sie Leute aus dem Ausland beschäftigten, 
über das Ausländerrecht zwingend an die ortsüblichen Ar
beitsbedingungen halten mussten. Diese Bestimmungen 
sind bekanntlich mit der Personenfreizügigkeit gefallen. Die 
Bauern beanspruchen für ihre - als in diesem Sinne fast ein
zige - Branche eine Ausnahme, eine Deregulierung, sodass 
sie mit ihren Beschäftigten machen können, was sie wollen. 
Das, meine Herren Bauernverbandsvertreter, geht auf keine 
Kuhhaut. Was hier angestellt wird, ist eine Schande. Es ist 
so, dass die Beschäftigten in diesem lande, die Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer, mit ihren Steuergeldern Ihre 
Subventionen bezahlen. Umgekehrt sind Sie nicht bereit, bei 
den Arbeitsbedingungen für ein Minimum zu sorgen. Das ist 
nicht in Ordnung! 
Aber nicht nur die Bauernverbandsvertreter haben hier ein 
Problem, Frau Bundesrätin, auch der Bund - wenn Sie, Frau 
Bundesrätin, vielleicht zuhören würden - hat hier ein Pro
blem, und zwar ein massives. Es ist ja so, dass mit dem 
System der tripartiten Kommissionen, mit dem neuen 
System der flankierenden Massnahmen, Kontrollen der Ar
beitsbedingungen durchgeführt werden. In den Kantonen, in 
denen kontrolliert wird, ist es so, dass in der Landwirtschaft 
in 5 bis 10 Prozent der Fälle Lohnunterbietungen festgestellt 
worden sind. Was schreibt das Gesetz vor? Was schreiben 
die flankierenden Massnahmen vor? Sie schreiben vor, dass 
der Staat bei Lohnunterbietungen eingreifen muss, dass er 
ein Verständigungsverfahren durchführen und nachher 
Massnahmen ergreifen muss, in Form eines Gesamtarbeits
vertrages, einer Allgemeinverbindlicherklärung oder eines 
Normalarbeitsvertrages. Das ist genau das, was Herr Häm
merle will. Der Staat darf bei Lohnunterbietungen nicht zu
schauen, sondern er muss handeln. 
Und was geschieht hier bei der Landwirtschaft? Die Land
wirtschaft beansprucht hier eine Ausnahme. Die Bauernver
treter sagen in der tripartiten Kommission des Bundes Nein 
zu diesem Vergehen. Die Wirtschaftsvertreter folgen dem 
blind. Sie werden ja umgekehrt politisch dafür entschädigt, 
wenn Sie wieder Steuervorteile haben wollen. Aber was be
deutet das letztlich für das System der tripartiten Kommis
sionen, der flankierenden Massnahmen? Es geht um das 
Lohnniveau in diesem Land in einer Situation, in der der Ar
beitsmarkt über die Personenfreizügigkeit geöffnet wird, in 
der genau diese Frage ausserordentlich sensibel ist. 
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Wenn wir jetzt in der Landwirtschaft zum Teil problematische 
Arbeitsverhältnisse haben, zum Teil Arbeitsverhältnisse, bei 
denen diese Lohnunterbietungen erwiesenermassen vor
kommen und festestellt sind, dann muss das Instrumenta
rium greifen. Wenn es hier nicht greift, wie soll es denn erst 
in den anderen Branchen zu- und hergehen, wenn dieses In
strumentarium bei so klaren Fällen wie hier nicht angewen
det wird? 
Es wäre deshalb nicht nur eine Schande - das habe ich vor
her im Zusammenhang mit den Bauernvertretern gesagt-, 
es wäre auch eine politische Dummheit, wenn Sie auf die
sem Kurs weiterfahren und sagen würden: Bei den Bauern 
spielt das alles keine Rolle; da interessiert es uns nicht, 
wenn keine existenzsichernden Löhne bezahlt werden, 
wenn das Lohnniveau unterschritten wird. Sondern: Was für 
alle anderen in diesem Land gilt, muss auch für die Bauern 
gelten! 

Müller Walter (RL, SG): Ich muss zuerst meine Interessen
bindung offenlegen: Ich bin Mitglied der tripartiten Kommis
sion des Kantons St. Gallen. 
Ihr Anliegen, Herr Kollege Rechsteiner Paul, ist berechtigt. 
Es ist in Ordnung, gerechte Löhne zu bezahlen. Aber im 
Rahmen der tripartiten Kommission haben wir die Löhne in 
der Landwirtschaft untersucht und haben kaum Missbrauch 
festgestellt. Bestreiten Sie das? Ihr Kollege ist dabei. Sie 
vertreten eine andere Haltung. Andere Branchen haben we
sentlich tiefere Löhne. Bestreiten Sie, dass hier kein wesent
licher Missbrauch festgestellt worden ist? Sind Sie gegen 
Ihre Kollegen? 

Rechsteiner Paul (S, SG): Sehen Sie, Herr Müller, es wurden 
Kontrollen durchgeführt; auf nationaler Ebene wurde festge
stellt, wie es aussieht. Es wurden dort, wo kontrolliert wur
de - je nachdem, wie man rechnet-, Lohnunterbietungen 
von 5 bis 10 Prozent festgestellt. Es gibt auch Kantone, die 
nicht kontrolliert haben. Wenn es wiederholt Unterbietungen 
von Löhnen gibt, dann muss das Verfahren greifen. Dass die 
tripartite Kommission Verständigungsverfahren durchführen 
und nachher einen Normalarbeitsvertrag oder einen Ge
samtarbeitsvertrag einführen muss, ist das Selbstverständ
lichste der Welt. Solange das Ausländerrecht mit den Bewilli
gungen gegolten hat, war das auch bindend, zwingend. Wir 
verlangen nichts anderes, als dass über dieses Instrumenta
rium, das sich im schweizerischen Recht bewährt hat, auch 
diese Arbeitsbedingungen abgesichert werden. 

Fasel Hugo (G, FR): In Artikel 70 Absatz 4 geht es darum, 
ob in der Landwirtschaft Normalarbeitsverträge für die An
gestellten gelten sollen. Wenn ich die Beratungen der 
«Agrarpolitik 2011 » der letzten zwei Tage Revue passieren 
lasse, dann stelle ich fest, dass wir die Importe, die Markt
stützung und die Direktzahlungen zur Sicherung des Ein
kommens der Landwirtschaft geregelt haben. Wir haben die 
Traktoren, die Zuckerrüben und auch die Silage geregelt. 
Wir haben also festgelegt, wie hoch der Traktorpreis bei Par
allelimporten künftig sein kann. Wir haben auch den Preis 
für die Verkäsung und die Bedingungen für die Fütterung der 
Kuh gesetzlich festgelegt. Frage: Ist es unverschämt, nun 
auch die Bedingungen für die Angestellten festzuschreiben? 
Herr Baader hat vorher gesagt, man solle die Dinge nicht 
verquicken. Ich hätte von ihm als Spezialisten erwartet, dass 
er zumindest selber erkannt hätte, dass in diesem Artikel -
genau hier - die Landwirtschaftspolitik an Bedingungen ge
knüpft wird. Hier heisst es: Direktzahlungen soll bekommen, 
wer die Gewässerschutzverordnung einhält; Direktzahlun
gen soll bekommen, wer die Tierschutzbestimmungen ein
hält. Frage: Ist es zu viel verlangt, wenn neben den Tier
schutzbestimmungen auch die Menschenschutzbestimmun
gen eingehalten werden müssen? Man könnte auch sagen: 
Das ist der Artikel, bei dem wir darüber entscheiden, ob es 
landwirtschaftliche Angestellte oder wieder Bauernknechte 
gibt. 
Es gehört zum Anstand dieses Landes, dass man auch je
nen, die in der Landwirtschaft als Angestellte tätig sind, not-

wendigerweise die Arbeitsbedingungen, die den Lohn be
treffen, sichert. Ich gehe davon aus, dass wir nicht nur den 
Traktorpreis, sondern auch den Lohn des Angestellten fest
legen. Ich gehe davon aus, dass wir nicht nur Verkaufspreise 
und Verkäsungspreise festlegen, sondern auch Mindest
löhne festlegen. Wer dies nicht will, dem muss ich sagen: 
Das ist relativ skurril, zynisch, auch arrogant. Ich will eigent
lich nicht viel. Ich möchte eigentlich nur, dass Sie mit den 
Angestellten in der Landwirtschaft etwa gleich liebevoll und 
aufmerksam umgehen, wie wir vor dem Mittagessen die 
Schafe behandelt haben. Das ist korrekt und nicht zuviel ver
langt. 
Ich lade Sie deshalb namens der grünen Fraktion ein, dem 
Antrag der Minderheit Hämmerle zuzustimmen. 
Mein Vorredner hat darauf hingewiesen, dass es bei diesem 
Artikel auch um einige grundsätzliche Punkte gehe. Tatsa
che ist - ich kann das nicht alles auswendig nachsagen -, 
was die tripartiten Kommissionen klar und deutlich festge
stellt haben, nämlich dass es zwei Dinge gibt: Lohndumping 
und Regelmässigkeit von Lohndumping. Beides haben wir 
bei den flankierenden Massnahmen als jene Kriterien fest
gelegt, die verlangen, dass der Bundesrat dann handeln 
müsse. Das heisst, der Bundesrat muss sich heute wohl 
oder übel unbedingt für den Antrag der Minderheit Häm
merle engagieren. Wenn er das nicht tut, Frau Bundesrätin, 
dann haben Sie ein Problem, weil wir demnächst auch die 
Erweiterung der Personenfreizügigkeit auf Rumänien und 
Bulgarien und die dazugehörigen flankierenden Massnah
men auf dem Tisch haben. Das ist also hier eine Entschei
dung, die etwas mehr als nur die Landwirtschaft betrifft. Hier 
ist der Tatbeweis anzutreten, dass die Arbeitsbedingungen 
in diesem lande wichtig sind, auch in der Landwirtschaft. 
Ich habe mich vor diesem Auftritt bei einigen Bauern erkun
digt, denn ich komme schliesslich auch aus diesem Milieu, 
bin dort während einiger Jahre aufgewachsen. Ich muss sa
gen: Ich verstehe nicht, wieso das die Bauernverbände hier 
verhindern; die Bauern, mit denen ich zu tun habe, stört es 
nicht, wenn ihre Angestellten einen Normalarbeitsvertrag 
haben. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Auch hier wurde es wieder sehr 
emotional. Ich bitte Sie doch, auch in Ihren Voten wieder ein 
bisschen sachlicher und ruhiger zu werden und nicht gereizt 
zu sein. Denn das tut der Sache keinen Dienst. 
Der Antrag der Minderheit Hämmerle greift sicher eine Pro
blematik auf, die besteht, die bekannt ist, dass nämlich 
Lohnzahlungen oder Abgeltungen von Arbeitsleistungen im 
Landwirtschaftsbereich zu untersuchen sind. Das machen 
wir nicht erst, seit die flankierenden Massnahmen getroffen 
sind - Herr Rechsteiner, ich hoffe, dass Sie mir zuhören, 
weil ich hier drin seit acht Uhr morgens zuhöre -, sondern 
wir machen das auch im Rahmen des Schwarzarbeitsgeset
zes. Das ist der richtige Ort, um Missstände nicht nur im Be
reich der Landwirtschaft, sondern generell zu ahnden. Die
ses Gesetz wird am 1. Januar 2008 in Kraft treten. Es wird 
auf Arbeitgeber- wie auf Arbeitnehmerseite Verschärfungen 
bringen, und zwar gegenüber allen, die schwarzarbeiten 
lassen, die Verstösse im Bereich des Arbeitsrechtes bege
hen. Hier werden wir mit griffigeren Sanktionen das System 
justieren, aber nicht nur in einem Sektor, sondern generell. 
Das ist der richtige Weg des Bundesrates und auch des Par
lamentes, den man beschritten hat. 
Hier reden wir über Direktzahlungen. Die erhält man für 
landwirtschaftliche Leistungen. Deshalb sind Kürzungen die
ser landwirtschaftlichen Direktzahlungen und Sanktionen 
auch konsequent immer mit Verstössen gegen landwirt
schaftliche Gesetze gekoppelt. Es ist nicht so, dass Sie da
mit Sozialpolitik verbinden können, sondern es geht darum, 
Kürzungen bei den Direktzahlungen ins Auge zu fassen, 
wenn man z. B. gegen das Tierschutzgesetz verstösst, wo 
wir sagen: «Den ökologischen Leistungsnachweis musst du 
erbringen. Wenn du das nicht tust, erhältst du keine oder re
duzierte Zahlungen.» Lohnfragen, Arbeitnehmerpolitik über
lassen wir generell in allen Branchen erstens der Sozialpart
nerschaft, zweitens der Gesetzgebung, wie ich sie mit dem 
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Schwarzarbeitsgesetz zitiert habe, und generell dem Ar
beitsgesetz. Wir regeln nicht einzelne Sektoren und dann 
noch gekoppelt mit dem Direktzahlungssystem. 
Sie haben ins Schwarzarbeitsgesetz für die Baubranche und 
auch für die Landwirtschaft Streichungen eingebaut. Das 
war der richtige Weg. Aber hier ist effektiv der falsche Ort. 
Herr Rechsteiner Paul, Sie haben von massivem Missbrauch 
in diesem Bereich gesprochen. Wir kennen seit Juni 2005 
die Kontrollen im Zusammenhang mit diesen flankierenden 
Massnahmen. Wir haben in Kantonen die Betriebskontrollen 
durchgeführt. Ihre Aussagen entsprechen nicht den Fakten, 
die die tripartiten Kommissionen hier festgestellt haben. Es 
gibt Missbräuche, aber es wurden, in Sichtung aller Kontrol
len, die wir bisher gemacht haben, 1,6 Prozent der Arbeits
verhältnisse beanstandet; 1,6 Prozent! 
Ich will niemanden in Schutz nehmen. Das ist auch zu verur
teilen, das geht nicht an. Aber man kann mit diesem Pro
zentsatz von Missbräuchen, die wir festgestellt haben, nicht 
sagen, das sei eine alarmierende Situation und das zwinge 
den Bundesrat, nun tätig zu werden. Sie wissen, dass die tri
partiten Kommissionen gemäss Artikel 359 und 360 OR ge
naue Vorgaben haben, erstens wann sie dem Bundesrat An
trag stellen und zweitens wie man vorzugehen hat. Sie 
stellen Antrag, wenn Missbräuche festgestellt werden. Und 
mit diesen Kontrollen, mit diesem Prozentsatz der Verhält
nisse, die beanstandet wurden, ist die tripartite Kommission 
zur Auffassung gelangt, dass eben noch kein Missbrauch 
festzustellen sei, und deshalb hat der Bundesrat bis heute 
keinen Antrag, er müsse hier einschreiten. Wir halten uns an 
das Gesetz. Wir machen aber folgendes, das ist effektiv so: 
Weil diese Kontrollen und Zahlen, die vorliegen, das statisti
sche Material, ungenügend sind, führen wir, einer Empfeh
lung der tripartiten Kommission folgend, diese Erhebungen 
weiter. Wir haben die Kantone auch angewiesen, das sta
tistische Material zu verbessern, damit aussagekräftige Da
ten vorhanden sind. Das ist der Weg, den wir weiter be
schreiten müssen. 
Noch etwas: In zwei von vier Kantonen, die Anlass zu Bean
standungen gaben, waren kantonale Gesamtarbeitsverträge 
vorhanden. Also hat offenbar auch ein GAV nicht davor ge
schützt, dass Missbräuche vorgekommen sind. 
Deshalb bin ich überzeugt: Die Aufnahme von Bestimmun
gen betreffend einen Normalarbeitsvertrag erfolgt hier, ge
koppelt mit den Direktzahlungen, am falschen Ort. Ich er
warte von den Landwirten, dass sie ihre Angestellten korrekt 
entlöhnen, dass die Kündigungsvorschriften eingehalten 
werden und die Zahl der Stunden, die geleistet werden müs
sen, branchenkonform sind. Hier nehme ich auch den Präsi
denten des Bauernverbandes beim Wort, der im Gespräch 
mit den Sozialpartnern zugesichert hat, das anzugehen und 
darauf hinzuarbeiten, dass wir auch in dieser Branche zu ei
nem Normal- oder Gesamtarbeitsvertrag kommen. Ich ver
traue darauf, dass dies weiter vorangetrieben wird. Es ist 
aber effektiv falsch, diese Problematik losgelöst vom OR, 
losgelöst von der Sozialpartnerschaft, gekoppelt mit den Di
rektzahlungen zu lösen. 
Der Bundesrat beantragt Ihnen hier klar, den Antrag der Min
derheit abzulehnen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Herr 
Rechsteiner Paul wünscht das Wort für eine kurze persönli
che Erklärung. 

Rechsteiner Paul (S, SG): Ich habe jetzt bei der Zahl der 
Verstösse, die uns hier von bundesrätlicher Seite mitgeteilt 
worden sind, einfach gestaunt. Nach unseren Informationen 
sind es bezüglich der Verbindung zwischen Lohn und 
Arbeitszeit - das sind dann ja Lohnunterschreitungen -
bei 351 Kontrollen 30 Verstösse, was einen Quotienten von 
8,5 Prozent ergibt. Aber ich begrüsse es natürlich, wenn et
was unternommen wird. Ich hoffe nur, dass dann das ge
setzliche Instrumentarium, das ja vorhanden ist und be
schlossen wird, bei solchen Verstossquoten auch eingesetzt 
wird. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Rime Jean-Fran9ois (V, FR), pour la commission: La revendi
cation d'introduire dans toutes sortes de lois une clause obli
geant la mise sur pied d'un contrat collectif de travail est na
turellement connue; eile se repete. On peut d'ailleurs la 
comprendre. Mais en l'occurrence, dans ce cas particulier, 
ce qui gene surtout la majorite de la commission, c'est qu'on 
ait lie l'obligation de respecter les dispositions d'un contrat 
collectif de travail au fait de recevoir les paiements directs. 
En Suisse, on a une longue tradition de contrats collectifs de 
travail et de paix du travail. Je pense que, meme si dans le 
domaine de l'agriculture c'est un peu plus complique parce 
qu'on doit tenir campte des differentes branches, des diffe
rentes regions, notamment des horaires de travail qui varient 
fortement suivant les saisons, on arriverait certainement a 
trouver une solution avec un peu de banne volonte. Mais en 
ce qui concerne le non-respect eventuel des dispositions 
d'un contrat collectif de travail, on ne peut pas lier cela au fait 
de recevoir les paiements directs. On doit prevoir des penali
tes comme on en prevoit dans les autres contrats collectifs 
de travail. 
A titre personnel, je regrette presque que la proposition de 
Buman ait ete retiree. Elle aurait peut-etre permis d'avancer 
un peu dans la discussion, mais eile aurait certainement 
prolonge tres largement les debats, ce qui n'etait peut-etre 
pas souhaitable aujourd'hui. 
Au nom de la commission, je vous demande donc de rejeter 
la proposition de la minorite a l'alinea 4. La commission s'est 
prononcee par 15 voix contre 7. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Diese 
Abstimmung gilt ebenfalls für Artikel 359 OR auf Seite 54 der 
deutschen Fahne. Diese Minderheitsanträge bilden ein Kon
zept. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage Annexe 06.038/3982) 
Für den Antrag der Minderheit .... 63 Stimmen 
Dagegen .... 109 Stimmen 

Abs. 5 Bst. d - Al. 5 /et. d 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Beim erwähnten 
Konzept geht es um eine gesetzestechnische Angelegen
heit, damit wir unseren Willen, den wir in der Kommission 
kundgetan haben - auch der Ständerat hat dies getan -. 
auch umsetzen können. 
Zu Artikel 70 Absatz 5 Buchstabe d: Im Rahmen der 
«AP 2007» wurde die Abstufung der Direktzahlungen nach 
Fläche und Tierzahl im Juni 2003 aufgehoben. Noch bevor 
die Aufhebung in Kraft getreten war, wurde in der Winterses
sion 2003 das Entlastungspaket 2003 behandelt. Damit 
wurde die Aufhebung der Abstufung auf den 1. Januar 2008 
verschoben, indem in den Übergangsbestimmungen in Arti
kel 187b ein neuer Absatz 8 eingeführt wurde. Nun sieht der 
Ständerat entgegen dem Bundesrat die Wiedereinführung 
dieser Abstufung vor, also die Abstufung nach Fläche und 
Tierzahl. Ihre WAK unterstützte diesen Entscheid einstim-
1}1ig. Zur Aufhebung der Abstufung hat der Ständerat die 
Ubergangsbestimmungen in Artikel 187b Absatz 8 gestri
chen. 
Gemäss Informationen des Bundesamtes für Justiz wird je
doch mit der Streichung von Artikel 187b Absatz 8 lediglich 
die Verschiebung des lnkrafttretens der Abstufungsabschaf
fung aufgehoben. Die Aufhebung von Absatz 5 Buchstabe d 
in Artikel 70 wird jedoch nicht rückgängig gemacht. Deshalb 
muss nun der Nationalrat, wenn er die Abstufung formal kor
rekt wiedereinführen wollte, nicht nur Artikel 187b Absatz 8 
streichen, sondern auch Artikel 70 Absatz 5 Buchstabe d 
neu beschliessen. Mit diesem Beschluss kommen wir dem 
Willen des Ständerates und Ihrer WAK entgegen. 
Ich bitte Sie also, diesen Antrag anzunehmen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Ich bin 
etwas verunsichert, Frau Bader. Haben Sie jetzt als Bericht-
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erstatterin gesprochen? Einzelanträge dürfen ja nicht be
gründet werden. 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Das Sekretariat der 
Kommission hat mich beauftragt, diese Regelung hier einzu
bringen, weil das in der Kommission vergessen ging. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Wünscht 
der Präsident der Kommission das Wort für eine Erklärung? 

Baader Caspar (V, BL): Frau Bader, Sie haben in der Kom
mission einfach gesagt, dass Sie diesen Antrag stellen wer
den, obwohl Sie Mitglied der Kommission sind. Sie vertreten 
jetzt quasi als Kommissionssprecherin einen Einzelantrag. 
Alle anderen haben für Einzelanträge keine Redezeit. Das 
ist es, was uns stört. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Frau 
Bundesrätin Leuthard hat zum Antrag Kunz bereits Stellung ge
nommen. Die Berichterstatter verzichten. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 06.038/3983) 
Für den Antrag Bader Elvira .... 94 Stimmen 
Dagegen .... 67 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 06.038/3984) 
Für den Antrag Kunz .... 27 Stimmen 
Dagegen .... 139 Stimmen 

Abs. 5 Bst. f - Al. 5 /et. f 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06.038/3985) 
Für den Antrag Müller Walter .... 35 Stimmen 
Dagegen .... 130 Stimmen 

Abs. 5bis - Al. 5bis 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06 038/3986) 
Für den Antrag Föhn .... 38 Stimmen 
Dagegen .... 130 Stimmen 

Abs. 6 Bst. b - Al. 6 /et. b 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon /a proposition de la majorite 

Abs. 7-A/. 7 

Genner Ruth (G, ZH): Dieser Antrag ist ein Antrag, der auf 
lange Sicht angelegt ist. Wir haben Ihnen dargelegt, dass wir 
in der Landwirtschaft mehr Ökologie wollen. Bei diesem An
trag geht es darum, dass der Bundesrat auf lange Sicht öko
logische Ziele im Landwirtschaftsbereich festlegt. Diese Zie
le sollen mit Massnahmen, die er beschliesst, und Zeitvorga
ben, die er festlegt, verbunden werden. Unter anderem sol
len die Direktzahlungen nachher so ausgestaltet werden, 
dass die vorgegebenen Ziele innerhalb des gesetzten Zeit
rahmens erreicht werden können. 
Was bedeutet dieser Antrag? Wir wollen "!lehr Ökologie in 
der Landwirtschaft, und wir wollen mehr Ökologie für das 
viele Agrargeld, das wir einsetzen. Folgende Ziele möchte 
ich Ihnen nennen, um Ihnen ein paar Ideen zu geben - es ist 
klar, dass diese Ideen nachher als Massnahmen auf Verord
nungsstufe ausgestaltet werden müssen -: Wir brauchen 
Massnahmen gegen die weitere Bodenverdichtung, sonst 
haben wir in den Feldern immer mehr stehendes Wasser. 
Wir brauchen Massnahmen zu einem verstärkten Gewäs
serschutz. Wir brauchen die Einschränkung der Treibhaus
gase, die in der Landwirtschaft entstehen. Ich möchte an 
Methan, Lachgas und C02 erinnern, hier haben wir einen 
dringlichen Handlungsbedarf. Wir brauchen die ökologi
schen Ausgleichsflächen so, dass wir Lebensräume für 

Nützlinge haben. Ausgleichsflächen dienen aber gerade 
auch dem Erosionsschutz, der dringend angezeigt ist. Erosi
onsschutz bekommen wir auch mit einer geregelten Frucht
folge. Wir möchten mehr Bodenaktivität, d. h., wir brauchen 
entsprechende Indikatoren, die herausgearbeitet werden: 
diese Bodenaktivität soll gefördert werden. Vom Aspekt der 
Biodiversität haben wir heute schon viel gehört, es ist die 
Forderung nach mehr Artenvielfalt. Schliesslich gibt es den 
Aspekt der ganzheitlichen Stoffkreisläufe. 
Es gibt also eine Vielzahl von Handlungsfeldern, bei denen 
die Landwirtschaft gerade im ökologischen Bereich Chan
cen hat. Das gilt es, zusammen mit den Umweltschutzmass
nahmen, die wir ohnehin für eine nachhaltige Entwicklung in 
der Schweiz brauchen, umzusetzen. Ich möchte Sie bitten, 
im Sinne einer langfristigen Perspektive der Landwirtschaft 
hier diese Ziele festzulegen und in diesem Sinne auch dem 
Bundesrat den Auftrag zu geben, auf diesem Feld aktiver zu 
werden, als er es heute ist. Diese Ziele soll er mit den Direkt
zahlungen verknüpfen, sodass die Anreize und auch die 
Möglichkeiten geschaffen werden, dass wir innerhalb des 
gesetzten Zeitrahmens diese Ziele erreichen können. Kein 
Land kennt so hohe Direktzahlungen wie wir. Es macht Sinn, 
dass wir diese Direktzahlungen an eine ökologische Land
wirtschaft, an ein ökologisches Bauern knüpfen. Das soll die 
Richtschnur für die Zukunft sein. 
Ich bitte Sie, hier diesem Minderheitsantrag zum Durchbruch 
zu verhelfen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
FDP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Minderheit 
ablehnt. 

Lang Josef (G, ZG): Die Zukunft der Landwirtschaft dieses 
Landes liegt in der Qualität und nicht in der Quantität. Beim 
Versuch, das Rennen mit Agroindustrien über die Menge zu 
gewinnen, wird es ihr ergehen wie dem Hasen im Rennen 
mit dem Igel: Dieser war schon immer da, weil er über nicht 
einholbare Vorteile verfügte. 
Die einzige Chance der schweizerischen Landwirtschaft 
liegt in der Spitzenqualität: Sie muss naturnah und tierge
recht sein. Wer ihr etwas anderes predigt, läutet ihr das To
tenglöcklein. Eine gut schweizerische Erfahrung heisst: Bei 
Fragen der Qualität gibt es keine Halbheiten. Der Flurscha
den, den die Mehrheit gestern mit dem Entscheid für «Bio li
ght» angerichtet hat - lesen Sie die heutigen Medienberich
te! -, erheischt erst recht eine höhere Verbindlichkeit für die 
Biostandards. 
Die Zukunft der Bauernbetriebe dieses Landes liegt minde
stens so sehr in der gesellschaftlichen Akzeptanz wie in den 
Preissenkungen. Die Mehrheit der Gesellschaft, verstanden 
als Steuerzahlerin und Steuerzahler oder als Konsumentin 
und Konsument, hält so lange zur Landwirtschaft, wie sich 
diese in Richtung naturnah und tiergerecht weiterbewegt. 
Und diese Bewegung müssen wir absichern: mit dem Fest
schreiben von ökologischen Zielen und mit Zeitvorgaben. 
Das will die Minderheit Genner. 
Wer wie beispielsweise die «Bauernbefreier» von Avenir 
Suisse behauptet, die Zukunft der schweizerischen Land
wirtschaft liege in gesetzlichen Lockerungen und nicht in ei
ner höheren Verbindlichkeit gegenüber Umwelt und Tieren, 
der führt die Landwirtschaft in eine Sackgasse. Und in diese 
Sackgasse werden ihr weder die Konsumenten und Konsu
mentinnen noch die Steuerzahlenden folgen. 
Folgen Sie also gescheiter der Minderheit Genner! 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
CVP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Minderheit 
ablehnen wird. Frau Bundesrätin Leuthard hat sich bereits 
geäussert. 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Die Mehrheit findet 
diesen Zusatz nicht nötig. Die Kommission hat den Antrag 
mit 15 zu 6 Stimmen abgelehnt. 
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Binder Max (V, ZH): Bei der Minderheit Genner handelt es 
sich um eine weitere Verschärfung der Bedingungen, die 
zum Bezug von Direktzahlungen berechtigen. Frau Genner, 
Hand aufs Herz, hier würden wir nun die schwarze Katze im 
pechschwarzen Kohlensack kaufen. Es bleibt völlig offen, 
was Sie mit Ihrem Antrag wollen. Es ist kaum erkennbar, 
welche Idee hinter Ihrem Antrag steckt. 
Sie haben gesagt - und da bin ich einverstanden mit 
Ihnen-: Wir haben heute bei den Direktzahlungen für die 
Schweizer Bauernfamilien eine anständige Höhe. Dafür sind 
wir auch dankbar. Gleichzeitig haben Sie gesagt, wir müs
sten dafür aber ökologische Leistungen erbringen. Damit 
sind wir auch einverstanden. Aber die erbringen wir schon! 
Es ist nicht so, wie Sie uns hier jetzt immer weismachen wol
len, dass wir noch nichts getan hätten. Das geltende Recht 
verpflichtet uns bereits zu ökologischen Leistungen. Wir sind 
bereit, diese Verpflichtung auch weiterhin einzuhalten. Was 
Sie aber wollen: immer höhere, schärfere Auflagen, die 
kostentreibend sind. Gleichzeitig verlangen Sie von uns gün
stigere Produktion und Kostensenkung. Das ist widersprüch
lich. 
Deshalb, als Fazit für uns, für die SVP-Fraktion: unnötig, un
durchsichtig, nebulös - abzulehnen! 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06.038/3987) 
Für den Antrag der Minderheit .... 55 Stimmen 
Dagegen .... 92 Stimmen 

Art. ?Obis 
Antrag der Minderheit 
(Fässler, Berberat, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysin Remo, 
Hämmerle, Leutenegger Oberholzer, Recordon) 
Titel 
Reduktionsziele für Stickstoffemissionen 
Abs. 1 
Die jährlichen Emissionen von Stickstoffverbindungen aus 
der landwirtschaftlichen Produktion sind bis zum Jahre 2015 
gegenüber 2002 gesamthaft um mindestens 25 Prozent zu 
vermindern. 
Abs.2 
Der Bundesrat legt das genaue Reduktionsziel nach Mass
gabe von wissenschaftlichen und agronomischen Erkennt
nissen in Berücksichtigung der ökonomischen Verträglichkeit 
fest und setzt Zwischenziele. 
Abs. 3 
Er gestaltet die Direktzahlungen so aus, dass die vorgege
benen Ziele innerhalb des gesetzten Zeitrahmens erreicht 
werden. 

Art. ?Obis 
Proposition de la minorite 
(Fässler, Berberat, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysin Remo, 
Hämmerle, Leutenegger Oberholzer, Recordon) 
Titre 
Objectif de reduction des emissions d'azote 
Al. 1 
Les emissions annuelles de composes d'azote provenant de 
Ja production agricole doivent, jusqu'en 2015, ~tre reduites 
au total d'au moins 25 pour cent par rapport a 2002. 
Al.2 
Le Conseil federal fixe l'objectif de reduction precis en 
fonction des connaissances scientifiques et agronomiques 
et campte tenu de la compatibilite sur le plan economique, et 
il definit des objectifs intermediaires. 
Al. 3 
II con9oit las paiements directs de teile maniere qua las ob
jectifs fixes soient atteints dans le cadre du calendrier prevu. 

Art. 70ter 
Antrag der Minderheit 
(Hämmerle, Berberat, Fässler, Genner, Gysin Remo, Leute
negger Oberholzer) 
Titel 
Umfang und Qualität der ökologischen Ausgleichsflächen 
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Abs. 1 
Die qualitativ wertvollen ökologischen Ausgleichsflächen be
tragen im Jahr 2011 in allen Zonen mindestens 7 Prozent 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche. 
Abs.2 
Der Bundesrat legt die Anforderungen fest. 

Art. 70ter 
Proposition de la minorite 
(Hämmerle, Berberat, Fässler, Genner, Gysin Remo, Leute
negger Oberholzer) 
Titre 
Etendue et qualite des surfaces de compensation ecolo
gique 
Al. 1 
Les surfaces de compensation ecologique de haute qualite 
representent, en 2011, au moins 7 pour cent de Ja surface 
agricole utile dans toutes les zones. 
Al. 2 
Le Conseil federal fixe les exigences. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Ich weiss, es wäre 
etwas gar viel von Ihnen verlangt, wenn Sie dieses Bild ge
nau sehen sollten, aber Sie kennen es eigentlich: Es zeigt 
den sogenannten Schweinegürtel, die Regionen, wo immer 
noch massive Stickstoff- und Ammoniakemissionen vorhan
den sind, und um diesen Bereich geht es in meinem Minder
heitsantrag. 
Ich habe einen dreiteiligen Minderheitsantrag für einen 
neuen Artikel ?Obis: In Absatz 1 geht es darum, die Stick
stoffverbindungen aus der landwirtschaftlichen Produktion 
verbindlich zu senken, bis 2015 im Vergleich zu 2002 um 
mindestens 25 Prozent. In Absatz 2 geht es darum, dass der 
Bundesrat verbindliche Zwischenziele festlegt, die wissen
schaftlich und auch agronomisch sinnvoll sind. Absatz 3 ver
langt - weil man zur Erreichung eines Zieles ja auch Mass
nahmen ergreifen muss-, dass die Direktzahlungen daran 
gebunden sein sollen, wie man dieses Ziel erreicht. 
Wenn man eine Reduktion der Stickstoffemissionen herbei
führt, so kann man in den Bereichen Biodiversität, Land
schaftsbild und Phosphorgehalt im Boden eine Wirkung er
zielen. Ein grosser Teil der Stickstoffemissionen stammt halt 
eben aus der Landwirtschaft. Sie haben auf dem Bild gese
hen, dass es Gegenden gibt, in denen mehr als die Hälfte 
der Stickstoffemissionen aus der Landwirtschaft stammt. 
Der Bundesrat hat in seiner Botschaft auch geschrieben, 
dass er die Ziele in diesem Punkt noch nicht erreicht hat. Ich 
möchte diesem Bundesrat nun dazu verhelfen, dass er eben 
diese Ziele erreicht. 
Wir wollten ja eigentlich eine solche Reduktion schon viel 
früher erreichen. Wir sind aber im Jahr 2002 wieder auf dem 
Stand von 1990 angelangt; deshalb habe ich meine Formu
lierung auch ans Jahr 2002 und nicht ans Jahr 1990 ange
knüpft. Wir müssen hier wirklich weitere Schritte machen, 
damit wir diesem grossen Problem entgegentreten können. 
Wir müssen die richtigen Anreize setzen. Wir machen 
manchmal Gutes, das dann wieder eigentlich pervertiert 
wird. Ich kann Ihnen ein Beispiel aus der Ostschweiz nen
nen, wo eine Gemeinde zwei Nitratquellen sanieren und 
eine Tonne Stickstoff einsparen wollte und dies auch getan 
hat. Das hat sie mit Beiträgen an die Landwirtschaft in der 
Höhe von etwa 100 000 Franken gemacht. Dann hat diesel
be Gemeinde allerdings den Bau eines Stalles mit 12 000 
Masthühnern bewilligt. Dafür wurden noch 12 000 Franken 
ausgegeben für die besonders tierfreundliche Haltung. Die
ser Stall emittiert jetzt wieder die Tonne Stickstoff, die bei der 
Sanierung der Quellen eingespart worden war. 
Fazit: Stickstoff-Ausstoss gleich hoch - Kosten über 100 000 
Franken. Das sind einfach falsche Anreize. 
Frau Bundesrätin Leuthard hat in der Kommission darauf 
hingewiesen, dass natürlich vor allem auch die Kantone an 
dieser Situation schuld seien, denn sie hätten im Gewässer
schutzbereich ja auch die Umsetzung vorzunehmen. Die 
Kantone sagen aber etwas anderes. Die Kantone sagen 
nämlich, dass sie unter dem Druck des Giesskannenprinzips 
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der Direktzahlungen und der Zolltarifpolitik leiden und gar 
nicht anders können, als hier Gelder zu sprechen und einen 
falschen Anreiz zu bieten. Sie möchten, dass diese Ziele 
hier im Gesetz festgelegt werden, damit sie auch bei den Di
rektzahlungen entsprechend eingreifen können. Es ist also 
falsch, wenn man den Kantonen die Verantwortung über
trägt. Es ist der Bund, der hier über die Direktzahlungen viel 
mehr machen könnte. 
Es geht hier bei den Artikeln ?Obis und 70ter darum, im Be
reich Ökologie Fortschritte zu machen. Wir haben noch zu 
wenig gemacht. Wir halten uns nicht einmal an das, was wir 
schon vor Jahren in der letzten Botschaft gefordert haben 
und auch diesmal wieder fordern. Die Artikel ?Obis und 70ter 
enthalten für uns zentrale Punkte. Wenn der Bundesrat al
lenfalls nicht gewillt ist, diese Forderungen direkt ins Gesetz 
zu schreiben, dann erwarte ich zumindest jetzt von Frau 
Bundesrätin Leuthard, dass sie uns klar sagt, wie sie diese 
Ziele erreichen will, ohne dass es im Gesetz steht - mit wel
chen Massnahmen, mit welchen Zwischenzielen. Andern
falls, das muss ich Ihnen sagen, müssen wir wirklich darauf 
beharren, dass solche Zahlen ins Gesetz geschrieben wer
den, damit es endlich einen Schritt weitergeht und dieses 
traurige Bild verbessert werden kann. 

Hämmerle Andrea (S, GR): Der Botschaft ist ja zu entneh
men, dass die ökologischen Ausgleichsflächen seit den 
Neunzigerjahren sehr stark zugenommen haben. Das freut 
uns, das ist eine gute Entwicklung. Das ist eigentlich ein Er
folg der Landwirtschaftspolitik, die Sie jetzt zum Teil wieder 
korrigieren oder bei der Sie zurückbuchstabieren wollen. Es 
gibt bei diesen ökologischen Ausgleichsflächen allerdings 
ein Problem. Das Problem besteht darin, dass im Berggebiet 
sehr viel mehr ökologische Ausgleichsflächen anzutreffen 
sind als im Mittelland - ungleich viel mehr ökologische Aus
gleichsflächen. Es ist so eine Art Arbeitsteilung: im Bergge
biet ökologisch, im Mittelland intensiv. Das ist keine gute Si
tuation. 
Mit meinem Antrag verfolge ich also das Ziel, dass in allen 
Zonen dieses Landes ein minimaler Anteil an wertvollen 
ökologischen Ausgleichsflächen besteht. Es ist nämlich nicht 
sinnvoll, dass im Mittelland, in der Nähe der Agglomeratio
nen, wo viele Leute sind, wenige ökologische Ausgleichsflä
chen und im Berggebiet, weit weg von den Leuten, viele 
ökologische Ausgleichsflächen bestehen. Vielmehr sollte 
auch der grosse Teil der Bevölkerung, sollten die vielen Leu
te, die eben in den Agglomerationen, in der Nähe der Städte 
wohnen, auch in den Genuss dieser gemeinwirtschaftlichen 
ökologischen Leistungen kommen. Diese Leistungen sind 
nämlich für die Allgemeinheit sehr attraktiv und ökologisch 
auch sehr wichtig. Wir haben im Mittelland - das geht auch 
aus der Botschaft klar hervor - Handlungsbedarf; im Berg
gebiet haben wir das in dieser Beziehung nicht. 
Ich bitte Sie also, fürs Mittelland in dieser Hinsicht auch et
was zu tun und unseren Minderheitsantrag anzunehmen. 

Scherer Marcel (V, ZG): Herr Kollege Hämmerle, Sie sagen, 
es brauche mehr Ökoausgleichsflächen im Mittelland. Das 
heisst natürlich auch weniger Produktion. Das heisst, Sie 
wollen Lebensmittel aus dem Ausland in die Schweiz karren, 
weil wir sie in der Schweiz nicht mehr produzieren können. 

Hämmerle Andrea (S, GR): Sie haben gestern und heute 
Vormittag nichts anderes getan, als für alle möglichen und 
unmöglichen Produkte Marktstützungen zu fordern. Das war 
Ihr Ziel. Sie haben diese Anträge selber gestellt. Zum Teil 
wurden sie abgelehnt, zum Teil wurden sie angenommen. 
Das heisst also: Das Problem wird nicht sein, dass wir zu 
wenig landwirtschaftliche Produkte haben; sondern tenden
ziell werden wir eher das Problem haben, dass wir zu viele 
haben. Sonst würden Sie vermutlich nicht derartige Markt
stützungsanträge stellen, die uns und der Bundeskasse Pro
bleme bereiten. Ich denke: Etwas mehr Ökologie im Mittel
land würde mehr Leuten mehr bringen und weniger kosten 
als Ihre Marktstützungsanträge. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
FDP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Minderheit 
ablehnen wird. 

Binder Max (V, ZH): Die Minderheit Fässler versucht eigent
lich, den Nebel des Antrages der Minderheit Genner von vor
hin etwas zu heben, aber ich bin der Meinung, es ist ihr nicht 
gelungen. Dieser Antrag ist eigentlich auch in dem Sinn wi
dersprüchlich, dass er eine Mindestreduktion von 25 Prozent 
der Stickstoffemissionen aus der landwirtschaftlichen Pro
duktion bis 2015 verlangt, gleichzeitig aber auch auf der For
derung «Tiere ins Freie» besteht. Tiere im Freien bringen 
Emissionen, ob sie nun in der Schweiz sind oder allenfalls 
im nahen Ausland. Diese beiden Ziele sind nicht gleichzeitig 
zu erreichen. Wie gesagt, auch Importprodukte sind da nicht 
besser. Deshalb bin ich der Meinung, dass dieser Antrag 
das Ziel übersteuert, in sich widersprüchlich ist, neue Kosten 
verursacht und deshalb abzulehnen ist. 
Zum Antrag der Minderheit Hämmerle: Er verlangt, dass 
im Jahr 2011 in allen Zonen der schweizerischen Landwirt
schaft 7 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche als qua
litativ wertvolle ökologische Ausgleichsflächen ausgeschie
den sind. Heute ist die angestrebte Fläche von 65 000 
Hektaren in der gesamten Schweiz tatsächlich noch nicht er
reicht. Das Berggebiet hat hier zugegebenermassen einen 
Vorsprung, und zwar einen massiven Vorsprung, aber das 
ist weiter nicht verwunderlich. Es ist weiter auch keine be
sondere Leistung, solche ökologischen Ausgleichsflächen 
im Berggebiet zu installieren. Es ist viel anspruchsvoller, die
se im Flachland, vor allem auch im Ackerbaugebiet, zu in
stallieren. Deshalb bin ich der Meinung, dieser Zeitrahmen 
ist ein sehr starrer Fahrplan, er wird nicht zu erfüllen sein. 
So, wie uns Frau Bundesrätin Leuthard auch in der Kommis
sion gesagt hat, bleibt eigentlich das Ziel für den Bundesrat 
bestehen. Er will ja von diesem Ziel nicht abrücken, aber er 
will keine scharfen Massnahmen, um dies in dieser kurzen 
Zeit umzusetzen, weil das nicht realistisch ist. 
Ich kann Ihnen sagen, solche Vernetzungsprojekte im Mittel
land sind nicht einfach hinzukriegen. Ich bin selber in unse
rer Gemeinde als Stadtrat für ein solches Vernetzungspro
jekt verantwortlich. Wir haben einzelne Bauern, die in dieses 
Projekt eingestiegen sind, aber es ist freiwillig, und es 
braucht eine gewisse Zeit dazu. Sie können die Bauern nicht 
verpflichten. Deshalb bin ich der Meinung, wir sollten hier 
keinen starren Rahmen setzen, aber das Ziel, wie es Frau 
Bundesrätin Leuthard gesagt hat, weiterhin im Auge behal
ten. 
Deshalb meine ich, dieser Antrag sei unnötig und deshalb 
auch abzulehnen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die SP
Fraktion teilt mit, dass sie die Anträge der Minderheit unter
stützen wird. 

Recordon Luc (G, VD): Vous apprendrez sans surprise que 
le groupe des Verts appuie les deux propositions de minorite 
dont le caractere ecologique est non seulement marque 
mais aussi pertinent. 
En effet, en ce qui concerne la proposition de la minorite 
Fässler, il est peut-etre temps, a. une epoque ou on se pre
occupe passablement - a. juste titre - du climat et des objec
tifs a. fixer dans ce domaine, de se rappeler que, pour l'azote, 
les engrais azotes et l'azote utilise dans l'agriculture en ge
neral, les objectifs doivent egalement etre definis si l'on veut 
atteindre nos buts en matiere ecologique. On a peut-etre un 
peu perdu de vue cet element, et je crois que cet amende
ment vient a. son heure. II faut aussi rappeler que l'ameliora
tion visee sera d'un grand secours pour la biodiversite et que 
de celle-ci depend non seulement une qualite environne
mentale, en soi favorable a. la vie des especes, et au bout de 
la chaTne de la nötre, mais aussi - rappelons-le - une qualite 
du paysage. La qualite de nos paysages depend en .effet 
passablement de la biodiversite vegetale. 
En ce qui concerne l'amendement de la minorite Hämmerle, 
on aurait tendance - comme Monsieur Hämmerle l'a rappele 
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lui-meme - a se contenter des resultats favorables de ces 
dernieres annees obtenus pour les surfaces de compensa
tion ecologique. Mais pour autant, il manque encore en re
gion de plaine - et aussi en region de montagne - des surfa
ces de compensation ecologique. Je ne partage pas, dans le 
petit debat qui s'est eleve taut a l'heure, l'opinion que nous 
ayons trop peu de surfaces agricoles. Je rejoins plutöt Mon
sieur Hämmerle pour dire ici que ce sont les surfaces de 
compensation ecologique qui font defaut. 
Je vous invite donc a voter l'un et l'autre de ces amende
ments de minorite. 

Zemp Markus (C, AG): Ich möchte es kurz machen: Bei Arti
kel ?Obis, «Reduktionsziele für Stickstoffemissionen», müs
sen wir aufpassen. Ich bitte Sie, hier der Mehrheit zu folgen, 
und zwar aus folgendem Grund: Mit diesen ehrgeizigen Zie
len werden die tierfreundlichen Haltungsformen, beispiels
weise Ausläufe bei der Rindviehhaltung, bei der Schweine
haltung, massiv - massiv! - unter Druck kommen. Ich bitte 
Sie, schon noch Folgendes zu bedenken: Mit der angestreb
ten internationalen Offnung - WTO, allenfalls Freihandelsab
kommen - wird sich die Landwirtschaft spezialisieren müs
sen. Der beste Trumpf, den die schweizerische Landwirt
schaft nun einmal hat, wird die Viehwirtschaft sein. Es ist 
also durchaus denkbar, dass vor allem die Rinderbestände 
ansteigen. Damit werden Probleme entstehen. Wir werden 
quasi einen Deckel auf diese Bestände legen und eine gute 
Entwicklung behindern. Wir werden dann vielleicht mehr im
portieren, und die Emissionen fallen in einem anderen Land 
an. 
Ich bitte Sie also, den Antrag der Minderheit abzulehnen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich habe ja schon eingangs 
darzulegen versucht, dass der Bundesrat wirklich gewillt ist, 
diese ökologischen Ziele weiterzuverfolgen - das auch 
nochmals für Frau Fässler -, aber dass ich das nicht auf Ge
setzesstufe fixieren möchte. 
Wie machen wir das? Nochmals: Indem wir erstens die An
forderungen für die Nährstoffbilanz in belasteten Gebieten 
verschärfen; zweitens, indem wir auf Verordnungsstufe den 
Grünstreifen entlang Gewässern von 3 auf 6 Meter verbrei
tern; drittens, indem wir mit der Ökoqualitätsverordnung An
reize für Qualität setzen und dort auch mehr Mittel zur Verfü
gung stellen; und viertens, indem wir auch beim Vollzug 
mehr noch bestehende Lücken schliessen. Gerade im Be
reich der Hofdüngerverträge, die wir schon diskutiert haben, 
wissen wir, dass Handlungsbedarf besteht, und hier machen 
wir ja auch den Bericht zuhanden des Parlamentes über die 
Resultate des Projekts. Ich denke, dass vor allem auch die
ser Grünstreifen und die konsequenteren Massnahmen im 
Vollzug Elemente sein werden, damit wir auf diesem Weg 
die Ziele erreichen, auch die zwei ökologischen Ziele, die 
jetzt noch verbesserungsbedürftig sind. 
Im Fall der Minderheit Fässler, die ja 25 Prozent Stickstoffre
duktion im Gesetz festschreiben will, ist es für uns einfach 
problematisch - ich habe das in der Kommission schon 
gesagt-, dieses Ziel im Gesetz zu definieren und dies dann 
noch zeitlich verbindlich auszuführen und mit den Direktzah
lungen zu verknüpfen. 
Ich möchte auch hier nochmals darauf hinweisen, dass 
diese Umweltziele in Zusammenarbeit mit dem Bafu festge
legt werden. Es wurde mir einmal gesagt, das Bafu werde 
vom EVD hier nicht konsultiert. Ich habe extra nochmals mit 
dem Direktor des Bafu gesprochen, und er hat mir etwas an
deres bestätigt. Die Zusammenarbeit ist sehr gut, und das 
Bafu ist daran, langfristige Umweltziele zu definieren, aber 
eben nicht nur für den Landwirtschaftsbereich, sondern ge
nerell. Diese werden noch dieses Jahr vorgelegt werden, 
und deshalb halte ich auch daran fest, dass es nicht klug ist, 
das jetzt quasi vorzeitig zu fixieren, sondern dass dies im 
Rahmen des ganzen Umweltrechtes geschehen soll. 
Aber ich bin mit der Stossrichtung der beiden Minderheitsan
träge wirklich einverstanden, und wir werden diese Ziele ef
fektiv weiterverfolgen. 
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Noch eine Bemerkung zu den ökologischen Ausgleichsflä
chen im Minderheitsantrag von Herrn Hämmerle - ich habe 
sie schon in der Kommission gemacht-: Es ist so, dass die 
7 Prozent der schweizerische Durchschnitt sind und dass 
wir im Talgebiet diese Anforderungen nicht erfüllen. Herr 
Binder hat es aber an sich richtig gesagt, und auch ich halte 
die Frist bis 2011 einfach nicht für realistisch. Ich habe mir 
jetzt noch die Zahlen geben lassen, die für das Jahr 2005 
vorliegen - die Zahlen für das Jahr 2006 haben wir noch 
nicht. Hier ist eben der Stand der qualitativ wertvollen ökolo
gischen Ausgleichsflächen per Ende 2005 im Berggebiet 
wirklich 7,51 Prozent - diese 7,51 Prozent schönen also die 
Bilanz-, doch im Talgebiet sind es 3,01 Prozent. Ich sehe 
beim besten Willen nicht, wie wir das in vier Jahren auf 
7 oder noch mehr Prozent bringen wollen. 
Ich habe es auch bereits in der Kommission gesagt: Wir 
haben hier gewisse Zielkonflikte bei den ökologischen 
Zielen. Wenn Sie den Tierschutz mit dem BTS- und dem 
RAUS-Programm oder mit der Freilandhaltung erhöhen wol
len, haben Sie mehr Stickstoffemissionen und gefährden 
somit das ökologische Ziel. Auf der anderen Seite würden 
diese Massnahmen den Tierschutzbestimmungen natürlich 
entsprechen. Deshalb glaube ich, dass wir mit dem prag
matischen Weg, den wir hier verfolgen, durch die Zusam
menarbeit mit den Kantonen im Gewässerbereich und durch 
die auf Verordnungsstufe angesiedelten Anreize auch im 
Talgebiet, diese Zahl an Hektaren, die fehlen, verringern 
können. Aber ich zweifle, dass wir das bis 2011 erreichen. 
Falls man dort jetzt vermehrt mit Auflagen kommt, bei den 
Tierbeständen zurückfährt usw., werden wir auch einen Ziel
konflikt mit der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft er-
halten. · 
Deshalb sollten wir erstens einmal den Umweltbericht und 
dessen Vorschläge abwarten. Zweitens verspreche ich 
Ihnen, dass wir die Massnahmen auf Verordnungsstufe, die 
ich Ihnen geschildert habe, umsetzen werden. Und mit 
der Ökoqualitätsverordung, glaube ich, haben wir den 
besten Hebel, indem wir gerade auch bei extensiv genutzten 
Weiden Zusatzbeiträge einsetzen können. Das führt zu 
einer Verbesserung bei den ökologischen Ausgleichsflä
chen. 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Die Minderhei
ten Fässler und Hämmerle gehen mit ihren Anträgen einen 
Schritt weiter, als das die Mehrheit der Kommission will, in
dem sie quantitative Zielsetzungen im Bereich der Stickstof
femissionen und des ökologischen Ausgleichs ins Gesetz 
schreiben wollen. Sie haben die Argumente pro und contra 
gehört; ich will sie hier nicht wiederholen. Die Kommission 
hat diese Anträge abgelehnt, und zwar je mit 15 zu 6 Stim
men. 
Ich beantrage Ihnen ebenfalls, die Minderheitsanträge abzu
lehnen. 

Art. 70bis 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatjf· Beilage - Annexe 06.038/3988) 
Für den Antrag der Minderheit .... 64 Stimmen 
Dagegen .... 99 Stimmen 

Art. 70ter 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif; Beilage - Annexe 06.038/3989) 
Für den Antrag der Minderheit .... 62 Stimmen 
Dagegen .... 102 Stimmen 

Art. 73 Abs. 5 Bst. d 
Antrag der Mehrheit 
Unverändert 
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Antrag der Minderheit 
(Fässler, Berberat, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysin Remo, 
Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon, 
Rennwald) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 73 al. 5 let. d 
Proposition de la majorite 
lnchange 

Proposition de la minorite 
(Fässler, Berberat, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysin Remo, 
Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon, 
Rennwald) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Hier 
gibt es einen Antrag der Minderheit Fässler, der offenbar er
ledigt ist. Das ist eine gute Nachricht. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Art. 76 
Antrag der Minderheit 
(Berberat, Fehr Hans-Jürg, Genner, Germanier, Gysin 
Remo, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Re
cordon, Rennwald) 
Abs. 3 
.... Ausgleichs auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche und 
auf den Extensivflächen im Sömmerungsgebiet. 
Abs. 4 
.... Nutzflächen und die Aufwertung der Wytweiden mit Bei
trägen fördern. 

Antrag Schmied Walter 
Abs. 3 
.... auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche und in den 
Wytweiden. 

Antrag Kahler 
Abs. 3 
.... auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche und für die 
Wytweiden. 

Art. 76 
Proposition de /a minorite 
(Berberat, Fehr Hans-Jürg, Genner, Germanier, Gysin 
Remo, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Re
cordon, Rennwald) 
Al. 3 
.... sur les surfaces agricoles utiles et les surfaces extensives 
en zone d'estivage. 
Al.4 
.... surfaces agricoles utiles et pour revaloriser les päturages 
boises. 

Proposition Schmied Walter 
Al. 3 
.... surfaces agricoles utiles et pour les surfaces de pätura
ges boises. 
Developpement par ecrit 
Les päturages boises constituent un patrimoine ecologique 
inestimable. lls sont Je fruit d'une gestion harmonieuse 
prenant en campte las interets de l'agriculture et de Ja sylvi
culture, ainsi qua ceux de la collectivite publique, etant 
donne qua le libre acces a ces surfaces est garanti a taut un 
chacun (promeneurs, touristes, sportifs) meme en temps de 
vegetation. En effet, las päturages boises, meme s'ils sont 
propriete de l'agriculture, sont regis par la legislation fore
stiere. 
Plus concretement, il s'agit de surfaces de päturages, coloni
sees par des arbres individuels, des bosquets ou des brous
sailles selon une repartition en mosa'ique equilibree. 
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La presence des päturages boises n'est donc pas Je fruit du 
hasard, ni celui d'une constante de Ja nature. Les päturages 
boises sont Je fruit d'une gestion intelligente de certaines zo
nes de päturages extensives impliquant de nombreux efforts 
consentis par leurs exploitants dans l'interet d'une flore et 
d'une faune riche et tres diversifiee. Sans l'execution des 
travaux d'entretien requis, les päturages boises sont envahis 
rapidement par les broussailles d'abord, puis, de maniere ir
reversible, par la foret dense. 
Leur valeur ecologique est largement demontree. Par conse
quent, il est logique de leur accorder une attention minimale 
dans Je cadre de Ja «PA 2011 ». Le present amendement n'a 
pas pour objectif premier d'augmenter l'enveloppe budge
taire liee a Ja politique agraire des quatre prochaines an
nees. II s'agit bien plus d'encourager l'exploitation de ces 
surfaces, dont Ja plus grande surface se trouve en zone 
d'estivage. En definitive, il s'agit de leur reserver un traite
ment identique fonde sur des criteres communs. 

Proposition Kahler 
Al. 3 
.... surfaces agricoles utiles et pour les surfaces de pätura
ges boises. 
Developpement par ecrit 
Les päturages boises constituent un patrimoine ecologique 
inestimable. lls sont Je fruit d'une gestion harmonieuse 
prenant en campte les interets de l'agriculture et de la sylvi
culture, ainsi que ceux de Ja collectivite publique, etant 
donne que Je libre acces a ces surfaces est garanti a taut un 
chacun (promeneurs, touristes, sportifs) meme en temps de 
vegetation. En effet, les päturages boises, meme s'ils sont 
propriete de l'agriculture, sont regis par Ja legislation fore
stiere . 
Plus concretement, il s'agit de surfaces de päturages, coloni
sees par des arbres individuels, des bosquets ou des brous
sailles selon une repartition en mosa'ique equilibree. 
La presence des päturages boises n'est donc pas le fruit du 
hasard, ni celui d'une constante de Ja nature. Les päturages 
boises sont Je fruit d'une gestion intelligente de certaines zo
nes de päturages extensives impliquant de nombreux efforts 
consentis par leurs exploitants dans l'interet d'une flore et 
d'une faune riche et tres diversifiee. Sans l'execution des 
travaux d'entretien requis, les päturages boises sont envahis 
rapidement par les broussailles d'abord, puis, de maniere ir
reversible, par la foret dense. 
Leur valeur ecologique est largement demontree. Par conse
quent, il est logique de leur accorder une attention minimale 
dans Je cadre de Ja «PA 2011 ». Le present amendement n'a 
pas pour objectif premier d'augmenter l'enveloppe budge
taire liee a Ja politique agraire des quatre prochaines an
nees. II s'agit bien plus d'encourager l'exploitation de ces 
surfaces, dont Ja plus grande surface se trouve en zone 
d'estivage. En definitive, il s'agit de leur reserver un traite
ment identique fonde sur des criteres communs. 

Berberat Didier (S, NE): La proposition de Ja minorite con
cerne les päturages boises. Les päturages boises sont un 
systeme mixte agricole et forestier qui est modele non pas 
par Ja nature, mais par l'homme, et qui revet une grande va
leur tant ecologique qua touristique. Ces päturages boises 
se situent au niveau technique soit en SAU - surface agri
cole utile -, soit en zone d'estivage. 
II s'agit en premier lieu d'un patrimoine identitaire et biologi
que qui concerne non seulement l'Arc jurassien, mais aussi 
Ja region alpine. Cet ecosysteme, malheureusement, est en 
danger, car si on ne fait rien au niveau de sa reconnaissance 
et de son subventionnement, il y a un fort risque qu'il dispa
raisse, ce qui serait tres dommageable pour Ja biodiversite. 
En effet, les päturages boises sont Je fruit d'une gestion in
telligente de certaines zones de päturage extensives. Cela 
implique donc de nombreux efforts consentis par les exploi
tants dans l'interet d'une faune riche et tres diversifiee. Sans 
reconnaissance par Ja Confederation et sans subventionne
ment, les travaux d'entretien requis ne seront plus effectues, 
ou Je seront moins bien, et las päturages boises seront en-
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vahis rapidement par la broussaille, puis par la foret dense, a 
moins - et c'est une autre solution - que les exploitants 
n'abattent les arbres isoles, ce qui serait, dans les deux cas 
de figure, dommageable pour la biodiversite. 
II apparaTt donc que la «PA 2011 » doit traiter cette question. 
C'est la raison pour laquelle j'ai depose une proposition de 
minorite a l'article 76 alineas 3 et 4, pour faire reconnaitre le 
röle indispensable de cet ecosysteme. Avec une compensa
tion ecologique en päturages boises, nous sommes parfaite
ment dans la cible d'une agriculture multifonctionnelle sou
cieuse de remplir son mandat constitutionnel. 
Je vous rappelle egalement qu'il existe une motion Schmied 
Walter 06.3213, «Päturages boises, un patrimoine a respec
ter», qui va dans le meme sens. Monsieur Schmied a d'ail
leurs depose une proposition qui porte sur ce sujet. 
Je sais que, parmi vous, il y a une grande inquietude au su
jet de la question du financement de ces päturages boises. 
Je sais aussi que l'OFAG a fait, ces derniers jours, une in
tense campagne de lobbying afin de faire en sorte que cette 
proposition ne passe pas parce qu'il la trouve dangereuse 
au niveau financier. A ce niveau, il taut signaler que ce que 
la minorite propose ne coüterait pas plus eher que ce qui se 
fait actuellement. En effet, sans entrer dans les details parce 
que c'est assez technique, je rappellerai simplement que la 
Confederation va supprimer les paiements directs de base 
sur la base du projet SAU et qu'elle fera dans ce domaine 
une economie que l'on peut estimer entre 5,5 et 7,2 millions 
de francs. 
Si l'on considere que le tiers ou la moitie des päturages boi
ses - ce qui represente 20 000 a 30 000 hectares - seraient 
concernes puisqu'ils rempliraient les criteres pour beneficier 
d'une contribution ecologique, il serait donc possible d'oc
troyer des contributions de 200 a 300 francs par hectare 
sans augmenter la part de la Confederation. II est important 
de dire - et je le dis officiellement ici - que l'on souhaite que 
ce qui figure actuellement dans le cadre du projet SAU - soit 
5,5 a 7,2 millions de francs - soit utilise pour le subvention
nement des päturages boises, tant en SAU qu'en zone d'es
tivage. C'est important. Donc, ce que l'on souhaite, ce n'est 
pas que la Confederation depense 30 a 40 millions de 
francs, mais que la somme actuellement devolue a cela soit 
utilisee. 
Cela devrait permettre a la Confederation de fixer des crite
res, car la proposition de minorite que j'ai faite, de meme 
que les propositions Schmied Walter et Kohler, sont certes 
assez floues. Mais il est bien clair que le Conseil federal et 
l'OFAG seront amenes, dans une ordonnance, a dire quels 
sont les criteres qui permettront l'octroi des subventions. Ce 
que l'on souhaite, ce n'est pas que l'on passe a 30 millions 
de francs, mais que l'on utilise les 5,5 a 7,2 millions de 
francs disponibles. 
II existe deux formulations: la mienne et celle des proposi
tions Schmied Walter et Kohler. Les deux variantes sont tres 
ouvertes. Pour l'instant, je ne retire pas ma proposition de 
minorite, car il sera interessant d'entendre les groupes pour 
savoir ce qu'ils souhaitent faire. Simplement, je constate que 
les propositions Schmied Walter et Kahler peuvent etre con
siderees comme un compromis. II est vrai que le texte est 
formule de fa9on vague. Mais il ne faut pas oublier que, si 
vous adoptez une des propositions - et j'espere que vous le 
ferez -, le Conseil des Etats sera appele a s'en occuper, 
apres du raste sa Commission de l'economie et des rede
vances. Cela permettra au Conseil federal et a l'OFAG de 
pouvoir preciser, s'ils le souhaitent, les criteres qui permet
tront l'octroi de subventions dans ce domaine. 
Pour l'instant, j'attends les prises de position des groupes et 
je verrai apres le debat ce qu'il adviendra de ma proposition 
de minorite. 

Walter Hansjörg (V, TG): In der Kommission habe ich der 
Minderheit Berberat nicht zustimmen können. Noch zu offen 
waren die Fragen über die finanziellen Auswirkungen. Es 
war auch nicht ganz klar, was alles einbezogen werden soll. 
Nun hat sich in der Zwischenzeit gezeigt, dass da tatsäch
lich ein Problem vorhanden ist. 
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Der Kanton Neuenburg hat zum Teil solche Wytweiden. Sol
che bewaldeten Weiden sind als landwirtschaftliche Nutzflä
chen ausgewiesen. Weil das nicht korrekt ist, findet jetzt auf 
Druck des BLW eine Gesamtvermessung statt, werden 
diese Flächen jetzt vermessen. Es wird auch beurteilt, was 
Wald ist, was solche Wytweiden sind und was Sömmerungs
weiden sind. Das wird dort nachgeholt. Ich finde es richtig, 
dass das vorgenommen wird. Von diesem Tatbestand hatte 
ich in der Kommission keine Kenntnis. Wir stellen also fest, 
dass wir im Speziellen im Jura ein Problem haben, zwischen 
dem Neuenburger Jura, den Franches Montagnes und dem 
Kanton Jura. Wir sind nun der Meinung, dass dieses Pro
blem angegangen werden soll. 
Ich bin deshalb der Überzeugung, dass wir den Einzelanträ
gen Schmied Walter und Kahler zustimmen sollten, damit 
diese Frage - wir haben dann eine Differenz - in der WAK
SR nochmals sauber bearbeitet werden kann. Wir hören 
auch, dass da verschiedene finanzielle Vorstellungen beste
hen, was das kostet. Das BLW geht von 30 Millionen Fran
ken aus. Die zuständigen Kantone sagen, das sei viel weni
ger, weil ja die Neuenburger Bauern wahrscheinlich einige 
Millionen verlieren werden, weil die Grösse der landwirt
schaftlichen Nutzfläche zurückgestuft wird. Ich erachte es 
als sinnvoll, dass wir dieses Problem angehen - solche Un
gerechtigkeiten können nicht stehengelassen werden - und 
dass das bei der Beratung in der Kommission des Ständera
tes dann gründlich geprüft wird. 
Deshalb stimmen Sie bitte den Einzelanträgen Kohler und 
Schmied Walter zu. 

John-Calame Francine (G, NE): Le groupe des Verts soutient 
la proposition de minorite, car les päturages boises, «Wyt
weiden» en allemand, meritent d'etre soutenus pour des rai
sons ecologiques. La faune et la fiere de ce milieu sont 
beaucoup plus riches que dans un simple päturage ou dans 
une foret. 
De plus, les päturages boises n'occupent pas une surface 
tres importante; eile est estimee a environ 65 000 hectares. 
Ces päturages, qui servent en premier lieu a la production 
animale, sont egalement importants du point de vue de leur 
biodiversite, de l'empreinte particuliere qu'ils impriment au 
paysage et de l'impact touristique pour les regions concer
nees. II s'agit de lieux de repos et de delassement particulie
rement apprecies, notamment pour y faire la traditionnelle 
torree et la debrosse. 
Dans l'Arc jurassien, les päturages boises ont ete crees et 
entretenus depuis des siecles par l'homme. Sans charge ap
propriee de betail et sans travaux d'entretien, ils sont rapide
ment envahis par les broussailles pour devenir peu a peu de 
la foret. Aujourd'hui, ces päturages sont menaces, surtout en 
raison des criteres de rendement qu'on applique a l'agricul
ture. En effet, les exploitations laitieres ont besoin aujour
d'hui de päturages toujours plus etendus procurant des her
bages de haute qualite. Ces pres sont souvent situes a 
proximite des fermes. 
Les päturages boises traditionnels, en general travailles de 
maniere extensive, exigent beaucoup d'entretien. Des lors, 
ils ne satisfont pas aux criteres de rentabilite qu'on veut ab
solument appliquer a l'agriculture. II en est de meme pour la 
filiere forestiere. Les päturages boises ne sont pas interes
sants economiquement parlant, car le bois qui y pousse n'a 
pas une grande valeur commerciale. Consequence inelucta
ble de l'evolution de l'economie agricole, les endroits diffici
lement accessibles, ou exigeant un entretien important, sont 
moins ou ne sont plus du taut exploites. 
Ce patrimoine paysager particulier et traditionnel doit impe
rativement etre preserve, et, pour cela, il faut definir et sou
tenir un mode de gestion et d'exploitation du päturage boise 
propre a favoriser son maintien dans le long terme, c'est la 
raison pour laquelle il est vital d'introduire dans cette loi le 
principe du soutien aux päturages boises. Pour assurer une 
gestion optimale des päturages boises, il faudrait definir des 
criteres permettant la valorisation des herbages, du betail et 
du bois, taut en preservant l'equilibre foret/päture qui fait sa 
particularite et sa richesse ecologique et sociale. 
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Ainsi, au final, ce ne seront pas tous les päturages boises 
qui beneficieront des contributions pour prestations ecologi
ques, mais uniquement ceux qui repondront aux criteres de
finis dans l'ordonnance. Cette mesure a un coüt tout a fait 
abordable, puisqu'il est evalue a hauteur du montant qui 
sera economise par l'actualisation des surfaces agricoles 
utiles. II s'agit donc d'une operation financierement neutre 
qui ne preteritera aucun autre secteur de l'agriculture, tout 
en assurant le maintien d'un patrimoine de grande valeur 
paysagere, ecologique et social. 
Maintenir la loi actuelle ne fera qu'accroitre la pression sur 
ces päturages, ce qui a terme aura pour consequence que 
ces surfaces deviendront ou des pätures sans arbres, ou 
alors des forets denses, c'est-a-dire, pour parler clairement, 
que vraisemblablement elles disparaitront. C'est bien pour 
eviter une teile catastrophe que nous souhaitons que la 
Confederation s'engage a mettre tout en oeuvre pour favori
ser le maintien de ce patrimoine si eher a l'Arc jurassien et a 
certaines regions des Alpes. 
Les Verts vous invitent donc a voter en faveur de la proposi
tion de la minorite Berberat et a soutenir les propositions 
Schmied Walter et Kahler. 

Kahler Pierre (C, JU): Je vais simplement rappeler que les 
päturages boises ne se trouvent malheureusement pas en 
Argovie, mais dans l'Arc jurassien, aux Grisons, en Valais et 
au Tessin. C'est pour cette raison qu'ils representent une 
particularite dans notre pays. II s'agit de zones particuliere
ment interessantes du point de vue ecologique, et il s'agit 
egalement de faire en sorte qu'elles soient soutenues. 
Je propose donc une formulation simple, qui permettra de li
miter les coüts, et il est clair que le Conseil federal, dans le 
cadre de l'ordonnance, pourra fixer les differents criteres 
permettant de definir ces päturages boises et d'octroyer des 
subventions. 
Je vous demande donc de soutenir ma proposition ainsi que 
la proposition Schmied Walter. 

Berberat Didier (S, NE): En fonction de ce qui s'est dit et vu 
que les propositions Kahler et Schmied Walter vont aussi 
dans le meme sens, je retire ma proposition de minorite au 
profit de ces dernieres. 
Je rappelle encore, ce qui est important, qu'il taut inscrire ce 
principe dans la loi. La commission du Conseil des Etats, 
avec l'appui du Conseil federal, pourra fixer des criteres afin 
de dissiper la crainte que des derives financieres ne se pro
duisent. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Ich stel
le fest: Der Antrag der Minderheit Berberat wurde zurückge
zogen. 
Es liegen noch der Antrag Schmied Walter und der Antrag 
Kahler vor; die beiden Anträge sind identisch. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich nehme zur Kenntnis, dass 
jetzt noch der Antrag Schmied Walter/Kahler im Raum steht. 
Ich bin trotzdem nicht so ganz glücklich damit. Ich verstehe 
das Anliegen, das dahintersteckt, sehr gut. Wir hatten diese 
Diskussion schon im Ständerat. Der Antrag wurde dann 
auch aufgrund diverser Erklärungen zurückgezogen. 
Zuerst ist es so, dass heute die Okobeiträge an die landwirt
schaftliche Nutzfläche gekoppelt sind. Ausserhalb der land
wirtschaftlichen Nutzfläche fällt die Unterstützung gemäss 
dem Natur- und Heimatschutzgesetz in den Zuständigkeits
bereich der Kantone. Der Bund kann nur entsprechende 
Massnahmen der Kantone in diesem Bereich unterstützen. 
Ihr Antrag würde somit natürlich an diesem Konzept rütteln. 
Es ist so - ich bin damit einverstanden -, dass die biologi
sche Qualität von extensiv genutzten Weiden und Waldwei
den hoch ist. Es ist sehr zu unterstützen, dass wir hier auch 
darüber nachdenken, wie wir die Nutzung dieser Flächen 
fördern können. 
Es ist aber - jetzt bin ich beim ersten Problem - national 
nicht einheitlich definiert, was eine Wald- oder Wytweide ist. 
Es ist nicht so, Herr Kohler, dass das nur auf den Jurabogen 

begrenzt ist, sondern solche Weiden kommen auch im gan
zen Alpenraum vor. Da das Sömmerungsgebiet nicht voll
ständig vermessen ist, haben wir auch nur Schätzungen, 
was das Ausmass der Gesamtfläche wäre, die Sie mit Ihrem 
Antrag meinen. Das Bafu, eine Quelle für diese Schätzung, 
geht von 80 000 Hektaren aus, die Arealstatistik Schweiz 
von 120 000 Hektaren. Ich weiss nicht, was stimmt. Auf je
den Fall sind 90 Prozent dieser Fläche Sömmerungsgebiete. 
Wenn wir nun neu einen Subventionstatbestand einführen 
und wir nicht einmal die Fläche kennen, so wäre es natürlich 
relativ gefährlich, wenn Sie nur schon 300 Franken pro Hekt
are einsetzen würden. Wenn Sie die tiefste Schätzung neh
men, dann sprechen wir von Kosten von 24 Millionen Fran
ken pro Jahr - es könnten aber auch 96 Millionen Franken 
sein - im Zahlungsrahmen. Wenn Sie das wiederum in die
sem Bereich der Ökobeiträge kompensieren wollen, dann 
müssten Sie die Flächenbeiträge kürzen, und das zielt wohl 
auch an Ihrem Anliegen vorbei. 
Deshalb wäre es sinnvoller, dieses Problem einer vertieften 
Prüfung zu unterziehen, wie wir es im Ständerat schon an
getönt haben. Damit können wir erstens, was die Frage der 
Fläche betrifft, zu klaren Resultaten kommen. Zweitens kön
nen wir zusammen mit den Kantonen klären, wie man das fi
nanzieren kann, ohne dass wir die produzierende Landwirt
schaft schwächen, wenn wir die Flächenbeiträge kürzen. 
Gleichzeitig können wir hier auch noch entsprechend die 
Idee der Ökobeiträge für die Sömmerungsgebiete anschau
en und prüfen, generell im Bereich der Direktzahlungen, wie 
wir das ja bereits mit der Entgegennahme der Motion 
06.3635 der WAK-SR tun. 
Ich möchte aber auch etwas nochmals betonen: Herr Berbe
rat hat aus seiner Sicht - aber nicht ganz korrekt - ausge
führt, dass die Waldweiden vom Bund nicht unterstützt und 
auch nicht geschätzt würden. Der Bund tut jedoch etwas für 
die Waldweiden, auch mit der jetzigen Agrarpolitik. Einer
seits erhält man für den landwirtschaftlich genutzten Teil der 
Waldweiden die vollen Direktzahlungen, obwohl sie eigent
lich dem Waldgesetz unterstehen. Das ist doch eine finanzi
elle Leistung, die sinnvoll ist. Andererseits werden wir mit 
der «AP 2011 » die Waldweiden auch für den ökologischen 
Ausgleich anrechnen. Auch hier wird man somit für exten
sive Weiden neu einen Beitrag erhalten. Das setzen wir be
reits um, das ist eine Anerkennung und Unterstützung dieser 
wertvollen Flächen. 
Wenn Sie aber weitergehen, so öffnen Sie einfach einen 
Subventionstatbestand, was ich jetzt in Kenntnis der heuti
gen Fakten einfach nicht mit gutem Gewissen unterstützen 
kann. Ich befürworte das Anliegen und verweise auf die Mo
tion 06.3635, anhand derer wir das seriös prüfen können. 
Das Anliegen findet in der Sache Unterstützung beim Bun
desrat, aber ich möchte schon genau wissen, was es kostet 
und wie wir es finanzieren. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Der An
trag der Minderheit Berberat ist zurückgezogen worden. Wir 
stimmen in einer Abstimmung über die Anträge Schmied 
Walter und Kohler ab, da sowohl der Text als auch die Be
gründung identisch sind. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Schmied Walter/Kohl er .... 86 Stimmen 
Dagegen .... 50 Stimmen 

Gliederungstitel vor Art. 77a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre precedant l'art. 77a 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 
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Art. 77a, 77b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Scherer Marcel 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Das Element von Finanzierungen von Trägerschaften oder 
Vereinen wurde meines Erachtens bis heute im Landwirt
schaftsgesetz nicht angewendet. 
Die Kosten, die durch diesen Artikel hervorgerufen werden 
können, sind nicht definiert und können ins Unermessliche 
laufen. 
Die einzige Schranke ist die Bestimmung, dass höchstens 
80 Prozent eines Projektes gedeckt werden dürfen. Handelt 
es sich hierbei um eine regionale Entsorgungsanlage, kön
nen schnell einmal Kosten von 20 bis 30 Millionen Franken 
anfallen. 
Mit diesem von der Verwaltung neu eingefügten Artikel fielen 
aus dem Agrarkredit schnell zwei- oder gar dreistellige Mil
lionenbeträge weg. 
Kostenfolge? Wer bestimmt die Kreditvergabe? Wer be
stimmt die Projekte? Wer kontrolliert die Projekte? Welches 
Amt übernimmt die Verantwortung? All diese Fragen können 
weder aus dem Gesetzestext noch aus der Botschaft beant
wortet werden. 
Es ist ein fremdes Element und dürfte auf keinen Fall in der 
Agrarvorlage verankert werden, geschweige denn dem 
Agrarkredit belastet werden. Regionale Entsorgungsfragen 
gehören nicht ins Landwirtschaftsgesetz. 
Lehnen Sie diese Gesetzesartikel ab, oder enthalten Sie 
sich der Stimme (Ausgabenbremse). 

Art. 77a, 77b 
Proposition de Ja commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Proposition Scherer Marce/ 
Bitter 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Es 
liegt ein Antrag Scherer Marcel zu den Artikeln 77a und 77b 
vor. Möchten sich die Bundesrätin und die Berichterstatter 
dazu äussern? - Das ist nicht der Fall. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 104 Stimmen 
Für den Antrag Scherer Marcel .... 49 Stimmen 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Bevor 
wir zur Abstimmung über die Ausgabenbremse bei Arti
kel 77a kommen, müssen wir noch über die Ausgabenbrem
se bei Artikel 76 abstimmen. Mit der Annahme des Antrages 
Schmied Walter/Kohler haben wir hier mehr als 20 Millionen 
Franken bewilligt. 

Berberat Didier (S, NE): Je ne sais pas ce qui vous permet 
d'affirmer que Je montant est superieur a 20 millions de 
francs. Je suis tres etonne qu'on doive appliquer la proce
dure de levee du frein aux depenses dans ce cas. On a parle 
de 5,5 a 7,2 millions de francs, donc la levee du frein aux de
penses ne s'applique pas dans ce cas. Ce sera peut-6tre ne
cessaire apres que l'objet aura ete soumis au Conseil des 
Etats, mais pour l'instant je demande que l'on ne l'applique 
pas. En effet, il s'agit de 5,5 a 7,2 millions de francs, pas de 
96, ni de 20 ou de 60 millions de francs. Nous avons toujours 
parle de 5,5 a 7,2 millions de francs. II n'y a donc pas besoin 
d'une levee du frein aux depenses. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Kennt 
Frau Bundesrätin Leuthard den Betrag? Sonst überlassen 
wir das dem Ständerat und lösen die Ausgabenbremse dann 
in der Differenzbereinigung. 
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Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich habe in meinen Ausführun
gen die Schätzungen des Bafu zu dieser Fläche wiederge
geben. Ich habe Ihnen dargelegt, dass Sie weit über dem 
Schwellenwert liegen, wenn Sie nur schon 100 Franken ein
setzen. 
Ich bitte Sie daher, die Ausgabenbremse anzuwenden. 
Wenn der Ständerat das tun muss, müssen wir das Ganze 
einfach wiederholen. Es gäbe keinen gültigen Beschluss des 
Nationalrates ohne die Ausgabenbremse. Falls Sie diese zu
sätzliche Ausgabe tatsächlich wollen, dann sollten Sie dazu 
konsequenterweise die Ausgabenbremse lösen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Ich 
schlage vor, dass wir bei Artikel 76 nicht über die Ausgaben
bremse beschliessen, sondern dass der Ständerat das tut. 
Wir haben ja jetzt eine Differenz geschaffen. Das Gesetz 
wird ganz sicher in unseren Rat zurückkommen; dann müs
sen wir das halt nachholen. Wird ein anderer Antrag ge
stellt? - Das ist nicht der Fall. 

Art. 77a 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage -Annexe 06.038/3994) 
Für Annahme der Ausgabe .... 144 Stimmen 
Dagegen .... 7 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 77b 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06 038/3996) 
Für Annahme der Ausgabe .... 140 Stimmen 
Dagegen .... 6 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 78 Abs. 2; 79 Abs. 1 bis; 80 Abs. 1; 82 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 78 al. 2; 79 al. 1 bis; 80 al. 1; 82 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 86a 
Antrag der Kommission 
Abs. 3 
.... bis Ende 2015 ausgerichtet. 

Antrag Kunz 
Abs. 4 
Verpachtet ein Landwirt sein Land oder seine Liegenschaft 
vor dem 65. Altersjahr familienextern, so kann ihm der Bund 
eine Ausstiegsrente ausrichten. 
Schriftliche Begründung 
Mit dem heutigen System der Direktzahlungen ist die Land
mobilität stark eingeschränkt. Junge, gut ausgebildete Land
wirte haben kaum die Möglichkeit, ihren Betrieb nur minimal 
zu vergrössern. Viele Bauern ohne Nachfolger wären gewillt, 
ihr Land vorzeitig abzutreten, dies scheitert aber meistens 
an den finanziellen Kriterien. Das heisst, ein Ausstieg vor 
dem 65. Altersjahr ist finanziell nicht tragbar. Mit der vorge
schlagenen Ausstiegsrente würde hier für den Ausstiegswilli
gen, aber auch für Junglandwirte ein tatsächliches Problem 
gelöst. An jeder Veranstaltung wird den jungen Bauern 
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Wachsen und Innovation empfohlen, aber mit dem heutigen 
System mehr blockiert als gefördert. Deshalb bitte ich Sie 
meinem Antrag zuzustimmen. Die Finanzierung soll in je~ 
dem Fall kostenneutral erfolgen. 

Art. 86a 
Proposition de Ja commission 
Al. 3 
.... sont versees jusqu'a la finde l'annee 2015 au plus tard. 

Proposition Kunz 
Al. 4 
Si un agriculteur afferme ses terres ou son bien-fonds a une 
personne qui n'est pas membre de sa famille avant d'avoir 
atteint l'äge de 65 ans, la Confederation peut lui accorder 
une rente de cessation d'exploitation. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich bitte Sie, diesen Antrag ab
zulehnen. Herr Kunz hat eine Idee, die im Ansatz gut ist. Er 
sagt: Wenn ein Landwirt seine Liegenschaft vor dem 65. Al
!ersjahr_ familienextern verpachtet, so gibt es einen Anreiz, 
indem ihm der Bund eine Ausstiegsrente ausrichtet. Das 
kann ein Anreiz sein, um den Strukturwandel zu fördern 
aber ich muss schon sagen: Die uns zur Verfügung stehen~ 
den Mittel sind ja für die produzierende, die aktive Landwirt
schaft. Das ist ein diametral anderes Ziel, was Sie hier ver
folgen. Dieses Ziel, wonach pro beteiligte Person Beiträge 
ausgerichtet werden sollen, verursacht hohe Kosten. Ich 
kann auch nicht abschätzen, was für Kosten das dann sein 
w~rd~n. Da bleiben. Sie mir wohl auch die Antwort schuldig, 
wie wir das dann wieder finanzieren sollen und mit welchen 
Krediten ich das kompensieren soll. 
Z~dem gla~ben wi_r auch, dass mit diesem vorzeitigen Aus
s~1eg, der sinnvoll 1st, zwar vielleicht kurzfristig ein paar Be
triebe mehr aufgegeben würden. langfristig ist aber die 
Strukturanpassung, die wir wollen wahrscheinlich nicht 
wirklich das, was so massgeblich unterstützt würde. Es wür
den dann wohl vor allem kleine Betriebe vorzeitig aufgeben 
oder verpachtet werden. Da ist gerade auch das Potenzial 
für die Betriebe, die davon profitieren können nicht sehr 
gross, weil es eben eher kleinere Betriebe sind, die zu dieser 
Ausstiegsrente greifen würden. Insofern glaube ich nicht, 
dass das wirklich ein sinnvolles Mittel ist, um den Struktur
wandel zu unterstützen; zudem ist es auch finanzpolitisch 
sehr problematisch. 

Kunz Josef (V, LU): In der Praxis sieht es eben schon anders 
au~. Gerade das heutige Direktzahlungssystem blockiert die 
Freigabe des Landes. Die Landmobilität wird mit diesem 
System blockiert. Wie kommen Sie zur Aussage, dass mein 
Antrag nicht für die produzierende Landwirtschaft ist? Ge
rade für die produzierende Landwirtschaft ist dies doch eine 
Massnahme, die in die richtige Richtung geht. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich habe gesagt, dass die heu
tigen Gelder, die wir haben, zur Unterstützung der produzie
renden Landwirtschaft da sind. Sie wollen diese Gelder ein
setzen, damit man in Rente geht. Sie wollen damit eine 
Ausstiegsrente finanzieren. Das ist ein anderes Ziel. Erklä
ren Sie dann dem Gipser, der wegen eines Strukturwandels 
aufgeben muss, weshalb er vom Staat keine vorzeitige 
Rente erhält. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die bei
den Berichterstatter verzichten auf das Wort. 

Abs. 3-A/. 3 
Angenommen - Adopte 

Abs. 4-AI. 4 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Kunz .... 5 Stimmen 
Dagegen .... 148 Stimmen 

Art. 86b 
Antrag Dupraz 
Titel 
Vorruhestandsrente 
Text 
Der Bundesrat kann Personen, die das 55. Altersjahr er
reicht und ihr~ Be~~fst~tigkeit in der Landwirtschaft aufgege
ben haben, eine Jahrliche Rente zusprechen. Die Vorruhe
standsrente wird über den Rahmenkredit finanziert. 

Art. 86b 
Proposition Dupraz 
Titre 
Preretraite 
Texte 
Le Conseil federal peut allouer a des personnes ägees 
de 5~ ans et plus, qui cessent leurs activites agricoles, une 
pens1on annuelle. Cette preretraite est financee par le credit
cadre. 
Developpement par ecrit 
En 1996, le Conseil federal a propose d'accepter, sous 
forme de postulat la motion 96.3459 qui demandait la crea
tion d'une preretraite. II s'agissait de pouvoir verser une pen
sion annuelle s'elevant au moins a 50 pour cent et au plus a 
75 pour cent du montant des paiements directs qui etaient 
attribues, en moyenne, lors des trois dernieres annees d'ac
tivite. Le solde etait verse a l'exploitant repreneur du cedant 
beneficiant de la preretraite. Aujourd'hui, la restructuration 
se poursuit. Le Conseil federal annonce la disparition de 
30 000 exploitations ses dix prochaines annees. II est temps 
de proposer une solution pratique et simple pour ceux qui 
sont uses et fatigues afin de pouvoir sortir dignement de leur 
activi!e pro!essionnelle, sans coüts supplementaires pour la 
Confederat1on. En acceptant cette proposition, le Conseil 
national favoriserait la poursuite de la reforme agricole en at
tenuant ses aspects negatifs. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich kann es ganz kurz machen: 
Es besteht hier ein Sachverhalt, der ganz ähnlich ist wie der
jenige, den Sie bereits verworfen haben: ein neuer Subventi
onstatbestand. Die erwähnten Mittel sind nicht für Vorruhe
standsrenten vorgesehen. 
Deshalb bitte ich Sie, konsequenterweise auch diesen An
trag abzulehnen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die bei
den Berichterstatter verzichten auf das Wort. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Dupraz .... 10 Stimmen 
Dagegen .... 134 Stimmen 

Art. 87 Abs. 3 
Antrag Triponez 
Der Bund kann Beiträge und Investitionskredite auch an 
gewerbliche Kleinbetriebe ausrichten, sofern sie landwirt
schaftliche Produkte und Erzeugnisse mit einer hohen Wert
schöpfung verarbeiten und vermarkten. Der Bundesrat re
gelt die Einzelheiten. 
Schriftliche Begründung 
Mit meinem Einzelantrag schlage ich eine enger gefasste 
Variante zu Artikel 87bis des Landwirtschaftsgesetzes vor, 
den der Ständerat mit 21 zu 8 Stimmen angenommen hat 
der letztlich aber an der Ausgabenbremse gescheitert ist'. 
Um das Wichtigste gleich vorwegzunehmen: Es geht mir 
hier nicht um neue Subventionen für das Gewerbe sondern 
um die Gleichbehandlung gewerblicher und bäuerllcher Ge
werbebetriebe, die landwirtschaftliche Produkte und Erzeug
nisse mit einer hohen Wertschöpfung verarbeiten und ver
markten. 
Der Ständerat hat den neuen Artikel 87bis aufgenommen, 
um gemäss Kommissionssprecher Hannes Germann «eine 
Ungerechtigkeit in der Behandlung von gewerblichen Betrie
ben zu beseitigen». Der Ständerat gewichtete dabei die 
Gleichbehandlung zweier völlig gleichwertiger Betriebe stär-
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ker als allfällige Bedenken bezüglich der Definition des 
Begriffs «Gewerbe». Mit meinem Einzelantrag bringe ich 
das gleiche Grundanliegen vor, schlage aber eine enger ge
fasste Variante vor, indem die Massnahmen auf gewerbliche 
Kleinbetriebe, sofern sie landwirtschaftliche Produkte und 
Erzeugnisse mit einer hohen Wertschöpfung verarbeiten 
und vermarkten, begrenzt werden, beispielsweise gewerbli
che Käsereien. Damit wird den Bedenken des Bundesrates 
Rechnung getragen. Der Bundesrat soll die Einzelheiten auf 
Verordnungsstufe regeln, namentlich die Definition von ge
werblichen Kleinbetrieben. Selbstverständlich sollen die glei
chen Kriterien wie bei den bäuerlichen Betrieben zur An
wendung gelangen: Grossunternehmen sollen auf keinen 
Fall unter die Bestimmungen dieses Artikels fallen. 
Die zuständigen Verantwortlichen haben geprüft, ob eine 
Gleichbehandlung auch über die neue Regionalpolitik er
reicht werden könnte, wie es von einzelnen Mitgliedern der 
WAK vorgeschlagen worden ist. Es hat sich gezeigt, dass 
damit die Ungleichbehandlung gewerblicher Kleinbetriebe, 
die landwirtschaftliche Produkte und Erzeugnisse mit einer 
hohen Wertschöpfung verarbeiten und vermarkten, nicht eli
miniert werden kann. Für Kleinbetriebe ist es üblich, dass 
die Unternehmensinhaberin oder der Unternehmensinhaber 
sehr stark operativ in den Betrieb involviert ist und die Zeit 
sowie das Netzwerk fehlen, um die anspruchsvollen und ad
ministrativ aufwendigen Mechanismen der neuen Regional
politik zu nutzen. Es braucht daher zwingend eine entspre
chende Regelung im Landwirtschaftsgesetz. 
Ich appelliere daher an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen 
des Nationalrates, meinem Einzelantrag zu folgen und dem 
seit Jahren geforderten Anliegen der Gleichbehandlung ge
werblicher Kleinbetriebe, die landwirtschaftliche Produkte 
und Erzeugnisse mit einer hohen Wertschöpfung verarbei
ten und vermarkten, zu entsprechen. Einerseits verlangen 
wir von den Gewerbebetrieben, dass sie im internationalen 
Wettbewerb bestehen können, beispielsweise von den Dorf
käsereien, die ab dem Juni 2007 im offenen europäischen 
Markt stehen. Andererseits sind wir aber nur bereit, eine 
mehrheitlich in bäuerlichem Besitz stehende Käserei zu un
terstützen. Darin unterscheiden wir uns von der gängigen 
Praxis der Europäischen Union, die schon heute die Verar
beitung und Vermarktung von Agrarprodukten viel stärker 
unterstützt. Eine massvolle Korrektur im Landwirtschaftsge
setz ist daher überfällig. 
Ich danke Ihnen für die Unterstützung meines Antrages und 
bin überzeugt, dass seine Umsetzung für die Zusammenar
beit zwischen Gewerbe und Landwirtschaft nur förderlich 
sein kann. 

Art. 87 al. 3 
Proposition Triponez 
La Confederation octroie egalement des contributions et des 
credits d'investissements a de petites entreprises artisana
les pour autant que celles-ci transforment et commerciali
sent des matieres premieres agricoles et des produits agri
coles a haute valeur ajoutee. Le Conseil federal regle les 
details. 

Art. 87bis 
Antrag der Minderheit 
(Wandfluh, Germanier, Gysin Hans Rudolf, Kaufmann, 
Oehrli, Rime, Schibli, Walter Hansjörg) 
Der Bund kann Beiträge und Investitionskredite an gewerbli
che Betriebe ausrichten, welche durch Verarbeitung und 
Vermarktung landwirtschaftlicher Rohstoffe und Erzeugnisse 
einen wesentlichen Beitrag zur höheren Wertschöpfung für 
regionale Produkte erzielen. 

Art. 87bis 
Proposition de la minorite 
(Wandfluh, Germanier, Gysin Hans Rudolf, Kaufmann, 
Oehrli, Rime, Schibli, Walter Hansjörg) 
La Confederation peut allouer des contributions et des cre
dits d'investissements a des entreprises artisanales qui con
tribuent substantiellement a l'augmentation de Ja valeur 
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ajoutee de produits regionaux par la transformation et la 
commercialisation de matieres premieres agricoles et de 
produits agricoles. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Man 
hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Antrag der 
Minderheit Wandfluh zu Artikel 87bis fast das Gleiche betrifft 
wie der Antrag Triponez. Über den Einzelantrag Triponez 
wird keine Diskussion geführt; es besteht auch die Möglich
keit, dass der Antrag zurückgezogen wird. Ich schlage des
halb vor, dass wir die beiden Artikel in einer gemeinsamen 
Debatte beraten. Ich bin immer dafür zu haben, wenn man 
eine Debatte verkürzen kann. - Sie sind damit einverstan
den. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Auch da kurz: Wir hatten im 
Ständerat und in der Kommission die Diskussion, ob man 
den gewerblichen Kleinbetrieben auch solche Beiträge ge
währen kann. Ich habe Sympathie für diesen Antrag. Aber 
auch hier ist die Grundproblematik: Was ist erstens ein ge
werblicher Kleinbetrieb? Wie definieren wir das? Wie kön
nen wir das abgrenzen? Wie können wir Mischformen, die 
es gibt, zum Beispiel die Landi oder Kleinbetriebe, definie
ren? Das finden wir sehr problematisch für die Umsetzung 
dieses Antrages. 
Es fehlt auch der Zusammenhang zwischen dem Landwirt
schaftsbetrieb und der Verarbeitung oder Vermarktung, was 
problematisch ist. Und zudem wäre der Antrag natürlich 
auch ein neuer Subventionstatbestand. Er würde den Kreis 
der Bezugsberechtigten öffnen und hätte, auch hier wieder, 
eine Finanzierungsfolge, die nicht abgeschätzt werden 
könnte. 

Wandfluh Hansruedi (V, BE): Bei meiner Minderheit geht es 
um einen Beschluss des Ständerates. Ich nehme ihn da wie
der auf. Der Ständerat hat diese Formulierung mit 21 zu 8 
Stimmen so akzeptiert. Allerdings wurde dann bei der Ab
stimmung über die Ausgabenbremse das qualifizierte Mehr 
nicht erreicht. Deshalb erscheint diese Formulierung nicht 
auf der Fahne. Ich möchte dem Ständerat nochmals die Ge
legenheit geben, hier die Ausgabenbremse zu lösen. 
Es geht darum, dass Beiträge und Investitionskredite für 
Vorhaben gewährt werden können, welche die Produktion 
und Verarbeitung regionaler Produkte unterstützen, unab
hängig davon - ich betone: unabhängig davon -, wer diese 
Vorhaben vom Zaune bricht. Es ist für mich absolut stos
send, wenn die Zuteilung von Beiträgen und Investitionskre
diten davon abhängt, ob ausschliesslich Landwirte zum Bei
spiel eine Alpkäserei betreiben oder ob ein Gewerbler, zum 
Beispiel ein Käsermeister, mit dieser Aufgabe betraut wird. 
Wenn schon immer moniert wird, wie wichtig die Zusam
menarbeit von Landwirtschaft und Gewerbe ist, insbeson
dere in den Berg- und Tourismusregionen, dann darf es nicht 
sein, dass die Auszahlung von Investitionsdarlehen von der 
Betriebsform des Verarbeitungsbetriebes abhängt bzw. von 
der Eigentümerschaft des Betriebes. Ob eine landwirtschaft
liche Verwertungsgenossenschaft die Verarbeitung und den 
Vertrieb der Produkte übernimmt, ob es eine Einzelfirma ist, 
ob es eine GmbH ist, ob es eine Aktiengesellschaft ist, darf 
keinen Einfluss auf den Unterstützungsentscheid haben. Un
terstützung soll es - wenn überhaupt Unterstützung gege
ben wird - für die Erledigung einer Aufgabe geben, nicht für 
den Status oder für die Herkunft des Ausführenden. Das 
muss ein Grundprinzip sein. Alles andere ist ungerecht, ver
zerrt den Wettbewerb und ist abzulehnen. 
Es darf natürlich mit Recht gefragt werden, ob die Investiti
onsunterstützung für nichtlandwirtschaftliche Betriebe über
haupt hier in dieses Landwirtschaftsgesetz gehört oder 
nicht. Ich bin der Meinung: Ja, solange es um die Verarbei
tung und die Vermarktung von landwirtschaftlichen Produk
ten und Erzeugnissen mit hoher Wertschöpfung geht. Hier 
profitiert die Landwirtschaft als Ganzes und mit ihr die Berg
und Randregionen. Alternativ könnte natürlich die Ansicht 
vertreten werden, eine Unterstützung wäre über die neue 
Regionalpolitik angezeigt. Aber Sie wissen - wir haben sie 
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kürzlich beraten -, dass dort die einzelbetriebliche Förde
rung nicht mehr vorgesehen ist, wie sie im alten Gesetz vor
gesehen war, vor allem nicht für solche Miniprojekte, die hier 
zur Diskussion stehen. Deshalb ist das keine Alternative. 
Erlauben Sie mir schliesslich eine Bemerkung zum Umfeld: 
In der Europäischen Union werden Investitionsbeihilfen als 
gängiges Stützungsmittel eingesetzt. Ich frage Sie: Wollen, 
ja dürfen wir unsere Betriebe in einem mehr oder weniger of
fenen Markt schlechter stellen als die europäischen Konkur
renten, in einem Markt, der immer offener wird? Ich erinnere 
an die Öffnung des Käsemarktes ab dem 1. Juni dieses Jah
res. Nein, das wollen wir nicht. 
Ich bitte Sie, meinen Minderheitsantrag zu unterstützen. 

Pelli Fulvio (RL, Tl): Jedes Subventionssystem birgt in sich 
Ungleichbehandlungen, auch das Landwirtschaftsgesetz, 
selbstverständlich, sogar dort, wo es nicht die Gewährung 
von Subventionen, sondern begünstigende Investitionskre
dite vorsieht. 
Artikel 87 des Gesetzes enthält die Liste der Ziele, die dank 
der Investitionskredite des Bundes zu erreichen sind. Dazu 
gehört die Senkung der Produktionskosten durch die Ver
besserung der Produktionsgrundlagen. Wenn ein Bauer also 
beabsichtigt, eine Käserei zu betreiben, kann er Kredite vom 
Bund bekommen, um eine Senkung der Produktionskosten 
erwirken zu können. Wenn dagegen der Bauer seine Milch 
einer gewerblichen Käserei liefert, kann der Inhaber der Kä
serei die Kosten der Produktion seiner Milch nicht senken, 
weil er keine Investitionskredite vom Bund bekommt - er ist 
kein Bauer. Das ist die Tatsache. 
Die Kollegen Triponez und Wandfluh protestieren mit Unter
stützung des Gewerbeverbandes gegen die bestehende Un
gleichbehandlung und verlangen, dass das Kriterium der 
gleich langen Spiesse angewendet wird. Investitionskredite 
sollen auch Gewerbetreibende bekommen: alle gemäss An
trag Wandfluh, nur die kleinen gemäss Antrag Triponez; bei
de verlangen dies nur, sofern nach der Verarbeitung land
wirtschaftlicher Erzeugnisse ein Mehrwert zu erreichen ist. 
Bei jeder Schnittstelle zwischen Landwirtschaft und einer 
anderen Wirtschaftsbranche wiederholt sich das gleiche per
verse Spiel. Es gehört zum Wesen der Privilegien, Ungleich
behandlungen zu schaffen - sonst wären sie keine Privile
gien. Welches sind die möglichen Lösungen des Problems 
der ungleich langen Spiesse? 
Erste Lösung: Wir gewähren auch den Gewerbetreibenden 
das Recht, Investitionskredite zu bekommen. Der nächste 
Schritt wird aber sein, dass Investitionskredite auch der In
dustrie zu gewähren sind, weil nur so gleich lange Spiesse 
garantiert werden können. 
Zweite Lösung: Wir schaffen das Recht der Bauern ab, Inve
stitionskredite zu bekommen. 
Dritte Lösung: Die Ungleichbehandlung ist gewollt und des
halb zu akzeptieren; die Landwirtschaft, nicht das Gewerbe 
soll unterstützt werden. Die Antwort der FDP ist immer noch 
die dritte, die landwirtschaftsfreundlichere Lösung. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag Triponez abzulehnen. 

Gysin Remo (S, BS): Wir haben Verständnis für den Antrag 
der Minderheit Wandfluh. Nachdem die Rindermäster, der 
«Säulibuur», die Verkäserin, der Hühnerhalter, der Pferde
züchter, der Weinbauer, der Gemüsebauer, der Gemüse
händler, der Zuckerproduzent die hohle Hand gemacht, sich 
selber eingeschenkt haben, haben wir Verständnis dafür, 
dass jetzt auch noch der KMU-Vertreter und der Gewerbler 
kommt und sich dem Giesskannensystem anschliesst. Das 
ist das Resultat Ihrer. Politik - Giesskannenpolitik in Reinkul
tur. 
Ich muss Ihnen aber im Namen der SP doch sagen, dass in 
diesem Minderheitsantrag zu viel Unklares liegt. Es braucht, 
wie auch der Vorredner gesagt hat, eine klare Abgrenzung 
zwischen der Landwirtschaft und dem Gewerbe. Der Betrag 
ist nicht klar; die Formulierung «einen wesentlichen Beitrag 
zur höheren Wertschöpfung» ist nicht klar; die Finanzierung 
ist nicht klar. Wir sind deswegen der Meinung, der Minder
heitsantrag Wandfluh müsse abgelehnt werden. 

Wir sind aber Herrn Wandfluh dankbar, dass er in diesem 
Saal nicht nur an die Landwirtschaft denkt, sondern auch an 
das Gewerbe. Jetzt macht der Antragsteller Triponez einen 
Qualitätssprung, indem er sich auf eine Gruppe konzentriert, 
die der SP auch am Herzen liegt, nämlich auf die Kleinst
und Kleinunternehmer. Hiermit ist zwar nicht alles klarge
stellt, aber die Zielgruppe ist eingeschränkt. Wir von der SP 
gehen davon aus, dass der Finanzierungsrahmen nicht er
höht wird, sondern dass diese Gruppe innerhalb dieses 
Rahmens auch zu Subventionsbeiträgen kommen kann. Da
für haben wir Sympathie. Wir finden auch im Hinblick auf die 
Beratungen im Ständerat und die Gesamtsituation: Da liegt 
ein Kompromiss drin. 
Deswegen wird die SP-Fraktion den Minderheitsantrag 
Wandfluh ablehnen und dem Antrag Triponez zustimmen. 

Zemp Markus (C, AG): Die CVP-Fraktion lehnt den Minder
heitsantrag Wandfluh ebenfalls ab. Die Gründe wurden dar
gelegt: Es ist nicht eingrenzbar, die Mittel sind nicht klar, und 
die Mittel sind in diesem Bereich auch begrenzt. Auf der an
deren Seite ist es folgendermassen: Wenn ein Unternehmer 
sehr erfolgreich eine hohe Wertschöpfung macht, dann ist 
das sogar die Voraussetzung dafür, dass landwirtschaftliche 
Betriebe in den Randregionen, in den ländlichen Gebieten 
erfolgreich sein können. Dann spielt es letztlich tatsächlich 
keine Rolle mehr, ob der Betrieb bäuerlich geführt wird oder 
ob es ein Unternehmer ist. 
In dem Sinne beantragen wir Ihnen, den Minderheitsantrag 
Wandfluh abzulehnen. Die CVP-Fraktion wird aber dem An
trag Triponez zustimmen, damit man das vertieft anschauen 
kann. Ich denke, das könnte ein gangbarer Weg sein. 

Hassler Hansjörg (V, GR): Die SVP-Fraktion unterstützt das 
Anliegen, Beiträge und Investitionskredite auch an gewerbli
che Kleinbetriebe auszurichten, welche landwirtschaftliche 
Produkte und Erzeugnisse verarbeiten. Die Verarbeitung von 
Rohstoffen zu qualitativ hochstehenden Produkten bringt Ar
beitsplätze und Wertschöpfung in unsere Dörfer und Täler. 
Wir haben dafür bereits sehr gute Beispiele. In Dorf- oder 
Talschaftskäsereien werden hervorragende Käsesorten und 
andere Spezialitäten hergestellt. Diese Betriebe bringen den 
ländlichen Regionen bedeutend mehr Wertschöpfung als die 
Produktion von Molkereimilch zum Beispiel, die abgeführt 
wird und hohe Transportkosten verursacht. Für die Milchpro
duzenten sind die Perspektiven in ländlichen Gebieten mit 
einer örtlichen Milchverarbeitung bedeutend besser als mit 
der Produktion von Molkereimilch. 
Das Gleiche gilt auch für den Fleischsektor. Es macht durch
aus Sinn, Schlachthöfe in den Regionen zu bauen und zu 
betreiben. Die Arbeitsplätze bleiben damit in den Regionen, 
und die Transportwege für die Schlachttiere werden bedeu
tend kürzer. 
Die bäuerlich organisierten Verarbeiter kommen bereits 
heute in den Genuss von Beiträgen und Investitionskrediten, 
und es ist aus unserer Sicht richtig, dass auch gewerblich or
ganisierte Verarbeiter in den Genuss von finanziellen Unter
stützungen kommen. Es kommt nicht auf die Organisations
form an, sondern vielmehr auf deren Wirkung; auf die posi
tive Wirkung, welche die Verarbeiter auf das Arbeitsplatzan
gebot und die Wertschöpfung haben. 
Wichtig ist, dass nur gewerbliche Kleinbetriebe in den Ge
nuss von finanzieller Unterstützung kommen, nicht Grossbe
triebe. Der finanzielle Aufwand ist so auch besser abschätz
bar und wird sich in einem bescheidenen Rahmen bewegen. 
Unserer Meinung nach muss der Zahlungsrahmen für diese 
Ausweitung der Unterstützung auf gewerbliche Kleinbetriebe 
nicht erhöht werden. Die Finanzierung dieser Vorhaben soll 
aus den bestehenden Mitteln erfolgen. 
Diese Auflagen erfüllt der Einzelantrag Triponez am besten. 
Ich bitte Sie darum - wenn der Minderheitsantrag Wandfluh 
keine Unterstützung findet-, den Einzelantrag Triponez zu 
unterstützen. 

Wandfluh Hansruedi (V, BE): Besten Dank für die Voten der 
Fraktionssprecher. Ich stelle fest, dass die SP-Fraktion für 
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den Antrag Triponez Sympathien hat, dass die CVP-Fraktion 
den Antrag Triponez unterstützt. Kollege Triponez will im 
Prinzip dasselbe wie ich mit meinem Antrag. Er hat das An
liegen noch etwas eingeschränkt. Es war nie meine Absicht, 
irgendwelche Beiträge für Emmi, Fenaco, Migros oder Coop 
zu erwirken, sondern auch bei mir sind die Kleinbetriebe im 
Vordergrund. Ich habe vom Inhalt her keine Differenz zu Kol
lege Triponez. 
Ich ziehe meinen Minderheitsantrag zurück und bitte Sie, 
den Antrag Triponez zu unterstützen. 

Art. 87bis 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Ich 
stelle fest: Der Antrag der Minderheit Wandfluh wurde zu
gunsten des Antrages Triponez zurückgezogen. 

Art. 87 Abs. 3 - Art. 87 al. 3 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06.038/3999) 
Für den Antrag Triponez .... 128 Stimmen 
Dagegen .... 22 Stimmen 

Art. 88 Titel; 89 Abs. 2; 91 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 88 titre; 89 al. 2; 91 al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 93 Abs. 1 Bst. d 
Antrag der Minderheit 
(Fehr Hans-Jürg, Berberat, Fässler, Genner, Gysin Remo, 
Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon, 
Rennwald) 
d. Massnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz. 

Art. 93 al. 1 let. d 
Proposition de la minorite 
(Fehr Hans-Jürg, Berberat, Fässler, Genner, Gysin Remo, 
Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon, 
Rennwald) 
d. des mesures destinees a ameliorer l'efficacite energe
tique. 

Art. 96 
Antrag der Minderheit 
(Fehr Hans-Jürg, Berberat, Fässler, Genner, Gysin Remo, 
Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon, 
Rennwald) 
Abs. 1 
.... Gebäuden sowie für Massnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz dieser Gebäude. 

Antrag Suter 
Abs. 4 
Zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Rahmenbedin
gungen und zur Emissionsreduktion fördert der Bund nach 
den Richtlinien von Energie Schweiz insbesondere eine um
weltverträgliche Holz- und Biomassenutzung sowie optimal 
in Dach und Fassaden integrierte Solaranlagen im Landwirt
schaftssektor. 
Abs. 5 
Die Höhe der Beiträge erfolgt gemäss Artikel 77b Absatz 1 
LwG, sofern die Zubaumengen im Energiegesetz die rasche 
und umweltverträgliche Nutzung des Energiepotenzials im 
Landwirtschaftssektor nicht ermöglichen oder verhindern. 
Optimal konzipierte Holz- und Biomasseanlagen sowie gute 
und ortsbildschutzgerecht in Dach- und Fassadenflächen in
tegrierte Solaranlagen werden in allen Zonen rasch bewilligt, 
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sofern keine Kultur- und Naturdenkmäler von nationaler Be
deutung beeinträchtigt werden. 
Schriftliche Begründung 
1. In der Schweiz wachsen jährlich etwa 10 bis 11 Millionen 
Kubikmeter Holz nach. Statt dass es genutzt wird, verrotten 
etwa 50 Prozent dieses riesigen C02-neutralen Holzener
giepotenzials. Dafür importiert die Schweiz gut 12 Millionen 
Tonnen Erdöl und über 30 Milliarden Kilowattstunden Erd
gas. Diese fossilen Energien sind hauptsächlich für die 
42 Millionen Tonnen C02-Emissionen verantwortlich. Diese 
verursachen nicht nur Gesundheitskosten, 3700 vorzeitige 
Todesfälle und Bauschäden, sondern auch Ertragsausfälle 
im Landwirtschaftssektor. 
2. Das real nutzbare Energiepotenzial von Holz-, Biomasse-, 
Biogas- und Solarenergie im Schweizer Landwirtschaftssek
tor beträgt rund 10 Milliarden Kilowattstunden (TWh) - wenn 
wir nur das Energiepotenzial nutzen, wie es unzählige Bau
ernfamilien in Bayern und anderen deutschen Bundeslän
dern sowie in Frankreich oder die Familie Aeberhard in Bar
bareche bereits 2006 realisiert haben. 
3. Der Bau von umweltverträglichen Holz-, Biomasse- und 
Solaranlagen wird auch im Landwirtschaftssektor immer 
wieder durch unzählige Auflagen und viel Bürokratie verhin
dert. Wenn Holz- und Biomasseanlagen optimal konzipiert 
und Solaranlagen gut und ortsbildschutzgerecht in Dach
und Fassadenflächen integriert sind, dürfen sie nicht länger 
verhindert werden, sondern sind in allen Zonen rasch zu be
willigen, sofern keine Kultur- und Naturdenkmäler von natio
naler Bedeutung beeinträchtigt werden. 

Art. 96 
Proposition de la minorite 
(Fehr Hans-Jürg, Berberat, Fässler, Genner, Gysin Remo, 
Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon, 
Rennwald) 
Al. 1 
.... bätiments ruraux, ainsi que pour des mesures destinees 
a ameliorer l'efficacite energetique de ces bätiments. 

Proposition Suter 
Al. 4 
Afin d'ameliorer les conditions regissant l'economie agricole 
et de reduire les emissions polluantes, la Confederation en
courage notamment une utilisation du bois et de la biomasse 
respectueuse de l'environnement et l'integration optimale 
d'installations solaires dans Je toit et les fa9ades des bäti
ments agricoles, conformement aux directives de Suisse En
ergie. 
Al. 5 
Le montant des contributions est calcule selon les regles 
fixees a l'article 77b alinea 1 de Ja presente loi, des lors que 
les augmentations de capacite prevues dans la loi sur l'ener
gie ne permettent pas ou empechent une utilisation rapide et 
respectueuse de l'environnement du potentiel electrique pre
sent dans le secteur agricole. Les installations fonctionnant 
au bois ou a la biomasse qui sont con9ues de maniere opti
male, ainsi que les installations solaires bien integrees au 
toit et aux fai;:ades et qui respectent le site, sont autorisees 
rapidement dans toutes las zones, des lors qu'elles ne 
portent atteinte a aucun bien culturel ni a aucun monument 
natural d'importance nationale. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Der 
Antrag der Minderheit zu Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe d 
betrifft auch Artikel 96 Absatz 1. Die FDP-Fraktion teilt mit, 
dass sie den Antrag der Minderheit ablehnen wird. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Diese Mitteilung zeigt auch gleich
zeitig, dass die Freisinnigen mir nicht mehr zuhören müssen, 
sie wissen ja schon, wie sie abstimmen wollen. Sie können 
sich also mit anderem beschäftigen. Die anderen Fraktionen 
interessiert es vielleicht, was ich hier vortragen möchte. 
Landwirtschaft ist ja immer mehr auch Energiewirtschaft. 
Der Landwirt wird zum Energiewirt. Damit wird Landwirt
schaftspolitik auch ein Stück weit zur Energiepolitik. Wir sei-
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ber machen das in diesem Gesetz, das wir hier beraten, in 
etwa einer halben Stunde, wenn wir die Investitionskredite 
für erneuerbare Energien genehmigen. Das ist von der Kom
mission so fast einstimmig beschlossen worden. Wir haben 
es vor einigen Tagen im Zusammenhang mit dem Raumpla
nungsgesetz so gemacht, als wir dort festlegten, dass Anla
gen für Biomasse zonenkonform sind, d. h. in der Landwirt
schaftszone möglich sein sollen. 
In diesem Zusammenhang ist dieser Antrag zu den Arti
keln 93 und 96 zu sehen. Die Landwirtschaft wird nicht nur 
immer mehr zur Energieproduzentin, sie ist eben auch eine 
ziemlich bedeutsame Energiekonsumentin. Die Energieeffi
zienz - das wissen Sie so gut wie ich - ist der eigentliche 
Ansatzpunkt, wenn wir von Klimaschutz reden, wenn wir die 
Verbindung von Energiepolitik und Klimapolitik angehen. 
Hier macht man die klimaschützende Arbeit, indem man den 
Verbrauch von fossiler Energie reduziert. Da gibt es überall 
riesige Potenziale, das wissen Sie so gut wie ich. Aber es 
gibt eben auch ein grosses Potenzial in der Landwirtschaft; 
wir sollten jetzt die Gelegenheit nicht ungenutzt an uns vor
beigehen lassen. Den kleinen Schritt, den wir hier tun kön
nen, der aber in die gleiche Richtung geht, wie eine Reihe 
von Schritten, die wir in dieser Session mit anderen Geset
zen machen, den sollten wir in diesem Gesetz eben auch 
tun. 
Wir haben in den Artikeln 93 und 96 eine Vorgabe. Es wird 
hier festgelegt, dass Kredite auch für landwirtschaftliche 
Gebäude gewährt werden können, bei Neubauten und Um
bauten. Alles, was ich Ihnen vorschlage, ist, dass man hier 
eine kleine Zweckerweiterung in Richtung Energieeffizienz 
macht, dass also nicht nur Beiträge an Neubauten oder an 
Umbauten möglich sein sollen, sondern auch Beiträge an In
vestitionen in die Energieeffizienz. Das ist bei den Gebäu
den möglich, das ist bei den Gebäuden nötig, und das ist bei 
den Gebäuden eben auch wirkungsvoll. 
Mein Antrag ist nicht mit mehr Geld verbunden, er ist nicht 
mit einer Ausweitung des Kreditrahmens verbunden. Die Mit
tel, die zur Verfügung gestellt werden, sollen einfach für ei
nen weiteren, zusätzlichen Zweck, in diesem Fall eben Inve
stitionen in die Energieeffizienz, beantragt und abgerufen 
werden können. 
Das ist der Inhalt dieses Antrages; ich bitte Sie zuzustim
men. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die SP
Fraktion und die grüne Fraktion teilen mit, dass sie den An
trag der Minderheit unterstützen werden. 

Brunner Toni (V, SG): Im Namen der SVP-Fraktion bitte ich 
Sie, den Minderheitsantrag Fehr Hans-Jürg abzulehnen. Er 
betrifft die Artikel 93 und 96. In diesem Minderheitsantrag 
wird gefordert, dass für «Massnahmen zur Verbesserung 
der Energieeffizienz» Beiträge gesprochen werden dürfen. 
Was gut klingt, ist am falschen Ort platziert. Die Frage, 
ob und wie Massnahmen zur Verbesserung der Energieeffi
zienz auch vom Bund gefördert werden sollen, kann nicht im 
Landwirtschaftsgesetz gelöst werden. Dafür haben wir 
Baugesetze, und grundsätzlich sind für Massnahmen im Ge
bäudebereich gemäss Artikel 89 der Bundesverfassung vor 
allem die Kantone zuständig. Die Bauern wollen keine 
Sonderlösungen. Die zur Verfügung stehenden Beiträge 
für Verbesserungsmassnahmen bei landwirtschaftlichen Ge
bäuden sollen ja - wir haben es gerade gehört - mit diesem 
Antrag nicht erhöht werden. Die Gefahr besteht also 
durchaus, dass einerseits wieder Mittel an diese Forderung 
gebunden werden, die auch anders eingesetzt werden 
könnten. Die Gefahr besteht auch, dass aus dieser gesetzli
chen Formulierung interpretiert werden könnte, dass es in 
baulichen Belangen in der Landwirtschaft zur Forderung er
hoben wird, dass nur noch Geld gesprochen wird, wenn be
sondere Massnahmen zur Energieeffizienz getroffen wer
den. 
Ich bitte Sie also aus all diesen Gründen, im Landwirt
schaftsgesetz darauf zu verzichten, zusätzliche Komponen-

ten zu verankern, die in diesem Gesetz nichts verloren ha
ben. 
Lehnen Sie die Minderheit Fehr Hans-Jürg ab! 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich habe schon in der Kom
mission gesagt, dass Herr Fehr Hans-Jürg mit diesem Min
derheitsantrag bei mir sicher offene Türen einrennen wird. 
Der Bundesrat hat, wie Sie wissen, im Bereich der Energie
politik als erste Priorität die Energieeffizienz beschlossen. 
Das ist unsere Strategie. Wir haben allerdings auch be
schlossen, dass wir per Ende Jahr ein Aktionsprogramm vor
legen werden, sodass die Erfüllung des Minderheitsantrages 
jetzt einem Herausbrechen eines allfälligen Elementes 
gleichkäme. Aber er liegt sicher auf der Linie der Ziele des 
Bundesrates. 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Sie nicht beabsichti
gen, einen zusätzlichen Subventionstatbestand zu schaffen, 
dass also keine zusätzlichen Mittel erforderlich wären. Da 
muss ich Sie beim Wort nehmen: Es müsste so sein, dass 
wir uns innerhalb des Zahlungsrahmens bewegen, dass ein
fach mit den bestehenden Mitteln solche Projekte unterstützt 
würden. 
Wir haben im Bereich der Gebäude allerdings schon einen 
Hinweis anzubringen: Ställe sind, vor allem aufgrund des 
Tierschutzes, in der Regel Kaltställe. Und deswegen ist der 
Energieverbrauch kein grosses Problem. So dürfte die Wir
kung in diesem Bereich sehr beschränkt sein. Wir kommen 
nachher noch auf die Investitionskredite zurück. Dort sehen 
wir ein Potenzial. Doch hier ist die Wirkung sehr beschränkt, 
und falls sich der Antrag innerhalb des bisherigen Rahmens 
verwirklichen lässt, opponiere ich nicht. Er wäre einfach eine 
voreilige Massnahme, die der Bundesrat lieber im Rahmen 
seines Aktionsprogramms per Ende Jahr eingeführt sähe. 
Aber sie steht nicht im Widerspruch zu unserer Politik. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Zu Arti
kel 96 Absätze 4 und 5 liegt noch ein Antrag Suter vor. Frau 
Bundesrätin, wollen Sie sich dazu noch äussern? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Beim Antrag Suter haben wir 
eine ähnliche Problematik. Bei ihm ist es noch ein bisschen 
ausgeprägter, weil ich bei ihm nicht weiss, wie wir das finan
zieren sollen, ob das effektiv durch zusätzliche Mittel ge
schehen würde. Hier bin ich skeptischer, weil im Antrag sehr 
viele Unklarheiten bestehen. Mit seiner Stossrichtung, hier 
Energieeffizienz zu unterstützen, habe ich ebenfalls keine 
Probleme, aber bei ihm ist vor allem die Finanzierungsseite 
sehr offen formuliert. 
Beim Antrag der Minderheit Fehr Hans-Jürg weiss ich - das 
wurde auch so deklariert-, dass wir uns innerhalb des be
stehenden Zahlungsrahmens bewegen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die Be
richterstatter verzichten auf das Wort. 

Art. 93 Abs. 1 Bst. d, 96 Abs. 1 - Art. 93 al. 1 /et. d, 96 a/. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 61 Stimmen 
Dagegen .... 90 Stimmen 

Art. 96 Abs. 4, 5 - Art. 96 al. 4, 5 

Abstimmung - Vote 
{namentlich - nominatif: Beilage - Annexe os,03B/4003) 
Für den Antrag Suter .... 77 Stimmen 
Dagegen .... 76 Stimmen 

Art. 97 Abs. 3, 4; 98 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Art. 97 al. 3, 4; 98 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 106 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 Bst. d 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 1 Bst. e 
e. für Anlagen zur Produktion von erneuerbarer Energie. 
Abs. 2 Bst. e 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 2 Bst. f 
f. für Anlagen zur Produktion von erneuerbarer Energie. 

Antrag Pfister Theophil 
Abs. 1 Bst. e, 2 Bst. f 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Die finanzielle Unterstützung beim Bau von alternativen En
ergieanlagen entspricht der heutigen Zielsetzung des Bun
des. Soweit sie der Diversifizierung des Einkommens im 
landwirtschaftsnahen Bereich dienen, zum Beispiel Biogas
anlagen, sind diese in Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe d und 
Artikel 107 enthalten. Hingegen dürfen diese Mittel nicht für 
Anlagen wie zum Beispiel Windkraft- oder Fotovoltaikanla
gen aus dem Zahlungsrahmen für die Landwirtschaft ent
nommen werden. Die Verwendung des Rahmenkredites ist 
naturgemäss für landwirtschaftliche oder landwirtschafts
nahe Belange bestimmt. Eine Unterstützung von Energiean
lagen ohne einen Bezug zur Landwirtschaft stellt eine sach
fremde Verwendung der Investitionskredite dar. 
Für die Förderung von Alternativanlagen wie Windkraft und 
Fotovoltaik gibt es heute verschiedene Unterstützungsmass
nahmen gemäss Energiegesetz. Es ist naheliegend, dass 
diese Unterstützungsmassnahmen für alle Investoren, also 
auch für gewerbliche Betreiber, nach gleichen Massstäben 
geprüft und zugesprochen werden. Eine separate Unterstüt
zung aus dem Landwirtschaftskredit führt zu untragbaren 
Wettbewerbsverzerrungen gegenüber nichtlandwirtschaftli
chen Investoren. 

Art. 106 
Proposition de /a commission 
Al. 1 let. d 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 1 let. e 
e. pour des installations servant a la production d'energie re
nouvelable. 
Al. 2 let. e 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 2 let. f 
f. pour des installations servant a la production d'energie re
nouvelable. 

Proposition Pfister Theophil 
Al. 1 /et. e, 2 /et. f 
Biffer 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich kann es kurz machen: Ich 
empfehle Ihnen, diesen Antrag anzunehmen. Er liegt auf der 
Linie der «AP 2001 », und auch hier gilt: Die Förderung er
neuerbarer Energien ist zwar primär Aufgabe der Energiepo
litik, aber auch hier gehe ich davon aus, dass man sein An
liegen im Rahmen der bestehenden Kredite umsetzen kann. 
Wir werden das dann sicher noch eingehender anschauen 
im Rahmen des Aktionsprogramms des Bundesrates. 

Abs. 1 Bst. d - Al. 1 /et. d 
Angenommen - Adopte 
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Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 

06.038 

(namentlich - nominatif: Beilage -Annexe 06.038/4004) 
Für Annahme der Ausgabe .... 128 Stimmen 
Dagegen .... 22 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Abs. 1 Bst. e - Al. 1 /et. e 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 103 Stimmen 
Für den Antrag Pfister Theophil .... 47 Stimmen 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Diese 
Abstimmung bei diesem Artikel gilt auch für Absatz 2 Buch
stabe f und für Artikel 107 Absatz 1 Buchstabe e. 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
(namentlich nominatif· Beilage - Annexe 06.038/4006) 
Für Annahme der Ausgabe .... 139 Stimmen 
Dagegen .... 17 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Abs. 2 Bst. e - Al. 2 /et. e 
Angenommen - Adopte 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif; Beilage - Annexe 06.038/4007) 
Für Annahme der Ausgabe .... 146 Stimmen 
Dagegen .... 5 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Abs. 2 Bst. f - Al. 2 /et. f 
Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
(namentlich nominatif· Beilage - Annexe 06.038/4009) 
Für Annahme der Ausgabe .... 127 Stimmen 
Dagegen .... 24 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 107 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Bst. b, d 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Bst. e 
e. Anlagen zur Produktion von erneuerbarer Energie. 

Antrag Pfister Theophil 
Bst. e 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Die finanzielle Unterstützung beim Bau von alternativen En
ergieanlagen entspricht der heutigen Zielsetzung des Bun
des. Soweit sie der Diversifizierung des Einkommens im 
landwirtschaftsnahen Bereich dienen, zum Beispiel Biogas
anlagen, sind diese in Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe d und 
Artikel 107 enthalten. Hingegen dürfen diese Mittel nicht für 
Anlagen wie zum Beispiel Windkraft- oder Fotovoltaikanla-
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gen aus dem Zahlungsrahmen für die Landwirtschaft ent
nommen werden. Die Verwendung des Rahmenkredites ist 
naturgemäss für landwirtschaftliche oder landwirtschafts
nahe Belange bestimmt. Eine Unterstützung von Energiean
lagen ohne einen Bezug zur Landwirtschaft stellt eine sach
fremde Verwendung der Investitionskredite dar. 
Für die Förderung von Alternativanlagen wie Windkraft und 
Fotovoltaik gibt es heute verschiedene Unterstützungsmass
nahmen gemäss Energiegesetz. Es ist naheliegend, dass 
diese Unterstützung für alle Investoren, also auch für ge
werbliche Betreiber, nach gleichen Massstäben geprüft und 
zugesprochen werden. Eine separate Unterstützung aus 
dem Landwirtschaftskredit führt zu untragbaren Wettbe
werbsverzerrungen gegenüber nichtlandwirtschaftlichen In
vestoren. 

Art. 107 al. 1 
Proposition de la commission 
Let. b, d 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Let. e 
e. des installations servant a la production d'energie renou
velable. 

Proposition Pfister Theophil 
Let. e 
Bitter 

Bst. b - Let. b 
Angenommen - Adopte 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 06.038/4011) 
Für Annahme der Ausgabe .... 154 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Bst. d - Let. d 
Angenommen - Adopte 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe os 038/4012) 
Für Annahme der Ausgabe .... 142 Stimmen 
Dagegen .... 12 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Bst. e - Let. e 
Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
(namentHch - nomjnatif· Beilage - Annexe oa 038/4014) 
Für Annahme der Ausgabe .... 130 Stimmen 
Dagegen .... 26 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 115 Abs. 2; 136 Abs. 3bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 115 al. 2; 136 al. 3bis 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 140 Abs. 3 
Antrag der Minderheit 
(Genner, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Leutenegger 
Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon, Rennwald) 
Der Bund fördert Zucht und Vermehrung von Saat- und 
Pflanzgut für den biologischen Landbau. 

Art. 140 al. 3 
Proposition de /a minorite 
(Genner, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Leutenegger 
Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon, Rennwald) 
La Confederation encourage la selection et la multiplication 
de semences et plants destines a la culture biologique. 

Genner Ruth (G, ZH): Bevor wir in der Landwirtschaft aus
pflanzen können, brauchen wir Saatgut. Eine eigene Saat
gutproduktion zu haben ist ein ganz wichtiger Aspekt in der 
Landwirtschaft. Ganz besonders trifft das im Biolandbau zu. 
Dort sind viele Landwirte darauf angewiesen, dass sie biolo
gisches Saatgut haben. Weil das knapp ist, müssen sie kon
ventionelle Sorten nehmen und einsetzen, auch beim Ge
treide und beim Gemüse. Die konventionellen Sorten sind 
aber heikler im Biolandbau, weil man dort auf Hilfsmittel wie 
Fungizide, Herbizide und leicht lösliche Dünger verzichtet 
und deshalb der Boden eine ganz besondere Rolle spielt. 
Aus diesem Grund haben wir diesen Minderheitsantrag ge
stellt, damit die Biozüchtung von biologischem Saatgut vom 
Bund übernommen wird. Die Biozüchtung führt zur Sorten
vielfalt. Das bedeutet natürlich auch, dass eine solche Viel
falt nicht einfach über Lizenzen abgegolten werden kann, 
weil die einzelnen Sorten sich ganz regional wieder spezi
fisch ausprägen. Deshalb brauchen wir die Unterstützung 
der öffentlichen Hand. 
Weltweit - das darf ich hier unterstreichen - ist die Schweiz 
führend in der Züchtung von biologisch gezüchteten Getrei
desorten. Diese Arbeit wurde aber bisher privat finanziert: 
und es ist wichtig, dass hier der Bund Unterstützung gibt und 
eingreift, damit diese Sorten hier noch viel mehr verbreitet 
werden können. Wir haben in diesem Saal gehört, dass es 
noch mehr Bauern gibt, die biologisches Getreide anbauen 
wollen. 
Unterstützen Sie bitte diesen Antrag. Es ist ein wichtiger Bei
trag für den Biolandbau. Es ist aber auch ein wichtiger Bei
trag für eine spezifische Landwirtschaft der Schweiz. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
FDP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Minderheit 
ablehnt. Die SP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der 
Minderheit unterstützt. 

Schibli Ernst (V, ZH): Ich bitte Sie, den Antrag der Minder
heit Genner abzulehnen. 
Die Zucht und Vermehrung von Saat- und Pflanzengut ist all
gemein - und nicht nur im Bereich des Biolandbaus - zu un
terstützen. Die Landwirtschaft ist mit ihrer Produktion nicht 
nur Teilen der Bevölkerung, sondern der gesamten Bevölke
rung verpflichtet. Eine einseitige Unterstützung des Bioland
baus für die Zucht und Vermehrung von Saat- und Pflanzen
gut würde den schweizerischen Ackerbau zur Bedeutungs
losigkeit degradieren, denn allein durch den Biolandbau wä
ren die Bedürfnisse des Marktes in Bezug auf Qualität und 
Quantität nicht abzudecken. Es würde Frau Genner gut an
stehen, die Landwirtschaft mit ihren verschiedenen Produkti
onsrichtungen zu akzeptieren, anstatt dauernd latent zu ver
suchen, die Bauern auseinanderzudividieren. 
Ich bitte Sie deshalb nochmals, den Antrag der Minderheit 
abzulehnen. 
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Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich bitte Sie ebenfalls, den An
trag der Minderheit abzulehnen. Die Förderung der Zucht ist 
in Absatz 1 dieses Artikels bereits festgelegt. Die Unterstüt
zung der Produktion, also die Vermehrung, ist in Absatz 3 
festgelegt. Heute züchtet Agroscope Sorten, die auch im in
ternationalen Vergleich sogenannte Low-lnput-Sorten sind, 
das heisst für den extensiven oder biologischen Anbau sehr 
geeignet sind. Heute haben wir im Gesetz diese Kann-For
mulierung, und die erlaubt es dem Bundesrat, wenn nötig 
auf die aktuelle Situation zu reagieren, aber eben nur wenn 
nötig. Das finden wir die bessere Formulierung als die zwin
gende Formulierung im Antrag der Minderheit. 
Wir haben auch aktuell keine Probleme mit dieser Formulie
rung bezüglich der Versorgung der integrierten und der Bio
produktion. 
Deshalb meinen wir: Bleiben Sie bei der bestehenden Kann
Formulierung, bleiben Sie bei dieser heutigen Bestimmung, 
und lehnen Sie den Minderheitsantrag ab! 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Die Mehrheit Ihrer 
Kommission ist der Meinung, dass die in Absatz 1 beste
hende rechtliche Grundlage ausreicht. Dort ist klar von der 
Förderung der Zucht ökologisch und qualitativ hochwertiger 
Nutzpflanzen die Rede. Darunter verstehen wir auch Bio
saatgut. Daher ist für die Mehrheit der Kommission die Ein
fügung eines Artikels mit einer weiteren zwingenden Förde
rungsbestimmung nicht angezeigt. 
Die Kommission hat den Minderheitsantrag mit 16 zu 8 Stim
men abgelehnt. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06.038/4015) 
Für den Antrag der Minderheit .... 52 Stimmen 
Dagegen .... 94 Stimmen 

Art. 141 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
.... eigenständige Zucht gewährleisten. Zu diesem Zweck 
kann der Bund auch Forschungsbeiträge ausrichten. Gesu
che sind je Tierart über nur eine Organisation einzureichen. 

Antrag der Minderheit 
(Pelli, Berberat, Favre, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysin 
Remo, Leutenegger Oberholzer, Recordon) 
Unverändert 

Art. 141 al. 2 
Proposition de Ja majorite 
.... de haute qualite. A cette fin, la Confederation peut aussi 
allouer des contributions a la recherche. Les demandes, par 
categorie d'animaux, doivent etre deposees par l'intermedi
aire d'une seule organisation. 

Proposition de Ja minorite 
(Pelli, Berberat, Favre, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysin 
Remo, Leutenegger Oberholzer, Recordon) 
lnchange 

Pelli Fulvio (RL, Tl): Für die Minderheit ist die Idee, dass der 
Bund die Tierzuchtbranche finanzieren soll, damit sie For
schung betreiben kann, ein Fehler. Eine Branchenorganisa
tion ist keine wissenschaftliche Institution, keine Universität, 
keine Fachhochschule; es ist nicht zu verstehen, wie sie For
schung betreiben könnte. Noch skeptischer ist die Minder
heit gegenüber der Idee, dass die Finanzierung der landwirt
schaftlichen Forschung im Landwirtschaftsgesetz geregelt 
wird, ausserhalb des heutigen Finanzierungssystems und 
Finanzierungsrahmens. 
Die Finanzierung der Forschung durch den Bund soll im 
Rahmen der sogenannten BFI-Botschaft festgesetzt wer
den, die bald im Parlament beraten wird. Dort sollen auch 
die Grundsätze und die Prioritäten festgesetzt werden, die 
der Nationalfonds verfolgen soll. Die Tatsache, dass die ETH 
in den letzten Jahren scheinbar andere Forschungsschwer
punkte festgesetzt hat als diejenigen, die von gewissen Tei-
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len der Landwirtschaft gewünscht wurden, ändert nichts an 
der Feststellung, dass die Forschung keine Verbandssache 
ist. Die Branche kann, wenn sie Mittel in die Forschung inve
stieren will, mit Forschungsinstituten, zum Beispiel mit den 
Fachhochschulen, Vereinbarungen treffen, um eigennützige 
Forschung zu fördern. Es ist dagegen nicht denkbar, dass 
der Bund bei jeder Anpassung der strategischen Ziele der 
Forschungsinstitute bzw. des Nationalfonds mit einer Zu
satzfinanzierung der betroffenen Branche eingreift. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Minderheit zu unterstüt
zen. 

Zemp Markus (C, AG): Ich muss Herrn Kollege Pelli korrigie
ren. Er hat unseren Antrag völlig falsch verstanden. Es geht 
nicht darum, dass wir der Tierzuchtbranche Geld geben, da
mit sie Forschung betreiben kann; das ist tatsächlich nicht 
unsere Aufgabe. Ich bitte Sie, auch wenn die Beratungen 
heute schon lange andauern, das doch noch zur Kenntnis zu 
nehmen. 
Es geht um Folgendes: Die ETH Zürich hat den Bereich 
Grundlagenforschung Tierzucht fallenlassen. Es gibt derzeit 
nicht einmal mehr ordentliche Professuren, es gibt keine 
Doktoranden mehr usw. Im Pflanzenzuchtbereich gibt es das 
noch. Die eidgenössischen Forschungsanstalten machen im 
Bereich Tierzucht ebenfalls keine Forschung. Wir stehen in 
der Zucht vor grossen Innovationen, die weltweit gemacht 
werden, es geht um markergestützte Selektion. Bis jetzt ist 
die Tierzucht - die Rinderzucht und die Schweinezucht - in 
der Schweiz komplett in bäuerlichen Händen. Wir sind nicht 
abhängig von international tätigen Organisationen. Wir brau
chen jetzt aber diese Genomforschung, die wir dann für die 
Selektion benützen. Das ist Grundlagenforschung. Hier ha
ben wir derzeit keine Möglichkeiten, die Sache ist sehr teuer; 
und wir möchten mit dieser Ergänzung in Artikel 141, dass 
der Bund bei der Finanzierung von Projekten mithilft. Denn 
wenn wir das nicht an unseren Universitäten machen kön
nen, dann gibt es auch keine Mitfinanzierung des Staates. 
Wir werden Projekte ausschreiben und sie international ver
geben müssen. Der Unterschied ist eben folgender: Wenn 
wir keine universitäre Forschung in diesem Bereich in der 
Schweiz haben, liegt die Finanzierung bei 100 Prozent und 
nicht wie sonst üblich vielfach nur bei 50 Prozent. Dass die 
angewandte Forschung durch die Branche selber finanziert 
wird, ist selbstverständlich, das haben wir schon immer so 
gemacht. 
Wir bitten Sie also, hier der Mehrheit zu folgen. 

Pelli Fulvio (RL, Tl): Wenn ich mich irre, wie erklären Sie 
dann den Satz, den ich in Absatz 2 lese? «Gesuche sind je 
Tierart über nur eine Organisation einzureichen.» Wie ist 
das zu interpretieren? 

Zemp Markus (C, AG): Es geht hier darum, dass die Mittel 
sehr effizient eingesetzt werden. Das heisst, dass nicht ver
schiedene Zuchtorganisationen ihre Forschungsprogramme 
durchführen, sondern dass dafür eine Dachorganisation zu
ständig ist, in der alle Organisationen vertreten sind. 

Walter Hansjörg (V, TG): Die SVP-Fraktion hat dies~r, Antrag 
in der WAK unterstützt. Wir sind ebenfalls dieser Uberzeu
gung: Wenn sich die ETH und die Universität aus diesen 
Lehrprogrammen der Tierzucht ausgeschlossen haben, darf 
diese Forschung in der Schweiz nicht vernachlässigt wer
den. Tierzucht, Tierhaltung, das ist ein sehr wichtiger Be
triebszweig der Landwirtschaft. Es ist wichtig, dass hier ge
forscht wird, vor allem auch in Bezug auf Gesundheit, vor 
allem auch in Bezug auf Erbkrankheiten. Ich bin der Auffas
sung, dass Forschungsbeiträge aufgenommen werden sol
len, dann werden die Programme ausgeschrieben und über 
die Forschungsgelder finanziert. 
Wenn es nun Verwirrung schafft, dass nur eine Organisation 
die entsprechenden Anträge einreichen kann, so muss ich 
sagen: Das hilft, das Verfahren zu vereinfachen. Auch jetzt 
haben wir bei den Forschungsanstalten Agroscope entspre
chende Fachexperten von der Praxis, welche Anträge einrei-
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chen können. Und letztendlich wird nachher vom Bundes
amt für Landwirtschaft entschieden, welches Programm in 
die Forschung einbezogen werden kann. 
Ich finde es gut, dass das Thema, wenn es bestimmt ist, in
ternational ausgeschrieben wird, damit ein Forschungswett
bewerb entsteht. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 

Widmer Hans (S, LU): Herr Walter, wenn nur eine einzige 
Organisation das Recht hat, ein Forschungsvorhaben zu be
antragen, besteht dann nicht die Gefahr, dass nur bestimmte 
Fragestellungen zum Zuge kommen und dass dann allen
falls alternative Fragestellungen gar nicht bis dort hinauf ge
langen bzw. vorher wegselektioniert werden? Besteht diese 
Gefahr wirklich nicht? 

Walter Hansjörg (V, TG): Ich glaube, dass diese Gefahr in
sofern nicht besteht, als diese Organisation, der Dachver
band der Tierzuchtorganisationen, ihre Anträge mitglieder
gerecht einsetzt und dort auch eine Diskussion stattfindet. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier Interessen einseitig 
berücksichtigt werden. Was aber geschieht - das finde ich 
effizient und richtig -: dass entsprechende Prioritäten ge
setzt werden. Bis jetzt sind wir innerhalb der Landwirtschaft 
bei den Beratungen über die Forschungsansprüche immer 
auf den Punkt gekommen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die SP
Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Minderheit unter
stützen wird. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Wir haben diesen Antrag in der 
Kommission besprochen, und ich kann mich mit der Stoss
richtung grundsätzlich einverstanden erklären. Tatsächlich 
ist es natürlich so, dass Forschung auch im Bereich der Tier
zucht ganz elementar ist. Wenn wir berücksichtigen, dass 
zwei Drittel der Produktionswerte der Landwirtschaft aus 
dem Bereich Milch und Fleisch erwirtschaftet werden, wird 
klar, dass es hier auch Forschung braucht, damit dieser 
Wirtschaftszweig weiter entwickelt werden kann. 
Wie diese Gesuche eingereicht werden sollen, darüber kann 
man sicher streiten. Wir hatten bisher in anderen Bereichen 
ähnliche Gesuchseinreichungsmodalitäten; das hat bisher 
nicht zu grossen Problemen geführt. Es hat aber vor allem 
dazu geführt, dass sich die verschiedenen Player darüber 
unterhalten müssen, was Sinn macht. Wir haben ja einen 
sehr beschränkten Betrag für die Forschung zur Verfügung. 
Es war auch eine Bedingung der Kommission, dass ich si
cherstellen kann, dass man das innerhalb des bestehenden 
Forschungskredites macht und dass es keine Ausweitung 
der Bundesmittel mit sich bringt. Das hat man mir so zugesi
chert, und darauf würde ich es ankommen lassen. 
Wenn Sie der Mehrheit zustimmen, schaffen Sie sowieso 
eine Differenz zum Ständerat; dann kann man allenfalls die
se Frage der Organisation - hier wird gesagt, es solle eine 
einzige sein - nochmals näher anschauen. Mir scheint es 
sinnvoll, wenn man mit der Annahme dieses Antrages die 
Zucht unterstützt. Das ist für mich das Entscheidende. 

Rime Jean-Fran9ois (V, FR), pour la commission: Madame la 
conseillere federale Leuthard vient de developper l'argu
mentation qui a convaincu la commission. Je renonce donc 
a repeter la meme chose. 
J'aimerais simplement vous dire que la majorite a ete ac
quise par 11 voix contre 10, et je vous demande de suivre la 
majorite. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 88 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 61 Stimmen 

Art. 147 Abs. 3; 152 Abs.1bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 147 al. 3; 152 al. 1bis 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 169 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 Bst. h 
h ..... höchstens bis 10 000 Franken. 
Abs. 2, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 169 
Proposition de la commission 
Al. 1 let. h 
h ..... de 10 000 francs au maximum. 
Al. 2, 3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 170 Abs. 3; 171a; 172; 173 Abs. 1 Bst. a, cbis, gbis, 
gter, gquater, i, k, kbis, kter, Abs. 3 Bst. a; Art. 179 
Abs. 2; 181 Abs.1, 1bis; 182 Abs.1; 185 Abs. 5, 6; 187b 
Abs.8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 170 Abs. 3; 171a; 172; 173 al. 1 let. a, cbis, gbis, gter, 
gquater, i, k, kbis, kter, al. 3 let. a; art. 179 al. 2; 181 al. 1, 
1bis; 182 al. 1; 185 al. 5, 6; 187b al. 8 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 187c 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit I 
(Schibli, Baader Caspar, Binder, Rime, Walter Hansjörg, 
Wandfluh) 
Abs. 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit II 
(Gysin Remo, Berberat, Fehr Hans-Jürg, Genner, Kiener 
Nellen, Leutenegger Oberholzer) 
Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 4 
Die Beiträge für die Produktion sind bis 2010 stufenweise 
aufzuheben. 

Art. 187c 
Proposition de la majorite 
Al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite I 
(Schibli, Baader Caspar, Binder, Rime, Walter Hansjörg, 
Wandfluh) 
Al. 3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Proposition de Ja minorite II 
(Gysin Remo, Berberat, Fehr Hans-Jürg, Genner, Kiener 
Nellen, Leutenegger Oberholzer) 
Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 4 
Les contributions pour la production de betteraves sucrieres 
seront supprimees par etapes jusqu'en 201 o. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Über 
die Anträge der Minderheiten haben wir bereits mit der Ab
stimmung über Artikel 54 Absatz 1 entschieden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 

Art.187d 
Antrag Büchler 
Titel 
Übergangsbestimmung 
Abs. 1 
Zur Reduzierung der Emissionen und der Abhängigkeit vom 
Ausland im Schweizer Energiesektor im Umfang von rund 
85 Prozent erhebt der Bund längstens für zehn Jahre auf 
dem Energieinhalt der nichterneuerbaren Energieträger eine 
zweckgebundene Abgabe von 0, 1 Rappen pro Kilowatt
stunde zur Förderung der Massnahmen gemäss Artikel 96 
Absätze 4 und 5 LwG. Finanzhilfen dürfen nur ausgerichtet 
werden, wenn sichergestellt ist, dass den Anliegen des 
Landschafts- und Ortsbildschutzes Rechnung getragen wird 
und dass die Vorschriften über den Umweltschutz eingehal
ten werden. (Gemäss Botschaft des Bundesrates vom 
28. Mai 2003; angepasst von 0,04 auf 0, 1 Rappen pro Kilo
wattstunde.) 
Abs.2 
Für Produktionsprozesse, die in hohem Masse auf den Ein
satz von nichterneuerbaren Energieträgern angewiesen 
sind, kann der Bundesrat besondere Regelungen mit Aus
nahmen vorsehen. In Härtefällen können auch für andere 
energieintensive Unternehmen Erleichterungen vorgesehen 
werden. 
Schriftliche Begründung 
1. Durch das StromVG wird der Strom bis zu 0,6 Rappen pro 
Kilowattstunde belastet; in diesem Sinne erweisen sich die 
0, 1 Rappen pro Kilowattstunde der Belastung - vor allem 
der fossilen Energieträger - als fairer Ausgleich zur Wah
rung eines echten Wettbewerbs unter den Energieträgern in 
der Schweiz, ohne noch zusätzliche Energieinvestitionen im 
Ausland zu fördern. (Gesamtertrag: rund 210 Millionen Fran
ken pro Jahr.) 
2. 1995 bezahlte die Schweiz rund 2 Milliarden Franken für 
Energieimporte. 2005 überwies unser Land fast 10 Milliar
den Franken für Erdgas- und Erdölimporte. Mit einer mini
malen Belastung der Verursacher der Ertragseinbussen im 
Landwirtschaftsbereich kann das riesige C02-neutrale En
ergiepotenzial wenigstens teilweise genutzt und den Bau
ernfamilien - ohne Belastung der Bundeskasse - geholfen 
werden. 
3. Das real nutzbare Energiepotenzial von Holz-, Biomasse-, 
Biogas- und Solarenergie im Schweizer Landwirtschaftssek
tor beträgt rund 10 Milliarden Kilowattstunden (TWh). Wenn 
die Landwirtschaft z. B. im Solarbereich 50 Prozent (rund 
5 Megawatt pro Jahr, Deutschland realisiert 1000 Megawatt 
pro Jahr) der gemäss Energiegesetz möglichen Zubaumen
ge realisieren könnte, kann die Schweizer Landwirtschaft in 
den nächsten zwanzig Jahren bloss etwa 1 Prozent des 
möglichen Energiepotenzials nutzen. Die vorgeschlagene 
Abgabe ist also bescheiden, stellt aber eine wirksame An
schubhilfe dar, welche der Landwirtschaft neue Perspektiven 
eröffnet. 
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Art. 187d 
Proposition Büchler 
Titre 
Dispositions transitoires 
Al. 1 
Pour reduire les emissions polluantes et la dependance a 
hauteur de 85 pour cent environ de la Suisse vis-a-vis de 
l'etranger dans le domaine de l'energie, la Confederation 
preleve, pour dix ans au plus, une taxe de 0, 1 centime par ki
lowattheure sur la teneur energetique des energies non re
nouvelables, dont le produit est affecte a la promotion des 
mesures visees a l'article 96 alineas 4 et 5 LAgr. Les aides 
financieres ne sont versees qu'une fois assure le respect de 
la protection du paysage et du site, ainsi que des dispositi
ons regissant la protection de l'environnement (seien mes
sage du Conseil federal du 28 mai 2003; taxe relevee de 
0,04 a o, 1 ct./kWh). 
A/.2 
Le Conseil federal peut prevoir des regles particulieres et 
des derogations pour les methodes de production tributaires 
d'importantes quantites d'energie non renouvelable. Des de
grevements peuvent a Ja rigueur etre accordes a d'autres 
entreprises utilisant d'importantes quantites d'energie. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich bitte Sie, diesen Antrag zu 
den Übergangsbestimmungen abzulehnen. Ich verweise 
hier wieder auf die Energiepolitik. Sie haben das Stromver
sorgungsgesetz mit Massnahmen zur Steigerung der Ener
gieeffizienz in dieser Session auch im Parlament. Mit der 
Einspeisevergütung unterstützen Sie das. Inhaltlich müssen 
diese Forderungen im Energiegesetz verankert werden, und 
ich bin der Meinung, dass es im Landwirtschaftsgesetz kei
ne Sonderregelungen dazu braucht. Ich verweise auch 
nochmals auf den Aktionsplan des Bundesrates zur Energie
effizienz generell. 
All das führt mich zur Ablehnung des Antrages Büchler. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 06.038/4017) 
Für den Antrag Büchler .... 57 Stimmen 
Dagegen .... 80 Stimmen 

Art. 188 Abs. 3 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Fässler, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysin Remo, Hämmerle, 
Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Walter Hansjörg, Baader Caspar, Bader Elvira, Binder, de 
Buman, Rime, Scherer Marcel, Schibli, Wandfluh, Zemp) 
Die Artikel 40 und 41 gelten bis zum 31 . Dezember 2008. 

Art. 188 al. 3 
Proposition de Ja majorite 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorite 
(Fässler, Fahr Hans-Jürg, Genner, Gysin Remo, Hämmerle, 
Leutenegger Oberholzar, Rechsteiner Paul) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite 
(Walter Hansjörg, Baader Caspar, Bader Elvira, Binder, de 
Buman, Rime, Scherer Marcel, Schibli, Wandfluh, Zemp) 
Las articles 40 et 41 sont applicables jusqu'au 31 decembre 
2008. 
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Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Über 
die Anträge der Minderheiten haben wir bereits mit der Ab
stimmung über Artikel 39 Absatz 2 bzw. Artikel 42 entschie
den. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Änderung bisherigen Rechts 
Modification du droit en vigueur 

Ziff. 1 Art. 359 Abs. 2 
Antrag der Minderheit 
(Hämmerle, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gy
sin Remo, Leutenegger Oberholzer) 
.... im Hausdienst erlässt der Bund einen Normalarbeitsver
trag, der namentlich die Arbeits- und Ruhezeit ordnet, Min
destlöhne festlegt und die Arbeitsbedingungen der weibli
chen und jugendlichen Arbeitnehmer regelt. 

Ch. 1 art. 359 al. 2 
Proposition de la minorite 
(Hämmerle, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gy
sin Remo, Leutenegger Oberholzer) 
La Confederation edicte un contrat-type de travail pour les 
travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ce 
contrat-type regle la duree du travail et du repos, les salaires 
minimaux et les conditions de travail des travailleuses et des 
jeunes travailleurs. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Der 
Antrag der Minderheit ist bereits mit der Abstimmung über 
Artikel 70 Absatz 4 abgelehnt worden. 

Ziff. 2 Art. 132 Abs. 7 
Antrag der Mehrheit 
.... die Zollverwaltung bis Ende 2008 Zollermässigung .... 

Antrag der Minderheit 
(Walter Hansjörg, Baader Caspar, Germanier, Gysin Hans 
Rudolf, Kaufmann, Oehrli, Rime, Schibli, Wandfluh) 
Unverändert 

Ch. 2 art. 132 al. 7 
Proposition de la majorite 
.... accorde jusqu'a la fin de 2008 la reduction .... 

Proposition de la minorite 
(Walter Hansjörg, Baader Caspar, Germanier, Gysin Hans 
Rudolf, Kaufmann, Oehrli, Rime, Schibli, Wandfluh) 
lnchange 

Walter Hansjörg (V, TG): Wir kommen hier zu einer Einwen
dung beim Zollgesetz. In der WAK wurde beantragt, die 
Dauer dieser Übergangsbestimmung zu verkürzen. Wir ha
ben das Zollgesetz ja kürzlich beraten; es ist vom 18. März 
2005. Auch in diesem Rat haben wir darüber gestritten, 
wann die Bestimmungen zum aktiven und wann die Bestim
mungen zum passiven Veredelungsverkehr in Kraft treten 
sollen. 
Was bedeutet passiver Veredelungsverkehr? Passiver Ver
edelungsverkehr bedeutet, dass Rohstoffe aus der Schweiz 
im Ausland verarbeitet werden und dann in irgendeiner Form 
zolläquivalent reimportiert werden können. Wir haben in die
sem Rat die ursprüngliche Version abgeändert und die Frist 
auf 2011 verkürzt. Nun kommen wir, brechen das Gesetz 
und verkürzen die Geltungsdauer auf 2008. Ich bin der Auf
fassung, dass sich das nicht mit den Geboten der Glaubwür
digkeit und der Rechtssicherheit verträgt. 
Unsere Verarbeitungsindustrie hat sich darauf eingerichtet, 
dass 2011 mit grösserer Konkurrenz zu rechnen ist und dass 
überlegt werden muss, was in der Schweiz verarbeitet wer
den soll und was nicht. Obschon wir von der Landwirtschaft 
hier nicht allzu stark betroffen sind - denn wir können sagen: 
Es ist gut, wenn es mehr Konkurrenz gibt-, bin ich der 

festen Überzeugung, dass man die Rohstoffe, wenn keine 
mehr produziert werden oder die Nachfrage geringer ist, ge
rade auch im Ausland, wo man sie veredelt, kaufen und 
dann importieren kann. Es ist eine Frage der Glaubwürdig
keit und der Rechtssicherheit. 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit zuzustimmen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
CVP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Minderheit 
unterstützen wird. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Im Namen der 
SP-Fraktion ersuche ich Sie, mit der «Agrarpolitik 2011 » zu
gleich das Zollgesetz zu ändern und damit der Mehrheit der 
Kommission zu folgen. Es geht, wie Herr Walter gesagt hat, 
um die beschleunigte Zulassung des erleichterten passiven 
Veredelungsverkehrs. Ich verstehe eigentlich nicht, dass 
Herr Walter dagegen ist, denn es ist ausgerechnet die pro
duzierende Landwirtschaft, die davon profitieren würde. 
Wir haben in der Tat am 18. März 2005 das Zollgesetz revi
diert. Es tritt am 1. Mai 2007 in Kraft. Beim neuen Zollgesetz 
haben wir um die Erleichterung des Veredelungsverkehrs 
gerungen. Sowohl der aktive wie der passive Veredelungs
verkehr werden zollmässig liberalisiert. Das verbessert die 
Produktionsbedingungen im Inland, stärkt den Wirtschafts
standort und soll zugleich die Bedingungen im Markt für die 
Konsumentinnen und Konsumenten verbessern. Beim akti
ven Veredelungsverkehr werden Rohstoffe aus dem Ausland 
erleichtert in die Schweiz eingeführt, hier verarbeitet und 
dann als Verarbeitungsprodukte wieder ausgeführt. Davon 
profitiert die einheimische Verarbeitungsindustrie. Beim pas
siven Veredelungsverkehr werden schweizerische Rohstof
fe ins Ausland ausgeführt und dann als Verarbeitungspro
dukte wieder eingeführt. So wird beispielsweise Rahm aus
geführt und dann die Butter wieder eingeführt, und das zu 
erleichterten Zollbedingungen, denn beim heutigen Regime 
haben Sie eine doppelte Zollbelastung. Oder einheimisches 
Getreide wird ausgeführt, im Ausland gemahlen und kommt 
dann als Mehl wieder zurück. Es ist klar, diese zollmässige 
Liberalisierung beim passiven Veredelungsverkehr dient der 
schweizerischen Landwirtschaft, die ihre Produkte besser 
absetzen kann, und dann dient er den Konsumentinnen und 
Konsumenten über billigere Verarbeitungsprodukte, z. B. 
eben Butter aus Schweizer Rahm. 
Wir haben damals beschlossen, die beiden Liberalisierungs
schritte ungleich zu machen. Beim aktiven Veredelungsver
kehr gilt die Liberalisierung bereits mit Inkraftsetzung des 
Zollgesetzes auf den 1. Mai 2007, beim passiven Verede
lungsverkehr, von dem vor allem dann die Konsumentinnen 
und Konsumenten, und aber auch die Bäuerinnen und Bau
ern profitieren, erst ab 2012. Damit schützen wir in der Inter
essenabwägung einseitig die einheimische Verarbeitungsin
dustrie gegenüber den einheimischen Produzentinnen und 
Produzenten, die noch bis 2012 Gefangene der restriktiven 
Zollbestimmungen bleiben. Die lange Übergangsfrist hat 
weitere Nachteile, indem die notwendigen Anpassungen der 
einheimischen Verarbeitungsindustrie unnötig hinausgezö
gert werden. Auch das schadet wiederum dem Standort 
Schweiz. 
Ich bitte Sie deshalb, machen Sie einen zweiten Schritt in 
Richtung Kampf gegen die Hochpreisinsel Schweiz, sorgen 
Sie dafür, dass der erleichterte passive Veredelungsverkehr, 
der dem Absatz der einheimischen Produkte dient, ebenfalls 
baldmöglichst eingeführt werden kann. 
Stimmen Sie der Anderung des Zollgesetzes zu, sodass wir 
ab 2009 auch die erleichterten Bedingungen für den Verede
lungsverkehr haben! 

Baader Caspar (V, BL): Dieser Antrag der Mehrheit liegt 
überhaupt nicht im Interesse der produzierenden Landwirt
schaft. Die produzierende Landwirtschaft hat in erster Linie 
ein Interesse an einer funktionierenden inländischen Verar
beitungsindustrie. Wenn schon, ist es das Interesse einiger 
weniger Grossverteiler, die die Verarbeitung gerne kurzfristig 
ins Ausland verlegen wollen. Das geht natürlich nicht, eine 
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derartige Hüst-und-Hott-Politik zu machen. Es geht im Prin
zip ins gleiche Kapitel hinein wie das, was Sie heute Morgen 
mit den Parallelimporten gemacht haben. Zuerst hat man 
mit der «AP 2007» der verarbeitenden Industrie zugesichert, 
dass sie einen Zollschutz bis zum Jahre 2011 hat, und dann 
wollen Sie plötzlich kurzfristig mit einem Hüftschuss diese 
Frist auf 2008 verkürzen. Das ist im Prinzip wiederum ein 
Angriff auf das Privateigentum der verarbeitenden Industrie, 
denn diese hat- Sie müssen nicht lachen - Investitionen 
im Hinblick auf diesen Endzeitpunkt hin getätigt. Und 
jetzt wollen Sie die Restnutzung dieser Investitionen verhin
dern. 
Ich bitte Sie, der Rechtssicherheit den Vorrang zu geben. 
Wir haben klare Spielregeln festgelegt. Der Zollschutz gilt 
bis 2011. In diesem Sinne bitte ich Sie, die Minderheit Walter 
Hansjörg zu unterstützen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Es ist kein einfacher Entscheid. 
Effektiv ist es so, dass hier verschiedene Interessen aufein
anderprallen. Die Liberalisierung wäre zweifelsfrei im Inter
esse der Konsumentinnen und Konsumenten zu begrüssen. 
Sie wäre auch positiv, weil man damit den aktiven und den 
passiven Veredelungsverkehr in etwa zum gleichen Zeit
punkt anwendet. Falls die Lebensmittelsicherheit und der 
Täuschungsschutz gewährleistet sind, wäre auch aus agrar
politischen Gründen diesem vorzeitigen Inkrafttreten nichts 
entgegenzusetzen. Auf der anderen Seite ist es so, dass vor 
allem die Mühlen und die Schlachtbetriebe mit einer vorzeiti
gen Liberalisierung noch mehr dem Druck ausgesetzt sein 
werden. Die Frage ist einfach, ob die Situation zwei Jahre 
später wirklich wesentlich anders ist oder ob hier grundsätz
lich eben ein Problempunkt bezüglich der Wettbewerbsfähig
keit besteht. 
Es ist auch richtig gesagt worden, dass wir beabsichtigen, 
das Zollgesetz diesen Frühling, voraussichtlich per 1. Mai, in 
Kraft zu setzen. Sie kennen die ganzen Probleme mit dem 
passiven Veredelungsverkehr im Bereich Butter, wo eben 
auch die Detailhändler im Interesse der Konsumenten Gesu
che stellen oder wo der Druck für eine vorzeitige Inkraftset
zung auch beim passiven Veredelungsverkehr vorhanden 
ist. 
Wir beantragen Ihnen, der Mehrheit zu folgen, weil wir der 
Meinung sind, dass die Vorteile für die Konsumenten die 
Nachteile, die für die Ölmühlen und die Zerlegebetriebe be
stehen, überwiegen. 

Rime Jean-Fran9ois (V, FR}, pour la commission: En tant que 
rapporteur, je defends naturellement la majorite; celle-ci a 
ete acquise par 15 voix contre 9. 
Permettez-moi cependant une remarque. J'etais rapporteur 
de la commission avec Madame Leutenegger Oberholzer 
lorsqu'on a traite la loi sur les douanes. Le sujet du trafic de 
perfectionnement passif avait fait l'objet d'une tres longue 
discussion non seulement en ·rapport avec la question du 
delai, mais aussi avec le probleme du principe d'identite ou 
du principe d'equivalence. Je ne veux pas revenir en detail 
sur ce sujet, mais la je crois qua Madame Leutenegger Obe
rholzar et moi-meme avions ete battus sur le probleme du 
principe d'identite ou du principe d'equivalence. 
En raccourcissant ce delai, je ne sais pas si on en fera 
beaucoup profiter las consommateurs, mais je sais qu'on 
fera en tout cas tres plaisir a Migros et a Coop. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nomjnatjf· Beilage - Annexe os.038/4018) 
Für den Antrag der Minderheit .... 87 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 67 Stimmen 

Ziff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Ch.II 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin}: Herr 
Dupraz möchte noch eine entscheidende Frage an Frau 
Bundesrätin Leuthard stellen. 

Dupraz John (RL, GE}: La reforme de la politique agricole a 
produit d'excellents resultats dans le domaine de l'ecologie. 
Cependant, il taut veiller a ce que le balancier n'aille pas trop 
loin de l'autre cöte et que l'attrait pour produire des denrees 
alimentaires de haute qualite passe au second plan. Or les 
prix des produits agricoles diminuent; les mesures incitatives 
pour ameliorer continuellement les rendements et la qualite 
de la production se reduisent. D'autre part, les contributions 
federales pour les jacheres ou les autres prestations ecolo
giques sont stables. Le rapport entre l'interet a produire et la 
prime pour ne pas produire se «degrade», ce qui est mal
sain quand on postule qu'on veut des agriculteurs entrepre
neurs et une agriculture productive. 
Madame la conseillere federale, etes-vous prete a verifier en 
permanence l'equilibre entre paiements directs generaux et 
paiements directs ecologiques, en tenant campte de la dimi
nution des recettes du marche et notamment de celles resul
tant de la vente des cereales? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Herr Dupraz, wir haben Ihnen 
mit dieser Vorlage ein ausgeglichenes Paket vorgelegt, aus
geglichen einerseits zwischen den verschiedenen Sektoren 
der Landwirtschaft, andererseits dadurch, dass wir auch 
Ökologie und Tierschutz konsequent in unsere Landwirt
schaftspolitik eingebaut haben. Das werden wir auch fortset
zen. Wir haben gerade im Bereich der Zulagen, die Sie be
schlossen haben, auch ein einigermassen besseres 
Resultat erreicht, was das Gleichgewicht zum Ackerbau be
trifft, das Sie wahrscheinlich vor allem ansprechen. Hier hat 
Ihr Kollege Germanier einen Vermittlungsantrag gestellt, den 
ich begrüsse. Meines Erachtens ist es richtig, dass z. B. 
RGVE-Beiträge im betreffenden Sektor kompensiert werden 
und dass man nicht andere Sektoren darunter leiden lässt, 
wenn in irgendeinem Sektor, z. B. im Milchsektor, grössere 
Kredite gesprochen werden. 
Ich kann Ihnen versprechen, dass wir bei der Ausarbeitung 
der Verordnungen natürlich auch auf das Gleichgewicht 
Wert legen werden, aber auch auf den Tierschutz und auf 
die Ökologie, die heute auch von Ihrem Rat angesprochen 
wurde. Deshalb bin ich überzeugt, dass die Ökoziele und 
das Gleichgewicht in den Sektoren den entsprechenden 
Niederschlag in den Verordnungen finden werden. 
Nicht optimal ist für mich das Ergebnis im Bereich Käse. Ich 
bin nach wie vor der Meinung, dass Sie diesen Bereich in
nerhalb des Bereiches Milch zu sehr gestärkt haben. Ich ver
stehe die Hintergründe. Wichtig scheint mir aber, dass der 
Bereich Ackerbau und Fleisch nicht darunter leidet, sondern 
dass Sie innerhalb des Sektors Milch die entsprechenden 
Anpassungen beim Zahlungsrahmen vornehmen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Vor der 
Gesamtabstimmung kommen nun noch die Fraktionserklä
rungen. 

Maurer Ueli (V, ZH): Die Mitglieder der SVP-Fraktion wer
den in der Schlussabstimmung die Vorlage mehrheitlich ab
lehnen oder sich der Stimme enthalten. Es gibt dazu im We
sentlichen zwei Gründe, die ich Ihnen erläutern möchte. 
Wenn wir jetzt die Beratung dieser «AP 2011 » isoliert be
trachten und mit der Vorlage des Bundesrates vergleichen, 
haben wir einiges korrigiert. Wenn wir das Resultat der heu
tigen Beratungen jedoch mit dem Ist-Zustand vergleichen, 
dann ist das Resultat unbefriedigend. Ich habe das Gefühl, 
dass wir hier eine heile Welt beschworen haben, die es so 
nicht gibt. Sie haben heute die bäuerliche Landwirtschaft, 
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den Familienbetrieb fördern wollen. Sie haben von Selbst
versorgung und günstigen und guten Produkten gespro
chen. Die Realität sieht etwas anders aus. Seit dem Wech
sel der Agrarpolitik sind die Importe gestiegen, und der 
Selbstversorgungsgrad, also der Anteil, den wir selbst pro
duzieren, ist gesunken. Die Schweiz ist inzwischen weltweit 
das Land, das pro Kopf der Bevölkerung am meisten Nah
rungsmittel importiert. Das ist eine Entwicklung, die wir als 
nicht günstig betrachten. 
Seit die Agrarpolitik gewechselt hat, haben die Bauern ihre 
Produkte um 25 Prozent billiger abgeliefert, und trotzdem 
sind die Preise für die Konsumenten um 15 Prozent gestie
gen. Wenn sich die Schere derart weit öffnet, kann etwas, 
was wir anvisieren, nicht stimmen. 
Gleichzeitig sind die Kosten und die Auflagen für die Land
wirtschaft enorm gestiegen. Obwohl wir die Landwirtschaft 
eigentlich wettbewerbsfähiger machen wollen, erreichen wir 
auf der Kostenseite völlig das Gegenteil. Also stimmt auch 
hier etwas in dieser Landwirtschaftspolitik nicht. 
Die Konsequenzen davon sind, dass unsere Landwirtschaft 
immer weniger produziert und immer mehr zur Landschafts
pflege degradiert wird. Damit ist es nicht nur ein landwirt
schaftliches Problem, das wir zu behandeln haben, sondern 
auch ein volkswirtschaftliches. Wir sind der Meinung, dass 
sich eigentlich kein Staat erlauben kann, seinen Primärsek
tor derart an die Wand zu fahren und derart zu degradieren, 
ihn quasi aus der Produktion, aus der Leistung wegzuneh
men. Wir sind auf diesem Weg einer Extensivierung und ei
nes Rückgangs der Produktion; Sie ersehen das aus den 
Importzahlen, die ich Ihnen genannt habe. 
Das volkswirtschaftliche Problem besteht auch darin, dass 
wir damit die Randregionen schwächen. Diese Agrarpolitik 
hat schon Tausende von Arbeitsplätzen gekostet, in der Re
gel in strukturschwachen Regionen. Wir führen das fort. Hier 
stimmt etwas mit der gesamten Linie nicht. Ich glaube, wir 
sollten uns davor hüten, jetzt nur gerade isoliert diese Bera
tungen zu betrachten, sondern wir müssen einmal die Frage 
beurteilen: Stimmt die Stossrichtung der Agrarpolitik eigent
lich? 
In der Endabrechnung, unter dem Strich, heisst das, was wir 
heute beschlossen haben: etwa 450 Millionen Franken we
niger Nettoeinkommen für die Landwirtschaft oder - umge
rechnet auf den einzelnen Betrieb - ein Einkommensrück
gang von etwa 9000 Franken. Wenn Sie sich andere 
Branchen mit einem solchen Einkommensrückgang vorstel
len, dann hätten wir deren Vertreter zu Recht hier auf dem 
Bundesplatz. 
Hier meinen wir, dass wir mit unserem Nein oder mit unserer 
Enthaltung dem Ständerat doch die Möglichkeit geben, noch 
einmal die Konsequenzen zu überdenken und sich zu über
legen, ob diese Reform in dieser Art wirklich richtig ist und 
ob wir den Strukturwandel wirklich so erreichen, wie wir ihn 
wollen. Das ist der erste Grund: Wir meinen, dass die Ge
samtstossrichtung der Agrarpolitik so nicht stimmt und dass 
es aus gesamtwirtschaftlichen Überlegungen eine Korrektur 
braucht. 
Ein zweiter Punkt, warum wir uns enthalten oder das Gesetz 
ablehnen, sind die Parallelimporte: Hier haben wir etwas 
Angst, dass man heute für ein Butterbrot von 20 oder 30 Mil
lionen Franken den Forschungs- und Wirtschaftsstandort 
Schweiz aufs Spiel setzt. Wir reissen mit dieser internationa
len Erschöpfung, die notabene kein Industriestaat der Welt 
kennt - kein Industriestaat der Welt kennt die internationale 
Erschöpfung - ein Loch auf. Mit unserem Nein möchten wir 
dem Ständerat, der diese Vorlage nicht gross geprüft hat, 
und auch uns noch einmal die Gelegenheit geben, die Kon
sequenzen, die eine solche internationale Erschöpfung für 
den gesamten Forschungs- und Wirtschaftsplatz nach sich 
zieht, noch einmal zu überdenken. 
Das sind unsere Gründe, Nein zu sagen. Wir meinen, die 
Gesamtrichtung kann nicht stimmen, wenn jede Bauernfami
lie als Konsequenz 9000 Franken Einkommen verliert, und 
wir meinen, die Konsequenzen für den Wirtschafts- und For
schungsstandort Schweiz müssen noch einmal überprüft 
werden. Wir sind der Meinung, dieser Vorlage so zuzustim-

men heisst eigentlich, die Landwirtschaft zu verkaufen und 
auch den Wirtschafts- und Forschungsstandort Schweiz zu 
verraten. 

Hämmerle Andrea (S, GR): Unsere Fraktion hat schon in der 
Kommission und auch beim Eintreten klar gesagt, was sie 
von diesem Gesetz erwartet. Im Marktbereich haben wir ge
sagt, wir folgen dem Bundesrat und wollen einen sanften 
Rückgang der Marktstützungen. Das wurde - Stichwort Ver
käsungszulage usw. - abgelehnt. Bei der Ökologie haben 
wir moderate Verbesserungen im Bereich der Voraussetzun
gen für die Direktzahlungen gefordert, also eine Weiterent
wicklung der Ökologie - abgelehnt. Im sozialen Bereich ha
ben wir Massnahmen gefordert, die nicht nur die Arbeitge
ber, die Bauern, sondern auch die Arbeitnehmer etwas bes
serstellen - abgelehnt. Schliesslich die Bio-Gesamtbetrieb
lichkeit, ein wesentlicher Punkt für die biologische Landwirt
schaft - abgelehnt. 
Wenn wir Bilanz ziehen, kann diese Bilanz für uns nur nega
tiv aussehen. Wir müssen dieses Gesetz ablehnen. 
Die SVP und ihre Bauernverbandsvertreter haben das Aller
meiste, was sie verlangt haben, bekommen - von der Verkä
sungszulage bis zum Zollgesetz vor fünf Minuten. Sie aber 
lehnen dieses Gesetz ab, auf Befehl von oben, von Bundes
rat Blocher, dem Justizminister, nicht etwa dem Landwirt
schaftsminister - auch noch ein Kollegialitätsproblemlein -, 
und der Pharmaindustrie, und zwar wegen den Parallelim
porten, und dies nach eineinhalb Tagen, in denen sie durch
wegs gewonnen haben. 
Die Mitteparteien haben sich entschieden, mit einer engen 
Bauernoptik im Schlepptau der SVP ökologischen und so
zialen Fortschritt abzulehnen. Am Schluss wollten sie uns 
gegenüber noch ein paar Konzessiönchen machen und uns 
damit ködern. Wir, meine Damen und Herren, machen keine 
Spiele. Bei der nächsten Runde müssen Sie sich vielleicht 
etwas besser überlegen, mit wem Sie konstruktive Politik 
machen wollen. 
Wir lehnen dieses Gesetz grossmehrheitlich ab. 

Darbellay Christophe (C, VS): Apres deux jours de discus
sion, c'est !'heure de la paie du lait, et on a visiblement de 
nouveau affaire a une alliance contre nature - c'est une ex
pression qu'on commence a entendre souvent - ou l'on re
trouve l'UDC et la gauche reunie. J'attends encore avec im
patience la declaration de Madame Genner pour le groupe 
des Verts, mais je peux bien croire que celui-ci s'associera a 
ses allies traditionnels. 
Aujourd'hui, les paysans sont pris en otage par la gauche 
reunie qui veut une politique agricole soi-disant durable, 
alors qu'on a un modele qui est unique au monde et que tout 
le monde nous envie, qui est inspire de celui mis en place 
par ses peres - Jean-Pascal Delamuraz et bien d'autres -, 
qui a ete mis en oeuvre et qui vise la durabilite sur les plans 
economique, ecologique et social. 
Les modeles de Madame Genner et de Monsieur Hämmerle 
dans le domaine ecologique relevant plus de l'ideologie ou 
du dogme que d'une maniere de cultiver la terre de ce pays 
d'une fac;:on moderne et qui tienne campte des connaissan
ces d'aujourd'hui. Bien sür, vous prefereriez 150 millions de 
francs de plus pour augmenter les subventions a l'assu
rance-maladie et vous nous avez propose de lier les paie
ments directs au contrat-type de travail. Je conc;:ois que l'on 
defende le sort des travailleurs agricoles, mais personne 
dans cette salle n'est jamais venu demander de diminuer le 
salaire d'un employe de la Confederation ou d'un employe 
de la Poste ou des CFF parce qu'il employait une femme de 
manage au noir. Les lois doivent etre respectees et appli
quees. C'est l'affaire de tous, car nous sommes dans un Etat 
de droit. II n'y a aucune raison d'imposer ce genre de double 
sanction qui serait incorrecte. 
Et puis, il y a le parti, autoproclame, des paysans. Aujour
d'hui, on pourra compter combien il raste d'agrariens chez 
vous. On pourra savoir si vous mettez en oeuvre le discours 
du ccgrand timonier», tel qu'il l'avait prononce a l'OLMA, dans 
lequel il demandait un milliard de francs de moins pour l'agri-
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culture. Monsieur Maurer, vous avez dit a quel point la situa
tion est preoccupante, et la je vous rejoins, mais vous ne 
pouvez pas dire qu'il n'y a pas assez d'argent parce que 
vous savez que c'est le grand timonier et d'autres qui ont 
voulu amputer l'an dernier de 500 millions de francs le projet 
de l'ancien conseiller federal Joseph Deiss lors des premiers 
debats sur la politique agricole. Cela, c'est la realite! Quelle 
alternative proposez-vous aujourd'hui aux paysans? Quel 
est votre plan B? Quelle est votre vision? Pas de credit-ca
dre? Une agriculture sans loi, sans strategie, sans perspec
tive? Une agriculture qui serait a la merci de nos decisions 
sur le budget chaque annee? Pas de credit-cadre! Ce n'est 
ni une garantie ni une assurance tous risques, mais enfin 
c'est quand meme important pour les paysans de ce pays 
qui veulent continuer de pratiquer ce metier. 
J'en appelle aujourd'hui a la raison qui veut qu'on soutienne 
l'agriculture, mais une agriculture qui doit evoluer. L'Union 
suisse des paysans n'a-t-elle pas dit que la direction etait la 
banne, qu'il y avait des amenagements a faire? Je constate 
que bon nombre d'amenagements ont ete realises. II ne taut 
pas faire de l'agriculture, qui est trop importante pour le pays 
sur le plan economique, ecologique, culturel et social, un 
joujou de campagne electorale. 
Je vous remercie de soutenir cette position et d'adopter au 
vote sur l'ensemble la «Politique agricole 2011 ». 

Bugnon Andre (V, VD): Monsieur Darbellay, applaudissez
vous au fait qu'apres la disparition de 40 000 exploitations 
paysannes, donc de familles paysannes, il y en aura encore 
30 000 de moins dans les quatre prochaines annees? Ap
plaudissez-vous aussi au fait que la classe economique la 
plus mal payee de ce pays voie encore son revenu familial 
diminuer de 9000 francs par exploitant? 

Darbellay Christophe (C, VS): Mais, absolument pas, Mon
sieur Bugnon! vous etes en train de faire de la demagogie de 
bas etage. J'ai dit que la situation de l'agriculture etait diffi
cile. Vous n'avez pas le droit de venir pleurer misere en di
sant que taut va mal, alors que vous faites partie de ceux qui 
vont lächer la proie pour l'ombre et de ceux qui, seien mes 
informations, se sont engages au sein du Conseil federal 
pour diminuer de 500 millions de francs la proposition initia
lement faite par le Departement federal de l'economie, a 
l'epoque saus la responsabilite de Monsieur Deiss. Je ne 
comprends pas cette attitude. Vous ne pouvez pas precher 
taut et son contraire! 

Genner Ruth (G, ZH): Die Grünen lehnen die Revision des 
vorliegenden Landwirtschaftsgesetzes ab. Die Mehrheit hat 
die Zeichen der Zeit, der Veränderung nicht erkannt. Das 
sind nämlich auch die Zeichen der Konsumentinnen und 
Konsumenten. Wir haben in dieser Landwirtschaftsreform 
keine Verbesserung erreicht. Die Reformschritte - das war 
eine Hoffnung für uns - wurden ausgebremst. Im Milchbe
reich sind die alten Zahlungsforderungen auf dem Tisch statt 
der Umlagerungen. Erfolgversprechende ökologische Ver
besserungen wurden konsequent verhindert. 
Uns Grüne trifft das Aufweichen der Gesamtbetrieblichkeit 
im Biobereich am härtesten. Wir wollen kein «Bio light». Die 
Gelder wurden immer noch bei den Produktstützungen statt 
bei den Direktzahlungen investiert, und die SVP kann jetzt 
den Tatbeweis erbringen: Sie können das Geld für die Bau
ern holen; es ist bei den Direktzahlungen. Das ist wirklich für 
die Bauern. Auch ein Normarbeitsvertrag für Angestellte auf 
Bauernbetrieben wurde abgelehnt. 
Für uns gibt es keinen Grund, jetzt für diese Revision zu 
stimmen; wir lehnen sie ab. 

Gutzwiller Felix (RL, ZH): Die «Agrarpolitik 2011 » will, wie 
Sie das ja wissen und zur Genüge gehört haben, weniger 
Preisstützung und mehr produkteunabhängige Direktzahlun
gen, mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirt
schaft zu stärken und den Bauern Zukunftsperspektiven zu 
geben. Dies will die moderne Bauernschaft, und dies unter
stützt die FDP. Die FDP-Fraktion nahm gestern und heute 
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zusätzlich Rücksicht auf die Anliegen der Bauern. Die FDP
Fraktion war bereit, das Tempo der Reformen zu drosseln. 
Kurz: Die FDP-Fraktion ist bereit, die Landwirtschaft zu un
terstützen. Die FDP-Fraktion wird jedoch nicht hinter Vorla
gen stehen, welche den Innovationsstandort Schweiz schä
digen. Nachdem schon der Ständerat beschlossen hat, den 
Schutz für patentierte landwirtschaftliche Produktionsmittel 
aufzuheben, doppelte heute Morgen unser Rat mit der Wie
derholung dieses Fehlentscheides nach. 
Es ist ein Entscheid, Sie wissen es, wider besseres Wissen, 
denn das anvisierte Preisreduktionsvolumen ist geringer als 
50 Millionen Schweizer Franken. Die Konsumentinnen und 
Konsumenten können damit nicht nachhaltig profitieren; 
ganz im Gegenteil. Aufgabe der Konsumentenvertreter wäre 
es etwa gewesen, die Konsumentinnen und Konsumenten 
darauf hinzuweisen, welche negativen Konsequenzen die 
Einführung der internationalen Erschöpfung für unser Land 
haben kann. Die FDP-Fraktion hat bei den Debatten über die 
Patentgesetzrevision den richtigen Weg gewiesen, Möglich
keiten und Folgen der verschiedenen patentrechtlichen Er
schöpfungen - regionale, nationale, internationale - sowie 
auch Ausnahmeregelungen für einzelne Industriebetriebe 
und Industriebereiche separat zu klären. Die entsprechende 
Motion ist überwiesen worden. Dieses Vorgehen ermöglicht 
einen sachlich fundierten und kohärenten Entscheid. Es gab 
keine Notwendigkeit, hier nun zugunsten eines bestimmten 
Sektors einen Vorentscheid zu fällen. Was uns deshalb 
grundsätzlich stört, weit über die Patentfrage hinaus, ist die 
Tatsache, dass hier ein Wirtschaftszweig auf Kosten anderer 
wichtiger Wirtschaftszweige vorab ein Sonderprivileg bean
sprucht. Die Schweiz soll auch künftig im globalen Wettbe
werb mithalten können. Dazu braucht es eine gemeinsame 
Innovationspolitik und kein gegenseitiges Sich-Ausspielen 
von Wirtschaftsektoren, wie das hier stattgefunden hat. 
Aus diesen Gründen wird ein Teil der FDP-Fraktion diesem 
Landwirtschaftsgesetz nicht zustimmen können. 

Studer Heiner (E, AG): Wir sind jetzt gut fünfzehn Stunden 
bei diesen Beratungen in diesem Saal gewesen. Unsere 
Fraktion ist in der WAK nicht vertreten, hat aber, wie viele 
andere hier drin, ernsthaft mitgewirkt. Es war doch voraus
zusehen - bei den Anträgen der Kommission, bei den Min
derheitsanträgen, bei den Einzelanträgen -, dass das Resul
tat wie immer so sein wird, dass keine Fraktion mit dem 
Gesamtresultat zufrieden sein kann, wenn sie einzelne 
Punkte anschaut. Aber wenn, so fragen wir uns, jede Frak
tion das Gesamte anschauen würde - wir als Fraktion haben 
den Eindruck, dass das nicht geschieht, weil man nur den 
andern vorwirft: Weil ihr uns nicht geholfen habt, können wir 
nicht zustimmen -, wären dann die vier Bundesratsparteien, 
die hier jetzt eine grosse Vorlage gebracht haben, nicht in 
der Lage, sich so zusammenzuraufen, dass es etwas gibt, 
das für die Gesamtheit tragbar ist? 
Nun sind wir doch in einem ganz ordentlichen Gesetzge
bungsprozess. Bei dem, was Sie jetzt vor sich haben, hätten 
Sie ja schon am Anfang Nichteintreten beschliessen können 
und nicht erst jetzt Ablehnung, weil es eben voraussehbar 
war. Der Ständerat als Erstrat hat es behandelt. Wir sind der 
Zweitrat. Es gibt doch nichts Naheliegenderes, als dass wir 
jetzt mit den Differenzen ernsthaft in die Differenzbereini
gung gehen. Wenn die vorbei ist, dann müssen wir die Frei
heit haben, zu entscheiden, ob wir dem Resultat zustimmen 
können. Aber so brechen wir mittendrin ein unvollständiges 
Verfahren, das aber in sich Logik hat, ab. Ich möchte Sie 
wirklich darum bitten - wir haben hier drin nicht viele Stim
men, aber Sie von den Bundesratsparteien haben sie-, Ihre 
Verantwortung wahrzunehmen und mit einem mehrheitli
chen Ja mitzuhelfen, dass wir seriös weiter- und fertigbera
ten können. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich bin schon ernüchtert. Man 
merkt, dass Wahljahr ist. Und wenn ich eines gelernt habe, 
ist es, dass man eine Landwirtschaftsvorlage dem Parla
ment in Zukunft nie in einem Wahljahr unterbreiten wird. 
(Teilweiser Beifall) · 



06.038 Conseil national 302 14 mars 2007 

Trotzdem: Das entbindet Sie nicht von Ihrer Pflicht, als ge
wählte Volksvertreter die Verantwortung für das Volk zu 
übernehmen. Und das Volk besteht aus Industrie, aus Land
wirtschaftsbetrieben, aus Konsumentinnen und Konsumen
ten. Das alles haben Sie in Ihrer Beurteilung mitzuberück
sichtigen. 
Ich diskutiere jetzt in den WAK beider Räte und hier wahr
scheinlich schon etwas mehr als eine Woche, wahrschein
lich sind es etwa acht oder neun Tage. Man kann diskutie
ren, das ist Politik. Aber Politik bedeutet auch, Mehrheiten zu 
akzeptieren, demokratisch gefällte Entscheide zu akzeptie
ren und sich in Respektierung der Diskussion staatspolitisch 
zu verhalten. Und hier muss ich Sie schon auch an das erin
nern, was Sie beschlossen haben„ Der Ständerat hat die 
Vorlage des Bundesrates abgeändert, und Sie haben in we
sentlichen Punkten zugunsten der Landwirtschaft entschie
den. Sie haben die Verkäsungszulage aufrechterhalten; Sie 
haben die Silagezulage aufrechterhalten; Sie haben zusätz
lich Beiträge für die gewerblichen Kleinbetriebe beschlos
sen; Sie haben zusätzlich Ökobeiträge für Weiden beschlos
sen - alles zusätzliche Ausgaben. Somit haben Sie die 
Vorlage des Bundesrates, der bekanntlich alle vier Parteien 
zugestimmt haben, massiv verändert. Ich kann damit leben, 
ich muss damit leben. Aber dass Sie trotz diesen Verände
rungen jetzt wegen ein, zwei Bestimmungen, die Ihnen je
weils nicht passen, die ganze Vorlage ablehnen, da setze ich 
schon meine Fragezeichen, ob Sie Ihrer Verantwortung ge
recht werden. 
Herr Maurer, Sie haben zu Recht gesagt, dass der Import 
im letzten Jahr um 10 Prozent zurückgegangen sei. Ja, 
aber die Exporte sind um 25 Prozent angestiegen. Und 
das sagen wir ja mit dieser «Agrarpolitik 2011 »: Wir ma
chen diese Landwirtschaft wettbewerbsfähiger, damit sie 
ihre Chancen im Export wahrnehmen kann. Und die bis
herigen Resultate - wir sind auf diesem Weg - zeigen: Das 
gibt Einkommen für die Bauernfamilien; das gibt Chan
cen und Perspektiven für die jungen, dynamischen Bauern, 
die im Sinne des Erhaltens einer produzierenden Landwirt
schaft ihre Chancen am Markt wahrnehmen können und 
wollen. 
Wenn Sie diese Vorlage ablehnen und somit das heutige 
Landwirtschaftsgesetz in Kraft bleibt, verweise ich Sie ein
fach auch auf die Übergangsbestimmungen der heutigen 
Landwirtschaftsgesetzgebung, die 2009 sämtliche Milch
marktstützungen vollständig aufheben. Vollständige Aufhe
bung der Marktstützung wird auch bedeuten: Anders als 
beim Entgegenkommen des Bundesrates werden dann die 
Verkäsungszulagen und auch die Silagezulage ganz ausfal
len. Die beiden Zulagen, für die Sie sich so eingesetzt ha
ben, werden ersetzt durch gar nichts; einzig durch die Di
rektzahlungen. 
Diese Zulagen werden gestrichen sein, dessen müssen Sie 
sich auch bewusst sein. Und hier bin ich dann gespannt, wie 
Sie das den Bäuerinnen und Bauern erklären, dass diese 
Zulagen gerade im Käsebereich gestrichen sind. Dann sind 
es nämlich nicht nur 8 Rappen pro Liter, die wegfallen, son
dern die Zulagen sind dann wirklich auf null. Wenn Sie das 
wollen - voila. Wir werden uns selbstverständlich dem Willen 
beugen. Der Verantwortung für die Konsequenzen für die 
produzierende Landwirtschaft und für die Wettbewerbsfähig
keit, die angesichts des Preisdrucks aus dem internationalen 
Umfeld mit jedem Jahr schwieriger wird, dieser Verantwor
tung werden Sie sich stellen müssen - Wahljahr hin oder 
her. 
Das Schweizer Volk erwartet von Ihnen Lösungen und Dis
kussionen und nicht, dass man wegen zwei, drei Bestim
mungen, bei denen Sie unzufrieden sind, die Verantwortung 
als gewählte Volksvertreter ablehnt und Vorlagen, die jetzt x 
Jahre diskutiert wurden und die Ihr Einverständnis erhalten 
haben, im letzten Augenblick ablehnt. 
Ich empfehle Ihnen daher: Überlegen Sie sich das sehr gut. 
Die Verantwortung ist gross. (Teilweiser Beifall) 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Ich bit
te Sie, Beifallsbezeugungen zu unterlassen. Wir kommen 
jetzt zur Gesamtabstimmung. 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
(namentlich - nominatif: Beilage Annexe 06.038/4019) 
Für Annahme des Entwurfes .... 73 Stimmen 
Dagegen .... 67 Stimmen 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Sie 
haben der Vorlage mit 73 zu 67 Stimmen bei 19 Enthaltun
gen zugestimmt. (Teilweiser Beifall) 

7. Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die 
Landwirtschaft in den Jahren 2008-2011 
7. Arrete federal sur les moyens financiers destines a 
l'agriculture pour les annees 2008-2011 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 1 
Antrag der Mehrheit 
Einleitung, Bst. a 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Bst. b 
b ..... 1886 .... 
Bst. c 
c ..... 11 044 .... 

Antrag der Minderheit I 
(Zemp, Baader Caspar, Bader Elvira, de Buman, Kaufmann, 
Oehrli, Rime, Schibli, Walter Hansjörg, Wandfluh) 
Bst. b 
b ..... 2095 .... 
Bst. C 

C ..... 11141 .... 

Antrag der Minderheit II 
(Schibli, Baader Caspar, Kaufmann, Oehrli, Rime, Walter 
Hansjörg, Wandfluh) 
Bst. a 
a ..... 929 .... 
Bst. b 
b ..... 2646 "" 
Bst. c 
C ..... 10 517 .... 

Antrag der Minderheit III 
(Fässler, Berberat, Fehr Hans-Jürg, Genner, Leutenegger 
Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon, Rennwald) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit IV 
(Gysin Remo, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul) 
Bst. a 
a ..... 700 .... 
Bst. b 
b ..... 1450 "" 
Bst. c 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Art. 1 
Proposition de /a majorite 
lntroduction, /et. a 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 
Let. b 
b ..... 1886 .... 
Let. c 
C ..... 11 044 .... 

Proposition de la minorite I 
(Zemp, Baader Caspar, Bader Elvira, de Buman, Kaufmann, 
Oehrli, Rime, Schibli, Walter Hansjörg, Wandfluh} 
Let. b 
b ..... 2095 .... 
Let. C 

c ..... 11141 .... 

Proposition de /a minorite II 
(Schibli, Baader Caspar, Kaufmann, Oehrli, Rime, Walter 
Hansjörg, Wandfluh} 
Let. a 
a ..... 929 .... 
Let. b 
b ..... 2646 .... 
Let. c 
C ..... 10 517 .... 

Proposition de la minorite III 
(Fässler, Berber, Fehr Hans-Jürg, Genner, Leutenegger 
Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon, Rennwald) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite IV 
(Gysin Remo, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul} 
Let. a 
a ..... 700 .... 
Let. b 
b ..... 1450 .... 
Let. C 
Adherer au projet du Conseil federal 

Zemp Markus (C, AG): Ich vertrete hier die Minderheit 1. Die
se beantragt Ihnen, einen Rahmenkredit von 13,955 Milliar
den gegenüber 13,5 Milliarden gemäss Vorschlag des Bun
desrates zu sprechen. 
Wir haben verschiedene Beschlüsse gefasst im Bereich 
Käse, aber auch im Bereich Pflanzenbau. Der Rahmenkre
dit, den Ihnen die Minderheit I vorschlägt, würde reichen, um 
diese Beschlüsse dann auch zu finanzieren. Ich erinnere Sie 
daran, dass die Rahmenkredite 2003 und 2004-2007 bei et
was über 14 Milliarden Franken lagen. Wir kennen die wirt
schaftliche Situation, und ich wäre Ihnen sehr dankbar, 
wenn Sie mithelfen, dass der Strukturdruck auf unserer 
Landwirtschaft weiterhin sozialverträglich bleibt. Das würden 
wir mit den Beschlüssen, die wir gefasst haben, und mit die
sem Rahmenkredit in etwa schaffen. 
Ich bitte Sie, die Minderheit I zu unterstützen. 

Schibli Ernst (V, ZH): Alle sehen es und nehmen es wahr: 
Unsere Wirtschaft boomt seit einiger Zeit. Die Gewinne der 
Wirtschaft führen zu Einkommenserhöhungen der Angestell
ten fast sämtlicher Unternehmen, und auch die Angestellten 
der öffentlichen Hand profitieren von dieser ausgezeichne
ten Wirtschaftslage. 
Nur die Landwirtschaft und damit die Bauernfamilien sollen 
in der Einkommensentwicklung weiter negativ bewirtschaftet 
und noch stärker von den übrigen Berufsbereichen abge
koppelt werden. Keinem anderen Berufsbereich wurden in 
den letzten Jahren derart massiv Bundesgelder entzogen 
wie der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat ihren Anteil 
zur Sanierung des Bundeshaushaltes weit überdurchschnitt
lich geleistet bzw. leistet ihn immer noch. Die Schmerz
grenze des finanziell Vertretbaren in der Landwirtschaft ist 
seit langem überschritten. Die Einkommen in der Landwirt
schaft lassen sich mit anderen Berufsgruppen schon lange 
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nicht mehr vergleichen, und die Aussichten auf Einkom
mensverbesserung - man nehme jetzt gerade die «AP 
2011 » - sind aufgrund dieser Beschlüsse nicht möglich. 
Aber auch die Verhandlungen über WTO, Freihandel, Cassis 
de Dijon sind alles andere als rosig. Durch die zusätzliche 
permanente Reduzierung der Produzentenpreise werden 
die Einkommen der Landwirte andauernd kleiner. Die Struk
turbereinigung wird in den kommenden Jahren rasanter vor
angehen, als es generell angenommen und erwartet wird. 
Damit die Strukturbereinigung einigermassen verträglich ab
läuft, ist es jetzt nötig, dass der aktuelle Zahlungsrahmen -
also die 14,092 Milliarden Franken - fortgeführt wird. Die 
Nahrungsmittelversorgung darf nicht allein über die Finan
zen beurteilt und weiterentwickelt werden. Nahrungsmittel
produktion und Nahrungsmittelversorgung bedeuten nicht 
nur Markt, sondern auch Sicherheit, Selbstständigkeit, Un
abhängigkeit. Ich bitte Sie, daran zu denken. 
Es braucht deshalb den Zahlungsrahmen von 14,092 Milliar
den Franken. Es braucht in diesem Zahlungsrahmen die 
Marktstützung. Es braucht aber auch die Grundlagenverbes
serung und Sozialmassnahmen in einem ausreichenden 
Mass, damit grundlegende Komponenten für die Landwirt
schaft zum Tragen kommen und diesen Nachachtung ver
schafft werden kann. 
Ich bitte Sie deshalb, den Zahlungsrahmen, notabene ohne 
Teuerungsausgleich, bei 14,092 Milliarden Franken zu be
lassen. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Ich nehme ganz ein
fach den Entwurf des Bundesrates auf und bitte Sie, auf die
ser Linie zu bleiben. Ich weiss, dass wir Beschlüsse gefasst 
haben, die eigentlich eine Erweiterung des Rahmens bedeu
ten müssten. Aber ich komme auf das zurück, was Herr 
Hansjörg Walter mit seinen durch die WAK und jetzt den Na
tionalrat gutgeheissenen Anträgen, wo es einschenken wür
de, gemacht hat. Er hat nämlich bei der Verkäsungs- und bei 
der Siloverzichtszulage gesagt, dass die Gelder innerhalb 
des Zahlungsrahmens gesprochen werden. Wir können also 
ohne Weiteres dem Bundesrat folgen. Das bedeutet dann 
halt, dass es etwas schneller geht, bis man nicht mehr 
15 Rappen bei der Verkäsungszulage oder 3 Rappen bei 
der Siloverzichtszulage bekommt. Das wäre die Konsequenz 
der nationalrätlichen Formulierung in den Artikeln 38 und 39, 
von der ich immer noch sage, es sei Schlaumeierei. Falls Sie 
hier dem Antrag der Minderheit II (Schibli} zustimmen, zei
gen Sie nämlich, entgegen allen Aussagen, die er hier drin 
gemacht hat, dass Sie trotzdem mehr Geld für die Milch wol
len. 
Wenn ich Herrn Schibli gehört habe, so meine ich, dass 
13,6 Milliarden Franken für die Landwirtschaft viel seien. 
Wer davon spricht, dass man die Landwirtschaft an die 
Wand fahre, wie das Herr Maurer vorher gesagt hat, der 
übertreibt mehr als unverschämt. Das ist einfach nicht wahr. 
Die Steuerzahlerinnen und -zahler sind sehr grosszügig im 
Umgang mit der Landwirtschaft. Wenn man die Rechnung 
macht - ich weiss, sie ist nicht ganz zulässig, aber 
trotzdem - und den Betrag durch die Anzahl Betriebe teilt, 
so kommt man auf 60 000 Franken pro Jahr pro Betrieb. Das 
ist einfach ein Betrag, von dem man nicht sagen kann, er sei 
klein, mit dem könne man nicht leben. Die Minderheit II 
(Schibli) verlangt fast 600 Millionen Franken mehr und die 
Minderheit 1 (Zemp) 460 Millionen Franken, ohne zu sagen, 
wo das kompensiert werden soll. 
Ich sehe unter den wenigen im Saal zum Beispiel den Fi
nanzpolitiker Loepfe, der bei jeder Gelegenheit die Spar
schraube anzieht. Vielleicht sagt er mir, wo er das Geld kom
pensieren will. Bis jetzt hat das noch niemand gesagt. Ich 
bin auf der Linie des Bundesrates. Das ist das, was im Fi
nanzplan vorgesehen ist, was wir auch budgetieren können. 
Alles andere ist nirgends abgesichert. Ich möchte Sie bitten, 
den Landwirtinnen und -wirten nicht Sand in die Augen zu 
streuen. Es ist zudem so, dass der Betrag einigermassen 
gleich bleibt, selbst wenn Betriebe eingehen. Das bedeutet, 
dass auf der anderen Seite für die Betriebe, die bleiben, 
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auch wieder etwas mehr dazukommt. Das ist mehr als eine 
Teuerungszulage. 
Was ich auf keinen Fall machen würde, ist, bei den Direkt
zahlungen zu kürzen. Das machen leider praktisch alle, aus
genommen ich mit meinem Minderheitsantrag und die Min
derheit IV (Gysin Remo). Das sind die Mittel, die direkt zu 
den Bauern gehen. 
Ich bitte Sie, hier nicht zu übertreiben, nicht zu übermar
chen, sondern auf der Linie des Bundesrates zu bleiben. 

Gysin Remo (S, BS): Herr Maurer hat gesagt, er wolle sich 
am Ist-Zustand orientieren. Der Ist-Zustand ist dadurch ge
kennzeichnet, dass wir 640 Millionen Franken vom letzten 
Rahmenkredit nicht ausgeschöpft haben. Wenn Sie diese 
abziehen, was der Bundesrat gemacht hat, dann sind Sie 
ungefähr auf seiner Ebene des zur Debatte stehenden Rah
menkredites. 
Wenn Sie berücksichtigen, dass es weniger Bauern gibt, 
können Sie sparen, und das Einkommen der Bauern steigt 
trotzdem. Es gibt eine einzige Variante, die jetzt zur Diskus
sion steht, die ein ganz klein wenig, nicht einmal 1 Prozent, 
Sparen beinhaltet. 
Wir haben viel über Einkommens- und Vermögensvergleiche 
gesprochen. Ich möchte das alles nicht wiederholen. Aber 
was ich in dieser Debatte und im letzten Jahr gelernt habe, 
ist das: Die Bauernverbände - ich rede nicht von den einzel
nen Bauern, die sind nicht hier - sind für Einsparungen in 
der Familienpolitik, bei der IV, bei der Arbeitslosenversiche
rung, in jedem sozialen Bereich. Sie verlangen Sparen in je
dem Bereich - ausser bei sich. Und diese egoistische 
Grundhaltung haben Sie heute ins Schaufenster gestellt. Sie 
werden gewinnen, ich bin überzeugt. Aber langfristig erwei
sen Sie sich einen Bärendienst; denn das, was Sie spielen, 
kommt nicht gut an, davon bin ich überzeugt. Und es sind 
nicht die Bauernpräsidenten und die Bauernvertreter hier, 
die auf die Dauer die Suppe auslöffeln werden. Sie bringen 
Ihren Stand in Verruf! Wenn Sie ablehnen, nur 0,7 Prozent 
einzusparen - und um das geht es im Minderheitsantrag IV, 
um 98 Millionen auf Milliardenbeträgen, 13 und mehr Milliar
den -, haben Sie jedes Vertrauen in auch nur die geringste 
Spar- und Finanzkompetenz verspielt. 
Ich möchte mich vor allem noch an die Minderheit III (Fäs
sler) wenden. Herr Hämmerle hat aufgezählt, wie es der 
Minderheit III erging: Sie hat in den Abstimmungen praktisch 
alles verloren. Ich möchte Ihnen das in Erinnerung rufen. 
Wenn Sie unter diesen Umständen für die Finanzen bei Ihrer 
Grundhaltung bleiben, nach der Sie von ganz anderen Vor
aussetzungen ausgegangen sind, dann verstehe ich diese 
Minderheit III auch nicht mehr. 
Ich bitte Sie, ein ganz klein wenig die Gesamtzusammen
hänge zu sehen: 0,7 Prozent auf 13 Milliarden und mehr, 
das ist ein ganz bescheidenes Sparziel, das keinem Bauern 
auch nur 1 Rappen Einkommensverlust bringt. Ich bitte Sie, 
den Antrag der Minderheit IV zu unterstützen. 

Walter Hansjörg (V, TG): Zuerst möchte ich Ihnen bestens 
danken, dass Sie dieser Vorlage zugestimmt haben. 
Bezüglich der Finanzierung des Zahlungsrahmens: Sie ken
nen die Situation der Landwirtschaft. Wir haben sehr tiefe 
Einkommen; Remo Gysin, das lässt sich nicht von der Hand 
weisen. Der Bundesrat möchte diese Agrarreform, wie wir 
auch, möglichst sozialverträglich machen. Wir haben gegen
über dem letzten Zahlungsrahmen 600 Millionen Franken an 
Sparbeiträgen geleistet. Durch die Versteigerung der Zoll
kontingente fliessen - wenn wir das auf vier Jahre rechnen -
auch etwa 400 Millionen Franken der Bundeskasse zu. Der 
Landwirtschaft sind somit auch Mittel entzogen worden. Wir 
wissen nicht, ob weitere Entlastungsprogramme kommen 
werden, bei welchen auch wir unseren Beitrag leisten müs
sen. 
Entscheidend sind nachher die jährlichen Budgets, wo die 
Mittel eingesetzt werden. Ich bitte Sie, dies zu beachten, und 
bitte Sie auch, aus Gründen, die wir nun beschlossen ha
ben, den Zahlungsrahmen etwas zu erhöhen. Der Ständerat 
hat mit 150 Millionen Franken einen Schritt gemacht. Es lie-

gen noch höhere Beiträge vor. Ich bitte Sie einfach, hier den 
Zahlungsrahmen zu erhöhen, damit wir diese Sozialverträg
lichkeit erreichen und damit diese Einkommensschere - die 
Einkommen liegen arbeitsverdienstmässig tatsächlich etwa 
40 bis 50 Prozent tiefer als die Vergleichseinkommen - nicht 
weiter auseinandergeht. 

Gysin Remo (S, BS): Herr Walter, ist Ihnen bewusst, dass 
im ganzen OECD-Raum, im ganzen Raum der industriellen 
Länder, ein Land an der Spitze liegt, in dem 68 Prozent des 
Einkommens der Bauern aus Subventionen geschöpft wer
den? Ist Ihnen diese Spitzenposition der Schweiz bewusst? 

Walter Hansjörg (V, TG): Das stimmt so nicht, was Sie be
haupten, denn hier sind auch die höheren Konsumenten
preise inbegriffen, und das sind keine Subventionen. Wir ha
ben in der Schweiz ein höheres Lohnniveau, wir haben in 
der Landwirtschaft auch unsere Lebenshaltungskosten. 
Deshalb ist das so nicht vergleichbar. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
CVP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Minderheit 1 
(Zemp) unterstützen wird. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS): Le groupe radical-liberal ap
prouve globalement les reformes proposees dans le projet 
de «Politique agricole 2011 » avec, bien sür, les amende
ments que le Parlement y a apportes. Le groupe radical-libe
ral a soutenu de maniere globale la ligne suivie par la majo
rite des membres de la commission. Par consequent, il sou
tient le credit-cadre propose par la majorite. La commission 
a corrige quelques decisions du Conseil des Etats concer
nant le soutien au marche. 
De maniere generale, nous avons soutenu la suppression 
des contributions a la transformation, car nous pensons qu'il 
est important que ces moyens financiers puissent veritable
ment profiter aux paysans. Nous avons soutenu le maintien 
de la prime de 15 centimes pour la transformation du lait en 
fromage et celui de la prime de non-ensilage, car nous pen
sons que ce secteur offre des perspectives et peut generer 
de la valeur ajoutee par la diversite des produits et la diffu
sion des appellations d'origine contrölees. 
Cette aide financiere est necessaire pour affronter le libre
echange qui est en vigueur depuis cette annee deja pour le 
fromage. Le fromage suisse represente 0,5 pour cent des 
parts de marche de l'Union europeenne, qui campte pres 
d'un demi-milliard de consommateurs. C'est l'exception que 
nous avons acceptee a la condition qu'elle soit integralement 
compensee par une reduction de la prime par unite de gros 
betail. Cette prime (paiement direct), qui avait ete introduite 
pour compenser la baisse du soutien a la transformation du 
lait en fromage dans le projet du Conseil federal, a ete par
tiellement maintenue par le Conseil des Etats, ce qui est 
inacceptable. 
Les decisions politiques du Conseil des Etats correspondent 
en realite a une augmentation de 271 millions de francs par 
rapport a l'enveloppe prevue dans le projet du Conseil fede
ral. Dans le meme temps, le Conseil des Etats a decide 
d'augmenter de 150 millions de francs l'enveloppe prevue 
par le Conseil federal, ce qui signifie que 121 millions de 
francs ne sont pas finances avec ces decisions de notre 
Chambre haute. Sur les 121 millions, 91 proviennent du sec
teur laitier (prima par unite de gros betail). 
II y a un desequilibre, dans la decision du Conseil des Etats, 
entre les terres ouvertes, incluant les cultures perennes, et 
les autres secteurs de l'agriculture. Si les soutiens aux su
creries et aux huileries ont ete supprimes, l'enveloppe pro
posee par la majorite de la commission apporte par contre 
une amelioration pour le secteur vegetal comparativement a 
la decision du Conseil des Etats. Les paiements directs pour 
les terres ouvertes sont augmentes de 100 francs et passent 
de 600 a 700 francs par hectare. Cette enveloppe prevoit 
des paiements de soutien a la surface pour les cereales 
oleagineuses et proteagineuses de 1000 francs par hectare, 
soit 500 francs de moins que ce qui est inscrit dans le droit 
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en vigueur, mais 400 francs de plus que le projet du Conseil 
federal. 
Le groupe radical-liberal soutient le credit-cadre propose par 
la majorite de la commission, comme je l'ai dit, car il corres
pond dans les grandes lignes aux decisions que nous ve
nons de prendre. Le groupe radical-liberal insiste sur le fait 
que taute nouvelle proposition doit etre integralement com
pensee dans le meme secteur en respectant les equilibres, 
a savoir entre les secteurs vegetal et animal, entre les sec
teurs de la viande et du lait. A l'interieur des secteurs, il doit 
egalement y avoir un equilibre. C'est le röle du Conseil fede
ral de prevoir dans les ordonnances les compensations qui 
correspondent aux decisions du Parlement et a ce qui a ete 
exprime en commission quand la majorite a adopte l'enve
loppe financiere. 
Les propositions des minorites 1 (Zemp) et II (Schibli), avec 
des enveloppes financieres qui sont pratiquement au niveau 
de celles de la «PA 2007», ne correspondent pas aux deci
sions de notre assemblee. 
Nos decisions politiques prises dans ce debat ne peuvent 
pas non plus etre financees par les propositions des minori
tes III (Fässler) et IV (Gysin Remo). 
Ainsi, au nom du groupe radical-liberal, je vous invite a reje
ter toutes les propositions de minorite et a soutenir la propo
sition de la majorite de la commission. 

Genner Ruth (G, ZH): Als Präsidentin einer Nicht-Bundes
ratspartei schätze ich mich glücklich, von der Fraktion so gut 
unterstützt zu werden. Ich muss sagen: Die Glaubwürdigkeit 
vieler Sprecher und Sprecherinnen, gerade auch von denen, 
die Regierungsverantwortung tragen, hat in dieser Debatte 
gelitten. Leider geht das nicht auf Kosten der Verbände, son
dern auf Kosten von Bauern und Bäuerinnen, die im Alltag 
für unser Land wichtige Arbeit leisten. Die Grünen unterstüt
zen den Bundesrat jetzt bei diesem Rahmenkredit. Es ist viel 
Geld, das hier eingesetzt wird, aber wir wollen es einsetzen 
für eine ökologische Landwirtschaft und im Sinne aller in der 
Gesellschaft. Somit muss eben die Landwirtschaft multifunk
tional sein. Wir wollen die Direktzahlungen - das sehen Sie 
aus dem Antrag - für die Bäuerinnen und Bauern erhöhen, 
und zwar ist es gegenüber dem letzten Rahmenkredit eine 
markante Erhöhung. Das ist die Antwort, die sinnvolle Ant
wort der Stunde auf den Preisdruck; das ist auch die Antwort 
auf die Veränderungen, die innerhalb von Europa und unter 
dem Druck der WTO stattfinden. 
Wir sind überzeugt, dass die Parallelimporte bei den Bäue
rinnen zu einer Aufwandsenkung beitragen werden, zu Ein
sparungen, die weit mehr sind als das, was Sie jetzt hier mit 
den höheren Anträgen verlangen. Wir sind gespannt, diese 
Veränderungen zu sehen. 
Ich muss sagen: Nach der ganzen Debatte und dem Brem
sen bei den Reformen habe ich das Jammern der Bauern
vertreter und -vertreterinnen satt. Ich bin im Gegenteil über
zeugt, dass die Grünen hier drin im Bundeshaus die 
Bäuerinnen und Bauern auf lange Sicht besser vertreten, 
und ganz besonders bin ich überzeugt, dass wir sie ehrlicher 
vertreten. 
Ich möchte Sie bitten, dem Bundesrat zu folgen. 

Marti Werner (S, GL): Im Namen der SP-Fraktion beantrage 
ich Ihnen, der Fassung des Bundesrates zu folgen. 
Was wir hier in dieser Landwirtschaftsdebatte in den letzten 
zwei Tagen erlebt haben, ist ein Paradestück schweizeri
scher Politik, ein Paradestück, wie durch Lobbying Partikula
rinteressen mehrheitsfähig gemacht werden können. Was 
hier während dieser zwei Tage an dieses Pult getreten ist, 
seine Interessen deklariert hat und dann seine Interessen 
vertreten hat, ist einmalig; es ist auch einmalig, mit welcher 
Unverschämtheit man sich hier Beiträge vonseiten des Bun
des geholt hat. Ich muss allen Vertreterinnen und Vertre
tern - von den Bienenzüchtern über die Getreideproduzen
ten zu den Milchproduzenten, und was weiss ich, wen es da 
alles noch gibt - ein Kompliment für das machen, was Sie 
hier alles erreicht haben. Sie haben das zulasten des Bun
des erreicht. Gescheitert sind diese Lobbyisten fast noch am 
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Schluss; und zwar sind sie daran gescheitert - und das 
muss ich insbesondere dem Bauernvertreter der SVP sa
gen -, dass den Chefs dieser Partei die Interessen der Phar
ma wichtiger waren als die Interessen der Lobbyisten, die 
hier für ihre Klientel aufgetreten sind. Sie sind nur fast ge
scheitert, weshalb wir heute die Quittung betrachten müs
sen, die diese Beratung gebracht hat. Es ist selten in einer 
Debatte so schön und klar, dass man die Quittung auf einem 
A4-Blatt hat, auf dem alles zusammengezählt wird, was man 
am Schluss bezahlen muss. 
Damit komme ich zum zweiten schönen Beispiel, das wir bei 
dieser Landwirtschaftspolitik haben: Es zeigt mit aller Klar
heit und Deutlichkeit, dass es hier um einen Verteilkampf 
geht. Es geht um einen doppelten Verteilkampf, geht es 
doch einerseits um einen Verteilkampf innerhalb der Land
wirtschaft, wo die Position der SP eine klare ist. Denn wir 
sind bereit, diese grossen Beträge, die hier vonseiten des 
Bundesrates zur Verfügung gestellt werden, zu unterstützen; 
sie sollen aber einer ökologisch orientierten Landwirtschaft 
zugute kommen. Andererseits gibt es einen zweiten 
Verteilkampf, der aus finanzpolitischer Sicht noch interes
santer ist: Hier geht es um die Frage, wie viel die Landwirt
schaft von diesem Kuchen bekommt. Da staune ich schon, 
wenn ich diese Fahne betrachte und lese, wer die Minder
heit III (Fässler), die Fassung gemäss Bundesrat, unter
stützt: Kein - kein! - Mitglied der bürgerlichen Bundesrats
parteifraktionen! Frau Bundesrätin Leuthard, weshalb ist es 
Ihnen nicht gelungen, die Sparpolitiker der CVP-Fraktion zu 
überzeugen, die sonst - ja, Herr Loepfe, Sie sollten die eige
nen Parolen, die Sie sonst verkünden, schon ernst neh
men - bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf Schulden
bremse und Ähnlichem beharren oder darauf hinweisen? 
Hier? Nicht einmal der Bundesrat wird unterstützt. Ich stau
ne, weshalb Finanzminister Merz, der sich ja ansonsten re
gelrecht damit brüstet, die finanziellen Interessen des Bun
desrates zu vertreten, kein einziges Mitglied seiner Fraktion 
auf seine Seite gebracht hat, um ihn hier zu unterstützen. Ich 
staune, weshalb Bundesrat Blocher, der ja die Inkarnation 
des Sparsamen an sich ist, auch kein einziges Mitglied sei
ner Fraktion auf seine Seite gebracht hat, um diese Fassung 
des Bundesrates zu unterstützen. 
Diese Fassung des Bundesrates unterstützen wir. Wenn das 
Geld so verteilt wird, wie wir Ihnen dies beantragt haben, ist 
das auch eine gute Basis für die Landwirtschaft. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Der Bundesrat bleibt natürlich 
bei seinem Zahlungsrahmen und unterstützt somit die Min
derheit III (Fässler), also den Zahlungsrahmen von insge
samt 13,5 Milliarden Franken. Das ist auch der Betrag, der 
im Finanzplan eingestellt ist - nicht mehr. Alle Minderheiten, 
die mehr Gelder einstellen wollen, müssen mir sagen, wo sie 
es kompensieren werden. Wir haben, wie Sie wissen, enge 
Fesseln, und insofern ist für mich die Kohärenz mit dem Fi
nanzplan natürlich auch hier wichtig. Insofern bleibt für mich 
der Antrag die Minderheit III eben diejenige Lösung, die 
volkswirtschaftlich Sinn macht, denn sie ist diejenige Lö
sung, die das Reformtempo im bisherigen Rahmen weiter
führt, die die Strukturveränderung im Rahmen von Einkom
mensveränderungen von 2,5 Prozent pro Jahr weiterführt 
und somit eine Konstante für die produzierende Landwirt
schaft darstellt. 
Sie haben insbesondere im Bereich der Verkäsungs- und 
der Siloverzichtszulage Beschlüsse entgegen den Empfeh
lungen des Bundesrates gefasst. Diese sind sicher am be
sten durch die Mehrheit Ihrer Kommission abgebildet. Die 
Anträge der Mehrheit Ihrer Kommission haben gegenüber 
dem Zahlungsrahmen, wie er im Ständerat beschlossen 
wurde, einerseits den Vorteil, dass man bei diesem Zah
lungsrahmen einen Ausgleich im Bereich des Ackerbaus ge
funden hat, was ich vom Gleichgewicht der verschiedenen 
Sektoren her begrüsse. Andererseits entspricht die Kompen
sation im Bereich der Direktzahlungen, im Bereich der Kuh
prämie, mit der entsprechenden Flexibilität sicher den von 
Ihnen hier gefassten Beschlüssen. 
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Aber, das muss ich nochmals betonen, mit diesem Zah
lungsrahmen, mit dieser Aufstockung reduzieren Sie das 
Reformtempo. Das entspricht nicht der Situation, die ich Ih
nen empfehle. Vor allem kann diese Verlangsamung des 
Tempos - je nachdem, wie die Doha-Runde ausgeht; je 
nachdem, wie sich unser Netzwerk von Freihandelsabkom
men entwickelt - im internationalen Kontext natürlich auch 
ein Bumerang für die Landwirtschaft sein. Wir müssten ent
sprechende Massnahmen im Bereich der Beschlüsse der 
WTO oder eines Freihandelsabkommens dann nämlich ein
fach später viel teurer durch Begleitmassnahmen finanzie
ren, weil der Strukturwandel jetzt gebremst würde. 
Die Minderheiten IV (Gysin Remo) und II (Schibli) wie auch 1 
(Zemp), die entweder noch viel mehr Geld wollen oder weni
ger, bekämpfe ich. Die Aufstockungen des Zahlungsrah
mens bekämpfe ich aus den gleichen Gründen wie die 
150 Millionen Franken; die Reduktion des Zahlungsrahmens 
bekämpfe ich aber auch, weil der Bundesrat immer verspro
chen hat, den Strukturwandel im bisherigen Reformtempo 
und damit für die Bauernfamilien sozial abgefedert umzuset
zen. 
Somit empfehle ich Ihnen, dem Antrag der Minderheit III zu
zustimmen und andernfalls - als zweitkleinstes Übel - die 
Mehrheit Ihrer Kommission zu unterstützen. 

Rime Jean-Frangois (V, FR), pour la commission: La majorite 
de la commission vous demande de soutenir un credit-cadre 
de 13,649 milliards de francs. 
Si ce chiffre est le meme que celui decide par le Conseil des 
Etats, il recouvre quand meme quelques differences. Nous 
avons notamment completement compense le supplement 
qui a ete accorde pour le soutien a la transformation du lait 
en fromage et pour la prime de non-ensilage, ce que le Con
seil des Etats n'avait pas fait. Cette compensation s'est faite 
notamment par une reduction de la prime par unite de gros 
betail. Nous avons egalement corrige une certaine inegalite 
entre les producteurs de lait et les producteurs travaillant 
dans les grandes cultures, en augmentant la contribution 
pour les terres ouvertes. 
II est inutile que je commente tous ces chiffres. Je vous de
mande donc de soutenir la majorite de la commission et 
d'adopter le credit-cadre de 13,649 milliards de francs. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Ich 
schlage vor, dass wir bei den Abstimmungen immer vom 
höchsten Betrag ausgehen, dem wir den nächsthöchsten 
Betrag gegenüberstellen usw. Sind Sie damit einverstan
den? - Das ist der Fall. 

Einleitung, Bst. a - Jntroduction, Jet. a 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 06 038/4020) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 103 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 45 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
(namentlich - nomjnatjf· Beilage - Annexe 06,038/4021) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 119 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit IV .... 20 Stimmen 

Bst. b, C - Let. b, C 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentlich nominatjf· Beilage Annexe 06 038/4022) 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 91 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 54 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
(namentlich - nominatjf· Beilage - Annexe 06 038/4023) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 78 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 68 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
(namentlich - nominatif: Beilage -Annexe 06.038/4024) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 89 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit III .... 53 Stimmen 

Vierte Abstimmung - Quatrieme vote 
(namentlich - nominatif; Beilage - Annexe 06.038/4025) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 114 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit IV .... 26 Stimmen 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 06.038/4026) 
Für Annahme der Ausgabe .... 120 Stimmen 
Dagegen .... 4 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite quaJifiee est acquise 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensembJe 
(namentlich - nominatjf· Beilage - Annexe 06 038/4027) 
Für Annahme des Entwurfes .... 122 Stimmen 
Dagegen .... 2 Stimmen 

06.3635 

Motion WAK-SR (06.038). 
Weiterentwicklung 
des Direktzahlungssystems 
Motion CER-CE (06.038). 
Evolution future 
du systeme des paiements directs 

Einreichungsdatum 1 o 11 06 
Date de depöt 1 o 11 06 
Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 

Nationalrat/Conseil national 14.03.07 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Ge
mäss Seite 57 der Fahne 06.038 beantragt Ihnen die Kom
mission, die Motion anzunehmen. 

Angenommen - Adopte 
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dure d'autorisation est en cours ne sont autorisees que si 
leurs emissions de C02 sont totalement compensees. 
Al. 2 
Elles peuvent au maximum compenser 30 pour cent de leurs 
emissions de C02 par des certificats d'emissions etrangers. 
Le Conseil federal peut, en cas de necessite absolue, provi
soirement augmenter cette part a 50 pour cent au plus pour 
assurer l'approvisionnement en electricite du pays. 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Dieser Beschluss bleibt in Kraft, bis im C02- Gesetz die 
Kompensationsvorschriften geregelt sind, längstens aber bis 
zum 1. Januar 2009. 

Art. 2 
Proposition de la commission 
Le present arrete reste en vigueur jusqu'a ce que des dispo
sitions reglant la compensation des emissions soient inscri
tes dans la loi sur le C02, mais au plus tard jusqu'au 1 er jan
vier 2009. 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. 
Abs.2 
Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Art. 3 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Le present arrete est sujet au referendum facultatif. 
Al.2 
Le Conseil federal fixe la date de l'entree en vigueur. 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 36 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Das Geschäft geht an 
den Nationalrat zurück und sollte noch in dieser Session be
endet werden. 

06.038 

Agrarpolitik 2011. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2011. 
Evolution future 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 17.05.06 (BBI 2006 6337) 
Message du Conseil federal 17.05.06 (FF 2006 6027) 
StänderaVConsell des Etats 19.12.06 (Erstrat - Premier Conseil) 
StänderaVConsell des Etats 20.12.06 (Fortsetzung - Suite) 
StänderaVConseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung-Suite) 
NatlonalraVConsell national 13.03.07 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 
NationalraVConseil national 13.03.07 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseil national 14.03.07 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConsell national 14.03.07 (Fortsetzung- Suite) 
StänderaVConseil des Etats 15.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Wir behandeln die ver
schiedenen Vorlagen einzeln. Die Begründung ist die fol
gende: Es handelt sich um Bereiche, die völlig unterschiedli-
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eher Natur sind und die deshalb nicht einfach unter ein Dach 
gebracht werden können. 

2. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht 
2. Loi federale sur le droit foncier rural 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Wir kommen zur 
Landwirtschaftspolitik, zur Vorlage 2. Man braucht kein 
«Muotathaler Wätterschmöcker» zu sein, um vorauszusa
gen, dass es heute weniger stürmisch werden wird als ge
stern im Nationalrat. Dort hat es den Bauern im Sturm des 
Abends fast das Haus abgedeckt. Auch hier wird es kein 
laues Lüftchen sein, aber Sie sind, Frau Bundesrätin, genü
gend warm angezogen für unsere Debatte. 
Mit der «Agrarpolitik 2011 » wollen wir die Schweizer Land
wirtschaft wettbewerbsfähiger machen, und zwar indem wir 
namentlich den Strukturwandel fördern. Unsere Kommission 
und unser Rat haben dieses Ziel des Bundesrates unter
stützt, aber wir haben das Tempo zurückgenommen. Wir ha
ben uns für den Strukturwandel entschieden, aber wir wollen 
ihn Hand in Hand mit dem Generationenwechsel umsetzen. 
In dieses Ziel eingebettet ist auch die Revision des bäuerli
chen Bodenrechts. Im Wesentlichen schlägt uns der Bun
desrat drei Massnahmen vor, die ich vorweg skizzieren 
möchte, bevor wir in die Detailberatung gehen: 
Die erste Massnahme betrifft den Bereich der Standardar
beitskräfte. Das heisst, wir beantworten die Frage, wie viele 
befähigte Personen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb 
arbeiten müssen, damit er nach dem bäuerlichen Boden
recht als Gewerbe anerkannt wird. Der Bundesrat möchte 
die Grenze um zwei Drittel anheben. Heute liegt sie bei 
0,75 Standardarbeitskräften, neu will er sie auf 1,25 anhe
ben, wobei die Kantone die Grenze - sie liegt heute bei 0,5 -
in Ausnahmefällen auf 0,75 herabsetzen können. 
Unsere Kommission geht den Mittelweg. Ordentlicherweise 
soll die Standardarbeitskraft von 0,75 auf 1 erhöht werden. 
Die Grenze für kantonale Ausnahmen soll entsprechend 
dem Entwurf des Bundesrates bei 0,75 sein. Der Bundesrat 
hat uns mitgeteilt, damit könnte er leben. Wir werden auch 
über einen Einzelantrag befinden, mit dem man bei den kan
tonalen Regelungen auf dem Stand des heutigen Rechtes 
bleiben will. 
Die zweite Massnahme, die der Bundesrat vorschlägt, gilt 
dem Erwerbspreis. Das Prinzip des Selbstbewirtschafters 
möchte der Bundesrat beibehalten. Grundsätzlich können 
also weiterhin nur aktive Bauern Grund und Boden als Land
wirtschaftsland erwerben. Aber der Bundesrat möchte die 
heutige Kontrolle des höchstzulässigen Kaufpreises strei
chen. Der Mehrheit unserer Kommission geht die totale Auf
hebung der Preiskontrolle zu weit. Sie möchte den Kantonen 
die Kompetenz geben, die Notbremse zu ziehen und die 
Kontrolle wieder einzuführen und Höchstverkaufspreise fest
zulegen, wenn der Anstieg der Preise stark ist oder sich die 
Preise stark zu erhöhen drohen. Eine Minderheit möchte 
das heutige Regime der Kontrollen beibehalten, jedoch et
was flexibler ausgestalten. 
Die dritte Massnahme des Bundesrates betrifft die Bela
stungsgrenze für bäuerliches Grundeigentum. Der Bundes
rat und mit ihm die Kommissionsmehrheit betrachten sie 
heute als überflüssig und wollen sie abschaffen. Eine Min
derheit will die heutige Regelung der Belastungsgrenze - sie 
besteht aus dem Ertragswert und 35 Prozent Zuschlag -
beibehalten. 
Über diese drei Massnahmen - auch wenn die Fahne recht 
kompliziert aussieht - haben wir zu befinden. 
Gesamthaft tut unsere Kommission dasselbe wie beim 
Landwirtschaftsgesetz in der letzten Session: Wir unterstüt
zen die Richtung des Bundesrates im Grundsatz, gehen 
aber bei einzelnen Massnahmen weniger weit. Eine Reform 
ist aber grundsätzlich nötig. 
Darum empfehlen wir Ihnen einstimmig, auf die Vorlage ein
zutreten. 

Bürgi Hermann {V, TG): Gestatten Sie mir, dass ich mich 
mit der Revision des Bundesgesetzes über das bäuerliche 
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Bodenrecht und den damit verbundenen Revisionsvorschlä
gen noch kurz auseinandersetze. Wir sind ja mitten in der 
«AP 2011 », und wir müssen diese Gesetzesänderung auch 
an den Zielen der «AP 2011 » messen. Die «AP 2011 » 
bezweckt ja generell die Verbesserung der Wettbewerbsfä
higkeit der Landwirtschaft. Dazu· gehören selbstverständlich 
der Strukturwandel und damit verbunden auch das Ziel der 
Kostensenkung. 
Aus meiner Sicht geht es nun bei der Beurteilung dieser Re
vision darum, ob mit dieser Revision des bäuerlichen Bo
denrechtes tatsächlich ein Beitrag zu diesen Zielen geleistet 
wird. Das ist die Frage. Wenn ich das hinterfrage, als Erstes 
in Bezug auf die Erhöhung der Gewerbegrenze - wo es ja 
darum geht, zu definieren, wann von einem landwirtschaftli
chen Gewerbe im Sinne von Artikel 7 die Rede sein darf-, 
dann habe ich mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, 
dass die Untergrenze im Vergleich zum ursprünglichen Ent
wurf des Bundesrates auf eine Standardarbeitskraft redu
ziert worden ist. Mit dieser Erhöhung können wir leben. Frau 
Bundesrätin, das ist ein echter Beitrag an den Strukturwan
del, weil damit die lntegralzuweisung landwirtschaftlicher 
Gewerbe zum Ertragswert etwas eingeschränkt wird, und 
damit kann ich leben. 
Etwas anderer Meinung bin ich dann in Bezug auf die Ab
schaffung der Preisgrenze und in Bezug auf die Aufhebung 
der Belastungsgrenze. Ich möchte immerhin darauf hinwei
sen, dass jemand, der sich für deren Beibehaltung einsetzt, 
kein Exot ist. Wir haben eine Bundesverfassung. Die Bun
desverfassung enthält einen Landwirtschaftsartikel 104. In 
diesem Landwirtschaftsartikel steht in Absatz 3 Buchstabe f, 
dass es eine Aufgabe sei, «Vorschriften für die Festigung 
des bäuerlichen Grundbesitzes» zu erlassen. Was wir hier 
machen, ist in der Verfassung bereits festgeschrieben. Wo
rum geht es? 
Ich bedaure es etwas, dass Frau Bundesrätin Leuthard dau
ernd gestört wird. 
Es geht darum, die Bodenzersplitterung, die Spekulation mit 
landwirtschaftlichen Grundstücken und die Überschuldung 
mit Massnahmen zu bekämpfen. Das ist das Ziel des bäuer
lichen Bodenrechtes. Ich erinnere mich an den Erlass des 
Bundesgesetzes mit der Botschaft des Bundesrates aus 
dem Jahre 1988. Ich weiss nicht, wer genau der Erfinder der 
jetzigen Revision ist, aber ich muss Ihnen sagen: Wenn man 
die Botschaft des damaligen Bundesrates liest, dann stelle 
ich fest, dass sich die Ausgangslage in keiner Art und Weise 
verändert hat. 
Das BGBB soll sinngemäss dazu beitragen, dass lebensfä
hige Betriebe als Ganzes erhalten bleiben, dass aber auch 
andere Betriebe sich weiterentwickeln und ihre Existenzba
sis verbessern können. Diesen strukturpolitischen Anliegen 
dienen· namentlich Bestimmungen über die Mindestgrösse 
von landwirtschaftlichen Gewerben und Grundstücken, über 
Grenzverbesserungen, über Realteilungs- und Zerstücke
lungsverbote, über Massnahmen zur Verhütung der Über
schuldung, über den Anspruch auf Zuweisung landwirt
schaftlicher Grundstücke und über Vorkaufsrechte an land
wirtschaftlichen Grundstücken. Ich muss Ihnen sagen, das 
ist nach wie vor absolut richtig. Bei einer Bewertung ver
stehe ich deshalb im Grundsatz nicht, weshalb die Mehrheit 
der Kommission und der Bundesrat die Bestimmungen in 
Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Überschuldung 
und insbesondere gegen die überhöhten Preise in ihrer ur
sprünglichen Ausgestaltung streichen wollen. Warum? 
Ich komme auf die Ziele der Agrarpolitik zurück: Das ist doch 
eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit. Boden ist einer der 
wesentlichsten Produktionsfaktoren. Ich muss nicht weiter 
ausholen, um zu erklären, was es in Bezug auf die Produkti
onskosten bedeutet, wenn Sie hohe Bodenpreise und eine 
hohe Überschuldung haben.Vor diesem Hintergrund habe 
ich jetzt wirklich Mühe, diese bodenrechtliche Revision in die 
Zielsetzung der «Agrarpolitik 2011 » einzuordnen. Ich sehe 
nicht ein, weshalb man diese Barrieren grundsätzlich ab
bauen will. 
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Es kommt dann noch hinzu, dass die Betroffenen das nicht 
wollen. Das wollen die Bauern nicht, und insbesondere wol
len es diejenigen nicht, die es ausführen müssen. 
Frau Bundesrätin, ich muss Ihnen als ehemaliger Re
gierungsrat sagen, mir sträuben sich die Nackenhaare. 
Die Landwirtschaftsdirektorenkonferenz schreibt uns, dass 
23 Kantone für die Beibehaltung der Preisgrenze und 
22 Kantone für die Beibehaltung der Belastungsgrenze sind. 
Da muss ich Ihnen schon sagen, die Kantone werden offen
sichtlich hier in Bern - das ist keine neue Erfahrung - wirk
lich nicht ernst genommen. 
Jetzt kommt man und sagt, das sei eine Frage der Eigenver
antwortung der Landwirte, man müsse die Selbstverantwor
tung stärken. Es geht doch nicht um die Frage: hie Selbst
verantwortung, hie Bevormundung. Wir haben in der Land
wirtschaftspolitik ja so oder so bundesrechtlich beinahe alles 
reguliert. Wir haben lauter Vorschriften mit der Zielsetzung 
einer wettbewerbsfähigen Landwirtschaft. Genau dieser 
Zielsetzung dienen auch die Bestimmungen über die 
Höchstpreise und über die Überschuldung. Es ist nicht eine 
Frage von: hie rückständige Bevormunder, hie prospektiv 
denkende Selbstverantwortungsbefürworter. Das ist einfach 
keine Argumentation. Ich bin der Meinung, dass man das in 
den Gesamtkonnex der Agrarpolitik einordnen muss. 
Herr Kollege Frick hat auf den Ausweg der Mehrheit der 
Kommission mit der Kantonalisierung hingewiesen. Mein lie
ber Kollege Bruno Frick, daran glauben Sie ja wahrschein
lich auch nicht ernsthaft. Denn das kann ja nun nicht die Lö
sung sein. Entweder heben wir diese Vorschriften über die 
Preisbegrenzung auf - ich bin dagegen -, oder wir belassen 
sie, mit der Flexibilität, die der Antrag der Minderheit Wicki 
mit diesen 15 Prozent schafft. Aber stellen Sie sich einmal 
vor: Im einen Kanton haben Sie das, im anderen Kanton ha
ben Sie das nicht. Das kann ja nicht die Lösung sein! Ich 
möchte Sie schon ersuchen, sich entweder für das eine oder 
für das andere auszusprechen. Hier hilft die Kantonalisie
rung nun wirklich nicht weiter. 
Ich bin persönlich der Meinung, dass wir beim Bodenrecht 
vorsichtig sein müssen. Gut, ich bin eben schon lange dabei. 
Frau Bundesrätin, ich habe die Zeiten mit exorbitanten Bo
denpreisen erlebt. Diese waren ja dann auch der Grund für 
die Schaffung des BGBB. Boden, auch landwirtschaftlicher 
Boden, ist in diesem Land ein knappes Gut. Wenn wir keine 
Preisbindung mehr haben, wird allein die Tatsache, dass es 
um ein knappes Gut geht, zu Preissteigerungen führen und 
auch in Bezug auf die Verschuldung Konsequenzen haben. 
Ich bin der Meinung: Wenn wir die Zielsetzung der «AP 
2011 » erreichen wollen, sollten wir hier beim Bodenrecht 
jetzt etwas vorsichtiger vorgehen. 
Ich musste das loswerden. Ich werde nachher zu den einzel
nen Artikeln nichts mehr sagen. Aber ich werde die jeweili
gen Minderheiten unterstützen, weil ich überzeugt bin, dass 
das im Interesse der Agrarpolitik ist. 

Hess Hans (RL, OW): Ich habe im Jahre 2001 eine Motion 
eingereicht (01.3713), in welcher ich verschiedene Änderun
gen im bäuerlichen Bodenrecht angeregt habe. Der Bundes
rat beantragte am 27. Februar 2002, die Motion in ein Postu
lat umzuwandeln, um bei der nächsten Revision des 
bäuerlichen Bodenrechts die Anliegen der Motion näher zu 
prüfen. Unser Rat und der Nationalrat haben der Umwand
lung zugestimmt. Als Nichtkommissionsmitglied habe ich 
erst beim Vorliegen der Fahne festgestellt, dass meine Anlie
gen komplett vergessen gegangen sind. 
Jetzt habe ich nichts anderes gemacht, als Einzelanträge zu 
meinen damaligen Anliegen einzureichen. Ich bin mir an 
sich bewusst, dass es heute nicht darum gehen kann, eine 
weitere Kommissionssitzung durchzuführen, bin aber Frau 
Bundesrätin Leuthard dankbar, wenn sie meine Anliegen -
zumindest für den Zweitrat - aufnimmt. Ich nenne Ihnen nur 
ein Beispiel: den allgemeinen Geltungsbereich in Artikel 2. 
Laut Absatz 1 dieser Bestimmung gilt dieses Gesetz «für 
einzelne oder zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe gehö
rende landwirtschaftliche Grundstücke, die» - gemäss Lite
ra a - «ausserhalb einer Bauzone nach Artikel 15 des 
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Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 liegen». Bei die
ser Definition ist es unklar, ob das bäuerliche Bodenrecht 
auch auf Golfplätze, Freizeitzonen, Kiesabbruchzonen, Reit
plätze und dergleichen anzuwenden ist, da sich auch diese 
meistens ausserhalb der Bauzone befinden. Ich wäre dank
bar, wenn der Gesetzgeber in diesem Umgang Klarheit 
schaffen würde. 
In diesem Sinne bin ich für Eintreten. Ich bin Frau Bundesrä
tin Leuthard dankbar, wenn sie diesen Fragen nachgeht. Ich 
komme dann bei den einzelnen Artikeln noch auf meine An
liegen zurück. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Erlauben Sie mir einige Worte 
zum Eintreten auf das Bundesgesetz über das bäuerliche 
Bodenrecht. Ich tue das vor dem Hintergrund einer alten Er
fahrung. Ich habe im Nationalrat seinerzeit die eindrückli
chen Voten des Solothurners Urs Nussbaumer, CVP nota
bene, noch im Ohr, der als Kommissionssprecher das heute 
geltende Bodenrecht durch die Wogen der damaligen Bera
tungen geführt hat. 
Generell politisch erlauben Sie mir zunächst mein Erstaunen 
auszudrücken. Als es darum ging, die landwirtschaftlichen 
Struktur-, Wirtschafts- und auch Finanzprobleme zu disku
tieren, neigte die eine Ratshälfte dazu - wenn ich im Halbie
ren grosszügig sein darf-, die bäuerlichen Aufstockungsfor
derungen, um das Tempo zu bremsen, wie damals ausge
führt worden ist, zu ihren eigenen Forderungen zu machen. 
Die andere Seite - ich gehörte dazu - hat gesagt: Wenn wir 
die Mittel, die der Bundesrat vorsieht, dann ohne weitere 
bundesrätliche Kürzungen in die Budgettranchen umsetzen 
können, dann ist den Bauern gedient. Wir haben deshalb für 
die tieferen Beträge gestimmt und also die bäuerlichen For
derungen nicht erfüllt. 
Bei diesem ganzen Paket und insbesondere beim bäuerli
chen Bodenrecht scheint es mir, dass sich die Verhältnisse 
etwas umkehren, dass jene, die so begeistert auf die Forde
rungen aus den landwirtschaftlichen Kreisen eingingen, jetzt 
eigentlich darüber hinweggehen und voll das bundesrätliche 
Tempo durchziehen wollen. 
Ich muss Ihnen gestehen, ich stehe auch unter diesem Ein
druck. Ich habe mit meinen solothurnischen Kolleginnen und 
Kollegen aus dem eidgenössischen Parlament an einer De
legiertenversammlung des Solothurnischen Bauernverban
des teilnehmen dürfen. Ich war beeindruckt von der Seriosi
tät, der Klarheit und auch den selbstzweifelnden Voten, die 
dort abgegeben wurden. Aber mehr noch als die ganze 
Geldfrage, also die ganze Subventionsfrage, haben dort 
jene Fragen interessiert, die wir jetzt behandeln. Es wurden 
Beispiele genannt, die ihren Eindruck auf mich nicht verfehlt 
haben: Es wurden Beispiele genannt, wie es sich auswirken 
kann, wenn man die Preisobergrenzen beim Land einfach 
eliminiert, und dies in einer Gegend, die dem Siedlungs
druck aus den Zentren ausgesetzt ist. Da bin ich mit der 
Aussage konfrontiert worden: «Auf nach dem bundesrätli
chen Vorschlag erworbenem Grund und Boden kannst du 
nie mehr eine Kartoffel produzieren, die du irgendjemandem 
verkaufen kannst, selbst wenn du sie mit Bio, Bio und noch 
einmal Bio anschreibst, da hilft alles nichts mehr.» Das hat 
mich beeindruckt. 
Natürlich kann man mir sagen, ich sei ein hartgesottener 
Etatist. Aber ich bin überzeugt, dass es einige Regelungen, 
die seinerzeit ins bäuerliche Bodenrecht eingeführt worden 
sind, durchaus verdienen, beibehalten zu werden. Daher 
werde ich mir erlauben, mit den Minderheiten zu stimmen. 
Ich neige mich insbesondere auch liebevoll über die Einzel
anträge Maissen. Ich habe eine gewisse Neigung, ihnen zu
zustimmen. Man möge mir nicht sagen, das würde den 
Strukturwandlungsprozess, der ja unausweichlich ist, über 
die Massen behindern. Man müsste mir dann bloss erklä
ren - da schliesse ich mich gerne einigen Ausführungen von 
Herrn Kollege Bürgi an -, ob denn wirklich alle möglichen 
Auswirkungen dieser Grenzaufhebungen auch reflektiert 
worden sind, und zwar bis ins letzte Detail. Denn da muss 
ich Ihnen offen gestehen: Ich bin zwar ein Arbeitersohn, aber 
meine Grossväter, Urgrossväter und weiter zurück waren 

Bauern, und ich wünsche mir nicht, dass nur noch Ärzte, 
Zahnärzte und Industrielle landwirtschaftlichen Boden besit
zen können; das soll Sache der Bauern sein. 
Insofern empfehle ich Eintreten; ich empfehle Ihnen auch, 
sowohl die Minderheitsanträge als auch die Einzelanträge 
Maissen liebevoll zu studieren. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Auch wenn kritische Voten ge
fallen sind, danke ich für die Anträge, auf diese Vorlage we
nigstens einzutreten. Ich bin mit meinen Massstäben bei die
ser Agrarvorlage von Debatte zu Debatte langsam beschei
dener geworden, deshalb danke ich bereits dafür. 
Was wollen wir mit dieser Vorlage? Es ist gesagt worden: 
Ein Hauptziel der «AP 2011 » ist ja effektiv, die Wettbewerbs
fähigkeit zu stärken. Hier haben wir uns auch mit dem Bo
den- und Pachtrecht zu beschäftigen. Was hat das BGBB 
von 1994 wirklich gebracht? Wo funktioniert es, und wo gibt 
es Handlungsbedarf? Ich stelle klar fest, dass die Kernele
mente dieses Gesetzes, die effektiv Errungenschaften sind 
und die nach wie vor im Zweckartikel des BGBB beschrie
ben werden - nämlich das Prinzip der Selbstbewirtschaftung 
und das Ertragswertprinzip -, nicht angetastet werden. Die
se bleiben mit der jetzigen Revision erhalten, und das sind 
die Kernelemente, die im Zweckartikel, Artikel 1, effektiv 
auch so vorgegeben werden. 
Wir brauchen aber auch hier eine Unterstützung für den 
Strukturwandel. Deshalb schlägt Ihnen der Bundesrat eine 
Erhöhung der Betriebsgrössengrenze für landwirtschaftli
ches Gewerbe vor. Ein Teil der Betriebe unterhalb der neuen 
Grenze wird nicht mehr in der Familie übernommen werden. 
Ihr Land wird anderen zum Kauf und damit zum Wachstum 
zur Verfügung stehen. Ausserdem kann das Recht, kleinere 
Betriebe zum Ertragswert übernehmen zu können, zu Unge
rechtigkeiten führen. Diesbezüglich sind daher die Grössen
ordnungen zu beachten. Beispielsweise erreicht ein Gemü
sebaubetrieb bereits mit etwa vier Hektaren, ein Milchwirt
schaftsbetrieb mit elf Hektaren die vorgeschlagene Betriebs
grössengrenze von 1,25 Standardarbeitskräften. Das Limit 
von 1,25 ist also je nach Betriebsart sehr schnell erreicht. 
Deshalb meinen wir, die Erhöhung dieser Grenze bringe 
eben mehr Mobilität, unterstütze den Strukturwandel, und 
das ist sinnvoll. 
Es handelt sich um eine Änderung der Regelung für den Ge
nerationenwechsel. Der Strukturwandel könnte auch mit ei
ner Erhöhung der unteren Limite für die Direktzahlungen von 
0,25 Standardarbeitskräften gefördert werden. Ich will das 
aber nicht, weil damit den Bauernfamilien mitten im aktiven 
Erwerbsleben plötzlich die Direktzahlungen weggenommen 
würden. Deshalb wollen wir nicht diese untere Grenze erhö
hen. 
Es wurde gesagt und kritisiert, dass wir Ihnen jetzt auch bei 
Belastungs- und Preisobergrenzen unsinnige Vorschläge 
unterbreiten. Herr Bürgi hat zu Recht auf den grundsätzli
chen Auftrag des BGBB hingewiesen, auch übersetzte 
Preise zu bekämpfen. Das war in den Achtziger- und auch 
noch Anfang der Neunzigerjahre ein Problem; dieses ist 
aber in der heutigen Situation weitgehend gelöst. Selbstver
ständlich hat das BGBB einen wichtigen Anteil daran, aber 
der wichtigste Faktor war natürlich die Einschränkung der 
Zahl der möglichen Käufer durch das Selbstbewirtschafter
prinzip. Das ist der wirksamste Hebel, den wir haben; wir 
setzen dieses Prinzip ja fort. Der zweite Hebel war zweifels
frei das Prinzip des Ertragswerts, der weit unter dem Ver
kehrswert liegt; er führt auch bereits zu einer Preisgrenze. 
Wir stellen uns jetzt die Frage - das werden wir in der Detail
beratung lösen müssen -: Braucht es neben diesen beiden 
Einschränkungen noch ein zusätzliches Hindernis, oder so
gar zwei? Braucht es zusätzlich noch die Preisobergrenze 
und die Begrenzung der Belastungen mit Grundpfandrech
ten? 
Wir haben im Privatrecht, wenn Sie selber Land kaufen 
wollen, gar keine Grenzen - gar keine! Wir haben im Bereich 

. des Gewerbes, wo das Land auch wichtig ist, damit Wachs
tum erreicht werden kann, gar keine Grenzen. Ich frage Sie: 
Weshalb sagen Sie den Bäuerinnen und Bauern: «Ihr 
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braucht nicht nur zwei Grenzen, ihr braucht vier Grenzen. Ihr 
seid zwar alle Unternehmer, aber in diesem Bereich müssen 
wir euch doch so sehr schützen. Ihr könnt nicht dem freien 
Markt ausgesetzt sein wie andere Unternehmer.»? Das 
müssen Sie mir erklären. Darauf werden wir in der Detailbe
ratung sicher noch zurückkommen. 
Ich glaube, die Preisbegrenzungsschranke wie auch die Be
lastungsgrenze sind weitgehend überholt, weil sich durch 
das Selbstbewirtschafterprinzip und das Ertragswertprinzip 
die Mobilität schon längere Zeit nicht so entwickelt wie in 
den Achtzigerjahren. Wir haben heute nur noch ein Prozent 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche, die überhaupt zum Ver
kauf ansteht; das ist extrem wenig. Ich habe die Debatte von 
gestern im Nationalrat im Ohr, wo notabene der Bauernver
bandspräsident die ganze Zeit darauf hingewiesen hat, dass 
ein Grund, weshalb die jungen dynamischen Bauernbe
triebe nicht wachsen könnten, die nicht bestehende Mobilität 
beim Landwirtschaftsland sei. Man kann heute bestenfalls 
noch pachten, aber man kann nicht kaufen. Dass man Bo
den erwerben kann, damit Betriebe wachsen können, ist 
eben gerade ein Element zur Steigerung der Wettbewerbs
fähigkeit. So wird das Ziel der «AP 2011 » durch diese bei
den Elemente unterstützt. 
Ich bin überzeugt, dass vom Verkäufer wie vom Käufer ei
genverantwortliche Entscheide gefällt werden, dass auf
grund des sehr eingeschränkten Marktes keine Verzerrun
gen oder gar Risiken zu gewärtigen sind, wo wir wieder 
einschreiten müssten. Ich bin auch nach wie vor der Über
zeugung, dass wir überall dort, wo Vorschriften vorhanden 
sind, deregulieren müssen, soweit und so gut wir es können. 
Administrativer Aufwand und bürokratische Auflagen ohne 
Effekt stellen für mich stets wirtschaftspolitische Hindernisse 
dar. Für mich sind auch Landwirte je länger je mehr Unter
nehmer. Deshalb glauben wir: Preisschutz muss sein, durch 
Einschränkung der möglichen Erwerber mit dem Selbstbe
wirtschafterprinzip, nicht mit der Höchstbelastungsgrenze. 
Deshalb, Herr Leuenberger-Solothurn, können auch inskünf
tig weder industrielle, noch Zahnärzte, noch Ärzte Land er
werben - ausser sie würden ihre Arztpraxis irgendwo nur 
noch mit einem 10-Prozent-Pensum am Leben erhalten-, 
weil sie schlichtweg keine Selbstbewirtschafter sind. Das ist 
der Hebel, das ist das Argument, das Sie den Bäuerinnen 
und Bauern im Kanton Solothurn bei Ihrer nächsten Diskus
sion liefern können. 
Ich bitte Sie daher, auf die Vorlage einzutreten, und freue 
mich auf die Detailberatung. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L 'entree en matiere est decidee sans opposition 
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Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Bei Artikel 1 schlägt 
Ihnen der Bundesrat vor, Absatz 1 Buchstabe c aufzuheben. 
Der Bundesrat will diese Bestimmungen aufheben, weil er 
die Preiskontrolle ganz streichen will. Ich habe Ihnen darge
legt, dass in der Kommission sowohl die Mehrheit als auch 
die Minderheit eine Art Preiskontrolle aufrechterhalten wol
len. Daher sollte das geltende Recht bestehen bleiben. Soll
ten Sie wider Erwarten in Ihrem späteren Entscheid dem 
Bundesrat folgen, müssten wir auf diese Bestimmung zu
rückkommen. 
Ähnliches gilt bei Absatz 2 Buchstabe b: Es geht um das 
Ziel, «die Verpfändung von landwirtschaftlichen Grund
stücken» als Gegenstand des Gesetzes aufrechtzuerhalten. 
Bundesrat und Kommissionsmehrheit beantragen Ihnen, die 
Belastungsgrenze - dazu kommen wir später - aufzuheben. 
Darum beantragen sie Ihnen bei Artikel 1, Buchstabe b von 
Absatz 2 aufzuheben. Sollten Sie beim Entscheid über die 
Belastungsgrenze der Minderheit folgen, müssten wir auf 
diese Bestimmung zurückkommen und Buchstabe b wieder 
einfügen. 
Die definitiven Entscheide bei diesen Bestimmungen erge
ben sich aus späteren Abstimmungen im Rahmen der De
tailberatung. 

Altherr Hans (RL, AR): Ich habe eine Frage zu Artikel 1 Ab
satz 1: Ich muss da etwas weiter ausholen, aber ich werde 
es kurz machen. Im Mittelalter gab es drei Stände: den Bau
ernstand, den Adelsstand, den Klerus, und zudem gab es 
die Freien. Herr Leuenberger hat vor etwa drei Tagen darauf 
hingewiesen, dass damals Stadtluft frei machte. Ob das 
heute noch so ist, darüber will ich nicht philosophieren. Im 
Zusammenhang mit der Aufklärung und der Revolution hat 
man dann die Privilegien des Adelsstandes abgeschafft, im 
20. Jahrhundert wurden die Diskriminierungen des Klerus 
aufgehoben. Es bleiben damit noch die Freien und der Bau
ernstand. In Artikel 1 Absatz 1 heisst es nämlich, die Famili
enbetriebe seien die «Grundlage eines gesunden Bauern
standes». Wenn man schon nicht so weit wie Avenir Suisse 
gehen und den Bauern befreien will - ich will das auch 
nicht -, so sollte man wenigstens die Bauernschaft von der 
Zugehörigkeit zum Bauernstand befreien. Ich frage die Vor
steherin des EVD an, ob sie bereit ist, diese Frage in einer 
künftigen Revision zu prüfen. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Frau Bundesrätin, ich bitte 
Sie, sich zur Frage des Bauernstandes und auch zu den bei
den Bestimmungen zu äussern. Der Kommissionssprecher 
hat darauf hingewiesen, dass unsere späteren Entscheidun
gen diesbezüglich auch berücksichtigt werden müssen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Für mich gibt es den Bauern
stand; man betreibt ja auch entsprechende Standespolitik, 
die wir zu spüren bekommen. Im Prinzip ist unsere Landwirt
schaftspolitik vor allem auf den bäuerlichen Familienbetrieb 
ausgerichtet. Der Betrieb ist das, was für die Politik zählt. 
Wir möchten produzierende Betriebe erhalten können. Das 
sind nach wie vor wettbewerbsfähige Familienbetriebe. Dass 
sie sich wie andere Branchen gut organisieren und insoweit 
einen Stand darstellen, ist richtig, ist auch legal und legitim. 
Wir werden weiterhin auch bei unserer Politik vor allem jene 
Betriebe unterstützen, die mit ihrer Tätigkeit ein Haupter
werbseinkommen erzielen können. Wenn das Familienbe
triebe sind, umso besser. Insofern ist das für mich der An
satzpunkt der jetzigen wie auch der künftigen Agrarpolitik. 
Wenn Sie weitere Studien möchten, würden wir zuerst ein
mal einen Kaffee trinken, um das philosophisch zu erörtern. 
(Heiterkeit) 
Zu Absatz 1 Litera c: Wie der Kommissionssprecher gesagt 
hat, werden wir die Hauptdiskussion bei der generellen Dis
kussion über die Preisgrenze führen. Ich möchte bereits ei
nen Ansatz beim Zweckartikel erwähnen, der noch auf das 
Eintretensvotum von Herrn Bürgi zurückgeht. Er hat zitiert, 
was der Verfassungsauftrag ist. In Artikel 104 Absatz 3 Li
tera f der Verfassung wird nichts von Preisgrenzen gesagt, 
die wir festsetzen müssen, sondern es steht hier: «Er» - der 
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Bund - «kann Vorschriften zur Festigung des bäuerlichen 
Grundbesitzes erlassen.» Was geht jetzt vor: die Festigung 
des Besitzes oder die Preisproblematik? Nach unserer Aus
legung dieser Verfassungsvorschrift ist es Aufgabe des Bun
des, vor allem dafür zu sorgen, dass genügend Grundbesitz 
vorhanden und dass dieser geschützt ist, indem wir mit dem 
Selbstbewirtschafterprinzip und dem Ertragswert arbeiten. 
Diese wollen wir festigen, daraus kann auch abgeleitet wer
den, dass es ein gewisses Angebot braucht. Denn sonst ha
ben wir keine Eigentums-, sondern Pachtverhältnisse. Das 
ist sachenrechtlich und auch vom Auftrag der Verfassung 
her nicht dasselbe. 
Deshalb glauben wir, dass die Aufhebung von Absatz 1 Li
tera c absolut mit dem Verfassungsartikel übereinstimmt, zu
mal wir die Hauptelemente der Politik zur Förderung des 
bäuerlichen Grundbesitzes - die Selbstbewirtschaftung und 
den Ertragswert - beibehalten. Sie müssen den Entscheid 
über diese Preisgrenze nachher fällen. Aber für uns ist es lo
gisch und stimmt mit dem Auftrag des Bundes gemäss Arti
kel 104 der Verfassung überein. Wie ich Ihnen gesagt habe, 
geht es für uns effektiv darum, diese Preisinstrumente bei
zubehalten, nicht aber um zusätzliche, die sich unseres Er
achtens heute nicht mehr aufrechterhalten lassen. Die Preis
grenze kann ja sowieso höchstens ein Richtpreis sein und 
kann unter Umständen noch tiefere Preise verhindern; sie 
fängt die Preise dann auch auf. Man kann davon ausgehen, 
dass alle an die Preisgrenze gehen oder dass sich diese 
Grenze einfach als Preis einspielt, weil sich das so auch in 
den Kantonen eingebürgert hat. 
Die Verkaufspreise sind in den letzten Jahren erstens des
halb massiv gesunken, weil unseres Erachtens mit dem 
Strukturwandel die Erträge aus den bäuerlichen Betrieben 
gesunken sind. Dann ist logischerweise auch die Attraktivität 
weniger vorhanden, und weil wenig Land auf dem Markt an
geboten wird, sinkt auch der Preis. Das ist eine marktwirt
schaftliche Entwicklung, die nicht erstaunt. Insofern hat si
cher die Preisgrenze am Anfang der Entwicklung eine Rolle 
gespielt. Dort hatte man eine andere Sensibilität. Aber seit
dem dieses Selbstbewirtschafterprinzip installiert ist und 
sich in allen Köpfen der Bäuerinnen und Bauern auch fest
gesetzt hat, ist das der Hebel. Ich glaube, das wird auch ins
künftig so sein. 
Es ist so, dass es ohne Preisgrenze attraktiver wird, Grund
stücke zu verkaufen. Es ist für uns deshalb eine Chance. 
Denjenigen Betrieben, die wachsen möchten, sollten wir die
se Chance geben. Sonst können Sie diese Betriebe nur auf 
das Pachten verweisen, weil der Markt nicht spielt. Ich bin 
überzeugt, ein Unternehmer - und das sind die Bauern -
kennt die Erlöse und die Kosten, und dasselbe gilt auch für 
die Käuferinnen und Käufer. Das sind nicht Ärzte oder An
wälte, sondern das sind Bauern, die kennen den Markt ex
trem gut. Deshalb ist auch das ein Schutz, weil ein Know
how vorhanden ist, nämlich jenes der potenziellen Käuferin
nen und Käufer. Mit den Kenntnissen der Betriebe und den 
Kenntnissen der Erträge, die erwirtschaftet werden können, 
hat sich dieser Markt automatisch eingependelt und wird 
sich weiter einpendeln. Aber der Vorteil ohne Preisgrenze 
ist, dass Sie mehr Kaufangebote haben. Wir stellen heute 
fest, dass es extrem viele Erbengemeinschaften gibt, die 
das Land horten und verpachten. Insofern ist es wahrschein
lich eher eine Ermutigung, sich davon zu trennen und denje
nigen, die mit einem Haupterwerbsbetrieb produzieren wol
len, das auch zu ermöglichen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 3 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 3 al. 4 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Ich verweise auf die 
Botschaft. Wir haben keine zusätzlichen Bemerkungen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 5 Bst. a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Maissen 
.... und darf 0,5 Standardarbeitskräfte nicht unterschreiten; 

Art. 5 let. a 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Maissen 
.... et ne doit pas etre inferieure a 0,5 unite de main-d'oeu
vre; 

Art. 7 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
.... mindestens eine Standardarbeitskraft nötig ist. Der Bun
desrat .... 

Art. 7 al. 1 
Proposition de Ja commission 
.... au moins une unite de main-d'oeuvre standard. Le 
Conseil federal .... 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Wir kommen nun 
zum Bereich der Standardarbeitskräfte, im bäuerlichen 
Volksmund kurz SAK genannt. Das Gesetz hat eine Eigen
art: Es führt zuerst Ausnahmen an, und die Kernbereiche 
kommen jeweils weiter hinten. Das macht das Lesen nicht 
gerade einfach, und die Beratung auch nicht. Wir müssen 
daher - Herr Präsident, ich beantrage das - Artikel 5 und Ar
tikel 7 zusammen behandeln, weil nämlich die Diskussion 
zur Ausnahme von Artikel 5 nur Sinn macht, wenn wir auch 
gleichzeitig zu Artikel 7 sprechen. 
Zum Thema: Es geht um die Frage, wie viele Standardar
beitskräfte es braucht, damit ein Betrieb als landwirtschaftli
ches Gewerbe im Sinne des Bodenrechtes anerkannt wird. 
Wir haben drei Konzepte vor uns: Das erste, das Konzept 
des Bundesrates, will die Untergrenze ordentlicherweise auf 
1,25 SAK erhöhen, und die Kantone sollen diese Grenze 
ausnahmsweise auf 0,75 SAK herabsetzen können. Das 
machen vor allem die Hügel- und Bergkantone. Das zweite 
Konzept ist jenes der WAK: Sie will die Grenze auf 1 SAK 
heraufsetzen und die Ausnahme bei 0,75 SAK behalten. 
Herr Maissen will mit seinem Antrag - das ist das dritte Kon
zept - wie die Kommission als Regel die Untergrenze auf 
1 SAK erhöhen, aber die Ausnahme auf 0,5 SAK ansetzen. 
Er will also für die Ausnahmefälle beim heutigen Recht blei
ben. 
Wie wirkt sich das aus, zuerst zahlenmässig? In der 
Schweiz gibt es rund 44 000 anerkannte landwirtschaftliche 
Gewerbe im Sinne des Bodenrechts. Wenn wir die Grenze 
von 0,75 SAK ordentlicherweise auf 1 SAK erhöhen, dürften 
im laufe des nächsten Generationenwechsels rund 6000 
Betriebe wegfallen. Würden wir gemäss Bundesrat auf 
1,25 SAK erhöhen, wären es nochmals 6000 Betriebe, die 
wegfallen würden. Wenn wir die kantonale Ausnahmegrenze 
von 0,5 auf 0,75 SAK erhöhen, sind es wiederum rund 6000 
Betriebe. Das heisst also im Ergebnis Folgendes: Würden 
wir dem Antrag des Bundesrates folgen, würden beim näch
sten Generationenwechsel, in den nächsten 25 bis 30 Jah
ren - nicht sofort-, rund 18 000 dieser 44 000 Gewerbe 
wegfallen; das wären also rund 40 Prozent. Nach der Vor
stellung der WAK wären es 12 000 Betriebe, also etwas we
niger als ein Drittel, etwa 27 Prozent. Nach dem Antrag 
Maissen wären es nur etwa 6000 Betriebe, weil er ja die 
heutige kantonale Untergrenze beibehalten will. 
Das sind die zahlenmässigen Auswirkungen. Sie entschei
den also: 6000 Betriebe gemäss dem Antrag Maissen, 
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12 000 gemäss dem Antrag der Kommission, 18 000 ge
mäss dem Entwurf des Bundesrates. 
Welches sind nun aber die inhaltlichen Auswirkungen? Die 
erste Folgerung betrifft das bäuerliche Erbrecht. Wenn ein 
Gewerbe nicht als solches anerkannt ist, sondern nur als 
landwirtschaftliches Grundstück, dann fällt der Schutz für ei
nen selbstbewirtschaftenden Erben dahin, dieses Gewerbe 
zum Vorzugspreis übernehmen zu können, eben deshalb, 
weil es kein Gewerbe mehr ist. 
Zum Zweiten: Es führt zu Nachteilen hinsichtlich des Raum
planungsrechtes, denn bei einem landwirtschaftlichen Ge
werbe besteht das Recht, zwei Wohnungen errichten zu 
können. Wenn es kein Gewerbe mehr ist, besteht in den 
meisten Kantonen der Bestandesschutz der bestehenden 
Bauten. Sie können auch wieder errichtet werden, aber sie 
um eine zweite Wohnung zu erweitern, ist weit schwieriger. 
Der dritte Punkt betrifft das Steuerrecht. Steuerlich sind bei 
diesem Wechsel kaum Nachteile ersichtlich. Gemäss einer 
interkantonalen Vereinbarung der Steuerverwaltungen wer
den das Grundeigentum und der Ertrag landwirtschaftlich 
besteuert, wenn das Einkommen aus der Landwirtschaft 
mindestens 30 Prozent ausmacht. Auch bei einer Erhöhung 
der SAK-Werte liegen 30 Prozent in der Regel noch drin. 
Ganz sicher keine Auswirkungen hat die Erhöhung der SAK
Grenze auf die Direktzahlungen. Hier gilt es, einem Irrtum zu 
begegnen. Es wird häufig gesagt, wir würden die Voraus
setzung für die Direktzahlungen verändern. Direktzahlungen 
sind erhältlich, wenn ein Betrieb 0,25 SAK beansprucht. Die
se 0,25 SAK sind weiterhin gewährleistet oder waren es oh
nehin nicht; daran ändert sich nichts. 
Die Auswirkungen haben wir also erstens im bäuerlichen 
Erbrecht, und zweitens finden sie sich hinsichtlich des 
Raumplanungsrechtes, bei den Fragen, ob eine zweite Woh
nung eingebaut werden kann, und auch, ob ein Nebener
werb im Sinne einer Besenbeiz oder etwas Ähnlichem auf
genommen werden kann. Im Übrigen sind keine materiellen 
Anderungen damit verbunden. 
Die Kommission hat alle Fälle diskutiert, auch jenen, den 
Herr Maissen vorschlägt. Sie ist zum Schluss gekommen, 
dass - entgegen dem Entwurf des Bundesrates - nur 
1,0 SAK und die Anhebung der kantonalen Untergrenze auf 
0,75 SAK massvoll und sachlich angemessen sind. 
Wir sind damit in Übereinstimmung mit den meisten Kanto
nen und den bäuerlichen Organisationen, auch wenn verein
zelt Stimmen im Sinne des Antrages Maissen laut wurden. 
Im Gegensatz zu Herrn Maissen, dessen Antrag die Kom
mission abgelehnt hat, ist die Kommission der Ansicht, dass 
sein Antrag die heutigen Strukturen zementiert und dass da
mit auch ein massvoller Strukturwandel kaum mehr möglich 
wäre. 
Aus diesen Gründen darf ich sagen - bevor sich Herr Mais
sen dazu geäussert hat-, dass wir dieses Ansinnen abge
lehnt haben. Die Kommission hat in dieser Frage einstimmig 
entschieden. 

Maissen Theo (C, GR): Es hat jüngst jemand gesagt, es sei 
besser, für das Richtige einzustehen und zu verlieren, als für 
das Falsche einzustehen und zu gewinnen. Daher trete ich 
in dieser Frage gegen die geschlossene Kommission und 
gegen den Bundesrat an. 
Es wurde bereits festgestellt, dass die Änderungen im bäu
erlichen Bodenrecht eigentlich weitestgehend unerwünscht 
sind - das zeigen auch die Vernehmlassungsergebnisse. 
Sie sind auch weitgehend sachlich unnötig, und man muss 
sehen: Es gab 1992 eine Volksabstimmung, in der das Volk 
zum heutigen bäuerlichen Bodenrecht Ja gesagt hat. 
Warum der Bundesrat diese Änderungen trotzdem will, ist 
für mich also rätselhaft. Ich kann mir einzig vorstellen, dass 
er irgendwie unrichtige Vorstelll!ngen von der Realität hat. 
Ich habe vorher gehört, wie die Frau Bundesrätin gesagt hat, 
die Bodenpreise seien gesunken, weil das Angebot klein sei. 
Das verstehe ich nicht ganz, ich habe das irgendeinmal im 
«Samuelson» anders gelesen: Wenn das Angebot knapp ist, 
steigen die Preise. Das ist für mich eben auch eine solche 
Realitätswahrnehmung, die ich nicht teilen kann. 
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Nun zur Frage, was im bäuerlichen Bodenrecht als landwirt
schaftliches Gewerbe gilt: Die Beratung dieser Frage geht 
nahtlos in die Diskussion über, die wir gestern zum NFA hat
ten. Da wurde von den Vertretern der Städte beklagt, was für 
grosse Zentrumslasten sie hätten. Was ist der Grund für 
diese Zentrumslasten? Das ist unter anderem eine Folge der 
landesinternen Migration, das heisst unter anderem der Ab
wanderung aus dem Berggebiet und aus dem ländlichen 
Raum. Warum gibt es diese Abwanderung? Weil zum Teil 
die erforderlichen Existenzengrundlagen fehlen. 
Wenn der Bundesrat nun vorschlägt, dass die Kantone be
züglich der Anerkennung als landwirtschaftliches Gewerbe 
nur noch auf 0,75 Standardarbeitskräfte zurückgehen kön
nen, entzieht er mittelfristig Tausenden von Betrieben im 
ländlichen Raum, vorab im Berggebiet, die Existenzgrundla
gen. Das sind im Berggebiet Betriebe, welche heute als so
genannte Zu- und Nebenerwerbsbetriebe existieren. Diese 
Betriebe haben ein Gesamteinkommen, das auf zwei oder 
gar drei Beine abgestützt ist: Sie betreiben Landwirtschaft, 
und sie haben daneben eine weitere Beschäftigung im Tou
rismus, in der Forstwirtschaft, in den öffentlichen Diensten. 
Mit diesem Zusammenwirken von Landwirtschaft und Nicht
Landwirtschaft haben die kleineren, mittleren Landwirt
schaftsbetriebe ein Gesamteinkommen und können in die
sen Gebieten bestehen. 
Dazu kommt, dass wir diesen kleineren und mittleren Land
wirtschaftsbetrieben heute über das Raumplanungsgesetz 
zusätzliche Nebenerwerbsmöglichkeiten öffnen. Das hat mit 
Direktvermarktung begonnen, es gibt auch andere Möglich
keiten. Das sind also Existenzen, die bei Betrieben, bei de
nen der landwirtschaftliche Anteil nur 0,5 Standardarbeits
kräfte beträgt, möglich sind. Beides trägt zur Existenz bei. 
Aber ohne Landwirtschaft - wenn diese Betriebe von Geset
zes wegen beim Erbgang zwangsläufig aufgegeben werden 
müssen - wird diese Existenzgrundlage nicht mehr beste
hen. Sie produzieren damit eine zusätzliche Abwanderung. 
Damit ist diese Politik des Bundesrates nicht kohärent mit 
der Raumplanungspolitik. 
Kollege Frick hat vorhin gesagt, welches die Folgen sind, 
wenn die landwirtschaftlichen Betriebe nicht mehr unter die 
Mindestgrenze im bäuerlichen Bodenrecht fallen. Im Erbfall 
kann der Betrieb grundsätzlich ohne Schutz für die Nach
kommen verkauft werden. Die Betriebe können einzelparzel
lenweise verpachtet werden. Es ist so, dass die Miterben der 
familieneigenen Hofnachfolger bei der Verteilung des Erbes 
einen höheren Preis als den Ertragswert verlangen können. 
Ganz wichtig ist, was der Kommissionspräsident erwähnt 
hat: Für diese Betriebe entfallen die Möglichkeiten, die das 
Raumplanungsrecht betreffend den zusätzlichen Wohn
raum bietet. 
Etwas, was der Kommissionspräsident verschwiegen hat, ist 
die Tatsache der negativen Auswirkung auf die Besteuerung 
des Wohnraums. Es kann nicht mehr der Eigenmietwert ge
mäss Pachtrecht angerechnet werden; es gibt also eine hö
here Besteuerung. Die Mehrbelastung, die Sie hier auslö
sen, liegt, wenn man den Vorschlägen des Bundesrates 
folgt, bei etwa 15 Millionen Franken. 
Ich bin überzeugt, dass die Vorlage des Bundesrates nicht 
nur der Raumplanungspolitik entgegensteht, sondern auch 
dem Landwirtschaftsgesetz und der Verfassung. Wir haben 
in der Verfassung nämlich keinen Begriff der Vollerwerbsbe
triebe als Zielsetzung, sondern die bodenbewirtschaftenden 
bäuerlichen Betriebe - das sind Haupterwerbs-, Zuerwerbs
und Nebenerwerbsbetriebe-, mit der Zielsetzung der de
zentralen Besiedlung des Landes. Ich habe Ihnen dargelegt, 
dass mit den Vorschlägen des Bundesrates die dezentrale 
Besiedlung ganz sicher nicht gefördert wird - im Gegenteil: 
Die Abwanderung wird gefördert. 
Dann gibt es einen weiteren Punkt in der Verfassung und im 
Landwirtschaftsgesetz: die Pflege der Kulturlandschaft. Die 
Pflege der Kulturlandschaft ist nicht nur verbunden mit der 
Bewirtschaftung der Fläche, sondern auch mit der Sied
lungsstruktur. Wir haben vor allem in den Streusiedlungsge
bieten eine Mischung von grossen, mittleren und kleineren 
Betrieben. Wenn Sie hier die kleinen Betriebe eliminieren, 
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werden Sie auch bezüglich der Kulturlandschaft entspre
chend nachteilige Folgen haben. Also ritzen die Vorschläge 
des Bundesrates auch in diesem Punkt die Verfassung und 
das Landwirtschaftsgesetz. 
Ein Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist das Argument 
der Wettbewerbsfähigkeit, das für die Vorschläge des Bun
desrates immer in Anspruch genommen wird. Es trifft über
haupt nicht zu, dass die Wettbewerbsfähigkeit eines Be
triebs mit der Grösse des Betriebs respektive mit der Art der 
Erwerbsstruktur - sei es Vollerwerb oder nicht - zusammen
hängt. Es gibt nach den Buchhaltungsergebnissen bezüglich 
der Gesamteinkommen viele Zu- und Nebenerwerbsbetrie
be, die besser dastehen als die Vollerwerbsbetriebe; sie sind 
also wettbewerbsfähiger. Dazu kommt, dass diese Betriebe 
oftmals in der Arbeitsschlagkraft - das ist nun etwas Techni
sches, aber es ist nun einmal so - flexibler und damit auch 
angepasster und wettbewerbsfähiger sind; dazu kommt, 
dass oftmals die Vollerwerbsbetriebe von der Arbeitsbela
stung der Familien her an eine Grenze gelangen, was auch 
vom Sozialen her nicht unbedingt wünschbar ist. 
Das Bild der Ziele der Agrarpolitik, das man offenbar vom 
Bundesrat erhält - einer Agrarpolitik, die nirgends in der Ver
fassung festgeschrieben ist-, wonach es praktisch flächen
deckend möglichst viele Vollerwerbsbetriebe geben soll, ist 
zu hinterfragen. 
Ein letzter Punkt, welcher die Frage der Bodenmobilität und 
des Strukturwandels betrifft: Die Bodenmobilität ist einer
seits durch Kauf, Verkauf und die Pacht gegeben. Es soll mir 
niemand kommen und sagen, dass die Bodenmobilität nicht 
gegeben sei. Die Anzahl der Betriebe ist zwischen 1990 und 
2005 von 92 000 auf rund 60 000 zurückgegangen, sie ist 
also um rund 30 000 gesunken. Das dadurch freigegebene 
Land wird aber noch heute bewirtschaftet. Die Bodenmobili
tät ist also gegeben, da andere Bauern das Land entweder 
gekauft oder über die Pacht für die Bewirtschaftung in An
spruch genommen haben. 
Der Strukturwandel, Frau Bundesrätin, findet statt: Wir ver
zeichnen bei den landwirtschaftlichen Arbeitskräften jedes 
Jahr einen Rückgang von 2,5 Prozent. Deshalb sehe ich 
nicht ein, dass man diesen Wandel noch über diese Mass
nahmen beschleunigen müsste. Diese 2,5 Prozent Rück
gang genügen. Sie können ausrechnen, wie lange es geht, 
bis es keine Betriebe mehr gibt. Letztlich ist es eine politi
sche Frage, ob man derart einseitige Besitzverhältnisse im 
Sinne der Konzentration des Bodeneigentums will, sodass 
man praktisch nur noch Latifundien hat. Es ist politisch nicht 
schlecht oder nicht ungünstig, wenn wir eine gewisse Streu
ung des Grundeigentums auch im Landwirtschaftsraum ha
ben. 
Ich bitte Sie also, diesen unbedachten Schritt zu unterlas
sen, wonach den Kantonen die Möglichkeit genommen wür
de, angepasst an die jeweiligen strukturellen Verhältnisse in 
der Landwirtschaft auch Betriebe mit mindestens 0,5 Stan
dardarbeitskräften als landwirtschaftliches Gewerbe im Sin
ne des bäuerlichen Bodenrechts anzuerkennen. 
Ich danke Ihnen für die Unterstützung meines Antrages. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Das ist zweifellos die wichtig
ste Änderung des BGBB, die wir Ihnen hier unterbreiten. Wir 
möchten die Erhöhung des Mindestbedarfs an Arbeitskräf
ten, den ein Betrieb aufweisen muss, um als landwirtschaftli
ches Gewerbe zu gelten, neu auf diese 1,25 Standardar
beitskräfte (SAK) erhöhen. Das hat sehr dramatisch getönt, 
und deshalb möchte ich eigentlich nochmals anhand der 
Zahlen darlegen, was das wirklich bedeutet. 
Wir haben heute - das wurde vom Kommissionssprecher 
richtig dargelegt - rund 44 000 Betriebe, die diese Gewerbe
grenze von 0, 75 Standardarbeitskräften erfüllen. Wenn Sie 
jetzt dem Bundesrat folgen, senken Sie die Zahl dieser Be
triebe, die nach BGBB unter das Gewerbe fallen würden, auf 
rund 32 000, und der Mittelwert wären diese rund 38 000. Es 
geht also um 12 000 Betriebe, die dann diese SAK-Grenze 
nicht mehr erreichen würden. 
Was hat das für Folgen? Die Gewerbegrenze ist nicht für das 
Einkommen entscheidend, weil wir im Direktzahlungssystem 

andere Grenzen haben. Es gibt von 56 000 Betrieben, die 
Direktzahlungen erhalten, ja nur 44 000, die hier auch als 
Gewerbe im Sinne des BGBB gelten. Auch bei einer Erhö
hung dieser Gewerbegrenze nach BGBB würden immer 
noch 32 000 darunterfallen. Es hat einen Effekt im Sinne des 
BGBB, dass diese Betriebe, die nicht mehr als Gewerbe gel
ten, dann beim Generationenwechsel nicht mehr dem Er
tragswertprinzip unterstellt sind. Das gibt also eine Mobilität 
auf dem Markt. Man kann dann auch das Vorkaufsrecht in
nerhalb der Familie nicht mehr beanspruchen. Das sind die 
wesentlichen Auswirkungen, wenn man die Grenze bei den 
Standardarbeitskräften erhöht. 
Ich muss nochmals darlegen, was das in der Praxis bedeu
tet. Wir haben heute, mit diesen 0,75 SAK, die Situation, 
dass man diesen Arbeitsbedarf bereits mit 0,75 Hektaren 
Rebbau, mit 2,5 Hektaren Gemüsebau, mit etwa 6,58 Ein
heiten Kühen für die Milchproduktion, mit 12,93 Mutterkühen 
oder mit 26,78 Hektaren Ackerbau ohne Spezialkulturen er
füllt. Das sind tiefe Werte. 
Wenn Sie jetzt dem Bundesrat folgen, so ist es beim Flä
chenbedarf nicht so, dass das dann exotisch wird und exor
bitant wächst, sondern auch gemäss der Fassung des Bun
desrates handelt es sich nach wie vor um ganz normale 
Betriebsflächen: Mit der Erhöhung der SAK wären es bei 
den Reben statt 0,75 Hektaren 1,25 Hektaren und beim Ge
müse und Obstbau statt 2,5 Hektaren 4, 17 Hektaren. Wir 
bewegen uns hier also nicht in Fantasiewelten, sondern 
nach wie vor im Bereich von absolut üblichen Betriebsflä
chen, die hier gemeint sind. Das muss bei diesem Entscheid 
schon deutlich gesagt werden. 
Nochmals: Wenn Sie den Strukturwandel unterstützen wol
len, ist es eben auch entscheidend, dass im Bereich des Er
tragswertprinzips - weil das Vorkaufsrecht innerhalb der Fa
milie wegfällt - mit dieser Änderung bei den Betrieben eben 
Mobilität auf dem Markt herrscht. Herr Maissen, es ist nicht 
so, dass bei einer Erhöhung dieser Grenze die Betriebe au
tomatisch eingehen. Ebenso wenig können Sie sagen, dass 
Betriebe, die die Anforderung der Gewerbegrenze erfüllen, 
bestehen bleiben. Das entscheiden ganz andere Faktoren 
als das Bodenrecht und das Pachtrecht. Das entscheiden 
die Einkommen, die Direktzahlungen und innovative Ange
bote der Landwirtschaft, aber nicht das Vorkaufsrecht und 
nicht das Ertragswertprinzip, das wegfällt. Hier müssen wir 
uns über die Auswirkungen dieser SAK im BGBB schon im 
Klaren sein. Das ist etwas ganz anderes als die untere Gren
ze bei den Direktzahlungen, die wir ja nicht angetastet ha
ben. 
Es ist einer Familie unbenommen, den Betrieb normal wei
terzuführen, wenn sie mit einem kleinen Betrieb die Anforde
rung der Gewerbegrenze nicht mehr erfüllt. Aber bei der Erb
teilung können dann Ausgleichs- oder Herabsetzungsan
sprüche entstehen, weil eben das Ertragswertprinzip nicht 
mehr zählt. Es kann auch sein, dass dann höhere Preise als 
der Ertragswert vereinbart werden. Die Familie kann den Be
trieb auch verkaufen. Das können wir Ihnen nicht genau in 
Zahlen darlegen, aber das sind Effekte, die entstehen kön
nen. Wenn Sie sich auf 1 SAK einlassen, ist dies mit dem Ef
fekt verbunden, dass dann nur gerade 6000 Betriebe die 
Übernahme zum Ertragswert nicht mehr verlangen können. 
Sie würden damit eine sehr moderate und natürlich weniger 
ambitiöse Lösung beschliessen, als jene, die der Bundesrat 
gewollt hat. Sie haben eine Strukturreform, deren Effekt klei
ner ist. Insofern wäre es für uns eine Anpassung, die zwar in 
die richtige Richtung zielt, aber mit Sicherheit einen weit klei
neren Effekt hat als der Entwurf des Bundesrates mit der 
Grösse von 1,25 SAK. 
Beim Antrag Maissen, der in der Bestimmung für die 
Kantone die Mindestgrenze ja bei 0,5 Standardarbeitskräf
ten belassen möchte, ist für mich massgebend, dass sich 
z. 8. auch der Schweizerische Bauernverband in seiner Ver
nehmlassung klar positiv zu einer Mindestgrenze von 
0,75 Standardarbeitskräften in der Bestimmung für die Kan
tone geäussert hat. 
Ich habe Ihnen vorher den Flächenbedarf dargelegt; wir sind 
auch mit dieser Untergrenze bei kleinsträumigen Einheiten, 
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die dem Interesse des ländlichen Raumes immer noch ge
nügend entgegenkommen und solche Nebenerwerbsbetrie
be nicht verunmöglichen. Das Führen solcher Nebener
werbsbetriebe ist nach wie vor unproblematisch und mög
lich. Es soll aber eben in allen Gebieten ein Zeichen für den 
Strukturwandel gesetzt werden. Wenn Sie hier mit Einfluss 
auf das Erbrecht und auf das Vorkaufsrecht zum Ertragswert 
auch eine untere Grenze ansetzen, ist das zentral für eine 
bessere Mobilität. 
Ich empfehle Ihnen deshalb, auch den Antrag Maissen, der 
den Status quo will, abzulehnen, denn der Status quo ist un
befriedigend. Wir brauchen durch die Änderung der Grenze 
bei den Standardarbeitskräften effektiv ein besseres Ange
bot. Wenn mehr Gewerbe an das Ertragswertprinzip gebun
den bleiben, ist das keine Unterstützung des Strukturwan
dels, sondern ein Hemmnis. Deshalb bitte ich Sie, hier die
sen moderaten Schritt zu tun. Er betrifft zwar Betriebe, aber 
diese Betriebe verschwinden nicht vom Markt. Der Effekt ist 
beim Generationenwechsel, beim Erbrecht und beim Vor
kaufsrecht festzustellen, und das hat keinen direkten Ein
fluss auf die Einkommenssituation dieser Betriebe. 

Maissen Theo (C, GR): Eigentlich ist es unüblich, noch nach 
der Frau Bundesrätin zu sprechen, aber ich möchte zwei 
Punkte noch einmal erwähnen. 
1. Wir reden jetzt immer von 44 000 Betrieben, die bei 
0,75 Standardarbeitskräften in den Bereich des bäuerlichen 
Erbrechtes fallen. Wir müssen aber sehen, dass wir gemäss 
der Botschaft des Bundesrates im Jahre 2004 in der 
Schweiz 64 000 Betriebe hatten, also sind es offenbar be
reits 20 000 Betriebe, die nicht unter das bäuerliche Erb
recht fallen. Mit dem Vorgehen, wonach man den Kantonen 
die Möglichkeit nicht mehr gibt, dass sie auf die 0,5 SAK ge
hen können, wird diese Zahl der Betriebe, die nicht dem 
bäuerlichen Erbrecht unterstehen, erheblich vergrössert. 
2. Ich muss noch einmal erwähnen, Frau Bundesrätin; dass 
diese Betriebe nicht nur im Erbfall davon betroffen sind, son
dern sie sind eben auch von den Vorteilen betroffen, die sie 
aus dem Raumplanungsrecht oder bei der Besteuerung des 
Wohneigentums haben. Also werden diese Betriebe gegen
über dem heutigen Zustand benachteiligt, und damit entzie
hen wir ihnen Einkommensmöglichkeiten. Die rechtliche Si
tuation betrifft also nicht nur das Erbrecht, damit das auch 
klargestellt ist. 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Ich möchte Herrn 
Maissens Frage beantworten: 
1. Zur Zahl der Betriebe: Es waren 64 000, aber nur 44 000 
davon sind anerkannte Gewerbe, die die nötige Standardar
beitskraft beanspruchen. Die anderen sind kleine Nebener
werbsbetriebe, die auch noch Direktzahlungen erhalten, 
aber nicht die nötige Betriebsgrösse als Gewerbe erreichen. 
Damit ist das geklärt. 
2. Zu den Nachteilen: Die erbrechtlichen Nachteile haben 
wir dargelegt. Die steuerlichen Nachteile hatte ich Ihnen 
auch dargelegt; sie dürften sehr klein sein. Immer dann 
nämlich, wenn jemand 30 Prozent seines Einkommens aus 
landwirtschaftlicher Tätigkeit erzielt, dann wird auch seine 
Liegenschaft weiterhin landwirtschaftlich besteuert. Der 
Wechsel, den wir hier mit den Standardarbeitskräften vor
nehmen, führt in sehr wenigen Fällen zu einer Änderung der 
Besteuerungsgrundlage. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Herr Maissan hat jetzt den klas
sischen Fehler gemacht, dass er die Betriebe, die Direktzah
lungen erhalten, den Gewerben nach dem BGBB gleich
stellt. Hier besteht ein wesentlicher Unterschied, den jetzt 
der Kommissionssprecher auch nochmals betont hat. Die 
Zahlen, die ich Ihnen gegeben habe, stammen auch aus 
dem Jahr 2004. Aber es sind eben die Betriebe nach dem 
BGBB und nicht nach der Direktzahlungsberechtigung. Des
halb war das korrekt und nicht falsch. 
Nochmals, Herr Maissan: Sie haben vorhin auch Samuelson 
bemüht und uns kritisiert. Erstens muss ich nochmals sa
gen, dass Sie sich hier eben nicht in einem freien Markt be-
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wegen. Sie bewegen sich in einem absolut regulierten 
Markt, wo Sie den Kreis der Käufer einschränken, wo Sie die 
Höhe des Preises einschränken. Somit funktionieren hier 
eben viele marktwirtschaftliche Regeln anders. Samuelson -
nur so nebenbei gesagt - hätte sich mit Sicherheit nie für 
Preisgrenzen und nie für eine solche Standardisierung aus
gesprochen; er war ein extremer Anhänger der freien Markt
wirtschaft. 

Art. 5 Bst. a - Art. 5 /et. a 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 33 Stimmen 
Für den Antrag Maissen .... 6 Stimmen 

Art. 7 Abs. 1 - Art. 7 al. 1 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Frau Bundesrätin 
Leuthard teilt uns mit, dass sie bei Artikel 7 Absatz 1 am 
bundesrätlichen Entwurf festhält. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 30 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 1 Stimme 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Der Kommissionsspre
cher beantragt Ihnen, jetzt die Artikel 66 und 69bis zu be
handeln. Es handelt sich dabei um ein Konzept. Sie haben 
dazu eine Ergänzung der Fahne erhalten. 

Art. 66 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Wicki, Berset, Bieri, Forster, Sommaruga Simonetta) 
Abs. 1 
Unverändert 
Abs.2 
Die Kantone können in ihrer Gesetzgebung diesen Prozent
satz auf maximal 15 Prozent erhöhen. 

Antrag Maissen 
Unverändert 

Antrag Hess Hans 
Der Erwerbspreis gilt als übersetzt, wenn er den amtlichen 
Verkehrswert um 15 Prozent übersteigt. 

Art. 66 
Proposition de /a majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Wicki, Berset, Bieri, Forster, Sommaruga Simonetta) 
Al. 1 
lnchange 
Al. 2 
Les cantons peuvent augmenter ce pourcentage a. 15 pour 
cent au maximum dans leur legislation. 

Proposition Maissen 
lnchange 

Proposition Hess Hans 
Le prix d'acquisition est surfait quand il depasse de plus de 
15 pour cent la valeur venale. 

Art. 69bis 
Antrag der Mehrheit 
Titel 
Höchstverkaufspreis nach kantonalem Recht 
Text 
Die Kantone können in ihrer Gesetzgebung einen Höchst
verkaufspreis in Gegenden vorsehen, in denen ein starker 
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Anstieg der Verkaufspreise für landwirtschaftliche Gewerbe 
und Grundstücke erfolgt oder zu erfolgen droht. 

Antrag der Minderheit 
(Wicki, Berset, Bieri, Forster, Sommaruga Simonetta) 
Streichen 

Art. 69bis 
Proposition de Ja majorite 
Titre 
Prix maximal de vente prevu par le droit cantonal 
Texte 
Les cantons peuvent prevoir dans leur legislation un prix 
maximal de vente dans les regions ou les prix de vente des 
immeubles et des entreprises agricoles subissent une aug
mentation considerable ou dans celles ou il existe la menace 
d'une teile augmentation. 

Proposition de Ja minorite 
(Wicki, Berset, Bieri, Forster, Sommaruga Simonetta) 
Bitter 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Alle Anträge und die 
Artikel 32 bis 69bis betreffen die Verkaufspreiskontrolle. Al
lerdings sind die Grundsätze gemäss Kommissionsmehrheit 
erst in Artikel 66 und 69bis genannt. Darum sollten wir an 
dieser Stelle über das Konzept sprechen und darüber ab
stimmen. Anschliessend sollten wir zu den Artikeln 32ft. zu
rückgehen; die Änderungen werden sich aus dem Konzept
entscheid ergeben. 
Es geht hier um die Frage der Preiskontrolle, also darum, ob 
der Höchstpreis eines Grundstückes, das verkauft werden 
soll, kontrolliert oder frei sei. Vorweg sei gesagt, dass alle 
weiterhin wollen, dass Landwirtschaftsland nur an selber 
wirtschaftende Bauern verkauft werden kann. Wohl können 
Nichtlandwirte erben, aber am Prinzip des Selbstbewirt
schafters wird im Verkaufsfall in keiner Weise gerüttelt. Es 
liegen uns drei Konzepte vor, und die möchte ich Ihnen skiz
zieren und sie im Sinne der Kommission abwägen. 
Das erste Konzept schlägt der Bundesrat vor. Er will die 
Preiskontrolle ersatzlos aufheben. Er ist der Ansicht, dass 
genügend Schutz bestehe, indem nur Selbstbewirtschafter 
Landwirtschaftsboden erwerben dürften, und im Übrigen 
sollen die Landwirte genau gleich gehalten sein wie alle an
deren Gewerbe, nämlich dem freien Wettbewerb unterstellt. 
Dieser freie Wettbewerb soll den Preis festlegen und nicht 
eine Behörde. Die Bauern, so ist der Bundesrat überzeugt, 
seien selber fähig zu entscheiden, ob und wie viel sie zahlen 
können. Der Bundesrat hofft auch auf mehr Markt im Handel 
mit Landwirtschaftsland. Er hofft, dass mehr Land feil wird. 
Heute sind nur etwa 1 Prozent des landwirtschaftlichen Bo
dens jährlich im Markt. Bei einem höheren Preis würde mehr 
auf den Markt kommen, weil viele, die heute das Land behal
ten, bei einem höheren Verkaufpreis verkaufswillig würden. 
So überlegt der Bundesrat. Er hat allerdings in der Kommis
sion keine Anhänger gefunden. 
Das zweite Konzept ist jenes der Kommissionsmehrheit. Ihr 
geht die Haltung des Bundesrates zu weit. Die Kommissi
onsmehrheit befürchtet eine Preisüberhitzung, namentlich in 
Regionen, wo einzelne Bauern Bauland kaufen und teil
weise fast jeden Preis zu zahlen fähig und gewillt sind, um 
ihren Landwirtschaftsbetrieb zu erhalten und auszubauen. 
Ein hoher Preis würde auch Pächtern verunmöglichen, ihr 
Vorkaufsrecht auszuüben, weil Pächter in der Regel eben 
kaum in der Lage sind, sehr viel Geld auf die Seite zu schaf
fen und hohe Preise zu bezahlen. 
Die Kommissionsmehrheit möchte aber, dass für den Fall 
der Preisüberhitzung die Kantone in ihrer Gesetzgebung ei
nen Höchstverkaufspreis vorsehen - also eine Notfallge
setzgebung für den Fall, wo die Preise bereits stark gestie
gen sind, oder für den Fall, wo sie stark zu steigen drohen. 
In welcher Erlassform das geschieht, bestimmt natürlich das 
kantonale Recht und nicht der Bund. Je nach kantonalem 
Recht ist es ein Gesetz, eine Verordnung oder welche Rege
lung der Kanton auch immer vorsieht. Allerdings - das ist 

eine wichtige Einschränkung der Kommissionsmehrheit -
wird die Höchstgrenze nicht für den Kanton generell einge
führt werden, ausser wenn ein kleiner Kanton ein geschlos
sener Raum ist, sondern sie kann nur für einzelne Gegen
den, wo ein überhitzter Verkaufspreis besteht oder zu ent
stehen droht, eingeführt werden. Erst dann, also reaktiv und 
nicht proaktiv, kann der Kanton handeln. 
Damit sind auch die Stärken und die Schwächen des Kon
zeptes der Mehrheit dargelegt. Seine Stärke ist, dass die 
Kantone nur dort aktiv werden, wo eine Überhitzung bereits 
manifest ist oder unmittelbar bevorsteht. Seine Schwäche 
ist, dass der Kanton erst reaktiv auf bestehende Marktsitua
tionen reagiert und vielleicht zu spät kommt, weil die Mass
nahme nur für konkrete einzelne Gegenden angeordnet wer
den darf. 
Das dritte Konzept ist jenes der Minderheit. Sie will die heu
tige Preiskontrolle beibehalten. Sie sei durchaus geeignet, 
eine Überhitzung der Preise überhaupt zu verhindern. Aller
dings will sie mehr Preisflexibilität, indem die Kantone den 
Zuschlag zum Durchschnittspreis der letzten fünf Jahre auf 
maximal 15 Prozent erhöhen können; heute sind es maximal 
5 Prozent. 
Sowohl die Kommissionsmehrheit als auch die Kommissi
onsminderheit bewirken mit ihren Anträgen, dass jene Bau
ern weiterhin Land erwerben können, welche kein Bauland 
verkaufen konnten und welche nicht über Erbschaften zu be
sonderen finanziellen Mitteln kamen. Die Kommission ge
wichtet den Nachteil der Preiskontrolle, dass weniger Land 
auf dem Markt ist, geringer als den Vorteil, dass mit einer 
Preiskontrolle die Bauern leichter Land erwerben können, 
auch wenn sie nicht über besondere Mittel verfügen. 
Bevor wir nun in die Arena zur Diskussion der drei Lösungen 
steigen, möchte ich noch Folgendes sagen: Wie gestaltet 
sich das Verfahren in den Kantonen, wenn man Land er
werben will? Nach dem Entwurf des Bundesrates braucht es 
nur eine Verfügung, nämlich die Feststellung, dass der Käu
fer Selbstbewirtschafter ist. Dann erhält er die Bewilligung 
zum Erwerb. Um den Preis kümmert sich keine Behörde. 
Nach der Mehrheit sind ein oder zwei Verfügungen zu tref
fen; in der Regel ist es nur eine, nämlich die Feststellung der 
Selbstbewirtschaftung. Dort, wo der Kanton für einzelne 
konkrete Gegenden Höchstgrenzen eingeführt hat, müsste 
er zusätzlich feststellen, dass der Preis nicht übersetzt ist. 
Nach dem Konzept der Minderheit braucht es im Verfahren 
immer zwei Verfügungen, nämlich zu den Fragen: Ist erstens 
Selbstbewirtschaftung gegeben, und ist zweitens der Kauf
preis überhöht oder nicht? 
Die Kantone und die bäuerlichen Organisationen haben sich 
in der Vernehmlassung für die Fassung der Minderheit aus
gesprochen. Allerdings kannten sie nur den Vorschlag des 
Bundesrates, nicht den Vorschlag der Kommissionsmehr
heit. Aber sie haben sich zumindest gegen den Entwurf des 
Bundesrates ausgesprochen. 
Nun hat mich Herr Bürgi in seinem Eintretensvotum - und 
das sei mein letztes Wort - gefragt, ob ich tatsächlich 
glaube, dass das System der Mehrheit tauge. Nun, ich kann 
Ihnen das Glaubensbekenntnis abgeben: Ich bekenne mich 
zur Minderheit. Mein Name ist nicht auf der Fahne, weil wir 
in der WAK sehr strenge Regeln haben: Ich wurde in jener 
Sitzung durch Herrn Bieri ersetzt, aber ich gehöre auf diese 
Seite. Ich selber glaube auch, dass es nicht nur im Falle 
einer bereits bestehenden oder unmittelbar bevorstehenden 
Überhitzung ein kantonales Gesetzgebungsverfahren 
braucht, sondern dass die heutige Lösung gemäss Antrag 
der Minderheit Wicki der Situation besser Rechnung trägt. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Damit ist auch schon ge
sagt, für welche Lösung ich allenfalls den Stichentscheid ge
ben würde. 

Wicki Franz (C, LU): Ich habe den Bericht des EVD über die 
Ergebnisse der Vernehmlassung zur Weiterentwicklung der 
Agrarpolitik vor mir. Ich zitiere aus den Stellungnahmen zur 
Frage der Abschaffung der Preisgrenze für landwirtschaftli
che Grundstücke und Gewerbe: «Alle Kantone mit Ausnah-
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me von dreien .... wehren sich gegen die Abschaffung der 
Preisgrenze für landwirtschaftliche Grundstücke und Ge
werbe.» Weiter unten steht: «Alle politischen Parteien aus
ser einer (LPS) wollen das Verbot, landwirtschaftliche Ge
werbe und Grundstücke zu übersetzten Preisen zu verkau
fen, aufrechterhalten.» Und dann: «Nahezu alle nationalen 
und kantonalen Bauernorganisationen und die Vertreter von 
Milchwirtschaft, Tierproduktion, Pflanzenproduktion, Wein
bau, Umwelt-, Natur- und Tierschutz sowie die Institutionen 
der Forschung, Bildung und landwirtschaftlichen Beratung 
sprechen sich für die Beibehaltung der Preisbegrenzung für 
landwirtschaftliche Grundstücke aus.» Das sind nur Zitate 
aus der Vernehmlassung. 
Gemäss dieser klaren, eindeutigen Ablehnung, welche die 
Vernehmlassung aufzeigte, beschloss Ihre Kommission in 
einem ersten Durchgang die Beibehaltung der heutigen 
Bundesregelung mit 7 zu 6 Stimmen bei O Enthaltungen. 
Später stellte Ihre Kommission die ganze Frage der Preis
bindung nochmals zur Diskussion. Schliesslich obsiegte mit 
einer Stimme Unterschied der heutige Mehrheitsantrag. 
Nach dieser Version soll die Preisvorschrift des Bundes fal
lengelassen werden; die Kantone sollen die Kompetenz er
halten, falls sie dies überhaupt wollen, für bestimmte Gegen
den einen Höchstverkaufspreis per Gesetz vorzuschreiben, 
aber immer vorausgesetzt, dass in diesen Gegenden bereits 
ein starker Anstieg der Verkaufspreise für landwirtschaftliche 
Gewerbe und Grundstücke erfolgt ist oder ein solcher zu er
folgen droht. 
Sie haben beim Eintreten das Votum von Herrn Bürgi ge
hört. Ihm sträubten sich bei diesem Vorschlag der Kommissi
onsmehrheit die Nackenhaare, und ich kann Ihnen bestäti
gen: Ich konnte es von hinten feststellen, es war tatsächlich 
so. (Heiterkeit) Ich begreife Herrn Bürgi. Auch ich kann die
sem Mehrheitsantrag nicht zustimmen, und zwar aus folgen
den Gründen.: 
Die Abschaffung der Preisgrenze auf Bundesebene ist der 
falsche Ansatz. So schreibt die Konferenz der kantonalen 
Landwirtschaftsdirektoren in ihrer Zuschrift vom 8. März 
2007 an alle Ständerätinnen und Ständeräte: «Die Abschaf
fung der Preisgrenze beurteilen die Kantone eher als Rück
schritt. Sie bringt für das Landwirtschaftsland die Bodenspe
kulation zurück.» Es trifft zu, was dort gesagt wird: «Die 
Gliederung des Bodenmarktes in einen Markt für landwirt
schaftliche Grundstücke und einen Baulandmarkt wird auf
gehoben.» Damit schwäche der Bundesrat aber auch einen 
zentralen Pfeiler der Raumplanung, nämlich die Trennung 
von Baugebiet und Nichtbaugebiet, und leiste der Zersied
lung der Landschaft und der Zerstörung der nichterneuerba
ren Ressource Boden Vorschub.· 
Mit Recht weisen die Landwirtschaftsdirektoren auch darauf 
hin, dass mit der Aufhebung der Preisgrenze die Produkti
onskosten in die Höhe getrieben werden. Gerade dies 
scheint mir ein sehr wichtiger Punkt zu sein. Wir dürfen nicht 
ausser Acht lassen: Die Landwirtschaft wird mit Bundesbei
trägen massgeblich unterstützt, und hier hinkt der vom Bun
desrat gemachte Vergleich mit dem Gewerbe. Bei der Aufhe
bung der Preisgrenze wird das Bauernland für einen zu 
hohen Preis gekauft werden müssen, und das anschlies
sende Lied kennen wir, es ist für mich auch sehr verständ
lich. Es wird dann tönen: Wir haben zu hohe Produktions
kosten, und dies nicht zuletzt wegen der hohen Boden
preise. Der Ruf nach erhöhter Bundeshilfe wäre so vorpro
grammiert. 
Der Antrag der Kommissionsmehrheit bei Artikel 69bis wür
de zu einer unübersichtlichen Situation mit einer Vielzahl 
von kantonalen beziehungsweise regionalen Sonderlösun
gen führen. Abgesehen davon, dass die Kantone diese kan
tonalen Sonderlösungen gar nicht wollen, hat der Antrag der 
Kommissionsmehrheit zur Folge, dass die Kantone ein kom
pliziertes Verfahren in einem Gesetz festlegen müssen. Ge
mäss dieser Version muss nämlich zuerst festgestellt wer
den, ob in gewissen Gegenden bereits ein starker Anstieg 
des Verkaufspreises für landwirtschaftliche Gewerbe und 
Grundstücke erfolgt ist oder ein solcher droht. Frühestens 
wenn ein solcher droht, könnte vorgeschrieben werden, wel-
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eher Höchstpreis gelten soll. Daher müsste dann auch noch 
definiert werden, was «starker Anstieg des Verkaufspreises» 
überhaupt heisst. Wenn diese amtliche Feststellung des 
starken Anstieges des Verkaufspreises dann vorläge, käme 
man ja viel zu spät. Die massive Steigerung des Bodenprei
ses wäre bereits da. Das Gesetz und die Behörden kämen 
dann längst hintennach, bei uns würde man sagen: «Si chö
mid hindedri wi di alt Fasnacht.» Daher der Minderheitsan
trag. 
Mit dem Minderheitsantrag behalten wir grundsätzlich die 
Bundesregelung bei und anerkennen damit auch die klaren 
Stellungnahmen, welche in der Vernehmlassung abgegeben 
wurden. Der Antrag der Minderheit gibt aber doch eine ge
wisse Flexibilität, indem die Kantone die Möglichkeit haben, 
den Begriff des übersetzten Erwerbspreises gemäss Arti
kel 66 etwas flexibler und grosszügiger zu definieren. In Arti
kel 66 heisst es heute ja: «Der Erwerbspreis gilt als über
setzt, wenn er die Preise für vergleichbare landwirtschaftli
che Gewerbe oder Grundstücke in der betreffenden Gegend 
im Mittel der letzten fünf Jahre um mehr als 5 Prozent über
steigt.» Die Kantone könnten diesen Prozentsatz gemäss 
Minderheitsantrag - er fügt dafür einen zweiten Absatz ein -
in ihrer Gesetzgebung auf maximal 15 Prozent erhöhen. Je 
nach ihren Bedürfnissen könnten die Kantone zum Beispiel 
festlegen, dass der Erwerbspreis - ausgehend von der Be
stimmung gemäss Absatz 1 - dann als übersetzt gilt, wenn 
er die Preise für vergleichbare landwirtschaftliche Gewerbe 
oder Gründstücke in der betreffenden Gegend im Mittel der 
letzten fünf Jahre um mehr als 10 Prozent übersteigt. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, den Mehrheitsantrag abzuleh
nen und der Minderheit zuzustimmen. 

Maissen Theo (C, GR): Erlauben Sie mir, noch eine Erklä
rung zur vorherigen Diskussion abzugeben. Es ist mir als 
Agronom selbstverständlich nicht der Irrtum unterlaufen, 
dass ich die 64 000 landwirtschaftliche Betriebe, welche Di
rektzahlungen erhalten, mit den 44 000 Betrieben verwech
selt habe, die dem bäuerlichen Erbrecht unterstellt sind. 
Meine Aussage war die, dass wir bereits ein Potenzial von 
etwa 20 000 Betrieben haben, die es heute gibt, die nicht 
dem bäuerlichen Erbrecht unterstellt sind und im Sinne der 
Mobilität dann irgendwann zur Verfügung stehen. Das war 
meine Aussage dazu - damit das geklärt ist. 
Nun zur Frage der Preisbegrenzung. Was ist der Sinn dieser 
Preisbegrenzung, und was ist ihre Begründung? Der Boden
preis ist durch drei Elemente bestimmt: 
1. Der Boden bildet die Produktionsgrundlage für die Land
wirtschaft. Hier ist ökonomisch gesehen der richtige Preis 
der Bodenpreis nach der wirtschaftlichen Ertragskraft. 
2. Es war schon immer so, dass Boden auch als Anlage für 
Geldkapital interessant war, auch als Spekulationsobjekt. 
Das hat immer dazu geführt, dass der Bodenpreis ein Mehr
faches der landwirtschaftlichen Ertragskraft darstellte. 
3. Das letzte Element ist eher ideeller Art: Es geht um den 
ideellen Wert des Bodens als Grundeigentum. 
Nun ist dies die Frage: Entspricht es einer liberalen Eigen
tumsordnung, wenn man nun in diesem Bereich Preisbe
grenzungen festlegt? Nach meiner Auffassung entspricht 
das voll und ganz der liberalen Eigentumsordnung. Solche 
Bemühungen reichen ja auch in die Zeit vor hundert Jahren 
zurück. Ich vergleiche es mit dem Kartellrecht: Beim Kartell
recht vermeidet man die Höchstpreise, indem man gewisse 
Absprachen verbietet. Bei der Preisbegrenzung beim Boden 
ist es einfach so, dass man den Einfluss auf die Bodenpreise 
durch nichtlandwirtschaftliche Faktoren einschränkt. 
Es besteht also eine Parallelität zwischen dem Kartellrecht 
und dem bäuerlichen Bodenrecht. Es geht darum, hier eine 
Korrektur innerhalb einer durchaus liberalen Wirtschaftsord
nung zu machen. 
Es ist nicht nur so, dass der grosse Teil der Vernehmlasser -
es wurde sowohl von Herrn Bürgi als auch von Herrn Wicki 
erwähnt, ich brauche das nicht zu wiederholen - dafür ist, 
dass man diese Preisbegrenzung beibehält. Vielmehr hat 
sich die Praxis bewährt und eingespielt. Es gibt damit keine 
Probleme, und man muss sagen: Diese Massnahme ist eine 
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Errungenschaft aus einem Jahrzehnte dauernden Prozess 
im Bereich der bäuerlichen Bodenpolitik, und es wäre fast 
fahrlässig, wenn man nun diese Errungenschaft, für die man 
jahrzehntelang gekämpft hat, einfach so abschaffen würde, 
nachdem sie sich bewährt hat und eigentlich die meisten 
Vernehmlasser sie weiterhin wollen. 
Zu meinen Anträgen zu den Artikeln 32, 63 und 66: Ich habe 
erst aufgrund der detaillierten Ergänzung zur Fahne erkannt, 
dass das, was die Minderheit Wicki will, dem entspricht, was 
ich möchte. Ich kann daher meine Anträge zurückziehen und 
unterstütze voll und ganz die Anträge der Minderheit Wicki. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Herr Maissen hat seine An
träge zu den Artikeln 32, 63, 64, 66 und 69 zugunsten der 
Anträge der Minderheit zurückgezogen. 

Hess Hans (AL, OW): Ich bin grundsätzlich damit einverstan
den, dass Artikel 66 beibehalten wird. In der Praxis hat sich 
allerdings gezeigt, dass es an vergleichbaren Fällen oftmals 
fehlt und ein statistischer Vergleich mit den Nachbarkanto
nen oder gar darüber hinaus mangels Verfügbarkeit entspre
chender Daten schwerlich anzustellen ist. Ich schlage Ihnen 
deshalb vor, dass zur Feststellung des zulässigen Höchst
preises auf die amtliche Verkehrswertschatzung abgestellt 
wird und in den Kantonen, in denen eine solche Schatzung 
nicht ohne Weiteres vorhanden ist, eine solche bei einem 
Kaufgeschäft vorgenommen wird. Dabei kann der Preis um 
maximal 15 Prozent erhöht werden. 
Ich ersuche Sie, meinem einfachen, simplen Antrag zuzu
stimmen. 

Schiesser Fritz (AL, GL): Ich bin, wie Sie unschwer erken
nen können, Mitglied der Mehrheit. Ich mache mir aber keine 
Illusionen über das Abstimmungsergebnis hier im Rat. Auch 
wenn die Mehrheit nicht so weit geht wie der Bundesrat, 
werden wir, Frau Bundesrätin, mit fliegenden Fahnen unter
gehen. 
Ich möchte aber doch noch einmal auf einen Punkt hinwei
sen. Ich bin der Auffassung, eine gewisse Öffnung würde es 
durchaus ertragen. Ich bin mir aber bewusst, dass wir in An
betracht der Stimmung «keine Öffnung» auch nicht eine 
kleine Öffnung zustande bringen werden. Die Sache wird so 
bleiben, wie sie ist bzw. wie sie die Minderheit vertritt. Ich 
möchte aber doch darauf hinweisen, dass die Flexibilität, wie 
sie von Kollege Wicki erwähnt worden ist, bei der Minderheit 
an einem sehr kleinen Ort ist. Ich muss mir überlegen, ob ich 
nicht dem Antrag Hess Hans folgen will. 
Was ist die Auffassung der Mehrheit? Die Mehrheit ist davon 
ausgegangen, dass es - im Gegensatz zur Position des 
Bundesrates - einer Obergrenze bedarf. Es soll aber nicht 
der Bundesgesetzgeber sein, der für das ganze Land ein
fach sagt: «So ist es», sondern es sollen die Kantone sein, 
die eine entsprechende Regelung treffen, und zwar in bes
serer Kenntnis der örtlichen Verhältnisse. Ich teile die Auf
fassung des Kommissionssprechers nicht, dass die Kantone 
gemäss Artikel 69bis nur in besonderen Fällen für ihr ganzes 
Kantonsgebiet eine Regelung treffen können. Nach dem An
trag der Mehrheit ist es Sache der Kantone, zu entscheiden, 
ob eine Ausgangslage gegeben ist, um für das ganze Kan
tonsgebiet oder nur für bestimmte Regionen Bestimmungen 
über den Höchstverkaufspreis zu erlassen oder nicht. Ein 
Kanton kann durchaus der Auffassung sein, es seien derart 
unterschiedliche Verhältnisse auf seinem Gebiet vorhanden, 
dass sich solche Bestimmungen nicht für das ganze Kan
tonsgebiet aufdrängen, sondern nur für Teile davon. Für 
mich sind die Kantone hier frei, im Rahmen des Antrages 
der Mehrheit zu legiferieren. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Erlauben Sie mir einleitend 
noch einen Satz zum Gesamtprojekt «AP 2011 ». Wir haben 
dieses Projekt zwar aufgetrennt und zwei Vorlagen daraus 
gemacht, aber die Revision bleibt natürlich ein Gesamtpro
jekt. Während es bei der Vorlage 1, also vorwiegend bei der 
Revision des Landwirtschaftsgesetzes, nicht nur um die 
Bauern ging, sondern ebenso stark um die vor- und nachge-

lagerten Stufen, um die Verarbeitungsindustrie und den 
Handel, geht es hier, beim bäuerlichen Bodenrecht, aus
schliesslich um die Bauern und die Bäuerinnen und die Bau
ernbetriebe. Beim Landwirtschaftsgesetz, bei der Vorlage 1, 
haben wir für meinen Geschmack zu viel Rücksicht auf vor
und nachgelagerte Stufen in der Landwirtschaft genommen, 
was sich nicht unbedingt zugunsten der Bauern auswirken 
wird. Kurzfristig haben die Bauern zwar vielleicht das Ge
fühl, dass die Preise oben bleiben, weil man die Preise ja 
weiterhin stützen will, und zwar massiv. Mittelfristig führt das 
aber dazu, dass die Produzentenpreise trotzdem sinken 
werden, die Konsumentenpreise aber hoch bleiben oder so
gar noch steigen. Das ist für die Bauern alles andere als po
sitiv. 
Beim bäuerlichen Bodenrecht geht es nun ausschliesslich 
um Bauernbetriebe. Es geht darum, dass die Grundlage jeg
licher landwirtschaftlichen Tätigkeit, nämlich der Boden, 
möglichst günstig bleibt. Hierzu scheint mir, nebst dem 
Selbstbewirtschaftungsprinzip, die Preisbegrenzung nach 
wie vor das richtige und ein sehr wichtiges Instrument zu 
sein. Der Bundesrat begründet die Aufhebung der Preis
grenze damit, dass er die Bodenmobilität fördern will. Dahin
ter steht die Überlegung, dass eben eher Boden verkauft 
wird, wenn man damit einen höheren Preis lösen kann, als 
dies heute möglich ist. Gleichzeitig schreibt der Bundesrat 
aber in der Botschaft: «Ein Kostenanstieg infolge der Aufhe
bung der Preisgrenze muss nicht erwartet werden.» Das ist 
nun doch etwas widersprüchlich. Entweder erhofft man sich 
von der Aufhebung der Preisgrenze, dass eben höhere 
Preise gelöst werden können und dass damit die Verkaufs
lust gesteigert wird, oder der Kostenanstieg findet nicht statt; 
dann ändert sich gegenüber heute aber auch nichts. 
Die Mehrheit der WAK will, wie mein Vorredner gesagt hat, 
die bundesrechtliche Lösung abschaffen, aber eine kantons
rechtliche Lösung weiterhin zulassen. Aus meiner Sicht ist 
diese Lösung aber eine Alibilösung. Denn sie bedeutet letzt
lich nichts anderes, als dass zuerst die Preise steigen müs
sen, und zwar überdurchschnittlich, und erst dann kann der 
Kanton eingreifen. Dann ist es aber eigentlich zu spät. Beim 
Antrag der Mehrheit der WAK kommt noch etwas dazu: Der 
Kanton darf nur unter bestimmten Umständen überhaupt 
noch Höchstpreisgrenzen festlegen. Er hat also nicht einmal 
mehr die Freiheit, das zu tun, was er möchte. 
Der Antrag der Minderheit der WAK, den ich Ihnen zur An
nahme empfehle, behält die bundesrechtliche Regelung bei, 
gibt den Kantonen aber einen zusätzlichen Spielraum. Mit 
der Lösung des Bundesrates und der Mehrheit der WAK ge
nügt es, dass ein oder zwei Bauern in einer Gegend reich 
bzw. reich geworden sind und dann alles blockieren können, 
weil sie die Möglichkeit haben, irgendeinen Preis zu bezah
len. Das führt zu einer Verteuerung des landwirtschaftlichen 
Bodens. Genau das wollen wir eben nicht. 
Die Landwirtschaft ist kein freier Markt. Immerhin fliessen je
des Jahr fast 4 Milliarden Steuerfranken in diesen Bereich. 
Da wollen wir mit höheren Bodenpreisen doch nicht den 
Bauern das sauer verdiente Geld wieder wegnehmen. Es 
gibt übrigens auch in unserem Rat - das haben wir heraus
gefunden - mehrere Eigentümer von landwirtschaftlichem 
Boden. Sie haben mir auf Nachfrage hin bestätigt, dass ein 
höherer Preis, den sie beim Verkauf lösen könnten, nicht 
zwingend dazu führen würde, dass sie das landwirtschaftli
che Land, das sie besitzen, verkaufen würden, ausser wenn 
man da ganz plötzlich beträchtlich mehr Geld verdienen 
könnte. Aber genau das wollen wir nicht. 
Zur Bodenmobilität und zum Strukturwandel: Der Bundesrat 
begründet die Vorlage und die Aufhebung der Preisgrenze 
damit, dass er die Bodenmobilität fördern und damit auch 
den Strukturwandel fördern oder erleichtern möchte. Aus 
meiner Sicht ist die Bodenmobilität nicht die einzige Form ei
nes sinnvollen Strukturwandels. Auch die Spezialisierung 
oder die Diversifizierung in der Landwirtschaft sind mögliche 
und sinnvolle Formen, um auf die veränderten Bedürfnisse 
der Landwirtschaft zu reagieren. Das sagt übrigens auch die 
Kommission, die den Bundesrat in Landwirtschaftsfragen 
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berät und die von ihm leider bis heute zu wenig berücksich
tigt wurde. 
Wir sollten aufhören, uns ausschliesslich auf die Flächenmo
bilität zu konzentrieren, und wir sollten uns, wenn wir das for
cieren wollen, auch mit den negativen Auswirkungen be
schäftigen, und zwar, bevor es zu spät ist. 
Ich bitte Sie, der Minderheit der Kommission zu folgen. 

David Eugen (C, SG): Meiner Meinung nach hat Frau Bun
desrätin Leuthard die richtigen Argumente vorgebracht, die 
begründen, warum uns der Bundesrat diese Vorlage unter
breitet hat: Das Wichtigste ist das Festhalten an der Selbst
bewirtschaftereigenschaft. Das ist wichtig, und ich kann mir 
vorstellen, dass es dort noch Nachholbedarf gibt; man muss 
die Kriterien so ins Gesetz schreiben, dass wirklich nur die 
Selbstbewirtschafter auf diesen Markt kommen und keine 
anderen Leute. Ich möchte nicht, dass sich National- und 
Ständeräte, Notare, Bundesräte, Schlossbesitzer usw. auf 
diesem Markt tummeln. Dann ist aber das Problem nicht die 
Höchstpreisvorschrift, sondern dann ist die Abgrenzung des 
Begriffs des Selbstbewirtschafters zu verbessern. Dazu wer
de ich sofort Hand bieten, und ich bitte, auch im weiteren 
Fortgang dieser Gesetzgebung diesen Punkt nochmals 
ganz genau anzuschauen: Sind es wirklich nur die Selbstbe
wirtschafter, die auf diesen Markt können und nicht Dritte 
ausserhalb dieser Selbstbewirtschafter? Wenn das sicher
gestellt ist, gibt es eigentlich nicht viele gute Gründe, um zu 
sagen, dass unter den Selbstbewirtschaftern überhaupt kein 
Wettbewerb stattfinden dürfe. Frau Sommaruga hat argu
mentiert, dass die Bodenpreise steigen. Das ökonomische 
Gesetz, wie es überall, auch in der Landwirtschaft, spielt, 
würde etwas ganz anderes bedeuten: Die Ressource Boden 
wird optimal eingesetzt, es werden die Kosten gesenkt, der 
optimale Ressourceneinsatz, den man dann ermöglicht, 
wirkt kostensenkend, wie man aus allen Wirtschaftsberei
chen weiss. 
Was heute geschieht, ist eine Bodenhortung - jemand hat 
es gesagt-; es ist ein häufiger Vorgang, dass Erbengemein
schaften oder auch andere Gruppierungen, die eigentlich 
nichts mehr mit der landwirtschaftlichen Nutzung zu tun ha
ben, Boden horten. Wir kommen damit in die Situation, dass 
sich die guten und wettbewerbsfähigen Betriebe nicht stär
ken und ihre Chancen nicht wahren können. Es ist in der 
Landwirtschaft genau gleich wie im Bereich des Gewerbes. 
Was Ihnen die Mehrheit vorschlägt, ist eine zielgerichtete 
Verhinderung von spekulativen Bodenmärkten. Das ent
spricht dem Verhältnismässigkeitsprinzip. Man muss ja nicht 
das Kind mit dem Bade ausschütten und immer gleich alles 
verbieten. Man muss dort eingreifen, wo es notwendig ist. 
Ich teile die Meinung von Kollege Schiesser; es ist ganz klar, 
da braucht es keine gesamtkantonale Festlegung solcher 
Höchstpreisvorschriften, sondern es braucht eine kantonale 
gesetzliche Grundlage. Dann kann der Regierungsrat eines 
Kantons anordnen, dass für die Regionen, wo spekulations
bedingte Entwicklungen eintreten, die man nicht wünscht, 
der Höchstpreismechanismus in Kraft tritt. Das kann der Re
gierungsrat für eine bestimmte Zeit oder auch für eine unbe
stimmte Zeit anordnen, solange eben diese Effekte vorhan
den sind. Er kann das sehr zeitgerecht machen. Es ist nicht 
so, dass er zuwarten muss, bis die Entwicklung negativ, also 
spekulativ verläuft. Er kann dieses Instrument rechtzeitig 
einsetzen. 
Ich denke, was die Mehrheit vorschlägt, ist ein sehr zielge
richtetes, angepasstes Instrumentarium, um die negativen 
Seiten, die man nicht bestreiten will, zu verhindern und um 
unter den Selbstbewirtschaftern einen optimalen Einsatz der 
Ressource Boden zu ermöglichen. 
Eine Zustimmung zur Minderheit Wicki, das muss ich auch 
ehrlich sagen, bedeutet quasi die Beibehaltung des Status 
quo. Man ändert nichts. Ich bin überzeugt, es wird keinen 
einzigen Kanton geben, der von diesem Mittel Gebrauch 
macht. Es wird alles so bleiben, wie es ist. Das ist, wie es die 
Frau Bundesrätin mit Recht gesagt hat, mit Blick auf die Her
ausforderungen der Landwirtschaft, mit Blick auf das Errei
chen von wettbewerbsfähigen Betrieben nicht positiv. 
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Ich bitte darum, der Mehrheit zu folgen. Aber man müsste 
der Sorge Rechnung tragen, dass der Selbstbewirtschafter
begriff nicht optimal eingegrenzt ist und dass es da Miss
stände gibt. Das habe ich auch aus meinem Kanton gehört; 
es gebe dann Leute, die trotzdem, obwohl sie nicht Selbst
bewirtschafter seien, in diesen Markt gelangen könnten. 
Dem müsste man wirklich konsequent entgegentreten. 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Ich möchte nur zum 
Antrag Hess Hans Stellung nehmen. Ich verstehe ihn inso
fern, als Herr Hess Obwaldner ist. Als Eidgenosse muss ich 
sagen, dass sein Antrag kaum realisierbar ist. Warum? Der 
Unterschied zwischen seinem Antrag und dem Antrag der 
Kommissionsminderheit ist folgender: Die Kommissionsmin
derheit, die das geltende Recht in etwa weiterführen will, 
sagt in Absatz 1, welcher Artikel 66 in der heutigen Fassung 
entspricht: «Der Erwerbspreis gilt als übersetzt, wenn er die 
Preise für vergleichbare landwirtschaftliche Gewerbe oder 
Grundstücke in der betreffenden Gegend im Mittel der letz
ten fünf Jahre um mehr als 5 Prozent übersteigt.» Massge
bend ist also der Durchschnittspreis der letzten fünf Jahre; 
dieser gilt als Vergleichspreis, plus 5 Prozent. Herr Hess 
möchte an einen landwirtschaftlichen Verkehrswert anknüp
fen. Diesen Verkehrswert kennen nur vier Kantone. Sein 
Kanton kennt ihn, die meisten anderen nicht. Was Herr Hess 
aber in der Sache möchte, ist faktisch dasselbe, was die 
Kommissionsminderheit möchte. Der Verkehrswert wird 
nämlich aufgrund der Verkäufe in den letzten Jahren eruiert, 
und hier wird ein empirischer Wert festgelegt, der auf das
selbe hinausläuft. Ich räume ein, dass bei der Einführung 
des bäuerlichen Bodenrechtes diese Vergleichszahlen nicht 
bestanden und eruiert werden mussten; das gab Probleme. 
Aber heute ist es eingespielt. Sie würden mit dem Antrag 
Hess Hans 22 Kantone dazu zwingen, ihr Schätzungs
system zu ändern. Darauf sollten wir verzichten. 
Ich möchte anfragen, ob eben im Endergebnis nicht Herr 
Hess genau dasselbe will wie die Kommissionsminderheit 
und seinem Anliegen damit Rechnung getragen wird. Sein 
Kanton kann ja ohne Weiteres den landwirtschaftlichen Ver
kehrswert hilfsweise heranziehen, weil er ja wahrscheinlich 
auch auf dem Durchschnitt der Verkäufe basiert. Zudem 
sind Registerverkehrswerte oft veraltet - das wäre dann der 
Nachteil -, sie müssten ohnehin aktualisiert werden. 
Sollte der Antrag Hess Hans aufrechterhalten bleiben, müs
ste ich Sie bitten, ihn abzuweisen. 

Hess Hans (RL, OW): Die Aufforderung, den Antrag jetzt 
schon zurückzuziehen, kommt für mich noch ein bisschen 
früh; ich möchte zuerst noch Frau Bundesrätin Leuthard hö
ren. (Heiterkeit) 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich beginne gleich mit dem 
Antrag Hess Hans, dann haben wir ein Problem vielleicht 
schon erledigt. Es ist effektiv so, dass auch ich Ihren Antrag 
nicht annehmen könnte. Es wurde angetönt: Wir kennen 
schweizweit keinen amtlichen Verkehrswert. Es ist effektiv 
so, dass das eine Spezialität einzelner Kantone ist. Obwal
den, Ihr Heimatkanton, und St. Gallen kennen ihn. Wir ha
ben aber keinen amtlichen Verkehrswert in der ganzen 
Schweiz. Somit würden Sie vor allem das Steuerharmonisie
rungsgesetz verletzen. Dieses schreibt in Artikel 14 Absatz 2 
vor, dass bei landwirtschaftlichen Grundstücken grundsätz
lich der Ertragswert gilt. Es gibt dort dann noch eine Öff
nung, und zwar in dem Sinne, dass die Kantone bestimmen 
können, dass der Verkehrswert mitberücksichtigt wird. Von 
diesem Recht haben aber nur vereinzelte Kantone Ge
brauch gemacht. Wenn Sie diese Kantonslösung möchten, 
können Sie ebenso gut auch die Kommissionsmehrheit un
terstützen. 
Ich nehme den Ball von Herrn Schiesser auf und kämpfe zu
mindest nochmals für den Antrag der Mehrheit Ihrer Kom
mission. Er wäre wenigstens ein Schritt in die richtige Rich
tung, den ich Ihnen hier schon nochmals anpreisen möchte. 
Zur Lösung des Bundesrates muss ich nicht mehr sehr viel 
sagen; sie wird keine Gnade finden. Aber die Lösung der 
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Mehrheit würde wenigstens eine Öffnung des Marktes in un
serem Sinne bewirken, allerdings mit einem Ventil, sodass 
die Kantone reagieren können, wenn sich die Befürchtungen 
bewahrheiteten und es tatsächlich zu solchen Risiken kom
men sollte. 
Zu den Risiken, die hier an die Wand gemalt werden: Als Sie 
seinerzeit das BGBB diskutiert hatten - einige von Ihnen wa
ren wahrscheinlich schon dabei und können sich daran 
erinnern -, wurde über die Frage, was ein übersetzter Preis 
sei, lange debattiert. Es gab damals schon Vorschläge, die 
Grenze nicht bei 5 Prozent festzunageln; es gab in beiden 
Räten Anträge, die bis zu einer Grenze von 30 Prozent gin
gen. Man hat sich aufgrund der damaligen Marktsituation, 
die Herr Bürgi geschildert hat, am Schluss für die restriktiv
ste Variante, also für 5 Prozent entschieden. 
Aber schon damals wollte man eigentlich grosszügiger sein, 
entschied sich aber aufgrund der Hochpreissituation, die wir 
damals hatten, für die einengendste Preisgrenze. Mit der jet
zigen Lösung, wonach ein Preis ja erst dann ein übersetzter 
Preis ist, wenn er das Mittel der letzten fünf Jahre um mehr 
als 5 Prozent übersteigt, haben Sie eigentlich festgelegt, 
dass der Preisanstieg bei kontinuierlichem Preisdruck 2 Pro
zent pro Jahr betragen darf. Wenn jetzt Ihre Auslegungen 
richtig wären, dann würde das bedeuten, dass wir seit 1994 
jedes Jahr einen Preisanstieg auf dem Bodenmarkt von zwi
schen O und 2 Prozent gehabt hätten. Diesen haben wir 
aber nicht gehabt. Das zeigt eben, dass schon die heutige 
Preisbegrenzung nicht greift, weil effektiv die Marktsituation 
eine andere ist und weil eben nur Selbstbewirtschafter kau
fen können und man ja kein Interesse daran hat, gegenseitig 
den Preis hochzutreiben. Diese Grenze wird in den meisten 
Fällen nicht einmal angeritzt. Deshalb, Frau Sommaruga, ist 
auch kein Widerspruch in der Beurteilung des Bundesrates, 
dass es unter dem Strich keinen Preisanstieg gibt. Denn die 
Geschichte belegt diese Zahlen: Wir haben diesen Preisan
stieg von 2 Prozent nicht gehabt, der Markt hat sich also 
nicht einmal in diesem kleinen Rahmen bewegt. Es gab nur 
Fälle, wo man nahe an der Preisgrenze war, und diese wur
den eben kompensiert durch diejenigen Fälle, bei denen der 
Preis wesentlich tiefer war. Das darf man auch nach einer 
Öffnung erwarten. Es gibt aufgrund der 13-jährigen Erfah
rung, die wir jetzt in diesem Bereich haben, keinen Grund 
anzunehmen, dass die Entwicklung plötzlich völlig anders 
abläuft. Das führt uns eben dazu, hier auf das Prinzip der 
Selbstbewirtschafter, aber auch auf den Ertragswert abzu
stellen, der ja auch beim Verkauf vor allem für die Finanzie
rung eine grosse Rolle spielt. Wir vertrauen darauf, dass 
diese Elemente bereits wirken. 
Nochmals zur Situation: Wer kauft? Es kann nur ein Selbst
bewirtschafter kaufen. Die Bauern haben es also selber in 
der Hand, wie sich dieser Markt entwickeln soll. Das ist be
reits ein Grund, weshalb man nicht befürchten muss, dass 
die Produktionskosten massiv steigen. Die Vergleiche mit 
den Baulandbauern hinken eben auch. Dass Baulandbauern 
effektiv viel verdient haben, das war kein Problem des 
BGBB, sondern das ist geschehen, weil im Raumplanungs
recht mit Einzonungen in den vergangenen zwanzig Jahren 
viel Landwirtschaftsland zu Bauzonen umgezont wurde. Das 
hat die Grundstückbesitzer, die mit diesem Einzonungsakt 
anderen Zonenvorschriften unterstellt worden sind, in eine 
komfortable Lage geführt. Dieses Problem müssen Sie beim 
Raumplanungsrecht und bei den Zonierungsvorschriften lö
sen, aber nicht mit der Preisgrenze im bäuerlichen Boden
recht. Deshalb kann man dieses Argument auch nicht gel
tend machen, wenn man über diese Preisbegrenzung 
spricht. 
Gehandelt werden heute im Schnitt rund 8500 Hektaren. 
Das ist effektiv eine sehr bescheidene Fläche, die hier ver
kauft oder gekauft wird. Ich vertraue auf die Käufer und die 
Verkäufer. Das sind alles Selbstbewirtschafter und damit Ex
perten. Für den Fall, dass dieses Vertrauen nicht mehr ge
rechtfertigt sein sollte, offeriert die Mehrheit diese Ventillö
sung, indem sie sagt: Wenn sich die Bauern wider alle Er
wartungen wirklich ins eigene Fleisch schneiden wollen und 
die Preise nach oben treiben, dann kann der Kanton dort, 

wo es nötig ist, einschreiten und wieder eine Preisgrenze 
einführen, wie er sie für richtig hält; es wird in vielen Gegen
den nur regionale Probleme geben, es wird nie flächen
deckend zu Problemen führen. Sie setzen also mit dieser 
Ventillösung einerseits auf das Vertrauen in den Markt, das 
bürgerliche Parteien in der Regel haben. Andererseits kön
nen Sie sagen: Wenn das Vertrauen nicht gerechtfertigt ist, 
dann haben wir immer noch die kantonale Ventillösung. 
Ich muss Ihnen noch eines sagen: Gestern kamen - gerade 
auch aus bürgerlichen Parteien - Begehren, wonach man 
dafür schauen solle, dass Bauern frühzeitig ihren Betrieb 
aufgeben. Man brauche dafür einen Anreiz; der Staat solle 
ihnen doch eine Vorruhestandsrente bezahlen. Ist das jetzt 
die Lösung? Ist das billiger, oder ist das gescheiter? Ich ha
be das abgelehnt, und - Gott sei Dank! - hat auch die Mehr
heit des Nationalrates dieses Begehren abgelehnt. Aber of
fenbar drückt das eben aus, dass man auch das Gefühl hat, 
dass es zu viele gibt, die ihre Flächen - auch wenn sie klein 
sind - nicht anbieten, sondern horten und vielleicht noch 
möglichst vorteilhaft verpachten. Das ist auf die Dauer im 
Hinblick auf die Entwicklung im Bodenrecht für die jungen, 
dynamischen Unternehmer oder für diejenigen Betriebe, die 
eben die Chancen des Exportes wahrnehmen möchten, 
keine Perspektive. 
Deshalb bin ich überzeugt: Die Minderheit Wicki bedeutet 
den Status quo, sie ändert nichts. Wenn Sie wenigstens 
einen Schritt in Richtung mehr Flexibilisierung machen, 
dann vertrauen Sie auf den Markt - wie Sie das sonst immer 
tun -, dann vertrauen Sie auf die Bauern, die selber diese 
Preisbestimmung in der Hand haben. Seien Sie klug und er
möglichen Sie den Kantonen dieses Notventil! Dafür habe 
ich vollstes Verständnis. Das gibt in den Kantonen bei allfälli
gen Missbräuchen genügend Möglichkeiten der Handhabe, 
um einzuschreiten. 

Hess Hans (RL, OW): Nach den Ausführungen von Frau 
Bundesrätin Leuthard ziehe ich meinen Antrag zurück. Eines 
will der Kanton Obwalden nie: gegen Steuergesetze verstos
sen! (Heiterkeit) 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Der Antrag Maissen und 
der Antrag Hess Hans sind zurückgezogen worden. Damit 
stehen sich nur noch die Mehrheit und die Minderheit gegen
über. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 27 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 13 Stimmen 

Art. 32 Abs.1 
Antrag der Mehrheit 
.... Ersatz abziehen. Der dabei bezahlte Preis darf einen 
durch das kantonale Recht vorgesehenen Höchstverkaufs
preis nicht übersteigen. 

Antrag der Minderheit 
(Wicki, Berset, Bieri, Forstar, Sommaruga Simonetta) 
Unverändert 

Antrag Maissen 
Unverändert 

Art. 32 al. 1 
Proposition de /a majorite 
.... rendement. Le prix paye ne doit pas depasser un prix 
maximal de vente prevu par le droit cantonal. 

Proposition de ta minorite 
(Wicki, Berset, Bieri, Forster, Sommaruga Simonetta) 
lnchange 

Proposition Maissen 
lnchange 
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Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Ich darf Ihnen kurz 
das System der ergänzenden Fahne erklären. Sie haben 
sich nun bei Artikel 66 für das Konzept der Minderheit ent
schieden. Der Text führt bei Artikel 66 an, dass einzelne Be
stimmungen gemäss geltendem Recht bleiben sollen. Die 
Fahne war klar, aber schwer verständlich. Wir haben sie nun 
politisch tauglich gemacht, das heisst klar und leicht ver
ständlich, und wir haben nun in der ergänzenden Fahne all 
diese Änderungen angeführt. Die Fahne war bisher vollstän
dig, und heute ist sie leichter zu verstehen. 
Bei Artikel 32 Absatz 1 haben Sie sich für die Minderheit und 
damit für das geltende Recht entschieden. 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte seJon Ja proposition de Ja minorite 

Art. 48 Abs. 1 
Antrag Hess Hans 
Der Pächter kann auf sein gesetzliches Vorkaufsrecht zum 
Voraus nur hinsichtlich eines bestimmten bevorstehenden 
Vorkaufstalls verzichten. (Rest streichen) 

Art. 48 al. 1 
Proposition Hess Hans 
Le fermier ne peut renoncer d'avance a son droit de preemp
tion legal qu'en vue d'un cas de preemption imminente. (Bit
ter le reste) 

Hess Hans (RL, OW): Wenn Sie die Fussnote betrachten, se
hen Sie, dass diese Bestimmung erst seit dem 1. Januar 
2004 in Kraft ist. Die Bestimmung verlangt aber immer noch, 
dass die Verzichterklärung in einer öffentlichen Urkunde zu 
erfolgen hat. Normalerweise können im bäuerlichen Boden
recht Verzichterklärungen in einfacher Schriftlichkeit einge
reicht werden, beispielsweise die Verzichterklärung der Kin
der des Verkäufers, wenn die Liegenschaft an den Pächter 
verkauft wird. Es ist eigentlich nicht logisch, dass der Päch
ter eine öffentliche Urkunde unterzeichnen muss; hier sollte 
doch einfache Schriftlichkeit ebenfalls genügen. Richtig ist 
aber, dass die wesentlichen Bestimmungen dieser Erklärung 
enthalten sein müssen und dass der Verzicht im Sinn von 
Absatz 2 unwirksam wird, wenn die Bedingungen von Ab
satz 2 erfüllt sind. 
Als Notar müsste ich ja eigentlich Freude haben, dass ein 
solches Rechtsgeschäft zwei Urkunden auslöst. Ich finde 
aber, dass es nicht Sache des Rates ist, hier um die Be
schäftigung der Notare besorgt zu sein. Er sollte sich viel
mehr für ein einfaches Verfahren im bäuerlichen Bodenrecht 
einsetzen. 
Ich ersuche Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Herr Hess stellt ein 
Thema zur Diskussion, über welches sich die Kommission 
nicht gebeugt hat. 
Wie Herr Hess zutreffend ausführt, hat die Bestimmung auf 
den 1. Januar 2004 gewechselt; bereits damals hat man den 
Schutz des Pächters abgebaut. Bis zum Januar 2004 konnte 
der Pächter erst verzichten, wenn der Kaufvertrag mit dem 
Dritterwerber beurkundet war, also der Kaufpreis und alle 
Bedingungen feststanden. Dann konnte der Pächter seinen 
Eintritt in den Vertrag erklären, falls er dieselben Bedingun
gen, insbesondere jene des Kaufpreises, erfüllte. 
Diese Bestimmung hat die Praxis - und ich habe sie als No
tar auch so erlebt - als hinderlich beurteilt. Darum haben 
National- und Ständerat eine wesentliche Erleichterung ein
geführt: Der Pächter kann bereits im Voraus auf das Vor
kaufsrecht verzichten. Aber man hat ihn weiterhin vor über
eilten Unterschriften und vor einem übereiltem Verzicht auf 
seine Existenzgrundlage schützen wollen, indem er vorzeitig 
verzichtet. Darum wurde das Erfordernis der öffentlichen Ur
kunde eingeführt. Eine öffentliche Urkunde heisst, dass sie 
durch einen Notar erfolgen muss, dass der Notar eine Beleh
rungs- und Aufklärungspflicht hat, ähnlich wie bei einem Te
stament. Auch dort geht es um den Schutz vor übereilten 
Entscheiden. Wer auf sein Vorkaufsrecht als Pächter ver-
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zichtet, der macht ja in einem gewissen Sinne auch sein Te
stament, vor allem wenn es um einen ganzen Hof geht. 
Es ist abzuwägen, wie viel Schutz der Pächter braucht; das 
muss der Rat entscheiden. Ich kann hier nur ausführen: Der 
Schutz, den wir 1992 einführten, wurde nach 12 Jahren, im 
Jahr 2004, bereits abgebaut. Nun bleibt die Frage: Soll er 
noch weiter abgebaut werden? Ich muss einfach auf das Ri
siko der Abschaffung der öffentlichen Urkunde hinweisen: 
Damit fällt ein Schutz des Pächters, nämlich vor übereilten 
Entscheiden, dahin. Übrigens wird kein Notar von solchen 
öffentlichen Urkunden reich, denn diese kosten mehr Auf
wand, als sie Ertrag bringen. 
Genauso wie man wesentliche Entscheide der öffentlichen 
Urkunde unterstellte, beispielsweise die Bürgschaft, um vor 
übereilten Verpflichtungen zu schützen, so hat man hier den 
Pächter geschützt, damit er nicht übereilt verzichtet. Wie Sie 
das gewichten, ist Ihre Sache. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich kann es kurz machen; der 
Kommissionssprecher hat das Wesentliche gesagt. Nicht zu
letzt auch wegen Ihrer berühmten Motion 01.3713, Herr 
Hess, gab es ja diese Änderung des Gesetzes, wonach man 
als Pächter im Voraus auf sein gesetzliches Vorkaufsrecht 
verzichten kann. Das hat sich wirklich bewährt, das war da
mals ein Mangel. 
Wir haben geprüft, ob dieser Verzicht auf die öffentliche Be
urkundung rechtlich möglich ist. Wir haben uns bei einer In
teressenabwägung eher zugunsten des Pächters entschie
den, und zwar erstens weil es sich hier um ein gesetzliches 
Vorkaufsrecht handelt. Damit ist es für einen Pächter wie 
auch für einen allfälligen Käufer natürlich bekannt, und des
halb ist unseres Erachtens die Information für den Pächter 
wie für spätere Erwerber relativ entscheidend. Das können 
wir eigentlich nur mit der öffentlichen Beurkundung sicher
stellen, was den Pächter betrifft. Hier haben wir keine an
dere Rechtsform, die diesen Schutzgedanken rechtsgenüg
lich übernimmt. Deshalb meinen wir, es wäre eine Schwä
chung des Schutzes. Wir streben ja das Ziel an, diesen Ver
zicht zu ermöglichen, aber dem Pächter auch bewusst zu 
machen, welchen Rechtstitel er unterzeichnet. Insofern bin 
ich eher der Meinung, dass Ihr Antrag die Pächterstellung 
schwächen würde, was aus der Sicht des Pächterschutzes 
nicht unbedingt erwünscht ist. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Hess Hans .... 7 Stimmen 
Dagegen .... 23 Stimmen 

Art. 58 Abs. 2; 62 Bst. f 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 58 al. 2; 62 let. f 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 63 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 Bst. b 
b. der vereinbarte Preis über einem durch das kantonale 
Recht vorgesehenen Höchstverkaufspreis liegt; 
Abs.2 
Unverändert 

Antrag der Minderheit 
(Wicki, Berset, Bieri, Forster, Sommaruga Simonetta) 
Abs. 1 Bst. b, Abs. 2 
Unverändert 

Antrag Maissen 
Abs. 1 Bst. b, Abs. 2 
Unverändert 
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Art. 63 
Proposition de Ja majorite 
Al. 1 let. b 
b. le prix convenu depasse un prix maximal de vente prevu 
par le droit cantonal; 
Al. 2 
lnchange 

Proposition de Ja minorite 
(Wicki, Berset, Bieri, Forster, Sommaruga Simonetta) 
Al. 1 Jet. b, a/. 2 
lnchange 

Proposition Maissen 
Al. 1 Jet. b, al. 2 
lnchange 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Hier hat die Minder
heit obsiegt, gemäss Ihrem Konzeptentscheid. Dasselbe gilt 
dann bei Artikel 64 Absatz 1 Buchstabe f, auf der Fahne 
Seite 8 oben; auch dort hat die Minderheit obsiegt. Dasselbe 
gilt bei Artikel 69bis. Im Übrigen äussere ich mich nicht mehr 
bis zu Artikel 73. 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja minorite 

Art. 64 Abs. 1 Bst. f 
Antrag der Mehrheit 
f. trotz öffentlicher Ausschreibung zu einem nicht über dem 
vom kantonalen Recht vorgesehenen Höchstverkaufspreis 
oder, wenn es keinen im kantonalen Recht vorgesehenen 
Höchstverkaufspreis gibt, höchstens zum doppelten Ertrags
wert kein Angebot eines Selbstbewirtschafters vorliegt. 

Antrag der Minderheit 
(Wicki, Berset, Bieri, Forster, Sommaruga Simonetta) 
Unverändert 

Antrag Maissen 
Unverändert 

Antrag Hess Hans 
f. trotz Ausschreibung zu einem .... 

Art. 64 al. 1 let. f 
Proposition de Ja majorite 
f. malgre une offre publique a un prix ne depassant pas le 
prix maximal de vente prevu par le droit cantonal ou, a 
defaut de prix maximal de vente prevu par le droit cantonal, 
s'elevant au double de la valeur de rendement au maximum, 
aucune demande n'a ete faite par un exploitant a titre per
sonnel. 

Proposition de Ja minorite 
(Wicki, Berset, Bieri, Forster, Sommaruga Simonetta) 
lnchange 

Proposition Maissen 
lnchange 

Proposition Hess Hans 
f. malgre une offre a un prix .... 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Ich habe unserem 
Antrag nichts mehr beizufügen, möchte mich aber erst äus
sern, wenn Herr Hass seinen Antrag begründet hat. 

Hess Hans (RL, OW): Diese Bestimmung erlaubt als Aus
nahme vom Prinzip der Selbstbewirtschaftung den Erwerb 
eines landwirtschaftlichen Gewerbes oder Grundstückes 
durch einen Nicht-Selbstbewirtschafter dann, wenn trotz öf
fentlicher Ausschreibung zu einem nicht übersetzten Preis 
kein Angebot eines Selbstbarwirtschafters vorliegt. 
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In der Praxis ist unklar, in welchem Rahmen eine solche öf
fentliche Ausschreibung zu erfolgen hat. Ist das im Amts
blatt, ist das im Gemeindeblatt, oder was ist das genau? Die 
geltende Regelung ist meiner Meinung nach zu eng gefasst, 
und ich glaube, die braucht es auch nicht. Wir haben in En
gelberg einen Fall gehabt, wo man nicht wusste, ob man das 
im Kanton Nidwalden, im Kanton Uri, im Kanton Bern oder 
im Kanton Obwalden ausschreiben muss. Ich glaube, wenn 
man es einfach bei «Ausschreibung» belässt, genügt das. 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Diese Bestimmung 
müssen wir mit Sorgfalt betrachten. Es geht nämlich um die 
Frage, welches die Voraussetzungen sind, dass ein Nicht
Selbstbewirtschafter landwirtschaftliche Gewerbe oder nur 
Grundstücke erwerben darf. Bisher steht im Gesetz, dass 
die Ausschreibung öffentlich zu erfolgen hat. Was heisst 
«öffentlich»? «Öffentlich» heisst nach heutiger Praxis nicht 
amtlich, die Ausschreibung muss nicht in ein Amtsblatt, 
muss nicht in ein öffentliches Publikationsorgan. «Öffentlich» 
heisst nach heutiger Praxis - ich kenne solche Fälle aus ei
gener Praxis-, dass es um eine Ausschreibung in öffentli
chen Blättern geht, die das allgemeine Publikum erreichen. 
Ein Vereinsblättchen genügt nicht. Wenn wir das Wort «öf
fentlich» streichen, dann könnte auch der Aushang an der 
Coop-Tafel als Ausschreibung genügen. Auch was auf die 
Website eines Treuhänders ins Internet gestellt wäre, wäre 
eine Ausschreibung; aber das genügt nicht. Der Zweck der 
öffentlichen Ausschreibung ist eine Ausschreibung in Publi
kationsorganen solcher Art, dass sie das breite Publikum, 
insbesondere das breite bäuerliche Publikum - dieses ist ja 
angesprochen - erreicht. Das kann also die «Bauern-Zei
tung» oder die Lokalzeitung sein, das würde genügen. Das 
sind auch die Regeln, die heute befolgt werden. 
Aus diesem Grunde sollten wir das Wort «öffentlich» im Ge
setz belassen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Der Kommissionssprecher hat 
die wesentlichen Argumente dargelegt, und wir stimmen ihm 
völlig zu. Ohne die Bezeichnung «öffentlicher» würde das 
Feld völlig geöffnet. In der Praxis hat die Präzisierung, dass 
die Information im Einzugsbereich der potenziell interessier
ten Person zugänglich sein muss, natürlich zu Auslegungs
problemen geführt, aber sie waren nicht gross. Im Kommen
tar zum Bodenrecht gibt es dazu effektiv einen Hinweis; man 
spricht von einem «Publikationsorgan», z.B. jenem der Ge
meinde im Fall von Grundstücksverkäufen. Ich glaube ei
gentlich, dass das eine genügende Umschreibung dessen 
ist, was «öffentliche Ausschreibung» heisst. Sie, Herr Hess, 
müssten mir e contrario aus Ihrem Antrag erklären, was eine 
«private Ausschreibung» wäre. Insofern glaube ich, dass es 
auch hier einen gewissen Ermessensspielraum gibt, aber in 
der Praxis stelle ich fest, dass sich offenbar nur in vereinzel
ten kleinen Fällen Auslegungsprobleme ergeben. 
Deshalb empfehle ich Ihnen, den Antrag zurückzuziehen. 

Hess Hans {RL, OW): Ich glaube, zuhanden der Materialien 
ist geklärt, was gemeint ist. Ich ziehe meinen Antrag zurück. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Der Antrag Hess Hans ist 
zurückgezogen worden. 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon /a proposition de la minorite 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Über Artikel 66 haben wir 
im Rahmen des Konzeptentscheides bereits entschieden. 

Art. 69 
Antrag der Mehrheit 
landwirtschaftliches Gewerbe und Grundstücke dürfen nicht 
freiwillig versteigert werden, sofern das kantonale Recht ei
nen Höchstverkaufspreis vorsieht. 
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Antrag der Minderheit 
(Wicki, Berset, Bieri, Forster, Sommaruga Simonetta) 
Unverändert 

Antrag Maissen 
Unverändert 

Art. 69 
Proposition de la majorite 
Les entreprises ou les immeubles agricoles ne peuvent pas 
etre vendus aux encheres volontaires si le droit cantonal 
prevoit un prix maximal de vente. 

Proposition de la minorite 
(Wicki, Berset, Bieri, Forster, Sommaruga Simonetta) 
lnchange 

Proposition Maissen 
lnchange 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon la proposition de ta minorite 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Über Artikel 69bis haben 
wir ebenfalls im Rahmen der Konzeptabstimmung entschie
den. 

Art. 73-79 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Berset, Leuenberger-Solothurn) 
Unverändert 

Art. 73-79 
Proposition de /a majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Berset, Leuenberger-Solothurn) 
lnchange 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Dann kommen wir 
zum dritten Gang des bäuerlichen Menus, zur Belastungs
grenze. Wir stehen vor der Frage, ob die Belastungsgrenze 
nach rund sechzig Jahren wieder abgeschafft werden soll. 
Der Bundesrat schlägt es so vor, die Mehrheit unserer Kom
mission unterstützt den Vorschlag. 
Eingeführt wurde die Belastungsgrenze aus handfestem 
Grund durch das landwirtschaftliche Entschuldungsgesetz 
erstmals vor rund 60 Jahren. Es war eine Krisengesetzge
bung gegen die Überschuldung des Bauernstandes. Denn 
zahlreich im Land waren die Bauernkonkurse: Höfe wurden 
vergantet, weil die Bauern ihre Schulden nicht bezahlen 
konnten. Es war ein landesweiter Zustand, den Gotthelf be
reits als Situation der Schuldenbäuerlein im Bernbiet be
schrieben hatte. Die Gesetzgebung war erfolgreich: Bauern
konkurse existieren praktisch nicht mehr. Nun ist aber diese 
Belastungsgrenze, die wir bis heute kennen, eine Einschrän
kung der Verfügungsfreiheit. Der Eigentümer kann vorbe
hältlich einiger Sonderfälle Grundpfandrechte nur bis zum 
landwirtschaftlichen Ertragswert zuzüglich 35 Prozent er
richten. 
Was bedeutet das in der Praxis? Laut Faustregel geht man 
im Mittelland davon aus, dass der Hektarwert inklusive Ge
bäude bei einer Belastungsgrenze von 20 000 Franken liegt, 
im Berggebiet bei zirka 10 000 Franken. Das heisst, ein Hof 
von rund 20 Hektaren hat eine Belastungsgrenze im Mittel
land bei etwa 400 000 Franken, im Hügel- und Berggebiet 
bei rund 200 000 Franken. 
Es ist interessant, die Verschuldungssituation der Landwirte 
in der Schweiz anzusehen. Ich habe mich im Nachgang zur 
Kommissionsberatung hierüber kundig gemacht, und zwar 
sowohl über die Frage, wie hoch die Verschuldensquote ist, 
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als auch über die Frage, wie sich der Vergleich zum Ausland 
darstellt. 
Im Vergleich zum Ausland kennt die Schweiz trotz dieser Be
lastungsgrenze die zweitgrösste Verschuldungsquote, näm
lich etwa 53 Prozent, während sie im Ausland nur in Däne
mark höher ist, dort liegt sie bei 59 Prozent. In allen anderen 
Ländern ist sie wesentlich tiefer; ich darf aus der Tabelle zi
tieren - sie bezieht sich auf Mitte der Neunzigerjahre und 
dürfte sich nicht wesentlich geändert haben. Bei uns beträgt 
sie rund 53, in Belgien 36, in Deutschland 18, in Griechen
land und Spanien nur 1 bis 2 Prozent. In Frankreich beträgt 
sie 35, in Irland 5, in Italien 1 Prozent usw. Höher liegt sie 
nur in Dänemark. Bei der Fremdkapitalquote, das heisst im 
Verhältnis Investitionen und Eigenkapital zu Fremdkapital, 
beträgt die Verschuldung in der Schweiz im Schnitt 43 Pro
zent. Das ist also im europäischen Vergleich recht hoch. 
Der Bundesrat und die Mehrheit erachten die Belastungs
grenze trotzdem als überflüssig. Sie sagen Ihnen, dass die 
Bauern selber in der Lage seien zu beurteilen, wie viel 
Fremdkapital sie bräuchten. Es liege in der Eigenverantwor
tung zu beurteilen, wie hoch eine Liegenschaft belastet sei, 
genau wie andere Eigentümer, Einfamilienhausbesitzer und 
Gewerbler dazu selber in der Lage seien. Mit anderen Wor
ten: Man traut heute den Bauern mehr Urteilskraft als den 
Schuldenbäuerlein der Dreissiger- und Vierzigerjahre zu. 
Die Belastungsgrenze - das sei beigefügt - hat keinen Ein
fluss auf die Investitionshilfe; diese ist unabhängig von der 
Belastungsgrenze. Wenn die dortigen Voraussetzungen er
füllt sind, wird Investitionshilfe gewährt. 
Die Minderheit hingegen ist der Ansicht, dass weiterhin ein 
Schutz der Bauern nötig sei, um sie vor einer Überschul
dung zu schützen. Sie ist der Ansicht, dass Bauern eben 
nicht mit anderen Unternehmern gleichgesetzt werden kön
nen. Denn ein Unternehmer ist frei darin, was er produziert, 
wie viel er produziert, wo er die Absatzmärkte sucht, und in 
diesen Bereichen ist der Bauer nicht frei. Aus diesen Grün
den - so die Minderheit - seien Preiseinbrüche abzusehen, 
und davor müsse man die Bauern mit einer Belastungs
grenze schützen. 
Interessant ist auch zu hören, was die Argumente der Kan
tone und insbesondere der bäuerlichen Organisationen sind: 
Die Kantone sind fast durchwegs für die Beibehaltung der 
Belastungsgrenze. Die Bauern führen als Hauptargument 
an, ihr Rating würde schlechter, es würde künftig jeder ein
zelne Hof durch die Banken einem Rating unterzogen und 
der Zinssatz individuell festgelegt, währenddem heute alle 
Bauern dank der Belastungsgrenze von moderaten Zinssät
zen profitieren würden. 
Die Kommission hat mit 7 zu 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen 
deutlich entschieden, sich dem Bundesrat anzuschliessen. 

Berset Alain (S, FR): Une minorite de la commission vous 
propose de maintenir l'ensemble des articles concernant la 
charge maximale, c'est-a-dire l'ensemble des articles qui 
permettent de lutter contre le surendettement des immeu
bles agricoles. Je vois bien qu'il existe une tentation de biffer 
ces articles, avant tout parce qua le taux d'endettement dans 
l'agriculture n'est actuellement pas preoccupant; il a meme 
eu tendance a baisser ces dernieres annees. 
Si la minorite vous propose de maintenir las dispositions re
latives a la charge maximale, ca n'est plus avant tout pour 
freiner le surendettement, mais c'est plutöt pour s'assurer 
qu'il existe a l'avenir aussi un contröle sur le niveau d'endet
tement des exploitations. Avec le projet 7, nous allons adop
ter un credit de plus de 13 milliards de francs pour J'agricul
ture et je ne vois aucune raison de supprimer des disposi
tions qui ont fait leurs preuves, mais qui font la transparence 
an ca qui concerne J'endettement du secteur agricole. 
On entend parfois aussi qua ces normes contre le surendet
tement seraient des facteurs bloquants, qui ne permettent 
pas a l'agriculture d'avoir acces a du capital etranger ou de 
s'endetter selon las regles du marche. Mais on vient de voir, 
suite a l'intervention du rapporteur, que c'est faux! En effet, 
le taux d'endettement dans l'agriculture en Suisse, s'il n'est 
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pas preoccupant, est quand meme l'un des plus eleves de 
tous les pays qui nous entourent. 
Mais bien d'autres arguments plaident en faveur du maintien 
de ces articles, et leur force est beaucoup plus grande que 
les arguments relatifs a la question de la lutte contre l'endet
tement. Ces articles ont eu des effets positifs qui n'etaient 
probablement pas ceux recherches au depart, lorsqu'ils ont 
ete inscrits dans la loi; mais il serait aujourd'hui difficile de 
s'en passer. C'est notamment le cas de la fixation des taux 
d'interet par les banques pour Je capital etranger. 
La, j'aimerais vous citer un rapport tres officiel puisqu'il a ete 
commande par l'Office federal de la justice en 2005. Ce rap
port constate tres clairement que les exploitations agricoles 
beneficient de taux d'interet qui se situent en moyenne entre 
0,5 et 1,5 pour cent au-dessous des taux d'interet moyens 
qui sont proposes pour les investissements dans d'autres 
domaines d'activite economique. II conclut que cette diffe
rence s'explique, pas seulement, mais notamment par l'exis
tence d'articles dans la loi sur la limite de la charge maxi
male. D'ailleurs, Je Conseil federal lui-meme ne Je nie pas. 
En effet, celui-ci admet dans son message que Ja suppres
sion des articles sur la charge maximale pourrait conduire a 
une augmentation des taux d'interet, et c'est d'ailleurs logi
que. Sans Ja charge maximale, les banques n'ont plus l'as
surance qu'un tiers, en l'occurrence les autorites cantonales, 
s'est penche sur l'exploitation, a pu analyser la situation et 
conclure a une limite d'endettement. 
Sur 16 milliards de francs de capital etranger dans l'agricul
ture, 8 milliards de francs sont garantis par des gages immo
biliers. En admettant simplement, mais c'est une hypothese 
prudente, que la suppression de la charge maximale condui
rait a une augmentation moyenne de 0,5 pour cent des taux 
hypothecaires, cela representerait deja 40 millions de francs 
supplementaires par annee a la charge de l'agriculture 
suisse; 40 millions de francs que les exploitants devraient 
sortir, soit de leur poche, soit par exemple en vendant les 
produits 40 millions de francs plus eher. Mais il ne faut pas 
rever: cela aurait plutöt comme consequence d'avoir un re
venu paysan global inferieur de 40 millions de francs. 
Le rapporteur a mentionne cet element en disant que, dans 
le fond, il n'y avait pas de preuve que la suppression de la 
charge maximale conduirait a une augmentation des taux 
d'interet. Mais cela a ete affirme sans argument et sans 
preuve. Ce qui trappe dans le message du Conseil federal, 
c'est que cette option est soutenue sans argument et sans 
preuve. Moi, je vous oppose ici un rapport de !'Office federal 
de Ja justice et aussi Ja logique seien laquelle on voit bien 
que, si les cantons ne contrölent plus, finalement les ban
ques ont un interlocuteur de moins sur Je jugement duquel 
elles se fiaient. 
La limite de charge est mesuree par les autorites cantona
les. Cela ne permet pas seulement d'avoir acces a un taux 
d'interet plus faible, mais probablement aussi d'avoir acces 
plus rapidement notamment a une premiere hypotheque. 
C'est plutöt une reduction de la charge administrative pour 
les exploitants, qui peuvent se baser sur l'avis des autorites 
cantonales, et pas le contraire: c'est justement Ja suppres
sion de ces articles qui representerait une charge adminis
trative supplementaire pour les exploitants, qui devraient 
systematiquement etablir des «business plans» complets 
pour obtenir un pret. 
Bien sur, il existe par contre une charge administrative liee a 
ces articles dans les cantons: ces derniers ont effectivement 
une activite particuliere a deployer. II faut voir ce qu'ils en 
pensent: 21 cantons sur 26 - c'est quand meme une majo
rite qu'on peut qualifier d'ecrasante - se sont opposes a la 
suppression de la charge maximale. Les cantons ne sont 
pas seuls: on trouve, du meme avis et de l'avis de la mino
rite, les organisations paysannes nationales et cantonales, 
les organisations de protection de l'environnement, de la na
ture et des animaux; on trouve, du meme avis que Ja mino
rite, l'economie laitiere ou encore les organisations de la 
production vegetale, de Ja viticulture, et j'en passe. Tout 9a 
pour vous dire que la minorite, si elle etait un peu esseulee 
en commission, est loin de l'etre sur le plan national. On 

peut regarder aussi qui, par contre, a souhaite, d'apres Ja 
consultation, supprimer Ja charge maximale: ce sont les mi
lieux economiques. lls ont aussi publie des etudes sur Ja 
paysannerie qui ont ete mal ressenties par les paysans eux
memes - a juste titre. On y trouve aussi l'industrie alimen
taire ou encore - tenez-vous bien! - les milieux immobiliers. 
Voila qui est favorable a la suppression des articles sur la 
charge maximale et voila l'avis qu'a suivi - jusqu'ici en tout 
cas - la majorite de la commission. 
Le Conseil federal n'a donc tenu aucun compte des resultats 
extremement clairs de la consultation. Sur le principe, je n'ai 
pas de problemes avec le fait que le Conseil federal se dis
tancie des resultats d'une consultation. II faut qu'il puisse le 
faire. Mais s'il le fait, il faut que ce soit avec des arguments 
solides, serieux et bien etayes, ce qui n'a pas ete le cas ici, 
je vous l'ai demontre. Le Conseil federal n'amene qu'une ar
gumentation assez theorique: il s'agirait de renforcer la res
ponsabilite individuelle des paysans, d'augmenter leurs 
competences de decision, comme si cette responsabilite in
dividuelle n'avait pas existe jusqu'ici et comme si les compe
tences avaient ete outrageusement limitees. Bref, l'argumen
tation du Conseil federal est insuffisante. 
J'ai sous les yeux le cas concret d'une exploitation: 23 hec
tares; un peu moins de la moitie en propriete, un peu plus de 
la moitie en fermage; avec du betail; un contingent laitier de 
100 000 kilogrammes. Somme toute, c'est une exploitation 
moyenne. L'exploitant doit s'acquitter d'un interet annuel qui 
se monte a un peu plus de 18 000 francs. Sans charge 
maximale - si on prend l'hypothese prudente d'une augmen
tation de 0,5 pour cent du taux des interets hypothecaires -, 
c'est 3000 francs de plus que l'exploitant devra «sortir» cha
que annee pour payer les interets des prets contractes, cela 
sans compter les couts pour realiser le «business plan» et 
tout ce dont je vous ai parle tout a l'heure. 
Avec ces arguments, la minorite vous propose de maintenir 
le droit en vigueur et, donc, de soutenir sa proposition. 

Maissen Theo (C, GR): Es wurde schon verschiedentlich ge
sagt: Es gab eine Zeit, wo landwirtschaftliche Betriebe we
gen der Uberschuldung Konkurs gingen; wir kennen das ja 
auch aus der Literatur. In diesem Bauernstand, den zu Be
ginn der Debatte heute Morgen Herr Altherr angesprochen 
hat, gab es eben auch zwei Kategorien. Es gab aber nicht 
nur das Schuldenbäuerlein, wie Herr Frick gesagt hat, son
dern es gab effektiv die Schuldenbauern und auf der ande
ren Seite jene Bauern, die keine Schulden hatten, aufgrund 
welcher Umstände auch immer. Heute ist die Finanzierungs
situation der Landwirtschaftsbetriebe dank der Belastungs
grenze, die es wie gesagt seit etwa sechzig Jahre gibt, bes
ser. 
Allerdings ist die Betrachtungsweise von Herrn Frick, wel
cher die Verschuldungsquote als Vergleich nimmt, eine stati
sche Betrachtung. Wir müssen die Botschaft konsultieren: 
Auf Seite 6383 ist die Entwicklung der Eigenkapitalbildung 
der landwirtschaftlichen Betriebe dargestellt. Dort kann man 
sehen, dass bei einer dynamischen Betrachtung die Situa
tion in Bezug auf die Finanzierung der Landwirtschaftsbe
triebe nicht sehr vorteilhaft ist. Wir stellen dort fest, das in 
den Jahren 1990/92 78 Prozent der Landwirtschaftsbetriebe 
eine positive Eigenkapitalbildung hatten, während es im 
Jahre 2004 nur noch 72 Prozent waren. Der Anteil der Be
triebe mit einer negativen Eigenkapitalbildung hat in diesem 
Zeitraum entsprechend von 22 Prozent auf 28 Prozent zuge
nommen. Was heisst das? Das heisst, dass ein wesentlicher 
Teil der Betriebe mit einer negativen Einkommensbildung 
vom Vermögen leben, das sind die problematischen Betrie
be. 
Alles in allem hat sich die Belastungsgrenze bewährt, weil 
diese Entwicklung, die einmal da war, gestoppt werden 
konnte; dies gilt bezüglich der Verschuldung grundsätzlich, 
obwohl heute bei einer dynamischen Betrachtungsweise 
nicht alles so rosig ist, wie einige hier gesagt haben. Ich war 
16 Jahre im Vorstand der landwirtschaftlichen Kreditgenos
senschaft des Kantons Graubünden. Das ist jene Organisa
tion, welche die Investitionskredite, die der Bund zur Verfü-
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gung stellt, für die Landwirtschaft einsetzt. Wir haben dort 
immer für jeden Betrieb diese Berechnungen gemacht: Wo 
liegt, betriebswirtschaftlich gesehen, die Grenze der Trag
barkeit? Die Belastungsgrenze richtet sich ja nach dieser be
triebswirtschaftlichen Belastbarkeit. Wenn man sagt, man 
solle die Belastungsgrenze fallen lassen, heisst das, man 
könne und solle oder dürfe über diese Belastungsgrenze 
hinaus investieren. Das bedeutet, dass man dann überinve
stiert. Man investiert also mehr, als es die betriebswirtschaft
liche Situation der Betriebe zulässt. Das ist nicht sinnvoll. 
Dabei ist das Problem der Geschichte nicht nur der Um
stand, dass sich die Betriebe wieder verschulden könnten, 
sondern vor allem die Drittwirkung. Die Drittwirkung ist näm
lich die, dass dann die Situation von den Geldgebern anders 
beurteilt wird, mit sehr gravierenden Konsequenzen. Man 
geht davon aus, dass ohne diese Belastungsgrenze auch 
bei den bestehenden Kreditstrukturen der Landwirtschaft 
pro Jahr mehr Fremdkapitalkosten im Umfang von 40 bis 
80 Millionen Franken entstehen; nur wegen dieser Drittwir
kung, ohne dass sich irgendetwas ändert. Ich frage mich, 
was es für einen Sinn macht, ein seit Jahrzehnten bewähr
tes Instrument über Bord zu werfen, mit der Folge, dass die 
Landwirtschaft höhere Kosten hat. Wir reden immer davon, 
man solle die Kosten bzw. die Produktionskosten der Land
wirtschaft senken. Aber hier machen wir das Gegenteil; 
auch vorher bei der Besteuerung der Betriebe haben wir das 
Gegenteil gemacht. Da erkenne ich einfach die Kohärenz 
dieser Politik nicht. 
Es ist noch festzuhalten, dass es auch mehr administrativen 
Aufwand bei den Abklärungen usw. geben wird. Alles in al
lem denke ich, dass die Aussagen, wonach es hier um die 
Freiheit des Unternehmerstandes Landwirtschaft gehe, sehr 
fadenscheinig sind. Hier schafft man mit der Begründung 
von mehr Eigenverantwortung und Unternehmertum eine 
Vorschrift ab, die an sich für den Bauernstand entlastend ist. 
Aber all die belastenden Vorschriften in den Bereichen Tier
schutz und Umweltschutz und die Helvetisierung der Ma
schinen und Geräte, die belässt man - das ist alles mit Zu
satzkosten verbunden. Das sind die belastenden Vorschrif
ten für die Landwirtschaft und nicht diese Vorschriften hier, 
die sich im laufe der Zeit als Wohltat für die Landwirtschaft 
erwiesen haben. Das haben auch die Kantone erkannt, die 
für die Umsetzung der Massnahmen bezüglich der Investiti
onskredite für die Landwirtschaft verantwortlich sind. Ich 
glaube, es sind zwanzig Kantone, die finden, man solle bei 
dieser Belastungsgrenze bleiben. 
Ich bitte Sie also: Stimmen Sie in diesem Punkt der Minder
heit zu. 

Stadler Hansruedi (C, UR): Die Belastungsgrenze hatte ein
mal durchaus ihre Bedeutung, das bestreite ich nicht. In vie
len Punkten konnte ich mich heute den Argumentationen 
des Schweizerischen Bauernverbandes und den Ausführun
gen von Kollege Bürgi beim Eintreten anschliessen und ha
be hier entsprechend die Stimme abgegeben. In der Frage 
der Belastungsgrenze finde ich diese Argumentation, wie ich 
sie eben auch von Kollege Maissen gehört habe, aber nicht 
plausibel. Ich möchte meine Interessenbindungen bekannt
geben: 
1. Ich entstamme einer Bauernfamilie. 
2. Beruflich habe ich immer wieder mit der Anwendung die
ser Belastungsgrenze zu tun. 
3. Bei der Kantonalbank, deren Präsident ich bin, gehören 
natürlich auch viele Landwirte zu unseren Kunden und Kre
ditnehmern. 
Ich bilde mir deshalb auch als Nichtkommissionsmitglied ein, 
das ganze Thema mit seinen verschiedenen Facetten durch
aus zu kennen. Der Kommissionspräsident hat die Aus
gangslage geschildert und sehr gut dargestellt. Ich möchte 
drei Punkte hervorheben: 
1. Unsere Landwirte brauchen heute keine Verbeiständung 
mehr durch den Staat mit einer Belastungsgrenze. Unsere 
Bauernfamilien sind weder dumm noch verantwortungslos, 
sie sind durchaus in der Lage, auch in finanziellen Fragen 
die richtigen Entscheide für ihre Betriebe zu treffen. Wir pre-
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digen den Bauern gebetsmühlenartig die Eigenverantwor
tung. Wieso soll diese Eigenverantwortung bei einem Kredit
geschäft plötzlich nicht mehr funktionieren? 
2. Welche Erfahrungen habe ich nun mit Behörden in ver
schiedenen Kantonen bei der Anwendung und den Bewilli
gungen im Zusammenhang mit der Überschreitung der Be
lastungsgrenze gemacht? Ich habe festgestellt, dass der 
Vollzug dieser Bestimmung zum Teil sehr unterschiedlich ge
handhabt wird. Ja, man hat auch ab und zu von Pseudobud
gets gesprochen, die im Zusammenhang mit diesen Gesu
chen eingereicht würden. Das Amt für Landwirtschaft in 
unserem Kanton kann sehr gut ohne diese Belastungs
grenze leben. 
3. Es wurde in Zuschriften und auch heute wieder behaup
tet, dass der Zins für das Fremdkapital bei einer Aufhebung 
der Belastungsgrenze massiv steigen würde. Auch diese 
Behauptung kann man nicht so im Raume stehenlassen. Ein 
Kredit für die Landwirtschaft ist grundsätzlich ein Kreditge
schäft wie jedes andere Kreditgeschäft. Auch heute muss 
jede Bank die Frage der Tragbarkeit prüfen; deshalb spielt 
immer auch der Ertragswert eine entsprechende Rolle. Für 
gute Risiken gibt es generell tiefere Zinsen, und für grössere 
Risiken gibt es höhere Zinsen. So ist es eigentlich generell. 
In unserer Bank muss man auch bei einer Aufhebung der 
Belastungsgrenze keine zusätzliche Administration aufzie
hen, wie es vorhin behauptet wurde. Mit einer behördlichen 
Bewilligung für die Überschreitung der Belastungsgrenze 
übernimmt auch heute keine Behörde eine Art Solidarhaf
tung für einen irgendeinmal gesprochenen Kredit. Mit ande
ren Worten: Die Banken haben schon heute die Pflicht, ei
nen Kredit für einen Landwirt bezüglich Tragbarkeit sorgfäl
tig und umfassend zu prüfen - wie jeden anderen Kredit. Mit 
dieser Kreditpolitik und mit dieser Kreditpraxis ist übrigens 
unsere Bank durchaus konkurrenzfähig. 
Ich ersuche Sie deshalb, der Mehrheit zuzustimmen. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Ich unterstütze Herrn Berset in 
seiner Argumentation und erlaube mir immerhin - ich ge
höre keinem Kantonalbankgremium an, sintemal es im Kan
ton Solothurn keine Kantonalbank mehr gibt, und die Verant
wortlichen gibt es auch nicht mehr-, Sie darauf aufmerksam 
zu machen, dass uns hier im Rat eine Zuschrift vorliegt. Sie 
stammt auch aus Bankenkreisen, nämlich vom Verband der 
Raiffeisenbanken. Ich nehme an, das sind doch Banken, die 
auch häufig landwirtschaftliche Kredite gewähren. Sie haben 
sich in einem Brief vom 30. Juni 2006 an den Bauernver
band, den dieser dann uns zugestellt hat, für die Beibehal
tung dieser Belastungsgrenze ausgesprochen, indem sie da 
geltend machen, das habe bisher positive Wirkungen ge
zeigt. Ich möchte Sie wirklich bitten - da besteht offenbar 
eine Kontroverse -, Stellung zu nehmen zum folgenden 
Satz, den ich Ihnen jetzt aus diesem Raiffeisen-Brief zitiere: 
«Die Kreditaufnahme für die Landwirtschaft würde sich mas
siv verteuern mit der Aufhebung der Belastungsgrenze.» 
Das sagen die Raiffeisen-Leute, das sagt Herr Pierin 
Vincenz, eine nicht ganz unbekannte Persönlichkeit. Man 
hat mich auch von Kantonsseite - mein Kanton gehört zu je
nen etwa 21 Kantonen, die sich für die Beibehaltung der Be
lastungsgrenze ausgesprochen haben - auf diesen Um
stand aufmerksam gemacht. Ich möchte einfach noch 
einmal bitten, dass man uns hier nicht in eine Mündigkeitzu
schreibungsdebatte hineinziehen will. Ich spreche keinem 
Wirtschaftsbürger dieses Landes die Mündigkeit ab. Aber es 
gibt ökonomische Fakten, und wenn es stimmt, was in die
sem Raiffeisen-Brief steht und was auch Herr Berset darge
stellt hat, dass dann nämlich die Zinsbelastung der Landwirt
schaft steigen sollte, dann hätten wir also wirklich den Teufel 
mit Beelzebub ausgetrieben, indem wir da statt kostensen
kend kostensteigernd wirken würden. Das kann ja nicht der 
Zweck dieser Gesetzgebung sein. 
Von daher bitte ich Sie um Unterstützung der Minderheit, die 
auf der Fahne etwas mager daherkommt, die aber gar nicht 
so mager ist. 
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Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich bitte Sie natürlich hier, die 
Mehrheit Ihrer Kommission zu unterstützen und diese Bela
stungsgrenze aufzuheben. Wie richtig gesagt wurde, wurde 
sie seinerzeit zur Verhütung der Überschuldung eingeführt, 
indem man für landwirtschaftliche Grundstücke eine Grenze 
von höchsten 135 Prozent des Ertragswertes für Grund
pfandrechte eingeführt hat. 
Wie Sie gehört haben, sind deshalb folgende Fragen zu prü
fen: Hat diese Grenze heute noch eine Bedeutung? Würde 
sie zur Erhöhung der Belastung mit Fremdkapital führen? 
Oder ist sie heute obsolet geworden durch andere Bestim
mungen, die für den Entscheid zu einer Fremdkapitalauf
nahme eben massgebend sind? 
Wann braucht man Fremdkapital? Sie haben heute bereits 
entschieden, dass Sie beim Kauf an der Preisobergrenze 
festhalten. Somit haben Sie mit dieser Preisgrenze im Fall 
von Verkauf und Kauf bereits eine Grenze des Kaufpreises 
festgelegt. Dadurch ist die Belastungsgrenze in diesem Be
reich meines Erachtens schon obsolet geworden. 
Es bleibt also der Bereich der Investition, wo ein Landwirt 
um Fremdkapital ersucht. Hier möchte ich eigentlich zuerst 
auf das Argument von Herrn Berset eingehen, der sagt, 
diese Studie des Bundesamtes für Justiz sei der Beweis, 
dass hier eben die Gefahr bestehe, dass man viel mehr 
Fremdkapital in Anspruch nehme. Diese Studie, die auf der 
Untersuchung der Bilanzsummen bzw. auf der Auswertung 
der Buchhaltungen der letzten dreissig Jahre basiert, hat 
konstante Fremdfinanzierungsgrade von 40 bis 45 Prozent 
aufgezeigt. Damit hat sich erstens die Landwirtschaft, wenn 
man den Vergleich mit anderen Gewerben macht, schweiz
weit als eines der Gewerbe erwiesen, die am wenigsten 
fremdfinanziert sind; andere Gewerbe sind wesentlich mehr 
fremdfinanziert als die Landwirtschaft. Zweitens kommt 
diese Studie dann auch zum Schluss - das hat Herr Berset 
nicht gesagt -, dass die Belastungsgrenze nicht nötig ist. 
Dies zum einen, weil wir 1999 einen Systemwechsel einge
führt haben, als Investitionskredite viel mehr Gewicht be
kommen haben, und zum anderen wegen des Ausnahmeka
taloges im Gesetz für all diejenigen, die über 135 Prozent 
Fremdfinanzierung hinausgehen können. Dieser Ausnahme
katalog enthält zahlreiche Möglichkeiten, dies zu umgehen, 
und davon wird auch Gebrauch gemacht. 
Somit gibt diese Studie über die Belastungsgrenze einen 
Hinweis darauf, dass dies während der letzten dreissig Jahre 
unproblematisch war. Auch der Hinweis auf die vom Kom
missionssprecher dargelegten Zahlen im Vergleich zum 
Ausland führt zu genau derselben Konklusion. Zwar ist die 
Schweiz an zweithöchster Stelle, was die Verschuldungsrate 
anbetrifft, aber die anderen europäischen Länder kennen 
keine Belastungsgrenze. Das ist also gerade ein Beweis, 
dass eine solche Grenze für die Verschuldungsquote offen
sichtlich nicht relevant ist, und gerade dieser europäische 
Vergleich ist ein weiteres Indiz, dass man diese Belastungs
grenze effektiv aufheben kann. 
Die Belastungsgrenze orientiert sich am Ertragswert, und 
Sie wissen, dass dieser in keiner Weise dem Marktwert ent
spricht. Wir haben gemäss der Anleitung vom 26. November 
2003 für die Schätzung des landwirtschaftlichen Ertragswer
tes eruiert, dass derzeit der Ertragswert von landwirtschaftli
chem Kulturboden ohne die Gebäude höchstens 5080 Fran
ken pro Hektar oder 51 Rappen pro Quadratmeter aus
macht. Diese Ertragswertberechnung bleibt für Banken, die 
Finanzierungen prüfen müssen, weiterhin ein Element bzw. 
ein Faktor der Beurteilung - mit oder ohne Belastungsgren
ze. 
Herr Stadler ha,t zu Recht auf die Bankenpraxis hingewie
sen. Wenn es, Herr Leuenberger, Praxis der Raiffeisenban
ken ist, Zinsen nur zu erhöhen, wenn diese Grenze wegfällt, 
dann müsste ich diese Bankenpraxis hinterfragen. Ich kenne 
genauso viele Briefe von anderen Banken, die besagen, 
dass sie die Zinsen erhöhen, wenn der Kapitalmarkt das nö
tig macht, aber nicht wegen des Wegfalls einer Belastungs
grenze. Der Kapitalmarkt ist entscheidend für die Zinssitua
tion. Eine mögliche Erhöhung der Hypothekarkredite dieses 
Jahr wird ihre ganz normalen Auswirkungen auf die Zinssi-
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tuation haben. Mit der Eigenkapitalvereinbarung Basel II 
werden die Bankinstitute solche Finanzanfragen sowieso 
nach gängigen Regeln prüfen müssen, wie sie für andere 
Kreditanfragen auch bestehen. 
Auch dem Hinweis, die Zinsen würden sich massiv erhöhen, 
und das belaste die Landwirtschaft, sind wir natürlich nach
gegangen. Hier sind wir auch zum Schluss gelangt, dass 
dieses Risiko klein ist. Ich verweise Sie - das hat Herr Mais
sen nicht zitiert - auf die massgebliche Seite in der Bot
schaft, die Seite 6377. Hier finden Sie in einer Tabelle, wie 
sich die Fremdkosten für einen Betrieb überhaupt darstellen. 
Für die Zinsen geben unsere Betriebe 339 Millionen Franken 
aus; das sind Zinsbelastungen, die - wenn man die ganzen 
Kosten eines Betriebes veranschlagt - sehr gering sind, die 
vielleicht bei 4 bis 5 Prozent liegen. Somit sind diese ange
sichts der Gesamtkosten eines Betriebes wohl kaum ein 
Faktor, der diesen ruinieren oder effektiv in eine massive Be
drängnis führen könnte. Hier verlasse ich mich halt schon 
am liebsten auf die Zahlen und nicht auf Annahmen. 
Was wollen wir mit der Aufhebung dieser Belastungsgrenze 
erreichen? Wir sind tatsächlich der Meinung, dass ein Land
wirt selber abschätzen kann, wie viel Fremdkapital für sei
nen Betrieb nötig und wie viel auch tragbar ist. Das wird er -
wie heute, so auch künftig - in enger Zusammenarbeit mit 
seiner Hausbank abwickeln, die aufgrund der Buchhaltung, 
vielleicht aufgrund eines Businessplanes hinterfragt, ob eine 
Investition, die er tätigt, auch auf lange Sicht finanzierbar 
und tragbar ist. Diese Abklärungen einer Investition sind 
heute nötig und werden auch inskünftig nötig sein, aber sie 
haben nichts mit der Belastungsgrenze zu tun. Wir haben 
eine administrative Belastung, die ohne Belastungsgrenze 
aber nicht zunimmt; Banken müssen sowieso die Belastung 
und die Tragbarkeit abklären. Also sehe ich die Gründe 
nicht, die zu einem höheren Belastungsaufwand führen wür
den. Ich bin aber überzeugt, dass auch diese Massnahme 
für die Bauern eine Stärkung der Eigenverantwortlichkeit be
deutet und dass mit dieser Aufhebung vor allem auch der Si
tuation Rechnung getragen wird, wie wir sie heute effektiv 
haben. 
Wir haben keine überschuldetet Landwirtschaft. Wir haben 
auch eine Studie darüber gemacht, wie die Verschuldungssi
tuation motiviert ist. Diese Studie besagt: Wenn Finanzie
rungsprobleme bestehen, dann ist es entweder, weil einfach 
der Ertrag zusammengebrochen ist, wegen Alkoholproble
men oder wegen Scheidungen. In diesen drei Bereichen 
sind bei den meisten Betrieben, die Finanzierungsprobleme 
haben, die Gründe zu suchen. Somit ist auch hier die Bela
stungsgrenze in der Realität heute, Gott sei Dank, irrelevant 
geworden. 
Ich bitte Sie daher, der Mehrheit Ihrer Kommission zu folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 19 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 14 Stimmen 

Art. 81 Abs. 1; 84 Bst. a; 87 Abs. 3 Bst. c; 89; 90 Abs. 1 
Bst. c; 91 Abs. 3 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Berset, Leuenberger-Solothurn) 
Unverändert 

Art. 81 al. 1; 84 let. a; 87 al. 3 let. c; 89; 90 al. 1 let. c; 91 
al. 3 · 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite 
(Berset, Leuenberger-Solothurn) 
lnchange 
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Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Die Entscheide bis 
zu Artikel 91 sind Ausfluss des Entscheides von vorhin. Ich 
habe dazu keine Wortmeldung mehr. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 

Art. 92 Ziff. 5 
Antrag der Kommission 
Unverändert 

Art. 92 eh. 5 
Proposition de Ja commission 
lnchange 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Die Kommission be
antragt Ihnen, die Ergänzung des Bundesrates zu streichen. 
Der Bundesrat hat diese Ergänzung im Zusammenhang mit 
seinem Vorschlag vorgesehen, die Standardarbeitskraft auf 
1,25 zu erhöhen. Die Kommission verzichtet daher - im 
Wissen darum, dass Sie ihr vorhin gefolgt sind und die 
Grenze bei 1,0 SAK angesetzt haben - auf eine Änderung 
des Raumplanungsgesetzes; dies auch im Wissen darum, 
dass die Fassung des Bundesrates den Berggebieten eine 
gewisse Erleichterung gebracht hätte, weil man dort bereits 
ab 0,5 SAK einen Nebenerwerb auf dem landwirtschaftli
chen Hof auch baulich hätte installieren können. Es ist 
dies ein Kompromiss, zusammen mit den Artikeln 5 und 7 
BGBB. 
Aus diesen Gründen verzichtet die Kommission darauf, Arti
kel 24b RPG zu ändern. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ja gut, das ist halt auch wie
der eine grundsätzliche Differenz, die wir haben: Gemäss 
dem heutigen Artikel 24b RPG können landwirtschaftliche 
Gewerbe im Sinne des BGBB einen betriebsnahen landwirt
schaftlichen Nebenbetrieb einrichten. Würde im RPG der 
Verweis auf die neudefinierten landwirtschaftlichen Gewerbe 
beibehalten, hätte dies die unerwünschte Konsequenz, dass 
künftig nur noch eine bedeutend kleinere Zahl an Landwirt
schaftsbetrieben von den durch Artikel 24b RPG eröffneten 
Möglichkeiten profitieren könnte. Um das zu verhindern, wol
len wir jene landwirtschaftlichen Betriebe, die in den Anwen
dungsbereich dieses Artikels fallen, im Raumplanungsrecht 
selber umschreiben. Also ist dies im Prinzip eine Festlegung 
unserer Konzeption im Raumplanungsrecht. 
Ihre Kommission wünscht das nicht. Es bleibt somit einfach 
bei der Konzeption gemäss BGBB, und im Raumplanungs
recht muss man sich dann halt einfach am BGBB orientie
ren, ohne dass es explizit im Gesetz selber verankert ist. In
sofern bin ich hier sowieso chancenlos. Die Kommission hat 
entschieden. Dies war, vor allem zuhanden des Amtlichen 
Bulletins, unsere Meinung. 

Angenommen - Adopte 

Art. 95a, Ziff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 95a, eh. II 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 28 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(O Enthaltungen) 
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3. Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht 
3. Loi federale sur le bail a ferme agricole 

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Ich möchte in 
der Eintretensdebatte kurz die Grundelemente der Revision 
darlegen, dann die wichtigsten Revisionspunkte anführen, 
und Ihnen den Antrag der Kommission unterbreiten, es sei 
auf die Vorlage einzutreten. 
Die Grundgedanken, die der Revision des Pachtrechtes zu
grunde liegen, hat Kollege Frick bereits beim bäuerlichen 
Bodenrecht dargelegt, ich brauche sie nicht zu wiederholen. 
Es geht zum einen darum, auch im landwirtschaftlichen 
Pachtrecht einen Beitrag zur Förderung des Strukturwandels 
zu leisten und die Eigenverantwortung des Landwirtes zu 
stärken - diesen Punkt haben wir ja soeben in einem ande
ren Zusammenhang diskutiert, bei der Belastungsgrenze -, 
und zum anderen geht es darum, den administrativen Auf
wand für Kantone und Privatpersonen zu verringern. 
Das sind eigentlich die drei Ziele, die mit dieser Revision ver
folgt werden. Die wichtigsten Revisionspunkte und Änderun
gen sind: 
1. Die Abschaffung der Einsprachemöglichkeit der Behörden 
gegen überhöhte Pachtzinsen landwirtschaftlicher Grund
stücke. Es soll in der Freiheit der Parteien sein, den Pacht
zins für einzelne landwirtschaftliche Grundstücke zu bestim
men. Es geht also nicht - das ist der Kernpunkt der Vorla
ge - um landwirtschaftliche Gewerbe, sondern es geht da
rum, dass einzelne landwirtschaftliche Grundstücke hier 
ausgenommen werden. Damit soll eben ein zusätzlicher 
Handlungsspielraum eröffnet werden. landwirtschaftliche 
Gewerbe, welche die Existenzgrundlage einer Bauernfamilie 
bilden, sind durch diese Revision nicht betroffen. 
2. Es geht darum, die Entlassung von Grundstücken in der 
Bauzone aus dem Bundesgesetz über die landwirtschaftli
che Pacht zu regeln. Hier ist nach heutigem Recht ein gros
ser administrativer Aufwand wegen der Verkürzung der 
Pachtdauer für einzelne landwirtschaftliche Grundstücke 
vorhanden. Dieser soll entfallen. Die Kommission beantragt 
Ihnen allerdings eine differenziertere Regelung als der Bun
desrat. 
3. Schliesslich geht es um die Aufhebung von Vorschriften 
über die Einsprachemöglichkeit gegen die Zupacht eines 
Grundstückes, das ausserhalb des ortsüblichen Bewirt
schaftungsbereiches liegt. Der Bundesrat hat in seiner Bot
schaft dargelegt, dass diese Einsprache in der Praxis heute 
keine allzu grosse Bedeutung hat. Deshalb will man diese 
Vorschriften im Hinblick auf eine Vereinfachung nicht nur der 
Verfahren, sondern auch der administrativen Abläufe aufhe
ben. Damit wäre eine nicht unbeträchtliche Entlastung der 
Kantone verbunden. Das sind die wesentlichen Revisions
punkte der Vorlage. 
Ich bitte Sie namens der Kommission, auf die Vorlage einzu
treten und gemäss den Anträgen der Kommissionsmehrheit 
zu entscheiden. Einen Punkt - das ist Artikel 36 - werden 
wir allenfalls vorziehen müssen, weil es dort um die Frage 
geht, ob einzelne landwirtschaftliche Grundstücke ausge
nommen werden sollen oder nicht. Wenn Sie diese Frage 
einmal entschieden haben, dann entfallen zahlreiche weitere 
Behandlungspunkte. Damit wäre die Beratung des Bundes
gesetzes über die landwirtschaftliche Pacht praktisch durch
geführt. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Herr Schiesser hat das per
fekt gemacht; ich kann auf weitere Ergänzungen verzichten. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L 'entree en matiere est decidee sans opposition 

Detailberatung - Discussion par articJe 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Titre et preambule, eh. 1 introduction 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 1 Abs. 1 Bst. b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 1 al. 1 let. b 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Hier geht es da
rum, dass der Geltungsbereich des Bundesgesetzes über 
die landwirtschaftliche Pacht durch diesen zusätzlichen Ver
weis auf das Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht 
präzisiert wird. Das hat aber keine materielle Bedeutung. 

Angenommen - Adopte 

Art. 2a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Dieses Gesetz gilt nicht für die Pacht von Grundstücken zur 
landwirtschaftlichen Nutzung, wenn der Pachtgegenstand 
vollständig in einer Bauzone nach Artikel 15 des Raumpla
nungsgesetzes vom 22. Juni 1979 liegt. 
Abs.2 
landwirtschaftliche Pachtverträge, deren Gegenstand wäh
rend der Vertragsdauer vollständig einer Bauzone nach Arti
kel 15 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 zuge
teilt wird, bleiben dem landwirtschaftlichen Pachtrecht wäh
rend der laufenden gesetzlichen Pachtdauer oder einer län
geren vertraglichen Dauer oder einer gerichtlich erstreckten 
Pachtdauer unterstellt. 

Art. 2a 
Proposition de la commission 
Al. 1 
La presente loi ne s'applique pas au bail a ferme des im
meubles affectes a l'agriculture lorsque la chose affermee 
est situee entierement dans une zone a bätir au sens de l'ar
ticle 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l'amenagement du terri
toire. 
Al.2 
Les contrats de bail a ferme agricole dont la chose affermee 
est entierement incorporee en cours de bail a la zone a bätir 
au sens de l'article 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l'amena
gement du territoire restent soumis a la presente loi pendant 
la duree de bail legale ou pendant une duree contractuelle 
plus longue ou encore pendant la duree d'un bail prolonge 
judiciairement. 

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Bei Artikel 2a 
kommen wir nun zu dieser differenzierten Regelung, die Ih
nen die Kommission zur landwirtschaftlichen Nutzung von 
Grundstücken vorschlägt, die vollständig oder teilweise in 
der Bauzone liegen. Sie müssen diesen Artikel zusammen 
mit Artikel 60 Absatz 2 und den anderen Artikeln betrachten, 
die hier aufgeführt sind, namentlich auch mit Artikel 60b Ab
sätze 1 und 2. Artikel 60b ist die Übergangsbestimmung, 
also die Überführung in dieses revidierte Recht. 
Ich beantrage Ihnen, hier der Kommission zu folgen. Sie ha
ben eine eindeutige und klare Regelung, welcher Rechtszu
stand gilt, wenn ein Grundstück zur landwirtschaftlichen Nut
zung vollständig oder nur teilweise innerhalb der Bauzone 
liegt. Damit sind eigentlich alle Fragen, die in der Praxis 
heute sehr häufig auftauchen, geregelt. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich kann mich dem Antrag Ihrer 
Kommission anschliessen, denn es ist aufgrund der Diskus
sion zu Absatz 1 eine redaktionelle Verbesserung erreicht 
worden. Bei Absatz 2 ist effektiv auch eine sinnvolle Lösung 

gefunden worden, die einen Eingriff in laufende Verträge bei 
~iner Einzonung verhindert. Das entspricht auch wieder der 
Ubergangsbestimmung in Artikel 60b Absatz 1 beim Inkraft
treten. 
Insofern ist das eine kohärente Lösung, die ich unterstützen 
kann. 

Angenommen - Adopte 

Art. 7 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 7 al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Hier geht es da
rum, dass eine Anpassung an den soeben beschlossenen 
Artikel 2 erfolgt, indem Buchstabe a gestrichen wird. 

Angenommen - Adopte 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Wir kommen zu Arti
kel 10. 

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Ich schlage vor, 
zuerst Artikel 36 zu behandeln. Dort müssen wir einen 
Grundsatzentscheid fällen. Falls die Minderheit obsiegt, sind 
die Anträge zu den Artikeln 10, 11, 38, 43, 44, 45, 49, 50 
und 53 erledigt. Sonst hat sich der Rat für das System aus
gesprochen, das die Mehrheit beantragt. 

Art. 36 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Berset, Frick, Sommaruga Simonetta) 
Abs. 1 
Der Pachtzins unterliegt der behördlichen Kontrolle .... 
Abs. 2 
Unverändert 

Art. 36 
Proposition de la majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Berset, Frick, Sommaruga Simonetta) 
Al. 1 
Le fermage est soumis au contröle de l'autorite .... 
Al. 2 
lnchange 

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Bei Artikel 36 
haben wir die Hauptfrage zu beantworten, nämlich die Aus
nahme der landwirtschaftlichen Grundstücke von der be
hördlichen Pachtzinskontrolle. Die Mehrheit beantragt Ihnen, 
dies im Sinne der Erwägungen in meinem Eintretensvotum 
zu entscheiden. Damit bewirken Sie vermehrte Flexibilität, 
Festlegung des Pachtzinses durch die Parteien und damit 
dann natürlich auch den Wegfall von entsprechendem admi
nistrativem Aufwand. 
Die Minderheit hingegen möchte diese behördliche Pacht
zinskontrolle nicht nur für landwirtschaftliche Gewerbe, son
dern eben auch für Einzelgrundstücke beibehalten und da
mit das heutige System bewahren. 
Noch einmal ganz kurz die Gründe, warum die Mehrheit Ih
nen beantragt, hier eine Öffnung vorzunehmen: Zum einen, 
ich habe es gesagt, sollen die Parteien im Sinne der ge
stärkten Selbstverantwortung frei sein, den Pachtzins für 
landwirtschaftliche Grundstücke miteinander zu bestimmen. 
Dies gilt nur für Grundstücke, nicht für Gewerbe; dort sind 
die Interessen an einer Kontrolle nach wie vor anerkannt. 
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Damit soll zum anderen auch eine gewisse Flexibilität ge
schaffen werden, weil es sich heute bei vielen landwirt
schaftlichen Grundstücken kaum lohnt, sie zu verpachten, 
da nicht allzu viel Ertrag anfällt. 
Ich bitte Sie hier also, im Sinne einer kleinen Öffnung der 
Mehrheit zu folgen. 

Berset Alain (S, FR): La minorite vous propose ici de main
tenir le droit en vigueur aux articles 10, 11, 36, 38, 43, 44, 
45, 49, 50 et 53, comme consequence de la decision qui 
sera prise concernant le bail a ferme agricole et le contröle 
des fermages. 
Le contröle des fermages pour les immeubles agricoles iso
les permet de limiter l'evolution des prix. II sert de signal; il 
agit directement sur les contrats conclus par les autorites 
publiques concernees - lesquelles peuvent etre les commu
nes, naturellement, les bourgeoisies, corporations, fonda
tions, et d'autres acteurs de ce marche. Nombre de proprie
taires prives se referent egalement au prix licite pour mettre 
leur terrain en affermage; le signal qui est donne avec le prix 
licite est donc important, parce qu'il sert de reference. 
La minorite craint simplement que la modification de cet arti
cle, tel qu'il figure dans le droit en vigueur, ait pour conse
quence de conduire directement a une augmentation des 
prix, notamment chez les proprietaires que sont les commu
nes, bourgeoisies, etc., evoques plus haut, et qui se sont 
tous jusqu'ici appuyes sur le prix licite. L'exploitation de ter
res louees est d'une grande importance pour beaucoup d'ex
ploitants, tout comme l'est pour eux le contröle de l'evolution 
des prix. Donc il y a une certaine logique: si nous avons de
cide tout a l'heure de ne pas supprimer le prix licite pour la 
vente des terrains, il est logique de garder le contröle des 
fermages aussi pour les locations. Une des craintes qui a 
ete exprimee par ceux qui voulaient supprimer le prix de 
vente licite etait de dire que celui-ci freinait les changements 
de proprietaires. Or nous venons de decider a une large ma
jorite de garder ce contröle. Mais au contraire, si on sup
prime le contröle des fermages, cela pourrait etre un frein 
supplementaire - si deja on admet cet argument - aux chan
gements de proprietaires parce qu'il deviendrait plus interes
sant pour eux de louer leurs terres, sachant qu'il n'y a plus 
de contröle du prix des fermages et qu'ils peuvent augmen
ter leurs prix selon un marche qui se developperait differem
ment selon les regions, mais dans lequel il est difficile d'ima
giner qu'on n'ait pas une augmentation assez nette des prix 
des fermages. 
lci aussi - mais j'ai constate tout a l'heure que ce n'est peut
etre pas un argument qui a une immense portee dans ce 
conseil -, 20 cantons se sont clairement exprimes pour le 
maintien de cet article selon le droit en vigueur. Ce ne sont 
pas seulement 20 cantons, mais egalement l'ensemble des 
organisations nationales et cantonales des paysans qui di
sent que c'est un instrument qu'ils souhaitent pouvoir conti
nuer a utiliser a l'avenir. Je le rementionne ici sans trop d'es
poir, mais je pense que c'est quand meme utile que cela 
figure au Bulletin officiel. 
Avec ces arguments, la petite minorite de la commission, qui 
reste toujours une petite minorite de la commission mais qui 
espere toujours representer une partie importante du monde 
paysan dans cette question, vous recommande de suivre sa 
proposition. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Wir unterscheiden ja im LPG -
es ist wichtig, dass man sich dieser Konzeption bewusst ist -
zwischen den Gewerben und den landwirtschaftlichen 
Grundstücken. Bei Gewerben, zu denen ja auch Grund
stücke gehören, haben wir im Gesetz stärkere Schutzbe
stimmungen; so ist etwa bei der erstmaligen Verpachtung für 
Gewerbe eine Minimaldauer von 9 Jahren und für Grund
stücke eine solche von 6 Jahren vorgeschrieben. Auch beim 
Pachtzins haben wir heute eine unterschiedliche Konzep
tion: Gewerbe unterstehen einer Bewilligungspflicht, die vor
liegenden Grundstücke nur einem behördlichen Einsprache
recht. Wir regeln hier also nur die einzelnen Grundstücke, 
bei denen wir mit der Aufhebung des Einspracherechtes 
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eine Anpassung an die Realität beantragen. Die wichtigsten 
Schutzrechte für den Pächter - die Mindestpachtdauer, die 
Pachterstreckung und die Pachtzinskontrolle für Gewerbe -
sind der Kerngehalt des LPG und werden mit dieser Revi
sion nicht angetastet. 
Im Markt hat sich gezeigt, dass die Einsprachemöglichkeit, 
die das heutige Gesetz vorsieht, praktisch nicht genutzt wird. 
In den Kantonen, in denen wir nachgefragt haben und aus 
denen eine Äusserung eingegangen ist, gab es praktisch 
keine Anwendungsfälle. Es war auch interessant zu erfah
ren, dass die Pachtzinse in der Regel über den nach Gesetz 
und Verordnung regional gültigen Pachtzinsen liegen; somit 
müsste der Vollzug des Gesetzes de facto eine ganz andere 
Einspracheintensität nach sich ziehen. 
Da die Pachtzinse heute offenbar deutlich über dem Betrag 
gemäss Pachtzinsverordnung liegen, sind wir daher der Mei
nung, dass sich das am Markt eingespielt hat und daher der 
Wegfall der Einsprachemöglichkeit auch das allgemeine 
Pachtzinsniveau kaum beeinflussen wird. Wir haben aber 
eine Ungleichbehandlung derjenigen Landwirte, die sich an 
diese Vorschriften halten. Deshalb rechtfertigt sich dieser 
Staatseingriff nicht. Die Bauern entscheiden unseres Erach
tens im Bereich des Pachtzinses für einzelne landwirtschaft
liche Grundstücke selber richtig. Wir meinen daher, dass 
man das problemlos aufheben kann. 
Deshalb empfehle ich Ihnen, hier der Mehrheit Ihrer Kom
mission zu folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 17 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 14 Stimmen 

Art. 10 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Berset, Frick, Sommaruga Simonetta) 
Unverändert 

Art. 10 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite 
(Berset, Frick, Sommaruga Simonetta) 
lnchange 

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Nachdem wir 
bei Artikel 36 den Grundsatzentscheid gefällt haben, müsste 
Artikel 10 so aufgenommen werden, wie er auf der Fahne 
steht. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte seJon Ja proposition de Ja majorite 

Art. 11 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Berset, Frick, Sommaruga Simonetta) 
Unverändert 

Art. 11 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de /a minorite 
(Berset, Frick, Sommaruga Simonetta) 
lnchange 

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Bei Artikel 11 
betrifft das, was ich soeben gesagt habe, den Absatz 1. Bei 
Absatz 2 finden Sie nach wie vor die Formulierung «landwirt-
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schaftliches Grundstück». Das hängt mit Folgendem zusam
men: Selbst wenn der Ertragswert nicht mehr als Grundlage 
für die Berechnung des Pachtzinses landwirtschaftlicher 
Grundstücke vorgeschrieben ist, können Umstände, die sich 
auf den Ertragswert eines landwirtschaftlichen Gewerbes 
auswirken, den Ertrag solcher Grundstücke beeinflussen. 
Auch dies ist eine Anpassung als Folge des Beschlusses, 
den wir soeben getroffen haben. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte seJon Ja proposition de Ja majorite 

Art. 16 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Liegt der Pachtgegenstand teilweise in einer Bauzone 
nach Artikel 15 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 
1979, so kann die Kündigung für die nicht in den Gel
tungsbereich des BGBB fallenden Grundstücke ausge
sprochen und der Pachtvertrag ohne diese fortgesetzt wer
den. 

Art. 16 al. 4 
Proposition de Ja commission 
Si l'objet afferme est situe en partie dans la zone a bätir se
ien l'article 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l'amenagement 
du territoire, le conge peut etre donne pour les immeubles 
qui ne tombent pas dans le champ d'application de la LDFR 
et le contrat peut etre poursuivi sans ceux-ci. 

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Artikel 16 Ab
satz 4 bezieht sich wiederum auf Artikel 2a, den wir be
schlossen haben. Ich bitte Sie, der Kommission zuzustim
men. 

Angenommen - Adopte 

Art. 27 Abs. 2 Bst. e 
Antrag der Kommission 
e. der Pachtgegenstand teilweise in einer Bauzone nach Ar
tikel 15 des Raumplanungsgesetzes liegt, für die Grund
stücke, die nicht in den Geltungsbereich des BGBB fallen. 

Art. 27 al. 2 let. e 
Proposition de Ja commission 
e. l'objet afferme est situe en partie dans une zone a bätir au 
sens de l'article 15 de la loi federale du 22 juin 1979 sur 
l'amenagement du territoire pour les immeubles qui ne tom
bent pas dans le champ d'application de la LDFR. 

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Es gilt das
selbe, was ich soeben zu Artikel 16 Absatz 4 gesagt ha
be. 

Angenommen - Adopte 

Gliederungstitel vor Art. 30 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre precedant I'art. 30 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 31 Abs. 2 Bst. b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 31 al. 2 let. b 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Buchstabe b 
muss aufgehoben werden, und zwar, weil sich ein Wider
spruch zu Absatz 2bis desselben Artikels ergibt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 33-35 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Bundesrat und 
Kommission beantragen Ihnen, diesen zweiten Abschnitt 
aufzuheben. 
Es geht, wie ich im Eintretensvotum gesagt habe, um die Zu
pacht von Grundstücken ausserhalb des ortsüblichen Be
wirtschaftungsbereiches. Diese Einsprachemöglichkeit wur
de von den Kantonen kaum wahrgenommen. Wir möchten 
mit der Aufhebung dieser Bestimmungen den Bewirtschaf
tern einen grösseren Ha!]dlungsspielraum eröffnen und das 
Gesetz mit der Praxis in Ubereinstimmung bringen. 

Angenommen - Adopte 

Gliederungstitel vor Art. 36 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre precedant l'art. 36 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Über Artikel 36 haben wir 
im Rahmen eines Grundsatzentscheides bereits entschie
den. 

Gliederungstitel vor Art. 37 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre precedant l'art. 37 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 37 Bst. a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 37 let. a 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Hier geht es um 
eine formelle Anpassung: Das Bundesgesetz über die Ent
schuldung landwirtschaftlicher Heimwesen muss durch das 
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht ersetzt wer
den. 

Angenommen - Adopte 

Art. 38 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Barset, Frick, Sommaruga Simonetta) 
Unverändert 
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Art. 38 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite 
(Berset, Frick, Sommaruga Simonetta} 
lnchange 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 

Art. 40 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 40 al. 2 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schiesser Fritz (RL, GL}, für die Kommission: Hier geht es um 
Pachtzinse für Gewerbe. Der Bundesrat beantragt, diese Be
stimmung, die eine Vorzugsbedingung von minus ein Viertel 
vorsieht, aufzuheben. Diese Bestimmung wirkt sich vorder
gründig zum Vorteil des Pächters aus. Hintergründig kann es 
aber durchaus sein, dass diese Bestimmung, weil sie für den 
Verpächter schlechter ist, dazu führt, dass sie umgangen 
wird, indem Gewerbe nicht mehr als Gewerbe verpachtet, 
sondern aufgeteilt werden. 
Deshalb beantragen Ihnen Kommission und Bundesrat, die
sen Absatz 2 aufzuheben und damit diese Vorzugsbedin
gung fallenzulassen. 

Angenommen - Adopte 

Gliederungstitel vor Art. 42 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre precedant l'art. 42 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 43 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Berset, Frick, Sommaruga Simonetta} 
Unverändert 

Art. 43 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite 
(Berset, Frick, Sommaruga Simonetta} 
lnchange 

Schiesser Fritz (RL, GL}, für die Kommission: Das ist eine Fol
ge unseres Entscheides bei Artikel 36. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 

Art. 44 Abs. 1, 3; 45 Abs. 1; 49 Abs. 1; 50 Abs. 2; 53 
Bst. b 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Berset, Frick, Sommaruga Simonetta} 
Unverändert 
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Art. 44 al. 1, 3; 45 al. 1; 49 al. 1; 50 al. 2; 53 let. b 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite 
(Berset, Frick, Sommaruga Simonetta} 
lnchange 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 

Art. 54-57 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 54-57 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

06.038 

Schiesser Fritz (RL, GL}, für die Kommission: Das heutige 
Pachtrecht sieht besondere Strafbestimmungen im Bundes
gesetz vor. Bundesrat und Kommission sind der Auffassung, 
dass die allgemeinen Strafnormen ausreichen, da es sich 
hier ja vorwiegend um eine zivilrechtliche Angelegenheit 
handelt. Bei dieser Gelegenheit sollen diese besonderen 
Strafbestimmungen gestrichen werden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 60b 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Verträge über die Pacht von Grundstücken zur landwirt
schaftlichen Nutzung, deren Gegenstand vollständig in einer 
Bauzone nach Artikel 15 des Raumplanungsgesetzes vom 
22. Juni 1979 liegt, bleiben dem landwirtschaftlichen Pacht
recht während der laufenden gesetzlichen Pachtdauer oder 
einer längeren vertraglichen Dauer oder einer bereits ge
richtlich erstreckten Pachtdauer unterstellt. 
Abs.2 
Pachtverträge über landwirtschaftliche Gewerbe, die den 
Anforderungen hinsichtlich der Mindestgrösse eines land
wirtschaftlichen Gewerbes (Art. 1 Abs. Bst. b} nicht mehr ge
nügen, bestehen während der laufenden gesetzlichen oder 
einer längeren vertraglichen oder einer bereits richterlich er
streckten Pachtdauer als Vertrag über ein landwirtschaftli
ches Gewerbe weiter. 

Art. 60b 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Les contrats portant sur le bail a ferme d'immeubles affectes 
a l'agriculture dont la chose affermee est entierement situee 
dans la zone a bätir au sens de l'article 15 de la loi du 22 juin 
1979 sur l'amenagement du territoire restent soumis a la 
presente loi pendant la duree de bail legale ou pendant une 
duree contractuelle plus longue ou encore pendant la duree 
d'un bail deja prolonge judiciairement. 
Al. 2 
Les contrats portant sur Je bail a ferme d'entreprises agri
coles ne satisfaisant plus aux exigences relatives a la taille 
minimale d'une entreprise agricole (art. 1 al. 1 let. b} conser
vent leur validite en tant que tels pendant la duree de bail le
gale ou pendant une duree contractuelle plus longue ou en
core pendant la duree d'un bail deja prolonge judiciairement. 

Schiesser Fritz (RL, GL}, für die Kommission: Artikel 60b ist 
die Übergangsbestimmung zu Artikel 2a; sie ist von der 
Kommission noch präziser gefasst worden. 
Ich beantrage Ihnen auch hier, der Kommission zu folgen. 
Ich gehe nicht davon aus, dass der Bundesrat an seiner Ver
sion festhält. 

Angenommen - Adopte 
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Ziff.11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch.II 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 22 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(5 Enthaltungen) 

4. Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Land
wirtschaft 
4. Loi federale sur les allocations familiales dans l'agri
culture 

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Ich versuche 
mich auch hier kurz zu halten, nachdem Sie der Fahne ent
nehmen können, dass keine Bestimmung dieses Bundesge
setzes umstritten ist. Es geht um das Anliegen, die Familien
zulagen in der Landwirtschaft grundsätzlich an diejenigen 
von Arbeitnehmern ausserhalb der Landwirtschaft anzupas
sen. Dazu gehört zum einen die Aufhebung von Einkom
mensgrenzen für selbstständige Landwirte, wie sie im heuti
gen Recht noch vorgesehen sind, und zum andern eine Er
höhung der Ansätze für die Kinderzulagen auf den schwei
zerischen Durchschnitt. Dieser beträgt nach den kantonalen 
Gesetzen 196 Franken pro Kind. Die neuen Ansätze in der 
Landwirtschaft wären nach dem Familienzulagengesetz 
dann 190 Franken pro Kind für das Talgebiet und 210 Fran
ken pro Kind für das Berggebiet. Es gibt aber keine Abstu
fung mehr nach der Anzahl der Kinder. 
Die Kommission ist der Auffassung, dass das eine wichtige 
agrarpolitische und natürlich auch eine wichtige stützende 
Massnahme für landwirtschaftliche Familien mit Kindern ist. 
Noch ein Wort zu den Kosten: Die Kosten, die daraus entste
hen, betragen - sie müssen zum Teil geschätzt werden -
rund 25, 1 Millionen Franken. Zwei Drittel davon übernimmt 
der Bund, ein Drittel geht zulasten der Kantone. Das sind die 
Auswirkungen dieser Gesetzesvorlage. 
Niemand kann bestreiten, dass eine Anpassung der land
wirtschaftlichen Familienzulagen an die Bedingungen aus
serhalb der Landwirtschaft angezeigt ist. 
Ich bitte Sie deshalb, auf die Vorlage einzutreten und sie ge
mäss den Anträgen der Kommission zu verabschieden. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Der Berichterstatter hat alles 
korrekt dargelegt. Nur noch eine kleine Ergänzung: Wir hat
ten im November des vergangenen Jahres auch eine Volks
abstimmung betreffend die Familienzulagen, die angenom
men worden ist. Der Bundesrat hat gestützt auf dieses 
Abstimmungsergebnis in Artikel 9 die Absätze 4 und 5 zu
rückziehen können. Diese Bestimmungen stehen also nicht 
mehr zur Disposition, weil wir eine Bundeslösung haben. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L 'entree en matiere est decidee sans opposition 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung, Ersatz eines Aus
druckes 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, eh. 1 introduction, remplacement 
d'une expression 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 
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Art. 2 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 2 al. 3 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Hier geht es um 
diese neuen Ansätze, die ich im Eintretensvotum erwähnt 
habe. Sie ersehen die Zahlen aus Absatz 3. Dasselbe gilt 
auch für Artikel 7 Absatz 1 für selbstständige Landwirte. Ich 
habe keine weiteren Bemerkungen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 5 Abs. 2-4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 5 al. 2-4 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Diese Bestim
mungen sollen aufgehoben werden. Es geht um die Einkom
mensgrenzen, die im heutigen Recht für selbstständige 
Landwirte noch enthalten sind. Es soll der Grundsatz gelten: 
Ein Kind, eine Zulage. Damit sind diese Einkommensgren
zen nicht mehr vereinbar. 
Ich bitte Sie, hier der Kommission zu folgen, die im gleichen 
Sinn entschieden hat wie der Bundesrat. Es geht um Ab
satz 2, nicht um den ganzen Artikel. 
Absatz 4 entfällt, wenn keine Einkommensgrenzen mehr vor
handen sind. 

Angenommen - Adopte 

Art. 7 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 7 al. 1 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Der Berichterstatter hat 
sich nach meiner Erinnerung bereits bei Artikel 5 dazu ge
äussert. - Dem ist so. 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 Abs. 4, 5 
Antrag der Kommission 
Unverändert 

Art. 9 al. 4, 5 
Proposition de /a commission 
lnchange 

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Es ist keine Dif
ferenz materieller Art, es geht vielmehr darum, dass das 
Volk am 26. November 2006 - Frau Bundesrätin Leuthard 
hat es gesagt - der Bundeslösung über die Familienzulagen 
zugestimmt hat. Die vorliegende Botschaft wurde aber am 
17. Mai 2006 verabschiedet. Nach dem Volksentscheid vom 
26. November 2006 braucht es in Artikel 9 keine Änderun
gen mehr; deshalb kann die Fassung des Bundesrates ge
strichen werden. Der Bundesrat hatte hier vorsorglicherwei
se eine Anspruchsregelung für den Fall vorgesehen, dass 
diese Volksabstimmung negativ ausgegangen wäre. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 10 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 10 al. 1 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Hier geht es 
um das Doppelbezugsverbot und um die Subsidiarität der 
Familienzulagen in der Landwirtschaft. Das heisst also: 
Nach diesem Gesetz werden Familienzulagen nur bezahlt, 
wenn nicht Ansprüche aus anderen Gesetzen bestehen, die 
dann vorgehen. 
Die Kommission ist mit dieser Regelung einverstanden. 

Angenommen - Adopte 

Ziff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch.II 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensembJe 
Für Annahme des Entwurfes .... 27 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

5. Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsge
genstände 
5. Loi federale sur les denrees alimentaires et les objets 
usuels 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Die Revision des 
Lebensmittelrechtes hat nichts mit den übrigen Zielen der 
Landwirtschaft direkt zu tun, sondern sie ist die Folge der 
Zusammenarbeit mit der EU. Verschiedene Punkte wurden 
ja neu geregelt, beispielsweise gibt es Öffnungen ab dem 
1. Juli dieses Jahres für Käse. Das bedingt eine Anpassung 
des Lebensmittelrechtes. 
Die Kommission ist der Auffassung, dass die Revision 
grundsätzlich richtig ist, mit einigen kleinen Änderungen, 
und wir beantragen Ihnen einstimmig Eintreten. 

Büttiker Rolf (RL, SO): Entschuldigung, dass ich Sie zur Mit
tagszeit, wo man eigentlich Fleisch essen sollte, doch jetzt 
im Gottesdienst noch etwas stören muss, denn zu den Vorla
gen 5 und 6 sind doch einige grundsätzliche Anmerkungen 
anzubringen, und zwar in Bezug auf die ganze Gebührenge
schichte; ich werde mich nachher bei den Anträgen etwas 
kürzer halten. 
Ich meine, wir sollten auch zu dieser Mittagszeit den Ge
bühren die gebührende Aufmerksamkeit schenken, weil der 
Bundesrat, Frau Bundesrätin, etwas zu weit gegangen ist. 
Man sollte grundsätzlich zwei Punkte festhalten: Erstens war 
es immer so, dass die Lebensmittelkontrolle eigentlich ge
bührenfrei ist, und zweitens müssen die Tiere lebensmittel
tauglich in den Schlachthof gelangen. 
Zum ersten Punkt: Die Lebensmittelkontrolle bei der Fleisch
gewinnung macht eine Ausnahme von der Gebührenfreiheit. 
Dies ist diskutabel, war aber schon immer Praxis. Der Bun
desrat will nun die Gebührenpflichten unter Hinweis auf die 
EU-Kompatibilität ausweiten. Ich danke der WAK ausdrück
lich, dass der Fehler wenigstens teilweise bereits einge
dämmt bzw. ein wenig korrigiert wurde und die Verwaltung 
hier gemäss Angaben mitgemacht hat. Aber man muss klar 
festhalten: Wir muten den Schweizer Betrieben immer noch 
mehr Gebühren zu, als es die EU ihren Mitgliedländern vor-
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schreibt. Wenn man in die Zukunft schaut, kann das sicher 
nicht richtig sein. 
Ich verweise Sie auf Artikel 45 des Lebensmittelgesetzes. 
Dort sehen Sie, dass die Schlachttieruntersuchung, also die 
Kontrolle des Tieres vor der Schlachtung, in der Schweiz ge
bührenpflichtig ist. Alle Dokumente der EU zeigen, dass das 
in der EU eben nicht so ist. In der EU ist die Untersuchung 
des Fleisches gebührenpflichtig, nicht aber die Kontrolle des 
Schlachtbetriebes, wie sie nun in der Schweiz eingeführt 
werden soll. In diesem Artikel sehen Sie ebenfalls, dass die 
Gebührenpflicht für das Bewilligungsverfahren eine total 
schweizerische Spezialität ist; sie hat überhaupt nichts mit 
der Harmonisierung mit der EU zu tun. Die Harmonisierung 
unserer Vorschriften mit denjenigen der EU ist richtig und 
wichtig; die Fleischbranche hat diesbezüglich bereits einen 
grossen Effort gemacht. Wir dürfen aber unseren Unterneh
mern nicht mehr anlasten als unbedingt nötig ist; dies gilt 
insbesondere auch in der Gebührenfrage. Darum habe ich 
auch bereits beim Eintreten das Wort ergriffen: Wenn Sie 
jetzt die ganze Geschichte anschauen, so geht der Bundes
rat bei der Kontrolle eindeutig über das hinaus, was in der 
EU gilt. 
Bezüglich der Bewilligung stellt sich die Frage, wie das ist, 
wenn eine Bewilligung ausläuft, wenn neue Vorschriften 
kommen. Vor allem die Praktiker haben Angst, dass - wenn 
sich etwas verändert - jedes Mal eine bereits vorhandene 
Bewilligung erneuert werden muss, und dass das sehr viele 
Kosten mit sich bringt. Dann haben wir noch eine Schlacht
abgabe im Tierseuchengesetz, womit der Tatbestand ausge
weitet wird. Ich meine, wenn man einerseits drei Gebühren -
zum Teil über das EU-Ziel hinaus - erhebt und andererseits 
Gebühren verlangt, die die EU nicht kennt, wenn man den 
Tatbestand in drei Fällen ausweitet, so ist das etwas viel und 
kann so von der Branche nicht akzeptiert werden; das macht 
uns auch ein bisschen Angst. 
In diesem Sinne habe ich mir erlaubt, zu Artikel 45 Anträge 
zu stellen. Beim Tierseuchengesetz haben wir darauf ver
zichtet, weil wir die Sache nicht weiter komplizieren wollen 
und auch einsehen, dass gewisse Gebühren notwendig 
sind. Wenn man aber das Ganze anschaut, können wir alles 
so nicht akzeptieren. Frau Bundesrätin, es ist ja schön, et
was Gutes zu essen; zum guten Essen gehört das Fleisch 
dazu; wir sollten im Leben nicht alles, was schön ist, auch 
noch zusätzlich mit Gebühren belasten. Im Übrigen ist es ja 
so, dass die Schweiz langsam zu einem «Hochgebühren
land» wird, wo alles und jedes mit Gebühren belastet ist und 
die Menschen sich zu fragen beginnen, wofür sie denn ei
gentlich noch die Steuern bezahlen. 
Ich bin natürlich für Eintreten, und ich bin Ihnen dankbar, 
Frau Bundesrätin, wenn wir bei diesen Punkten gemein
sam - so möchte ich sagen - eine Lösung finden, die für alle 
tragbar ist. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Wir sind nach wie vor beim 
Eintreten - und noch nicht beim Essen, Herr Büttiker. (Hei
terkeit) 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Im Prinzip wurde der Haupt
grund für diese Revision vom Kommissionssprecher ge
nannt. Wir wollen effektiv wegen der Äquivalenz zur EU 
möglichst viele Vorschriften harmonisieren. Wir wollen das 
auch im Bereiche der Kontrollen tun, die dadurch eben ver
einfacht werden. Gerade auch in Bezug auf den Grenzbe
reich entfällt damit viel Aufwand. Das ist sinnvoll und spart 
für unsere Unternehmen auch Kosten. Wir wollen das aber 
nicht auf Verordnungsstufe, sondern auf Gesetzesstufe lö
sen. Für das Anliegen von Herrn Büttiker finden wir sicher 
noch eine Lösung. Ich werde auf seinen Antrag zurückkom
men. Ich bin positiv gestimmt, dass wir uns hier finden wer
den, denn es war nie die Absicht des Bundesrates, zusätzli
che Kosten zu verursachen. Aber es ist vor allem wichtig, 
dass wir in diesem Bereich nun EU-kompatibel sind. Das ist 
auch im Interesse der Fleischindustrie, die im Exportbereich 
ja auch kräftig wächst. Das verhindert auch zusätzlichen 
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Aufwand oder Schikanen bei der Kontrolle der Fleischstücke 
beim Export. Wir werden uns finden. 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L 'entree en matiere est decidee sans opposition 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, eh. 1 introduction 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 17 Abs. 3, 4; 17a; 23 Abs. 2bis, 4; 23a; 26 Abs. 1; 36 
Abs. 4; 38 Abs. 4; 40 Abs. 2, 5; 41 a; 43a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 17 al. 3, 4; 17a; 23 al. 2bis, 4; 23a; 26 al. 1; 36 al. 4; 
38 al. 4; 40 al. 2, 5; 41a; 43a 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 45 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Bst. a 
a ..... Fleischuntersuchung, soweit sie dem Zweck des Ge
setzes dient; 
Bst. abis, e 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Büttiker 
Bst. abis 
abis. die Kontrollen von Zerlegebetrieben; 
Bst. e 
Unverändert 

Art. 45 al. 2 
Proposition de Ja commission 
Let. a 
a ..... l'abattage, pour autant qu'elle vise le but de la presente 
loi; 
Let. abis, e 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Büttiker 
Let. abis 
abis. les contröles des etablissements de decoupe; 
Let. e 
lnchange 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Ich mache Sie darauf auf
merksam, dass auf der deutschen Fahne bei Buchstabe a 
das Wort «sowie» durch das Wort «soweit» ersetzt werden 
sollte. 

Bst. a - Let. a 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Ich schlage vor, 
dass wir jede Bestimmung einzeln bereinigen. Es betrifft im
mer andere Regelungen. 
Gebühren für die Fleischuntersuchung gibt es seit jeher, 
Schlachttier- und Fleischuntersuchungen sind nichts Neues. 
Das Schlachttier wird durch den Veterinär lebend und an
schliessend noch im zerlegten Zustand untersucht. Es geht 
zuerst um die Lebensmittelhygiene, also darum festzustel
len, ob das Tier Parasiten hat, ob es krankhafte Veränderun-

gen zeigt. Zusätzlich geht es um die Tierseuchen und Tier
schutzgesetzgebung, nämlich darum, die Tiere daraufhin zu 
untersuchen, ob Anzeichen für Tierseuchen vorhanden sind 
und auch anhand des Tiers zu prüfen, ob bei Transporten 
oder bei der Haltung Tierschutzregeln verletzt worden sind. 
Diese Kosten werden erhoben und fallen unterschiedlich an. 
Wenn Sie sich vorstellen, dass es in der Schweiz 900 
Schlachtbetriebe gibt, die meist klein sind - neben einigen 
wenigen grossen wie in Bazenheid und Basel -, dann sehen 
Sie, dass auch die Belastung für den Veterinär unterschied
lich ist. Ein Veterinär, der von Erstfeld nach Andermatt fah
ren muss, um zwei Schlachttiere vor und nach ihrem Tod zu 
untersuchen, hat einen viel grösseren Aufwand als jener, der 
in Bazenheid am Fliessband pro Tag bis zu tausend Tiere 
vorbeiziehen sieht. 
Nun haben wir Wege gesucht, hier die Gebühren anzupas
sen und dieser Situation gerecht zu werden. Drei Modelle 
standen zur Diskussion: Das erste ist ein Gebührenpoolmo
dell, bei dem alle gleich viel einzahlen und dann je nach Auf
wand pro Tier im Urnerland mehr ausgeschüttet wird und in 
Basel und Bazenheid eben weniger. Dieses Modell bringt ei
nen relativ grossen Aufwand mit sich und scheitert am Wi
derstand der Kantone. 
Das zweite Modell, das vorsieht, die Gebühren hierfür über
haupt zu erlassen, würde den Kantonen Mehrkosten brin
gen, steht aber vor allem dem EU-Recht entgegen. Aufgrund 
des internationalen Rechtes müssen wir für die Schlachttier
und Fleischuntersuchung Gebühren erheben. 
Wir haben uns daher nach einiger Suche für folgendes dritte 
Modell entschieden: Es wird im Gesetz klargestellt, dass die 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung nur gebührenpflichtig 
ist, soweit sie dem Lebensmittelrecht dient. Sie muss aber 
gebührenfrei sein, soweit sie dem Tierseuchengesetz und 
dem Tierschutzgesetz dient. Das ist in der Regel ein Verhält
nis von zwei zu eins. Ein Drittel der Kosten, die beim Veteri
när anfallen, darf also nicht erhoben werden, sondern muss 
von den Kantonen getragen werden, weil sie für Tierschutz 
und Tierseuchen allein zuständig sind. Dies ist mit dem all
gemeinen Zusatz gesagt: « .... soweit sie dem Zweck des 
Gesetzes (des Lebensmittelgesetzes) dient.» Der Bundesrat 
wird weiterhin die Höchstgebühren festlegen. Die Kantone 
werden die Gebühr dann konkretisieren. Entscheidend ist, 
dass die Kantone bei dieser Gebührenkonkretisierung nicht 
alles den Metzgern bzw. den Bauern überbinden dürfen, 
sondern nur ungefähr jenen Anteil von zwei Dritteln, welcher 
auf die Lebensmittelkontrolle entfällt. Rund einen Drittel 
müssen sie aus eigener Kasse an die tätigen Veterinäre 
leisten. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Es wurde gesagt: Wir haben 
heute eine Gebührenpflicht. Wir dehnen diese jetzt aus,.!'lber 
eben nicht ganz freiwillig, sondern vor allem, damit wir Aqui
valenz mit der EU erreichen. Damit erreichen wir eben auch, 
dass die Grenzkontrollen reduziert werden können, und da
mit hängen natürlich grosse Kosteneinsparungen zusam
men. 
Die Kommission, deren Antrag ich voll unterstützen kann, 
hat eine Präzisierung gefunden, die es - wie der Kommissi
onssprecher gesagt hat - vor allem den Kantonen, die diese 
Kontrollen neu vornehmen müssen, erlaubt, in ländlichen 
Gegenden Unterstützung zu gewähren. Trotzdem haben wir 
mit der Gebührenpflicht die Verpflichtungen gegenüber der 
Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates 
vom 29. April 2004 eingehalten. 
Somit empfehle ich Ihnen, hier der Version der Kommission 
zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Bst. abis - Let. abis 

Büttiker Rolf (RL, SO): Ich danke dafür, dass wir bei Ab
satz 2 diese Lösung gefunden haben. Das entschärft das 
Problem wesentlich. Nun komme ich zu Buchstabe abis be
treffend die Kontrolle von Schlachtanlagen und Zerlegebe-
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trieben. Ich meine, dass die Betriebe nicht über das EU
Mass hinaus belastet werden sollen. Nur dort, wo das EU
Recht eine Gebührenpflicht vorschreibt, soll sie auch in der 
Schweiz yerankert werden, um die Anerkennung der soge
nannten Aquivalenz sicherzustellen. Die Verordnung, die für 
die Gebührenpflichten massgebend ist, ist ganz klar und ein
deutig. Das Bundesamt für Veterinärwesen hat mir auch be
stätigt, dass dieser und nur dieser EU-Rechtstext massge
bend ist. Dieser schreibt Gebühren für die Kontrolle von 
Zerlegebetrieben, nicht aber der Schlachtbetriebe vor. Des
halb muss bei Buchstabe abis in diesem Sinne eine Präzi
sierung vorgenommen werden, indem die Schlachtbetriebe 
aus dem Passus zu streichen sind. Das ist auch die Logik 
der Vorschriften der EU. 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Bei Buchstabe abis 
geht es nur um die Schlachtanlagen und Zerlegebetriebe. 
Die Kontrolle des Tieres und des Fleisches wurde vorhin in 
Buchstabe a geregelt. Nun hat der Bundesrat diese Bestim
mung in der Tat aufgrund der Verpflichtungen gegenüber der 
EU eingeführt. Wir haben in der Kommission· immer von 
Schlachtanlagen und Zerlegebetrieben gesprochen, in der 
Meinung, dass das EU-Recht hier für beide eine Gebühr 
beim Betreiber der Anlage bzw. des Betriebes verlangt. Da
bei haben wir übersehen, dass aufgrund der EU-Richtlinie 
nur die Kontrolle der Zerlegebetriebe gebührenpflichtig ist. 
Die Kontrolle der Schlachtanlagen unterliegt keiner Gebühr. 
Wir wollen Gebühren erheben, soweit es nötig ist, aber nicht 
weitere. Aus diesen Gründen darf ich - nicht nur, weil wir alle 
von mittäglicher Fleischeslust geleitet sind, sondern weil wir 
das Recht so weit umsetzen wollen, wie wir müssen - den 
hypothetischen Kommissionswillen wohl so ausführen, dass 
die Kommission dem Antrag Büttiker stattgegeben hätte, 
wenn sie in Kenntnis aller Fakten gewesen wäre. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Ich würde mich hüten, meinem 
Kantonskollegen da ins Gehege zu kommen. Damit alle Fak
ten auf dem Tisch liegen, möchte ich nur noch wissen: Wenn 
jetzt die Gebühren für die Kontrolle von Schlachtanlagen 
nicht erhoben werden können, was kommt da auf die Kan
tone zu, was kostet das die Kantone? Wenn es darum geht, 
solche Lasten zu verstaatlichen, dann bin ich relativ skep
tisch. Aber ich will nur die Zahl wissen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Zuerst zum Antrag Büttiker: 
Es ist so, dass Herr Wicki diese Frage bereits in der Kom
mission aufgeworfen hat, und wir haben das noch einmal 
anhand dieser EU-Richtlinie geprüft und auch nochmals die 
Auslegung derselben konsultiert. Es ist effektiv so, dass die 
Auskunft unserer Juristen in der Kommission falsch war. Ich 
kann mich also hier diesem Antrag anschliessen. Wenn wir 
mit Litera a bei Schlachtanlagen die Gebühr für die 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung haben, dann braucht 
es keine zusätzliche Gebühr für die Kontrolle mehr. Das ist 
unseres Erachtens so auch mit der EU-Richtlinie kompati
bel. Somit würde sich bei Litera abis diese Gebühr auf die 
Kontrolle von Zerlegebetrieben beschränken; somit kann ich 
diesen Antrag Büttiker zu Litera abis unterstützen. 
Nun noch zu den Kosten, die Herr Leuenberger angespro
chen hat: Auch mit dem Wegfall der Gebühr für die Kontrolle 
der Schlachtanlagen ist es so, dass für die Kantone diese 
Kosten erträglich sein sollten. Wir gehen davon aus, dass 
die Inspektion von Schlachtanlagen alle ein bis drei Jahre 
stattfinden muss; das steht im Ermessen der Kantone. Aber 
das wäre als Kontrolle genügend und somit aus unserer 
Sicht von den Kosten her sicher vertretbar. Herr Büttiker er
wähnt aber in seinem Antrag noch Litera e; ich weiss nicht, 
ob er das noch separat begründet. Aus meiner Sicht sage 
ich einfach, dass ich hier nicht zustimmen könnte, weil wir 
dann effektiv die Kostenlosigkeit hätten. Wenn eine staatli
che Leistung verlangt wird, dann muss eben grundsätzlich 
eine Gebühr bezahlt werden. 
Vielleicht sind Sie jetzt dank Ihres Teilerfolges bereits so mo
tiviert, dass Sie den Antrag zu Buchstabe e zurückziehen 
können. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Büttiker .... offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag der Kommission .... Minderheit 

Bst. e - Let. e 

Büttiker Rolf (RL, SO): Frau Bundesrätin Leuthard hat mich 
ermuntert, nach dem Teilerfolg in Absatz 2 Buchstabe abis 
jetzt diesen Antrag zu Buchstabe e zurückzuziehen. Ich 
möchte das Feld aber nicht zu schnell räumen. Ich bin ge
spannt, wie Sie auf die Auslegung dieser Bestimmung ant
worten. 
Ich kann Ihnen sagen, Frau Bundesrätin, dass ich dabei war, 
als unser Verband diese Bestimmung mit den Kantonstier
ärzten besprochen hat. Die Angst der Leute, die Angst der 
Betroffenen, die damit leben müssen, ist nicht die, dass sie 
eine neue Gebühr entrichten müssen. Die meisten haben ja 
jetzt eine Bewilligung für die Schlachtanlage. Aber sie haben 
Angst, dass sie wieder eine neue Bewilligung von A bis Z be
antragen und auch wieder bezahlen müssen, wenn eine 
neue EU-Vorschrift kommt, wenn etwas geändert wird. Sie 
haben Angst, dass sie jedes Mal wieder eine Gesamtbewilli
gung benötigen, wenn sie eine kleine bauliche Veränderung 
vornehmen. Weil die meisten Verträge - so haben die Kan
tonstierärzte gesagt - befristet sind, haben sie vor allem 
Angst, dass sie das ganze Bewilligungsverfahren wieder von 
vorne durchlaufen müssen, wenn eine Befristung abläuft. 
Sie haben natürlich nicht nur davor Angst, es durchlaufen zu 
müssen - der Aufwand diesbezüglich macht an und für sich 
noch nichts aus, denn auch sie wollen wissen, ob ihr 
Schlachtbetrieb den Anforderungen genügt -, aber das Pro
blem ist, jedes Mal noch die gesamten Bewilligungen einzu
holen. Ich kann Ihnen sagen, wir haben das auch abge
checkt, und wir haben gesehen, dass in Bezug auf die EU
Äquivalenz diesbezüglich gar nichts vorgeschrieben ist. Die 
EU hat diesbezüglich keine Vorschriften. 
Können Sie zuhanden der Materialien - auch der Kommissi
onspräsident hat mir das versprochen - eine Einengung vor
nehmen, wonach man nur für eine Neuanlage oder nach ei
nem grossen Umbau Bewilligungsgebühren bezahlen 
muss? Das liegt ja in der Natur der Sache, das sehe ich 
auch ein. Da habe ich sogar Verständnis für die Frage von 
Herrn Leuenberger, weil dann die Kantone die Sache zu be
rappen haben. Denn die Angst der Betroffenen geht dahin, 
dass sie, wenn eine EU-Richtlinie ändert, wenn die Befri
stung und alle diese Dinge auslaufen, immer wieder von 
vorne eine Bewilligung ergattern müssen und diese auch 
von Abis Z wieder bezahlen müssen. 
Das ist es. Wenn Sie den Menschen diese Ängste nehmen 
können, bin ich gerne bereit, meinen Antrag zurückzuzie
hen. 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Herr Büttiker wird 
mit erleichterter Seele zu seinen Kollegen des Fleischhan
dels und der Tierwirtschaft zurückkehren. Diese Bestim
mung in Buchstabe e hat nichts mit EU-Recht zu tun. Es 
geht nur um die Frage, wie weit der Verursacher in der 
Schweiz Bewilligungsgebühren für neue Betriebe selber tra
gen soll. Es ist ein Grundsatz in unserem Staat, dass gebüh
renpflichtig ist, wer eine behördliche Bewilligung für Bauten 
oder die Inbetriebnahme von Anlagen erhält. Nur darum 
geht es. 
Von welchen Zahlen sprechen wir? Ich habe es erwähnt: Es 
gibt heute noch etwa 900 Schlachtbetriebe. Die Zahl ist 
rückläufig. Neue Anlagen sind selten. Wenn es um neue An
lagen geht, sind es teilweise recht grosse. Dort aber soll der 
Betreiber der Anlage auch die entsprechende Betriebsbewil
ligung selber finanzieren, wie es bei Baubewilligungen üblich 
ist. Es geht bei Grossbetrieben um mehrere Tausend, bei 
Kleinbetrieben um wenige Hundert Franken. 
Nun ist aber - so habe ich ihn verstanden - die Sorge von 
Herrn Büttiker eigentlich eine andere. Dass der Betreiber für 
die Bewilligung etwas bezahlt, leuchtet ein. Aber in diesem 
Metier werden Bewilligungen meist nur auf Zeit ausgespro
chen. Er fragt sich, ob nochmals der volle Betrag anfällt, 
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wenn eine zehnjährige Bewilligung ausläuft. Ich glaube, 
dass die Auffassung des Gesetzes eine andere ist. Es geht 
hier nur um neue Anlagen. Neu ist eine Anlage, wenn sie 
erstmalig gebaut, wenn sie wesentlich umgebaut oder we
sentlich erweitert wird. Dann handelt es sich um eine An
lage, die als neue unter Buchstabe e fällt. Dann nämlich fällt 
der Aufwand der Behörden an, die für die Bewilligung die 
ganze Konzeption der Anlage und die Tauglichkeit überprü
fen müssen. Dort, wo es nur um eine Weiterführung geht, 
also um eine blasse Verlängerung der Bewilligung, weil sie 
ausgelaufen ist, vertreten wir die Auffassung, dass eine Ge
bühr nicht geschuldet ist, weil auch der entsprechende Auf
wand der Behörden nicht oder nur sehr beschränkt anfällt. 
In diesem Sinne darf ich Herrn Büttiker beruhigen: Es geht 
zusammengefasst nur um neue Anlagen oder wesentliche 
Erweiterungen und grundlegende Umbauten. Dort soll die 
Gebühr vom Verursacher getragen werden, aber das wird ei
ne massvolle Gebühr sein. Ich hoffe, er könne sich den Auf
fassungen der Kommission anschliessen. Ich hoffe auch, 
dass die Kommission nicht in Widerspruch zur Auffassung 
der Departementsvorsteherin ist. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Die Kommission hatte das nicht 
diskutiert, aber ich nehme an, dass das eine weise Voraus
sehung ist, die Sie zu diesem Artikel haben. Es ist so, dass 
diese Gebühr - wie sie zur Anwendung gelangt - für Neu
bauten und wesentliche Investitionen grundsätzlich eine ein
malige ist. Es ist aber auch so, dass wir bis heute in der Ver
ordnung eine zehnjährige Frist für diese Bewilligung haben. 
Ich kann Ihnen hier zu Protokoll geben, dass wir - wie für die 
Lebensmittelbetriebe - auch für diese Schlachtbetriebe eine 
Verordnungsänderung beantragen und diese Befristung auf
heben werden; es muss nur noch der Gesamtbundesrat die
ser Verordnungsänderung im Nachgang zur Gesetzesrevi
sion zustimmen, und dann ist auch diese Problematik 
erledigt. 
Ich werde also so Antrag stellen. 

Büttiker Rolf (RL, SO): Nach diesem sehr weiten Entgegen
kommen des Kommissionspräsidenten und der Frau Bun
desrätin kann ich meinen Antrag jetzt mit gutem Gewissen 
zurückziehen. Ich hoffe, dass die Verordnungsänderung 
noch durchkommt, und dann ist dem Antrag, der gestellt 
wurde, eigentlich absolut Rechnung getragen. Ich bin sehr 
zufrieden mit dem, was wir da jetzt erreicht haben. Damit 
können wir leben. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Der Antrag Büttiker zu 
Buchstabe e ist zurückgezogen worden. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art. 47 Abs. 4; 48 Abs. 1 Bst. n, Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 47 al. 4; 48 al. 1 let. n, al. 1 bis 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Ich verweise Sie auf 
die Botschaft. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Frau Bundesrätin Leuthard 
verweist wahrscheinlich auch auf die Botschaft. 

Angenommen -Adopte 

Ziff.11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. II 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 20 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

6. Tierseuchengesetz 
6. Loi sur les epizooties 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Es ist 12.55 Uhr. Ich habe 
gestern einen Rüffel eingefangen, weil ich bis nach 13 Uhr 
habe tagen lassen. 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Ich beanspruche nur 
eine Minute. Zum Eintreten kann ich auf die Ausführungen 
zum Lebensmittelgesetz verweisen. In der materiellen Bera
tung haben wir neben einer redaktionellen Änderung ledig
lich Artikel 46 neu eingefügt. Im Übrigen folgen wir dem Bun
desrat und verweisen auf die Botschaft. Mit Artikel 46, 
Einspracheverfahren, erledigen wir eine Pendenz, auf die 
uns das Bundesamt für Justiz hingewiesen hat. Im Falle von 
Grenzübertritten, beim Import von Tieren, ist eine rasche 
Verfügung zu erlassen, und der Rechtsweg ist klar zu regeln. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Mit einer Art Ordnungsan
trag beantragt Herr Frick, dass wir die Vorlage 6 noch durch
beraten. - Sie sind damit einverstanden. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L'entree en matiere est decidee sans opposition 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress; Ziff. 1 Einleitung; Art. 3a; 10 Abs. 1 
Ziff. 6; Art. 11; 15 Abs. 1; 16; 20 Abs. 2; 24; 25; 30; 42 
Abs.3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule; eh. 1 introduction; art. 3a; 10 al. 1 
eh. 6; art. 11; 15 al. 1; 16; 20 al. 2; 24; 25; 30; 42 al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 46 
Antrag der Kommission 
Titel 
Einspracheverfahren 
Abs. 1 
Verfügungen über Massnahmen nach Artikel 25 können 
beim Bundesamt für Veterinärwesen mit Einsprache ange
fochten werden. 
Abs. 2 
Die Einsprache hat keine aufschiebende Wirkung; diese 
kann vom Bundesamt für Veterinärwesen auf Gesuch hin 
gewährt werden. 
Abs. 3 
Die Einsprachefrist beträgt zehn Tage. 

Art. 46 
Proposition de la commission 
Titre 
Procedure d'opposition 
Al. 1 
Les decisions rendues selon l'article 25 peuvent faire l'objet 
d'une opposition aupres de l'Office veterinaire federal. 

Bullelln offlclel de !'Assemblee federale 
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Al. 2 
L'opposition n'a pas d'effet suspensif; celui-ci peut etre ac
corde sur demande par l'Office veterinaire federal. 
Al. 3 
Le delai d'opposition est fixe a dix jours. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Der Berichterstatter hat 
sich bereits dazu geäussert. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich kann mich der Kommis
sion vollumfänglich anschliessen. Das Einspracheverfahren 
ist beim Bundesamt für Veterinärwesen zweckmässig ange
siedelt, und es wird das Problem mit der Befristung gelöst. 

Angenommen - Adopte 

Art. 53a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 54a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... das zentrale Informationssystem. 
Abs.2 
Das zentrale Informationssystem enthält .... 
Abs.3,4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 5 
Die Kantone sind berechtigt, das zentrale Informations
system in den .... 
Abs. 6 
Die Kosten für den Betrieb vom zentralen Informations
system gehen .... 
Abs. 7 

a ..... vom zentralen Informationssystem; 
b ..... vom zentralen Informationssystem; 

Abs. 8 
Die Kantone, welche das zentrale Informationssystem für .... 

Art. 54a 
Proposition de la commission 
Al. 1 
.... Je systeme d'information central destine a soutenir .... 
Al.2 
Le systeme d'information central contient .... 
Al. 3, 4 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 5 
.... a utiliser Je systeme d'information central pour leurs pro
pres täches .... 
Al. 6 
Les coOts d'exploitation du systeme d'information central 
sont supportes .... 
Al. 7 

a ..... du financement du systeme d'information central; 
b ..... Ja partie du systeme d'information central utilisee; 

Al. 8 
Les cantons qui utilisent Je systeme d'information central 
pour leurs propres täches .... 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich kann mich auch hier der 
Kommission anschliessen. Es handelt sich um eine redaktio
nelle Verbesserung der bundesrätlichen Version. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 56a, Ziff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 56a, eh. II 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 21 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Damit haben wir das 
Agrarpaket vollends durchberaten. Ich danke Ihnen für das 
Ausharrevermögen. 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La seance est levee a 13 h oo 
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Agrarpolitik 2011. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2011. 
Evolution future 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 17.05.06 (BBI 2006 6337) 
Message du Conseil federal 17.05.06 (FF 2006 6027) 

Ständerat/Conseil des Etats 19.12.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung-Suite) 

Nationalrat/Conseil national 13.03.07 (Zweitrat- Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 13.03.07 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.07 (Fortsetzung- Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 15.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 05.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 11.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 13.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 14.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Einigungskonferenz/Conference de conciliation 19.06.07 

Ständerat/Conseil des Etats 19.06.07 (Differenzen - Divergences) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Loi federale sur l'agriculture 

Art. 3 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 3 al. 4 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Bei der Diffe
renzbereinigung zur «AP 2011 » geht es heute um die Be
schlüsse 1 und 7 respektive um das Bundesgesetz über die 
Landwirtschaft und um den Bundesbeschluss über die finan
ziellen Mittel für die Landwirtschaft in den Jahren 2008-
2011. Der Finanzrahmen für die Jahre 2008-2011 wurde im 
Nationalrat mit 114 zu 26 Stimmen in einer gegenüber dem 
Ständerat leicht korrigierten Fassung deutlich angenommen. 
Sehr knapp war dagegen das Stimmenverhältnis bei der Ab
stimmung über das Bundesgesetz über die Landwirtschaft. 
Der Beschluss 1 nahm die Hürde der Gesamtabstimmung in 
der Grassen Kammer mit lediglich 73 zu 67 Stimmen. 
Mit ausschlaggebend für dieses knappe Ergebnis war der 
Entscheid, im Bereich der Landwirtschaft beim Import ge
wisser patentrechtlich geschützter Güter von der nationalen 
auf die internationale Erschöpfung überzugehen. Von dieser 
Möglichkeit und der damit verbundenen Ausweitung der 
Möglichkeit zu Parallelimporten erhoffte sich die knappe 
Mehrheit eine Kostenreduktion zugunsten der einheimi
schen Landwirtschaft, während eine starke Minderheit eine 
Aushöhlung des für unser Land bedeutenden Schutzes des 
geistigen Eigentums geltend machte. 
In dieser Frage hat der Nationalrat allerdings keine Differenz 
geschaffen, sodass wir - trotz Umstrittenheit - in der WAK 
nicht mehr auf die getroffene Lösung zurückkommen woll
ten; dies umso weniger, als ja parallel zur Agrarpolitik die 
Beratungen über die Patentgesetzrevision laufen. Die Er
schöpfungsfrage, also der Entscheid, ob wir innerhalb der 
Patentgesetzrevision bei der nationalen Erschöpfung blei
ben oder allenfalls auf die regionale Erschöpfung oder - was 
sehr unwahrscheinlich ist - wie bei. der Landwirtschaft gar 
auf die internationale Erschöpfung gehen, ist offen. 
So verbleibt, auch wenn es aufgrund der Dicke der Fahne 
nach mehr aussieht, im Kern eigentlich nur rund ein halbes 
Dutzend Differenzen. Die erste betrifft Begriff und Geltungs-
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bereich in Artikel 3. Dort hat der Nationalrat einen Absatz 4 
eingefügt, mit dem die Förderung der Bienenzucht im Land
wirtschaftsgesetz verankert wird. Unsere Kommission hat 
sich aufgrund der ökologischen Bedeutung der Bienen so
wie der Tatsache, dass eine sinngemässe Motion in beiden 
Räten angenommen worden ist, dem Nationalrat ange
schlossen. Nach heutiger Einschätzung wird in diesem Be
reich die Grenze von 2 Millionen Franken an wiederkehren
den Ausgaben nicht überschritten; daher fällt diese Ände
rung nicht unter die Schuldenbremse. Anders würde es sich 
verhalten, wenn Aufstockungen der Kredite für Beratung, 
Forschung, Qualität und Absatzmassnahmen beschlossen 
würden. 
Wir beantragen Ihnen ohne Gegenantrag; dem Nationalrat 
zuzustimmen. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Frau Bundesrätin Leut
hard, Sie haben das Wort zu den Bienen. (Heiterkeit) 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich habe mich schon im Rah
men der Behandlung der Motion Gadient 04.3733 dazu ge
äussert und gesagt, dass der Bundesrat natürlich auch die 
Bienen für unterstützungswürdig hält - er unterstützt sie be
reits. Ich habe Ihnen damals dargelegt, dass die Bienen 
auch ohne die Motion und ohne diesen Artikel tat- und fi
nanzkräftig unterstützt werden. Wir machen heute Qualitäts
und Absatzförderung, wir unterstützen Vorsorgemassnah
men, und auch in der Forschung und Beratung kommen die 
Bienen nicht zu kurz. Wenn Sie es hier trotzdem verankern 
wollen, ändert das nichts an der jetzigen Unterstützung. Dar
über, ob es finanzpolitische Auswirkungen hat, entscheiden 
wiederum Sie mit dem Zahlungsrahmen und im Rahmen 
weiterer Kredite. Wir finden, wir machen viel für die Bienen. 
Dieser Bereich ist wichtig, aber man braucht ihn nicht zu
sätzlich zu subventionieren. Wenn Sie beschliessen, dies 
hier zu verankern, erachte ich das vor allem als Rechts
grundlage für diejenigen Tätigkeiten, die wir ohnehin bereits 
seit mehreren Jahrzehnten ausüben. 

Angenommen - Adopte 

Art. 14 Abs. 4, 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 14 al. 4, 5 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Der National
rat hat in Artikel 14 die neuen Absätze 4 und 5 aufgenom
men. Die darin enthaltenen Präzisierungen betreffen die 
Verwendung der Kennzeichnungen von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen und von deren Verarbeitungsprodukten. So 
soll der Bund Symbole definieren können, deren Verwen
dung in Absatzförderungskampagnen nach Artikel 12 obliga
torisch ist. Mit Absatz 4 wird dem Bund die Möglichkeit ein
geräumt, Symbole für die in den Artikeln 14 bis 16 des 
Landwirtschaftsgesetzes festgelegten Kennzeichnungen 
einzuführen. Konkret kann der Bund Symbole für die Kenn
zeichnung von Bioprodukten, von Produkten mit geografi
schen Herkunftsbezeichnungen - also AOC, IGP -, für 
Berg- und Alpprodukte und für Produkte in Verbindung mit 
besonders tierfreundlichen Haltungsformen einführen. Es 
handelt sich in Absatz 4 um eine Kann-Formulierung. Bei 
denjenigen Kennzeichnungen, bei denen sich bereits Sym
bole durchgesetzt haben, so bei den Bioprodukten, wird der 
Bund kein neues Symbol einführen. Führt der Bund solche 
Symbole ein, ist deren Anwendung freiwillig. Wer die Sym
bole jedoch nicht verwendet, bekommt vom Bund keine fi
nanzielle Unterstützung für die Absatzförderungskampa
gnen. Dies wird dann in Absatz 5 geregelt. 
Insgesamt kann mit der vorgeschlagenen Ergänzung von Ar
tikel 14 der einheitliche Auftritt der Landwirtschaftsprodukte 
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in der Promotion gefördert werden. Dadurch wird der Marke
tingauftritt der Schweizer Produkte insgesamt verbessert. 
Die Kommission beantragt Ihnen darum, dem Beschluss des 
Nationalrates zuzustimmen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich möchte vor allem zuhanden 
des Amtlichen Bulletins noch ein paar Erklärungen abgeben, 
weil das im Nachhinein für die Anwendung dieses Artikels 
wichtig ist. 
Der Bundesrat unterstützt grundsätzlich diese Klärung mit
tels Einfügung der Absätze 4 und 5. Es ist dann auch so, 
dass diese Bestimmung sich grundsätzlich auf die öffentlich
rechtlich geschützten Qualitätsbezeichnungen wie AOC 
oder Bio und auf solche für Berg- und Alpprodukte und für 
die besonders tierfreundlichen Tierhaltungsformen be
schränkt. 
Wir möchten hier aber auch ganz klar zum Ausdruck brin
gen, dass wir nicht beabsichtigen, in den Bereichen zu inter
venieren, in denen sich ein privates Logo etabliert hat, z. B. 
im Knospenbereich. Hier haben wir die Situation, dass heute 
die Biosuisse im Bereich der biologischen Landwirtschaft die 
Bündelung der Kräfte in der Absatzförderung von biologi
schen Produkten garantiert. Hier sehen wir deshalb, auch 
wenn dieser Artikel jetzt von Ihnen verabschiedet wird, kei
nen Handlungsbedarf. Die Bezeichnung oder Entwicklung 
eines Logos durch den Bund hat nach unserer Auffassung 
auch immer in Zusammenarbeit mit den betroffenen Kreisen 
zu geschehen. Somit kann die subsidiäre Einwirkung des 
Bundes dazu beitragen, dass einheitliche Lösungen be
stimmt werden; ein aktuelles Beispiel sind die AOC-Bestre
bungen, wo der Bund auch als Moderator mitwirkt. 
Ich bitte Sie somit, diesem Antrag zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 38 Abs. 2; 39 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 38 al. 2; 39 al. 2 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Artikel 38 Ab
satz 2 und Artikel 39 Absatz 2 können wir gleich miteinander 
behandeln, ich werde also nur eine Begründung liefern, 
denn es ist jeweils dieselbe. 
Der Nationalrat hat sich den Mehrheitsbeschlüssen des 
Ständerates sowohl bei der Verkäsungszulage als auch im 
folgenden Artikel bei der Siloverzichtszulage im Grundsatz 
angeschlossen. In beiden Räten ist befunden worden, dass 
die Zulage für verkäste Milch in der Periode der «AP 2011 » 

grundsätzlich auf dem Niveau von 15 Rappen pro Kilo
gramm und die Siloverzichtszulage grundsätzlich auf dem 
Niveau von 3 Rappen pro Kilogramm fixiert werden soll. 
Diese Beiträge sind explizit in Artikel 38 Absatz 2 bzw. Arti
kel 39 Absatz 2 aufgeführt. 
Für den Fall, dass die zusätzliche Rechtssicherheit, die man 
dem Produzenten für verkäste Milch damit gibt, zu einer un
erwünschten Mengenausweitung führen sollte, hat der Na
tionalrat im Sinne eines Sicherheitsventils in den beiden Arti
keln einen gleichlautenden Passus aufgenommen, der dem 
Bundesrat die Möglichkeit einräumt, die Zulagen notfalls 
nach unten anzupassen. Die Zulagen müssten in zwei Fäl
len tiefer angesetzt werden: erstens, wenn die zulagenbe
rechtigte Milchmenge steigt - dies ist dann der Fall, wenn 
sich nach Aufhebung der Milchkontingentierung die Märkte 
für Schweizer Käse positiv entwickeln -; zweitens, wenn die 
notwendigen Kredite im Rahmen der jährlichen Budgetde
batte nicht gesprochen werden. 
Anders ausgedrückt wird mit dem Passus des Nationalrates 
folgender Mechanismus eingefügt: Das Parlament spricht 
jährlich die Kredite für die Zulagen. Die bewilligten Mittel 
werden auf die zu erwartende zulagenberechtigte Milch
menge verteilt. Daraus ergeben sich die Ansätze für die Ver-
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käsungs- und die Siloverzichtszulage. Wenn sich die zula
genberechtigte Milchmenge nicht verändert und die Kredite 
gesprochen werden, werden die Zulagen selbstverständlich 
auf 15 bzw. auf 3 Rappen festgelegt. Mit dem Passus des 
Nationalrates können eine unerwünschte Mittelumverteilung 
und damit Verteilkämpfe zwischen den verschiedenen land
wirtschaftlichen Produktionszweigen vermieden werden. 
Ohne diesen Passus würde in einer Situation mit einer stei
genden Menge an zulagenberechtigter Milch der Finanzbe
darf proportional zur Milchmenge steigen. Um den Finanz
bedarf zu decken, müssten Mittel aus anderen Positionen, 
beispielsweise dem Ackerbau, umverteilt werden. 
Mit diesem Entscheid bleibt aber das fragile Mobile der Mit
telverteilung im Landwirtschaftsgesetz im Gleichgewicht. 
Der Bundesrat erhält gleichzeitig einen Teil des finanziellen 
Handlungsspielraumes zurück, den man ihm mit der An
nahme der fixen Beiträge von 15 Rappen bei der Verkä
sungszulage respektive von 3 Rappen bei der Siloverzichts
zulage genommen hat. 
Die WAK des Ständerates empfiehlt Ihnen einstimmig, die 
Anpassungen zu übernehmen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich bin sehr froh um diese Lö
sung, die für den Bereich Verkäsungs- und Siloverzichtszu
lage gefunden wurde; der Kommissionspräsident hat sie 
auch perfekt begründet. 
Ich habe anlässlich der Erstberatung darauf hingewiesen, 
dass die Festschreibung der 15 bzw. 3 Rappen im Gesetz zu 
grossen Problemen im Vollzug führen wird, weil die Attrakti
vität dieses Bereichs natürlich durch eine entsprechende 
Ausweitung der Milchmenge genutzt wird und wir dann auf
grund der fixen Zahlungsrahmen respektive Budgetmittel an
derweitig Mittel kürzen müssen. 
Mit dieser Lösung haben wir jetzt eine Flexibilität, sodass wir 
einerseits den Markt, die Entwicklung bei der Milch, beob
achten und entsprechend reagieren können und anderer
seits auch Sie in die Pflicht nehmen, dass Sie dann die 
150 Millionen Franken auch tatsächlich bei den jeweiligen 
Budgetberatungen sprechen und nicht dort wieder kürzen. 
Insofern entspricht diese zweiseitige Flexibilität unserem 
Wunsch und lässt auch im Vollzug eine adäquate Gerierung 
dieser beiden attraktiven Preise zu. 
Ich kann Ihnen bereits heute sagen, dass die Gesuche, die 
vorliegen, klar zu einer Mengenausweitung tendieren. Der 
Markt reagiert. Ich interpretiere dies jetzt positiv: Die Export
chancen werden von den Käseexporteuren wahrgenommen. 
Das ist ja das Ziel der Übung, dass wir hier im Käsebereich 
aufgrund des jetzt geöffneten Marktes mit der EU auch eine 
entsprechende Menge an Produkten in den Export führen. 
Wenn das die Mengenentwicklung ist, dann ist es natürlich 
positiv. Deshalb, glaube ich, ist die gefundene Lösung jetzt 
wirklich eine Unterstützung für die Produktion, aber sie lässt 
auch die Berücksichtigung der Milchmenge zu. 

Angenommen - Adopte 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Die Abstimmung über die 
Ausgabenbremse gilt sowohl für Artikel 38 Absatz 2 als auch 
für Artikel 39 Absatz 2. 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 35 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 51bis 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Antrag der Minderheit 
(Frick, Germann) 
Festhalten 

Art. 51bis 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Frick, Germann) 
Maintenir 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Bei der Ver
wertung von Schafwolle nach Artikel 51bis des geltenden 
Landwirtschaftsgesetzes gibt es nun die erste Differenz, die 
in der WAK nicht unumstritten war: Es geht um die Möglich
keit des Bundes, die Verwertung von Schafwolle im Inland 
zu unterstützen. Der Bundesrat wollte diese Beiträge an die 
lnlandwollverwertung streichen. Die Mehrheit des Ständera
tes folgte jedoch einem Minderheitsantrag und hielt an ihnen 
fest, dies mit dem übergeordneten Ziel, dass die Schafwolle 
als Rohstoffträger auch künftig verarbeitet werde und nicht 
einfach als unerwünschtes Abfallprodukt im Feuer ende oder 
sonstwie entsorgt werde. Der Nationalrat folgte nun aber 
dem Entwurf des Bundesrates mit 90 zu 77 Stimmen und 
beschloss die Aufhebung von Artikel 51 bis. Die Mehrheit 1,m
serer WAK schlägt Ihnen in Anbetracht des knappen Resul
tats in unserem Rat vor, sich jetzt dem Nationalrat anzu
schliessen. Die Minderheit Frick wird nachher ihre Position 
begründen. 
Die Kommission ist mit 8 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung 
mehrheitlich der Meinung, dass es nicht Aufgabe des Bun
des sein kann, auch die Verwertung von minderwertiger 
Schafwolle mit Beiträgen zu fördern, dies umso weniger, als 
die Schafhalter mit der «AP 2011 » höhere Direktzahlungen 
erhalten. Diese sollten es der Branche ermöglichen, bei ent
sprechender Marktnachfrage die sinnvolle Weiterverwertung 
der Schafwolle selber an die Hand zu nehmen. 
Darum bitte ich Sie im Namen der Kommissionsmehrheit, 
sich dem Nationalrat anzuschliessen. 

Frick Bruno (C, SZ): Ich lade Sie ein, bei der Fassung unse
res Rates zu bleiben und die Verwertung der Schafwolle 
weiterhin zu unterstützen. Es geht um einen Betrag von jähr
lich 600 000 bis 800 000 Franken. Er wirft die Landwirt
schaftspolitik nicht aus der Bahn, ist aber ein sinnvoller und 
nötiger Beitrag, wie wir meinen. Schon in der ersten Lesung 
hat eine kleine Minderheit unseren Rat überzeugt. Ich bitte 
Sie, konsequent zu bleiben. 
Worum geht es? Es geht darum, dass eine sinnvolle Lösung, 
nämlich Verwertung der Schafwolle statt Verbrennung, bei
behalten wird. Diese Lösung verdient doch politisch, recht
lich wie auch moralisch den Vorzug. Mit diesem bescheide
nen Beitrag werden 100 Tonnen Schafwolle verarbeitet statt 
vernichtet. Es macht doch keinen Sinn, die Schafhaltung mit 
Direktzahlungen zu fördern und dann am Ende der Kette 
das Produkt, das man gefördert hat, vernichten zu lassen. 
Das ist ein potenzierter Unsinn. Das ist auch moralisch und 
ethisch nicht verständlich. Aber auch rechtlich ist unsere Lö
sung die richtige. Wir verpflichten -nämlich mit dem Tier
schutzgesetz die Bauern, die Schafe regelmässig zu sche
ren. Mit dem Umweltschutzgesetz verpflichten wir uns, Ab
fälle zu vermeiden und nur dort zu vernichten, wo keine Al
ternative besteht. Aber genau hier soll nun die Vernichtung 
als Regelfall gelten. 
Was heisst nun aber Verwertung der Schafwolle? Das 
heisst, sie in der Schweiz einzusammeln. Die Bauern liefern 
sie, und dann beginnt die Verarbeitung - zu Gebrauchs
wolle, für Wolldecken, allenfalls Kleider, aber auch für lsolati
onsmaterial usw. Verwertung heisst nicht, sie einzusam
meln, ins Ausland zu liefern und sie dort durch Verbrennung 
zu entsorgen. Vielmehr heisst Verwertung, diese Wolle ei
nem sinnvollen Gebrauch zuzuführen, sei es in Stoffen, sei 
es für Baumaterialien, lsolationsmaterialien industrieller Art 
usw. 
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Ich bitte Sie daher, die Ausrichtung dieses sinnvollen und fi
nanziell relativ bescheidenen Beitrages zu unterstützen und 
an unserer Lösung festzuhalten. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Bevor wir uns über die Wolle in 
die Wolle geraten, möchte ich die Frau Bundesrätin bitten, 
eine Klarstellung vorzunehmen. Ich gehöre auch zu jenen, 
die etwa fünfzig Zuschriften für dieses sehr, sehr, sehr, sehr 
sympathische Anliegen erhalten haben; sie wurden uns von 
äusserst sympathischen Leuten zugeschickt, und ich bin be
wegt davon. Nur habe ich in den letzten Tagen mit einer 
Fachperson über die Geschichte gesprochen. Ich habe ge
sagt: Jetzt will ich einmal ganz genau wissen, was mit der 
Schweizer Schafwolle passiert. In der Kommission habe ich 
gehört, dass die Qualität der inländischen Schafwolle leider 
dergestalt sei, dass man sie nicht für sehr viel brauchen 
könne. Man könne sie etwa zu lsolationszwecken benützen 
oder die Autoindustrie brauche sie, um Sitze zu polstern. 
Und ich gestehe Ihnen auch: Ich trage keine schafwollenen 
Socken. Darum muss ich Ihnen sagen, dass die letzte Nach
richt, die mir zugetragen worden ist, mich schockiert hat. Ich 
möchte deshalb wissen, ob diese Nachricht stimmt oder 
nicht: Man hat mir gesagt, ein Teil der schweizerischen 
Schafwolle gehe ins Ausland und werde dort vernichtet. Das 
möchte ich nun einmal wissen: Stimmt das, oder stimmt das 
nicht? Ich gestehe Ihnen, und das hat jetzt etwas Winkel
ried'sches: Ich sehe eigentlich keine Begründung für die 
Subvention, denn diese ändert nun am Schicksal der Eidge
nossenschaft wirklich wenig. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Als Lehrer für Tierzucht 
könnte ich Ihnen jetzt eine Antwort geben, aber ich bin ja 
Präsident. Deshalb gebe ich das Wort sofort weiter an Herrn 
Brändli. 

Brändli Christoffel (V, GR): Man kann jetzt eine lange De
batte über dieses Thema führen. Ich möchte einfach daran 
erinnern, dass der Ständerat ein Postulat überwiesen hat, 
um dieses Regime, das wir heute führen, umzusetzen. Wir 
haben zusammen mit dem Nationalrat Artikel 51 bis einge
führt. Man muss sich schon fragen: Will man dies jetzt wie
der ändern? Der Bundesrat wirft ja die Frage der nachhalti
gen Nutzung der Ressourcen auch auf. Er sagt, man solle 
die Ressourcen nachhaltig nutzen, und spricht nicht davon, 
dass man sie nachhaltig vernichten solle. 
Von mir aus ist es klar, dass wir im Rahmen einer ökologi
schen Landwirtschaftspolitik, wenn irgendwie möglich, die 
Ressourcen sinnvoll nutzen sollen. Es ist so, wie es Herr 
Leuenberger sagt: Es geht nicht um einen bedeutenden Bei
trag, und deshalb kann man dieses Argument natürlich auch 
umgekehrt verwenden. Ich persönlich bin der Meinung, dass 
das Argument, dass die Schafhalter jetzt Direktzahlungen 
erhalten und dass die Verwertung der Wolle damit abgegol
ten sei, nicht stimmt. Dieses Argument wird immer wieder 
vorgebracht; Herr Germann hat es heute ebenfalls wieder 
aufgenommen, und deshalb habe ich auch das Wort ergrif
fen. Die Direktzahlungen werden kassiert, und es wird dann 
nicht eine defizitäre Verwertung der Schafwolle erfolgen, 
sondern man wird die Schafwolle vernichten, wenn man sich 
wirtschaftlich verhält. Wenn man also will, dass die Schaf
wolle - in welcher Form auch immer - genutzt wird, muss 
man an Artikel 51 bis festhalten. Wenn man der Meinung ist, 
dass die Schafwolle vernichtet werden soll, dann muss man 
diesen Artikel streichen. 
Ich persönlich halte schon dafür, dass der Ständerat in die
sem Nebenpunkt, so sage ich einmal, an seinen bisherigen 
Beschlüssen zum Postulat Maissan 02.3117, «Eine Zukunft 
für die Schweizer Schafwolle», und damit also an der Ein
führung von Artikel 51 bis festhalten soll. Es geht ja auch um 
eine gewisse Rechtssicherheit; man sollte die Grundlagen, 
welche die Bewirtschaftung mit Schafen möglich machen, 
nicht ständig einmal so und einmal so verändern. Ich möchte 
darauf hinweisen: Schafhaltung ist ein sehr wichtiger Be
reich der Landwirtschaft zur Sicherstellung einer Bewirt
schaftung von Flächen an extremen Lagen. 
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Ich bitte Sie deshalb, hier an unserem Beschluss festzuhal
ten. 

Bonhöte Pierre (S, NE): Nous consacrons chaque annee 
quelque 40 millions de francs de subventions pour le demi
million de moutons qui prosperent dans nos pres: c'est pro
bablement trop. Le succes de l'elevage ovin est, on le sait, 
nuisible pour nos prairies alpines. Par ailleurs, il suscite l'ap
petit du loup, qui trouve dans nos montagnes un interessant 
garde-manger. C'est toutefois l'evolution de notre agriculture 
qui favorise le developpement de l'elevage ovin, puisque le 
mouton est un animal peu exigeant, qu'affectionnent en par
ticulier les agriculteurs a temps partiel. 
Que l'on apprecie ou que l'on n'apprecie pas cette evolution, 
on ne peut toutefois pas ignorer que ces nombreux trou
peaux produisent quelque 1000 tonnes de laine par an, qu'il 
s'agit la d'une matiere premiere renouvelable de haute qua
lite et qu'il est absurde d'en faire un dechet, comme c'est 
deja le sort de 30 pour cent de la quantite produite environ, 
selon les chiffres de l'Office federal de l'agriculture pour 
2003. Les prix insuffisants du marche mondial ne permettent 
pas une commercialisation rentable de cette laine, dont la 
qualite est par ailleurs peut-etre insuffisante pour en faire 
des produits a haute valeur ajoutee. Toutefois, une politique 
agricole axee sur le developpement durable exige de valori
ser les ressources locales, que ce soit sous forme alimen
taire, energetique ou de matiere premiere. Pour cela, un ap
pui de la Confederation est et reste necessaire. 
L'ordonnance sur la transformation de la laine de mouton du 
pays ne permet pas de soutenir n'importe quel projet avec 
les subventions. A l'article 1 alinea 2, il est prevu ceci: «Les 
contributions ne sont versees qu'aux organisations qui: .... 
c. transforment, dans le pays, de maniere professionnelle, la 
laine prise en charge.» S'il a donc pu y avoir des cas de 
mauvaise utilisation de la laine de mouton subventionnee, 
cela resulterait d'une mauvaise application de l'ordonnance, 
ce qui ne justifie pas que l'on inflige une punition collective a 
l'ensemble de la filiere de la laine. 
Avec les subventions de la Confederation, des projets ont pu 
se developper, qui sont innovants et qui permettent la valori
sation de la laine, notamment sous la forme de panneaux 
d'isolation, au sein d'une entreprise sociale qui en traite 
quelque 100 tonnes par an. L'isolation thermique avec de la 
laine de mouton est un produit interessant puisque son con
tenu en energie grise est inferieur de moitie a celui de la 
laine de verre. II est egalement inferieur a celui de la laine de 
bois. Et on sait que l'isolation des bätiments dans notre pays 
a un grand avenir. 
Nous avons deja reduit de 1, 1 million de francs a 600 000 
francs le soutien a la valorisation de la laine de mouton. On 
peut donc estimer que ce domaine a ete tres fortement am
pute et a tres largement contribue aux economies faites 
dans le budget alloue au soutien a l'agriculture. Le modeste 
appui qui subsiste aujourd'hui a probablement un rapport 
coüt/utilite que l'on peut qualifier d'eleve. Demanteler ce sys
teme de subvention, ce serait favoriser un gaspillage ecolo
gique et social. Ce serait irrationnel et inacceptable. 
C'est la raison pour laquelle je vous invite a suivre la mino
rite et a maintenir notre decision. 

Maissen Theo (C, GR): Als seinerzeitiger Urheber dieser 
Diskussion erlaube ich mir, noch kurz etwas dazu zu sagen, 
obwohl die Argumente bekannt sind. 
Was mich gestört hat, Herr Kommissionspräsident, ist, dass 
Sie von «minderwertiger» Schafwolle gesprochen haben. 
Selbstverständlich haben Sie bei einem Naturprodukt Teile, 
die gut, Teile, die weniger gut, und Teile, die schlecht sind. 
Da macht man eine Selektion. Ich empfehle Ihnen und Kol
lege Leuenberger, im Oktober nach Savognin zu gehen; dort 
findet jeweils ein Schafmarkt mit einem Markt für Wollpro
dukte statt. Dann sehen Sie, welche hervorragenden Pro
dukte mit Schweizer Wolle hergestellt werden können. Wenn 
Kollege Leuenberger auch keine Schafwollsocken trägt, 
trägt er dann vielleicht bei der nächsten Erkältung einen wol
lenen Schal und merkt, wie wertvoll dieses Naturprodukt ist. 
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Es geht im Prinzip um einen lächerlichen Betrag: Bei rund 
3,4 Milliarden Franken pro Jahr geht es um weniger als 
0,2 Promille - nicht Prozent! -, und das ist längstens im 
Streubereich der Budgetierung. Vom Betrag her müssen wir 
also nicht diskutieren. 
Worum geht es? Es geht wirklich um die Sicherstellung der 
lnlandwollverwertung, und wenn man verhindern will, dass 
die Wolle zur Verbrennung exportiert wird, muss man eben 
diese Unterstützung gewähren. Schafwolle ist eine wunder
bare Naturfaser, und der Mensch hat es mit all seiner Weis
heit noch nicht fertiggebracht, ein gleichwertiges Material zu 
schaffen. Dieses Produkt ist also von seiner Konstitution her 
einmalig; nur ist es leider, wie bereits gesagt worden ist, im 
heutigen Umfeld nicht konkurrenzfähig. Man kann nun schon 
sagen, die Alternative sei die Verbrennung; vielleicht wird 
das auch die Frau Bundesrätin noch sagen. Die Verbren
nung ist aber keine Verwertung im Sinne des Umweltschutz
gesetzes, sondern sie ist eine Vernichtung. Kollege Frick hat 
darauf hingewiesen, dass wir aufgrund der Umweltgesetzge
bung die Verpflichtung haben, in einer bestimmten Priorität 
mit solchen Ressourcen umzugehen. Die erste Priorität im 
USG lautet, Abfälle zu verhindern. Die zweite Priorität lautet, 
sie wiederzuverwerten, und erst die dritte Priorität ist die 
Vernichtung. Nach meinem Dafürhalten sind wir auch nach 
der Bundesverfassung, in welcher die Nachhaltigkeit unserer 
Politik gefordert wird, verpflichtet, mit den vorhandenen Res
sourcen sorgfältig umzugehen. Wenn wir ein Produkt haben, 
das anfällt, ob wir es nun wollen oder nicht, weil nämlich die 
Schafe gemäss Tierschutzgesetz geschoren werden müs
sen, sollen wir etwas Sinnvolles damit machen. 
Wenn wir als Gesetzgeber Vorschriften im Umweltschutzge
setz und im Tierschutzgesetz machen, dann dürfen wir uns 
bei der Umsetzung dieser Vorschriften nicht in die Büsche 
schlagen, sondern müssen uns mit den Kosten befassen 
und einen entsprechenden Beitrag leisten. 
Ich bitte Sie, im Sinne einer nachhaltigen und ökologischen 
Landwirtschaftspolitik auf der einen Seite und der Umset
zung der Umweltschutzgesetzgebung auf der anderen Seite 
kohärent zu sein und, wie es Herr Brändli gesagt hat, auf der 
Linie der bisherigen Beschlüsse zu bleiben. Ich bitte Sie da
her, an unserem letzten Beschluss zu Artikel 51 bis festzu
halten. 

Schwaller Urs (C, FR): Für die Schafhaltung und als Söm
merungsbeiträge werden in diesem Land fast 40 Millionen 
Franken bezahlt. Offensichtlich will man also die Schafhal
tung fördern. Nicht einleuchten will mir und wollte mir bereits 
das letzte Mal nicht, warum man so hohe Beträge ausschüt
tet und am Schluss eines der Produkte dieser Tiere - Schafe 
produzieren Wolle - zu 100 Prozent verbrennen will. Das 
macht für mich keinen Sinn. Mit dem im Vergleich zu einem 
Budget von gegen 4 Milliarden Franken fast bescheidenen 
Betrag von 600 000 Franken können wir mithelfen, min
destens einen kleinen Teil der Wolle etwas sinnvoller einzu
setzen, als sie zu 100 Prozent den Kehrichtverbrennungsan
lagen zuzuführen. Ich habe mich belehren lassen, dass sie 
vor allem für Teppiche verwendet werde, aber auch als lsola
tionsmaterial. 
Ich unterstütze daher den Beitrag von 600 000 Franken. So 
werde ich diesen Sommer bei meinen Voralpenwanderun
gen auch ohne schlechtes Gewissen weidende Schafherden 
kreuzen dürfen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich beantrage Ihnen ohne 
schlechtes Gewissen, diese Subvention zu streichen. Herr 
Brändli, dieses Gebiet ist eines der Gebiete, die nie von 
Rechtssicherheit geprägt waren. Mit der «AP 2002» be
schloss das Parlament die Aufhebung der Beiträge. Mit der 
«AP 2007» haben Sie Ihre Meinung geändert, die Ausrich
tung der Beiträge fortgesetzt. Und jetzt haben wir diese Dis
kussion erneut. Rechtssicherheit gab es in diesem Bereich 
also eigentlich noch nie. Alle vier Jahre hat sich das Parla
ment damit befasst und - wie bekannt ist - die Entscheide 
umgestossen. Es ist doch niemand gegen die Schafe und 
dagegen, dass ein Halter auch die Wolle verwertet. Aber ist 
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es Sache des Staates, diese Wollverwertung zu unterstüt
zen, oder kann die Verwertung einem Schafhalter zugemutet 
werden? Das ist die Frage. 
Sie haben bei jedem Tier, bei jeder Verwertung Abfallpro
dukte. Manche davon kann man weiterverwerten, andere 
nicht. Es ist doch nicht Sache des Staates, das vorzuschrei
ben oder zu subventionieren. Die meisten Abfallprodukte 
von Tieren werden verbrannt. Das ist nicht unethisch, denn 
die Verbrennung dient der Energiegewinnung. In sehr vielen 
Bereichen werden Abfallprodukte von Tieren zur Energiege
winnung beigezogen. Das ist nicht unethisch, wir haben 
auch einen Energiebedarf. Sie wissen, dass wir den Schaf
haltern mit der «AP 2011 » erhöhte TEP-Beiträge und 
RGVE-Beiträge bezahlen. Es sind mindestens 3,5 Millionen 
Franken mehr. Dann kann es doch mit diesen erhöhten Bei
trägen den Schafhaltern zugemutet werden, dass sie damit 
auch noch die Schafwollverwertung organisieren, sich 
darum kümmern, sofern das der einzelne Halter will. 
Der grössere Teil der Schafwolle geht in den Export. Herr 
Leuenberger, leider können wir nicht kontrollieren, wie die 
exportierte Wolle verwertet wird. Wir haben nur die Informa
tion, dass zumindest ein Teil auch in die Verbrennung geht. 
Aber wir haben keine Statistik, ich kann Ihnen das nicht be
legen. Ich habe letzte Woche mit meinem norwegischen Kol
legen gesprochen. Norwegen ist auch ein Land mit relativ 
vielen Schafen. Der Staat richtet dafür keine Subventionen 
aus. Auch dort wird ein grosser Teil der Wolle zur Energiege
winnung verbrannt. Das ist offenbar nicht nur in der Schweiz 
eine mögliche Verwertungsform. 
Herr Maissen, wenn es hervorragende Produkte sind - was 
ich einem Teil dieser Schafwollprodukte selbstverständlich 
zubillige -, weshalb soll der Staat dann noch subventionie
ren? Hervorragende Produkte finden Absatz auf dem Markt. 
Da ist der Staat nicht mehr gefragt; gerade bei hervorragen
den Produkten ist er es nicht mehr. 
Deshalb bitte ich Sie wirklich, angesichts der erhöhten TEP
und RGVE-Beiträge für die Schafhalter, angesichts der Pri
vatstruktur, die hier funktioniert, diese Subvention wegzulas
sen. Wenn die Hälfte von Ihnen Schafwollpullover trägt, zu 
Hause Schafwolldecken hat oder ein Haus mit Schafwolle 
isoliert, dann können Sie zustimmen. Sonst bitte ich Sie, 
dem Bundesrat zu folgen und die Subvention abzuschaffen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 21 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 15 Stimmen 

Art. 54 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 2 
Streichen 

Art. 54 
Proposition de /a commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al.2 
Bitter 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Bei Artikel 54 
geht es um den Zucker, genau genommen um die Gewähr
leistung einer angemessenen Versorgung der Schweiz mit 
inländischem Zucker. Gemäss Entwurf des Bundesrates 
kann der Bund für die Produktion von Zuckerrüben Beiträge 
ausrichten. Die Unterstützung der Verarbeitung, wie wir sie 
in unserem Rat als Option offenhalten wollten, soll nach dem 
Willen von Bundesrat und Nationalrat gestrichen werden. 
Konkret heisst das, dass die beiden Zuckerfabriken nicht 
mehr wie bis anhin direkt unterstützt werden können, um die 
Verarbeitung im Inland sicherzustellen. Das geht aus Ab
satz 1 hervor. Wie bei den anderen Ackerkulturen soll nach 
dem Willen des Nationalrates die Versorgung des Marktes 
mit Zucker künftig nicht mehr über Verarbeitungsbeiträge ge-

währleistet werden. In Zukunft werden die Landwirte direkt 
mit kulturspezifischen Flächenbeiträgen für die Produktion 
von Zuckerrüben unterstützt. So werden im Sinne einer 
Kompensation die Flächenbeiträge für die Zuckerrübenpro
duktion deutlich erhöht. Diese Massnahme ist im Einklang 
mit der Strategie des Bundesrates, nicht WTO-konforme 
Marktstützungsmassnahmen oder Subventionen wenigstens 
teilweise durch Direktzahlungen abzulösen. 
Auch mit Blick auf das mit 110 zu 62 doch recht deutliche 
Stimmenverhältnis in der nationalrätlichen Abstimmung be
antragt die Kommission mit 8 zu 3 Stimmen, dem Nationalrat 
zu folgen und damit die Streichung des Leistungsauftrages 
an die Zuckerfabriken zu beschliessen. Ein Minderheitsan
trag zu Absatz 1 liegt nicht vor. 
Zu Absatz 2: Als Konsequenz aus dem Entscheid zu Ab
satz 1 beantragt die Kommission, Absatz 2 zu streichen. 
Hier ist geregelt, dass die Zuckerfabriken dem Bund Einblick 
in die Jahresrechnung gewähren müssen. Nach der Strei
chung der Bundesbeiträge an die Verarbeiter ist es nach An
sicht der Kommission nicht mehr gerechtfertigt, die Zuckerfa
briken gegenüber dem Bund zur Offenlegung ihrer Rech
nung zu verpflichten. In der Vergangenheit haben die 
Zuckerfabriken dem Bund Einblick in die Jahresrechnung 
gewähren müssen, damit dieser kontrollieren konnte, ob die 
Bundesmittel richtig eingesetzt worden waren. Das entfällt 
nun. 
Dem Verweis auf die Monopolsituation, in der sich die bei
den Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld befinden, kann 
mit dem geltenden Kartellrecht begegnet werden. So hat die 
Weko im Falle eines Missbrauchs dieser marktbeherrschen
den Stellung jederzeit die Möglichkeit zu intervenieren. Da
mit sind die Interessen des Bundes nach Überzeugung der 
Kommission ausreichend gesichert. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Nachdem jetzt zu Absatz 1 ei
ne Einigung gefunden wurde, kann ich mich hier dem Strei
chungsantrag anschliessen. 
Dieses Einsichtsrecht beizubehalten würde sich grundsätz
lich aufgrund der Monopolsituation und der Tatsache recht
fertigen, dass der Bund nach wie vor mehr als 33 Millionen 
Franken jährlich für die inländische Zuckerproduktion be
zahlt. Aber es geht jetzt auch ein Stück weit um Vertrauen. 
Wie der Kommissionspräsident gesagt hat, kann der Bund 
via Weko intervenieren, wenn die Zuckerfabriken ihre Posi
tion missbrauchen. Deshalb kann auch ich mich hier dem 
Entscheid der Kommission auf Streichung anschliessen, mit 
dem Hinweis, dass die Interessen des Bundes dann gege
benenfalls über die Weko geltend gemacht würden, falls wir 
hier wirklich irgendwelche unschönen Verwendungen der ln
landstützungen feststellen würden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 63 Abs. 2-4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 63 al. 2-4 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: In Artikel 63 -
Abschnitt Weinbau - ist die Klassierung und Kennzeichnung 
des Weins geregelt. Unbestritten ist die vom Bundesrat vor
geschlagene Schaffung von drei Klassen geblieben: erstens 
Weine mit kontrollierter Ursprungsbezeichnung, zweitens 
Landweine und drittens Tafelweine. In den Absätzen 2, 3 
und 4 hatte sich der Ständerat aufgrund von Kommissions
bzw. Einzelanträgen für Lösungen entschieden, die von je
ner des Bundesrates abweichen. Im Nationalrat sind die Ab
sätze 2 bis 4 nun nochmals neu formuliert bzw. modifiziert 
worden. Der Streitpunkt lag in der Frage, ob der Bund oder 
die Kantone zu Kriterien für AOC-Weine quantifizierte Vor
gaben machen sollten, namentlich bei den Kriterien der Min
destzuckermenge und der Höchsterträge. Der Nationalrat 
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hat nun eine akzeptable Kompromisslösung gefunden. Dem
nach soll der Bundesrat künftig beim Mindestzuckergehalt 
und bei den Höchsterträgen quantifizierte Limiten festlegen. 
Er kann diese jedoch regional differenzieren. 
Diese Fassung ist einerseits kohärent mit der Lösung in der 
EU, andererseits bietet sie die Flexibilität, um die regionen
spezifischen Gegebenheiten bei der Quantifizierung der Kri
terien zu berücksichtigen. Damit ist vor allem einem Anlie
gen aus den Westschweizer Kantonen Rechnung getragen 
worden. 
Die Kommission beantragt Ihnen bei diesen Absätzen ein
stimmig Zustimmung zur nationalrätlichen Version. 

David Eugen (C, SG): Ich möchte die Debatte über den 
Weinbau benutzen, um Frau Bundesrätin Leuthard eine 
Frage zu stellen, die uns momentan in der Ostschweiz, aber 
auch in der Zentralschweiz sehr beschäftigt; sie betrifft den 
Feuerbrand. Vielleicht können Sie uns kurz sagen, was von
seiten des Bundes vorgesehen ist. Ich weiss, dass in der EU 
das Antibiotikum Streptomycin eingesetzt wird, das den Feu
erbrand um 95 Prozent reduziert. Andererseits weiss ich 
aber auch, dass die Gefahr von Resistanzen besteht und 
dass deshalb Österreich und die Schweiz den Einsatz die
ses Antibiotikums verboten haben. Das bedeutet, dass letzt
lich in unseren Kantonen nur die Rodung der Bäume übrig
bleibt. Heute sind sehr viele Obstbaubetreiber von diesem 
Problem betroffen. 
Ich bitte Sie, uns kurz zu sagen, wie Sie die Lage, die in un
seren Kantonen relativ dramatisch ist, einschätzen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich nehme zuerst noch kurz 
zu Artikel 63 Stellung. Es ist auch hier zwischen beiden Rä
ten eine bereinigte Position erarbeitet worden. Wir können 
damit leben, obwohl wir immer noch finden, dass unsere 
Version die klarere war. Aber wir haben auch festgestellt, 
dass es Befürchtungen gab, der Bundesrat würde hier den 
Mindestzuckergehalt oder die Maximalerträge gegen den 
Willen der Kantone und ohne Berücksichtigung der natürli
chen Gegebenheiten festlegen. Dem kann man jetzt hier mit 
diesen Bestimmungen begegnen. 
Es wird dann allerdings nicht ganz einfach sein, Regionen 
zu definieren und auch diese Mindestanforderungen zu mo
dulieren. Diese Arbeit steht uns bevor, und ich stelle fest, 
dass ausgerechnet jetzt im Kanton Wallis bereits ein Streit 
um die Definition bzw. um die weiter gehende Entwicklung 
der Weinbaugebiete entstanden ist. Aber ich kann mich hier 
dieser Lösung so anschliessen. 
Zur Problematik, die Herr David aufgeworfen hat, kann ich 
Folgendes mitteilen: Der Feuerbrand hat uns jetzt auch 
schon sehr beschäftigt. Wir haben Sitzungen abgehalten, 
um zu schauen, was wir tun können. Es ist natürlich für die 
einzelnen Bauern, die betroffen sind und die Niederstamm
bäume roden müssen, ein grosses Problem. Sie müssen fi
nanzielle Rückschläge einstecken. Das tut natürlich weh. 
Beim Feuerbrand handelt es sich um eine Krankheit, die 
durch ein Bakterium verursacht wird. Und es ist effektiv so, 
dass aufgrund der nicht vorhersehbaren Wetterbedingungen 
im April ein Klima entstanden ist, bei dem sich dieses Bakte
rium wohlfühlte, und es konnte sich schnell verbreiten, ohne 
dass man zuvor einschreiten kon·nte. Wir haben heute vor al
lem im Bereich der Ostschweiz, aber auch schon im Kanton 
Luzern gemeldete Fälle. Wir rechnen mit sicher 100 000 be
troffenen Bäumen, und die Zahl der gemeldeten Fälle steigt 
weiter. Es ist also wirklich eine schwierige Situation. 
Was können wir tun? Im Moment ist es effektiv so: Wenn ein 
Baum befallen ist, dann können Sie ihn nur fällen oder zu
rückschneiden, damit dieses Bakterium sich nicht weiterver
breitet. Es gibt also keine Pflanzenmittel oder medizinischen 
Behandlungen, die einen bereits befallenen Baum noch ret
ten könnten. 
Sie haben vielleicht gelesen, dass Deutschland und Öster
reich mit einer medikamentösen Behandlung reagieren; sie 
setzen Antibiotika ein, aber bevor Bäume befallen werden, 
also einfach dann, wenn von den Wetterbedingungen her ein 
Klima herrscht, das den Feuerbrand begünstigt. 
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Wir prüfen nun, ob das in Zukunft auch für die Schweiz ein 
gangbarer Weg wäre. Ich muss Ihnen allerdings sagen, dass 
wir bisher vom Einsatz von Streptomycin - das ist das ver
wendete Antibiotikum - abgesehen haben, weil es zu negati
ven Folgen für Mensch und Tier führen kann, und zwar kann 
es eine Antibiotikaresistenz auslösen. Wir sind deshalb, in 
enger Zusammenarbeit mit dem BAG und mit dem Bafu, 
daran zu prüfen, ob es einen Mittelweg gäbe, sodass man 
bei einem allenfalls einmaligen Einsatz dieses Antibiotikums 
die Wirkung für die Bäume erhielte, aber die Gefahren für 
Mensch und Umwelt eindämmen könnte; ich kann Ihnen das 
noch nicht abschliessend sagen. Wir erwarten auch, dass in 
Deutschland noch in diesem Jahr eine Studie veröffentlicht 
wird, und wir werden uns damit befassen. 
Am Schluss wird es effektiv um das Abwägen gehen: Wollen 
wir eine saubere Ausrottung dieser Bakterien? Dann gibt es 
nur die Fällaktionen. Oder sagen wir, auch damit es noch 
Bäume gibt, dass wir eine Balance zwischen dem Schutz 
der Menschen und dem Schutz der bäuerlichen Existenzen 
finden wollen? Dann müssten wir den Einsatz eines Antibio
tikums, sofern uns ein Gesuch eingereicht wird, effektiv ins 
Auge fassen. Was ich auch noch sagen kann, ist Folgendes: 
Der Bund bezahlt Bauern und Betrieben, die von solchen 
Fällaktionen betroffen sind, Beiträge für den Verlust des 
Baummaterials und für die Kosten des Zurückschneidens. 
Die Bauern erleiden aber natürlich einen Verlust durch die 
Ernteausfälle, bis neugepflanzte Bäume wieder Erträge ab
werfen. Das ist effektiv ein Verlust, den die Bauern selber 
tragen müssen. Insofern haben wir natürlich ein Interesse, 
dass solche Fälle möglichst vermieden werden können. 

Angenommen - Adopte 

Art. 70 Abs. 5 Bst. d 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 70 al. 5 let. d 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: In Artikel 70 
werden die Grundsätze und Voraussetzungen für die Aus
richtung von allgemeinen Direktzahlungen, Ökobeiträgen 
und Ethobeiträgen festgehalten. Absatz 2 definiert den öko
logischen Leistungsausweis als Voraussetzung für die er
wähnten Direktzahlungen und Beiträge. Absatz 3 definiert 
die Produktionsformen. In Absatz 4 ist die Einhaltung von 
Gewässerschutz-, Umweltschutz- und Tierschutzgesetz als 
Bedingung aufgeführt. Artikel 5 legt für den Bezug von allge
meinen Direktzahlungen, Öko- und Ethobeiträgen einen wei
teren Katalog einschränkender Voraussetzungen fest. Sie 
reichen vom minimalen Arbeitsaufkommen in Standardar
beitskräften bei Buchstabe a bis zu Grenzwerten in Bezug 
auf steuerbares Einkommen und Vermögen bei Buchstabe f. 
In der ersten Lesung hat der Ständerat bei Absatz 5 Buch
stabe d beschlossen, die Abstimmung der Direktzahlungen 
auf die Fläche und Tierzahl weiterzuführen. Aus diesem 
Grund haben wir in den Übergangsbestimmungen Arti
kel 187b Absatz 8 gestrichen. Dies reicht jedoch nicht. Da
mit die Abstufung weitergeführt werden kann, muss in Arti
kel 70 Absatz 5 die alte gesetzliche Grundlage als Basis für 
die Abstufung explizit wieder aufgenommen werden. Die Dif
ferenz zwischen dem Nationalrat und dem Ständerat ist also 
nicht materiell, sondern rein gesetzestechnisch bedingt. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Auch diese Position ist von den 
Räten bereinigt worden. Materiell sind sich National- und 
Ständerat einig. Der Nationalrat hat hier aber formell richtig 
legiferiert und Litera d aufgenommen. Wenn Sie sich dem 
anschliessen, ist es auch formell korrekt. Materiell unter
stützt der Bundesrat die bereits in der «AP 2007» beschlos
sene Aufhebung dieser Abstufung. Mit dem Entlastungspro
gramm 2003 hat man die Aufhebung aber auf den 1. Januar 
2008 verschoben. Bei einer Weiterführung der Abstufung, 
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das möchte ich einfach zu Protokoll geben, müssen die 
Grenzwerte moderat erhöht werden, und die Direktzahlun
gen müssen nach der obersten Grenze mit 25 Prozent wei
tergeführt werden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 73 Abs. 5 Bst. d 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 73 al. 5 let. d 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Die zusätzli
chen Ausgaben für die Erhöhung der Verkäsungs- und der 
Siloverzichtszulage, die in den Artikeln 38 und 39 geregelt 
sind, müssen teilweise durch eine Kürzung der RGVE-Bei
träge für Verkehrsmilchkühe kompensiert werden. Dazu 
müssen die RGVE-Beiträge zwischen den Tierkategorien 
differenziert werden können. Diese Differenzierung erfolgt 
auf der Basis von Artikel 73 Absatz 5 Litera b. So kann bei
spielsweise zwischen Mutter- und Milchkühen differenziert 
werden. Mit der Beibehaltung von Litera d ergibt sich eine 
weitere Möglichkeit, auch innerhalb der Kategorie Milchkühe 
weiter zu differenzieren. Diese zusätzliche Flexibilität ist hilf
reich zur Umsetzung der Beschlüsse des Parlamentes im 
Milchbereich. 

Angenommen -Adopte 

Art. 76 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Unverändert 

Antrag Amgwerd Made/eine 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 76 al. 3 
Proposition de la commission 
lnchange 

Proposition Amgwerd Made/eine 
Adherer a la decision du Conseil national 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Hier hat der 
Nationalrat die Förderung der Wytweiden über Ökobeiträge 
aufgenommen. Doch der Reihe nach: Was sind diese 
Wytweiden überhaupt? Es handelt sich bei den Wytweiden 
um mosaikartige Verflechtungen von Wiesenflächen mit 
Waldstücken. Dieser Typ von Fläche wird eigentlich gemäss 
Waldgesetz als «Waldweide» bezeichnet. Der Begriff 
«Wytweiden» wird insbesondere entlang des Jurabogens 
verwendet, Wyt- respektive Waldweiden gibt es aber auch 
im Kanton Graubünden, im Entlebuch, im Tessin und im 
Wallis. Waldweiden können einerseits im Gebiet der land
wirtschaftlichen Nutzfläche liegen. Dort wird der Wiesenan
teil erfasst und mit Direktzahlungen unterstützt. Anderseits 
können die Waldweiden im Sömmerungsgebiet liegen. Dort 
sind die Flächen nicht vermessen, und es gibt keine flächen
bezogenen Direktzahlungen. 
Die Kommission hat sich intensiv über die Frage der Förde
rung der Wytweiden unterhalten. Diese Diskussion hat ge
zeigt, dass diese Förderung gemäss dem Willen des Natio
nalrates viele Probleme mit sich bringen würde. Im Zentrum 
stehen folgende Hauptprobleme: 
1. Bezüglich der Ausdehnung der Waldweiden gibt es keine 
eindeutigen Angaben. Gemäss Arealstatistik gibt es 120 000 
Hektaren Wytweiden, gemäss Bundesamt für Umwelt 
80 000 Hektaren. · 
2. Die Zahlen zu den Flächen liegen zwar weit auseinander. 
Es ist jedoch klar, dass die Unterstützung von 80 000 bis 
120 000 Hektaren Wytweiden erhebliche zusätzliche finanzi-

eile Mittel beanspruchen würde. Die Finanzierung ist nicht 
geklärt. 
3. Es wäre mit einem erheblichen zusätzlichen administrati
ven Aufwand zu rechnen. Es müssten nicht nur die Wytwei
den erfasst werden. Innerhalb der Wytweiden müssten der 
Waldanteil, der Anteil an Schotterhalden, an Gesteinsflä
chen und weitere Anteile erfasst werden. 
4. Die Biodiversität wird durch die Unterstützung der Wytwei
den nicht einfach verbessert; dazu würden klarere Qualitäts
kriterien gebraucht. Gerade auch das Anliegen der Biodiver
sität ist uns in der angenommenen Motion zur Überprüfung 
der Direktzahlungen wichtig. Doch mit neuen Beiträgen für 
Wytweiden würden wir das Problem der Biodiversität nicht 
lösen. Dafür müssen zuerst klare, nachweisbare Qualitäts
kriterien definiert und muss ein spezieller Qualitätstyp fest
gelegt werden. Die dafür notwendigen vertieften Abklärun
gen sollen im Rahmen unserer Motion gemacht werden; das 
hat uns Frau Bundesrätin Leuthard auch so zugesichert. 
Weil dem so ist, wurde ein Antrag auf Zustimmung zum Na
tionalrat in der Kommission zurückgezogen, um das Problem 
der Wald- respektive Wytweiden einer seriösen Lösung zu
führen zu können. 
Die WAK empfiehlt Ihnen aus diesen Erwägungen einstim
mig, an Ihrem Beschluss festzuhalten. 

Amgwerd Madeleine (C, JU): Apres les abeilles et les mou
tons, parlons maintenant des päturages boises. Les abeilles 
et les moutons en ont besoin! 
Je vous propose d'adopter la version du Conseil national. 
J'avais deja fait cette proposition, redigee un peu differem
ment, lors de la premiere lecture, mais il s'agissait du meme 
probleme. Je l'avais retiree pour qu'elle soit etudiee de ma
niere plus approfondie par la commission du Conseil natio
nal. 
Nous pouvons constater que cette proposition a non seule
ment ete etudiee par la commission des deux conseils, mais 
qu'elle a ete acceptee par le Conseil national, par 86 voix 
contre 50. C'est pourquoi je vous propose maintenant 
d'adopter la version du Conseil national et de ne pas creer 
de divergence a ce sujet. 
La problematique est connue, eile a ete rappelee par le rap
porteur. Je ne la rappelle que rapidement, sans entrer dans 
tous les details. Les päturages boises ont une valeur ecolo
gique reconnue, ils appartiennent a la fois au monde de la 
foret et a celui de l'agriculture; c'est pourquoi on parle de ces 
päturages comme d'un milieu sylvopastoral. lls doivent etre 
entretenus si l'on ne veut pas que la foret gagne toujours 
plus de terrain et que, par consequent, les surfaces utilisa
bles pour l'agriculture, plus particulierement pour l'elevage, 
se retrecissent comme peau de chagrin. 
Plus on distinguera precisement la surface herbeuse de 
celle des sapins ou de la foret, plus les agriculteurs seront 
encourages a entretenir les päturages boises. Cela permet
tra de limiter de maniere consequente l'expansion de la fo
ret. Preserver ces ecosystemes, c'est concilier intelligem
ment les interets agricoles, forestiers, ecologiques et finale
ment aussi touristiques. Sans compensation ecologique, les 
paysans qui doivent entretenir ces paysages ne sont pas 
motives a. le faire, et cela dessert non seulement les pätura
ges, mais aussi - et c'est cela qui est important - le maintien 
de ces surfaces de haute diversite biologique. Ces contribu
tions permettent donc de garantir non seulement la protec
tion, mais aussi l'entretien de ce paysage rural a. preserver. 
J'aimerais mentionner que la problematique des päturages 
boises n'est pas propre a. la Suisse. J'en veux pour preuve le 
projet lnterreg III qui s'etale sur trois ans - jusqu'en 2008 -
et qui concerne treize sites pilotes. La France voisine, avec 
trois de ses departements, et l'Arc jurassien, avec quatre 
cantons, collaborent pour apporter des solutions concretes 
et s'engagent financierement pour un montant de plus de 
800 000 francs, partage entre les deux porteurs du projet. 
Les päturages boises ne concernent pas seulement les can
tons de l'Arc jurassien qui sont ceux de Vaud, de Neuchätel, 
de Berne et du Jura. lls sont aussi repandus dans les can
tons du Tessin, du Valais, des Grisons, par exemple. C'est 

Bulletin offlclel de !'Assemblee federale 



5.Juni2007 339 Ständerat 06.038 

donc un probleme d'importance nationale. II est important de 
preciser aussi que les cantons concernes s'engagent finan
cierement dans ce soutien. II n'y va donc pas du seul soutien 
de la Confederation. 
Derniere precision concernant le financement: d'apres mes 
informations, le projet de mensuration des surfaces agrico
les utiles sur la base d'orthophotos va diminuer la surface 
agricole utile beneficiant des paiements directs. Donc, des 
montants importants seront ainsi degages et pourront etre 
reaffectes a ces mesures. 
Je vous demande des Jors d'adopter la solution du Conseil 
national. II en va du maintien d'un paysage et de valeurs 
ecologiques uniques en Suisse. 
Sans ces contributions pour des compensations ecologi
ques, la disparition des päturages boises est programmee. 
Cela aurait des consequences desastreuses et causerait 
des degäts collateraux pour l'agriculture. Ce serait aussi en 
contradiction avec la mission de multifonctionnalite de l'agri
culture et celle de la preservation du paysage. 
Je vous remercie de soutenir ma proposition. 

Ory Gisele (S, NE): Le Conseil national a amende l'article 76 
alinea 3 de la loi federale sur l'agriculture, de maniere a 
creer une base legale pour Je versement de contributions 
ecologiques pour les päturages boises, aussi bien en sur
face agricole utile qu'en zone d'estivage. Je vous propose de 
suivre la decision du Conseil national, car cette solution est 
d'une grande importance pour Ja gestion et Je maintien de 
nos päturages boises et de notre paysage jurassien typique. 
Le canton de Neuchätel est autant concerne par cette ques
tion que Je canton du Jura. Cette mesure a Je soutien des mi
lieux agricoles, forestiers, de Ja nature, de Ja faune et du tou
risme des cantons de Berne, du Jura, de Vaud et de 
Neuchätel. 
II y a environ 62 000 hectares de päturages boises en 
Suisse; 30 000 a 40 000 hectares ont une qualite ecologique 
et paysagere meritant d'etre maintenue par Je biais de contri
butions ecologiques. Le coüt est evalue a moins de 1 O mil
lions de francs par annee. II sera compense par Ja diminu
tion des paiements directs a la surface, consecutive au 
projet en cours de revision de la surface agricole utile. Cette 
somme ne remet pas du tout en question l'equilibre du pa
quet «PA 2011 ». 

Les päturages boises sont un systeme agricole et forestier 
mixte, typique du Jura. Outre Jeur utilite agricole, les pätura
ges boises sont recherches par les touristes, qui y pratiquent 
Ja randonnee, Ja marche avec des raquettes et le ski de fond. 
Du point de vue de Ja nature, ils abritent des especes qui 
sont en voie de disparition, telles que par exemple Je grand 
tetras, qui y trouve les perchoirs, Jes espaces necessaires a 
son envol, ainsi qu'une partie de sa nourriture. Ces milieux 
sont donc hautement precieux et meritent d'etre sauvegar
des. 
Les cantons de Berne, de Vaud, du Jura et de Neuchätel ont 
mis sur pied en 2005 une Commission intercantonale des 
päturages boises jurassiens, reunissant les services de 
l'agriculture, des forets, de la protection de la nature, du pay
sage et du tourisme. Cette commission a pour but d'elaborer 
une politique commune dans Je domaine des päturages boi
ses, de Jes conserver et de les revitaliser. Cette commission 
mene un important projet lnterreg sur l'ensemble du pay
sage jurassien franco-suisse. Elle definit avec tous Jes parte
naires les principes de gestion du paysage. Madame 
Amgwerd en a parle tout a l'heure, je ne vais pas y revenir. 
Malheureusement, les päturages boises sont gravement me
naces, seit par l'intensification de l'agriculture, lorsqu'ils se 
trouvent dans des surfaces agricoles utiles, soit par la de
prise agricole, quand ils se trouvent dans certaines regions 
moins accessibles. 
II taut un instrument financier susceptible de les sauver. La 
decision du Conseil national va dans ce sens: eile permet 
d'octroyer une compensation ecologique aux päturages of
frant une qualite ecologique et paysagere particuliere. II est 
urgent de le faire pour que les exploitants soient encourages 
a les entretenir dans leur qualite actuelle. Un päturage boise 
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change rapidement: il s'embroussaille et redevient foret en 
quelques annees. Des hectares et des hectares ont deja ete 
perdus, en particulier dans Ja vallee du Doubs. 
II est important que nous agissions immediatement, et c'est 
Ja raison pour laquelle je vous propose de suivre le Conseil 
national. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich bitte Sie, hier Ihrer Kom
mission zu folgen. 
Waldweiden werden heute definiert als Flächen, auf denen 
sich Waldbestockungen und Weideflächen abwechseln. Ent
sprechend finden Sie in diesen Gebieten sowohl Vieh- als 
auch Forstwirtschaft. Wir haben mit dem Strukturwandel und 
mit den heutigen Bewirtschaftungsmethoden tatsächlich das 
Problem, dass die klassische Waldweide, die sich eben auf
grund dieser Definition in einem weiten Gebiet findet, zu
rückgedrängt wird. Das wissen wir, und deshalb gibt es auch 
bereits seit Längerem eine Arbeitsgruppe, in der das BLW, 
das Bafu und die betroffenen Kantone darüber nachdenken, 
was man tun kann. Man hat bereits im letzten Jahr diverse 
Massnahmen besprochen respektive einer weiteren Prüfung 
unterzogen, wonach man Waldweiden mit dem Instrument 
der Ökoqualitätsverordnung fördern könnte. Davon werden 
aber nicht alle Waldweiden betroffen, sondern natürlich nur 
jene von besonderer ökologischer Qualität. Es gibt aber 
auch ein Projekt, mit dem man im Bereich der Forstgesetz
gebung aktiv werden könnte und einen integrierten Bewirt
schaftungsplan für die Waldweiden durchsetzen könnte. Es 
gibt ein Projekt bei lnterreg III, mit dem die Kantone auch in 
diesem Bereich tätig sind. Sie sehen, es passiert bereits ei
niges. 
Der Nationalrat hat mit dem Begriff Waldweiden, der einge
führt wird, ohne ihn einzuschränken, eine erste Problematik 
geschaffen. Wenn wir diesen Begriff nicht einschränken, ha
ben wir ein Gebiet - Sie haben vom Kommissionssprecher 
die Zahlen gehört, das Gebiet ist nicht vermessen - in der 
Grösse von effektiv 80 000 bis 120 000 Hektaren, davon ge
hen Schätzungen aus. Dann sprechen wir natürlich, wenn 
Sie einen Ansatz von 300 Franken pro Hektare als Ökobei
trag veranschlagen, von einer zusätzlichen Subvention von 
24 bis 36 Millionen Franken pro Jahr - und das kann es wohl 
nicht sein. Deshalb haben wir uns auch überlegt, wie man 
das enger fassen kann, damit nur die qualitativ wirklich her
ausragenden ökologischen Flächen genutzt werden. Hier 
kann ich Ihnen derzeit einfach noch keine endgültige Lösung 
offerieren, das braucht Zeit. Wir haben das Problem, dass 
gerade das Sömmerungsgebiet weitgehend nicht vermes
sen ist, und dies müssen die Kantone erst in die Wege lei
ten, was natürlich Geld kostet. Wir haben das Problem, dass 
hier auch der Natur- und Heimatschutz eine Rolle spielt, für 
den wiederum die Kantone zuständig sind. Dort gibt es auch 
NHG-Flächen, die sowohl auf dem Sömmerungsgebiet als 
auch auf der landwirtschaftlichen Nutzungsfläche liegen. Die 
ökologischen Ausgleichszahlungen hingegen sind ja auf die 
landwirtschaftlichen Nutzflächen beschränkt. 
Hier müssen wir die unterschiedlichen Finanzierungsbei
träge in Einklang bringen. Deshalb habe ich schon im Natio
nalrat und vor Ihrer Kommission gesagt: Wenn wir es schaf
fen, diese Waldweiden auf die in ihrer Qualität · wirklich 
wertvollen Bereiche einzuschränken, dann bin ich allenfalls 
durchaus bereit, diese Ökobeiträge auszudehnen. Aber da
für haben wir ja Ihre Motion zu den Direktzahlungen. Denn 
es braucht schon eine vertiefte Betrachtung der Frage, wie 
wir das umsetzen können. Diese Flächen sind nicht defi
niert. Das muss zuerst seriös gemacht werden, sonst kreie
ren wir irgendeinen rechtlichen Tatbestand und merken 
dann, dass er gar nicht vollzogen werden kann. Was jetzt 
beschlossen ist - nämlich dass man allgemein Wytweiden, 
also die ganze Fläche von Waldweiden, fördert-, wäre ef
fektiv zu viel des Guten und, wie ich festgestellt habe, auch 
nicht im Sinne der Antragstellerin oder des Kantons Jura, 
der hier besonders betroffen ist. 
Was ich Ihnen wirklich sagen kann: Auch wir suchen eine 
schnelle Lösung, was die landwirtschaftlichen Nutzflächen 
betrifft, und in diesem Bereich liegen ja auch die Waldwei-
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den. Im Zusammenhang mit der Ökoqualitätsverordnung, 
die wir gerade erarbeiten, schauen wir zurzeit, ob man hier 
bereits ab dem 1. Januar 2008 Beiträge ausbezahlen kann. 
Voraussetzung dafür ist aber, dass wir das noch genauer de
finieren können, damit dann im Vollzug klar wäre, welche 
Flächen Anspruch auf diese Ökobeiträge hätten. Da sind wir 
dran. Das ist für mich ein Weg, den ich offerieren kann: über 
die Ökoqualitätsverordnung zu schauen, was bereits ab 
1. Januar 2008 nötig ist, und dann im Rahmen der Behand
lung der Motion zu den Direktzahlungen eine saubere ge
setzliche Lösung zu erarbeiten, und zwar mit einer vertieften 
Prüfung und unter Berücksichtigung des NHG. Weiter muss 
diese Lösung generell kompatibel mit dem Direktzahlungs
system sein. Dann, glaube ich, haben wir eine sinnvolle Lö
sung, bei der in Zusammenarbeit mit alle.!1 Kantonen die 
Sömmerungsbeiträge nach Artikel 77, die Okobeiträge und 
die Zahlungen nach dem Natur- und Heimatschutzgesetz 
betrachtet werden. Es geht eben wirklich nicht nur um den 
Jura. Man muss diese Flächen zuerst sauber definieren und 
ausmessen, dann kann man sie auch entsprechend schüt
zen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 24 Stimmen 
Für den Antrag Amgwerd Madeleine .... 10 Stimmen 

Art. 86a Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 86a al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Hier geht es 
um die Umschulungsbeihilfen. Die gesetzliche Grundlage für 
die Umschulungsbeihilfen soll gemäss Nationalrat bis 2015 
statt nur bis 2011 bestehen bleiben. 
Die Kommission unterstützt die Verlängerung dieser Mass
nahmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 107a 
Antrag der Mehrheit 
Titel 
Investitionskredite für gewerbliche Kleinbetriebe 
Abs. 1 
Investitionskredite werden ausserdem gewährt für Bauten 
und Einrichtungen gewerblicher Kleinbetriebe, sofern sie 
landwirtschaftliche Produkte und Erzeugnisse mit einer ho
hen Wertschöpfung verarbeiten und vermarkten. Die Be
triebe müssen mindestens die erste Verarbeitungsstufe um
fassen. 
Abs.2 
Der Bundesrat kann Voraussetzungen und Auflagen festle
gen. 

Antrag der Minderheit I 
(Lauri, Berset, Forster, Leuenberger-Solothurn, Marty Dick, 
Sommaruga Simonetta) 
Abs. 1 
.... Einrichtungen gewerblicher Kleinbetriebe im Berggebiet, 
sofern .... 

Antrag der Minderheit II 
(Leuenberger-Solothurn) 
Streichen 

Art.107a 
Proposition de la majorite 
Titre 
Credits d'investissements pour des petites entreprises ar
tisanales 

Al. 1 
En outre, des credits d'investissements sont octroyes pour 
des bätiments et des installations de petites entreprises ar
tisanales, pour autant que celles-ci creent une haute valeur 
ajoutee en transformant et en commercialisant des produits 
agricoles et que l'activite de l'entreprise comprenne au 
moins le premier niveau de transformation. 
Al. 2 
Le Conseil federal peut fixer des conditions et des charges. 

Proposition de la minorite I 
(Lauri, Berset, Forster, Leuenberger-Solothurn, Marty Dick, 
Sommaruga Simonetta) 
Al. 1 
.... entreprises artisanales dans les regions de montagne, 
pour autant .... 

Proposition de la minorite II 
(Leuenberger-Solothurn) 
Bitter 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): In Absprache mit dem 
Kommissionssprecher gehen wir folgendermassen vor: Er 
wird eine Einleitung zu den Artikeln 87, 93, 105 und 107a 
machen. Anschliessend werden wir zuerst Artikel 107a be
handeln und danach die Artikel 87, 93 und 105. 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Zur Ausgangs
lage: In der Erstberatung hat der Ständerat eine Gesetzes
grundlage beschlossen für die Ausrichtung von Investitions
krediten und Beiträgen an Gewerbebetriebe, die landwirt
schaftliche Rohstoffe verarbeiten und vermarkten. Konkret 
ging es bei der Umsetzung eines Antrages Frick um die 
Gleichstellung der Förderung von bäuerlichen Produzenten
organisationen, zum Beispiel Käsereigenossenschaften, 
und gewerblichen Kleinbetrieben, zum Beispiel privaten Kä
sereien, mit Investitionshilfen. Allerdings konnte dann das 
Quorum bei der Ausgabenbremse nicht erreicht werden. 
Der Nationalrat hat, einem Antrag Triponez folgend, in modi
fizierter Form in Artikel 87 Absatz 3 wieder eine gesetzliche 
Basis für Strukturverbesserungsmassnahmen zugunsten 
eben dieser gewerblichen Kleinbetriebe aufgenommen. Man 
könnte hier von Käsereiartikeln sprechen. Die Kommission 
hat sich mit der Thematik intensiv auseinandergesetzt und 
die Diskussion auf der Basis eines ausführlichen Berichtes 
der Verwaltung geführt. Die Mehrheit der Kommission war 
der Meinung, dass der Entscheid des Nationalrates bezüg
lich der Unterstützung der gewerblichen Kleinbetriebe 
grundsätzlich richtig sei, um Wettbewerbsverzerrungen zu 
verhindern. Die Kommissionsmehrheit hat sich deshalb dem 
Konzept der Verwaltung integral angeschlossen. Es handelt 
sich allerdings nicht um das ursprüngliche Wunschkonzept 
der Verwaltung, sondern sie hat das in unserem Auftrag er
stellt. Aus gesetzestechnischen Gründen muss in allen Ka
piteln des Landwirtschaftsgesetzes, in denen es um Struk
turverbesserungen geht, eine Gesetzesgrundlage für die 
Investitionskredite bzw. die Beiträge für die gewerblichen 
Kleinbetriebe geschaffen werden. Um die Gleichbehandlung 
von Landwirtschaft und Kleingewerbe sicherzustellen, 
braucht es Anpassungen in den Artikeln 87, 93, 105 
und 107a, wie das der Ratspräsident gesagt hat. Das Kon
zept hat folgende Eckpunkte: 
1. Es sollen grundsätzlich nur gewerbliche Kleinbetriebe un
terstützt werden. Konkret sind Betriebe unterstützungsbe
rechtigt, die weniger als zehn Mitarbeitende haben oder we
niger als 4 Millionen Franken Umsatz machen. Ihre Tätigkeit 
muss mindestens die erste Verarbeitungsstufe umfassen. 
Zusätzlich bezahlen sie für die landwirtschaftlichen Roh
stoffe einen Preis, der höher liegt als jener für vergleichbare 
Produkte der Region. 
2. Strukturverbesserungsmassnahmen umfassen Investiti
onskredite und Beiträge. Investitionskredite werden gewerb
lichen Kleinbetrieben im Tal- und im Berggebiet ausgerich
tet. Beiträge sind generell auf das Berggebiet beschränkt. 
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Dies ist eine zur Unterstützung der bäuerlichen Betriebe 
äquivalente Regelung. 
3. Die Bestimmung in Artikel 87 Absatz 2 betreffend Wettbe
werbsneutralität ist anzupassen. Die Bestimmungen zur 
Wettbewerbsneutralität müssen nun reziprok zwischen 
Kleingewerbe und Landwirtschaft gelten. 
Noch ein Wort zu den finanziellen Auswirkungen der Mehr
heitsbeschlüsse: Eine präzise Angabe ist zwar nicht mög
lich. Immerhin aber lässt sich eine vereinfachte Schätzung 
machen. Sie basiert auf der Zahl der infragekommenden Be
triebe sowie der bisher unterstützten gemeinschaftlichen 
Milch- und Fleischverarbeitungsbetriebe. So wurden in den 
letzten Jahren jeweils 1, 1 Millionen Franken Bundesbeiträge 
plus 940 000 Franken von den Kantonen, deren Kofinanzie
rung Voraussetzung ist, bezahlt. Dazu kommen rückzahl
bare Investitionskredite in der Höhe von 14 Millionen Fran
ken. Total gibt es 650 Käsereibetriebe: 460 sind im Eigentum 
von Genossenschaften, 190 - oder knapp 30 Prozent - sind 
im Eigentum von Privaten. Die privaten Käsereien würden 
also Mehrkosten von 30 Prozent verursachen. Dazu kämen 
andere Verarbeitungsbetriebe, sodass das BLW mit insge
samt etwa 1 Million Franken zusätzlichen Beiträgen und 
12 Millionen Franken Investitionskrediten rechnet. So weit zu 
den Auswirkungen des vorgängig grob umrissenen Konzepts 
der Mehrheit, mit dem auch einer Forderung der Gewerbe
seite entsprochen wird. 
Nun mache ich, wie gesagt, den Sprung in den hinteren Teil 
der Fahne, zu Artikel 107a, wo sich drei Konzepte gegen
überstehen: der Antrag der Mehrheit, dann der Antrag der 
Minderheit 1 (Lauri) und der Antrag der Minderheit II (Leuen
berger-Solothurn). Der Antrag der Minderheit II zieht sich in
tegral über alle vier Artikel hin. Da aber der Antrag der Min
derheit I nachher ausschlaggebend für diese anderen Min
derheitsanträge ist, gehen wir so vor. 
In Artikel 107a sind die Bedingungen festgelegt, die an Inve
stitionskredite für gewerbliche Kleinbetriebe geknüpft sind. 
Investitionskredite sind zinslose Darlehen, die wieder zu
rückbezahlt werden müssen - nach längstens zwanzig Jah
ren, Irrtum vorbehalten. Die Bedingung für Investitionskre
dite ist eine hohe Wertschöpfung bei Produkten und Erzeug
nissen. Die Betriebe müssen zudem mindestens die erste 
Verarbeitungsstufe umfassen; damit sind also reine Han
delsbetriebe ausgeschlossen. 
Der Lösung der Mehrheit, die mit Stichentscheid des Präsi
denten zustande gekommen ist, stehen wie erwähnt die Min
derheiten I und II gegenüber. Die Minderheit 1 (Lauri) will die 
Investitionskredite für gewerbliche Kleinbetriebe auf das 
Berggebiet beschränken, die Minderheit II (Leuenberger-So
lothurn) will beim geltenden Recht bleiben. Die Mehrheit da
gegen will am Konzept der gleich langen Spiesse für die 
Landwirtschaft und für diejenigen gewerblichen Kleinbe
triebe festhalten, die dasselbe tun, also zum Beispiel qualita
tiv hochwertigen Käse herstellen. Wie auch für die bäuerli
chen Organisationen sollen für die gewerblichen Kleinbe
triebe Investitionskredite im Berg- und im Talgebiet möglich 
sein und auch die betriebsnotwendigen Einrichtungen um
fassen. Die finanziellen Auswirkungen halten sich, wie vor
gängig erwähnt, mit 1 Million Franken an Beiträgen und 
12 Millionen Franken an rückzahlbaren Darlehen nach An
sicht der Mehrheit in vertretbarem Rahmen. 
Somit ersuche ich Sie, bei Artikel 107a der Mehrheit zuzu
stimmen. 

Lauri Hans (V, BE): Wir befinden uns also auf Seite 21 der 
Fahne. Anknüpfungspunkt unserer Diskussion ist, dass es 
heute Beiträge und Investitionskredite nur für bäuerliche 
Produzenten, für ihre Genossenschaften oder Aktiengesell
schaften gibt. Von den Produzenten unabhängige Gewerbe
betriebe erhalten für die gleiche Leistung weder Beiträge 
noch Investitionskredite. 
Wie wir nun ausführlich gehört haben, will die Mehrheit der 
Kommission die vollkommene Gleichstellung zwischen Pro
duzenten in der Landwirtschaft und gewerblichen Kleinbe
trieben herstellen, mit dem Hauptargument, es gehe darum, 
den Wettbewerbsverzerrungen und den Diskriminierungen 
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der gewerblichen Betriebe im Verhältnis zu den bäuerlichen 
Produzenten entgegenzutreten. Wir haben auch gehört: Das 
Paradebeispiel, der Hauptanknüpfungspunkt ist die Käserei, 
die nur dann Bundesgeld erhält, wenn sie von den Produ
zenten oder ihren Organisationen betrieben wird. Deshalb 
sollen also sowohl Produzenten wie auch gewerbliche Klein
betriebe im Berggebiet Beiträge erhalten; deshalb sollen so
wohl Produzenten wie auch gewerbliche Kleinbetriebe in der 
ganzen Schweiz - also im Berggebiet und im Talgebiet - In
vestitionskredite erhalten. 
Die Minderheit I will die Investitionskredite für gewerbliche 
Kleinbetriebe auf das Berggebiet beschränken. Sie nimmt 
damit in Kauf, dass es bei diesen Investitionskrediten zu ei
ner Differenzierung zwischen Produzenten und gewerbli
chen Kleinbetrieben ausserhalb des Berggebietes kommt. 
Die heutige Lösung, also die Fassung ohne Berücksichti
gung des Kleingewerbes, zielt darauf ab, die Produzenten, 
also die Bauern, und die Wertschöpfung im ländlichen Raum 
direkt zu stärken. Das Landwirtschaftsgesetz präzisiert im 
Grundsatzartikel, Artikel 87, dass es insbesondere eben um 
das Berggebiet geht. Nach den klaren Ausführungen des Di
rektors des BLW in der WAK erhalten bäuerliche Organisa
tionen nur finanzielle Mittel des Bundes, wenn ein Gewerbe
betrieb im gleichen Einzugsgebiet die entsprechende 
Aufgabe nicht erfüllt hat; das sei die Gewerbeneutralitätsbe
stimmung. Wenn ein privater Käser die Milch übernommen 
habe, könne der Bund entsprechend an eine bäuerliche Or
ganisation keine Strukturverbesserungszahlungen leisten. 
Eigentlich hat die Minderheit I gewisse Sympathien dafür, es 
bei der geltenden gesetzlichen Lösung zu belassen. Ange
sichts der landesweiten Berücksichtigung des Kleingewer
bes durch den Nationalrat, der hier deutlich entschieden hat, 
hat sie dann aber ihren vermittelnden Vorschlag mit der Be
schränkung der Investitionskredite auf das Berggebiet ein
gebracht. Diese Lösung lässt sich auch insofern rechtferti
gen, als hier für die Stärkung der «Lebens- und Wirtschafts
verhältnisse» - wie sich das Landwirtschaftsgesetz im 
Grundsatzartikel, Artikel 87, ausdrückt - ein besonderer Be
darf besteht. Für die Stärkung der landwirtschaftlichen Wert
schöpfung vor Ort im Berggebiet kann tatsächlich ein zu
sätzliches Bedürfnis bestehen. 
Man kann nun keineswegs behaupten, ein solcher Bedarf 
bestehe auch ausserhalb des Berggebietes. Entrichtet man 
hier Investitionskredite an das Kleingewerbe, so ist das un
seres Erachtens nichts anderes als eine neue, aus der Sicht 
der Landwirtschaftspolitik nicht nötige Subventionierung des 
Gewerbes, begründet mit der Forderung nach Gleichbe
handlung: Wenn schon die Landwirtschaft aus besonderen 
Gründen derartige Kredite erhält, so sollen diese dem Klein
gewerbe nicht vorenthalten werden können. Wir sind uns 
aber wohl einig: Die Übernahme der landwirtschaftlichen 
Produktion ist ausserhalb des Berggebietes wohl auch ohne 
Staatsinterventionismus sichergestellt. 
Ich gebe Ihnen drei Beispiele, welche Art von gewerblichen 
Kleinbetrieben - wie wir gehört haben, mit maximal zehn 
Mitarbeitenden oder einem Gesamtumsatz von 4 Millionen 
Franken - ausserhalb des Berggebietes, unter Vorbehalt der 
Wettbewerbsneutralität, dem Grundsatz nach Investitionshil
fen des Bundes erhalten könnten, sollte sich die Mehrheit 
hier durchsetzen. 
Erstes Beispiel: Irgendeine Metzgerei, welche Tiere beim 
Bauern kauft und schlachtet, würde neu die Möglichkeit von 
Investitionskrediten des Bundes und der Kantone erhalten. 
Die Metzgerei, welche das Fleisch beim Metzger kauft und 
daraus Würste und Koteletts macht, wäre nicht beitragsbe
rechtigt. Wie wollen Sie das rechtfertigen? 
Das zweite Beispiel: Der Gewerbebetrieb, der Salatpflanzen 
vom Bauern kauft, wäscht, schneidet und abpackt, könnte 
grundsätzlich - unter den Bedingungen, die ich eingangs er
wähnt habe - ebenfalls Bundes- und kantonale Mittel erhal
ten. 
Das dritte und letzte Beispiel: Der Gewerbebetrieb, der z. B. 
Randen von der Landwirtschaft kauft, kocht und vakuumiert, 
würde ebenfalls neu dem Grundsatz nach ein Bezüger von 
Bundessubventionen. 
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Ausgeschlossen wären nach Artikel 3 des Landwirtschafts
gesetzes nur die Güter aus dem Gartenbau. Das sind übri
gens nicht etwa von mir konstruierte Beispiele - ich würde 
mir das nicht erlauben-, vielmehr wurden sie in der Kom
mission von der Verwaltung vorgetragen. 
Mit anderen Worten: Der Antrag der Mehrheit birgt in sich 
die Gefahr, dass wir mit Staatshilfe eine kleingewerbliche 
Struktur ausserhalb des Berggebietes aufbauen, die ohne 
lnterventionismus nicht entstehen würde und auf Dauer 
kaum wettbewerbsfähig wäre. Wir würden im Gewerbebe
reich das fördern, was wir im landwirtschaftlichen Bereich 
mit der «AP 2011 » eigentlich korrigieren wollen, nämlich zu 
kleine Strukturen. Das scheint der Minderheit I doch einiger
massen bedenklich zu sein. Daraus würde ein weiterer Aus
bau der Landwirtschaftsverwaltung bei den Kantonen resul
tieren, welche die wohl recht zahlreich eingehenden 
Gesuche prüfen und in einem Rechtsverfahren entscheiden 
müssten. Der Kommissionspräsident hat ausgeführt, mit 
welchen finanziellen Mehraufwendungen das verbunden 
wäre. Sie sehen also: Mit dem Anliegen, etwas bei den Kä
sereien zu machen, wird hier etwas losgetreten, das weit 
über diesen Aspekt hinausgeht. 
Ich danke Ihnen, Frau Bundesrätin, dafür, dass Sie sich in 
der Kommission lange für die Lösung des Bundesrates ein
gesetzt haben. Sie führten aus, dass es wohl eine Klärung 
für die kleinen Betriebe geben würde, dass es aber genauso 
stossende Fälle und die schon heute bestehenden Abgren
zungsprobleme geben würde, einfach an einem anderen 
Ort. Ich glaube, ich habe jetzt deutlich machen können, dass 
es so ist. Sie bestätigten auch - das war eine wichtige Fra
gestellY.ng -, dass eine Anpassung an die EU kein Grund für 
diese Ubung sein kann; die Finanzierungsinstrumente der 
EU und der Schweiz seien nicht vergleichbar, dieser Einzel
fall der Kleinbetriebe sei nicht herauszulösen. Ich will indes
sen Ihren Ausführungen nicht vorgreifen. Aber diese beiden 
Punkte schienen mir doch erwähnenswert. 
zusammengefasst also: Der Antrag der Minderheit I fokus
siert bei den Investitionskrediten, anders als die Mehrheit, 
alleine auf das Berggebiet. Dies schränkt die mit der Lösung 
der Mehrheit verbundenen Probleme aus offensichtlichen 
Gründen sehr stark ein. Zudem ist diese Lösung aus der 
Sicht der landwirtschaftlichen Wertschöpfung begründbar. 
Ich wurde im Vorfeld dieser Debatte recht oft als Feind des 
Kleingewerbes apostrophiert. Darum geht es mir überhaupt 
nicht. Ich bin persönlich überzeugt, dass es gerade für das 
Kleingewerbe und für ein richtiges Verständnis des Kleinge
werbes ein Bärendienst sein könnte, wenn wir es ebenfalls 
an Subventionen des Staates anhängen würden. 
Deshalb bitten wir Sie, dem Antrag der Minderheit I zuzu
stimmen. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Sie haben wohl beachtet, dass 
wir hier jetzt ein Paket von Vorschlägen gemeinsam diskutie
ren; und Sie haben wohl beachtet, dass meine Minderheit II, 
die da etwas einsam daherkommt, darauf abzielt, es beim 
heutigen Zustand zu belassen. Was macht nämlich die Kom
missionsmehrheit und in einem sehr eingeschränkten Rah
men auch die Minderheit I? Sie schafft ganz simpel und ein
fach einen neuen Subventionstatbestand. Sie will kleinge
werblichen Betrieben zinslose, langfristige Investitionskre
dite gewähren. Ich muss Ihnen offen gestehen, es geht hier 
nicht, wie noch ausgeführt werden wird, um die sympathi
sche Käserei in der Vehfreude oder meinetwegen im 
Schangnau; ich habe nichts gegen das Schangnau, wiewohl 
im 17. Jahrhundert ein Hans Bieri den Bauernführer Niklaus 
Leuenberger dem Landvogt zu Trachselwald verraten hat. 
Aber das ist Geschichte. Es geht mir heute darum, dass ord
nungspolitisch - und dazu möchte ich die Ordnungspolitike
rinnen und -politiker i.n diesem Saal hören - ein neuer Sub
ventionstatbestand beschlossen wird. Über das Landwirt
schaftsgesetz wird das Gewerbe in Förderungsmassnah
men einbezogen, die eigentlich der Landwirtschaft zuge
dacht sind. Das muss mir jemand erklären: Worin besteht 
der Sinn dieser Übung? Ich denke, es ist Herrn Lauri gelun
gen, die Vermutung klar zu schildern, dass mit diesem Para-

grafen überhaupt erst kleingewerbliche Strukturen geschaf
fen werden, die an sich ökonomisch gar nicht lebensfähig 
sind und die wir dann ad infinitum unterstützen müssen. Die 
uns Nachfolgenden in diesem Saal werden dann eines Ta
ges damit konfrontiert sein, einen Weg suchen zu müssen, 
wie man diesen Sündenfall wieder rückgängig machen 
könnte. Von daher wäre es gewiss sinnvoll, den Sündenfall 
gar nicht zu begehen. Das ist auch nachhaltige Politik, weil 
danach kein Fehler behoben werden muss. 
Es gibt eine zweite Begründung, die mich sehr beschäftigt. 
Neben den Ordnungspolitikerinnen und -politikern möchte 
ich eigentlich auch die Verfassungsspezialistinnen und -spe
zialisten hören: Ich habe mir Rechenschaft gegeben, dass 
dieses Landwirtschaftsgesetz selbstverständlich auf Arti
kel 104 der Bundesverfassung, auf dem Landwirtschaftsarti
kel, beruht. Das ist alles in Ordnung. Aber dann lese ich und 
lese, und ich finde keine Verfassungsgrundlage, die uns die 
Möglichkeit gibt, mit diesem Landwirtschaftsartikel Gewer
beförderung zu betreiben. Das können wir drehen und wen
den, wie wir wollen. Sie werden mich darauf aufmerksam 
machen, dass wir keine Verfassungsgerichtsbarkeit haben 
und uns da selber einen gewissen Spielraum nehmen kön
nen. Aber ich möchte trotzdem darum bitten, nachdem wir 
uns hier auch als Verfassungshütende verstehen, dass man 
mir erklärt, wo die Verfassungsgrundlage zu diesem neuen 
Schritt - ich betone dies noch einmal - zu finden sein soll. 
Schlussendlich - das ist banal und schon fast garstig -
möchte ich auch gerne die Finanzpolitikerinnen und Finanz
politiker hören, wiewohl es auch hier nicht um riesige Be
träge geht; aber für mich als kleinen Mann sind Millionenbe
träge immer grosse Beträge, und die müssen immer zuerst 
in die Kasse kommen, bevor sie verteilt werden können. 
Mir ist aufgefallen, dass der Bundesrat in seinem Entwurf ur
sprünglich das geltende Recht übernommen und in Arti
kel 87 Absatz 2 stehen gelassen hat, dass die Massnahmen 
«gegenüber direkt betroffenen Gewerbebetrieben im unmit
telbaren Einzugsgebiet wettbewerbsneutral zu gestalten» 
seien. Die Kommissionsmehrheit hat dann auf ihrem Sün
denweg diesen Artikel wie folgt abgeändert: «Die Massnah
men sind im unmittelbaren Einzugsgebiet wettbewerbsneu
tral zu gestalten.» Das Gewerbe wird schön aussen vor 
gelassen. Aber die Abgrenzungsfragen stellen sich. Die Ab
grenzungsfragen sind nicht beantwortet, und die ganzen 
wettbewerbspolitischen Fragen sind auch nicht beantwortet. 
Es lässt sich jedenfalls leicht vermuten, dass jeder Schritt, 
den man in die Richtung der Erteilung von Investitionskredi
ten an gewerbliche Kleinbetriebe macht, nach mehr ruft. Es 
gibt immer eine Grenze, und diese Grenze ist immer willkür
lich: Jenseits der Grenze ist immer jemand, der mit einem 
gewissen Recht und einem gewissen moralischen Anspruch 
geltend machen kann, es sei unfair und unbillig, dass man 
die Grenze just vor seinem Garten ziehe. 
Insofern möchte ich Sie auch warnen, hier einen Weg zu be
schreiten, der uns nur Schwierigkeiten bereiten wird, der 
auch nicht in dem Sinne innovativ ist, dass man die innovati
ven gewerblichen Unternehmungen fördern würde. Ich 
weiss, dass man aus Kommissionsprotokollen nicht zitieren 
darf, aber ich habe in der Kommission beispielsweise gehört, 
wenn wir einen Teil des verarbeitenden Gewerbes begünsti
gen würden, würden wir den Wettbewerb für die anderen 
Betriebe, die wir nicht begünstigen würden, verschlechtern -
und das seien die erfolgreichen am Markt. Das ist eine Aus
sage, die in der Kommission so gefallen ist und der ich mich 
eigentlich voll und ganz anschliesse. Es ist auch ausgeführt 
worden, dass sich mit dieser Massnahme immer neue Ab
grenzungsfragen stellen. Das ist vielleicht auch eine gewisse 
Schwäche des Antrages der Minderheit 1 (Lauri), der immer
hin das Verdienst hat, sich eher in der Mitte zu befinden, 
eine gewisse Einschränkung vorzunehmen und eine klei
nere Giesskanne zu wählen, mit der da über das Land der 
Eidgenossen, über die Eidgenossenschaft, ausgegossen 
werden soll. 
So hat denn auch die Kommission am Schluss, das sei hier 
doch auch noch erwähnt, wie folgt beschlossen: 5 Stimmen 
entfielen auf die Lösung der Kommissionsmehrheit, 3 Stirn-
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men entfielen auf meinen Ablehnungsantrag - Belassen 
beim Status quo -, und 3 Kommissionsmitglieder haben sich 
tapfer der Stimme enthalten. Bei Volksabstimmungen wür
den sich diese drei am Schluss auf die Seite der Neinstim
menden bewegen. Ich nehme an, dass im Vorfeld eidgenös
sischer Wahlen das Verhalten hierin etwas anders sein wird. 
Ich will es gesagt haben: Hüten wir uns im Schangnau, was 
wir hier anstellen. Es könnte sein, dass aus dieser Käserei 
der Vehfreude dann ein langer Leidensweg würde, und dies 
nicht nur für die eidgenössische Politik, sondern auch für die 
Direktbetroffenen, denen man Hoffnungen macht, die sich 
dann eines Tages ökonomisch als Seifenblase erweisen 
könnten. 
Ich bitte Sie, hier keinen neuen Subventionstatbestand zu 
schaffen und es beim geltenden Recht zu belassen. Land
wirtschaftsförderung ist angesagt, und die Gewerbeförde
rung steht hier nicht im Vordergrund. 

Frick Bruno (C, SZ): Über Prinzipien lässt sich trefflich strei
ten. Herr Leuenberger hat die Nichteinmischung in den 
Wettbewerb, das Nichtsprechen von Subventionen zum 
Grundprinzip erklärt. Doch Politik ist nicht digital, nicht nur 
Schwarz und Weiss; es gibt Sündenfälle und Tugendbolde; 
und unsere Aufgabe ist es, unter verschiedenen Interessen 
und Prinzipien die richtige Lösung für unsere Landwirtschaft 
abzuwägen. Da sind wir mit zwei Prinzipien konfrontiert, die 
uns in ein Dilemma bringen können. Das eine betrifft die 
Ordnungspolitik: Mit rigider Ordnungspolitik brauchen wir 
keine Unterstützung der Landwirtschaft mehr, können wir 
die Landwirtschaftspolitik abschaffen. Aber es gibt auch an
dere Prinzipien: In der Landwirtschaft braucht es eben auch 
«Waffengleichheit». Um dieses Prinzip geht es bei diesen 
Bestimmungen. 
Unser Rat hat in der ersten Lesung diesem Grundsatzzuge
stimmt. Der Nationalrat hat ihn leicht umformuliert und mit 
überwältigender Mehrheit gutgeheissen. Und nun hat das 
Bundesamt - ich danke Frau Bundesrätin Leuthard dafür, 
dass sie dazu Hand geboten hat - das, was National- und 
Ständerat beschlossen haben, bei den richtigen Gesetzes
artikeln in die richtige Form gegossen, nämlich: Es geht zum 
einen um Beiträge, um eine Subvention, und zum anderen 
um rückzahlbare Investitionskredite. 
Wie steht es nun mit der Frage der Waffengleichheit? Zwei 
Aspekte gilt es zu berücksichtigen: die landesinterne und die 
europäische Waffengleichheit für unsere Produzenten. 
Heute erhält eine Käserei, eine Aktiengesellschaft beispiels
weise, die sich zu 50 Prozent und mehr in bäuerlichen Hän
den befindet, vom Bund Unterstützung. Ist es eine Käserfa
milie, eine Familienaktiengesellschaft, bekommt sie keine 
Unterstützung. Die Folge davon - das Beispiel ist aus dem 
Leben gegriffen, nicht aus der Luft-: Es gibt eine bäuerliche 
Käserei oben im Emmental, die bekommt Beiträge, während 
eine Familienaktiengesellschaft im angrenzenden Luzern
biet keine Beiträge bekommt. Pro Jahr macht das bis zu 
150 000 Franken aus. Das ist eine absolute Wettbewerbs
verzerrung! Dies ist so, obwohl beide Firmen ein bäuerliches 
Produkt- Milch - zu hochwertigem Käse verarbeiten, der ei
nen sehr guten Absatz findet. 
Diese Waffengleichheit sollten wir zugunsten der kleinge
werblichen Betriebe wiederherstellen. Das Gleiche gilt ge
genüber der Schweiz und der Europäischen Union. In der 
Europäischen Union - in Deutschland beispielsweise -
kennt man diese Beiträge an die gewerblichen Kleinbetriebe. 
Warum sollen wir, nachdem jetzt der Käsemarkt am 1. Juni 
geöffnet wurde, unsere Betriebe benachteiligen, während 
die Deutschen ihre kleingewerblichen Käsereien so unter
stützen? Was nützen uns die besten Subventionen, Beiträge 
an die Viehhaltung usw., wenn wir nachher in der Verarbei
tung ungleiche Waffen zwischen Schweizern und Auslän
dern bereitstellen? Daher ist der Antrag der Kommission ge
rechtfertigt. Da gilt es nicht eine Schwarz-Weiss-Lösung zu 
finden, sondern eine eingemittete. 
Damit komme ich zur Ausgestaltung. Die Unterstützungen 
gemäss der Kommissionsmehrheit sind an Bedingungen ge
knüpft. Es müssen zum Ersten gewerbliche Kleinbetriebe 
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sein. Eine industrielle Grosskäserei kommt nicht zum Zuge, 
sondern nur eine kleine. Die Grenze liegt - analog zur Rege
lung in der Europäischen Union - bei einem aus dieser spe
ziellen Tätigkeit gezogenen Umsatz in der Höhe von unge
fähr 4 Millionen Franken oder zirka zehn Beschäftigten. Zum 
Zweiten müssen es Produkte und Erzeugnisse mit einer ho
hen Wertschöpfung sein, die daraus entstehen. Da frage ich 
mich, ob der Metzger von Hans Lauri, der lediglich das pro
duziert, was alle mit dem Vieh machen, und nichts Besonde
res herstellt, darunterfällt. Ich meine, das sei nicht der Fall. 
Wer aber etwas ganz Spezielles produziert, kann darunter
fallen. 
Nun stellt sich die Frage, ob Sie der Mehrheit oder der Min
derheit 1 (Lauri) zustimmen wollen. Das ist die reale Wahl. 
Die Mehrheit sagt: Beiträge, Subventionen a fonds perdu 
gibt es nur im Berggebiet. Das sagt die Minderheit auch, da 
sind wir uns einig. Zusätzlich gibt es aber die Investitionskre
dite. Investitionskredite sind keine Geschenke, sondern 
rückzahlbare Kredite. Die Zinsbedingungen sind besser, 
darum ist es eine kleine Beihilfe. 
Bei diesem Zinsunterschied stellt sich die Frage: Sollen die 
Investitionskredite in der ganzen Schweiz gewährt werden 
oder nur im Berggebiet? Darüber lässt sich diskutieren, das 
ist eine Ermessenssache. Wenn ich sehe, dass bei der Min
derheit 1 - die das Mittelland von dieser Begünstigung aus
nehmen will - vor allem Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Mittelland sind, dann frage ich mich, warum wir aus dem 
Berggebiet uns für das Mittelland stark machen sollen, wenn 
es die Mittellandsvertreter selber nicht wollen. Aber es gibt 
noch andere aus dem Mittelland, die für die Mehrheit sind. 
Da gilt es abzuwägen. Beide Lösungen sind vertretbar. Es 
ist lediglich eine Ermessenssache, wie Sie die Abstufung 
vornehmen wollen. 
Ich wollte Ihnen mit meinem Votum zeigen, dass es hier 
nicht um einen bösen Sündenfall, sondern um eine kluge 
Einmittung in der Landwirtschaftspolitik geht - um Herstel
lung von Waffengleichheit zwischen kleingewerblichen und 
bäuerlichen Aktiengesellschaften in der Schweiz und auch 
zwischen der Schweiz und dem Ausland. Da haben wir, egal 
ob Sie nun der Mehrheit oder der Minderheit I folgen, eine 
vernünftige Lösung gefunden. 

Büttiker Rolf (RL, SO): Ich halte es mit Herrn Frick; Herr 
Leuenberger hätte ordnungspolitisch Recht, wenn wir auf 
der grünen Wiese bei null anfangen würden, aber das ist 
nicht so. Wir haben genau die Probleme, die Herr Frick ge
schildert hat. Es gibt die Landwirtschaft, die sich unterneh
merisch betätigt, die in gewerbliche Bereiche vorstösst und 
dann mithilfe von Beiträgen und Investitionskrediten, wie es 
Herr Lauri geschildert hat, eben in Konkurrenz bzw. in Wett
bewerb mit dem Gewerbe tritt. Dort haben wir Probleme. 
Wenn wir dem Minderheitsantrag II (Leuenberger-Solothurn) 
zustimmen, verharren wir eben genau auf dieser Linie, und 
das kann es ja nicht sein. Wenn wir die Berggebiet-Lösung 
anstreben, verstärken wir diese Verzerrungen zwischen dem 
Flachland und dem Berggebiet. Das gibt Abgrenzungspro
bleme. Wenn man dann noch die Produktekette anschaut, 
bei der es unterschiedliche Wertschöpfungsanteile gibt, 
sieht man, dass hier Probleme entstehen. Es wird auch Pro
bleme geben - das ist die Schwäche des Antrages der 
Mehrheit-, denn die Betriebe müssen mindestens die erste 
Verarbeitungsstufe umfassen. Das mag ja bei den Käsereien 
richtig sein. Ich finde, die Ausrichtung der ganzen Geschich
te ist etwas «käsereilastig». Deshalb könnte das natürlich in 
den anderen Bereichen, im Fleischbereich - (Teilweise Hei
terkeit) ja, dieser Bereich ist ja mehrmals angesprochen 
worden -, zu Problemen führen. 
Nur noch ein Punkt: Ich bin mit Herrn Lauri nicht einverstan
den, wenn er sagt, es spiele ja nicht so eine Rolle, was die 
EU für eine Lösung habe, welche Subventionen die EU im 
Bereich der Beiträge und Investitionskredite zahle. Da bin 
ich mit ihm natürlich gar nicht einverstanden. Jetzt ist der 
Milch- und Käsemarkt im internationalen Wettbewerb. Wir 
gehen jetzt dorthin und versuchen, eine Lösung zu finden, 
die möglichst gleich lange Spiesse mit der EU bringt - das 
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ist die eine Seite. Aber wir machen das Gesetz nicht nur für 
die nächsten vierzehn Tage, sondern wir streben ja den Frei
handel an. Wir sind ja da nicht alleine; mehrere hier in die
sem Saal streben ja den Freihandel mit der El) an, auch der 
Bundesrat. Ich muss Ihnen sagen: Da dürfen wir natürlich 
nicht nur den Milchmarkt und die Käsereien anschauen; da 
müssen wir auch anschauen, wie es die EU mit diesen Bei
trägen und diesen Investitionskrediten hält, sonst haben wir 
schon übermorgen wieder Probleme mit den gleich langen 
Spiessen mit der EU. 
Deshalb möchte ich, bevor ich mich definitiv entscheide, 
noch von Frau Bundesrätin Leuthard hören, was sie dazu 
sagt. Wie verhält sich die Lösung der Mehrheit in Bezug auf 
die Beiträge und die Investitionskredite? Wie verhält sich das 
mit der EU in diesem Bereich? Denn hier liegt die Zukunft, 
und wenn wir legiferieren, müssen wir in die Zukunft legife
rieren. Im Gegensatz zu Herrn Lauri bin ich der Meinung, 
dass das der Schwerpunkt ist. Und da stellt sich auch die 
ordnungspolitische Frage. Aber die ordnungspolitische Fra
ge stellt sich natürlich auch im Verhältnis zu den Lösungen 
der EU in diesem Bereich, und zwar nicht nur im Käsereibe
reich, beim Käsemarkt, den wir jetzt liberalisiert haben, son
dern auch in den anderen landwirtschaftlichen Bereichen, in 
Bereichen, in denen die Schweiz auch Absichtserklärungen 
abgegeben hat, den Markt gelegentlich oder in nicht allzu 
ferner Zukunft zu öffnen. 

David Eugen (C, SG): Ich möchte mich zu zwei Argumenten 
äussern, die jetzt in der Diskussion vorgebracht worden 
sind. Zuerst zum Europa-Argument: Es wird hier gesagt, die 
Europäer hätten grosse Vorteile. Die Europäer haben jedoch 
ein anderes Subventionssystem; das muss man einmal ganz 
klar in den Vordergrund stellen. Wir haben eine starke Milch
preisverbilligung; wir gestalten die Subventionierung also so, 
dass wir das zu verarbeitende Hauptprodukt so verbilligen, 
dass nach allen folgenden Stufen der Endpreis am Markt ak
zeptabel ist. Die EU praktiziert dieses System bei Weitem 
nicht in diesem Umfang; sie sieht keine solche Verbilligung 
des Grundproduktes vor, das nachher auf den Markt kommt. 
Sie macht viel mehr - zum Teil auch regionalpolitisch orien
tierte - Objektsubventionen in Einrichtungen, Betriebe usw. 
Nun kann ich der Diskussion durchaus folgen, wenn man 
sagt, man wolle dasselbe wie die EU. Aber dann muss man 
natürlich alle Parameter anschauen; man kann nicht sagen, 
man wolle das System, das wir bisher in der Schweiz 
hatten - und das, vor allem auf dem Markt, zum Teil positive 
Ergebnisse gezeitigt hat-, und diesem System auch noch 
das EU-System aufpfropfen. Das führt meiner Meinung nach 
zu keiner richtigen Lösung. Wenn man also schon ver
gleicht, bitte ich doch darum, alles zu vergleichen. 
Das zweite Argument, das mich mehr beschäftigt, ist die 
Frage der Wettbewerbsverzerrung. Es ist gesagt worden, wir 
verursachten Verzerrungen zwischen verschiedenen Betrie
ben. Wir müssen aber auch an Folgendes denken: Wenn wir 
anfangen, im gewerblichen Bereich zu subventionieren, 
dann fangen wir an, einen bestimmten gewerblichen Bereich 
zu stützen und Strukturen zu erhalten; all jene, die sich am 
Markt bewähren müssen und keine solchen Subventionen 
beziehen, werden damit Schwierigkeiten bekommen. Das 
heisst, die guten, die leistungsfähigen Betriebe sehen sich 
einer Konkurrenz ausgesetzt, die immer stärker wird, weil sie 
subventioniert wird. Am Ende verdrängen die weniger 
leistungsfähigen Betriebe die leistungsfähigen. Daher ist 
hinsichtlich einer Ausweitung dieser Subventionierung grös
ste Vorsicht geboten. 
Ich kann mich dem Antrag der Minderheit 1 (Lauri) anschlies
sen; Herr Lauri sagt, dass wir im Berggebiet, wo besondere, 
kleinräumige Strukturen bestehen, noch eine solche Stüt
zung machen dürfen. Gehen Sie aber bitte ebenfalls dort mit 
Vorsicht vor, denn auch im Berggebiet gibt es wettbewerbs
fähige Betriebe mit grösserer Produktion, die wir nachher mit 
nicht lebensfähigen Strukturen konkurrenzieren. 
Wenn dies also mit Vorsicht angewendet wird, kann ich dem 
gerade noch zustimmen. Aber mit dem, was die Mehrheit 
verlangt, dass wir das auf das ganze Land ausdehnen, tun 

wir unseren leistungsfähigen Verarbeitungsbetrieben keinen 
Dienst. Wir müssen dafür sorgen, dass der Milchpreis genü
gend tief ist, dass sie mit einem Produkt arbeiten können, 
mit dem sie wettbewerbsfähig sind, aber wir dürfen nicht ihre 
eigene Dienstleistung zusätzlich subventionieren. 
Kollege Frick sagt nun, bei jenen Käsereien, die von Bauern 
getragen sind, gingen wir in diese Richtung, also müssten 
wir es für alle machen. Ich sage: Wir müssen eher den um
gekehrten Weg gehen, vor allem, wenn wir die Direktzahlun
gen überprüfen. Wir müssen jene Produktionsbetriebe auch 
in die Freiheit entlassen und nur noch bei der Basis und 
nicht mehr bei der Verarbeitung subventionieren. 
Wir haben über den Zucker gesprochen. Die Argumente, die 
jetzt für den Milchbereich gefallen sind, kann man gerade so 
gut auf die Zuckerfabriken anwenden. Es sind zwar keine 
KMU, aber das Argument der Grösse ist nicht entscheidend. 
Letztlich ist das Argument der Leistungsfähigkeit das ent
scheidende. Hier tun wir, wenn wir die Lösung auf einen zu 
grossen Bereich zuschneiden, unserer Landwirtschaft und 
ihrer Wettbewerbsfähigkeit keinen Dienst. 
Ich bitte Sie daher, der Minderheit 1 (Lauri) zu folgen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Sie haben hier einen zweifel
los schwierigen Entscheid zu fällen. Ich danke für die gute 
Diskussion, welche die gesamte Bandbreite der mit diesem 
Artikel verbundenen Probleme aufgezeigt hat. Ich habe von 
Anfang an für das Anliegen, das Herr Frick eingebracht hat, 
Sympathie gehabt. Aber die intensive Beschäftigung mit die
sem Antrag hat auch ergeben - das hat Herr Lauri sehr gut 
dargelegt-, dass es äusserst schwierig ist, das Grundanlie
gen umzusetzen, wonach bäuerliche Produzentenorganisa
tionen mit gewerblichen Kleinbetrieben gleichgestellt wür
den, ohne neue Ungleichheiten zu schaffen. Das ist die 
heutige Konklusion. Artikel 87 ist effektiv der Grundsatzarti
kel, der zum Ausdruck bringt, weshalb der Bund überhaupt 
Beiträge und Investitionskredite zahlen soll. Dieser Artikel 
nennt den Zweck, den wir mit diesen Beiträgen und Investiti
onskrediten verfolgen: Verbesserung der Betriebsgrundla
gen, um die Produktionskosten zu senken, oder die Verbes
serung der Wirtschaftsverhältnisse im ländlichen Raum. Das 
muss erreicht werden und nicht per se die Gleichstellung. 
Das ist nicht der Zweck dieser Beiträge und Investitionskre
dite, sondern die Verbesserung der Betriebsgrundlagen und 
der Wirtschaftsverhältnisse im ländlichen Raum. Das ist die 
entscheidende Frage: Erreichen wir dieses Ziel, wenn wir 
jetzt auch noch die gewerblichen Kleinbetriebe gleichstel
lend unterstützen, oder erreichen wir es nicht? Das ist die 
Frage, die zentral ist. 
Die bäuerlichen Produzenten haben hier Unterstützung er
halten, weil wir damit eben eine grössere Einheit erreicht ha
ben, eine Verbesserung der Betriebsgrundlagen. Das war 
vom Gesetzgeber gewollt. Wenn Sie jetzt eine Ausdehnung 
verlangen, schaffen Sie damit zwar gleich lange Spiesse, 
aber auch diverse neue Abgrenzungsprobleme. Der Antrag 
der Minderheit 1 (Lauri) zu Artikel 107a will eine Abgrenzung 
nach Zonen. Wenn wir überall unterstützen, dann müsste 
überall im Berg- und im Talgebiet eine Gleichbehandlung 
vorgesehen werden. Wir haben aber schon in der heutigen 
Gesetzgebung diverse Unterschiede in der Behandlung, je 
nachdem, ob man im Berg- oder im Talgebiet produziert. 
Das ist die Problematik im Antrag der Minderheit I zu Arti
kel 107a. Die Gleichbehandlung würde bedingen, dass man 
im Berg- und im Talgebiet gleich lange Spiesse offerieren 
würde. Ansonsten würde diese Absicht nicht vollumfänglich 
umgesetzt. 
Es gäbe zweitens ein Problem der Abgrenzung nach Pro
dukten: Wir haben versucht, die vorliegende Bestimmung 
auf die erste Verarbeitungsstufe von gewerblichen Kleinbe
trieben zu beschränken. Herr Lauri hat anhand konkreter 
Beispiele sehr schön dargelegt, dass, obschon die Kommis
sion die Käsereibetriebe im Visier hatte, mit der Formulie
rung die gesamte Palette der Verarbeitung gemeint ist. Herr 
Büttiker hat zu Recht auf die Metzgereien hingewiesen. 
Heute ist es gemäss Artikel 3 des Landwirtschaftsgesetzes 
so, dass ein Bauer schlachten lassen kann und dann auf 
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dem Hof direkt verkaufen darf. Das wäre gemäss Artikel 3 
möglich. Sie schaffen hier nun zusätzliche Tatbestände und 
zusätzliche Abgrenzungsprobleme. Wenn ein Bauer das 
Fleisch, das er im Tal schlachten lässt, im Tal verkauft, dann 
wird er von dieser Bestimmung nicht erfasst. Sie sehen also 
auch, dass da ein relativ grosses Umgehungspotenzial ent
steht respektive dass sich ein Betrieb entsprechend orien
tiert. 
Wir kennen heute auch das Problem der Unterscheidung 
nach Tätigkeiten. Auch hier gibt es Differenzierungen - eben 
nach Verarbeitung -, Behandlungen, die schon heute unter
schiedlich sind und die unterschiedlich bleiben werden. 
Schlussendlich haben wir uns zwar bemüht, für die Defini
tion des gewerblichen Kleinbetriebs eine Lösung zu finden: 
Es ist diejenige, welche die EU anwendet; damit kann man 
arbeiten. Aber auch diese Definition lässt natürlich Probleme 
bei der Umsetzung offen. Wer dann die Definition knapp 
nicht erfüllt, wird auch ungleich behandelt. Es ist bei der Ge
setzgebung halt so, dass man die gleich langen Spiesse 
wohl kaum jemals erreicht, weil solche Definitionen naturge
mäss implizieren, dass es auch Betriebe geben kann, die 
dann aufgrund eines einzigen Kriteriums nicht in den Ge
nuss dieser zusätzlichen Unterstützung gelangen. 
Ein Problem, das jetzt nicht angesprochen wurde, möchte 
ich aber auch noch erwähnen: die finanzielle Seite. Wenn 
Sie sowohl die Beiträge wie auch die Kriterien für Investiti
onskredite ausweiten, dann hat das natürlich Kostenfolgen. 
Das betrifft auch die Kantone, weil die Beiträge kofinanziert 
werden. Auch die Kantone müssten also hier Mittel bereit
stellen. Auch bei den Investitionskrediten wurden zusätzliche 
Auslagen generiert. Ich kann Ihnen dazu keine Zahlen nen
nen, weil es mit einer so umfassenden Definition für uns 
nicht möglich ist, die Anzahl der potenziellen gewerblichen 
Kleinbetriebe zu schätzen. Wir haben zunächst versucht, es 
für die Käsereien aufzuzeigen. Wir haben heute 650 Käse
reien im Land, 60 Prozent im Talgebiet, 40 Prozent im Berg
gebiet. Von diesen 650 Käsereien sind 70 Prozent als Ge
nossenschaften organisiert. Familienbetriebe, wie sie von 
Herrn Frick genannt wurden, stellen in der Praxis nicht ein
mal einen Drittel der Gesamtmenge dar. Knapp 27 Prozent 
aller Käsereien sind wirklich Familienbetriebe im herkömmli
chen Sinn. Wenn wir das extrapolieren, dann würden die ge
nannten Beiträge nur für die Käsereien um 30 Prozent zu
nehmen. Wenn wir das umrechnen auf die ganze Sparte der 
Metzgereibetriebe, dann gibt es schon beträchtliche Bei
träge, die hier vom Bund wie von den Kantonen bereitge
stellt werden müssen. 
Darauf muss ich Sie einfach hinweisen. Sie können gerade 
den Bereich der Investitionskredite ja nicht einfach beliebig 
erhöhen und müssen sonst kompensieren. Deshalb ist es 
halt auch am Schluss die Frage, so lieb mir das für gewisse 
Käsereien wäre: Braucht es diese zusätzliche Ausdehnung? 
Können wir das so organisieren, dass es im Vollzug erstens 
möglich ist, zweitens nicht zu viel Aufwand gibt, weil die Ab
grenzung schwierig ist, und drittens die finanziellen Mittel 
dort nicht «überdehnt» werden, wo es vom Finanzvolumen 
her sowieso problematisch wird? Sie können das nicht ab
schätzen, und ich kann es Ihnen auch nicht umfassend dar
legen. Ich kann es nur im Bereich der Käsereien, wo wir 
Schätzzahlen haben, in etwa darlegen. Dort sind es 30 Pro
zent mehr Beiträge, mit denen wir rechnen. 
Zum letzten Argument, das war auch noch die Frage von 
Herrn Büttiker zur Problematik mit der EU: Auch das haben 
wir uns selbstverständlich überlegt. Herr David hat schon zu 
Recht den Hinweis gemacht, dass das EU-Beitragsregime 
natürlich ein komplett anderes ist. Die Beihilfen der EU sind, 
wie Sie wissen, vor allem auf Gebäude ausgerichtet, wofür 
Beiträge in sehr hohem Ausmass ausgerichtet werden. Wir 
sind innerhalb von Europa also nicht unbedingt die Meister, 
was die Finanzhilfen betrifft. Auch viele europäische Länder 
subventionieren die Landwirtschaft tatkräftig, aber mit ande
ren Instrumenten. 
Ich glaube, dass man nicht von einer Verfälschung der 
Systeme sprechen kann, weil das System ein anderes ist. 
Am Schluss ist der Marktpreis entscheidend. Wir operieren 
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mit wesentlich höherem Grenzschutz, also mit Zöllen, mit 
denen unsere Produkte geschützt werden. Das müsste man 
dann ja fairerweise auch noch aufwiegen, damit man am 
Schluss alles äquivalent einander gegenüberstellen kann. 
Die OECD vergleicht sämtliche Unterstützungen eines Staa
tes im Agrarsektor, und wie Sie wissen, ist die Schweiz dort 
an drittletzter Stelle oder an drittvorderster Stelle, je nach
dem, wie Sie die Tabelle anschauen. Die EU richtet also Bei
hilfen aus, aber wenn man das ganze Regime anschaut, mit 
Zollschutz usw., ist die Schweiz natürlich ein wesentlich 
grösserer Agrarprotektionist als die EU. Deshalb glaube ich 
nicht, dass man das vergleichen kann. 
Zu Recht weisen Sie aber auf den Freihandel hin, Herr Bütti
ker. Das ist das Moment, unter dem wir das ganze Regime 
überdenken müssen. Wir sind jetzt daran, verschiedene Va
rianten von flankierenden Massnahmen zu besprechen. Bei 
denjenigen Bereichen, wo durch eine Öffnung des Marktes 
Probleme entstehen, stellt sich die Frage, wie man sie stüt
zen könnte. Wir werden uns auch generell überlegen müs
sen, ob dieses Direktzahlungssystem das richtige ist, ob wir 
ergänzend Beihilfen schaffen müssen. Das werden genau 
die Überlegungen sein, die wir anstellen müssen, falls der 
Bundesrat ein solches Mandat zu Verhandlungen verab
schiedet. 
Die grosse Reform ist meines Erachtens eben nicht diese 
hier, sondern die grosse Reform wird es sein, wenn wir sa
gen: Die Vorteile des Freihandels überwiegen die Nachteile, 
die Öffnung ist volkswirtschaftlich sinnvoll. Dann muss man 
das anschauen, und dann haben wir aber eine grössere 
Übung vor uns. Das ist für mich auch ein Argument, um jetzt 
nicht ein neues Instrument einzubringen, das wir dann allen
falls nur für eine beschränkte Zeit anwenden, das mehr 
kostet, das Abgrenzungsprobleme schafft. 
Deshalb empfehle ich Ihnen bei aller Liebe zu den Käse
reien, hier beim bisherigen Regime zu bleiben. Wenn Sie 
eine Veränderung wollen, müssen Sie konsequenterweise 
Berg- und Talgebiet gleich behandeln, oder Sie müssen 
sonst überall bei Beiträgen und Investitionskrediten nur noch 
das Berggebiet unterstützen, was aber für die Einzelbetriebe 
wie auch für Gemeinschaftsbetriebe eine Verschlechterung 
der heutigen Situation wäre. 

Stähelin Philipp {C, TG): Ich entschuldige mich dafür, dass 
ich nach dem Votum der Frau Bundesrätin noch mit einer 
Frage komme. Ihre Ausführungen haben mich aber in einem 
Punkt verwirrt - ich sage das klar-, und zwar geht es um 
die Finanzierung. Sie haben ausgeführt, dass die Kantone 
stärker belastet würden, wenn wir einen Entscheid in diese 
Richtung fällen. Es stellt sich folgende Frage: Wird dann das 
Betreffnis des Bundesbeschlusses über die finanziellen Mit
tel für die Landwirtschaft in den Jahren 2008-2011 angeho
ben, oder ändern sich die Betreffnisse der kantonalen Inve
stitionskredite? Diese sind ja auch vorgegeben. Ändert sich 
daran etwas? Ich wäre froh, wenn Sie mir diese Frage noch 
beantworten könnten. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Wenn Sie den Kreditrahmen 
nicht erhöhen, wenn Sie dabei bleiben, dann ist das natür
lich zu kompensieren. Das heisst, wir müssten die Summe 
allenfalls auf entsprechend mehr Betriebe verteilen, die ein 
Gesuch stellen. Die Kantone sind bei den Beiträgen Kofinan
zierer; dort kann ich natürlich keinen Einfluss nehmen. Ent
weder sind die Kantone gezwungen, die Budgetmittel zu er
höhen, oder sie müssen auch kompensieren, d. h. die 
gleiche Summe auf mehr Gesuche verteilen. Unter dem 
Strich bleibt somit für den Einzelbetrieb weniger übrig. Das 
ist bei den Investitionskrediten genau dasselbe. Deshalb 
müssten Sie auch noch entscheiden, ob Sie den Zahlungs
rahmen entsprechend erhöhen oder ob Sie bereit sind - weil 
jetzt kleingewerbliche Betriebe auch mit eingeschlossen 
werden -, den Einzelbetrieben oder den gemeinschaftlichen 
Betrieben, die heute in den Genuss dieser Kredite und Bei
träge kommen, entsprechend kleinere Summen zu gewäh
ren. 
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Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 24 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 19 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 33 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 10 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 33 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 87 
Antrag der Mehrheit 
Abs.2 
Die Massnahmen sind im unmittelbaren Einzugsgebiet wett
bewerbsneutral zu gestalten. 
Abs. 3 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Leuenberger-Solothurn) 
Abs.2 
Unverändert 

Art. 87 
Proposition de la majorite 
Al. 2 
Les mesures ne doivent pas avoir d'incidence sur la concur
rence dans le rayon d'activite immediat. 
Al. 3 
Bitter 

Proposition de la minorite 
(Leuenberger-Solothurn) 
Al.2 
lnchange 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Artikel 87 legt 
den Grundsatz für Beiträge an Strukturverbesserungen fest. 
In Absatz 2 muss es statt «gegenüber direkt betroffenen Ge
werbebetrieben» ganz neutral formuliert heissen: «Die 
Massnahmen sind im unmittelbaren Einzugsgebiet wettbe
werbsneutral zu gestalten.» Es wird in der Grundsatzbestim
mung nicht mehr zwischen Gewerbe- und Landwirtschafts
betrieben differenziert. Absatz 3 fällt logischerweise weg, er 
wird gestrichen; das ist nach dem Systementscheid unbe
stritten. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Herr Leuenberger-Solo
thurn lässt mitteilen, dass die Anträge der Minderheit zu den 
Artikeln 87, 93 und 105 mit unserem Entscheid zu Arti
kel 107a erledigt sind. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 26 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 
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Art. 93 Abs. 1 Bst. d 
Antrag der Mehrheit 

5 juin 2007 

d. Bauten gewerblicher Kleinbetriebe im Berggebiet, sofern 
sie landwirtschaftliche Produkte und Erzeugnisse mit einer 
hohen Wertschöpfung verarbeiten und vermarkten. Die Be
triebe müssen mindestens die erste Verarbeitungsstufe um
fassen. 

Antrag der Minderheit 
(Leuenberger-Solothurn) 
Streichen 

Art. 93 al. 1 let. d 
Proposition de la majorite 
d. dans les regions de montagne, pour des bätiments de pe
tites entreprises artisanales, pour autant que celles-ci creent 
une haute valeur ajoutee en transformant et en commerciali
sant des produits agricoles et que l'activite de l'entreprise 
comprenne au moins le premier niveau de transformation. 

Proposition de la minorite 
(Leuenberger-Solothurn) 
Bitter 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Artikel 93 be
inhaltet den Grundsatz zu den Beiträgen. Es heisst jetzt in 
Absatz 1 Buchstabe d: «Bauten gewerblicher Kleinbetriebe 
im Berggebiet». Nur diese bekommen hier Beiträge, nicht 
die anderen. Damit werden Landwirtschaft und Kleinge
werbe einander wiederum gleichgestellt. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 31 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 105 Abs. 1 Bst. c 
Antrag der Mehrheit 
c. Bauten und Einrichtungen gewerblicher Kleinbetriebe. 

Antrag der Minderheit 
(Leuenberger-Solothurn) 
Streichen 

Art. 105 al. 1 let. c 
Proposition de la majorite 
c. des bätiments et des installations de petites entreprises 
artisanales. 

Proposition de la minorite 
(Leuenberger-Solothurn) 
Biffer 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Artikel 105 ist 
der Grundsatzartikel des Kapitels «Investitionskredite». Hier 
muss die Einbettung der neuen Unterstützungsmöglichkeit 
mit Investitionskrediten in allgemeiner Art erfolgen. In Ab
satz 1 Buchstabe c wird darum schlicht festgehalten, dass 
Investitionskredite für Bauten und Einrichtungen nicht aus
schliesslich an Landwirtschaftsbetriebe, sondern auch an 
gewerbliche Kleinbetriebe ausgerichtet werden können. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 
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Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 31 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 96 Abs. 4, 5 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art. 96 al. 4, 5 
Proposition de Ja commission 
Bitter 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Der National
rat will mit den Absätzen 4 und 5 von Artikel 96 die Holz- und 
Biomassennutzung sowie die Nutzung von Solaranlagen im 
Landwirtschaftssektor fördern. Die Förderung soll über fi
nanzielle Anreize erfolgen. Zudem sollen die Anliegen rasch 
bewilligt ~erden. Die zu langen Bewilligungszüge sind ein 
grosses Argernis. 
Weil wir diese Bestimmung hier streichen werden, mache 
ich auf ein Schreiben unserer Kommission an die UREK auf
merksam. Hier halten wir fest: «Obwohl die Kommission in 
Artikel 96 Absätze 4 und 5 nicht der Version des Nationalra
tes gefolgt ist, hat sie mit Besorgnis Kenntnis genommen 
vom untolerierbar langwierigen Verfahren, mit welchem ins
besondere Landwirte um eine Baubewilligung für Holz- und 
Biomasseanlagen sowie Solaranlagen ersuchen müssen. In 
Anbetracht der interessanten Zukunftsperspektiven, die er
neuerbare Energien der Landwirtschaft bieten, ersucht Sie 
die WAK-SR zu prüfen, wie die Baubewilligungsverfahren für 
diese Anlagen beschleunigt werden könnten, dies natürlich 
nicht nur für Landwirte, sondern ganz allgemein. Die Kom
mission ist sich bewusst, dass die Bewilligungsverfahren 
durch das kantonale Recht geregelt sind. Trotzdem ist sie 
der Ansicht, dass Lösungen auf nationaler Ebene zumindest 
in Erwägung gezogen werden -sollten, sei dies im Rahmen 
der Vollzugsmassnahmen des kürzlich revidierten Energie
gesetzes oder im Rahmen der anstehenden Revision des 
Raumplanungsgesetzes.» So weit unser Anliegen, mit dem 
wir uns aber direkt an die zuständige Kommission für Um
welt, Raumplanung und Energie richten, um das zu be
schleunigen. 
Die Kommission ist der Meinung, dass es in der Landwirt
schaft durchaus ein Energiepotenzial gibt. Mit der Einspeise
vergütung im Energiegesetz und weiteren Massnahmen be
stehen jedoch bereits Instrumente, um dieses Potenzial aus
zuschöpfen. Dafür stehen gemäss Energiegesetz rund 300 
Millionen Franken zur Verfügung. Die Kommission findet zu
dem, dass die vom Nationalrat in den Absätzen 4 und 5 vor
geschlagene Ergänzung von Artikel 96 nicht ins Landwirt
schaftsgesetz gehört, und beantragt jeweils einstimmig die 
Streichung. Sie tut dies umso bewusster, als die vorgeschla
gene Ergänzung erstens zu einer Verzerrung zwischen land
wirtschaftlich-gewerblichen und privaten Investoren führen 
würde und zweitens durch diese Bestimmungen im Bundes
gesetz die kantonalen Verfahren ausgehebelt würden. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Im lichte der allgemeinen en
ergiepolitischen Diskussionen sind diese Anträge im Natio
nalrat zum Teil in letzter Minute gestellt worden. Sie haben 
sicher ihre Berechtigung, weil die Energie auch im landwirt
schaftlichen Bereich eine zunehmende Rolle spielt. Trotz
dem bitte ich Sie, Ihrer Kommission zu folgen, und zwar aus 
folgenden Gründen: 
1. Der Kommissionspräsident hat zu Recht darauf hingewie
sen, dass wir im Bereich der Energiepolitik- mit der Einspei
severgütung und der Revision des Energiegesetzes - gene
rell vorwärtsgekommen sind, aber natürlich nicht nur be
schränkt auf den Landwirtschaftsbereich. Vielmehr ist das 
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eine allgemeine politische Aufgabe, und wir sollten nicht in 
einzelnen Sektoren zusätzliche Bestimmungen einbauen, 
sondern es braucht ein Gesamtkonzept. Der Bundesrat wird 
unter der Federführung des UVEK bis Ende Jahr einen Akti
onsplan für weitere Massnahmen betreffend Energieeffizi
enz vorlegen, und insofern bleibt das sowieso ein Geschäft, 
welches die gesamte Palette der Produktion in diversen Be
reichen umfasst und nicht nur die Landwirtschaft umfassen 
soll. 
2. Wir haben heute - gestützt auf die geltende Gesetzge
bung - bereits Möglichkeiten, Landwirte im Energiebereich 
zu unterstützen, sofern ein direkter Bezug zur Landwirt
schaft besteht. Das ist mit dem direkten Stofffluss im Bereich 
der Biomasse der Fall. Hier haben wir - gestützt auf Arti
kel 106 Absatz 1 LWG - die Möglichkeit, Investitionskredite 
als einzelbetriebliche Massnahmen zu bezahlen, und zwar 
bis zu maximal 40 Prozent der Baukosten oder 200 000 
Franken im Einzelfall. Das wird gemacht, und das ist sinn
voll. Neu - das haben Sie in der Botschaft sicher gelesen -
werden wir in Artikel 107 Absatz 1 Buchstabe b dasselbe 
auch für gemeinschaftliche Bauten in derselben Kategorie 
Biomasse ins Auge fassen. 
Wenn Sie aber dem Beschluss des Nationalrates zustim
men, werden Sie sehen, dass hier eine Tür zur Unterstüt
zung für den gesamten Bereich der erneuerbaren Energien 
geöffnet wird. Das umfasst natürlich weit mehr als jene Pro
duktion, die einen direkten Bezug zur Landwirtschaft hat. Es 
wäre also z. B. möglich, auch für eine Windturbine einen In
vestitionskredit zu erhalten, und das betrachten wir nicht un
bedingt als landwirtschaftliche Aufgabe. Hingegen finden 
wir, es sei richtig, die Verwertung der Biomasse, die einen 
direkten Bezug zur Landwirtschaft hat, zu unterstützen, weil 
dies zur Diversifizierung unserer Energieproduktion beiträgt 
und die Landwirte durch dieses Produkt und ihr Know-how 
befähigt sind, in diesem Bereich auch als Energiewirte auf
zutreten. 
Die Zustimmung zur Version des Nationalrates würde aber 
dieses Regime für alle erneuerbaren Energien öffnen, und 
das halten wir nicht unbedingt für sinnvoll. 
3. Ich glaube effektiv, dass es auch im lichte der Aufgaben
verzichtplanung, die dem Bundesrat auch vom Parlament 
immer wieder unter die Nase gerieben wird, einfach nicht 
sinnvoll ist, immer weitere Subventionstatbestände zu schaf
fen. Sie haben das soeben für die gewerblichen Kleinbe
triebe getan. Ich werde Ihnen das dann aber auch wieder 
unter die Nase reiben, wenn Sie kritisieren, bei der Aufga
benverzichtplanung mache der Bundesrat gar nichts. Sie ha
ben uns soeben eine neue Aufgabe zugeordnet. Selbstver
ständlich werden wir diesen Auftrag umsetzen, wenn der 
Nationalrat das auch verlangt, aber von Abbau der Aufgaben 
kann einmal mehr keine Rede sein. Dasselbe ist auch hier 
der Fall: Wenn Sie diese Bestimmung für alle Arten von er
neuerbarer Energie öffnen wollen, dann ist das klar eine zu
sätzliche Aufgabe, die nicht nur landwirtschaftsbezogen ist. 
Deshalb bitte ich Sie, uns darin zu unterstützen, dass wir im 
Bereich der Energiegewinnung aus Biomasse mit Unterstüt
zungen an die Landwirte weiterfahren; aber eine Ausweitung 
darüber hinaus sollten wir konsequenterweise unterlassen 
respektive dem Aktionsplan des UVEK im Bereich Energie
effizienz mit einer Gesamtstrategie vorbehalten. Das ist 
sinnvoller, als diesen Bereich hier aus der aktuellen Diskus
sion heraus, losgelöst von einer Gesamtstrategie, bei der 
Landwirtschaft auszuweiten. 

Angenommen - Adopte 

Art. 106 Abs. 1 Bst. e, Abs. 2 Bst. f; Art. 107 Abs. 1 Bst. e 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Leumann, Forster, Lauri, Wicki) 
Streichen 
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Art. 106 al. 1 let. e, al. 2 let. f; art. 107 al. 1 let. e 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Leumann, Forster, Lauri, Wicki) 
Bitter 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Die Artikel 106 
und 107 können zusammen behandelt werden, es geht um 
die gleiche Sache. Das eine Mal sind es einfach Investitions
kredite für einzelbetriebliche Massnahmen, und das andere 
Mal sind es Investitionskredite für Gemeinschaftsprojekte. 
Der Nationalrat will mit der Ergänzung in den Artikeln 106 
und 107 eine Gesetzesgrundlage schaffen, damit künftig für 
Anlagen zur Produktion von erneuerbarer Energie Investiti
onskredite ausgerichtet werden können. Dies soll möglich 
sein, wenn die Anlagen von einem Eigentümer eines land
wirtschaftlichen Gewerbes, einem Pächter oder im Rahmen 
eines gemeinschaftlichen Projektes erstellt werden. Heute 
werden im Sinne der Diversifizierung mit solchen Investiti
onskrediten für einzelbetriebliche Massnahmen bereits Anla
gen gefördert. 
Die Mehrheit der Kommission beantragt darum Zustimmung 
zum nationalrätlichen Beschluss. Die Minderheit Leumann 
beantragt Ihnen die Streichung; sie ist der Meinung, dass es 
nicht sein dürfe, dass mit Geldern aus dem Agrarkredit So
laranlagen oder Windräder finanziert würden. Sie sehen 
also, dass man sich in der Stossrichtung einig ist. Beide wol
len die erneuerbaren Energien fördern: die Mehrheit einfach 
generell, während die Minderheit den vielleicht etwas konse
quenteren Weg der Unterscheidung vorschlägt. 

Leumann-Würsch Helen (RL, LU): Ich kann mich nun sehr 
kurz fassen, nachdem die Argumentation für die Streichung 
der Bestimmung im Grunde genommen bereits im Referat 
von Frau Bundesrätin Leuthard enthalten war. 
Ich bin nicht grundsätzlich gegen die Förderung von Anla
gen zur Produktion von erneuerbarer Energie; das Anliegen 
des Nationalrates ist an sich unterstützungswürdig. Es kann 
aber nicht sein, dass die energie- und klimapolitisch moti
vierten Massnahmen aus dem Zahlungsrahmen für die 
Landwirtschaft finanziert werden. Deshalb lasse ich jetzt den 
ganzen mittleren Teil meiner Begründung weg und verweise 
auf die Begründung der Frau Bundesrätin; die umfasst ge
nau die Problematik. Wir haben ja jetzt das Elektrizitäts
marktrecht verabschiedet, und dort sind Beiträge vorgese
hen - nicht nur für die Landwirtschaft, sondern für das Ge
werbe, für die Industrie und auch für Privathaushalte. Ent
sprechend wird dort auch die Landwirtschaft berücksichtigt 
werden, und das ist der Punkt, wo angesetzt werden muss. 
Wenn es aus irgendeinem Grund nicht genug Geld geben 
sollte oder was auch immer, muss das im Elektrizitätsmarkt
recht und nicht im LWG geregelt werden. 
Deshalb bitte ich Sie, Absatz 1 Buchstabe e zu streichen, 
denn er ist absolut überflüssig. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Wir haben soeben bei Arti
kel 96 die beiden energiepolitischen Beschlüsse des Natio
nalrates gestrichen. Ich habe das auch mitgetragen, weil, 
wie bereits erwähnt wurde, im Energiegesetz mit der Ein
speisevergütung bereits Beiträge an eine umweltverträgliche 
Energieproduktion vorgesehen sind und weil Beschleuni
gungen für das Bewilligungsverfahren im Raumplanungsge
setz angeschaut werden müssen. Die WAK hat der UREK 
bereits geschrieben und festgehalten, man solle sich dort 
darum kümmern, weil es in diesem Bereich tatsächlich sehr 
stossende Beispiele gibt. 
In den Artikeln 106 und 107 geht es, wie bereits erwähnt, um 
Investitionskredite und nicht um Beiträge. Um es gleich ein
mal klarzustellen: Das Energiegesetz sieht keine Investiti
onskredite vor. Die Einspeisevergütung ist kein Investitions
kredit, sondern dort bekommen Sie das Geld erst, wenn Sie 
bereits gebaut haben. Wie bekannt: Investitionskredite 
braucht man, um überhaupt etwas bauen zu können. 
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Ich glaube, es ist unbestritten, dass die Energieproduktion in 
der Landwirtschaft in Zukunft noch ein viel wichtigerer Ein
kommensbestandteil sein wird. Das war auch in unserer 
Kommission nicht bestritten. Der Landwirt als Energiewirt -
ich bin überzeugt davon, dass die Energieproduktion in Zu
kunft eines der ganz wichtigen zusätzlichen Einkommen 
sein wird, die unsere Landwirte erzielen können. Es ist ja 
auch so, dass sich Landwirtschaftsbetriebe sehr gut für den 
Einbau von Solaranlagen, aber auch von Biogasanlagen und 
die Holznutzung eignen. Es macht Sinn, dass man diese En
ergieproduktion in den landwirtschaftlichen Betrieben auf
nimmt. 
Noch einmal: Die Produktion von erneuerbaren Energien 
wird auch für die Diversifizierung in der Landwirtschaft sehr 
wichtig sein. Wir erwarten ja von unseren Landwirten, dass 
sie innovative Lösungen finden, um ihr Einkommen zu ver
bessern. 
Es ist klar, dass wir mit Buchstabe e, den wir hier einfügen, 
keine zusätzlichen Beträge sprechen. Es gibt also nichts Zu
sätzliches zur Einspeisevergütung. Wir wollen einfach sicher 
sein, dass die landwirtschaftlichen Betriebe Zugang zu Inve
stitionskrediten für wichtige, zukunftsorientierte Investitionen 
haben. Wenn man jetzt sagt, das werde ohnehin schon ge
macht, gemäss Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe c habe man 
ja die Möglichkeit, Investitionskredite für den landwirtschaftli
chen und landwirtschaftsnahen Bereich abzuholen, dann 
muss ich Ihnen einfach sagen: Das ist unter Umständen für 
die Energieproduktion zu eng gefasst. Es gibt Energiepro
duktionsmöglichkeiten, die unter Umständen nicht landwirt
schaftlich und nicht landwirtschaftsnah sind. Ich erwähne 
hier ein Solardach; es wird umstritten sein, ob das noch 
landwirtschaftsnah sei. Es geht auch um die Geothermie, 
die durchaus auch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb 
Sinn machen kann. Ich befürchte einfach, dass wir mit Buch
stabe c diese Formen von Energieproduktion, die sinnvoll 
sind, nicht fassen werden. 
Ich bitte Sie deshalb - es wurde auch in der Kommission 
gesagt-, dass wir der Klärung halber diesen Buchstaben e 
in die Artikel 106 und 107 aufnehmen und die Produktion 
von erneuerbaren Energien explizit erwähnen. Das Argu
ment, Landwirte würden dann in Zukunft plötzlich ganze 
Windpärke, die keinen Bezug zur landwirtschaftlichen Pro
duktion hätten, in ihren Landwirtschaftsbetrieben aufstellen, 
ist einfach falsch. Dagegen spricht das Raumplanungsge
setz. Es gibt also keine Windpärke in den landwirtschaftli
chen Betrieben. Aber mit diesem zusätzlichen Buchstaben 
stellen wir sicher, dass auch in diesem wichtigen, zukunfts
orientierten Bereich Investitionskredite zur Verfügung stehen 
werden. Es gibt kein zusätzliches Geld, aber wir stellen si
cher, dass das Geld, das sinnvoll und nötig ist, auch tatsäch
lich zur Verfügung stehen wird. 

Wicki Franz (C, LU): Frau Sommaruga hat es gesagt: Es 
gibt kein zusätzliches Geld, dessen müssen wir uns bewusst 
sein. Der Kuchen ist geformt, und wir haben nicht mehr Mit
tel. Jetzt können Sie nicht noch einen zusätzlichen, weiteren 
Subventionstatbestand verlangen. Sie haben Beispiele ge
bracht. Stellen Sie sich vor, ein Landwirt kann ein Solardach 
mit einer Subvention machen, und der Gewerbetreibende 
nebenan erhält keine Subventionen aufgrund dieses Tatbe
standes. Frau Leumann hat es gesagt: Wir sind durchaus 
der Meinung, dass die erneuerbaren Energien unterstützt 
werden sollen, wir haben das auch im Energiegesetz ge
macht, aber hier ist es der falsche Ort. 
Deshalb bitte ich Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich habe mich bereits geäus
sert, es ist nichts Neues gekommen, die Argumente liegen 
auf dem Tisch. Eine Streichung dieser Bestimmung - das ist 
mir wichtig - ist keine Absage an die erneuerbaren Ener
gien. Das wäre falsch. Der Bundesrat und - so glaube ich -
das Parlament sprechen sich klar dafür aus, dass wir diesen 
Bereich vermehrt unterstützen. 
Aber noch einmal: Mit der Version des Nationalrates würden 
Sie einen grösseren Umfang schaffen, als wir möchten. Wir 
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fördern diesen Bereich seit 2004, und wir wollen es auch 
weiterhin tun, aber eben in der landwirtschaftsnahen Pro
duktion. Wie soll ich sonst - Herr Wicki hat jetzt auch sehr 
schön eine weitere Differenz genannt - jemandem erklären, 
dass eine Windkraftanlage eines Landwirtes unterstützt wird 
und dass ein anderes Projekt zehn Kilometer daneben den 
normalen Bankkredit beanspruchen muss? Das ist auch 
nach aussen nicht erklärbar. Deshalb verweise ich hier auf 
das Gesamtkonzept zu den erneuerbaren Energien, das Ih
nen der Bundesrat in Kürze vorlegen wird. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 25 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 13 Stimmen 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Damit entfällt die Abstim
mung über die Ausgabenbremse. 

Art. 169 Abs. 1 Bst. h 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 169 al. 1 let. h 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Gemäss Na
tionalrat soll die Höchstgrenze für Ordnungsbussen bei 
Widerhandlungen gegen das Landwirtschaftsgesetz auf 
10 000 statt 5000 Franken festgelegt werden. Die Kommis
sion ist damit einverstanden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 187c 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
Streichen 
Abs. 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 187c 
Proposition de /a commission 
Al. 2 
Bitter 
A/.3 
Adherer a la decision du Conseil national 

Germann Hannes (V, SH), für die.Kommission: National- und 
Ständerat haben entschieden, die Zollkontingentsanteile bei 
Kartoffeln nicht zu versteigern. Logischerweise muss nun 
auch Artikel 187c Absatz 2 gestrichen werden. 

Angenommen - Adopte 

7. Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die 
Landwirtschaft in den Jahren 2008-2011 
7. Arrete federal sur les moyens financiers destines a 
l'agriculture pour les annees 2008-2011 

Art. 1 Bst. b, c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 1 let. b, c 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Auch hier kann 
ich es kurz machen. Nationalrat und Ständerat haben in 
Übereinstimmung den Zahlungsrahmen bei 13,649 Milliar
den Franken festgelegt. Im Vergleich zur Fassung des Bun
desrates entspricht dies einer Erhöhung des Zahlungsrah
mens um 150 Millionen Franken. Der Nationalrat hat jedoch 
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die Mittel für die Massnahmen zur Förderung von Produktion 
und Absatz um 127 Millionen Franken höher festgelegt als 
der Ständerat. Im Gegenzug hat der Nationalrat die Mittel für 
die Direktzahlungen um den gleichen Betrag tiefer festge
legt. Damit, kann man sagen, stimmt nun alles überein. Die 
Finanzierungsbeschlüsse stimmen materiell mit dem über
ein, was wir beschlossen haben. Die Kommission unterstützt 
den Vorschlag des Nationalrates, weil damit die im Landwirt
schaftsgesetz materiell beschlossenen Massnahmen auch 
finanziert werden können, ohne dass eine unerwünschte 
Mittelverteilung zwischen den Produktionszweigen ausge
löst wird. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich möchte mich nicht mehr 
inhaltlich dazu äussern, das ist so bereinigt, und die be
schlossene Version entspricht natürlich den Beschlüssen bei 
der Verkäsungs- und der Siloverzichtszulage. Es ist jetzt 
auch ausgewogener zwischen den verschiedenen Bran
chen, damit das Gleichgewicht bestehen bleibt. Ich muss 
einfach noch einmal etwas anfügen, damit das wirklich ge
sagt ist: Die Doha-Runde hat, wie Sie wissen, noch keinen 
Abschluss, aber die grossen G4-Staaten haben sich darauf 
geeinigt, per Ende Jahr abzuschliessen. Ich kann Ihnen sa
gen, die Verhandlungen werden derzeit sehr intensiv ge
führt, und es ist nicht auszuschliessen, dass das gelingt. 
Ich werde ein freudiges und ein leidendes Herz haben, wenn 
es gelingt. Einerseits wollen wir die multilaterale Ebene stär
ken. Wir wollen diese Doha-Runde zu einem Abschluss brin
gen, weil es volkswirtschaftlich wichtig ist. Landwirtschafts
politisch hiesse das aber, dass es relativ schnell auf uns 
zukommt, dass wir uns hier massiven Senkungen der Zölle 
ausgesetzt sehen. Vor diesem Hintergrund - ich sage es 
nochmals - ist eine Erhöhung des Zahlungsrahmens, eine 
Verlangsamung des Tempos, eine teure Sache. Sie werden 
umso mehr Mittel einschiessen müssen, um die Auswirkun
gen des Abbaus des Grenzschutzes austarieren zu können. 
Das muss ich einfach nochmals betonen. Sie übernehmen 
damit auch diese Verantwortung. Ich kann nicht garantieren, 
dass der Abschluss Ende Jahr kommt. Die Verhandlungen 
sind im Moment einfach sehr intensiv. Aber er kommt, dieses 
Jahr oder bis 2009. Sie tun schlussendlich - das möchte ich 
einfach noch einmal sagen - der Landwirtschaft in der mit
tel- und langfristigen Planung nichts Gutes, sondern Sie 
bremsen Strukturveränderungen, und das kostet uns dann 
mehr, wenn die Welthandelsbedingungen uns zu Verände
rungen zwingen werden. Das möchte ich hier einfach noch
mals deutlich zum Ausdruck gebracht haben. 

Angenommen - Adopte 

07.025 

Neue Regionalpolitik. 
Mehrjahresprogramm 2008-2015 
Nouvelle politique regionale. 
Programme pluriannuel 2008-2015 

Erstrat - Premier Conseil 
Botschaft des Bundesrates 28.02.07 (BBI 2007 2445) 
Message du Conseil federal 28.02.07 (FF 2007 2297) 
Ständerat/Conseil des Etats 05.06.07 (Erstrat - Premier Conseil) 

Berset Alain (S, FR), pour la commission: La commission 
vous propose, a l'unanimite, d'adopter les deux arretes fede
raux qui vous sont presentes. 
Vous vous souvenez que notre conseil a adopte au vote final 
la loi federale sur la politique regionale (05.080). Nous l'ap
pelions alors «nouvelle politique regionale», parce qu'elle 
faisait suite a trente annees d'activite de la Confederation 
dans le domaine du developpement regional au sens large. 
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Nordmann Roger (S, VD), pour Ja commission: Cette motion 
vise a permettre de considerer les ameliorations energeti
ques apportees a un immeuble loue comme une plus-value 
classique et donc a permettre une augmentation de Joyer 
correspondante. L'objectif est de surmonter J'effet pervers in
duit par Ja reglementation actuelle qui ne considere pas clai
rement les ameliorations energetiques comme des plus-va
lues. Aujourd'hui, Je proprietaire n'a donc pas interet a isoler 
thermiquement Je bien qu'il met en location. En effet, Ja 
baisse des coüts accessoires qui en resulterait beneficierait 
exclusivement au locataire sous Ja forme d'une baisse des 
frais accessoires de chauffage. Le proprietaire, qui n'a 
aucun retour sur son investissement, n'a donc pas interet a 
Je faire. 
Avec cette motion, on corrige Ja situation, en considerant 
que l'amelioration de Ja performance energetique de J'objet 
loue genere une plus-value sous Ja forme d'une moindre 
consommation d'energie et donc d'une baisse des coüts ac
cessoires et qu'en echange de cette baisse des coüts ac
cessoires, Je Joyer peut augmenter pour couvrir Ja charge 
d'investissement, respectivement les frais financiers qui en 
decoulent. Cette motion a ete deposee par la Commission 
de l'environnement, de J'amenagement du territoire et de 
l'energie du Conseil national. Vous l'aviez deja approuvee 
une fois. Si eile revient chez nous, c'est que nous parlions 
d'ameliorations energetiques substantielles. Le Conseil des 
Etats a bitte le mot «substantielles», dans la mesure ou il in
duisait des doutes dans l'interpretation alors que Je but etait 
justement d'apporter une clarification sur Je fait que les ame
liorations energetiques sont des plus-values qui permettent 
une hausse de Joyer. 
Notre commission s'est ralliee sans difficulte a cette sup
pression, dans Ja mesure ou Je mot «substantielles» etait 
cense repreciser, un peu maladroitement, qu'il n'y a une 
plus-value que si cela se repercute sous la forme d'une 
baisse bien reelle des frais accessoires de chauffage. Ce 
point n'etant pas conteste sur le fond, ni au Conseil des 
Etats, ni dans notre conseil, nous pouvons sans autre nous 
rallier a la formulation du Conseil des Etats. 
Enfin, je precise que le texte fran<;:ais etait bien entendu cor
rect, mais qu'une petite erreur s'est glissee dans la redaction 
du texte allemand, comme l'a explique Monsieur Keller, qui a 
indique comment la corriger. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Das 
Wort für eine kurze persönliche Erklärung hat Herr Somma
ruga. 

Sommaruga Carlo (S, GE): Je declare mes liens d'interets: 
je suis secretaire general pour la Suisse romande de l'Asso
ciation suisse des locataires. Je veux simplement indiquer 
que les locataires de ce pays sont favorables aux travaux 
d'amelioration qui reduisent la consommation d'energie et 
qui, donc, reduisent aussi pour eux les coüts de chauffage. 
Les locataires prennent acte des modifications qui ont ete 
proposees par le Conseil des Etats et la commission dans la 
mesure ou elles n'ont pas de portee materielle et qu'elles ne 
mettent pas en danger l'equilibre initial qui avait ete trouve 
dans cette motion. S'ils n'ont pas de remarques particulieres 
a faire, pour eux il est clair qua la possibilite de reporter les 
coüts des ameliorations energetiques sur le loyer, comme 
pour les travaux a plus-value, ne saurait porter prejudice a Ja 
possibilite de contester les loyers abusifs et d'exclure les 
majorations lorsque les loyers sont abusifs avant meme les 
travaux. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Die Kommissionssprecher ha
ben das Wesentliche zu dieser Motion gesagt. Wie Sie ge
sehen haben, ist der Bundesrat bereit, die Motion entgegen
zunehmen. 
Es ist heute so, dass in der mietrechtlichen Praxis die Frage 
der Überwälzung von Kosten für Massnahmen, die das En
ergiesparen betreffen, mit vielen Unsicherheiten verbunden 
ist. Die Motion ist sicher geeignet, zur Klärung der Situation 
beizutragen und vor allem Investitionen in Energieeffizienz, 

in Energiesparmassnahmen an Gebäuden zu begünstigen. 
Die Eidgenössische Kommission für Wohnungswesen hat 
diese Vorteile ebenfalls erkannt, einen unterbreiteten Ver
ordnungsentwurf auch geprüft und mit grosser Mehrheit gut
geheissen. Wie Herr Sommaruga auch darauf hingewiesen 
hat, haben wir derzeit eine Arbeitsgruppe an der Arbeit, die 
damit betraut ist, eine Verordnung zum Mietrecht zu erarbei
ten, nachdem im Bereich der Revision des Mietrechtes 
grosse Differenzen geherrscht haben. Und es wird im Rah
men dieser Verordnungsregelung hoffentlich eine Lösung 
geben, die dem Anliegen Ihrer Kommission entgegenkommt. 
Ich hoffe, dass wir diesen Herbst, spätestens aber Ende 
2007 eine Lösung vorlegen können, wie sich die neue Ver
ordnung zum Mietrecht präsentiert, und dabei werden wir Ih
nen auch den Teil betreffend Investitionen in die Energieeffi
zienz unterbreiten. 
In diesem Sinne bitte ich Sie auch, diese Motion anzuneh
men. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die Be
richterstatter wünschen das Wort nicht mehr. 
Die Kommission beantragt einstimmig, die Motion in der vom 
Ständerat abgeänderten Fassung anzunehmen. 

Angenommen - Adopte 
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Agrarpolitik 2011. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2011. 
Evolution future 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 17.05.06 (BBI 2006 6337) 
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Einigungskonferenz/Conference de conciliation 19.06.07 

Ständerat/Conseil des Etats 19.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2007 4677) 
Texte de l'acte leglslatif 1 (FF 2007 4449) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Lol federale sur l'agriculture 

Art. 51bis 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Antrag Bigger 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Graf Maya 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Art. 51bis 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Proposition Bigger 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Graf Maya 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Bigger Elmar (V, SG): Ich spreche zu meinem Einzelantrag. 
Ich möchte auch offenlegen, dass ich Schafzüchter und Prä
sident einer Schafzuchtgenossenschaft bin. 
Das Schaf hat eine grosse Bedeutung für die Landschafts
pflege in der Schweiz. Auch werden von den Schafherden 
etwa 800 Tonnen gesunder Schafwolle produziert. Die 
Schafwolle hatte vor vielen Jahren eine grosse Bedeutung 
für die Textilbranche. Heute wird sie von den synthetischen 
Produkten ersetzt. Trotzdem hat das Bundesamt für Ge
sundheit nichts unternommen, um Vergleiche zwischen 
Schafwolle und synthetischen Produkten bezüglich der Aus
wirkungen auf die Gesundheit zu ziehen. Wird die Schaf
wolle nicht in die «AP 2011 » eingebunden, gehen wir das Ri
siko ein, dass der gute und nachwachsende Rohstoff Schaf
wolle aus dem Markt fällt. Es wäre wirklich schade, wenn ein 
so guter Rohstoff aus dem Markt fallen würde. Die Entsor
gung der Wolle wäre eine unverantwortbare Lösung; es 
ginge nicht ohne unkontrollierte Belastung der Umwelt durch 
Verbrennung, Vergrabung usw. und hätte mit einer ökologi
schen Lösung gar nichts mehr zu tun. 
Ich bitte Sie, den Einzelantrag Graf Maya oder meinen An
trag zu unterstützen, denn damit würde den Schafhaltern 
auch ein moralischer Impuls gegeben, um die Schafhaltung 
weiterhin mit Freude und umweltbewusst weiterzuführen. Es 
geht ja nur um einen kleinen Beitrag aus dem Budget für die 
«AP 2011 ». Ich bitte nochmals um Zustimmung. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Frau 
Graf hat das Wort für eine Zusatzbemerkung. Sie hat den 
gleichen Antrag wie Herr Bigger eingereicht. 

Graf Maya (G, BL): Ich bitte Sie, so, wie Herr Bigger es auch 
getan hat, hier bei Artikel 51 bis dem Ständerat zuzustim
men. Meine Interessenbindungen sind so, dass ich zu Hau
se keine Schafe habe. Ich kann bei dieser Gelegenheit auch 
sagen, dass die grüne Fraktion in der Mehrheit meinem An
trag und dem Antrag Bigger, gemäss Ständerat, zustimmen 
wird. 
Warum stelle ich diesen Antrag? Schafwolle ist leider vom 
Haupt- zum Nebenprodukt geworden. Am Textilmarkt hat 
Schurwolle grosse Konkurrenz durch Baumwolle und Syn
thetics. Von der Beschaffenheit her ist Schurwolle aber ein 
sehr wertvolles Produkt. Schurwolle darf, wenn wir das Ziel 
einer nachhaltigen Landwirtschaft ernst nehmen, nicht zu 
Abfall werden, vor allem dann nicht, wenn sinnvolle Verwer
tungsmöglichkeiten bestehen. Es geht dabei auch um das 
Image unserer Landwirtschaft. Sinnvolle Anwendungen für 
Schurwolle gibt es, das beweisen innovative Projekte im Be
reich Schlafkomfort - das ist der Textilbereich - und vor al
lem auch in Zukunft bei der Bauisolation. Im Kanton Thurgau 
konnte in einem Schulhaus dank nachträglicher Isolation mit 
Schurwolle das Problem zu hoher Formaldehydwerte bei 
Holzspanplatten gelöst werden. Die Alternative wäre der Ab
riss des Neubaus gewesen. Das Problem der Schafwolle 
liegt beim Aufwand für das Sammeln und Aufbereiten. Die 
Kosten für das Sammeln der Wolle sind über den Wollpreis 
und ohne Beiträge nicht gedeckt. Direktzahlungen für raufut
terverzehrende Nutztiere, die auch für Schafe ausgerichtet 
werden, sind nicht an die Bedingung gebunden, die Wolle 
sinnvoll zu verwerten. 
Der bestehende Artikel im Landwirtschaftsgesetz knüpft die 
Beiträge für die Schafwollverwertung an die Verwertung im 
Inland; das ist wichtig. Diesem Grundsatz scheint aber in 
den vergangenen Jahren nicht konsequent nachgelebt wor
den zu sein. Dies muss man allerdings dem Bundesamt für 
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Landwirtschaft und nicht den einzelnen Schafhaltern vorhal
ten. Das BLW hat seine Aufsichts- und Kontrollfunktion viel
leicht nicht genügend ausgeübt, da Frau Bundesrätin Leut
hard das Gerücht über den Missbrauch von Beiträgen als 
Argument für deren Abschaffung ins Feld führt. Wenn Miss
bräuche stattgefunden haben, sind diese zu sanktionieren 
und Beiträge zurückzufordern. Auch muss künftig Rohwolle, 
die unverarbeitet exportiert wird, von Beiträgen ausge
schlossen sein. 
Zusammen mit der Mehrheit der grünen Fraktion ersuche ich 
also den Rat, dem Ständerat zuzustimmen und die Beiträge 
für die Schafwollverwertung beizubehalten. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
SVP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag Bigger/Graf Maya 
unterstützen wird. Die FDP-Fraktion teilt mit, dass sie den 
Antrag der Kommission unterstützen wird. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Wahrscheinlich spre
che ich nicht im Namen der einstimmigen SP-Fraktion, aber 
ich denke doch, dass ein Grossteil meiner Fraktion hinter der 
Meinung der Mehrheit steht und die beiden Einzelanträge 
ablehnt. 
Kaum jemand, der heute ein Schaf hält - das hat auch Frau 
Graf vorhin gesagt -, hält dieses Schaf wegen der Wolle, die 
es auch produziert. Es ist leider so: Schafwolle ist kein Arti
kel, der in unserem Land eine grosse Nachfrage hat, obwohl 
es ein gutes Produkt ist und man aus der Wolle auch kluge 
Sachen machen kann, lsolationsmaterial usw. Ich habe in 
den letzten Tagen Schachteln voll Material zugeschickt be
kommen; man hat mir zeigen wollen, was man mit der Wolle 
machen kann. So geht es einem: Wenn man auf dreissig 
Karten, die man persönlich bekommt, auch dreissig Antwor
ten schickt, dann wird man nachher mit weiterer Information 
zugedeckt. So ist halt das Leben einer Parlamentarierin. 
Ich bleibe bei meiner Haltung und sage Nein zu dieser Sub
ventionierung der Schafwollverwertung. Wo kämen wir hin, 
wenn wir jedes Produkt, das ein gewisses Potenzial hat, das 
sogar ein gewisses Ansehen hat, von Staates wegen unter
stützen müssten, weil kein Markt dafür da ist, weil kein Geld 
damit verdient werden kann? Wir hätten hier drin lange Dis
kussionen. Ich würde jedem Gewerbler, der für sein Produkt 
auch Geld vom Staat fordern würde, eigentlich Recht geben 
müssen. 
Es kommt dazu, dass derjenige, der ein Schaf hält, nicht 
nichts dafür bekommt. Für ein Schaf bekommt man genauso 
die Beiträge für raufutterverzehrende Grossvieheinheiten 
wie den Sömmerungsbeitrag oder den TEP-Beitrag, wenn 
das Schaf hoch genug lebt. An die Adresse der Umwelt
schützer ist aber auch zu sagen, dass es viele Alpen gibt, 
auf denen es zu viele Schafe hat. Wie es dort aussieht, müs
sten Sie sich mal anschauen. Deshalb bin ich dezidiert da
gegen, dass man auf diese Weise das Halten von Schafen 
weiterhin fördert. Es ist wirklich ein Bruch mit dem, was wir 
in der «AP 2011 » jetzt beschlossen haben, nämlich weg von 
Marktstützungen, hin zum Markt. Wenn halt irgendwo kein 
Markt besteht, dann muss man schauen, dass man allenfalls 
mit innovativen Produkten doch einen Absatz finden kann. 
Dann kann man sogar beim Bund anklopfen, wenn man z. B. 
ein interessantes überregionales Projekt hat, das vielleicht 
noch mit Kultur verbunden ist. Gerade dafür bekommt man 
Unterstützung, nicht zuletzt deshalb, weil ich einen entspre
chenden Artikel ins Landwirtschaftsgesetz habe einbringen 
können. 

Bigger Elmar (V, SG): Kollegin Fässler, ich weiss, dass Sie 
mich nicht gerne hören, wenn ich Sie anspreche. Aber ich 
habe folgende Frage: Können Sie mir einige Alpen nennen, 
die überstossen sind und die - gemäss den Umweltschüt
zern, die Sie erwähnt haben - Schäden erlitten haben? Kön
nen Sie mir einige Alpschäden nennen? Sie können mir kei
ne sagen! 
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Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Nachdem Sie die 
Antwort vorweggenommen haben, werde ich Ihnen die Ant
wort schriftlich geben. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Die Schafwolle hat Sie 2002 
im Rahmen der damaligen Agrarpolitikvorlage beschäftigt. 
Damals hat das Parlament die Aufhebung der diesbezügli
chen Subvention beschlossen. Bei der «AP 2007» wiederum 
sind Sie auf diesen Beschluss zurückgekommen und haben 
die Fortsetzung dieser Beiträge stipuliert. Jetzt sind wir wie
der am gleichen Ort, und ich empfehle Ihnen, jetzt den Be
schlüssen von 2002 nachzuleben und die Verwertung der 
Schafwolle nicht mehr zu unterstützen. Weshalb? 
Primär unterstützen wir, wie das Frau Fässler zu Recht er
wähnt hat, mit der jetzigen Revision nicht mehr Produkte, 
sondern wir ändern das ganze System hin zu Direktzahlun
gen. Entsprechend haben wir für die Schafhalter höhere 
TEP-Beiträge und RGVE-Beiträge vorgesehen, die sie für 
ihre Schafhaltung erhalten. Das wird für die Schafhalter 
schätzungsweise 3,5 Millionen Franken mehr bedeuten. An
gesichts dieser 3,5 Millionen Franken mehr bin ich der Mei
nung, dass es zumutbar ist, damit auch die Verwertung der 
Schafwolle zu organisieren. Wir werden weiterhin für innova
tive Projekte Unterstützungsbeiträge bezahlen können. Da
für besteht weiterhin ein Kreditvolumen von rund 200 000 
Franken im Jahr. Hier sind wir nicht für eine vollständige 
Streichung. Wir unterstützen den Schafwollverarbeiter, so
fern er eine innovative Lösung anstrebt. 
Frau Graf, die Vorwürfe ans Bundesamt für Landwirtschaft 
halte ich für absolut ungerechtfertigt. Sie wissen, dass mehr 
als die Hälfte der heutigen Schafwolle ins Ausland exportiert 
wird. Zu einem grossen Teil wird sie nach Belgien exportiert. 
Ich glaube kaum, dass Sie dem BLW zumuten können, in 
Belgien zu verfolgen, was mit dieser Schafwolle passiert. 
Wir haben auch nie von Missbrauch gesprochen; wir haben 
lediglich festgehalten, dass der grösste Teil der Schafwolle 
offensichtlich am Markt nicht verwertet werden kann. Des
halb haben wir auch diese Problematik. Wenn die Schaf
wolle von hoher Qualität ist, dann findet sie einen Absatz
markt, dann braucht aber der Staat die Wolle nicht zusätz
lich zu subventionieren. Wir bezahlen den Schafhaltern 
3,5 Millionen Franken mehr. Deshalb sind wir der Meinung, 
dass es nicht nötig ist, auch noch die Schafwollverwertung 
weiterhin mit einem Betrag von 600 000 Franken zu subven
tionieren. 
Es ist wichtig, dass wir hier jetzt auch effektiv auf Wert
schöpfung, auf wachstumsorientierte Märkte hinarbeiten. 
Die Bauern können bei innovativen Projekten mit dem TEP
Beitrag und mit dem RGVE-Beitrag unterstützt werden, 
wenn sie diese Philosophie teilen. 
Ich bitte Sie daher, die Beschlüsse von 2002, die Be
schlüsse des Bundesrates und die Beschlüsse, wie sie auch 
Ihr Rat in der ersten Lesung gefasst hat, weiter konsequent 
zu unterstützen. 

Bigger Elmar (V, SG): Frau Bundesrätin: Wollen Sie lieber 
Hochlandrinder zu unserer Landschaftspflege, und wollen 
Sie mehr Fleisch importieren, wenn wir bei den Schafen 
nicht einmal eine fünfzigprozentige Versorgung haben? Das 
Schaf hat halt die Wolle am Körper, und das ist ein Produkt, 
das auch verwertet werden darf. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ja, Herr Bigger, wir wollen 
Schafe. Deshalb bezahlen wir auch Beiträge für Schafe. Und 
jawohl, es ist wertvoll; viele Menschen haben Schaffleisch 
gern. Aber mit dem erhöhten Beitrag können Sie problemlos 
auch die Schafwolle verwerten. Dafür erhalten Sie mehr 
Geld, und deshalb braucht es nicht noch zusätzliche Sub-
ventionen. · 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Die Kommission hat 
beschlossen, am Prinzip «weg von Marktstützungen, hin zu 
Direktzahlungen und innovativen Projekten» und damit am 
Entscheid des Nationalrates festzuhalten, also keine Unter
stützung für die Verwertung der Schafwolle mehr zu gewäh-

ren. Diesen Entscheid fällte die Kommission mit 15 zu 0 
Stimmen bei 1 Enthaltung. 
Hier bliebe also eine Differenz zum Ständerat, aber die Kom
mission bittet Sie, ihr zu folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Bigger/Graf Maya .... 96 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 52 Stimmen 

Art. 54 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 54 al. 2 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 76 Abs. 3 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Berberat, Allemann, Gysin Remo, Kiener Nellen, Rechstei
ner Paul, Recordon) 
Festhalten 

Art. 76 al. 3 
Proposition de /a majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de /a minorite 
(Berberat, Allemann, Gysin Remo, Kiener Nellen, Rechstei
ner Paul, Recordon) 
Maintenir 

Berberat Didier (S, NE), pour la commission: Cette propo
sition de minorite concerne les päturages boises qui nous 
ont deja occupes le 14 mars dernier. Vous vous souvenez 
sans doute que la proposition de reconnaitre les päturages 
boises avait ete acceptee par notre conseil a cette date. Le 
Conseil des Etats a refuse cette decision le 5 juin et la Com
mission de l'economie et des redevances du Conseil natio
nal en a fait de meme le 6 juin, raison pour laquelle vous 
vous trouvez face a une proposition de minorite qui de
mande a en revenir a la decision initiale du Conseil national. 
A notre sens, cette proposition reste toujours justifiee, car si 
on veut promouvoir la biodiversite, il taut absolument qu'on 
reconnaisse et qu'on subventionne ces päturages boises. 
J'ai deja explique le 14 mars - et je vous ferai gräce de l'ex
plication, cette fois - les risques que l'on court si l'on ne re
connait pas ces päturages, risques qui pourraient etre qu'on 
coupe les prairies boisees ou qu'on laisse se developper la 
foret a certains endroits, ce qui nuirait dans les deux cas a la 
biodiversite. 
Donc, je continue a penser malgre tout que ce patrimoine 
identitaire et biologique, qui concerne non seulement l'Arc 
jurassien, mais aussi la region alpine, doit etre protege et 
promu. Simplement, il y a dans ce domaine un profond ma
lentendu qui regne entre la majorite et la minorite de la com
mission avec l'OFAG et le Conseil federal, parce qu'il y a une 
querelle de chiffres. 
Cette querelle de chiffres est liee avant tout a un probleme 
de terminologie. Lorsque nous parlons de «päturages boi
ses», nous parlons en allemand de «Wytweiden», alors que 
nos collegues alemaniques - en tout cas une partie - par
lent de «Waldweiden», c'est-a-dire de la «foret parcourue». 
Cette difference de terminologie, qui parait etre un peu 
anecdotique, a quand meme une importance considerable 
puisque, lorsque nous parlons, nous, de 20 000 a 30 000 
hectares de päturages boises de qualite qui devraient etre 
promus, le Conseil federal et une partie de la commission 
parlent, eux, de 120 000 hectares. Nous envisageons un 
subventionnement qui pourrait aller de 5 a 7 millions de 
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francs a peu pres et la partie adverse - si je puis m'exprimer 
ainsi - parle, eile, de 30 millions de francs. Je comprends 
tout a fait que cette difference soit importante et que le Con
seil national ne puisse pas voter s'il ne sait pas exactement 
quelles seront les consequences financieres de cette recon
naissance. Je dirai quand meme que depuis le temps qu'on 
parle de cette question-la, on aurait pu faire en sorte de re
gler cette querelle de chiffres. L'OFAG aurait pu regarder 
avec les cantons et les associations interessees pour savoir 
quelle etait vraiment la surface en question. Mais enfin, cela 
n'a pas ete fait. 
II faut vraiment qu'on chiffre le probleme, qu'on sache exac
tement ce que recouvre la notion de «päturages boises». On 
l'a deja dit la derniere fois, cette somme de 5 a 7 millions de 
francs pourrait etre aisement compensee par le fait qu'on a 
un projet de surface agricole utile dans lequel la Confedera
tion ferait entre 5 et 7 millions de francs de benefices ou de 
non-depenses; cette somme pourrait etre consacree a la 
promotion des päturages boises. 
En fonction des fronts qui se sont dessines dans la commis
sion et qui risquent de se dessiner au conseil, je serais pret 
a retirer ma proposition de minorite, pour autant que j'ob
tienne de la part de Madame la conseillere federale Leut
hard quelques garanties. 
Les garanties demandees sont les suivantes. Tout d'abord, y 
a-t-il de la part de la Confederation un interet pour la protec
tion et le subventionnement des päturages boises de qua
lite - je repete, de qualite - qui concourent a la biodiversite 
que tout le monde voudrait atteindre? Ensuite, est-ce que le 
Conseil federal est pret, en cas de retrait de ma proposition 
de minorite, a examiner dans le cadre de la motion 06.3635 
de la Commission de l'economie et des redevances du Con
seil des Etats, «Evolution future du systeme des paiements 
directs», la question des päturages boises? 
La meilleure solution serait que la Confederation cree une 
plate-forme ou un groupe de travail national qui compren
drait des representants des cantons, de la Confederation, 
des milieux du tourisme, des forets et des chambres d'agri
culture pour savoir vraiment ce que recouvre la notion de 
«päturages boises» et pour faire, dans le cadre de la motion 
dont je viens de parler, une proposition. 
A mon sens, on devrait en plus coordonner cette proposition 
avec les autres legislations, notamment celle sur les forets, 
et je pense qu'on devrait aller assez rapidement. Ce qui me 
fait peur, je ne vous le cacherai pas, c'est que la motion de la 
commission du Conseil des Etats demande que l'on exa
mine cette question-la dans le cadre de la future «Politique 
agricole 2015». Et je dirai que si on tarde trop - c'est pour 
cela que je souhaiterais qu'on aille vite -, on risque que le 
probleme des päturages boises soit resolu par la coupe des 
arbres avant 2015. 
Je suis donc pret, en fonction des declarations de Madame 
la conseillere federale Leuthard, a retirer ma proposition de 
minorite. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Herr 
Berberat, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ziehen Sie 
Ihren Minderheitsantrag noch nicht zurück. Dann geben wir 
das Wort Frau Bundesrätin Leuthard. Vielleicht kann sie die 
Debatte erleichtern. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ja, ich denke, das kann ich tat
sächlich. Ich habe schon anlässlich der ersten Debatte, als 
Herr Schmied Walter und auch Herr Berberat einen Antrag 
stellten, darauf hingewiesen, dass es sich hier ja tatsächlich 
um wertvolle Weiden handelt, dass wir aber wegen der un
terschiedlichen Schätzungen der Flächen - sie sind nicht 
ausgemessen - Probleme haben, weil wir auch unterschied
liche finanzielle Folgen hätten, j~ nachdem, was die ökolo
gisch wertvollen Wytweiden dann schlussendlich umfassen. 
Wir sind aber gerne bereit, im Rahmen der Motion 06.3635, 
«Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems», die der 
Ständerat und auch Ihr Rat bereits angenommen haben, 
hier bis 2009 einen konkreten Vorschlag zu präsentieren. 
Das impliziert ja auch, Herr Berberat, dass der Bundesrat 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

ein Interesse hat, für diese Flächen Leistungen abzugelten, 
weil die Biodiversität natürlich auch in der Agrarpolitik eine 
Aufgabe ist, an der weitergearbeitet werden muss. Ich kann 
zusätzlich noch anfügen, dass wir untersuchen, ob beim 
nächsten Verordnungspaket mit der Ökoqualitätsverord
nung, allenfalls bereits mit Wirkung auf d.~n 1. Januar 2008, 
extensive Weiden und Waldweiden mit Okoqualität auf der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche unterstützt werden könnten. 
In diesem Sinne nehme ich Ihre Aufgabe entgegen, bin aber 
froh, wenn Sie uns die nötige Zeit lassen, um mit den Kanto
nen sowie mit dem Natur- und Heimatschutz über die Nut
zung dieser Waldweideflächen und die Koordination mit dem 
Forstgesetz zu diskutieren. 

Berberat Didier (S, NE): Campte tenu des garanties donnees 
par Madame la conseillere federale Leuthard et de l'ouver
ture dont eile a fait preuve, je retire ma proposition de mino
rite. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Herr 
Schmied Walter wünscht das Wort für eine kurze persönli
che Erklärung. 

Schmied Walter (V, BE): Madame la conseillere federale, 
j'avais depose il y a une annee, soit le 11 mai 2006, une mo
tion 06.3213, «Päturages boises, un patrimoine a respec
ter». Le Conseil federal propose de rejeter cette motion, et 
eile est toujours pendante devant notre conseil. Du fait 
qu'elle tauche en plein la thematique qui nous concerne au
jourd'hui, je prends acte des promesses faites et de l'enga
gement pris par le Conseil federal par votre voix, Madame la 
conseillere federale, et je declare ici publiquement et officiel
lement que je retire ma motion: en effet, nous avons trouve 
un terrain d'entente sur le fond, a savoir le sort a reserver 
aux päturages boises et aux indemnites a verser a leurs 
gestionnaires. Des l'instant ou l'on reconnait qu'on va indem
niser cette valeur ecologique en fonction de la plus-value 
qu'elle nous apporte precisement a ce niveau, sur la base 
d'une etude pluridisciplinaire, je crois que ma motion n'a plus 
de raisons d'etre. 
Je remercie ici Madame la conseillere federale Leuthard 
pour son engagement et ses declarations qui nous font trou
ver un terrain d'entente. Cela nous permettra de tourner une 
page en vue de resoudre les problemes qui nous tiennent a 
coeur, aux uns et aux autres. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Herr 
Schmied, würden Sie bitte die Geschäftsnummer der Motion 
noch einmal sagen? 

Schmied Walter (V, BE): Je vous repete tres volontiers le 
numero de cette motion. Elle a ete deposee le 11 mai 2006, 
eile porte le numero 06.3213 et eile est intitulee «Päturages 
boises, un patrimoine a respecter». 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die Mo
tion Schmied Walter 06.3213, «Waldweiden - ein schutz
würdiges Naturerbe», ist somit zurückgezogen worden. 
Der Antrag der Minderheit zu Artikel 76 Absatz 3 ist zurück
gezogen worden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon /a proposition de la majorite 

Art. 87 Abs. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 87 al. 2, 3 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 
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Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 06.038/4341) 
Für Annahme der Ausgabe .... 167 Stimmen 
Dagegen .... 1 Stimme 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 93 Abs. 1 Bst. d 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Triponez 
d. Bauten gewerblicher Kleinbetriebe, sofern sie landwirt
schaftliche .... 

Art. 93 al. 1 let. d 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Triponez 
d. pour des bätiments de petites entreprises artisanales .... 

Triponez Pierre (RL, BE): Unser Rat hat am 14. März die
ses Jahres mit 128 gegen 22 Stimmen bei 4 Enthaltungen -
also überdeutlich - beschlossen, nahrungsmittelverarbeiten
de gewerbliche Kleinstbetriebe bei Investitionskrediten und 
Beiträgen den bäuerlichen Verarbeitungsbetrieben flächen
deckend in der ganzen Schweiz gleichzustellen. Konkret 
geht es hier um Mikrounternehmen mit weniger als zehn Mit
arbeitenden und einem Jahresumsatz von weniger als 4 Mil
lionen Franken; im Vordergrund stehen vor allem Käsereien. 
Der Ständerat hat nun im Juni diesem Anliegen grundsätz
lich zugestimmt und in Artikel 93 Absatz 1 einen Buchsta
ben d formuliert. Allerdings hat er mit einer relativ knappen 
Mehrheit von 24 zu 19 Stimmen einer Variante den Vorzug 
gegeben, welche die vorgesehenen Massnahmen auf das 
Berggebiet beschränken will. Folgende vier Argumente spre
chen aber für unseren ursprünglichen Entscheid und einen 
flächendeckenden, die ganze Schweiz umfassenden Gel
tungsbereich: 
1. Die Lösung des Ständerates hätte Ungleichbehandlungen 
zur Folge. Ein Beispiel: Die Käserei Kolly im freiburgischen 
Le Mouret liegt ausserhalb des Berggebietes. Sie sammelt 
und verarbeitet aber Milch von Lieferanten, die sich teilweise 
sogar in der Bergzone II befinden. Die Familie Kolly erhält 
aber nach dem Entscheid des Ständerates keine Investiti
onskredite, weil die Molkerei selber nicht in dieser Zone liegt. 
Wenige Kilometer weiter westlich, links und rechts der Auto
bahn von Bulle nach Chätel-Saint-Denis, liegen dagegen an
dere Käsereien, welche die Milch in der Ebene sammeln und 
Glück haben, weil sie selber in der Bergzone I liegen und 
deshalb trotzdem Investitionskredite erhalten können. 
2. Die wirtschaftlichen Strukturen bzw. die wirtschaftliche Si
tuation in den Berggebieten - ich denke vor allem an gut ent
wickelte Tourismusorte - ist vielfach besser als in abgelege
nen ländlichen Gebieten in der voralpinen Hügelzone oder 
im Talgebiet mit wenig Entwicklungsperspektiven. 
3. In der Europäischen Union werden Investitionshilfen für 
die Verarbeitung und Vermarktung von Nahrungsmitteln in 
vielfältiger Weise gewährt, und zwar unabhängig von Berg
oder Tallage. Für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Lebens
mittelwirtschaft ist es von Bedeutung, dass diese in den im
mer offeneren Märkten nicht schlechter gestellt ist als ihre 
Konkurrenz. Seit dem 1. Juni dieses Jahres gilt bekanntlich 
für Käse der Freihandel mit der EU. 
4. Ich möchte daran erinnern, dass im Talgebiet generell nur 
Investitionskredite, also keine Subventionen, ausgerichtet 
werden. Das Geld muss zurückbezahlt werden. Zudem wer
den solche Kredite an strenge Bedingungen geknüpft, die 
den Strukturwandel sicherlich nicht aufhalten. Die Zahl der 
Kleinkäsereien in diesem lande ist übrigens in den letzten 
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sieben Jahren von 1200 auf 600 zurückgegangen, also hal
biert worden. 
Es geht hier um ein für die gewerbliche Lebensmittelverar
beitung wichtiges Anliegen. Ich bitte Sie deshalb, meinem 
Einzelantrag zuzustimmen. Dieser liegt voll und ganz auf der 
Linie, die wir hier im März mit grosser Mehrheit beschlossen 
haben. 

Walter Hansjörg (V, TG): Kollege Triponez hat seinen Antrag 
an einem falschen Ort gestellt. Seine Argumentation ist nur 
auf die Investitionskredite anwendbar. Es gibt für die bäuerli
chen Gewerbebetriebe folgende Unterstützungen: Für das 
Berggebiet gibt es Beiträge und Investitionskredite. Für das 
Talgebiet gibt es nur Investitionskredite und keine Beihilfen. 
Deshalb muss Herrn Triponez' Argumentation bei Artikel 107 
eingebracht werden und nicht hier. Denn das, was hier von 
ihm argumentiert wurde, kann nicht auf das Talgebiet ange
wendet werden, weil es hier um Beiträge geht. Wenn man 
die Behandlung der Gebiete gleichschalten will, geht das nur 
bei den Investitionskrediten. Dort würde das heissen, dass 
wir am Beschluss unseres Rates festhalten würden, anstatt 
dem Ständerat zu folgen. 
Die SVP-Fraktion ist aber der Meinung, dass wir bei Arti
kel 107 dem Ständerat folgen sollten, und zwar aus folgen
den Gründen: Die Förderung der Verarbeitungsbetriebe in 
der Schweiz muss unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten 
geschehen und vor allem dort vorgenommen werden, wo 
Verarbeitungsprobleme entstehen. Diese sind im Berggebiet 
anders gelagert als im Talgebiet. Im Berggebiet ist es wirk
lich förderlich, wenn man regionale Arbeitsplätze schafft, re
gionale Produkte vor Ort verarbeitet und diese auch unter 
diesem regionalen Aspekt vermarktet. Dort spielt es wirklich 
keine Rolle, ob das nun ein bäuerlicher oder ein eigentlicher 
Gewerbebetrieb tut. Die Besitzverhältnisse spielen keine 
Rolle. Entscheidend ist die Leistung, die erbracht wird. 
Im Talgebiet gibt es Investitionskredite, und diese Investiti
onskredite wurden bisher für Käsereien ausgerichtet. Ich 
muss Ihnen sagen, dass das sehr stark zurückgegangen ist. 
Wir haben auch bei den Käsereien Überkapazitäten. Und 
von daher ist die Nachfrage nach solchen rückzahlbaren 
Krediten auch bei bäuerlichen Genossenschaften zurückge
gangen. Wenn wir das jetzt auf Metzgereien und weitere 
Verarbeitungsbetriebe ausweiten - ich rede immer noch zu 
Artikel 107, zu dem Herr Triponez eigentlich gesprochen 
hat-, dann, so muss ich Ihnen einfach sagen, wird das pro
blematisch und erfüllt eigentlich seinen Sinn und Zweck 
nicht. Die Finanzierung muss irgendwoher genommen wer
den. Sie wird aus dem Topf der Investitionskredite für das 
Talgebiet genommen. Ich meine - das lege ich offen -, man 
sollte diese Gelder für die Strukturentwicklung, für den 
Strukturwandel, der Landwirtschaft einsetzen, damit wir dort 
bei der Verarbeitung oder für die Produktion landwirtschaftli
cher Produktionsgüter eben günstig sein können, um so 
wettbewerbsfähig zu sein. 
Die SVP-Fraktion stimmt hier dem Ständerat zu. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Es liegt hier eigent
lich der Fall vor, dass wir einen prinzipiellen Fehler nicht kor
rigieren, sondern höchstens etwas verkleinern wollen. Wo
rum geht es eigentlich? In Artikel 87 Absatz 2 steht, dass die 
Massnahmen - die Beiträge und Investitionskredite, die der 
Bund gewähren kann - gegenüber direktbetroffenen Gewer
bebetrieben im unmittelbaren Einzugsgebiet wettbewerbs
neutral zu gestalten seien. Das würde eigentlich vollauf ge
nügen. Nun sind aber beide Räte auf die Idee gekommen, 
hier den Spiess umzudrehen und zu sagen: Wenn die Land
wirtschaft etwas bekommt, dann sollen doch auch die umlie
genden Gewerbebetriebe etwas bekommen. Das ist eigent
lich ein Systemwechsel. Man macht sozusagen die Spiesse 
auf einer anderen Ebene etwa gleich lang. Das Ganze be
zahlen werden natürlich die Landwirtschaftsbetriebe, denn 
der Kuchen wird nicht grösser, sondern er wird anders ver
teilt; dessen müssen Sie sich bewusst sein. Sie werden also 
hier Landwirtschaftsgelder auch in Nichtlandwirtschaftsbe-
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triebe stecken, die allerdings landwirtschaftliche Produkte 
herstellen oder verarbeiten müssen; zumindest das ist gesi
chert. Wir machen hier also einen Systemwechsel, um die 
Spiesse etwa gleich lang zu halten. 
Aber wenn ich mich frage, wo die Problematik steckt, dann 
muss ich meinem Vorredner Hansjörg Walter Recht geben: 
Die Problematik besteht tatsächlich vor allem im Berggebiet. 
Ich meine, es ist ein Fehler, dass wir überhaupt das Prinzip 
ändern. Wenn wir also hier diesen Fehler schon machen, 
dann möglichst nur dort, wo er allenfalls auch noch positive 
Auswirkungen haben könnte, und das ist tatsächlich im 
Berggebiet. 
In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, den Antrag Triponez 
abzulehnen. Es geht nicht darum, dass wir mit dem Antrag 
Triponez nachher mehr Gelder für die Gewerbebetriebe und 
die Landwirtschaft zur Verfügung hätten. Der Grund ist, wie 
ich schon gesagt habe, der gleich grosse Kuchen, und wenn 
wir den schon ein bisschen umverteilen, dann vor allem ins 
Berggebiet; das an die Adresse all dieser Schafwolle-Lieb
haber: Hier können Sie etwas für das Berggebiet machen! 

Zemp Markus (C, AG): Ich bitte Sie namens der CVP-Frak
tion, hier dem Ständerat zu folgen, d. h., den Antrag Tripo
nez abzulehnen. Wir haben das letzte Mal mehrheitlich mit
geholfen, die Erweiterung um gewerbliche Kleinbetriebe 
vorzunehmen. Es ist in der Tat nicht einzusehen, weshalb 
beim Bau einer kleinen Käserei in einem abgelegenen Ge
biet nur dann Investitionshilfen gewährt werden sollen, wenn 
die Besitzverhältnisse bäuerlich sind, nicht aber, wenn sie 
gewerblich sind. Deshalb haben wir Sympathien für die Er
weiterung, wie wir sie letztes Mal vorgenommen haben. 
Aber eine Erweiterung um gewerbliche Kleinbetriebe in der 
ganzen Schweiz führt eigentlich zu Stützungen in einem Ge
biet, in dem eher zu viele als zu wenig Kapazitäten beste
hen. 
Wir haben Probleme in abgelegenen Berggebieten. Dort 
geht es darum, dass eine grosse Wertschöpfung gemacht 
wird; das hat mit Verarbeitungsbetrieben zu tun, und dort 
macht eine Erweiterung deshalb auch Sinn. 
Noch eine Bemerkung zur EU: Es ist gesagt worden, dass 
die EU da~. auch mache. Es ist so: Die EU hat, beispiels
weise in Osterreich, mit vielen Mitteln Molkereien und 
Schlachthöfe unterstützt. Die Wir.~ung dieser Förderpro
gramme ist die, dass man heute Uberkapazitäten hat und 
dass nicht effizient genug gearbeitet wird. Sollten wir der
einst einmal das Freihandelsabkommen haben, hätten wir 
eine andere Ausgangslage als heute; dann müsste man 
schauen, was intelligent ist und was nicht. 
Aus diesen Überlegungen heraus bitte ich Sie namens der 
CVP-Fraktion, den Antrag Triponez abzulehnen. 

Triponez Pierre (RL, BE): Mein Antrag scheint hier einiges zu 
bewegen. Ich wollte auch, dass wir auf die klaren Ent
scheide zurückkommen, die wir letztes Mal getroffen hatten, 
bzw. sie hier bestätigen. Nach den drei Fraktionserklärun
gen, die ich gehört habe, ziehe ich meinen Antrag zurück. Er 
ist zukunftsgerichtet, und vielleicht wird später wieder einmal 
über dieses Anliegen abgestimmt. 
Mein Antrag ist somit zurückgezogen. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
(namentlich nominatif: Beilage Annexe os 038/4343) 
Für Annahme der Ausgabe .... 173 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Art. 96 Abs. 4, 5 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Fässler, Allemann, Berberat, Genner, Gysin Remo, Kiener 
Nellen, Rechsteiner Paul, Recordon) 
Festhalten 

Art. 96 al. 4, 5 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Fässler, Allemann, Berberat, Genner, Gysin Remo, Kiener 
Nellen, Rechsteiner Paul, Recordon) 
Maintenir 

Art.187d 
Eventualantrag Suter 
(falls der Antrag der Minderheit zu Art. 96 Abs. 4, 5 abge
lehnt wird) 
Titel 
Übergangsbestimmung 
(Ergänzung des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über 
die Raumplanung) 
Art. 22 Abs. 4 
Optimal konzipierte Holz- und Biomasseanlagen sowie gute 
und ortsbildschutzgerecht in Dach- und Fassadenflächen in
tegrierte Solaranlagen werden in allen Zonen rasch bewilligt, 
sofern keine Kultur- und Naturdenkmäler von nationaler Be
deutung beeinträchtigt werden. 
Schriftliche Begründung 
1. Der Nationalrat hatte am 14. März 2007 dem Antrag zu 
Artikel 96 Absätze 4 und 5 LwG zugestimmt. Der Ständerat 
lehnt ihn ab, u. a., weil es eher um Raumplanungsrecht ge
he. Falls der Rat dem Minderheitsantrag Fässler nicht zu
stimmt, wird als Eventualantrag beantragt, wenigstens dem 
letzten Satz von Artikel 96 Absatz 5 zuzustimmen. Diese Be
stimmung will vor allem der faktischen Bauverhinderung von 
gut konzipierten Holz-, Biomasse- und Solaranlagen entge
genwirken, sofern keine Kultur- und Naturdenkmäler von na
tionaler Bedeutung beeinträchtigt werden (schlechte Anla
gen sollten grundsätzlich nirgends bewilligt werden). Die 
Verankerung im RPG gewährleistet eine generelle Anwen
dung der Bauerleichterungsnorm in allen Nutzungszonen. 
Solche Erleichterungen sind in den kantonalen Baubewilli
gungsverfahren teilweise schon vorgesehen, beispielsweise 
im Kanton Bern, wo die Installation von Solaranlagen auf 
Dachflächen überhaupt keiner Bewilligung bedarf. 
2. Das Bundesgericht hat in mehreren Entscheidungen über 
die Nutzung einheimischer Energien erklärt: «An der Sicher
stellung einer ausreichenden Energieversorgung besteht ein 
nationales Interesse» (BGE 115 lb 319 und BGE 132 II 
408ff.). In einigen Kantonen, wie z. B. Zürich, wird Eigenin
itiative und Eigenverantwortung zur Nutzung einheimischer 
Energien im Sinne von Artikel 89 der Bundesverfassung oft 
durch die Verwaltung um Jahre hinausgezögert und faktisch 
verhindert. Nicht selten warten Familien jahrelang, bis «alle 
Abklärungen» erfolgt sind. Damit wird der in Artikel 89 der 
Bundesverfassung verankerte Bundeszweck zur Nutzung 
einheimischer Energien faktisch vereitelt. Für die Vereitelung 
eines Bundeszwecks existieren weder Verfassungs- noch 
Bundesgesetzesgrundlagen. 
3. Da die Schweiz 82 Prozent der Energieversorgung impor
tieren muss, können wir es uns nicht leisten, einheimische 
Energien nicht zu nutzen - und dafür klimaschädigende 
Energieträger zu importieren. In der Schweiz wachsen jähr
lich etwa 10 bis 11 Millionen Kubikmeter Holz nach. Statt ge
nutzt zu werden, verrottet etwa 50 Prozent dieses riesigen 
C02-neutralen Holzenergiepotenzials. Dafür importiert die 
Schweiz gut 12 Millionen Tonnen Erdöl und über 30 Milliar
den Kilowattstunden Erdgas. Diese fossilen Energien sind 
hauptsächlich für die rund 42 Millionen Tonnen C02-Emis
sionen verantwortlich. Sie verursachen gemäss der Sapal-
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dia-Studie der Universität Basel Gesundheitskosten von 
rund 3 Milliarden Franken, 3700 vorzeitige Todesfälle, Wald
und Gebäudeschäden sowie Ertragsausfälle im Landwirt
schaftssektor von rund 700 bis 900 Millionen Franken pro 
Jahr. 

Art.187d 
Proposition subsidiaire Suter 
(au cas ou la proposition de la minorite a l'art. 96 al. 4, 5 se
rait rejetee) 
Titre 
Disposition transitoire 
(modification de la loi federale du 22 juin 1979 sur l'amena
gement du territoire) 
Art. 22al. 4 
Les installations fonctionnant au bois ou a la biomasse qui 
sont com;:ues de maniere optimale, ainsi que les installations 
solaires bien integrees au toit et aux faQades et qui respec
tent le site, sont autorisees rapidement dans toutes les zo
nes, des lors qu'elles ne portent atteinte a aucun bien cultu
rel ni aucun monument naturel d'importance nationale. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Beim Eintreten auf 
diese «AP 2011 » haben wir an dieser Vorlage zwei Dinge 
kritisiert: 
1. Die Vorlage geht uns im Bereich des Umweltschutzes zu 
wenig weit. Da sind wir mit all unseren Anliegen gescheitert. 
2. Es stellte sich die Frage, ob man nicht auch im Bereich 
Landwirtschaft etwas für effizientere Energienutzung und die 
Förderung alternativer Energien tun sollte. Sie haben uns 
bei Artikel 96 letztes Mal zugestimmt, einer Mehrheit, die 
verlangte, dass eben in Artikel 96 die Absätze 4 und 5 einge
führt werden sollen, wonach man Verbesserungen der land
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Emissionsre
duktion nach den Richtlinien von Energie Schweiz fördern 
soll. Insbesondere sollen umweltverträgliche Holznutzung 
und andere Biomassenutzung gefördert werden sowie So
laranlagen, Fotovoltaikanlagen, die man gerade im Landwirt
schaftsbereich optimal auf Dächern und an Fassaden an
bringen kann. Sie finden dies in Absatz 4. In Absatz 5 finden 
Sie die Schranken dazu. Es soll nicht alles zulässig sein, 
sondern es soll eine gewisse Begrenzung geben. 
Ich habe gehört und insbesondere auch vom Ständerat er
fahren, dass gesagt wird, man habe im Energiegesetz eine 
entsprechende Fördermassnahme beschlossen und des
halb sei das hier nicht mehr nötig. Es gilt, das eine zu tun 
und das andere nicht zu lassen. Wenn Sie über Land fahren, 
wenn Sie mal rund um den Bodensee fahren, werden Sie al
lein an den Fotovoltaikanlagen auf den Dächern feststellen, 
in welchem Land Sie sich befinden. Sehen Sie nichts auf 
den Dächern, dann sind Sie in der Schweiz. Das ist ausser
ordentlich schade und müsste nicht so sein, nachdem die 
Schweiz einmal Vorreiterin in der Entwicklung gerade dieser 
Technologie war. In Vorarlberg und in Bayern finden Sie rie
sige Scheunendächer, auf denen solche Anlagen sind. Die 
sind nicht einfach von den Bauern aufs Dach montiert wor
den, weil die so viel Geld übrig hatten, sondern sie wurden 
tatkräftig gefördert. Das bedeutet jeweils auch, dass solche 
Investitionen auch günstiger werden, wenn in diesem Be
reich sehr viel gemacht wird. 
Es ist schade, wenn wir das Potenzial, das wir im Landwirt
schaftssektor haben, nicht nutzen. Wenn wir nur auf einem 
kleinen Teil dieser Landwirtschaftsgebäude entsprechende 
Anlagen installieren würden, könnte nach Berechnungen der 
Solaragentur Energie in der Grössenordnung von 1 bis 2 Mil
liarden Franken produziert und verkauft werden. Wir, die wir 
immer davon sprechen, dass wir vom Energieimport unab
hängig werden sollten, hätten hier eine gute Möglichkeit, 
wirklich unabhängiger zu werden. Wir könnten selbsterzeug
ten Strom produzieren, wenn wir eben auch einen Anreiz 
über den Bund geben würden. 
Interessant sind selbstverständlich auch die Holznutzung 
und die andere Biomassenutzung. In diesem Bereich geht 
es wirklich darum, eine Anstossfinanzierung zu geben. 
Wenn wir hier etwas beschliessen, bedeutet das nicht, dass 

wir für andere Gebäude, die nicht im Landwirtschaftsbereich 
sind, weniger ausgeben sollten. Aber es ist eben so: Wo hat 
man sehr viel Land, um Anlagen aufzustellen, z. B. für die 
Biomassenutzung? Wo hat man grosse Dächer, die dafür 
geeignet sind, dass darauf Anlagen platziert werden? Das 
ist nun einmal in jenem Bereich der Fall, in dem am meisten 
Land vorhanden ist, und das ist die Landwirtschaft. 
Stimmen Sie wie letztes Mal, dann kommt es gut heraus. 
Stimmen Sie meiner Minderheit zu, und halten Sie an unse
rem Beschluss vom letzten Mal fest. 

Müller Walter (RL, SG): Liebe Kollegin Fässler, Ihr Anliegen 
ist mir sehr sympathisch und verdient Unterstützung. Nun 
frage ich mich: Ist diese Angelegenheit nicht bereits im Ener
giegesetz genügend geregelt? 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Nein, sonst hätten 
wir diesen Minderheitsantrag nicht gestellt. Es geht hier da
rum, explizit für die Landwirtschaft Möglichkeiten zu schaf
fen. 

Suter Marc Frederic (RL, BE): Meinen Eventualantrag stelle 
ich, damit all jene, die jetzt keine finanziellen Auswirkungen 
gemäss dem Antrag der Minderheit Fässler mittragen wol
len, wenigstens beim Baubewilligungsverfahren Erleichte
rungen zu unterstützen bereit sind. Denn es geht ja darum, 
in diesen kantonalen Verfahren weniger Paragrafen und da
für endlich mehr Kilowattstunden produzieren zu können. Ich 
verweise auf Seite 4 der Fahne, auf den letzten Satz von Ab
satz 5: Das ist der Text meines Eventualantrages, den ich im 
Raumplanungsgesetz verankern möchte. Warum? Im Stän
derat ist eingewendet worden, es sei nicht zulässig, diese 
Bauverhinderung nur für den Landwirtschaftsbereich zu be
seitigen, sondern wenn schon, dann müsse dies für alle Be
reiche und alle Nutzungszonen gelten. Ich kann das nur un
terstützen. Wenn Sie also hier generell etwas tun wollen, um 
diese faktische Bauverhinderung endlich abzustellen, dann 
unterstützen Sie wenigstens meinen Eventualantrag. 
Es wird gesagt, die Baubewilligungsverfahren seien eine 
kantonale Angelegenheit und wir dürften nicht in diese kan
tonale Hoheit hineinlegiferieren. Dieser Einwand ist falsch. 
Das Bundesgericht hat klargemacht, dass die Sicherstellung 
einer ausreichenden Energieversorgung, namentlich mit ein
heimischer Energie, im nationalen Interesse ist und wir dafür 
in Artikel 89 der Bundesverfassung ja eine Verfassungs
grundlage haben. Es gibt Kantone, die hier bereits Erleichte
rungen vorgesehen haben: damit man Biomasseanlagen 
installieren kann, damit man Solarthermie auf den Dächern 
anbringen kann, damit man auch Fotovoltaikanlagen in die 
Dächer integrieren kann und damit eben nicht Kulturland 
verschwendet wird. Es gibt also Kantone, die hier als 
Wegbereiter bereits solche Erleichterungen vorgesehen ha
ben. Nehmen Sie das Beispiel des Kantons Bern: Soweit 
Heimat-, Ortsbild- oder Naturschutz nicht betroffen sind, 
können Sie heute ohne Baubewilligung solche Anlagen auf 
Ihren Dächern installieren - sofern Sie das gut integriert tun. 
Es gibt aber andere Kantone - beispielsweise den Kan
ton Zürich, der sonst immer an der Spitze steht und stehen 
will -, da gibt es eine faktische Bauverhinderung. Das kön
nen wir in vielen Fällen dokumentieren. Es ist wirklich höch
ste Zeit, dass man aufhört, mit Bürokratie die Installation von 
Anlagen, die der Gewinnung von erneuerbaren einheimi
schen Energien dienen, faktisch zu verhindern. Familien, die 
beispielsweise eine Solaranlage in ihrem Dach einbringen 
wollen, sollen nicht jahrelang prozedieren müssen, bei 
Kosten, die weit höher sind als die Installationskosten dieser 
Anlagen. 
Was wir möchten, ist, dass in der Bundesgesetzgebung end
lich dieser Grundsatz verankert wird, dass man hier jetzt vor
wärtsmacht und die Bewilligungen speditiv erteilt. Wie das 
gemacht wird, ist dann die Sache der Kantone. Sie haben 
den Vollzug zu regeln. Sie haben insbesondere in ihren Bau
gesetzen das Nötige vorzukehren, damit diese Baubewilli
gungen endlich rasch, unbürokratisch und gezielt erteilt wer
den. 
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Mein Antrag hat keine finanziellen Auswirkungen. Es geht 
um den Abbau bürokratischer Hürden. Deshalb können Sie, 
wenn Sie nicht so weit gehen wollen wie der Antrag der Min
derheit Fässler, wenigstens meinen Antrag unterstützen, da
mit inskünftig tatsächlich weniger Paragrafen und mehr Kilo
wattstunden produziert werden. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
SVP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Mehrheit un
terstützen wird. 

Zemp Markus (C, AG): Namens der CVP-Fraktion bitte ich 
Sie, hier der Mehrheit zu folgen. 
Wir haben in der letzten Session mit dem Energiegesetz 
massgebliche Mittel zur Verfügung gestellt, um die Strom
produktion aus erneuerbarer Energie zu fördern. Ich erin
nere daran, dass sich auch die CVP-Fraktion erfolgreich für 
den höheren Satz, für 0,6 Rappen pro Kilowattstunde, einge
setzt hat. Wir haben hier aber etwas, das im falschen Gesetz 
steht. Das gehört ins Energiegesetz und nicht ins Landwirt
schaftsgesetz. Dies bestätigt sich, wenn ich Artikel 96 Ab
satz 5 lese. Da steht, dass diese Beiträge benutzt werden 
müssen, um weitere Anlagen wie Fotovoltaikanlagen zu er
möglichen, wenn diese aus dem Energiegesetz nicht finan
ziert werden können, weil das Geld im Topf aufgebraucht ist. 
Aber dann haben wir in zwei verschiedenen Gesetzen das 
Gleiche, das wir unterstützen. Ich glaube, dafür sollten wir 
das Landwirtschaftsgesetz respektive das zur Verfügung 
stehende Geld nicht benutzen. Ich bitte Sie also, das hier 
nicht zu unterstützen. 
Ich hege aber gewisse Sympathien für den Eventualantrag 
Suter, jedoch ist wahrscheinlich auch der am falschen Ort, er 
gehört eher ins Raumplanungsgesetz. Aber schlussendlich 
ist es mir dann lieber, man kann die Anlagen in der Landwirt
schaftszone unbürokratisch schnell realisieren, als nach der 
Frage zu urteilen, ob dies der richtige Ort ist. Hier haben wir 
tatsächlich kantonal störende Unterschiede. Ich meine zwar, 
wir hätten bei der letzten Revision des Raumplanungsgeset
zes einen wichtigen Artikel aufgenommen, um das zonen
konform gemäss Landwirtschaftsgesetz zu bezeichnen. Ich 
bin gespannt auf die Erklärungen unserer Bundesrätin in 
dieser Sache. Aber grundsätzlich ist es jetzt wichtig, dass 
diese Anlagen erstellt werden können. 
Unterstützen Sie hier also die Mehrheit. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS): Le groupe radical-liberal 
s'oppose a la proposition de la minorite Fässler, car il estime 
que cette discussion doit avoir lieu, comme cela a deja ete 
dit, dans le cadre de la loi sur l'energie. De plus, le Conseil 
federal nous presentera son plan d'action pour la promotion 
des energies renouvelables a la fin de cette annee. Les 
questions liees a l'encouragement de l'utilisation du bois et 
de la biomasse, ainsi que l'integration optimale d'installa
tions solaires seront donc discutees a cette occasion. II n'y a 
pas lieu d'integrer de telles dispositions dans la loi sur l'agri
culture. 
Nous ne nous opposons bien sOr pas sur le fond, mais sur le 
fait de les introduire dans cette loi. D'ailleurs le groupe radi
cal-liberal a soutenu les mesures en faveur des energies re
nouvelables et la loi sur l'energie nous permet de degager 
des moyens importants dans ce sens - quelque 380 millions 
de francs. Nous nous opposons aussi a la proposition de la 
minorite Fässler parce qu'elle fait de l'agriculture une excep
tion, creant ainsi une disparite de traitement avec les autres 
secteurs de l'economie. 
En revanche, la proposition subsidiaire Suter propose une 
modification de l'article 22 de la loi sur l'amenagement du 
territoire; eile propose de faciliter les procedures d'installa
tions de technologies favorables a l'environnement fonction
nant au bois ou a la biomasse. II s'agit en fait de «debureau
cratiser» l'octroi des permis de construire et d'encourager 
les agriculteurs, les petits commer9ants et meme les prives 
a faire ce type d'investissement. L'application est canto
nale - cette remarque fait echo a l'intervention de Monsieur 
Zemp au nom du groupe democrate-chretien -, cette propo-
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sition apporte donc un principe, tel un mandat, aux cantons 
pour legiferer en la matiere. 
Le groupe radical-liberal - meme s'il n'en a pas discute en 
profondeur - peut aller dans le sens de la proposition subsi
diaire Suter. 
Die freisinnig-demokratische Fraktion unterstützt den Even
tualantrag Suter. 

Genner Ruth (G, ZH): Wir von der grünen Fraktion bedau
ern es ausserordentlich, dass der Nationalratsbeschluss zu 
diesem Artikel, den im März noch alle befürwortet haben, 
nun nur noch von der SP- und der grünen Fraktion getragen 
wird. Auch die sich im Wahlkampf ökologisch gebende CVP 
hat sich nun davongestohlen. Herr Zemp, in Artikel 96 Ab
satz 4 geht es ausschliesslich um die Landwirtschaft, 
deswegen steht dieser Artikel eben nicht im Energiegesetz. 
Es geht uns darum, dass die Rahmenbedingungen für die 
Landwirtschaft verbessert, dass umweltfreundliche Holz
und Biomassenutzung vorangetrieben, dass Solaranlagen 
auf die grossen Dächer gebaut und dass auf dem Land al
lenfalls auch Windräder aufgestellt werden. Wir wollen nichts 
Verrücktes. Wir wollen das alles im Rahmen und gemäss 
den Richtlinien, wie sie Energie Schweiz vorschreibt. 
Wir Grünen haben am Samstag ein Treffen unter dem Stich
wort «Grenzenlos grün» durchgeführt, bei dem wir uns mit 
den Grünen von Deutschland getroffen haben. Dort haben 
wir uns mit den Bemühungen der deutschen Politik für er
neuerbare Energien auseinandergesetzt. Wir haben gese
hen, dass die Ziele für das Jahr 2012, die das im Jahr 2000 
in Deutschland verabschiedete Gesetz für erneuerbare En
ergien enthält, bereits bei Halbzeit erreicht waren. Ein gros
ser Teil der Bemühungen um erneuerbare Energien wird in 
der Landwirtschaft geleistet beziehungsweise in Dörfern 
draussen in den Randregionen, wo es eben grosse Dächer 
gibt, auf denen jetzt Solarstrom produziert wird, wo es Wind
räder und Biomasse gibt und wo neben all dem auch viele 
Arbeitsplätze geschaffen werden. Wir haben uns gefragt: 
Warum bremst man uns in der Schweiz in diesen wichtigen 
Fragen immer aus? Warum können wir - dies gilt ganz be
sonders für das Gewerbe und für die Randregionen - solche 
Arbeitsplätze nicht schaffen? Weil der politische Wille fehlt! 
Wenn Sie heute sagen: «Wir finden das sympathisch, wir 
finden das grundsätzlich gut», dann bekunden Sie damit, 
dass der politische Wille fehlt, genau hier bei den erneuerba
ren Energien etwas zu machen. Die Schweiz, die das Know
how hätte und die Technologie bereithätte, fällt auch auf eu
ropäischer Ebene immer weiter zurück. 
Wir Grünen finden es enorm wichtig, dass diese spezifische 
Förderung der erneuerbaren Energien auch in der Landwirt
schaft passiert. Die Landwirtschaft kostet uns gut und gern 
Milliarden von Schweizerfranken. Warum setzen wir uns 
nicht auch hier dafür ein, diesen Willen jetzt wirklich kundzu
tun und bei der erneuerbaren Energie, die gerade im Land
wirtschaftsbereich gut geschaffen werden kann, wirklich et
was zu machen? Bündeln wir die Energien, bündeln wir die 
Kräfte, und setzen wir bei diesem Punkt auch bei der Land
wirtschaft an und nicht nur beim Energiegesetz. 
Ich bitte Sie, beim Entscheid vom März zu bleiben und hier 
klar der Minderheit Fässler zuzustimmen. 

Marty Kälin Barbara (S, ZH): Wir haben im Frühling hier in 
diesem Saal das Stromversorgungsgesetz und das Energie
gesetz verabschiedet und haben in diesen beiden Gesetzen 
den Grundsatz der Förderung der erneuerbaren Energien 
über die Einspeisevergütung beschlossen. Wir haben hier, 
ebenfalls im Frühling, das Raumplanungsgesetz verabschie
det und darin die Biomasseanlagen in der Landwirtschafts
zone als zonenkonform bezeichnet, haben also auch da im 
Grundsatz bereits Erleichterungen für die Bauern beschlos
sen. 
Dazu sind aber zwei Bemerkungen zu machen: Einerseits 
stehen mit diesem Grundsatz die Anlagen noch nicht. Es ist 
daher durchaus möglich, solche Anlagen auch zu fördern -
mittels Investitionshilfen, mittels Darlehen, mittels Förderbei
trägen. Es geht hier nur um die Verbesserung der landwirt-
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schaftlichen Rahmenbedingungen. Ich bitte Sie, Absatz 4 
auch aus dieser Sicht zu lesen: Es geht um die Verbesse
rung der landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, das 
heisst, es geht um ein zusätzliches Standbein für die Bau
ern, damit sie - auch diesen Satz haben Sie von unserer 
Seite schon mehrmals gehört - in Zukunft eben auch Ener
gieproduzenten sein können und nicht mehr nur Lebensmit
telproduzenten sein müssen. 
Die grossen Dachflächen, insbesondere die südwärts ge
richteten, unbeschatteten Dachflächen der landwirtschaftli
chen Ökonomiebauten, schreien doch förmlich nach einer 
Solaranlage! Wie es im Antrag heisst, geht es eben um die 
umweltverträgliche Holz- und Biomassenutzung sowie um 
die Solaranlagen. Da - das müssen wir festhalten - haben 
wir eine Lücke, trotz Energiegesetz und Stromversorgungs
gesetz, weil die gesamte Wärmeproduktion mit Sonnenener
gie bis jetzt noch nirgends abgedeckt ist. Ich denke, dass 
das ein sinnvoller Weg ist: einerseits mit Solaranlagen Wär
me zu produzieren und anderseits mit Fotovoltaikanlagen 
Strom zu produzieren. Ich verstehe die Bauern nicht, dass 
sie diesem zusätzlichen Standbein für ihre eigene Klientel 
nicht zustimmen wollen. 
Der Landwirtschaftsbetrieb der Familie Aeberhard in Bar
bereche im Kanton Freiburg produziert 350 Prozent seines 
Strombedarfs auf dem eigenen Laufstall. Das heisst, der Be
trieb produziert so viel Strom, dass dies einen Wirtschafts
faktor für den Betrieb darstellt, ein zusätzliches Standbein. 
Das Gleiche kann selbstverständlich auch mit Wärmepro
duktion der Fall sein; da geht es um die Holznutzung, um die 
Biomassenutzung, um die Biomasseanlagen, die grundsätz
lich zonenkonform sind. 
Zum Eventualantrag Suter: Gut, es ist ein Eventualantrag; 
es ist nicht nichts. Der Antrag der Minderheit Fässler ist aber 
deutlich besser, weil der Eventualantrag Suter nicht mehr 
nur die landwirtschaftlichen Bauten betrifft, sondern besagt: 
«gute und ortsbildschutzgerecht in Dach- und Fassadenflä
chen integrierte Solaranlagen werden in allen Zonen rasch 
bewilligt». Das heisst, dass die Förderung der Landwirt
schaft, die wir in diesem Punkt eigentlich beabsichtigten, da
mit wegfällt. 
Ich bitte Sie deshalb dringend, auch im Interesse der Bauern 
in diesem lande, der Minderheit Fässler zuzustimmen. 

Walter Hansjörg (V, TG): Ich spreche zum Eventualantrag 
Suter. Ich möchte festhalten, dass dieser Eventualantrag mit 
dem Minderheitsantrag Fässler wenig zu tun hat. Kollege 
Suter will - und das ist das Positive an diesem Antrag - fest
halten, dass das Baubewilligungsverfahren rasch vor sich 
geht, beschleunigt wird. Aber ich finde es sonderbar, dass 
man das jetzt im Landwirtschaftsgesetz auch für diese Anla
gen regeln will. Jede Vollzugsbehörde arbeitet grundsätzlich 
rasch. Im Thurgau hat der Kanton Fristen. Die betragen für 
solche Projekte im Maximum acht Wochen. Probleme ent
stehen, wenn Einsprachen gemacht werden, wenn die recht
liche Anhörung gewährt werden muss und wenn Rechtsver
fahren eingeleitet werden. Deshalb erstaunt es mich eigent
lich, Herr Suter, dass dieser Antrag von Ihnen kommt, von ei
nem Anwalt. Sie kennen ja diese Prozesse, Sie wissen, wie 
schwierig es ist, wenn Einsprachen gemacht werden. Ich 
möchte hier sagen, dass wir beim Raumplanungsgesetz 
endlich einmal diese Verfahren beschleunigen sollten. Ich 
bezweifle, dass diese Bestimmung faktisch eine Wirkung ha
ben wird. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Dieser Antrag zu Artikel 96 ist 
ja bei der ersten nationalrätlichen Beratung in allerletzter Mi
nute als Einzelantrag dahergekommen, und ich habe Sie 
schon damals ersucht, ihn abzulehnen. Der Ständerat hat 
das nun ebenfalls so beschlossen, wie auch die Mehrheit Ih
rer Kommission. 
Es ist nicht so, dass der Bundesrat Rahmenbedingungen für 
Energieeffizienz und Energiemassnahmen in der Landwirt
schaft negiert oder sagt, das sei eine schlechte Sache. Aber 
erstens haben Sie - es wurde von einigen Rednern er-

wähnt - soeben das Energiegesetz für alle Bereiche verab
schiedet; Sie haben dort die Förderinstrumente neu festge
legt, und keinen Monat später würden Sie somit schon wie
der eine Ergänzung vornehmen, hier aber speziell nur für die 
Landwirtschaft. Zweitens: Bei Artikel 96 geht es um Bei
träge. Frau Fässler hat vorhin zu Recht erwähnt, Beiträge 
seien a fonds perdu. Das Geld steht nicht mehr zur Verfü
gung, sondern man muss es irgendwo wegnehmen. Das 
wäre natürlich jetzt auch hier der Fall: Sie haben nicht mehr 
Geld zur Verfügung, sondern es würde anderswo dann feh
len. Drittens: Sie wissen, dass der Bundesrat beschlossen 
hat, dass das UVEK als federführendes Departement bis 
Ende dieses Jahres einen Massnahmenplan für weitere En
ergieeffizienzmassnahmen aufzeigen muss, und zwar auch 
bei Domänen, die dann in die Hoheit der Kantone fallen. Wir 
sehen hier übergreifend, bei allen Sektoren, Handlungsbe
darf; und die Energieeffizienz ist natürlich der Bereich, der 
angepackt werden muss, um die Deckung unseres Mehrbe
darfs einigermassen in die richtige Bahn leiten zu können. 
Worüber ich aber staune, ist Folgendes: Der Bund respek
tive das Bundesamt für Landwirtschaft ist ja hier bereits tä
tig, Frau Fässler und Frau Marty! Wir unterstützen seit 2004 
als einzelbetriebliche Diversifizierung, gestützt auf Arti
kel 106 Absatz 1 Buchstabe c dieses Gesetzes, Anlagen im 
Bereich der Biogasproduktion, Kleinwärmeverbundanlagen 
und auch Solaranlagen - wie das Österreich macht, Herr 
Zemp! Dies geschieht, indem wir, gestützt auf diesen Arti
kel 106, über Investitionskredite bis 40 Prozent der Bau
kosten, maximal 200 000 Franken der Investitionen, finan
zieren - über Investitionskredite. 
Der Bund macht das bereits, und insofern ist die Ausweitung 
auf Beiträge völlig unnötig. Denn was wirklich benötigt wird, 
sind Investitionskredite. Hier tun wir bereits etwas für jenen 
Bereich, wo in der Landwirtschaft spezielle Bedingungen be
stehen, wo eben Biomasseanlagen, verbunden mit der 
Landwirtschaft, sowieso zu fördern sind und ein Landwirt
schaftsbetrieb somit im Bereiche der Energiegewinnung di
versifizieren kann. Deshalb - ich nehme das hier vorweg -
ist das gemäss Artikel 106 für die Bereiche, die ich aufge
zählt habe, bereits heutige Praxis. 
Zum Eventualantrag Suter: Ich bin froh, dass der Antragstel
ler gesagt hat, es brauche keine zusätzlichen Subventions
tatbestände für die Landwirtschaft, sondern es sei legislato
risch richtig, dass hier, wenn schon, alle Bereiche profitieren 
könnten. Im Zusammenhang damit erwähnt er zu Recht das 
Raumplanun_gsgesetz. Das ist richtig. Formell wäre ver,mut
lich eher «Anderungen bisherigen Rechts» statt «Uber
gangsbestimmungen» zu vermerken, aber das ist eine For
malität. Insofern ist der Eventualantrag Suter sicher der rich
tigere Weg. 
Ich habe trotzdem Bedenken: Erstens stehen wir in der 
Schlussphase dieser Beratung; Ihr Antrag konnte weder den 
Kantonen vorgelegt werden, noch wurde er in der Kommis
sion diskutiert. Das ist natürlich eine Problematik, nachdem 
das Parlament kürzlich das Raumplanungsgesetz revidiert 
hat und wir wissen, wie schwierig es dort war, mehrheitsfä
hige Lösungen zu erarbeiten. Noch wesentlicher scheint mir 
aber in diesem Antrag die Problematik der vielen unbe
stimmten Rechtsbegriffe zu sein. Was ist eine «optimal kon
zipierte Holzanlage»? Ich weiss es nicht, es ist nirgends de
finiert. Was ist eine «ortsbildschutzgerecht integrierte 
Solaranlage»? Ich weiss es nicht, und es müsste auch wie
der aufgrund der Praxis definiert werden. Was ist eine «ra
sche» Bewilligung? Sind es drei Monate, ist es ein Jahr? 
Auch hier haben wir einen unbestimmten Rechtsbegriff. 
Als Jurist wissen Sie, dass das für Juristen gut ist. Das gibt 
sehr viele Prozesse. Damit dienen wir aber gerade nicht ei
ner raschen Bewilligungspraxis in den Kantonen. Deshalb 
müsste dieser Antrag mit Sicherheit so formuliert werden, 
dass er möglichst präzise Begriffe umfasst, die dann auch in 
der Praxis wirksam sind. 
Eine weitere Problematik bei diesem Antrag ist natürlich die 
folgende: Ihr Antrag betrifft alle Zonen und somit auch die 
Bauzonen, wo der Bund bisher keine Rechtsetzungsbefug
nisse gehabt hat, wo er die Baugesetzgebung effektiv der 
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Autonomie der Kantone überlässt. Hier würde sich mit Ihrem 
A_ntrag natürlich schon von der Verfassungsmässigkeit her 
eine Problematik eröffnen. 
Ihr Anliegen betreffend die langen Verfahren halte ich für 
berechtigt. Der Bundesrat will das im Rahmen des bis En
de Jahr vorliegenden Aktionsplanes Energieeffizienz an
schauen, und ~~ss wir das tun, verspreche ich Ihnen, ge
rade was Bew1lhgungsverfahren betrifft. Ich würde das An
liegen gerne entgegennehmen: als Auftrag an den Bun
desr~t, i~ die~em Bereich tätig zu werden und säumige Kan
tone in die Pflicht zu nehmen. Ich bin froh wenn Sie mir Bei
spiele nennen können. Das wäre von der'Gesetzgebung her 
wohl der bessere Weg als - entschuldigen Sie - eine For
mulierung in letzter Minute, die sehr viele juristische Pro
b!eme aufwirft und zusätzlich die Kantonsautonomie strapa
ziert. 
Deshalb empfehle ich Ihnen, den Bundesrat zu unterstützen 
damit wir mit Artikel 106 diese Investitionskredite für di~ 
Landwirtschaft fortführen können. Das macht Sinn. Das hilft 
d_en BauE:rn auch im Bereiche der Energiegewinnung. Ver
zichten Sie aber auf eine zusätzliche Ausweitung der Sub
ventionen im Bereiche der Beiträge bei Artikel 96. 

Rim~ J~an-Fr~n9ois (V, FR), pour la commission: Je crois que 
l~s ~1ffe~e!1ts inte~venants .o~t tres bien explique de quoi il 
s ag1ssa1t a cet art1cle 96 al1neas 4 et 5. La commission a de
cide, par 11 voix contre 8, de se rallier a la version du Con
seil des Etats. Je crois que les trois arguments qui ont ete 
decisifs sont: 
1._ le fai! _que ~e probleme d'energie devrait etre regle dans la 
101 sur l_energ1e et non pas dans la loi sur l'agriculture; 
2. le fa1t que, concernant les subventions eventuelles, il est 
clair que les milieux proches de l'agriculture se posent la 
question de savoir ou les eventuels montants attribues a ces 
projets devront etre compenses; 
3: le fait que des mesures d'encouragement pour les ener
g1es renouvelables sont prevues dans la loi sur l'approvision
nement en electricite. 
Je vous demande donc de soutenir la decision de la majorite 
de la commission. 
Concernant la proposition subsidiaire Suter nous n'avons 
bien entendu pas eu l'occasion de nous pron~ncer a son su
jet ni d'en discuter. A titre personnel, je considererais que 
cette proposition presente naturellement certains interets et 
je pense que nous sommes nombreux a vouloir faire quel
que chose pour promouvoir les energies renouvelables. 
N'etant pas juriste, j'ai cependant entendu avec grand interet 
les remarques de Madame la conseillere federale Doris 
Leuthard, qui, eile, est juriste. Quand je lis la proposition Su
ter selon laquelle les installations qui sont con9ues de ma
niere optimale, qui sont bien integrees et qui respectent le 
site, sont autorisees rapidement, je me dis naturellement 
que cette proposition est quand meme un peu vague et 
qu'elle va demander beaucoup de precisions de la part de 
l'administration, voire du Parlement. 

Art. 96 Abs. 4, 5 - Art. 96 a/. 4, 5 

Abstimmung - Vote 
(namentlich nominatif; Beilage Annexe 06 038/4344) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 95 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 76 Stimmen 

Art. 187d 

Abstimmung - Vote 
Für den Eventualantrag Suter .... 112 Stimmen 
Dagegen .... 66 Stimmen 

Art. 105 Abs. 1 Bst. c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Art. 105 al. 1 let. c 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage Annexe 06.038/4345) 
Für Annahme der Ausgabe .... 181 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 106 Abs. 1 Bst. e, Abs. 2 Bst. f; 107 Abs. 1 Bst. e 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Antrag Walter Hansjörg 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 106 al. 1 let. e, al. 2 let. f; 107 al. 1 let. e 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Proposition Walter Hansjörg 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Walter Hansjörg (V, TG): Ich spreche zu Artikel 106 Ab
satz 1 Litera e, dann zu Absatz 2 Litera f und gleichzeitig 
ebenfalls - das steht nicht auf dem schriftlichen Antrag - zu 
Artikel 107 Absatz 1 Litera e. Das kommt noch dazu. 
Worum geht es? Es geht um die Investitionskredite für die 
Förderung von landwirtschaftlichen Energieanlagen im Be
reich der erneuerbaren Produktion. Wir haben jetzt bereits 
die Möglichkeit, dass Investitionskredite für landwirtschaftli
che Energieanlagen gewährt werden können, die mit der 
Landwirtschaft etwas zu tun haben; so auch für Biogasanla
gen. Frau Bundesrätin Leuthard hat das bereits erläutert. 
Hinge~en ist es nicht möglich für Fotovoltaikanlagen, so, wie 
Kollegin Barbara Marty Kälin das von jener Anlage in Bar
bereche gesagt hat; dort geht es nicht, und auch nicht für 
Windenergieanlagen. Ich würde es sehr begrüssen, wenn 
wir uns das finanziell ohne Weiteres leisten könnten. Aber 
um diese Beträge würden für die Strukturentwicklung der 
landwirtschaftlichen Betriebe im landwirtschaftlichen Pro
duktionsbereich weniger Mittel zur Verfügung stehen. 
Aus finanziellen Gründen kann ich dem leider nicht zustim
men, obschon es grundsätzlich positiv wäre. Aber wir haben 
natürlich damit auch ein weiteres Problem, nämlich das Pro
blem, welches Kollege Triponez angeführt hat, bezüglich der 
Investitionskredite von bäuerlichen Betrieben und gewerbli
chen Betrieben. Damit unterstützen wir bäuerliche Betriebe, 
und wenn ein Bauunternehmer oder ein Privater neben ei
nem Landwirtschaftsbetrieb in der Gewerbezone zum Bei
spiel eine Lagerhalle hat, bekommt dieser dann keine Inve
stitionskredite. Somit entsteht ein Ungleichgewicht, eine 
Wettbewerbsverzerrung zu den übrigen Energieanlagen. 
Ich hatte einen kurzen Einblick in die Verordnung zum Ener
giegesetz betreffend Einspeisevergütung. Aufgrund der Be
~chlüsse, ':"eiche wir im Energiegesetz gefasst haben, bin 
ich der Meinung, dass auch Landwirte Investitionen über die 
relativ grosszügige Einspeisevergütung vornehmen können, 
dass das entschädigt werden kann. Zudem sind die grossen 
Energiewerke der Schweiz auch bereit, Finanzierungen mit
zutragen und so den Anreiz zu fördern, dass in diesem Be
reich Alternativenergie geschaffen wird. 
Nochmals: Wir sollten uns in der Landwirtschaft jetzt auf die 
Biogasanlagen fokussieren, den Schwerpunkt auf die land
wirtschaftlichen Energieanlagen setzen. Dort soll investiert 
werden, sonst würden wir ein Ungleichgewicht schaffen, das 
früher oder später ebenfalls zu Ansprüchen führen würde. 
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Diese Anlagen sollte man auch finanziell über sogenannte 
Investitionskredite stützen. 

Marty Kälin Barbara (S, ZH): Ja, Herr Walter, ich meine Frau 
Bundesrätin Leuthard vorhin so verstanden zu haben, dass 
diese Investitionsbeihilfen heute bereits möglich sind, auch 
für Solaranlagen. Ich glaube, den Wind hat sie nicht explizit 
genannt. Sie sagen das Gegenteil. Jetzt weiss ich nicht, was 
stimmt. 

Walter Hansjörg (V, TG): Frau Bundesrätin Leuthard wird sich 
allenfalls auch noch dazu äussern. 
Es ist so: Bis jetzt muss eine landwirtschaftliche Verknüp
fung da sein, ein Mehrverdienst, eine Mehrarbeit. Das ist bei 
den Biogasanlagen zum Beispiel gegeben. Für Solaranla
gen und Windanlagen ist das eigentlich nicht vorgesehen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Nochmals, was ich bereits ge
sagt habe: Was Sie hier in Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe e 
verlangen, entspricht weitgehend der Situation, wie wir sie 
heute haben. Wie Herr Walter korrekt ausgeführt hat, be
schränkt es sich heute eben nicht auf Energien wie bei der 
Biogasproduktion, wo wir mit Stoffen arbeiten, die sich aus 
dem landwirtschaftlichen Betrieb ergeben. Bereits heute ha
ben wir auch Kleinwärmeverbundanlagen und Solaranlagen 
unterstützt. Wenn Sie das jetzt in Artikel 107 Buchstabe e 
auf alle erneuerbaren Energien ausdehnen, dann hätten wir 
die Problematik, dass effektiv auch grosse Windanlagen da
mit subventioniert werden könnten. Das hat weder mit Land
wirtschaftspolitik zu tun, noch wäre es wahrscheinlich ange
sichts der beschränkten Mittel für Investitionskredite sinnvoll, 
solche Bauten zu unterstützen. Deshalb sind wir der Mei
nung, die heutige Praxis sei weiterzuverfolgen, Energie aus 
Biomasse für die einzelbetriebliche Diversifizierung und neu 
auch - das haben Sie bei Artikel 107 Absatz 1 Buchstabe b 
schon beschlossen - für gemeinschaftliche Bauten zu nut
zen. Wir meinen, es sei diesem Szenario zu folgen, aber ei
ne Ausdehnung auf alle erneuerbaren Energieträger sei hier 
zu streichen. 
Deshalb bitte ich Sie auch, dem Beschluss des Ständerates 
auf Streichung dieses Buchstabens zu folgen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
FDP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag Walter Hansjörg 
unterstützen wird. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Walter Hansjörg .... 103 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 69 Stimmen 

Art. 107a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
(namentlich nominatif· Beilage Annexe os 038/4347) 
Für Annahme der Ausgabe .... 172 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 187c Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 187c al. 2 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Im März 2007 wur
de die Petition «Stoppt die Landflucht!» mit 37 500 Un
terschriften eingereicht. Sie wurde von der Kommission 
zur Kenntnis genommen und bei den Beratungen zur 
«AP 2011 » mitberücksichtigt. In diesem Sinne ist sie ge
mäss Artikel 127 des Parlamentsgesetzes erledigt. 

Vorlagen 2-6 - Projets 2-6 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Wir 
kommen nun zu den Vorlagen 2 bis 6 des Geschäftes 
«Agrarpolitik 2011 ». Wir führen eine einzige Eintretensde
batte. 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Heute behandeln 
wir als Zweitrat den zweiten Teil der «AP 2011 ». Das sind 
die Vorlagen 2 bis 6. Konkret geht es um das Bundesgesetz 
über das bäuerliche Bodenrecht, das Bundesgesetz über 
die landwirtschaftliche Pacht, das Bundesgesetz über die 
Familienzulagen in der Landwirtschaft, das Bundesgesetz 
über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände und das 
Tierseuchengesetz. 
Kurz zu den einzelnen Vorlagen: Im bäuerlichen Bodenrecht 
und im Pachtrecht will der Bundesrat mit einer Reihe von An
passungen den Strukturwandel fördern und teilweise die 
Kantone beim administrativen Aufwand entlasten. Eine Min
derheit der Kommission beantragt, auf die Revision von Bo
den- und Pachtrecht nicht einzutreten, weil die Zielsetzun
gen im Bereich der Strukturentwicklung auch ohne Anpas
sungen in den beiden Gesetzen erreicht werden. Die Mehr
heit beantragt aber Eintreten. Grundsätzlich kann festgehal
ten werden, dass die Kommission in wichtigen Punkten des 
Boden- und des Pachtrechtes die Stossrichtung des Bun
desrates mitträgt und teilweise die vorgeschlagene Liberali
sierung des Boden- und des Pachtrechtes unterstützt. In ei
lJigen wichtigen Punkten vertritt die Kommission jedoch in 
Ubereinstimmung mit dem Ständerat die Meinung, dass die 
Anpassungsvorschläge des Bundesrates zu weit gehen und 
zu steigenden Kosten in der Landwirtschaft führen könnten. 
Im Zentrum der Revision des bäuerlichen Bodenrechtes ste
hen folgende drei Massnahmen: 
1. Der Bundesrat will die Mindestarbeitszeit erhöhen, die ein 
Betrieb aufweisen muss, um als landwirtschaftliches Ge
werbe anerkannt zu werden. Die Gewerbegrenze soll von 
heute 0,75 Standardarbeitskräften auf 1,25 erhöht werden. 
Die Kommission hat sich bei der Frage der Gewerbegrenze 
der Lösung des Ständerates angeschlossen: Die Gewerbe
grenze soll erhöht werden, jedoch nur auf 1 Standardarbeits
kraft. Damit kann dem Aspekt der Strukturentwicklung auf 
eine pragmatische Art und Weise Rechnung getragen wer
den. 
2. Die Preisbegrenzung für landwirtschaftliche Grundstücke 
soll nach dem Willen des Bundesrates aufgehoben werden. 
Die Mehrheit der Kommission spricht sich gegen eine Aufhe
bung der Preisbegrenzung aus. Auch der Ständerat hat in 
diesem Sinne entschieden; dies, weil befürchtet wird, dass 
eine Abschaffung der Preisbegrenzung zu steigenden Prei
sen für Landwirtschaftsland und damit zu einer Schwächung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft führen könnte. 
Bei der Umsetzung soll den Kantonen jedoch mehr Flexibili
tät eingeräumt werden, indem der höchstzulässige Preis 
statt wie bisher 5 Prozent über dem Mittel der Preise der 
letzten fünf Jahre neu bei 15 Prozent darüber angesetzt wer
den kann. 
3. Als dritte zentrale Massnahme schlägt der Bundesrat die 
Aufhebung der Massnahmen zur Überschuldung der Land
wirtschaft vor. Konkret soll die Belastungsgrenze abge
schafft werden. Der Bundesrat ist der Meinung, dass die Be
lastungsgrenze ihre Bedeutung verloren hat. Die Mehrheit 
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der Kommission hat die Sachlage jedoch anders beurteilt 
und sich für die Weiterführung der Belastungsgrenze ausge
sprochen. Die Kommissionsmehrheit befürchtet, dass die 
Streichung der Belastungsgrenze ebenfalls zu steigenden 
Zinsen, zu steigenden Kosten führen kann, dass auch der 
administrative Aufwand für die Kreditbeschaffung steigen 
wird und dass das negative Folgen für die Landwirtschaft 
haben könnte. 
Beim Pachtrecht schlägt der Bundesrat als wichtigste Mass
nahme die Abschaffung der Einsprachmöglichkeit der Be
hörden gegen Pachtzinse für Einzelgrundstücke vor. Künftig 
soll der Pachtzins zwischen den Vertragspartnern frei ver
einbart werden können. Die Kommissionsmehrheit unter
stützt den Bundesrat. Eine starke Minderheit spricht sich je
doch für die Weiterführung der Pachtzinskontrollen für Ein
zelgrundstücke aus. Im Weiteren geht es in der Vorlage da
rum, die Entlassung von Grundstücken in der Bauzone aus 
dem Pachtrecht zu regeln. Zudem sollen die Vorschriften 
über die Einsprachmöglichkeiten gegen die Zupacht eines 
Grundstückes, das ausserhalb der ortsüblichen Bewirtschaf
tungsbereiche liegt, aufgehoben werden. Die Punkte waren 
in der Kommission nicht umstritten. 
Mit den Anpassungen im Bundesgesetz über die Familien
zulagen in der Landwirtschaft sollen die Zulagen in der 
Landwirtschaft grundsätzlich an diejenigen von Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmern ausserhalb der Landwirtschaft 
angepasst werden. Dazu müssen für selbstständige Land
wirte die Einkommensgrenzen aufgehoben und die Ansätze 
für Kinderzulagen auf den schweizerischen Durchschnitt er
höht werden. Die grosse Mehrheit der Kommission war sich 
einig, dass die Anpassung der Familienzulagen in der Land
wirtschaft an die Bedingungen ausserhalb der Landwirt
schaft angezeigt ist, und hat sich dementsprechend dem 
Bundesrat und dem Ständerat angeschlossen. Eine Minder
heit der Kommission will das Gesetz zeitlich befristen, bis 
eine Regelung der Familienzulagen für alle Selbstständiger
werbenden in Kraft tritt bzw. längstens bis 2010. 
Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Anpassungen im Le
bensmittelgesetz und im Tierseuchengesetz zielen darauf 
ab, Hygienebestimmungen zu schaffen, die mit denen der 
EU äquivalent sind. Dies ist notwendig, um einen möglichst 
ungehinderten Zugang zum europäischen Markt zu gewähr
leisten. Der Bundesrat hat Ende 2005 mit umfangreichen 
Verordnungsanpassungen die Schweizer Bestimmungen 
weitgehend denjenigen der EU angepasst. In einigen Berei
chen besteht jedoch noch auf Gesetzesstufe Anpassungs
bedarf. Dem wird nun Rechnung getragen. 
Beim Lebensmittelgesetz ist die Kommission dem Ständerat 
gefolgt. In Abweichung zum Bundesrat will die Kommission 
die Erhebung von Gebühren im Fleischbereich einschrän
ken. So sollen etwa nur Gebühren für Fleischuntersuchun
gen erhoben werden, die dem Zweck des Lebensmittelge
setzes dienen. Beim Tierseuchengesetz schlägt die Kom
mission im Vergleich zum Bundesrat und zum Ständerat 
kleine Anpassungen vor. So soll die Frist für Einsprachen 
betreffend tierärztliche Untersuchungen an der Grenze auf 
fünf Tage verkürzt werden. Im Weiteren soll gemäss der 
Kommission auf Gesetzesstufe offengelassen werden, wo in 
der Verwaltung der Betrieb eines zentralen Informations
systems zur Unterstützung der Vollzugsaufgaben angesie
delt werden soll. Bundesrat und Ständerat legen im Gesetz 
fest, dass diese Aufgabe vom Bundesamt für Veterinärwe
sen wahrgenommen werden soll. Schliesslich will die Kom
missionsmehrheit, dass der Bund nicht nur im Falle von 
BSE-bedingten Mehrkosten Beiträge an die Entsorgung von 
tierischen Nebenprodukten leisten kann. Künftig soll der 
Bund auch im Falle von allgemein durch Seuchen bedingten 
Mehrkosten Beiträge an die Entsorgung leisten können. 
Namens der Kommission bitte ich Sie, auf die Vorlagen ein
zutreten und die Nichteintretensanträge abzulehnen. 

Rime Jean-Francois (V, FR), pour la commission: Apres avoir 
elimine les divergences avec le Conseil des Etats concer
nant les projets 1 et 7 de Ja «Politique agricole 2011 », nous 
allons maintenant traiter des projets 2 a 6. II s'agit de Ja loi 
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federale sur Je droit foncier rural, de la loi federale sur le bail 
a ferme agricole, de Ja loi federale sur les allocations familia
les dans l'agriculture, de Ja loi sur les denrees alimentaires 
et de Ja loi sur les epizooties. J'aimerais faire un bref rappel 
des projets proposes. 
l,.e Conseil federal sollicite une serie d'adaptations dans le 
droit foncier rural et Je bail a ferme agricole, visant a promou
voir l'evolution structurelle et a alleger en partie les depen
ses administratives des cantons. Une minorite de la commis
sion demande de ne pas entrer en matiere sur cette revi
sion. Elle declare qu'iJ n'est pas necessaire d'adapter ces 
deux legisJations pour atteindre les objectifs fixes dans Je do
maine de J'evoJution structurelle. 
La majorite vous demande d'entrer en matiere. Au fand, il 
taut Je relever, Ja commission accorde son soutien a l'orien
tation prise par Je Conseil federaJ sur les points majeurs du 
droit foncier rural et du baiJ a ferme agricole et appuie en 
partie Ja liberalisation proposee. Toutefois, eile se rallie sur 
certains points importants a l'opinion du Conseil des Etats. 
Elle estime que les propositions d'adaptation preconisees 
par Je Conseil federal vont trop Join et pourraient entrainer 
une augmentation des coüts dans l'agricuJture. 
Les trois mesures suivantes sont au centre de la revision du 
droit foncier rural. 
1. Le Conseil federaJ souhaite relever Ja limite du besoin mi
nimal en forces de travail, condition posee pour qu'une ex
ploitation soit reconnue comme entreprise agricoJe. Cette li
mite situee aujourd'hui a 0,75 unite de main-d'oeuvre 
standard (UMOS) devrait passer a 1,25 UMOS. Sur cette 
question, nous nous sommes rallies au Conseil des Etats et 
nous proposons d'adopter le chiffre de 1 UMOS. Ceci per
mettrait de prendre mieux en campte Jes aspects de l'evolu
tion structurelle et d'y apporter une reponse plus pragmati
que. 
2. Selon les intentions du Conseil federaJ, Ja limite de prix 
des immeubJes agricoles devrait etre supprimee. A l'instar 
de Ja decision du Conseil des Etats, Ja majorite de Ja com
mission se prononce contre cette suppression. Cette posi
tion reflete les craintes qu'un envol des prix des terres agri
coles puisse mettre en peril la competitivite de l'agriculture. 
Une plus grande flexibilite devrait etre consentie dans l'appli
cation. Le prix maximum admis devrait pouvoir etre negocie 
15 pour cent au-dessus de Ja moyenne des cinq dernieres 
annees au lieu des 5 pour cent autorises aujourd'hui. 
3. Le Conseil federal presume que la limite des charges qui 
tente de lutter contre le surendettement dans l'agriculture 
aurait perdu son efficacite. Une majorite de la commission 
affiche une toute autre approche de Ja situation et se pro
nonce pour un maintien de cette limite. La majorite de Ja 
commission considere que J'annuJation de Ja Jimite des char
ges conduirait a une augmentation du taux des interets des 
capitaux empruntes et a de plus grandes depenses adminis
tratives pour l'obtention des credits. 
Dans Je droit du bail a ferme agricole, le Conseil federal pro
pose une mesure importante consistant a supprimer la pos
sibilite de recours des autorites contre le fermage des im
meubles agricoles; desormais, le fermage pourra etre con
venu librement entre les deux parties. La majorite de la com
mission se rallie a cette solution. Une forte minorite se pro
nonce toutefois pour le maintien du contröle des fermages. 
S'agissant des immeubles situes dans la zone a bätir, ce 
projet entend revoquer la reglementation par le biais du droit 
du bail a ferme agricole. De plus, les prescriptions sur les 
possibilites de recours contre l'affermage d'un immeuble si
tue en dehors de la zone d'exploitation usuelle devraient etre 
supprimees. Ces elements n'ont pas ete contestes. 
Las adaptations de la loi federale sur les allocations familia
les dans l'agriculture visent un alignement des contributions 
sur celles allouees aux travailleurs d'autres secteurs. Cela 
implique l'abolition des limites de revenu pour les agricul
teurs independants et la reevaluation des taux des alloca
tions pour enfants en rapport avec la moyenne suisse. 
La forte majorite de la commission entend adapter les allo
cations familiales dans l'agriculture aux conditions qui regis
sent le secteur non agricole et s'est ralliee au projet du Con-
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seil federal et aux decisions du Conseil des Etats. Une 
minorite de la commission souhaite limiter la validite de cette 
legislation jusqu'a l'entree en vigueur d'une reglementation 
des allocations familiales pour tous les independants, seit 
jusqu'en 2010 au plus tard. 
Dans ses projets d'adaptation de la loi sur les denrees 
alimentaires et de la loi sur les epizooties, le Conseil fede
ral tend a creer des dispositions d'hygiene equivalentes a 
celles appliquees dans l'Union europeenne. Cet ajustement 
s'avere incontournable pour garantir le libre acces au mar
che europeen. A fin 2005, le Conseil federal a procede a 
toute une serie d'adaptations d'ordonnances pour cadrer, a 
quelques exceptions pres, les dispositions suisses sur celles 
de l'Union europeenne. Au niveau des leis, quelques sec
teurs demandent encore a etre revises: c'est le but de ce 
projet. 
S'agissant de la loi sur les denrees alimentaires, la commis
sion a suivi les decisions du Conseil des Etats. A la diffe
rence du Conseil federal, la commission veut limiter le prele
vement des taxes dans le domaine de la viande. Elle 
propose de ne prelever que des taxes pour les contröles de 
viande qui servent les objectifs de la loi sur les denrees ali
mentaires. 
Par rapport au Conseil federal et au Conseil des Etats, la 
commission propose de petites adaptations de la loi sur les 
epizooties. Le delai de recours concernant les examens ve
terinaires a la frontiere devrait etre reduit a cinq jours. En 
outre, la legislation devrait laisser ouvert, seien la commis
sion, le chapitre du lieu d'implantation d'un systeme central 
d'information dans l'administration, ayant pour but de soute
nir les täches d'execution. Le Conseil federal et le Conseil 
des Etats fixent dans la loi que cette täche revient a l'Office 
veterinaire federal. 
Finalement, la majorite de la commission demande que la 
Confederation n'alloue pas uniquement des contributions 
liees aux frais supplementaires d'elimination des sous-pro
duits animaux dans le cadre de l'ESB, mais qu'elle puisse 
etendre a l'avenir ses contributions aux frais supplementai
res d'elimination encourus lors d'epizooties generales. 
A la fin de la procedure d'elimination des divergences, Ma
dame Elvira Bader a evoque la petition «Halte a l'exode ru
ral». Pour la bonne forme et pour le Bulletin officiel, je dois 
relever que la commission a pris connaissance de cette peti
tion qui peut concerner aussi bien les projets 1 et 7 que les 
projets 2 a 6 de la «Politique agricole 2011 ». La commission 
considere qu'il taut prendre acte de la petition, tout en la 
classant. 
Enfin, en conclusion, je vous demande d'entrer en matiere -
la commission s'est prononcee par 13 voix contre 7 pour 
l'entree en matiere - et, lors de la discussion par article, de 
voter les propositions de la majorite. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Zu den 
Vorlagen 2 und 3 liegt je ein Nichteintretensantrag der Min
derheit Fässler vor. Frau Fässler begründet ihre beiden 
Nichteintretensanträge nacheinander. 

Fässler-Osterwalder Hildegard {S, SG): Was macht man ver
fahrensökonomisch am gescheitesten? Die Situation ist so: 
Mit der Revision des bäuerlichen Bodenrechtes sollten wir 
auf ein Geschäft eintreten, bei dem alle wesentlichen Än
derungen von der Mehrheit abgelehnt werden. Was übrig 
bleibt, sind ganz wenige Unterschiede; der einzige wesentli
che Unterschied zum geltenden Recht wird von der SP auch 
abgelehnt. Was macht man da verfahrensökonomisch am 
besten? Man tritt nicht ein, man spart damit Zeit und Geduld. 
Ich möchte Sie bitten, dem zu folgen. Aber natürlich habe ich 
auch ein paar inhaltliche Bemerkungen dazu. 
Beim Eintreten auf die «AP 2011 » haben wir es gesagt: Die 
Philosophie der SP in der Landwirtschaftspolitik beinhaltet 
mehr Ökologie und mehr Markt; aber nicht die Grösse eines 
Betriebes soll eine Rolle spielen, sondern das Kriterium, ob 
Wertschöpfung möglich ist oder nicht. Das ist der wesentli
che Punkt. Wir wollen auf keinen Fall, dass der Markt über 
den Boden spielt. Da kann er nämlich gar nicht spielen. Bo-

den ist nicht beliebig vermehrbar, Boden ist eigentlich kein 
Teil des Marktes. Deshalb sollten wir unsere Landwirtschaft 
nicht wettbewerbsfähig machen, indem wir den Wettbewerb 
über den Boden anheizen, sondern über Innovationen und 
intelligente Produkte. Das machen wir, indem wir Direktzah
lungen leisten, insbesondere für ökologische Leistungen. 
Ein Ziel der «AP 2011 » ist es, wie man sieht, wenn man die 
Botschaft liest, dass unsere Landwirtschaft billiger produzie
ren kann. Preissenkungen sollen ein Ziel sein. Aber wenn 
wir hier im Boden- und im Pachtrecht die Schleusen öffnen, 
dann passiert das Gegenteil. Es wird nicht so sein, dass es 
für die Bauern billiger wird zu produzieren. Es wird teurer 
werden, weil der Kampf um den Boden stattfinden wird. Das 
ist paradox. Das ist allein schon ein Grund, auf diese Revi
sion nicht einzutreten. Wenn in der Botschaft das Wort 
«Bodenmobilität» verwendet wird, dann tönt das ja etwas lu
stig. Es ist klar, der Boden ist nicht mobil; selbstverständlich 
sind die Besitzverhältnisse gemeint. Aber hier kritisieren wir 
eben, dass dies nicht zugunsten einer besser produzieren
den Landwirtschaft ist, sondern auf deren Kosten geht. 
Ich möchte zu den drei wesentlichen Punkten, die die Revi
sion anspricht, Folgendes sagen: 
Die Belastungsgrenze: Da sind auch Banken der Ansicht, 
dass wir daran nicht rütteln sollten. Ich zitiere aus einem 
Brief des Raiffeisenverbandes an den Schweizerischen Bau
ern'-'.~rband. Erstes Zitat: «Die Belastungsgrenze stellt für 
die Ubernahme von Betrieben aus Nachfolge oder Kauf kein 
nennenswertes Hindernis dar.» Zweites Zitat: «Bei Freigabe 
der Belastungsgrenze wird voraussichtlich die Neuverschul
dung zunehmen, was in der Folge zu höheren lnsolvenzen 
führen wird.» Drittes Zitat: «Die Kreditnahme für die Land
wirtschaft würde sich massiv verteuern, weil die Banken die 
Bonitätsbewertungen vollumfänglich selber übernehmen 
müssten und selbstverständlich auf die Landwirte abwälzen 
würden.» Es ist auch nicht so, dass die Kantone hier Druck 
machen, weil sie von einer riesigen Administration belastet 
würden. Wieso sonst würden 23 Kantone in diesem Punkt 
gegen diese Revision sprechen? 
Die Preisbegrenzung: Die Preisbegrenzung ist eben auch so 
ein Faktor. Da rechnen die Landwirte und die Experten mit 
einer Verteuerung von 3 bis 5 Prozent. Das ist auch ganz 
entgegen dem, was wir eigentlich hier wollen; es wird da von 
10 bis 20 Millionen Franken gesprochen, mit denen die 
Landwirtschaft belastet würde. 
Dann zur Frage der Standardarbeitskräfte: Da ist die SP
Fraktion ganz klar der Meinung, dass wir keine Anhebung 
machen sollten, eben mit dem Grundsatz, dass es nicht da
rum geht, wie viele Leute irgendwo arbeiten, sondern da
rum, was sie produzieren. Nur zwei Beispiele: Würde man 
die für ein landwirtschaftliches Gewerbe notwendigen Stan
dardarbeitskräfte (SAK) von 0,5 auf 1,25 anheben, dann 
würde man bei Mutterkuhhaltung fast eine Verdoppelung der 
Fläche brauchen, damit man im Geschäft bleiben könnte; 
beim Ackerbau wäre es eine Erhöhung um etwa 70 Prozent. 
Das wäre sicher nicht in unserem Sinne. Ich möchte Sie 
wirklich bitten, dem nicht zuzustimmen. Es ist ja auch inter
essant, dass das oberste Gremium des Bauernverbandes 
eigentlich bei 0,75 SAK bleiben wollte, wie uns Herr Walter 
erklärt hat, und dass die Erhöhung auf 1 SAK nur durch sei
nen Stichentscheid bewilligt wurde. Der Bundesrat möchte 
1,25 SAK; das möchten wir auf keinen Fall. Kurz und gut: Mit 
diesem bäuerlichen Bodenrecht werden wir das Gegenteil 
von Preissenkungen bei den Produkten erreichen, und es ist 
schade, dass wir hier über etwas diskutieren, das eigentlich 
auch die ganze Landwirtschaft nicht möchte. 
Zum Antrag auf Nichteintreten auf die Vorlage 3 bezüglich 
landwirtschaftlicher Pacht: Da wird uns eigentlich auch. von 
allen Experten, die vor Ort tätig sind, gesagt, dass die Pacht
preiskontrolle wichtig sei. Fällt sie weg, werden auch für die
sen Bereich Preiserhöhungen von 3 bis 5 Prozent befürch
tet; das wären 1 O Millionen Franken. 20 Kantone erachten 
es nicht für nötig, dass in diesem Bereich etwas geändert 
wird, obwohl auch hierzu in der Botschaft geschrieben wird, 
es sei für die Kantone ein zu grosser administrativer Auf
wand. Das kann nicht stimmen. Eine Minderheit beantragt 
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bei den Artikeln 36 und 38, keine Revision vorzunehmen. 
Also müsste aus der Minderheit noch eine Mehrheit werden, 
dann könnten Sie auch guten Gewissens für Nichteintreten 
stimmen. So, wie es im Pachtrecht heute läuft, ist es gar 
nicht so schlecht: Die Zusatzkosten werden hier auf maximal 
10 Millionen Franken geschätzt. 
Aber noch einmal zum Gesamten: Wir wollen den Wettbe
werb über die Produkte, wir wollen den Wettbewerb über In
novationen, und wir wollen keinen Wettbewerb über den Bo
den, weil es dort keinen Markt gibt, weil Boden nicht beliebig 
vergrösserbar ist. 

Genner Ruth (G, ZH): Ich beschränke mich beim Eintreten 
heute auf das bäuerliche Bodenrecht und die landwirtschaft
liche Pacht und bitte Sie namens der grünen Fraktion, auf 
diese beiden Teile des Geschäftes nicht einzutreten. 
Die Absicht des Bundesrates ist es, mit Lockerungen des 
Schutzgrades beim bäuerlichen Bodenrecht Anreize zu 
schaffen, damit das Angebot an käuflichem Landwirtschafts
land steigt. Nach der ökonomischen Theorie erwartet man 
als Folge sinkende Preise, und demzufolge wären auch 
Preiskontrollen und andere flankierende Schutzmassnah
men nicht länger notwendig. Das ist allerdings eine sehr ein
äugige Sicht. Der Bundesrat blendet mit dieser eindimensio
nalen Sicht die andere Seite, nämlich die Nachfrage nach 
Landwirtschaftsland, aus. Er nimmt an, diese verhalte sich 
statisch. Das ist jedoch nicht der Fall, denn mit der geplan
ten Erhöhung der Definitionsgrenze für das landwirtschaftli
che Gewerbe von heute 0, 75 Standardarbeitskräften (SAK) 
auf 1 Standardarbeitskraft, wie das der Ständerat vorsieht -
und der Bundesrat hatte ja sogar 1,25 SAK zum Massstab 
machen wollen-, würden mehrere Tausend Betriebe den 
Schutz vor Zerstückelung und die Vorteile des bäuerlichen 
Erbrechtes verlieren. Ein Teil dieser Betriebe würde förmlich 
gezwungen, Land zuzukaufen oder zuzupachten, um wieder 
den Status des landwirtschaftlichen Gewerbes zu erreichen. 
Folglich steigt parallel zum Angebot eben auch die Nach
frage nach Landwirtschaftsland, und wir wissen ganz klar, 
dass der begrenzte Boden damit selber wieder teurer würde. 
Mit diesem Aufschaukeln von Angebot und Nachfrage wird 
für die Bodenmobilität wenig bis nichts erreicht, aber dafür 
erfahren die Bodenpreise und auch die Pachtzinsen einen 
weiteren Schub. Der Faktor Boden würde die Produktions
kosten der schweizerischen Landwirtschaft in einem noch 
höheren Mass belasten, als dies heute bereits der Fall ist. 
Wenn es das Ziel sein soll, die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweizer Landwirtschaft zu steigern, sind die vom Bundes
rat vorgeschlagenen Änderungen im Boden- und im Pacht
recht kontraproduktiv. Aus den Stellungnahmen im Ver
nehmlassungsverfahren geht dies auch klar hervor. Nur 
selten dürfte ein Entwurf von Regierung und Bundesverwal
tung auf derart einhellige Ablehnung gestossen sein wie die 
hier zur Debatte stehenden Vorschläge zur Auskernung des 
bäuerlichen Bodenrechtes. Etwa im Verhältnis 3 zu 1 über
wogen die kritischen und ablehnenden Kommentare seitens 
der interessierten Kreise und der Kantone, die das Boden
und das Pachtrecht vollziehen. Gleichsam in einem Akt der 
Sturheit hielt der Bundesrat in seiner Botschaft an das Parla
ment an seinem Vorentwurf fest. Der Antrag auf Nichteintre
ten ist die Folge dieses Vorgehens. Der Bundesrat hat es 
sich selbst zuzuschreiben. Ich möchte hier festhalten, dass 
Frau Bundesrätin Leuthard hier ein Geschäft vertreten muss, 
das ihr Vorgänger und der Gesamtbundesrat ohne sie in die
ser inakzeptablen Form aufgestellt haben. 
Die grüne Fraktion ist sich bewusst, dass die Probleme im 
Bodenrecht mit dem Nichteintretensentscheid betreffend die 
Revisionsvorschläge nicht gelöst sind. Doch in vier Jahren 
wird sich wieder eine Gelegenheit ergeben: Für die kom
mende ccAP 2015» werden bereits Revisionen angekündigt, 
vor allem im Hinblick auf das Direktzahlungssystem. Das 
Parlament wird dann über den stärker zielgerichteten Ein
satz von Direktzahlungen beraten. Wir von der grünen Frak
tion hoffen selbstverständlich, dass das mit mehr Ökologie 
verbunden sein wird. Bis dahin erwarten wir auch stringen
tere Vorschläge im Bodenrecht. 
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Die grüne Fraktion ersucht den Rat, Nichteintreten zu be
schliessen, um den Weg für erfolgversprechende Lösungen 
der Probleme, auch jener um den landwirtschaftlichen Bo
den, offenzulassen. 

Zemp Markus (C, AG): Der wirtschaftliche Druck auf die 
Landwirtschaft hinterlässt in der Tat grosse Spuren. Es sind 
Strukturspuren: Täglich verschwinden, wir wissen es, fünf 
Bauernhöfe. Dieser Strukturwandel ermöglicht es aber auf 
der anderen Seite verbleibenden Betrieben, an Fläche und 
Produktionsmöglichkeiten zuzulegen und damit auch Kosten 
zu senken. Unter diesem Aspekt sind die Vorschläge des 
Bundesrates und die Beschlüsse des Erstrates im Boden
und im Pachtrecht kritisch zu hinterfragen. 
Die CVP will, dass das Tempo der Agrarreformen sozialver
träglich bleibt. Das heisst, dass Betriebsaufgaben in erster 
Linie im Rahmen des Generationenwechsels erfolgen sol
len. Wir sind mit dem Bundesrat der Meinung, dass eine Er
höhung der Gewerbegrenze ein Anreiz für kleine Betriebe 
ist, beim Generationenwechsel das Land zu verkaufen oder 
zu verpachten. Nochmals: Nur wenn jemand aufhört, kann 
eben ein anderer wachsen. 
Die Höchstpreiskontrolle aufzuheben, lehnen wir, wie der 
Ständerat, ab. Nicht die Verkäufer von Landwirtschaftsland, 
sondern diejenigen, welche kaufen oder pachten und somit 
in der Landwirtschaft bleiben wollen, verdienen den Schutz 
im Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht. Ver
gessen wir nicht: Wenn Landwirtschaftsland verkauft wird, 
hat der bisherige Pächter das Vorkaufsrecht. Mit der Aufhe
bung der Höchstpreisgrenze würde seine Position ge
schwächt. Auch die Aufhebung der Belastungsgrenze führt 
zu einer Verschlechterung der Zinskonditionen für die Land
wirtschaft. Wir wollen dies nicht, denn es bedeutet eine un
nötige Schlechterstellung der Landwirtschaft und erhöht da
mit auch die Kosten. 
Das bäuerliche Bodenrecht ist in der Tat eine Erfolgsge
schichte, die auch international beachtet wird. Dank diesem 
Gesetz sind die Bodenpreise markant gesunken. Es ist wohl 
eines der wenigen Beispiele in der Schweiz, wo die Land
wirtschaft ihre Kosten senken konnte. Die CVP wird ent
schieden Widerstand leisten, wenn versucht wird, dieses 
Bodenrecht auszuhebeln. Wir sind dem Bundesrat dankbar 
dafür, dass er das Selbstbewirtschafterprinzip nicht angeta
stet hat. Wir werden uns auch in Zukunft gegen neoliberale 
Tendenzen zur Wehr setzen, welche dieses Bodenrecht in
frage stellen. Wir wollen eine Landwirtschaft, welche von 
Bauernfamilien geprägt ist. Der landwirtschaftliche Boden 
soll in den Händen von Bäuerinnen und Bauern bleiben und 
nicht zum Spekulationsobjekt verkommen. Die Vorschläge in 
den Vorlagen unterstützen wir mehrheitlich. 
Lassen Sie mich noch einige grundsätzliche Ausführungen 
zu den Vorlagen 5 und 6, zum Lebensmittelgesetz und zum 
Tierseuchengesetz, machen: Im Markt für tierische Produkte 
wie Fleisch ist Vertrauen und Sicherheit besonders wichtig. 
Dies beginnt im Stall und endet auf dem Tisch. Die gesamte 
Wertschöpfungskette ist einer konsequenten Qualitätskon
trolle unterworfen. Dazu gehören die Tierhaltung, die Füt
terung, der Medikamenteneinsatz, Tierbewegungen, Seu
chenbekämpfung, Rückstandskontrollen, Kühlketten usw. 
Für die Überwachung und den Vollzug sind Veterinärbehör
den auf Stufe Bund und Kantone, die Lebensmittelkontrolle, 
das Bundesamt für Gesundheit, die Landwirtschaft, die Ver
arbeiterbetriebe usw. involviert. Wir fordern den Bundesrat 
auf, für einen effizienten und schnellen Vollzug und zur Ver
meidung von Doppelspurigkeiten die Datenbanken beim 
Bund und bei den Kantonen zusammenzuführen und zu ver
netzen, wie wir das in der Kommissionsberatung bei Arti
kel 106 des Tierseuchengesetzes gefordert haben. 
Der Bundesrat hat hier den Handlungsbedarf erkannt. Wir 
fordern ihn auf, beim Zusammenführen der Datenbanken die 
Kantone vollumfänglich ins Boot zu nehmen. Das Mehrfach
erheben gleicher Daten oder Doppelspurigkeiten im Vollzug 
müssen sowohl in der Landwirtschaft wie auch auf den vor
und nachgelagerten Stufen der Vergangenheit angehören. 
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Im Namen der CVP-Fraktion bitte ich Sie, auf die Vorlagen 2 
bis 6 einzutreten. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
EVP/EDU-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Mehr
heit unterstützen wird. 

Germanier Jean-Rene {RL, VS): Apres ce qui a deja. ete dit, 
je raccourcis mon propos pour vous dire que le groupe radi
cal-liberal entre en matiere sur ces projets de reforme qui 
doivent etre adoptes, meme s'ils ne sont que minimes. 
Nous voulons que la terre reste accessible aux agriculteurs 
et, bien sOr, eviter la speculation. En l'occurrence, on peut se 
demander s'il ne faudrait pas davantage distinguer la proble
matique des bätiments de celle du sol. Je pense la. notam
ment a. l'article 24b de la loi federale sur l'amenagement du 
territoire, qui prevoit la possibilite de transformer ou agrandir 
les bätiments pour des activites accessoires non agricoles 
hors de la zone a. bätir. En commission, nous avons d'ail
leurs soutenu cela et, contrairement a. la decision du Conseil 
des Etats, le groupe radical-liberal soutiendra le projet du 
Conseil federal a. l'article 24b. 
Le marche et cette reforme de l'agriculture devraient etre en
courages sans que le rythme soit influence. Je pense no
tamment a. la limite de la definition de l'entreprise agricole 
pour laquelle le Conseil des Etats a trouve un tres bon com
promis avec une unite de main-d'oeuvre standard (UMOS). 
Nous avons soutenu egalement la variante du compromis a. 
1 UMOS, qui est un bon compromis. 
Nous vous proposons donc d'entrer en matiere sur tous les 
projets. 

Walter Hansjörg (V, TG): Viel Neues bringe ich, ehrlich ge
sagt, nicht in die Debatte ein. Ich möchte einfach die Haltung 
der SVP-Fraktion darlegen. Mit der Revision des bäuerlichen 
Boden- und Pachtrechtes wollte der Bundesrat tatsächlich 
Massnahmen für eine bessere Strukturentwicklung ergrei
fen; das halte ich ihm zugute. Das kann man aber mit diesen 
Massnahmen nicht erwirken. Tatsache ist, dass die vorge
schlagenen Massnahmen des Bundesrates - das haben wir 
sehr genau ausgerechnet - die Produktion in der Landwirt
schaft um rund 100 Millionen Franken jährlich verteuern 
würden. 100 Millionen Franken Produktionskostenverteue
rung heisst pro Hektare 100 Franken. Das ist erheblich. 
Auch ist die Vorlage des Bundesrates in der Vernehmlas
sung schlecht angekommen. SP, CVP, SVP, verschiedene 
gewerbliche und bäuerliche Gruppierungen und insbeson
dere die Kantone lehnen diese Vorlage ab. Es ist schon selt
sam, wenn zwischen 18 und 23 Kantone diese Vorschläge 
ablehnen. Die Kantone sind in den meisten Fällen in den 
Vollzug involviert, und sie sind der Auffassung, dass es sich 
lohnt, diese Vollzugsaufgaben im Sinne der Landwirtschaft 
zu machen. 
Der Gesamtbundesrat wollte diese Vorlage nun bringen. Es 
hat tatsächlich einige kleine Verbesserungen darin, und 
auch wir von der SVP halten zu diesen Verbesserungen. 
Erstens: Im Zentrum steht sicher die Erhöhung der Standar
darbeitskräfte auf 1 SAK, wie sie der Ständerat beschlossen 
hat und unsere Kommission beantragt. Wir finden das eine 
gute Entwicklung und sind der Meinung, dass man das in 
Zukunft a. jour halten kann und grundsätzlich sagen muss, 
dass mit 1 SAK ein Betrieb als ein landwirtschaftliches Ge
werbe gilt. 
Zweitens - das wurde auch schon vor allem von Kollege 
Zemp erwähnt -: Die Preisbegrenzung für landwirtschaftli
che Grundstücke ist sehr wichtig. Ich weiss, was es heisst, 
landwirtschaftliches Land für 15 oder 18 Franken zu kaufen 
oder es jetzt zu kaufen, wo wir eine Preisbegrenzung haben, 
wo die Preise, zum Beispiel bei uns im Thurgau, zwischen 6 
und 8 Franken liegen. Hier kann man investieren, und das ist 
vielleicht noch irgendwie bezahlbar, aber alles andere ist 
utopisch. Wir geben den Kantonen aber auch mehr Flexibili
tät; das Land kann dann noch besser abgestuft werden, 
wenn wir die Flexibilität von 5 auf 15 Prozent erhöhen. 

Die dritte zentrale Massnahme ist die Belastungsgrenze, 
und hier sind 23 Kantone der Meinung, dass wir diese im In
teresse der Bauern weiterführen sollen. Natürlich gibt es 
auch hier Flexibilität. Wenn zum Beispiel ein Partner - die 
Ehefrau oder der Bauer - noch auswärts einen Verdienst er
wirtschaftet und eben nicht in der Landwirtschaft, so berück
sichtigen die Banken bei Investitionen diesen Sachverhalt. 
Wir haben hier aber auch einen Schutz gegen überbordende 
Investitionen, und was auch gesagt werden muss: Die Kan
tone hätten hier auch noch ein Problem bei der Sicherstel
lung der Investitionskredite. 
Beim Pachtrecht unterstütze ich meinen Einzelantrag, mit 
dem ich verlange, man solle die bisherige Lösung auch für 
Einzelgrundstücke aufrechterhalten, weil auch hier die Kan
tone - ungefähr zwanzig - dafür sind. 
Die SVP-Fraktion ist für Eintreten und wird die übrigen Vorla
gen zu den Familienzulagen, zum Lebensmittelgesetz und 
zum Tierseuchengesetz unterstützen. Das Eintreten wurde 
bei uns mehrheitlich, nicht einstimmig, beschlossen. Ich bitte 
Sie aber persönlich, auf den Entwurf einzutreten und die 
Vorlagen 2 bis 6 zu behandeln. 

Hämmerle Andrea {S, GR): Herr Walter, jetzt komme ich 
nicht draus: Sie haben zu allen Massnahmen gesagt, dass 
Sie sie ablehnen, und am Schluss treten Sie auf die Vorla
gen ein, ohne das zu begründen. Können Sie mir das erklä
ren? 

Walter Hansjörg (V, TG): Entschuldigung, wenn ich das nicht 
klar ausgedrückt habe. Ich habe aber in Erinnerung, dass 
ich gesagt habe, dass wir für die Erhöhung der Gewerbe
grenze von 0,75 auf 1 Standardarbeitskraft sind. Das kann 
man vielleicht später wieder anpassen, aber wir sind jetzt für 
diesen Schritt. Es ist wichtig, dass der Strukturwandel oder 
die Betriebsaufgabe somit über den Generationenwechsel 
stattfindet. 
Beim Pachtgesetz haben wir auch einen Artikel, bei dem es 
eine Neuregelung für Land braucht, das in der Bauzone ist, 
und bei dem wir diesen Pächterschutz nicht aufrechterhalten 
wollen. Das gibt immer Probleme, wenn das Land dann 
kurzfristig für eine Überbauung zur Verfügung gestellt wer
den muss. 
Ich habe gesagt, es gebe kleine Verbesserungen; und des
halb sollte man nun diese Gesetze durchberaten. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Selbstverständlich bin ich froh 
um jede Unterstützung zugunsten des Eintretens auf diese 
Vorlagen, auch wenn der Output im Vergleich zu den Ent
würfen des Bundesrates weniger gross sein dürfte. 
Worum geht es hier? Das heutige Bodenrecht ist geprägt 
durch die Erbregelung und das Vorkaufsrecht. Diese bestim
men, dass innerhalb der Familie ein landwirtschaftliches Ge
werbe zum Ertragswert übernommen werden kann. Das 
macht die Übernahme von kleinen Gewerben interessant, 
und das hat dann auch dazu geführt, dass heute sehr viele 
kleine Gewerbe im Nebenerwerb aufrechterhalten werden 
und man daneben einer anderen beruflichen Beschäftigung 
nachgeht. Damit stehen diese Flächen eben nicht für jene 
Familienbetriebe zur Verfügung, die darauf angewiesen sind 
und die mit diesen Flächen eine Existenz, ein Einkommen 
aufbauen wollen. Das, Frau Fässler, sollte eigentlich auch in 
Ihrem Interesse sein. 
Die Absicht des Bundesrates mit der ganzen «AP 2011 » war 
immer die Stärkung der Haupterwerbsbetriebe, damit wir 
hier Existenzen für Familien erhalten und nicht mit Struktur
erhaltung kleine Gewerbe unterstützen, die für sich allein 
weder überlebensfähig noch wettbewerbsfähi!;J sind. Der 
Bundesrat verfolgt mit den vorgeschlagenen Änderungen 
zwei Ziele: die Förderung der Strukturentwicklung und die 
Abschaffung von Einschränkungen für Unternehmen - und 
das sind landwirtschaftliche Gewerbe. Zwei formelle Teile 
sind somit im Boden- und im Pachtrecht entscheidend: auf 
der einen Seite die Erhöhung der Gewerbegrenze und auf 
der anderen Seite die Abschaffung von diversen Vorschrif-
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ten, die wir aus heutiger Sicht, im Jahre 2007, als nicht mehr 
zeitgemäss erachten. 
Zur Gewerbegrenze: Heute hat sie Einfluss auf die Familien
nachfolge und auf das Pachtrecht. Wenn wir diese Grenze 
anheben, bedeutet das ja nicht, dass die Betriebe unterhalb 
der neuen Grenze nicht mehr berechtigt wären, als landwirt
schaftliche Betriebe zu existieren. Die einzige Folge ist, dass 
ein Teil dieser Betriebe nicht mehr in der Familie übernom
men wird, sondern normal am Markt für andere zur Verfü
gung steht. Herr Zemp hat darauf hingewiesen: Der stärkste 
Hebel im Boden- und im Pachtrecht ist das Selbstbewirt
schafterprinzip; das ist der entscheidende Hebel, und diesen 
will der Bundesrat beibehalten. Landwirtschaftsland kann 
also grundsätzlich nur von Selbstbewirtschaftern übernom
men werden und nicht von Krethi und Plethi. Dank des 
Selbstbewirtschafterprinzips sind auch die Gefahren eines 
Handels unterbunden, den wir nicht wollen. 
Wenn aber mit der Erhöhung der Gewerbegrenze mehr 
Land zur Verfügung steht, dann hilft das dem Wachstum der 
anderen, dann dient das genau dem Strukturwandel, den wir 
wollen. Deshalb bitte ich Sie sehr, mindestens diese 
1,0 Standardarbeitskräfte zu legiferieren. Man muss bei dem 
Ganzen auch die effektiven Grössenordnungen anschauen. 
Mit dem vom Bundesrat vorgeschlagenen neuen Massstab 
von 1,25 SAK haben wir Betriebe, etwa im Bereich des Ge
müsebaus, von etwas mehr als vier Hektaren erfasst. Oder 
im Bereich der Milchwirtschaft reden wir hier von elf Hekt
aren. Das sind keine Grossbetriebe, sondern es sind Betrie
be, die mit diesen Flächen nach wie vor Mühe haben, kon
kurrenzfähig zu sein. Wir sagen aber: Hier sind wir bereit, 
diese Gewerbegrenze mit den zitierten Folgen neu anzuset
zen. Herr Hansjörg Walter hat zu Recht darauf hingewiesen: 
Das betrifft nicht die bestehenden Betriebe, sondern diese 
Änderungen gelten beim Generationenwechsel. Somit ist 
hier auch auf die bestehenden Strukturen Rücksicht genom
men. Es wäre auch möglich gewesen, die untere Limite für 
Direktzahlungen von 0,25 SAK zu erhöhen. Das wollten wir 
aber nicht, weil dies zur Folge hätte, dass Bauernfamilien 
mitten im aktiven Erwerbsleben plötzlich die Direktzahlun
gen weggenommen würden. Das wäre eine schlechte Ent
wicklung; deshalb erhöhen wir die Grenze für das Gewerbe 
nach Boden- und Pachtrecht. 
Zur Abschaffung von Vorschriften: Gen.!3rell sagen Sie mir 
die ganze Zeit, die KMU litten an einer Uberregulierung, wir 
sollten die Gesetzgebung entschlacken, es habe zu viele un
nötige Vorschriften. Voila - hier können Sie im Bereich von 
KMU Nägel mit Köpfen machen. Wir schlagen Ihnen hier die 
Abschaffung einer Anzahl von Vorschriften vor, die die unter
nehmerische Freiheit der Bäuerinnen und Bauern ein
schränken. Ich bin überzeugt, dass Bauern und Bäuerinnen 
heute mit ihrer guten Ausbildung eigenverantwortlich ent
scheiden können, wann und wie hoch sie sich verschulden 
können. Sie haben ein ganz anderes Bankensystem als in 
den Siebzigerjahren. Banken wenden heute die Regeln von 
Basel II an. Wenn sie bei einem Kreditbegehren eines Bau
ernbetriebes entscheiden müssen, ob diese Kredite bezahlt 
werden können, prüfen sie, wie es um die Ertragslage des 
Betriebes steht. Deshalb glaube ich, dass wir diese staatli
chen Bevormundungen für Bauernfamilien heute nicht mehr 
brauchen. Die Zeiten haben sich geändert. Heute sind unter
nehmerisch tätige Bauern und Bäuerinnen an der Arbeit, 
das ist mit dieser Revision festzustellen. 
Auch hier ist festzuhalten, dass wir den Kerngehalt der heuti
gen Regelung, das Selbstbewirtschafterprinzip und das Er
tragswertprinzip, beibehalten; das wird nicht angetastet. Ich 
werde dann in den Detailberatungen noch näher auf die Pro
blematik eingehen. 
In Vorlage 4 - dies wurde von den Kommissionssprechern 
bereits begründet - geht es um die Aufhebung der Einkom
mensgrenze für die selbstständigen Landwirte und um die 
Erhöhung der Ansätze für Kinderzulagen. Dafür werden wir 
jährlich 20 Millionen Franken mehr einsetzen. Sie wissen, 
dass das Stimmvolk das Bundesgesetz über die Familienzu
lagen im November 2006 angenommen hat. Es wird höchst
wahrscheinlich auf den 1. Januar 2009 in Kraft treten. Mit 
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dieser Vorlage schaffen wir auch eine Übergangsregelung 
bis zum Inkrafttreten dieses neuen Gesetzes, weshalb ich 
Sie bitte, die vorgeschlagenen Ansätze für die Kinderzula
gen, die dann für alle Kinder gleichermassen gelten sollen, 
für diese Zwischenzeit anzupassen. 
Die Vorlagen 5 und 6 betreffen schliesslich das Lebensmit
tel- und das Tierseuchengesetz. Auch hier kann ich mich 
kurz fassen. Die Kommissionssprecher haben bereits darge
legt, dass es hier darum geht, in Anbetracht der sich öffnen
den Grenzen die Exporte zu berücksichtigen, die heute zu
nehmend zur Wertschöpfung in der schweizerischen Le
bensmittelbranche beitragen. Hier wollen wir, damit der Zu
gang zum europäischen Markt möglichst ungehindert funk
tionieren kann, auch äquivalente Hygienebestimmungen. 
Der Bundesrat hat am 23. November 2005 entsprechende 
Verordnungsbestimmungen verabschiedet, die bereits seit 
dem 1. Januar 2006 in Kraft sind. Wir wollen die Verord
nungsbestimmungen auf eine verlässliche Gesetzesgrund
lage stellen. 
Darum geht es hier, weshalb ich Sie bitte, auch auf die Vor
lagen 5 und 6 einzutreten. 

Oehrli Fritz Abraham (V, BE): Frau Bundesrätin, denken Sie 
nicht auch, dass speziell in den marginalen Gebieten mit der 
Hinaufsetzung auf 1 Standardarbeitskraft sehr viele soge
nannt kleine Betriebe aus dem bodenrechtlichen Schutz fal
len und dass dann bei der Betriebsübergabe und -Über
nahme die Chance nicht mehr besteht, den Betrieb zum 
Ertragswert zu übernehmen? Sehr viele Bauernfamilien aus 
diesen Gebieten werden vertrieben, weil es sich schlicht und 
einfach keines der Kinder leisten kann, ein solches Be
trieblein zu übernehmen. Denken Sie nicht auch, dass die 
Wochenendresidenzen, die letztendlich aus solchen Betrie
ben entstehen, uns in den marginalen Gebieten nichts, aber 
auch gar nichts bringen? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Die Bestimmung zu den Stan
dardarbeitskräften, wie wir sie vorsehen, trägt Ihrem Anlie
gen nach einer moderaten Anpassung Rechnung. Aber der 
Strukturwandel ist nicht aufzuhalten, Herr Oehrli. Ich bin da
von überzeugt, dass wir auch morgen und übermorgen im 
Berggebiet, im ländlichen Raum produktive Betriebe haben 
werden, wenn wir jungen Bauern dadurch eine Existenz er
möglichen, dass sie mehr Land zu bewirtschaften haben. 
Das ist schlussendlich unser beider Anliegen. 
Die Frage ist: Wollen wir mehr Betriebe mit wenig Fläche, 
die aber immer für ihre Existenz kämpfen müssen, oder wol
len wir denjenigen mit grösseren Betrieben helfen, damit ihre 
Existenz gesichert ist? Das ist am Schluss für mich die zen
trale Frage. Deshalb glaube ich, dass mit der Fassung des 
Ständerates auf diese Entwicklung Rücksicht genommen 
und die Existenz produktiver Betriebe auch im Berggebiet 
unterstützt wird. 

2. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht 
2. Loi federale sur le droit foncier rural 

Antrag der Mehrheit 
Eintreten 

Antrag der Minderheit 
(Fässler, Berberat, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysin Remo, 
Leutenegger Oberholzer, Recordon, Rechsteiner Paul} 
Nichteintreten 

Proposition de la majorite 
Entrer en matiere 

Proposition de la minorite 
(Fässler, Berberat, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysin Remo, 
Leutenegger Oberholzer, Recordon, Rechsteiner Paul) 
Ne pas entrer en matiere 
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Abstimmung - Vote 
Für Eintreten .... 96 Stimmen 
Dagegen .... 66 Stimmen 

Detailberatung - Discussion par artic/e 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung; Art. 1 Abs. 1 Bst. c, 
Abs. 2 Bst. b; 3 Abs. 4; 5 Bst. a; 7 Abs. 1; 32 Abs. 1; 58 
Abs. 2; 62 Bst. f; 63 Abs. 1 Bst. b, Abs. 2; 64 Abs. 1 
Bst. f; 66; 69 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule, eh. 1 introduction; art. 1 al. 1 let. c, 
al. 2 let. b; 3 al. 4; 5 let. a; 7 al. 1; 32 al. 1; 58 al. 2; 62 
let. f; 63 al. 1 let. b, al. 2; 64 al. 1 let. f; 66; 69 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 73-79 
Antrag der Mehrheit 
Unverändert 
(erfordert Weiterführung des geltenden Rechts auch in den 
Art. 2 Bst. b; 3 Abs. 4; 81 Abs. 1; 84 Bst. a; 87 Abs. 3 Bst. c; 
89; 90 Abs. 1 Bst. c; 91 Abs. 3) 

Antrag der Minderheit 
(Pelli, Baader Caspar, Favre, Gysin Hans Rudolf, Kaufmann, 
Markwalder Bär, Rime, Zuppiger) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
(aufgehoben werden ebenfalls die Art. 2 Bst. b; 3 Abs. 4; 81 
Abs. 1; 84 Bst. a; 87 Abs. 3 Bst. c; 89; 90 Abs. 1 Bst. c; 91 
Abs. 3) 

Art. 73-79 
Proposition de la majorite 
lnchanges 
(egalement inchanges les art. 2 let. b; 3 al. 4; 81 al. 1; 84 
let. a; 87 al. 3 let. c; 89; 90 al. 1 let. c; 91 al. 3) 

Proposition de /a minorite 
(Pelli, Baader Caspar, Favre, Gysin Hans Rudolf, Kaufmann, 
Markwalder Bär, Rime, Zuppiger) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
(abroger egalement les art. 2 let. b; 3 al. 4; 81 al. 1; 84 let. a; 
87 al. 3 let. c; 89; 90 al. 1 let. c; 91 al. 3) 

Pelli Fulvio (RL, Tl): Est-ce qu'il s'agit vraiment, aux arti
cles 73 et suivants ainsi qu'aux articles qui dependent de la 
decision prise aux articles precites, de lutter contre le suren
dettement de l'agriculture, domaine de l'activite economique 
qui est en Suisse aujourd'hui de loin le moins endette? Ou 
bien s'agit-il de manifester la aussi, comme la majorite l'a fait 
tout au long des debats sur le paquet agricole 2008-2011, la 
volonte politique de maintenir l'agriculture suisse dans la 
liste des activites qui dependent entierement de l'Etat? 
Pas de risques pour l'agriculture: tous les conservateurs s'al
lient pour eviter qu'une branche economique puisse se de
velopper comme toutes les autres, a savoir par des deci
sions entrepreneuriales qui comportent necessairement des 
risques. Ce sont d'abord las conservateurs des milieux agri
coles, desormais incapables de croire dans les ressources 
des acteurs de la branche; puis les conservateurs politiques 
de droite et de gauche bloques, les uns, par leur lobby, les 
autres, par leur ideologie etatique; pour finir, meme certai
nes banques, qui preferent la protection de l'Etat a la charge 
de calculer elles-memes le potential economique et, donc, le 
rating de leurs clients. C'est une alliance imbattable en fa
veur de la bureaucratie - c'est ma constatation. 
Mais la question prioritaire, mis a part celle du maintien ou 
non d'un systeme protectionniste pour regler le probleme du 
credit agricole, est celle-ci: est-ce que l'agriculture y gagne 
ou y perd en restant totalement dependante de !'Office fade-
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ral de l'agriculture et des offices cantonaux de l'agriculture? 
Ceux qui poussent l'agriculture a se mettre en etat de de
pendance vis-a-vis de l'Etat sont-ils les vrais amis des mi
lieux agricoles? Ou est-ce que ce sont ceux qui veulent aider 
l'agriculture a s'affranchir de cette dependance? Ceux qui, 
en l'absence d'un desir et d'une volonte politique des agricul
teurs de mettre en oeuvre une strategie qui puisse a moyen 
terme lui donner un nouvel elan, sont forces de croire a une 
augmentation des pressions venant de l'etranger: l'OMC, les 
accords avec l'Union europeenne? 
Moi, j'appartiens, je le crois, aux vrais amis des agriculteurs, 
a savoir a ceux qui croient dans leurs possibilites de se de
velopper et qui esperent qu'eux-memes prendront en main 
leur destin afin de redevenir les acteurs d'une branche eco
nomique, ou que les circonstances les y aident. Si vous 
croyez aussi dans nos agriculteurs, dans leurs capacites de 
defendre leurs interets, dans leur volonte de se confronter 
aux difficultes du marche pour gagner leur pari et preparer 
leur avenir, vous ne pouvez pas voter la proposition de cette 
majorite conservatrice aux attitudes de tutrice. 
Merci de suivre la minorite! 

de Buman Dominique (C, FR): Un vent de liberalisation souf
fle sur la politique agricole comme sur d'autres secteurs de 
l'economie. II se justifie chaque fois qu'il favorise la saine 
concurrence, ou alors lorsqu'il abat des pans de bureaucra
tie. 
II existe cependant des domaines Oll les pouvoirs publics in
terviennent pour defendre des interets superieurs dignes de 
protection: c'est le fruit de la balance des interets. C'est no
tamment le cas aux articles qui nous interessant, soit aux ar
ticles 73 a 79 et a ceux qui y sont rattaches, qui traitent de la 
charge maximale d'endettement que le droit foncier rural ac
tuel prevoit, cela pour mettre a l'abri l'agriculteur et l'agricul
ture de coüts de base disproportionnes dans la formation du 
prix final des produits de la terre. 
Cette mesure a ete introduite, on le sait, dans le droit suisse 
il y a 67 ans exactement, alors que les banques ne prati
quaient pas du tout la politique du rating qui est appliquee 
aujourd'hui: a un endettement proportionnellement supe
rieur correspond un taux des interets passifs plus eleve. 
Alors qu'on lutte contre la vie chere et qu'il taut bien convenir 
qu'avec l'evolution de l'agriculture, le revenu paysan moyen 
a baisse, force est d'admettre qu'il serait aujourd'hui para
doxal et infonde de prendre ici des decisions dont l'effet se
rait d'augmenter les coüts de revient. Les banques ne cher
chent pas a tout prix - c'est le cas de le dire! - des affaires a 
risque des le moment Oll tout risque ne sera jamais vraiment 
couvert par une augmentation de taux adaptee pleinement. 
Ce n'est donc pas un hasard si non seulement les banques 
Raiffeisen, mais d'autres banques avec elles, preconisent le 
maintien du droit en vigueur. C'est aussi pour cette raison 
que 21 cantons sur 26 soutiennent le maintien de ce droit. 
Le maintien de la charge maximale se justifie egalement par 
des marges beneficiaires au matre carre infiniment plus 
etroites dans l'agriculture que dans d'autres secteurs d'acti
vite, et parce que Ja terre est ici vraiment un instrument de 
travail a considerer comme tel, de la meme maniere qu'on 
pratique une politique fiscale favorable pour le patrimoine in
dustriel. 
Le maintien de la charge maximale est aussi lie a des consi
derations d'amenagement du territoire. Si on laisse s'echap
per les prix des terrains, ce qui va inevitablement se passer, 
on va avoir un lissage progressif de leur prix, qu'ils soient 
agricoles ou a bätir, qu'ils soient de nature commerciale ou 
lies a l'habitat. Ce qui est certain, c'est que la liberalisation 
totale ainsi que l'elimination des barrieres et des regimes im
mobiliers va faire se resserrer cette fourchette des prix. 
La consequence se fera sentir sur nos paysages et sur nos 
collectivites publiques. En effet, aujourd'hui le prix du terrain 
agricole est tres bas. En revanche, quand vous achetez du 
terrain a bätir, son prix est assez eleve, quoique variant 
d'une region a l'autre. C'est ce qui justifie en amenagement 
du territoire que parfois une plus-value soit peryue sur des 
changements d'affectation, parce qu'on considere alors que 
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c'est un pur acte administratif et non pas un merite person
nel qui a fait que le proprietaire d'un terrain encaisse une 
plus-value inattendue en cas de reclassement. Les collecti
vites publiques beneficient de ces plus-values pour leur 
equipement, ce qui nous evite fort heureusement d'avoir un 
systeme completement etatise. Le jour Oll l'on aura un lis
sage des prix du terrain, cette possibilite d'etablir une dis
tinction de la nature du gain et de la nature de la valeur dis
paraitra totalement. 
II y aura enfin - c'est ma derniere remarque - un autre effet 
pervers: le jour Oll il n'y aura plus cette distinction entre prix 
des terrains a bätir et prix des terrains agricoles, il y aura 
aussi une difficulte pour maintenir des zones differentes, 
alors que notre pays est compose a environ 75 pour cent de 
citadins et que de plus en plus de zones vertes disparais
sent a cause des constructions. En resume, on peut encore 
par le biais des plans d'amenagement canaliser l'impact sur 
l'environnement. 
C'est pour toutes ces raisons que je vous demande, au nom 
du groupe democrate-chretien, de suivre la majorite et d'en 
rester au droit en vigueur. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
SP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Mehrheit unter
stützen wird. Die FDP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag 
der Minderheit Pelli unterstützen wird. 

Walter Hansjörg (V, TG): Wenn Sie auf der Fahne die Namen 
der Unterzeichner des Minderheitsantrages anschauen, 
dann könnte bei Ihnen der trügerische Eindruck entstehen, 
dass die SVP-Fraktion gegen die Belastungsgrenze ist. Dem 
ist aber nicht so. Wir haben das in unserer Fraktion ausführ
lich diskutiert. 
Die Belastungsgrenze ist keine Bevormundung für die unter
nehmerische Landwirtschaft. Und die Aufhebung bedeutet 
auch keine Befreiung. Die Belastungsgrenze ist Ertragswert 
plus 35 Prozent, also 135 Prozent des Ertragswertes. Das 
ist die Grenze, wo die Belastbarkeit kritisch beurteilt werden 
muss. 
Im Gegensatz zu anderen Objekten, welche die Banken fi
nanzieren, ist es halt vor allem so, dass der Ertragswert des 
Bodens nur etwa einen Zehntel des Verkehrswertes beträgt. 
Mit anderen Worten: Der Verkehrswert ist acht- bis zehnmal 
so gross wie der Ertragswert. Damit besteht für die Banken 
bezüglich Sicherheit eigentlich ein kleines Risiko, weil der 
Verkehrswert immer wieder gegeben ist. Trotzdem ist eine 
Mehrheit der Banken dagegen, vor allem die Kantonalban
ken und die Raiffeisenbank. 
Wie bereits erwähnt, gibt es Ausnahmen. Bei der Finanzie
rung von landwirtschaftlichen Objekten, insbesondere bei 
Bauvorhaben, gibt es durchaus eine gewisse Flexibilisie
rung. Das Bundesamt für Justiz hat im Jahre 2005 bei Be
mepro eine Studie in Auftrag gegeben, welche die Behaup
tung unterstützt, dass die Zinsen Mehrkosten von 0,5 bis 
1 Prozent erbringen würden, wenn die offizielle Limite aufge
hoben würde. Es hätte zur Folge, dass die Belastung der 
Landwirtschaft durch die Bezahlung der Zinsen etwa 40 bis 
80 Millionen Franken höher wäre. Von daher besteht also 
wirklich kein Bedarf, die Limite aufzuheben, weil sie den 
Bauern mehr nützt als schadet und weil bei den Banken 
auch ein gewisses Risiko besteht, wenn diese Finanzierun
gen gemacht werden, weil der Ertragswert eben viel, viel tie
fer ist als der Verkehrswert. Letztendlich müssen Investitio
nen tragbar sein; bei diesen Verkehrswerten sind die In
vestitionen aber nicht tragbar. 
Was sagen die Kantone, welche immerhin für den Vollzug 
verantwortlich sind, dazu? 20 Kantonsregierungen wollen 
die Beibehaltung der Belastungsgrenze bei 135 Prozent. Be
züglich der Vernehmlassung der Parteien: Sie wissen ja, wie 
Ihre Partei hier reagiert hat. 
Ich bitte Sie also, hier der Mehrheit der Kommission zuzu
stimmen. 

Lang Josef (G, ZG): In meinem Votum für die Beibehaltung 
dieser Belastungsgrenze versuche ich etwas konkreter zu 
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sein als die doch etwas abstrakten Beschwörungen von Kol
lege Pelli. 
Im jährlichen Agrarbericht des Bundesamtes für Landwirt
schaft wird die finanzielle Lage der Landwirtschaftsbetriebe 
rapportiert. Eine Mehrheit der Betriebe zehrt vom Eigenkapi
tal und/oder hat einen ungenügenden Eigenkapitalsanteil. 
Landkäufe gehören zu den Ursachen, die eine Bauernfami
lie in einen finanziellen Engpass treiben. Das BLW macht 
sich die Analyse zu leicht, wenn die Verantwortung auf die 
Qualität der Betriebsführung abgeschoben wird. Die kompe
tenteste Stellungnahme zur Frage der Belehnungsgrenze 
haben in der Vernehmlassung die Leiter der kantonalen 
Agrarkreditkassen abgegeben. Sie sind täglich mit dem Ent
scheid darüber konfrontiert, ob eine Investition finanziell 
tragbar ist. Sie spüren in den Verhandlungen mit den Bau
ernfamilien deren Entwicklungsdruck, der zu riskanten Fi
nanzierungen verleitet. Das Eintreten dieser Fachleute für 
die Beibehaltung der Belastungsgrenze für Landwirtschafts
betriebe ist das stärkste Argument. 
Dass Bundesrat und Bundesamt für Landwirtschaft diese 
warnenden Stimmen überhören, ist unbegreiflich. Gemäss 
Schätzungen des Bauernverbandes würde eine Aufhebung 
der Belastungsgrenze zu ruinösen Mehrkosten von 40 bis 80 
Millionen Franken für Fremdkapitalzinsen führen. Investitio
nen der Landwirtschaft werden zu einem erheblichen Teil 
über zinslose oder zinsgünstige Darlehen finanziert. In die
sem stecken Hunderte von Millionen Franken, welche der 
Bund über die letzten zwanzig, dreissig Jahre in diese kan
tonalen Fonds de Roulement eingeschossen hat. Nötig sind 
diese öffentlichen Kreditmittel, weil die Finanzierung durch 
Eigenmittel und Bankkredite wegen der Ertragslage der 
Landwirtschaft nicht sichergestellt ist. Die Belehnungs
grenze ist die Gegenversicherung, damit die öffentlichen 
Gelder, die man durchaus als Risikokapital bezeichnen 
kann, zum Gedeihen und nicht zum Ruin der Landwirtschaft 
beitragen. 
Die grüne Fraktion ersucht Sie, der Mehrheit zu folgen und 
eine Differenz zum Ständerat zu schaffen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich beantrage Ihnen natürlich, 
dem Ständerat und der Minderheit Pelli zu folgen und diese 
Verschuldungsgrenze aufzuheben. Weshalb? 
Tatsache ist, dass die Verschuldungsquote im Landwirt
schaftsbereich seit siebzehn Jahren praktisch stabil ist. Sie 
liegt im Mittel bei 43 Prozent, und das ist im Quervergleich 
zu anderen Wirtschaftszweigen die absolut tiefste Verschul
dung. Das ist auch ein Kränzchen an die heutige Landwirt
schaft und der Beweis, dass man in der Landwirtschaft sehr 
gut überlegt und die Verschuldungsgrenze nicht braucht, 
weil man mit Neuverschuldungen mit Vorsicht umgeht. 
Dieser Wert wurde erreicht, obwohl in den letzten Jahren 
seitens vieler Bauernbetriebe deutlich mehr investiert wor
den ist. Somit erachten wir das Risiko, das wir eingehen, 
wenn wir diese Grenze aufheben, als sehr gering. Das ist 
der erste Grund für den bundesrätlichen Antrag. 
Der zweite Grund für unseren Antrag liegt in der heutigen 
Gesetzgebung. Sie haben in Artikel 75 einen ganzen Kata
log von Ausnahmen von der Belastungsgrenze. Schon heute 
haben wir zahlreiche Fälle, in denen der Markt spielt und 
diese Belastungsgrenze de facto nicht zum Tragen kommt. 
Auch dort haben wir keine Probleme festgestellt. Wir haben 
keine Ängste, dass übermässig oder zu übermässigen Kon-
ditionen belastet würde. · 
Ich kann auch dem Argument der administrativen Kosten, 
das vorgebracht worden ist, nicht folgen: 
1. Die Aufhebung der Belastungsgrenze per se ist sicher 
kein Grund zur Zinserhöhung. Und ich kann mir auch nicht 
vorstellen, dass Banken gemessen am Risiko bei der Ver
gabe von Krediten oder bei den Zinskonditionen für Land
wirtschaftsbetriebe grosszügiger sind als bei anderen Ge
werbebetrieben. 
2. Wenn hier vom Risiko die Rede ist, dass die Zinssätze in 
die Höhe schnellen könnten, dann möchte ich zwei Überle
gungen anstellen: Erstens behalten wir den Ertragswert bei. 
Daran orientieren sich die Banken heute wie auch künftig. 
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Bei vielen kleineren Geschäften wird es für die Banken ohne 
Mehraufwand möglich sein, anhand dieses Ertragswertes 
eine Einschätzung vorzunehmen und somit die entsprechen
den Bedingungen festzulegen. Herr Walter hat zu Recht dar
auf hingewiesen, dass die Risiken für eine finanzierende 
Bank im Bereich des Vernachlässigbaren liegen, weil der 
Verkehrswert ohnehin viel höher als. der Ertragswert sei. Es 
wurde auch darauf hingewiesen, dass die Banken selbstver
ständlich schon heute bei grösseren Geschäften eine se
riöse Risikobeurteilung vornähmen; schon heute fallen somit 
diese Kosten an. Durch die Abschaffung der Belastungs
grenze ändert sich am Markt in der Tat also nichts. 
Wenn ein Landwirtschaftsbetrieb einen Kredit aufnehmen 
will, so macht er schon heute eine Rechnung, ob der Ertrag 
dieser Investition die zusätzlichen Kosten deckt, ob er das 
am Markt herausholen wird. Daran glaube ich; ansonsten 
wäre ein Landwirt nicht ein Unternehmer. Doch: Landwirte 
sind heute Unternehmer. Deshalb bin ich überzeugt, dass 
mit der Beibehaltung des Selbstbewirtschafterprinzips und 
des Ertragswertprinzips keine weiteren Hürden notwendig 
sind, keine weiteren gesetzlichen Schranken, die bei einem 
Landhandel zum Tragen kommen. Ansonsten müssten Sie 
mir gut erklären, weshalb wir dann im Gewerbegebiet, wo 
die Verschuldung viel grösser ist, von einer liberalen Wirt
schaftsordnung ausgehen und dort den Banken und den Un
ternehmen wie selbstverständlich zumuten, dass sie eigen
verantwortlich ihre Grenze der Verschuldung kennen. Ich 
traue das auch den Bauern zu; die sind heute gut ausgebil
det. Ich traue das allen Banken zu, weil sie, was die Sorg
faltspflicht betrifft, enge Grenzen haben. Aus diesen Grün
den brauchen wir keine zusätzliche Grenze. 
Zu diesem Resultat kommt überdies auch eine Studie im 
Auftrag des Bundesamtes für Justiz aus dem Jahre 2005, in 
welcher die Risiken überprüft wurden. Diese Studie kommt 
zum Schluss, dass kein Risiko bezüglich der Kredite und des 
Bodenmarktes bestehe. Das Bundesamt für Justiz gibt somit 
ebenfalls die Empfehlung ab, die Eigenverantwortung und 
Entscheidungskompetenz der Landwirte zu stärken und 
deshalb diese Belastungsgrenze ersatzlos aufzuheben. 

Müller Walter (RL, SG): Frau Bundesrätin, angenommen, die 
bundesrätliche Variante käme durch: Nach welchen Kriterien 
würden die landwirtschaftlichen Kreditkassen die Vorgangs
verschuldung bei der Gewährung von Investitionskrediten 
festlegen? Würde das de facto nicht sehr rasch wieder zur 
Einführung von Kreditlimiten, von Belastungsgrenzen, füh
ren? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Wie andere Kreditinstitute sind 
mit Sicherheit auch spezialisierte landwirtschaftliche Kassen 
heute wie morgen in der Lage, eine Einschätzung zu ma
chen. Sie kennen sogar den Agrarmarkt noch besser, ken
nen die jeweilige Ertragslage; sie kennen den Ertragswert. 
Ich glaube, sie machen das heute so, also mit einer seriösen 
Einschätzung eines Betriebes, und deshalb gibt es für mich 
keinen Grund, hier gesetzgeberisch eine Grenze vorzu
schreiben. 

Recordon Luc {G, VD): Madame la conseillere federale, 
avez-vous conscience que; par la proposition que vous de
fendez, vous prönez une liberalisation dont le marche con
cerne, le marche bancaire, ne veut pas, parce que cela va a 
l'encontre de ses bonnes pratiques, a l'encontre des efforts 
faits dans le cadre de Bäle II et que, pour finir, cela le met 
sous pression afin d'octroyer des credits qu'une bonne ges
tion devrait l'inciter a refuser, dans son interet, mais aussi 
dans l'interet des debiteurs? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Herr Recordon, ich glaube, Sie 
verkennen, dass wir hier keinen freien Markt haben, sondern 
wir haben mit dem Selbstbewirtschafterprinzip einen sehr 
eingeschränkten Markt. Wer kann denn überhaupt kaufen? 
Und wir haben mit dem Ertragswertprinzip auch preislich 
eine Angabe, die bestehen bleibt. Deshalb bin ich über
zeugt, dass es eine dritte und, mit der Preiskontrolle, eine 

vierte Grenze nicht braucht. So zu bevormunden sind die 
Bauern nicht. 
Ich kann Ihnen auch noch den folgenden Hinweis geben: Ich 
hatte diese Woche Besuch von den OECD-Experten. Die 
werfen der Schweiz vor, hier völlig restriktiv zu regulieren, 
auch im internationalen Vergleich. Von dorther weht ein 
ganz anderer Wind. Die würden gerne alles aufheben, was 
ich aber auch nicht möchte. Aber mit den Haupthebeln 
Selbstbewirtschafterprinzip und Ertragswertprinzip ist dieser 
Markt bereits so eingeschränkt, dass ich darauf vertraue, 
dass mit dieser Aufhebung keine Entwicklungen stattfinden, 
die weder Sie noch ich wollen. Aber diese Aufhebung er
möglicht hier mehr unternehmerische Freiheit für den Einzel
nen. Das erwarte ich von den Bauern. Ich bin der Meinung, 
dass sie punkto Finanzierung die Verantwortung zu über
nehmen haben. Sie können das! 

Kunz Josef (V, LU): Frau Bundesrätin, Sie haben jetzt ge
sagt, wie das Vorkaufsrecht für den Selbstbewirtschafter 
zum Ertragswert zum Tragen kommt. Jetzt müssen Sie mir 
sagen, wie ein Nachfolger dann einen überschuldeten Be
trieb übernehmen soll. Das wollen Sie ja offenbar mit dieser 
Öffnung: Sie stellen diesen Betrieben ja eine Falle. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Herr Kunz, ich habe in meinem 
Votum dargelegt, dass die Verschuldungsquote bei 43 Pro
zent liegt. Es gilt somit der Landwirtschaft eine Goldmedaille 
zu verteilen, was die Verschuldungsquote betrifft. Also, bitte 
akzeptieren Sie die Fakten. Wir haben eine gute Verschul
dungssituation; das ist gut so, das wollen wir nicht gefähr
den, aber wir sollten auch nicht den Teufel an die Wand ma
len und von massiv überschuldeten Betrieben sprechen. 
Wenn man die Fakten anschaut, sieht man, dass das Gott 
sei Dank nicht der Fall ist. 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Sie haben es ge
hört: Der Bundesrat erachtet es nicht mehr als notwendig, 
diese Belastungsgrenze beizubehalten. Nach seiner Auffas
sung können die Bauern wie andere Unternehmer auch die 
Belastung zusammen mit der Bank festlegen. Das können 
die Bauern sicher tun, aber es besteht noch eine Ungewis
sheit: Bei einem Unternehmen sind die Voraussetzungen 
nicht präzis die gleichen wie bei den Bauern. Die Kommissi
onsmehrheit geht davon aus, dass sich die Belastungs
grenze als wirksames Instrument gegen die Überschuldung 
unserer Landwirtschaft bewährt hat, und sieht daher keinen 
dringenden Grund, sie abzuschaffen. Die Kommissions
mehrheit befürchtet ausserdem, dass ohne Belastungsgren
ze die Banken Kredite an Landwirtschaftsbetriebe doch als 
riskanter beurteilen und dass sie doch höhere Zinsen ver
langen werden als bisher, was negative Auswirkungen auf 
die so häufig geforderte Wettbewerbsfähigkeit unserer Land
wirtschaftsbetriebe hätte. 
Die Mehrheit der Kommission bittet Sie daher, gegen die 
Aufhebung der Belastungsgrenze zu stimmen, also ihrem 
Antrag zu folgen. Der Entscheid in der Kommission fiel mit 
16 zu 8 Stimmen. 

Rime Jean-Franc;ois {V, FR), pour la commission: Les arti
cles 73 a 79 du titre 4 concernent les mesures destinees a 
prevenir le surendettement. Le Conseil federal et le Conseil 
des Etats veulent abroger le principe de la charge maximale. 
La majorite de la commission propose de maintenir le droit 
en vigueur. Elle considere en effet que ce principe est proba
blement le pilier principal du droit foncier rural et que sa sup
pression aurait des consequences. Tout d'abord, un even
tual surendettement pourrait probablement - comme dans 
d'autres secteurs - conduire a des faillites; mais cette sup
pression entrainerait sans doute egalement une augmenta
tion des taux d'interets, ceux-ci etant calcules par les ban
ques en fonction du rating et du risque encouru; enfin, 
l'etude des dossiers qui serait automatiquement liee a la 
suppression de la limite de charge pourrait egalement provo
quer une augmentation des coOts pour les agriculteurs. 
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La commission vous propose, par 16 voix contre 8, de main
tenir le droit en vigueur et de rejeter la proposition de la mi
norite Pelli. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06.038/4350) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 128 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 39 Stimmen 

Art. 81 Abs. 1; 84 Bst. a; 87 Abs. 3 Bst. c; 89; 90 Abs. 1 
Bst. c; 91 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 81 al. 1; 84 let. a; 87 al. 3 let. c; 89; 90 al. 1 let. c; 91 
al. 3 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 92 Ziff. 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 92 eh. 5 
Proposition de Ja commission 
Adhererau projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 95a, Ziff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 95a, eh. II 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06.038/4351) 
Für Annahme des Entwurfes .... 156 Stimmen 
Dagegen .... 11 Stimmen 

3. Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht 
3. Loi federale sur le bail a ferme agricole 

Antrag der Mehrheit 
Eintreten 

Antrag der Minderheit 
(Fässler, Berberat, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysin Remo, 
Leutenegger Oberholzer, Recordon, Rechsteiner Paul) 
Nichteintreten 

Proposition de Ja majorite 
Entrer en matiere 

Proposition de Ja minorite 
(Fässler, Berberat, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysin Remo, 
Leutenegger Oberholzer, Recordon, Rechsteiner Paul) 
Ne pas entrer en matiere 

Abstimmung - Vote 
Für Eintreten .... 108 Stimmen 
Dagegen .... 65 Stimmen 
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Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung; Art. 1 Abs. 1 Bst. b; 
2a; 7 Abs. 3; 10; 11; 16 Abs. 4; 27 Abs. 2 Bst. e; Gliede
rungstitel vor Art. 30; Art. 31 Abs. 2 Bst. b; 33-35; Glie
derungstitel vor Art. 36 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule, eh. 1 introduction; art. 1 al. 1 Jet. b; 
2a; 7 al. 3; 1 O; 11; 16 al. 4; 27 al. 2 let. e; titre precedent 
l'art. 30; art. 31 al. 2 Jet. b; 33-35; titre precedent l'art. 36 
Proposition de la commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 36 Abs. 1, 2 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Walter Hansjörg, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Gen
ner, Germanier, Gysin Remo, Rechsteiner Paul, Recordon, 
Schibli) 
Abs. 1 
Der Pachtzins unterliegt der behördlichen Kontrolle; er darf 
das zulässige Mass nicht übersteigen. 
Abs.2 
Unverändert 
(siehe auch Art. 38) 

Art. 36 al.1, 2 
Proposition de la majorite 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorite 
(Walter Hansjörg, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Gen
ner, Germanier, Gysin Remo, Rechsteiner Paul, Recordon, 
Schibli) 
Al. 1 
Le fermage est soumis au contröle de l'autorite; il ne peut 
depasser Ja mesure licite. 
Al. 2 
lnchange 
(voir egalement art. 38) 

Art. 38 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Walter Hansjörg, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Gen
ner, Germanier, Gysin Remo, Rechsteiner Paul, Recordon, 
Schibli) 
Unverändert 
(erfordert die Weiterführung des geltenden Rechts auch in 
den Art. 10, 11, 43, 44, 45, 49, 53) 

Art. 38 
Proposition de la majorite 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorite 
(Walter Hansjörg, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Gen
ner, Germanier, Gysin Remo, Rechsteiner Paul, Recordon, 
Schibli} 
lnchange 
(egalement selon Je droit en vigueur les art. 10, 11, 43, 44, 
45, 49, 53) 

Walter Hansjörg (V, TG): Als ich als Präsident des Bauern
verbandes das erste Mal diese Vorlage durchlas - noch be
vor sie in die Vernehmlassung kam-, sagte ich mir: Ja gut, 
die Pachtzinsbegrenzung für diese Einzelparzellen kann 
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man aufheben. Aber ich wurde dann eines anderen belehrt. 
Es gibt tatsächlich in unserem Land sehr viel Land, das vor 
allem von Bürgergemeinden gepachtet wird, zum Beispiel 
auf eine Pachtdauer von 50 Jahren. Diese Pachten sind 
praktisch gleichzusetzen mit Pachten für ganze Gewerbe, 
wo die Preiskontrolle des Pachtzinses unbestritten ist. Sol
che Verhältnisse finden wir überall dort, wo um 1900 Gewäs
sersanierungen stattgefunden haben: im Rheintal, aber 
auch im Kanton Luzern, in der Linth-Ebene, und es gibt auch 
in der Westschweiz sehr viel Land in öffentlicher Hand. Mich 
hat es dann auch erstaunt, dass die Kantone sagten, das sei 
für sie kein Aufwand; sie stimmten dem zu, dass man das 
weiterführt. Somit können wir erreichen, dass solche Be
triebe, die nur wenig Eigenland haben und den Rest von die
sen öffentlichen Korporationen zugepachtet haben, dieses 
Land auf der Basis des Ertragswertes pachten können und 
nicht der Spekulation ausgesetzt sind. In meiner Region 
zum Beispiel haben wir sehr hohe Pachtzinsen, da macht 
auch niemand Einsprache, aber diese Flächen sind relativ 
gut verteilt, und die Bauern können dann eine Mischrech
nung machen. 
Wie viel Land ist heute verpachtet? Heute haben wir eine 
verpachtete Landfläche von Einzelparzellen von insgesamt 
460 000 Hektaren, dies bei einer Bewirtschaftungsfläche 
von rund einer Million Hektaren. Das zeigt, dass das ein we
sentlicher Anteil ist, und das führt dazu, dass mit dem Struk
turwandel dann wahrscheinlich in Zukunft eher noch mehr 
Land zur Pacht freigegeben wird. Wenn es für die Kantone 
also keinen zusätzlichen Aufwand bedeutet, bin ich hier der 
Meinung, dass wir das beibehalten. Es hat sich bewährt, und 
bei einzelnen Betrieben ist es existenziell wichtig für ihre 
Weiterführung. 
Bitte stimmen Sie meiner Minderheit zu. Wir haben in der 
WAK nur durch den Stichentscheid des Präsidenten verlo
ren. 

Brunner Toni (V, SG): Wir nehmen die Behandlung von Arti
kel 36 Absätze 1 und 2 und Artikel 38, wo es um die Einzel
parzellen geht, am besten zusammen. Ich bitte Sie namens 
der SVP-Fraktion, der Minderheit Walter Hansjörg zuzustim
men. Diese Bestimmungen sind für die künftige Wettbe
werbsfähigkeit der schweizerischen Landwirtschaft und 
auch im Konkurrenzkampf mit dem Ausland betreffend den 
Produktionspreis, der immer wichtiger wird, nicht ganz un
wesentlich. Aus meiner Perspektive ist es im Gegenteil eine 
ganz wichtige Bestimmung, über die wir hier zu befinden ha
ben. 
Rund 460 000 Hektaren Land haben die Landwirte in der 
Schweiz in Pacht; also fast die Hälfte der von den Bauern 
bewirtschafteten landwirtschaftlichen Nutzfläche ist heute 
Pachtland. Dies ergibt ein Pachtzinsvolumen in der Grössen
ordnung von rund 210 Millionen Franken. Diese Zahlen bele
gen eindeutig, dass landwirtschaftlicher Pachtboden in der 
Schweiz eine sehr grosse Bedeutung hat und Veränderun
gen am rechtlichen Rahmen selbstredend zu massiven Aus
wirkungen führen werden. 
Es muss also davon ausgegangen werden, dass mit der Auf
hebung der Pachtzinskontrolle die Pachtzinsen eindeutig an
steigen werden. Der Bundesrat bestätigt dies in der Bot
schaft sogar selber. Er schreibt nämlich, dass die Aufhebung 
dieser Kontrolle zu steigenden Pachtzinsen für diejenigen 
Flächen führt, die von öffentlichen Institutionen wie Einwoh
nergemeinden, Bürgergemeinden, Kirchgemeinden oder 
auch Korporationen verpachtet werden. Diese öffentlichen 
Institutionen halten sich heute an die vorgegebenen Gren
zen. Einen grenzenlosen Preiswucher gibt es somit nicht, 
und eine Aufhebung der Pachtzinskontrolle würde natürlich 
gerade auch diese öffentlichen Bodeneigentümer unter 
Druck setzen, damit sie die Pachtzinsen laufend anpassen 
müssen, natürlich tendenziell nach oben. 
In einigen Regionen der Schweiz, so auch in vielen Gebie
ten meines Heimatkantons St. Gallen, sehr ausgeprägt im 
Rheintal oder auch in der Linth-Ebene, sind gerade diese öf
fentlichen Körperschaften zum Teil die grössten Eigentümer 
von Pachtland. In diesen Gebieten bilden die von den Ge-

meinden verpachteten Einzelgrundstücke für viele Bauern 
die Produktions- und damit letztlich auch die Existenzgrund
lage. Eine Aufhebung der Pachtzinskontrolle würde die be
troffenen Bauernfamilien massiv treffen, und sie müssten 
wesentlich mehr Pachtzinsen bezahlen. Ihre ständigen Be
strebungen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit wür
den von den öffentlichen Institutionen über höhere Pachtzin
sen zunichte gemacht. 
Ich bitte Sie also deshalb, bei Artikel 36 und Artikel 38 der 
Minderheit Walter Hansjörg zuzustimmen. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Herr Kollege, Sie 
vertreten hier im Namen der SVP die Landwirtschaft. Kön
nen Sie mir erklären, warum bei der Minderheit von den sie
ben SVP-Kommissionsmitgliedern nur zwei Namen erschei
nen und warum der Stichentscheid des Präsidenten gegen 
diese Minderheit gerichtet war? Dieser Präsident ist Caspar 
Baader, Fraktionschef der SVP-Fraktion. 

Brunner Toni (V, SG): Sie plaudern hier aus der Kommission. 
Dann fragen Sie doch am besten die betroffenen Mitglieder 
selber, Frau Fässler. Sie sind ja Mitglied dieser Kommission. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
SP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Minderheit un
terstützen wird. Die FDP-Fraktion teilt mit, dass sie den An
trag der Mehrheit unterstützen wird. 

Lang Josef (G, ZG): Selbstverständlich unterstützt die grüne 
Fraktion die Position der Minderheit Walter Hansjörg, welche 
die bisherige Pachtzinskontrolle für landwirtschaftliche Ge
werbe und Grundstücke weiterführen will. 
Die landwirtschaftlichen Direktzahlungen des Bundes sind in 
erster Linie auf die Fläche abgestützt. Dies hat zur Folge, 
dass die Zupacht von Flächen direkt einkommenswirksam 
ist. Auf der anderen Seite ist der ökonomische Vorteil für die 
Verpächter transparent. Die Durchsetzung der Pachtzins
grenzen wird unter diesen Voraussetzungen schwieriger, 
das ist uns bewusst. Aber gleichzeitig wird die Pachtzinskon
trolle unter diesen neuen Voraussetzungen umso notwendi
ger. 
Die Argumentation des Bundesrates, der die Verantwortung 
an das ökonomische Verhalten der Pächter delegiert, ist fa
denscheinig. Die Aufgabe der Pachtzinskontrolle würde die
jenigen Bauern vom Pachtlandmarkt faktisch ausschliessen, 
die beim Pachtzinsgebot rationale Überlegungen anstellen. 
Die Aufgabe der Pachtzinskontrolle begünstigt die Land
pacht durch jene, die Mittel für den Zins aufwenden, die nicht 
aus der Produktion finanziert sind, oder durch jene, die 
leichtsinnigerweise oder gezwungenermassen ihre Eigenka
pitalbasis aufzehren. 
Das Kostenargument lässt sich ebenso für die Rechtferti
gung der Pachtzinskontrolle hinzuziehen. Die Öffentlichkeit 
steckt Milliarden in die Erhaltung der Landwirtschaft. Da darf 
der Bund die Schleuse für den Abfluss von Geldmitteln aus 
der Landwirtschaft nicht am neuralgischen Punkt öffnen. Wir 
haben es schon zweimal gehört: Fast 50 Prozent der Land
wirtschaftsflächen sind Pachtland. Für Pachtzinsen wird be
reits ein Riesenbetrag aufgewendet. Ohne Pachtzinskon
trolle, die ein Anschwellen dieses Abflusses aus der Land
wirtschaft verhindert, wird die Akzeptanz der Bundesausga
ben für die Landwirtschaft gefährdet. 
Deshalb plädiert die grüne Fraktion auch aus diesem zusätz
lichen Grund für die Beibehaltung dieser Pachtzinskontrolle, 
die auch eine soziale Massnahme ist. 

Weyeneth Hermann (V, BE): Ja, Herr Lang, Sie setzen sich 
für eine Pachtzinskontrolle ein. Können Sie mir erklären, 
wieso ich in meinem beruflichen Leben sowohl als Pächter 
wie als Verpächter in mehreren Fällen nie dieser Pachtzins
kontrolle begegnet bin? Wovon reden Sie da, von einem Pa
piertiger? 
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Lang Josef (G, ZG): Es gibt Situationen, wo selbst Papierti
ger allein dadurch, dass sie Tiger spielen, sehr wohl mit 
Beissen drohen können. 

Büchler Jakob (C, SG): Auch die CVP-Fraktion hat diese 
Frage zu den Artikeln 36 und 38 diskutiert. Sie kam dann 
zum Schluss, dass sie die Mehrheit unterstützen möchte. Es 
gibt aber gute Gründe, diese Pachtzinskontrollen auch wei
terzuführen. Es wurde gesagt, dass es gerade in der Ost
schweiz, wo grosse Flächen ari Korporationen verpachtet 
sind, grosse Vorteile habe, wenn Pachtzinskontrollen weiter
geführt würden. 
Ich persönlich werde dem Minderheitsantrag Walter Hans
jörg zustimmen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Diese Pachtzinskontrolle ist 
eigentlich die wichtigste Änderung, die wir Ihnen mit der Re
vision des Pachtrechtes vorschlagen. Es geht um die Frage: 
Wie viel Staat braucht es tatsächlich für den Abschluss ei
nes Pachtvertrages? Muss der Pachtzins in jedem Fall vor
gängig kontrolliert werden? Oder können wir diese Kontrolle 
auf landwirtschaftliche Gewerbe beschränken, wie es der 
Bundesrat Ihnen vorschlägt? 
Heute ist es tatsächlich so, dass jeder Vertrag der Pachtzins
kontrolle untersteht, also auch Verträge für Einzelgrund
stücke. Wir sind der Ansicht, das ist heute überholt. Wo 
braucht es den Schutz wirklich? Den Schutz braucht es für 
landwirtschaftliche Gewerbe, wenn also nicht nur das Haus, 
das die Bauernfamilie bewohnt, sondern der ganze Betrieb 
zur Debatte steht. Hier geht es um grosse Interessen, und 
hier will der Bundesrat das heutige Regime der behördlichen 
Kontrolle weiterführen. Was wir aber aufheben wollen, wie 
der Ständerat und wie die Mehrheit Ihrer Kommission, ist die 
staatliche Kontrolle für Einzelgrundstücke. Obwohl wir im 
Mietrecht den Schutz hochhalten, kennen wir dort keine 
staatliche Kontrolle bei der Erstellung eines Vertrages. Wir 
eröffnen nur im Falle von missbräuchlichen Mietzinsen die 
Möglichkeit einer staatlichen Kontrolle. 
Die Einsprachemöglichkeit für Einzelgrundstücke möchten 
wir abschaffen, nicht aber die generelle staatliche Kontrolle 
für den Abschluss eines Gewerbepachtvertrages. Ich bin 
überzeugt, dass das erstens dem Markt entspricht; dass das 
zweitens einen administrativen Aufwand aufhebt, der unnö
tig ist; und dass drittens der Schutz durch die Kontrolle, die 
wir für landwirtschaftliche Gewerbe beibehalten, nach wie 
vor genügend gross ist, um den Zweck des Gesetzes zu er
füllen. Nur wenige Kantone nutzen die Einsprachemöglich
keit systematisch. Also haben wir auch von den Erfahrungen 
her die Rückmeldung, dass offenbar wegen des Vollzuges 
eine derart umfassende Pachtzinskontrolle gar nicht mehr 
gefragt ist. 
Es ist darauf hingewiesen worden: Ein grosser Teil der Ver
pächter sind öffentlich-rechtliche Korporationen, Gemeinden 
usw. Von denen erwarte ich nicht missbräuchliche Pacht
zinse, sondern von denen erwarte ich, dass sie wissen, wie 
der Pachtzins korrekt angesetzt werden kann. Deshalb sind 
wir überzeugt, dass wir mit dieser Regelung am Markt eine 
korrekte Behandlung durch die Verpächter erreichen. Wir 
werden dem Schutzgedanken dort gerecht, wo er nötig ist, 
nämlich bei den landwirtschaftlichen Gewerben. Wir merzen 
aber mit dieser Neuregelung auch eine Ungleichbehandlung 
der Landwirte aus, die heute besteht, weil effektiv diejenigen 
Verpächter, die sich an die Vorschriften halten, diskriminiert 
werden. Einen Kostenanstieg gäbe es nur dort, wo diese 
Minderheit - vor allem eben die öffentliche Hand - Zinsen 
erhöhen würde. Da gehe ich nicht davon aus, dass die öf
fentliche Hand hier bisher zu grosszügig war, sondern sie 
hat mit Sicherheit heute und auch morgen ein Interesse an 
fairen, bezahlbaren Pachtzinsen. 
Ich bitte Sie daher, der Mehrheit zuzustimmen. 

Banga Boris (S, SO): Ich möchte nur meine direkte Betrof
fenheit offenlegen: Als Stadtpräsident und als Stiftungsrats
präsident habe ich einiges an Verpachtungen vorzunehmen. 
Ich stimme deshalb der Mehrheit zu, weil wir den Segnun-
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gen des bäuerlichen Boden- und Pachtrechtes aus dem 
Weg gehen, indem wir nur noch Gebrauchsleihe machen. 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Der Bundesrat will 
die Begrenzung des Pachtzinses aus den gleichen Gründen 
wie für die Preisgrenze im Bodenrecht aufheben. Die Bau
ern wissen als Unternehmer, wie viel sie bezahlen können 
oder wollen, und brauchen dazu keine staatlichen Vorschrif
ten. Hier hat die Kommission dem Bundesrat zugestimmt, 
und zwar deshalb, weil die Vorschriften kaum angewendet 
wurden. Beim Pachtzins für Einzelgrundstücke hat sich der 
Markt längst durchgesetzt. Wir können es nicht verantwor
ten, eine Vorschrift im Gesetz zu belassen, die kaum ange
wendet wird und auch kaum anwendbar ist. Die Geprellten 
sind heute jene wenigen Verpächter, die sich an die Vor
schriften halten, namentlich die öffentliche Hand. 
Wir beantragen Ihnen, der Mehrheit zu folgen, die durch Sti
chentscheid des Präsidenten zustande kam. 

Rime Jean-Frangois (V, FR), pour la commission: Si une majo
rite de la commission a estime, dans le domaine de la limite 
d'endettement, qu'il fallait soutenir le droit actuel, une majo
rite pense aujourd'hui que, concernant les baux a loyer et la 
fixation des loyers licites, la loi est relativement difficile a ap
pliquer. 
C'est pourquoi la majorite soutient le projet du Conseil fe
deral ainsi que la decision du Conseil des Etats. Je dois 
toutefois preciser que cette majorite est tres serree, puisque 
le resultat du vote a ete de 10 voix contre 10 et que la de
cision a ete acquise avec la voix preponderante du presi
dent. 
Je vous demande de soutenir la majorite. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): In Ab
sprache mit dem Sprecher der Minderheit stimmen wir über 
Artikel 36 Absätze 1 und 2 sowie über Artikel 38 gemeinsam 
ab. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 121 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 33 Stimmen 

Gliederungstitel vor Art. 37; Art. 37 Bst. a; 40 Abs. 2; 
Gliederungstitel vor Art. 42; Art. 43; 44 Abs. 1, 3; 45 
Abs. 1; 49 Abs. 1; 50 Abs. 2; 53 Bst. b; 54-57; 60b; Ziff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre precedent l'art. 37; art. 37 let. a; 40 al. 2; titre prece
dent l'art. 42; art. 43; 44 al. 1, 3; 45 al. 1; 49 al. 1; 50 al. 2; 
53 let. b; 54-57; 60b; eh. II 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
(namentlich nominatif; Beilage - Annexe os 038/4354) 
Für Annahme des Entwurfes .... 151 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

4. Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Land
wirtschaft 
4. Loi federale sur les allocations familiales dans l'agri
culture 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L 'entree en matiere est decidee sans opposition 
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Detailberatung - Discussion par artic/e 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung, Ersatz eines Aus
drucks; Art. 2 Abs. 3; 5 Abs. 2-4; 7 Abs. 1; 9 Abs. 4, 5; 10 
Abs.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule, eh. 1 introduction, remplacement 
d'une expression; art. 2 al. 3; 5 al. 2-4; 7 al. 1; 9 al. 4, 5; 
10 al.1 
Proposition de Ja commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Ziff. II 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Gysin Remo, Berberat, Fehr Hans-Jürg, Genner, Leute
negger Oberholzer, Recordon, Rennwald} 
Abs. 1 
Dieses Gesetz ist bis zu einer Regelung der Familienzula
gen für alle Selbstständigerwerbenden bzw. maximal bis 
Ende 2010 befristet. Es untersteht dem fakultativen Referen
dum. 
Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch.II 
Proposition de Ja majorite 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorite 
(Gysin Remo, Berberat, Fehr Hans-Jürg, Genner, Leute
negger Oberholzer, Recordon, Rennwald) 
Al. 1 
La presente loi reste valable dans l'attente d'une reglemen
tation des allocations familiales s'appliquant a toutes les pro
fessions independantes ou, au plus tard, jusqu'a fin 201 o. 
Elle est sujette au referendum. 
Al. 2 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Gysin Remo (S, BS): Wir sind auf Seite 43 der Fahne. Die 
Minderheit will eine generelle Gleichstellung der Kinder von 
Unselbstständigerwerbenden und der Kinder von Selbst
ständigerwerbenden. Eine solche Gleichstellung haben wir 
in der Landwirtschaft erreicht. Das Prinzip ist also bereits 
anerkannt. Sie erinnern sich: Wir haben im letzten Novem
ber das Bundesgesetz über die Familienzulagen angenom
men. Dort wird gewährleistet, dass alle unselbstständig Er
werbstätigen Familienzulagen erhalten, grundsätzlich aber 
nicht die Selbstständigerwerbenden. Es gibt im Bereich der 
Selbstständigerwerbenden lediglich eine Ausnahme: Die 
Bauern erhalten eine Familienzulage - unabhängig von ih
rem Einkommen und ihrem Vermögen. Das ist auch in Ord
nung. 
Die Übergangsbestimmung, die Ihnen die Minderheit nun 
beantragt, ist aus der Überlegung entstanden, dass wir die 
heutige und in der Vorlage festgeschriebene vorteilhafte Re
gelung für die Landwirtschaft nicht verschlechtern wollen. Es 
geht vielmehr darum, dass mittelfristig auch die übrigen 
Selbstständigerwerbenden in den Genuss einer Kinder- und 
Ausbildungszulage kommen sollen. Dazu soll uns der Bun
desrat bis Ende 2010, d. h. bis in dreieinhalb Jahren, einen 
Vorschlag unterbreiten. Wie dieser inhaltlich aussehen soll, 
ist bewusst offengelassen. Massstab ist selbstverständlich 
die Regelung, wie sie für die Landwirtschaft gilt. 
Es gibt keinen Grund, warum Familienzulagen nicht auch 
Kleinst- und Kleingewerblern zugutekommen sollen. Die 
Mehrheit der KMU ist personenrechtlich organisiert. Den 
Kindern solcher Kleinunternehmerfamilien werden die Kin-

derzulagen zurzeit also vorenthalten. Allgemein soll aber 
das Prinzip gelten: «ein Kind, eine Zulage». Kinder sind Kin
der, unabhängig vom Status ihrer Eltern. Die Unterschei
dung zwischen Kindern von Arbeitnehmenden und Kindern 
von Selbstständigerwerbenden ist generell überholt. In die
ser Unterscheidung liegt zum Beispiel für manche Arbeit
nehmende ein Hindernis, wenn es darum geht, selbststän
dig zu werden. Wir müssen solche Hindernisse aus dem 
Wege räumen. Einzelne Kantone haben dies erkannt und 
deswegen Kinderzulagen für Selbstständigerwerbende ein
geführt. Aber dies schafft wieder Ungleichheit unter den 
Kantonen. Gefragt ist also eine gesamtschweizerische 
Gleichstellung auch für Selbstständigerwerbende. 
Ich bitte Sie deswegen, der Minderheit zuzustimmen. Diese 
Bitte geht ganz besonders an die Landwirtschaft, an die 
Bäuerinnen und Bauern, an die Landwirte. Ich bitte Sie, das, 
was Sie für sich selber beanspruchen, anderen nicht vorzu
enthalten. Diese Gleichstellung finde ich absolut zwingend; 
sie soll über dreieinhalb Jahre hinweg eingeführt werden. 
Ich möchte Sie abschliessend noch daran erinnern, dass 
dieses Begehren im letzten Jahr im Nationalrat bereits ein
mal eine Mehrheit gefunden hat. Es ist dann leider im Stän
derat wieder abgelehnt worden. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zu folgen. 

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Kollege Remo Gysin stört 
sich an der Tatsache, dass selbstständigerwerbende Land
wirte im Gegensatz zu Selbstständigerwerbenden in ande
ren Berufsgruppen in den Genuss von Familienzulagen 
kommen. Grundsätzlich - und da hat er Recht - entspricht 
dies einer Privilegierung einer Berufsgruppe. Ich verstehe 
daher auch das von Kollege Gysin eingebrachte Anliegen. 
Wir haben selber die Konkretisierung des Grundsatzes «ein 
Kind, eine Zulage» gefordert. Ich gebe ungern zu, dass wir 
am fehlenden Commitment der Selbstständigerwerbenden 
in diesem Rat gescheitert sind. 
Unmittelbar nach der Referendumsabstimmung über die 
Kinder- und Ausbildungszulagen hat Ratskollege Fasel eine 
parlamentarische Initiative eingereicht, welche die konse
quente Umsetzung des Grundsatzes «ein Kind, eine Zu
lage» verlangt. Wir werden uns mit dieser Vorlage bereits in 
den nächsten Monaten auseinandersetzen müssen. Doch, 
das sei hier ebenfalls erwähnt, ist der Ausgang dieser Aus
einandersetzung momentan noch unklar. Im Wissen aber, 
dass die Landwirte als einzige Berufsgruppe seit Jahrzehn
ten eine Bundeslösung kennen und somit auch in den Ge
nuss einer Leistung gelangen, wenn sie selbstständig sind, 
käme eine Befristung, wie sie uns Herr Gysin vorschlägt, 
möglicherweise einer Verschlechterung ihrer Situation 
gleich, sollten bis 2010 das Parlament und, im Falle eines 
Referendums, das Volk nicht eine konsequente Lösung erar
beitet haben. Im Wissen auch, dass bereits elf Kantone eine 
Zulage für Selbstständigerwerbende mit Einkommensgrenze 
eingeführt haben, können wir davon ausgehen, dass in den 
kommenden Jahren weitere Kantone eine solche Lösung 
wählen werden. Das ist eine vorübergehende Lösung, das 
sei hier gesagt, denn es ist keine befriedigende Lösung, 
wenn wir auf dieser Ebene weiter mit dem Föderalismus ar
gumentieren. Eine solche Lösung kann daher nur als erster 
Schritt in Richtung Vereinheitlichung gesehen werden. 
Ich bitte Sie, auch wenn wir dem Grundsatz «ein Kind, eine 
Zulage» zum Durchbruch verhelfen wollen, die Befristung, 
wie sie uns vorgelegt wird, abzulehnen. Herr Gysin hat mit 
diesem Minderheitsantrag zu Recht die Aufmerksamkeit auf 
die weiterhin privilegierte Stellung der Landwirtschaft in Sa
chen Kinder- und Ausbildungszulagen gelenkt. Doch die 
Wahrnehmung dieser differenzierten Handhabung der Zula
gen für Selbstständigerwerbende muss uns dazu animieren, 
für die anderen Berufsgruppen eine Lösung zu erarbeiten, 
ohne die Landwirte allenfalls ab 2010 zu bestrafen, sollte 
das Parlament bis 2010 keine adäquate und mehrheitsfä
hige Lösung vorschlagen können. 
Ich bitte Sie daher namens der CVP-Fraktion, die Befristung 
abzulehnen. 
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Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
FDP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Mehrheit un
terstützen wird. 

Fasel Hugo (G, FR): Kinderzulagen haben in diesem lande 
eine lange Geschichte. Es ist auch die Geschichte der lee
ren Versprechungen; es ist die Geschichte der Diskrepanz 
zwischen dem, was in Wahlprospekten steht, und dem, was 
hier im Rat schliesslich gemacht wird; es ist auch die Ge
schichte der chaotischen Regelwerke in verschiedenen Kan
tonen. Vor diesem Hintergrund hat Travail Suisse vor fünf 
Jahren die Volksinitiative «für fairere Kinderzulagen» lan
ciert, die dann entscheidend Bewegung in diese Thematik 
gebracht hat. Bei der Ausarbeitung der Volksinitiative liess 
sich Travail Suisse wesentlich vom bestehenden Gesetz für 
die Landwirtschaft leiten. Denn dieses Gesetz war das ein
zige, das für Familien und ihre Kinder entgegen allen ande
ren Ordnungen nach Kantonen bereits eine gesamtschwei
zerische Lösung verankert hatte. Die Volksinitiative wurde 
dann durch einen Gegenvorschlag bekämpft, und gegen die
sen Gegenvorschlag wurde das Referendum ergriffen. Den
noch: Das Volk hat dann dem Gesetz mit fast 70 Prozent, 
das heisst mit überwältigendem Mehr, zugestimmt. 
In der Vorlage hatten wir - die Vorrednerin hat selber darauf 
hingewiesen, sich dann allerdings elegant ein bisschen aus 
der Verantwortung herausgeschlängelt - im Rat die Selbst
ständigerwerbenden bereits im Gesetz drin. Dann aber ha
ben einige Selbstständige sie wieder hinausgekippt, und -
so widersprüchlich scheint Politik zu sein - im Vorfeld der 
Abstimmung zum Referendum haben die gleichen Selbst
ständigen dann immer damit argumentiert, man müsse ge
gen die Vorlage sein, weil ja die Selbstständigen nichts be
kämen. 
Jetzt haben wir wieder eine gute Vorlage, weil hier das Prin
zip, das wir auch damals gefordert haben, verankert wird, 
nämlich pro Kind eine Zulage, und dies unabhängig vom 
Status der Eltern. Die Frau Bundesrätin und auch die Vertre
ter und Vertreterinnen der Landwirtschaft haben es vorher 
mehrfach betont: Landwirte sind Unternehmer. Dies gilt in 
gleichem Masse für Cafetiers, für Hoteliers, für Schreiner
meister usw. Das ganze Gewerbe beansprucht für sich 
auch, unter dem Titel «Unternehmer» subsumiert zu sein. 
Es ist deshalb nur politisch konsequent, dass der- und dieje
nige, die für sich etwas beanspruchen, Gleiches, wenn glei
che Situationen vorliegen, auch dem anderen zugestehen. 
Das ist der Test, den Herr Gysin hier mit seinem Minder
heitsantrag einführt, und er macht auch eine sinnvolle An
nahme, die seinen Minderheitsantrag von den Interpretatio
nen von Frau Meier-Schatz unterscheidet, die nämlich sagt, 
es könnte ja sein, dass es bis 2010 nicht reicht. 
Tatsächlich werden wir meine Initiative in der nächsten Sit
zung der SGK behandeln. Aber, Frau Meier-Schatz, Sie ha
ben gesagt: Die Sache stimmt, das ist ein guter Vorschlag, 
es ist nur ein Zeitproblem. Wenn Sie hier zusammenzäh
len - und deshalb bin ich optimistisch und nehme Sie hier in 
die Pflicht-, wenn Sie mit Ihrer Fraktion mitmachen und es 
auch Landwirte gibt, die konsequent bereit sind, das, was 
sie hier fordern, auch anderen zuzugestehen, dann schaffen 
wir diese Mehrheit locker. Das heisst, wenn Sie das glauben, 
was Sie gesagt haben, kommen wir hier relativ schnell 
durch. Deshalb ist es nur konsequent, jene, die sagen, wie 
es sein soll, dann auch in die Pflicht zu nehmen und sich 
nicht hinter einem Zeitraster zu verstecken. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag Gysin Remo zuzustim
men. Er ist konsequent und mehrheitsfähig. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
SVP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Mehrheit un
terstützen wird. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Die SP-Fraktion un
terstützt den Minderheitsantrag Gysin Remo auch noch aus 
einem anderen Grund, der im Bundesgesetz über die Fa
milienzulagen in der Landwirtschaft steckt. Plötzlich haben 
wir bei der Diskussion dieses Gesetzes festgestellt, dass 
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Kinderzulagen auch von der Höhe abhängen, auf der diese 
Kinder wohnen. Das ist ein Fakt, der offenbar nicht neu ist; 
nur für uns war er neu. Aber bereits im Bundesgesetz 
von 1952 über die Familienzulagen in der Landwirtschaft 
steht, dass Kinderzulagen im Berggebiet 20 Franken höher 
sein sollen als jene im Talgebiet. Ich gehe davon aus, 
dass es damals schon eine Begründung dafür gab, dass 
man die Kinder in höheren Lagen stärker unterstützen woll
te. 
Jetzt sind wir einen Schritt weiter. Wir möchten, wie das von 
den Vorrednern auch gesagt wurde, den folgenden Grund
satz einführen: «ein Kind, eine Zulage» - egal, ob die Eltern 
Erwerbsarbeit verrichten oder Selbstständigerwerbende 
sind, ob sie Landwirte oder in der Landwirtschaft Angestellte 
sind. Die Idee, dass im Berggebiet auch die Kinderzulagen 
höher sein sollen, ist wahrscheinlich überholt. Ich denke, da 
müssen wir über die Direktzahlungen etwas zugunsten die
ser Bauernfamilien tun. Wir sind bei Artikel 7 Absatz 1 dar
über gestolpert, dass Kinder im Talgebiet 190 Franken und 
im Berggebiet 210 Franken bekommen sollen. Das ist schon 
etwas erstaunlich. 
Auch deshalb meinen wir, dass wir dieses Gesetz zeitlich 
begrenzen sollten. Die unterschiedlichen Kinderzulagen sind 
ein Anachronismus, das ist heute nicht mehr nötig. Es ist in
telligenter, wenn wir für alle Kinder 200 Franken und für jene 
in Ausbildung 250 Franken geben. Da wir dieses Ziel auch 
für andere Selbstständigerwerbende anstreben und die In
itiative von Travail Suisse auf gutem Wege ist, können Sie 
hier getrost der Minderheit zustimmen. Sie bringt nämlich 
endlich die gewünschte Gleichheit für alle Kinder auf allen 
Stufen, auch auf allen Höhenstufen bezüglich des Wohnge
biets. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich werde mein Votum schnell 
zu Ende geführt haben. Sie wissen, dass der Bundesrat 
ganz sicher nicht für diese Ausdehnung der Familienzulagen 
auf die Selbstständigerwerbenden ist. Er hat Ihnen das im 
Rahmen der Debatten zum Familienzulagengesetz auch 
dargelegt, das Parlament hat eingehend darüber diskutiert, 
und es hat keine Bundeslösung gefunden. Das ist zu akzep
tieren, das ist auch zwischen beiden Räten eingehend dis
kutiert worden. Sie kennen die Geschichte des Kompromis
ses zwischen Nationalrat und Ständerat. Nichtsdestotrotz 
bleibt es, trotz der fehlenden Bundeslösung, den Kantonen 
weiterhin überlassen, ob sie an Selbstständigerwerbende 
ausserhalb der Landwirtschaft Familienzulagen entrichten 
wollen. Elf Kantone machen von diesem Recht bis heute 
Gebrauch. Es gibt somit kantonale Lösungen, aber es gibt 
bis heute keine Bundeslösung. Ich rechne aufgrund der poli
tischen Situation, wie wir sie seit Jahren kennen, auch nicht 
damit, dass sich hier bis Ende 2010 irgendeine andere Lö
sung im Parlament ergäbe. 
Ich bitte Sie daher, der Mehrheit zuzustimmen. 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Die Minderheit Gy
sin Remo zielt darauf ab, dass dieses Gesetz über die Fami
lienzulagen in der Landwirtschaft bis 2010 zu befristen ist. 
Die Minderheit will mit ihrem Antrag bei den Familienzulagen 
eine Bundeslösung für alle Selbstständigerwerbenden her
beiführen. Sie benutzt diese Befristung quasi als Druckmit
tel. Das Parlament hat dies bei der Beratung des Familien
zulagengesetzes jedoch klar abgelehnt. 
Die Mehrheit ist der Meinung, dass es keine neuen Beweg
gründe gibt, diese Diskussion wieder aufzunehmen, und 
empfiehlt daher mit 15 zu 8 Stimmen die Ablehnung des An
trages der Minderheit. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nomjnatif' Beilage - Annexe os 038/4355) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 96 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 62 Stimmen 
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Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
(namentlich - nominatif; Beilage - Annexe 06.038/4356) 
Für Annahme des Entwurfes .... 158 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Ich be
nütze Ihre Anwesenheit für zwei Mitteilungen: 
1. Ich gratuliere Jasmin Hutter ganz herzlich zu ihrem heuti
gen Geburtstag und wünsche ihr alles Gute. (Beifall) 
2. Wegen vier Tagen Verspätung muss ich mich bei Viola 
Amherd entschuldigen. Ihr Geburtstag ist am letzten Don
nerstag bei der Debatte über die Einbürgerungs-Initiative un
ter die Akten geraten. Ich wünsche Dir, liebe Viola, auch 
nachträglich noch alles Gute zu Deinem Geburtstag. (Beifall) 

5. Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsge
genstände 
5. Loi federale sur les denrees alimentaires et les objets 
usuels 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L'entree en matiere est decidee sans opposition 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress, Ziff. 1, II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule, eh. 1, II 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 06.038/4357) 
Für Annahme des Entwurfes .... 160 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

6. Tierseuchengesetz 
6. Loi sur les epizooties 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L'entree en matiere est decidee sans opposition 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung; Art. 3a; 10 Abs. 1 
Ziff. 6; 11; 15 Abs. 1; 16; 20 Abs. 2; 24; 25; 30; 42 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule, eh. 1 introduction; art. 3a; 10 al. 1 
eh. 6; 11; 15 al.1; 16; 20 al. 2; 24; 25; 30; 42 al. 3 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 46 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 3 
Die Einsprachefrist beträgt fünf Tage. 

Art. 46 
Proposition de Ja commission 
Al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Al. 3 
Le delai d'opposition est fixe a cinq jours. 

Angenommen - Adopte 

Art. 53a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 54a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Der Bund betreibt .... ein zentrales Informationssystem. 
Abs.2-8 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

AntragZemp 
Abs. 4 
.... haben die Vollzugsbehörden für die Erfüllung ihrer ge
setzlichen Aufgaben. 

Art. 54a 
Proposition de la commission 
Al. 1 
La Confederation exploite un systeme .... 
Al. 2-8 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Zemp 
Al. 4 
.... accessibles en ligne aux autorites chargees de l'ap
plication de la loi dans l'accomplissement de leurs 
täches. 

Zemp Markus (C, AG): Es geht hier eigentlich um einen 
Fehler auf der Fahne, der zu korrigieren ist. Der Fehler ist 
aus der Entwicklung heraus entstanden, welche Artikel 54a 
im Rahmen der Beratungen in der Kommission und im 
Plenum des Erstrates sowie in unserer WAK erfahren hat. 
Ursprünglich war ja das Ziel, dass das Bundesamt für Ve
terinärwesen ein Informationssystem mit Namen Kodavet 
betreiben solle. Der Ständerat hat dann schon korrigiert 
und hat dem Informationssystem keinen Namen mehr gege
ben. In unserer WAK ist dann die Diskussion aufgekommen, 
dass unterschiedliche Datenbanken nicht sinnvoll sind, son
dern dass es eine Datenbank und entsprechende Manage
ment Tools geben soll. Schlussendlich hat man hier zu ei
nem Konsens gefunden, und Sie finden auch keinen 
Minderheitsantrag mehr. Es heisst jetzt: «Der Bund betreibt 
.... », es ist also kein spezielles Amt mehr, weil ja die Daten 
der Bundesämter für Gesundheit, Landwirtschaft und Veteri
närwesen für den Vollzug möglichst zusammengelegt wer
den sollen. 
In Artikel 54a Absatz 4 heisst es nun aber: «Zugriff auf be
sonders schützenswerte Daten im Abrufverfahren (Online
Zugriff) haben das Bundesamt für Veterinärwesen und di~ 
kantonalen Veterinärämter.» Das muss entsprechend korri
giert werden, und in meinem Antrag formuliere ich das so: 
« .... haben die Vollzugsbehörden für die Erfüllung ihrer ge
setzlichen Aufgaben.» Damit sind wir in der Formulierung 
konsequent. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag stattzugeben. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich kann mich dem Antrag 
Zemp anschliessen. Es ist so, wie Herr Zemp gesagt hat. 
Bisher war im Gesetz effektiv das Bundesamt für Veterinär
wesen erwähnt. Mit dieser Änderung - indem wir hier die 
ccVollzugsbehörden» erwähnen - haben wir eine offenere 
Formulierung. Sie erlaubt es, auch die Umsetzung offener 
zu gestalten. Gemäss Botschaft verstehen wir unter den 
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«Vollzugsbehörden» sowohl die.Bundesbehörden als auch 
die kantonalen Behörden. 
Ich empfehle Ihnen daher, dieser Präzisierung zuzustim
men. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Zemp .... 148 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 2 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 56a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 62 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Im Zusammenhang mit den zur Bekämpfung von Seuchen 
angeordneten Massnahmen kann der Bund im Rahmen der 
bewilligten Kredite Beiträge an die Kosten der Entsorgung 
leisten. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 62 
Proposition de /a commission 
Al. 1 
En rapport avec les mesures ordonnees pour combattre les 
epizooties, la Confederation peut, dans le cadre des credits 
approuves, octroyer des contributions aux frais d'elimination. 
A/.2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06.038/4359) 
Für Annahme des Entwurfes .... 156 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Abschreibung - C/assement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federal 
Classer les interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen - Adopte 
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~rmeeorganisation. 
Anderung 
Organisation de l'armee. 
Modification 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 31.05.06 (BBI 2006 6197) 
Message du Conseil federal 31.05.06 (FF 2006 5899) 

Nationalrat/Conseil national 03.10.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 08.03.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2007 2319) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2007 2183) 

Nationalrat/Conseil national 11.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 2 (AS 2007 2971) 
Texte de l'acte legislatif 2 (RO 2007 2971) 

2. Verordnung der Bundesversammlung über die Orga
nisation der Armee 
2. Ordonnance de !'Assemblee federale sur l'organisa
tion de l'armee 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Antrag Pfister Theophil 
Nichteintreten 

Antrag Schwander 
Rückweisung an den Bundesrat 
mit dem Auftrag, einen Entwicklungsschritt vorzulegen, wel
cher auf jegliche Form des Aufwuchskonzeptes, der Rollen
teilung und der Auslandeinsätze verzichtet und die Ausbil
dung in der Verteidigung bei allen Truppengattungen priori
siert. 

Proposition de /a commission 
Entrer en matiere 

Proposition Pfister Theophil 
Ne pas entrer en matiere 

Proposition Schwander 
Renvoi au Conseil federal 
avec mandat de presenter une etape de developpement qui 
renonce a toute forme de concept de montee en puissance, 
de repartition des täches et d'engagements a l'etranger et 
qui donne la priorite a la formation dans la defense de l'en
semble des formations professionnelles. 

Burkhalter Didier (RL, NE), pour la commission: Les diver
gences sur l'etape de developpement 2008-2011 de l'armee 
sont un peu particulieres. Elias necessitent d'abord un rap
pel. 
Dans notre conseil, la premiere etape de ce dossier a eu lieu 
en octobre 2006. Ce fut une «etape de montagne» a plu
sieurs titres. En premier lieu, nous nous trouvions dans les 
altitudes grisonnes de Flims, et puis il a fallu affronter une 
montagne de difficultes ainsi qu'une chute a l'arrivee. En fin 
de campte, le Conseil national avait approuve le projet 1, 
c'est-a-dire le plafond de depenses pour les prochaines an
nees. 
Scenario inverse pour le projet 2: apres ~tre d'abord entre 
en matiere tres nettement et avoir repousse une serie de 
propositions de renvoi, notre conseil avait bute sur l'obstacle 
final. Par 101 voix contre 73, il avait refuse au vote sur l'en-
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1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Loi federale sur l'agriculture 

Art. 187d 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art.187d 
Proposition de /a commission 
Bitter 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Aus der Fahne 
können Sie ersehen, dass nur noch die Differenz bei Arti
kel 187d geblieben ist. Der Nationalrat hat sich uns bei den 
übrigen Differenzen, also selbst bei der Schafwolle, ange
schlossen. So verbleibt jetzt diese einzige, neue Differenz. 
Der Nationalrat wollte ursprünglich im Landwirtschaftsge
setz die Förderung der Holz- und Biomassenutzung sowie 
der Nutzung von Solaranlagen im Landwirtschaftssektor sti
pulieren. Aus diesem Grund hat er Artikel 96 des Landwirt
schaftsgesetzes mit den beiden Absätzen 4 und 5 ergänzt. 
Wie Sie sich erinnern und auf Seite 2 der Fahne sehen kön
nen, haben wir im Ständerat diese beiden Absätze wieder 
gestrichen. 
Der Ständerat teilt zwar die Meinung, dass es in der Land
wirtschaft durchaus ein Energiepotenzial gibt, das es zu nut
zen gilt. Mit der Einspeisevergütung im Energiegesetz und 
weiteren Massnahmen bestehen jedoch bereits Instrumente, 
um dieses Potenzial auszuschöpfen; es sei an die im Ener
giegesetz bereitgestellten 300 Millionen Franken erinnert. 
Zudem befanden wir im Ständerat, dass die vom Nationalrat 
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mit den Absätzen 4 und 5 vorgeschlagene Ergänzung von 
Artikel 96 nicht ins Landwirtschaftsgesetz gehöre, und be
schlossen darum die Streichung. Dies geschah auch aus fol
genden Gründen: Erstens hätten derartige Bestimmungen 
im Landwirtschaftsgesetz zu einer Verzerrung der Verhält
nisse zwischen landwirtschaftlich-gewerblichen und privaten 
Investoren geführt, zweitens wären durch diese Bestimmun
gen im Bundesgesetz die kantonalen Verfahren ausgehebelt 
worden. 
Diesen Überlegungen hat sich nun der Nationalrat zumin
dest teilweise angeschlossen. Gleichwohl will die Grosse 
Kammer den Missständen beim Vollzug in einzelnen Kanto
nen mit unendlich langen Bewilligungsverfahren ein Ende 
bereiten und schlägt deshalb eine Änderung im Bundesge
setz über die Raumplanung (RPG) vor. Demnach soll fol
gende Ergänzung in Artikel 22 Absatz 4 RPG aufgenommen 
werden: «Optimal konzipierte Holz- und Biomasseanlagen 
sowie gute und ortsbildschutzgerecht in Dach- und Fassa
denflächen integrierte Solaranlagen werden in allen Zonen 
rasch bewilligt, sofern keine Kultur- und Naturdenkmäler von 
nationaler Bedeutung beeinträchtigt werden.» So können 
Sie es auch Seite 3 der Fahne entnehmen. 
Es handelt sich hierbei um einen von Nationalrat Marc Suter 
eingebrachten Eventualantrag, der im Nationalrat anstelle 
der im Landwirtschaftsgesetz gestrichenen Absätze 4 und 5 
mit 112 zu 66 Stimmen gutgeheissen worden ist. Zweifellos 
befindet sich damit die Bestimmung nun im richtigen Gesetz. 
Auch das Bestreben, den Bau von Holz- und Biomasseanla
gen sowie von Solaranlagen nicht nur zu erleichtern, son
dern vor allem auch zu beschleunigen, stiess in unserer 
Kommission auf Wohlwollen. Gleichwohl kam die WAK un
seres Rates mit 9 zu 3 Stimmen zum Entscheid, die neue 
Bestimmung in Artikel 22 RPG nicht aufzunehmen, dies aus 
folgenden Gründen: 
1. Es handelt sich um einen Eingriff in das kantonale Recht, 
in dem die Bauverfahren geregelt sind. Somit ist die Bestim
mung in dieser Hinsicht verfassungswidrig. 
2. Zudem enthält der neue Absatz 4 von Artikel 22 RPG 
zahlreiche unbestimmte Rechtsbegriffe. Was ist zum Bei
spiel eine «optimal konzipierte» Holz- oder Biomasseanla
ge? Oder was ist eine «gute und ortsbildschutzgerechte» 
Solaranlage? Und was heisst «rasch bewilligt»? Müssten 
dann weniger gute Anlagen einfach weniger rasch oder dür
fen gar nicht bewilligt werden? Die neue Bestimmung wäre 
somit doch allzu interpretationsfähig. 
3. Eine seriös erarbeitete Lösung für dieses berechtigte An
liegen ist bereits in die Wege geleitet. So habe ich mich im 
Auftrag unserer WAK in einem Schreiben vom 4. Juni 2007 
mit dem Anliegen, geeignete Massnahmen zur Beschleuni
gung der Baubewilligungsverfahren für Solaranlagen sowie 
für Holz- und Biomasseanlagen zu prüfen respektive in die 
Wege zu leiten, an die zuständige UREK gewandt. Ich gehe 
davon aus, dass dieses Anliegen in der UREK umgehend 
aufgenommen wird. 
4. Frau Bundesrätin Leuthard hat im Nationalrat versichert, 
auch bei den Bewilligungsverfahren im Rahmen des Mass
nahmenpaketes zur Energiepolitik Nägel mit Köpfen einzu
schlagen und säumigen Kantonen Beine zu machen. Sie 
kann nachher ja selber noch weiter ausführen, was wir dar
unter zu verstehen haben und welchen Zeitrahmen wir dar
aus ableiten können. 
Aus diesen Überlegungen ersuche ich Sie im Namen der 
Kommission, einer gesetzgeberisch und verfassungsmässig 
einwandfreien Lösung den Vorzug zu geben und die vom 
Nationalrat beschlossene Änderung - wenn auch schweren 
Herzens - abzulehnen. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Für ein Votum mit Nägeln 
mit Köpfen gebe ich das Wort Frau Bundesrätin Leuthard. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich danke dem Kommissions
sprecher für die Ausführungen, die im Wesentlichen unserer 
Haltung entsprechen. 
Ich habe Verständnis dafür, dass im Nationalrat die Dis
kussion darüber aufkam, dass die Bewilligungsverfahren 
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schneller durchgeführt werden sollten. Schnellere Bewilli
gungsverfahren würden auch dazu beitragen, dass wir in 
diesem Bereich der erneuerbaren Energie Verbesserungen 
erreichen. Diese Meinung teile ich. Aber erstens habe ich 
Probleme damit, dass jetzt, am Schluss der Beratung, ohne 
dass die Kantone konsultiert worden sind, in das Raumpla
nungsrecht eingegriffen werden soll, nachdem Sie es gerade 
teilrevidiert haben und dieses Problem im Rahmen der Revi
sion des Energiegesetzes nicht behandelt worden ist. Das 
fände ich schon vom Vorgehen her problematisch. 
Zweitens enthält der Antrag - der Kommissionssprecher hat 
es zu Recht angetönt - sehr viele unbestimmte Rechtsbe
griffe. Die Bestimmung wäre somit auf Verordnungsebene 
oder durch die juristische Auslegung zu interpretieren. Da 
ich gerne neue Arbeit für die Juristen suche, wäre das sicher 
eine willkommene Gelegenheit, aber die Bestimmung würde 
natürlich ihren Zweck verfehlen: Aufgrund der unbestimmten 
Formulierungen in diesem Antrag hätte man nämlich wieder 
mehr und längere Verfahren. 
Drittens bin ich der Meinung, dass die Umsetzung sehr 
schwierig wäre. Der Artikel bezieht sich auf alle Zonen, so
mit würden wir die Autonomie der Kantone in diesem Be
reich zu einem grossen Teil aushebeln, notabene gerade in
nerhalb der Bauzonen, wo sich der Bund bei der Legife
rierung bisher absolut zurückgehalten hat. Die Bestimmung 
würde aus unserer Sicht in gewissen Zonen, etwa in den In
dustriezonen, zu streng regulieren. Deshalb habe ich auch 
materiell Bedenken, Ihnen ein Ja zu diesem Antrag zu emp
fehlen. 
Zu den Nägeln mit Köpfen: Ich habe im Nationalrat vorge
schlagen, und ich wiederhole das hier gerne, dass wir uns 
im Rahmen des Aktionsplanes Energieeffizienz und der Ver
fahren, die der Bundesrat bis Ende Jahr unter der Federfüh
rung des UVEK vorlegen wird, der Problematik der Bewilli
gungsdauer annehmen und diese Frage dort integrieren. 
Dann haben wir erstens eine saubere Gesetzgebung, und 
zweitens hören wir die Kantone ordentlich an. Wenn der po
litische Wille da ist, etwas zu unternehmen, dann lässt sich 
das auch speditiv umsetzen. Deshalb ist das für mich der se
riösere Weg: Anliegen aufnehmen, in den Aktionsplan inte
grieren und dann im nächsten Jahr im Rahmen einer gesetz
geberischen Gesamtsicht Energieeffizienzmassnahmen um
setzen. 
Ich bitte Sie daher, der Kommission und damit dem Bundes
rat zu folgen. 

Angenommen - Adopte 
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Bundesgesetz 
über die Krankenversicherung. 
Teilrevision. Managed Care 
Loi federale 
sur l'assurance-maladie. 
Revision partielle. Managed Care 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 15.09.04 (8812004 5599) 
Message du Conseil federal 15.09.04 (FF 2004 5257) 
StänderaVConsell des Etats 05.12.06 (Erstrat - Premier Conseil) 
StänderaVConsell des Etats 13.06.07 (Fortsetzung - Suite) 

Forster-Vannini Erika (AL, SG), für die Kommission: Im Rah
men der Botschaft betreffend die Änderung des Bundesge
setzes über die Krankenversicherung (Managed Care) vom 
15. September 2004 hat der Bundesrat auch Massnahmen 
im Medikamentenbereich vorgeschlagen. Der Bundesrat 
äussert sich in der Botschaft insbesondere zur Wirkstoffver
schreibung und zur Verpflichtung, das preisgünstigste Medi-

kament zu verschreiben. Er hält dabei fest, dass eine Wirk
stoffverschreibung den hohen Qualitätsstandards des 
schweizerischen Gesundheitswesens nicht genüge, da die 
unterschiedlichen Bioverfügbarkeiten der verschiedenen 
wirkstoffgleichen Präparate eine kontinuierliche Therapie 
nur ungenügend gewährleisten würden. Ferner vertritt der 
Bundesrat die Meinung, allein das preisgünstigste Medika
ment zu verschreiben bedeute eine ungeeignete Einschrän
kung. Damit werde der Versorgungssicherheit, der erst jun
gen Generika-Akzeptanz in der Schweiz und der Gefahr 
einer Monopolbildung zu wenig Rechnung getragen. 
Die Vorschläge des Bundesrates zielen daher vor allem auf 
eine Konkretisierung des Wirtschaftlichkeitsgebotes des 
KVG für den Medikamentenbereich. So soll die Spezialitä
tenliste um wichtige Arzneimittel für seltene Krankheiten er
gänzt werden. Zur Eindämmung der Medikamentenkosten 
soll der Leistungserbringer dazu verpflichtet werden, sowohl 
bei der Verordnung eines bestimmten Arzneimittels wie auch 
bei der Abgabe eines Arzneimittels mittels Wirkstoffver
schreibung ein preisgünstiges Arzneimittel abzugeben. Zu
dem wird die Regelung bezüglich der Weitergabe von Ver
günstigungen, die namentlich auch im Zusammenhang mit 
Medikamenten stehen, ergänzt. 
Bei der Beratung der Vorlage zu Managed Care - Sie erin
nern sich daran - hat die Kommission entschieden, die 
Massnahmen im Medikamentenbereich in eine Vorlage 2, 
eine Vorlage zur Medikamentenpreisbildung, auszugliedern, 
dies mit dem Ziel, die Frage der Medikamentenpreise umfas
sender beraten zu können. Da die Kommission die Vorlage 
des Bundesrates wesentlich geändert hat und Sie dazu kei
ne schriftlichen Unterlagen erhalten haben, gestatte ich mir, 
Ihnen zu Beginn der Eintretensdebatte nochmals das Zulas
sungsverfahren für Medikamente durch Swissmedic und das 
Preisfestsetzungssystem bei den Medikamenten unter gel
tendem Recht in Erinnerung zu rufen: 
Im Rahmen des Zulassungsverfahrens prüft Swissmedic 
Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit der Arzneimittel, für die 
eine Zulassung beantragt worden ist. Sie tut dies anhand 
der ihr vorgelegten, umfassenden wissenschaftlichen Doku
mentation. Swissmedic muss, mit anderen Worten, eine Ri
siko-Nutzen-Abschätzung vornehmen, dies im Unterschied 
zum BAG, das bei der Prüfung der Kassenzulässigkeit eine 
Kosten-Nutzen-Abschätzung macht. Das BAG hat den ge
setzlichen Auftrag, eine sogenannte Spezialitätenliste - be
kannt unter dem Kürzel SL - derjenigen Medikamente zu er
stellen, welche durch die obligatorische Krankenversiche
rung vergütet werden. Das BAG legt dabei auch die Preise 
dieser Medikamente fest. Der Entscheid über die Aufnahme 
in die SL und der damit einhergehende Preisfindungspro
zess beginnen mit dem Einreichen eines Dossiers seitens 
der antragstellenden Firma. Das BAG prüft diese Dossiers 
auf Vollständigkeit hin, eruiert die wichtigen Fragen bezüg
lich Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit 
des entsprechenden Präparates und legt diese Fragen der 
Eidgenössischen Arzneimittelkommission vor. 
Die Preise werden festgelegt gestützt auf die Elemente Aus
landreferenzpreis, therapeutischer Quervergleich, Mehrwert 
und Gefahr der versuchten Patentverlängerung ohne zusätz
lichen therapeutischen Nutzen, sogenanntes «Patent-Ever
greening». Nach allfällig erfolgten Verhandlungen mit der 
pharmazeutischen Firma verfügt das BAG die Aufnahme in 
die Spezialitätenliste und legt den Fabrikabgabepreis und ei
nen Vertriebsanteil fest. Zusammen ergibt dies den Publi
kumspreis, welcher einen Höchstpreis darstellt. Diese Verfü
gung kann von der antragstellenden Firma angefochten 
werden. Das BAG verfügt grundsätzlich jederzeit während 
der Aufnahme des Präparates in die Liste allfällige Anpas
sungen hinsichtlich Indikationserweiterung, Dosisänderun
gen, Änderungen von Packungsgrössen und Preisänderun
gen. 
Die Kommission hat sich in der Folge an umfassenden Hea
rings über die Fragen im Zusammenhang mit dem Medi
kamentenbereich informiert. Sie hat Vertreterinnen und Ver
treter von Santesuisse, lnterpharma, der vereinigten Phar
mafirmen, des Schweizerischen Apothekerverbandes, der 
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Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsantrag der SVP-Fraktion .... 150 Stimmen 
Dagegen .... 6 Stimmen 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Somit 
wird dieses Geschäft nächste Woche traktandiert werden. 
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NationalraVConseil national 14.03.07 (Fortsetzung- Suite) 
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Text des Erlasses 1 (BBI 2007 4677) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2007 4449) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Loi federale sur l'agriculture 

Art. 187d 
Antrag der Kommission 
Titel 
Festhalten 
Art. 22 Abs. 4 
Zonenkonforme Anlagen zur Gewinnung von Energie aus 
Biomasse sowie ortsbildschutzgerecht in Dach- und Fassa
denflächen integrierte Solaranlagen werden in allen Nut
zungszonen bewilligt, sofern keine Kultur- und Naturdenk
mäler von nationaler Bedeutung beeinträchtigt werden. 

Art.187d 
Proposition de la commission 
Titre 
Maintenir 
Art. 22al. 4 
Les installations necessaires a la production d'energie a par
tir de biomasse ainsi que les installations solaires integrees 
au toit et aux fa9ades et qui respectent le site sont autori
sees dans toutes les zones, des lors qu'elles ne portent at
teinte a aucun bien culturel ni a aucun monument natural 
d'importance nationale. 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Wir sind hier bei 
der einzigen verbleibenden Differenz zum Ständerat im 
Landwirtschaftsgesetz im Rahmen der «AP 2011 ». Der 
Kommission lag ein neuer Antrag Suter vor, in welchem die 
problematischen Rechtsbegriffe und unbestimmten Formu
lierungen des ursprünglichen Antrages ausgemerzt waren. 

Der neu formulierte Antrag lautet: «Zonenkonforme Anlagen 
zur Gewinnung von Energie aus Biomasse sowie ortsbild
schutzgerecht in Dach- und Fassadenflächen integrierte So
laranlagen werden in allen Nutzungszonen bewilligt, sofern 
keine Kultur- und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung 
beeinträchtigt werden.» 
Das Bestreben, die Bewilligung von Anlagen zur Gewinnung 
von Energie aus Biomasse zu erleichtern, war in der Kom
mission unbestritten. Durch den Begriff «zonenkonform» 
wird erreicht, dass die Kantone nicht in allen Zonen, also 
zum Beispiel nicht in Wohnzonen, Biomasseanlagen bewilli
gen müssen. Auch Solaranlagen auf Dächern und Fassaden 
in allen Nutzungszonen stiessen auf Wohlwollen, obwohl die 
Problematik für spezielle Schutzzonen durchaus besteht. So 
werden zum Beispiel in der Juraschutzzone des Kantons 
Solothurns, einer Zone mit speziellen Regeln und Vorschrif
ten für Bauvorhaben in der Landwirtschaftszone, oder bei 
Schutzobjekten, die nur kantonale Bedeutung haben, die 
Bewilligungen solcher Anlagen in Zukunft nicht mehr verhin
dert. 
Nach Diskussion und Anhörung der Verwaltung und nach 
Diskussion des neuen Antrages Suter stimmte die Kommis
sion mit 23 zu O Stimmen bei 1 Enthaltung diesem neuen 
Antrag zu und hat so eine Differenz zum Ständerat geschaf
fen. 
Wir bitten Sie, dem Antrag der Kommissionsmehrheit zuzu
stimmen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): An
stelle von Herrn Rime ist Herr Germanier französischspra
chiger Berichterstatter. 

Germanier Jean-Rene {RL, VS), pour la commission: Une 
seule divergence subsiste dans le projet de loi sur l'agricul
ture. 
Lars de notre dernier debat au conseil, nous avons adopte a 
l'article 187d, par 116 voix contre 66, la proposition subsi
diaire Suter qui demandait une modification de l'article 22 de 
la loi federale sur l'amenagement du territoire. L'objectif etait 
de faciliter les procedures d'autorisation d'installations favo
rables a l'environnement, fonctionnant au bois, a la bio
masse, a l'energie solaire. II s'agissait, on vous l'a dit au con
seil, de «debureaucratiser» l'octroi des permis de construire 
et d'encourager les agriculteurs et les petits commer9ants a 
realiser des investissements de ce type. L'application de la 
disposition est cantonale et cette solution doit encourager 
les cantons a legiferer en la matiere. 
Le Conseil des Etats a refuse cette solution en declarant 
etre d'accord sur le principe. Par contre, la formulation ne 
convenait pas. II s'agissait surtout d'eviter que les competen
ces des cantons dans l'octroi des permis de construire ne 
soient diminuees. 
Un nouveau texte propose par Monsieur Suter a ete soumis 
ce matin a notre commission. Des simplifications ont ete ap
portees dans les expressions qualitatives. Dans le cas de la 
biomasse, on supprime les termes «qui sont conc;:ues de 
maniere optimale»; dans celui des installations solaires bien 
integrees, on supprime le terme «bien»; et pour l'expression 
«sont autorisees rapidement», on supprime le terme «rapi
dement». Nous pensons qua cette nouvelle formulation 
pourra obtenir l'approbation du Conseil des Etats et qu'elle 
permettra d'eliminer toutes las divergences. 
La commission, apres avoir entendu l'administration, a 
adopte ca matin, a l'unanimite, cette nouvelle formulation et 
je vous invite a soutenir la proposition qu'elle vous soumet. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Wie gesagt wurde, stehen wir 
jetzt wirklich in der Endbearbeitung der «AP 2011 ». Sie ha
ben noch eine Differenz zum Ständerat, und diese betrifft die 
letztes Mal von Herrn Suter eingebrachte Bestimmung für 
Holz- und Biomasseanlagen. Sie haben gesehen, dass der 
Ständerat diesen Antrag abgelehnt hat. Es wurde, wie von 
den Kommissionssprechern heute Morgen dargelegt wurde, 
ein neuer, überarbeiteter Antrag präsentiert; er ist, damit bin 
ich einverstanden, besser formuliert als der bisherige, aber 
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ich muss trotzdem erneut meine Skepsis bezüglich dieses 
Antrages anmelden. 
Besser formuliert ist hier insofern, als unbestimmte Rechts
begriffe aus der vormaligen Version eliminiert wurden und 
der Fokus jetzt nicht mehr auf einem raschen Verfahren liegt. 
Aber, und das ist für mich nach wie vor das grösste Handi
cap: Der Bund greift mit einer solchen Bestimmung absolut 
in die Kompetenz von Kantonen und Kommunen ein, und 
das um fünf vor zwölf, nachdem weder die Kantone noch an
dere Kreise diesbezüglich konsultiert wurden. Der neue An
trag stipuliert, dass jede Anlage bewilligt wird. Es besteht so
mit ein Anspruch auf Bewilligung, wenn die Bedingungen ge
mäss Antrag erfüllt sind. Eine Pflicht zur Bewilligung ist et
was, was wir sonst im Bauverfahren nicht kennen, das gibt 
es grundsätzlich nicht, sondern es handelt sich ja gerade um 
einen Ermessensentscheid der zuständigen Behörde, für 
den sie alle Vorschriften des Baurechtes und auch des 
Raumplanungsrechtes prüft. Dies wäre mit dieser Bestim
mung bereits problematisch. 
Sie haben das Raumplanungsgesetz in diesem Jahr teilrevi
diert. Dort hat der Rat in Artikel 16a für die Landwirtschafts
zonen eine praktisch analoge Bestimmung eingeführt. Ich 
erlaube mir, diese kurz vorzulesen, damit Sie sich daran er
innern; dort haben Sie in Artikel 16a Absatz 1 bis wie folgt 
neu legiferiert: «Bauten und Anlagen, die zur Gewinnung 
von Energie aus Biomasse oder für damit im Zusammen
hang stehende Kornpostanlagen nötig sind, können» - kön
nen! - «auf einem Landwirtschaftsbetrieb als zonenkonform 
bewilligt werden .... » Es ist also bisher für diese Bewilligun
gen im RPG eine Kann-Bestimmung stipuliert, was üblich 
und rechtens ist. Mit der Formulierung «werden bewilligt» 
würden Sie somit eine klare Differenz zu den soeben verab
schiedeten, analogen Bestimmungen für Biomasseanlagen 
in Landwirtschaftszonen schaffen. 
Das halte ich juristisch gesehen für sehr schwierig. Gemäss 
unseren Abklärungen von heute Morgen, die wir in aller Eile 
vornehmen mussten, würde das implizieren, dass Artikel 22 
Absatz 4, also ein neuer Absatz, diesem Artikel 16a der Lex 
specialis vorangestellt würde. Somit hätten wir effektiv die 
sehr bestimmende neue Formulierung «werden bewilligt» 
anstelle der Kann-Bestimmung, die Sie soeben nach zwei
jährigen Beratungen verabschiedet haben. Deshalb noch
mals mein Appell: Das Anliegen ist berechtigt. Wir möchten, 
dass auch die Kantone solche Gesuche in positivem Sinn 
prüfen und Bewilligungen schneller erteilen. Aber ich halte 
es für gefährlich, in Kenntnis dieser juristischen Probleme 
eine solche Bestimmung in das RPG aufzunehmen, nur da
mit dieser politische Druck aufrechterhalten wird. Ich glaube, 
dass es sinnvoll ist, das Anliegen - wie dies das ARE heute 
Morgen vorgeschlagen hat - bei der anstehenden Revision 
des RPG oder allenfalls in einer Motion der zuständigen 
Kommission aufzunehmen. Dann hätte man Zeit, die richtige 
Formulierung zu finden. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass 
ich bereit bin, dieses Anliegen im Rahmen der Energie-Effi
zienzvorlage Ende Jahr im Bundesrat einzubringen, und 
dann hätten wir auch zeitlich einen einigermassen schnellen 
Prozess. 
Ich weiss nicht, was der Ständerat tun wird; aber das letzte 
Mal hat er diese Bestimmung abgelehnt, auch in Berücksich
tigung der kantonalen und kommunalen Legiferierungsauto
nomie, die eben gerade im Bereiche der Nutzungszonen bis
her vom Bund nicht eingeschränkt wurde. 
Ich bitte Sie daher, diese letzte Differenz nicht aufrechtzuer
halten, sondern sich dem Ständerat anzuschliessen, sonst 
droht Ihnen auch noch eine Einigungskonferenz zu diesem 
Gesetz. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Frau 
Bundesrätin, stellen Sie somit einen Antrag? Der Antrag der 
Kommission ist nicht bestritten. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich stelle den Antrag auf Ab
stimmung. 
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Fattebert Jean (V, VD): Madame la conseillere federale, nous 
en avons parle directement l'autre jour, mais pouvez-vous 
me confirmer ici que votre volonte, et celle du Conseil fede
ral, est bien de conserver une grande autonomie des can
tons en matiere d'amenagement du territoire? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ja, natürlich! Diese Kompetenz 
ist schon von der Verfassung her gegeben, ich kann sie gar 
nicht beschneiden. Natürlich können im Raumplanungsge
setz selber Harmonisierungsbestimmungen aufgenommen 
werden, die die kantonalen Rechte einschränken, dazu hat 
das Bundesparlament die Möglichkeit. Aber deshalb - weil 
es ein Eingriff ist - sind wir der Meinung, die Kantone müss
ten konsultiert werden, bevor man diesen Eingriff macht. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06.038/4418) 
Für den Antrag der Kommission .... 142 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 16 Stimmen 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Damit 
geht das Geschäft an die Einigungskonferenz. 
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Finanzmarktaufsichtsgesetz 
Loi sur la surveillance 
des marches financiers 

Differenzen - Divergences 

Botschaft des Bundesrates 01.02.06 (BBI 2006 2829) 
Message du Conseil federal 01.02.06 (FF 2006 2741) 

NationalraVConseil national 07.03.07 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalraVConseil national 07.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

StänderaVConseil des Etats 07 .06.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

NationalraVConseil national 14.06.07 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 18.06.07 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 19.06.07 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 20.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Einigungskonferenz/Conference de conciliation 20.06.07 

NationalraVConseil national 20.06.07.07 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 21.06.07 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

StänderaVConseil des Etats 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2007 4625) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2007) 

Text des Erlasses 2 (BBI 2007 4533) 
Texte de l'acte legislatif 2 (FF 2007 4303) 

1. Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarkt
aufsicht 
1. Loi federale sur l'Autorite federale de surveillance des 
marches financiers 

Art. 4 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 4 al. 2 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 6 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 
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On a evoque la faiblesse de la presence feminine dans le 
monde de la science et de la technique. Je crois que c'est un 
souci. Si on veut reussir a terme a maintenir notre place de 
recherche et notre place d'innovation, il taut reussir a inte
resser davantage les femmes aux professions techniques et 
a la recherche dans le domaine technique. Je rappelle 
qu'aux Etats-Unis, pres de 50 pour cent des postes dans la 
recherche sont occupes par des femmes; en Suisse, on est 
tres loin du compte. On a la un probleme: est-ce que faire vi
siter a plus de jeunes filles le Musee suisse des transports 
de Lucerne va etre l'element declencheur, je n'en suis pas 
sür! Je pense que lorsqu'on constatera qu'elles visitent le 
Musee suisse des transports en aussi grand nombre que les 
garc;:ons, ce sera le signe que quelque chose aura change 
dans notre societe. 
D'ailleurs, le probleme ne se pose pas seulement pour les 
jeunes filles, il se pose pour l'ensemble des jeunes. Les pro
fessions techniques ont tendance a perdre une partie de leur 
attractivite par rapport a d'autres professions, et c'est un 
souci. Quelle est la raison de ce changement? Sans ouvrir 
un debat sur ce sujet, une des explications les plus interes
santes que j'ai vues et entendues, c'est qu'autrefois on avait 
acces quasiment directement a la technique, a la boite: si on 
ouvrait un reveille-matin - on n'arrivait pas a le refermer, 
mais i;:a, c'est mon probleme! -, on voyait comment i;:a fonc
tionnait. Aujourd'hui, allez comprendre comment fonctionne 
un circuit electronique ou une boite dans un appareil de tele
vision! Autrefois, on construisait des voies de chemin de fer 
et des routes et on pouvait rever a cette atmosphere de 
pionniers. Aujourd'hui, meme lorsqu'on construit une ligne 
transversale alpine, c'est beaucoup plus technicise, c'est 
moins accessible pour beaucoup et c'est quelque chose 
qu'on ne voit pas tous les jours a proximite de son domicile. 
II se pose donc le probleme de rendre attrayantes les profes
sions techniques. II faudra reussir a le faire, sinon on aura 
des problemes. 
L'egalite entre les hommes et les femmes: je crois que c'est 
un souci constant. 
On a parle aussi des accords internationaux: autant je crois 
que l'education et la recherche font partie du noyau dur des 
valeurs qui reunissent les Suisses, ce pourquoi j'ai parle de 
«patriotisme» de l'education, autant je crois que ce patrio
tisme, - comme l'autre, d'ailleurs - ne peut pas se manifes
ter par la fermeture et l'exclusion. Par definition, il taut tendre 
la main par-dessus les frontieres, et il taut collaborer encore 
plus dans des domaines ou la competition est universelle, 
notamment dans celui de l'enseignement et de la recherche. 
II taut aussi voir qu'il y a meme un aspect de solidarite dans 
ce domaine-la, d'ou l'interet qu'on peut avoir pour des ac
cords bilateraux, des accords de recherche avec des pays 
du Sud qui sont en proie a des difficultes importantes en ma
tiere de sante, d'environnement ou de developpement eco
nomique. 
II y va de notre interet national, mais avant tout d'un effort 
commun pour resoudre les problemes de l'ensemble de la 
planete. Notre partenaire privilegie est comme d'habitude 
notre voisin le plus proche, !'Union europeenne, mais nous 
developpons aussi de nombreuses relations avec les Etats
Unis, le Japan et - ce qu'on appelle les puissances emer
gentes dans ce domaine-la - la Chine et l'lnde en attendant 
que le Bresil, l'Afrique du Sud ou les pays arabes augmen
tent leur presence dans ce domaine. II faudra qu'on seit pre
sent lorsque ces pays chercheront a collaborer dans le do
maine de la science et de la recherche. Je crois que ces 
accords internationaux multilateraux ou bilateraux sont es
sentiels. Ce sont des ponts lances vers l'avenir qui, peut-etre 
a court terme, ne rapporteront pas au sens comptable du 
terme, mais qui nous permettront de decouvrir de nouveaux 
horizons lorsque ces pays se developperont et apporteront 
leur contribution a la science et a la recherche. 
Je vais terminer en disant que le vote de ces credits consti
tue un debut et je souhaite, au cours des quatre annees a 
venir, qu'on continue a se poser des question sur l'efficacite 
de l'engagement des moyens mis a disposition, qu'on eher
ehe a mesurer les resultats, mais qu'on cherche aussi a 

comprendre comment fonctionne une societe qui evolue, qui 
doit affronter des problemes importants, et comment on peut 
continuer le dialogue entre le milieu etroit - au sens physi
que du terme - de la science et de la recherche et l'ensem
ble de la population. 
Je vous remercie - je crois que c'est a l'unanimite - d'entrer 
en matiere sur ce projet. Je souhaite que les equilibres trou
ves ne soient pas modifies. Mais je crois que chacune des 
propositions faites nous oblige a discuter de maniere plus 
approfondie un aspect du probleme, et cela est bien utile, 
meme si a la fin, ce que je souhaite, vous suivez le Conseil 
federal et bien sür votre commission. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 
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Agrarpolitik 2011. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2011. 
Evolution future 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 17.05.06 (BBI 2006 6337) 
Message du Conseil federal 17.05.06 (FF 2006 6027) 

Ständerat/Conseil des Etats 19.12.06 (Erstrat- Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung- Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 13.03.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 13.03.07 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.07 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 15.03.07 (Fortsetzung- Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 05.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 11.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 13.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 14.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Einigungskonferenz/Conference de conciliation 19.06.07 

Ständerat/Conseil des Etats 19.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2007 4677) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2007 4449) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Loi federale sur l'agriculture 

Art. 187d 
Antrag der Einigungskonferenz 
Art. 1 Ba Titel 
Solaranlagen 
Art. 1 Ba Text 
In Bau- und Landwirtschaftszonen sind sorgfältig in Dach
und Fassadenflächen integrierte Solaranlagen zu bewilligen, 
sofern keine Kultur- und Naturdenkmäler von kantonaler 
oder nationaler Bedeutung beeinträchtigt werden. 
Art. 22 Abs. 4 
Streichen 

Art.187d 
Proposition de la Conference de conciliation 
Art. 1 Ba titre 
Installations solaires 
Art. 1 Ba texte 
Dans les zones a bätir et dans les zones agricoles, les instal
lations solaires soigneusement integrees au toit et aux fai;:a-

Bulletin officiel de !'Assemblee federale 
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des doivent etre autorisees des lors qu'elles ne portent at
teinte a aucun bien culturel ni a aucun site nature! 
d'importance cantonale ou nationale. 
Art. 22 a/. 4 
Bitter 

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Die Einigungs
konferenz der Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben 
beider Räte hat heute Morgen vor der Ratssitzung stattge
funden. Sie stellt folgenden Antrag: 
1. Artikel 22 Absatz 4 des Raumplanungsgesetzes gemäss 
Fassung des Nationalrates ist zu streichen. 
2. Stattdessen wird im Raumplanungsgesetz ein neuer Arti
kel 18a, «Solaranlagen», mit folgendem Wortlaut eingefügt: 
«In Bau- und Landwirtschaftszonen sind sorgfältig in Dach
und Fassadenflächen integrierte Solaranlagen zu bewilligen, 
sofern keine Kultur- und Naturdenkmäler von kantonaler 
oder nationaler Bedeutung beeinträchtigt werden.» 
Wie ist es zu diesem Einigungsvorschlag gekommen? Sie 
erinnern sich: Der Nationalrat wollte ursprünglich im Land
wirtschaftsgesetz die Förderung von Holz- und Biomassen
utzung sowie die Nutzung von Solaranlagen im Landwirt
schaftssektor stipulieren. Aus diesem Grund hat er in Arti
kel 96 des Landwirtschaftsgesetzes eine Ergänzung um die 
Absätze 4 und 5 vorgenommen. Wir haben im Ständerat 
diese beiden Absätze wieder gestrichen. Zum einen ge
schah dies mit dem Hinweis auf die Förderungsbestimmun
gen im frisch revidierten Energiegesetz, zum anderen befan
den wir im Ständerat, dass die Regelung nicht ins Land
wirtschaftsgesetz gehöre. Diesen Überlegungen hat sich der 
Nationalrat angeschlossen. Gleichwohl wollte die Grosse 
Kammer auch in der Landwirtschaft ein klares Zeichen für 
die Förderung erneuerbarer Energien setzen. Sie hat darum 
mit 122 zu 66 Stimmen einen Einzelantrag Suter für eine Be
stimmung in Artikel 22 RPG angenommen, die besagt, dass 
optimal konzipierte Holz- und Biomasseanlagen sowie gute 
und ortsbildschutzgerecht in Dach und Fassaden integrierte 
Solaranlagen in allen Zonen rasch bewilligt werden sollten. 
Damit befindet sich die Bestimmung nun im richtigen Ge
setz. 
Das Bestreben, den Bau von Holz- und Biomasseanlagen 
sowie von Solaranlagen nicht nur zu erleichtern, sondern vor 
allem auch zu beschleunigen, stiess in unserer Kommission 
auf Wohlwollen. Gleichwohl konnten wir uns im Ständerat 
einer ersten Fassung wegen zahlreicher unbestimmter 
Rechtsbegriffe und des verfassungswidrigen Eingriffs in kan
tonales Verfahrensrecht nicht anschliessen. 
Die unbestimmten Rechtsbegriffe sind in der Folge eliminiert 
worden. Die Bedenken gegen eine generelle Bewilligung 
von Biomasseanlagen konnten freilich auch in der letzten 
Fassung des Nationalrates nicht ausgeräumt werden; dies 
umso weni_ger, als die Bundesversammlung am 23. März 
2007 eine Anderung des Raumplanungsgesetzes beschlos
sen und einen Artikel 16a Absätze 1 bis und 2 eingeführt hat, 
mit dem Ziel, dass zonenkonforme Bauten und Anlagen zur 
Gewinnung von Energie aus Biomasse auf einem Landwirt
schaftsbetrieb unter klaren Vorgaben bewilligt werden kön
nen. Aus diesen Gründen ist der Nationalrat in der Eini
gungskonferenz einen weiteren Schritt auf den Ständerat 
zugekommen. Das Resultat ist der eingangs zitierte Eini
gungsvorschlag. Dieser ist äusserst knapp, mit 13 zu 12 
Stimmen bei 1 Enthaltung, zustande gekommen. Er trägt 
dem starken Willen des Nationalrates Rechnung, im Rah
men der Landwirtschaftsvorlage zugunsten erneuerbarer 
Energieträger, namentlich der Solarenergie, ein Zeichen zu 
setzen. Die Mehrheit befürchtete, dass mit einem weiteren 
Hinauszögern falsche Zeichen gesetzt respektive gute Lö
sungen auf unbestimmte Zeit verhindert würden. Man wollte 
die lokalen und regionalen Schutzinteressen bewusst nicht 
aufnehmen, weil sie heute allzu oft dazu dienen, solche An
lagen eben zu verhindern respektive die Verfahren in die 
Länge zu ziehen. Das scheint in Anbetracht der klimapoliti
schen Diskussionen jedoch verfehlt zu sein. 
Es ist nicht ganz gelungen, alle zu überzeugen; das können 
Sie dem Abstimmungsresultat entnehmen. Die starke Min-
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derheit hätte eine nochmalige Diskussion der Problematik im 
Rahmen der Bereinigung der Agrarvorlagen 2 bis 6 bevor
zugt und dafür auch Hand geboten. Dies hätte den Vorteil 
gehabt, dass die Kantone zu unseren Vorschlägen hätten 
angehört werden können. Auch hätte man in diesem Zusam
menhang die Bedenken gegenüber der Verfassungsmässig
keit der jetzigen Regel noch einmal eingehend diskutieren 
können. Dazu kommt es nach diesem Entscheid nun aber 
nicht. Immerhin bleibt mir, auf die angekündigte grosse Revi
sion des Raumplanungsgesetzes zu verweisen. 
Nun gilt es, politisch zu entscheiden. Sie können in der fol
genden Abstimmung nur Ja oder Nein sagen. Das ganze 
Landwirtschaftsgesetz ist mit diesem einen Artikel verknüpft, 
und Sie können jetzt sagen, ob das für Sie ausreichend ist, 
um das ganze Landwirtschaftsgesetz fallieren zu lassen; 
das ist die eine Möglichkeit. Man kann aber auch sagen: Wir 
sehen über diesen Wermutstropfen hinweg und verhelfen 
der Vorlage, dem Kompromiss, den wir in einem mühsamen 
Prozess erarbeitet haben, gleichwohl zum Durchbruch. 
Darum bitte ich Sie im Namen der Kommission, aber auch 
im Sinne unseres Rates, hier eben zu einer konstruktiven 
Lösung Hand zu bieten und über diesen kleinen Negativ
punkt hinwegzusehen. Ich danke für Ihr Wohlwollen und Ihre 
Zustimmung. 

Lauri Hans (V, BE): Ich habe heute Morgen um halb acht ei
nen Höhepunkt, wahrhaft einen Höhepunkt, nationaler Ge
setzgebungsarbeit erlebt. Anstatt dass von den zuständigen 
Stellen versucht worden wäre, gemäss Parlamentsgesetz 
zum Voraus eine Verständigungslösung zu suchen, wurden 
wir zu Beginn der Sitzung mit einer neuen Bestimmung kon
frontiert. Weil sich diese im Rahmen einer etwa zehnminüti
gen Diskussion doch nicht als präzis genug erwies, wurde 
sie durch die Einigungskonferenz abgeändert - aufbauend 
auf dem Basiswissen der Kommissionsmitglieder im Raum
planungsrecht. Das Resultat ist entsprechend. Ein Antrag, 
die ganze Thematik von Artikel 18a RPG auf die Herbstses
sion zu verschieben, unterlag leider - wir haben es gehört -
mit knappen 12 zu 13 Stimmen. Ein Schaden wäre dadurch 
in keiner Art und Weise entstanden. Die Inkraftsetzung auf 
den 1. Januar 2008 wäre ohne irgendwelche Probleme mög
lich gewesen. 
Die durch dieses Vorgehen geschaffene Lage erachte ich 
als sehr unbefriedigend - dies deshalb, weil wir jetzt im Rah
men des Landwirtschaftsgesetzes zu einem neuen Politikbe
reich legiferieren. Wir greifen in das RPG ein - ohne detail
lierte fachliche Klärung, ohne Vernehmlassung, ohne Beizug 
der zuständigen Kantone. Wir betreiben Raumplanungspoli
tik und Politik zur Förderung erneuerbarer Energien im Rah
men der Landwirtschaftspolitik. Also, wenn das der Mass
stab für zukünftige Politikbearbeitung ist, dann sind wir nicht 
auf gutem Weg. 
Und nun zur Sache: Ich habe Artikel 18a RPG vor mir. Da 
sehen Sie: Wir werden jetzt also beschliessen, dass Solar
anlagen immer zu bewilligen sind, sofern sie nur nicht Kultur
und Naturdenkmäler von kantonaler oder nationaler Bedeu
tung beeinträchtigen. Immer, wenn das nicht gegeben ist, 
sind sie zu bewilligen. Artikel 75 der Verfassung sagt unter 
dem Titel «Raumplanung», dass die Raumplanung den Kan
tonen obliegt. In Artikel 78 über den Natur- und Heimat
schutz wird in Absatz 1 klipp und klar gesagt: «Für den Na
tur- und Heimatschutz sind die Kantone zuständig.» 
Und in Absatz 2 steht: «Der Bund» - tatsächlich! - «nimmt 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht auf die Anliegen 
des Natur- und Heimatschutzes. Er schont Landschaften, 
Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kultur
denkmäler; er erhält sie ungeschmälert, wenn das öffentli
che Interesse es gebietet.» Hier fokussieren wir nun, wie ich 
gesagt habe, auf Kultur- und Naturdenkmäler, und die übrige 
Kompetenz der Kantone wird ausgeblendet. Das ist für mich 
schon ein sehr erstaunlicher Akt. Denn an sich wären wir ja 
alle der Verfassung verpflichtet. Nun kann man sagen: Die 
ganze Sache ist nicht so schlimm. Der Anwender hat dann 
eben diesen Artikel 18a RPG verfassungskonform auszule
gen. Angesichts des Begriffs «Kultur- und Naturdenkmäler» 
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wird das keine ganz leichte Aufgabe sein. Wenn man es 
aber machen würde - das jetzt vorausgesetzt - und sagen 
würde, unter der Bezeichnung «Kultur- und Naturdenkmä
ler» sei eben all das zu verstehen, was in der Kompetenz 
der Kantone liegt und was ich Ihnen vorhin vorgelesen habe, 
dann würden wir also legiferieren, dass Solaranlagen immer 
dann zu bewilligen wären, wenn alle Zuständigkeiten der 
Kantone in diesem Gebiet beachtet worden sind. Mit ande
ren Worten: Wir hätten dann eine Bestimmung, die totaler 
Nonsens ist und geradeso gut weggelassen werden könnte. 
Das ist das Ergebnis der Sitzung von heute Morgen, Viertel 
vor acht bis fünf vor acht. 
Ich kann nur hoffen, dass man sich in der grossen Revision 
des Raumplanungsgesetzes dieser Materie sofort wieder 
annehmen und diesen Lapsus korrigieren wird, denn so geht 
es ja nun wirklich nicht. Ich entschuldige mich für die für 
meine Verhältnisse relativ deutliche Sprache, aber ich glau
be, dass sie angebracht war. 
Nun stehen wir vor der Situation, dass wir zu entscheiden 
haben, ob uns das jetzt das Bachabschicken des Landwirt
schaftsgesetzes wert ist oder nicht. Das glaube ich natürlich 
auch nicht, und das ist das politisch ganz Unangenehme an 
dieser Angelegenheit. 

Pfisterer Thomas (RL, AG): Sie gestatten mir als Nichtkom
missionsmitglied doch noch die Anmerkung, dass wir auf 
diesem Weg das Institut der Einigungskonferenz zugrunde 
richten. Das war nicht der Sinn der «Ubung». Das war nicht 
der Sinn der «Übung»! Wir erleben auch sehr deutlich die 
Risiken dieser Einigungskonferenz, führt sie doch offenbar 
tendenziell zu unsachlichen Lösungen, tendenziell zum Erle
digungsprinzip statt zur Verständigung, tendenziell zu ver
fassungswidrigen Lösungen, zur Demontage des RPG und 
zu unsystematischen Lösungen. 
Ich bitte unsere Kolleginnen und Kollegen der Staatspoliti
schen Kommission, vor allem auch des Büros, dringend, 
sich dieses Themas anzunehmen. Hier liegt ein Sündenfall 
vor. 

Frick Bruno (C, SZ): Ich kann diese harsche Kritik an der 
Kommission nicht im Raum stehenlassen. Ich möchte Sie an 
einige Punkte erinnern. 
Zum Ersten: Einigungskonferenz heisst, auf der Zielgeraden 
eine Lösung suchen. Diese Lösungen können nach der drit
ten Lesung im zweiten Rat nicht monatelang vorbereitet wer
den. Sie sind über wenige Tage, manchmal über Nacht zu 
erarbeiten. Das ist das System der Einigungskonferenz. So
laranlagen sind in diesem Gesetz kein neues Thema. Wir 
kannten es seit Wochen, seit es der Nationalrat eingefügt 
hatte. Es war uns bekannt. 
Zum Zweiten: Man kann sich darüber streiten, ob wir in der 
Raumplanungskompetenz relativ weit gehen, wenn wir den 
Kantonen vorschreiben, dass sie gutintegrierte Solaranla
gen, vorbehältlich der Anliegen des Denkmalschutzes, be
willigen müssen. Ich darf Sie aber daran erinnern: Wir haben 
in der Frühjahrssession für die Stromproduktion aus Bio
masse eine analoge Vorschrift erlassen. Die Kantone kön
nen es tun; sie sollen das, wo immer möglich, tun. Lesen wir 
die Protokolle nach! Keiner von uns hat sich daran gestört, 
dass wir in die Kompetenz der Kantone eingreifen. Man 
kann darüber diskutieren, wie weit man gehen soll. Wir be
gehen hier aber keinen Sündenfall; es ist eine sachgerechte 
Lösung, die wir nach einer langen Diskussion gefunden ha
ben. Manchmal muss man am Ende einer langen Beratung 
kleine Kröten schlucken. Wir sind uns das in der Politik ge
wohnt. Keiner hat sich je darob vergiftet. 

Escher Rolf (C, VS): Ich fasse mich unanständig kurz: Bau
vorschriften und Baupolizeivorschriften über Solaranlagen 
sind grundsätzlich Sache der Kantone und haben nach mei
ner Auffassung in einem Bundesgesetz eigentlich nichts ver
loren. Wenn doch, dann sicher nicht im Rahmen der Bera
tung des Landwirtschaftsgesetzes; und wenn schon, dann 
nicht so unsorgfältig und unakzeptabel formuliert. Das ein
gesehen und abgewogen habend, komme ich zur eindeuti-

gen Schlussfolgerung, den Antrag der Einigungskonferenz 
zu unterstützen, weil ich das Kalb nicht mit dem Bottich aus
schütten will. 

David Eugen (C, SG): Ich bin der Ansicht, dass diese Be
stimmung verfassungsrechtlich sehr wohl abgestützt ist, ei
nerseits auf dem RPG-Artikel und andererseits auf dem En
ergieartikel. Beide Bestimmungen erlauben dem Bundesge
setzgeber, solche materiellrechtlichen Vorschriften über 
Energieanlagen zu erlassen. Ich bin der Meinung, dass die
se Bestimmung, die hier vor Ihnen liegt, auch materiellrecht
lich in Ordnung ist. Sie enthält drei Konditionen: Sie fordert 
eine sorgfältige Eingliederung, sie bezieht sich auf Bau- und 
Landwirtschaftszonen, und es dürfen keine Kultur- und Na
turdenkmäler beeinträchtigt werden. Ich stehe zu diesen drei 
materiellen Voraussetzungen für die Bewilligung. Sie sind für 
mich in Ordnung, und ich bin auch der Meinung, dass es 
keine weiteren materiellen Bewilligungsvoraussetzungen 
mehr braucht. Das Bundesrecht setzt hier eine klare Wer
tung zugunsten dieser Anlagen. 
In diesem Sinne dürfen wir, denke ich, mit Fug und Recht 
diesem Antrag der Einigungskonferenz zustimmen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich bitte Sie auch, dem Resul
tat der Einigungskonferenz zuzustimmen, auch wenn ich 
verstehen kann, dass nicht alle restlos von dieser Formulie
rung überzeugt sind; so auch wir nicht, weil wir effektiv nicht 
viel Zeit hatten, um die anstehenden Fragen zu prüfen. Aber 
eine erste Beurteilung insbesondere der Verfassungsmäs
sigkeit führte das Bundesamt für Justiz, das Bundesamt für 
Raumentwicklung und mein Departement zur Einschätzung, 
dass diese erfüllt sein dürfte. Wie Herr David gesagt hat, gibt 
es auch im Energiebereich die Verfassungskompetenz des 
Bundes, und darauf lässt sich das wohl abstützen. 
Politisch unbestritten war ja, dass man effektiv auch bei 
Solaranlagen im Landwirtschaftsbereich Handlungsbedarf 
sieht, weil hier viele Verfahren lange dauern, weil gerade 
auch regionale Hürden sehr oft solchen Bauten entgegen
stehen. Mit diesem Artikel kann ein klares politisches Zei
chen an die Kommunen geschickt werden. Ich glaube daher, 
dass es ein Kompromiss ist, der dann auch in der Umset
zung sicher seine Wirkung haben wird. Ich teile im Weiteren 
aber die Auffassung von Herrn Lauri, dass diese Legiferie
rung mit Sicherheit im Rahmen der Totalrevision des Raum
planungsgesetzes betrachtet werden kann und soll; dies 
dann aber auch mit einer Erfahrungszeit, die es erlauben 
wird, die juristischen Fragen und die Anwendung in der Pra
xis zu prüfen. Es wäre meines Erachtens völlig unverhältnis
mässig, nicht zuzustimmen, zumal dann Ihre stundenlangen 
Diskussionen über die «AP 2011 » sinnlos gewesen wären, 
und das wollen wohl die vehementesten Verfechter des Fö
deralismus nicht. 
Deshalb bitte ich Sie, hier diesem Antrag, dem Resultat der 
Einigungskonferenz, zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 
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Ständerat/Conseil des Etats 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2007 4677) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2007 4449) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Loi federale sur l'agriculture 

Art. 187d 
Antrag der Einigungskonferenz 
Art. 1 Ba Titel 
Solaranlagen 
Art. 1 Ba Text 
In Bau- und Landwirtschaftszonen sind sorgfältig in Dach
und Fassadenflächen integrierte Solaranlagen zu bewilligen, 
sofern keine Kultur- und Naturdenkmäler von kantonaler 
oder nationaler Bedeutung beeinträchtigt werden. 
Art. 22Abs. 4 
Streichen 

Art. 187d 
Proposition de Ja Conference de conci/iation 
Art. 18a titre 
Installations solaires 
Art. 1 Ba texte 
Dans les zones a bätir et dans les zones agricoles, les instal
lations solaires soigneusement integrees au toit et aux faQa
des doivent etre autorisees des lors qu'elles ne portent at
teinte a aucun bien culturel ni a aucun site naturel 
d'importance cantonale ou nationale. 
Art. 22 a/. 4 
Bitter 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Gestern Morgen 
fand die Einigungskonferenz über die Vorlagen 1 und 7 der 
«AP 2011 » statt. Nach den Beratungen in beiden Räten 
blieb noch eine Differenz zu regeln, und zwar bei Arti
kel 187d des Landwirtschaftsgesetzes, der Übergangsbe
stimmung zur Ergänzung des Raumplanungsgesetzes. 
Diesem Artikel lag die Absicht zugrunde, Biomasse- und 
Solaranlagen in Zukunft besser, schneller und öfter zu 
bewilligen. Es geht nur noch darum, wie wir die Förderung 
der erneuerbaren Energien regeln. Die Einigungskonferenz 
schlägt Ihnen vor, die Biomasseanlagen nicht mehr zu er
wähnen, weil diese Anlagen schon in Artikel 16a Absatz 1 bis 
des revidierten Raumplanungsgesetzes geregelt sind. Arti-

kel 22 in den Übergangsbestimmungen ist also zu streichen, 
und die Solaranlagen sind neu in Artikel 18a des Raum
planungsgesetzes aufzunehmen. Der Kompromissvorschlag 
der Einigungskonferenz lautet also in Artikel 18a: «In Bau
und Landwirtschaftszonen sind sorgfältig in Dach- und Fas
sadenflächen integrierte Solaranlagen zu bewilligen, sofern 
keine Kultur- und Naturdenkmäler von kantonaler oder natio
naler Bedeutung beeinträchtigt werden.» Damit tragen wir 
dem Anliegen Rechnung, erneuerbare Energien, namentlich 
aus Biomasse- und Solaranlagen, zu fördern. 
Ich bitte Sie, dieses Ergebnis zur Kenntnis zu nehmen und 
zu unterstützen. Es ist mit 13 zu 12 Stimmen bei 1 Enthal
tung zustande gekommen, und der Ständerat hat es einstim
mig gutgeheissen. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS), pour la commission: L'arti
cle 187d est l'ultime divergence entre nos deux conseils qui 
n'a pas pu etre reglee. Tout est parti de la proposition Suter 
qui visait a autoriser plus rapidement la construction d'instal
lations locales de production d'energies renouvelables. 
En commission, la semaine derniere, une nouvelle proposi
tion a ete faite pour simplifier le texte. Notre decision n'a tou
jours pas trouve l'aval du Conseil des Etats. 
Les installations qui fonctionnent au bois ou a la biomasse 
sont deja mentionnees dans la loi sur l'amenagement du ter
ritoire. Dans cette loi, l'article 16a alinea 1 prevoit deja de fa
ciliter les procedures pour les installations de production 
d'energie au moyen de la biomasse dans les exploitations 
agricoles. 
Une nouvelle proposition Pelli a ete faite en Conference de 
conciliation afin de simplifier encore le texte et de se concen
trer sur les installations solaires. Cette proposition a trouve 
une faible majorite. Ce nouveau texte propose d'introduire 
un nouvel article en suivant la logique de la precedente re
forme de la loi sur l'amenagement du territoire qui prevoit 
justement toutes les conditions aux articles 16, 16a et 16b 
concernant la zone agricole. L'article 18a correspond aux ar
ticles 15 et 16 qui couvrent respectivement les zones d'habi
tation et agricoles. Des limites ont ete fixees dans le texte 
pour une integration appropriee des installations dans les 
constructions. Cette nouvelle formulation mentionne une 
restriction qui prevoit que les installations solaires ne doivent 
porter atteinte a aucun bien culturel ni a aucun site naturel 
d'importance cantonale ou nationale. 
Le Conseil des Etats a accepte hier cette nouvelle formula
tion de l'article 187d, ce qui veut dire que si nous faisons de 
meme, nous aurons elimine toutes les divergences dans la 
loi sur l'agriculture. 
Je vous invite donc a voter, comme la Chambre des cantons, 
la proposition de la Conference de conciliation. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Nur ganz kurz: Die beiden 
Kommissionssprecher haben korrekt dargelegt, wie es jetzt 
zu dieser Einigung gekommen ist. Ich bin froh, dass mein 
Votum an der letzten Sitzung, wonach Artikel 16a Ab
satz 1 bis des revidierten Raumplanungsgesetzes bereits 
Biomasseanlagen vorsieht, gehört wurde. 
Mit dieser Formulierung können wir leben. Wir hatten nicht 
viel Zeit, um die Verfassungsmässigkeit zu prüfen, sind aber 
der Meinung, dass diese eingehalten werden dürfte. Des
halb glaube ich, dass wir, was die Solaranlagen und die Bio
masseanlagen betrifft, so einen Akzent setzen können, ohne 
dass hier in die verfassungsmässigen Rechte der Kantone 
eingegriffen wird. 
Ich bitte Sie daher auch, diese letzte Differenz zu beseitigen 
und damit einen Schlusspunkt unter die «AP 2011 » zu set
zen. 

Angenommen - Adopte 
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NationalraVConseil national 03.10.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

StänderaVConseil des Etats 08.03.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

NationalraVConseil national 23.03.07 (Schlussabstimm1Jng - Vote final) 

StänderaVConseil des Etats 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2007 2319) 
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NationalraVConseil national 11.06.07 (Differenzen - Divergences) 
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2. Verordnung der Bundesversammlung über die Orga
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Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 42 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

06.058 

Datenaustausch 
in Asylangele9er.iheiten. 
Abkommen mit Osterreich 
und dem Fürstentum Liechtenstein 
Echange de donnees 
dans le domaine de l'asile. 
Accord avec l'Autriche 
et la Principaute du Liechtenstein 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 09.06.06 (BBI 2006 5905) 
Message du Conseil federal 09.06.06 (FF 2006 5631) 

NationalraVConseil national 22.03.07 (Erstrat - Premier Conseil) 

StänderaVConseil des Etats 21.06.07 (Zweitrat- Deuxieme Conseil) 

NationalraVConseil national 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

StänderaVConseil des Etats 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2007 4705) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2007 4477) 

Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkom
mens zwischen dem Schweizerischen Bundesrat, der 
Österreichischen Bundesregierung und der Regierung 
des Fürstentums Liechtenstein über den gegenseitigen 
Datenaustausch in Asylangelegenheiten 
Arrete federal portant approbatlon de l'accord entre le 
Conseil federal suisse, le Gouvernement federal autri
chien et le Gouvernement de la Principaute du Liechten
stein relatif a l'echange de donnees dans le domaine de 
l'asile 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 42 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 
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1. Loi federale sur l'Autorite federale de surveillance des 
marches financiers 
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(Einstimmigkeit) 

2. Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhan
del 
2. Loi federale sur les bourses et le commerce des va
leurs mobilieres 
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Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich bedanke mich bei Frau 
Sommaruga für den Rückzug ihres Minderheitsantrages. Es 
ist tatsächlich so, dass es wichtig ist, dass Artikel 36a des 
Patentgesetzes eben kongruent zu Artikel 22a des Sorten
schutzgesetzes ist. Die Zwangslizenzen können nicht unter
schiedlich geregelt sein. Das haben wir somit erreicht. 
Ich bitte Sie somit, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte seJon Ja proposition de Ja majorite 
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Ständerat/Conseil des Etats 13.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 14.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Einigungskonferenz/Conference de conciliation 19.06.07 

Ständerat/Conseil des Etats 19.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Nationalrat/Conseil national 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2007 4677) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2007 4449) 

Ständerat/Conseil des Etats 18.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 20.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 25.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 26.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 05.10.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 05.10.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

2. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht 
2. Loi federale sur le droit foncier rural 

Frick Bruno {C, SZ), für die Kommission: Differenzen sind 
nach der ersten nationalrätlichen Lesung beim bäuerlichen 
Bodenrecht, beim Pachtrecht und beim Tierseuchengesetz 
verblieben. Alle übrigen Erlasse wurden ja bereits bereinigt 
und verabschiedet. 
Beim bäuerlichen Bodenrecht sind zwei Differenzen verblie
ben. Die erste betrifft die Frage, ob die Belastungsgrenze für 
landwirtschaftliche Grundstücke und Liegenschaften erhal
ten bleiben soll. Wir haben diese Frage in unserem Rat rela
tiv knapp, mit 5 Stimmen Unterschied, verneint. Bei uns ge
wann die Ansicht Oberhand, dass landwirtschaftliche Hypo
thekarkredite den gleichen Regeln wie im übrigen Liegen
schaftsverkehr zu folgen haben. Der Nationalrat hingegen 
hat sich sehr deutlich, im Stimmenverhältnis von 3 zu 1, für 
die Beibehaltung der Belastungsgrenze ausgesprochen. 
Nun sind wir im Zuge der Differenzbereinigung in der Kom
mission, insbesondere den realpolitischen Machtverhältnis
sen beider Räte gehorchend, zum Schluss gelangt, diese 
Belastungsgrenze beizubehalten. Dies schlägt sich in der 

Vorlage zuerst in Artikel 1 Absatz 2 nieder und in den folgen
den Bestimmungen, insbesondere in den Artikeln 73 bis 79. 
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig, sich dem Na
tionalrat anzuschliessen. 

Art. 1 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 1 al. 2 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Um mich nicht zu jedem Arti
kel äussern zu müssen, kann ich gleich eingangs sagen, 
dass ich im Namen des Bundesrates an unserer Position 
festhalte, auch wenn ich weiss, dass ich damit keine Chance 
habe. Vom Konzept her sind wir einfach nach wie vor über
zeugt, dass die Belastungsgrenze aufzuheben ist, denn Sie 
haben nach wie vor einen Riesenkatalog von Ausnahmen. 
Wir sind überzeugt, dass dieser kleine Schritt zu machen 
sei. Wir haben schon lange darüber debattiert, deshalb will 
ich Ihre Zeit nicht über Gebühr in Anspruch nehmen, zumal 
die Positionen bezogen sind. Damit die Position des Bun
desrates von Anfang an klar ist, wollte ich das aber noch
mals zu Protokoll geben. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Frau Bundesrätin Leuthard 
beantragt aus formellen Gründen, am Antrag des Bundesra
tes festzuhalten. Wir fällen zu Artikel 1 Absatz 2 einen 
Grundsatzentscheid. Damit Frau Bundesrätin Leuthard ein 
Resultat nach Hause - sprich in den Bundesrat - tragen 
kann, stimmen wir hier ab. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 23 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 5 Stimmen 

Art. 3 Abs. 4; 73-79; 81 Abs. 1; 84 Bst. a; 87 Abs. 3 
Bst. Cj 90 Abs. 1 Bst. Cj 91 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 3 al. 4; 73-79; 81 al. 1; 84 let. a; 87 al. 3 let. c; 90 al. 1 
let. c; 91 al. 3 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 92 Ziff. 5 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
(= Unverändert) 

Antrag Maissen 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 92 eh. 5 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 
(= lnchange) 

Proposition Maissen 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Es geht um die Än
derung des Raumplanungsrechtes und dabei um folgende 
Frage: Unter welchen Voraussetzungen dürfen nichtland
wirtschaftliche Nebenbetriebe ausserhalb der Bauzone be
willigt werden? Da muss ich zum Landwirtschaftsgesetz 
zurückblenden: Der Bundesrat hatte uns ja vorgeschlagen, 
als landwirtschaftlichen Betrieb anzuerkennen, was min
destens 1,25 Standardarbeitskräfte beansprucht. Wir haben 

Bulletin offlclel de l'Assemblee federale 



18. September 2007 675 Ständerat 06.038 

die Grenze in unserem Rat auf 1,0 Standardarbeitskräfte 
herabgesetzt. Der Nationalrat ist dem gefolgt. 
Hier geht es nun um die Frage, welche Regeln anwendbar 
sind, wenn es um einen nichtlandwirtschaftlichen Nebenbe
trieb geht, sei es eine Alpwirtschaft, sei es eine Käserei, sei 
es eine Besenbeiz, sei es eine Herberge, die Schlafen im 
Stroh anbietet, usw. Der Bundesrat, der die Grenze mit 1,25 
Standardarbeitskräften hier relativ hoch angesetzt hatte, 
zeigte sich dafür bei den Nebenbetrieben grosszügig und 
wollte die Grenze auf 0,75 Standardarbeitskräfte herabset
zen. Wer diese Grenze erreicht, dürfte also einen nichtland
wirtschaftlichen Nebenbetrieb in bestehenden Gebäuden 
einrichten. Nachdem wir die ordentliche Regel tiefer als der 
Bundesrat gesetzt hatten, entschieden wir uns, die Grenze 
generell bei 1,0 Standardarbeitskräften zu belassen. 
Worin unterscheidet sich davon nun der Antrag des Natio
nalrates, der trotzdem an der bundesrätlichen Lösung, also 
am geltenden Recht, festgehalten hat? Er unterscheidet sich 
nur in einem Punkt: Dort, wo es im Berg- und Hügelgebiet 
um kleine Betriebe geht, können die Kantone die Grenze für 
einen Betrieb auf 0,5 Standardarbeitskräfte herabsetzen. 
Im Berg- und Hügelgebiet können, wenn 0,5 Standardar
beitskräfte pro Betrieb vorhanden sind, bereits Nebenbe
triebe bewilligt werden. Damit ist für das Berg- und Hügelge
biet gesorgt. Beim Talgebiet sagen wir, dass 1,0 Standard
arbeitskräfte den Anspruch auf Nebenbetriebe geben. Der 
Nationalrat wollte bei 0,75 bleiben. Diese Abstufung ist nach 
dem Erachten der Kommission nicht nötig. Es geht bei die
sem Unterschied nur noch um die Frage, wann bei landwirt
schaftlichen Betrieben im Talgebiet nichtlandwirtschaftliche 
Nebenerwerbsbetriebe bewilligt werden können: bei 1,0 
Standardarbeitskräften, wie wir es vorsehen, oder bereits 
bei 0,75 Standardarbeitskräften, wie es der Bundesrat vor
sah? Der Bundesrat sah dies nur vor, um eine Härte zu mil
dern, die entstehen kann, weil er die Regel bei 1,25 Standar
darbeitskräften festlegte. 
Wir glauben, es sei klarer und sachgerechter, wenn wir die 
Grenzen gleichsetzen, nämlich bei 1,0 sowohl für die Aner
kennung als Betrieb als auch für die Anerkennung als Ne
benbetrieb nichtlandwirtschaftlicher Art. Aber im Berg- und 
Hügelgebiet können die Kantone die Grenze auf 0,5 herab
setzen, bereits ab dieser Grenze können Nebenbetriebe be
willigt werden. 
Wir beantragen Ihnen daher, an unserer Fassung und damit 
am geltenden Recht festzuhalten. Ich werde mich nach den 
Begründungen von Herrn Maissen nochmals äussern. 

Maissen Theo (C, GR): Ich möchte zuerst meiner Freude 
Ausdruck geben, dass jetzt auch der Ständerat beim bäuerli
chen Bodenrecht den Vorstellungen gefolgt ist, wie ich sie 
seinerzeit in den Beratungen bezüglich Belastungsgrenze 
usw. dargelegt habe. Hier haben wir nun wirklich etwas Gu
tes für die Landwirtschaft getan. Ich möchte allen danken, 
die sich dafür eingesetzt haben. 
Nun zum vorliegenden Thema: Mich freut es natürlich, Frau 
Bundesrätin, dass wir uns sogar einmal treffen in dem Sinne, 
dass ich für den Vorschlag des Bundesrates bin; das freut 
mich ausserordentlich. Die Situation ist noch etwas kompli
zierter, als es Herr Frick dargelegt hat. Die Situation, Kollege 
Frick - wenn Sie zuhören möchten -, ist die, dass jetzt am 
1. September dieses Jahres eine Änderung des Raumpla
nungsgesetzes in Kraft getreten ist, die sich .~uf diesen 
Punkt hier bezieht. Das war möglicherweise die Uberlegung 
der Kommission. Jetzt ist es aber so: Es gibt wesentliche 
Unterschiede, und Sie können diese Unterschiede in der 
Botschaft zur Agrarpolitik auf den Seiten 6488 und 6489 
nachlesen. Der wesentliche Unterschied ist ja nicht der, 
dass man die Standardarbeitskräfte unterschiedlich festlegt. 
Der wesentliche Unterschied ist der, dass das geltende 
Recht vom «landwirtschaftlichen Gewerbe» spricht und sich 
damit auf die Definition im bäuerlichen Bodenrecht bezieht. 
Hingegen bezieht sich der Entwurf des Bundesrates aus
drücklich auf den Begriff «landwirtschaftlicher Betrieb». Es 
wird in der Botschaft hervorgehoben, dass dieser Unter
schied wichtig sei. Das ist der erste Punkt. 
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Der zweite Punkt ist der, dass es mir wichtig erscheint, dass 
man hier nicht einfach im Sinne der Gleichmacherei sagt: 
Wir haben uns auf eine Standardarbeitskraft im bäuerlichen 
Bodenrecht und im Raumplanungsgesetz geeinigt, dann 
wollen wir das überall so halten. Ich finde, es ist sehr sinn
voll, dass wir hier erstens die Definition des landwirtschaftli
chen Betriebes und zweitens 0,75 Standardarbeitskräfte re
spektive 0,5 für das Berg- und Hügelgebiet haben. Ich 
möchte Sie also bitten, hier dem Nationalrat zu folgen. 
Man müsste allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt - oder 
vielleicht kann man das jetzt noch machen - die Revision, 
die jetzt in Kraft getreten ist, mit dem Text hier koordinieren. 
Es gibt nämlich noch einen Punkt, der unterschiedlich ist. 
Die jetzt in Kraft getretene Revision verlangt nicht mehr, 
dass der Nachweis erbracht wird, dass man zusätzliches 
Einkommen braucht. Sie hält nicht mehr fest, dass es nur 
dann möglich sei, nebenbetriebliche Bauten zu errichten. 
Das ist weggefallen. Bei der Version Bundesrat/Nationalrat, 
wie sie hier vorgeschlagen ist, sehen Sie, dass es immer 
noch die Begründung braucht, dass es einem Betrieb ohne 
ein Zusatzeinkommen nicht möglich sei weiterzubestehen. 
Das ist noch eine Nuance, wobei nach Absatz 1 bis dann 
doch unabhängig vom Erfordernis eines Zusatzeinkommens 
eben Erweiterungen für Nebenbetriebe erlaubt werden kön
nen, wenn die Gebäude nicht entsprechend ausreichen. Das 
ist also bereits korrigiert. Die ganze Geschichte ist etwas 
kompliziert, ich weiss das, ich habe versucht, das zu erklä
ren. Die Ausgangslage ist auf alle Fälle anders, als sie der 
Kommissionssprecher dargelegt hat. 
Im Nationalrat - darauf möchte ich noch hinweisen - erfolgte 
diese Änderung einstimmig. Die Kommission beantragte, 
dem Bundesrat und nicht dem Ständerat zu folgen, und das 
war ein einstimmiger Beschluss. Es ist also ein ganz wesent
licher Unterschied, ob wir nun dem Bundesrat und dem Na
tionalrat folgen oder ob wir beim geltenden Recht bleiben. 
Ich bitte Sie deshalb, hier keine Differenz zum Nationalrat zu 
schaffen, sondern dem Nationalrat zu folgen. Man müsste 
dann bei Gelegenheit - das Raumplanungsgesetz wird ja so 
oder so jetzt generell überprüft - hier noch einmal einzelne 
Details ansehen. Ich bitte Sie dennoch, hier der Fassung 
des Nationalrates zuzustimmen. 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Ich kann kurz auf 
die Ausführungen von Herrn Kollege Maissen antworten. 
Vorerst zur Frage der Begriffe, zwischen «landwirtschaftli
chem Gewerbe» und «landwirtschaftlichem Betrieb» sei ein 
grosser Unterschied: Nach den Ausführungen in der Bot
schaft und auch gemäss der Diskussion in der Kommis
sion - wenn ich sie richtig in Erinnerung habe - werden hier 
nur Begriffe ausgetauscht, ohne dass materiell etwas geän
dert wird; andernfalls bitte ich nachher um Präzisierung. Es 
gibt in den folgenden Absätzen tatsächlich Präzisierungen, 
die im heutigen Gesetz nicht enthalten sind. Es sind aber in 
erster Linie Präzisierungen, Klärungen, teilweise auch Um
setzungen ins Gesetz, die heute Praxis sind. 
Der wesentliche Unterschied - und da müssen wir uns ent
scheiden - ist aber die Frage: Soll im Flachland, ausserhalb 
des Berg- und Hügelgebiets, ein nichtlandwirtschaftlicher 
Nebenerwerb in bestehenden Gebäuden bewilligt werden, 
auch wenn es kein voller Betrieb ist, sondern bereits wenn 
es nur ein Dreiviertelbetrieb ist? Sollten 0,75 Standardar
beitskräfte genügen? Oder soll nur ein Vollbetrieb auch 
einen nichtlandwirtschaftlichen Nebenerwerb unterbringen 
können? Das ist die Frage. Herr Maissen will etwas grosszü
giger sein; die Kommission ist der Ansicht, dass die beiden 
Dinge, nämlich landwirtschaftlicher Betrieb und nichtland
wirtschaftlicher Nebenbetrieb, in den bestehenden Gebäu
den Hand in Hand gehen und an die gleiche Arbeitskraftvor
aussetzung, nämlich 1,0 Standardarbeitskräfte, gebunden 
sein sollen. Darüber müssen wir entscheiden. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Obwohl es mich auch freut, 
dass Herr Maissen einmal einen bundesrätlichen Antrag un
terstützt: Dieser gilt jedoch nicht mehr. Wir hatten Ihnen ef
fektiv ein anderes Konzept unterbreitet, indem wir eben die 
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Gewerbegrenze deutlich erhöht hatten. Herr Frick hat das 
korrekt erklärt. Wenn Sie jetzt den Entwurf gemäss der 
seinerzeitigen Version des Bundesrates abändern, dann ge
hen Sie von einem anderen Konzept aus, mit einer wesent
lich höheren Gewerbegrenze. Das haben Sie so nicht ge
wollt, Sie sind auf 1,0 Standardarbeitskräfte (SAK) einge
schwenkt. Deshalb macht der Antrag keinen Sinn mehr. 
Nochmals grundsätzlich: Im Bundesgesetz über das bäuerli
che Bodenrecht (BGBB) unterscheiden wir zwischen land
wirtschaftlichem Gewerbe und landwirtschaftlichen Grund
stücken. Dafür, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb ein Ge
werbe ist, ist Artikel 7 mit dieser Gewerbegrenze entschei
dend, die Sie jetzt bei 1,0 SAK festgelegt haben. In der Ver
ordnung, Herr Maissen - das bezieht sich auf Artikel 40 des 
von Ihnen zitierten Raumplanungsgesetzes -, legen wir 
eben fest, dass nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe die 
Bewilligung brauchen, vorausgesetzt, dass es sich um ein 
Gewerbe im Sinne der Artikel 5 oder 7 BGBB handelt. Wir 
verweisen für die Situation bei Nebenbetrieben wiederum 
auf die Artikel 5 oder 7 BGBB. Somit ist es eben so, dass 
hier nicht nur das BGBB für die Definition der Gewerbe
grenze ausschlaggebend ist, sondern sie muss jetzt eben 
auch mit dieser Anderung der Raumplanungsverordnung 
kongruent sein. Wenn Sie bei der ehemaligen Version des 
Bundesrates bleiben würden, würde die Strukturentwicklung 

. noch weiter gebremst, und das ist natürlich nicht unser Ziel. 
Deshalb ist es richtig so. Die Kantone haben den Spielraum, 
weiterhin die Gewerbegrenze nach Artikel 5 BGBB herabzu
setzen. Das bedeutet aber auch: Man kann weiterhin Be
triebe mit 0,75 SAK als Nebenbetriebe führen. 
Das ist somit quasi die bisherige Regelung, was nichtland
wirtschaftliche Nebenbetriebe betrifft, und deshalb brauchen 
wir keine Neuregelung, sondern wir können beim Status quo 
des Raumplanungsgesetzes bleiben. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 29 Stimmen 
Für den Antrag Maissen .... 6 Stimmen 

3. Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht 
3. Loi federale sur Je bail a ferme agricole 

Art. 1 O; 11; 36 Abs. 1, 2; 38; 43; 44; 45; 49; 50 Abs. 2; 53 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 1 O; 11; 36 al. 1, 2; 38; 43; 44; 45; 49; 50 al. 2; 53 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): So, wie ich die Sache 
überblicke, können wir die Vorlage zum grössten Teil in 
globo behandeln. 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Es ist so, wie der 
Herr Präsident gesagt hat; es geht um eine einzige Frage: 
Soll die Pachtzinskontrolle nur für ganze landwirtschaftliche 
Gewerbe gelten oder auch weiterhin für einzelne landwirt
schaftliche Grundstücke? 
Unser Rat hatte sich dafür ausgesprochen, dass die Pacht
zinskontrolle für einzelne Grundstücke nicht mehr gelten 
solle, sondern nur noch für das Gewerbe. Der Nationalrat 
hat am heutigen Recht festgehalten. Damit untersteht auch 
die Verpachtung eines einzelnen Grundstückes weiterhin 
der Pachtzinskontrolle. 
Was hat den Nationalrat zu diesem Entscheid geführt? Er 
hat vor allem argumentiert, in vielen Fällen mache es keinen 
Unterschied, ob der Landwirt ein Grundstück oder ein gan
zes Gewerbe pachte. Es gibt nämlich Strukturen - mein 
Kanton weist eine solche auf-, bei denen in vielen Fällen 
der Bauer einen Hof, aber nur sehr wenig Land besitzt. Die 
übrigen 20 bis 30 Hektaren, die er bewirtschaftet, sind zuge
pachtet - häufig von Korporationen oder von Privaten, die 
grossen Grundbesitz haben. In diesen Fällen ist der Pächter 

eines einzelnen Grundstückes faktisch in der gleichen Situa
tion wie ein Bauernkollege, der den ganzen Hof pachtet. In 
diesen Fällen würde ihm nicht volle Gerechtigkeit widerfah
ren, wenn die Pachtzinskontrolle vollständig abgeschafft 
würde. Dieses Argument hat im Nationalrat überzeugt; er ist 
daher mit einem Stimmenverhältnis von rund 3 zu 1 beim 
heutigen Recht geblieben, während wir uns mit einem Unter
schied von nur 5 Stimmen für die Abschaffung der Pacht
zinskontrolle für einzelne Grundstücke ausgesprochen ha
ben. 
Aus zwei Gründen, so meine ich, schlägt die Kommission 
vor, dem Nationalrat zu folgen. Einerseits ist es das sehr 
klare Stimmenverhältnis im Nationalrat, anderseits haben 
auch die Argumente des Nationalrates einiges an Überzeu
gungskraft für sich. 
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig bei nur einer 
Enthaltung, dem Nationalrat zu folgen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich bedaure natürlich, dass 
Sie hier Ihre bisherige Position aufgeben, denn der Stände
rat hatte sich bisher auch klar für die Aufhebung der Pacht
zinskontrolle für Einzelgrundstücke ausgesprochen. Ich 
möchte einfach nochmals darauf hinweisen, dass bei Einzel
grundstücken längst der Markt spielt. Wir haben auf der ei
nen Seite unzählige Einzelgrundstücke, bei denen der 
Pachtzins weit über dem Betrag gemäss Pachtzinsverord
nung festgelegt wurde, während auf der anderen Seite in 
den Kantonen praktisch keine Einsprachen behandelt wer
den. Entweder sagen wir also den Kantonen, dass sie die 
Verordnung vollziehen und die Einsprachen behandeln sol
len, oder dann ist es halt so, dass bei diesen Grundstücken 
mehr bezahlt wird. Dann braucht es aber die Kontrolle nicht. 
Entweder haben wir ein Marktversagen und schaffen des
halb ein Instrument, oder es gilt halt der Markt, wenn dieses 
Instrument nicht genutzt wird und auch stark überhöhte 
Pachtzinsen bezahlt werden. 
Ich bin hier natürlich für den marktwirtschaftlichen Ansatz 
und finde, dass diese Kontrolle für Einzelgrundstücke heute 
obsolet geworden ist. Wir erleichtern mit der Streichung eine 
Unterstützung des Strukturwandels. Ich bin auch der Mei
nung, dass es eigentlich eine Diskriminierung darstellt, wenn 
wir einer Minderheit von Pächtern, die sich an die Vorschrif
ten halten, hier einen Bärendienst erweisen. Sehr oft ist es 
ja sogar die öffentliche Hand, die hier tiefe Zinsen verlangt, 
und wir nehmen das einfach so hin. Das stört mich. Wir fin
den nach wie vor, dass die bundesrätliche Lösung mit der 
Aufhebung der Kontrolle bei Einzelgrundstücken konsequent 
ist, weil sie die heutige Rechtspraxis und die heutige Markt
situation abbildet. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Aber Sie beharren nicht 
auf einer Abstimmung, Frau Bundesrätin? 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Wenn ich darauf beharre, müs
sen Sie ja wieder abstimmen. (Heiterkeit) 
Ich halte aber auch hier am Entwurf des Bundesrates 
fest, mit dem Risiko, dass Sie das als stur erachten. Ich er
innere Sie aber auch an die neuesten Forderungen, insbe
sondere die des Hauseigentümerverbandes. Das kommt 
dann mit weit grösserem politischen Druck auf Sie zu als 
diese bescheidene Revision des Bundesrates. Politisch geht 
die Reise in eine andere Richtung - vielleicht nicht jetzt, 
aber vielleicht in drei Jahren. Im Jahr 2007 kann ich dann 
immerhin auf die protokollarische Weisheit des Bundes
rates hinweisen. Deshalb bitte ich Sie, darüber abzustim
men. 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Wir stimmen über die 
Weisheit ab. (Heiterkeit) 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 20 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 13 Stimmen 
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6. Tierseuchengesetz 
6. Loi sur les epizooties 

Art. 46 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 46 al. 3 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Bei Artikel 46 hat 
der Nationalrat die Fassung unseres Rates übernommen. Er 
hat aber die Einsprachefrist auf fünf Tage reduziert, und da
mit hat er sie kohärent mit dem Lebensmittelgesetz normiert. 
Wir schliessen uns an. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Ich habe keine weiteren Be
merkungen dazu. 

Angenommen - Adopte 

Art. 54a Abs. 1, 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 54a al. 1, 4 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Bei Artikel 54a er
setzen wir das «Bundesamt» grundsätzlich durch den Be
griff «Bund». Auch meinen wir, dass der im Jahr 2007 aktu
elle Name eines Informationssystems nicht gesetzeswürdig 
sei und es genüge, wenn wir von einem «zentralen Informa
tionssystem» sprechen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Wir werden die Kommission 
unterstützen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 62 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
(= Unverändert) 

Art. 62 al. 1 
Proposition de /a commission 
Maintenir 
(= lnchange) 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Bei Artikel 62 geht 
es um einen materiellen Unterschied. Ich darf Sie daran er
innern, dass die Seuchenpolizei und auch die Massnahmen 
zur Entsorgung von Fleischabfällen grundsätzlich Sache der 
Tierhalter ist, allenfalls mit Unterstützung der Kantone. Vor 
vier Jahren haben wir im Zusammenhang mit BSE eine 
neue Regel eingeführt: Der Bundesrat kann Beiträge an die 
Entsorgung von Fleischabfällen leisten, um eine bessere 
Kontrolle und eine statistische Übersicht über die BSE-Situa
tion in der Schweiz zu erhalten. Das ist eine einmalige Ab
weichung von allen anderen Regeln. 
Nun möchte der Nationalrat diese Ausnahme zur allgemei
nen Regel machen. Er schlägt uns vor, in Absatz 1 festzule
gen, dass der Bundesrat Massnahmen für Beiträge an die 
Kosten der Entsorgung in Seuchenpolizeifällen ganz allge
mein leisten kann. Das ist eine Ausweitung der Beitrags
pflicht des Bundes - faktisch wird es zu einer solchen -, die 
wir nicht unterstützen. 
Wir bitten Sie, bei unserer Fassung und damit beim gelten
den Recht zu bleiben. Falls die Kommission des Nationalra
tes daran denkt, an ihrer Lösung festzuhalten, müsste ich 
darauf hinweisen, dass die Frage der Ausgabenbremse ge
nau zu prüfen wäre. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

677 Ständerat 07.3302 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Auch ich bitte Sie, Ihrer Kom
mission zu folgen. 
Es ist so, wie Herr Frick ausführte: Die Seuchenbekämpfung 
ist grundsätzlich Aufgabe der Kantone. Man hat im Rahmen 
der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen auch die 
Finanzierung dieser Seuchenbekämpfung angeschaut und 
sie den Kantonen zugeteilt. Davon ausgenommen sind le
diglich diese hochansteckenden Seuchen, deren Bekämp
fung rasch ein nationales Ausmass annimmt. Es fallen ge
rade im Bereich von BSE noch während etwa sieben bis 
acht Jahren Entsorgungskosten an. Eine Entkoppelung der 
Entsorgungsbeiträge des Bundes von BSE und die damit 
verbundene Aufhebung der Befristung wären deshalb ein 
Systembruch. 
Deshalb bitte ich Sie, hier beim geltenden Recht zu bleiben. 

Angenommen - Adopte 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Wir hoffen, dass wir die 
«Agrarpolitik 2011 » noch in dieser Session und Legislatur zu 
Ende beraten können. 

07.3302 

Motion Bürgi Hermann. 
Bekämpfung des Feuerbrandes 
Motion Bürgi Hermann. 
Lutte contre le feu bacterien 

Eioceichungsdatum 05 06 01 
Date de depöt 05 06 01 
Ständerat/Conseil des Etats 18.09.07 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Der Bundesrat beantragt 
die Ablehnung der Motion. 

Bürgi Hermann (V, TG}: Ich danke dem Bundesrat für die 
Stellungnahme zu meiner Motion. Aus meiner Sicht sind 
hiezu noch folgende Bemerkungen zu machen: 
Jahreszeitbedingt ist der Feuerbrandbefall von Obstbäumen 
aus den Schlagzeilen verschwunden. Das ändert indessen 
nichts an der Tatsache, dass es sich um ein nach wie vor 
nicht gelöstes Problem handelt, das für die Landwirtschaft 
von existenzieller Bedeutung ist. Wer immer noch an der 
Dringlichkeit des Handlungsbedarfs zweifelt, wird durch die 
Schilderung der tatsächlichen Situation - ich beschränke 
mich im Folgenden auf das Gebiet des Kantons Thurgau -
zweifellos eines Besseren belehrt. 
Wie sieht die Situation in unserem Kanton aus? Bei uns be
wirtschaften rund 750 Betriebe, also rund ein Viertel aller 
Bauernbetriebe, niederstämmige Tafelobstkulturen, weitere 
2000 Bauernbetriebe pflegen Hochstamm-Feldobstbäume, 
im Wesentlichen für die industrielle Verarbeitung. Nebenbei 
bemerkt - aber nicht als Nebensache gemeint - prägen 
diese Bäume auch das Landschaftsbild des Kantons Thur
gau. Aus dem Thurgau stammt jeder dritte in der Schweiz 
produzierte Apfel und jeder zweite Liter Apfelsaft. Es sind 
rund 600 Bauernfamilien, deren Existenz hauptsächlich vom 
Obstbau abhängt. 
Als im Jahr 2000 der Feuerbrand erstmals in grossem Aus
mass auftrat, mussten rund 3000 Hochstamm-Feldobst
bäume und rund 20 Hektaren Niederstammkulturen gerodet 
werden. Aufgrund der Schadensituation in diesem Jahr um
fasst die Rodung rund 50 Hektaren Niederstammkulturen 
und 5000 Hochstamm-Feldobstbäume, was gesamthaft -
man höre und staune! - eine Zahl von mehr als 100 000 
Obstbäumen ergibt. Zusätzlich wurden etwa 100 Hektaren 
Niederstammkulturen und mehr als 1 O 000 Hochstamm-Fel
dobstbäume durch Rückschnitt gesäubert. Die Kosten für 
die Bekämpfungsmassnahmen im Zeitraum 2000 bis 2006 
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Agrarpolitik 2011. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2011. 
Evolution future 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 17.05.06 (BBI 2006 6337) 
Message du Conseil federal 17.05.06 (FF 2006 6027) 

Ständerat/Conseil des Etats 19.12.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 13.03.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 13.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.07 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 15.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 05.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 11.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 13.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 14.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Einigungskonferenz/Conference de conciliation 19.06.07 

Ständerat/Conseil des Etats 19.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vota final) 

Nationalrat/Conseil national 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2007 4677) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2007 4449) 

Ständerat/Conseil des Etats 18.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 20.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 25.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 26.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 05.10.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 05.10.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

2. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht 
2. Loi federale sur le droit foncier rural 

Art. 92 Ziff. 5 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Fässler, Berberat, Fehr Hans-Jürg, Gysin Remo, Kiener 
Nellen, Leutenegger Oberholzer, Rennwald, Schelbert, 
Zemp) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 92 eh. 5 
Proposition de Ja majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Fässler, Berberat, Fehr Hans-Jürg, Gysin Remo, Kiener 
Nellen, Leutenegger Oberholzer, Rennwald, Schelbert, 
Zemp) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Gestern titelte die 
«NZZ»: «Väterchen Staat und seine Mündelbauern: Land
wirte werden weiter vor Überschuldung geschützt.» So 
kommentierte die «NZZ» die ständerätlichen Entscheide 
zum bäuerlichen Bodenrecht und zum landwirtschaftlichen 
Pachtrecht. Ich teile die Ansicht, dass die Landwirtschaft in 
diesen beiden Gesetzen durch den Staat unnötig bevormun
det wird, nicht und bin froh, dass sich der Ständerat dem Na
tionalrat angeschlossen hat. 
Damit möchte ich auch die Berichterstattung einiger Medien 
vom Juni 2007 über die Haltung der SP-Fraktion korrigieren: 
Ich habe bei der ersten Lesung im Nationalrat im Namen der 

SP-Fraktion bei beiden Gesetzesrevisionen Nichteintreten 
beantragt. Die SP-Fraktion vertrat und vertritt die Ansicht, es 
gebe keinen Grund, die beiden Gesetze zu revidieren. Die 
Beratungen in den beiden Kammern haben uns nun Recht 
gegeben: Es sind fast alle vom Bundesrat beantragten Än
derungen abgelehnt worden; revidiert wurde praktisch 
nichts. Das ist aus unserer Sicht richtig, wir wollen die Bau
ern nämlich dort dem Markt aussetzen, wo er existiert: beim 
Verkauf der landwirtschaftlichen Produkte, und zwar durch 
die Senkung der Marktstützungsmassnahmen. Keinen Sinn 
macht es hingegen, die Landwirtschaft dort dem Markt und 
dem Wettbewerb auszusetzen, wo es gar keinen Markt gibt. 
Das ist im Bereich des Bodens und bei der Finanzierung des 
Landerwerbs bzw. bei der Finanzierung der Pacht der Fall. 
Hier gibt es keinen echten Markt. 
Die Bauern vor dem Wettbewerb zu schützen, der zu Über
schuldung führt, finde ich nicht falsch. Unsere Nichteintre
tensanträge, geschätzte Journalistinnen und Journalisten, 
waren also zugunsten der Landwirtschaft und nicht, wie kol
portiert, zu ihren Lasten. 
Ich möchte Sie nun bitten, bei diesem Artikel dem Ständerat 
zu folgen. Wir haben das bundesrätliche Konzept verlassen, 
indem wir die untere Grenze für die Definition eines landwirt
schaftlichen Gewerbes bei 1 Standardarbeitskraft und nicht 
bei 1,25 Standardarbeitskräften festgelegt haben. Nun soll
ten wir den Strukturwandel durch eine Senkung der Grenze 
für eine Bewilligung für einen Nebenbetrieb auf 0,75 Stan
dardarbeitskräfte nicht noch mehr bremsen. Da wir bereits 
geregelt haben, dass die Kantone die Grenze in der Berg
und Hügelzone gar auf 0,5 Standardarbeitskräfte senken 
dürfen, ist der Spielraum für diese Regionen geregelt. Es 
macht deshalb Sinn, die Grenze für die Bewilligung eines 
Nebenerwerbs auch im Talgebiet bei 1 Standardarbeitskraft 
festzulegen, wie wir es auch bei der Gewerbegrenze ge
macht haben. 
Bitte räumen Sie hier die Differenz zum Ständerat aus, und 
unterstützen Sie die Minderheit. 

Schibli Ernst (V, ZH): Die SVP-Fraktion setzt sich unmissver
ständlich für die unternehmerischen Bauernfamilien ein und 
vertritt darum im Rahmen der Weiterentwicklung der Agrar
politik bei Artikel 24b des Raumplanungsgesetzes mit der 
Mehrheit der Kommission die Haltung des Bundesrates. 
Gerade für Bauernbetriebe, in denen das Arbeitsaufkommen 
nicht ganz einer Standardarbeitskraft entspricht, sind die un
ternehmerische Freiheit und die Flexibilität für den Fortbe
stand von entscheidender Bedeutung. Wer innovativ, gut 
ausgebildet, initiativ und willens ist, seine Existenz mit einem 
Zusatzeinkommen langfristig zu sichern, dem müssen wir 
die Möglichkeit dazu bieten. Die Grösse eines Betriebes al
lein, ohne die Bewirtschaftungsart mit einzubeziehen, ist für 
die Beurteilung der Rentabilität völlig unzureichend. Mit die
sem Artikel gibt man dem Unternehmertum vielmehr eine 
echte Chance, und die SVP will, dass sich das Unterneh
mertum in der Landwirtschaft mittelfristig erfolgreich veran
kern kann. Wenn die bestehenden Gebäude in der Landwirt
schaftszone sinnvoll genutzt werden können, tragen sie 
durch ihre gepflegte Erscheinung, durch ihre Ausstrahlung 
zur Schönheit unserer Landschaft bei. 
Einmal mehr hat die Haltung eines Teils der CVP-Delegation 
in der Kommission Kopfschütteln verursacht. Wer die Bau
ern vertreten will, muss Innovation, Unternehmertum, Flexi
bilität unterstützen und darf sich den zukunftsbezogenen 
Herausforderungen nicht verschliessen. Wer den einheimi
schen Bauern helfen will, setzt nicht auf einseitige Einfüh
rung des Cassis-de-Dijon-Prinzips und auf ein völlig verfehl
tes Freihandelsabkommen mit der EU, sondern schafft die 
entsprechenden Rahmenbedingungen für einen unterneh
merischen, wettbewerbsfähigen Bauernstand im eigenen 
Land. 
Ich bitte Sie im Namen der SVP-Fraktion, der Mehrheit zuzu
stimmen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Herr Schibli, natürlich bin ich 
mir bewusst, dass Wahlkampf ist, aber dass Sie jetzt den 
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Link vom Raumplanungsgesetz zum Freihandel geschafft 
haben, das ist also grosse Klasse. 
Bei diesem Artikel geht es weder um mehr Wettbewerb, 
noch geht es irgendwie darum, dass man den Bauern etwas 
wegnehmen will, sondern wir wollen das Konzept in Arti
kel 24b des Raumplanungsgesetzes so belassen, wie es 
heute ist. Der Bundesrat hat Ihnen am Anfang der Beratung 
eine andere Konzeption vorgeschlagen: Wir wollten die Ge
werbegrenze auf 1 ,25 Standardarbeitskräfte (SAK) erhöhen 
und schlugen als Gegenstück die Regelung im Raumpla
nungsgesetz mit 0,5 SAK im Berg- und Hügelgebiet als Kor
relat vor. Dieses Konzept hat das Parlament nicht angenom
men - Sie wissen, dass Sie sich entschieden haben, die 
Gewerbegrenze auf 1,0 SAK festzulegen -, und somit 
braucht es eben hier diese Änderung in Artikel 24b des 
Raumplanungsgesetzes nicht mehr. 
Gemäss bisheriger Regelung in der Raumplanungsverord
nung verwies Artikel 40 der Raumplanungsverordnung aus
schliesslich auf Artikel 7 des Bundesgesetzes über das bäu
erliche Bodenrecht (BGBB) und legte somit als untere Gren
ze 0,75 SAK fest. Inzwischen hat man die Raumplanungs
verordnung geändert, und in dieser Verordnung haben wir 
neu auch einen Hinweis auf Artikel 5 BGBB. Das bedeutet 
somit Folgendes: Wenn die Kantone von der Kompetenz Ge
brauch machen, die Grenze auf 0,75 SAK zu senken, wird 
das in der Raumplanungsverordnung neu abgebildet. Somit 
haben Sie die neue Konzeption, 1,0 und 0,75 SAK, genau 
analog abgebildet, weil jetzt diese Verordnung mit dem Hin
weis auf Artikel 5 BGBB die 0,75 SAK für das Berg- und Hü
gelgebiet aufnimmt und damit diese Möglichkeit für die Kan
tone, die Gewerbegrenze herabzusetzen. Deshalb ist es in 
der heutigen Situation richtig, dass wir das hier in Artikel 24b 
belassen können. 
Die Kantone können die Gewerbegrenze herabsetzen, und 
es entsteht keine Verschärfung gegenüber der bisherigen 
Bewilligungsmöglichkeit. Es ist klar, dass der Ständerat das 
erkannt und zu Recht entschieden hat, dass man bei Arti
kel 24b dem geltenden Recht folgen muss. 
Daher bitte ich Sie, sich dem Ständerat anzuschliessen und 
den Antrag der Minderheit Ihrer WAK zu unterstützen. 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: In Artikel 24b des 
Raumplanungsgesetzes bei der «AP 2011 » geht es um die 
Frage, wie gross der Bauernbetrieb sein muss, wenn der 
Landwirt einen nichtlandwirtschaftlichen Nebenerwerb auf
bauen möchte - etwa eine Alpwirtschaft, eine Käserei, eine 
Besenbeiz, Wellness im Heu oder Schlafen im Stroh usw. -, 
und welche baulichen Massnahmen dazu erforderlich sind. 
Ihre Kommission ist im Gegensatz zum Ständerat der Mei
nung, dass das möglichst vielen Betriebsleiterinnen und Be
triebsleitern ermöglicht werden sollte und man innovative 
Projekte auch bei kleineren Betrieben bewilligen können 
sollte. Im Berg- und Hügelgebiet können die Kantone die 
Grenze für den Betrieb auf 0,5 Standardarbeitskräfte (SAK) 
herabsetzen. Im Talgebiet möchte die Mehrheit Ihrer Kom
mission den Anspruch auf eine Bewilligung für einen Neben
erwerb bei der unteren Grenze von 0,75 SAK ermöglichen. 
Mit 15 zu 9 Stimmen empfiehlt Ihnen die Kommission, bei 
unserer Version zu bleiben, am Entscheid des Nationalrates 
festzuhalten und den Antrag, der jetzt Minderheitsantrag ist, 
abzulehnen. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS), pour la commission: La ma
jorite de la commission vous demande de maintenir la ver
sion du Conseil federal a l'article 24b. 
II s'agit de la derniere divergence, qui concerne la loi sur 
l'amenagement du territoire. Nous voulons conserver la pos
sibilite de pouvoir adapter des bätiments pour l'exercice 
d'une activite accessoire non agricole. 
Le concept initial du Conseil federal visait a relever le niveau 
d'unite de main-d'oeuvre standard a 1,25, alors que le Parle
ment l'avait maintenu a 1 unite de main-d'oeuvre standard. 
Par rapport a ce qu'a dit Madame le conseillere federale 
Leuthard, je precise qu'en fait, la possibilite d'abaisser cette 
unite de main-d'oeuvre standard pour etre autorise a exercer 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

une actitive accessoire non agricole, n'existe que pour les 
exploitations agricoles de montagne. Selon la majorite de la 
commission, Ja version du Conseil federal doit donc etre 
maintenue afin de permettre aux «petits» agriculteurs a 
temps partial, plus particulierement en montagne, de deve
lopper une activite accessoire non agricole - par exemple 
l'agrotourisme ou l'artisanat - qui contribue a assurer un re
venu complementaire leur permettant de rester dans Ja re
gion. 
La commission avait, lors de sa premiere seance, decide, a 
l'unanimite moins 8 abstentions, d'adopter la version du 
Conseil federal. Lors de sa seance consacree a l'examen 
des divergences, c'est par 15 voix contre 9 qu'elle a main
tenu Ja divergence. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Herr Germanier, 
könnten Sie dem Rat noch erklären, dass es sich hier um 
den zweiten Teil eines Konzeptes handelt, bei dem wir im 
ersten Teil anders entschieden haben? Davon habe ich jetzt 
gar nichts gehört. Es ist nicht sinnvoll, ein Konzept nur zur 
Hälfte zu übernehmen. Sie haben die erste Hälfte aber jetzt 
nicht erwähnt, was ich falsch finde. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS), pour la commission: Le con
cept du Conseil federal n'a pas ete pleinement accepte, 
puisque nous n'avons pas eleve l'unite de main-d'oevre stan
dard (UMOS) a 1,25. Nous en sommes restes a 1 UMOS, 
c'est un compromis. Le concept du Conseil federal est donc 
incomplet et cet article est necessaire, dans Je sens ou nous 
pouvons encore maintenir 0,5 UMOS dans la region de 
montagne et 0,75 en plaine. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06.038/4693) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 83 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 72 Stimmen 

6. Tierseuchengesetz 
6. Loi sur les epizooties 

Art. 62 Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Zemp, Bader Elvira, Büchler, de Buman, Laubacher, Pagan, 
Scherer Marcel, Schibli, Walter, Wandfluh) 
Festhalten 

Art. 62 al. 1 
Proposition de Ja majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorite 
(Zemp, Bader Elvira, Büchler, de Buman, Laubacher, Pagan, 
Scherer Marcel, Schibli, Walter, Wandfluh) 
Maintenir 

Zemp Markus (C, AG): Namens einer beachtlichen Minder
heit empfehle ich Ihnen, hier bei Artikel 62 an der Differenz 
festzuhalten. Es geht darum, dass wir - wie das letzte Mal 
ohne Diskussion in diesem Rat beschlossen - Artikel 62 so 
abändern, dass Beiträge an die Entsorgung von Schlachtab
fällen, an die Schlachtbetriebe also, nicht nur wie bis jetzt bei 
BSE-bedingten Massnahmen im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Kredite ausbezahlt werden können. Warum dies? 
Ich erinnere Sie daran, dass man damals bei der Einführung 
der Versteigerung der Zollkontingente Fleisch - das war bei 
der ccAP 2007» - versprochen hat, dass man einen Teil der 
Mittel, die über diese Versteigerung neu in die Bundeskasse 
kommen, an die Branche zurückfliessen lassen werde, näm
lich einerseits als Beiträge an die Bauern und die Schlacht
betriebe für korrekte Meldungen an die Tierverkehrsdaten
bank, die obligatorisch wurde, und anderseits als Beiträge 
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an die Kosten der Entsorgung der Schlachtabfälle. Unter
dessen ist diese Versteigerung umgesetzt. Sie generiert neu 
Bundeseinnahmen in der Grössenordnung von deutlich über 
150 Millionen Franken pro Jahr. Aus dieser Sicht und um 
mehr Flexibilität für die Zukunft zu haben, sind wir in der Min
derheit der Meinung, dass nicht nur BSE-bedingte Massnah
men finanziert werden sollten, denn BSE ist am Verschwin
den. 
Aufgrund der zunehmend offenen Grenzen, vor allem auch 
Richtung Osteuropa, wird die Seuchenbedrohung grösser. 
Das erfahren wir ja gerade auch derzeit. Mit unserer Fas
sung hat der Bundesrat in Zukunft mehr Möglichkeiten, flexi
bel und schnell neue Massnahmen, die er im Bereich Ent
sorgung anordnet, auch mitzufinanzieren. Es geht nicht um 
zusätzliche Mittel. Es geht um mehr Flexibilität. 
Ich bitte Sie, hier der Minderheit zu folgen. 

Scherer Marcel (V, ZG): Die SVP-Fraktion unterstützt die 
Minderheit. Es wurde schon gesagt: Mit der Fassung des 
Nationalrates können beim Ausbruch einer Seuche angeord
nete Massnahmen mit Geldern, die aus dem Versteige
rungserlös stammen, abgegolten werden. Es geht nicht um 
eine Neufinanzierung - nein, es geht darum, dass ein Ge
fäss erhalten bleibt. Es ist ein Gefäss, das künftig nicht nur 
eingeschränkt auf Entsorgungsmassnahmen bei BSE, son
dern auch bei allfälligen anderen Seuchen genutzt werden 
kann. 
Mit der «AP 2007» wurde beschlossen, dass Steigerungser
löse wenigstens teilweise für die Seuchenbekämpfung ein
gesetzt werden. Stellen Sie sich vor, die Vogelgrippe hätte 
sich schneller und intensiver ausgebreitet. Hätte das Parla
ment zuerst ein neues Gesetz für die Entsorgung toter Tiere 
machen müssen? 
Ich bitte Sie, hier an unserem Beschluss festzuhalten. Un
glücklicherweise wurde im Ständerat die Diskussion nicht 
einmal geführt, was zu einer Differenz zur Fassung des Na
tionalrates führte. Ich bin überzeugt, dass der Ständerat bei 
einer allfälligen Differenzbereinigung hier einschwenken 
wird. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Wenn Sie sich hier 
dem Ständerat und damit der Mehrheit anschliessen, stim
men Sie nicht etwa gegen die Bekämpfung von Tierseu
chen. Sie stimmen auch nicht gegen die Finanzierung von 
notwendigen Entsorgungsmassnahmen; Sie verhalten sich 
ganz einfach konform zu Ihren Beschlüssen zum NFA. 
Beim NFA haben wir beschlossen, die Finanzierung der Ent
sorgungskosten bei der Seuchenbekämpfung den Kantonen 
zuzuweisen. Das NFA-Paket ist kaum ein Jahr in Kraft, und 
schon soll es aufgedröselt werden. Dass der Bund im Fall 
von BSE Kostenbeiträge an die Entsorgung geleistet hat, 
war sicher richtig. Nun laufen diese Kosten aus - zum Glück! 
Es gibt aber keinen Grund, diese wegfallenden Bundesaus
gaben sogleich «umzuwidmen» an einen anderen Bereich, 
den die Kantone zu berappen haben. Es gibt hier keine Be
sitzstandwahrung, sondern es würde ein neuer Subventions
tatbestand geschaffen, der der Ausgabenbremse zu unter
stellen wäre. Eine Massnahme, die zur Lösung eines ganz 
bestimmten Problems - hier BSE - ergriffen wurde, darf 
nicht einfach zur allgemeinen Seuchenbekämpfung weiter
geführt werden. 
Halten wir uns an der NFA, und schliessen wir uns dem 
Ständerat an! 

Bigger Elmar (V, SG): Kollegin Fässler, Sie wissen auch, 
dass die Nachhaltigkeit nach der BSE-Krise weitergeführt 
wird und dass diese Verwertung nicht mehr gemacht werden 
kann. Ich glaube, das ist eine Nai;:hhaltigkeit von der ur
sprünglichen Art, und darum wird das bestimmt noch weiter
gezogen. Warum soll dieses jetzt wieder uns Bauern bela
sten? 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Das Wort «Nach
haltigkeit» ist wahrscheinlich eines der am meisten miss
brauchten Wörter. Hier geht es nicht um Nachhaltigkeit, son-

dern es geht darum, wer die Kosten für die Seuchenbe
kämpfung trägt. Das haben wir über die NFA den Kantonen 
zugewiesen und nicht den Bauern speziell; sie werden ge
nauso wie vorher mitbeteiligt sein. Aber es geht nicht an, 
dass der Bund hier eine Aufgabe übernimmt, die man ihm 
eben entzogen und den Kantonen zugewiesen hat. Wenn im 
Fall BSE die Massnahmen auslaufen, weil wir diese Gefahr 
im Moment eben nicht mehr haben, dann ist das ja eigent
lich sehr begrüssenswert. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Frau Fässler hat Recht. Sie hat 
erkannt, dass es hier effektiv um eine Ausweitung der bishe
rigen Leistungen geht. Ich höre hier in diesem Saal relativ 
viel von Verzichtplanung, Verschlankung des Staates, Aus
gabendisziplin. Was Sie hier mit dem Festhalten am Be
schluss des Nationalrates beschliessen möchten, ist jedoch 
ganz klar eine zusätzliche Aufgabe zulasten des Bundes. Es 
ist so: Im Rahmen des NFA hat das Parlament darüber ent
schieden, dass im Bereich der Seuchenbekämpfung die 
ganze Aufgabe und die ganze Finanzierung den Kantonen 
zufällt. Die Kantone sind damit einverstanden. 
Herr Zemp, ich bin damit einverstanden, dass uns die Seu
chenproblematik inskünftig wahrscheinlich noch ziemlich be
schäftigen wird. Aber das Parlament hat entschieden, dass 
sie primär Aufgabe der Kantone ist. Daran ändert auch der 
Hinweis auf künftige Seuchen, die uns bedrohen, nichts; die 
Seuchenproblematik ist Aufgabe der Kantone. Es gibt eine 
Ausnahme, die bisher galt und an der wir festhalten möch
ten, nämlich für diejenigen Fälle, in denen eine Seuche na
tionales Ausmass erreicht, weil sie sich sehr schnell verbrei
tet. Hier ist es sinnvoll, dass der Bund sehr schnell ein
schreitet und die kantonalen Aktivitäten koordiniert. Das hat 
er bei BSE gemacht; hier hat er sich deshalb bereiterklärt, 
die Entsorgung von Fleischabfällen zu finanzieren - mit ei
ner Kann-Formulierung. 
Sie weiten aber diesen Bereich nicht nur aus, indem inskünf
tig nicht nur BSE, sondern alle Seuchen eingeschlossen 
werden können; es wird auch noch ins Auge gefasst, dass 
nicht nur die Entsorgung von Fleischabfällen, sondern alle 
Kosten der Entsorgung zulasten des Bundes gehen. Es ist 
also eine doppelte Ausweitung der Möglichkeiten, dass der 
Bund in Pflicht genommen werden kann. Das ist für mich 
keine kohärente Politik; sie belastet früher oder später den 
Bundeshaushalt durch eine Aufgabe mehr, und deshalb ist 
das kein Konzept, das ich unterstützen kann. 
Es wäre auch ein Systembruch, wenn Sie die Entkoppelung 
der Entsorgungsbeiträge des Bundes für BSE und die damit 
verbundene Befristung jetzt mit einem neuen Artikel aufhe
ben würden. Das ist ein Systembruch, der ebenfalls proble
matisch ist. Bei BSE rechnen wir damit, diese Entsorgungs
kosten noch etwa sieben bis acht Jahre tragen zu müssen, 
dann aber ist das fertig, und somit entfallen auch diese Mit
tel. Wenn Sie hier die Befristung aufheben, dann ist das eine 
Türe, die Sie auftun, und zwar weder zeitlich befristet noch 
inhaltlich befristet. 
Deshalb empfehle ich Ihnen dringend, hier auch im Sinne 
der Budgetdisziplin, der Aufgabenkonzentration und Aufga
benverzichtplanung, die Sie vom Bundesrat so sehr wün
schen, konsequent dem Ständerat zu folgen. 

Bader Elvira (C, SO), für die Kommission: Bei Artikel 62 Ab
satz 1 des Tierseuchengesetzes empfiehlt Ihnen die Mehr
heit Ihrer Kommission, dem Ständerat nun zu folgen und die 
Minderheit abzulehnen. 
Die Regeln, die im Zusammenhang mit BSE neu eingeführt 
wurden, sollen nicht auf alle Seuchen ausgeweitet werden. 
Das soll eine einmalige Abweichung von der Regel bleiben. 
Für den Ständerat und die Mehrheit Ihrer Kommission ist 
Seuchenpolizei, Seuchenbekämpfung und Entsorgung von 
Fleischabfällen oder Schlachtabfällen grundsätzlich Sache 
der Tierhalter und der Kantone, und das wurde im Rahmen 
der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen auch so 
geregelt. 
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Mit 13 zu 11 Stimmen bei O Enthaltungen empfiehlt Ihnen 
deshalb Ihre Kommission, dem Ständerat zu folgen und die 
Differenz zu beheben. 

Germanier Jean-Rene (AL, VS), pour la commission: La ver
sion de notre conseil, comme l'a dit Madame la conseillere 
federale Leuthard, prevoit de nouvelles täches pour la Con
federation. Les frais d'elimination sont donc l'affaire des can
tons, car ce sont eux qui sont responsables sur le plan sani
taire. II y a une exception pour l'encephalopathie spongi
forme bovine, car c'est la Confederation qui prend en charge 
les frais d'elimination dans ce cas, et cela va durer encore 
quelques annees. 
Par 13 voix contre 11, la commission vous demande d'elimi
ner cette divergence et d'adherer a la decision du Conseil 
des Etats. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 96 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 67 Stimmen 

07.012 

Förderung von Bildung, 
Forschung und Innovation 
in den Jahren 2008-2011 
Encouragement de la formation, 
de la recherche et de l'innovation 
pendant les annees 2008-2011 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 24.01.07 (BBI 2007 1223) 
Message du Conseil federal 24.01.07 (FF 2007 1149) 

Ständerat/Conseil des Etats 19.06.07 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 19.06.07 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 19.09.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 19.09.07 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 20.09.07 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 20.09.07 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 25.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 26.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.10.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 05.10.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 05.10.07 (Schlussabstimmung-Vote final) 

1. Bundesbeschluss über die Finanzierung der Berufs
bildung in den Jahren 2008-2011 
1. Arrete federal relatif au financement de la formation 
professionnelle pendant les annees 2008-2011 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.1 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Antrag der Minderheit 
(Gallade, Bruderer, Carobbio Guscetti, Genner, Graf Maya, 
Müller-Hemmi, Savary, Stump, Widmer) 
Abs. 1 
.... ein Zahlungsrahmen von 2443, 7 Millionen .... 

Art.1 
Proposition de Ja majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorite 
(Gallade, Bruderer, Carobbio Guscetti, Genner, Graf Maya, 
Müller-Hemmi, Savary, Stump, Widmer) 
Al. 1 
Un plafond de depenses de 2443,7 millions de francs .... 

Gallade Chantal (S, ZH): Die Mehrheit in unserem Parla
ment betont immer wieder die Wichtigkeit und den Stellen
wert der Berufsbildung. Beweisen Sie jetzt, dass es sich 
nicht nur um Sonntagsreden handelt, sondern dass Sie 
dann, wenn es um konkrete Abstimmungen über die Finan
zierung des Berufsbildungswegs geht, immer noch zu Ihrem 
Wort stehen. 
Ich kann Ihnen Fakten aufzählen, warum die Berufsbildung 
dieses Geld wirklich sehr benötigt, warum die jetzt vorgese
hene Erhöhung von 6 Prozent wirklich nicht reicht und die 
Berufsbildung in ein Dilemma führen wird. Ich zähle Ihnen 
acht Fakten auf: 
1. Die Brückenangebote haben wir nun vermehrt bei der Be
rufsbildung angesiedelt. Das ist sinnvoll, verursacht aber in 
der Berufsbildung auch mehr Kosten. 
2. Wir haben die Berufslehre mit Attest eingeführt. Da waren 
Sie alle dabei. Das ist auch sinnvoll, besonders auch für die 
Integration von schulisch schwächeren Jugendlichen. Diese 
haben eine Chance verdient, aber das führt zu Mehrkosten. 
3. In verschiedenen Berufen gibt es vermehrt Basislehrjahre. 
Auch diese sind nicht gratis. Mit dieser Zunahme findet eine 
der am stärksten zukunftsweisenden Reformen für neue Be
rufe statt, besonders im dritten Wirtschaftssektor, also in der 
Dienstleistung, in der Kommunikation. Dort werden in Zu
kunft Lehrbetriebe nur aufrechterhalten werden können, 
wenn es vermehrt Basislehrjahre gibt. Aber schon heute gibt 
es Basislehrjahre, die finanziert sein müssen. 
4. In allen Bildungsverordnungsrevisionen gibt es einen zu
nehmenden Anteil an überbetrieblichen Kursen und Berufs
fachschulen. Das ist auch sinnvoll, weil die Anforderungen 
an die Berufsfachleute von morgen steigen. Aber auch das 
verursacht Mehrkosten. 
5. Mit dem neuen Berufsbildungsgesetz sind neue Aufgaben 
entstanden, z. B. die Integration der Gesundheitsberufe in 
die Berufsbildung. 
6. Es gibt einen höheren Anteil BMS-Schüler, und zwar der 
BMS 1 und 2, das sind die berufsbegleitenden wie auch die 
nachgelagerten Berufsmittelschulen. Es war unser Wille, 
dass dieser Anteil zunimmt, denn wir wollen die Attraktivität 
der Berufslehre und -bildung erhalten und steigern. Das kön
nen wir nur, wenn ein angemessener Anteil besteht. Aber 
auch die BMS ist, wie Sie wissen, nicht gratis zu haben. Aus
serdem ist sie die beste Prävention gegen den sich abzeich
nenden Fachkräftemangel in einigen Jahren. 
7. Die Ausbildung in der höheren Berufsbildung ist heute 
schon viel teurer. Ich frage Sie, die Sie alle für die Gleich
wertigkeit der Bildungswege votiert haben, ernsthaft - Theo
phil Pfister hat es Sie gestern schon gefragt-: Finden 
Sie, es sei in Ordnung, dass Berufsleute für ihre Weiterbil
dung ein Jahressalär bezahlen müssen, während der aka
demische Bildungsweg viel günstiger ist? Ich will die beiden 
Wege nicht gegeneinander ausspielen; aber das ist ein 
Fakt. Das ist nicht in Ordnung. Wenn wir nicht in die Berufs
bildung investieren, kommt auch dieser Bildungsweg zu 
kurz. Wir schneiden uns ins eigene Fleisch, und wir sägen 
an dem Ast, auf dem wir sitzen. Wenn wir nicht in die Berufs
bildung investieren, werden die Berufsleute von morgen 
geschwächt, es werden die Fachkräfte von morgen ge-
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Sechste Sitzung - Sixieme seance 

Dienstag, 25. September 2007 
Mardi, 25 septembre 2007 

08.00h 

07.9001 

Mitteilungen des Präsidenten 
Communications du president 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Ho il piacere di salutare in 
tribuna la presenza della delegazione italiana del gruppo 
amicizia ltalia-Svizzera, guidata dall'onorevole Antonio Razzi 
e accompagnata da Sua Eccellenza l'ambasciatore d'ltalia a 
Berna Giuseppe Deodato. 
La delegazione si trova in Svizzera da domenica e incon
trera questa mattina diverse commissioni nostre. leri pome
riggio ha avuto l'occasione di seguire un seminario sul si
stema federale elvetico. Ci fa piacere accogliere la delega
zione in questa sede ehe, come ha potuto vedere ieri, si 
chiama Consiglio degli Stati. 
Auguriamo alla delegazione, ehe nel pomeriggio sara a Lu
cerna e domani in Ticino, una buona continuazione del viag
gio attraverso il nostro Paese. (Acc/amazioni) 
Ich habe eine weitere erfreuliche Mitteilung zu machen; wir 
konnten es heute bereits lesen: Die Obwaldner Regierung 
hat am Montag den amtierenden Ständerat Hans Hess offi
ziell als in stiller Wahl gewählt erklärt. Ich gratuliere unserem 
Kollegen ganz herzlich! (Beifall) 
Viele von uns würden sich einen derart kurzen Wahlkampf 
wünschen. (Heiterkeit) 
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06.038 

Agrarpolitik 2011. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2011. 
Evolution future 

Differenzen - Divergences 

Ständerat 

Botschaft des Bundesrates 17.05.06 (BBI 2006 6337) 
Message du Conseil federal 17.05.06 (FF 2006 6027) 

07.9001 

Ständerat/Conseil des Etats 19.12.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 13.03.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 13.03.07 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 15.03.07 (Fortsetzung- Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 05.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 11.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 13.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 14.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Einigungskonferenz/Conference de conciliation 19.06.07 

Ständerat/Conseil des Etats 19.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 22.06.07 (Schlussabstimmung- Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2007 4677) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2007 4449) 

Ständerat/Conseil des Etats 18.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 20.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 25.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 26.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 05.10.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 05.10.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 2 (BBI 2007 7183) 
Texte de l'acte legislatif 2 (FF 2007 6787) 

Text des Erlasses 3 (BBI 2007 7185) 
Texte de l'acte legislatif 3 (FF 2007 6789) 

Text des Erlasses 4 (BBI 2007 7189) 
Texte de l'acte legislatif 4 (FF 2007 6793) 

Text des Erlasses 5 (BBI 2007 7191) 
Texte de l'acte legislatif 5 (FF 2007 6795) 

Text des Erlasses 6 (BBI 2007 7195) 
Texte de l'acte legislatif 6 (FF 2007 6799) 

2. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht 
2. Loi federale sur le droit foncier rural 

Art. 92 Ziff. 5 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 
(= Unverändert) 

Antrag der Minderheit 
(Leuenberger-Solothurn) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 92 eh. 5 
Proposition de Ja majorite 
Maintenir 
(= lnchange) 

Proposition de la minorite 
(Leuenberger-Solothurn) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: In der «Agrarpolitik 
2011 » ist eine einzige Differenz verblieben, nämlich die Fra
ge: Wann kann in bestehenden landwirtschaftlichen Gebäu
den ein nichtlandwirtschaftlicher Nebenbetrieb bewilligt wer
den? Wir hatten in unserem Rat festgehalten, dass dies ab 
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1 Standardarbeitskraft (SAK) der Fall sein soll. Das ist ge
mäss Agrarstruktur ein Vollerwerbsbetrieb. Der Nationalrat 
hingegen hat daran festgehalten, dass nicht erst ab einem 
Vollerwerbsbetrieb, sondern bereits ab 0,75 SAK, ab nicht 
ganz einem Vollerwerbsbetrieb, landwirtschaftliche Neben
erwerbe in bestehenden Bauten möglich sein sollen. Der 
Unterschied ist an sich ein kleiner. Die Regel, die wir setzen, 
gilt nur für das schweizerische Recht, die Kantone können 
Ausnahmen gestatten. Ich werde das auch zuhanden des 
Nationalrates - es scheint mir nach Lektüre der Protokolle, 
dass diese Frage dort nicht ganz geklärt war - und selbst
verständlich für Sie ausführen. Die Frage, ab welcher Be
triebsgrösse nichtlandwirtschaftliche Nebenerwerbe ausser
halb der Bauzone zugelassen werden, hat eine agrarstruk
turpolitische und eine raumplanerische Dimension. 
Zuerst zur agrarstrukturpolitischen Dimension: Die bisherige 
Regelung in Artikel 40 der Raumplanungsverordnung ver
wies ausschliesslich auf Artikel 7 des Bundesgesetzes über 
das bäuerliche Bodenrecht und legte somit 0,75 SAK als 
Untergrenze fest. Mit dieser Praxis - der Untergrenze von 
0,75 SAK - hatte niemand ein Problem. Neu verweist die 
Raumplanungsverordnung nicht nur wie bisher auf Artikel 7, 
sondern auch auf Artikel 5 des Bundesgesetzes über das 
bäuerliche Bodenrecht. Damit können wir mit unserer Lö
sung die bisherige Praxis festsetzen. Das heisst: Wenn die 
Kantone die Grenze gemäss Artikel 5 herabsetzen - das 
liegt in der kantonalen Kompetenz, sowohl für die Berg- als 
auch für die Talgebiete -, kann der Status quo - wenn die 
Kantone es wollen - gesichert werden. Mit der Version des 
Nationalrates gehen wir aber über die bisherige Praxis hin
aus. Das kann strukturpolitisch nicht der Sinn unserer Arbeit 
sein. 
Nun zur zweiten, zur raumplanerischen Dimension: Würden 
wir uns der nationalrätlichen Version anschliessen, würde 
das bedeuten, dass noch weit mehr als heute nichtlandwirt
schaftliche Bauten für Nebenerwerbe umgenutzt werden 
können. Das kann es auch nicht sein. 
Zusammengefasst heisst das in Bezug auf die Gesetzge
bung für uns: In der Regel sollen nichtlandwirtschaftliche 
Nebenerwerbsbetriebe möglich sein, wo ein Vollerwerbsbe
trieb mit 1 Standardarbeitskraft gegeben ist. Aber: Die Kan
tone können - alle Kantone können das, sowohl im Berg
wie im Talgebiet- die Regel auf 0,75 SAK herabsetzen. Was 
der Nationalrat also als Regel festschreiben will, kann ge
mäss unserer Fassung jeder Kanton selbstständig einfüh
ren - er muss es nur wollen. 
Wir haben in der Kommission mit 8 zu 2 Stimmen bei 1 Ent
haltung aus diesen Gründen beschlossen, an unserer Fas
sung festzuhalten. Der Nationalrat hat nur knapp, mit 83 zu 
72 Stimmen, anders entschieden. Wir hoffen, dass er sich 
uns in der nächsten Lesung in genauer Kenntnis der Argu
mente wird anschliessen können. 

Maissen Theo (C, GR): Es ist etwas unüblich, dass ich als 
Nichtmitglied der WAK die Minderheit vertrete; aber da ich 
früh aufgestanden bin, ist das kein Problem. 
Kollege Frick dramatisiert die Geschichte sowohl in raumpla
nerischer wie auch strukturpolitischer Hinsicht. Denn wir 
müssen sehen: Der Bundesrat hat diese Lösung vorgeschla
gen, und wenn das der Fall ist, kanh sie ja nicht so drama
tisch und falsch sein. (Teilweise Heiterkeit) Der Bundesrat ist 
zu meiner Überraschung bei der letzten Diskussion zurück
gekrebst. Ich hatte mich so gefreut, dass ich mich für einmal 
in der Agrarpolitik mit ihm treffe, und auch diesmal ist es 
nicht gelungen. Der Grund ist nur folgender, ich sage es ein
mal so: «Er trötzelet jetz es bitz.» Denn er wollte bei den 
landwirtschaftlichen Gewerben, vor allem mit Wirkung im 
Erbrecht, im bäuerlichen Bodenrecht 1,25 Standardarbeits
kräfte festlegen. Wir sind dann auf 1 Standardarbeitskraft 
zurückgegangen. Das hat auch eine raumplanerische Di
mension. Wenn ein Landwirt ausserhalb der Bauzone bauen 
will, beispielsweise eine Wohnung, so kann er dies gemäss 
Version von Ständerat, WAK und Bundesrat nicht mehr tun, 
wenn er weniger als 1 Standardarbeitskraft aufweist. Ich 
kenne einen Fall, wo jemand mit einem an und für sich ver-

nünftigen Betrieb für die Familie ein Wohnhaus ausserhalb 
der Bauzone bauen möchte; gemäss dieser Version kann er 
das nicht tun, weil er weniger als 1 Standardarbeitskraft hat. 
Nun möchten wir eine Öffnung machen für Inhaber kleinerer 
Betriebe, die Landwirtschaft betreiben und noch einen Zu
satzerwerb brauchen. 0,75 SAK, das heisst immerhin, dass 
eine Person zu drei Vierteln im landwirtschaftlichen Bereich 
arbeitet. Dann könnte sie noch zu 25 Prozent oder etwas 
mehr irgendetwas als Nebenerwerb machen, für den sie ein 
Gebäude braucht. 
Nun müssen wir schauen: Was wollen wir in der Schweiz 
strukturpolitisch? Ich bin der Meinung, dass wir mit der 
neuen Agrarpolitik radikal auf dem besten Weg sind, mono
tone Landschaften zu schaffen. Wir haben dann strukturpoli
tisch den Effekt, dass landwirtschaftliche Betriebe - die an 
und für sich noch eine Existenz böten, wenn die Landwirte 
einem Nebenerwerb nachgehen könnten - keine Existenz 
mehr bieten, sodass die Landwirte aufgeben; vor allem in 
den schwächer besiedelten Gebieten, in Berggebieten, aber 
auch im ländlichen Raum im Mittelland haben sie keine Exi
stenz mehr, und wir haben eine zusätzliche Abwanderung; 
das ist der Effekt. 
Ich muss Sie auf einen weiteren Punkt noch einmal aufmerk
sam machen; das hat Kollege Frick nicht gesagt. Wir haben 
jetzt auf den 1. September eine Änderung des Raumpla
nungsgesetzes gehabt, wo diese Frage ebenfalls behandelt 
ist. Es gibt hier in einer Nuance einen Unterschied. In der 
neuen Regelung, die jetzt in Kraft getreten ist, ist die Bedin
gung, dass ein Zusatzeinkommen notwendig ist, nicht ent
halten. Hier haben wir diese Einschränkung wieder drin; sie 
ist also in einem gewissen Sinne strenger, wobei das dann 
wieder korrigiert wird, durch Absatz 1 bis, wo es heisst, das 
sei unabhängig vom Erfordernis eines Zusatzeinkommens 
usw. Ich denke, dass man bei der Gesamtrevision des 
Raumplanungsgesetzes, die ja offensichtlich ansteht, hier 
eine Übereinstimmung herbeiführen müsste. 
Aber ich möchte Ihnen gerade aus Gründen der Strukturpoli
tik empfehlen, jetzt nicht zu grosse Schritte zu machen; das 
nun wäre nämlich ein grosser Schritt. Ich kann Ihnen in Zah
len jetzt nicht genau sagen, wie viele Betriebe betroffen sind 
durch diesen Unterschied von 0,25 SAK. Aber ich sage Ih
nen, es sind Tausende Betriebe. Ein Teil dieser Betriebe, 
Kollege Frick, befindet sich auch im Kanton Schwyz, also in 
der lnnerschweiz. Ich müsste als Bündner gar nicht gross für 
diese Geschichte einstehen, denn gesamtschweizerisch 
sind wir wie der Kanton Jura über dem Durchschnitt bei den 
Flächen und auch bei den Standardarbeitskräften. Aber es 
geht effektiv um Betriebe zum Beispiel in den Kantonen Tes
sin oder Wallis, es geht um lnnerschweizer oder Zentral
schweizer Betriebe, es geht um Betriebe in der Ostschweiz, 
im Toggenburg, in Appenzell usw. - dort sind diese Betriebe. 
Ich empfehle Ihnen hier wirklich - Herr Kollege Leuenberger, 
dessen Minderheit ich begründe, hat vorher gesagt, ich hätte 
die Sache mit dem Verstand und mit dem Herzen intus -: 
Stimmen Sie mit dem Verstand und mit dem Herzen dem 
Antrag der Kommissionsminderheit zu, und folgen Sie damit 
dem Beschluss des Nationalrates. 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Eine kurze Entgeg
nung namens der Kommission auf das Votum von «Herrn 
Maissenberger». (Heiterkeit) 
Zwei Bemerkungen: 
1. Der Bundesrat hatte ursprünglich ein anderes Konzept 
vorgelegt. Wir haben uns im Ständerat - entgegen dem Ent
wurf des Bundesrates - für unser Konzept entschieden. Und 
was wir jetzt tun, ist nur konsequent in Bezug auf das, was 
wir bisher entschieden haben. Wenn sich der Bundesrat 
dem anschliesst, hat das nicht mit Trotz, sondern mit Konse
quenz zu tun. 
2. Ich möchte doch den frühherbstlichen Nebel im Berg
gebiet noch etwas lichten. Es geht ja nur um die Frage: Soll 
die Grenze von 0,75 Standardarbeitskräften für die ganze 
Schweiz verbindlich festgeschrieben werden, oder sollen die 
Kantone weiterhin die Kompetenz haben, einen Wert von 
0,75 einzuführen? Warum, Herr Maissan, sollen wir Ihren 
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Kanton entmündigen, das frei zu entscheiden? Lassen wir 
ihn weiterhin entscheiden. Wir bleiben bei der Regel: Ge
samtschweizerisch gilt 1,0 Standardarbeitskräfte, aber jeder 
Kanton, ob es nun ein Landkanton oder ein Bergkanton ist, 
kann entscheiden, ob er Ihren Wunsch, Herr Maissen, erfül
len will. 
Lassen wir den Kantonen diese Kompetenz. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Der Kommissionssprecher hat 
exakt die Meinung des Bundesrates wiedergegeben, und ich 
bitte Sie entsprechend auch, an Ihrer bisherigen Version 
festzuhalten. 
Herr Maissen, nochmals - ich habe Ihnen das Konzept 
schon das letzte Mal dargelegt-: Der Bundesrat, das wis
sen Sie, wollte die Gewerbegrenze auf 1,25 Standardar
beitskräfte (SAK) erhöhen. Was wir heute machen, ist nicht 
eine Trotzreaktion, sondern die Beachtung des parlamenta
rischen Willens. Sie wollten dieser Konzeption nicht folgen, 
weil Ihnen das zu schnell gehen würde. Das Argument war, 
dass dieser Strukturwandel zu schnell gehe - das haben wir 
respektiert. Aber damit heisst es natürlich ebenso konse
quent, dass unser Konzept vom Tisch ist; Sie haben uns ein 
anderes beschieden. 
Wir haben mit unserem Konzept, mit der Erhöhung auf 
1,25 SAK, vor allem auch dargelegt, dass man beim Gene
rationenwechsel dann die höhere Gewerbegrenze anwen
den würde, aber nicht bei bestehenden Betrieben. Wir ha
ben dann hier bei Artikel 24b als Ausgleich für die grossen 
Schritte gesagt: Gut, für das Berggebiet und für die Neben
erwerbe schaffen wir einen Ausgleich. Dieser Ausgleich ist 
jetzt nicht mehr nötig, weil wir mit der heutigen Version den 
bisherigen Rechtszustand fortsetzen. Herr Frick hat zu 
Recht auf Artikel 5 des Bundesgesetzes über das bäuerliche 
Bodenrecht hingewiesen - ich habe dies das letzte Mal auch 
schon dargelegt-, d. h. darauf, dass die Kantone damit 
diese Möglichkeit haben, die 0,75 SAK als Grenze für Bau
ten zur Errichtung von Nebenbetrieben aufrechtzuerhalten. 
Wenn Sie bei der Version des Nationalrates bleiben, dann 
fallen Sie hinter die bisherige Regelung zurück, das heisst, 
Sie bremsen den Strukturwandel gegenüber dem verlang
samten Tempo, das Sie schon beschlossen haben, noch
mals ab. Ich finde, das hat nichts mit Dramatik zu tun, son
dern es ist eine nüchterne Feststellung. 
Raumplanerisch hat das Parlament auch soeben entschie
den, dass man die Bautätigkeit ausserhalb der Bauzonen -
und hierzu legiferieren Sie ja - nicht übermässig ausdehnen 
will, gerade auch aus der Überlegung des sorgfältigen Um
gangs mit dem Boden. Indem Sie aber zusätzliche Möglich
keiten für Bauten und Nebenbetriebe ausserhalb der Bauzo
nen schaffen, gehen Sie natürlich in eine andere Richtung. 
Deshalb ist das meines Erachtens auch unter diesem As
pekt nicht ganz klar. Ich bin überzeugt: Mit der Möglichkeit 
für die Kantone, auf 0,75 SAK herunterzugehen, ermögli
chen Sie vielen Betrieben die Nebenerwerbstätigkeit, so
dass damit ein gutes Einkommen erzielt werden kann. Das 
macht Sinn, und das will der Bundesrat auch nicht hintertrei
ben. 0,25 SAK entsprechen rund 6000 Betrieben, die hier
von betroffen sein können. Für diese 6000 Betriebe bleiben 
Sie bei der bisherigen Regelung, wonach Nebenerwerb 
auch in ausserhalb der Bauzonen liegenden Gebäuden 
möglich ist. Aber gehen Sie .nicht darunter. Diese 6000 Be
triebe sollen in den Genuss dieser Möglichkeit kommen, 
aber nicht mehr. Alles andere würde den Strukturwandel 
eben effektiv nochmals abbremsen, und das wäre für mich 
ein Rückfall hinter die bisherige Position. 
Gestützt auf diese Ausführungen bitte ich Sie daher, bei Ih
rem bisherigen Beschluss zu bleiben. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 29 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 10 Stimmen 
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Standortförderung 2008-2011 
Promotion economique 2008-2011 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 28.02.07 (BBI 2007 2227) 
Message du Conseil federal 28.02.07 (FF 2007 2091) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.07 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.07 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 18.09.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 20.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 25.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 26.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 27.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Einigungskonferenz/Conference de conciliation 02.10.07 

Nationalrat/Conseil national 02.10.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.10.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 05.10.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 05.10.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 2 (BBI 2007 7177) 
Texte de l'acte legislatif 2 (FF 2007 6781) 

Text des Erlasses 5 (BBI 2007 7181) 
Texte de l'acte legislatif 5 (FF 2007 6785) 

4. Bundesbeschluss über die Finanzhilfe 2008-2011 an 
Schweiz Tourismus 
4. Arrete federal concernant l'aide financiere accordee a 
Suisse Tourisme pour les annees 2008-2011 

Art. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de /a commission 
Maintenir 

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Unsere Kommission 
beantragt Ihnen sehr klar, mit 8 zu 2 Stimmen bei 1 Enthal
tung, an unserem Entscheid festzuhalten. Wir haben uns ja 
entschieden, den Betrag für Schweiz Tourismus als Finanz
hilfe für die kommenden vier Jahre von 186 auf 195 Millionen 
Franken aufzustocken. Ich darf dies für die Kommission wie 
folgt kurz begründen. 
Mit dieser Erhöhung sprechen wir keinen substanziellen 
Mehrbetrag, wir gleichen lediglich die Teuerung aus. Auch 
der Bundesrat wollte die Teuerung ausgleichen, hatte aber 
übersehen, dass 60 Prozent der Ausgaben von Schweiz 
Tourismus im Ausland anfallen - zum grossen Teil in Län
dern, in welchen die Teuerung viel höher ist als in der 
Schweiz; sie beträgt dort bis zu 10 Prozent. Trotzdem hat 
der Bundesrat nur die schweizerische Teuerung ausgleichen 
wollen. Wir haben das korrigiert. Es ist keinerlei Geschenk 
an Schweiz Tourismus, es ist aber eine Anerkennung der 
bisherigen Leistungen, eine Anerkennung der Tatsache, 
dass Schweiz Tourismus in den letzten vier Jahren eine 
enorme Aufbauarbeit geleistet und erfolgreich gearbeitet 
hat, und eine Anerkennung der Tatsache, dass der Touris
mus für die Schweiz ein wesentliches volkswirtschaftliches 
Standbein darstellt. Dieses Engagement unterstützen wir, in
dem wir real den gleichen Betrag wie bisher sprechen und 
die Teuerung in den Ländern ausgleichen, wo sie tatsächlich 
anfällt. 
Man hat im Nationalrat damit argumentiert, dass in den letz
ten zehn Jahren der Betrag ja wesentlich erhöht wurde. Das 
stimmt und war notwendig. Aber hier geht es nicht um eine 
Erhöhung, sondern um eine Weiterführung jener Unterstüt
zung an das Unternehmen Schweiz Tourismus, welche real 
dieselbe ist wie heute. Wenn Sie dem Nationalrat folgten, 
würden Sie abbauen und Schweiz Tourismus einige wichtige 
Projekte nicht mehr oder nur mehr in beschränktem Masse 
erlauben. 
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nieren; man zieht mehr Gäste an. Das ist so. Dasselbe kann 
ich aber auch zu 0sec, zu Location Switzerland sagen. 
Schlussendlich müssen wir Verhältnismässigkeit üben. Mit 
der bundesrätlichen Fassung tun Sie das. 
Der Ständerat zählt bereits auf Ihr Nachgeben und geht da
von aus, dass Sie sich ihm anschliessen werden. Einmal 
mehr auch hier der Appell: Ich warte nach wie vor auf die 
konkreten Meldungen, wo die 9 Millionen Franken einge
spart werden, bzw. auf Ihre konsequente Ausweitung der 
Budgets in den nächsten vier Jahren. Sonst sind Sie einfach 
nicht glaubwürdig. 
Herr Kaufmann, eine Bemerkung kann ich mir nicht verknei
fen: Soweit ich mich erinnere, ist das Sehengen-Visum unter 
anderem von Ihrer Partei bekämpft worden. Das ist für die 
Touristen gerade aus Fernost im Moment die grösste zusätz
liche Ausgabe. Deshalb hoffen wir auch, dass es sehr 
schnell in Kraft gesetzt werden kann. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich nominatif· Beilage· Annexe 07.024/4737) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 80 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 78 Stimmen 
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Weiterentwicklung 
Politique agricole 2011. 
Evolution future 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 17.05.06 (BBI 2006 6337) 
Message du Conseil federal 17.05.06 (FF 2006 6027) 

Ständerat/Conseil des Etats 19.12.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung-Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 13.03.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 13.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.07 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.07 (Fortsetzung- Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 15.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 05.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 11.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 13.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 14.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Einigungskonferenz/Conference de conciliation 19.06.07 
Ständerat/Conseil des Etats 19.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2007 4677) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2007 4449) 

Ständerat/Conseil des Etats 18.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 20.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 25.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 26.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 05.10.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 05.10.07 (Schlussabstimmung-Vote final) 

Text des Erlasses 2 (BBI 2007 7183) 
Texte de l'acte legislatif 2 (FF 2007 6787) 

Text des Erlasses 3 (BBI 2007 7185) 
Texte de l'acte legislatif 3 (FF 2007 6789) 
Text des Erlasses 4 (BBI 2007 7189) 
Texte de l'acte legislatif 4 (FF 2007 6793) 

Text des Erlasses 5 (BBI 2007 7191) 
Texte de l'acte legislatif 5 (FF 2007 6795) 

Text des Erlasses 6 (BBI 2007 7195) 
Texte de l'acte legislatif 6 (FF 2007 6799) 

2. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht 
2. Loi federale sur le droit foncier rural 

Art. 92 Ziff. 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Schibli 
Festhalten 

Art. 92 eh. 5 
Proposition de Ja commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Proposition Schibli 
Maintenir 

Bader Elvira {C, SO), für die Kommission: Die einzige Diffe
renz bei der ccAP 2011 », die nach den Beratungen im Stän
derat noch verblieben ist, betrifft Artikel 24b des Raumpla
nungsgesetzes und die Frage, wie hoch bzw. wie tief die 
Grenze sein soll, damit zusätzliche Bauten für einen Neben
erwerb bewilligt werden können. 
Ihre Kommission beantragt Ihnen, dem Ständerat jetzt zu fol
gen. Wir werden somit keine gesamtschweizerische Lösung 
haben, aber die Kantone können die Grenze nach Bedarf 
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auf 0,75 Standardarbeitskräfte (SAK) festlegen. Somit blei
ben wir beim Status quo und belassen die Kompetenz bei 
den Kantonen. 
Ich bitte Sie, der Kommission zu folgen, welche mit 18 zu 7 
Stimmen bei O Enthaltungen so entschieden hat, und die Dif
ferenz zum Ständerat auszuräumen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Herr 
Schibli hat zu Artikel 24b des Raumplanungsgesetzes ge
rade eben erst einen Einzelantrag eingereicht. Ich bitte die 
Berichterstatter, auch zum Einzelantrag Schibli Stellung zu 
nehmen. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS), pour la commission: A l'ar
ticle 24b de la loi sur l'amenagement du territoire, la commis
sion a decide de se rallier a la decision du Conseil des Etats 
afin d'eliminer la derniere divergence. 
La solution du Conseil des Etats implique que les cantons 
peuvent fixer les limites de l'unite de main-d'oeuvre standard 
(UMOS). La commission a ainsi renonce a la solution na
tionale que notre conseil preconisait. C'est un certain statu 
quo. Nous avons ainsi ecarte la solution qui prevoit 
0,5 UMOS pour la region de montagne et 0,75 UMOS pour 
la region de plaine. C'est ce qui etait prevu dans le projet du 
Conseil federal relatif a l'amenagement du territoire. 
La proposition Schibli de maintenir la decision de notre con
seil a ete rejetee en commission et nous vous prions de 
vous rallier a la decision du Conseil des Etats. 

Schibli Ernst (V, ZH): Erfolgreiche Bauern zeichnen sich 
durch unternehmerisches Denken und Flexibilität aus. Dies 
wird in Zukunft noch verstärkt der Fall sein. Dabei sollen 
auch jene Betriebe für die Zukunft eine Chance haben, bei 
denen das Arbeitsaufkommen nicht ganz 1 Standardarbeits
kraft entspricht. 
Die Grösse eines Betriebes allein ist für den Erfolg nicht 
matchentscheidend. Vielmehr sind gute Ideen, Initiative, ei
ne gute Ausbildung und die Bereitschaft, vielfältig und markt
gerecht zu produzieren, von entscheidender Bedeutung, um 
in einem sich ständig wandelnden Umfeld bestehen zu kön
nen. Ich bin der Auffassung, dass darum der Vorschlag des 
Bundesrates im Rahmen der «Agrarpolitik 2011 » in Arti
kel 24b des Raumplanungsgesetzes der richtige Weg ist, 
damit das Unternehmertum in der Landwirtschaft mittelfristig 
erfolgreich verankert werden kann. Geben wir den betroffe
nen Bauern und Betrieben die Möglichkeit, ihre Existenz 
durch ein Zusatzeinkommen langfristig zu sichern! Wenn da
mit auch noch die bestehenden Gebäude in der Landwirt
schaftszone erneuert werden können, tragen sie durch ihre 
gepflegte Erscheinung und Ausstrahlung zur Schönheit un
serer Landschaft bei. Den immer wieder zitierten Struktur
wandel und die Landmobilität können wir mit dem Festhalten 
am geltenden Recht nicht im gewünschten Mass vorantrei
ben. Dafür bräuchte es Anpassungen bei der Höhe der not
wendigen SAK zum Erhalt von Direktzahlungen. 
Die SVP setzt sich für unternehmerische Bauernfamilien ein, 
die den wichtigen Aufgaben auch in Zukunft gewachsen sein 
werden. Ich bitte vor allem die FDP und die CVP, sich dies 
ebenfalls zu Herzen zu nehmen und darum meinem Antrag 
auf Festhalten, gemäss Bundesrat, zuzustimmen. 

Leuthard Doris, Bundesrätin: Das ist jetzt wirklich noch die 
letzte Differenz in der ganzen Landwirtschaftspolitik, die Sie 
mit dem Ständerat haben, und ich empfehle Ihnen nun, der 
Kommission und dem Ständerat zu folgen und die Differenz 
auszuräumen. 
Nochmals: Worum geht es? Wir diskutieren hi.er nur über die 
Frage, wann man ausserhalb der Bauzone einen nichtland
wirtschaftlichen Nebenbetrieb aufrechterhalten bzw. betrei
ben kann. Nur um diese Frage geht es. Heute haben wir mit 
der Gewerbegrenze von 0,75 Standardarbeitskräften eine 
Grenze, die auch hier im Raumplanungsrecht für die Beur
teilung dieser Frage gilt. Sie haben neu legiferiert - weniger 
weitgehend, als der Bundesrat das wollte, aber das ist jetzt 
Ihre Haltung-, dass diese Gewerbegrenze auf 1 Standard-

arbeitskraft erhöht wird. Wir haben aber die Ausnahme, dass 
die Kantone diese Grenze auf 0,75 Standardarbeitskräfte 
senken können. Und die genau gleiche Regelung ist jetzt in 
Artikel 40 der Raumplanungsverordnung vorgesehen, indem 
dort mit dem Verweis auf die Artikel 5 und 7 des Bundes
gesetzes über das bäuerliche Bodenrecht diese Kompetenz 
der Kantone betont wird. Also besteht die Möglichkeit, dass 
die Kantone dort, wo sie diese Nebenbetriebe in der Land
wirtschaftszone, ausserhalb der Bauzone, bewilligen wollen, 
das früher als bei einem Vollerwerbsbetrieb auch tun kön
nen. Aber wir haben sonst die einheitliche Regelung von 1 
Standardarbeitskraft. 
Mit der Annahme des Antrages Schibli würden Sie hinter die 
bisherige Regelung von 0,75 Standardarbeitskräften zurück
gehen. Das kann es ja wohl nicht sein, denn dann hätten 
Sie erstens im Raumplanungsrecht und im Landwirtschafts
recht unterschiedliche Ansätze und würden zweitens hier 
den Strukturwandel nochmals bremsen. Das wäre unver
ständlich. So hat denn auch der Schweizerische Bauern
verband in seiner Vernehmlassungsantwort zu Artikel 24b 
des Raumplanungsgesetzes ausdrücklich festgehalten, dass 
eine Koordination der landwirtschaftlichen Gesetzgebung 
und eine Koppelung der Gewerbegrenze des Bodenrechtes 
sinnvoll sind und man hier nicht unterschiedliche Gewerbe
definitionen aufrechterhalten sollte. Herr Schibli, Ihre Dach
organisation empfiehlt somit auch etwas anderes. 
1 Standardarbeitskraft als Regelfall, dazu die Möglichkeit für 
die Kantone, auf 0,75 Standardarbeitskräfte und damit auf 
den bisherigen Status zu gehen: Das kommt notabene den 
Bergregionen zugute, die effektiv andere Verhältnisse haben 
als die Talgebiete. Somit bleibt diese Möglichkeit, die heute 
besteht, auch in Zukunft erhalten. 
Ich bitte Sie daher, diese Differenz zu bereinigen, Ihrer Kom
mission zuzustimmen und dem Beschluss des Ständerates 
zu folgen. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06.038/4739) 
Für den Antrag der Kommission .... 118 Stimmen 
Für den Antrag Schibli .... 44 Stimmen 
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l'imaginez bien aussi, l'interpretation par les tribunaux, les 
juges, les avocats, ne sera pas une mince affaire. La Com
mission de redaction de langue franr;:aise a passe de nom
breuses heures sur ce texte. Mais, naturellement, il est ne
cessaire que l'administration aide les Commissions de re
daction et qu'il y ait une relecture par Je departement compe
tent, en l'occurrence par !'Office federal de la justice. 
Dans Ja deuxieme partie de Ja relecture par la Commission 
de redaction, nous avons manque de soutien. Nous avons 
ecrit deux fois au Departement federal de justice et police 
pour demander que, par exemple, la collaboratrice de 
langue franr;:aise qui nous avait assistes pendant la premiere 
partie soit a disposition pour cette deuxieme partie. Mon
sieur le conseiller federal Bloch er. nous a repondu qu'il 
etait d'accord en principe. En realite, nous n'avons pas eu 
d'aide. La collaboratrice en question n'a jamais rer;:u les 
textes. 
Par consequent, la Commission de redaction de langue fran
r;:aise estime qu'elle n'a pas pu faire son examen dans les 
meilleures conditions. Elle pense qu'il y a la un danger et 
considere que c'est regrettable. La Commission de redaction 
de langue franr;:aise estime qu'elle devait prendre date ici, 
dans la perspective d'eventuelles difficultes dans l'interpreta
tion. Elle aimerait que cela ne se reproduise pas. 
Mon propos n'est pas sans rapport avec le vote final qui 
vient d'avoir lieu sur la loi sur les langues. En effet, a la Com
mission de redaction, nous nous sommes rendu campte 
que, dans l'elaboration des lois par ce Parlement, on ne pre
nait pas assez en consideration la langue franr;:aise. (Ap
plaudissements) 

1. Schweizerische Strafprozessordnung 
1. Code de procedure penale suisse 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 05.092/4911) 
Für Annahme des Entwurfes .... 175 Stimmen 
Dagegen .... 11 Stimmen 

06.031 

Urheberrecht. Übereinkommen 
Droit d'auteur. Convention 

Schlussabstimmung - Vote final 

Botschaft des Bundesrates 10.03.06 (BBI 2006 3389) 
Message du Conseil federal 10.03.06 (FF 2006 3263) 

Ständerat/Conseil des Etats 19.12.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 17.09.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 24.09.07 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 27.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 05.10.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 05.10.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2007 7149) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2007 6753) 

Text des Erlasses 2 (BBI 2007 7201) 
Texte de l'acte legislatif 2 (FF 2007 6805) 

1. Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte 
1. Loi federale sur le droit d'auteur et les droits voisins 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nomjnatjf· Beilage -Annexe 06 031/4912) 
Für Annahme des Entwurfes .... 191 Stimmen 
Dagegen .... 5 Stimmen 

2. Bundesbeschluss über die Genehmigung von zwei 
Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum 
und über die Änderung des Urheberrechtsgesetzes 
2. Arrete federal relatif a l'approbation de deux traites de 
!'Organisation mondiale de la propriete intellectuelle et a 
la modification de la loi sur Je droit d'auteur 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nomjnatif: Beilage -Annexe 06.031/4913) 
Für Annahme des Entwurfes .... 194 Stimmen 
Dagegen .... 2 Stimmen 

06.038 

Agrarpolitik 2011. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2011. 
Evolution future 

Schlussabstimmung - Vote final 

Botschaft des Bundesrates 17.05.06 (BBI 2006 6337) 
Message du Conseil federal 17.05.06 (FF 2006 6027) 

Ständerat/Conseil des Etats 19.12.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung- Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.12.06 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 13.03.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 13.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 15.03.07 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 05.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 11.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 13.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 14.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Einigungskonferenz/Conference de conciliation 19.06.07 

Ständerat/Conseil des Etats 19.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 22.06.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2007 4677) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2007 4449) 

Ständerat/Conseil des Etats 18.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 20.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 25.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 26.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 05.10.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 05.10.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 2 (BBI 2007 7183) 
Texte de l'acte legislatil 2 (FF 2007 6787) 

Text des Erlasses 3 (BBI 2007 7185) 
Texte de J'acte leglslatlf 3 (FF 2007 6789) 

Text des Erlasses 4 (BBI 2007 7189) 
Texte de l'acte legislatif 4 (FF 2007 6793) 

Text des Erlasses 5 (BBI 2007 7191) 
Texte de J'acte leglslatlf 5 (FF 2007 6795) 

Text des Erlasses 6 (BBI 2007 7195) 
Texte de l'acte legislatif 6 (FF 2007 6799) 

2. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht 
2. Loi federale sur le droit foncier rural 

Abstimmung - Vote 
(namentlich- nominatif; Beilage-Annexe 06 038/4914) 
Für Annahme des Entwurfes .... 188 Stimmen 
Dagegen .... 3 Stimmen 

Bulletin officiel de l'Assemblee federale 
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3. Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht 
3. Loi federale sur le bail a ferme agricole 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 06.038/4915) 
Für Annahme des Entwurfes .... 188 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

4. Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Land
wirtschaft 
4. Loi federale sur les allocations familiales dans l'agri
culture 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06.038/4916) 
Für Annahme des Entwurfes .... 196 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

5. Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsge
genstände 
5. Loi federale sur les denrees alimentaires et les objets 
usuels 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 06.038/4917) 
Für Annahme des Entwurfes .... 195 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

6. Tierseuchengesetz 
6. Loi sur les epizooties 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06 038/4918) 
Für Annahme des Entwurfes .... 192 Stimmen · 
Dagegen .... 4 Stimmen 

06.077 

Geoinformationsgesetz 
Loi sur la geoinformation 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 06.09.06 (BBI 2006 7817) 
Message du Conseil federal 06.09.06 (FF 2006 7407) 

Nationalrat/Conseil national 06.03.07 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.06.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 27.09.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 03.10.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 05.10.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 05.10.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2007 7155) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2007 6759) 

Bundesgesetz über Geoinformation 
Loi federale sur la geoinformation 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nomjnatjf· Beilage - Annexe 06.077/4919) 
Für Annahme des Entwurfes .... 196 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlu_ng 

06.086 

Für demokratische 
Einbürgerungen. 
Volksinitiative 
Pour des naturalisations 
democratiques. 
Initiative populaire 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 25.10.06 (BBI 2006 8953) 
Message du Conseil federal 25.10.06 (FF 2006 8481) 

Nationalrat/Conseil national 07.06.07 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 07.06.07 (Fortsetzung- Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 26.09.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 05.10.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 05.10.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2007 6947) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2007 6553) 

Roth-Bernasconi Maria (S. GE): Le peuple n"a pas toujours 
raison. Le peuple est juridiquement un organe d"Etat, com
me le sont le Parlement. le gouvernement et la justice. II 
n"est pas au-dessus de taut pouvoir, ni dispense de taut con
tröle. Contrairement a une certaine conception fondamenta
liste de la democratie, il ne peut exercer taut pouvoir en taut 
temps et sur taute chose. Les regles de procedure qui font 
partie de l"exercice democratique du pouvoir et relevent de 
!'ordre constitutionnel doivent aussi etre respectees par le 
peuple. 
Je vous demande de vous rappeler comment notre Etat de 
droit s"est construit. sur quelles bases il s"est erige, afin de 
ne pas vous laisser seduire par les sirenes de !"extreme 
droite. qui prönent une democratie fondamentaliste et abso
lutiste en proclamant que «le peuple a toujours raison». A la 
tyrannie incontrölee de la majorite, nous preferons une de
mocratie qui repose sur la reconnaissance de la liberte indi
viduelle. Car, rappelez-vous, !'Etat de droit moderne, fonde 
par les radicaux, a ete con9u comme une arme contre le 
pouvoir absolu du monarque et l'arbitraire que celui-ci en
gendre. Permettre la naturalisation par un vote populaire re
vient a s"inspirer d'une democratie mythique, peu compatible 
avec les exigences d'une democratie moderne. Ne l'oublions 
pas: le droit constitue a la fois le fondement et les limites de 
l'action etatique. A ce titre, les decisions de naturalisation 
sont soumises aux droits fondamentaux. La naturalisation 
par un vote populaire ne permet pas de les respecter. 
II taut donc rejeter cette initiative populaire. Le Parlement l'a 
compris et, au nom du groupe socialiste, je vous invite a le 
suivre. 

Freysinger Oskar (V, VS): Si le souverain n"est plus le sou
verain base sur le scrutin universel, ne remettez-vous pas en 
question le fondement meme de la democratie? 

Roth-Bernasconi Maria (S, GE): Monsieur Freysinger. si 
vous m"aviez bien ecoutee, vous auriez compris qua j"ai dit 
qua le droit et las lois sont la pour limiter l'action de !'Etat 
aussi face a des individus et qua le peuple fait partie de 
!'Etat. 

Bundesbeschluss über die eidgenössische Volksinitia
tive «für demokratische Einbürgerungen» 
Arrete federal concernant !'initiative populaire «pour 
des naturalisations democratiques» 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 06.086/4920) 
Für Annahme des Entwurfes .... 127 Stimmen 
Dagegen .... 67 Stimmen 
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CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Eintreten 

Abstimmung vom/ Vote du: 13.03.2007 10:44:16 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher + E ZH Freysinger + V vs 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd + C vs Füalistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani . s NE 
Banaa + s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle + - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
Bemhardsarütter + G SG Goll + s ZH 
Biaaer . V SG Graf Maya + G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas % s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter + s BE 
Bruderer + s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gyr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gysin Hans Rudolf + R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo 0 s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerina . s ZH 
Bührer + R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas + C GR Hany Urs + C ZH 
Cavalli + s Tl Hassler + V GR 
Chaoouis + s FR Heaetschweiler + R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea + s so 
Daauet + s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellay + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofinann Urs + s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dormond Beauelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant + V BS Huauenin = - VD 
Duoraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eqgly + R GE Hutter Markus + R ZH 
Engelberger + R NW lmfeld + C ow 
Fasel + G FR lneichen . R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak + s BL 
Fattebert + V VD Jermann + C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
FehrHans . V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans.Jüra + s SH Kaufinann + V ZH 
Fehr JaCQueline • s ZH Keller Robert • V ZH 
FehrMario + s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe/ Gruppe C G R s E 
Ja/ oui / si 28 14 34 42 5 
nein / non / no 0 0 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 2 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 1 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 0 0 5 7 0 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Antrag der Kommission (=Eintreten) 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag Zisyadis (=Nichteintreten) 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lang + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis . R Tl 
Leuenberaer Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leuteneaaer Filiooo + R ZH Savarv + s VD 
Leutenem:ier Oberholzer + s BL Schelbert Louis + G LU 
Levrat + s FR Schenk + V BE 
Loepfe + C Al Schenker + s BS 
Lustenberger + C LU Scherer Marcel + V ZG 
Markwalder Bär + R BE Schibli + V ZH 
MartiWemer + s GL Schlüer + V ZH 
Martv Kälin + s ZH Schmied Walter + V BE 
Mathvs + V AG Schneider + R BE 
Maurer . V ZH Schwander + V sz 
Maurv Pasauier + s GE Schweizer Urs + R BS 
Meier-Schatz + C SG Siegrist + - AG 
Menetrev-Savarv + G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Messmer + R TG Sommaruaa Carlo + s GE 
Mever Therese + C FR Souhler + V TG 
Michel + R GR Stahl + V ZH 
Miesch + V BL Stamm Luzi . V AG 
More! Isabelle . R VD Steiner + R so 
Möraeli + V ZH Stöckli + s BE 
MüllerGeri + G AG Studer Heiner + E AG 
MüllerPhilioo + R AG Stumo + s AG 
Müller Thomas + C SG Suter + R BE 
Müller Walter + R SG Teuscher + G BE 
Müller-Hemmi + s ZH Thanei + s ZH 
Müri + V LU Theiler . R LU 
Nordmann + s VD Trioonez + R BE 
Noser . R ZH Vanek = - GE 
Oehrli + V BE Vaudroz Rene + R VD 
Paaan + V GE Veillon + V VD 
Parmelin + V VD Vermot-Mangold + s BE 
Pedrina + s Tl Vischer + G ZH 
Pelli + R Tl Vollmer . s BE 
Perrin + V NE Waber Christian + E BE 
Pfister Gerhard + C ZG Wäfler + E ZH 
Pfister Theophil + V SG Walter Hansjörg + V TG 
Rechsteiner Paul + s SG Wandfluh + V BE 
Rechsteiner-Basel + s BS Wehrli + C sz 
Recordon + G VD Weveneth + V BE 
Rennwald 0 s JU Widmer + s LU 
Rev + s vs Wobmann + V so 
Revmond + V GE Wvss Ursula . s BE 
Riklin + C ZH Zeller + R SG 
Rime + V FR Zemo + C AG 
Robbiani + C Tl Zisvadis = . VD 
Rossini . s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
V . Tot. = nein / non / no 
49 3 175 o enth. / abst. / ast. 

3 % entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 0 3 
0 0 2 excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
6 0 
0 0 

1 
18 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 
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~ NATIONALRAT 
S.r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Rückweisung 

Abstimmung vom/ Vote du: 13.03.2007 10:45:37 

Abate = R Tl Föhn + V 
Aeschbacher = E ZH Frevsinaer + V 
Allemann = s BE Frösch = G 
Amherd = C vs Füglistaller + V 
Amstutz + V BE Gadient = V 
Baader Caspar + V BL Gallade = s 
Bader Elvira = C so Garbani . s 
Banga = s so Genner = G 
Barthassat = C GE Germanier = R 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V 
Bäumle = - ZH Glanzmann = C 
Beck = R VD Glasson = R 
Berberat = s NE Glur + V 
Bemhardsarütter = G SG Goll = s 
Bigger . V SG GrafMava = G 
Bignasca Attilio = V Tl Graf-Litscher Edith = s 
Binder + V ZH Gross Andreas % s 
Borer + V so Guisan = R 
Bortoluzzi . V ZH Günter = s 
Bruderer = s AG Gutzwiller = R 
Brun = C LU Gvr . s 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf = R 
Brunschwiq Graf = R GE Gvsin Remo 0 s 
Büchler 0 C SG Häberli = C 
Buanon = V VD Haerina = s 
Bührer = R SH Haller + V 
Burkhalter = R NE Hämmerle = s 
Cathomas = C GR Hanv Urs = C 
Cavalli 0 s Tl Hassler = V 
Chappuis = s FR Hegetschweiler = R 
Chevrier = C vs Heim Bea = s 
Daauet = s BE Hess Bernhard + -
Darbellav = C vs Hochreutener = C 
De Buman = C FR Hofmann Urs = s 
Donze = E BE Huber = R 
Dormond Beauelin = s VD Hubmann = s 
Dunant 0 V BS Huguenin = -
Dupraz = R GE Humbel Näf = C 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V 
Eaalv = R GE Hutter Markus = R 
Enaelberaer = R NW lmfeld + C 
Fasel = G FR lneichen . R 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak = s 
Falleber! + V VD Jermann = C 
Favre = R VD Joder + V 
FehrHans • V ZH John-Calame = G 
Fehr Hans-Jüra = s SH Kaufmann + V 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Robert + V 
FehrMario = s ZH Kiener Nellen = s 
Fluri = R so Kleiner = R 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R 
Ja/ oui / si 2 0 1 
nein / non / no 25 13 32 
enth. / abst. / ast. 1 1 1 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 0 0 5 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Für den Antrag Föhn 
Bedeutung Nein / Signification de non: Dagegen 

sz 
vs 
BE 
AG 
GR 
ZH 
NE 
ZH 
vs 
AG 
LU 
FR 
AG 
ZH 
BL 
TG 
ZH 
VD 
BE 
ZH 
sz 
BL 
BS 
TG 
ZH 
BE 
GR 
ZH 
GR 
ZH 
so 
BE 
BE 
AG 
UR 
ZH 
VD 
AG 
SG 
ZH 
ow 
LU 
BL 
BL 
BE 
NE 
ZH 
ZH 
BE 
AR 

s E 
0 2 

46 3 
2 0 
1 0 
3 0 
0 0 

Kohler = C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruev = R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis . R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leuteneaaer FiliPPO = R ZH Savarv = s VD 
Leuteneaaer Oberholzer = s BL Schelbert Louis 0 G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
44 1 50 
6 5 130 
1 0 6 
0 0 1 
4 0 12 
0 0 0 

= s FR Schenk + V BE 
= C Al Schenker = s BS 
= C LU Scherer Marcel + V ZG 
= R BE Schibli + V ZH 
= s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider = R BE 
+ V ZH Schwand er + V sz 
= s GE Schweizer Urs = R BS 
= C SG Siegrist = - AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi = C Tl 
= R TG Sommaruaa Carlo = s GE 
= C FR Souhler + V TG 
= R GR Stahl + V ZH 
+ V BL Stamm Luzi . V AG . R VD Steiner = R so 
+ V ZH Stöckli = s BE 
= G AG Studer Heiner = E AG 
= R AG Stumo = s AG 
= C SG Suter = R BE 
+ R SG Teuscher = G BE 
= s ZH Thanei = s ZH 
+ V LU Theiler . R LU 
= s VD Trioonez 0 R BE . R ZH Vanek = - GE 
+ V BE Vaudroz Rene = R VD 
+ V GE Veillon = V VD 
= V VD Vermot-Mangold = s BE 
= s Tl Vischer = G ZH 
= R Tl Vollmer . s BE 
+ V NE Waber Christian + E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansiöra + V TG 
= s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrli = C sz 
= G VD Weveneth + V BE 
= s JU Widmer = s LU 
= s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE 

= C ZH Zeller = R SG 
+ V FR Zemo = C AG 
= C Tl Zisvadis = - VD 
= s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote. / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

13.03.2007 10:46:09 /4 ldentif.: 47.16 / 13.03.2007 10:45:37 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3936 



06.038 Ref. 3937 
~ NATIONALRAT 
c;~ Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Rückweisung 

Abstimmung vom/ Vote du: 13.03.2007 10:46:34 

Abate + R Tl Föhn = V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinger = V vs 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd + C vs Füglistaller = V AG 
Amstutz = V BE Gadient + V GR 
Baader Casoar = V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani . s NE 
Banga + s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner = V AG 
Bäumle + - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
Bemhardsqrütter + G SG Goll + s ZH 
Bigger . V SG Graf Maya + G BL 
Bignasca Attilio = V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder = V ZH Gross Andreas % s ZH 
Borer = V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter + s BE' 
Bruderer + s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvr . s sz 
Brunner Toni = V SG Gysin Hans Rudolf + R BL 
Brunschwig Graf + R GE Gysin Remo + s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon = V VD Haerina + s ZH 
Bührer + R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli + s Tl Hassler + V GR 
Chappuis + s FR Hegetschweiler + R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea + s so 
Daauet + s BE Hess Bernhard = - BE 
Darbellav + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs + s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dormond Beguelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant 0 V BS Huguenin 0 - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin = V SG 
Eaalv + R GE Hutter Markus + R ZH 
Enqelbemer + R NW lmfeld + C ow 
Fasel + G FR lneichen . R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak + s BL 
Fattebert = V VD Jermann + C BL 
Favre + R VD Joder = V BE 
Fehr Hans . V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kaufmann = V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMario + s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 28 14 34 48 
nein t non / no 0 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 t excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 1 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 0 0 5 3 
Vakant t Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit Schibli 

E 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz = V LU Ruev + R VD 
LanQ + G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Sadis . R Tl 
Leuenberger Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leuteneaaer Filiooo + R ZH Savarv + s VD 
Leuteneqaer Oberholzer + s BL Schelbert Louis + G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberger 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Mliller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paqan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister The6ohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
8 2 139 

42 1 43 
1 3 4 
0 0 1 
4 0 12 
0 0 0 

+ s FR Schenk = V BE 
+ C Al Schenker + s BS 
+ C LU Scherer Marcel = V ZG 
+ R BE Schibli = V ZH 
+ s GL Schlüer = V ZH 
+ s ZH Schmied Walter = V BE 
= V AG Schneider + R BE 
= V ZH Schwander = V sz 
+ s GE Schweizer Urs + R BS 
+ C SG Siegrist + - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ R TG Sommaruqa Carlo + s GE 
+ C FR Spuhler + V TG 
+ R GR Stahl = V ZH 
= V BL Stamm Luzi . V AG . R VD Steiner + R so 
= V ZH Stöckli + s BE 
+ G AG Studer Heiner + E AG 
+ R AG Stumo + s AG 
+ C SG Suter + R BE 
+ R SG Teuscher + G BE 
+ s ZH Thanei + s ZH 
= V LU Theiler . R LU 
+ s VD Trioonez + R BE . R ZH Vanek 0 - GE 
= V BE Vaudroz Rene + R VD 

= V GE Veillon = V VD 
= V VD Vermot-Mangold + s BE 
+ s Tl Vischer + G ZH 
+ R Tl Vollmer . s BE 

= V NE Waber Christian + E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 

= V SG Walter Hansjörg + V TG 
+ s SG Wandfluh = V BE 
+ s BS Wehrli + C sz 
+ G VD Weveneth = V BE 
+ s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann = V so 
= V GE Wvss Ursula + s BE 
+ C ZH Zeller + R SG 
= V FR Zemo + C AG 
+ C Tl Zisvadis 0 - VD 
+ s vs Zuooiaer = V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

13.03.2007 10:47:05 /5 ldentif.: 47.16 / 13.03.2007 10:46:34 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3937 



06.038 Ref. 3940 
~ NATIONALRAT 
~r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 15, Abs. 2 

Abstimmung vom/ Vote du: 13.03.2007 11 :46:48 

Abate = R Tl Föhn = V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinaer = V vs 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd + C vs Füalistaller = V AG 
Amstutz = V BE Gadient + V GR 
Baader Casoar = V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani . s NE 
Banaa + s so Genner + G ZH 
Barthassat = C GE Germanier = R vs 
Baumann Alexander = V TG Giezendanner = V AG 
Bäumle + - ZH Glanzmann + C LU 
Beck = R VD Glassan = R FR 
Berberat + s NE Glur = V AG 
Bemhardsarütter + G SG Goll + s ZH 
Bim:ier = V SG GrafMava + G BL 
Bianasca Attilio = V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder = V ZH Gross Andreas % s ZH 
Borer = V so Guisan = R VD 
Bortoluzzi = V ZH Günter + s BE 
Bruderer + s AG Gutzwiller = R' ZH 
Brun = C LU Gyr . s sz 
Brunner Toni = V SG Gvsin Hans Rudolf = R BL 
Brunschwia Graf = R GE Gvsin Remo + s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon = V VD Haerina + s ZH 
Bührer = R SH Haller = V BE 
Burkhalter = R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli + s Tl Hassler + V GR 
Chaoouis + s FR Heaetschweiler . R ZH 
Chevrier = C vs Heim Bea + s so 
Daauet + s BE Hess Bernhard = - BE 
Darbellay = C vs Hochreutener = C BE 
De Buman = C FR Hofmann Urs + s AG 
Donze + E BE Huber = R UR 
Dormond Beauelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant = V BS Huauenin = - VD 
Duoraz = R GE Humbel Näf + C AG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin = V SG 
Eqqly = R GE Hutter Markus = R ZH 
Enaelberaer = R NW lmfeld = C ow 
Fasel + G FR lneichen . R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak + s BL 
Falleber! = V VD Jermann = C BL 
Favre = R VD Jeder = V BE 
Fehr Hans . V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans.Jüra • s SH Kaufmann = V ZH 
Fehr Jacqueline + s ZH Keller Robert = V ZH 
FehrMario + s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri = R so Kleiner = R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 15 14 0 45 
nein / non / no 12 0 33 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 1 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 1 0 6 6 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit I Binder 

E 
3 
2 
0 
0 
0 
0 

Kohler = C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz = V LU Ruev = R VD 
Lana + G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Sadis . R Tl 
Leuenberaer Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leuteneaaer Filiooo = R ZH Savarv + s VD 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schelbert Louis + G LU 
Levrat + s FR Schenk = V BE 
Loeofe + C Al Schenker + s BS 
Lustenberaer = C LU Scherer Marcel = V ZG 
Markwalder Bär = R BE Schibli = V ZH 
MartiWemer + s GL Schlüer = V ZH 
Martv Kälin + s ZH Schmied Walter = V BE 
Mathvs = V AG Schneider . R BE 
Maurer = V ZH Schwand er = V sz 
Maurv Pasauier . s GE Schweizer Urs = R BS 
Meier-Schatz + C SG Siearist + - AG 
Menetrev-Savarv + G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Messmer = R TG Sommaruaa Carlo + s GE 
Meyer Therese = C FR Spuhler = V TG 
Michel = R GR Stahl = V ZH 
Miesch = V BL Stamm Luzi . V AG 
More! Isabelle = R VD Steiner = R so 
Möraeli = V ZH Stöckli . s BE 
Müller Gen + G AG Studer Heiner + E AG 
Müller Philipp = R AG Stump + s AG 
Müller Thomas + C SG Suter = R BE 
Müller Walter = R SG Teuscher + G BE 
Müller-Hemmi + s ZH Thanei + s ZH 
Müri = V LU Theiler = R LU 
Nordmann + s VD Triponez = R BE 
Noser . R ZH Vanek = - GE 
Oehrli = V BE Vaudroz Rene * R VD 
Pagan = V GE Veillon = V VD 
Parmelin = V VD Vermot-Manaold + s BE 
Pedrina + s Tl Vischer + G ZH 
Pelli = R Tl Vollmer + s BE 
Perrin = V NE Waber Christian = E BE 
Pfister Gerhard = C ZG Wäfler = E ZH 
Pfister Theophil = V SG Walter Hansiöra = V TG 
Rechsteiner Paul . s SG Wandfluh = V BE 
Rechsteiner-Basel + s BS Wehrli . C sz 
Recordon + G VD Weveneth = V BE 
Rennwald + s JU Widmer + s LU 
Rey + s vs Wobmann = V so 
Reymond = V GE Wvss Ursula + s BE 
Riklin + C ZH Zeller = R SG 
Rime = V FR Zemo + C AG 
Robbiani + C Tl Zisyadis = . VD 
Rosslni + s vs Zuppiger = V ZH 

+ ja/ oui / si 
V - Tot. = nein / non / no 
2 2 81 o enth. / abst. / ast. 

% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 51 4 102 
0 0 0 excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
2 0 
0 0 

1 
15 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

13.03.200711:47:21 /8 ldentif.: 47.16 / 13.03.2007 11 :46:48 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3940 



06.038 Ref. 3941 
~ NATIONALRAT 
~r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 15, Abs. 2 

Abstimmung vom /Vote du: 13.03.200711:47:49 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Frevsinger + V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd + C vs Füglistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient = V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani * s NE 
Banga = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle = - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat = s NE Glur + V AG 
Bemhardsgrütter = G SG Goll = s ZH 
Bigger + V SG Graf Mava = G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas % s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortaluzzi + V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gysin Hans Rudolf + R BL 
Brunschwig Graf + R GE Gysin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerina = s ZH 
Bührer + R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas = C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli = s Tl Hassler = V GR 
Chappuis = s FR Hegetschweiler * R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea = s so 
Daauet = s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellav + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs = s AG 
Dorize = E BE Huber + R UR 
Dormond Beauelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant + V BS Huauenin + - VD 
Duoraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eaalv + R GE Hutter Markus + R ZH 
Engelberaer + R NW lmfeld + C ow 
Fasel = G FR lneichen * R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak = s BL 
Fattebert + V VD Jermann + C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
Fehr Hans + V ZH John-Calame = G NE 
Fahr Hans-Jüra . s SH Kaufmann + V ZH 
Fahr Jacqueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMario = s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri + R so Kleiner = R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s E 
Ja/ oui / si 23 0 31 0 2 
nein / non / no 5 14 2 45 3 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 1 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 0 0 6 6 0 
Vakant/ Vacaht / Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Minderheit 1 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit II Hämmerle 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis * R Tl 
Leuenberger Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leuteneaaer Filiopo + R ZH Savary = s VD 
Leuteneaoer Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberger 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
Müller Gen 
Müller Philioo 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paoan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
51 5 112 
2 1 72 
0 0 0 
0 0 1 
2 0 14 
0 0 0 

= s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker = s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
+ R BE Schibli + V ZH 
= s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider * R BE 
+ V ZH Schwander + V sz 
* s GE Schweizer Urs + R BS 
= C SG Siegrist + - AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi = C Tl 
+ R TG Sommaruaa Carlo = s GE 
+ C FR Spuhler + V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
+ V BL Stamm Luzi * V AG 
+ R VD Steiner + R so 
* V ZH Stöckli * s BE 
= G AG Studer Heiner = E AG 
+ R AG Stump = s AG 
+ C SG Suter + R BE 
+ R SG Teuscher = G BE 
= s ZH Thanei = s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
= s VD Triponez + R BE 
* R ZH Vanek + - GE 
+ V BE Vaudroz Rene . R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Mangold = s BE 
= s Tl Vischer = G ZH 
= R Tl Vollmer = s BE 
+ V NE Waber Christian + E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansiörg + V TG 
* s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrli + C sz 
= G VD Weyeneth + V BE 
= s JU Widmer = s LU 
= s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE 
= C ZH Zeller + R SG 
+ V FR Zemo + C AG 
= C Tl Zisvadis + - VD 
= s vs ZuPPiaer + V ZH 

+ ja/ oui/ si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

13.03.2007 11 :48:21 /9 ldentif.: 47.16 / 13.03.2007 11:47:49 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3941 



06.038 Ref. 3945 
tl; NATIONALRAT 
Sr Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 22a 

Abstimmung vom/ Vote du: 13.03.2007 12:24:03 

Abate + R Tl Föhn = V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinaer = V vs 
Allemann + s BE Frösch· + G BE 
Amherd = C vs Füalistaller = V AG 
Amstutz = V BE Gadient = V GR 
Baader Caspar = V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira = C so Garbani * s NE 
Banaa + s so Genner + G ZH 
Barthassat * C GE Germanier = R vs 
Baumann Alexander * V TG Giezendanner * V AG 
Bäumle + - ZH Glanzmann = C LU 
Beck = R VD Glasson = R FR 
Berberat + s NE Glur = V AG 
Bemhardsarütter + G SG Goll + s ZH 
Biaaer = V SG Graf Mava * G BL 
Bianasca Attilio = V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder = V ZH Gross Andreas % s ZH 
Borer = V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter + s BE 
Bruderer + s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun = C LU Gvr * s sz 
Brunner Toni = V SG Gvsin Hans Rudolf = R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo + s BS 
Büchler = C SG Häberli = C TG 
Buanon * V VD Haerina + s ZH 
Bührer * R SH Haller = V BE 
Burkhalter * R NE Hämmerle + S "GR 
Cathomas = C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli + s Tl Hassler = V GR 
Chaoouis + s FR Heaetschweiler = R ZH 
Chevrier = C vs Heim Bea 0 s so 
Daauet + s BE Hess Bernhard = - BE 
Darbellay = C vs Hochreutener = C BE 
De Buman * C FR Hofmann Urs + s AG 
Donze = E BE Huber = R UR 
Dormond Beauelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant = V BS HuQuenin 0 - VD 
Duoraz = R GE Humbel Näf = C AG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin = V SG 
Eimly * R GE Hutter Markus + R ZH 
Enaelberaer = R NW lmfeld . C ow 
Fasel + G FR lneichen * R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak + s BL 
Fattebert = V VD Jermann * C BL 
Favre + R VD Joder * V BE 
Fehr Hans = V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans.Jüra * s SH Kaufmann = V ZH 
Fehr Jacaueline * s ZH Keller Robert = V ZH 
Fehr Mario + s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri = R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s 
Ja/ oui / si 4 11 14 42 
nein / non / no 18 0 17 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 1 1 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 1 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 6 3 7 8 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit Schibli 

E 
2 
3 
0 
0 
0 
0 

Kohler = C JU Roth-Bemasconi . s GE 
Kunz = V LU Ruev * R VD 
Lana + G ZG Rulschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Sadis * R Tl 
LeuenberQer Geneve * G GE Salvi + s VD 
Leuteneaaer Filippo 0 R ZH Savary . s VD 
Leutenegger Oberholzer + s BL Schelbert Louis + G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
Marti Werner 
Marty Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier -Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
Müller Gen 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Reymond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
0 2 75 

49 1 88 
0 3 5 
0 0 1 
6 0 30 
0 0 0 

+ s FR Schenk = V BE 
= C Al Schenker + s BS 
= C LU Scherer Marcel = V ZG 
+ R BE Schibli = V ZH 
+ s GL Schlüer = V ZH 
+ s ZH Schmied Walter = V BE 
= V AG Schneider + R BE 
= V ZH Schwander = V sz 
* s GE Schweizer Urs = R BS 
+ C SG Siearist + - AG 
+ G VD Simoneschi-Corlesi * C Tl 
= R TG Sommaruga Carlo + s GE 
= C FR Souhler = V TG 
= R GR Stahl = V ZH 
= V BL Stamm Luzi = V AG 
= R VD Steiner = R so 
= V ZH Stöckli + s BE 
+ G AG Studer Heiner + E AG 
= R AG Stump + s AG 
= C SG Suter + R BE 
= R SG Teuscher + G BE 
+ s ZH Thanei + s ZH 
= V LU Theiler + R LU 
+ s VD Triponez = R BE 
* R ZH Vanek 0 - GE 
= V BE Vaudroz Rene + R VD 

= V GE Veillon = V VD 
= V VD Vermot-Manaold . s BE 
+ s Tl Vischer . G ZH 
+ R Tl Vollmer + s BE 
= V NE Waber Christian = E BE 
= C ZG Wäfler = E ZH 
= V SG Walter Hansiöra = V TG 
+ s SG Wandfluh = V BE 
+ s BS Wehrii = C sz 
+ G VD Weveneth = V BE 
+ s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann = V so 
= V GE Wvss Ursula + s BE 
+ C ZH Zeller + R SG 
= V FR Zemp + C AG 
* C Tl Zisyadis 0 - VD 
+ s vs Zuppiger * V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

13.03.2007 12:24:35 /11 ldentif.: 47.16 / 13.03.2007 12:24:03 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3945 



06.038 Ref. 3948 

~ NATIONALRAT 
c;_r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur ragriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art.27b 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 08:12:08 

Abate = R Tl Föhn = V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinqer = V vs 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd + C vs Füglistaller = V AG 
Amstutz = V BE Gadient = V GR 
Baader Casoar = V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani . s NE 
Banqa * s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander = V TG Giezendanner = V AG 
Bäumle + - ZH Glanzmann + C LU 
Beck = R VD Glasson = R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
Bemhardsqrütter + G SG Goll + s ZH 
Biqqer = V SG GrafMava + G BL 
Biqnasca Attilio = V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder = V ZH Gross Andreas + s ZH 
Borer = V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi = V ZH Günter + s BE 
Bruderer + s AG Gutzwiller = R ZH 
Brun + C LU Gvr . s sz 
Brunner Toni = V SG Gvsin Hans Rudolf = R BL 
Brunschwiq Graf = R GE Gvsin Remo + s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerina + s ZH 
Bührer = R SH Haller + V BE 
Burkhalter = R NE Hämmerle + s GR 
Calhomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli + s Tl Hassler + V GR 
Chappuis + s FR Hegetschweiler . R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea + s so 
Daauet + s BE Hess Bernhard . - BE 
Darbellav * C vs Hochreutener = C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs + s AG 
Donze + E BE Huber = R UR 
Dormond Bequelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant = V BS Huguenin + - VD 
Duoraz + R GE Humbel Näf = C AG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin = V SG 
Eqqly = R GE Hutter Markus = R ZH 
Enqelberqer = R NW lmfeld = C ow 
Fasel + G FR lneichen 0 R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak + s BL 
Fattebert = V VD Jermann = C BL 
Favre = R VD Joder + V BE 
Fehr Hans = V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kaufmann = V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Keller Robert = V ZH 
FehrMario + s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri = R so Kleiner = R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui/ si 16 13 7 45 
nein / non / no 9 0 26 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 1 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 3 1 5 7 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit Schibli 

E 
3 
1 
0 
0 
1 
0 

Kohler = C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz = V LU Ruev = R VD 
Lanq + G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Sadis . R Tl 
Leuenberger Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leutenegger Filippo * R ZH Savary * s VD 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schelbert Louis + G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberqer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Mörgeli 
MüllerGeri 
MüllerPhiliDD 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paqan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
8 3 95 

47 0 83 
0 0 1 
0 0 0 
0 3 20 
0 0 0 

+ s FR Schenk = V BE 
= C Al Schenker + s BS 
= C LU Scherer Marcel = V ZG 
= R BE Schibli = V ZH 
+ s GL Schlüer = V ZH 
+ s ZH Schmied Walter = V BE 
= V AG Schneider = R BE 
= V ZH Schwander = V sz 
+ s GE Schweizer Urs = R BS 
+ C SG Siegrist . - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
= R TG Sommaruaa Carlo + s GE 
+ C FR Souhler = V TG 
= R GR Stahl = V ZH 
= V BL Stamm Luzi = V AG 
+ R VD Steiner = R so 
= V ZH Stöckli . s BE 
+ G AG Studer Heiner + E AG 
= R AG Stumo + s AG . C SG Suter . R BE 
+ R SG Teuscher + G BE . s ZH Thanei . s ZH 
= V LU Theiler + R LU 
+ s VD Trioonez = R BE . R ZH Vanek . - GE 
= V BE Vaudroz Rene + R VD 

= V GE Veillon + V VD 
= V VD Vermot-Mangold + s BE 
+ s Tl Vischer + G ZH 
= R Tl Vollmer + s BE 
= V NE Waber Christian . E BE 
= C ZG Wäfler = E ZH 
= V SG Walter Hansjörg + V TG 
+ s SG Wandfluh = V BE 
+ s BS Wehrli = C sz . G VD Weveneth + V BE 
+ s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann = V so 
= V GE Wvss Ursula + s BE . C ZH Zeller = R SG 
= V FR Zemo + C AG 
+ C Tl Zisvadis + - VD 
+ s vs Zuooiaer = V ZH 

+ ja/ oui/ si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 08:12:40 /3 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 08:12:08 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3948 



06.038 Ref. 3949 

~ NATIONALRAT 
~-r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 36b, Abs. 1 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 08:16:26 

Abate = R Tl Föhn = V sz 
Aeschbacher = E ZH Frevsinaer + V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd = C vs Füalistaller + V AG 
Amstutz = V BE Gadient * V GR 
Baader Casoar = V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira = C so Garbani * s NE 
Banqa * s so Genner = G ZH 
Barthassat = C GE Germanier = R vs 
Baumann Alexander = V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle = . ZH Glanzmann = C LU 
Beck = R VD Glasson = R FR 
Berberat = s NE Glur + V AG 
Bernhardsarütter = G SG Goll = s ZH 
Biqqer + V SG GrafMava = G BL 
Biqnasca Attilio + V Tl Graf-L1tscher Edith = s TG 
Binder 0 V ZH Gross Andreas = s ZH 
Borer + V so Guisan = R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller = R ZH 
Brun = C LU Gvr * s sz 
Brunner Toni = V SG Gvsin Hans Rudolf = R BL 
Brunschwiq Graf = R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler = C SG Häberli = C TG 
Bugnon + V VD Haerinq = s ZH 
Bührer = R SH Haller + V BE 
Burkhalter = R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas = C GR Hanv Urs = C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler + V GR 
Chappuis = s FR Heaetschweiler = R ZH 
Chevrier = C vs Heim Bea = s so 
Daguet = s BE Hess Bernhard * - BE 
Darbellav * C VS Hochreutener 0 C BE 
De Buman = C FR Hofmann Urs = s AG 
Donze * E BE Huber = R UR 
Dormond Bequelin = s VD Hubmann * s ZH 
Dunant + V BS Huquenin = - VD 
Dupraz = R GE Humbel Näf = C AG 
Egerszegi-Obrist # R AG HutterJasmin + V SG 
Eaalv = R GE Hutter Markus = R ZH 
Enaelberaer = R NW lmfeld = C ow 
Fasel = G FR lneichen = R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak = s BL 
Fattebert + V VD Jermann * C BL 
Favre = R VD Jeder + V BE 
Fehr Hans + V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans-Jüra = s SH Kaufmann = V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Robert = V ZH 
FehrMario = s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri = R so Kleiner = R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 0 0 0 0 
nein / non / no 22 13 34 42 
enth. / abst. / ast. 2 0 1 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 t scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 4 1 4 10 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Zustimmung zum Antrag Kunz 
Bedeutung Nein / Signification de non: Ablehnung des Antrages 

E 
0 
2 
0 
0 
3 
0 

Kohler = C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruey = R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis * R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leuteneqqer Filiooo * R ZH Savarv * s VD 
Leuteneqqer Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathys 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Pagan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
32 0 32 
18 3 134 
2 0 5 
0 0 0 
3 3 28 
0 0 0 

= s FR Schenk = V BE 
= C Al Schenker = s BS 
= C LU Scherer Marcel 0 V ZG 
= R BE Schibli = V ZH 
= s GL Schlüer = V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
= V AG Schneider = R BE 
* V ZH Schwander + V sz 
= s GE Schweizer Urs = R BS 
= C SG Siearist . - AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi = C Tl 
= R TG Sommaruaa Carlo = s GE 
= C FR Spuhler + V TG 
= R GR Stahl = V ZH 
+ V BL Stamm Luzi + V AG 
0 R VD Steiner = R so 
+ V ZH Stöckli . s BE 
= G AG Studer Heiner . E AG 
= R AG Stump = s AG 
* C SG Suter . R BE 
= R SG Teuscher = G BE . s ZH Thanei * s ZH 
+ V LU Theiler = R LU 
= s VD Triponez = R BE 
* R ZH Vanek . - GE 
+ V BE Vaudroz Rene = R VD 
+ V GE Veillon = V VD 
= V VD Vermot-Manaold = s BE 
= s Tl Vischer = G ZH 
= R Tl Vollmer . s BE 
+ V NE Waber Christian * E BE 
0 C ZG Wäfler = E ZH 
+ V SG Walter Hansjörg + V TG 
= s SG Wandfluh = V BE 
= s BS Wehrli = C sz 
• G VD Wevenelh = V BE 
= s JU Widmer = s LU 
= s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE 
* C ZH Zeller = R SG 
= V FR Zemo = C AG 
= C Tl Zisvadis = - VD 
= s vs Zuppiger = V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

La president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 08:16:58 /4 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 08:16:26 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3949 



06.038 Ref. 3953 

~ NATIONALRAT 
Sr Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 38Abs. 2 

Abstimmung vom / Vote du: 14.03.2007 09:01 :46 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Frevsinaer + V vs 
Allemann = s BE 'Frösch = G BE 
Amherd + C vs Füqlistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani * s NE 
Banaa = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner * V AG 
Bäumle = - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glassan + R FR 
Berberat = s NE Glur + V AG 
Bemhardsarütter = G SG Goll = s ZH 
Biaaer + V SG Graf Mava = G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas = s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller * R ZH 
Brun + C LU Gvr * s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerinq = s ZH 
Bührer + R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli = s Tl Hassler + V GR 
Chaoouis + s FR Heaetschweiler + R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea 0 s so 
Daauet = s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellay * C vs Hochreutener + C BE 
De Buinan + C FR Hofmann Urs = s AG 
Donze = E BE Huber + R UR 
Dormond Beauelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant + V BS Huquenin = - VD 
Duoraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eaerszegi-Obrist # 'R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eggly + R GE Hutter Markus + R ZH 
Enaelberaer + R NW lmfeld + C ow 
Fasel = G FR lneichen + R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak = s BL 
Fattebert + V VD Jermann + C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
FehrHans + V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans-Jüra = s SH Kaufmann * V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Maria = s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 24 0 33 4 
nein / non / no 3 12 1 41 
enth. / abst. / ast. 0 2 1 3 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 1 0 4 4 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Zustimmung zur Mehrheit 

E 
0 
5 
0 
0 
0 
0 

Kahler + C JU Roth-Bemasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis + R Tl 
Leuenberqer Geneve = G GE Salvi 0 s VD 
Leuteneimer Filippo * R ZH Savary + s VD 
Leutenegger Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G lU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Marty Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
MörQeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Reymond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
52 1 114 
0 4 66 
0 0 6 
0 0 0 
3 1 13 
0 0 0 

+ s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker = s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
= R BE Schibli + V ZH 
= s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider + R BE 
+ V ZH Schwander + V sz 
0 s GE Schweizer Urs + R BS 
+ C SG Sieqrist * - AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi = C Tl 
+ R TG Sommaruga Carlo = s GE 
+ C FR Souhler + V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
+ V BL StammLuzi + V AG 
+ R VD Steiner + R so 
+ V ZH Stöckli * s BE 
= G AG Studer Heiner = E AG 
+ R AG Stumo = s AG 
+ C SG Suter * R BE 
+ R SG Teuscher = G BE 
= s ZH Thanei = s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
= s VD Triponez + R BE 
* R ZH Vanek = - GE 
+ V BE Vaudroz Rene + R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manaold = s BE 
= s Tl Vischer 0 G ZH 
0 R Tl Vollmer * s BE 
+ V NE Waber Christian = E BE 
+ C ZG Wäfler = E ZH 
+ V SG Walter Hansiörq + V TG 
= s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrli + C sz 
0 G VD Weyeneth + V BE 
= s JU Widmer = s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE 
= C ZH Zeller + R SG 
+ V FR Zemp + C AG 
= C Tl Zisyadis = - VD 
= s vs Zuppiger + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Bedeutung Nein/ Signification de non: Zustimmung zur Minderheit (Hämmerle) 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 09:08:12 /5 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 09:01 :46 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3953 



06.038 Ref. 3974 
~ NATIONALRAT 
c;~ Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 38 Abs. 2, Ausgabenbremse 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 09:02:51 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Frevsinaer + V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd + C vs Füalistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Casoar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani * s NE 
Banaa = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R VS 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner * V AG 
Bäumle 0 - ZK Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat = s NE Glur + V AG 
Bemhardsarütter + G SG Goll = s ZH 
Bii:mer + V SG Graf Mava + G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas = s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller * R ZH 
Brun + C LU Gvr * s sz 
Bninner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Bugnon + V VD Haerina = s ZH 
Bührer + R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli = s Tl Hassler + V GR 
Chaoouis = s FR Heaetschweiler + R ZH 
Chevrier + C vs He.im Bea + s so 
Daauet = s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellay * C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs = s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dormond Beauelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant + V BS Huauenin = - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eaerszeai-Obrist + R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eggly + R GE Hutter Markus + R ZH 
Engelberger + R NW lmfeld + C ow 
Fasel * G FR lneichen + R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak = s BL 
Falleber! + V VD Jermann + C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
Fehr Hans + V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jüra = s SH Kaufmann * V ZH 
Fehr Jacqueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
""ehrMario = s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe/ Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 27 6 34 4 
nein / non / no ö 4 0 41 
enth. / abst. / ast. 0 3 2 2 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 1 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 1 1 4 4 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Zustimmung 
Bedeutung Nein / Signification de non: Ablehnung 

E 
2 
3 
0 
0 
0 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruey + R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis + R Tl 
Leuenberaer Geneve 0 G GE Salvi 0 s VD 
Leuteneaaer Filippo * R ZH Savarv + s VD 
Leutenegger Oberholzer = s BL Schelbert Louis 0 G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Marty Kälin 
Mathys 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter· 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
52 1 126 
0 3 51 
0 1 8 
0 0 1 
3 1 14 
0 0 0 

+ s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker = s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
0 R BE Schibli + V ZH 
= s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider + R BE 
+ V ZH Schwander + V sz 
0 s GE Schweizer Urs + R BS 
+ C SG Siearist * - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ R TG Sommaruaa Carlo = s GE 
+ C FR Spuhler + V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
+ V BL Stamm Luzi + V AG 
+ R VD Steiner + R so 
+ V ZH Stöckli * s BE 
= G AG Studer Heiner + E AG 
+ R AG Stump = s AG 
+ C SG Suter * R BE 
+ R SG Teuscher 0 G BE 
= s ZH Thanei = s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
= s VD Triponez + R BE 
* R ZH Vanek = - GE 
+ V BE Vaudroz Rene + R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manaold % s BE 
= s Tl Vischer + G ZH 
0 R Tl Vollmer * s BE 
+ V NE Waber Christian = E BE 
+ C ZG Wäfler = E ZH 
+ V SG Walter Hansiöra + V TG 
= s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrli + C sz 
+ G VD Weyeneth + V BE 
= s JU Widmer = s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE 
+ C ZH Zeller + R SG 
+ V FR Zemp + C AG 
+ C Tl Zisvadis = - VD 
= s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 09:11 :35 /6 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 09:02:51 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3974 



06.038 Ref. 3956 

~ NATIONALRAT 
~_r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Lai federale sur l'agriculture (Lai sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 39 Abs. 2, Ausgabenbremse 

Abstimmung vom /Vote du: 14.03.2007 09:31:45 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Frevsinaer + V vs 
Allemann = s BE Frosch = G BE 
Amherd + C vs Füglistaller . V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Casoar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani . s NE' 
Banaa = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Ge'rmanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner . V AG 
Bäumle 0 - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glassan + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
Bemhardsqrütter + G SG Goll = s ZH 
Biqger + V SG Graf Maya 0 G BL 
Biqnasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Grass Andreas = s ZH 
Barer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter + s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller . R ZH 
Brun + C LU Gyr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gysin Hans Rudolf + R BL 
Brunschwig Graf + R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häber1i + C TG 
Buanon + V VD Haerina = s ZH 
Bührer 0 R SH Haller . V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas + C GR Hany Urs 0 C ZH 
Cavalli = s Tl Hassler + V GR 
Chappuis = s FR Hegetschweiler + R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea + s so 
Daauet = s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellav + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs = s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dormond BeQuelin + s VD Hubmann = s ZH 
Dunant + V BS Huguenin + - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Egerszeai-Obrist + R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eaalv + R GE Hutter Markus 0 R ZH 
Enaelberqer + R NW lmfeld + C ow 
Fasel 0 G FR lneichen + R LU 
F ässler-Osterwalder = s SG Janiak = s BL 
Fattebert + V VD Jermann . C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
Fehr Hans + V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jüra = s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Maria = s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri + R so ,Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe/ Gruppo C G R s 
Ja/ oui / si 24 5 29 10 
nein / non / no 0 4 0 39 
enth. / abst. / ast. 2 5 5 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 2 0 6 3 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Zustimmung 
Bedeutung Nein / Signification de non: Ablehnung 

E 
2 
3 
0 
0 
0 
0 

Kahler + C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruey + R VD 
Lana 0 G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis + R Tl 
Leuenberger Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leutenegger Filippo . R ZH Savarv = s VD 
Leuteneaaer Oberholzer = s BL Schelbert Louis 0 G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
Marti Werner 
Martv Kälin 
Mathys 
Maurer 
Maurv Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savary 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philioo 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paqan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Reymond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
50 4 124 
0 0 46 
0 1 13 
0 0 0 
5 1 17 
0 0 0 

. s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker = s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
0 R BE Schibli + V ZH 
= s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider + R BE 
+ V ZH Schwand er + V sz 
+ s GE Schweizer Urs + R BS 
+ C SG Siegrist . - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ R TG Sommaruaa Carlo = s GE 
+ C FR Souhler + V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
+ V BL Stamm Luzi + V AG 
+ R VD Steiner + R so . V ZH Stöckli = s BE 
= G AG Studer Heiner + E AG 
0 R AG Stumo = s AG 
+ C SG Suter . R BE 
+ R SG Teuscher 0 G BE 
= s ZH Thanei = s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
+ s VD Trioonez . R BE . R ZH Vanek + - GE 
+ V BE Vaudroz Rene + R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Mangold = s BE 
= s Tl Vischer = G ZH 
0 R Tl Vollmer = s BE 
+ V NE Waber Christian = E BE . C ZG Wäfler = E ZH 
+ V SG Walter Hansjörg + V TG 
= s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrti + C sz 
+ G VD Weveneth + V BE 
+ s JU Widmer = s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wyss Ursula = s BE 
0 C ZH Zeller . R SG 
+ V FR Zemo + C AG 
+ C Tl Zisvadis + - VD 
+ s vs Zuooiqer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 09:32:17 /8 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 09:31 :45 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3956 



06.038 Ref. 3959 

tl; NATIONALRAT 
c:;_r.J Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Ar!. 46 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 10:38:51 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Frevsinger = V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd = C vs Füalistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient = V GR 
Baader Caspar + V BL IGallade = s ZH 
Bader Elvira = C so Garbani * s NE 
Banga = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner * V AG 
Bäumle = " ZH Glanzmann = C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat = s NE Glur = V AG 
Bemhardsqrütter = G SG Goll = s ZH 
Bigger + V SG Graf Maya = G BL 
Bignasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas = s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller * R ZH 
Brun = C LU Gvr * s sz 
Brunner Toni = V SG Gysin Hans Rudolf + R BL 
Brunschwig Graf + R GE Gysin Remo = s BS 
Büchler = C SG Häberli = C TG 
Buanon + V VD Haerina = s ZH 
Bührer * R SH Haller = V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas = C GR Hanv Urs = C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler = V GR 
Chappuis = s FR Heaetschweiler + R ZH 
Chevrier = C vs Heim Bea = s so 
Daquet = s BE Hess 'Bernhard + " BE 
Darbellay = C vs Hochreutener = C BE 
De Buman = C FR Hofmann Urs = s AG 
Donze = E BE Huber + R UR 
Dormond Beauelin = s VD Hubinann = s ZH 
Dunant + V BS Huauenin = " VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf = C AG 
Eqerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eaalv * R GE Hutter Markus + R ZH 
Engelberger + R NW lmfeld = C ow 
Fasel = G FR lneichen + R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak = s BL 
Fattebert + V VD Jarmann + C BL 
Favra + R VD Joder + V BE 
FehrHans + V ZH John-Calame = G NE 
Fahr Hans.Jürq = s SH Kaufmann + V ZH 
Fahr Jacaualine = s ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMario = s ZH Kienar Nallan = s BE 
Fluri = R so Kleiner = R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R s E 
Ja/ oui / si 4 0 27 0 1 
nein / non / no 23 14 5 49 4 
enth. / abst. / ast. 1 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 0 0 7 3 0 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Zustimmung zur Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Zustimmung zur Minderheit (Genner) 

Kohler = C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz = V LU Ruey + R VD 
Lang = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis + R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leuteneaaer Filii>oo * R ZH Savarv = s VD 
Leuteneaaer Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberger 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kalin 
Mathvs 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Pagan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Racordon 
Rennwald 
Rev 
Reymond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V " Tot. 
41 1 74 
11 4 110 
0 0 1 
0 0 0 
3 1 14 
0 0 0 

= s FR Schenk + V BE 
= C Al Schenker = s BS 

= C LU Scherer Marcel + V ZG 
= R BE Schibli + V ZH 

= s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter = V BE 
+ V AG Schneider + R BE 
+ V ZH Schwander + V sz 
= s GE Schweizer Urs + R BS 
0 C SG Siearist * AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi = C Tl 
+ R TG Sommaruqa Carlo = s GE 
= C FR Spuhler + V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
+ V BL Stamm Luzi * V AG 
+ R VD Steiner + R so 
+ V ZH Stöckli = s BE 
= G AG Studer Heiner = E AG 
+ R AG Stump = s AG 

= C SG Suter * R BE 

= R SG Teuscher = G BE 
= s ZH Thanei = s ZH 
+ V LU Theiler * R LU 

= s VD Triponez + R BE 
* R ZH Vanek = " GE 

= V BE Vaudroz Rene + R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manaold = s BE 

= s Tl Vischer = G ZH 
+ R Tl Vollmer = s BE 
+ V NE Waber Christian = E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 

= V SG Walter Hansjöra = V TG 

= s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrli + C sz 
= G VD Wavanath + V BE 

= s JU Widmar = s LU 

= s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE 
= C ZH Zeller = R SG 
+ V FR Zemo = C AG 
= C Tl Zisvadis = " VD 

= s vs Zuppiaar + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 10:39:23 /10 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 10:38:51 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3959 



06.038 Ref. 3961 

~ NATIONALRAT 
~~ Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 47bis (neu) 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 11 :02:18 

Abate + R Tl Föhn. = V sz 
Aeschbacher = E ZH Frevsinaer = V vs 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd = C vs Füqlistaller + V AG 
Amstutz = V BE Gadient = V GR 
Baader Casoar = 'V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira = C so Garbani * s NE 
Banqa + s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Germanier 0 R vs 
Baumann Alexander = V TG Giezendanner * V AG 
Bäumle + " ZH Glanzmann = C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat + s NE Glur = V AG 
Bemhardsarütter + G SG Goll + s ZH 
Biqqer = V SG GrafMava + G BL 
Biqnasca Attilio = V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder = V ZH Grass Andreas + s ZH 
Borer = V so Guisan * R VD 
Bortoluzzi + V ZH Günter + s BE 
Bruderer + s AG Gutzwiller * R ZH 
Brun = C LU Gvr * s sz 
Brunner Toni = V SG Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Brunschwiq Graf + R GE Gvsin Remo + s 88 
Büchler = C SG Häberli * C TG 
Buanon = V VD Haering + s ZH 
Bührer + R SH Haller = V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas = C GR Hanv Urs * C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler = V GR 
Chappuis + s FR Heqetschweiler + R ZH 
Chevrier = C vs Heim Bea + s so 
Daguet + s BE Hess Bernhard * " BE 
Darbellav = C vs Hochreutener 0 C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs + s AG 
Donze = E BE Huber + R UR 
Dormond Bequelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant = V BS Huquenin + " VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin = V SG 
Eaalv + R GE Hutter Markus + R ZH 
Enaelberaer + R NW lmfeld = C ow 
Fasel + G FR lneichen + R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak + s BL 
Fattebert = V VD Jermann + C BL 
Favre + R VD Jeder = V BE 
FehrHans = V ZH John-Calame + G NE 
Fahr Hans-Jüra + s SH Kaufmann = V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Keller Robert = V ZH 
FehrMario + s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri + R so Kleiner * R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 8 14 26 48 
nein / non / no 16 0 2 0 
enth. / abst. / ast. 1 0 2 0 
entsch. Art. 57 4 t excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 3 0 9 4 
Vakant/ Vacant t Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Zustimmung zur Mehrheit 

E 
0 
5 
0 
0 
0 
0 

Kahler = C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz = V LU Ruev + R VD 
Lana + G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Sadis + R Tl 
Leuenberqer Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leutenem:ier Filippo * R ZH Savary + s VD 
Leutenegger Oberholzer + s BL Schelbert Louis + G LU 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Marty Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Mörqeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
6 4 106 

46 0 69 
0 0 3 
0 0 0 
3 2 21 
0 0 0 

+ s FR Schenk = V BE 
= C Al Schenker + s BS 
= C LU Scherer Marcel + V ZG 
+ R BE Schibli = V ZH 
+ s GL Schlüer = V ZH 
+ s ZH Schmied Walter = V BE 
+ V AG Schneider + R BE 
= V ZH Schwander = V sz 
+ s GE Schweizer Urs + R BS 
+ C SG Sieqrist * " AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ R TG Sommaruga Carlo + s GE 
= C FR Souhler * V TG 
= R GR Stahl = V ZH 
+ V BL Stamm Luzi = V AG 
* R VD Steiner + R so 
* V ZH Stöckli + s BE 
+ G AG Studer Heiner = E AG 
+ R AG Stumo + s AG 
* C SG Suter * R BE 
= R SG Teuscher + G BE 
+ s ZH Thanei + s ZH 
= V LU Theiler * R LU 
+ s VD Triponez 0 R BE 
* R ZH Vanek + GE 
= V BE Vaudroz Rene + R VD 

= V GE Veillon = V VD 
= V VD Vermot-Manaold * s BE 
+ s Tl Vischer + G ZH 
+ R Tl Vollmer + s BE 
= V NE Waber Christian = E BE 
= C ZG Wäfler = E ZH 
= V SG Walter Hansiöra + V TG 
+ s SG Wandfluh = V BE 
+ s 88 Wehrli = C sz 
+ G VD Weyeneth = V BE 
+ s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann = V so 
= V GE Wvss Ursula + s BE 
+ C ZH Zeller * R SG 
= V FR Zemp = C AG 
+ C Tl Zisvadis + " VD 
+ s vs Zuooiaer = V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Bedeutung Nein/ Signification de non: Zustimmung zur Minderheit Wandfluh 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 11 :02:51 /13 ldentif.: 47.16/ 14.03.200711:02:18 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3961 



06.038 Ref. 3962 

~ NATIONALRAT 
c:;_r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 48 Abs. 1, 2 und 3 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 11:13:31 

Abate = R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Freysinger + V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd = C vs Füalistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira = C so Garbani . s NE 
Banaa = s so Genner = G ZH 
Barthassat = C GE Germanier 0 R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner . V AG 
Bäumle = - ZH Glanzmann = C LU 
Beck + R VD Glasson = R FR 
Berberat = s NE Glur + V AG 
Bemhardsgrütter = G SG Goll = s ZH 
Biaaer + V SG Graf Maya = G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas = s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller . R ZH 
Brun = C LU Gyr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gysin Hans Rudolf = R BL 
Brunschwia Graf = R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli = C TG 
Buanon + V VD Haerina = s ZH 
Bührer = R SH Haller + V BE 
Burkhalter = R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas = C GR Hany Urs = C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler + V GR 
Chaoouis = s FR Heaetschweiler = R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea = s so 
Daquet = s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellay = C vs Hochreutener = C BE 
De Buman = C FR Hofmann Urs = s AG 
Donze = E BE Huber = R UR 
Dormond Beauelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant + V BS Huauenin + - VD 
Dupraz = R GE Humbel Näf = C AG 
Eqerszeqi-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eggly = R GE Hutter Markus . R ZH 
Engelberger = R NW lmfeld = C ow 
Fasel = G FR lneichen = R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak ;: s BL 
Fattebert + V VD Jermann = C BL 
Favre = R VD Jeder + V BE 
Fehr Hans + V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans-Jüra = s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Marie = s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri = R so Kleiner = R AR 

Fraktion / Graupe/ Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 4 0 3 0 
nein / non / no 21 14 26 47 
enth. / abst. / ast. 1 0 2 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 2 0 8 5 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signlfication de oui: Zusitmmung zum Antrag Bigger 
Bedeutung Nein / Signification de non: Ablehnung 

E 
0 
4 
0 
0 
1 
0 

Kohler = C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruev = R VD 
Lang = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis . R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leuteneaaer Filippo . R ZH Savarv = s VD 
Leuteneqqer Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberger 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrti 
Pagan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Reymond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
50 4 61 
1 1 114 
0 0 3 
0 0 0 
4 1 21 
0 0 0 

. s FR Schenk + V BE . C Al Schenker = s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
= R BE Schibli + V ZH 
= s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider = R BE 
+ V ZH Schwander + V sz 
= s GE Schweizer Urs = R BS 
= C SG Siearist . - AG 
;: G VD Simoneschi-Cortesi = C Tl 
= R TG Sommaruaa Carlo = s GE 
= C FR Spuhler . V TG 
= R GR Stahl + V ZH 
+ V BL Stamm Luzi + V AG . R VD Steiner = R so . V ZH Stöckli = s BE 
= G AG Studer Heiner . E AG 
= R AG Stump = s AG . C SG Suter . R BE 
+ R SG Teuscher = G BE 
= s ZH Thanei = s ZH 
+ V LU Theiler . R LU . s VD Triponez 0 R BE . R ZH Vanek + - GE 
+ V BE Vaudroz Rene = R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manaold = s BE 

= s Tl Vischer = G ZH 
= R Tl Vollmer = s BE 
+ V NE Waber Christian = E BE 
0 C ZG Wäfler = E ZH 
+ V SG Walter Hansjörg + V TG 

= s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrti + C sz 
= G VD Weveneth = V BE 
= s JU Widmer = s LU 
= s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE 
= C ZH Zeller = R SG 
+ V FR Zemp = C AG 
= C Tl Zisvadis + - VD 
= s vs Zuooioer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.200711:14:04/14 ldentif.: 47.16 / 14.03.200711:13:31 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3962 



06.038 Ref. 3963 
~ NATIONALRAT 
~_r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 48 Abs. 2a (neu) 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 11 :14:29 

Abate = R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Frevsinoer . V vs 
Allemarin = s BE Frösch = G BE 
Amherd = C vs FüQlistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Casoar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira = C so Garbani . s NE 
BanQa = s so Genner = G ZH 
Barthassat = C GE Germanier 0 R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner . V AG 
Bäumle = - ZH Glanzmann = C LU 
Beck . R VD Glassan = R FR 
Berberat = s NE Glur + V AG 
Bemhardsgrütter = G SG Goll = s ZH 
BiQQer + V SG GrafMava = G BL 
BiQnasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Grass Andreas = s ZH 
Borer + V so Guisan = R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller . R ZH 
Brun + C LU Gvr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf 0 R BL 
BrunschwiQ Graf = R GE Gysin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli = C TG 
Buanon + V VD Haering = s ZH 
Bührer = R SH Haller + V BE 
Burkhalter . R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas = C GR Hanv Urs = C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler + V GR 
Chappuis = s FR HeQetschweiler = R ZH 
Chevrier = C vs Heim Bea = s so 
Daauet = s BE Hess B·emhard + - BE 
Darbellav = C vs Hochreutener 0 C BE 
De Buman = C FR Hofmann Urs = s AG 
Donze = E BE Huber = R UR 
Dormond BeQuelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant 0 V BS Huguenin 0 - VD 
Dupraz = R GE Humbel Näf = C AG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eoolv = R GE Hutter Markus . R ZH 
Engelberoer + R NW lmfeld = C ow 
Fasel = G FR lneichen = R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak = s BL 
Fattebert + V VD Jermann = C BL 
Favre = R VD Jeder + V BE 
Fehr Hans + V ZH Jahn-Calame = G NE 
Fehr Hans-Jüra = s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Maria = s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri = R so Kleiner = R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppo C G R s 
Ja/ oui / si 3 0 1 0 
nein / nein / no 22 14 24 47 
enth. / abst. / ast. 2 0 4 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 1 0 10 5 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Zustimmung zum Antrag Kunz 
Bedeutung Nein / Signification de non: Ablehnung des Antrages 

E 
0 
4 
0 
0 
1 
0 

Kahler = C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruev = R VD 
Lang = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher +. V LU Sadis * R Tl 
Leuenbemer Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leutenegger Filiooo . R ZH Savary = s VD 
Leuteneaaer Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberger 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
MörQeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrti 
Paoan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
46 1 51 
0 3 114 
1 1 8 
0 0 0 
8 1 26 
0 0 0 

. s FR Schenk + V BE 
= C Al Schenker = s BS 
= c· LU Scherer Marcel * V ZG 
= R BE Schibli + V ZH 
= s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider = R BE . V ZH Schwander + V sz 
= s GE Schweizer Urs = R BS 
= C SG SieQrist . - AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi = C Tl 
= R TG Sommaruga Carlo = s GE 
= C FR Souhler * V TG 
= R GR Stahl + V ZH 
+ V BL Stamm Luzi + V AG 
* R VD Steiner = R so . V ZH Stöckli = s BE 
= G AG Studer Heiner . E AG 
= R AG Stumo = s AG . C SG Suter . R BE 
0 R SG Teuscher = G BE 
= s ZH Thanei = s ZH 
+ V LU Theiler * R LU . s VD Triponez 0 R BE . R ZH Vanek = - GE 
+ V BE Vaudroz Rene = R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-ManQold = s BE 
= s Tl Vischer = G ZH 
= R Tl Vollmer = s BE 
+ V NE Waber Christian = E BE 
0 C ZG Wäfler = E ZH 
+ V SG Walter Hansiörg + V TG 

= s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrli + C sz 
= G VD Weyeneth + V BE 
= s JU Widmer = s LU 
= s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE 
= C ZH Zeller = R SG 
+ V FR Zemp = C AG 
= C Tl Zisvadis = - VD 
= s vs Zuooiaer . V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.200711:16:11 /15 ldentif.: 47.16/ 14.03.200711:14:29 
Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3963 



06.038 Ref. 3966 

~ NATIONALRAT 
~r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 54 Abs. 1 (gilt auch für Art. 187c Abs. 3 und 4) 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 12:33:21 

Abate + R Tl Föhn = V sz 
Aeschbacher + E ZH Freysinoer = V vs 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd + C vs Füalistaller = V AG 
Amstutz = V BE Gadient = V GR 
Baader Caspar = V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani + s NE 
Banga + s so Genner + G ZH 
Barthassat = C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander = V TG Giezendanner * V AG 
Bäumle + - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat + s NE Glur = V AG 
Bemhardsqrütter + G SG Goll + s ZH 
Bigger = V SG Graf Maya + G BL 
Bianasca Attilio = V Tl Graf-Lilscher Edith + s TG 
Binder = V ZH Gross Andreas + s ZH 
Borer * V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter + s BE 
Bruderer + s AG Gutzwiller * R ZH 
Brun + C LU Gvr * s sz 
Brunner Toni = V SG Gysin Hans Rudolf * R BL 
Brunschwig Graf + R GE Gysin Remo + s BS 
Büchler = C SG Häber1i = C TG 
Buanon = V VD Haerina + s ZH 
Bührer * R SH Haller = V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas + C GR Hany Urs + C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler = V GR 
Chappuis + s FR Heaetschweiler . R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea + s so 
Daouet + s BE Hess Bernhard = - BE 
Darbellay = C vs Hochreutener 0 C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs + s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dormond Beauelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant 0 V BS Huauenin = - VD 
Dupraz = R GE Humbel Näf + C AG 
Eoerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin = V SG 
Eggly + R GE Hutter Markus + R ZH 
Engelberger = R NW lmfeld + C ow 
Fasel + G FR lneichen + R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak + s BL 
Falteber! = V VD Jermann + C BL 
Favre + R VD Joder = V BE 
Fahr Hans * V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kaufmann 0 V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Keller Robert 0 V ZH 
FehrMario + s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 20 14 27 49 
nein / non / no 7 0 4 0 
enth. / abst. / ast. 1 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 0 0 8 3 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Zustimmung zur Mehrheit 

E 
4 
0 
0 
0 
1 
0 

Kahler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz = V LU Ruev + R VD 
Lano + G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Sadis . R Tl 
Leuenberger Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leuteneaaer Filipoo * R ZH Savarv + s VD 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schelbert Louis + G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberoer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
Müller Geri 
Müller Philioo 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehr1i 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
0 2 116 

47 4 62 
3 0 4 
0 0 0 
5 0 17 
0 0 0 

+ s FR Schenk = V BE 
+ C Al Schenker + s BS 
+ C LU Scherer Marcel = V ZG 
+ R BE Schibli = V ZH 
* s GL Schlüer = V ZH 
+ s ZH Schmied Walter = V BE 
= V AG Schneider + R BE 
= V ZH Schwander = V sz 
+ s GE Schweizer Urs + R BS 
+ C SG Siegrist + - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ R TG Sommaruaa Carlo + s GE 
= C FR Spuhler = V TG 
+ R GR Stahl = V ZH 
= V BL Stamm Luzi = V AG 
= R VD Steiner + R so 
= V ZH Stöckli + s BE 
+ G AG Studer Heiner + E AG 
+ R AG Stump + s AG 
+ C SG Suter * R BE 
+ R SG Teuscher + G BE 
+ s ZH Thanei + s ZH 
= V LU Theiler = R LU 
+ s VD Trioonez + R BE 
* R ZH Vanek = - GE 
= V BE Vaudroz Rene + R VD 
= V GE Veillon = V VD 
= V VD Vermot-Manqold + s BE 
+ s Tl Vischer + G ZH 
+ R Tl Vollmer + s BE 
= V NE Waber Christian * E BE 
= C ZG Wäfler + E ZH 
= V SG Walter Hansiörq = V TG 
+ s SG Wandfluh = V BE 
+ s BS Wehr1i = C sz 
+ G VD Weveneth = V BE 
+ s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann = V so 
= V GE IWYSS Ursula + s BE 
+ C ZH Zeller + R SG 
= V FR Zemo + C AG 
+ C Tl Zisvadis = - VD 
+ s vs Zupoiaer . V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Bedeutung Nein / Slgnification de non: Zustimmung zur Minderheit 1 (Schibli) 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 12:33:54 /18 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 12:33:21 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3966 



06.038 Ref. 3967 
~ NATIONALRAT 
~r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 54 Abs. 1 (gilt auch für Art. 187c Abs. 3 und 4) 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 12:34:18 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinqer + V vs 
Allemann 0 s BE Frösch = G BE 
Amherd + C vs Füglistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Casoar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira + C SO Garbani 0 s NE 
Banga = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner . V AG 
Bäumle = - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat 0 s NE Glur + V AG 
Bemhardsqrütter = G SG Goll = s ZH 
Biaaer + V SG GrafMava = G BL 
Bignasca Allilio + V Tl Graf-Litscher Edith 0 s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas = s ZH 
Borer . V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi * 'V ZH Günter 0 s BE 
Bruderer 0 s AG Gutzwiller . R ZH 
Brun + C LU Gvr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gysin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerina 0 s ZH 
Bührer . R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle 0 s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler + V GR 
Chappuis + s FR Hegetschweiler . R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea 0 s so 
Daauet 0 s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellav + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs 0 s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dormond Beguelin 0 s VD Hubmann 0 s ZH 
Dunanl + V BS Huguenin + - VD 
Duoraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eaalv + R GE Hutter Markus = R ZH 
Enaelberqer + R NW lmfeld + C ow 
Fasel = G FR lneichen + R LU 
Fässler-Osterwalder 0 s SG Janiak 0 s BL 
Fattebert + V VD Jermann + C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
FehrHans • V ZH John-Calame 0 G NE 
Fahr Hans-Jüra = s SH Kaufmann + V ZH 
Fahr Jacqueline 0 s ZH Keller Robert + V ZH 
Fahr Mario = s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri + R so Kleiner = R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 27 0 27 4 
nein / non / no 1 8 5 15 
enth. / abst. / ast. 0 6 0 30 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'bnt pas vote / non ha votato 0 0 7 3 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Mehrheit 

E 
4 
0 
0 
0 
1 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi 0 s GE 
Kunz + V LU Ruey + R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis + R Tl 
Leuenberger Geneve = G GE Salvi 0 s VD 
Leutenegger Filippo . R ZH Savary + s VD 
Leuteneaaer Oberholzer = s BL Schelbert Louis 0 G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberqer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Malhvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Mörgeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paqan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsleiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossinl 

V - Tot. 
50 5 117 
0 1 30 
0 0 36 
0 0 0 
5 0 16 
0 0 0 

+ s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker 0 s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
= R BE Schibli + V ZH . s GL Schlüer + V ZH 
0 s ZH Schmied Walter + V B'E 
+ V AG Schneider + R BE 
+ V ZH Schwander + V sz 
0 s GE Schweizer Urs + R BS 
+ C SG Siearist + - AG 
0 G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ R TG Sommaruga Carlo = s GE 
+ C FR Souhler + V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
+ V BL Stamm Luzi + V AG 
+ R VD Steiner + R so 
+ V ZH Stöckli + s BE 
0 G AG Studer Heiner + E AG 
= R AG Stumo = s AG 
+ C SG Suter . R BE 
+ R SG Teuscher = G BE 
0 s ZH Thanei· = s ZH 
+ V LU Theiler = R LU 
0 s VD Triponez + R BE . R ZH Vanek + - GE 
+ V BE Vaudroz Rene + R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manaold = s BE 
0 s Tl Vischer 0 G ZH 
+ R Tl Vollmer = s BE 
+ V NE Waber Christian . E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansiöra + V TG 
0 s SG Wandfluh + V BE 
0 s BS Wehrli + C sz 
0 G VD Weyeneth + V BE 
0 s JU Widmer 0 s LU 
= s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula 0 s BE 
= C ZH Zeller + R SG 
+ V FR Zemp + C AG 
+ C Tl Zisvadis + - VD 
0 s vs Zuooiaer . V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Bedeutung Nein / Signification de non: Zustimmung zur Minderheit II Gysin Remo 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 12:34:50 /19 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 12:34:18 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3967 



06.038 Ref. 3968 
~ NATIONALRAT 
• S~ Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 54 Abs. 1, Ausgabenbremse 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 12:35:22 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinaer + V vs 
Allemann + s BE Frösch = G BE 
Amherd + C vs Füqlistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani + s NE 
Banqa = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner . V AG 
Bäumle 0 - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
Bemhardsorütter + G SG Goll + s ZH 
Biqqer + V SG Graf Maya + G BL 
Biqnasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas = s ZH 
Borer . V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter + s BE 
Bruderer + s AG Gutzwiller . R ZH 
Brun + C LU Gyr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buqnon + V VD Haerinq + s ZH 
Bührer + R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle . s GR 
Calhomas + C GR Hany Urs + C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler + V GR 
Chappuis + s FR Heqetschweiler . R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea + s so 
Daquet +· s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellay + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs + s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dorniond Beauelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant + V BS Huquenin + - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Egerszegi-Obrist + R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eggly + R GE Hutter Markus + R ZH 
Enaelberaer + R NW lmfeld + C ow 
Fasel + G FR lneichen + R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak + s BL 
Falleber! + V VD Jermann + C BL 
Favre + R VD Jeder + V BE 
FehrHans • V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jüro + s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacaueline . s ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Maria = s ZH Kiener Nellen 0 s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / s1 28 11 34 40 
nein / non / no 0 2 0 5 
enth. / abst. / ast. 0 1 0 2 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 0 0 6 5 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Zustimmung 
Bedeutung Nein / Signification de non: Ablehnung 

E 
4 
0 
0 
0 
1 
0 

Kahler + C JU Rolh-Bernasconi + s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lana + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis + R Tl 
Leuenberaer Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leutenem:1er Filippo . R ZH Savarv + s VD 
Leuteneimer Oberheizer 0 s BL Schelbert Louis + G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Malhvs 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paqan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Reymond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
50 5 172 
0 0 7 
0 1 4 
0 0 0 
5 0 17 
0 0 0 

+ s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker + s BS 
+ ·c LU Scherer Marcel + V ZG 
+ R BE Schibli + V ZH . s GL Schlüer + V ZH 
+ s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider + R BE 
+ V ZH Schwander + V sz 
+ s GE Schweizer Urs + R BS 
+ C SG Siegrist + - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ R TG Sommaruqa Carlo + s GE 
+ C FR Spuhler + V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
+ V BL Stamm Luzi + V AG 
+ R VD Steiner + R so 
+ V ZH Stöckli + s BE 
+ G AG Studer Heiner + E AG 
+ R AG Stump + s AG 
+ C SG Suter . R BE 
+ R SG Teuscher + G BE 
+ s ZH Thanei + s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
+ s VD Triponez + R BE . R ZH Vanek + - GE 
+ V BE Vaudroz Rene + R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manaold = s BE 
+ s Tl Vischer 0 G ZH 
+ R Tl Vollmer + s BE 
+ V NE Waber Christian . E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansjörg + V TG 
+ s SG Wandfluh + V BE 
+ s BS Wehrli + C sz 
+ G VD Weveneth + V BE 
+ s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wyss Ursula + s BE 
+ C ZH Zeller + R SG 
+ V FR Zemp + C AG 
+ C Tl Zisvadis + - VD 
+ s vs Zuppiqer . V ZH 

+ Ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Natio'nalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 12:35:53 /20 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 12:35:22 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3968 



06.038 Ref. 3971 

~ NATIONALRAT 
Sr Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Lai federale sur l'agriculture (Lai sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 56 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 12:53:40 

Abate * R Tl Föhn = V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinaer = V vs 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd * C vs Füglistaller = V AG 
Amstutz = V BE Gadient * V GR 
Baader Caspar = V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani + s NE 
Banga + s so Genner + G ZH 
Barthassat = C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander = V TG Giezendanner * V AG 
Bäumle + - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glassan + R FR 
Berberat + s NE Glur = V AG 
Bemhardsarütter + G SG Goll + s ZH 
Bigger = V SG Graf Maya + G BL 
Bianasca Attilio . V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder = V ZH Grass Andreas + s ZH 
Barer * V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter + s BE 
Bruderer + s AG Gutzwiller * R ZH 
Brun + C LU Gvr * s sz 
Brunner Toni = V SG Gysin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwig Graf + R GE Gysin Remo + s BS 
Büchler = C SG Häberli = C TG 
Buanon = V VD Haerina + s ZH 
Bührer * R SH Haller = V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas * C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler = V GR 
Chappuis * s FR Hegetschweiler * R ZH 
Chevrier * C vs Heim Bea + s so 
Daauet + s BE Hess Bernhard . - BE 
Darbellav = C vs Hochreutener 0 C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs * s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dormond Beauelin + s VD Hubmann * s ZH 
Dunant = V BS Huauenin = - VD 
Dupraz = R GE Humbel Näf + C AG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin = V SG 
Eqqly * R GE Hutter Markus + R ZH 
Enaelberaer . R NW lmfeld * C ow 
Fasel * G FR lneichen * R LU 
F ässler-Osterwalder + s SG Janiak * s BL 
Fattebert = V VD Jermann = C BL 
Favre + R VD Jeder = V BE 
FehrHans * V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kaufmann = V ZH 
Fehr Jacqueline + s ZH Keller Robert = V ZH 
FehrMario + s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R s E 
Ja/ oui / si 10 13 22 42 4 
nein / non / no 8 0 3 1 0 
enth. / abst. / ast. 1 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 9 1 14 9 1 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Slgnification de oui: Zustimmung zur Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Zustimmung zur Minderheit Schibli 

Kahler = C JU Rolh-Bemasconi * s GE 
Kunz * V LU Ruev + R VD 
Lana + G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Sadis . R Tl 
Leuenberqer Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leutenegger Filiooo * R ZH Savary = s VD 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schelbert Louis + G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberqer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
0 2 93 

47 3 62 
0 0 1 
0 0 0 
8 1 43 
0 0 0 

+ s FR Schenk = V BE 
+ C Al Schenker + s BS 
* C LU Scherer Marcel = V ZG 
+ R BE Schibli = V ZH 
+ s GL Schlüer = V ZH 
+ s ZH Schmied Walter = V BE 
= V AG Schneider + R BE 
= V ZH Schwand er = V sz 
+ s GE Schweizer Urs + R BS 
+ C SG Siegrist + - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi * C Tl 
+ R TG Sommaruaa Carlo + s GE 
= C FR Spuhler = V TG 
+ R GR Stahl = V ZH 
= V BL Stamm Luzi = V AG 
= R VD Steiner + R so 
= V ZH Stöckli + s BE 
+ G AG Studer Heiner + E AG 
+ R AG Stump + s AG 
* C SG Suter * R BE 
= R SG Teuscher + G BE 
+ s ZH Thanei + s ZH 
* V LU Theiler + R LU 
+ s VD Triponez * R BE 
* R ZH Vanek = - GE 
= V BE Vaudroz Rene + R VD 
= V GE Veillon = V VD 
= V VD Vermot-Mangold + s BE 
* s Tl Vischer + G ZH 
+ R Tl Vollmer + s BE 
= V NE Waber Christian * E BE 
* C ZG Wäfler + E ZH 
= V SG Walter Hansiöra = V TG . s SG Wandfluh = V BE 
+ s BS Wehrli = C sz 
+ G VD Weveneth = V BE 
+ s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann = V so 
= V GE Wyss Ursula + s BE 
* C ZH Zeller * R SG 
= V FR Zemo + C AG 
+ C Tl Zisvadis = - VD 
+ s vs Zuppiaer = V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.200712:54:13/22 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 12:53:40 

Conseil national, Systeme de vote electronique 
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06.038 Ref. 3973 

~ NATIONALRAT 
c:;r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Lai federale sur l'agriculture (Lai sur l'agriculture, LAgr)_ 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 58 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 15:21 :52 

Abate + R Tl Föhn = V sz 
Aeschbacher = E ZH Frevsinaer * V vs 
Allemann + s BE Frösch = G BE 
Amherd + C vs Füalistaller = V AG 
Amslutz + V BE Gadient = V GR 
Baader Casoar + V BL Gallade * s ZH 
Bader Elvira = C so Garbani = s NE 
Banaa + s so Genner = G ZH 
Barlhassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander * V TG Giezendanner * V AG 
Bäumle = - ZH Glanzmann + C LU 
Beck 0 R VD Glassan + R FR 
Berberat = s NE Glur = V AG 
Bemhardsarütter = G SG Goll * s ZH 
Biaaer + V SG GrafMava = G BL 
Bianasca Allilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder = V ZH Grass Andreas * s ZH 
Barer = V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter = s BE 
Bruderer + s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun = C LU Gvr * s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf * R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo * s BS 
Büchler = C SG Häberli = C TG 
Buanon + V VD Haerina + s ZH 
Bührer * R SH Haller + V BE 
Burkhaller + R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler = V GR 
Chappuis * s FR Heaetschweiler * R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea = s so 
Daauet + s BE Hess Bernhard * - BE 
Darbellav + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs + s AG 
Donze = E BE Huber * R UR 
Dormond Beauelin + s VD Hubmann = s ZH 
Dunant = V BS Huauenin * - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Egerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin * V SG 
Eaalv + R GE Hutter Markus + R ZH 
Enaelberaer * R NW lmfeld + C ow 
Fasel = G FR lneichen + R LU 
F ässler-Osterwalder + s SG Janiak + s BL 
Falteber! + V VD Jermann + C BL 
Favre + R VD Jeder + V BE 
Fahr Hans + V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kaufmann • V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Keller Robert = V ZH 
FehrMario + s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri * R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s E 
Ja/ oui / si 17 0 24 24 1 
nein / non / no 6 14 1 14 3 
enth. / abst. / ast. 0 0 1 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 0 13 14 1 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Zustimmung zur Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Zustimmung zur Minderheit Genner 

Kahler = C JU Rolh-Bernasconi * s GE 
Kunz + V LU Ruev * R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher 0 V LU Sadis + R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvi * s VD 
Leuteneaaer Filiopo . R ZH Savarv = s VD 
Leuteneaaer Oberheizer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philioo 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
29 0 95 
17 3 58 
1 0 2 
0 0 0 
8 3 44 
0 0 0 

+ s FR Schenk + V BE 
* C Al Schenker + s BS 
+ C LU Scherer Marcel . V ZG 
+ R BE Schibli + V ZH 
+ s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter = V BE 
= V AG Schneider . R BE 
+ V ZH Schwander + V sz 
= s GE Schweizer Urs + R BS 
+ C SG Siearist = - AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
* R TG Sommaruaa Carlo * s GE 
+ C FR Souhler + V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
= V BL Stamm Luzi = V AG 
= R VD Steiner + R so 
* V ZH Stöckli * s BE 
= G AG Studer Heiner = E AG 
* R AG Stumo + s AG 
* C SG Suter + R BE 
+ R SG Teuscher = G BE 
+ s ZH Thanei + s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
= s VD Trioonez + R BE 
* R ZH Vanek = - GE 
+ V BE Vaudroz Rene . R VD 

= V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manaold . s BE 

= s Tl Vischer = G ZH 
+ R Tl Vollmer * s BE 
+ V NE Waber Christian . E BE 
* C ZG Wäfler + E ZH 
= V SG Walter Hansiöra = V TG 
+ s SG Wandfluh + V BE 
* s BS Wehrli = C sz 
= G VD Weveneth + V BE 

= s JU Widmer = s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
= V GE Wvss Ursula + s BE 
• C ZH Zeller + R SG 
+ V FR Zemn + C AG 
• C Tl Zisvadis • - VD 
+ s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 15:40:08 /24 Jdentif.: 47.16 / 14.03.200715:21:52 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3973 



06.038 Ref. 3978 
~ NATIONALRAT 
Sr Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture {Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 70, Abs. 1 

Abstimmung vom /Vote du: 14.03.200716:39:44 

Abate = R Tl Föhn = V sz 
Aeschbacher 0 E ZH Freysinger = V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd · = C vs Füalistaller = V AG 
Amstutz = V BE Gadient = V GR 
Baader Caspar = V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira = C so Garbani = s NE 
Banaa = s so Genner = G ZH 
Barthassat = C GE Germanier = R vs 
Baumann Alexander = V TG Giezendanner = V AG 
Bäumle . - ZH Glanzmann = C LU 
Beck = R VD Glasson = R FR 
Berberat = s NE Glur = V AG 
Bemhardsqrütter. = G SG Goll . s ZH 
Bigger = V SG Graf Maya = G BL 
Bianasca Attilio = V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder = V ZH Gross Andreas . s ZH 
Borer = V so Guisan = R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller = R ZH 
Brun = C LU Gyr . s sz 
Brunner Toni = V SG Gvsin Hans Rudolf = R BL 
Brunschwia Graf = R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler = C SG Häber1i = C TG 
Buqnon = V VD Haerina = s ZH 
Bührer = R SH Haller = V BE 
Burkhalter = R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas = C GR Hany Urs = C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler = V GR 
Chappuis . s FR Heaetschweiler = R ZH 
Chevrier = C vs Heim Bea = s so 
Daquet = s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellay = C vs Hochreutener = C BE 
De Buman = C FR Hofmann Urs = s AG 
Donze + E BE Huber = R UR 
Dormond Beauelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant = v ·Bs Huauenin = - VD 
Dupraz = R GE Humbel Näf = C AG 
Eqerszeqi-Obrist # R AG Hutter Jasmin = V SG 
Eggly = R GE Hutter Markus = R ZH 
Engelberger = R NW lmfeld . C ow 
Fasel = G FR lneichen = R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak = s BL 
Fattebert = V VD Jermann = C BL 
Favre = R VD Joder = V BE 
FehrHans = V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans-Jüra = s SH Kaufmann = V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Robert = V ZH 
FehrMario = s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri = R so Kleiner = R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 0 0 0 0 
nein / non / no 24 14 33 43 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 4 0 6 9 
Vakant/ Vacant / vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Zustimmung zum Antrag Wäfler 
Bedeutung Nein / Signification de non: Ablehnung des Antrages 

E 
4 
0 
1 
0 
0 
0 

Kohler = C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz = V LU Ruev = R VD 
Lang = G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Sadis . R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leuteneaaer Filippo = R ZH Savarv = s VD 
Leutenemier Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberger 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
Müller Gen 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehr1i 
Paqan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Reymond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
0 1 5 

50 2 166 
0 0 1 
0 0 0 
5 3 27 
0 0 0 

= s FR Schenk = V BE 
= C Al Schenker = s BS 
= C LU Scherer Marcel = V ZG 
= R BE Schibli = V ZH 
= s GL Schlüer = V ZH 
= s ZH Schmied Walter = V BE 
= V AG Schneider . R BE 
= V ZH Schwand er = V sz . s GE Schweizer Urs = R BS . C SG Siegrist . - AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi = C Tl . R TG Sommaruaa Carlo = s GE 
= C FR Spuhler = V TG 
= R GR Stahl = V ZH 
= V BL Stamm Luzi . V AG 
= R VD Steiner = R so . V ZH Stöckli . s BE 
= G AG Studer Heiner + E AG 
= R AG Stump = s AG . C SG Suter = R BE . R SG Teuscher = G BE 
= s ZH Thanei = s ZH 
= V LU Theiler = R LU 
= s VD Triponez = R BE . R ZH Vanek = - GE 
= V BE Vaudroz Rene = R VD 
= V GE Veillon = V VD 
= V VD Vermot-Manaold . s BE 
= s Tl Vischer = G ZH 
= R Tl Vollmer . s BE 
= V NE Waber Christian + E BE 
= C ZG Wäfler + E ZH 
= V SG Walter Hansjörg . V TG 
= s SG Wandfluh = V BE 
= s BS Wehrli = C sz 
= G VD Weveneth = V BE 
= s JU Widmer = s LU 
= s vs Wobmann = V so 
= V GE Wyss Ursula = s BE . C ZH Zeller . R SG 
= V FR Zemp = C AG 
= C Tl Zisvadis . - VD 
= s vs Zuppioer . V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.200716:40:17 /26 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 16:39:44 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3978 



06.038 Ref. 3979 
~ NATIONALRAT 
c:;r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 70, Abs. 2 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 16:40:50 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Frevsinaer + V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd + C vs Füqlistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani = s NE 
BanQa = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germimier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle * - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat = s NE Glur + V AG 
Bemhardsarütter = G SG Goll * s ZH 
BiqQer + V SG GrafMava = G BL 
Biqnasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas * s ZH 
Borer + V so ·Guisan + R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvr * s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Brunschwiq Graf + R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Bugnon + V VD Haerinq = s ZH 
Bührer + R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler + V GR 
Chappuis * s FR Heaetschweiler + R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea = s so 
Daguet = s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellav + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs = s AG 
Donze = E BE Huber + R UR 
Dormond Bequelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant + V BS Huquenin = - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Egerszegi-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eaalv + R GE Hutter Markus + R ZH 
Enaelberaer + R NW lmfeld * C ow 
Fasel = G FR lneichen + R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak = s BL 
Fattebert + V VD Jermann + C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
Fehr Hans + V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans-Jüra = s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Mario = s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri + R so Kleiner = R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui/ si 24 0 32 0 
nein / non / no 0 14 2 44 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 4 0 5 8 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit Hämmerle 

E 
2 
3 
0 
0 
0 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis * R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leuteneaaer Filippo + R ZH Savarv = s VD 
Leutenegger Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat = s FR Schenk + V BE 
Loepfe + C Al Schenker = s BS 
Lustenberaer + C LU Scherer Marcel + V ZG 
Markwalder Bär = R BE Schibli + V ZH 
MartiWemer = s GL Schlüer + V ZH 
Marty Kälin = s ZH Schmied Walter + V BE 
Mathys + V AG Schneider * R BE 
Maurer + V ZH Schwander + V sz 
Maurv Pasauier = s GE Schweizer Urs + R BS 
Meier-Schatz * C SG Siearist * - AG 
Menetrev-Savarv = G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Messmer * R TG Sommaruaa Carlo = s GE 
Meyer Therese + C FR Spuhler + V TG 
Michel + R GR Stahl + V ZH 
Miesch + V BL Stamm Luzi * V AG 
More! Isabelle + R VD Steiner + R so 
Mömeli * V ZH Stöckli * s BE 
MüllerGeri = G AG Studer Heiner = E AG 
Müller Philipp + R AG Stump = s AG 
Müller Thomas * C SG Suter + R BE 
Müller Walter + R SG Teuscher = G BE 
Müller-Hemmi = s ZH Thanei = s ZH 
Müri + V LU Theiler + R LU 
Nordmann = s VD Triponez + R BE 
Noser * R ZH Vanek = - GE 
Oehrli + V BE Vaudroz Rene + R VD 
Paaan + V GE Veillon + V VD 
Parmelin + V VD Vermot-Manaold * s BE 
Pedrina = s Tl Vischer = G ZH 
Pelli + R Tl Vollmer * s BE 
Perrin + V NE Waber Christian + E BE 
Pfister Gerhard + C ZG Wäfler + E ZH 
Pfister Theophil + V SG Walter Hansiöra + V TG 
Rechsteiner Paul = s SG Wandfluh + V BE 
Rechsteiner-Basel = s BS Wehrli + C sz 
Recordon = G VD Weveneth + V BE 
Rennwald = s JU Widmer = s LU 
Rey = s VS Wobmann + V so 
Revmond + V GE Wvss Ursula = s BE 
Riklin . C ZH Zeller • R SG 
Rime + V FR Zemp + C AG 
Robbiani + C Tl Zisyadis * - VD 
Rossini = s vs Zuppiger * V ZH 

+ ja/ oui/ si 
V - Tot. = nein / non / no 
51 1 110 o enth. / abst. / ast. 

% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 0 2 65 
0 0 0 excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
4 3 
0 0 

0 
24 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.200716:41:21 /27 ldentif.: 47.16/ 14.03.200716:40:50 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3979 



06.038 Ref. 3980 
~ NATIONALRAT 
c;_r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 70, Abs. 2, Bst. f 

Abstimmung vom /Vote du: 14.03.200716:41:36 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Freysinger + V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd + C vs Füalistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade = s ZH 
Bader'Elvira + C so Garbani = s NE 
Banga = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R VS 
Baumann Alexander + 'V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle . - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat = s NE Glur + V AG 
Bemhardsgrütter = G SG Goll . s ZH 
Bigger + V SG Graf Maya = G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas . s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gyr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gysin Hans Rudolf + R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gysin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerina = s ZH 
Bührer + R SH Halfer + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas + C GR Hany Urs + C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler + V GR 
Chaoouis . s FR Hecietschweiler + R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea 0 s so 
Daauet = s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellay + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs = s AG 
Donze = E BE Huber + R UR 
Dormond Beauelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant + V i3S Huauenin = - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eggly + R GE Hutter Markus + R ZH 
Engelberger + R NW lmfeld . C ow 
Fasel = G FR lneichen + R LU 
F ässler-Osterwalder = s SG Janiak = s BL 
Fattebert + V VD Jermann + C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
FehrHans + V ZH John-Calame = G NE 
Fahr Hans-Jüra = s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Mario = s ZH Kiener Nellen = s BE 

luri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 24 0 34 0 
nein / non / no 0 14 0 43 
enth. / abs!. / ast. 0 0 0. 1 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 4 0 5 8 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit Genner 

E 
2 
3 
0 
0 
0 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruey + R VD 
Lang = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis . R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leuteneaaer Filippo + R ZH Savarv = s VD 
Leuteneaaer Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberger 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Reymond 
Riklin 
Rfme 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
51 1 112 
0 2 62 
0 0 1 
0 0 0 
4 3· 24 
0 0 0 

= s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker = s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
+ R BE Schibli + V ZH 
= s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider . R BE 
+ V ZH Schwand er + V sz 
= s GE Schweizer Urs + R BS . C SG Siegrist . - AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl . R TG Sommaruaa Carlo = s GE 
+ C FR Spuhler + V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
+ V BL Stamm Luzi . V AG 
+ R VD Steiner + R so . V ZH Stöckli . s BE 
= G AG Studer Heiner = E AG 
+ R AG Stump = s AG . C SG Suter + R BE 
+ R SG Teuscher = G BE 
= s ZH Thanei = s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
= s VD Triponez + R BE . R ZH Vanek = - GE 
+ V BE Vaudroz Rene + R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manaold . s BE 
= s Tl Vischer = G ZH 
+ R Tl Vollmer . s BE 
+ V NE Waber Christian + E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansiöra + V TG 
= s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrli + C sz 
= G VD Weveneth + V BE 
= s JU Widmer = s LU 
= s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE 
• C ZH Zeller . R SG 
+ V FR Zemo + C AG 
+ C Tl Zisvadis . - VD 
= s vs Zuooiaer • V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 16:42:08 /28 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 16:41:36 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3980 



06.038 Ref. 3981 

~ NATIONALRAT 
c; r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 70, abs. 2, Bst. g 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 16:42:33 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Frevsinqer + V vs 
Allemann = s BE Frö'sch = G BE 
Amherd · + C vs Füglistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira' + C so Garbani = s NE 
Banga = s so Genner = G ZH 
Barthassat = C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle . - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat = s NE Glur + V AG 
Bemhardsqrütter = G SG Goll . s ZH 
Bigger + V SG Graf Maya = G BL 
Bignasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas . s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gyr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Brunschwig Graf + R GE Gysin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerina = s ZH 
Bührer + R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler 0 V GR 
Chappuis . s FR Hegetschweiler + R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea 0 s so 
Daquet = s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellav + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs = s AG 
Donze = E BE Huber + R UR 
Dormond Beauelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant + V BS Huauenin = - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eqerszeqi-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eqqly + R GE Hutter Markus + R ZH 
Enqelberqer + R NW lmfeld . C ow 
Fasel = G FR lneichen + R LU 
F ässler-Osterwalder = s SG Janiak = s BL 
Fattebert + V VD Jermann + C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
Fehr Hans + V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans-Jürq = s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Mario = s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 20 0 34 0 
nein / non / no 4 14 0 43 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 1 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 4 0 5 8 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit Genner 

E 
1 
4 
0 
0 
0 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + v· LU Ruev + R VD 
Lanq = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis . R Tl 
Leuenberqer Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leutenegger Filippo + R ZH Savary = s VD 
Leuteneaaer Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G lU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberqer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Mörgeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paqan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
50 1 106 
0 2 67 
1 0 2 
0 0 0 
4 3 24 
0 0 0 

= s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker = s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
+ R BE Schibli + V ZH 
= s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider . R BE 
+ V ZH Schwander + V sz 
= S GE Schweizer Urs + R BS . C SG Sieqrist . - AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi = C Tl . R TG Sommaruga Carlo = s GE 
+ C FR Spuhler + V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
+ V BL Stamm Luzi . V AG 
+ R VD Steiner + R so . V ZH Stöckli . s BE 
= G AG Studer Heiner = E AG 
+ R AG Stump = s AG . C SG Suter + R BE 
+ R SG Teuscher = G BE 
= s ZH Thanei = s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
= s VD Triponez + R BE . R ZH Vanek = - GE 
+ V BE Vaudroz Rene + R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manqold . s BE 
= s Tl Vischer = G ZH 
+ R Tl Vollmer . s BE 
+ V NE Waber Christian = E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansiörq + V TG 
= s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrti = C sz 
= G VD Weyeneth + V BE 
= s JU Widr'ner = s LU 
= s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE 
• C ZH Zeller . R SG 
+ V FR Zemo + C AG 
= C Tl Zisvadis . - VD 
= s vs ZUPPiaer • V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 16:43:05 /29 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 16:42:33 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3981 



06.038 Ref. 3982 
~ NATIONALRAT 
Sr Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Lai federale sur l'agriculture (Lai sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 70, Abs. 4 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 17:13:37 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Frevsinaer + V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd + C vs Füglistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani = s NE 
Banga = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle * . ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glassan + R FR 
Berberat = s NE Glur + V AG 
Bemhardsgrütter = G SG Goll * s ZH 
Bigger + V SG Graf Maya = G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Grass Andreas * s ZH 
Barer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gyr * s sz 
Brunner Toni + V SG Gysin Hans Rudolf + R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gysin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerina = s ZH 
Bührer + R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas + C GR Hany Urs + C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler + V GR 
Chappuis * s FR Heaetschweiler + R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea = s so 
Daauet = s BE Hess Bernhard + . BE 
Darbellay + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs = s AG 
Donze = E BE Huber + R UR 
Dormond Beauelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant + V BS Huauenin = . VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eagly + R GE Hutter Markus + R ZH 
Engelberger + R NW lmfeld * C ow 
Fasel = G FR lneichen + R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak = s BL 
Fattebert + V VD Jermann + C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
Fahr Hans + V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans.Jüra = s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Maria = s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri + R so Kleiner * R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja I oui / si 21 0 33 0 
nein / non / no 2 14 0 43 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 0 6 9 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein/ Signification de non: Antrag der Minderheit Hämmerle 

E 
2 
3 
0 
0 
0 
0 

Kahler = C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis * R Tl 
Leuenberger Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leutenegger Filippo + R ZH Savary = s VD 
Leuteneaaer Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Mörgeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
52 1 109 
0 1 63 
0 0 0 
0 0 0 
3 4 27 
0 0 0 

= s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker = s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
+ R BE Schibli + V ZH 
= s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider * R BE 
+ V ZH Schwander + V sz 
= s GE Schweizer Urs + R BS 
* C SG Siearist . . AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ R TG Sommaruga Carlo = s GE 
+ C FR Spuhler + V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
+ V BL Stamm Luzi * V AG 
+ R VD Steiner + R so 
* V ZH Stöckli . s BE 
= G AG Studer Heiner = E AG 
+ R AG Stump = s AG 
* C SG Suter + R BE 
+ R SG Teuscher = G BE 
= s ZH Thanei = s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
= s VD Triponez + R BE 
* R ZH Vanek . . GE 
+ V BE Vaudroz Rene . R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manaold . s BE 
= s Tl Vischer = G ZH 
+ R Tl Vollmer * s BE 
+ V NE Waber Christian + E BE 
* C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansiöra + V TG 
= s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrli + C sz 
= G VD Weveneth + V BE 
= s JU Widmer = s LU 
= s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE 
* C ZH Zeller * R SG 
+ V FR Zemp + C AG 
= C Tl Zisvadis * . VD 
* s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.200717:14:10 /30 ldentif.: 47.16/ 14.03.200717:13:37 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3982 



06.038 Ref. 3983 
~ NATIONALRAT 
~.r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Lai federale sur l'agriculture (Lai sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 70, Abs. 5 Bst. d 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 17:18:20 

Abate = R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher + E ZH Freysinger = V vs 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd + C vs Füalistaller = V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar = V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani = s NE 
Banaa + s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander = V TG Giezendanner = V AG 
Bäumle * - ZH Glanzmann + C LU 
Beck = R VD Glassan = R FR 
Berberat + s NE Glur = V AG 
Bemhardsgrütter + G SG Goll * s ZH 
Biaaer = V SG Graf Maya + G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder = V ZH Grass Andreas * s ZH 
Barer = V so Guisan = R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter = s BE 
Bruderer + s AG Gutzwiller * R ZH 
Brun + C LU Gyr * s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf * R BL 
Brunschwia Graf = R GE Gvsin Remo + s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon = V VD Haerina + s ZH 
Bührer = R SH Haller + V BE 
Burkhalter = R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas + C GR Hany Urs + C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler + V GR 
Chappuis * s FR Heaetschweiler = R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea + s so 
Daguet = s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellay = C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs + s AG 
Donze + E BE Huber = R UR 
Dormond Beauelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant = V BS Huauenin + - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf * C AG 
EQerszeQi-Obrist # R AG Hutter Jasmin = V SG 
Eggly = R GE Hutter Markus = R ZH 
Engelberg er * R NW lmfeld * C ow 
Fasel + G FR lneichen = R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak + s BL 
Fattebert = V VD Jermann • C BL 
Favre = R VD Joder = V BE 
Fehr Hans = V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans.Jüra + s SH Kaufmann = V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Keller Robert = V ZH 
Fehr Maria + s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri = R so Kleiner • R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R s E 
Ja/ oui / si 18 13 2 38 5 
nein / non / no 2 0 26 4 0 
enth. t abst. / ast. 1 1 1 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 7 0 10 10 0 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signlfication de oui: Zustimung zum Antrag Bader Elvira 
Bedeutung Nein / Signification de non: Ablehnung des Antrages 

Kahler + C JU Roth-Bernascani + s GE 
Kunz + V LU Ruev = R VD 
Lang + G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Sadis * R Tl 
Leuenberaer Geneve + G GE Salvi = s VD 
Leuteneaaer Filippo = R ZH Savarv + s VD 
Leuteneaaer Oberholzer * s BL Schelbert Louis + G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberger 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maury Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
MÜiier Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
PaQan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
15 3 94 
35 0 67 
0 0 3 
0 0 0 
5 3 35 
0 0 0 

+ s FR Schenk = V BE 
= C Al Schenker + s BS 
+ C LU Scherer Marcel = V ZG 
* R BE Schibli = V ZH 
+ s GL Schlüer = V ZH 
+ s ZH Schmied Walter + V BE 
= V AG Schneider * R BE 
= V ZH Schwander + V sz 
+ s GE Schweizer Urs = R BS 
* C SG Siegrist * - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
= R TG Sommaruaa Carlo + s GE 
+ C FR Spuhler = V TG 
= R GR Stahl = V ZH 
* V BL Stamm Luzi . V AG 
0 R VD Steiner = R so 
* V ZH Stöckli * s BE 
+ G AG Studer Heiner + E AG 
= R AG Stump + s AG 
* C SG Suter = R BE 
= R SG Teuscher + G BE 
+ s ZH Thanei + s ZH 

= V LU Theiler = R LU 
+ s VD Triponez = R BE 
* R ZH Vanek + - GE 
+ V BE Vaudroz Rene * R VD 
= V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Mangold * s BE 
+ s Tl Vischer 0 G ZH 
= R Tl Vollmer . s BE 

= V NE Waber Christian + E BE 
0 C ZG Wäffer + E ZH 

= V SG Walter Hansjöra + V TG 
* s SG Wandffuh = V BE 
+ s BS Wehrli * C sz 
+ G VD Weveneth * V BE 
+ s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann = V so 
= V GE Wyss Ursula + s BE 
* C ZH Zeller . R SG 
+ V FR Zemp + C AG 
+ C Tl Zisvadis * - VD 
+ s vs Zupoiaer = V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.200717:18:52 /31 ldentif.: 47.16 / 14.03.200717:18:20 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3983 



06.038 Ref. 3984 

~ NATIONALRAT 
c:;r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 70, Abs. 5, Bst. d(neu) 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 17:19:22 

Abate = R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Frevsinoer + V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd = C vs Füglistaller = V AG 
Amstutz = V BE Gadient = V GR 
Baader Caspar = V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira = C so Garbani = s NE 
Banqa = s so Genner = G ZH 
Barthassat = C GE Germanier = R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle . - ZH Glanzmann = C LU 
Beck = R VD Glasson = R FR 
Berberat = s NE Glur = V AG 
Bernhardsqrütter = G SG Goll . s ZH 
Biqqer + V SG Graf Maya = G BL 
Biqnasca Attilio = V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder = V ZH Gross Andreas . s ZH 
Borer = V so Guisan . R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller . R ZH 
Brun = C LU Gvr . s sz 
Brunner Toni '+ V SG Gvsin Hans Rudolf * R BL 
Brunschwiq Graf = R GE Gysin Remo = s BS 
Büchler = C SG Häbei1i = C TG 
Buanon = V VD Haerina = s ZH 
Bührer = R SH Haller = V BE 
Burkhalter = R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas = C GR Hany Urs = C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler = V GR 
Chappuis . s FR Hegetschweiler = R ZH 
Chevrier = C vs Heim Bea = s so 
Daauet = s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellav = C vs Hochreutener = C BE 
De Buman = C FR Hofmann ürs = s AG 
Donze = E BE Huber = R UR 
Dormond Bequelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant = V BS Huauenin = - VD 
Duoraz = R GE Hurnbel Näf * C AG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eoalv = R GE Hutter Markus = R ZH 
Enaelberoer = R NW lmfeld . C ow 
Fasel = G FR lneichen = R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak = s BL 
Fattebert + V VD Jermann . C BL 
Favre = R VD Jeder + V BE 
Fehr Hans = V ZH John-Calame = G NE 
Fahr Hans-Jüro = s SH Kaufmann + V ZH 
Fahr Jacqueline = s ZH Keller Robert = V ZH 
Fahr Mario = s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri = R so Kleiner . R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 0 0 0 0 
nein / non / no 21 14 29 44 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'cint pas vote / non ha votato 7 0 10 B 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oul: Zustimmung zum Antrag Kunz 
Bedeutung Nein / Signification de non: Ablehnung des Antrages 

E 
2 
3 
0 
0 
0 
0 

Kohler = C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruev = R VD 
Lano = G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Sadis . R Tl 
Leuenberger Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leuteneaaer Filippo = R ZH Savarv = s VD 
Leuteneoaer Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberoer 
Markwalder Bär 
Marti Werner 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
24 1 27 
26 2 139 
0 0 0 
0 0 0 
5 3 33 
0 0 0 

= s FR Schenk + V BE 
= C Al Schenker = s BS 
= C LU Scherer Marcel = V ZG . R BE Schibli + V ZH 
= s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
= V AG Schneider . R BE 
= V ZH Schwander + V sz 
= s GE Schweizer Urs = R BS . C SG Siegrist . - AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi = C Tl 
= R TG Sommaruaa Carlo = s GE 
= C FR Spuhler + V TG 
= R GR Stahl = V ZH . V BL Stamm Luzi * V AG 
= R VD Steiner = R so . V ZH Stöckli . s BE 
= G AG Studer Heiner = E AG 
= R AG Stump = s AG . C SG Suter = R BE 
= R SG Teuscher = G BE 
= s ZH Thanei = s ZH 
= V LU Theiler = R LU 
= s VD Triponez = R BE . R ZH Vanek = - GE 
+ V BE Vaudroz Rene . R VD 
+ V GE Veillon = V VD 
= V VD Vermot-Mangold . s BE 
= s Tl Vischer = G ZH 
= R Tl Vollmer . s BE 
+ V NE Waber Christian + E BE 
= C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansjörg = V TG 

= s SG Wandfluh = V BE 
= s BS Wehrli . C sz 
= G VD Weveneth . V BE 

= s JU Widmer = s LU 

= s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE . C ZH Zeller . R SG 
= V FR Zemo = C AG 
= C Tl Zisvadis . - VD 
= s vs ZUPPiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.200717:19:53 /32 ldentif.: 47.16 / 14.03.200717:19:22 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3984 



06.038 Ref. 3985 
~ NATIONALRAT 
~r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 70, Abs. 5, Bst. f 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 17:20:21 

Abate + R Tl Föhn = V sz 
Aeschbacher = E ZH Freysinger = V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd + C vs Füalistaller = V AG 
Amstutz = V BE Gadient = V GR 
Baader Caspar = V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani = s NE 
Banga = s so Genner = G ZH 
Barthassal + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander = V TG Giezendanner = V AG 
Bäumle . - ZH Glanzmann = C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberal = s NE Glur = V AG 
Bemhardsgrütter = G SG Goll . s ZH 
Biaaer = V SG Graf Maya = G BL 
Bianasca Attilio = V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder = V ZH Gross Andreas . s ZH 
Borer = V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller . R ZH 
Brun = C LU Gvr . s sz 
Brunner Toni = V SG Gysin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gysin Remo = s BS 
Büchler = C SG Häberli + C TG 
Buanon = V VD Haerina = s ZH 
Bührer + R SH Haller = V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas = C GR Hany Urs = C ZH 
Cavalli · · . s Tl Hassler = V GR 
Chaoouis . s FR Heaetschweiler + R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea = s so 
Daauet = s BE Hess Bernhard = - BE 
Darbellav + C vs Hochreutener = C BE 
De Buman = C FR Hofmann Urs = s AG 
Donze = E BE Huber = R UR 
Dormond Beauelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant = V BS Huauenin = - VD 
Duoraz + R GE Humbel Näf . C AG 
Eoerszeoi-Obrist # R AG Hutter Jasmin = V SG 
Emilv + R GE Hutter Markus = R ZH 
Engelberger + R NW lmfeld . C ow 
Fasel = G FR lneichen = R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak = s BL 
Fattebert = V VD Jermann • C BL 
Favre + R VD Joder = V BE 
FehrHans = V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans-Jüro = s SH Kaufmann = V ZH 
Fehr Jacqueline = s ZH Keller Robert = V ZH 
FehrMario = s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri = R so Kleiner . R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 10 0 24 0 
nein / non / no 10 14 5 44 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 8 0 10 8 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

E 
0 
5 
0 
0 
0 
0 

Kohler + C JU Rolh-Bernasconi = s GE 
Kunz = V LU Ruev + R VD 
Lang = G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Sadis . R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leuteneaaer Filiooo + R ZH Savarv =' s VD 
Leutener10er Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat = s FR Schenk = V BE 
Loepfe = C Al Schenker = s BS 
Lustenberger + C LU Scherer Marcel = V ZG 
Markwalder Bär . R BE Schibli = V ZH 
MartiWemer = s GL Schlüer = V ZH 
Martv Kälin = s ZH Schmied Walter = V BE 
Malhvs = V AG Schneider . R BE 
Maurer = V ZH Schwand er = V sz 
Maurv Pasquier = s GE Schweizer Urs + R BS 
Meier-Schatz . C SG Siegrist . - AG 
Menetrev-Savarv = G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Messmer + R TG Sommaruaa Carlo = s GE 
Mever Therese + C FR Souhler = V TG 
Michel + R GR Stahl = V ZH 
Miesch . V BL StammLuzi . V AG 
More! Isabelle + R VD Steiner + R so 
Möraeli . V ZH Stöckli . s BE 
MüllerGeri = G AG Studer Heiner = E AG 
Müller Philioo + R AG Stump = s AG 
Müller Thomas . C SG Suter . R BE 
Müller Walter + R SG Teuscher = G BE 
Müller-Hemmi = s ZH Thanei = s ZH 
Müri = V LU Theiler = R LU 
Nordmann = s VD Trioonez + R BE 
Noser . R ZH Vanek = - GE 
Oehrli = V BE Vaudroz Rene . R VD 
Pagan = V GE Veillon = V VD 
Parmelin = V VD Vermot-Manaold . s BE 
Pedrina = s Tl Vischer = G ZH 
Pelli + R Tl Vollmer . s BE 
Perrin = V NE Waber Christian = E BE 
Pfister Gerhard = C ZG Wäfler = E ZH 
Pfister Theophil = V SG Walter Hansjörg = V TG 
Rechsteiner Paul = s SG Wandfluh = V BE 
Rechsteiner-Basel = s BS Wehrli . C sz 
Recordon = G VD Weveneth . V BE 
Rennwald = s JU Widmer = s LU 
Rev = s vs Wobmann = V so 
Revmond = V GE Wvss Ursula = s BE 
Riklin . C ZH Zeller . R SG 
Rime = V FR Zemo = C AG 
Robbiani . C Tl Zisvadis . - VD 
Rossini = s vs Zuooioer + V ZH 

+ ja/ oui/ si 
V - Tot. = nein / non / no 
1 0 35 o enth. / abst. / ast. 

% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 49 3 130 
0 0 0 excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
5 3 
0 0 

0 
34 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Zustimmung zum Antrag Müller Walter 
Bedeutung Nein / Signification de non: Ablehnung des Antrages 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 17:20:53 /33 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 17:20:21 

Conseil national, Systeme de vote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 3985 



06.038 Ref. 3986 
~ NATIONALRAT 

c:; r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 
CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Lai federale sur l'agriculture (Lai sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 70, Abs. 5bis 

Abstimmung vom /Vote du: 14.03.2007 17:21:21 

Abate = R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Frevsinqer + V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd = C vs Füqlistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient = V GR 
Baader Casoar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira = C so Garbani = s NE 
Banqa = s so Genner = G ZH 
Barthassat = C GE Germanier = R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Baumle * - ZH Glanzmann = C LU 
Beck = R VD Glassan = R FR 
Berberat = s NE Glur = V AG 
Bemhardsqrütter = G SG Goll * s ZH 
Biqqer + V SG Graf Mava = G BL 
Biqnasca Allilio = V Tl Graf-Lilscher Edith = s TG 
Binder = V ZH Grass Andreas * s ZH 
Barer + V so Guisan = R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller * R ZH 
Brun = C LU Gvr * s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf * R BL. 
Brunschwig Graf = R GE Gysin Remo = s BS 
Büchler = C SG Häberli = C TG 
Buanon = V VD Haerina = s ZH 
Bührer = R SH Haller = V BE 
Burkhalter = R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas = C GR Hanv Urs = C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler = V GR 
Chappuis * s FR Hegetschweiler = R ZH 
Chevrier = C vs Heim Bea = s so 
Daquet = s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellav = C vs Hochreutener = C BE 
De Buman = C FR Hofmann Urs = s AG 
Donze = E BE Huber. = R UR 
Dormond Beguelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant + V BS Huguenin = - VD 
Duoraz = R GE Humbel Näf * C AG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eqqly = R GE Hutter Markus = R ZH 
Enqelberqer = R NW lmfeld * C ow 
Fasel = G FR lneichen = R LU 
F ässler-Osterwalder = s SG Janiak = s BL 
Fattebert + V VD Jermann . C BL 
Favre = R VD Jeder + V BE 
Fehr Hans = V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans-Jürq = s SH Kaufmann + V ZH 
Fahr Jacqueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
Fahr Mano = s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri = R so Kleiner • R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 0 0 0 0 
nein / non / no 20 14 31 44 
enth. / abst. / ast. 1 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n ont pas vote / non ha votato 7 0 8 8 
!Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Zustimmung zum Antrag Föhn 
Bedeutung Nein / Signification de non: Ablehnung des Antrages 

E 
2 
3 
0 
0 
0 
0 

Kahler = C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruev = R VD 
Lanq = G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Sadis * R Tl 
Leuenberqer Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leutenegger Filippo = R ZH Savary = s VD 
Leutenegger Oberheizer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberqer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Malhvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Mörqeli 
MüllerGeri 
Müller Philioo 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paqan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
35 1 38 
16 2 130 
0 0 1 
0 0 0 
4 3 30 
0 0 0 

= s FR Schenk + V BE 
= C Al Schenker = s BS 
= C LU Scherer Marcel + V ZG 
= R BE Schibli + V ZH 
= s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider * R BE 
= V ZH Schwander + V sz 
= s GE Schweizer Urs = R BS 
* C SG Sieqrist * - AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi = C Tl 
= R TG Sommaruga Carlo = s GE 
= C FR Souhler + V TG 
= R GR Stahl + V ZH 
* V BL Stamm Luzi * V AG 
= R VD Steiner = R so 
* V ZH Stöckli * s BE 
= G AG Studer Heiner = E AG 
= R AG Stumo = s AG 
* C SG Suter = R BE 
= R SG Teuscher = G BE 
= s ZH Thanei = s ZH 
= V LU Theiler = R LU 
= s VD Triponez = R BE 
* R ZH Vanek = - GE 
+ V BE Vaudroz Rene * R VD 
+ V GE Veillon = V VD 
= V VD Vermot-Manqold * s BE 
= s Tl Vischer = G ZH 
= R Tl Vollmer * s BE 
+ V NE Waber Christian + E BE 
0 C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansiörq = V TG 
= s SG Wandfluh = V BE 
= s BS Wehrli * C sz 
= G VD Weyeneth + V BE 
= s JU Widmer = s LU 
= s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE . C ZH Zeller • R SG 
+ V FR Zemp = C AG 
= C Tl Zisvadis . - VD 
= s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 17:21 :52 /34 ldentif.: 47.16/ 14.03.200717:21:21 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3986 



06.038 Ref. 3987 
~ NATIONALRAT 
Sr Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture {Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 70, Abs. 7 

Abstimmung vom /Vote du: 14.03.200717:31:36 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Frevsinaer + V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd + C vs FüQlistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Casoar + V BL Gallade . s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani = s NE 
BanQa = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier . R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle * - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat . s NE Glur + V AG 
Bemhardsarütter = G SG Goll . s ZH 
BiQQer . V SG GrafMava = G BL 
BiQnasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas . s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller . R ZH 
Brun + C LU Gvr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf . R BL 
BrunschwiQ Graf + R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Bugnon + V VD Haering = s ZH 
Bührer + R SH Haller . V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler + V GR 
Chappuis . s FR HeQetschweiler . R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea . s so 
Daguet = s BE Hess Bernhard . - BE 
Darbellav + C vs Hochreutener . C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs = s AG 
Donze = E BE Huber + R UR 
Dormond Beauelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant . V BS HuQuenin = - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf . C AG 
Egerszegi-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eaalv . R GE Hutter Markus + R ZH 
Enaelberqer + R NW lmfeld . C ow 
Fasel = G FR lneichen + R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak = s BL 
Fattebert + V VD Jermann . C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
Fehr Hans . V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans-Jüm = s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacqueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Mario = s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri + R so Kleiner . R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s 
Ja/ oui / si 18 0 26 0 
nein / non / no 0 14 0 37 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 10 0 13 15 
Vakant/ Vacant t Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit Genner 

E 
2 
3 
0 
0 
0 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruey + R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis . R Tl 
LeuenberQer Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leutenegger Filippo + R ZH Savary = s VD 
Leuteneaaer Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat = s FR Schenk + V BE 
Loeofe + C Al Schenker = s B·s 
Lustenberqer + C LU Scherer Marcel + V ZG 
Markwalder Bär . R BE Schibli + V ZH 
MartiWemer = s GL Schlüer + V ZH 
Martv Kälin = s ZH' Schmied Walter + V BE 
Mathvs + V AG Schneider . R BE 
Maurer + V ZH Schwander + V sz 
Maurv Pasauier = s GE Schweizer Urs + R BS 
Meier-Schatz . C SG SieQrist . - AG 
Menetrey-Savary = G VD Simoneschi-Cortesi . C Tl 
Messmer + R TG Sommaruga Carlo = s GE 
Mever Therese + C FR Souhle'r + V TG 
Michel + R GR Stahl + V ZH 
Miesch . V BL Stamm Luzi + V AG 
More! Isabelle . R VD Steiner + R so 
Mömeli . V ZH Stöckli * s BE 
MüllerGeri = G AG Studer Heiner = E AG 
Müller Philipp + R AG Stump = s AG 
Müller Thomas . C SG Suter + R BE 
Müller Walter + R SG Teuscher = G BE 
Müller-Hemmi = s ZH Thanei . s ZH 
Müri + V LU Theiler + R LU 
Nordmann = s VD Triponez + R BE 
Noser . R ZH Vanek . - GE 
Oehrli + V BE Vaudroz Rene . R VD 
Paaan + V GE Veillon . V VD 
Parmelin + V VD Vermot-Manaold . s BE 
Pedrina = s Tl Vischer = G ZH 
Pelli + R Tl Vollmer . s BE 
Perrin + V NE Waber Christian + E BE 
Pfister Gerhard + C ZG Wäfler + E ZH 
Pfister Theoohil + V SG Walter HansiörQ + V TG 
Rechsteiner Paul = s SG Wandfluh + V BE 
Rechsteiner-Basel . s BS Wehrli * C sz 
Recordon = G VD Weyeneth . V BE 
Rennwald • s JU Widmer = s LU 
Rev = s vs Wobmann + V so 
Revmond + V GE Wvss Ursula . s BE 
Riklin . C ZH Zeller * R SG 
Rime + V FR Zemp + C AG 
Robbiani • C Tl Zisvadis • - VD 
Rossini = s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
V - Tot. = nein / non / no 
46 0 92 o enth. / abst. / ast. 

% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 0 1 55 
0 0 0 excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
9 5 
0 0 

0 
52 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 17:32:08 /35 ldentif.: 47.16/ 14.03.200717:31:36 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3987 



06.038 Ref. 3988 

~ NATIONALRAT 
c;r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur J'agriculture (Loi sur J'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 70bis 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 17:55:21 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Frevsinaer . V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd + C vs Füalistaller . V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani = s NE 
Banga = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R VS 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle . - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberal = s NE Glur + V AG 
Bemhardsqrütter = G SG Goll . s ZH 
Bigger + V SG Graf Maya = G BL 
Bianasca Allilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas . s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gyr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerina = s ZH 
Bührer + R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler + V GR 
Chappuis . s FR Heaetschweiler . R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea = s so 
Daauet = s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellay + C vs Hochreutener . C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs . s AG 
Donze = E BE Huber + R UR 
Dormond Beauelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant + V BS Huauenin . - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eqerszeqi-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eqgly + R GE Hutter Markus + R ZH 
Engelberger + R NW lmfeld . C ow 
Fasel = G FR lneichen . R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak . s BL 
Fattebert + V VD Jermann . C BL 
Favre + R VD Jeder + V BE 
Fehr Hans • V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans-Jürg = s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMario = s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 22 0 26 0 
nein / non / no 1 14 1 43 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 41 excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
lhat nicht teilgenommen/ n'ont pas vote / non ha votato 5 0 12 9 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit Fässler 

E 
2 
3 
0 
0 
0 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruev . R VD 
Lana = G ZG Rulschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis . R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leuteneaaer FiliPPO + R ZH Savarv = s VD 
Leuteneaaer Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
48 1 99 
0 2 64 
0 0 0 
0 0 0 
7 3 36 
0 0 0 

= s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker = s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
+ R BE Schibli + V ZH 
= s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider . R BE 
+ V ZH Schwander + V sz 
= s GE Schweizer Urs + R BS . C SG Siearist = - AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl . R TG Sommaruaa Carlo = s GE 
+ C FR Spuhler + V TG 
+ R GR Stahl + V ZH . V BL Stamm Luzi + V AG . R VD Steiner + R so . V ZH Stöckli . s BE 
= G AG Studer Heiner = E AG 
+ R AG Stump = s AG . C SG Suter = R BE 
+ R SG Teuscher = G BE 
= s ZH Thanei = s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
= s VD Trioonez + R BE . R ZH Vanek = - GE 
+ V BE Vaudroz Rene . R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manaold . s BE 
= s Tl Vischer = G ZH . R Tl Vollmer = s BE 
+ V NE Waber Christian + E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansiöra + V TG 
= s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrli + C sz 
= G VD Weveneth . V BE 
= s JU Widmer = s LU 
= s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE 
= C ZH Zeller . R SG 
+ V FR Zemo + C AG 
+ C Tl Zisvadis • - VD 
= s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 17:55:53 /36 Jdentif.: 47.16 / 14.03.200717:55:21 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3988 



06.038 Ref. 3989 
~ NATIONALRAT 
~r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Lai federale sur l'agriculture (Lai sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 70ter 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 17:56:11 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Freysinoer * V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd + C vs Füalistaller * V AG 
Amstutz + V BE Gedient + V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani = s NE 
Banga = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle * - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glassan + R FR 
Berberat = s NE Glur + V AG 
Bemhardsorütter = G SG Goll * s ZH 
Bigger + V SG Graf Maya = G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas * s ZH 
Barer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gyr * s sz 
Brunner Toni + V SG Gysin Hans Rudolf * R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gysin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerina = s ZH 
Bührer + R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas + C GR Hany Urs + C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler + V GR 
Chappuis * s FR Hegetschweiler * R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea = s so 
Daauet = s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellav + C vs Hochreutener * C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs * s AG 
Donze = E BE Huber + R UR 
Dormond Beouelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant + V BS Huauenin * - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eoolv + R GE Hutter Markus + R ZH 
Enoelberoer + R NW lmfeld * C ow 
Fasel = G FR lneichen * R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak * s BL 
Fattebert + V VD Jermann * C BL 
Favre + R VD Jeder + V BE 
Fehr Hans * V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans-Jüro = s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacqueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Maria = s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 23 0 27 0 
nein / non / no 0 14 0 43 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 0 12 9 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit Hämmerle 

E 
2 
3 
0 
0 
0 
0 

Kahler + C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruev * R VD 
Lano = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis * R Tl 
Leuenberger Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leuteneaaer Filippo + R ZH Savary = s VD 
Leuteneaaer Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberoer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maury Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
49 1 102 
0 2 62 
0 0 0 
0 0 0 
6 3 35 
0 0 0 

= s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker = s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
+ R BE Schibli + V ZH 
= s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider * R BE 
+ V ZH Schwander + V sz 
= s GE Schweizer Urs + R BS 
* C SG Sieorist = - AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
* R TG Sommaruaa Carlo = s GE 
+ C FR Spuhler + V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
* V BL Stamm Luzi + V AG 
* R VD Steiner + R so 
* V ZH Stöckli * s BE 
= G AG Studer Heiner = E AG 
+ R AG Stump = s AG 
* C SG Suter + R BE 
+ R SG Teuscher = G BE 
= s ZH Thanei = s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
= s VD Triponez + R BE 
* R ZH Vanek = - GE 
+ V BE Vaudroz Rene * R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manoold * s BE 
= s Tl Vischer = G ZH 
* R Tl Vollmer = s BE 
+ V NE Waber Christian + E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansiöro + V TG 
= s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrli + C sz 
= G VD Weveneth + V BE 
= s JU Widmer = s LU 
= s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE 
+ C ZH Zeller . R SG 
+ V FR ZemP + C AG 
+ C Tl Zisvadis . - VD 
= s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 17:56:42 /37 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 17:56:11 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3989 



06.038 Ref. 3994 

~ NATIONALRAT 
·,, ~ Abstimmungsprotokoll 'l_J Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 77a (Ausgabenbremse) 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 18:23:16 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher + E ZH Freysinger . V vs 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd + C vs Füalistaller + V AG 
Amstutz = V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar 0 V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbam + s NE 
Banaa + s so Gennet + G ZH 
Barthassat + C GE Gerrnanier + R vs 
Baumann Alexander . V TG Giezendanner + ·v AG 
Bäumle . - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
Bemhardsgrütter + G SG Goll . s ZH 
Bigger = V SG Graf Maya + G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder 0 V ZH Gross Andreas . s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter + s BE 
Bruderer + s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gyr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo + s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerina + s ZH 
Bührer + R SH Haller . V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas + C GR Hany Urs + C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler + V GR 
Cha.ppuis . s FR Heaetschweiler . R ZH 
Chevrier . C vs Heim Bea + s so 
Daauet + s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellay + C vs Hochreutener . C BE 
De Buinan . C FR Hofmann Urs . s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dorrnond Beauelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant + V BS Huauenin . - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eaerszeai-Obrist . R AG Hutter Jasmin + V SG 
Ermlv + R GE Hutter Markus + R ZH 
Engelberg er + R NW lmfeld . C ow 
Fasel + G FR lneichen . R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak . s BL 
Fattebert + V VD Jerrnann . C BL 
Favre + R VD Jeder + V BE 
Fehr Hans . V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kaufmann = V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Keller Robert + V ZH 
Feh"r Maria . s ZH Klener Nellen + s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui/ si 20 13 29 41 
nein / non / no 1 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 7 1 11 11 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
3 
1 
0 
0 
1 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz = V LU Ruev . R VD 
Lang + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis . R Tl 
Leuenberaer Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leuteneaaer Filippo + R ZH Savarv + s VD 
Leutenem1er Oberheizer + s BL Schelbert Louis + G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberger 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hellimi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Pagan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Reymond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
35 3 144 
5 0 7 
5 0 5 
0 0 0 
10 3 44 
0 0 0 

. s FR Schenk + V BE 
= C "Al Schenker + s BS 
+ C LU Scherer Marcel = V ZG 
+ R BE Schibli + V ZH 
+ s GL Schlüer . V ZH 
+ s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider * R BE . V ZH Schwander + V sz 
+ s GE Schweizer Urs + R BS . C SG Siearist + - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl . R TG Sommaruaa Carlo + s GE 
+ C FR Spuhler + V TG 
+ R GR Stahl + V ZH . V BL Stamm Luzi . V AG 
+ R VD Steiner + R so . V ZH Stöckli . s BE 
+ G AG Studer Heiner + E AG 
+ R AG Stump + s AG . C SG Suter + R BE 
+ R SG Teuscher + G BE 
+ s ZH Thanei + s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
+ s VD Triponez + R BE . R ZH Vanek + - GE 
+ V BE Vaudroz Rene * R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Verrnot-Manaold * s BE 
+ s Tl Vischer . G ZH 
+ R Tl Vollmer + s BE 
+ V NE Waber Christian * E BE 
+ C ZG Wäfler = E ZH 
0 V SG Walter Hansjörg + V TG 
+ s SG Wandfluh 0 V BE 
+ s BS Wehrli + C sz 
+ G VD Weveneth + V BE 
+ s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula + s BE 
+ C ZH Zeller . R SG 
+ V FR Zemp + C AG 
+ C Tl Zisvadis . - VD 
+ s vs Zuppiger 0 V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 18:23:48 /40 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 18:23:16 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3994 



06.038 Ref. 3996 
~ NATIONALRAT 
Sr Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 77b (Ausgabenbremse) 

Abstimmung vom /Vote du: 14.03.2007 18:24:27 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinaer . V vs 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd + C vs Fü,ilistaller + V ÄG 
Amstutz 0 V BE Gadient + V GR 
Baader Casoar 0 V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani + s NE 
Ban,ia + s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R VS 
Baumann Alexander . V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle . - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
Bemhardsmütter + G SG Goll . s ZH 
Bi,i,ier = V SG GrafMava + G BL 
Bi,inasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder = V ZH Gross Andreas . s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter + s BE 
Bruderer + s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvr . s sz 
Brunner Toni 0 V SG Gvsin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwi,i Graf + R GE Gvsin Remo + s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Bu,inon + V VD Haerin,i + s ZH 
Bührer + R SH Haller . V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler + V GR 
Chaoouis . s FR Heaetschweiler . R ZH 
Chevrier . C vs Heim Bea + s so 
Da,iuet + s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellay + ·c vs Hochreutener . C BE 
De Buman . C FR Hofmann Urs . s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dormond Beauelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant + V BS Huauenin . - VD 
Duoraz + R GE Humbel Näf + C AG 
E,ierszeqi-Obrist . R AG Hutter Jasmin 0 V SG 
E,i,ily + R GE Hutter Markus + R ZH 
En,ielber,ier + R NW lmfeld . C ow 
Fasel + G FR lneichen . R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak . s BL 
Fattebert + V VD Jermann • C BL 
Favre + R VD Jeder + V BE 
FehrHans • V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kaufmann 0 V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMario • s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s 
Ja/ oui / si 20 13 29 40 
nein / non / no 1 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 7 1 11 12 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
3 
1 
0 
0 
1 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz = V LU Ruev . R VD 
Lana + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis . R Tl 
Leuenberaer Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leuteneaaer Filiooo + R ZH Savarv + s VD 
Leutene,iqer Oberholzer + s BL Schelbert Louis + G LU 
Levrat . s FR Schenk + V BE 
Loepfe = C Al Schenker + s BS 
Lustenberaer + C LU Scherer Marcel = V ZG 
Markwalder Bär + R BE Schibli + V ZH 
MartiWemer + s GL Schlüer 0 V ZH 
Marty Kälin + s ZH Schmied Walter + V BE 
Mathvs + V AG Schneider . R BE 
Maurer . V ZH Schwander 0 V sz 
Maurv Pasquier + s GE Schweizer Urs + R BS 
Meier-Schatz . C SG Siegrist + - AG 
Menetrev-Savarv + G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Messmer . R TG Sommaruaa Carlo ·+ s GE 
Meyer Therese + C FR Spuhler + V TG 
Michel + R GR Stahl + V ZH 
Miesch . V BL StammLuzi + V AG 
More! Isabelle + R VD Steiner + R so 
Möraeli . V ZH Stöckli . s BE 
MüllerGeri + G AG Studer Heiner + E AG 
Müller Philipp + R AG Stump + s AG 
Müller Thomas . C SG Suter + R BE 
Müller Walter + R SG Teuscher + G BE 
Müller-Hemmi + s ZH Thanei + s ZH 
Müri + V LU Theiler + R LU 
Nordmann + s VD Trioonez + R BE 
Noser . R ZH Vanek + - GE 
Oehrli + V BE Vaudroz Rene . R VD 
Pagan + V GE Veillon + V VD 
Parmelin + V VD Vermot-Manaold . s BE 
Pedrina . s Tl Vischer . G ZH 
Pelli + R Tl Vollmer + s BE 
Perrin + V NE Waber Christian . E BE 
Pfister Gerhard + C ZG Wäfler = E ZH 
Pfister Theophil 0 V SG Walter Hansiöra + V TG 
Rechsteiner Paul + s SG Wandfluh 0 V BE 
Rechsleiner-Basel + s BS Wehrli + C sz 
Recordon + G VD Weveneth 0 V BE 
Rennwald + s JU Widmer + s LU 
Rev + s vs Wobmann + V so 
Reymond + V GE Wvss Ursula + s BE 
Riklin + C ZH Zeller . R SG 
Rime + V FR Zemo + C AG 
Robbiani + C Tl Zisyadis . - VD 
Rossini + s vs Zucoiaer 0 V ZH 

+ ja/ oui / si 
V - Tot. = nein / non / no 
32 3 140 o enth. / abst. / ast. 

% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 4 0 6 
11 0 11 excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
8 3 
0 0 

0 
43 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 18:24:59 /41 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 18:24:27 

Conseil national, Systeme devote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 3996 



06.038 Ref. 3999 

~ NATIONALRAT 
· S.~ Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Lai federale sur l'agriculture (Lai sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 87, Abs. 3 (neu) 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 18:47:28 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Freysinger + V vs 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd + C vs Füalistaller + V AG 
Amstutz + V BE' Gadient * V GR 
Baader Caspar = V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani + s NE 
Banaa + s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander * V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle * . ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glassan + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
Bemhardsarütter + G SG Goll . s ZH 
Biriaer + V SG GrafMava + G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder + V ZH Grass Andreas . s ZH 
Barer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter + s BE 
Bruderer + s AG Gutzwiller = R ZH 
Brun + C LU Gvr * s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf * R BL 
Brunschwia Graf = R GE Gvsin Remo + s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buqnon + V VD HaerinQ = s ZH 
Bührer = R SH Haller * V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs = C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler + V GR 
Chappuis * s FR Heaetschweiler * R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea + s so 
Daquet + s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellay + C VS Hochreutener * C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs * s AG 
Donze + E BE Huber = R UR 
Dormond Beauelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant + V BS Huauenin * - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eqerszeqi-Obrist # R AG Hutter Jasmin * V SG 
Eggly * R GE Hutter Markus = R ZH 
Enaelberaer + R NW lmfeld * C ow 
Fasel = G FR lneichen * R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak * s BL 
Fattebert + V VD Jermann • C BL 
Favre 0 R VD Joder + V BE 
Fehr Hans • V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kaufmann + V ZH 
Fahr Jacaueline + s ZH Keller Robert = V ZH 
FehiMario . s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri = R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s E 
Ja/ oui / si 21 12 17 37 2 
nein t non t no 2 1 9 1 1 
enth. / abst. / ast. 0 0 1 2 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 1 12 12 2 
Vakant l Vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Zustimmung zum Antrag Triponez 
Bedeutung Nein / Signification de non: Ablehnung des Antrages 

Kahler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz . V LU Ruev * R VD 
Lang + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis * R Tl 
Leuenberaer Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leuteneaaer Filippo = R ZH Savarv + s VD 
[euteneqqer Oberholzer 0 s Bl Schelbert Louis + G LU 
Levrat + s FR Schenk + V BE 
Loepfe + C Al Schenker + s BS 
Lustenberaer + C LU Scherer Marcel = V ZG 
Markwalder Bär +·R BE Schibli + V ZH 
MartiWemer + s GL Schlüer = V ZH 
Martv Kälin + s ZH Schmied Walter + V BE 
Mathys + V AG Schneider * R BE 
Maurer = V ZH Schwander = V sz 
Maurv Pasauier + s GE Schweizer Urs = R BS 
Meier-Schatz * C SG Siearist + - AG 
Menetrev-Savarv + G VD Simoneschi-Cortesi = C Tl 
Messmer * R TG Sommaruqa Carlo + s GE 
Meyer Therese + C FR Spuhler + V TG 
Michel + R GR Stahl 0 V ZH 
Miesch * V BL Stamm Luzi + V AG 
More! Isabelle + R VD Steiner + R so 
Möraeli . V ZH Stöckli + s BE 
MüllerGeri + G AG Studer Heiner * E AG 
Müller Philipp + R AG Stump + s AG 
Müller Thomas * C SG Suter . R BE 
Müller Walter + R SG Teuscher * G BE 
Müller-Hemmi * s ZH Thanei * s ZH 
Müri + V LU Theiler + R LU 
Nordmann + s VD Triponez + R BE 
Noser * R ZH Vanek . - GE 
Oehrli + V BE Vaudroz Rene . R VD 
Pagan + V GE Veillon + V VD 
Parmelin + V VD Vermot-Manaold * s BE 
Pedrina + s Tl Vischer + G ZH 
Pelli = R Tl Vollmer * s BE 
Perrin + V NE Waber Christian * E BE 
Pfister Gerhard + C ZG Wäfler + E ZH 
Pfister Theophil = V SG Walter Hansiöra + V TG 
Rechsteiner Paul + s SG Wandfluh + V BE 
Rechsteiner-Basel + s BS Wehrli + C sz 
Recordon + G VD Weveneth = V BE 
Rennwald 0 s JU Widmer + s LU 
Rey + s vs Wobmann + V so 
Revmond + V GE Wvss Ursula + s BE 
Riklin + C ZH Zeller * R SG 
Rime + V FR Zemp + C AG 
Robbiani + C Tl Zisvadis • - VD 
Rossini + s vs Zuppiger + V ZH 

+ ja/ oui / si 
V - Tot. = nein / non / no 
37 2 128 o enth. / abst. / ast. 

8 0 22 % entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

1 0 4 excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
9 4 
0 0 

0 
45 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 18:48:01 /44 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 1 B:47:28 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3999 



06.038 Ref. 4003 
~ NATIONALRAT 
c:;_r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 96, Abs. 4 + 5 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 18:58:34 

Abate = R Tl Föhn = V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinaer * V vs 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd + C vs Fü!llistaller = V AG 
Amstutz = V BE Gadient = V GR 
Baader Casoar = V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira = C so Garbani + s NE 
Banaa + s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Germanier = R vs 
Baumann Alexander * V TG Giezendanner = V AG 
Bäumle * - ZH Glanzmann = C LU 
Beck = R VD Glasson = R FR 
Berberat + s NE Glur = V AG 
Bemhardsqrütter + G SG Goll * s ZH 
Biaaer = V SG GrafMava + G BL 
Bianasca Allilio = V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder = V ZH Grass Andreas . s ZH 
Borer = V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter + s BE 
Bruderer * s AG Gulzwiller = R ZH 
Brun = C LU Gvr * s sz 
Brunner Toni = V SG Gvsin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwia Graf = R GE Gvsin Remo + s BS 
Büchler = C SG Häberli + C TG 
Buanon = V VD Haerin!l + s ZH 
Bührer = R SH Haller * V BE 
Burkhalter = R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler = V GR 
Chappuis * s FR HeQelschweiler * R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea + s so 
Daauet + s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellav + C vs Hochreutener * C BE 
De Buman * C FR Hofmann Urs * s AG 
Donze + E BE Huber = R UR 
Dormond Beauelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant = V BS HuQuenin * - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf = C AG 
Egerszegi-Obrisl + R AG Hutter Jasmin = V SG 
Eaalv = R GE Hutter Markus = R ZH 
Enaelbercier * R NW lmfeld * C ow 
Fasel + G FR lneichen * R LU 
F ässler-Osterwalder + s SG Janiak * s BL 
Fattebert = V VD Jermann . C BL 
Favre = R VD Jeder = V BE 
Fahr Hans * V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kaufmann = V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Keller Robert • V ZH 
Fehr Marie . s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri + R so Kleiner = R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 12 13 8 39 
nein / non / no 10 0 21 0 
enth. t abst. t ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 6 1 11 13 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Slgnification de oui: Zustimmung zum Antrag Suter 
Bedeutung Nein / Signification de non: Ablehnung des Antrages 

E 
4 
0 
0 
0 
1 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz * V LU Ruev * R VD 
Lana + G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Sadis . R Tl 
Leuenberaer Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leutenegger Filippo = R ZH Savary + s VD 
Leutenegger Oberholzer + s BL Schelbert Louis + G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
MörQeli 
MüllerGeri 
Müller PhiliDD 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbianl 
Rossini 

V - Tot. 
0 1 77 

44 1 76 
0 0 0 
0 0 0 
11 4 47 
0 0 0 

+ s FR Schenk = V BE 
= C Al Schenker + s BS 
= C LU Scherer Marcel = V ZG 
+ R BE Schibli = V ZH 
+ s GL Schlüer = V ZH 
+ s ZH Schmied Walter = V BE 
= V AG Schneider . R BE 
= V ZH Schwander = V sz 
+ s GE Schweizer Urs = R BS 
* C SG Siegrist = - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
* R TG Sommaruaa Carlo + s GE 
+ C FR Souhler = V TG 
= R GR Stahl = V ZH 
* V BL Stamm Luzi = V AG 
+ R VD Steiner = R so 
* V ZH Stöckli + s BE 
+ G AG Studer Heiner + E AG 
+ R AG Stumo + s AG 
* C SG Suter + R BE 
= R SG Teuscher + G BE . s ZH Thanei . s ZH 
= V LU Theiler = R LU 
+ s VD Trioonez = R BE 
* R ZH Vanek . - GE 
= V BE Vaudroz Rene . R VD 
= V GE Veillon = V VD 
= V VD Vermot-ManQold . s BE 
+ s Tl Vischer * G ZH 
= R Tl Vollmer + s BE 
= V NE Waber Christian . E BE 
= C ZG Wäfler + E ZH 
= V SG Walter Hansiöra . V TG 
+ s SG Wandfluh = V BE 
+ s BS Wehrli = C sz 
+ G VD Weveneth * V BE . s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann = V so 
= V GE Wvss Ursula + s BE 
+ C ZH Zeller . R SG 
= V FR Zemo = C AG 
+ C Tl Zisvadis . - VD 
+ s vs Zuooiaer = V ZH 

+ ja/ oui/ si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

20.03.200711:10:48 /46 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 18:58:34 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4003 



06.038 Ref. 4004 

~ NATIONALRAT 
~r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 106, abs. 1, Bst. e (Ausgabenbremse) 

Abstimmung vom /Vote du: 14.03.2007 19:01:21 

Abate + R Tl Föhn = V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinaer . V vs 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd + C vs FüQlistaller = V AG 
Amstutz = V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar = V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani + s NE 
BanQa + s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander . V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle . - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat + s NE Glur = V AG 
Bemhardsarütter + G SG Goll . s ZH 
BiQQer + V SG GrafMava + G BL 
BiQnasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas . s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter + s BE 
Bruderer . s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf . R BL 
BrunschwiQ Graf + R GE Gvsin Remo + s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
BuQnon + V VD HaerinQ + s ZH 
Bührer + R SH Haller . V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler + V GR 
Chappuis . s FR HeQelschweiler . R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea + s so 
Daguet + s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellay + C vs Hochreutener . C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs . s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dormond BeQuelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant + V BS Huguenin . - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Egerszegi-Obrist + R AG Hutter Jasmin = V SG 
Eaalv + R GE Hutter Markus 0 R ZH 
Enaelberaer . R NW lmfeld . C ow 
Fasel . G FR lneichen . R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak . s BL 
Fattebert + V VD Jermann • C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
Fehr Hans . V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kaufmann = V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Keller Robert . V ZH 
FehrMario • s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 21 12 26 38 
nein / non / no 2 0 1 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 2 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen/ n'ont pas vote / non ha votato 5 2 11 14 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
4 
0 
0 
0 
1 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz . V LU Ruev . R VD 
Lana + G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher 0 V LU Sadis . R Tl 
LeuenberQer Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leutenegger Filippo + R ZH Savary + s VD 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schelbert Louis + G LU 
Levrat 
Loepfe 
LustenberQer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasa uier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
MörQeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
25 2 128 
19 0 22 
1 0 3 
0 0 0 
10 4 47 
0 0 0 

+ s FR Schenk + V BE 
= C Al Schenker + s BS 
+ C LU Scherer Marcel = V ZG 
+ R BE Schibli = V ZH 
+ s GL Schlüer = V ZH 
+ s ZH Schmied Walter + V BE 
= V AG Schneider . R BE 
* V ZH Schwander = V sz 
+ s GE Schweizer Urs + R BS . C SG Siegrist + - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl . R TG Sommaruga Carlo + s GE 
+ C FR Spuhler + V TG 
+ R GR Stahl = V ZH . V BL Stamm Luzi + V AG 
+ R VD Steiner + R so . V ZH Stöckli . s BE 
+ G AG Studer Heiner + E AG 
+ R AG Sturnp + s AG . C SG Suter + R BE 
+ R SG Teuscher + G BE 
* s ZH Thanei * s ZH 
= V LU Theiler = R LU 
+ s VD Triponez 0 R BE . R ZH Vanek . - GE 
= V BE Vaudroz Rene . R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-ManQold . s BE 
+ s Tl Vischer . G ZH 
+ R Tl Vollmer + s BE 
+ V NE Waber Christian * E BE 
= C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter HansiörQ = V TG 
+ s SG Wandfluh = V BE 
+ s BS Wehrli + C sz 
+ G VD Weyeneth + V BE . s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula + s BE 
+ C ZH Zeller • R SG 
+ V FR Zernp + C AG 
+ C Tl Zisvadis • - VD 
+ s vs Zuooiaer = V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 19:01 :53 /47 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 19:01 :21 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4004 



06.038 Ref. 4006 
~ NATIONALRAT 
c:;r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 106, Abs. 1, Bst. e (Ausgabenbremse) 

Abstimmung vom /Vote du: 14.03.2007 19:03:20 

Abate + R Tl Föhn = V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinaer . V vs 
Allemann + s BE Frösch + 'G BE 
Amherd + C vs Füalistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Casoar + V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani + s NE 
Banqa + s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Germanier +· R vs 
Baumann Alexander . V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle . - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
Bemhardsarütter + G SG Goll . s ZH 
Biqqer + 'V SG GrafMava + G BL' 
Biqnasca Allilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas . s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi = V ZH Günter + s BE 
Bruderer . s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwiq Graf + R GE Gvsin Remo + s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerina + s ZH 
Bührer + R SH Haller . V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler + V GR 
Chappuis . s FR Heaetschweiler . R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea + s so 
Daguet + s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellav + C vs Hochreutener . C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs . s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dormond Bequelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant + V BS Huauenin . - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Egerszegi-Obrist + R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eaalv + R GE Hutter Markus + R ZH 
Enaelberaer . R NW lmfeld . C ow 
Fasel . G FR lneichen . R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak . s BL 
Falleber! + V VD Jermann . C BL 
Favre + R VD Jeder + V BE 
Fehr Hans • V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kaufmann = V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Keller Robert • V ZH 
Fahr Marie . s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe/ Gruppo C G R s 
Ja/ oui / si 20 12 28 39 
nein / non / no 3 0 1 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 t excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 2 11 13 
Vakant/ Vacant t Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
4 
0 
0 
0 
1 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz . V LU Ruey . R VD 
Lana + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis . R Tl 
Leuenberner Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leutenea~er Filippo + R ZH Savarv + s VD 
Leutenegger Oberholzer + s BL Schelbert Louis + G LU 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathys 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Mörqeli 
Müller Gen 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-ilasel 
Recordon 
Rennwald 
IRey 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
34 2 139 
13 0 17 
0 0 0 
0 0 0 
8 4 44 
0 0 0 

+ s FR Schenk = V BE 
= C Al Schenker + s BS 
+ C LU Scherer Marcel = V ZG 
+ R BE Schibli + V ZH 
+ s GL Schlüer = V ZH 
+ s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider . R BE 
+ V ZH Schwander = V sz 
+ s GE Schweizer Urs + R BS . C SG Siearist + - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl . R TG Sommaruaa Carlo + s GE 
+ C FR Spuhler + V TG 
+ R GR Stahl + V ZH . V BL Stamm Luzi + V AG 
+ R VD Steiner + R so . V ZH Stöckli + s BE 
+ G AG Studer Heiner + E AG 
+ R AG Stump + s AG . C SG Suter + R BE 
+ R SG Teuscher + G BE . s ZH Thanei . s ZH 
= V LU Theiler = R LU 
+ s VD Triponez + R BE . R ZH Vanek . - GE 
+ V BE Vaudroz Rene . R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manqold . s BE 
+ s Tl Vischer . G ZH 
+ R Tl Vollmer + s BE 
+ V NE Waber Christian . E BE 
= C ZG Wäfler + E ZH 
= V SG Walter Hansiöra + V TG 
+ s SG Wandfluh = V BE 
+ s BS Wehrli = C sz 
+ G VD Weveneth = V BE . s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
= V GE Wvss Ursula + s BE 
+ C ZH Zeller • R SG 
= V FR Zemp + C AG 
+ C Tl Zisyadis . - VD 
+ s vs Zuppiger + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt ni.cht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 19:03:52 /49 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 19:03:20 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4006 



06.038 Ref. 4007 
~ NATIONALRAT 
~r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 106, Abs. 2, Bst. e (Ausgabenbremse) 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 19:04:18 

Abate + R Tl Föhn = V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinqer * V vs 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd + C vs FüQlistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Casoar + V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani + s NE 
BanQa + s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander * V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle * - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
Bemhardsqrütter + G SG Goll * s ZH 
Bim:ier + V SG GrafMava * G BL 
BiQnasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas * s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter + s BE 
Bruderer * s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf * R BL 
BrunschwiQ Graf + R GE Gvsin Remo 0 s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
BuQnon + V VD HaerinQ + s ZH 
Bührer + R SH Haller . V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler + V GR 
Chappuis * s FR HeQetschweiler . R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea + s so 
Daguet + s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellav + C vs Hochreutener * C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs . s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dormond BeQuelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant + V BS Huquenin . - VD 
Duoraz + R GE Humbel Näf + C AG 
EQerszeQi-Obrist * R AG Hutter Jasmin + V SG 
EQQIY + R GE Hutter Markus + R ZH 
Engelberg er * R NW lmfeld * C ow 
Fasel * G FR lneichen * R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak * s BL 
Fattebert + V VD Jermann . C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
Fehr Hans • V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kaufmann = V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Keller Robert • V ZH 
FehrMario . s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 21 11 28 38 
nein / non / no 1 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 1 0 0 1 
entsch. Art. 57 41 excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 3 12 13 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
4 
0 
0 
0 
1 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz * V LU Ruey * R VD 
LanQ + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis * R Tl 
Leuenberqer Geneve + G GE Salvi + s VD 
LeuteneQqer Filippo + R ZH Savary + s VD 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schelbert Louis + G LU 
Levrat + s FR Schenk + V BE 
Loeofe + C Al Schenker + s BS 
Lustenbemer + C LU Scherer Marcel + V ZG 
Markwalder Bär + R BE Schibli + V ZH 
MartiWemer + s GL Schlüer = V ZH 
Martv Kälin + s ZH Schmied Walter + V BE 
Mathvs + V AG Schneider * R BE 
Maurer + V ZH Schwander = V sz 
Maurv Pasauier + s GE Schweizer Urs + R BS 
Meier-Schatz * C SG Sieqrist + - AG 
Menetrey-Savary + G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Messmer * R TG Sommaruga Carlo + s GE 
Mever Therese + C FR Souhler + V TG 
Michel + R GR Stahl + V ZH 
Miesch * V BL Stamm Luzi + V AG 
More! Isabelle + R VD Steiner + R so 
Mörqeli * V ZH Stöckli + s BE 
Müller Gen + G AG Studer Heiner + E AG 
Müller Philipp + R AG Stumo + s AG 
Müller Thomas * C SG Suter + R BE 
Müller Walter + R SG Teuscher + G BE 
Müller-Hemmi * s ZH Thanei * s ZH 
Müri + V LU Theiler + R LU 
Nordmann + s VD Triponez + R BE 
Noser * R ZH Vanek * - GE 
Oehrli + V BE Vaudroz Rene * R VD 
Paaan + V GE Veillon + V VD 
Parmelin + V VD Vermot-Manqold * s BE 
Pedrina + s Tl Vischer * G ZH 
Pelli + R Tl Vollmer + s BE 
Perrin + V NE Waber Christian * E BE 
Pfister Gerhard = C ZG Wäfler + E ZH 
Pfister Theoohil + V SG Walter Hansiörq + V TG 
Rechsteiner Paul + s SG Wandfluh + V BE 
Rechsteiner-Basel + s BS Wehrli 0 C sz 
Recordon + G VD Weveneth + V BE 
Rennwald . s JU Widmer + s LU 
Rev + s vs Wobmann + V so 
Revmond + V GE Wvss Ursula + s BE 
Riklin + C ZH Zeller * R SG 
Rime + V FR Zemo + C AG 
Robbiani + C Tl Zisvadis • - VD 
Rossinl + s vs Zuooiqer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
V - Tot. = nein / non / no 

42 2 146 o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 4 0 5 

0 0 2 excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
9 4 
0 0 

0 
47 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 19:04:50 /50 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 19:04:18 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4007 



06.038 Ref. 4009 
~ NATIONALRAT 
Sr Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 106, Abs. 2, Bst. f (Ausgabenbremse) 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 19:05:15 

Abate . R Tl Föhn . V sz 
Aeschbacher + E ZH Freysinaer . V vs 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd + C vs Füalistaller + V AG 
Amstutz = V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar = V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C SO Garbani + s NE 
Banga + s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander . V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle . - ZH GlanZ(llann + C LU 
Beck + R VD Glassan + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
Bemhardsgrütter + G SG Gcill . s ZH 
Bigger = V SG Graf Maya + G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder = V ZH Grass Andreas . s ZH 
Borer = V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter + s BE 
Bruderer . s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gyr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gysin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwia Graf . R GE Gysin Remo + s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerina + s ZH 
Bührer + R SH Haller . V BE 
Burkhalter . R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas + C GR Hany Urs + C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler + V GR 
Chaoouis . s FR Heaetschweiler . R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea + s so 
Daauet + s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellay + C vs Hochreutener . C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs . s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dormond Beauelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant + V BS Huauenin . - VD 
Duoraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eaerszeai-Obrist + R AG Hutter Jasmin = V SG 
Eggly + R GE Hutter Markus + R ZH 
Engelberg er . R NW lmfeld . C ow 
Fasel . G FR lneichen . R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak . s BL 
Fattebert + V VD Jermann • C BL 
Favre + R VD Jeder + V BE 
FehrHans • V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kaufmann = V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Keller Robert • V ZH 
FehrMario . s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 21 12 26 39 
nein / non t no 2 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 ·o 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 2 14 13 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
4 
0 
0 

·o 
1 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz . V LU Ruev . R VD 
Lana + G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher + V LU Sadis . R Tl 
Leuenberger Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leuteneaaer Filiooo + R ZH Savary + s VD 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schelbert Louis + .G LU 
Levrat + s FR Schenk = V BE. 
Loepfe = C Al Schenker + s BS 
Lustenberger + C LU Scherer Marcel = V ZG 
Markwalder Bär + R BE Schibli = V ZH 
MartiWemer + s GL Schlüer = V ZH 
Martv Kälin + s ZH Schmied Walter + V BE 
Mathvs + V AG Schneider . R BE 
Maurer = V ZH Schwander = V sz 
Maurv Pasquier + s GE Schweizer Urs + R BS 
Meier-Schatz . C SG Siegrist + - AG 
Menetrey-Savary + G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Messmer . R TG Sommaruaa Carlo + s GE 
Mever Therese + C FR Souhler + V TG 
Michel + R GR Stahl = V ZH 
Miesch . V BL Stamm Luzi + V AG 
More! Isabelle + R VD Steiner + R so 
Möraeli . V ZH Stöckli + s BE 
MüllerGeri + G AG Studer Heiner + E AG 
Müller Philipp + R AG Stumo + s AG 
Müller Thomas . C SG Suter + R BE 
Müller Walter + R SG Teuscher + G BE 
Müller-Hemmi . s ZH Thanei . s ZH 
Müri = V LU Theiler + R LU 
Nordmann + s VD Trioonez + R BE 
Noser . R ZH Vanek . - GE 
Oehrli = V BE Vaudroz Rene . R VD 
Paaan + V GE Veillon + V VD 
Parmelin + V VD Vermot-Mangold . s BE 
Pedrina + s Tl Vischer . G ZH 
Pelli + R Tl Vollmer + s BE 
Perrin + V NE Waber Christian . E BE 
Pfister Gerhard = C ZG Wäfler + E ZH 
Pfister Theophil = V SG Walter Hansjörg + V TG 
Rechsteiner Paul + s SG Wandfluh = V BE 
Rechsteiner-Basel + s BS Wehrli + C sz 
Recordon + G VD Weveneth = V BE 
Rennwald • s JU Widmer + s LU 
Rev + s vs Wobmann = V so 
Revmond + V GE Wvss Ursula + s BE 
Riklin + C ZH Zeller • R SG 
Rime = V FR Zemo + C AG 
Robbiani + C Tl Zisvadis • - VD 
Rossini + s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
V - Tot. = nein / non / no 
23 2 127 o enth. / abst. / ast. 

22 0 24 % entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

0 0 0 excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
10 4 
0 0 

0 
49 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 19:05:46 /51 ldentif.: 47.16/ 14.03.200719:05:15 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4009 



06.038 Ref. 4011 
~ NATIONALRAT 
c; r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Lai federale sur l'agriculture (Lai sur l'agriculture, lAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 107, Abs. 1, Bst. b (Ausgabenbremse) 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 19:06:14 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinaer * V vs 
Allemann + s BE Frösi::h + G BE 
Amherd + C vs Füalistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Casoar + V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + 'C so Garbani + s NE 
Banaa + s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander * V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle 

.. - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glassan + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
Bemhardsarütter + G SG Goll * s ZH 
Biaaer + V SG GrafMava + G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder + V ZH Grass Andreas * s ZH 
Barer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter + s BE 
Bruderer * s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvr * s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf * R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo + s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Bugnon + V VD Haering + s ZH 
Bührer + R SH Haller * V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler + V GR 
Chappuis * s FR Heaetschweiler * R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea + s so 
Daguet + s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellav + C vs Hochreutener * C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs * s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dormond Beauelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant + V BS Huauenin * - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Egerszegi-Obrist + R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eaalv + R GE Hutter Markus + R ZH 
Enaelberaer * R NW lmfeld * C ow 
Fasel * G FR lneichen * R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak * s BL 
Fattebert + V VD Jermann * C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
Fehr Hans * V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans.Jüra + s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Keller Robert * V ZH 
FehrMario * s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui/ si 23 12 28 39 
nein / non , no 0 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 1 excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 2 12 13 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
4 
0 
0 
0 
1 
0 

Kahler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz * V LU Ruev * R VD 
Lana + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis * R Tl 
Leuenberaer Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leutenegger Filippo + R ZH Savary + s VD 
Leutenegger Oberheizer + s BL Schelbert Louis + G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Marty Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
46 2 154 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
9 4 46 
0 0 0 

+ s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker + s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
+ R BE Schibli + V ZH 
+ s GL Schlüer + V ZH 
+ s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider * R BE 
+ V ZH Schwander + V sz 
+ s GE Schweizer Urs * R BS 
* C SG Siearist + - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
* R TG Sommaruga Carlo + s GE 
+ C FR Souhler + V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
* V BL Stamm Luzi + V AG 
+ R VD Steiner + R so 
* V ZH Stöckli + s BE 
+ G AG Studer Heiner + E AG 
+ R AG Stumo + s AG 
* C SG Suter + R BE 
+ R SG Teuscher + G BE 
* s ZH Thanei * s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
+ s VD Triponez + R BE 
* R ZH Vanek * - GE 
+ V BE Vaudroz Rene * R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manaold * s BE 
+ s Tl Vischer * G ZH 
+ R Tl Vollmer + s BE 
+ V NE Waber Christian * E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansiöra + V TG 
+ s SG Wandfluh + V BE 
+ s BS Wehrli + C sz 
+ G VD Weyeneth + V BE 
* s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula + s BE 
+ C ZH Zeller * R SG 
+ V FR Zemp + C AG 
+ C Tl Zisvadis * - VD 
+ s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 19:06:45 /52 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 19:06:14 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4011 



06.038 Ref. 4012 
~ NATIONALRAT 

c=;_r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 
CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 107, Abs. 1, Bst. d (Ausgabenbremse) 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 19:07:00 

Abate + R Tl Föhn = V sz 
Aeschbacher + E ZH Freysinger . V vs 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd + C vs Füalistaller + V AG 
Amstutz = V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani + s NE 
Banaa + s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander * V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle * - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
Bemhardsarütter + G SG Goll . s ZH 
Biaaer = V SG Graf Maya + G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas . s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter + s BE 
Bruderer * s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gyr * s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo + s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerina + s ZH 
Bührer + R SH Haller * V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas + C GR HanyUrs + C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler + V GR 
Chaoouis * s FR Heaetschweiler * R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea + s so 
Daauet + s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellay + C vs Hochreutener * C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs * s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dormond Beauelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant + V BS Huauenin * - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eqerszeqi-Obrist + R AG Hutter Jasmin = V SG 
Eggly + R GE Hutter Markus + R ZH 
Engelberg er * R NW lmfeld * C ow 
Fasel * G FR lneichen . R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak * s BL 
Fattebert + V VD Jermann • C BL 
Favre + R VD Jeder + V BE 
FehrHans . V ZH Johri-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kaufmann = V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Keller Robert • V ZH 
FehrMario • s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe/ Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 21 12 29 39 
nein / non / no 1 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 6 2 11 13 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Slgnification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
4 
0 
0 
0 
1 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz . V LU Ruev * R VD 
Lana + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis * R Tl 
Leuenberger Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leuteneaaer Filiooo + R ZH Savary + s VD 
Leuteneriaer Oberholzer + s BL Schelbert Louis + G LU 
Levrat + s FR Schenk = V BE 
Loepfe = C Al Schenker + s BS 
Lustenberger + C LU Scherer Marcel + V ZG 
Markwalder Bär + R BE Schibli = V ZH 
MartiWemer + s GL Schlüer = V ZH 
Martv Kälin + s ZH Schmied Walter + V BE 
Mathvs + V AG Schneider * R BE 
Maurer + V ZH Schwander = V sz 
Maury Pasquier + s GE Schweizer Urs + R BS 
Meier-Schatz * C SG Siegrist + - AG 
Menetrev-Savarv + G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Messmer * R TG Sommaruaa Carlo + s GE 
Mever Therese + C FR Spuhler + V TG 
Michel + R GR Stahl + V ZH 
Miesch * V BL Stamm Luzi + V AG 
More! Isabelle + R VD Steiner + R so 
Möraeli * V ZH Stöckli + s BE 
MüllerGeri + G AG Studer Heiner + E AG 
Müller Philipp + R AG Stumo + s AG 
Müller Thomas * C SG Suter + R BE 
Müller Walter + R SG Teuscher + G BE 
Müller-Hemmi * s ZH Thanei . s ZH 
Müri = V LU Theiler + R LU 
Nordmann + s VD Trioonez + R BE 
Noser * R ZH Vanek * - GE 
Oehrli + V BE Vaudroz Rene * R VD 
Paaan + V GE Veillon + V VD 
Parmelin + V VD Vermot-Mangold * s BE 
Pedrina + s n Vischer . G ZH 
Pelli + R Tl Vollmer + s BE 
Perrin + V NE Waber Christian * E BE 
Pfister Gerhard + C ZG Wäfler + E ZH 
Pfister Theophil = V SG Walter Hansjörg + V TG 
Rechsleiner Paul + s SG Wandfluh + V BE 
Rechsteiner-Basel + s BS Wehrli * C sz 
Recordon + G VD Weveneth + V BE 
Rennwald . s JU Widmer + s LU 
Rev + s vs Wobmann + V so 
Reymond + V GE Wyss Ursula + s BE 
Riklin + C ZH Zeller . R SG 
Rime + V FR Zemo + C AG 
Robbiani + C Tl Zisvadis . - VD 
Rossini + s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
V - Tot. = nein / non / no 
35 2 142 o enth. / abst. / ast. 

11 0 12 % entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

0 0 
0 0 
9 4 

0 
0 
46 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

0 0 0 
Le president ne prend pas part aux votes 

v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 19:07:32 /53 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 19:07:00 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4012 



06.038 Ref. 4014 

~ NATIONALRAT 
'~r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 107, Abs. 1, Bst.e (Ausgabenbremse) 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 19:08:15 

Abate + R Tl Föhn = V 
Aeschbacher + E ZH Freysinger . V 
Allemann + s BE Frösch + G 
Amherd + C vs Füalistaller + V 
Amstutz = V BE Gadient + V 
Baader Caspar = V BL Gallade + s 
Bader Elvira + C so Garbani + s 
Banga + s so Genner + G 
Barthassat + C GE Germanier + R 
Baumann Alexander . V TG Giezendanner = V 
Bäumle . - ZH Glanzmann + C 
Beck + R VD Glassan + R 
Berberat + s NE Glur + V 
Bemhardsgrütter + G SG Goll * s 
Bigger = V SG Graf Maya + G 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s 
Binder = V ZH Gross Andreas * s 
Borer + V so Guisan + R 
Bortoluzzi = V ZH Günter + s 
Bruderer * s AG Gutzwiller + R 
Brun + C LU Gvr * s 
Brunner Toni + V SG Gysin Hans Rudolf . R 
Brunschwig Graf + R GE Gysin Remo + s 
Büchler + C SG Häberli + C 
Buanon + V VD Haerina + s 
Bührer + R SH Haller * V 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s 
Cathomas + C GR Hany Urs + C 
Cavalli * s Tl Hassler + V 
Chappuis . s FR Heaetschweiler * R 
Chevrier + C vs Heim Bea + s 
Daauet + s BE Hess Bernhard + -
Darbellav + C vs Hochreutener * C 
De Buman + C FR Hofmann Urs * s 
Donze + E BE Huber + R 
Dormond Beauelin + s VD Hubmann + s 
Dunant + V BS Huauenin * -
Dupraz + R GE Humbel Näf + C 
Eaerszegi-Obrist + R AG Hutter Jasmin = V 
Eggly + R GE Hutter Markus + R 
Engelberger * R NW lmfeld * C 
Fasel * G FR lneichen * R 
F ässler-Osterwalder + s SG Janiak . s 
Fattebert + V VD Jermann . C 
Favre + R VD Jeder + V 
Fehr Hans . V ZH John-Calame + G 
Fehr Hans.Jürg + s SH Kaufmann = V 
Fehr Jacqueline + s ZH Keller Robert • V 
FehrMario • s ZH Kiener Nellen + s 
Fluri + R so Kleiner + R 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R 
Ja/ oui / si 22 12 28 
nein / non / no 1 0 1 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 2 11 
!Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

sz 
vs 
BE 
AG 
GR 
ZH 
NE 
ZH 
vs 
AG 
LU 
FR 
AG 
ZH 
BL 
TG 
ZH 
VD 
BE 
ZH 
sz 
BL 
BS 
TG 
ZH 
BE 
GR 
ZH 
GR 
ZH 
so 
BE 
BE 
AG 
UR 
ZH 
VD 
AG 
SG 
ZH 
ow 
LU 
BL 
BL 
BE 
NE 
ZH 
ZH 
BE 
AR 

s E 
39 4 
0 0 
0 0 
0 0 
13 1 
0 0 

Kohler + C JU Rolh-Bernasconi + s GE 
Kunz . V LU Ruev * R VD 
Lang + G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher + V LU Sadis . R Tl 
Leuenberaer Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leutenegger Filippo + R ZH Savarv + s VD 
Leutenegger Oberholzer + s BL Schelbert Louis + G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberger 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Malhvs 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Pagan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Reymond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
23 2 130 
24 0 26 
0 0 0 
0 0 0 
8 4 44 
0 0 0 

+ s FR Schenk = V BE 
+ C Al Schenker + s BS 
+ C LU Scherer Marcel = V ZG 
+ R BE Schibli = V ZH 
+ s GL Schlüer = V ZH 
+ s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider * R BE 
= V ZH Schwan der = V sz 
+ s GE Schweizer Urs + R BS . C SG Siegrist + - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl . R TG Sommaruga Carlo + s GE 
+ C FR Spuhler = V TG 
+ R GR Stahl = V ZH . V BL Stamm Luzi + V AG 
+ R VD Steiner + R so . V ZH Stöckli + s BE 
+ G AG Studer Heiner + E AG 
+ R AG Stump + s AG . C SG Suter + R BE 
+ R SG Teuscher + G BE 
* s ZH Thanei . s ZH 
= V LU Theiler = R LU 
+ s VD Triponez + R BE . R ZH Vanek . - GE 
= V BE Vaudroz Rene . R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manaold * s BE 
+ s Tl Vischer . G ZH 
+ R Tl Vollmer + s BE 
+ V NE Waber Christian * E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
= V SG Walter Hansjörg + V TG 
+ s SG Wandfluh = V BE 
+ s BS Wehrli = C sz 
+ G VD Weveneth = V BE 
• s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wyss Ursula + s BE 
+ C ZH Zeller . R SG 
+ V FR Zemp + C AG 
+ C Tl Zisvadis . - VD 
+ s vs Zuppiger = V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 19:08:46 /54 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 19:08:15 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4014 



06.038 Ref. 4015 

~ NATIONALRAT 
c:;_r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 140, Abs. 3 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 19:15:48 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Frevsinaer . V VS 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd + C vs Füqlistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira + C so Garbimi = s NE 
Banaa = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R VS 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle . - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat = s NE Glur + V AG 
Bemhardsarütter = G SG Goll . s ZH 
Biaaer . V SG GrafMava = G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Grass Andreas . s ZH 
Borer + V so Guisan . R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter = s BE 
Bruderer . s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli . C TG 
Bugnon + V VD Haerinq = s ZH 
Bührer + R SH Haller . V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler + V GR 
Chappuis . s FR Heqetschweiler . R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea = s so 
Daauet = s BE Hess Bernhard + " BE 
Darbellav + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs . s AG 
Donze = E BE Huber + R UR 
Dormond Beauelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant + V BS Huquenin . 

" VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Egerszegi-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eaalv + R GE Hutter Markus + R ZH 
Enaelberaer . R NW lmfeld . C ow 
Fasel . G FR lneichen . R LU 
F ässler-Osterwalder = s SG Janiak . s BL 
Fattebert + V VD Jermann . C BL 
Favre + R VD Jeder + V BE 
Fehr Hans . V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans-Jüra = s SH Kaufmann • V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Robert • V ZH 
FehrMario • s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 21 0 26 0 
nein / non t no 0 11 0 38 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n ont pas vote / non ha votato 7 3 13 14 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit Genner 

E 
1 
3· 

0 
0 
1 
0 

Kahler + C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz . V LU Ruey . R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis . R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Safvi . s VD 
Leuteneqqer Filippo + R lH Savarv = s VD 
Leutenegger Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Marty Kälin 
Mathys 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Mörqeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner'.Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rassini 

V - Tot. 
44 2 94 
0 0 52 
0 0 0 
0 0 0 
11 4 53 
0 0 0 

= s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker = s BS . C LÜ Scherer Marcel + V ZG 
+ R BE Schibli + V ZH 
= s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider . R BE 
+ V ZH Schwander + V sz 
= s GE Schweizer Urs + R BS . C SG Siearist + AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl . R TG Sommaruga Carlo = s GE 
+ C FR Souhler + V TG 
+ R GR Stahl + V ZH . V BL Stamm Luzi + V AG 
+ R VD Steiner + R so . V ZH Stöckli = s BE . G AG Studer Heiner = E AG 
+ R AG Stump = s AG . C s·G Suter . R BE 
+ R SG Teuscher = G BE . s ZH Thanei . s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
= s VD Triponez + R BE . R ZH Vanek . 

" GE 
+ V BE Vaudroz Rene . R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manaold . s BE 
= s Tl Vischer . G ZH 
+ R Tl Vollmer = s BE 
+ V NE Waber Christian . E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansiöra + V TG 
= s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrli + C sz 
= G VD Weyeneth + V BE 
• s JU Widmer = s LU 
= s vs Wobmann • V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE 
+ C ZH Zeller . R SG 
+ V FR Zemp + C AG . C Tl Zisvadis . 

" VD 
= s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.200719:16:21 /55 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 19:15:48 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4015 



06.038 Ref. 4017 
~ NATIONALRAT 
~_r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 187d (neu) 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 19:30:16 

Abate = R Tl Föhn = V sz 
Aeschbacher + E ZH Freysinger = V vs 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd + C vs Füalistaller = V AG 
Amstutz = V BE Gadient = V GR 
Baader Caspar = V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira = C so Garbani + s NE 
Banaa + s so Genner + G ZH 
Barthassat = C GE Germanier = R vs 
Baumann Alexander = V TG Giezendanner = V AG 
Bäumle * - ZH Glanzmann + C LU 
Beck = R VD Glasson = R FR 
Berberat + s NE Glur = V AG 
Bemhardsarütter = G SG Goll . s ZH 
Biaaer = V SG Graf Maya 0 G BL 
Biqnasca Attilio = V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder = V ZH Grass Andreas * s ZH 
Borer = V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter + s BE 
Bruderer * s AG Gutzwiller = R ZH 
Brun + C LU Gyr * s sz 
Brunner Toni = V SG Gysin Hans Rudolf * R BL 
Brunschwia Graf = R GE Gvsin Remo + s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon = V VD Haerina + s ZH 
Bührer = R SH Haller * V BE 
Burkhalter = R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas * C GR Hany Urs = C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler = V GR 
Chappuis * s FR Heaetschweiler * R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea 0 s so 
Daquet + s BE Hess Bernhard * - BE 
Darbellay * C vs Hochreutener = C BE 
De Buman = C FR Hofmann Urs * s AG 
Donze = E BE Huber = R UR 
Dormond Beauelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant = V BS Huauenin * - VD 
Dupraz = R GE Humbel Näf 0 C AG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin = V SG 
Eqqly = R GE Hutter Markus = R ZH 
Engelberger * R NW lmfeld * C ow 
Fasel * G FR lneichen * R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak * s BL 
Falleber! = V VD Jermann * C BL 
Favre = R VD Joder = V BE 
Fehr Hans . V ZH John-Calame = G NE 
Fahr Hans-Jüra + s SH Kaufmann • V ZH 
Fahr Jacaueline + s ZH Keller Robert • V ZH 
FehrMario . s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri = R so Kleiner = R AR 

Fraktion / Graupe/ Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 14 4 2 35 
nein / non / no 6 3 25 0 
enth. / abst. / ast. 2 5 1 2 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen/ n'ont pas vote / non ha votato 6 2 11 15 
Vakant/ Vacant I Vacante 0 0 0 0 

E 
2 
2 
0 
0 
1 
0 

Kahler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz * V LU Ruev * R VD 
Lanq + G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Sadis * R Tl 
Leuenberaer Geneve 0 G GE Salvi + s VD 
Leuteneaaer Filippo = R ZH Savary + s VD 
Leutenem:ier Oberholzer + s BL Schelbert Louis 0 G LU 
Levrat + s FR Schenk = V BE 
Loepfe 0 C Al Schenker + s BS 
Lustenberger + C LU Scherer Marcel = V ZG 
Markwalder Bär 0 R BE Schibli = V ZH 
MartiWemer + s GL Schlüer = V ZH 
Martv Kälin 0 s ZH Schmied Walter = V BE 
Mathvs = V AG Schneider * R BE 
Maurer = V ZH Schwander = V sz 
Maury Pasauier + s GE Schweizer Urs = R BS 
Meier-Schatz + C SG Siegrist 0 - AG 
Menetrev-Savarv 0 G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Messmer * R TG Sommaruaa Carlo + s GE 
Mever Therese + C FR Spuhler = V TG 
Michel = R GR Stahl = V ZH 
Miesch * V BL Stamm Luzi = V AG 
More! Isabelle = R VD Steiner = R so 
Möraeli * V ZH Stöckli + s BE 
MüllerGeri + G AG Studer Heiner + E AG 
Müller Philipp = R AG Stump + s AG 
Müller Thomas * C SG Suter + R BE 
Müller Walter = R SG Teuscher 0 G BE 
Müller-Hemmi * s ZH Thanei · * s ZH 
Müri = V LU Theiler = R LU 
Nordmann + s VD Triponez = R BE 
Noser * R ZH Vanek * - GE 
Oehrli = V BE Vaudroz Rene * R VD 
Paqan = V GE Veillon * V VD 
Parmelin = V VD Vermot-Manaold * s BE 
Pedrina * s Tl Vischer * G ZH 
Pelli = R Tl Vollmer + s BE 
Perrin = V NE Waber Christian * E BE 
Pfister Gerhard + C ZG Wäfler = E ZH 
Pfister Theophil = V SG Walter Hansjörg * V TG 
Rechsteiner Paul + s SG Wandfluh = V BE 
Rechsteiner-Basel * s BS Wehrli + C sz 
Recordon = G VD Weveneth = V BE 
Rennwald • s JU Widmer + s LU 
Rev + s vs Wobmann * V so 
Revmond = V GE Wyss Ursula + s BE 
Riklin = C ZH Zeller • R SG 
Rime = V FR Zemp + C AG 
Robbiani . C Tl Zisvadis . - VD 
Rossini + s vs Zuppiaer = V ZH 

+ ja/ oui / si 
V - Tot. = nein / non / no 
0 0 57 o enth. / abst. / ast. 

% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 44 0 80 
0 1 11 excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
11 5 
0 0 

0 
51 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Zustimmung zum Antrag Büchler Jakob 
Bedeutung Nein/ Signification de non: Ablehnung des Antrages 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

15.03.2007 09:05:28 /57 ldentif.: 47.16/ 14.03.200719:30:16 

Conseil national, Systeme devote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 4017 



06.038 Ref. 4018 

~ NATIONALRAT 
~r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Zollgesetz Art. 132, Abs. 7 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 19:43:59 

Abate + R Tl Föhn = V sz 
Aeschbacher + E ZH Freysinger = V VS 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd = C vs Füalistaller = V AG 
Amslutz = ·v BE Gadient = V GR 
Baader Caspar = V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira = C so Garbani + s NE 
Banga + s so Genner + G ZH 
Barthassal = C GE Germanier = R vs 
Baumann Alexander = V TG Giezendanner = V AG 
Bäumle . - ZH Glanzmann = C LU 
Beck = R VD Glasson = R FR 
Berberat + s NE Glur = V AG 
Bemhardsgrütter + G SG Goll . s ZH 
Bigger = V SG Graf Maya + G BL 
Bianasca Allilio = V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder = V ZH Gross Andreas . s ZH 
Borer = V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter + s BE 
Bruderer * s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun = C LU Gyr . s sz 
Brunner Toni = V SG Gysin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwia Graf = R GE Gvsin Remo + s BS 
Büchler = C SG Häberli = C TG 
Bucmon = V VD Haerina + s ZH 
Bührer 0 R SH Haller * V BE 
Burkhalter = R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas = C GR Hany Urs + C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler = V GR 
Chappuis . s FR Heaetschweiler . R ZH 
Chevrler = C vs Heim Bea + s so 
Daguet + s BE Hess Bernhard = - BE 
Darbellay = C vs Hochreutener = C BE 
De Buman = C FR Hofmann Urs . s AG 
Donze + E BE Huber = R UR 
Dormond Beauelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant = V BS Huauenin . - VD 
Dupraz 0 R GE Humbel Näf = C AG 
Egerszegi-Obrisl # R AG Hutter Jasmin = V SG 
Eggly = R GE Hutter Markus = R ZH 
Engelberger . R NW lmfeld . C ow 
Fasel . G FR lneichen . R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak . s BL 
Fattebert = V VD Jermann • C BL 
Favre + R VD Joder = V BE 
Fahr Hans • V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jürg + s SH Kaufmann . V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Keller Robert . V ZH 
Fehr Mario • s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri = R so Kleiner = R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 4 12 9 39 
nein / non t no 20 0 17 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 2 0 
entsch. 'Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 4 2 11 13 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit Walter 

E 
3 
1 
0 
0 
1 
0 

Kohler = C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz . V LU Ruev . R VD 
Lang + G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Sadis * R Tl 
Leuenberaer Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leutenecmer Filippo = R ZH Savarv + s VD 
Leutenegger Oberholzer + s BL Schelbert Louis + G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberger 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesi:h 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Pagan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Reymond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
0 0 67 

47 2 87 
0 0 2 
0 0 0 
8 4 43 
0 0 0 

+ s FR Schenk = V BE 
= C Al Schenker + s BS 
= C LU Scherer Marcel = V ZG 
+ R BE Schibli = V ZH 
+ s GL Schlüer = V ZH 
+ s ZH Schmied Walter = V BE 
= V AG Schneider . R BE 
= V ZH Schwander = V sz 
+ s GE Schweizer Urs + R BS 
+ C SG Siegrist = - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
* R TG Sommaruga Carlo + s GE 
= C FR Spuhler = V TG 
= R GR Stahl = V ZH . V BL StammLuzi = V AG 
= R VD Steiner + R so 
* V ZH Stöckli + s BE 
+ G AG Sluder Heiner + E AG 
= R AG Stump + s AG . C SG Suter + R BE 
= R SG Teuscher + G BE . s ZH Thanei * s ZH 
= V LU Theiler = R LU 
+ s VD Triponez = R BE . R ZH Vanek . GE 
= V BE Vaudroz Rene . R VD 
= V GE Veillon = V VD 
= V VD Vermot-Manaold . s BE 
+ s Tl Vischer . G ZH 
+ R Tl Vollmer + s BE 
= V NE Waber Christian . E BE 
= C ZG Wäfler = E ZH 
= V SG Walter Hansjörg = V TG 
+ s SG Wandfluh = V BE 
+ s BS Wehrti = C sz 
+ G VD Weveneth = V BE 
• s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann = V so 
= V GE Wvss Ursula + s BE 
+ C ZH Zeller . R SG 
= V FR Zemp = C AG 
• C Tl Zisvadis • . VD 
+ s vs Zuppiger = V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 19:44:32 /58 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 19:43:59 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4018 



06.038 Ref. 4019 
~ NATIONALRAT 
c;r1 Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand/ Objet du vote: 
Gesamtabstimmung 

Vote sur l'ensemble 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 20:14:45 

Abate 0 R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinaer = V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd + C vs Füqlistaller = V AG 
Amstutz 0 V BE Gadient + V GR 
Baader Casoar = V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani = s NE 
Banqa = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander = V TG Giezendanner = V AG 
Baumle * . ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat = s NE Glur + V AG 
Bemhardsqrütter = G SG Goll * s ZH 
Biqqer = V SG Graf Maya = G BL 
Bignasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder 0 V ZH Gross Andreas * s ZH 
Borer 0 V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi = V ZH Günter = s BE 
Bruderer * s AG Gutzwiller 0 R ZH 
Brun + C LU Gvr * s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf * R BL 
Brunschwiq Graf 0 R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerina + s ZH 
Bührer = R SH Haller * V BE 
Burkhalter 0 R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler + V GR 
Chappuis * s FR Heqelschweiler * R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea + s so 
Daauet = s BE Hess Bernhard = . BE 
Darbellav + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs * s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dormond Bequelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant 0 V BS Huquenin * . VD 
Duoraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin 0 V SG 
Eaalv + R GE Hutter Markus 0 R ZH 
Enqelberqer + R NW lmfeld * C ow 
Fasel * .G FR lneichen * R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak * s BL 
Fattebert + V VD Jermann * C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
Fehr Hans * V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans.Jüm = s SH Kaufmann * V ZH 
Fehr Jacqueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMario * s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri + R so Kleiner = R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui/ si 24 0 16 7 
nein / non / no 0 12 6 30 
enth. / abst. / ast. 0 0 7 2 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 4 2 10 13 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
4 
0 
0 
0 
1 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz * V LU Ruey * R VD 
Lana = G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Sadis * R Tl 
Leuenberqer Geneve = G GE Salvi 0 s VD 
Leuteneqqer Filippo 0 R ZH Savarv = s VD 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasquier 
Meier -Schatz 
Menetrey-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Mörqeli 
Müller Gen 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
21 1 73 
18 1 67 
10 0 19 
0 0 0 
6 4 40 
0 0 0 

= s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker = s BS 
+ C LU Scherer Marcel = V ZG 
= R BE Schibli 0 V ZH 
= s GL Schlüer = V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
= V AG Schneider * R BE 
= V ZH Schwand er 0 V sz 
= s GE Schweizer Urs = R BS 
+ C SG Siearist + . AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
* R TG Sommaruqa Carlo + s GE 
+ C FR Souhler = V TG 
+ R GR Stahl = V ZH 
* V BL Stamm Luzi = V AG 
+ R VD Steiner + R so 
* V ZH Stöckli 0 s BE 
= G AG Studer Heiner + E AG 
0 R AG Stump = s AG 
* C SG Suter + R BE 
+ R SG Teuscher = G BE 
* s ZH Thanei * s ZH 
+ V LU Theiler = R LU 
= s VD Triponez + R BE 
* R ZH Vanek * . GE 
+ V BE Vaudroz Rene * R VD 
= V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manaold * s BE 
= s Tl Vischer * G ZH 
= R Tl Vollmer + s BE 
+ V NE Waber Christian * E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
0 V SG Walter Hansiöra + V TG 

= s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrli + C sz 
= G VD Weyeneth + V BE 
* s JU Widmer = s LU 
+ s vs Wobmann 0 V so 
0 V GE Wvss Ursula = s BE 
+ C ZH Zeller * R SG 
+ V FR Zemp + C AG 
* C Tl Zisvadis * . VD 
= s vs Zuooiaer = V ZH 

+ ja/ oui/ si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 20:15:18 /59 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 20:14:45 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4019 



06.038 Ref. 4020 
~ NATIONALRAT 
c;,1 Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in den Jahren 2008-2011 

Arrete federal sur les moyens financiers destines a l'agriculture pour les annees 2008 a 2011 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 1, Bst.a 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 20:48:19 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinaer + V vs 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd + C vs Füqlistaller . V AG 
Amstutz = V BE Gadient = V GR 
Baader Casoar = V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani . s NE 
Banqa + s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Gerrnanier + R vs 
Baumann Alexander = V TG Giezendanner = V AG 
Bäumle . - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat + s NE Glur = V AG 
Bemhardsarütter + G SG Goll . s ZH 
Biaqer = V SG GrafMava + G BL 
Biqnasca Attilio = V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder = V ZH Gross Andreas . s ZH 
Borer = V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter + s BE 
Bruderer . s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvr . s sz 
Brunner Toni = V SG Gvsin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwiq Graf + R GE Gvsin Remo + s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Bugnon + V VD Haerinq + s ZH 
Bührer + R SH Haller . V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler = V GR 
Chappuis . s FR Hegetschweiler . R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea + s so 
Daauet + s BE Hess Bernhard = - BE 
Darbellav + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs . s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dorrnond Bequelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant = V BS Huguenin . - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin = V SG 
Eaalv + R GE Hutter Markus + R ZH 
Enaelberaer + R NW lmfeld . C ow 
Fasel . G FR lneichen . R LU 
F ässler-Osterwalder + s SG Janiak . s BL 
Fattebert = V VD Jerrnann . C BL 
Favre + R VD Jeder = V BE 
Fehr Hans • V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kaufmann • V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Keller Robert = V ZH 
FehrMario • s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s E 
Ja/ oui / si 22 10 27 36 4 
nein / non / no 1 0 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. · 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 4 12 16 1 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Kohler = C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz . V LU Ruey . R VD 
Lana + G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Sadis . R Tl 
Leuenberqer Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leutenegger Filippo + R ZH Savary + s VD 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schelbert Louis . G LU 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Marty Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
INordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Eiasel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
3 1 103 

43 1 45 
0 0 0 
0 0 0 
9 4 51 
0 0 0 

+ s FR Schenk = V BE 
+ C Al Schenker . s BS 
+ C LU Scherer Marcel = V ZG 
+ R BE Schibli = V ZH 
+ s GL Schlüer = V ZH 
+ s ZH Schmied Walter = V BE 
= V AG Schneider . R BE 
= V ZH Schwander = V sz 
+ s GE Schweizer Urs + R BS . C SG Siearist + - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl . R TG Sommaruga Carlo + s GE 
+ C FR Spuhler . V TG 
+ R GR Stahl = V ZH . V BL Stamm Luzi = V AG 
+ R VD Steiner + R so . V ZH Stöckli + s BE . G AG Studer Heiner + E AG . R AG Stump + s AG . C SG Suter . R BE 
+ R SG Teuscher + G BE . s ZH Thanei . s ZH 
= V LU Theiler + R LU 
+ s VD Trioonez + R BE . R ZH Vanek . - GE 
= V BE Vaudroz Rene . R VD 
= V GE Veillon = V VD 
= V VD Verrnot-Manaold . s BE 
+ s Tl Vischer . G ZH 
+ R Tl Vollmer + s BE 
= V NE Waber Christian . E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
= V SG Walter Hansiöra = V TG . s SG Wandfluh = V BE 
+ s BS Wehrli + C sz 
+ G VD Weyeneth = V BE 
• s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann = V so 
= V GE Wvss Ursula + s BE 
+ C ZH Zeller • R SG 
= V FR Zemp + C AG 
• C Tl Zisvadis . - VD 
+ s vs Zuooiaer = V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Antrag der Mehrheit, Minderheit 1, Minderheit III 
Bedeutung Nein / Signification de non: Minderheit II Schibli 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 20:48:51 /60 Jdentif.: 47.16 / 14.03.2007 20:48:19 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4020 



06.038 Ref. 4021 

~ NATIONALRAT 
S_r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in den Jahren 2008-2011 

Arrete federal sur les moyens financiers destines a l'agriculture pour les annees 2008 a 2011 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 1, Bst. a 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 20:49:20 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Frevsinaer + V vs 
Allemann 0 s BE Frösch + G BE 
Amherd + C vs FüQlistaller * V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani * s NE 
Banaa = s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Gerrnanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle * - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat 0 s NE Glur + V AG 
Bemhardsarütter + G SG Goll * s ZH 
Biaaer + V SG Graf Maya + G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas * s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter + s BE 
Bruderer * s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvr * s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf * R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD HaerinQ 0 s ZH 
Bührer + R SH Haller * V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + S GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler + V GR 
Chappuis * s FR HeQetschweiler * R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea 0 s so 
Daguet = s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellay + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs * s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dorrnond Beauelin 0 s VD Hubmann = s ZH 
Dunant + V BS HuQuenin * - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Egerszegi-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eggly + R GE Hutter Markus + R ZH 
Enaelberaer + R NW lmfeld * C ow 
Fasel * G FR lneichen * R LU 
F ässler-Osterwalder 0 s SG Janiak * s BL 
Fattebert + V VD Jerrnann * C BL 
Favre + R VD Jeder + V BE 
Fehr Hans * V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jüra = s SH Kaufmann . V ZH 
Fahr Jacaueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Marie . s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s E 
Ja/ oui / si 23 10 27 8 3 
nein / non / no 0 0 0 19 1 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 9 0 
entsch. Art. 57 4 t excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 4 12 16 1 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz * V LU Ruey * R VD 
Lana + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis * R Tl 
Leuenberaer Geneve + G GE Salvi 0 s VD 
LeuteneQaer Filippo + R ZH Savarv + s VD 
Leuteneaaer Oberholzer = s BL Schelbert Louis * G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
MörQeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
46 2 119 
0 0 20 
0 0 9 
0 0 0 
9 4 51 
0 0 0 

+ s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker * s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
+ R BE Schibli + V ZH 
+ s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider * R BE 
+ V ZH Schwand er + V sz 
0 s GE Schweizer Urs + R BS 
* C SG Siearist + - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
* R TG Sommaruaa Carlo = s GE 
+ C FR Spuhler * V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
* V BL Stamm Luzi + V AG 
+ R VD Steiner + R so 
* V ZH Stöckli = s BE 
* G AG Studer Heiner + E AG 
* R AG Stump = s AG 
* C SG Suter * R BE 
+ R SG Teuscher + G BE 
* s ZH Thanei * s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
= s VD Triponez + R BE 
* R ZH Vanek * - GE 
+ V BE Vaudroz Rene * R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Verrnot-Manaold * s BE 
0 s Tl Vischer * G ZH 
+ R Tl Vollmer = s BE 
+ V NE Waber Christian * E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansjörg + V TG 
* s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrli + C sz 
+ G VD Weveneth + V BE 
• s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE 
+ C ZH Zeller . R SG 
+ V FR Zemo + C AG 
• C Tl Zisyadis * - VD 
= s vs Zuppiger + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Antrag der MehrheiVMinderheit I Zemp/Minderheit III Fässler 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit IV Gysin Remo 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 21:04:34 /61 Jdentif.: 47.16 / 14.03.2007 20:49:20 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4021 



06.038 Ref. 4022 
~ NATIONALRAT 
~r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in den Jahren 2008-2011 

Arrete federal sur les moyens financiers deslines a l'agriculture pour les annees 2008 a 2011 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 1, Bst. b + c 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 20:50:28 

Abate = R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinaer + V vs 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd + C vs Füglistaller * V AG 
Amstutz = V BE Gadient = V GR 
Baader Casoar = V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani * ·s NE 
Banga + s so Genner + G ZH' 
Barthassat + C GE Gerrnanier + R vs 
Baumann Alexander = V TG Giezendanner = V AG 
Bäumle * - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glassan + R FR 
Berberal + s NE Glur = V AG 
Bemhardsarütter + G SG Goll . s ZH 
Bigger = V SG Graf Mava + G BL 
Bignasca Allilio = V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder = V ZH Grass Andreas * s ZH 
Borer = V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter + s BE 
Bruderer * s AG Gutzwiller = R ZH 
Brun + C LU Gvr * s sz 
Brunner Toni = V SG Gvsin Hans Rudolf * R BL 
Brunschwig Graf + R GE Gysin Remo + s BS 
Büctiler + C SG Häberli + C TG 
Buanon = V VD Haering + s ZH 
Bührer = R SH Haller * V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler = V GR 
Chappuis * ·s FR Hegetschweiler * R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea + s so 
Daouet + s BE Hess Bernhard = - BE 
Darbellav + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs * s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dorrnond Beauelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant = V BS Huguenin * - VD 
Dupraz = R GE Humbel Näf + C AG 
Eaerszeoi-Obrist # R AG Hutter Jasmin = V SG 
Eaalv 0 R GE Hutter Markus + R ZH 
Enaelberaer + R NW lmfeld * C ow 
Fasel * G FR lneichen * R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak 

.. s BL 
Fattebert = V VD Jerrnann * C BL 
Favre + R VD Joder = V BE 
FehrHans • V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kaufmann * V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Keller Robert = V ZH 
FehrMario . s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri + R so Kleiner 0 R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R s E 
Ja/ oui / si 23 10 16 35 4 
nein / non / no 0 0 9 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 2 1 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 4 12 16 1 
1vakant /Vacant / vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Minderheit I Zemp 
Bedeutung Nein / Significatlon de non: Antrag der Minderheit II Schibli 

Kahler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz * V LU Ruev . R VD 
Lana + G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Sadis . R Tl 
Leuenberger Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leutenegger Filippo + R ZH Savary + s VD 
Leuteneaaer Oberholzer 0 s BL Schelbert Louis . G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberiier 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Malhvs 
Maurer 
Maurv Pasouier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möriieli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
2 1 91 

44 1 54 
0 0 3 
0 0 0 
9 4 51 
0 0 0 

+ s FR Schenk = V BE 
+ C Al Schenker . s BS 
+ C LU Scherer Marcel = V ZG 
= R BE Schibli = V ZH 
+ s GL Schlüer = V ZH 
+ s ZH Schmied Walter = V BE 
= V AG Schneider . R BE 
= V ZH Schwan der = V sz 
+ s GE Sctiweizer Urs = R BS 
* C SG Siegrist + - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl .. 

R TG Sommaruga Carlo + s GE 
+ C FR Souhler . V TG 
= R GR Stahl = V ZH 
* V BL Stamm Luzi = V AG 
+ R VD Steiner = R so 
* V ZH Stöckli + s BE 
* G AG Studer Heiner + E AG 
* R AG Stumo + s AG 
* C SG Suter . R BE 
+ R SG Teuscher + G BE 
* s ZH Thanei . s ZH 
= V LU Theiler + R LU 
+ s VD Trioonez + R BE 
* R ZH Vanek· . - GE 
= V BE Vaudroz Rene . R VD 

= V GE Veillon = V VD 
= V VD Verrnot-Mangold . s BE 
+ s Tl Vischer * G ZH 
= R Tl Vollmer + s BE 

= V NE Waber Christian . E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
= V SG Walter Hansjörg = V TG 
* s SG Wandfluh = V BE 
+ s BS Wehrli + C sz 
+ G VD Weveneth = V BE 
• s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann = V so 
= V GE Wvss Ursula + s BE 
+ C ZH Zeller . R SG 
= V FR Zemo + C AG 
* C Tl Zisvadis * - VD 
+ s vs Zuooiaer = V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 20:51 :00 /62 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 20:50:28 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4022 



06.038 Ref. 4023 
~ NATIONALRAT 
S~ Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in den Jahren 2008-2011 

Arrete federal sur les moyens financiers destines ä l'agriculture pour les annees 2008 a 2011 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art.1,Bst.b+c 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 20:51:32 

Abate = R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Frevsinaer + V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd + C vs Füalistaller . V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Casoar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani . s NE 
Bam:ia = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier = R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle . - ZH Glanzmann + C LU 
Beck = R VD Glasson = R FR 
Berberat = s NE Glur + V AG 
Bemhardsarütter = G SG Goll . s ZH 
Biaaer + V SG GrafMava = G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas . s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter = s BE 
Bruderer . s AG Gutzwiller = R ZH 
Brun + C LU Gvr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwia Graf = R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Bugnon + V VD HaerinQ = s ZH 
Bührer = R SH Haller . V BE 
Burkhalter = R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler + V GR 
Chappuis . s FR HeQetschweiler . R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea 0 s so 
Daguet = s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellav + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs . s AG 
Donze = E BE Huber = R UR 
Dormond Beauelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant + V BS Huauenin . - VD 
Dupraz = R GE Humbel Näf = C AG 
Egerszegi-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eggly = R GE Hutter Markus = R ZH 
Enaelberaer = R NW lmfeld . C ow 
Fasel . G FR lneichen . R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak . s BL 
Fattebert + V VD Jermann * C BL 
Favre = R VD Jeder + V BE 
Fehr Hans • V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans-Jüra = s SH Kaufmann * V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Marie • s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri = R so Kleiner = R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s E 
Ja/ oui / si 18 0 3 0 0 
nein / non / no 5 10 23 35 4 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 1 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 4 13 16 1 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oul: Antrag der Minderheit I Zemp 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Mehrheit 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz . V LU Ruev * R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis * R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvi = s VD 
LeuteneaQer Filippo = R ZH Savarv = s VD 
Leutenegger Oberholzer = s BL Schelbert Louis * G LU 
Levrat = s FR Schenk + V BE 
Loeofe = C Al "Schenker * s BS 
Lustenberaer + C LU Scherer Marcel + V ZG 
Markwalder Bär = R BE Schibli + V ZH 
MartiWemer = s GL Schlüer + V ZH 
Martv Kälin = s ZH Schmied Walter + V BE 
Mathvs + V AG Schneider * R BE 
Maurer + V ZH Schwander + V sz 
Maurv Pasquier = s GE Schweizer Urs = R BS 
Meier-Schatz . C SG Siegrist = - AG 
Menetrev-Savarv = G VD Simoneschi-Cortesi = C Tl 
Messmer * R TG Sommaruaa Carlo = s GE 
Meyer Therese + C FR Spuhler * V TG 
Michel = R GR Stahl + V ZH 
Miesch * V BL Stamm Luzi + V AG 
More! Isabelle + R VD Steiner = R so 
Möraeli * V ZH Stöckli = s BE 
MüllerGeri * G AG Studer Heiner = E AG 
Müller Philipp * R AG Stump = s AG 
Müller Thomas * C SG Suter * R BE 
Müller Walter + R SG Teuscher = G BE 
Müller-Hemmi * s ZH Thanei * s ZH 
Müri + V LU Theiler * R LU 
Nordmann = s VD Triponez = R BE 
Noser * R ZH Vanek * - GE 
Oehrli + V BE Vaudroz Rene * R VD 
Paaan + V GE Veillon + V VD 
Parmelin + V VD Vermot-Manaold * s BE 
Pedrina = s Tl Vischer . G ZH 
Pelli = R Tl Vollmer = s BE 
Perrin + V NE Waber Christian * E BE 
Pfister Gerhard = C ZG Wäfler = E ZH 
Pfister Theophil + V SG Walter Hansiöra + V TG 
Rechsteiner Paul * s SG Wandfluh + V BE 
Rechsteiner-Basel = s BS Wehrli + C sz 
Recordon = G VD Weveneth + V BE 
Rennwald * s JU Widmer = s LU 
Rey = s vs Wobmann + V so 
Revmond + V GE Wvss Ursula = s BE 
Riklin = C ZH Zeller * R SG 
Rime + V FR Zemo + C AG 
Robbiani * C Tl Zisyadis * - VD 
Rossini = s vs Zuppiger + V ZH 

+ ja/ oui / si 
V - Tot. = nein / non / no 
46 1 68 o enth. / abst. / ast. 

% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 0 1 78 
0 0 1 excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
9 4 
0 0 

0 
52 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 21 :06:09 /63 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 20:51:32 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4023 



06.038 Ref. 4024 

~ NATIONALRAT 
S.r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in den Jahren 2008-2011 

Arrete federal sur les moyens financiers destines a l'agriculture pour les annees 2008 a 2011 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art.1,Bst.b+c 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 20:52:30 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher = E ZH Frevsinaer + V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd + C vs Füalistaller . V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Casoar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani . s NE 
Bamia = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle . - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat = s NE Glur + V AG 
Bemhardsarütter = G SG Goll . s ZH 
Biaaer + V SG Graf Mava = G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Grass Andreas . s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter = s BE 
Bruderer . s AG Gutzwiller . R ZH 
Brun + C LU Gvr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerina = s ZH 
Bührer 0 R SH Haller . V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler + V GR 
Chappuis . s FR Heaetschweiler . R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea 0 s so 

1Daauet = s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellav + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs . s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dormond Beiiuelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant + V BS Huauenin . - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf = C AG 
Egerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eaalv + R GE Hutter Markus = R ZH 
Enaelberaer + R NW lmfeld . C OW 
Fasel . G FR lneichen . R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak . s BL 
Fattebert + V VD Jermann . C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
Fehr Hans . V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans-Jüra = s SH Kaufmann . V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Maria . s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri + R so Kleiner = R AR 

Fraktion / Graupe/ Gruppo C G R s E 
Ja I oui / si 20 0 18 3 1 
nein / non / no 3 9 6 31 3 
erith. / abst. / ast. 0 1 2 2 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / i,'ont pas vote / non ha votato 5 4 13 16 1 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein/ Signification de non: Antrag der Minderheit III Fässler 

Kahler + C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz . V LU Ruev . R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis . R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leuteneaaer Filiooo = R ZH Savarv + s VD 
Leuteneaaer Oberholzer = s BL Schelbert Louis . G LU 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv.Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz· 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
Müller Geri 
Müller Philioo 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
46 1 89 
0 1 53 
0 0 5 
0 0 0 
9 4 52 
0 0 0 

+ s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker . s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
= R BE Schibli + V ZH 
= s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider . R BE 
+ V ZH Schwand er + V sz 
0 s GE Schweizer Urs = R BS . C SG Siearist = - AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl . R TG Sommarima Carlo = s GE 
+ C FR Souhler . V TG 
+ R GR Stahl + V ZH . V BL Stamm Luzi + V AG 
+ R VD Steiner + R so . V ZH Stöckli = s BE . G AG Studer Heiner = E AG . R AG Stumo = s AG . C SG Suter . R BE 
+ R SG Teuscher = G BE . s ZH Thanei . s ZH 
+ V LU Theiler = R LU 
= s VD Trioonez + R BE . R ZH Vanek . - GE 
+ V BE Vaudroz Rene . R VD 
+ V GE Veiilon + V VD 
+ V VD Vermot-Manaold . s BE 
= s Tl Visi:her . G ZH 
0 R Tl Vollmer = s BE 
+ V NE Waber Christian . E BE 
= C ZG Wäfler = E ZH 
+ V SG Walter Hansiöra + V TG . s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrli + C sz 
0 G VD Weveneth + V BE . s JU Widmer = s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE 
= C ZH Zeller . R SG 
+ V FR Zemn + C AG . C Tl Zisvadis . - VD 
= s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 21 :06:36 /64 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 20:52:30 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4024 



06.038 Ref. 4025 

~ NATIONALRAT 
c;_r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in den Jahren 2008-2011 

Arrete federal sur les moyens financiers destines a l'agriculture pour les annees 2008 a 2011 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 1, Bst. b + c 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 20:53:32 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher + E ZH Freysinger + V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd + C vs Füolistaller . V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani . s NE 
Banaa = s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Gerrnanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle . - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
BemhardsQrütter + G SG Goll . s ZH 
Bigger + iJ SG Graf Maya + G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas . s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi . V ZH Günter 0 s BE 
Bruderer . s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gyr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gysin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gysin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerino = s ZH 
Bührer + R SH Haller • V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle 0 s GR 
Cathomas + C GR Hany Urs + C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler + V GR 
Chaoouis . s FR Heaetschweiler . R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea 0 s so 
DaQuet = s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellay + C vs Hochreulener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs . s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dorrnond Beauelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant + V BS Huauenin . - VD 
Duoraz + R GE Humbel Näf + C AG 
EQerszeQi-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Ermlv + R GE Huiter Markus + R ZH 
EnQelberQer + R NW lmfeld . C ow 
Fasel . G FR lneichen . R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak . s BL 
Fattebert + V VD Jermann . C BL 
Favre + R VD Jeder + V BE 
Fehr Hans • V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans.JürQ = s SH Kaufmann • V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMario . s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R s E 
Ja/ oui / si 23 9 26 4 4 
nein / non / no 0 1 1 24 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 6 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat' nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 4 12 18 1 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Antrag der Mehrheit 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi 0 s GE 
Kunz . V LU Ruev * R VD 
Lang + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis . R Tl 
Leuenberoer Geneve + G GE Salvi 0 s VD 
LeuteneQQer Filippo + R ZH Savarv + s VD 
Leutenemier Oberholzer = s BL Schelbert Louis * G LU 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möroeli 
Müller Gen 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Pagan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsleiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Reymond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
46 2 114 
0 0 26 
0 0 6 
0 0 0 
9 4 53 
0 0 0 

+ s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker . s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
= R BE Schibli + V ZH . s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider . R BE 
+ V ZH Schwander + V sz 
0 s GE Schweizer Urs + R BS . C SG Siearist + - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl . R TG SommaruQa Carlo = s GE 
+ C FR Spuhler * V TG 
+ R GR Stahl + V ZH . V BL Stamm Luzi + V AG 
+ R VD Steiner + R so . V ZH Stöckli = s BE . G AG Studer Heiner + E AG . R AG Stump = s AG . C SG Suter . R BE 
+ R SG Teuscher + G BE . s ZH Thanei * s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
= s VD Triponez + R BE . R ZH Vanek * - GE 
+ V BE Vaudroz Rene . R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-ManQold * s BE 
= s Tl Vischer * G ZH 
+ R Tl Vollmer = s BE 
+ V NE Waber Christian . E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansiöro + V TG . s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrli + C sz 
+ G VD Weveneth + V BE 
• s JU Widmer = s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula . s BE 
+ C ZH Zeller • R SG 
+ V FR Zemo + C AG . C Tl Zisvadis • . VD 
= s vs Zuppiger + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit IV Gysin Remo 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 21 :06:59 /65 ldentif.: 47.16 / 14.03.2007 20:53:32 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4025 



06.038 Ref. 4026 
~ NATIONALRAT 
Sr Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet: 
Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in den Jahren 2008-2011 

Arrete federal sur les moyens financiers deslines ä l'agriculture pour les annees 2008 ä 2011 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 1 Ausgabenbremse 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 20:54:34 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsini:ier + V vs 
Allemann 0 s BE Frösch 0 G BE 
Amherd + C vs Füglistaller * V AG 
Amslutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade 0 s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani * ·s NE 
Banga = s so Genner 0 G ZH 
Barthassat + C GE Gerrnanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle * - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glassan + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
Bemhardsi:irütter 0 G SG Goll * s ZH 
Bii:ii:ier + V SG Graf Mava + G BL 
Bii:inasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder + V ZH Grass Andreas * s ZH 
Barer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter + s BE 
Bruderer * s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvr * s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf * R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerina 0 s ZH 
Bührer + R SH Haller * V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle * s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler + V GR 
ChaPPUis * s FR Heaetschweiler * R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea 0 s so 
Daauet 0 s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellav + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs * s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dorrnond Beauelin 0 s VD Hubmann 0 s ZH 
Dunant + V BS Huauenin * - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eaerszei:ii-Obrist + R AG Hutter Jasmin + V SG 
Ei:ii:ilv + R GE Hutter Markus + R ZH 
Eni:ielberger + R NW lmfeld * C ow 
Fasel * G FR lneichen * R LU 
Fässler-Osterwalder 0 s SG Janiak * s BL 
Fattebert + V VD Jerrnann * C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
Fehr Hans * V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jürg 0 s SH Kaufmann * V ZH 
Fehr Jacqueline 0 s ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Maria * s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppo C G R s E 
Ja/ oui / si 23 6 28 11 4 
nein / non / no 0 0 0 4 0 
enth. / abst. / ast. 0 4 0 19 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 4 12 18 1 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Significa!ion de oui: 
Bedeutung Nein/ Significa!ion de non: 

Kahler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz * V LU Ruev * R VD 
Lana 0 G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis * R Tl 
Leuenberoer Geneve + G GE Salvi 0 s VD 
Leuteneaaer Filiooo + R ZH Savarv + s VD 
Leuteneaaer Oberholzer 0 s BL Schelbert Louis * G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
Müller Gen 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
46 2 120 
0 0 4 
0 0 23 
0 0 0 
9 4 53 
0 0 0 

+ s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker * s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
+ R BE Schibli + V ZH 
0 s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider * R BE 
+ V ZH Schwan der + V sz 
+ s GE Schweizer Urs + R BS 
* C SG Siearist + - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
* R TG Sommaruaa Carlo 0 s GE 
+ C FR Souhler * V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
* V BL Stamm Luzi + V AG 
+ R VD Steiner + R so 
* V ZH Stöckli + s BE 
* G AG Studer Heiner + E AG 
* R AG Stump 0 s AG 
* C SG Suter * R BE 
+ R SG Teuscher + G BE 
* s ZH Thanei * s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
+ s VD Trioonez + R BE 
* R ZH Vanek * - GE 
+ V BE Vaudroz Rene * R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Verrnot-Manaold * s BE 
0 s Tl Vischer * G ZH 
+ R Tl Vollmer 0 s BE 
+ V NE Waber Christian * E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansiöra + V TG 
* s SG Wandfluh + V BE 
* s BS Wehrli + C sz 
+ G VD Weveneth + V BE 
* s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula 0 s BE 
+ C ZH Zeller * R SG 
+ V FR Zemo + C AG 
* C Tl Zisvadis * - VD 
0 s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 20:55:05 /66 ldenlif.: 47.16 / 14.03.2007 20:54:34 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung} Nr: 4026 



06.038 Ref. 4027 

~ NATIONALRAT 
~r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in den Jahren 2008-2011 

Arrete federal sur les moyens financiers destines a l'agriculture pour les annees 2008 a 2011 

Gegenstand / Objet du vote: 
Gesamtabstimmung 

Vote sur l'ensemble 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2007 20:55:32 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinaer + V vs 
Allemann 0 s BE Frösch 0 G BE 
Amherd + C vs Füqlistaller * V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Casoar + V BL Gallade 0 s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani . s NE 
BanQa 0 s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Gerrnanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner * V AG 
Bäumle * - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
BemhardsQrütter + G SG Goll . s ZH 
BiaQer + V SG Graf Mava + G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas . s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi * V ZH Günter + s BE 
Bruderer * s AG Gutzwiller . R ZH 
Brun + C LU Gvr * s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf * R BL 
BrunschwiQ Graf + R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
BuQnon + V VD Haerinq 0 s ZH 
Bührer + R SH Haller * V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli * s Tl Hassler + V GR 
Chappuis . s FR Heqetschweiler * R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea + s so 
Daquet 0 s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellav + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs * s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dorrnond BeQuelin 0 s VD Hubmann 0 s ZH 
Dunant + V BS Huquenin * - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eqerszegi-Obrist # R AG Huller Jasmin + V SG 
Egglv + R GE Hutter Markus + R ZH 
Engelberaer + R NW lmfeld . C ow 
Fasel * G FR lneichen . R LU 
Fässler-Osterwalder 0 s SG Janiak * s BL 
Fattebert + V VD Jerrnann * C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
Fehr Hans * V ZH John-Calame + G NE 
Fehr Hans-Jüra 0 s SH Kaufmann . V ZH 
Fehr Jacaueline 0 s ZH Keller Rabert + V ZH 
Fehr Mario * s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s E 
Ja I oui / si 23 9 25 17 4 
nein / non / no 0 0 0 2 0 
enth. / abst. / ast. 0 1 0 17 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 4 14 16 1 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz . V LU Ruev . R VD 
LanQ + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis . R Tl 
Leuenberqer Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leutenegger Filippo + R ZH Savary + s VD 
Leuteneaaer Oberholzer 0 s BL Schelbert Louis * G LU 
Levrat 
Loepfe 
LustenberQer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Mörqeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
42 2 122 
0 0 2 
2 0 20 
0 0 0 
11 4 55 
0 0 0 

+ s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker * s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
+ R BE Schibli + V ZH 
+ s GL Schlüer + V ZH 
0 s ZH Schmied Walter + V BE 
* V AG Schneider . R BE 
+ V ZH Schwander + V sz 
+ s GE Schweizer Urs + R BS . C SG Sieqrist + - AG 
+ G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
* R TG Sommaruga Carlo + s GE 
+ C FR Souhler . V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
* V BL Stamm Luzi + V AG 
+ R VD Steiner + R so . V ZH Stöckli + s BE 
* G AG Studer Heiner + E AG 
* R AG Stumo 0 s AG . C SG Suter * R BE 
+ R SG Teuscher + G BE . s ZH Thanei * s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
0 s VD Trioonez + R BE . R ZH Vanek * - GE 
+ V BE Vaudroz Rene * R VD 
0 V GE Veillon + V VD 
+ V VD Verrnot-Manqold * s BE 
0 s Tl Vischer * G ZH 
* R Tl Vollmer + s BE 
+ V NE Waber Christian . E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter HansiörQ + V TG 
* s SG Wandfluh + V BE 
+ s BS Wehrli + C sz 
+ G VD Weyeneth + V BE . s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula 0 s BE 
+ C ZH Zeller * R SG 
+ V FR Zemp + C AG 
* C Tl Zisyadis * - VD 
0 s vs Zuppiger 0 V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2007 20:56:04 /67 ldenlif.: 47.16 / 14.03.2007 20:55:32 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4027 



06.038 Ref. 4341 
~ NATIONALRAT 
c;r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 87 
Ausgabenbremse 

Abstimmung vom/ Vote du: 11.06.2007 16:46:06 

Abate + R Tl Fehr Maria + s 
Aeschbacher * E ZH Fluri * R 
Allemann + s BE Föhn + V 
Amherd + C vs Frevsinaer + V 
Amstutz + V BE Frösch + G 
Aubert Josiane + s VD Füalistaller + V 
Baader Caspar + V BL Gadient + V 
Bader Elvira + C so Gallade + s 
Banaa + s so Garbani + s 
Barthassat + C GE Genner + G 
Baumann Alexander * V TG Germanier + R 
Bäumle + - ZH Giezendanner * V 
Beck + R VD Glanzmann + C 
Berberat + s NE Glassan + R 
Bemhardsarütter + G SG Glur * V 
Biaaer + V SG Goll + s 
Biimasca Attilio + V Tl Graf Maya + G 
Binder + V ZH Graf-Litscher Edith + s 
Borer + V so Gross Andreas * s 
Bortoluzzi + V ZH Guisan + R 
Bruderer + s AG Günter + s 
Brun + C LU Gutzwiller + R 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf * R 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo = s 
Büchler + C SG Häberli + C 
Buiinon + V VD Haerinq + s 
Bührer * R SH Haller * V 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s 
Carobbio Guscetti + s Tl Hany Urs * C 
Cassis lanazio + R Tl Hassler + V 
Cathomas + C GR Heaetschweiler + R 
Chappuis * s FR Heim Bea * s 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + -
Daiiuet + s BE Hochreutener + C 
Darbellav * C vs Hofmann Urs + s 
De Buman + C FR Huber + R 
Donze + E BE Hubmann + s 
Dormond Beauelin + s VD Huauenin + -
Dunant + V BS Hunibel Näf + C 
Dupraz + R GE Hutter Jasmin + V 
Egerszegi-Obrist + R AG Hutter Markus + R 
Eaalv + R GE lmfeld + C 
Enaelberaer * R NW lneichen * R 
Fasel + G FR Janiak + s 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermann + C 
Fattebert + V VD Joder + V 
Favre + R VD John-Calame + G 
Fehr Hans * V ZH Kaufmann • V 
Fehr Hans-Jüra + s SH Keller Robert + V 
Fehr Jacaueline + s ZH Kiener Nellen + s 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R 
Ja/ oui / si 26 13 26 
nein / non / no 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato· 2 1 14 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein/ Signification de non: 

ZH 
so 
sz 
vs 
BE 
AG 
GR 
ZH 
NE 
ZH 
vs 
AG 
LU 
FR 
AG 
ZH 
BL 
TG 
ZH 
VD 
BE 
ZH 
BL 
BS 
TG 
ZH 
BE 
GR 
ZH 
GR 
ZH 
so 
BE 
BE 
AG 
UR 
ZH 
VD 
AG 
SG 
ZH 
ow 
LU 
BL 
BL 
BE 
NE 
ZH 
ZH 
BE 

s 
47 
1 
0 
0 
4 
0 

E 
4 
0 
0 
0 
1 
0 

Kleiner + R AR Rossini + s VS 
Kahler + C JU Roth-Bemasconi + s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lang + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Savary + s VD 
Leuenberaer Geneve + G GE Schelbert Louis . G LU 
Leuteneaaer Filippo * R ZH Schenk + V BE 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schenker + s BS 
Levrat + s FR Scherer Marcel + V ZG 
Loepfe + C Al Schibli . V ZH 
Lustenberger + C LU Schlüer . V ZH 
Markwalder Bär * R BE Schmied Walter + V BE 
MartiWemer + s GL Schneider * R BE 
Martv Kälin + s ZH Schwander + V sz 
Mathvs + V AG Schweizer Urs + R BS 
Maurer + V ZH Sieqrist + - AG 
Maury Pasquier * s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Meier-Schatz + C SG Sommaruga Carlo + s GE 
Menetrev-Savarv + G VD Spuhler . V TG 
Messmer + R TG Stahl + V ZH 
Mever Therese + C FR Stamm Luzi + V AG 
Michel + R GR Steiner + R so 
Miesch + V BL Stöckli + s BE 
More! Isabelle + R VD Studer Heiner + E AG 
Möraeli + V ZH Stumo + s AG 
MüllerGeri + G AG Suter + R BE 
Müller Philipp * R AG Teuscher + G BE 
Müller Thomas + C SG Thanei + s ZH 
Müller Walter + R SG Theiler . R LU 
Müller-Hemmi + s ZH Triponez + R BE 
Müri + V LU Tschümperlin Andv + s sz 
Nordmann + s VD Vanek + - GE 
Noser * R ZH Vaudroz Rene * R VD 
Oehrli + V BE Veilfon + V VD 
Paiian + V GE Vermot-Maniiold + s BE 
Parmelin + V vo· Vischer + G ZH 
Pedrina + s Tl Vollmer + s BE 
Pelli * R Tl Waber Christian + E BE 
Perrin + V NE Wäfler + E ZH 
Pfister Gerhard + C ZG Walter Hansiörii + V TG 
Pfister Theophil + V SG Wandfluh + V BE 
Rechsteiner Paul + s SG Wehrli + C sz 
Rechsteiner-Basel + s BS Weyeneth . V BE 
Recordon + G VD Widmer + s LU 
Rennwald + s JU Wobmann + V so 
Rev + s vs Wvss Ursula + s BE 
Revmond + V GE Zeller . R SG 
Riklln + C ZH Zemp + C AG 
Rime + V FR Zisvadis + - VD 
Robbiani + C Tl Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
V - Tot. = nein / non / no 
45 6 167 o enth. / abst. / ast. 

0 0 1 % entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

0 0 
0 0 
10 0 

0 
0 

32 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

0 0 0 
Le president ne prend pas part aux votes 

v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

11.06.2007 16:46:42 /4 ldentif.: 47.17 / 11.06.2007 16:46:06 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4341 



06.038 Ref. 4343 
t'; NATIONALRAT 
Sr Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 93 
Ausgabenbremse 

Abstimmung vom/ Vote du: 11.06.2007 17:01 :34 

Abate + R Tl Fehr Maria * s 
Aeschbacher + E ZH Fluri * R 
Allemann + s BE Föhn * V 
Amherd + C vs Frevsinger + V 
Amstutz + V BE Frösch + G 
Aubert Josiane + s VD Füqlistaller + V 
Baader Caspar + V BL Gadient + V 
Bader Elvira + C so Gallade + s 
Banga + s so Garbani + s 
Barthassat + C GE Genner + G 
Baumann Alexander + V TG Germanier + R 
Bäumle + - ZH Giezendanner * V 
Beck + R VD Glanzmann + C 
Berberat + s NE Glasson + R 
Bemhardsgrütter + G SG Glur + V 
Biaaer + V SG Goll + s 
Bianasca Attilio + V Tl Graf Maya + G 
Binder + V ZH Graf-Lttscher Edith + s 
Borer + V so Grass Andreas * s 
Bortoluzzi * V ZH Guisan + R 
Bruderer + s AG Günter + s 
Brun + C LU Gutzwiller + R 
Brunner Toni + V SG Gysin Hans Rudolf * R 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo * s 
Büchler + C SG Häberli + C 
Buqnon + V VD Haerinq + s 
Bührer * R SH Haller + V 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s 
Carobbio Guscetti + s Tl Hanv Urs + C 
Cassis lanazio * R Tl Hassler + V 
Cathomas + C GR Heaetschweiler + R 
Chappuis * s FR Heim Bea + s 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + -
Daauet + s BE Hochreutener + C 
Darbellay * C vs Hofmann Urs + s 
De Buman + C FR Huber + R 
Donze + E BE Hubmann + s 
Dormond Beauelin + s VD Huauenin + -
Dunant * V BS Humbel Näf + C 
Dupraz + R GE Hutter Jasmin + V 
Egerszegi-Obrist + R AG Hutter Markus + R 
Eaalv + R GE lmfeld + C 
Enaelberaer + R NW lneichen * R 
Fasel + G FR Janiak + s 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermann + C 
Fattebert + V VD Joder + V 
Favre + R VD John-Calame + G 
Fehr Hans + V ZH Kaufmann + V 
Fehr Hans-Jüro + s SH Keller Robert + V 
Fehr Jacaueline + s ZH Kiener Nellen + s 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R 
Ja/ oui / si 26 13 30 
nein / non / no 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 2 1 10 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 

Bedeutung Ja / Significatlon de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

ZH 
so 
sz 
vs 
BE 
AG 
GR 
ZH 
NE 
ZH 
vs 
AG 
LU 
FR 
AG 
ZH 
BL 
TG 
ZH 
VD 
BE 
ZH 
BL 
BS 
TG 
ZH 
BE 
GR 
ZH 
GR 
ZH 
so 
BE 
BE 
AG 
UR 
ZH 
VD 
AG 
SG 
ZH 
ow 
LU 
BL 
BL 
BE 
NE 
ZH 
ZH 
BE 

s E 
46 5 
0 0 
0 0 
0 0 
6 0 
0 0 

Kleiner + R AR Rossini + s vs 
Kahler + C JU Roth-Bemasconi + s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lang + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Savarv + s VD 
Leuenberaer Geneve + G GE Schelbert Louis * G LU 
Leuteneaaer Filippo * R ZH Schenk + V BE 
Leuteneqqer Oberholzer + s BL Schenker + s BS 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberger 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Pagan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 

V - Tot. 
47 6 173 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
8 0 27 
0 0 0 

+ s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli * V ZH 
* C LU Schlüer + V ZH 
+ R BE Schmied Walter * V BE 
+ s GL Schneider * R BE 
+ s ZH Schwander + V sz 
+ V AG Schweizer Urs + R BS 
+ V ZH Siegrist + - AG 
* s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ C SG Sommaruaa Carlo + s GE 
+ G VD Spuhler * V TG 
+ R TG Stahl + V ZH 
+ C FR Stamm Luzi * V AG 
+ R GR Steiner + R so 
+ V BL Stöckli + s BE 
+ R VD Studer Heiner + E AG 
+ V ZH Stumo + s AG 
+ G AG Suter + R BE 
+ R AG Teuscher + G BE 
+ C SG Thanei + s ZH 
+ R SG Theiler + R LU 
+ s ZH Trioonez + R BE 
+ V LU Tschümoerlin Andy + s sz 
+ s VD Vanek + - . GE 

* R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vermot-Mangold * s BE 
+ V VD Vischer + G ZH 
+ s Tl Vollmer + s BE 
* R Tl Waber Christian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
+ C ZG Walter Hansjörg + V TG 
+ V SG Wandfluh + V BE 
+ s SG Wehrli + C sz 
+ s BS Weveneth + V BE 
+ G VD Widmer + s LU 
+ s JU Wobmann + V so 
+ s vs Wyss Ursula + s BE 
+ V GE Zeller * R SG 
+ C ZH Zemo + C AG 
+ V FR Zisvadis + - VD 
+ C Tl Zuppiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

11.06.2007 17:02:08 /5 ldentif.: 47.17 / 11.06.2007 17:01 :34 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4343 



06.038 Ref. 4344 

~ NATIONALRAT 
~ 1_J Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 96, Abs. 4 und 5 

Abstimmung vom/ Vote du: 11.06.2007 17:37:50 

Abate = R Tl Fehr Maria = s ZH 
Aeschbacher = E ZH Fluri * R so 
Allemann = s BE Föhn + V sz 
Amherd + C vs Freysinger + V vs 
Amstutz + V BE Frösch * G BE 
Aubert Josiane = s VD Füqlistaller + V AG 
Baader Caspar + V BL Gadient + V GR 
Bader Elvira + C so Gallade = s ZH 
Banaa = s so Garbani = s NE 
Barthassat = C GE Genner = G ZH 
Baumann Alexander + V TG Germanier + R vs 
Bäumle * - ZH Giezendanner * V AG 
Beck + R VD Glanzmann + C LU 
Berberat = s NE Glasson + R FR 
Bemhardsqrütter = G SG Glur + V AG 
Bigger + V SG Goll = s ZH 
Bianasca Attilio + V Tl Graf Maya = G BL 
Binder + V ZH Graf-Litscher Edith = s TG 
Borer + V so Grass Andreas * s ZH 
Bortoluzzi + V ZH Guisan = R VD 
Bruderer = s AG Günter = s BE 
Brun + C LU Gutzwiller * R ZH 
Brunner Toni + V SG Gysin Hans Rudolf * R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buqnon + V VD Haerina = s ZH 
Bührer * R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Carobbio Guscetti = s Tl Hany Urs + C ZH 
Cassis lgnazio + R Tl Hassler + V GR 
Cathomas + C GR Heaetschweiler + R ZH 
Chappuis * s FR Heim Bea = s so 
Chevrier = C vs Hess Bernhard + - BE 
Daquet = s BE Hochreutener * C BE 
Darbellay + C vs Hofmann Urs = s AG 
De Buman + C FR Huber + R UR 
Donze = E BE Hubmann = s ZH 
Dormond Beauelin = s VD Huauenin = - VD 
Dunant + V BS Humbel Näf + C AG 
Dupraz + R GE Hutter Jasmin + V SG 
EQerszeQi-Obrist # R AG Hutter Markus + R ZH 
Eqqly + R GE lmfeld + C ow 
Engelberger + R NW lneichen * R LU 
Fasel = G FR Janiak = s BL 
Fässler-Osterwalder = s SG Jermann + C BL 
Falleber! + V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Calame = G NE 
FehrHans + V ZH Kaufmann + V ZH 
Fehr Hans-Jüra = s SH Keller Robert + V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Kiener Nellen = s BE 

Fraktion / Graupe/ Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 20 0 24 0 
nein / non / no 4 11 5 48 
enth. / abst. / ast. 3 0 1 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 1 3 9 4 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Slgnification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit Fässler 

E 
0 
4 
0 
0 
1 
0 

Kleiner + R AR Rossini = s vs 
Kohler = C JU Roth-Bemasconi = s GE 
Kunz 0 V LU Ruev + R VD 
LanQ = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Savarv = s VD 
Leuenberaer Geneve = G GE Schelbert Louis * G LU 
Leuteneqqer Filippo * R ZH Schenk + V BE 
Leuteneqqer Oberholzer = s BL Schenker = s BS 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberqer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möroeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
PaQan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 

V - Tot. 
50 1 95 
0 4 76 
1 0 5 
0 0 0 
4 1 23 
0 0 0 

= s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli * V ZH 
+ C LU Schlüer + V ZH 
= R BE Schmied Walter + V BE 
= s GL Schneider * R BE 
= s ZH Schwander * V sz 
+ V AG Schweizer Urs + R BS 
+ V ZH Sieqrist = - AG 
* s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
0 C SG Sommaruga Carlo = s GE 
= G VD Spuhler * V TG 
+ R TG Stahl + V ZH 
= C FR Stamm Luzi + V AG 
+ R GR Steiner + R so 
+ V BL Stöckli * s BE 
+ R VD Studer Heiner * E AG 
+ V ZH Stumo = s AG 
* G AG Suter = R BE 
+ R AG Teuscher = G BE 
+ C SG Thanei = s ZH 
0 R SG Theiler + R LU 
= s ZH Triponez + R BE 
+ V LU Tschümperlin Andv = s sz 
= s VD Vanek = - GE 
* R ZH Vaudroz Rene = R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vermot-Manqold = s BE 
+ V VD Vischer = G ZH 
= s Tl Vollmer = s BE 
+ R Tl Waber Christian = E BE 
+ V NE Wäfler = E ZH 
+ C ZG Walter HansiörQ + V TG 
+ V SG Wandfluh + V BE 
= s SG Wehrli 0 C sz 
= s BS Weveneth + V BE 

= G VD Widmer = s LU 
= s JU Wobmann + V so 
= s vs Wvss Ursula = s BE 
+ V GE Zeller . R SG 
0 C ZH Zemo + C AG 
+ V FR Zisvadis = - VD 
+ C Tl ZuPPiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

11.06.2007 17:38:23 /6 ldentif.: 47.17 / 11.06.200717:37:50 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4344 



06.038 Ref. 4345 
~ NATIONALRAT 
c:;; Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur J'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 105 
Ausgabenbremse 

Abstimmung vom / Vote du: 11.06.2007 17:39:52 

Abate + R Tl Fehr Mario + s 
Aeschbacher + E ZH Fluri * R 
Allemann + s BE Föhn + V 
Amherd + C vs Frevsinoer + V 
Amstutz + V BE Frösch * G 
Aubert Josiane + s VD Füolistaller + V 
Baader Caspar + V BL Gadient + V 
Bader Elvira + C so Gallade + s 
Banaa + s so Garbani + s 
Barthassat + C GE Genner + G 
Baumann Alexander + V TG Germanier + R 
Bäumle * - ZH Gieiendanner * V 
Beck + R VD Glanzmann + C 
Berberat + s NE Glasson + R 
Bemhardsgrütter + G SG Glur + V 
Biaaer + V SG Goll + s 
Bianasca Attilio + V Tl GrafMava + G 
Binder + V ZH Graf-Litscher Edith + s 
Borer + V so Gross Andreas * s 
Bortoluzzi + V ZH Guisan + R 
Bruderer + s AG Günter + s 
Brun + C LU Gutzwiller + R 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf * R 
Brunschwio Graf + R GE Gvsin Remo + s 
Büchler + C SG Häberli + C 
Buanon + V VD Haerino + s 
Bührer * R SH Haller + V 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s 
Carobbio Guscetti + s Tl Hanv Urs + C 
Cassis lonazio + R Tl Hassler + V 
Cathomas + 'C GR Heoetschweiler + R 
Chappuis * s FR Heim Bea + s 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + -
Daguet + s BE Hochreutener * C 
Darbellav + C vs Hofmann Urs + s 
De Buman + C FR Huber + R 
Donze + E BE Hubmann + s 
Dormond Beouelin + s VD Huouenin + -
Dunant + V BS Humbel Näf + C 
Dupraz + R GE Hutter Jasmin + V 
Egerszegi-Obrist + R AG Hutter Markus + R 
Eaalv + R GE lmfeld + C 
Enaelberaer + R NW lneichen * R 
Fasel + G FR Janiak + s 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermann + C 
Fattebert + V VD Jeder + V 
Favre + R VD John-Calame + G 
Fehr Hans + V ZH Kaufmann + V 
Fahr Hans-Jüra + s SH Keller Robert + V 
Fehr Jacaueline + s ZH Kiener Nellen + s 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R 
Ja/ oui / si 27 11 32 
nein / non / no 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 1 3 8 
Vakänt / Vacant / Vacante o· 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein/ Slgnification de non: 

ZH 
so 
sz 
vs 
BE 
AG 
GR 
ZH 
NE 
ZH 
vs 
AG 
LU 
FR 
AG 
ZH 
BL 
TG 
ZH 
VD 
BE 
ZH 
BL 
BS 
TG 
ZH 
BE 
GR 
ZH 
GR 
ZH 
so 
BE 
BE 
AG 
UR 
ZH 
VD 
AG 
SG 
ZH 
ow 
LU 
BL 
BL 
BE 
NE 
ZH 
ZH 
BE 

s E 
49 5 
0 0 
0 0 
0 0 
3 0 
0 0 

Kleiner + R AR Rossini + s vs 
Kohler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz + V LU Ruey + R VD 
ILang + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Savarv + s VD 
Leuenberoer Geneve + G GE Schelbert Louis * G LU 
Leuteneooer Filippo * R ZH Schenk + V BE 
Leuteneaoer Oberholzer + s BL Schenker + s BS 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathys 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möroeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Pagan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Reymond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 

V - Tot. 
52 5 181 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 1 19 
0 0 0 

+ s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli * V ZH 
+ C LU Schlüer + V ZH 
+ R BE Schmied Walter + V BE 
+ s GL Schneider * R BE 
+ s ZH Schwander + V sz 
+ V AG Schweizer Urs + R BS 
+ V ZH Siearist + - AG 
* s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ C SG Sommaruaa Carlo + s GE 
+ G VD Souhler * V TG 
+ R TG Stahl + V ZH 
+ C FR Stamm Luzi + V AG 
+ R GR Steiner + R so 
+ V BL Stöckli + s BE 
+ R VD Studer Heiner + E AG 
+ V ZH Stumo + s AG 
* G AG Suter + R BE 
+ R AG Teuscher + G BE 
+ C SG Thanei + s ZH 
+ R SG Theiler + R LU 
+ s ZH Trioonez + R BE 
+ V LU Tschümoerlin Andy + s sz 
+ s VD Vanek + - GE 
* R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vermot-Mangold + s BE 
+ V VD Vischer + G ZH 
+ s Tl Vollmer. + s BE 
+ R Tl Waber Christian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
+ C ZG Walter Hansjörg + V TG 
+ V SG Wandfluh + V BE 
+ s SG Wehrli + C sz 
+ s BS Weveneth + V BE 
+ G VD Widmer + s LU 
+ s JU Wobmann + V so 
+ s vs Wyss Ursula + s BE 
+ V GE Zeller * R SG 
+ C ZH Zemo + C AG 
+ V FR Zisyadis + - VD 
+ C Tl Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
11.06.2007 17:40:23 /8 ldentif.: 47.17 / 11.06.2007 17:39:52 

Conseil national, Systeme de vote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 4345 



06.038 Ref. 4347 
~ NATIONALRAT 
c;r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Arl.107a 
Ausgabenbremse 

Abstimmung vom / Vote du: 11.06.2007 17:49:00 

Abate * R Tl FehrMario + s 
Aeschbacher + E ZH Fluri * R 
Allemann + s BE Föhn + V 
Amherd + C vs Freysinaer * V 
Amstutz + V BE Frösch * G 
Aubert Josiane + s VD Füalistaller + V 
Baader Caspar + V BL Gadient + V 
Bader Elvira + C so Gallade + s 
Banga + s so Garbani + s 
Barthassat + C GE Genner + G 
Baumann Alexander + V TG Germanier + R 
Bäumle * - ZH Giezendanner * V 
Beck + R VD Glanzmann + C 
Berberat + s NE Glasson + R 
Bemhardsqrütter + G SG Glur + V 
Biqqer + V SG Goll + s 
Bignasca Attilio + V Tl Graf Maya + G 
Binder + V ZH Graf-Litscher Edith + s 
Borer + V so Gross Andreas + s 
Bortoluzzi * V ZH Guisan + R 
Bruderer + s AG Günter + s 
Brun + C LU Gutzwiller + R 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf * R 
Brunschwig Graf + R GE Gysin Remo * s 
Büchler + C SG Häberli + C 
Buanon + V VD Haering + s 
Bührer + R SH Haller + V 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s 
Carobbio Guscetti + s Tl Hanv Urs + C 
Cassis lgnazio + R Tl Hassler + V 
Cathomas + C GR Hegetschweiler + R 
Chappuis * s FR Heim Bea + s 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + -
Daauet + s BE Hochreutener * C 
Darbellav + C vs Hofmann Urs + s 
De Buman + C FR Huber + R 
Donze + E BE Hubmann + s 
Dormond Beguelin + s VD Huguenin + -
Dunant * V BS Humbel Näf + C 
Dupraz + R GE Hutter Jasmin + V 
Eaerszeai-Obrist + R AG Hutter Markus + R 
Eqqly + R GE lmfeld + C 
Engelberger + R NW lneichen * R 
Fasel + G FR Janiak + s 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermann • C 
Fattebert + V VD Joder + V 
Favre + R VD John-Calame + G 
Fehr Hans • V ZH Kaufmann + V 
Fehr Hans-Jürg + s SH Keller Robert • V 
Fahr Jacqueline + s ZH Kiener Nellen + s 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R 
Ja/ oui / si 26 11 32 
nein / non / no 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 2 3 B 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

ZH 
so 
sz 
vs 
BE 
AG 
GR 
ZH 
NE 
ZH 
vs 
AG 
LU 
FR 
AG 
ZH 
BL 
TG 
ZH 
VD 
BE 
ZH 
BL 
BS 
TG 
ZH 
BE 
GR 
ZH 
GR 
ZH 
so 
BE 
BE 
AG 
UR 
ZH 
VD 
AG 
SG 
ZH 
ow 
LU 
BL 
BL 
BE 
NE 
ZH 
ZH 
BE 

s E 
47 5 
0 0 
0 0 
0 0 
5 0 
0 0 

Kleiner + R AR Rossini + s vs 
Kahler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lanq + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Savarv + s VD 
Leuenberger Geneve + G GE Schelbert Louis + G LU 
Leuteneaaer Filiopo * R ZH Schenk + V BE 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schenker + s BS 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberqer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Mörgeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robblani 

V - Tot. 
46 5 172 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
9 1 28 
0 0 0 

+ s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli * V ZH 
+ C LU Schlüer + V ZH 
+ R BE Schmied Walter + V BE 
+ s GL Schneider * R BE 
+ s ZH Schwan der + V sz 
+ V AG Schweizer Urs + R BS 
+ V ZH Siearist + - AG 
* s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ C SG Sommaruga Carlo + s GE 
+ G VD Spuhler * V TG 
+ R TG Stahl + V ZH 
+ C FR Stamm Luzi + V AG 
+ R GR Steiner + R so 
+ V BL Stöckli * s BE 
+ R VD Studer Heiner + E AG 
+ V ZH Stump + s AG 
* G AG Suter + R BE 
+ R AG Teuscher + G BE 
+ C SG Thanei + s ZH 
+ R SG Theiler + R LU 
* s ZH Triponez + R BE 
+ V LU Tschümpertin Andy + s sz 
+ s VD Vanek + - GE 
* R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vermot-Manqold + s BE 
+ V VD Vischer * G ZH 
+ s Tl Vollmer + s BE 
+ R Tl Waber Christian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
+ C ZG Walter Hansiöra + V TG 
+ V SG Wandfluh + V BE 
+ s SG Wehrli + C sz 
+ s BS Weyeneth + V BE 
+ G VD Widmer + s LU 
+ s JU Wobmann + V so 
+ s vs Wvss Ursula + s BE 
+ V GE Zeller . R SG 
+ C ZH Zemp + C AG 
+ V FR Zisvadis + - VD 
+ C Tl ZUPPiaer . V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

11.06.2007 17:49:32 /10 ldentif.: 47.17 / 11.06.200717:49:00 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4347 



06.038 Ref. 4350 
~ NATIONALRAT 

c:; r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 
CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über das bäueniche Bodenrecht (BGBB) 

Loi federale sur le droit foncier rural (LDFR) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Titel4 

Abstimmung vom / Vote du: 11.06.2007 19: 19:26 

Abate = R Tl FehrMario + s 
Aeschbacher + E ZH Fluri + R 
Allemann + s BE Föhn + V 
Amherd + C vs Freysinqer + V 
Amstutz + V BE Frösch . G 
Aubert Josiane + s VD Füalistaller = V 
Baader Caspar = V BL Gadient + V 
Bader Elvira + C so Gallade + s 
Banga + s so Garbani + s 
Barthassat + C GE Genner + G 
Baumann Alexander + V TG Germanier 0 R 
Bäumle . - ZH Giezendanner . V 
Beck = R VD Glanzmann + C 
Berberat + s NE Glasson = R 
Bemhardsqrütter + G SG Glur + V 
Biqqer + V SG Goll + s 
Bignasca Attilio = V Tl GrafMava + G 
Binder + V ZH Graf-Litscher Edith + s 
Borer + V so Gross Andreas + s 
Bortoluzzi . V ZH Guisan + R 
Bruderer * s AG Günter + s 
Brun + C LU Gutzwiller = R 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf . R 
Brunschwiq Graf = R GE Gysin Remo + s 
Büchler + C SG Häbeni + C 
Buanon + V VD Haering + s 
Bührer = R SH Haller + V 
Burkhalter = R NE Hämmerle + s 
Carobbio Guscetti + s Tl Hanv Urs 0 C 
Cassis lqnazio = R Tl Hassler + V 
Cathomas + C GR HeQe!schweiler = R 
Chappuis . s FR Heim Bea + s 
Chevrier = C vs Hess Bernhard + -
Daauet + s BE Hochreutener + C 
Darbellav + C vs Hofmann Urs + s 
De Buman + C FR Huber = R 
Donze + E BE Hubmann + s 
Dormond Beguelin + s VD Huguenin + -
Dunant + V BS Humbel Näf . C 
Dupraz + R GE Hutter Jasmin = V 
Eoerszeoi-Obrist # R AG Hutter Markus = R 
Eqqly = R GE lmfeld . C 
Enqelberqer = R NW lneichen . R 
Fasel + G FR Janiak + s 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermann . C 
Fattebert + V VD Joder + V 
Favre = R VD John-Calame + G 
Fehr Hans + V ZH Kaufmann = V 
Fehr Hans-JürQ + s SH Keller Robert + V 
Fehr JacQueline + s ZH Kiener Nellen + s 

Fraktion / Graupe / Gruppo C G R 
Ja/ oui / si 19 10 6 
nein / non / no 2 0 23 
enth. / abst. t ast. 1 0 2 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 6 4 8 
Vakant/ Vacant t Vacante 0 0 0 

ZH 
so 
sz 
vs 
BE 
AG 
GR 
ZH 
NE 
ZH 
vs 
AG 
LU 
FR 
AG 
ZH 
BL 
TG 
ZH 
VD 
BE 
ZH 
BL 
BS 
TG 
ZH 
BE 
GR 
ZH 
GR 
ZH 
so 
BE 
BE 
AG 
UR 
ZH 
VD 
AG 
SG 
ZH 
ow 
LU 
BL 
BL 
BE 
NE 
ZH 
ZH 
BE 

s E 
49 5 
0 0 
0 0 
0 0 
3 0 
0 0 

Kleiner + R AR Rossini + s VS 
Kohler . C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz + V LU Ruev . R VD 
Lana + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Savarv + s VD 
Leuenberger Geneve + G GE Schelbert Louis . G LU 
Leutenegger Filippo . R ZH Schenk + V BE 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schenker + s BS 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Mörqeli 
MüllerGeri 
MüllerPhiliDD 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 

V - Tot. 
36 3 128 
13 1 39 
0 0 3 
0 0 0 
6 2 29 
0 0 0 

+ s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli . V ZH 
+ C LU Schlüer = V ZH 
= R BE Schmied Walter + V BE 
+ s GL Schneider = R BE . s ZH Schwan der + V sz 
= V AG Schweizer Urs = R BS 
+ V ZH Siearist = - AG 
+ s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ C SG Sommaruqa Carlo + s GE 
+ G VD Spuhler . V TG 
= R TG Stahl = V ZH 
= C FR Stamm Luzi . V AG 
= R GR Steiner = R so 
= V BL Stöckli + s BE 
+ R VD Studer Heiner + E AG 
+ V ZH Stump + ·s AG 
* G AG Suter = R BE 
= R AG Teuscher + G BE 
+ C SG Thanei + s ZH 
+ R SG Theiler . R LU 
+ s ZH Triponez . R BE 
= V LU Tschümpenin Andv + s sz 
+ s VD Vanek . - GE . R ZH Vaudroz Rene 0 R VD 
+ V BE Veillon = V VD 
+ V GE Vermot-Manaold + s BE 
+ V VD Vischer * G ZH 
+ s Tl Vollmer + s BE 
= R Tl Waber Christian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH . C ZG Walter Hansiöra + V TG 
+ V SG Wandfluh + V BE 
+ s SG Wehni + C sz 
+ s BS Weyeneth + V BE 
+ G VD Widmer + s LU 
+ s JU Wobmann = V so 
+ s vs Wvss Ursula + s BE 
+ V GE Zeller . R SG . C ZH Zemp + C AG 
= V FR Zisyadis + - VD 
+ C Tl Zuppiger • V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit (=gemäss geltendes Recht) 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit Pelli (=gemäss SR) 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

11.06.200719:19:58 /12 ldentif.: 47.17 / 11.06.200719:19:26 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4350 



06.038 Ref. 4351 
~ NATIONALRAT 
c;r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht {BGBB) 

Loi federale sur le droit foncier rural {LDFR) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Gesamtabstimmung 

Abstimmung vom/ Vote du: 11.06.2007 19:21 :01 

Abate + R Tl Fehr Mario + s ZH 
Aeschbacher + E ZH Fluri + R so 
Allemann + s BE Föhn + V sz 
Amherd + C vs 'Frevsinaer + V vs 
Amstutz + V BE Frösch . G BE 
Aubert Josiane + ·s VD Füglistaller + V AG 
Baader Casoar 0 V BL Gadient + V GR 
Bader Elvira + C so Gallade + s ZH 
Banaa + s so Garbani + s NE 
Barthassat + C GE Genner = G ZH 
Baumann Alexander + V TG Germanier + R vs 
Bäumle . - ZH Giezendanner . V AG 
Beck + R VD Glanzmann + C LU 
Berberat + s NE Glasson + R FR 
Bemhardsarütter = G SG Glur + V AG 
Biaaer + V SG Goll + s ZH 
Bianasca Attilio + V Tl Graf Mava = G BL 
Binder + V ZH Graf-Litscher Edith + s TG 
Borer + V so Gross Andreas + s ZH 
Bortoluzzi + V ZH Guisan + R VD 
Bruderer . s AG Günter + s BE 
Brun + C LU Gutzwiller + R ZH 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwia Graf 0 R GE Gvsin Remo + s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haering + s ZH 
Bührer + R SH Haller + V BE 
BUrkhalter + R NE Häinmerle + s GR 
Carobbio Guscetti + s Tl Hanv Urs + C ZH 
Cassis lanazio + R Tl Hassler + V GR 
Cathomas + C GR Heaetschweiler + R ZH 
Chappuis . s FR Heim Bea + s so 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + - BE 
Daauet + s BE Hochreutener + C BE 
Darbellav + C vs Hofmann Urs + s AG 
De Buman + C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann + s ZH 
Dormond Bequelin + s VD Huquenin = - VD 
Dunant + V BS Humbel Näf . C AG 
Dupraz + R GE Hutter Jasmin + V SG 
Egerszegi-Obrist # R AG Hutter Markus + R ZH 
Eaalv + R GE lmfeld . C ow 
Enaelberaer + R NW lneichen . R LU 
Fasel + G FR Janiak + s BL 
F ässler-Osterwalder + s SG Jermann . C BL 
Fattebert + V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Calame = G NE 
FehrHans + V ZH Kaufmann 0 V ZH 
Fehr Hans-Jüra + s SH Keller Robert + V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Kiener Nellen + s BE 

Fraktion / Graupe I Gruppo C G R s 
Ja l oui / si 22 1 29 50 
nein / non'/ no 0 9 0 0 
enth. / absl. / ast. 0 0 4 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 6 4 6 2 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

Kleiner + R AR Rossini + s vs 
Kohler . C JU Roth-Bemasconi + s GE 
Kunz + V LU Ruev . R VD 
Lanq = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Savarv + s VD 
Leuenberger Geneve = G GE Schelbert Louis . G LU 
Leutenegger Filippo . R ZH Schenk + V BE 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schenker + s BS 
[evrat 
Loeofe 
Lustenbemer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Marty Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philioo 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-·Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 

V - Tot. 
47 2 156 
0 2 11 
3 0 7 
0 0 0 
5 2 25 
0 0 0 

+ s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli . V ZH 
+ C LU. Schlüer + V ZH 
0 R BE Schmied Walter + V BE 
+ s GL Schneider + R BE 
+ s ZH Schwander + V sz 
+ V AG Schweizer Urs 0 R BS 
+ V ZH Sieqrist + - AG 
+ s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ C SG Sommaruga Carlo + s GE 
= G VD Spuhler . V TG 
+ R TG Stahl 0 V ZH 
+ C FR Stamm Luzi . V AG 
+ R GR Steiner + R so 
+ V BL Stöckli + s BE 
+ R VD Studer Heiner + E AG 
+ V ZH Stump + s AG . G AG Suter + R BE 
+ R AG Teuscher = G BE 
+ C SG Thanei + s ZH 
+ R SG Theiler + R LU 
+ s ZH Triponez + R BE 
+ V LU Tschümperlin Andy + s sz 
+ s VD Vanek . - GE . R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vermot-Manaold + s BE 
+ V VD Vischer . G ZH 
+ s Tl Vollmer + s BE 
0 R Tl Waber Christian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH . C ZG Walter Hansiöra + V TG 
+ V SG Wandfluh + V BE 
+ s SG Wehrli + C sz 
+ s BS Weyeneth + V BE 
= G VD Widmer + s LU 
+ s JU Wobmann + V so 
+ s vs Wvss Ursula + s BE 
+ V GE Zeller . R SG . C ZH Zemp + C AG 
+ V FR Zisyadis = - VD 
+ C Tl Zuppiger . V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

11.06.200719:21:31 /13 ldentif.: 47.17 / 11.06.200719:21:01 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: {Erfassung) Nr: 4351 



06.038 Ref. 4354 
~ NATIONALRAT 
S_r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) 

Loi federale sur le bail a ferme agricole (LBFA) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Gesamtabstimmung 

Vote sur l'ensemble 

Abstimmung vom /Vote du: 11.06.200719:44:59 

Abate . R Tl FehrMario . s ZH 
Aeschbacher + E ZH Fluri + R so 
Allemann + s BE Föhn + V sz 
Amherd + C vs Frevsinaer + V vs 
Amstutz + V BE Frösch . G BE 
Aubert Josiane + s VD Füglistaller + V AG 
Baader Casoar . V BL Gadient + V GR 
Bader Elvira + C so Gallade + s ZH 
Banga 0 s so Garbani + s NE 
Barthassal + C GE Genner . G ZH 
Baumann Alexander + V TG Germanier + R VS 
Bäumle . - ZH Giezendanner . V AG 
Beck + R VD Glanzmann + C LU 
Berberat + s NE Glasson + R FR 
Bemhardsarütter + G SG Glur + V AG 
Biqqer + V SG Goll . s ZH 
Bianasca Allilio + V Tl GrafMava + G BL 
Binder + V ZH Graf-Litscher Edith + s TG 
Borer + V so Gross Andreas + s ZH 
Bortoluzzi + V ZH Guisan + R VD 
Bruderer + s AG Günter + s BE 
Brun + C LU Gutzwiller + R ZH 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwig Graf 0 R GE Gvsin Remo + s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haering + s ZH 
Bührer . R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Carobbio Guscelli + s Tl Hanv Urs + C ZH 
Cassis lanazio . R Tl Hassler + V GR 
Cathomas + C GR Heaetschweiler . R ZH 
Chappuis . s FR Heim Bea . s so 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + - BE 
Daauet + s BE Hochreutener . C BE 
Darbellav . C vs Hofmann Urs + s A'G 
De Buman + C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann + s ZH 
Dormond Beauelin + s VD Huauenin + - VD 
Dunant + V BS Humbel Näf . C AG 
Duoraz + R GE Hutter Jasmin + V SG 
Eaerszeai-Obrisl # R AG Hutter Markus + R ZH 
Eaalv + R GE lmfeld . C ow 
Enaelberaer . R NW lneichen . R LU 
Fasel + G FR Janiak + s BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermann • C BL 
Falleber! + V VD Jeder + V BE 
Favre + R VD John-Calame + G NE 
Fehr Hans + V ZH Kaufmann + V ZH 
Fahr Hans-Jüra + s SH Keller Robert + V ZH 
Fehr Jacqueline + s ZH Kiener Nellen + s BE 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 19 11 21 43 
nein / non / no 0 0 0 0 
enth. / abst. t ast. 0 0 2 1 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 9 3 16 8 
VaKant / Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

Kleiner + R AR Rossini + s vs 
Kahler . C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lana + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher . V LU Savarv + s VD 
Leuenberaer Geneve + G GE Schelbert Louis + G LU 
Leuteneaaer Filippo . R ZH Schenk + V BE 
Leuteneiiaer Oberheizer + s BL Schenker + s BS 
Levrat . s FR Scherer Marcel + V ZG 
Loeofe + C Al Schibli . V ZH 
Lustenberaer + C LU Schlüer + V ZH 
Markwalder Bär 0 R BE Schmied Walter + V BE 
MartiWemer + s GL Schneider + R BE 
Martv Kälin + s ZH Schwander + V sz 
Mathys + V AG Schweizer Urs . R BS 
Maurer + V ZH Siegrist + - AG 
Maurv Pasauier + s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Meier-Schatz + C SG Sommaruaa Carlo + s GE 
Menetrev-Savarv + G VD Souhler . V TG 
Messmer + R TG Stahl + V ZH 
Meyer Therese + C FR Stamm Luzi . V AG 
Michel . R GR Steiner . R so 
Miesch + V BL Stöckli + s BE 
More! Isabelle + R VD Studer Heiner + E AG 
Mörneli + V ZH Stump + s AG 
MüllerGeri . G AG Suter . R BE 
Müller Philipp + R AG Teuscher + G BE 
Müller Thomas + C SG Thanei + s ZH 
Müller Walter + R SG Theiler . R LU 
Müller-Hemmi + s ZH Trioonez + R BE 
Müri + V LU Tschümoerlin Andy + s sz 
Nordmann . s VD Vanek . - GE 
Noser . R ZH Vaudroz Rene + R VD 
Oehrli + V BE Veillon + V VD 
Paaan + V GE Vermot-Manaold + s BE 
Parmelin + V VD Vischer + G ZH 
Pedrina + s Tl Vollmer + s BE 
Pelli . R Tl Waber Christian + E BE 
Perrin + V NE Wäfler + E ZH 
Pfister Gerhard . C ZG Walter Hansiöra + V TG 
Pfister Theoohil + V SG Wandfluh + V BE 
Rechsteiner Paul . s SG Wehrli . C sz 
Rechsteiner-Basel . s BS Weveneth + V BE 
Recordon + G VD Widmer + s LU 
Rennwald + s JU Wobmann + V so 
Rev + s vs Wvss Ursula + s BE 
Revmond + V GE Zeller • R SG 
Riklin • C ZH Zemo + C AG 
Rime + V FR Zisvadis + - VD 
Robbiani + C Tl Zuppiqer . V ZH 

+ ja/ oui/ si 
V - Tot. = nein / non / no 
48 4 151 o enth. / abst. / ast. 

% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 0 0 0 
0 0 3 excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
7 2 
0 0 

0 
45 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

11.06.2007 19:45:30 /16 ldentif.: 47.17 / 11.06.200719:44:59 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4354 



06.038 Ref. 4355 
~ NATIONALRAT 
• c; ~ Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG) 

Loi federale sur les allocations familiales dans l'agriculture {LFA) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Ziffer II 

Abstimmung vom/ Vote du: 11.06.2007 20:04:48 

Abate * R Tl Fehr Mario = s ZH 
Aeschbacher = E ZH Fluri + R so 
Allemann = s BE Föhn + V sz 
Amherd + C vs Frevsinoer + V vs 
Amstutz + V BE Frösch * G BE 
Aubert Josiane = s VD Füglistaller + V AG 
Baader Casoar + V BL Gadient + V GR 
Bader Elvira + C so Gallade = s ZH 
Banga = s so Garbani = s NE 
Barthassat + C GE Genner = G ZH 
Baumann Alexander + V TG Germanier + R vs 
Bäumle * - ZH Giezendanner '* V AG 
Beck + R VD Glanzmann + C LU 
Berberat = s NE Glasson + R FR 
Bemhardsorütter = G SG Glur + V AG 
Biooer + V SG Goll * s ZH 
Bionasca Attilio + V Tl GrafMava = G BL 
Binder + V ZH Graf-Litscher Edith = s TG 
Borer + V so Gross Andreas = s ZH 
Bortoluzzi = V ZH Guisan * R VD 
Bruderer * s AG Günter = s BE 
Brun + C LU Gutzwiller + R ZH 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf * R BL 
Brunschwig Graf + R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Bugnon + V VD Haering = s ZH 
Bührer * R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle * s GR 
Carobbio Guscetti = s Tl Hanv Urs + C ZH 
Cassis lonazio * R Tl Hassler + V GR 
Cathomas + C GR Hegetschweiler * R ZH 
Chappuis * s FR Heim Bea = s so 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + - BE 
Daguet = s BE Hochreutener * C BE 
Darbellav + C vs Hofmann Urs = s AG 
De Buman + C FR Huber * R UR 
Donze + E BE Hubmann = s ZH 
Dormond Beguelin = s VD Huguenin = - VD 
Dunant + V BS Humbel Näf * C AG 
Dupraz + R GE Hutter Jasmin + V SG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Markus + R ZH 
Eoolv + R GE lmfeld * C ow 
Enoelberoer + R NW lneichen * R LU 
Fasel = G FR Janiak = s BL 
Fässler-Osterwalder = s SG Jermann * C BL 
Fattebert + V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Calame = G NE 
Fehr Hans + V ZH Kaufmann + V ZH 
Fehr Hans-Jüm = s SH Keller Robert * V ZH 
Fehr Jacqueline = s ZH Kiener Nellen = s BE 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s E 
Ja/ oui / si 21 0 20 0 3 
nein / non / no 0 12 0 45 2 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 t scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 7 2 19 7 0 
Vakant/ Vacant t Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit Gysin Remo 

Kleiner * R AR Rossini = s vs 
Kohler * C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lang = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Savarv = s VD 
Leuenberger Geneve = G GE Schelbert Louis = G LU 
Leutenegger Filippo * R ZH Schenk + V BE 
Leutenegger Oberholzer = s BL Sclienker = s BS 
Levrat 
Loeofe 
Lustenbemer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Marty Kälin 
Mathys 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philioo 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrfi 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 

V - Tot. 
50 2 96 
1 2 62 
0 0 0 
0 0 0 
4 2 41 
0 0 0 

* s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli * V ZH 
+ C LU Schlüer + V ZH 
+ R BE Schmied Walter + V BE 
= s GL Schneider + R BE 
= s ZH Schwander + V sz 
+ V AG Schweizer Urs * R BS 
+ V ZH Siearist + - AG 
= s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ C SG Sommaruga Carlo = s GE 
= G VD Spuhler * V TG 
+ R TG Stahl + V ZH 
+ C FR StammLuzi + V AG 
* R GR Steiner * R so 
+ V BL Stöckli = s BE 
+ R VD Studer Heiner = E AG 
+ V ZH Stump = s AG 
* G AG Suter * R BE 
+ R AG Teuscher = G BE 
+ C SG Thanei = s ZH 
+ R SG Theiler * R LU 
= s ZH Triponez + R BE 
+ V LU Tschümperfin Andv = s sz 
= s VD Vanek * - GE 
* R ZH Vaudroz Rene * R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vermot-Mangold = s BE 
+ V VD Vischer = G ZH 

= s Tl Vollmer = s BE 
* R Tl Waber Christian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
* C ZG Walter Hansiörg + V TG 
+ V SG Wandfluh + V BE 
* s SG Wehrfi * C sz 
* s BS Weyeneth + V BE 
= G VD Widmer = s LU 
= s JU Wobmann + V so 
= s vs Wvss Ursula = s BE 
+ V GE Zeller . R SG 
+ C ZH Zemp + C AG 
+ V FR Zisyadis = - VD 
+ C Tl Zuppiaer + V ZH 

+ ja/ oui/ si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

11.06.2007 20:05:25 /17 ldentif.: 47.17 / 11.06.2007 20:04:48 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4355 



06.038 Ref. 4356 
~ NATIONALRAT 
S~ Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG) 

Loi federale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Gesamtabstimmung 

Vote sur l'ensemble 

Abstimmung vom/ Vote du: 11.06.2007 20:05:42 

Abate * R Tl Fehr Mario + s ZH 
Aeschbacher + E ZH Fluri + R so 
Allemann + s BE Föhn + V sz 
Amherd + C vs Frevsinaer + V vs 
Amstutz + V BE Frösch * G BE 
Aubert Josiane + s VD FüCJlistaller + V AG 
Baader Caspar + V BL Gadient + V GR 
Bader Elvira + C so Gallade + s ZH 
BanQa + s so Garbani + s NE 
Barthassat + C GE Genner + G ZH 
Baumann Alexander + V TG Germanier + R vs 
Bäumle * - ZH Giezendanner * V AG 
Beck + R VD Glanzmann + C LU 
Berberat + s NE Glasson + R FR 
Bemhardsgrütter + G SG Glur + V AG 
BiCJaer + V SG Goll * s ZH 
BiCJnasca Attilio + V Tl Graf Mava + G BL 
Binder + V ZH Graf-Litscher Edith + s TG 
Borer + V so Gross Andreas + s ZH 
Bortoluzzi * V ZH Guisan * R VD 
Bruderer + s AG Günter + s BE 
Brun + C LU Gutzwiller + R ZH 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf * R BL 
BrunschwiCl Graf + R GE Gvsin Remo 0 s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Bu11non + V VD HaerinQ + s ZH 
Bührer * R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Carobbio Guscetti + s Tl Hanv Urs + C ZH 
Cassis lanazio * R Tl Hassler + V GR 
Cathomas + C GR HeCJelschweiler * R ZH 
Chappuis * s FR Heim Bea + s so 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + - BE 
Da11uet + s BE Hochreutener * C BE 
Darbellav + C VS Hofmann Urs + s AG 
De Buman + C FR Huber * R UR 
Donze + E BE Hubmann + s ZH 
Dormond BeQuelin + s VD HuQuenin + - VD 
Dunant + V BS Humbel Näf * C AG 
Dupraz + R GE Hutter Jasmin + V SG 
Egerszegi-Obrist # R AG Hutter.Markus + R ZH 
Eaalv + R GE lmfeld * C ow 
Enaelberaer + R NW lneichen * R LU 
Fasel + G FR Janiak + s BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermann * C BL 
Falleber! + V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Calame + G NE 
FehrHans + V ZH Kaufmann + V ZH 
Fehr Hans-Jüra + s SH Keller Robert • V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Kiener Nellen 0 s BE 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s 
Ja I oui / si 21 12 21 45 
nein / non / no 0 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 2 
entsch. Art. 57 41 excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 7 2 18 5 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

Kleiner * R AR Rossini + s vs 
Kohler * C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz + V LU Ruey + R VD 
Lang + G ZG RUtschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Savarv + s VD 
Leuenberaer Geneve + G GE Schelbert Louis + G LU 
LeuteneQqer Filippo * R ZH Schenk + V BE 
LeuteneQQer Oberholzer + s BL Schenker + s BS 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathys 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Pagan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 

V - Tot. 
50 4 158 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 0 
5 2 39 
0 0 0 

* s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli * V ZH 
+ C LU Schlüer + V ZH 
+ R BE Schmied Walter + V BE 
+ s GL Schneider + R BE 
+ s ZH Schwander + V sz 
+ V AG Schweizer Urs * R BS 
+ V ZH SieQrist + . AG 
+ s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ C SG Sommaruaa Carlo + s GE 
+ .G VD Spuhler * V TG 
+ R TG Stahl + V ZH 
+ C FR Stamm Luzi + V AG 
* R GR Steiner * R so 
+ V BL Stöckli + s BE 
+ R VD Studer Heiner + E AG 
+ V ZH Slump + s AG 
* G AG Suter * R BE 
+ R AG Teuscher + G BE 
+ C SG Thanei + s ZH 
+ R SG Theiler * R LU 
+ s ZH Triponez + R BE 
+ V LU Tschümperlin Andy + s sz 
+ s VD Vanek * - GE 
* R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vermot-Mangold + s BE 
+ V VD Vischer + G ZH 
+ s Tl Vollmer + s BE 
* R Tl Waber Christian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
* C ZG Walter HansjörQ + V TG 
+ V SG Wandfluh + V BE 
* s SG Wehrli * C sz 
* s BS Weveneth + V BE 
+ G VD Widmer + s LU 
+ s JU Wobmann + V so 
+ s vs Wyss Ursula + s BE 
+ V GE Zeller • R SG 
+ C ZH Zemp + C AG 
+ V FR Zisyadis + . VD 
+ C Tl Zuppiger + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 41 scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

11.06.2007 20:06: 15 /18 ldentif.: 47.17 / 11.06.2007 20:05:42 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4356 



06.038 Ref. 4357 
~ NATIONALRAT 
c;_r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG) 

Loi federale sur les denrees alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrees alimentaires, LDAI) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Gesamtabstimmung 

Vote sur l'ensemble 

Abstimmung vom/ Vote du: 11.06.2007 20:09:00 

Abate . R Tl FehrMario + s ZH 
Aeschbacher + E ZH Fluri . R so 
Allemann + s BE Föhn + V sz 
Amherd + C vs Frevsinaer + V vs 
Amstutz + V BE Frösch . G BE 
Aubert Josiane + s VD Füolistaller + V AG 
Baader Caspar + V BL Gadient + V GR 
Bader Elvira + C so Gallade + s ZH 
Banaa + s so Garbani + s NE 
Barthassat + C GE Genner + G ZH 
Baumann Alexander + V TG Germanier + R vs 
Bäumle . . ZH Giezendanner . V AG 
Beck + R VD Glanzmann + C LU 
Berberat + s NE Glasson + R FR 
Bemhardsarütter + G SG Glur + V AG 
Biaaer + V SG Goll . s ZH 
Bianasca Attilio + V Tl GrafMava + G BL 
Binder + V ZH Graf-Litscher Edith + s TG 
Borer + V so Grass Andreas + s ZH 
Bortoluzzi . V ZH Guisan . R VD 
Bruderer + s AG Günter + s BE 
Brun + C LU Gutzwiller + R ZH 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo + s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Bugnon + V VD Haerinq + s ZH 
Bührer . R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Carobbio Guscetti + s Tl Hanv Urs + C ZH 
Cassis lanazio . R Tl Hassler + V GR 
Cathomas + C GR Heqetschweiler . R ZH 
Chappuis . s FR Heim Bea + s so 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + . BE 
Daguet + s BE Hochreutener + C BE 
Darbellav + C vs Hofmann Urs . s AG 
De Buman + C FR Huber * R UR 
Donze + E BE Hubmann + s ZH 
Dormond Bequelin + s VD Huauenin + . VD 
Dunant + V BS Humbel Näf . C AG 
Dupraz + R GE Hutter Jasmin + V SG 
Egerszegi-Obrist # R AG Hutter Markus + R ZH 
Eaalv + R GE lmfeld + C ow 
Enaelberaer + R NW lneichen . R LU 
Fasel + G FR Janiak + s BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermann + C BL 
Falteber! + V VD Jeder + V BE 
Favre + R VD John-Calame + G NE 
Fehr Hans + V ZH Kaufmann + V ZH 
Fehr Hans.Jüm + s SH Keller Robert • V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Kiener Nellen + s BE 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 23 12 21 45 
nein / non / no 0 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 2 18 7 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Slgnification de non: 

E 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

Kleiner . R AR Rossini + s vs 
Kahler . C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lang + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Savary + s VD 
Leuenberaer Geneve + G GE Schelbert Louis + G LU 
Leuteneaoer Filippo . R ZH Schenk + V BE 
Leuteneooer Oberholzer + s BL Schenker + s BS 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathys 
Maurer 
Maurv Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
Müller Gen 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 

V - Tot. 
50 4 160 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 2 39 
0 0 0 

. s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli . V ZH . C LU Schlüer + V ZH 
+ R BE Schmied Walter + V BE . s GL Schneider + R BE 
+ s ZH Schwander + V sz 
+ V AG Schweizer Urs + R BS 
+ V ZH Sieorist + . AG 
+ s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ C SG Sommaruaa Carlo . s GE 
+ G VD Souhler . V TG 
+ R TG Stahl + V ZH 
+ C FR Stamm Luzi + V AG . R GR Steiner . R so 
+ V BL Stöckli + s BE 
+ R VD Studer Heiner + E AG 
+ V ZH Stumo + s AG . G AG Suter . R BE 
+ R AG Teuscher + G BE 
+ C SG Thanei + s ZH 
+ R SG Theiler . R LU 
+ s ZH Trioonez + R BE 
+ V LU Tschümperlin Andy + s sz 
+ s VD Vanek . . GE . R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vermot-Manaold + s BE 
+ V VD Vischer + G ZH 
+ s Tl Vollmer + s BE . R Tl Waber Christian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH . C ZG Walter Hansjörg + V TG 
+ V SG Wandfluh + V BE . s SG Wehrli + C sz 
+ s BS Weveneth + V BE 
+ G VD Widmer + s LU 
+ s JU Wobmann + V S.O 
+ s vs Wyss Ursula + s BE 
+ V GE Zeller • R SG 
• C ZH Zemo + C AG 
+ V FR Zisvadis + . VD 
+ C Tl Zuopiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

11.06.2007 20:09:31 /19 ldentif.: 47.17 / 11.06.2007 20:09:00 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4357 



06.038 Ref. 4359 
~ NATIONALRAT 

c:; ~ Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 
CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Tierseuchengesetz (TSG) 

Loi sur les epizooties (LFE) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Gesamtabstimmung 

Vote sur l'ensernble 

Abstimmung vom/ Vote du: 11.06.2007 20:14:38 

Abate * R Tl Fehr Mario + s ZH 
Aeschbacher + E ZH Fluri + R so 
Allernann + s BE Föhn + V sz 
Arnherd + C vs Freysinger + V vs 
Arnstutz + V BE Frösch . G BE 
Aubert Josiane + s VD Füolistaller + V AG 
Baader Caspar + V BL Gadient + V GR 
Bader Elvira + C so Gallade * s ZH 
Banga + s so Garbani + s NE 
Barthassat + C GE Genner + G ZH 
Baumann Alexander + V TG Gerrnanier + R vs 
Bäurnle * - ZH Giezendanner * V AG 
Beck + R VD Glanzmann + C LU 
Berberat + s NE Glasson + R FR 
Bernhardsgrütter + G SG Glur + V AG 
Bigger + V SG Goll * s ZH 
Bianasca Attilio + V Tl Graf Maya + G BL 
Binder + V ZH Graf-Litscher Edith + s TG 
Borer + V so Gross Andreas . s ZH 
Bortoluzzi + V ZH Guisan * R VD 
Bruderer * s AG Günter + s BE 
Brun + C LU Gutzwiller * R ZH 
Brunner Toni + V SG Gysin Hans Rudolf * R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Rerno + s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buonon + V VD Haerina + s ZH 
Bührer * R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Härnrnerle + s GR 
Carobbio Guscetti + s Tl Hany Urs + C ZH 
Cassis lgnazio * R Tl Hassler + V GR 
Cathornas + C GR Heaetschweiler * R ZH 
Chappuis . s FR Heim Bea + s so 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + - BE 
Daguet + s BE Hochreutener + C BE 
Darbellay + C vs Hofmann Urs + s AG 
De Burnan + C FR Huber * R UR 
Donze . E BE Hubmann + s ZH 
Dorrnond Beauelin + s VD Huauenin + - VD 
Dunant + V BS Hurnbel Näf * C AG 
Dupraz + R GE Hutter Jasmin + V SG 
Eoerszegi-Obrist # R AG Hutter Markus + R ZH 
Eggly + R GE lrnfeld + C ow 
Engelberger + R NW lneichen * R LU 
Fasel + G FR Janiak + s BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermann + C BL 
Fattebert + V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Calarne + G NE 
Fehr Hans . V ZH Kaufmann + V ZH 
Fehr Hans-Jüra + s SH Keller Robert • V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Kiener Nellen + s BE 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 25 11 22 43 
nein / non / no 0 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 3 3 17 9 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
4 
0 
0 
0 
1 
0 

Kleiner + R AR Rossini + s vs 
Kohler . C JU Roth-Bemasconi + s GE 
Kunz * V LU Ruev + R VD 
Lang + G ZG Rutschrnann + V ZH 
Laubacher + V LU Savary + s VD 
Leuenberaer Geneve + G GE Schelbert Louis + G LU 
Leuteneooer FiliPDO * R ZH Schenk + V BE 
Leuteneooer Oberholzer + s BL Schenker + s BS 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberger 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messrner 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hernrni 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paoan 
Parrnelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 

V - Tot. 
47 4 156 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
8 2 43 
0 0 0 

* s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli . V ZH 
+ C LU Schlüer * V ZH 
+ R BE Schmied Walter + V BE 
+ s GL Schneider + R BE 
+ s ZH Schwander + V sz 
+ V AG Schweizer Urs + R BS 
+ V ZH Sieorist + - AG 
+ s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ C SG Sornrnaruga Carlo + s GE 
+ G VD Souhler . V TG 
+ R TG Stahl + V ZH 
+ C FR Stamm Luzi + V AG 
* R GR Steiner * R so 
+ V BL Stöckli + s BE 
+ R VD Studer Heiner + E AG 
+ V ZH Sturno + s AG 
* G AG Suter * R BE 
+ R AG Teuscher + G BE 
+ C SG Thanei + s ZH 
+ R SG Theiler * R LU 
+ s ZH Triponez + R BE 
+ V LU Tschürnperlin Andv + s sz 
+ s VD Vanek . - GE 
* R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Verrnot-Mangold + s BE 
+ V VD Vischer . G ZH 
+ s Tl Vollmer * s BE 
* R Tl Waber Christian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
* C ZG Walter Hansiöro + V TG 
+ V SG Wandfluh + V BE 
* s SG Wehrli + C sz 
+ s BS Weveneth + V BE 
+ G VD Widmer + s LU 
+ s JU Wobmann + V so 
+ s vs Wvss Ursula * s BE 
+ V GE Zeller . R SG 
+ C ZH ZemD + C AG 
+ V FR Zisvadis + - VD 
+ C Tl Zuppioer • V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

11.06.2007 20: 15:09 /21 ldentif.: 47.17 / 11.06.2007 20:14:38 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4359 



06.038 Ref. 4418 

~ NATIONALRAT 
c;r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art.22 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.06.2007 10:48:14 

Abate + R Tl FehrMario + s 
Aeschbacher + E Zfi Fluri = R 
Allemann + s BE Föhn 0 V 
Amherd + C vs Frevsinaer + V 
Amstuti + V BE Frösch + G 
Au bert Josiane + s VD Füolistaller + V 
Baader Caspar + V BL Gadient . V 
Bader Elvira + C so Gallade + s 
Banaa = s so Garbani + s 
Barthassat + C GE Genner + G 
Baumann Alexander + V TG Germanier + R 
Bäumle 0 - ZH Giezendanner + V 
Beck + R VD Glanzmann 0 C 
Berberat + s NE Glasson + R 
Bemhardsgrütter + G SG Glur + V 
Biaaer = V SG Goll + s 
Bianasca Attilio . V Tl GrafMava + G 
Binder + V ZH Graf-Litscher Edith + s 
Borer + V so Gross Andreas % s 
Bortoluzzi . V ZH Guisan . R 
Bruderer + s AG Günter + s 
Brun + C LU Gutzwiller . R 
Brunner Toni + V SG Gysin Hans Rudolf = R 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo . s 
Büchler + C SG Häberli + C 
Buonon + V VD Haerino + s 
Bührer . R SH Haller + V 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s 
Carobbio Guscetti + s Tl Hany Urs = C 
Cassis lgnazio + R Tl Hassler + V 
Cathomas + C GR Heaetschweiler = R 
Chaoouis + s FR Heim Bea + s 
Chevrier + C vs Hess Bernhard . -
Daouet . s BE Hochreutener + C 
Darbellay . C vs Hofmann Urs . s 
De Buman + C FR Huber = R 
Donze + E BE Hubmann + s 
Dormond Beauelin + s VD Huauenin . -
Dunant . V BS Humbel Näf + C 
Duoraz + R GE Hutter Jasmin + V 
faierszegi-Obrist # R AG Hutter Markus = R 
Eggly + R GE lmleld . C 
Engelberger = R NW lneichen . R 
Fasel + G FR Janiak + s 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermann + C 
Fattebert + V VD Joder + V 
Favre + R VD John-Calame . G 
Fehr Hans + V ZH Kaufmann + V 
Fahr Hans.Jüra + s SH Keller Robert + V 
Fehr Jacaueline + s ZH Kiener Nellen + s 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R 
Ja/ oui/ si 20 11 18 
nein / non / no 1 0 12 
enth. / abst. / ast. 1 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 6 3 9 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Kommission 

ZH 
so 
sz 
vs 
BE 
AG 
GR 
ZH 
NE 
ZH 
vs 
AG 
LU 
FR 
AG 
ZH 
BL 
TG 
ZH 
VD 
BE 
ZH 
BL 
BS 
TG 
ZH 
BE 
GR 
ZH 
GR 
ZH 
so 
BE 
BE 
AG 
UR 
ZH 
VD 
AG 
SG 
ZH 
ow 
LU 
BL 
BL 
BE 
NE 
ZH 
ZH 
BE 

s E 
46 4 
1 0 
0 0 
1 0 
4 1 
0 0 

Kleiner + R AR Rossini + s vs 
Kahler . C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lang + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher 0 V LU Savarv + s VD 
Leuenberaer Geneve + G GE Schelbert Louis + G LU 
Leuteneooer Filiooo + R ZH Schenk + V BE 
Leuteneimer Oberholzer + s BL Schenker + s BS 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathys 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüflerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Pagan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 

V - Tot. 
42 1 142 
2 0 16 
4 1 6 
0 0 1 
7 4 34 
0 0 0 

+ s FR Scherer Marcel + V ZG . C Al Schibli + V ZH 
+ C LU Schlüer 0 V ZH . R BE Schmied Walter + V BE 
+ s GL Schneider + R BE 
+ s ZH Schwand er 0 V sz 
+ V AG Schweizer Urs + R BS 
+ V ZH Siearist . - AG 
+ s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ C SG Sommaruga Carlo + s GE 
+ G VD Souhler . V TG 
= R TG Stahl + V ZH 
+ C FR Stamm Luzi . V AG 
= R GR Steiner = R so 
+ V BL Stöckli + s BE 
+ R VD Studer Heiner . E AG . V ZH Stumo + s AG . G AG Suter + R BE . R AG Teuscher + G BE 
+ C SG Thanei + s ZH 
= R SG Theiler . R LU . s ZH Trioonez = R BE 
+ V LU Tschümperlin Andy + s sz 
+ s VD Vanek + - GE . R ZH Vaudroz Rene . R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vermot-Manaold + s BE 
+ V VD Vischer + G ZH 
+ s Tl Vollmer + s BE 
+ R Tl Waber Christian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH . C ZG Walter Hansiöra + V TG 
+ V SG Wandfluh + V BE 
+ s SG Wehrli . C sz 
+ s BS Weyeneth + V BE 
• G VD Widmer + s LU 
+ s JU Wobmann + V so 
+ s vs Wvss Ursula + s BE 
+ V GE Zeller = R SG 
+ C ZH Zemo + C AG 
= V FR Zisyadis • . VD 
+ C Tl Zuppiger + V ZH 

+ ja/ oui/ si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag Bundesrat (gemäss Ständerat) 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.06.2007 11 :45:14 /15 ldentif.: 47.17 / 14.06.200710:48:14 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4418 



06.038 Ref. 4546 
r!:li NATIONALRAT 
c; r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Lai federale sur l'agriculture (Lai sur l'agriculture, LAgr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Schlussabstimmung 

Vote final 

Abstimmung vom /Vote du: 22.06.2007 10:23:57 

Abate + R Tl Fehr Maria 0 s ZH 
Aeschbacher + E ZH Fluri + R so 
Allemann 0 s BE Föhn + V sz 
Amherd + C vs Frevsinaer 0 V vs 
Amstutz + V BE Frösch + G BE 
Aubert Josiane 0 s VD Füglistaller + V 'AG 
Baader Casoar + V BL Gedient + V GR 
Bader Elvira + C so Gallade = s ZH 
Banoa 0 s so Garbani * s NE 
Barthassat + C GE Genner + G ZH 
Baumann Alexander + V TG Germanier + R vs 
Bäumle + - ZH Giezendanner * V AG 
Beck + R VD Glanzmann + C LU 
Berberat + s NE Glassan + R FR 
Bemhardsarütter + G SG Glur + V AG 
Biaaer + V SG Goll 0 s ZH 
Bionasca Attilio + V Tl GrafMava + G BL 
Binder + V ZH Graf-Utscher Edith + s TG 
Barer + V so Grass Andreas = s ZH 
Bortoluzzi = V ZH Guisan + R VD 
Bruderer + s AG Günter 0 s BE 
Brun + C LU Gutzwiller + R ZH 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buonon + V VD HaerinQ 0 s ZH 
Bührer 0 R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Carobbio Guscetti 0 s Tl Hanv Urs + C ZH 
Cassis lanazio + R Tl Hassler + V GR 
Cathomas + C GR Heoetschweiler + R ZH 
Chappuis = s FR Heim Bea + s so 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + - BE 
Daauet = s BE Hochreutener + C BE 
Darbellav + C vs Hofmann Urs = s AG 
De Buman + C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann + s ZH 
Dormond Beouelin = s VD Huauenin * - VD 
Dunant + V BS Humbel Näf + C AG 
Dupraz + R GE Hutter Jasmin * V SG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Markus 0 R ZH 
Eaalv + R GE lmfeld + C ow 
Enaelberaer + R NW lneichen + R LU 
Fasel + G FR Janiak + s BL 
F ässler-Osterwalder = s SG Jermann * C BL 
Fattebert + V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Calame 0 G NE 
Fehr Hans = V ZH Kaufmann + V ZH 
Fehr Hans-Jüra 0 s SH Keller Robert + V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Kiener Nellen = s BE 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 26 7 30 17 
nein / non / no 0 2 0 17 
enth. / abst. / ast. 0 5 6 16 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 2 0 3 2 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

Kleiner + R AR Rossini + s vs 
Kahler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz = V LU Ruey + R VD 
Lana + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Savarv + s VD 
Leuenberaer Geneve 0 G GE Schelbert Louis 0 G LU 
Leuteneooer Filippo 0 R ZH Schenk + V BE 
Leuteneoaer Oberholzer 0 s BL Schenker = s BS 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathys 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 

V - Tot. 
48 2 135 
3 2 24 
1 1 29 
0 0 0 
3 1 11 
0 0 0 

+ s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli + V ZH 
* C LU Schlüer + V ZH 
0 R BE Schmied Walter + V BE 
= s GL Schneider + R BE 
+ s ZH Schwander + V sz 
+ V AG Schweizer Urs 0 R BS 
+ V ZH Siegrist 0 - AG 
0 s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ C SG Sommaruaa Carlo 0 s GE 
0 G VD Souhler + V TG 
* R TG Stahl + V ZH 
+ C FR Stamm Luzi + V AG 
+ R GR Steiner + R so 
+ V BL Stöckli * s BE 
+ R VD Studer Heiner + E AG 
+ V ZH Stumo + s AG 
= G AG Suter + R BE 
+ R AG Teuscher + G BE 
+ C SG Thanei = s ZH 
+ R SG Theiler * R LU 
= s ZH Trioonez + R BE 
+ V LU Tschümperlin Andy + s sz 
+ s VD Vanek = - GE 
0 R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vermot-Manaold = s BE 
+ V VD Vischer = G ZH 
= s Tl Vollmer 0 s BE 
* R Tl Waber Christian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
+ C ZG Walter Hansjörg + V TG 
+ V SG Wandfluh + V BE 
0 s SG Wehrli + C sz 
+ s BS Weveneth * V BE 
0 G VD Widmer + s LU 
0 s JU Wobmann + V so 
+ s vs Wvss Ursula 0 s BE 
+ V GE Zeller + R SG 
+ C ZH Zemo + C AG 
+ V FR Zisvadis = - VD 
+ C Tl Zuooioer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

22.06.2007 10:24:28 /24 ldentif.: 47.17 / 22.06.2007 10:23:57 

Conseil national, Systeme de vote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 4546 



06.038 Ref. 4693 
~ NATIONALRAT 
c;r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) 

Loi federale sur le droit foncier rural (LDFR) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 24b 

Abstimmung vom/ Vote du: 20.09.2007 08:41:10 

Abate + R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher . E ZH Föhn . V sz 
Allemann = s BE Frevsinqer + V vs 
Amherd + C vs Frösch = G BE 
Amstutz + V BE FüQlistaller + V AG 
Aubert Josiane = s VD Gadient + V GR 
Baader Casoar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani . s NE 
BanQa = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle . - ZH Glanzmann = C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat = s NE Glur + V AG 
Bemhardsqrütter = G SG Goll . s ZH 
Biqqer + V SG Graf Mava = G BL 
BiQnasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas = s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi + V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun = C LU Gvsin Hans Rudolf . R BL 
Brunner Toni + V SG Gysin Remo = s BS 
Brunschwiq Graf + R GE Häberli = C TG 
Büchler = C SG Haerinq . s ZH 
Buanon + V VD Haller + V BE 
Bührer . R SH Hämmerle = s GR 
Burkhalter + R NE Hanv Urs = C ZH 
Carobbio Guscetti . s Tl Hassler + V GR 
Cassis lqnazio + R Tl HeQetschweiler . R ZH 
Cathomas + C GR Heim Bea . s so 
Chevrier + C vs Hess Bernhard . - BE 
Daauet = s BE Hochreutener . C BE 
Darbellav . C vs Hofmann Urs . s AG 
De Buman 0 C FR Huber + R UR 
Donze . E BE Hubmann . s ZH 
Dormond Bequelin = s VD Huquenin = - VD 
Dunant . V BS Humbel Näf = C AG 
Dupraz . R GE Hutter Jasmin + V SG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Markus + R ZH 
Eqalv . R GE lmfeld = C ow 
Enqelberqer + R NW lneichen . R LU 
Fasel . G FR Janiak = s BL 
Fässler-Osterwalder = s SG Jermann = C BL 
Fattebert + V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Calame = G NE 
FehrHans . V ZH Kaufmann + V ZH 
Fahr Hans-Jürn . s SH Keller Robert + V ZH 
Fahr Jacaueline • s ZH Kiener Nellen = s BE 
FehrMario = s ZH Kleiner = R AR 

Fraktion / Graupe/ Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 10 0 27 0 
nein / non / no 14 13 2 37 
enth. / abst. / ast. 1 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 t scusato Art. 57 4 0 0 0 1 
hat nicht teilgenommen/ n'ont pas vote / non ha votato 3 1 10 14 
Vakant/ vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein/ Signification de non: Antrag der Minderheit Fässler 

E 
0 
2 
0 
0 
3 
0 

Kahler + C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lanq = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Savarv . s VD 
Leuenberner Geneve = G GE Schelbert Louis = G LU 
Leuteneqqer Filippo + R ZH Schenk + V BE 
Leuteneaaer Oberholzer = s BL Schenker = s BS 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberner 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Mörqeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rech sie in er-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Rlklin 
Rime 
Robbiani 
Rossinl 

V - Tot. 
46 0 83 
1 3 72 
0 0 1 
0 0 1 
8 3 42 
0 0 0 

= s FR Scherer Marcel + V ZG 
= C Al Schibli + V ZH 
+ C LU Schlüer + V ZH 
= R BE Schmied Walter . V BE 
= s GL Schneider + R BE 
= s ZH Schwander + V sz 
+ V AG Schweizer Urs + R BS . V ZH Sieqrist = - AG 
= s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
= C SG Sommaruqa Carlo = s GE 
= G VD Spuhler + V TG . R TG Stahl . V ZH 
+ C FR Stamm Luzi . V AG 
+ R GR Steiert Jean-Francois = s FR 
+ V BL Steiner + R so 
+ R VD Stöckli . s BE . V ZH Studer Heiner . E AG 
= G AG Stumo = s AG 
+ R AG Suter . R BE 
= C SG Teuscher = G BE 
+ R SG Thanei . s ZH . s ZH Theiler . R LU 
+ V LU Triponez + R BE 
= s VD Tschümperlin Andv = s sz 
+ R ZH Vanek . . GE 
+ V BE Vaudroz Rene + R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manqold % s BE 
= s Tl Vischer = G ZH . R Tl Vollmer . s BE 
+ V NE Waber Christian = E BE 
= C ZG Wäfler = E ZH 
+ V SG Walter Hansiörq + V TG 
= s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrli + C sz 
= G VD Weyeneth = V BE 

= s JU Widmer = s LU 

= s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE 
= C ZH Zeller + R SG 
+ V FR Zemo = C AG . C Tl Zisvadis = VD 
= s vs Zuooiqer + V ZH 

+ ja/ oul/ si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

20.09.2007 08:41:42 /4 ldentif.: 47.18 / 20.09.2007 08:41:10 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4693 



06.038 Ref. 4739 
~- NATIONALRAT 
c:;,1 Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) 

Lai federale sur Je droit foncier rural (LDFR) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 24b 

Abstimmung vom / Vote du: 26.09.2007 10:50:05 

Abate + R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn * V sz 
Allemann + s BE Freysinger = V vs 
Amherd + C vs Frösch + G BE 
Amstutz * V BE Füalistaller = V AG 
Aubert Josiane + s VD Gadient = V GR 
Baader Caspar = V BL Gallade * s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani + s NE 
Banga + s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Germanier = R vs 
Baumann Alexander * V TG Giezendanner = V AG 
Bäumle * - . ZH Glanzmann + C LU 
Beck * R VD Glasson + R FR 
Berberat + s NE Glur = V AG 
Bemhardsgrütter + G SG Goll * s ZH 
Bigger = V SG Graf Maya + G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder * V ZH Grass Andreas + s ZH 
Barer = V SO Guisan * R VD 
Bortoluzzi = V ZH Günter + s BE 
Bruderer + S AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Brunner Toni = V SG Gysin Remo + s BS 
Brunschwia Graf + R GE Häberli + C TG 
Büchler + C SG Haerina * s ZH 
Buanon = V VD Haller = V BE 
Bührer * R SH Hämmerle * s GR 
Burkhalter + R NE Hanv Urs + C ZH 
Carobbio Guscetti + s Tl Hassler = V GR 
Cassis lgnazio + R 'Tl Hegetschweiler + R ZH 
Cathomas + C GR Heim Bea + s so 
Chevrier * C VS Hess Bernhard = - BE 
Daauet + s BE Hochreutener + C BE 
Darbellav + C VS Hofmann Urs + s AG 
De Buman + C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann + s ZH 
Dormond Beauelin + s VD Huauenin + - VD 
Dunant = V BS Humbel Näf + C AG 
Dupraz + R GE Hutter Jasmin = V SG 
Egerszegi-Obrist # R AG Hutter Markus + R ZH 
Eggly + R GE lmfeld * C ow 
Engelberger = R NW lneichen * R LU 
Fasel + G FR Janiak + s BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermann • C BL 
Fattebert + V VD Joder = V BE 
Favre + R VD John-Calame • G NE 
FehrHans = V ZH Kaufmann = V ZH 
Fehr Hans-Jürg + s SH Keller Robert = V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Kiener Nellen + s BE 
FehrMarlo + s ZH Kleiner • R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R s 
Ja/ OUI / si 21 13 27 44 
nein / non / no 0 0 2 0 
entH. / abst. / ast. 1 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
!hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote /. non ha votato 6 1 10 8 
!Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

E 
4 
0 
0 
0 
1 
0 

Kahler * C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz = V LU Ruev + R VD 
Lang + G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Savary * s VD 
Leuenberaer Geneve + G GE Schelbert Louis + G LU 
Leuteneaaer FiliPPO * R ZH Schenk = V BE 
Leuteneaaer Oberholzer * s BL Schenker + s BS 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberger 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
Moret Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
6 3 118 

41 1 44 
1 0 2 
0 0 0 
7 2 35 
0 0 0 

+ s FR Scherer Marcel = V ZG 
+ C Al Schibli = V ZH 
+ C LU Schlüer = V ZH 
+ R BE Schmied Walter = V BE 
+ s GL Schneider + R BE 
+ s ZH Schwander = V sz 
* V AG Schweizer Urs * R BS 
= V ZH Siearist * - AG 
+ s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ C SG Sommaruga Carlo + s GE 
+ G VD Spuhler * V TG 
+ R TG Stahl = V ZH 
+ C FR Stamm Luzi * V AG 
* R GR Steiert Jean-Francois + s FR 
= V BL Steiner + R so 
+ R VD Stöckli + s BE 
= V ZH Studer Heiner + E AG 
+ G AG Stump + s AG 
+ R AG Suter + R BE 
* C SG Teuscher + G BE 
+ R SG Thanei + s ZH 
+ s ZH Theiler + R LU 
= V LU Triponez + R BE 
+ s VD Tschümperlin Andy * s sz 
* R ZH Vanek + - GE 
= V BE Vaudroz Rene * R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Mangold * s BE 
+ s Tl Vischer + G ZH 
+ R Tl Vollmer + s BE 
= V NE Waber Christian * E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
= V SG Walter Hansjörg 0 V TG 
+ s SG Wandfluh = V BE 
+ s BS Wehrli 0 C sz 
+ G VD Weveneth + V BE 
+ s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann = V so 
= V GE Wyss Ursula + s BE . C ZH Zeller + R SG 
= V FR Zemp + C AG 
+ C Tl Zisvadis + - VD 
+ s vs Zuppiaer = V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Kommission (=Gemäss Ständerat) 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag Schibli (=Gemäss Bundesrat) 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

26.09.2007 10:50:36 /13 ldentif.: 47.18 / 26.09.200710:50:05 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4739 



06.038 Ref. 4914 

~ NATIONALRAT 
c:; r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) 

Loi federale sur le droit foncier rural (LDFR) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Schlussabstimmung 

Votefinal 

Abstimmung vom /Vote du: 05.10.2007 09:20:40 

Abate 0 R Tl Fluri + R 
Aeschbacher + E ZH Föhn * V 
Allemann + s BE Freysinqer + V 
Amherd + C vs Frösch + G 
Amstutz + V BE Füalistaller + V 
Aubert Josiane + s VD Gadient + V 
Baader Caspar + V BL Gallade + s 
Bader Elvira + C so Garbani + s 
Banaa + s so Genner + G 
Barthassat + C GE Germanier + R 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V 
Bäumle + - ZH Glanzmann + C 
Beck + R VD Glassan + R 
Berberat + s NE Glur + V 
Bemhardsgrütter + G SG Goll + s 
Bigger + V SG Graf Maya + G 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s 
Binder + V ZH Gross Andreas % s 
Borer + V so Guisan + R 
Bortoluzzi + V ZH Günter + s 
Bruderer + s AG Gutzwiller + R 
Brun + C LU Gysin Hans Rudolf + R 
Brunner Toni + V SG Gysin Remo + s 
Brunschwia Graf + R GE Häberli + C 
Büchler + C SG Haerina + s 
Buanon + V VD Haller + V 
Bührer + R SH Hämmerle + s 
Burkhalter + R NE HanyUrs + C 
Carobbio Guscetti + s Tl Hassler + V 
Cassis lanazio + R Tl Heaetschweiler + R 
Cathomas + C GR Heim Bea + s 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + -
Daguet + s BE Hochreutener + C 
Darbellav + C vs Hofmann Urs + s 
De Buman + C FR Huber + R 
Donze + E BE Hubmann + s 
Dormond Beauelin + s VD Huauenin = -
Dunant + V BS Humbel Näf + C 
Dupraz % R GE Hutter Jasmin + V 
Egerszeqi-Obrist # R AG Hutter Markus + R 
Eggly + R GE lmfeld + C 
Engelberger + R NW lneichen + R 
Fasel + G FR Janiak + s 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermahn + C 
Fattebert + V VD Jeder + V 
Favre + R VD John-Calame + G 
FehrHans + V ZH Kaufmann + V 
Fehr Hans-Jürg + s SH Keller Robert + V 
Fehr Jacaueline + s ZH Kiener Nellen + s 
FehrMario + s ZH Kleiner + R 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R 
Ja/ oui / si 27 11 37 
nein / non / no 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 3 1 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 1 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 1 0 0 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

so 
sz 
vs 
BE 
AG 
GR 
ZH 
NE 
ZH 
vs 
AG 
LU 
FR 
AG 
ZH 
BL 
TG 
ZH 
VD 
BE 
ZH 
BL 
BS 
TG 
ZH 
BE 
GR 
ZH 
GR 
ZH 
so 
BE 
BE 
AG 
UR 
ZH 
VD 
AG 
SG 
ZH 
ow 
LU 
BL 
BL 
BE 
NE 
ZH 
ZH 
BE 
AR 

s E 
51 5 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 

Kahler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lanq + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Savarv + s VD 
Leuenberqer Geneve ci G GE Schelbert Louis + G LU 
Leuteneaaer Filippo + R ZH Schenk + V BE 
Leuteneqaer Oberheizer + ·s BL Schenker .+ s BS 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberger 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paqan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
54 3 188 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 2 
1 0 2 
0 0 0 

+ s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli + V ZH 
+ C LU Schlüer + V ZH 
+ R BE Schmied Walter + V BE 
+ s GL Schneider + R BE 
+ s ZH Schwander + V sz 
+ V AG Schweizer Urs + R BS 
+ V ZH Siearist + - AG 
+ s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ C SG Sommaruqa Carlo + s GE 
0 G VD Spuhler + V TG 
+ R TG Stahl + V ZH 
+ C FR Stamm Luzi + V AG 
+ R GR Steierl Jean-Francois + s FR 
+ V BL Steiner + R so 
+ R VD Stöckli + s BE 
+ V ZH Studer Heiner + E AG 
+ G AG Stumo + s AG 
+ R AG Suter + R BE 
* C SG Teuscher + G BE 
+ R SG Thanei + s ZH 
+ s ZH Theiler + R LU 
+ V LU Trioonez + R BE 
+ s VD Tschümoerlin Andy + s sz 
+ R ZH Vanek = - GE 
+ V BE Vaudroz Rene + R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Mangold + s BE 
+ s Tl Vischer + G ZH 
+ R Tl Vollmer + s BE 
+ V NE Waber Christian + E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansiörg + V TG 
+ s SG Wandfluh + V BE 
+ s BS Wehrli + C sz 
0 G VD Weveneth + V BE 
+ s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula + s BE 
+ C ZH Zeller + R SG 
+ V FR Zemo + C AG 
+ C Tl Zisvadis = - VD 
+ s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote./ non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

05.10.2007 09:21 :12 /9 ldentif.: 47.18 / 05.10.2007 09:20:40 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4914 



06.038 Ref. 4915 

~ NATIONALRAT 
Sr Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht (LPG} 

Lai federale sur le bail ä ferme agricole (LBFA} 

Gegenstand / Objet du vote: 
Schlussabstimmung 

Vote final 

Abstimmung vom /Vote du: 05.10.2007 09:21:32 

Abate + R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn * V sz 
Allemann + s BE Frevsinaer + V vs 
Amherd + C vs Frösch + G BE 
Amstutz + V BE Fü111istaller + V AG 
Aubert Josiane + s VD Gadient + V GR 
Baader Casoar + V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani + s NE 
Banaa 0 s so Genner + G ZH 
Barlhassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle + . ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glassan + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
Bemhardsarütter + G SG Goll + s ZH 
Biaaer + V SG Graf Mava + G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder + V ZH Grass Andreas % s ZH 
Barer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi + V ZH Günter + s BE 
Bruderer + s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Brunner Toni + V SG Gvsin Remo + s BS 
Brunschwia Graf + R GE Häberli + C TG 
Büchler + C SG Haerin!l + s ZH 
Buanon + V VD Haller + V BE 
Bührer + R SH Hämmerle + s GR 
Burkhalter + R NE Hany Urs + C ZH 
Carobbio Guscetti + s Tl Hassler + V GR 
Cassis lanazio + R Tl Heaetschweiler + R ZH 
Cathomas + C GR Heim Bea + s so 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + . BE 
Daguet + s BE Hochreutener + C BE 
Darbellay + C vs Hofmann Urs + s AG 
De Buman + C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann + s ZH 
Dormond Beauelin + s VD Huauenin 0 . VD 
Dunant + V BS Humbel Näf + C AG 
Dupraz % R GE Hutter Jasmin + V SG 
Egerszegi-Obrist # R AG Hutter Markus + R ZH 
Eaalv + R GE lmfeld + C ow 
Enaelberaer + R NW lneichen + R LU 
Fasel + G FR Janiak + s BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermann + C BL 
Fattebert + V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Calame + G NE 
Fehr Hans + V ZH Kaufmann + V ZH 
Fehr Hans.Jüra + s SH Keller Robert + V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Kiener Nellen + s BE 
FehrMario + s ZH Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 27 11 38 50 
nein / non / no 0 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 3 0 1 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 1 1 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non lia votato 1 0 0 0 
!Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Slgnification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

Kahler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz + V LU Ruey + R VD 
Lang + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Savary + s VD 
Leuenberaer Geneve 0 G GE Schelbert Louis + G LU 
Leuteneaaer Filiooo + R ZH Schenk + V BE 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schenker + s BS 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberger 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
MüllerPhilipo 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Reymond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V . Tot. 
54 3 188 
0 0 0 
0 3 7 
0 0 2 
1 0 2 
0 0 0 

+ s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli + V ZH 
+ C LU Schlüer + V ZH 
+ R BE Schmied Walter + V BE 
+ s GL Schneider + R BE 
+ s ZH Schwand er + V sz 
+ V AG Schweizer Urs + R BS 
+ V ZH Siegrist + . AG 
+ s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ C SG Sommaruaa Carlo + s GE 
0 G VD Souhler + V TG 
+ R TG Stahl + V ZH 
+ C FR Stamm Luzi + V AG 
+ R GR Steiert Jean-Francois + s FR 
+ V BL Steiner + R so 
+ R VD Stöckli + s BE 
+ V ZH Studer Heiner + E AG 
+ G AG Stumo + s AG 
+ R AG Suter + R BE 
* C SG Teuscher + G BE 
+ R SG Thanei + s ZH 
+ s ZH Theiler + R LU 
+ V LU Trioonez + R BE 
+ s VD Tschümoerlin Andv + s sz 
+ R ZH Vanek 0 . GE 
+ V BE Vaudroz Rene + R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Mangold + s BE 
+ s Tl Vischer + G ZH 
+ R Tl Vollmer + s BE 
+ V NE Waber Christian + E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansjörg + V TG 
+ s SG Wandfluh + V BE 
+ s BS Wehrli + C sz 
0 G VD Weveneth + V BE 
+ s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula + s BE 
+ C ZH Zeller + R SG 
+ V FR Zemo + C AG 
+ C Tl Zisvadis 0 . VD 
+ s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

05.10.2007 09:22:03 /10 ldentif.: 47.18 / 05.10.2007 09:21:32 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung} Nr: 4915 



06.038 Ref. 4916 
~ NATIONALRAT. 
~_r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG) 

Loi federale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Schlussabstimmung 

Votefinal 

Abstimmung vom/ Vote du: 05.10.2007 09:22:20 

Abate + R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn . V sz 
Allemann + s BE Frevsinaer + V vs 
Amherd + C vs Frösch + G BE 
Amstutz + V BE Füglistaller + V AG 
Aubert Josiane + s VD Gadient + V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani + s NE 
Banga + s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle + - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glassan + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
Bemhardsarütter + G SG Goll + s ZH 
Biaaer + V SG GrafMava + G BL 
Bignasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas % s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi + V ZH Günter + s BE 
Bruderer + s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Brunner Toni + V SG Gvsin Remo + s BS 
BrunschwiQ Graf + R GE Häberli + C TG 
Büchler + C SG Haering + s ZH 
Bugnon + V VD Haller + V BE 
Bührer + R SH Hämmerle + s GR 
Burkhalter + R NE Hanv Urs + C ZH 
Carobbio Guscetti + s Tl Hassler + V GR 
Cassis lanazio + R Tl Heaetschweiler + R ZH 
Cathomas + C GR Heim Bea + s so 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + - BE 
Daauet + s BE Hochreutener + C BE 
Darbellav + C vs Hofmann Urs + s AG 
De Buman + C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann + s ZH 
Dormond Beauelin + s VD Huauenin + - VD 
Dunant + V BS Humbel Näf + C AG 
Dupraz % R GE Hutter Jasmin + V SG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Markus + R ZH 
Eaalv + R GE lmfeld + C ow 
Enaelberaer + R NW lneichen + R LU 
Fasel + G FR Janiak + s BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermann + C BL 
Fattebert + V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Calame + G NE 
Fahr Hans + V ZH Kaufmann + V ZH 
Fahr Hans.Jüra + s SH Keller Robert + V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fehr Mario + s ZH Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe/ Gruppe C G R s 
Ja/ oui/ si 28 14 38 51 
nein / non / no 0 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 ·1 1 
hat nicht teilgenommen I n'ont pas vote / rion ha votato 0 0 0 0 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lana + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Savarv + s VD 
Leuenberaer Geneve + G GE Schelbert Louis + G LU 
Leutenegger Filippo + R ZH Schenk + V BE 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schenker + s BS 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
54 6 196 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 2 
1 0 1 
0 0 0 

+ s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli + V ZH 
+ C LU Schlüer + V ZH 
+ R BE Schmied Walter + V BE 
+ s GL Schneider + R BE 
+ s ZH Schwander + V sz 
+ V AG Schweizer Urs + R BS 
+ V ZH Siearist + - AG 
+ s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ C SG Sommaruga Carlo + s GE 
+ G VD Spuhler + V TG 
+ R TG Stahl + V ZH 
+ C FR Stamm Luzi + V AG 
+ R GR Steiert Jean-Francois + s FR 
+ V BL Steiner + R so 
+ R VD Stöckli + s BE 
+ V ZH Studer Heiner + E AG 
+ G AG Stump + s AG 
+ R AG Suter + R BE 
+ C SG Teuscher + G BE 
+ R SG Thanei + s ZH 
+ s ZH Theiler + R LU 
+ V LU Triponez + R BE 
+ s VD Tschümoerlin Andv + s sz 
+ R ZH Vanek + - GE 
+ V BE Vaudroz Rene + R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Mangold + s BE 
+ s Tl Vischer + G ZH 
+ R Tl Vollmer + s BE 
+ V NE Waber Christian + E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansiöra + V TG 
+ s SG Wandfluh + V BE 
+ s BS Wehrli + C sz 
+ G VD Weyeneth + V BE 
+ s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula + s BE 
+ C ZH Zeller + R SG 
+ V FR Zemp + C AG 
+ C Tl Zisvadis + - VD 
+ s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

05.10.2007 09:22:51 /11 Jdentif.: 47.18 / 05.10.2007 09:22:20 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4916 



06.038 Ref. 4917 
~ NATIONALRAT 

c:;s1 Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 
CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG) 

Lai federale sur les denrees alimentaires et les objets usuels (Lai sur les denrees alimentaires, LDAI) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Schlussabstimmung 

Vote final 

Abstimmung vom/ Vote du: 05.10.2007 09:23:07 

Abate + R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn * V sz 
Allemann + s BE Freysinger + V vs 
Amherd + C vs Frösch + G BE 
Amstutz + V BE Füalistaller + V AG 
Aubert Josiane + s VD Gadient + V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani + s NE 
Banaa + s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle + - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glassan + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
Beinhardsgrütter + G SG Goll + s ZH 
Biaaer + V SG Graf Maya + G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder + V ZH Grass Andreas % s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi + V ZH Günter + s BE 
Bruderer + s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gysin Hans Rudolf + R BL 
Brunner Toni + V SG Gysin Remo + s BS 
Brunschwia Graf + R GE Häberli + C TG 
Büchler + C SG Haerina + s ZH 
Buanon + V VD Haller + V BE 
Bührer + R SH Hämmerle + s GR 
Burkhalter + R NE Hany Urs + C ZH 
Carobbio Guscetti + s Tl Hassler + V GR 
Cassis lgnazio + R Tl Hegetschweiler + R ZH 
Cathomas + C GR Heim Bea + s so 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + - BE 
Daauet + s BE Hochreutener + C BE 
Darbellav + C vs Hofmann Urs + s AG 
De Buman + C FR Hutier + R UR 
Donze + E BE Hubmann + s ZH 
Dormond Beguelin + s VD Huguenin + - VD 
Dunant + V BS Humbel Näf + C AG 
Dupraz % R GE Hutter Jasmin + V SG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Markus + R ZH 
Eaalv + R GE lmfeld + C ow 
Enqelberqer + R NW lneichen + R LU 
Fasel * G FR Janiak + s BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermann + C BL 
Fattebert + V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Calame + G NE 
FehrHans + V ZH Kaufmann + V ZH 
Fehr Hans-Jüra + s SH Keller Robert + V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fahr Maria + s ZH Kleiner + R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s 
Ja/ oui / si 28 13 38 51 
nein / non / no 0 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 1 1 
hat nicht teilgenommen t n'ont pas vote / non ha votato 0 1 0 0 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

Kahler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lana + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Savarv + s VD 
Leuenberger Geneve + G GE Schelbert Louis + G LU 
Leutenegger Filippo + R ZH Schenk + V BE 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schenker + s BS 
Levrat + s FR Scherer Marcel + V ZG 
Loepfe + C Al Schibli + V ZH 
Lustenberqer + C LU Schlüer + V ZH 
Markwalder Bär + R BE Schmied Walter + V BE 
MartiWemer + s GL Schneider + R BE 
Martv Kälin + s ZH Schwand er + V sz 
Mathvs + V AG Schweizer Urs + R BS 
Maurer + V ZH Siearist + - AG 
Maurv Pasauier + s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Meier-Schatz + C SG Sommaruqa Carlo + s GE 
Menetrey-Savary + G VD Spuhler + V TG 
Messmer + R TG Stahl + V ZH 
Mever Therese + C FR Stamm Luzi + V AG 
Michel + R GR Steiert Jean-Francois + s FR 
Miesch + V BL Steiner + R so 
More! Isabelle + R VD Stöckli + s BE 
Mörgeli + V ZH Studer Heiner + E AG 
MüllerGeri + G AG Stump + s AG 
Müller Philipp + R AG Suter + R BE 
Müller Thomas + C SG Teuscher + G BE 
Müller Waller + R SG Thanei + s ZH 
Müller-Hemmi + s ZH Theiler + R LU 
Müri + V LU Triponez + R BE 
Nordmann .j. s VD Tschümperlin Andv + s sz 
Noser + R ZH Vanek + - GE 
Oehrli + V BE Vaudroz Rene + R VD 
Paaan + V GE Veillon + V VD 
Parmelin + V VD Vermot-Manaold + s BE 
Pedrina + s Tl Vischer + G ZH 
Pelli + R Tl Vollmer + s BE 
Perrin + V NE Waber Christian + E BE 
Pfister Gerhard + C ZG Wäfler + E ZH 
Pfister Theophil + V SG Walter Hansiörq + V TG 
Rechsteiner Paul + s SG Wandfluh + V BE 
Rechsteiner-Basel + s BS Wehrli + C sz 
Recordon + G VD Weveneth + V BE 
Rennwald + s JU Widmer + s LU 
Rev + s vs Wobmann + V so 
Revmond + V GE Wvss Ursula + s BE 
Riklin + C ZH Zeller + R SG 
Rime + V FR Zemo + C AG 
Robbiani + C Tl Zisvadis + - VD 
Rossini + s vs Zuppiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
V - Tot. = nein / non / no 
54 6 195 o enth. / abst. / ast. 

% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 0 0 0 
0 0 0 excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
1 0 
0 0 

2 
2 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

05.10.2007 09:23:38 /12 ldentif.: 47.18 / 05.10.2007 09:23:07 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4917 



06.038 Ref. 4918 
~ NATIONALRAT 
~_r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Tierseuchengesetz (TSG) 

Loi sur les epizooties (LFE) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Schlussabstimmung 

Vote final 

Abstimmung vom/ Vote du: 05.10.2007 09:23:56 

Abate + R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn . V sz 
Allemann + s BE Frevsinaer + V vs 
Amherd + C vs Frösch + G BE 
Amstutz + V BE Füalistaller + V AG 
Aubert Josiane + s VD Gadient + V GR 
Baader Casoar + V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani + s NE 
Banaa + s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle + - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
Bemhardsqrütter + G SG Goll + s ZH 
Biqqer = V SG Graf Mava + G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas % s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi + V ZH Günter + s BE 
Bruderer + s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Brunner Toni + V SG Gvsin Remo + s BS 
Brunschwig Graf + R GE Häberli + C TG 
Büchler + C SG Haering + s ZH 
Buanon + V VD Haller + V BE 
Bührer + R SH Hämmerle + s GR 
Burkhalter + R NE Hanv Urs + C ZH 
Carobbio Guscetti + s Tl Hassler + V GR 
Cassis lgnazio + R Tl Heaetschweiler + R ZH 
Cathomas + C GR Heim Bea + s so 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + - BE 
Daauet + s BE Hochreutener + C BE 
Darbellav + C vs Hofmann Urs + s AG 
De Buman + C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann + s ZH 
Dormond Bequelin + s VD Huauenin + - VD 
Dunant + V BS Humbel Näf + C AG 
Dupraz % R GE Hutter Jasmin = V SG 
Eaerszeai-Obrist # R AG Hutter Markus + R ZH 
Eqqly + R GE lmfeld + C ow 
Enaelberaer + R NW lneichen + R LU 
Fasel + G FR Janiak + s BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermann + C BL 
Fattebert + V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Calame + G NE 
Fehr Hans + V ZH Kaufmann + V ZH 
Fehr Hans-Jüra + s SH Keller Robert + V ZH 
Fehr JaCQueline + s ZH Kiener Nellen + s BE 
FehrMario + s ZH Kleiner + R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s 
Ja/ oui / si 28 14 38 51 
nein / non / no 0 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 1 1 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 0 0 0 0 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz = V LU Ruey + R VD 
Lana + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Savarv + s VD 
Leuenberqer Geneve + G GE Schelbert Louis + G LU 
Leuteneaaer Filippo + R ZH Schenk + V BE 
Leutenegger Oberholzer + s BL Schenker + s BS 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Marty Kälin 
Mathys 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
Müller Gen 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
50 6 192 
4 0 4 
0 0 0 
0 0 2 
1 0 1 
0 0 0 

+ s FR Scherer Marcel = V ZG 
+ C Al Schibli + V ZH 
+ C LU Schlüer + V ZH 
+ R BE Schmied Walter + V BE 
+ s GL Schneider + R BE 
+ s ZH Schwander + V sz 
+ V AG Schweizer Urs + R BS 
+ V ZH Siearist + - AG 
+ s GE Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ C SG Sommaruqa Carlo + s GE 
+ G VD Spuhler + V TG 
+ R TG Stahl + V ZH 
+ C FR Stamm Luzi + V AG 
+ R GR Steiert Jean-Francois + s FR 
+ V BL Steiner + R so 
+ R VD Stöckli + s BE 
+ V ZH Studer Heiner + E AG 
+ G AG Stump + s AG 
+ R AG Suter + R BE 
+ C SG Teuscher + G BE 
+ R SG Thanei + s ZH 
+ s ZH Theiler + R LU 
+ V LU Triponez + R BE 
+ s VD Tschümperlin Andy + s sz 
+ R ZH Vanek + - GE 
+ V BE Vaudroz Rene + R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manaold + s BE 
+ s Tl Vischer + G ZH 
+ R Tl Vollmer + s BE 
+ V NE Waber Christian + E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansiöra + V TG 
+ s SG Wandfluh + V BE 
+ s BS Wehrli + C sz 
+ G VD Weyeneth + V BE 
+ s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula + s BE 
+ C ZH Zeller + R SG 
+ V FR Zemo + C AG 
+ C Tl Zisyadis + - VD 
+ s vs Zuppiger + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein /non/ no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

05.10.2007 09:24:27 /13 ldentif.: 47.18 / 05.10.2007 09:23:56 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4918 


